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Einleitung 

Der Deutsche Bundestag hatte erstmals 1965 die 
Bundesregierung beauftragt, über die Lage der Fami-
lien in der Bundesrepublik Deutschland in regelmäßi-
gen Zeitabständen zu berichten (Drucksache 
IV/3474). Der erste von der Bundesregierung erstellte 
Bericht über die Lage der Familien wurde dem Deut-
schen Bundestag am 25. Januar 1968 vorgelegt 
(Drucksache V/2532). 

In der Entschließung vom 18. Juni 1970 (Drucksache 
VI/834) beauftragte der Deutsche Bundestag den 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit, 
jeweils eine Kommission mit bis zu sieben Sachver-
ständigen einzusetzen und dem Deutschen Bundestag 
im ersten Jahr jeder Wahlperiode einen Bericht über 
die Lage der Familien in der Bundesrepublik Deutsch-
land mit einer Stellungnahme der Bundesregierung 
vorzulegen. Die Berichte können sich auf die Darstel-
lung von Teilbereichen beschränken, jedoch soll jeder 
dritte Bericht die Situation der Familie möglichst 
umfassend darstellen. Die Berichte sollen auch dar-
über Aufschluß geben, inwieweit mit bereits getroffe-
nen familienpolitischen Maßnahmen die angestreb-
ten Ziele tatsächlich erreicht werden. 

Der Zweite Familienbericht über „Familie und Sozia-
lisation — Leistungen und Leistungsgrenzen der 
Familie hinsichtlich des Erziehungs- und Bildungs-
prozesses der jungen Generation —" wurde dem 
Deutschen Bundestag am 15. April 1975 (Drucksache 
7/3502) vorgelegt, der Dritte Familienbericht über die 
Lage der Familien in der Bundesrepublik Deutschland 
am 20. August 1979 (Drucksachen 8/3120, 8/3121). 

In einer weiteren Entschließung vom 10. Dezember 
1982 (Drucksache 9/1286) hat der Deutsche Bundes-
tag seinen Beschluß vom 18. Juli 1970 geändert und 
die Bundesregierung aufgefordert, den Bericht über 
die Lage der Familien in der Bundesrepublik Deutsch-
land nunmehr in jeder zweiten Wahlperiode — begin-
nend Mitte der 10. Wahlperiode — vorzulegen. Er hat 
weiter ausgeführt, daß die Familienberichte eine 
Grundlage seien, auf der notwendige familienpoliti-
sche Entscheidungen vorbereitet werden können. Die 
künftigen Berichte sollten verstärkt Fragen anspre-
chen, die das Thema Familie und Arbeitswelt, Familie 
und Gesundheit sowie die Berücksichtigung familien-
politischer Elemente im Wohnungsbau beinhalten. 

Der Erste und der Dritte Familienbericht haben die 
Situation der Familien umfassend dargestellt. Der 
Zweite und der Vierte Familienbericht waren Schwer-
punktberichte, die sich mit den Leistungen der Fami-
lien im Erziehungs- und Bildungsprozeß der heran-
wachsenden Generation sowie mit der Situation der 
älteren Menschen in der Familie befaßten. 

Am 6. März 1991 beauftragte die Bundesministerin für 
Familie und Senioren eine Sachverständigenkommis-
sion mit der Erstellung des Fünften Familienberichts. 
Ziel dieses Berichts ist eine umfassende Darstellung 
über die Lage der Familien im geeinten Deutschland. 

Die interdisziplinär zusammengesetzte Sachverstän-
digenkommission unter Leitung von Frau Prof. Dr. 
Rosemarie von Schweitzer stellte sich der Aufgabe, 
ein differenziertes Bild der heutigen Familie unter 
Einbeziehung der unterschiedlichen Lebenslagen 
und Voraussetzungen in den alten und neuen Ländern 
zu vermitteln. Der Bericht beschreibt die Bevölke-
rungs- und Haushaltsstrukturen, stellt den Wandel der 
Familienstrukturen dar und gibt einen Überblick über 
das Familienrecht im früheren Bundesgebiet und in 
der DDR. Schwerpunktthemen sind außerdem Familie 
und Gesundheit, die Einkommens- und Vermögenssi-
tuation von Familien und ihre Wohnungsversorgung, 
die Bedeutung von Erwerbsarbeit für Familien sowie 
das Problem der Vereinbarkeit zwischen den Anfor-
derungen der Familienaufgaben und den Anforde-
rungen in Ausbildung und Beruf. Besonderes Anlie-
gen der Kommission war es, deutlich zu machen, daß 
„das Humanvermögen einer Gesellschaft durch die 
Leistungen der Familie begründet wird und alle 
Menschen vom Lebensbeginn bis zum Lebensende 
sowie die Gesamtheit der gesellschaftlichen Einrich-
tungen dieser familialen Leistungen bedürfen". 
Die Sachverständigenkommission übergab den Fünf-
ten Familienbericht der Bundesministerin für Familie 
und Senioren nach zweieinhalbjähriger Arbeit am 
28. Oktober 1993. Die vorliegende Stellungnahme der 
Bundesregierung bezieht sich auf diesen ersten 
gesamtdeutschen Familienbericht. 
Die Bundesregierung dankt der Kommission für ihren 
wissenschaftlich fundierten und umfassenden Bericht. 
Die Kommission hat eine beachtenswerte Beschrei-
bung der Lage der Familien im vereinten Deutschland 
vorgelegt, die auch die Belastungen und Verunsiche-
rungen nicht verschweigt, die die Vereinigung für 
Familien in den neuen Ländern gebracht hat. Der 
Bericht wird seine besondere Bedeutung nicht nur 
dadurch erlangen, daß er der erste gesamtdeutsche 
Familienbericht ist; vielmehr wird zugleich der Ver-
such unternommen, mit Hilfe des Konzepts vom 
Humanvermögen die gesamtgesellschaftliche Bedeu-
tung der Leistungen von Familien zu erfassen. 
Der Deutsche Bundestag hat in einer weiteren Ent-
schließung vom 11. November 1993 (Drucksache 
12/5811 und Drucksache 12/189) die Bundesregie-
rung gebeten, die künftigen Familien- und Jugendbe-
richte um eine Darstellung der Situation der Kinder in 
der Bundesrepublik Deutschland zu ergänzen. Die-
sem Wunsch wird die Bundesregierung bei ihrem 
nächsten Familienbericht Rechnung tragen. Schon in 
diesem Bericht sind die Lebensverhältnisse von  Kin

-dern in Kapitel II „Grunddaten zu Bevölkerung, Fami-
lien und Privathaushalten" (Nr. 3.2) gesondert ausge-
wiesen. 

1. Stellenwert und Funktion der Familie 

Wie die Bundesregierung bereits in ihrer Stellung-
nahme zum Vierten Familienbericht dargelegt hat, 
geht sie von einem Familienverständnis aus, das sich 
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an der Lebenswirklichkeit mit unterschiedlichen 
Familienformen orientiert. Sie begreift Familie als 
eine dynamische Form menschlichen Zusammenle-
bens, die Veränderungen unterliegt und von den 
kulturellen Vorstellungen und Werthaltungen ebenso 
geprägt ist wie von den sozialen und wirtschaftlichen 
Gegebenheiten einer Gesellschaft. 

Auch die einzelnen Menschen erleben Familie als 
einen dynamischen Prozeß. Sie werden in eine Fami-
lie hineingeboren, wachsen in ihr auf und bleiben 
dieser Familie auch dann noch verbunden, wenn sie 
ihre Herkunftsfamilie verlassen und einen eigenen 
Haushalt oder eine eigene Familie gründen. Sie 
erfahren Familie auch als ein mehr oder minder eng 
geknüpftes Verwandtennetz, als Teil einer Generatio-
nenfolge. 

Die Bundesregierung sieht im Rahmen von Artikel 6 
Grundgesetz ihre Aufgabe darin, mit ihrer Familien-
politik die Voraussetzungen und Rahmenbedingun-
gen dafür zu schaffen, daß Familien ihr Leben nach 
ihren eigenen Vorstellungen gestalten können. Es 
geht nicht darum, bestimmte Leitbilder für die 
Lebensplanung einzelner Menschen vorzugeben, 
bestimmte Aufgabenverteilungen zwischen den Ge-
schlechtern vorzuschreiben oder bestimmte Lebens-
formen zu diskriminieren. Allerdings sieht die Bun-
desregierung ebenso wie der Familienbericht eine 
besondere Verpflichtung, diejenigen Lebensformen 
zu schützen und zu fördern, die nicht nur für die 
Beteiligten selbst, sondern auch für die Gesellschaft 
wichtige und notwendige Leistungen erbringen. 

Wie der Bericht zu Recht darlegt, hat die Bedeutung 
der Familie weder für die einzelnen noch für die 
Gesellschaft insgesamt abgenommen. Die Familie ist 
und bleibt der Ort der personalen Entfaltung des 
Menschen. Eine gesicherte Beständigkeit innerfami-
liärer Beziehungen, die auch Belastungen durchsteht, 
gibt Kindern das notwendige Vertrauen in den Wert 
der eigenen Person wie in die Zukunft. Sie vermittelt 
die Erfahrung, daß der einzelne Mensch nicht schutz-
los ist und daß Belastungen gemeinsam tragbar wer-
den. Im Erleben individueller Geborgenheit werden 
Kinder gleichzeitig hingeführt zu Toler anz, Verant-
wortungsbewußtsein und Rücksichtnahme. 

Trotzdem hat die Familie insbesondere in den letzten 
30 Jahren einen weitgehenden Wandel erfahren. 
Nicht nur die Formen familialen Zusammenlebens 
haben sich erheblich geändert, sondern auch die 
Aufgaben von Familien sowie Aufgabenwahrneh-
mung und verteilung in den Familien. Die patriarcha-
lisch geprägte Ehe- und Familienstruktur wurde wäh-
rend der letzten Jahrzehnte zunehmend von partner-
schaftlichen Formen des Zusammenlebens abgelöst. 
Vor allem für Frauen sind die Lebensperspektiven und 
Optionen vielgestaltiger geworden; eine eindeutige 
Festlegung des Lebensentwurfs von Frauen auf die 
Rolle als Ehefrau und Mutter existiert nicht mehr. 
Frauen haben eigenständige Lebensperspektiven für 
sich entwickelt; insbesondere in den neuen Ländern 
haben sie — staatlich gelenkt und gefördert — eine 
von einem Ehemann unabhängige eigene Lebenspla-
nung verfolgt, zu der selbstverständlich die Erwerbs-
tätigkeit gehörte. Das System ließ dabei aus ideologi-
schen Gründen Wahlfreiheit praktisch nicht zu. Aber 

auch im Westen wird das Recht der Frauen auf eine 
eigene, von einem Ehemann unabhängige Rolle in der 
Gesellschaft, die ihnen ein Leben allein oder in 
Familie und/oder Beruf offenläßt, kaum noch in Frage 
gestellt. 

Eine Vereinbarkeit von Familie mit Ausbildung oder 
Beruf scheitert jedoch noch oft an der sozialen Wirk-
lichkeit. Der Arbeitsmarkt erwartet von den im 
Erwerbsleben Stehenden volle Einsatzbereitschaft 
und hohe berufliche Mobilität. Neben den unzurei-
chenden Betreuungsmöglichkeiten für Kinder stellen 
häufig noch nicht ausreichende Teilzeitangebote und 
noch nicht ausreichend flexible Arbeitszeiten beson-
dere Probleme dar. Außerdem folgt das heutige Rol-
lenverhalten von Männern der Ausweitung der Frau-
enrolle noch kaum; als Normalbiographie für Männer 
gilt nach wie vor die des ohne Unterbrechung vollzeit-
erwerbstätigen Mannes, der Haushaltsführung und 
Kinderbetreuung dem weiblichen Part überläßt. Dar-
aus folgen erhebliche Schwierigkeiten bei der All-
tagsorganisation des Familienlebens. Dennoch erfül-
len die Familien ihre für unsere Gesellschaft unerläß-
lichen Aufgaben, die häufig unterschätzt werden. 

Um die Bedeutung der familialen Leistungen für die 
Gesellschaft zu belegen, hat die Kommission in dem 
vorgelegten Bericht das Konzept vom Humanvermö-
gen einer Gesellschaft entwickelt. Sie versteht unter 
Humanvermögen sowohl die Gesamtheit der Kompe-
tenzen aller Mitglieder einer Gesellschaft wie auch 
das Handlungspotential des einzelnen, d.h. alles, was 
ihn befähigt, sich in die komplexe Welt kompetent 
einzubringen und sich darin zu bewegen. Die Kom-
mission sieht ebenso wie die Bundesregierung in der 
Familie den bevorzugten Ort der Entstehung und 
Erhaltung von Humanvermögen. 

Sie weist nach, daß Familien in ihren vielfältigen 
Formen zentrale Aufgaben der privaten und gesell-
schaftlichen Daseinsvorsorge übernehmen. Sie zeigt, 
wie entscheidend für den Fortbestand unserer Gesell-
schaft die weitere Bereitschaft zur Elternschaft und 
zur Übernahme von Verantwortung für die Sicherung 
der Versorgung, Pflege, Erziehung und Ausbildung 
von Menschen ist, wie nur so jenes humane und 
soziale Vermögen erhalten werden kann, das die 
Überlebensfähigkeit und Kultur einer Gesellschaft 
sichert. 

Der Bericht legt dar, wie mit der Entwicklung der 
modernen Industriegesellschaft zunehmend allein die 
bezahlte, außerhäuslich ausgeübte und zeitlich gere-
gelte Tätigkeit als Arbeit anerkannt wurde, während 
der gesellschaftliche Wert der unentgeltlich in Haus-
halt und Familie verrichteten Arbeit weitgehend in 
wirtschaftlichen Be trachtungen als kaum bewertbar 
vernachlässigt wurde. Es wurde als selbstverständlich 
unterstellt, daß diese Leistungen weiterhin unentgelt-
lich zur Verfügung stehen. Mit der zunehmenden 
Bildung und Ausbildung von Frauen sowie ihrem 
Bestreben, im Erwerbsleben Fuß zu fassen, sind 
jedoch — entsprechend den ökonomisch orientierten 
Wertvorstellungen der Gesellschaft -- immer weniger 
Frauen bereit, diese Aufgaben selbstverständlich 
allein und unentgeltlich zu übernehmen. 
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Die Bundesregierung teilt die Auffassung des 
Berichts, daß nur mit den Sozialisationserfolgen der 
Familien einerseits und des Bildungs- und Ausbil-
dungssystems andererseits effizientes Wirtschaften 
möglich wird. Zwar wird heute schon weitgehend 
anerkannt, daß die Produktivität einer Wirtschaft in 
hohem Maße von der Qualifikation der Arbeitskräfte 
abhängt. Die Kommission vertritt in dem Bericht die 
Ansicht, es sei zu verkürzt, diese Qualifikation nur 
über die Aufwendungen für die Bildung zu erfassen. 
Die Bundesregierung teilt die Auffassung der Kom-
mission, daß Arbeitsmotivation, Verantwortungsbe-
reitschaft oder Zuverlässigkeit — und damit auch für 
die Bildung und für das Berufsleben wesentliche 
„soziale Qualifikationen" — vor allem von der Verläß-
lichkeit der familiären Zuwendung und Erziehung 
abhängen, auf die dann eine gute allgemeine und 
berufliche Bildung aufbauen kann. Ebenso werden 
der Gesundheitszustand und die Leistungsfähigkeit 
wie auch das Ausmaß krankheitsbedingter Ausfälle in 
erheblichem Maße von der eigenen Lebensführung 
bestimmt, die die familialen Verhältnisse ihrerseits 
entscheidend prägen. 

Wie die Bundesregierung bereits in ihrem Bericht zur 
Zukunftssicherung des Standorts Deutschland fest-
stellt, stehen bei der Diskussion um den Standort 
Deutschland die Menschen im Mittelpunkt; ihre Ein-
stellungen, Motivationen und Qualifikationen wirken 
unmittelbar und langfristig auf das Wirtschaftsgesche-
hen. Es besteht Einigkeit, daß über den Erfolg moder-
ner Volkswirtschaften mehr denn je die Ausstattung 
mit Humankapital entscheidet. Die „Tertiarisierung" 
der Wirtschaft in der postindustriellen Gesellschaft hat 
bei der klassischen T rias der Produktionsfaktoren 
Boden-Arbeit-Kapital zu einer deutlichen Schwer-
punktverlagerung geführt: Hatte im Industriezeitalter 
der „Boden" als Ausdruck der Ausstattung mit Natur-
reichtümern (Bodenfruchtbarkeit, Klimagunst, Bo-
denschätze, geografische Lage usw.) durch den vorn 
Menschen geschaffenen Kapitalstock einen zuneh-
mend wichtiger werdenden komplementären Produk-
tionsfaktor erhalten, so wird die hochindustriell

-

tertiäre Wirtschaft immer stärker vom Humankapital 
geprägt. Eine zentrale Forderung des Standortbe-
richts ist deshalb, die Bildung und Ausbildung 
zukunftsorientiert zu gestalten. 

Die Eignung eines Landes als Wirtschaftsstandort 
wird durch die berufliche Qualifikation seiner Bevöl-
kerung und darüber hinaus durch ihren allgemeinen 
Bildungsstand sowie ihre sozialen und gesellschaftli-
chen Kompetenzen wesentlich mitbestimmt. Gerade 
in einer stark erwerbswirtschaftlich orientierten Indu-
striegesellschaft ist es notwendig, daran zu erinnern, 
daß der Erwerbstätigkeit eines jeden Menschen stets 
die Sozialisation in Familie und Schule vorausgeht; 
nur wenn diese erfolgreich zum Abschluß gebracht ist, 
ist auch eine effiziente Teilhabe am Wirtschaftsleben 
möglich. Während die Schulbildung vor allem spezi-
fisches Wissen und berufsbezogene Fähigkeiten ver-
mittelt, bildet und sichert die Familie die emotionalen 
und moralischen Grundlagen. Die dabei in der Familie 
erworbenen Fähigkeiten sind mitentscheidend für 
Erfolg oder Mißerfolg im Leben allgemein und einer 
aktiven Teilnahme am Wirtschaftsleben im besonde-
ren. Lern- und Leistungsbereitschaft, Arbeitsmotiva

-

tion und Zuverlässigkeit, Bereitschaft zu Teamarbeit 
und Eigenverantwortung werden wesentlich in der 
Familie vermittelt. Dabei werden die Familien weitge-
hend allein gelassen, wenn es darum geht, das für die 
Kindererziehung, die Be treuung von Kranken und 
Pflegebedürftigen, die Führung eines Haushalts not-
wendige Wissen zu erwerben. Der Bericht hebt zu 
Recht hervor, wie mit der Abschaffung der speziellen 
Frauenbildung auch die Vermittlung des in dem 
Bericht „Daseinskompetenz" genannten Wissens ver-
nachlässigt und vielfach aufgegeben wurde. 

Auch wenn die Bedeutung der Leistungen der Familie 
mehr und mehr gesehen und anerkannt werden, 
nimmt die Gesellschaft insgesamt dennoch nicht in 
ausreichendem Maße Rücksicht auf die Belange von 
Familien; dies macht der Familienbericht deutlich. Die 
Gründung einer Familie und das Aufziehen von 
Kindern können in unserer Gesellschaft kaum noch 
als selbstverständlich angesehen werden: in den alten 
Ländern verharren die Geburten- und Heiratsziffern 
seit Mitte der 70er Jahre auf einem niedrigen Niveau. 
Die Anzahl der Geburten reicht nur zu zwei Drittel 
zum Ersatz der Bevölkerung aus; das Heiratsalter und 
die Zahl der Kinderlosen steigt. Besonders alarmie-
rend sind die Entwicklungen in den neuen Ländern, 
die ein Absinken der Geburtenzahlen und der 
Eheschließungen um mehr als die Hälfte seit der 
Wende brachten. 

In der ehemaligen DDR war die Geburten- und 
Heiratshäufigkeit zwischen 1975 und 1987 um etwa 
ein Fünftel höher als in der Bundesrepublik, und fast 
jede Frau, die dazu in der Lage war, hatte auch 
mindestens ein Kind (92 %). Dies lag nicht zuletzt an 
einem breit entwickelten, bevölkerungspolitisch 
orientierten Hilfesystem für Familien mit Kindern. 
Eltern konnten davon ausgehen, daß die Kinderko-
sten weitgehend vom Staat übernommen wurden. 
Eine flächendeckende und weitgehend kostenfreie 
Kindertagesbetreuung sowie die Sicherheit des 
Arbeitsplatzes gab den Frauen in der DDR die Gewiß-
heit, daß ihre vom Staat weitgehend reglementierte 
weitere Lebensplanung durch die Geburt eines Kin-
des nicht eingeschränkt würde. 

In der Bundesrepublik Deutschland dagegen wird 
Familie de facto als die Privatangelegenheit der ein-
zelnen angesehen, als persönliche Entscheidung, die 
der Staat zu respektieren und für die er lediglich die 
Rahmenbedingungen zu setzen hat. Aufziehen von 
Kindern und Elternverantwortung wird in unserer 
Gesellschaft auf der einen Seite von denjenigen, die 
sich für diese Lebensform entscheiden, so ernst 
genommen wie nie zuvor; Elternschaft wird vielfach 
sogar mit mehr Verantwortung und Pflichtbewußtsein 
erlebt als die eheliche Partnerschaft. Auf der anderen 
Seite müssen die Gesellschaft, die Arbeitswelt sowie 
das Bildungs- und Ausbildungssystem mehr Rück-
sicht auf diese Aufgaben nehmen. 

Das Bedürfnis nach einer integrierten Lebenswelt, in 
der sich alle Familienmitglieder sicher und geborgen 
fühlen können, stellt die Aufgliederung der Lebens-
bereiche und Sektoren mit jeweils anderen Normen in 
Beruf, Schule, Freizeit, Verkehr, Wohnung in Frage. 
Die Diskussion um Maschinenlaufzeiten, Verlänge-
rung der Wochenarbeitszeit und Sonntagsarbeit weist 
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auf die Notwendigkeit hin, über Zeitstrukturen der 
Arbeitswelt einerseits und des familiären Zusammen-
lebens andererseits nachzudenken. 

Die Bundesregierung ist wie die Kommission der 
Auffassung, daß die Gesellschaft einer grundlegen-
den Umorientierung hin zu mehr Familienfreundlich-
keit bedarf. In unserer freiheitlichen Gesellschaft 
kann allerdings eine solche grundlegende Umorien-
tierung nicht angeordnet werden, sondern erfordert 
einen breiten Konsens aller gesellschaftlichen Kräfte. 
Die Bundesregierung ist entschlossen, ihren Teil zu 
einer solchen Umorientierung beizutragen; sie wird 
entschieden um den erforderlichen Konsens in unse-
rer Gesellschaft werben. 

In dem Bericht wird der Versuch unternommen, die 
Leistungen der Familien bei der Sorge um die nach-
wachsende Generation als Geldwert zu berechnen. 
Der in dem Bericht errechnete Be trag von 15 Billionen 
DM gibt zwar einen Hinweis auf die gewaltige Dimen-
sion der familialen Leistungen; seine Berechnung und 
die dieser Berechnung zugrundegelegten Annahmen 
macht sich die Bundesregierung im einzelnen nicht zu 
eigen. Trotzdem vermittelt der Bericht einen Eindruck 
von der Dimension der Leistungen, die Familien mit 
Kindererziehung und Versorgung alter und kranker 
Menschen in der Gesellschaft kostenlos erbringen. Im 
Statistischen Bundesamt werden z.Zt. im Auftrag der 
Bundesregierung Überlegungen angestellt, wie mit 
Hilfe einer Zeitbudgeterhebung in einem Satelliten-
system zur Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
diese unentgeltlich in Haushalt und Familie erbrach-
ten Leistungen sichtbar gemacht werden können; 
denn nicht zuletzt auch von diesen Leistungen hängt 
das Wohlergehen unserer Gesellschaft ab, 

Ein besonderes Anliegen der Bundesregierung ist, die 
im Familienbericht thematisierten strukturellen Rück-
sichtslosigkeiten gegenüber Familien abzubauen, 
diese besser bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen und jungen Menschen die Entscheidung 
für Familie und für ein Leben mit Kindern zu erleich-
tern. Die gesellschaftlich unverzichtbare Leistung der 
Familie darf nicht länger als selbstverständlich 
betrachtet werden. Auch wenn verfassungsgemäß die 
Privatheit der Familie garantiert und vor staatlichen 
Eingriffen geschützt ist, darf sich daraus keine Gleich-
gültigkeit gegenüber Belangen der Familie herleiten. 
Dem vorliegenden Familienbericht ist es gelungen, 
nachdrücklich und schlüssig den weit über die eigene 
materielle Daseinsvorsorge hinausgehenden Beitrag 
der Familie für die Gesellschaft insgesamt herauszu-
arbeiten und Ansatzpunkte zu geben, wie den Fami-
lien im Interesse a ller ihre Aufgabe erleichtert werden 
kann. 

2. Familie im Wandel 

2.1 Entwicklung der Haushalts- und 
Familienstrukturen 

Die mode rne Gesellschaft mit ihrer Komplexität und 
ihrer funktionalen Differenzierung ist ständigen wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Wandlungspro-
zessen unterworfen. Familien reagieren auf diese 

Veränderungen; ihr Gefüge und ihre Funktion spie-
geln die Veränderungen der Gesellschaft insgesamt. 
In Deutschland ist ebenso wie in anderen europäi-
schen Ländern eine Pluralisierung der Haushalts- und 
Familienformen zu beobachten. Als neue Lebensfor-
men werden vor allem die Lebensformen angesehen, 
die von der auf einer Ehe beruhenden Gemeinschaft 
von Eltern und ihren Kindern abweichen, insbeson-
dere Einpersonenhaushalte, nichteheliche Lebensge-
meinschaften, Alleinerziehende und Stieffamilien. 
Anders als in den meisten Nachbarländern werden 
diese Formen in Deutschland, wenn Kinder vorhan-
den sind, jedoch nicht als Alternative zu Ehe und 
Familie gesehen. 

In den neuen Ländern ist die Pluralisierung der 
familialen Lebensformen aufgrund der anderen 
gesellschaftlichen Verhältnisse, insbesondere der 
gezielten Geburtenförderung anders verlaufen. So 
beträgt der Anteil der Einpersonenhaushalte ange-
sichts des knappen Wohnraums lediglich 28 % gegen-
über 35 % in den alten Ländern, während der Anteil 
der Alleinerziehenden in den neuen Ländern (15 %) 
höher als in den alten (11 %) ist. 

Ehe und Familie sind in Deutschland für die Alters-
gruppe der 30- bis 65jährigen auch heute noch die 
überwiegende Lebensform. In dieser Altersgruppe 
sind 77,1 % der Bevölkerung verheiratet und leben mit 
ihrem Ehepartner oder ihrer Ehepartnerin zusammen. 
Die alten und die neuen Länder unterscheiden sich 
darin nur geringfügig, denn im früheren Bundesge-
biet war dies 1991 bei 76,4 %, in den neuen Ländern 
bei 79,8 % der Fall. Auch in der Bewertung der Ehe als 
Lebensform sind sich die Deutschen einig: 87 % im 
Westen und 84 % im Osten halten die Ehe nach wie vor 
für sinnvoll. Obwohl die Zahl der Kinder bei Alleiner-
ziehenden zugenommen hat, wachsen immer noch 
über 80% der Kinder in Deutschland bei ihren beiden 
miteinander verheirateten Eltern auf. 

Der Bericht analysiert den massiven Geburtenrück-
gang, der in den letzten 100 Jahren in allen Industrie-
ländern zu beobachten war und der sich in mehreren 
Wellen vollzog. Auch in Deutschland war die Bevöl-
kerungsentwicklung durch eine anhaltend niedrige 
Geburtenhäufigkeit gekennzeichnet, die wesentlich 
zu der jetzt nicht mehr umkehrbaren Altersstruktur-
veränderung beigetragen hat und seit den zwanziger 
Jahren nicht mehr zum Generationenersatz ausge-
reicht hat. In den fünfziger Jahren bis Anfang der 
sechziger Jahre stiegen zwar die Geburtenzahlen 
noch einmal vorübergehend an. Seit Mitte der 60er 
Jahre aber setzte im Westen ein starker Geburten-
rückgang ein, und bald wurde der Bestand der Bevöl-
kerung in beiden deutschen Staaten durch Geburten 
nicht mehr erhalten. Auch wenn die Bundesregierung 
mittelfristig von einer Angleichung des Familiengrün-
dungsverhaltens ausgeht, macht der nach dem 
Zusammenbruch der DDR zu beobachtende enorme 
Rückgang von Geburtenzahlen und Eheschließungen 
in den neuen Ländern ebenso wie die Halbierung der 
Geburtenzahlen Ende der 60er Jahre in der Bundes-
republik deutlich, daß junge Menschen in ihrem 
Familiengründungsverhalten außerordentlich sensi-
bel auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren. 
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Die Bundesregierung rechnet damit, daß sich mittel-
fristig die Fertilität in den neuen Ländern dem in den 
vergangenen beiden Jahrzehnten stabilisierten 
Fruchtbarkeitsniveau in den alten Ländern anglei-
chen wird. Das setzt allerdings eine Weiterentwick-
lung familienpolitischer Maßnahmen voraus. Die 
Geburtenentwicklung in den neuen Ländern wird 
wesentlich von der weiteren Wirtschaftsentwicklung 
und der damit verbundenen Angleichung der Lebens-
verhältnisse an das Niveau in den alten Ländern 
abhängen. Die nachträgliche Realisierung von Kin-
derwünschen, die unter den wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen der Vereinigung bisher 
zurückgestellt wurden, dürfte nach Auffassung der 
Bundesregierung dazu führen, daß sich das Geburten-
niveau in den neuen Ländern mittelfristig dem in den 
alten Ländern anpassen wird. 

Die zukünftigen Geburtenzahlen werden nicht so sehr 
von einer Veränderung der durchschnittlichen Kin-
derzahl in der Fami lie, sondern eher davon abhängen, 
welcher Anteil der jungen Frauen kinderlos bleiben 
wird. Der Geburtenrückgang in der Bundesrepublik 
Deutschland erklärt sich zu einem nicht unwesentli-
chen Teil aus einer gestiegenen Kinderlosigkeit. Der 
Kinderlosigkeit eines steigenden Anteils der Bevölke-
rung muß deshalb verstärkt Aufmerksamkeit beige-
messen werden. 

Aus neueren Erhebungen ist der Bundesregierung 
bekannt, daß die meisten jungen Frauen gleicherma-
ßen in West- wie in Ostdeutschland sowohl Kinder 
haben als auch berufstätig sein möchten. Allerdings 
ist nur noch ein kleiner Teil dazu bereit, um des 
Kinderhabens willen auf Dauer auf Erwerbstätigkeit 
zu verzichten; eher verzichten Frauen auf die Ver-
wirklichung ihres Kinderwunsches. Daher ist es uner-
läßlich, die Rahmenbedingungen unserer Gesell-
schaft so zu gestalten, daß auch für Frauen die Option 
Ausbildung und Beruf" mit der Option „Kind" verein-
bar wird. Ebenso notwendig ist es, die Leistungen der 
nichterwerbstätigen Frauen, die Kinder erziehen, 
anzuerkennen, die Nachteile, die ihnen dadurch ent-
stehen, abzubauen und ihnen den Wiedereinstieg in 
den Beruf zu erleichtern. Wie der Familienbericht zu 
Recht ausführt, sind die jungen Frauen heute nicht 
mehr bereit, Bedingungen für eine Familiengründung 
zu akzeptieren, mit denen sich ihre Mütter noch 
abgefunden haben oder abfinden mußten. 

Seit 1972 hat sich die Zahl der Einpersonenhaushalte 
von Menschen im Alter von 25 bis unter 45 Jahren 
mehr als verdoppelt, aber mehr als die Hälfte dieser 
Personen ist oder war bereits einmal verheiratet. Die 
ledigen Alleinlebenden finden sich vor allem in den 
jüngeren Altersgruppen und sind junge Menschen, 
die aus dem elterlichen Haushalt ausgezogen sind 
und einen eigenen Hausstand gegründet haben. Über 
alle Altersgruppen gesehen sind zwei Drittel der 
Alleinlebenden über 45 Jahre alt, und die Mehrzahl 
von ihnen ist verwitwet oder geschieden. Alleinleben 
ist also weniger Ausdruck von Individualisierung, 
sondern eher auf den Wohlstand zurückzuführen, der 
es jungen Menschen erlaubt, schon während ihrer 
Ausbildung einen eigenen Hausstand zu gründen, 
und auch verwitweten und geschiedenen älteren 
Frauen gestattet, für sich allein zu leben und nicht in 

einer anderen Familie Zuflucht suchen zu müssen, wie 
es früher vielfach der Fall war. Auch die Alleinleben-
den sind, wie neuere Untersuchungen zeigen, in 
vielfältige Netze eingebunden, die um so dichter und 
intensiver sind, je mehr Familienmitglieder vorhan-
den sind. Sind keine Verwandten vorhanden, so treten 
nichtverwandte Personen an ihre Stelle, so daß zwar 
eine Ausdünnung, aber kein Verlust an Netzwerkbe-
ziehungen zu erwarten ist. Allerdings könnte eine 
weitere Zunahme der Hochbetagten und kinderloser 
älterer Menschen zu einer Veränderung dieser relativ 
günstigen Befunde führen. 

Die Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften 
hat sich im bisherigen Bundesgebiet seit 1972 mehr als 
verachtfacht. Ihr Anteil an den über 20jährigen 
beträgt in den alten Ländern 4,3 %, in den neuen 
Ländern 5,6 %. Am stärksten sind nichteheliche 
Lebensgemeinschaften in der Altersgruppe der 20- bis 
unter 35-jährigen mit 8,1 % bzw. 11,1 % vertreten. In 
den alten Ländern sind bei rund 60 % der nichteheli-
chen Lebensgemeinschaften beide Partner ledig und 
zu 81 % kinderlos; in vielen Fällen dürfte es sich um 
voreheliche Partnerschaften handeln, die an Stelle des 
Verlöbnisses getreten sind. Junge Menschen leben 
häufig vor ihrer Eheschließung in einer nichteheli-
chen Lebensgemeinschaft zusammen und heiraten 
erst, wenn sie ihren „Platz im Leben" gefunden und 
mit dieser „Sicherheit im Rücken" Kinder haben 
wollen. In den neuen Ländern sind demgegenüber 
nur bei 49 % der nichtehelichen Lebensgemeinschaf-
ten beide Partner ledig, und bei 55 % der nichteheli-
chen Lebensgemeinschaften leben Kinder. 

Viele Mütter mit Kindern, die in einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft leben, werden in der amtlichen 
Statistik gleichzeitig als Alleinerziehende gezählt, so 
daß zwischen beiden Lebensformen nicht klar unter-
schieden werden kann. Alleinerziehende und ihre 
Kinder sind keine gesellschaftliche Ausnahmeer-
scheinung. Wie der Bericht zu Recht darlegt, ist ihre 
Zahl in den letzten 10 Jahren stetig angestiegen. 
Sechs von sieben Alleinerziehenden sind Frauen. 
I-läufig bedeutet das Alleinerziehen eine Lebensform 
im Übergang . Unter den Eltern, die noch keine 25 
Jahre alt sind, sind Alleinerziehende besonders stark 
vertreten. Bei den 25- bis 45jährigen stellen sie 
dagegen nur eine Minderheit dar. Kinder, die bei 
Alleinerziehenden leben, verbringen nur einen relativ 
kurzen Zeitraum ihres Lebens mit einem alleinerzie-
henden Elternteil , weil viele Alleinerziehende (wie-
der) eine Ehe eingehen. Wie der Familiensurvey 
belegt, wachsen jeweils nur 1 % der Kinder dauerhaft 
allein bei einem Elternteil auf. 

Für die Zukunft ist nicht auszuschließen, daß mit dem 
Anstieg der Scheidungen die Zahl der Alleinerziehen-
den weiter zunimmt. 

2.2 Auswirkungen der Strukturveränderungen 
auf die Familie 

Noch immer entscheidet sich in den alten Ländern die 
Mehrheit der Bevölkerung für ein Zusammenleben 
mit Kindern in einer vollständigen, auf Ehe beruhen-
den Familie. Die Geburtenzahlen haben sich bereits 
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seit Mitte der 70er Jahre stabilisiert, und auch die 
Ehescheidungshäufigkeit ist in der zweiten Hälfte der 
80er Jahre nicht weiter angewachsen. Ähnlich ver-
hielt es sich in der DDR. Allerdings hat dort die Gruppe 
der Alleinerziehenden stark zugenommen, und fast 
die Hälfte der Kinder werden heute als nichteheliche 
Kinder geboren. Ob diese Entwicklung noch auf die 
Umbruchsituation zurückzuführen ist oder ob es sich 
um eine dauerhafte Abkehr von der Ehe handelt, läßt 
sich zur Zeit nicht abschließend beurteilen. 

Wie der Familienbericht rechnet die Bundesregierung 
damit, daß die Zahl der Kinderlosen steigen und daß 
auch die Zahl der Kinder in den Ehen weiter abneh-
men kann. Diese Entwicklung könnte sich noch 
dadurch verstärken, daß die Gesellschaft immer weni-
ger an  den Umgang mit Kindern gewöhnt ist. Kleinere 
Kinderzahlen führen dazu, daß sich die Lebensphasen 
mit Kindern erheblich verkürzen und das Wissen über 
die Erziehung von Kindern bei immer mehr Menschen 
nicht mehr selbstverständlich durch eigene Erfahrun-
gen im Umgang mit Kindern gewonnen werden kann. 
Immer häufiger wird erst im Laufe der eigenen Fami-
liengründung der Umgang mit Kindern erlebt, so daß 
Erziehungsstile jeweils neu herausgebildet werden 
müssen. Der Bedarf nach Beratung und Hilfe bei 
Erziehungsfragen wird daher auch nach Auffassung 
der Bundesregierung vermutlich weiter steigen. 

Die Abnahme der Kinderzahl in den Familien und die 
weitere Abnahme der Zahl der Kinder in der Gesell-
schaft überhaupt kann eine „Verinselung" der Kind-
heit mit sich bringen. Eltern und Kinder werden 
zunehmend Anstrengungen unternehmen müssen, 
um andere Kinder zu treffen und mit ihnen zusam-
menzusein. Damit gewinnt die bunderechtliche Ein-
führung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten-
platz sowie die gesetzliche Verpflichtung zum 
bedarfsgerechten Ausbau der anderen Formen der 
Tagesbetreuung (VIII § 24 SGB — Kinder- und 
Jugendhilfe) eine zusätzliche Bedeutung. Diese Ein-
richtungen werden nicht nur zur Beaufsichtigung der 
Kinder gebraucht, sondern auch dafür, um Kindern 
Begegnungsräume mit Gleichaltrigen zu bieten und 
somit einen Teil der kindlichen Sozialisation zu 
sichern. 

Daß Kinder in einer Gesellschaft für die Alterssiche-
rung notwendig sind, ist allgemein anerkannt. Dem-
gegenüber wird vernachlässigt, daß Kinder für jede 
Gesellschaft auch deshalb unverzichtbar sind, weil sie 
jeden Tag die Welt neu und anders: erfahren, damit 
ihren Eltern und Verwandten immer neue Erfahrun-
gen vermitteln und sie ständig zur Auseinanderset-
zung mit Neuem herausfordern; zugleich bleiben 
damit gewisse, nur in Familien lernbare Werte und 
Tugenden in einer Gesellschaft erhalten. 

Auch nach dem Familiensurvey läßt sich bei den 
nachwachsenden Genera tionen eine Differenzierung 
der Werthaltungen beobachten. Wer mit Kindern 
zusammenlebt, weist in der Regel andere Werthaltun-
gen auf als Kinderlose, insbesondere in den Dienstlei-
stungszentren. Bei Menschen mit Kindern stehen 
traditionelle und altruistische Werthaltungen im Vor-
dergrund, während für die Kinderlosen Mobilität und 
Karriere von besonderer Bedeutung sind. Für das 
Zusammenleben der Genera tionen kann das bedeu

-

ten, daß aufgrund ihrer Werthaltungen auch immer 
weniger Menschen bereit sein werden, Hilfs- und 
Pflegeleistungen für die ältere Generation zu erbrin-
gen. Wie z. B. die erste differenzierte Untersuchung 
des Deutschen Jugendinstituts zu den Generationen-
netzen zeigt, sind besonders weitreichende und enge 
Familiennetze vor allem in den Familien mit Kindern 
geknüpft, und Kinder erhalten die Beziehungen zwi-
schen den Generationen lebendig. 

Aus dem Familiensurvey als einer Querschnittsunter-
suchung ist allerdings nicht zu entnehmen, ob die 
unterschiedlichen Werthaltungen zu einer unter-
schiedlichen Lebensplanung bei diesen Gruppen 
geführt haben oder ob sich diese Werthaltungen bei 
ihnen aufgrund der unterschiedlichen Lebenssitua-
tion entwickelt haben. Es spricht jedoch viel dafür, daß 
beide Annahmen wirksam sind. Das bedeutet, daß 
immer weniger Menschen bereit sein werden, sich auf 
Kinder einzulassen, wenn nicht ein grundsätzlicher 
Einstellungswandel in der gesamten Gesellschaft 
Platz greift. 

Mit der weiteren Zunahme hochbetagter Menschen 
werden mehr Generationen gleichzeitig leben als je 
zuvor. So werden viele Kinder nicht nur beide Groß-
elternpaare gleichzeitig erleben, sondern auch noch 
ihre Urgroßeltern. Dafür verden sie weniger Onkel 
und Tanten und weniger Cousins und Cousinen und 
auch weniger Geschwister haben. Es wird daher 
darauf ankommen, daß die Beziehungen zwischen 
den Generationen lebendig bleiben. Die Intensität 
dieser Beziehungen hängt — anders als lange vermu-
tet — nicht nur davon ab, ob die verschiedenen 
Generationen im gemeinsamen Haushalt leben. Eine 
bedeutende Rolle spielt das Vorhandensein von Kin-
dern. Noch sind die Generationenbeziehungen intakt. 
Es gibt Anteilnahme und gegenseitige Ansprache, 
Freude und Leid werden geteilt. Vielfältige Hilfe-
ströme laufen sowohl von den älteren zu den jüngeren 
Generationen als auch von den jüngeren zu den 
älteren, und alle haben den Eindruck ausgewogener 
Beziehungen. Wenn Hilfe erforderlich ist, wird sie 
immer noch am zuverlässigsten aus dem Verwandten-
kreis erbracht. 

Zunehmend mehr ältere Menschen, insbesondere 
kinderlose, werden ihr Alter ohne ihnen naheste-
hende Verwandte verbringen müssen. Hier ist die 
Entwicklung neuer Beziehungsstrukturen erforder-
lich, die verstärkt Menschen der gleichen Generation 
einbeziehen. 

Im Bericht wird deutlich, wie sich in der Beziehung 
zwischen den Ehegatten immer mehr Partnerschaft-
lichkeit durchsetzt. Mit der Verkürzung der Lebens-
phase mit Kindern in kleineren Familien können sich 
die Lebensstile von Männern und Frauen zunehmend 
angleichen. Auch für Frauen „lohnt sich" inzwischen 
eine qualifizierte Ausbildung und wird in der Regel 
von Frauen in gleicher Weise wie von Männern 
angestrebt. Damit steigen die Chancen der Frauen, 
sich in das Erwerbsleben — und damit in die Gesell-
schaft insgesamt — ebenso einzugliedern wie Män-
ner. Mit eigenem Einkommen wächst die materielle 
Unabhängigkeit der Frauen von ihren Partnern und 
führt zu einer weiteren Angleichung der Lebensver-
hältnisse der Geschlechter. Aufgrund gestiegener 
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Erwartungen von Müttern, an allen Bereichen des 
sozialen Lebens beteiligt zu sein, werden Männer 
verstärkt für familiäre Aufgaben in die Pflicht genom-
men werden. Schon heute übernehmen Männer 
zunehmend Aufgaben in den Familien und entwik-
keln dabei Fähigkeiten, die traditionell als weiblich 
definiert sind und sie in die Lage versetzen, sich 
beispielsweise verstärkt um die Be treuung älterer und 
pflegebedürftiger Menschen zu kümmern. 

Gleichberechtigungspolitik als Teil moderner Gesell-
schaftspolitik muß ihre Fragestellungen und Maßnah-
men am Ziel der Verwirklichung einer gerechten 
Gesellschaft orientieren, in der in verantwortungsbe-
wußter Partnerschaft Männer und Frauen gemein-
same Aufgaben gleichberechtigt wahrnehmen. Diese 
Politik richtet sich gleichermaßen auf die Lebensge-
staltung von Frauen und Männern; denn allein durch 
Frauenförderung und gesetzliche Regelungen zum 
Abbau von Benachteiligungen von Frauen ist Gleich-
berechtigung nicht zu verwirklichen. Mit bewußts-
einsbildenden Öffentlichkeitsmaßnahmen soll die 
praktische Durchsetzung der Gleichberechtigung 
unterstützt werden. Informationsbroschüren, Kam-
pagnen, Fachtagungen und Ausstellungen sollen 
dazu beitragen, noch bestehende Vorurteile über die 
Rolle von Frauen und Männern in der Gesellschaft 
abzubauen sowie eingefahrene Verhaltensweisen 
bewußt zu machen und zu verändern. 

So diente z. B. die 1993 durchgeführte Kampagne 
unter dem Motto „Wir machen gemeinsame Sache — 
Gleichberechtigung gleich jetzt" dem Ziel, insbeson-
dere Männer zu motivieren, sich von traditionellem 
Rollenverhalten zu trennen, um sich Erfahrungswel-
ten zu erschließen, die bisher fast ausschließlich 
Frauen vorbehalten waren, und partnerschaftliche 
Verhaltensweisen in der Familie wie auch im Beruf 
und in der Gesellschaft zu entwickeln. Für die Ziel-
gruppe der Kinder und Jugendlichen wurde z. B. das 
Heft für Schulen „Frauen und Männer sind gleichbe-
rechtigt" entwickelt; es soll den Abbau tradierter 
Denk- und Verhaltensmuster fördern sowie den Auf-
bau einer Identität, die auf Gleichwertigkeit und 
Partnerschaftlichkeit der Geschlechter beruht, unter-
stützen . 

Die Ehe wird in Deutschland auch in Zukunft die Form 
des Zusammenlebens von Mann und Frau sein, wenn 
Kinder in dieser Beziehung aufwachsen sollen und 
weil viele Männer und Frauen in ihr eine gute Basis für 
die Verläßlichkeit ihrer Beziehungen sehen. Familie 
wird weiterhin der Ort für Liebe und Geborgenheit 
sein; sie wird Hilfe und Solidarität gewährleisten 
sowie Schutzraum, Sicherheit und Beständigkeit bie-
ten wie keine andere Form menschlichen Zusammen-
lebens. Auf der anderen Seite wird die Komplexität 
unserer Gesellschaft weiter zunehmen mit einer fort-
schreitenden Pluralisierung der Werte und Normen. 
Die individuellen Freiräume werden sich weiter ver-
größern, Rollenzuweisungen und allgemeinverbindli-
che Normen noch mehr von ihrer Verbindlichkeit 
einbüßen. 

Auch die Funktion der Familie als Ort der wirtschaft-
lichen Absicherung wird weiter an  Bedeutung verlie-
ren. Dafür wird ihre Bedeutung für die emotionale 
Geborgenheit der einzelnen steigen. Der Bericht ver

-

deutlicht, daß dies zu einer weiteren Überforderung 
der Familien führen kann, wenn sie nicht durch die 
Gesellschaft gestützt und gefördert werden. 

3. Erfordernisse in Politik und Gesellschaft 

3.1 Familie und Einkommen 

3.1.1 Familienlastenausgleich 

Angesichts der Feststellung im Bericht, daß umstritten 
und nicht ausreichend geklärt ist, welche Lasten der 
Familien als ausgleichsbedürftig anzusehen sind und 
in welchem Umfang diese Lasten ausgeglichen wer-
den sollen, stellt die Bundesregierung unter Berück-
sichtigung der Beschlüsse des Bundesverfassungsge-
richts vom 29. Mai, 12. Juni 1990 und vom 25. Sep-
tember 1992 sowie der Urteile vom 7. Juli 1992 und 
vom 28. Mai 1993 folgende Vorgaben für den Famili-
enlastenausgleich als vorrangig fest: 

— den Abbau der wirtschaftlichen Benachteiligung 
von Eltern mit Kindern im Vergleich zu Kinderlo-
sen; 

— die steuerliche Freistellung der Unterhaltsleistung 
von Müttern und Vätern in Höhe des Existenzmi-
nimums von Kindern; 

— die ausreichende Förderung der Familien durch 
Übertragung von Einkommenstransfers umso 
mehr, je geringer ihr Einkommen und je größer 
ihre Kinderzahl sind; für die Sicherstellung des 
Existenzminimums sind über den Familienlasten-
ausgleich hinaus in erster Linie die Erwerbssitua-
tion von Familien, die Lohnersatzleistungen, 
andere Sozialleistungen sowie die Sozialhilfe mit 
ausschlaggebend. 

Da die Betreuung und Erziehung von Kindern die 
Möglichkeiten der Erwerbsbeteiligung von Eltern 
einschränkt und die Einkommensverteilung des 
Marktes nicht berücksichtigt, für wieviele Kinder 
Eltern wirtschaftlich einzustehen haben, ist es Auf-
gabe der Familienpolitik, eine durch Kinder einge-
schränkte Erwerbsbeteiligung zu berücksichtigen 
und bei den durch den Kindesunterhalt entstehenden 
Lasten in vertretbarer Weise zum Ausgleich beizutra-
gen. 

Der Familienlastenausgleich findet seine Begründung 
ebenso in der Bedeutung von Familie für die Entwick-
lung jedes Menschen und für die Sicherung der 
Zukunft unserer Gesellschaft. Das Gleichgewicht der 
Generationen kann quantitativ und qualitativ nur 
erhalten werden, wenn sich Paare in Familien auch 
unter Abwägung mit anderen Optionen der Lebens-
gestaltung für Kinder entscheiden und darin unter-
stützt werden, diese zu lebenstüchtigen und zur Über-
nahme von Verantwortung bereiten Menschen zu 
erziehen. Die Verbesserung der Lage der Familien 
war auch in der laufenden Legislaturpe riode ein 
Schwerpunkt der Politik der Bundesregierung. Das 
duale System des Familienlastenausgleichs aus Kin-
derfreibetrag und Kindergeld ist weiter ausgebaut 
worden. 
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3.1.1.1 Steuerfreistellung von Einkommen in Höhe des 
Existenzminimums eines Kindes 

Auf Initiative der Bundesregierung sind mit Wirkung 
ab 1992 der Kinderfreibetrag von 3 024 DM auf 4 104 
DM und das Erstkindergeld von 50 DM auf 70 DM 
monatlich angehoben worden. Durch den Kinderfrei-
betrag und das Mindestkindergeld werden Einkom-
mensteile in Höhe des Existenzminimums von Kin-
dern im Ergebnis steuerfrei gestellt. Auf diese Weise 
ist entsprechend den Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts (Beschlüsse vom 29. Mai und 12. Juni 
1990 — BVerfGE 82, 60 bzw. 198) eine gerechte 
Besteuerung von Eltern gegenüber Kinderlosen 
gewährleistet (Grundsatz der horizontalen Steuerge-
rechtigkeit). 

Die Bundesregierung teilt nicht die in den Empfehlun-
gen zur Reform des Familienlastenausgleichs (Kapitel 
XI Abschnitt 4.7 des Berichts) zum Ausdruck kom-
mende Sicht der bestehenden Regelungen. Bei dieser 
Sicht wird zu Unrecht die vorerwähnte Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts außer acht 
gelassen. Nach Auffassung der Bundesregierung 
könnte die Begründung des aus dieser Sicht resultie-
renden Vorschlags, „Der starke Einfluß des Steuersy-
stems auf den Familienlastenausgleich sollte ... durch 
eine Reform der Ehe- und Familienbesteuerung redu-
ziert werden" (zu Nr. 3), daher allenfalls in bezug auf 
solche Steuerermäßigungen —außerhalb des eigentli-
chen Systems des Familienlastenausgleichs — be-
achtlich sein, die auch der Förderung von Familien 
dienen (z. B. Sonderausgabenabzug nach § 10e EStG, 
Baukindergeld). Hingegen dient die Steuerfreistel-
lung von Einkommensteilen durch den Kinderfreibe-
trag ausschließlich der gerechten Besteuerung von 
Eltern gegenüber Kinderlosen sowie von Eltern mit 
mehreren Kindern gegenüber Eltern mit weniger 
Kindern. Dabei geht es mithin lediglich um die Ver-
meidung einer verfassungswidrig zu hohen Steuer. 
Die durch den Kinderfreibetrag eintretende Steuer-
mäßigung stellt dementsprechend keine Leistung des 
Staates an die Eltern dar. Da mit ihr nichts verteilt 
wird, kann es insoweit auch kein Problem der Vertei-
lungsgerechtigkeit geben. 

Ebensowenig kann die Bundesregierung der Empfeh-
lung zustimmen, weitere Verbesserungen des Famili-
enlastenausgleichs vor allem durch eine „Reform der 
Ehegattenbesteuerung" zu finanzieren. Offenbar ist 
damit die Abschaffung oder zumindest eine Ein-
schränkung des Ehegattensplittings gemeint. Nach 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
vom 3. November 1982 (BVerfGE 61, 319 [347]) ist das 
Ehegattensplitting keine beliebig veränderbare 
Steuer-„Vergünstigung", sondern — unbeschadet der 
näheren Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers — 
eine an  dem Schutzgebot des Art. 6 Abs. 1 GG und an 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Ehepaare 
(Art. 3 Abs. 1 GG) orientierte sachgerechte Besteue-
rung. Außerdem halten sich die Einsparmöglichkeiten 
angesichts der notwendigen Ersatzregelungen für die 
Ehegattenbesteuerung sowie der Gestaltungsmög-
lichkeiten von Einkünften innerhalb der Ehe in Gren-
zen. Es darf nicht übersehen werden, daß sich in 
vielen, insbesondere kinderlosen Ehen die Einkünfte 
von Mann und Frau angeglichen haben und damit das 

Ehegattensplitting kaum noch zu einer nennenswer-
ten Steuerwirkung führt. Anders ist das bei Ehepaa-
ren, bei denen ein Pa rtner, in der Regel die Frau, 
entweder die Erwerbstätigkeit unterbrochen hat, weil 
sie der Betreuung und Erziehung von Kindern oder 
der Betreuung eines pflegebedürftigen Familienan-
gehörigen Vorrang einräumt, oder bei denen die Frau 
nach der Kindererziehung nicht in die Erwerbstätig-
keit zurückgefunden hat. In diesen Fällen würde eine 
Einschränkung des Ehegattensplitting zu einer spür-
baren Mehrbelastung von Familien führen. 

Im übrigen sind die Alleinerziehenden im Bereich der 
Masseneinkommen in der Regel gegenüber Ehepaa-
ren steuerlich nicht schlechtergestellt, weil ihnen ein 
Haushaltsfreibetrag und die Berücksichtigung von 
Kinderbetreuungskosten offensteht. 

3.1.1.2 Förderleistungen des Staates 

Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren 
bedeutsame finanzielle Verbesserungen und neue 
Weichenstellungen in der Familienpolitik vorgenom-
men: 

Durch die Wiedereinführung von Einkommens-
grenzen beim Kindergeld ist die Möglichkeit eröff-
net worden, das Kindergeld stärker an der Dring-
lichkeit des Bedarfs von Eltern zu orientieren. Bei 
nur begrenzt verfügbaren Haushaltsmitteln kann 
das Kindergeld damit insbesondere auf Familien 
konzentriert werden, die vorrangig auf zusätzliche 
Transferleistungen des Staates angewiesen sind. 

Durch weitere familienbezogene Leistungen (z. B. 
BAföG, Wohngeld, Unterhaltsvorschuß) werden 
besondere Belastungssituationen von Familien 
zusätzlich berücksichtigt. 

Mit der Einführung des Erziehungsgeldes ist erst-
mals für alle Mütter — wahlweise auch für Väter — 
eine monetäre Anerkennung der Erziehungslei-
stung für die besonders bedeutsame erste Lebens-
phase des Kindes eingeführt worden, ohne daß 
dafür ein Arbeitsverhältnis vorausgesetzt wird. 

Durch den Erziehungsurlaub und die Anerken-
nung von Erziehungszeiten im Rentenrecht ist die 
Unterbrechung der Erwerbstätigkeit zugunsten 
der Kindererziehung und ein Anspruch auf Fortset-
zung der Erwerbstätigkeit rechtlich abgesichert 
und sozial abgestützt worden. Die besondere 
Bedeutung des Aufziehens von Kindern für die 
Funktionsfähigkeit des Rentensystems findet da-
mit im Rentensystem selbst eine Berücksichtigung. 

Diese Weichenstellungen orientieren sich an  den 
tatsächlichen Erfordernissen von Familien und der 
Lebensplanung junger Männer und Frauen in unserer 
Gesellschaft. Die Bundesregierung sieht die Notwen-
digkeit, die angesprochenen Leistungen Schritt für 
Schritt unter Beachtung der finanziellen Möglichkei-
ten weiter auszubauen. Da außerdem die Op tion für 
Kinder zu einer Option neben anderen Optionen der 
Lebensgestaltung geworden ist, sind Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die es Paaren erleichtern, vorhan- 
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dene Kinderwünsche ohne nicht akzeptable Nach-
teile verwirklichen zu können. Das erfordert weiterhin 
erhebliche Kraftanstrengungen bei Bund, Ländern 
und Kommunen. 

Um den besonderen Problemen und Nöten alleiner-
ziehender Frauen in den neuen und in den alten 
Ländern besser gerecht werden zu können, hat die 
Bundesregierung das Modellvorhaben „Hilfen für 
Alleinerziehende Frauen in Problemsituationen" aus-
geschrieben. Mit diesem Modellvorhaben sollen die 
Probleme alleinerziehender Frauen weiter konkreti-
siert und Ansätze zur Abhilfe erprobt werden. 

Da Frauen zudem oft aufgrund von Haushaltsführung 
und Kindererziehung oder Pflegetätigkeit Lücken im 
Aufbau eigener Anwartschaften in der Rentenversi-
cherung aufweisen, ist ihre Alterssicherung noch 
unzureichend. Hier hat das Rentenreformgesetz 1992 
erhebliche Verbesserungen gebracht. 

Die im Jahre 1986 eingeführten Kindererziehungszei-
ten wurden mit der Rentenreform für Geburten ab 
1992 von bisher einem Jahr auf drei Jahre verlängert. 
Die Kindererziehungszeit wirkt sich für die Mütter 
und Väter der Geburtsjahrgänge ab 1921 rentenbe-
gründend und rentensteigernd aus; sie wird auf die 
Wartezeit für eine Rente angerechnet und so bewertet, 
als sei die Mutter während dieser Kindererziehungs-
zeit erwerbstätig gewesen und hätte 75 % Durch-
schnittsentgelt aller Versicherten verdient. In den 
neuen Ländern gilt diese Regelung ab dem 1.1.1992 
allerdings mit der Einschränkung, daß die Anrech-
nung der Kindererziehungszeit nur für Mütter und 
Väter der Geburtsjahrgänge ab 1927 gilt. 

Zusätzlich wurden ab 1992 die sogenannten Berück-
sichtigungszeiten eingeführt Frauen haben nunmehr 
die Möglichkeit, sowohl wegen Kindererziehung als 
auch wegen häuslicher Pflege pflegebedürftiger Per-
sonen Berücksichtigungszeiten in der gesetzlichen 
Rentenversicherung anerkannt zu bekommen. Als 
Berücksichtigungszeit wegen Kindererziehung gilt 
die Zeit vom Geburtsmonat bis zum Monat der Voll-
endung des 10. Lebensjahres des Kindes. Berücksich-
tigungszeiten wegen häuslicher Pflege werden auf 
Antrag ab 1992 angerechnet und wirken sich nur 
innerhalb bestimmter rentenrechtlicher Regelungen 
aus. Sie bewirken die Aufrechterhaltung einer 
Anwartschaft auf Rente wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit; sie werden bei der Bewertung der beitrags-
freien Zeiten und der 35jährigen Wartezeit für die 
Altersrente ab dem 60. Lebensjahr bei Schwerbehin-
derung, Berufs- und Erwerbsunfähigkeit und für lang-
jährig Versicherte ab dem 63. Lebensjahr berücksich-
tigt. 

Die Rente nach Mindesteinkommen wurde ebenfalls 
durch das Rentenreformgesetz 1992 erweitert. Nied-
rige Pflichtbeitragszeiten werden bis Ende 1991 unter 
bestimmten Voraussetzungen auf höchstens 75 % des 
Beitragswerts für ein Durchschnittsentgelt angeho-
ben. Von dieser Regelung profitieren insbesondere 
Frauen. Die rentenrechtlichen Regelungen des Pfle-
geversicherungsgesetzes werden ab 1. April 1995 für 
die Alterssicherung der Frau weitere Verbesserungen 
bewirken. Wer häusliche Pflege leistet, wird in den 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung einbezo

-

gen; Beiträge zur Rentenversicherung werden je nach 
Pflegestufe und Umfang der Pflegetätigkeit zwischen 
200 DM und 600 DM monatlich gezahlt. 

3.1.1.3 Weiterentwicklung des 
Familienlastenausgleichs 

Für die Weiterentwicklung des Familienlastenaus-
gleichs hat die Kommission ein grundlegend neues 
System vorgeschlagen. Die Bundesregierung macht 
sich diesen Vorschlag nicht zu eigen, wiewohl sie 
anerkennt, daß dieses Konzept — wie auch andere 
Modelle — noch einer vertieften Erörterung bedürfen. 

Die Weiterentwicklung des Familienlastenausgleichs 
zu einem Familienleistungsausgleich hat für die Bun-
desregierung hohe Priorität. Sie wird entstehende 
Finanzierungsspielräume zur Stärkung der Familie 
nutzen. 

Die Bundesregierung wird sich dabei an folgenden 
Leitlinien orientieren: 

1. Verbesserung der steuerlichen Förderung der 
Familie. 

2. Stärkere Ausrichtung der Transferleistungen für 
die Familien auf Einkommen und Kinderzahl; die 
Leistungen müssen um so höher sein, je geringer 
das Einkommen und je größer die Kinderzahl in der 
Familie ist. 

3. Anpassung des Familienleistungsausgleichs an die 
wirtschaftliche Entwicklung in angemessenen Ab-
ständen. 

Die Bundesregierung wird den weiteren Ausbau der 
Familienförderung unter Wahrung der verfassungs-
rechtlichen Vorgaben bedarfsorientiert und flexibel 
ausgestalten. 

3.1.2 Familie und Sozialhilfe 

Die Bundesregierung hält in Ergänzung zur Darstel-
lung des Berichts den Hinweis geboten, daß die 
Sozialhilfe kein Almosen ist, sondern eine Säule der 
sozialen Sicherung; auf Sozialhilfe hat Rechtsan-
spruch, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht 
ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor 
allem aus seinem Einkommen und Vermögen, sichern 
kann. Personen oder Familien, die kürzer- oder län-
gerfristig Sozialhilfe, insbesondere laufende Hilfe 
zum Lebensunterhalt, erhalten, ist das sozio-kultu-
relle Existenzminimum garantiert. Die Aussage, daß 
diese Haushalte als „vergleichsweise arm angesehen 
werden", bedarf einer Differenzierung. 

Ein soziales Leistungssystem wie die Sozialhilfe, das 
im Zeitablauf durch beträchtliche inhaltliche Lei-
stungsverbesserungen gekennzeichnet ist und zu 
Verbesserungen des Lebensstandards für den Emp-
fängerkreis führt, ist für die Festlegung einer offiziel-
len Armutsgrenze nicht geeignet. Ein Maßstab, der 
bei Leistungsverbesserungen die Zahl der Anspruchs-
berechtigten erhöhen und damit per definitionem die 
„Armut" vermehren, umgekehrt bei Leistungsein- 
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schränkungen sie verringern würde, kann nicht als 
sinnvoll betrachtet werden. 

Im Zeitraum 1980 bis 1991 ist die Anzahl der Empfän-
ger von Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt) am 
Jahresende außerhalb von Einrichtungen von 851 000 
auf 1 819 000 gestiegen. Dies entspricht einer durch-
schnittlichen Steigerungsrate pro Jahr von 7,1 %. Der 
Anteil der über 65jährigen unter denjenigen, die Hilfe 
zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen 
am Jahresende bezogen, sank allerdings von 20 
Prozent 1980 auf gut 8 Prozent 1991. 

Bei einer Beurteilung der Zunahme von Sozialhil-
feempfängern muß zwischen Deutschen und Auslän-
dern unterschieden werden. Der Ausländeranteil bei 
dieser Hilfeart betrug 1980 knapp 8,3 % und hat sich 
bis 1991 beinahe vervierfacht (30,4 %). Im Zeitraum 
1985 bis 1991 war die durchschnittliche Steigerungs-
rate pro Jahr bei ausländischen Kindern und jungen 
Erwachsenen mehr als siebenmal höher als bei deut-
schen Personen gleichen Alters. Unter den deutschen 
Sozialhilfeempfängern weisen Personen bis zum Alter 
von 18 Jahren unterdurchschnittliche Steigerungsra-
ten auf. Dies führt dazu, daß der Anteil junger Deut-
scher an allen Sozialhilfeempfängern in den letzten 
Jahren sogar abgenommen hat. 

Das Absinken der Einkommen von Familien in der 
Bundesrepublik Deutschland ist vorrangig durch 
Arbeitslosigkeit bedingt. Arbeitslosigkeit bewirkt 
einen Verlust an Lebensstandard. Sie trifft Familien-
haushalte mit Verantwortung für Kinder in besonde-
rem Maße. Anders als Arbeitsmarkteinkommen 
bewirkt Sozialhilfe, daß Familien entsprechend ihrer 
Personenzahl das sozio-kulturelle Existenzminimum 
tatsächlich zur Verfügung haben. Zwischen 1981 und 
1986 nahm der Anteil der Familien (Ehepaare mit 
Kindern, Alleinerziehende) unter den Haushalten, die 
Sozialhilfe beziehen, von knapp 24 Prozent auf rund 
28 Prozent zu. Der Anteil der Familien von Alleiner-
ziehenden, die Sozialhilfe erhielten, blieb in diesem 
Zeitraum beinahe unverändert. Im Jahre 1991 waren 
unter den Haushalten, die Sozialhilfe bezogen, weni-
ger als 30 Prozent Ehepaare mit Kindern und Allein-
erziehende. 

Ein Vergleich zwischen ausländischen und deutschen 
Familien, die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb 
von Einrichtungen empfingen, zeigt darüber hinaus, 
daß es beim Familientyp Eltern mit Kindern bis zum 
Alter von 7 Jahren zu einer bemerkenswerten Umkeh-
rung der Empfängerstrukturen gekommen ist. 1986 
erhielten noch fast 61 % der Kinder bis zum Alter von 7 
Jahren, die in Familien mit deutschem Haushaltsvor-
stand aufwuchsen, Hilfe zum Lebensunterhalt. Ledig-
lich 39 % dieser Kinder lebten bei Eltern mit auslän-
dischem Haushaltsvorstand. 1991 dagegen wohnten 
60,5 % aller Kinder bis zum Alter von 7 Jahren, die 
Hilfe zum Lebensunterhalt bezogen, bei Eltern mit 
ausländischem Haushaltsvorstand und nur noch 39,5 
% der Kinder dieser Altersgruppe bei Eltern mit 
deutschem Haushaltsvorstand. 

Der im Bericht ge troffenen Aussage, Familien mit 
Kindern seien überproportional von Einkommensar-
mut betroffen, muß allerdings widersprochen werden. 
Für Ehepaare mit Kindern besteht kein erhöhtes 

Risiko, auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Während 
z. B. 1991 4,1 % aller Familien und Ein-Personen-
Haushalte Haushalte von Ehepaaren mit 3 und mehr 
Kindern waren, war dieser Familientyp unter allen 
Haushalten, die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt 
außerhalb von Einrichtungen bezogen, nur mit 3,7 % 
vertreten. 

Unter den Familien in Deutschland sind jedoch die 
Alleinerziehenden (in den neuen Ländern rund 1/5 
der Familien, in den alten Ländern rund 1/7) die bei 
weitem wirtschaftsschwächste Gruppe. Bei dieser 
Gruppe handelt es sich ganz überwiegend um Mütter 
mit Kindern. Die mehrheitlich schwierige wirtschaftli-
che Situation alleinerziehender Mütter hat mehrere 
Aspekte. Es ist anzunehmen, daß 1993 etwa 2/3 der 
Alleinerziehenden in den neuen Ländern und über die 
Hälfte der Alleinerziehenden in den alten Ländern mit 
ihrem Einkommen (Arbeitseinkommen oder Lohner-
satzleistungen) unter der Besteuerungsgrenze der 
Einkommensteuer lagen. In dieser Schichtungsstruk-
tur kommen ebenso Spannungen zwischen den Erfor-
dernissen der Erwerbsbeteiligung und der Kinderer-
ziehung zum Ausdruck wie Rigiditäten des Arbeits-
markts. Im Vergleich unter Familienhaushalten wei-
sen Alleinerziehende durchschnittlich den höchsten 
Konsumanteil (den niedrigsten Sparanteil) an den 
ausgabefähigen Haushaltseinkommen auf. Aufwen-
dungen für den Lebensunterhalt von Kindern werden 
durch private und öffentliche Transfers nur teilweise 
gedeckt. Rund 1/3 der alleinerziehenden Frauen neh-
men Kredite zur Bestreitung des Lebensunterhalts auf. 
Viele Alleinerziehende sind, wie schon dargestellt, 
auf ergänzende Sozialhilfe angewiesen. Bei Schuld-
nerberatungsstellen in den alten Ländern machen 
Alleinerziehende rund 1/5 (1992) der überschuldeten 
privaten Haushalte aus. Auf den Wohnungsmärkten 
haben Alleinerziehende den schwersten Stand. Eine 
Emnid-Befragung unter Wohnungssuchenden ergab, 
daß Alleinerziehende besonders häufig auf Ableh-
nung stoßen. Kumulierende Ursachen führen zu einer 
wirtschaftlichen Verarmung und sozialen Isolierung 
bei vielen alleinerziehenden Frauen und ihren Kin-
dern. 

Die Bundesregierung hat eine Reihe von Maßnahmen 
auf den Weg gebracht, um die Lebenslage von sozial 
Bedürftigen nachhaltig zu verbessern. Wichtige 
Ansatzpunkte dafür bieten Änderungen des Bundes-
sozialhilfegesetzes im Rahmen des Gesetzes zur 
Umsetzung des Föderalen Konsolidierungspro-
gramms. Hier sind vor allem die vorgesehene erheb-
lich intensivere Beratung über die vorhandenen Lei-
stungen sowie über Hilfen, wie Sozialhilfebedürftig-
keit überwunden werden kann, zu nennen. Auch die 
Möglichkeiten der Hilfe zur Arbeit — besonders für 
junge Menschen — sind in diesem Gesetz ausgebaut 
worden. Die Kommunen sind gefordert, diese 
Beschlüsse umzusetzen und geeignete Arbeitsgele-
genheiten zu schaffen. 

Darüber hinaus erhalten einkommensschwache und 
auf Sozialhilfe angewiesene Familien weitere Ver-
günstigungen, z. B. „Wuermeling-Pass", Senioren-
Pass, Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren 
oder ermäßigte Telefongebühren. Zusätzlich bieten 
zahlreiche Kommunen auf freiwilliger Basis diesem 
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Personenkreis Sondertarife an, z. B. freier oder ermä-
ßigter Eintritt in öffentliche Schwimmbäder und 
Museen, Gewährung verbilligter Fahrkarten zur Nut-
zung des öffentlichen Nahverkehrs. 

3.2 Familienhilfe und -beratung 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung des 
Berichts, daß junge Eltern stärker als bisher in ihren 
Erziehungsaufgaben zu unterstützen sind. Sie unter-
streicht in diesem Zusammenhang die familienunter-
stützende und familienergänzende Funktion des 
neuen Kinder- und Jugendhilferechts. In Abkehr vom 
früheren Jugendwohlfahrtsgesetz, das eingriffsrecht-
lich orientiert war und Hilfen für das Kind erst bei 
Versagen der Eltern zur Verfügung gestellt hat, steht 
bei dem neuen Kinder- und Jugendhilferecht die 
Stärkung der Erziehungskraft der Familie und der 
elterlichen Erziehungsverantwortung im Vorder-
grund. 

Nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) 
sollen Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberech-
tigten und jungen Menschen Leistungen der allge-
meinen Förderung der Erziehung in der Familie 
angeboten werden. Diese sollen zu einer erfolgreiche-
ren Durchführung der Erziehungsverantwortung bei-
tragen. Dazu zählen insbesondere 

— Angebote der Familienbildung, die auf Bedürf-
nisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von 
Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und 
Erziehungssituationen eingehen, die Familie zur 
Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und in For-
men der Selbst- und Nachbarschaftshilfe besser 
befähigen sowie junge Menschen auf Ehe, Part-
nerschaft und das Zusammenleben mit Kindern 
vorbereiten; 

Angebote der Beratung für Eltern in allgemeinen 
Fragen der Erziehung und der Unterstützung bei 
der Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die 
Entwicklung ihrer Kinder sowie zur Bewältigung 
konkreter individueller und familienbezogener 
Probleme; 

Angebote der Familienfreizeit und der Familiener-
holung insbesondere in belastenden Familiensi-
tuationen; die bei Bedarf die erzieherische Betreu-
ung der Kinder einschließen. 

Die Bundesregierung beobachtet mit Sorge, daß diese 
wichtigen präventiven und unterstützenden Aufga-
ben der Kinder- und Jugendhilfe und ihre familienpo-
litische Bedeutung in der Praxis der Jugendhilfe nicht 
überall erkannt werden. Sie appelliert deshalb an die 
Kreise und kreisfreien Städte als Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe, entsprechende Angebote der allge-
meinen Förderung der Erziehung in der Familie, wie 
sie insbesondere von Trägern der freien Jugendhilfe, 
aber auch von den Jugendämtern selbst erbracht 
werden, auszubauen. Die dafür zu veranschlagenden 
Mittel sind eine wichtige Investition in die Zukunft 
unserer Kinder. 

Der Bericht stellt zutreffend fest, daß trotz hoher 
Scheidungsziffern die Institution der Ehe nicht gene

-

rell in Frage gestellt oder abgelehnt wird. Viele Paare 
trennen sich, weil sie sehr hohe, stark idealisierte 
Erwartungen an eine Partnerschaft stellen, deren 
Realisierung sie selbst aber überfordert. Hier kommt 
insbesondere der Trennungs- und Scheidungsbera-
tung eine große Bedeutung zu. Deshalb gehen auch 
von der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Tren-
nung und Scheidung wichtige familienrechtliche und 
familienpolitische Impulse aus. Im Rahmen der Neu-
ordnung des Kinder- und Jugendhilferechts ist diese 
Beratung ausdrücklich als Aufgabe der Jugendhilfe 
verankert worden. Im Fall von Trennung und Schei-
dung der Eltern zielt die Beratung darauf ab, die 
Eigenkräfte der Eltern zu fördern, ihre Fähigkeiten 
zur Konfliktlösung zu verbessern und dem Kind auch 
nach Trennung und Scheidung ein Höchstmaß an 
Elternschaft zu sichern. Dazu dient die gezielte Unter-
stützung bei der Erarbeitung eines gemeinsamen 
Konzepts zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge 
nach Trennung und Scheidung, das als Grundlage für 
die richterliche Entscheidung dienen kann. Der Bund 
hat in diesem Bereich Hilfen für die Praxisarbeit wie 
auch für die Qualifizierung von Beratern über Modell-
projekte erarbeiten lassen. 

Familien brauchen zur Bewältigung ihrer Aufgaben, 
die unsere Gesellschaft mit ihren steigenden Anforde-
rungen an Ausbildung, Flexibilität und Wissen stellt, 
vielfältige Formen der Entlastung. Insbesondere in 
Situationen, in denen Menschen und damit auch 
Familien ihre Chancen zur eigenständigen Lebensge-
staltung nicht mehr für sich befriedigend nutzen 
können, in denen auch die in der Umgebung vorhan-
denen Selbsthilfekräfte nicht mehr reichen, benötigen 
Familien Beratung und Unterstützung. Es ist Aufgabe 
der Familienpolitik, dazu beizutragen, daß Familien 
diese Unterstützung und Hilfe sowie Orientierung in 
für sie belastenden Situationen erhalten. Aus diesem 
Grunde ist die Förderung und konzeptionelle Weiter-
entwicklung von Beratung und die Qualifizierung von 
Fachkräften ein wichtiges familienpolitisches Anlie-
gen, dem auf allen politischen Ebenen entsprechen-
des Gewicht beigemessen wird. 

Besondere Beachtung gilt der Tatsache, daß manche 
Familien durch bestimmte Lebensbelastungen wie 
Arbeitslosigkeit, gesundheitliche und partnerschaftli-
che Probleme und Schwierigkeiten bei der Kinderbe-
treuung überfordert sind und darauf mit Gewalt 
reagieren. Gerade in solchen Situationen ist jeder 
Beitrag zur Entlastung und zur Unterstützung von 
Familien besonders wichtig, weil dadurch Konflikte in 
Familien als gewaltauslösendes Moment vermindert 
werden können. 

Prävention und Intervention im Zusammenhang mit 
Gewalt in der Familie stellen auch einen Schwerpunkt 
familienpolitischer Bemühungen der Bundesregie-
rung dar. Der Bund fördert u.a. im Rahmen zentraler 
Maßnahmen der Familienarbeit Modellprojekte, Un-
tersuchungen und andere Initiativen wie z. B. Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Gewalt-
problematik, um die Voraussetzungen für Prävention 
und Hilfen zu verbessern. 

Die Bundesregierung unterstreicht die Forderung in 
Kapitel VIII des Berichts nach einem Ausbau famili-
energänzender Angebote zur Bildung, Erziehung und 
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Be treuung in Tageseinrichtungen für Kinder in den 
alten Ländern und nach der Sicherung und Qualifizie-
rung dieser Angebote in den neuen Ländern. Ein 
Schwerpunkt dieser Bemühungen ist die bundesweite 
Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergar-
tenplatz im Rahmen des Schwangeren- und Familien-
hilfegesetzes, der als VIII § 24 SGB in das Kinder- und 
Jugendhilferecht aufgenommen wurde. Einzelne 
Bundesländer haben hierzu Ausführungsgesetze mit 
weitergehenden Regelungen erlassen. Die Erfüllung 
des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz darf 
jedoch nicht zu Lasten des erforderlichen Ausbaus von 
Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 und über 6 
Jahren sowie von Ganztagsplätzen gehen. 

In den neuen Ländern ist es mit der Bundeshilfe in der 
Übergangszeit 1990, vor allem aber durch die 
Anstrengungen der neuen Lander selbst gelungen, 
das Netz an Kinderbetreuungseinrichtungen insge-
samt bedarfsgerecht zu erhalten. Zur Weiterwicklung 
der pädagogischen Arbeit in den Tageseinrichtungen 
der neuen Lander fördert die Bundesregierung 
Modellversuche und die Fortbildung von Multiplika-
toren. Der Bericht weist darüber hinaus zu Recht 
darauf hin, daß Familien mit hilfe- oder pflegebedürf-
tigen Angehörigen oder mit behinderten Kindern 
einer besonderen und auf den Einzelfall abgestimm-
ten Unterstützung bedürfen. 

3.3 Familienpolitik auf örtlicher und regionaler 
Ebene 

Der Familienbericht hebt die örtliche und regional 
gestaltete Familienpolitik als einen Schwerpunkt der 
aktuell zu bewäl tigenden Aufgaben der Familienpoli-
tik hervor. Die Bundesregierung teilt diese Auffas-
sung. Die eingehende rechtliche und inhaltliche 
Begründung örtlicher und regionaler Familienpolitik 
widerlegt vollständig die Hypothese, daß hierbei die 
Absicht einer teilweisen Verlagerung von Bundes-
und Landesaufgaben auf Kommunen eine Rolle spie-
len könnte (Kap. XI, 5.1). Familienpolitik der verschie-
denen staatlichen Ebenen steht in einem sich ergän-
zenden, komplementären Verhältnis. Hierbei sind die 
rechtlichen Rahmensetzungen und Förderinstitutio-
nen des Bundes und der Bundesländer ebenso von 
Bedeutung, wie die Verantwortung der Kommunen in 
allen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
und ihre Sorge um die Lebensbedingungen der Fami-
lien in ihren Lebensräumen. Auf Dauer angelegten 
Erfolg wird Familienpolitik in Deutschland nur haben 
können, wenn sich alle Ebenen im Rahmen ihrer 
unterschiedlichen Zuständigkeiten engagieren und 
die freien Akteure der Gesellschaft Familienpolitik 
verantwortlich mitgestalten. Die Bundesregierung 
begrüßt es daher, daß der Bericht die eigenständigen 
Handlungsfelder der örtlichen und regionalen Famili-
enpolitik definiert und überzeugend beschreibt. Sie 
appelliert an  kommunale Spitzenverbände und Kom-
munen, sich im Interesse humaner Lebensverhältnisse 
in der Generationenfolge und der generellen Wah-
rung kommunaler Entwicklungsfähigkeit der Quer-
schnittsaufgabe örtlicher und regionaler Familienpo-
litik zu stellen. „Familien und ihre Kinder" werden, so 
unterstreicht der Bericht zu Recht, „in der Konkurrenz 

der Regionen als Standort- und Entwicklungspoten-
tial zunehmend wich tiger" (Kap. XI, 5.1). 

Der Familienbericht weist darauf hin, daß die Ent-
wicklungsbedingungen einer Region komplex sind. 
Ein Beispiel hierfür bietet etwa die Diskussion der 
„Wohnungs- und Siedlungsbedingungen". Enge 
finanzielle Spielräume der Kommunen und Struktur-
schwächen in Wirtschaftsstandorten könnten Anlaß 
dafür sein, sich verstärkt auf wirtschaftsstrukturelle 
Maßnahmen (z. B. die Erschließung von Gewerbeflä-
chen) zu Lasten der Entwicklung sozialer Infrastruk-
turen (z. B. zu Lasten der Erschließung von Wohnbau-
land) zu konzentrieren. Dies aber würde die Entwick-
lungschancen insgesamt mindern. Investoren benöti-
gen eine Kombination wirtschaftlicher Standortvor-
teile mit komplementären Standortbedingungen: ent-
wickelten sozialen Infrastrukturen, funktionierenden 
Wohnungsmärkten und aktiven Kulturbereichen. 
Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und humane Le-
bensverhältnisse bedingen einander. Örtliche und 
regionale Familienpolitik zählt hierbei zu den primä-
ren Komponenten einer „sozialen Strukturpolitik" 
(Kap. XI, 5.3). Die erfolgreiche Entwicklung eines 
Standorts oder einer Region ist nur im Zusammenwir-
ken wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Faktoren 
zu verwirklichen. 

Auf die sich abzeichnenden, nachhaltigen demogra-
phischen Veränderungen werden Städte und Land-
kreise mit ihren Sozialplanungen und Entwicklungs-
planungen entschiedener zu reagieren haben. Gebo-
ten ist eine Politik einer generationenbezogenen 
Pflege des örtlichen und regionalen Humanvermö-
gens. Der Familienbericht weist darauf hin, daß es mit 
der Kinder- und Jugendpolitik, der Familienpolitik 
und der Frauenpolitik mehrere Ansätze generatio-
nenbezogener Gestaltung gibt. Die Sozialplanungen 
der Städte und Landkreise können zur Umsetzung 
generationenbezogener Lösungen eine Reihe genera-
tionenorientierter Fachpläne — wie Jugendhilfeplan, 
Familienförderplan, Frauenförderplan, Altenhilfe-
plan  — wählen. Der Familienbericht unterstreicht, daß 
die kommunale Selbstverwaltung den Kommunen die 
Freiheit gibt, hinsichtlich der Gestaltung ihrer Famili-
enpolitik — in Bezug auf Zuständigkeit, Organisation, 
Instrumente — diejenigen Strukturen zu wählen, die 
sich nach den örtlichen und regionalen Gegebenhei-
ten als zweckmäßig erweisen (Kap. XI, 5.3). Diese 
Flexibilität kann sich als Vorteil erweisen. 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung des Famili-
enberichts, daß auf der örtlichen und regionalen 
Ebene gestaltete Familienpolitik nicht zu einer zusätz-
lichen Belastung der kommunalen Haushalte führen 
muß (vgl. Kap. XI, 5.1). Hierfür gilt nicht allein das 
langfristig gültige Argument, daß Prophylaxe heute 
„Reparaturmaßnahmen" morgen begrenzt. Maßge-
bend ist vor allem auch — wie der Familienbericht 
erläutert — eine erhöhte Effizienz des H andelns durch 
Maßnahmenkoordination, „Ini tiative und intelligen-
tes Management" . Örtliche und regionale Familien-
politik als Prozeß der Beteiligung, Abstimmung und 
Arbeitsteilung mobilisiert in den Kommunen endo-
gene Kräfte. Der Prozeß aktiviert vorhandene Res-
sourcen. Noch wichtiger als die Mobilisierung von 
finanziellen Mitteln oder Sachmitteln ist dabei die 
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Erschließung von Mitarbeit und Mitverantwortung 
engagierter Bürger. Möglichkeiten bieten sich, Ten-
denzen der Vereinzelung in der Gesellschaft entge-
genzuwirken; es gilt, sie zu nutzen. 

Die Bundesregierung wertet es als positives Faktum, 
daß der Aufbau von Strukturen örtlicher und regiona-
ler Familienpolitik in den letzten Jahren eingesetzt 
hat, auch wenn dieser Prozeß noch an Breite gewin-
nen muß. Die Bundesregierung und eine Reihe von 
Bundesländern unterstützen diese Entwicklung. Die 
Bundesregierung hat als Leitfaden für Praktiker ein 
„Handbuch zur örtlichen und regionalen Familienpo-
litik" zur Verfügung gestellt, das weiterentwickelt 
werden wird. Sie fördert den Aufbau eines „Netz-
werks der örtlichen und regionalen Familienpolitik", 
bei dem Informationen über rechtliche, institutionelle 
und organisatorische Strukturen der örtlichen und 
regionalen Familienpolitik abgerufen werden kön-
nen. Gemeinsam mit den neuen Ländern erprobt die 
Bundesregierung in einer Reihe von Pilotprojekten 
außerdem ein Konzept „multifunktionaler Familien-
zentren" , das ein breites Spektrum generationenbe-
zogener Familienarbeit enthält. Die Bundesregierung 
beabsichtigt, dem Prozeß des Aufbaus von Strukturen 
örtlicher und regionaler Familienpolitik auch weiter-
hin Impulse zu geben. 

3.4 Familienrecht 

Die Überleitung des Bundes- und damit auch des 
Familienrechts hat zu Veränderungen für die Men-
schen in den neuen Ländern geführt, die den Bereich 
der privatesten Lebensführung betreffen. Es ist des-
halb grundsätzlich zu begrüßen, daß der Familienbe-
richt — in seinem Kapitel V — erstmals gesondert auf 
das Familienrecht eingeht, um „die Möglichkeiten 
des Familienrechts als Mittel zum Schutz und zur 
Förderung der Familie zu verdeutlichen"; dabei will er 
insbesondere „die für die Familie wesentlichen 
Aspekte der Entwicklung des Familienrechts in den 
beiden deutschen Staaten und die mit der Überleitung 
des Bundesrechts auf die neuen Länder verbundenen 
Veränderungen und Probleme deutlich machen". 
Unter der Überschrift „Zur Entwicklung des Familien-
rechts in der alten Bundesrepublik Deutschland und in 
der Deutschen Demokratischen Republik" findet sich 
eine Gegenüberstellung des Familienrechts der DDR 
zu dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden 
Familienrecht. 

Die unterschiedlichen rechtlichen Ausgangspositio-
nen werden bei der Gegenüberstellung des Familien-
rechts der DDR und des in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden Familienrechts allerdings 
nicht den unterschiedlichen sozialen Realitäten zuge-
ordnet. Der Bericht gelangt so zu einer stark werten-
den Darstellung, die nach Auffassung der Bundesre-
gierung weder der vom BGB gestalteten freiheitlichen 
Rechtsordnung einerseits noch der Lebenswirklich-
keit in der DDR andererseits gerecht zu werden 
vermag. 

So wird beispielsweise kritisiert, „die Vereinbarkeit 
von Familie und Erwerbstätigkeit" sei vom „Recht der 
alten Bundesrepublik nicht formuliert" worden, wäh

-

rend in der DDR „Berufstätigkeit und Hausarbeit 
sowie Erziehung der Kinder durch die Ehegatten ... 
familienrechtlich als gleichwertig angesehen" wor-
den seien. Das damit gezeichnete Bild bleibt nach 
Auffassung der Bundesregierung unvollständig: Zum 
einen werden die §§1356,  1360 BGB nicht erwähnt, 
die das Recht beider Ehegatten auf Erwerbstätigkeit 
mit der Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme 
bestätigen und die übereinstimmende Entscheidung 
über die Aufgabenverteilung in der Ehe als Leitbild 
festlegen. Zum anderen wird nicht hinreichend deut-
lich, daß die dem gesamten Familienrecht der frühe-
ren DDR zugrundeliegende „Konzeption, wonach 
Gleichberechtigung ökonomische Unabhängigkeit 
und diese wiederum berufliche Tätigkeit voraus-
setzt", nicht zuletzt das Ziel verfolgte, Frauen mög-
lichst umfassend in den staatlich gelenkten Wirt-
schafts- und Produktionsapparat einzubeziehen — 
eine Zielsetzung, die sich in ihrem Ausschließlich-
keitsanspruch mit dem Rechts- und Gesellschaftssy-
stem der Bundesrepublik Deutschl and nicht vereinba-
ren läßt. 

Ebenso kann auch eine Schilderung des Unterhalts-
rechts nicht befriedigen, die etwa für das BGB erheb-
liche Unterhaltspflichten der Eltern gegenüber ihren 
studierenden Kindern konstatiert, für die DDR dage-
gen auf die Übernahme vieler Kosten durch den Staat, 
unter anderem in Form eines „Anspruchs aller auf ein 
Stipendium" verweist , solange unerwähnt bleibt , daß 
in der DDR die Studienplätze — als Voraussetzung 
solcher Alimentierung — einseitig durch den Staat 
zugewiesen oder — bei fehlendem gesellschaftlich-
politischem Wohlverhalten — eben auch versagt wur-
den. Im übrigen sind hinsichtlich des Minderjährigen-
Unterhalts aus den letzten Jahren der DDR lebhafte 
Diskussion zur Höhe der Unterhaltssätze bekannt 
geworden. Es steht zu vermuten, daß die Unterhalts-
sätze konstant gehalten wurden, um nicht durch ihre 
Erhöhung ansonsten bestrittene inflationäre Tenden-
zen eingestehen zu müssen. Über sozialpolitische 
Maßnahmen — wie etwa Erhöhung des staatlichen 
Kindergeldes — wurde ein gewisser Ausgleich 
geschaffen. 

Die im Familienbericht beklagte „starke Verrechtli-
chung" und „hohe Komplexität" des Familienrechts 
der Bundesrepublik Deutschl and zieht — wie auch die 
Bundesregierung nicht verkennt — Probleme für die 
Betroffenen nach sich. Verrechtlichung und Komple-
xität sind jedoch nicht zuletzt eine Folge der Tatsache, 
daß das Recht der Bundesrepublik —in Erfüllung des 
grundgesetzlichen Auftrags — die Familie grundsätz-
lich als einen Bereich privatautonomer Lebensgestal-
tung anerkennt. Der vom Bericht begrüßte „Rückgang 
des Bedarfs an rechtlicher Regelung" in der DDR ist 
demgegenüber nur um den Preis einer Politik zu 
haben, die familiäre Funktionen zunehmend in den 
gesellschaftlich-politischen Bereich verlagert und 
damit den Gestaltungsmöglichkeiten der Betroffenen 
weitgehend entzieht. 

Als Hauptwirkung der „Überleitung des Bundes-
rechts in die neuen Bundesländer", konstatiert der 
Familienbericht im Abschnitt 3 des Kapitels V — nach 
dem Vorangegangenen nur konsequent —, daß „die 
Entscheidung zur Ehe, zur Familiengründung und zur 
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Vergrößerung der Familie ... mit wesentlich weiterge-
henden rechtlichen Konsequenzen und somit stärke-
ren Einschnitten in die Bedingungen der weiteren 
Lebensgestaltung verbunden (ist), als das vor der 
Wende der Fall war"; damit einher gehe „Enttäu-
schung über die zu wenig familienfördernde und 
-schützende Rolle des neuen Rechts und über den 
ausbleibenden Gewinn an  Freiheit und Selbstbestim-
mung''. 

Auch diese Bewertung wird von der Bundesregierung 
nicht geteilt. Zunächst sind verschiedene Aussagen 
als Prämissen dieses Berichtsergebnisses problema-
tisch oder auch unzu treffend. Grundsätzlich ist dar-
über hinaus zu fragen, ob eine im Bericht konstatierte 
„Belastung der Familie" überhaupt dem übergeleite-
ten Familienrecht angelastet werden könnte oder ob 
hier nicht eher wirtschaftliche und soziale Umstel-
lungsschwierigkeiten namhaft zu machen wären. 

Vor allem aber übersieht der Familienbericht nach 
Einschätzung der Bundesregierung , daß die ausdiffe-
renzierten Regelungen des BGB gerade in besonderer 
Weise der sozialen Bedeutung von Ehe und Familie in 
einem freiheitlichen Rechtsstaat Rechnung tragen: Sie 
verbürgen einen Freiraum privatautonomer Lebens-
gestaltung und damit gerade einen erheblichen 
Gewinn an Freiheit und Selbstbestimmung. Die Bun-
desregierung verkennt nicht, daß die Betroffenen hier 
teilweise noch eher das erhöhte Risiko fürchten als die 
erweiterten Gestaltungsspielräume begrüßen. Sie 
verkennt auch nicht, daß das Familienrecht des BGB 
— wie nahezu alle Regelungen des freiheitlichen 
Rechtsstaates —ständiger Beobachtung und ggf. Ver-
besserung bedarf. Sie weiß sich mit dem Familienbe-
richt schließlich in den Anforderungen einig, die an 
ein Familienrecht zu stellen sind: Von ihm muß 
erwartet werden, „daß es möglichst dem Schutz der 
Kinder dient, dem ökonomisch Schwächeren zur Seite 
steht, die Beziehungen bef riedet, den Konflikt zumin-
dest nicht verschärft, die psychischen, zeitlichen und 
finanziellen Belastungen so gering wie möglich hält 
und die Intimsphäre der Bürger achtet". Die Bundes-
regierung vertritt jedoch nachdrücklich die Auffas-
sung, daß diese Anforderungen — gerade auch im 
Vergleich zur Situation in der DDR — vom übergelei-
teten Recht der Bundesrepublik Deutschland nicht 
„nur begrenzt erreicht", sondern vielmehr grundsätz-
lich erfüllt werden. 

Das neue Kinder- und Jugendhilferecht dient mit 
seiner Konzentration auf familienunterstützende und 
familienergänzende Leistungen der Ausübung des 
Elternrechts zum Wohl des Kindes und setzt damit das 
Fundament, um Eingriffe in die Familienautonomie 
hinter öffentlichen Hilfen zurücktreten zu lassen, wie 
dies § 1666a BGB verlangt. Die Bundesregierung 
unterstreicht deshalb die im Bericht hervorgehobene 
Bedeutung der Jugendhilfe für das Familien- und 
Kindschaftsrecht. Die Bundesregierung verkennt 
nicht die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der 
Überleitung des erst im Sommer 1990 verabschiede-
ten neuen Kinder- und Jugendhilferechts auf die 
neuen Länder, die mit der Notwendigkeit verbunden 
war, gleichzeitig die notwendigen Strukturen einzu-
richten und einer erhöhten Nachfrage nach Jugend-
hilfeleistungen aufgrund des gesellschaftlichen Um

-

bruchs Rechnung tragen zu müssen. Der Informa-
tions-, Beratungs- und Fortbildungsdienst Jugend-
hilfe, der von den kommunalen Spitzenverbänden 
geschaffen und aus Bundesmitteln in den Jahren 1991 
bis 1994 gefördert worden ist, hat wesentlich dazu 
beigetragen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Jugendämter in den neuen Ländern den Einstieg 
in die fachlichen und rechtlichen Grundlagen der 
Jugendhilfe zu erleichtern und diese zu vertiefen. Der 
Informations-, Beratungs- und Fortbildungsdienst 
Jugendhilfe ist inzwischen zum Modellfall für den 
Aus- und Umbau anderer Verwaltungsbereiche in 
den neuen Ländern geworden. 

Wie für das Sozialhilferecht, so haben die Vertrags-
parteien des Einigungsvertrages auch im Hinblick auf 
das Jugendhilferecht in den Anlagen zum Einigungs-
vertrag Übergangsregelungen vorgesehen, die ange-
sichts völlig unterschiedlicher Ausgangsbedingungen 
in den neuen Ländern eine schrittweise Anpassung an 
das rechtliche und fachliche Leistungsniveau in den 
alten Ländern vorsehen. Insbesondere sind ambu-
lante und teilstationäre Hilfen, die in der Jugendhilfe 
der DDR unbekannt waren, in der Zeit bis zum 
31.12.1994 mit einem geringeren Verbindlichkeits-
grad ausgestattet. Die Bundesregierung teilt in die-
sem Zusammenhang nicht die Auffassung des 
Berichts, die während der Übergangszeit maßgebli-
che geringere Verbindlichkeit einzelner Leistungen 
habe die Schwierigkeiten noch verstärkt, statt eine 
angemessene Reaktion auf die Lage im Beitrittsgebiet 
zu befördern. Sie weist in diesem Zusammenhang auf 
kritische Stimmen hin, die von einer zu schnellen 
Übernahme des in der alten Bundesrepublik konzi-
pierten Kinder- und Jugendhilferechts auf die neuen 
Länder warnen, da damit neue und alternative 
Lösungsansätze gefährdet werden können. Der Bun-
desgesetzgeber, der nur für die Konzeption des Lei-
stungsrechts, nicht aber für die Finanzausstattung der 
kommunalen Gebietskörperschaften zuständig ist, die 
dieses Leistungsrecht auszuführen haben, hätte die 
kommunalen Gebietskörperschaften im Hinblick auf 
die notwendigen Anpassungen überfordert und das 
Vertrauen in die Rechtsordnung erschüttert, wenn er 
das neue Recht ohne Abstriche sofort in Kraft gesetzt 
hätte. 

Im letzten Abschnitt seines V. Kapitels nimmt der 
Bericht „zur weiteren Entwicklung des Familien-
rechts" Stellung. Wesentliche Anstöße für die Rechts-
entwicklung werden hier in der Judikatur des Bundes-
verfassungsgerichts gesehen, das in verschiedenen 
Entscheidungen einzelne familienrechtliche Rege-
lungen für verfassungswidrig erklärt hat. Zuzustim-
men ist dem Bericht in der Einschätzung, daß der 
Einigungsprozeß hier zusätzliche Anstöße zur Rechts-
entwicklung gegeben hat. Es wirkt jedoch befremd-
lich, wenn der Bericht dies auf die Formel bringt, es 
seien „die nicht verfassungskonformen Regelungen 
auf die neuen Bundesländer übergeleitet" worden; sie 
hätten damit Normen der DDR abgelöst, „die mit dem 
Grundgesetz konform waren" . Dieser Einschätzung 
gegenüber verdient es festgehalten zu werden, daß 
mit dem Familienrecht der DDR eine für den Bürger 
unangreifbare Normenordnung durch ein BGB abge-
löst worden ist, das sich immer wieder verfassungs- 
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rechtlicher Überprüfung durch unabhängige Richter 
zu stellen hat. 

Einzelne, konkrete Vorschläge für die weitere Gestal-
tung des Familienrechts will der Familienbericht 
erklärtermaßen nicht unterbreiten. Die stattdessen 
angegebenen „Grundrichtungen" decken sich weit-
gehend mit Überlegungen, wie sie sich seit längerem 
in einer breit geführten Reformdiskussion in der 
Bundesrepublik Deutschland finden. Wesentliche 
Forderungen stellt der Bericht an das Grundgesetz, 
das Arbeits- und Bildungsrecht, das Steuerrecht u.a. 
Zusätzlich zu diesem breiten Forderungsspektrum 
betont er die Notwendigkeit, „die Möglichkeiten 
einer in sich geschlossenen Kodifikation des Familien-
rechts zu prüfen" , d.h. „das Familienrecht im Ganzen 
neu zu konzipieren und zu regeln" . Der Bericht spricht 
hier unter anderem das Unterhaltsrecht und das 
Kindschaftsrecht an. Gerade hier sieht auch die Bun-
desregierung einen Schwerpunkt der von ihr verfolg-
ten Reformvorhaben. Dabei kommt es ihr auf mate-
rielle Verbesserungen des geltenden Rechts an, nicht 
auf die Verlagerung legislativer Standorte. So wurde 
ein Gesetz zur Abschaffung der gesetzlichen Amts-
pflegschaft und Neuordnung des Rechts der Beistand-
schaft ebenso vorgelegt wie das Mißhandlungsver-
botsgesetz zur Neufassung des § 1631 Abs. 2 BGB. 
Dies wird vom Familienbericht ebensowenig gewür-
digt wie etwa die Bemühungen der Bundesregierung 
um die erbrechtliche Gleichstellung nichtehelicher 
Kinder. 

3.5 Familie und Erwerbsarbeit 

3.5.1 Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Die Bundesregierung unterstreicht die Aussage des 
Berichts, daß sich Arbeit nicht in Erwerbsarbeit 
erschöpft. Ohne Zweifel ist die Arbeit, die in den 
privaten Haushalten geleistet wird als ein gewichtiges 
Kernstück der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge 
anzusehen. Der Weg des Aufbaus vom menschlichem 
Handlungspotential, das heißt von Humanvermögen, 
beginnt in der Familie. Dort nämlich wird die Befähi-
gung junger Menschen zur Bewältigung des Alltags-
lebens vermittelt. 

Die Bundesregierung sieht ebenso wie der Bericht die 
Gefahr, daß in einer Gesellschaft, in der sozialer Status 
und soziale Chancen wesentlich durch Erwerbsarbeit 
begründet werden, die Tätigkeit in der Familie unter-
bewertet wird. Sie weist der Familienarbeit und der 
Erwerbsarbeit den gleichen Stellenwert zu. Grund-
sätzlich muß es Müttern und Vätern freigestellt sein, 
welche der verschiedenen Möglichkeiten sie zur Ver-
wirklichung ihrer Vorstellungen für ein Leben in 
Familie und Beruf wahrnehmen wollen: eine Paralle-
lität von Familie und Beruf oder eine Unterbrechung 
der Erwerbstätigkeit bis zu einem gewissen Lebensal-
ter der Kinder. Festzuhalten sind folgende Tatsa-
chen: 

-- Es wächst der Anteil der Frauen, die gleichzeitig 
berufstätig sein und Kinder aufziehen wollen. 

— Nach wie vor wollen aber auch viele Frauen die 
Erwerbstätigkeit unterbrechen. 

Es nimmt langsam auch der Anteil der Männer zu, 
die bereit sind, wegen der Kinder ihre Erwerbstä-
tigkeit für eine Zeit lang einzuschränken. 

Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist für die Bundesregierung eine zentrale fami-
lien- und frauenpolitische Aufgabe. Noch immer lie-
gen die Haupthemmnisse für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf in den betrieblichen Arbeitszeiten 
und in den unzureichenden Angeboten der Kinder-
betreuung. Von großer Bedeutung sind ferner die 
Beurlaubungs- und Berufsrückkehrmöglichkeiten. 

Die Bundesregierung hat wichtige gesetzliche Maß-
nahmen ergriffen, die es ermöglichen, berufliche und 
familiäre Aufgaben besser miteinander in Einklang zu 
bringen: 

Am 1. Januar 1992 trat die Neufassung des Geset-
zes über die Gewährung von Erziehungsgeld und 
Erziehungsurlaub von 1986 (Bundeserziehungs-
geldgesetz) in Kraft. Die Möglichkeit des Erzie-
hungsurlaubs besteht danach für drei Jahre. Der 
Bezug von Erziehungsgeld wurde von 18 Monaten 
auf zwei Jahre verlängert. 

Der am 21. April 1993 vom Bundeskabinett und am 
21. April 1994 vom Deutschen Bundestag verab-
schiedete Entwurf eines Gesetzes zur Durchset-
zung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern (Zweites Gleichberechtigungsgesetz) 
der Bundesregierung setzt für die bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf einen deutlichen 
Akzent. 

Die Flexibilisierung der Arbeitszeiten und eine Aus-
dehnung der sozialversicherungspflichtigen Teilzeit-
beschäftigung ist sowohl aus familienpolitischen wie 
auch aus beschäftigungspolitischen Gründen wün-
schenswert. Dadurch kann eine größere Zahl von 
Personen beschäftigt und ein Beitrag zur Verringe-
rung der Arbeitslosigkeit geleistet werden. Die Bun-
desregierung hat daher die Förderung der Teilzeitar-
beit zu einem Schwerpunkt des Aktionsprogramms 
für mehr Wachstum und Beschäftigung vom Januar 
dieses Jahres erhoben. Der in diesem Zusammenhang 
erstellte Bericht zur Teilzeitarbeit fordert eine umfas-
sende Öffentlichkeitsoffensive unter Beteiligung aller 
gesellschaftlichen Kräfte, wobei insbesondere den 
Sozialpartnern einen besondere Rolle zukommt. 
Dabei geht es u.a. um die Bef riedigung des gerade in 
kleinen und mittleren Unternehmen bestehenden 
Beratungsbedarfs bei der Errichtung von Teilzeitar-
beitsplätzen. Darüber hinaus enthält das Beschäfti-
gungsförderungsgesetz 1994 einen zeitlich befriste-
ten Bestandsschutz für Leistungen auf Arbeitslosen-
unterstützung, wenn Vollzeitbeschäftigte sich für 
einen Teilzeitarbeitsplatz entscheiden. Mit dieser 
Vorschrift soll Arbeitnehmern die Sorge hinsichtlich 
der Verminderung des Arbeitslosengeldes genom-
men werden, wenn der Eintritt in die Arbeitslosigkeit 
aus Teilzeitarbeit erfolgt. 

Auch heute noch wird die Situation auf dem Arbeits-
markt dadurch bestimmt, daß wesentlich mehr Arbeit-
nehmer einen Teilzeitarbeitsplatz suchen, als Teilzeit- 
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arbeitsplätze angeboten werden. Nach den vom Insti-
tut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bun-
desanstalt für Arbeit vorgelegten Umfrageergebnis-
sen sind in den alten Ländern bis zu 2 Mio. Vollzeit-
beschäftigte bereit, ihre Arbeitszeit z. B. auf eine 
Zweidrittel- oder Dreiviertel-Beschäftigung zu redu-
zieren. Auch in den neuen Ländern ist die grundsätz-
liche Bereitschaft vorhanden, eine sozialversiche-
rungspflichtige Teilzeitbeschäftigung einzugehen. So 
haben bei einer Umfrage mehr als 30 % aller Paare, 
bei denen beide Partner Vollzeit arbeiten, erklärt, daß 
sie es für wünschenswert hielten, wenn ein Partner 
lediglich Teilzeit arbeiten würde. Dieser Personen-
kreis repräsentiert allein eine potentielle Nachfrage 
nach 450.000 Teilzeitarbeitsplätzen. Obwohl vor 
allem Frauen eine Teilzeitbeschäftigung nachsuchen, 
darf diese in den Betrieben nicht als eine Beschäfti-
gungsform bloß für Frauen behandelt werden. Die 
Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung müssen 
auch Männern eröffnet und von diesen auch in größe-
rem Maße akzeptiert werden. 

Nicht nur in den verschiedenen Führungsetagen der 
Unternehmen, sondern auch bei den Arbeitnehmer-
vertretern auf betrieblicher Ebene gibt es noch Fehl-
einschätzungen und Vorurteile in Bezug auf Teilzeit-
arbeit. Aus diesen Gründen hat die Bundesregierung 
in den letzten Jahren eine intensive Aufklärung zur 
Teilzeitarbeit be trieben. Dabei geht es ihr vor allem 
darum, der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite ein 
objektives Bild der rechtlichen und tatsächlichen 
Rahmenbedingungen in den Betrieben selbst sowie 
im persönlichen Umfeld der Arbeitnehmer zu vermit-
teln. 

Für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bietet die 
Teilzeitarbeit sehr häufig die einzige Möglichkeit, 
familiäre Aufgaben mit einer beruflichen Tätigkeit zu 
verbinden. Die familiären Verpflichtungen werden in 
Zukunft u.a. deshalb weiter ansteigen, weil mit der 
Zahl der alten Menschen auch die der Pflegefälle 
zunehmen wird. Bereits heute werden in Deutschland 
mehr als 1,1 Mio Menschen, d.h. 73 % aller pflegebe-
dürftigen Personen zu Hause versorgt; hiervon erhal-
ten 90 % eine Pflege durch Familienangehörige. 

Starre Teilzeitregelungen sind ein zu enges Konzept. 
Benötigt werden mehr flexible Teilzeitangebote und 
mehr Gleitzeitsysteme. Vielfach wird in Bet rieben die 
gleitende Arbeitszeit nicht auf Teilzeitbeschäftigte 
angewendet. Eine entsprechende Änderung der Pra-
xis könnte wesentliche Erleichterungen für Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen mit Kindern schaf-
fen. 

Die Bundesregierung fördert seit langem die Teilzeit-
beschäftigung und die langfristige Beurlaubung von 
Beamtinnen und Beamten aus familiären und arbeits-
marktpolitischen Gründen, wo und wann immer das 
möglich ist. Die 1969 eingeführte familienpolitische 
Teilzeit und die 1980 erstmals aufgenommene arbeits-
marktpolitische Teilzeit sind seitdem kontinuierlich 
ausgeweitet worden. Die bisherige Inanspruchnahme 
von Teilzeitbeschäftigung im öffentlichen Dienst ist 
beachtlich. In den alten Ländern waren 1992 18,8 % 
der Beamten, Angestellten und Arbeiter — somit über 
935.000 von fast 5 Mio. — teilzeitbeschäftigt, zusam-
men mit den neuen Ländern be trägt die Quote 16,3 %. 

Nahezu jeder fünfte Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst war somit teilzeitbeschäftigt; zum Vergleich: in 
der gewerblichen Wirtschaft beläuft sich der Anteil 
der Teilzeitbeschäftigten auf 9,4 %. 

Durch das im Gesetzgebungsverfahren befindliche 
Elfte Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vor-
schriften sollen die dienstrechtlichen Regelungen zur 
Teilzeitbeschäftigung und langfristigen Beurlaubung 
nochmals deutlich ausgeweitet und verbessert wer-
den. Insbesondere ist beabsichtigt, die Höchstgrenze 
von 15 bzw. 20 Jahren bei der familienpolitischen 
Teilzeitbeschäftigung aufzugeben. Teilzeitbeschäfti-
gung aus familiären Gründen soll zukünftig so lange 
möglich sein, wie minderjährige Kinder zu be treuen 
oder pflegebedürftige Angehörige zu pflegen sind. 

Im Bereich der Bundesverwaltung wird die Verein-
barkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer 
im Rahmen eines Sofortprogramms durch verstärkte 
Förderung der Teilzeitarbeit — auch für Stellen mit 
Vorgesetzten — und Leitungsaufgaben — sowie die 
Verbindung zum Beruf während der Beurlaubung 
erleichtert. Die Bundesregierung und die ihr direkt 
unterstehenden Behörden schreiben ab 9. Februar 
1994 grundsätzlich alle Stellen in Teilzeitform aus. 

In erster Linie sind aber die Tarifparteien gefordert, 
die Wünsche der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen nach mehr Teilzeitarbeit und die bet rieblichen 
Erfordernisse durch neue flexible Formen der Arbeits-
zeitgestaltung miteinander in Einklang zu bringen. In 
Zusammenarbeit mit Instituten von Gewerkschaften 
und Arbeitgebern erarbeitet die Bundesregierung zur 
Zeit ein Handbuch, in dem gelungene Beispiele 
familienfreundlicher Gestaltung der Arbeitswelt vor-
gestellt werden. Während große Unternehmen sich 
leichter auf diese Anforderungen einstellen, bestehen 
bei Klein- und Mittelbetrieben Informationsdefizite. 
Diese gilt es durch persönliche Beratung sowie gut 
handhabbares und leicht verständliches Material 
abzubauen. Die Bundesregierung fördert ab Januar 
1994 ein Modellprogramm, in dessen Rahmen kleine-
ren und mittleren Bet rieben fachkundige Beratung 
über Möglichkeiten der familienfreundlichen Arbeits-
platzgestaltung beispielhaft angeboten wird. Die 
Beratungsstellen in Trägerschaft der Indus trie- und 
Handelskammern  und Handwerkskammern sollen 
informieren über Möglichkeiten der Teilzeitarbeit, 
der flexiblen Arbeitszeiten, der Rückkehrförderung 
nach der Familienpause, der Unterstützung bei der 
Kinderbetreuung und der familienfreundlichen Rege-
lungen für die betriebliche Weiterbildung. 

Es gibt bereits eine Vielzahl von Unternehmen mit 
vorbildlichen Regelungen und Einrichtungen, ange-
fangen von familienfreundlichen Arbeitszeiten über 
be triebliche Kinderbetreuungseinrichtungen bis hin 
zu Weiterbildungs- und Wiedereingliederungspro-
grammen für Frauen. Um erstmals bundesweit Unter-
nehmen auszuzeichnen, die bereits in vorbildlicher 
Weise familiengerechte Lösungen entwickelt und in 
die betriebliche Praxis umgesetzt haben, hat die 
Bundesregierung im Jahre 1993 einen ersten Bundes-
wettbewerb „Der familienfreundliche Betrieb" durch-
geführt. Auch die Wirtschaft hat Interesse an einer 
stärkeren Integration der Frauen in das Erwerbsleben. 
Mittel- und langfristig bedeuten demographische Ent- 

 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/7560 

wicklung und befürchteter Fachkräftemangel, daß 
alle vorhandenen Qualifikationspotentiale zu nutzen 
sind. Rückkehrwilligen Frauen muß deshalb der Wie-
dereinstieg ins Erwerbsleben erleichtert werden. 

Um die Wiedereingliederung von Frauen ins Erwerbs-
leben zu erleichtern, sind mit dem „Schwangeren- 
und Familienhilfegesetz " vom 27. Juli 1992 sowie dem 
Ersten Gesetz zur Umsetzung des Spar-, Konsolidie-
rungs- und Wachstumsprogramms u.a. auch Ände-
rungen des Arbeitsförderungsgesetzes in Kraft getre-
ten. So kann bei Teilnahme an einer zur beruflichen 
Wiedereingliederung notwendigen Weiterbildungs-
maßnahme ein Teilunterhaltsgeld gewährt werden, 
wenn die Teilnahme an einer Maßnahme mit ganztä-
gigem Unterricht wegen der Betreuung aufsichtsbe-
dürftiger Kinder oder pflegebedürftiger Personen 
nicht erwartet werden kann. Die ursprünglich bis 1995 
vorgesehene Befristung für das Teilunterhaltsgeld ist 
gestrichen worden. Kinderbetreuungskosten können 
bis zu 120 DM monatlich je Kind (davor 60 DM 
insgesamt) von der Bundesanstalt für Arbeit getragen 
werden. Für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, 
die nach Zeiten der Kindererziehung oder nach Zeiten 
der Pflege von Angehörigen in das Erwerbsleben 
zurückkehren, besteht ein Rechtsanspruch auf einen 
Einarbeitungszuschuß, wenn sie eine volle Leistung 
erst nach einer Einarbeitungszeit erbringen können. 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung des 
Berichts, daß der Qualität beruflicher Weiterbildungs-
maßnahmen im Hinblick auf eine berufliche Wieder-
eingliederung hohe Bedeutung zukommt. Die mit 
dem 10. Änderungsgesetz zum Arbeitsförderungsge-
setz ab 1. Januar 1993 in Kraft getretenen Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung haben dazu beigetragen, die 
im Bericht besonders angesprochene Qualität berufli-
cher Weiterbildungsmaßnahmen insgesamt zu ver-
bessern. 

Im übrigen fördert die Bundesregierung folgende 
Projekte, die auf eine Verbesserung der beruflichen 
Wiedereingliederung abzielen: 

Wiedereingliederungsprogramm für Frauen in den 
alten und neuen Ländern: Das bisherige Sonder-
programm zur beruflichen Wiedereingliederung 
von Frauen in den alten Ländern ist zum 1. Januar 
1994 in ein neues Programm übergeführt worden, 
in dem auch Frauen aus den neuen Ländern 
berücksichtigt werden können. Im Rahmen des 
neuen Programms wird die Teilzeitarbeit beson-
ders akzentuiert. 

Modell „Information und Beratung für Frauen in 
den neuen Bundesländern": In jedem der neuen 
Länder hat die Bundesregierung seit Herbst 1991 
eine Modellberatungsstelle eingerichtet. 

Modell „Neue Wege der Arbeitsplatzbeschaf-
fung": Durch Aktivierung von Selbsthilfe und 
durch Kooperation aller Beteiligten, insbesondere 
zwischen der Verwaltung ausgewählter L and-
kreise und den für die Wirtschaftsförderung 
zuständigen Stellen, Einrichtungen und Kammern 
soll versucht werden, neue Formen von Arbeit und 
Beschäftigung zu erschließen. 

— Zur Qualifizierung von Frauen zur Übernahme von 
Führungspositionen führt die Bundesregierung ein 
Modell „Höherqualifizierung weiblicher Füh-
rungskräfte" und ein Modell zur „Qualifizierung 
arbeitsloser Akademikerinnen" durch. Auch die-
ses Modellprogramm ist auf die spezifische Situa-
tion in den neuen Ländern zugeschnitten. 

In der DDR waren 91 % der Frauen im erwerbstätigen 
Alter berufstätig. Berufstätigkeit wurde und wird als 
selbstverständlicher und unverzichtbarer Bestandteil 
der Lebensplanung angesehen. Dies gilt auch für das 
Selbstverständnis, in Führungspositionen präsent zu 
sein. Mit diesen Maßnahmen sollen Frauen auch unter 
den geänderten Bedingungen befähigt und bestärkt 
werden, Verantwortung und Führung zu überneh-
men. 

3.5.2 Familie und Arbeitslosigkeit 

Erwerbstätigkeit ist die Grundlage des Familienein-
kommens. Der Bericht weist jedoch zu Recht darauf 
hin, daß Erwerbstätigkeit daneben ein Spektrum an 
außerökonomischen Belohnungen bietet: Die Ver-
mittlung von Lebenssinn durch Arbeit, von ,,Wir-
Gefühl", von Empfindungen des „Gebraucht" -wer-
dens. Deshalb wird die (Erwerbs-)Arbeitslosigkeit oft 
als individuelles und familiales Schicksal erfahren. 

Für die Bundesregierung ist die Überwindung der 
Arbeitslosigkeit die größte Herausforderung. Die Zahl 
der Erwerbstätigen in Westdeutschland war 1993 zum 
ersten Mal seit zehn Jahren rückläufig. Sie liegt um 
rund 0,5 Mio unter dem Niveau des Vorjahres. Diese 
Entwicklung ist allerdings vor dem Hintergrund eines 
dynamischen Beschäftigungsaufbaus von 26,25 Mio 
1983 auf 29,49 Mio 1992 zu sehen. 

Die Zahl der Arbeitslosen in Westdeutschland, die im 
Verlaufe der 80er Jahre bis 1991 deutlich gesunken 
ist, steigt seit 1992 wieder an und erreichte 1993 
jahresdurchschnittlich rund 2,27 Mio und damit 
462.000 mehr als 1992. Die Arbeitslosenquote — 
bezogen auf alle Erwerbspersonen — stieg von 5,9 % 
auf 7,3 %. Auch wenn die Bundesregierung 1994 mit 
einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit auf jah-
resdurchschnittlich 2,6 Mio rechnet, zeigen sich erste 
Anzeichen einer Entspannung auf dem Arbeits-
markt. 

Wichtigste Ursache des aktuellen Anstiegs der 
Arbeitslosigkeit sind konjunkturelle Gründe. Dabei 
dürfen aber die tieferen, schwerer zu überwindenden 
strukturellen Probleme nicht übersehen werden. Die 
deutsche Wirtschaft steht im internationalen Wettbe-
werb. Viele Produkte können inzwischen im Ausland 
in ähnlicher Qualität billiger produziert werden. Zu 
berücksichtigen ist auch die Ausdehnung des Arbeits-
kräfteangebots in den 80er und zu Beginn der 90er 
Jahre. Die Zuwanderung aus dem Ausland, der Fall 
der Mauer und die größere Erwerbsneigung der 
Frauen haben das Arbeitskräfteangebot erheblich 
erweitert, so daß die hohen Beschäftigungszuwächse 
nur zu einem relativ geringen Rückgang der Arbeits-
losigkeit führten. 
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Als Gründe für die Arbeitslosigkeit in den neuen 
Ländern nennt der Bericht zutreffend verdeckte 
Arbeitslosigkeit aus der Zeit der sozialistischen Pl an

-wirtschaft, eine Überalterung der Wirtschaftsstruktu-
ren und des Sachkapitals sowie Verlust der traditio-
nellen Ostmärkte. Dies sind Probleme, die nur durch 
ein abgestimmtes Vorgehen aller Politikbereiche 
überwunden werden können. 

Die Bundesregierung steht auf dem Standpunkt, daß 
die Arbeitsmarktpolitik gerade in der Umbruchsitu-
ation in den neuen Bundesländern ihre Leistungsfä-
higkeit und Flexibilität bewiesen hat. Sie hat den 
Beschäftigungsabbau durch Kurzarbeit und Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen abgefedert und durch Qua-
lifikationsmaßnahmen vielen Menschen eine neue 
Perspektive gegeben. Sie hat damit die Arbeitslosig-
keit 1992 von jahresdurchschnittlich 2 Mio und 1993 
von jahresdurchschnittlich 1,6 Mio Arbeitnehmern 
vermieden und so auch zur Verbesserung der sozialen 
Situation vieler Familien beigetragen. 

Die soziale Auswirkung der Arbeitslosigkeit auf die 
Familien ist sehr unterschiedlich, je nach der Einkom-
menssituation der nicht-arbeitslosen Familienmitglie-
der, aber auch je nach der Dauer der Arbeitslosigkeit. 
Gerade die sozialen Folgen der Langzeitarbeitslosig-
keit treffen Familien hart. Ziel der Arbeitsmarktpolitik 
der Bundesregierung ist es daher, durch den Einsatz 
der arbeitsmarktpolitischen Ins trumente der Entwer-
tung des Humankapitals der Langzeitarbeitslosen 
durch Qualifizierungs- und Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen entgegenzuwirken und Vorbehalte der 
Arbeitgeber gegen die Einstellung Langzeitarbeitslo-
ser durch Lohnkostenzuschüsse, wie etwa aus dem 
Sonderprogramm der Bundesregierung „Aktion Be-
schäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose", abzu-
bauen. So kann dazu beigetragen werden, daß die 
Langzeitarbeitslosen am Aufschwung, der der Rezes-
sion folgen wird, teilhaben können. 

Trotz der relativ ungünstigen Lage der Frauen am 
Arbeitsmarkt sieht die Bundesregierung die Frauen in 
in den neuen Ländern nicht als „Verliererinnen der 
Vereinigung" an . Zwar sind Frauen in besonderem 
Maße und stärker von Arbeitslosigkeit betroffen, als 
dies bei Männern der Fall ist. Es ist jedoch zu 
berücksichtigen, daß auch der Einsatz des arbeits-
marktpolitischen Instrumentariums in besonderem 
Maße Frauen zugute gekommen ist. Hier ist insbeson-
dere auf die überdurchschnittliche Beteiligung von 
Frauen an von der Bundesanstalt für Arbeit geförder-
ten Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen hin-
zuweisen. 

3.6 Familie und Bildung 

Die Bundesregierung begrüßt es, daß sich die Mitglie-
der der Sachverständigenkommission in einem so 
umfassenden Berichtsteil mit dem Zusammenhang 
„Familie und Bildung" befaßt haben. Die Bedeutung 
des Bildungswesens für Familien und die Frage der 
Familienorientierung unseres Bildungswesens sowie 
die Fähigkeit der verschiedenen Bildungsbereiche, 
auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse ange-
messen zu reagieren, sind hier unter Berücksichti

-

gung der verschiedenen Lebenslagen, Bildungs- und 
Ausbildungsgänge sowie der institutionellen Gege-
benheiten zu analysieren. 

Es ist ein zentrales Anliegen der Bundesregierung, 
daß die Vereinbarkeit von Familie und Bildung als 
wesentlicher Beitrag zur Verwirklichung der Chan-
cengleichheit für Frauen und Männer in Aus- und 
Weiterbildung und in der Wissenschaft gesichert wird. 
Hierzu ist es notwendig, Strukturen zur besseren 
Vereinbarkeit von Bildung und Ausbildung mit Fami-
lien- und Kinderbetreuungsaufgaben zu schaffen und 
bestehende Vorurteile und Strukturen zu überwin-
den, die gerade Frauen an  der Entwicklung ihrer 
Potentiale hindern. Nur so kann die Grundlage für 
eine gleichwertige und partnerschaftliche Aufteilung 
auch von Familienaufgaben und Kindererziehung 
zwischen Männern und Frauen geschaffen werden. 

3.6.1 Schule 

Die Ausführungen zur Schule haben im Rahmen des 
Familienberichts einen besonderen Stellenwert. 
Deutlich wird dabei die Notwendigkeit der engen 
Abstimmung von Bildungs- und Familienpolitik. 
Bereits in der Stellungnahme der Bundesregierung 
zum Achten Jugendbericht (BT-Drs. 12/1813 vom 
11.12.1991) sind die Positionen der Bundesregierung 
zum Zusammenhang von Familie und Bildung umfas-
send dargestellt worden. Es gilt, die Belastung der 
Familien ernst zu nehmen und nicht Probleme, die die 
Gesellschaft nicht lösen kann, einseitig der Familie 
oder der Schule anzulasten. Schulversagen, Gewalt 
und Drogen belasten die Familie hier genauso wie die 
Schule. 

Schule muß gemeinsames soziales Lernen ermögli-
chen; sie muß Gelegenheit geben, daß Eltern, Lehrer, 
deutsche wie ausländische Schülerinnen und Schüler 
die Schule als Ort des gemeinsamen Zusammenle-
bens begreifen. Schule muß eine kooperative Zusam-
menarbeit mit dem Elternhaus gewährleisten. Der 
bedarfsgerechte, familiennahe Ausbau von Ganztags-
angeboten (Kindertagesstätten, Ganztagsschulen 
etc.) für Kinder und Jugendliche stellt eine notwen-
dige Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in 
der Familie dar. 

Die Bundesregierung begrüßt, daß der Bericht darauf 
hinweist, daß die Familienbezogenheit des Schulsy-
stems durch zahlreiche Faktoren bestimmt wird, wie 
z. B. eine den unterschiedlichen Neigungen und 
Begabungen entsprechende Vielfalt des Bildungsan-
gebots, ein auf die gesamte Bundesrepublik bezoge-
nes übersichtliches Schulsystem, das die Einheitlich-
keit der Lebensverhältnisse gewährleistet, die Durch-
lässigkeit der Bildungswege, die Wohnungsnähe des 
Schulangebots sowie die Teilhabe der Eltern an der 
Schulwelt. 

3.6.2 Berufliche Bildung und Weiterbildung 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung des 
Berichts, daß die Situation von Müttern in der betrieb-
lichen Ausbildung stärker ins Blickfeld gerückt wer- 
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den muß. Auch wenn es sich hierbei um eine relativ 
kleine Gruppe zu handeln scheint, sind Lösungsan-
sätze erforderlich, die jungen Müttern bessere Verein-
barkeit von Ausbildung und Kindererziehung eröff-
nen. Hierdurch läßt sich langfristig auch eine Verbes-
serung der Situation alleinerziehender Mütter ohne 
Berufsausbildung erreichen. Ziel dabei ist die durch 
eine berufliche Qualifikation zu erreichende ökono-
mische Eigenständigkeit der ansonsten hauptsächlich 
auf soziale Sicherungssysteme angewiesenen 
Gruppe. 

Vom Bundesministerium für Bildung und Wissen-
schaft ist eine Studie zur Vereinbarkeit von Berufsaus-
bildung und Mutterschaft vergeben worden. Die 
Ergebnisse dieses Forschungsprojektes werden ge-
meinsam mit allen für die Berufsausbildung Verant-
wortlichen erörtert, um auf dieser Basis eine Sensibi-
lisierung für die Problematik, eine Verbesserung des 
Informationsstandes und konkrete Handlungsmög-
lichkeiten vor Ort zu erreichen. Neben einer Verbes-
serung der Rahmenbedingungen durch eine gesi-
cherte Kinderbetreuung sowie eine Unterstützung der 
Auszubildenden durch sozialpädagogische Betreu-
ung sind flexiblere Zeitstrukturen erforderlich, die 
den jungen Müttern eine Fortsetzung ihrer Ausbil-
dung ermöglichen und ihnen zugleich ausreichend 
Zeit für Erziehungsaufgaben geben. 

Die Bundesregierung vertritt im übrigen die Auffas-
sung, daß auch jungen Müttern eine Ausbildung in 
anerkannten Ausbildungsberufen nach dem Berufs-
bildungsgesetz, die eine volle Berufsbefähigung ver-
mitteln, ermöglicht werden sollte. Dabei sollte auch 
die Breite des Berufsspektrums genutzt werden. Dazu 
könnten vorhandene Handlungsmöglichkeiten, wie 
sie z. B. im Rahmen des BBiG zur Verlängerung der 
Ausbildungszeit bestehen, für eine flexiblere Zeitge-
staltung genutzt werden. Die Förderung der Rückkehr 
in eine schon begonnene Ausbildung durch verbes-
serte Betreuungsstrukturen in den Betrieben könnte 
ein Beitrag dazu sein, jungen Müttern den Erwerb des 
Abschlusses in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
zu ermöglichen und ihnen damit bessere berufliche 
Entwicklungschancen zu eröffnen. 

Die Ausführungen des Berichts zur betrieblichen 
Weiterbildung bilden die derzeitige Situation ab. Für 
eine mögliche Weiterentwicklung ist es insbesondere 
Aufgabe der Unternehmen, in deren Verantwortung 
die betriebliche Weiterbildung im wesentlichen liegt, 
Bedingungen zu schaffen, die Frauen und Männern 
trotz familiärer Verpflichtungen die Teilnahme an 
betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen ermögli-
chen. Derartige Überlegungen würden sicherlich 
auch einer kontinuierlichen, zukunftsorientierten Ent-
wicklung des Personals und der Entwicklung einer 
leistungsfördernden Unternehmenskultur zugute 
kommen. Auch im Bereich der beruflichen Weiterbil-
dung ist die Bedeutung der jeweiligen familiären 
Verhältnisse für Motivation, Bildungswahlverhalten 
und regelmäßige Teilnahme nicht zu unterschätzen. 
Die im Bericht in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen 
gestellte Familienfreundlichkeit der beruflichen Wei-
terbildung ist eine wichtige Rahmenbedingung. 

Die differenzierte Erhebung von Daten nach 
Geschlecht, Familiensituation und verfügbarem Zeit

-

budget im Rahmen der Weiterbildungsstatistik kann 
als Grundlage für die Entwicklung gezielter Angebote 
mit entsprechenden Rahmenbedingungen (z. B. Kin-
derbetreuungsangebote, wohnortnahe Weiterbil-
dungsmöglichkeiten) dienen. Die im Auftrag des 
Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft 
durchgeführte Sonderauswertung des Berichtssy-
stems Weiterbildung „Berufliche Weiterbildung von 
Frauen in Deutschland" verdeutlicht die Notwendig-
keit, die unterschiedlichen Lebenslagen stärker zu 
berücksichtigen. 

Die durch Familienarbeit gewonnenen Erfahrungen 
sollten in der beruflichen Bildung stärker anerkannt 
werden. Ein Schritt in diese Richtung ist z. B. die 
derzeit auf Veranlassung des Bundesministeriums für 
Bildung und Wissenschaft von einem Fachausschuß 
beim Bundesinstitut für Berufsbildung zu erarbei-
tende Fortbildungsprüfungsverordnung nach § 46 
Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes mit dem Arbeitsti-
tel „Fachhauswirtschafterin für ältere Menschen". 

Die Möglichkeit der Anerkennung der während der 
Familientätigkeit erworbenen Kenntnisse und Erfah-
rungen als ausbildungsrelevante Qualifikationen ist 
zukünftig auch bei anderen Berufsfeldern (z. B. Pfle-
geberufe) zu prüfen. Frauen sollten beim beruflichen 
Wiedereinstieg durch gezielte Weiterbildungsmaß-
nahmen die außerberuflich gewonnenen Erfahrungen 
nutzen können und hierdurch leichteren Zugang zu 
qualifizierten Berufsaufgaben bzw. zu abschlußbezo-
genen Qualifizierungsmaßnahmen erhalten. Insbe-
sondere die an Bedeutung gewinnenden familienbe-
zogenen Dienstleistungsberufe bieten hier Ansatz-
punkte und Möglichkeiten. Die Verantwortung für 
diesen Bereich liegt jedoch überwiegend im Zustän-
digkeitsbereich der Sozialministerien der Länder. 

3.6.3 Hochschule 

Die Bundesregierung begrüßt es, daß sich der Bericht 
intensiv mit den Problemen Studierender mit Kindern 
befaßt hat. Im Zuge der zwischen Bund, Ländern, 
Hochschulen, Wissenschaft, Wirtschaft und Verbän-
den erarbeiteten Empfehlungen zur Studien- und 
Hochschulreform auf der Grundlage des sog. „ Eck-
wertepapiers " wurde auch berücksichtigt, daß die 
sinnvolle Verbindung von Studium und Kindererzie-
hung flankierende soziale Maßnahmen — z. B. eine 
gesicherte Kinderbetreuung erfordert. So besteht in 
der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau nach einer 
entsprechenden Initiative des Bundes die Möglich-
keit, insbesondere zur Sicherung der wissenschaftli-
chen Qualifikation von Frauen und zur Gewinnung 
von Pflegepersonal Kindertagesstätten als zusätzliche 
Vorhabengruppe in den Rahmenplan aufzunehmen. 
Die Entscheidung über entsprechende Anträge tref-
fen die Länder. 

Das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 
hat ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben, das 
exemplarisch Kinderbetreuungsangebote im Hoch-
schulbereich auf Qualität, Flexibilität, etc. analysieren 
und dokumentieren wird. Die Ergebnisse sollen Ende 
1994 als Leitfaden vorliegen und auch Hilfestellung 
hinsichtlich der möglichen Rechtsformen und Träger 
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geben. Darüber hinaus wurde zur Förderung des 
Studentenwohnraumbaus, insbesondere des Baus 
familiengerechter Wohnungen in den neuen Ländern, 
ein eigenes Förderprogramm gestartet. Im Rahmen 
dieses Programms stellt der Bund für die Zeit von 1993 
bis 1997 Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 250 Mio 
DM zur Sanierung und Modernisierung bestehenden 
sowie zur Schaffung zusätzlichen Wohnraums für 
deutsche und ausländische Studierende bereit. Damit 
haben die Länder die Möglichkeit, auch Wohnraum 
für die besonderen Erfordernisse von Studierenden 
mit Kindern zu schaffen. 

Die im Bericht vorgeschlagene inhaltliche und zeitli-
che Flexibilisierung des Studiums bedarf noch 
genauerer Prüfung. Derzeit existiert für das soge-
nannte Teilzeitstudium im deutschen Hochschulsy-
stem keine allseits anerkannte Definition, somit auch 
noch keine formale Anerkennung. Durch zwei Unter-
suchungen wurde bzw. wird derzeit der Stellenwert 
des Teilzeitstudiums differenziert analysiert. Weitere 
Ergebnisse werden im Herbst 1994 erwartet. 

Die Bundesregierung ist sich der Vielschichtigkeit der 
Probleme studierender Eltern bewußt. Sie hat dies in 
der Antwort auf die Große Anfrage „Studierende mit 
Kindern" (BT-Drs. 12/20081, 112/3491) ausführlich 
zum Ausdruck gebracht. Auch in Zukunft wird sie 
diese Fragen weiterverfolgen. 

Für den Bereich der Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses sind durch die  besonders frauen- und 
familienfreundliche Ausgestaltung der Maßnahmen 
des Hochschulsonderprogramms II (HSP II) besondere 
Anstöße gegeben worden, Nachwuchswissenschaft-
lerinnen mit Kindern bessere Möglichkeiten zur Ver-
einbarkeit von hochqualifizierter wissenschaftlicher 
Arbeit und Kindererziehung zu eröffnen. Im Rahmen 
des 1991 gestarteten und auf 10 Jahre angelegten 
Bund-Länder-Programms zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses (HSP II) sind beispiels-
weise Kontaktstipendien, Wiedereinstiegsstipendien 
und Werkverträge für qualifizierte Wissenschaftlerin-
nen in der Familienphase neu geschaffen worden. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt auch in der frauen- und 
familienfreundlicheren Ausgestaltung der Promo-
tions-, Habilitationsstipendien und Stipendien zur 
Förderung hoch qualifizierter habilitierter Nach-
wuchswissenschaftlerinnen: Die Stipendien können 
auch als Teilstipendien mit entsprechender Laufzeit-
verlängerung genutzt werden und sind mit Kinderbet-
reuungszuschlägen ausgestattet. Die vorliegenden 
Zwischenberichte über die Umsetzung der insbeson-
dere Frauen fördernden Maßnahmen im Zweiten 
Hochschulsonderprogramm (HSP II) zeigen, daß 
Nachwuchswissenschaftlerinnen mit Kindern zuneh-
mend von diesen Fördermöglichkeiten Gebrauch 
machen. 

3.6.4 Ausbildungsförderung 

Die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (BAföG) ist ein wesentliches 
Element des Familienlastenausgleichs. Sie ist eine 
subsidiäre Leistung des Staates, die erbracht wird, 
soweit den Auszubildenden, ihren Ehegatten und 

ihren Eltern keine ausreichenden Mittel zur Finanzie-
rung der Ausbildung zur Verfügung stehen. 

Zahlreiche Sonderregelungen berücksichtigen die 
besondere Situation von Auszubildenden mit Kin-
dern. So ermöglicht das Gesetz die Förderung mit 
Vollzuschuß für die infolge Schwangerschaft oder 
Kindererziehung verlängerte Ausbildungszeit. Durch 
besondere Freibeträge wird die finanzielle Entlastung 
von Auszubildenden, die Kinder unterhalten, sicher-
gestellt. Wesentliche Bedeutung hat auch die Mög-
lichkeit eines Darlehensteilerlasses wegen Kinderbe-
treuung bei der Rückzahlung des Darlehens. Insoweit 
wird im Bereich des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes der Empfehlung zur Vereinbarkeit von Aus-
bildung und Familientätigkeit, wie sie im Bericht 
vorgeschlagen wird, bereits entsprochen. 

3.7 Familie und Wohnen 

Die Lebenswelt von Familien wird unbestreitbar von 
Wohnung und Wohnumwelt wesentlich mitgeprägt. 
Die Aufgaben eines humanen Wohnungs- und Städ-
tebaus einschließlich der wirtschaftlichen Fragen des 
Wohnens müssen sich immer an den Anforderungen 
verschiedener Bevölkerungsgruppen messen und 
konkretisieren lassen: Dies gilt insbesondere für die 
Familien in ihren vielfältigen Lebensformen und -sti-
len sowie unterschiedlichen Lebenslagen und -pha-
sen. Entsprechend dem Auftrag unserer Verfassung 
trägt daher der Bund — ebenso wie Länder und 
Gemeinden — den Belangen und Belastungen der 
Familien auch im Bereich der Wohnungsversorgung 
Rechnung. Angesichts der seit dem Ende der achtzi-
ger Jahre deutlich gewordenen Engpässe auf den 
Wohnungsmärkten in den alten Bundesländern und 
der besonderen Anforderungen in den neuen Ländern 
hat die Bundesregierung wirksame Schritte zur Ver-
besserung der Wohnungsversorgung insgesamt un-
ternommen, die gerade auch den Familien zugute 
kommen und die auch künftig fortgeführt und weiter-
entwickelt werden. 

Nach der im Grundgesetz festgelegten Aufgabentei-
lung liegt die Durchführung aller Maßnahmen des 
Bau- und Wohnungswesens bei den 16 Bundeslän-
dern sowie der kommunalen Ebene. Aufgrund seiner 
Gesetzgebungsbefugnisse regelt der Bund den allge-
meinen gesetzlichen Rahmen im Städtebau-, Pla-
nungs-, Steuer-, Wohnungsbauförderungs- und Woh-
nungsbindungs-, Miet- und Wohngeldrecht. Mit 
erheblichen Finanzhilfen aus dem Bundeshaushalt 
unterstützt der Bund darüber hinaus die Länder bei 
besonders bedeutsamen Investitionen, insbesondere 
auch bei der Städtebau- und der Wohnungsbauförde-
rung. 

Der Wohnungsbau, der in der Bundesrepublik 
Deutschland grundsätzlich auf privater Basis erfolgt, 
wird durch eine Vielzahl rechtlicher und finanzieller 
Maßnahmen gefördert, die auf die Bedürfnisse und 
Leistungsfähigkeit verschiedener Bevölkerungsgrup-
pen zugeschnitten sind. Im sozialen Wohnungsbau 
werden mit den Programmen der Länder sowohl die 
Schaffung von Mietwohnungen als auch von selbstge-
nutztem Wohneigentum, in den neuen Ländern auch 
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Maßnahmen der Modernisierung und Instandsetzung 
des vorhandenen Wohnungsbestandes gefördert. 
Über die im Bericht gewürdigten deutlichen Verbes-
serungen der Wohnungsversorgung bis in die zweite 
Hälfte der achtziger Jahre hinaus ist hier zu betonen, 
daß der Bund seine Mitfinanzierung des sozialen 
Wohnungsbaus in den Ländern bereits 1989 und 1990 
gegenüber dem Vorjahr jeweils verdoppelt und von 
1989 bis zum Programmjahr 1993 insgesamt 13,8 Mrd 
DM Bundesfinanzhilfen bereitgestellt hat. Hinzu 
kommen in den neuen Ländern Bundesmittel für das 
Gemeinschaftswerk „Aufschwung Ost" und die Pro-
gramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau zur 
Modernisierung und Instandsetzung sowie zur Schaf-
fung zusätzlicher Mietwohnungen im Bestand und 
weitere Mittel zum Erwerb von Wohneigentum im 
Rahmen der Privatisierung. 

Für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus hat der 
Bund mit dem Zweiten Wohnungsbaugesetz für Fami-
lien — namentlich schwangere Frauen, junge Ehe-
paare (bis zum 40. Lebensjahr), alleinstehende Eltern-
teile mit Kindern, kinderreiche Familien und ältere 
Menschen sowie Schwerbehinderte — günstige Vor-
aussetzungen geschaffen. In den Verwaltungsverein-
barungen von Bund und Ländern über die Förderung 
des Wohnungswesens wird der besonders dringliche 
Wohnungsbedarf dieser Personengruppen ausdrück-
lich unterstrichen. 

Die näheren Bedingungen der Förderung einschließ-
lich baulicher Anforderungen werden von den Län-
dern festgelegt. Die flexible Handhabung der damit 
gegebenen Gestaltungsspielräume im Sinne der 
Familien erfordert ein frühzeitiges und abgestimmtes 
Zusammenwirken aller im Einzelfall Beteiligten, ins-
besondere der Architekten und Bauherren sowie der 
verantwortlichen Stellen auf Landes- und kommuna-
ler Ebene. Im übrigen haben Länder und Gemeinden 
weitere Möglichkeiten, Haushalte im mittleren und 
unteren Einkommensbereich, vor allem hilfsbedürf-
tige junge und größere Familien, bei der angemesse-
nen Wohnraumversorgung zu unterstützen. So kann 
im Hinblick auf die wirtschaftliche Situa tion von 
Familien auch die Überlassung eines Miet-Familien-
heims auf örtlicher Ebene zur Wohnungsversorgung 
sachgerecht sein (Einsatz kommunaler Fördermittel, 
kommunale Besetzungsrechte). In diesem Zusam-
menhang kann auch die 1990 auf Bundesseite 
geschaffene Erleichterung des Tauschs von Sozial-
wohnungen in Verbindung mit finanziellen Umzugs-
hilfen vom Land oder der Kommune wirksam werden, 
um sowohl auf Basis der Freiwilligkeit eine größere 
Wohnung (insbesondere Einpersonenhaushalte älte-
rer Menschen) „freizumachen" als auch einkommens-
schwächeren jungen Familien mit Kindern den 
Umzug (Einzug) zu erleichtern. 

Auch im Rahmen der aktuellen gesetzgeberischen 
Bemühungen um eine stärker einkommensorientierte 
Förderung zur weiteren Erhöhung des Wohnungsan-
gebots und zur Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Leistungsfähigkeit der Bewohner werden die 
Belange der Familien berücksichtigt und einkom-
mensschwache Bevölkerungsgruppen in der gleichen 
Weise begünstigt wie bisher. 

Den differenzierten Bedürfnissen von Familien ent-
sprechen die verschiedenen wohnungspolitischen 
Instrumente. Als soziale Absicherung bedeutet das 
Wohngeld (Mietzuschuß, bei selbstnutzenden Wohn-
eigentümern Lastenzuschuß) auf der Grundlage des 
Wohngeldgesetzes und des Wohngeldsondergesetzes 
für die neuen Länder eine deutliche Unterstützung 
gerade geringer verdienender Familienhaushalte hin-
sichtlich ihrer hohen Kostenbelastungen. Im Laufe 
seiner nunmehr fast 30jährigen Geschichte ist das 
Wohngeldsystem immer familienfreundlicher ausge-
staltet worden. Insbesondere die 5. Wohngeldnovelle 
vom 4. August 1980 (BGBl. I S. 1159), die zum 1. Januar 
1981 in Kraft trat, hat die in den siebziger Jahren 
aufgezeigten Defizite, die im Bericht erneut angespro-
chen werden, im wesentlichen abgebaut. Dies fand 
Ausdruck in einer überproportionalen Anhebung der 
Wohngeldbeträge in den Wohngeldtabellen und der 
zuschußfähigen Höchstbeträge für Miete und Bela-
stung bei Haushalten mit vier und mehr Personen. 
Zusätzliche Begünstigungen wurden in Form von 
Freibeträgen für Alleinerziehende und für mitverdie-
nende Kinder geschaffen. Seit Inkrafttreten der 
6. Wohngeldnovelle vom 11. Juli 1985 (BGBl. I S. 1318) 
am 1. Januar 1986 gibt es zudem unter bestimmten 
Voraussetzungen einen Freibetrag für Familienmit-
glieder, die das 62. Lebensjahr vollendet haben. 
Durch alle diese Maßnahmen wurde das größeren 
Haushalten zustehende Wohngeld überdurchschnitt-
lich angehoben. 

Heute wird eine zunehmende Familiengröße nicht nur 
dadurch berücksichtigt, daß bei gleicher Miete das 
Wohngeld spürbar steigt. Auch der durch die Famili-
engröße bedingte höhere Wohnflächenbedarf wird 
durch höhere berücksichtigungsfähige Wohnkosten 
im Wohngeldsystem aufgefangen. Dadurch ist der 
Anteil der selbst zu tragenden Aufwendungen für die 
Wohnung am verfügbaren Einkommen „nach Wohn-
geld" bei Mehrpersonenhaushalten deutlich niedri-
ger als bei Personen, die allein wohnen; die Entla-
stungswirkung des Wohngeldes steigt mit zunehmen-
der Haushaltsgröße. Die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit und die Wohnflächenbedürfnisse von Fami-
lien sind daher bereits heute im gesamten Bundesge-
biet zentrale Elemente bei der Bemessung der Sozial-
leistung „Wohngeld". 

Die Wohneigentumsbildung von Familien ist eben-
falls seit langem ein besonderer Förderungsschwer-
punkt der Politik der Bundesregierung in wohnungs-
versorgungs-, vermögensbildungs-, sozial- und fami-
lienpolitischer Hinsicht. Neben der direkten Unter-
stützung unterer und mittlerer Einkommensschichten 
durch die Familienheimförderung im sozialen Woh-
nungsbau trägt vor allem auch die steuerliche Wohn-
eigentumsförderung zu der im Vergleich mit der 
Gesamtbevölkerung hohen Eigentumsquote größerer 
(Familien-)Haushalte bei. Diese betrug 1987 für Haus-
halte mit drei Personen rund 50 % (1968 rund 34 %) 
und für Haushalte mit fünf oder mehr Personen rund 
66 % (1968 rund 58 %) und ist damit deutlich gestie-
gen. Es kann davon ausgegangen werden, daß dieser 
Trend sich seither nicht abgeschwächt hat und die 
Entwicklungen in den neuen Ländern künftig ver-
gleichbare Tendenzen aufzeigen werden (hierzu lie-
gen noch keine Zahlen vor). Dabei sind allerdings 



Drucksache 12/7560 
	

Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

einige unumgängliche Grundprinzipien und Rahmen-
bedingungen zu beachten. 

Die steuerliche Förderung der Bildung selbstgenutz-
ten Wohneigentums setzt bei der Einkommensbe-
steuerung des Bauherrn oder Erwerbers an. Mit Wir-
kung für das Jahr 1991 sind erneut gesetzliche Rege-
lungen geschaffen worden, die gerade auch zugun-
sten von Familien — insbesondere Kinderreicher mit 
niedrigem Haushaltseinkommen — eine möglichst 
weitgehende Inanspruchnahme der Steuervergünsti-
gungen zur Eigentumsbildung erleichtern. Die Maß-
nahmen be treffen — neben einem neuen Fördertatbe-
stand der Steuervergünstigung bei Schaffung von 
Wohnraum für nahe Angehörige (§10h EStG), der 
Erhöhung und flexibleren Ausgestaltung der sog. 
Grundförderung (§10e EStG) und einem beschränk-
ten Schuldzinsenabzug für den Neubau — ebenso das 
Baukindergeld als besondere familienpolitische Kom-
ponente: Mit dem Rücktrag nicht voll steuerentlastend 
ausschöpfbarer Beträge auf zwei vorangegangene 
Veranlagungszeiträume und Vortrag auch dann noch 
nicht ausgeschöpfter Beträge auf die Jahre des 
Abzugszeitraums nach § 10e EStG und zwei weitere 
nachfolgende Jahre wurden die Abzugsmöglichkei-
ten erweitert. Hierdurch wird vielfach die volle Aus-
zahlung des Baukindergeldes bewirkt. 

Auch wenn damit bereits ein beachtliches Ausmaß an 
 für die Familien günstigen Rahmenbedingungen und 

Förderleistungen erreicht ist, wird in der nächsten 
Legislaturperiode gleichwohl zu überlegen sein, wel-
che weiteren Verbesserungen möglich sind. Besonde-
res Augenmerk gilt dabei auch nach Auffassung der 
Bundesregierung den Zielen, die Familienkompo-
nente zu verstärken und Familien in jüngeren Jahren 
in die Lage zu versetzen, Wohneigentum zu bilden. 

Ob und in welcher Weise beispielsweise Ansätze, die 
steuerlichen Regelungen zur Wohneigentumsförde-
rung generell als Abzug von der Steuerschuld zu 
konzipieren oder Vorschläge wie das im Bericht 
angeregte Darlehenssystem realisiert werden kön-
nen, ist derzeit allerdings noch offen. Mit der Gewäh-
rung zinsloser oder günstiger Darlehen zur Deckung 
der Baukosten und Aufwendungen der Finanzierung 
(sozialer Wohnungsbau) und mit dem wohngeldrecht-
lichen Lastenzuschuß (möglicher Eigenkapitalersatz) 
werden im derzeitigen Förderinstrumentarium famili-
enpolitische Gesichtspunkte berücksichtigt. Auch die 
Expertenkommission Wohnungspolitik untersucht 
derzeit umfassend diesen Fragenkomplex. 

Allerdings bringt der Wohneigentumserwerb auch bei 
Inanspruchnahme direkter und steuerlicher Vergün-
stigungen eine erhebliche und langfristige finanzielle 
Belastung mit sich, die eine gesicherte finanzielle 
Basis, also dauerhafte Einkommensperspektiven und 
ein gewisses Eigenkapital, erfordert. Bei allen Über-
legungen, so auch dem im Bericht skizzierten Vor-
schlag, wird — über die Frage einer frühzeitigen und 
umfassenden Beratung und Be treuung hinaus ( insbe-
sondere Vorhaben zur organisierten Gruppenselbst-
hilfe in den neuen Ländern) — eine Rolle spielen, wie 
den im Einzelfall unabsehbaren künftigen Entwick-
lungen (Einkommensverhältnisse, familiäre Verände-
rungen, Arbeitslosigkeit, ggf. notwendige Wohnungs-
wechsel) sowohl aus Sicht der öffentlichen Haushalte 

(Steuermittel) als auch des begünstigten Personen-
kreises (Wohneigentumssicherungshilfen oder an-
dere Maßnahmen zur Sicherung der familiären Wohn-
situation) insgesamt sachgerecht Rechnung ge tragen 
werden kann. 

Dem Bausparen kommt erhebliche Bedeutung für die 
Vermögensbildung und die Eigentumsförderung zu. 
Im Wohnungsbau-Prämiengesetz waren bis zum 
Steuerreformgesetz 1990 sowohl die Höhe der Prämie 
als auch die Einkommensgrenze, bei deren Über-
schreitung die Gewährung einer Wohnungsbauprä-
mie nicht mehr in Betracht kommt, kinderabhängig 
gestaltet. Unter dem Gesichtspunkt der Verwaltungs-
vereinfachung und der Konzentration des Familienla-
stenausgleichs auf einige grundlegende Leistungen 
erschien im Zusammenhang mit einer Anhebung der 
Einkommensgrenzen bei Alleinstehenden und Ehe-
gatten der Wegfall der sog. Kinderadditive bei der 
Einkommensgrenze (1.800 DM pro Kind) vertretbar, 
zumal die ebenfalls vorgesehene spürbare Anhebung 
der allgemeinen Kinderfreibeträge und Ausbildungs-
freibeträge auch den Ausgleich für den Wegfall der 
Kinderadditive bei der Höhe der Wohnungsbauprä-
mie von 2. v.H. pro Kind bildete. Die Prämie be trägt 
10 % der Aufwendungen, die je Kalenderjahr 800 DM 
bzw. 1 600 DM bei ledigen Ehegatten nicht über-
schreiten dürfen. Da im Laufe der Jahrzehnte die 
finanzielle Bedeutung der Wohnungsbauprämie an-
gesichts der erheblich gestiegenen Kosten für Wohn-
immobilien abgenommen hat, demzufolge eine Kin-
deradditive bei der Höhe der Wohnungsbauprämie 
wiederum für den einzelnen Bausparer in Anbetracht 
der Bau- und Grundstückskosten eine nicht ins 
Gewicht fallende Entlastung zur Folge hätte, beab-
sichtigt die Bundesregierung nicht, den früheren 
Rechtszustand wiederherzustellen. Die Ausgaben für 
Wohnungsbauprämie beliefen sich 1993 auf rd. 583 
Mio DM, die allein vom Bund getragen wurden. 

Weitere Förderung erfährt das Bausparen im Rahmen 
des § 10 Abs.1 Nr.3 Einkommenssteuergesetz (EStG). 
Danach kann der Sparer ohne Einkommensgrenzen 
für seine Bausparbeiträge den Sonderausgabenabzug 
beantragen, der gegebenenfalls eine Minderung des 
zu versteuernden Einkommens bewirkt. Die Bauspar-
beiträge sind allerdings innerhalb bestimmter Höchst-
beträge nur bis zur Hälfte der aufgebrachten Beiträge 
abzugsfähig. Eine weitere Einschränkung besteht 
insofern, als der Sparer für die Bausparbeiträge eines 
Kalenderjahres einheitlich entweder die Bausparprä-
mie oder den Sonderausgabenabzug in Anspruch 
nehmen kann. Die Steuermindereinnahmen aufgrund 
des § 10 Abs.1 Nr.3 EStG beliefen sich 1993 auf 
geschätzt 260 Mio DM; davon entfielen rund 110 Mio 
DM auf den Bund. 

Die Vermögensbildung wird ferner nach dem Fünften 
Vermögensbildungsgesetz gefördert. Hiernach erhal-
ten Arbeitnehmer eine Arbeitnehmer-Sparzulage für 
angelegte vermögenswirksame Leistungen, wenn sie 
die Einkommensgrenzen (27.000 DM Ledige/54.000 
DM Verheiratete) nicht überschreiten. Gefördert wer-
den Anlagen in Vermögensbeteiligungen und Bau-
sparen einheitlich mit einer Zulage in Höhe von 10 
v.H. (ab Januar 1994) bis zu einem geförderten 
Höchstbetrag von 936 DM. Auch hier wurde im 
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Rahmen des Steuerreformgesetzes aus den o.a. Grün-
den auf die Kinderadditive bei den Sparzulagensätzen 
sowie den Einkommensgrenzen verzichtet. Die Min-
dereinnahmen an Einkommensteuer durch die 
Arbeitnehmer-Sparzulage betrugen 1993 geschätzt 
950 Mio DM ;  hiervon entfielen rund 400 Mio DM auf 
den Bund. 

Die Wiedervereinigung beider deutscher Staaten hat 
die Wohnungspolitik vor grundlegend neue Aufga-
ben gestellt. Bei der in dieser Situation größten 
Herausforderung, das nach Prinzipien einer zentral-
gesteuerten Planwirtschaft organisierte, in seinen 
Auswirkungen äußerst ineffektive System der Pro-
duktion und Verteilung von Wohnungen der DDR zu 
verändern und schrittweise an das nach dem Konzept 
der sozialen Marktwirtschaft entwickelte Wohnungs-
wesen der Bundesrepublik anzugleichen, war die 
Umstellung zunächst mit großen Reibungsverlusten 
verbunden, die vor allem auf ungünstige Investitions-
bedingungen und unklare Rechtsverhältnisse zurück-
zuführen waren. Die in den letzten Jahren getroffenen 
Entscheidungen haben wesentlich dazu beigetragen, 
rechtliche, wirtschaftliche und adminis trative Schwie-
rigkeiten und Hemmnisse zu beseitigen oder abzu-
bauen und deutliche Verbesserungen für das Woh-
nungsangebot einzuleiten, dessen Erhöhung letztlich 
auch den Familien zugute kommt; hervorzuheben 
sind Mietenreform und (Sonder-)Wohngeld, Altschul-
denregelung, Übertragung von Grund und Boden. Die 
finanzielle Situation der Wohnungsgenossenschaften 
und -gesellschaften hat sich durch die Lösung des 
Altschuldenproblems maßgeblich verbessert. Insbe-
sondere durch die weitreichende Teilentlastung (Kap-
pung der Altverbindlichkeiten auf 150 DM/qm miet

-

preisgebundener Wohnfläche) werden den Woh-
nungsunternehmen in den neuen Ländern erhebliche 
Kredit- und Investitionsspielräume eröffnet. Die Priva-
tisierung eines Teils des kommunalen und genossen-
schaftlichen Wohnungsbestandes trägt durch die im 
Altschuldenhilfe-Gesetz geregelte vorrangige Veräu-
ßerungsverpflichtung an die Mieter zugleich auch 
dem bereits im Artikel 22 Abs. 4 des Einigungsvertra-
ges enthaltenen Ziel der Privatisierung zur Bildung 
individuellen Wohneigentums Rechnung. Auch aus 
der Sicht möglicher Erwerbsinteressenten ist neben 
dem Aspekt der Einkommenssteigerungen in den 
vergangenen Jahren auf das Altschulden-Gesetz hin-
zuweisen, dessen weitreichende Leistungen den 
Wohnungsunternehmen den Verkauf von Wohnun-
gen zu maßvollen Preisen an die Mieter ermögli-
chen. 

Die im Bericht hervorgehobenen „Erwerberzu-
schüsse" zur Privatisierungsförderung im Rahmen des 
Gemeinschaftswerks „Aufschwung Ost" erfüllten pri-
mär eine Anschubfunktion für die Privatisierung: Sie 
dienten in erheblichem Maße als Ersatz für Eigenka-
pital der Erwerber, das häufig in dieser ersten Phase 
nach der Wiedervereinigung noch nicht in ausrei-
chendem Maße vorhanden war. Um ein dauerhaftes 
Instrument der Privatisierungsförderung in den neuen 
Ländern handelte es sich dagegen nicht. Etwa ab 
Mitte 1992 entfaltete die Privatisierung eine erhebli-
che Dynamik, weshalb die Bundesregierung dem in 
den meisten der neuen Länder zum Jahresende 1992 
(Ablauf des Gemeinschaftswerks „Aufschwung Ost") 

entstandenen erheblichen Antragsstau mit einer Auf-
stockung der Mittel Rechnung trug. Neben den inzwi-
schen infolge der Altschuldenlösung für Wohnungs-
unternehmen und Mieter sich ergebenden Möglich-
keiten dürfen heute aber weder die speziellen Förder-
programme der einzelnen Länder noch die Einkom-
mensentwicklung unberücksichtigt bleiben. 

Insgesamt ist die positive Entwicklung zu einer Aus-
weitung des Wohnungsangebots in den neuen Län-
dern nicht zuletzt Ergebnis der Mietenreform, die mit 
dem als Übergangsrecht ab 1. Oktober 1991 gelten-
den Wohngeldsondergesetz sozial abgesichert wurde. 
Kostengerechte Mieten und Investitionsanreize erlau-
ben es den Wohnungsunternehmen in steigendem 
Maße, Investitionsprogramme auf der Basis eigener 
Einnahmen zu finanzieren. Ab Mitte 1995 soll entspre-
chend dem Magdeburger Mietenbeschluß das Ver-
gleichsmietensystem eingeführt werden. 

Entgegen den Befürchtungen des Berichts wird einem 
weiteren Verfall in großem Umfang erneuerungsbe-
dürftiger Wohnungsbestände bereits mit Instandset-
zungs- und Modernisierungsmaßnahmen seit Ende 
1990 begegnet. Hier ist besonders auf das KfW-
Wohnraum-Modernisierungsprogramm, mit im Rah-
men des Solidarpakts auf 60 Mrd. DM aufgestocktem 
Kreditvolumen, und auch auf die im Rahmen des 
Gemeinschaftswerks „Aufschwung Ost" bereitge-
stellten Mittel hinzuweisen: Bis Ende 1993 wurden mit 
Mitteln aus diesen Programmen Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen in knapp 2,3 Mio Woh-
nungen gefördert. Hinzu kommt die Förderung 
umfangreicher Modernisierungsvorhaben im Rah-
men der mit Bundes- und Landesmitteln finanzierten 
Programme zur Förderung des Wohnungswesens. 
Deutlich steigende Wohnungsbaugenehmigungs- 
und -fertigstellungszahlen sind im übrigen ebenso zu 
verzeichnen wie zunehmende Bewilligungszahlen 
bei der Förderung. Die Erhöhung des Wohnungsan-
gebots wird jedoch auch durch Schaffung von Wohn-
raum in bestehenden Gebäuden durch Um- und 
Ausbaumaßnahmen bewirkt (bis Mitte 1993 insge-
samt mehr als 44. 000 neue Mietwohnungen im MW-
Programm und im Gemeinschaftswerk). 

Nach Auffassung der Bundesregierung darf bei einer 
Beurteilung der Wohnsituation in den neuen Ländern 
aus familienpolitischer Sicht auch nicht undifferen-
ziert der Eindruck erweckt werden, daß Plattenbau-
wohnungen sich generell nicht für eine angemessene 
Wohnungsversorgung oder die Wohneigentumsbil-
dung durch Familien eignen. Dies ist —wie insbeson-
dere die Ergebnisse der Modellvorhaben des Bundes 
zur Wohnungsprivatisierung und sonstige praktische 
Erfahrung gezeigt haben — nicht der Fall. Zu Zeiten 
der DDR waren diese Wohnungen in industrieller 
Bauweise aufgrund ihres überdurchschnittlichen 
Standards begehrter Wohnraum. Maßnahmen zur 
Wohnumfeldverbesserung, die auch durch den Bund 
finanziell gefördert werden, und die relativ kosten-
günstige Instandsetzung und Modernisierung werden 
vielmehr maßgeblich zur Aufrechterhaltung dieser 
positiven Einschätzung beitragen. Gerade im Hin-
blick auf bestehende Förderungsmöglichkeiten und 
erweiterte Investitionsspielräume in den neuen Län-
dern kann im Zusammenwirken der Beteiligten den 
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Nachfragewünschen von Familien mit Kindern noch 
verstärkt Rechnung getragen werden (z. B. Zusam-
menlegung von Wohnungen, Grundrißänderungen). 

Für das gesamte Bundesgebiet gilt außerdem, daß die 
Verhältnisse auf den Baulandmärkten regional und 
sektoral äußerst unterschiedlich sind. Durch einen 
demographisch bedingten starken Anstieg der Zahl 
der Wohnungsnachfrager und aufgrund steigender 
Realeinkommen ist die Baulandnachfrage insbeson-
dere in den Ballungsgebieten deutlich gestiegen. Den 
dadurch verursachten Bodenpreissteigerungen konn-
ten Bauwillige mit Durchschnittseinkommen dadurch 
ausweichen, daß sie ihre Bauabsichten an weniger 
zentral gelegenen Standorten realisierten. Zur Siche-
rung eines bedarfsgerechten Angebots sind die 
Gemeinden aufgefordert, alle bestehenden Instru-
mente der Baulanderschließung und -mobilisierung 
im größeren Umfang als bisher zu nutzen. Der Bund 
trägt zur Mobilisierung von Bauland durch eine Viel-
zahl von Förderprogrammen bei, beispielsweise mit 
den Programmen „Erschließung von Wohngebieten" 
und „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen". 
Darüber hinaus gibt der Bund auch bundeseigene 
bebaute und unbebaute Grundstücke für den sozialen 
Wohnungsbau mit erheblichen Verbilligungen ab. 
Einzelheiten über die Förderprogramme und Verbilli-
gungstatbestände sind dem Baulandbericht 1993 
(Schriftenreihe des Bundesministeriums für Raumord-
nung, Bauwesen und Städtebau) zu entnehmen. Nach 
Auffassung der Bundesregierung ist es nicht erforder-
lich, ein neues Baurecht zur weiteren Bereitstellung 
von Wohnbauland zu schaffen. Die Rechtsinstrumente 
des Bundes reichen hierfür aus. Der Baulandbericht 
1993 zeigt zur Frage der Mobilisierung bestehenden 
Baulands vielfältige gemeindliche Steuerungsinstru-
mente auf. Zusammenfassend ist festzuhalten, daß 
familienpolitische Ziele bei der Ausgestaltung woh-
nungspolitischer Instrumente und Rahmenbedingun-
gen erhebliches Gewicht haben. 

3.8 Familie und Gesundheit 

Die Familie als zentraler Faktor auch für die Gesund-
heit der Bevölkerung — sei es bei der Herstellung und 
Erhaltung von Gesundheit oder als Mitverursacher 
von Krankheit —findet zunehmend Beachtung, 
gerade auch bei den Handelnden in der Gesundheits-
politik. Die Bundesregierung begrüßt daher, daß im 
Bericht die vielfältigen Beziehungen zwischen der 
Familie als sozialem System und dem gesundheitli-
chen Befinden ihrer Mitglieder aufgezeigt werden. In 
der Gesundheitspolitik hat es dabei in den letzten 
Jahren ein entscheidendes Umdenken von der Krank-
heitsheilung hin zur Krankheitsverhütung und zur 
Förderung der Gesundheit gegeben. Dieser neue 
Akzent hat seinen Niederschlag in V § 20 SGB 
gefunden. Gesundheit soll mehr sein, als nicht krank 
zu sein. 

Die Gesundheitsförderung hat dabei zwei Aspekte: 
Betont wird zum einen die Eigenverantwortlichkeit 
eines jeden Menschen für seine Gesundheit, die 
vornehmlich im privaten Rahmen, in der Familie, 
ausgeübt wird. In der Familie werden das Gesund- 

heitsbewußtsein entscheidend geprägt, Kenntnisse 
und Erfahrungen gesammelt sowie Motivation und 
Bereitschaft entwickelt. Die familialen Lebensweisen 
der Menschen sind kein Feld für dirigistische staatli-
che Eingriffsmöglichkeiten. Der Staat muß jedoch im 
demokratischen Entscheidungsprozeß Voraussetzun-
gen für Krankheitsvermeidung und Gesunderhaltung 
schaffen. Mit Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien 
und Erlassen muß er die notwendigen Rahmenbedin-
gungen schaffen, die Verhältnisse zugunsten der 
Gesundheit regeln. Dies betrifft nicht nur die Umwelt-
bedingungen, sondern es sind auch die sozialen 
Rahmenbedingungen der Familien in Rechnung zu 
stellen. Körper und Seele, Krankheit und Gesundheit 
sind ganzheitlich zu verstehen. Es ist daher nur 
konsequent, daß zukünftig die zuwendungsintensi-
ven Leistungen des Arztes (Beratung, Hausbesuch) 
höher bewertet werden sollen. Die Aufwertung der 
sprechenden Medizin zu Lasten medizinisch-techni-
scher Leistungen kommt insbesondere der hausärztli-
chen Versorgung zugute. 

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die die Familien 
jedoch nicht von ihrer Eigenverantwortung entbin-
den, hat die Gesundheitspolitik in den letzten Jahren 
vieles bewegt, um den Gedanken der Prävention zu 
stärken und wirkungsvolle Wege der Vorsorge zu 
öffnen. Der Bericht stellt auf verdienstvolle Weise die 
vielfältigen Bezüge zwischen Gesundheit und Familie 
dar. Er unterstreicht zu Recht die Bereiche, in denen 
Aktivitäten des Familienalltags Gesundheitsbezug 
haben. So ist den Ausführungen bezüglich der Bedeu-
tung langfristig wirksamer ungesunder Lebensweisen 
— z. B. falschen Ernährungsverhaltens —für die Ent-
stehung ernsthafter chronischer Erkrankungen zuzu-
stimmen. Auch die Bereiche, in denen Aktivitäten des 
Familienalltags Gesundheitsbezug haben, sind zu-
treffend gesehen. Hierzu und zu anderen Bereichen 
hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung im Auftrag des Bundesministeriums für Gesund-
heit umfangreiches Mate rial erarbeitet und zur Verfü-
gung gestellt. 

Die Bedeutung der Früherkennung und Frühförde-
rung ist zu unterstreichen, jedoch ist die Wahrneh-
mung der Gesundheitsuntersuchungen als eigenver-
antwortliches Handeln der Bürger und Bürgerinnen 
noch unbefriedigend. Staatliche Stellen, aber auch 
nichtstaatliche Institutionen müssen hier weiterhin 
aufklärend tätig werden. Dieses be trifft die Gesund-
heitserziehung in allen Altersstufen, sowohl schuli-
sche Maßnahmen als auch bevölkerungsweite Auf-
klärungskampagnen. Unabhängige und als glaub-
würdig geltende, der Bevölkerung zugängliche Ein-
richtungen der Information und Gesundheitsberatung 
sind als öffentlich geförderte Institutionen bereits 
vorhanden. Im Familienbericht wird die Bedeutung 
der Verhaltensänderung in Richtung auf eine gesunde 
Lebensweise nicht ausreichend gewürdigt. Zuzustim-
men ist demgegenüber der Aussage, daß Familienför-
derung in der Regel auch die gesundheitsförderlichen 
Eigenschaften des Familienhaushalts stärkt. 

Häufig gibt es Überschneidungen zwischen staatli-
cher Verantwortung und der Eigenverantwortung der 
Menschen. Der Notwendigkeit geeigneter Präven-
tionsmaßnahmen zur Stärkung der gesundheitlichen 
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Kompetenz der Bevölkerung kommt das Bundesmini-
sterium für Gesundheit seit Jahren mit Sorgfalt nach. 
So hat z. B. die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung im Auftrag des Bundesministeriums für 
Gesundheit neben immer wieder aktualisierten und 
auf gesichertem Wissen beruhenden Beiträgen in 
Print- und audiovisuellen Medien in den letzten 
Jahren auch personalkommunikative Angebote ge-
macht, die auch angenommen wurden. Auch die von 
der Bundesregierung unterstützten Institutionen 
nichtstaatlicher Art wie die Bundesvereinigung für 
Gesundheit und die Deutsche Zentrale für Volksge-
sundheitspflege machen differenzierte Angebote. 
Nicht zu vergessen sind hier auch Angebote von 
Krankenkassen und Institutionen der Erwachsenen-
bildung, mit denen die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung zusammenarbeitet. Damit wer-
den die Aktivitäten der Selbsthilfegruppen, die ihren 
Mitgliedern besonders im psychosozialen Bereich 
Hilfe und Stützung anbieten, sinnvoll ergänzt. Dar-
über hinaus war die Verankerung der Gesundheits-
förderung im Sozialgesetzbuch eine wichtige Wei-
chenstellung auch im Sinne der gesundheitlichen 
Prävention und der Stärkung des Selbsthilfepotentials 
der Familie. So heißt es in V § 1 SGB, daß die 
Versicherten für ihre Gesundheit mitverantwortlich 
sind; sie sollen durch eine gesundheitsbewußte 
Lebensführung, durch frühzeitige Beteiligung an 

 gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen sowie durch 
aktive Mitwirkung an der Krankenbehandlung und 
Rehabilitation dazu beitragen, den Eintritt von Fol-
geerkrankungen und Behinderungen zu vermeiden 
oder ihre Folgen zu überwinden. Die Krankenkassen 
haben den Versicherten dabei durch Aufklärung, 
Beratung und Leistungen zur Erhaltung und Förde-
rung der Gesundheit zu helfen und auf gesunde 
Lebensweisen hinzuwirken. 

In den breiten Bereich der Gesundheitserziehung sind 
auch alle nichtärztlichen Gesundheitsberufe einge-
bunden. Das spezielle Lehrgebiet wird in allen Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnungen bedarfsgerecht 
berücksichtigt. Bezüglich der Forderung des Berichts 
nach einer beruflichen Spezialisierung ist zu bemer

-

ken, daß dem englischen Beispiel der Familienpflege-
rin in Deutschland kein vergleichbares Berufsbild 
gegenübersteht und bisher offensichtlich auch nicht 
für erforderlich gehalten wurde. Sollte ein derartiger 
Regelungsbedarf nachweisbar sein, wäre die Frage 
der Schaffung eines entsprechenden (sozialpflegeri-
schen) Berufsbildes durch den zuständigen Fachmini-
ster und die Länder zu prüfen. Die Regelungszustän-
digkeit für sozialpflegerische Berufe liegt ausschließ-
lich bei den Ländern. Die im Bericht vermerkte 
Trennung von professioneller Hilfe und Selbsthilfe 
schließt eine konstruktive Zusammenarbeit der 
betroffenen Personen und Institutionen nicht aus, wie 
sie in einigen Bereichen auch jetzt schon mit Gewinn 
für die Betroffenen praktiziert wird. 

Der Bedeutung des Zusammenhangs von Gesundheit 
und Familie kam auch ein kürzlich durchgeführter 
Kongreß „Zukunftsaufgabe Gesundheitsvorsorge" 
nach, auf dem eine Reihe familienbezogener Themen 
angesprochen wurden. Eingeladen durch den Bun-
desminister für Gesundheit trafen sich Wissenschaft-
ler und Repräsentanten von Organisationen im Sep

-

tember 1993 in Bonn, um über Perspektiven für die 
Gesundheitsförderung und Prävention in Deutsch-
land zu diskutieren und Empfehlungen für die 
Gesundheitspolitik zu erarbeiten. 

Themen mit engem Familienbezug waren die 
Gesundheit der Kinder auf der einen und der alten 
Menschen auf der anderen Seite, wobei in der Familie 
wahrgenommene Aufgaben der Be treuung und 
Pflege auch Fragen der Gesundheit der Pflegenden — 
meist Frauen —tangieren. Breit diskutiert wurde 
Gesundheitsförderung: Gesunde Ernährung, Fähig-
keit zur Streßbewältigung, Vermeidung von Miß-
brauch, Freizeitgestaltung und körperliche Aktivität 
sind Kompetenzen, die im familialen Rahmen vermit-
telt werden. 

Wichtiger Diskussionspunkt war auch die Erziehung 
von Kindern im Rahmen der gesundheitlichen Bil-
dung: Gesundheitsverhalten wird durch das Verhal-
ten der Personen beeinflußt, die die Kinder erziehen 
und denen diese emotional verbunden sind, d.h. in 
erster Linie von Eltern, Erzieherinnen und Lehrern. 
Der Rahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung wurde 
daher bewußt über die Berufe im Gesundheitswesen 
hinaus erweitert und der direkte Bezug zur Familie 
hergestellt. 

Das Bemühen, Familien bei ihren Aufgaben der 
Gesundheitserziehung und gesundheitlichen Aufklä-
rung unterstützend zu erreichen, ruft Aktivitäten ver-
schiedener Träger — insbesondere staatliche Stellen, 
Verbände, Institutionen, Unternehmen, Selbsthilfe-
gruppen — hervor. Mit der Aufgabe, die Ergebnisse 
des Kongresses umzusetzen, ist dem pluralen System 
der Bundesrepublik entsprechend eine Vielzahl von 
gesellschaftlichen Gruppen befaßt. Es hat sich 
gezeigt, daß die Gesundheitspolitik bereits die richti-
gen Weichen gestellt hat. 

Im Familienbericht wird dem Thema Familie mit 
suchtkranken Mitgliedern breiter Raum gegeben. Im 
Jahre 1990 hat der Bund mit den Ländern, den 
Kommunen, den Verbänden und allen weiteren 
wesentlichen gesellschaftlichen Gruppen den Natio-
nalen Rauschgiftbekämpfungsplan verabschiedet. 
Dieser Plan stellt das drogenpolitische Konzept der 
Bundesregierung dar, an dessen Umsetzung und 
Weiterentwicklung gearbeitet wird. Dabei wird von 
einem weiten Suchtbegriff ausgegangen, der nicht 
nur die illegalen Drogen berücksichtigt, sondern auch 
legale Mittel einbezieht, die suchtbildend wirken 
können. 

Der Familie kommt in der Prävention eine zentrale 
Bedeutung zu, wie die „Expertise zur Primärpräven-
tion des Substanzmißbrauchs" der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung — veröffentlicht in Band 
20 der Schriftenreihe des Bundesministeriums für 
Gesundheit — gezeigt hat. Als Hilfe für die Eltern hat 
die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
mehrere Materialien herausgegeben, wie z. B. die 
Schrift „Familienszenen", den Film „Laßt uns mitein-
ander reden" und als begleitendes Printmedium zu 
verschiedenen TV- und Kinospots eine dreiteilige 
Elternbroschüre als Hilfe für Eltern mit Kindern. 
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Der Suchtprävention mißt die Bundesregierung grö-
ßere Bedeutung bei, als dies im Bericht dargestellt 
wird. Die Gesundheitspolitik der Bundesregierung 
zielt seit langem darauf ab, Hilfe für die Betroffenen, 
aber auch deren Angehörige zu geben. Süchtige sind 
Kranke, die Anspruch auf Hilfe, medizinische 
Behandlung und Rehabilitation haben. Der Nationale 
Rauschgiftbekämpfungsplan legt fest, ein flächen-
deckendes Beratungs- und Behandlungsangebot für 
Drogenabhängige auszubauen. Der Bund initiiert ent-
sprechend seiner Verantwortung Modelle mit unter-
schiedlichem Profil und setzt dabei den Schwerpunkt 
auf die niedrigschwelligen Angebote, um besonders 
die Gruppe der langjährig Abhängigen mit schweren 
Sozialisationsschäden oder die mit mehreren abge-
brochenen Therapieversuchen zu erreichen. Bei allen 
therapeutischen Hilfen tritt die Berücksichtigung der 
Familie immer stärker in den Vordergrund. Diesen 
Prozeß gilt es künftig noch mehr zu fördern. 

Zur Darstellung der Prävalenz unterschiedlicher 
Suchtformen in den alten und neuen Ländern liegen 
aktuelle Daten einer im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Gesundheit durchgeführten Repräsentativer-
hebung zum Konsum und Mißbrauch von illegalen 
Drogen, alkoholischen Getränken, Medikamenten 
und Tabakwaren vor. Sie wurde 1990 in Wiederho-
lung in den alten Ländern und 1992 in den neuen 
Ländern durchgeführt. 

Die Darstellung der ambulanten Versorgung in der 
DDR durch Polikliniken und Ambulatorien im Famili-
enbericht muß um einige wesentliche Aspekte 
ergänzt werden. Als Teil des verstaatlichten, zentrali-
sierten und durch planwirtschaftliche Strukturen 
geprägten Gesundheitswesens der DDR waren die 
Polikliniken und Ambulatorien durchweg gekenn-
zeichnet durch eine unzureichende technische und 
materielle Ausstattung sowie durch eine ständige 
Verschlechterung des Bauzustands. Für die Patienten 
bedeutete die ambulante Versorgung ausschließlich 
durch Polikliniken und Ambulatorien eine Einschrän-
kung der freien Arztwahl. Die Frage, von welchem 
Arzt man behandelt wurde, war vom Dienstplan der 
Poliklinik abhängig. Ein weiterer Nachteil waren die 
fehlenden Anreize für die in diesen Einrichtungen 
tätigen Ärzte, da sie unabhängig von ihrem Einsatz für 
die Patienten als staatliche Angestellte gleich bezahlt 
wurden. 

Die im Bericht herausgestellten positiven Aspekte der 
ambulanten Versorgung durch Polikliniken und 
Ambulatorien in der DDR können weitgehend auch in 
den jetzigen Strukturen, nämlich durch Gemein-
schaftspraxen, Ärztehäuser und Gesundheitszentren 
geleistet werden (z. B. fachübergreifende Be treuung, 
ortsnahe Versorgung, Verzahnung von ambulanter 
und stationärer Versorgung, Prävention, hausärztli-
che Betreuung). Im übrigen wurde durch das Gesund-
heitsstrukturgesetz festgelegt, daß die bestehenden 
Polikliniken sowie spezielle Fachambulanzen mit Dis-
pensaireauftrag in den neuen Ländern auch weiterhin 
zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen blei-
ben. Wo poliklinische Einrichtungen fortbestehen, 
bedeutet das für die Patienten eine Wahlmöglichkeit 
zwischen frei niedergelassenem Arzt und der Polikli-
nik. 

3.8.1 Familien mit behinderten Mitgliedern 

Der Bericht begrenzt die Erörterung über die Situation 
von Familien mit behinderten Mitgliedern ausdrück-
lich auf Menschen mit Behinderungen, die von Geburt 
an gegeben waren oder in früher Kindheit erworben 
wurden. Für sie gilt — wie im übrigen für alle 
behinderten oder von Behinderung bedrohten Men-
schen —, daß sie gemäß I § 10 SGB unabhängig von 
der Ursache der Behinderung ein soziales Recht auf 
die zu ihrer Eingliederung erforderlichen Hilfen 
haben. 

Individuelle Hilfe leisten die vom Gesetz über die 
Angleichung der Leistungen zur Rehabilitation erfaß-
ten Träger sowie Sozial- und Jugendhilfe im Rahmen 
der für sie geltenden Rechtsvorschriften; dabei sind 
die Leistungen der Rehabilitationsträger weitgehend 
aneinander angeglichen. 

Die Lebenssituation von Familien mit behinderten 
Kindern unterscheidet sich grundsätzlich von der der 
„Spätbehinderten", die über die Erfahrung eines 
eigenständigen, nicht behinderten Erwachsenenle-
bens verfügen und darüber hinaus Leistungen erhal-
ten, die sie aufgrund eigener Erwerbstätigkeit erwor-
ben haben. Der Bericht stellt das Thema Behinderung 
in den Gesamtzusammenhang seiner Be trachtungen 
über „Familie und Gesundheit". Behinderung wird als 
dauerhafte Schädigung der Gesundheit definiert, in 
deren Folge selbständige Lebensformen und Beteili-
gung am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt 
seien. In der sozialpolitischen Betrachtung von Behin-
derung vollzieht sich jedoch ein Wandel, der in seiner 
fortgeschrittenen Entwicklung unumkehrbar gewor-
den ist: mit der Abkehr von defizitorientierten Sicht-
weisen, die den medizinischen Defekt und den daraus 
resultierenden Mangel an Fähigkeiten in den Vorder-
grund stellten, rückt die Betonung der Kompetenz und 
die Forderung nach gleichberechtigter Teilhabe in 
allen Lebensbereichen, unabhängig von Art und 
Schwere der Behinderung, zunehmend in den Mittel-
punkt. Entscheidend dabei ist die Orientierung an  den 
Fähigkeiten, am individuellen Hilfebedarf des behin-
derten Menschen, an seinem Recht auf möglichst 
selbständige Lebensführung und Integration. Im 
bereits genannten I§ 10 SGB wird dieser Sichtweise 
Rechnung getragen mit der Formulierung, dem behin-
derten Menschen sei ein seinen Fähigkeiten und 
Neigungen entsprechender Platz in der Gemein-
schaft" zu sichern. Dies ist als Leitlinie der Rehabili-
tations- und Behindertenpolitik in der Bundesrepu-
blik Deutschland allgemein anerkannt und berück-
sichtigt, daß körperliche, geistige oder seelische 
Beeinträchtigungen vor allem auch durch unzurei-
chende soziale Bedingungen zu Behinderungen wer-
den. 

Soziale Rehabilitation und gesellschaftliche Einglie-
derung sind deshalb die übergeordneten Ziele aller 
Rehabilitationsmaßnahmen. Ihre volle Verwirkli-
chung heißt: im Rahmen der eigenen Möglichkeiten 
selbstbestimmt leben lernen. Dieses Lernen beginnt in 
der Familie. Das heißt auch: die Einschränkungen 
eigener Handlungsmöglichkeiten, die sich aus Art 
und Schwere der Behinderung ergeben können, soll-
ten so weit wie irgend möglich nicht von außen 
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bestimmt werden. Erziehung und Förderung in der 
Familie ebenso wie soziale Hilfestrukturen sollen 
dementsprechend 

— Handlungsmöglichkeiten öffnen, nicht verschlie-
ßen, 

— behinderte Menschen einbeziehen, nicht ausson-
dern, 

— sie selbstbestimmen lassen, nicht bevormunden. 

Der Bericht betont zu Recht die große Bedeutung einer 
möglichst frühzeitigen Diagnose von Entwicklungs-
störungen oder -verzögerungen; denn je früher thera-
peutische Interventionen ansetzen, desto größer ist 
die Chance zu wirksamer Hilfe. Es ist deshalb sehr 
positiv zu bewerten, daß die Vorsorgeuntersuchungen 
für Säuglinge und Kleinkinder inzwischen von über 
90 % der Berechtigten in Anspruch genommen wer-
den. Nicht immer finden jedoch Eltern eines behin-
derten Kindes eine ausreichend kompetente, umfas-
sende und vor allem auch verständnisvolle Beratung, 
die ihnen in einer unerwarteten und schwierigen 
Lebenssituation die notwendige Unterstützung und 
Hilfe zur Akzeptanz der festgestellten Behinderung 
vermittelt. Ärzte sollten durch entsprechende Ange-
bote in der Aus-, Fort- und Weiterbildung in die Lage 
versetzt werden, diese schwierige Beratungsaufgabe 
zu erfüllen. 

Dies gilt auch für den Bereich der pränatalen Diagno-
stik. Gerade dann, wenn bereits während der Schwan-
gerschaft Schädigungen diagnostiziert werden, die 
die Geburt eines behinderten Kindes erwarten lassen, 
ist eine helfende und ermutigende ärztliche Beratung 
von entscheidender Bedeutung, damit die Diagnose 
nicht zwangsläufig zur Entscheidung für den Schw an

-gerschaftsabbruch führt und so zu einem Selektions-
mechanismus wird, der den ethischen Grundsätzen 
unserer Verfassung widersprechen würde. 

Gerade im Hinblick auf die Weiterentwicklung der 
medizinischen Forschung im Bereich der Humange-
netik und auf die vielfach geäußerten Besorgnisse 
behinderter Menschen und ihrer Familien stellt die 
Bundesregierung unmißverständlich fest: das Lebens-
recht behinderter Menschen steht nicht und unter 
keinen Umständen zur Disposition. 

Zur Prävalenz von Behinderungen in den alten und 
neuen Ländern zieht der Bericht die entsprechenden 
Sonderschulstatistiken heran. Für die DDR sei ergän-
zend noch auf folgendes hingewiesen: 1989 standen 
für geistig behinderte Kinder etwa 15.000 Plätze in 400 
rehabilitationspädagogischen Fördereinrichtungen 
für „sch ulbildungsunfähige" Kinder und Jugendliche 
zur Verfügung. Etwa die Hälfte der Plätze befand sich 
in Tagesstätten, die seit Ende 1990 zum großen Teil in 
Schulen für Geistigbehinderte umgestaltet werden. 
Die übrigen Plätze befanden sich in Heimen und in 
Abteilungen der neuropsychiatrischen Krankenhäu-
ser. 

Schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche — vor 
allem mit Mehrfachbehinderungen —, die in hohem 
Maße pflegebedürftig sind, wurden hauptsächlich in 
Krankenhäusern, Pflegeheimen, in der Psychiatrie 
und in Behinderteneinrichtungen be treut und nur 

zum Teil gefördert. Das be traf 1989 etwa 3 600 Kinder 
und Jugendliche, davon etwa 3 000 in staatlichen 
Einrichtungen. In Anlehnung an das seit langem 
praktizierte Konzept der Förderpflege in kirchlichen 
Einrichtungen wurde seit Mitte der achtziger Jahre 
auch in staatlichen Einrichtungen eine rehabilitative 
Elementarförderung für schwerstbehinderte Kinder 
und Jugendliche (die bis Ende der siebziger Jahre 
auch als „schulbildungs- und förderungsunfähig" 
bezeichnet wurden) angestrebt. Die Bedingungen in 
den Krankenhäusern und Pflegeheimen waren im 
Gegensatz zu Behinderteneinrichtungen zum Teil 
sehr schlecht, so daß hier kaum Förderung erfolgen 
konnte. Auch rehabilitationspädagogische Förderein-
richtungen begannen sich langsam mit dem Ziel einer 
„rehabilitativen Elementarförderung" für schwerst-
behinderte Kinder zu öffnen. 

Ein weitaus größerer Teil schwerstbehinderter Kinder 
wurde ausschließlich in der Familie betreut, da vor 
allem für die Tagesbetreuung keine ausreichenden 
Möglichkeiten zur Verfügung standen. 1989 be traf 
dies mindestens 30 000 Kinder und Jugendliche. Da in 
diesen Fällen ein Elternteil wegen der Be treuung auf 
Berufstätigkeit verzichten mußte, erhielten die Betrof-
fenen eine monatliche Unterstützung von 200 DM. 

In den neuen wie in den alten Ländern sind die 
Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf für Mütter behinderter Kinder sehr einge-
schränkt. Arbeitsmarktbezogene ebenso wie famili-
enpolitische Bemühungen zur Förderung der Verein-
barkeit müssen in Zukunft diese Gruppe von Müttern 
stärker in die Planung von Unterstützungsmaßnah-
men einbeziehen. Denn es ist nicht hinnehmbar, daß 
Pflege und Betreuung in der Familie nur um den Preis 
der Aufopferung eigener Lebensperspektiven mög-
lich sein soll. 

In alten wie neuen Ländern gibt es ein großes und 
stetig wachsendes Interesse an integrativen Bildungs-
und Erziehungseinrichtungen, in denen behinderte 
und nichtbehinderte Kinder gemeinsam aufwachsen 
und gemeinsam lernen. Sonderbetreuung und Son-
derförderung werden demgegenüber zunehmend 
problematisiert. Viele Eltern fürchten, daß dadurch 
die Ausgrenzung ihrer Kinder aus den alltäglichen 
Lebenszusammenhängen gefördert wird. 

Auf der Grundlage zahlreicher positiver Erfahrungen 
mit integrativen Ansätzen hat sich in den letzten 
Jahren die Zahl integrativer Gruppen in Regel- wie 
auch in Sonderkindergärten vervielfacht. Auch die 
lange Zeit umstrittenen Finanzierungsfragen konnten 
inzwischen weitgehend geklärt werden. Auch wenn 
die Finanzierung in den einzelnen Ländern unter-
schiedlich gehandhabt wird, haben sich doch pragma-
tische Lösungen einer Mischfinanzierung aus Mitteln 
der Jugendhilfe und der Sozialhilfe durchgesetzt. 
Noch offene Fragen werden von den zuständigen 
Landesministerkonferenzen gemeinsam erörtert und 
gelöst. 

Trotz der erheblichen Erweiterung des Angebotes an 
integrativen Gruppen reichen die vorhandenen Plätze 
nicht aus, um die große Nachfrage zu decken. Es wäre 
wünschenswert, deshalb die Bemühungen um einen 
bedarfsorientierten Ausbau fortzusetzen und zu ver- 
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stärken. Dies gilt auch für die neuen Länder, die 
jedoch ihre eigenen, den spezifischen Lebensbedin-
gungen und Erfahrungen angepaßten Konzepte 
erproben sollten, um eine weitgehende Akzeptanz bei 
allen Beteiligten — Kindern, Eltern, Fachkräften und 
Behörden — zu erreichen. 

Zu Recht weist der Bericht auf die besonderen Pro-
bleme und Belastungen hin, die Familien im Alltag 
durch die Betreuung eines behinderten Kindes zu 
bewältigen haben. Es besteht deshalb ein großer 
Bedarf an familienentlastenden Hilfen, die geeignet 
sind, diese Belastungen im familiären Zusammenle-
ben aufzufangen. Um diesem Bedarf zu begegnen, ist 
in den letzten Jahren ein zunehmend dichter werden-
des Netz von sog. Familienentlastenden Diensten 
entstanden. Auch wenn ihre Zahl stetig zunimmt, gibt 
es regional noch große Unterschiede und bei weitem 
noch kein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Ange-
bot. Insbesondere sind die für wesentliche Leistungs-
bereiche nach wie vor ungesicherten Finanzierungs-
grundlagen ein Hinderungsgrund für den zügigen 
Ausbau. 

Die Bundesregierung sieht die Notwendigkeit wirksa-
mer Familienentlastung, um permanente Überforde-
rungssituationen und daraus sich entwickelnde 
soziale Isolation zu verhindern. Das Bundesministe-
rium für Familie und Senioren fördert deshalb ein 
Projekt zum Auf- und Ausbau Familienentlastender 
Dienste in den alten und neuen Ländern, mit dem die 
erforderlichen Qualitätsstandards für individuell an-
gepaßte Hilfen, die erforderliche Vernetzung mit 
anderen Hilfen auf örtlicher Ebene, Zugangserleich-
terungen für die Familien und weitere Bedingungen 
für ein bedarfsgerechtes Angebot erprobt werden. 

Die Bundesregierung ist um die finanziellen Absiche-
rung dieser Dienste im Rahmen der Pflegeversiche-
rung bemüht und hat Regelungen getroffen, die einen 
eigenständigen Anspruch auf Leistungen zur Entla-
stung bei der Pflege und Betreuung behinderter 
Familienmitglieder begründen. 

Neben schon bestehenden Möglichkeiten, Hilfe zur 
Pflege nach BSHG in Anspruch zu nehmen, hat die 
Eingliederungshilfe des BSHG die umfassende und 
offen formulierte Aufgabe, behinderte Menschen in 
die Gesellschaft einzugliedern, ihnen vor allem die 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermög-
lichen. Für Familien mit behinderten Kindern sind vor 
allem die ab Geburt einsetzende Frühförderung und 
daran anschließend im Vorschulalter die heilpädago-
gischen Maßnahmen von besonderer Bedeutung (§ 40 
Abs. 1 Nr. 2a BSHG). Die ambulante Frühförderung 
arbeitet interdisziplinär und hat die ganzheitliche 
Förderung des Kindes unter Einbeziehung der Fami-
lien zum Ziel. Eltern lernen dabei, die Möglichkeiten 
der Förderung richtig zu nutzen und sich in ihrem 
Erziehungsverhalten auf die Behinderung ihres Kin-
des einzustellen. In den alten Ländern gab es 1992 
mehr als 750 Frühförderstellen sowie 69 Sozialpädia-
trische Zentren. Ähnliche Strukturen werden in den 
neuen Ländern derzeit aufgebaut, stehen aber noch 
nicht überall in ausreichender Zahl zur Verfügung. 

An die Frühförderung schließt sich dann die Tagesbe

-

treuung in einem integrativen oder Sonderkindergar

-

ten an. Im Schulalter folgen Hilfen zu einer angemes-
senen Schulbildung, zu einer Ausbildung für einen 
Beruf oder eine sonstige angemessene Tätigkeit oder 
zu einer sonst erreichbaren Bildung zur Teilnahme am 
Leben in der Gemeinschaft (§§ 9, 40 Abs. 1 BSHG). 
Die Kosten hierfür übernimmt der Sozialhilfeträger, 
während von den Eltern nur ein Beitrag für die in der 
Einrichtung gegebene Verpflegung verlangt werden 
kann (§ 43 BSHG). Weitere Leistungen der Eingliede-
rungshilfen sind von Einkommen und Vermögen 
abhängig. Für Familien kommen — subsidiär zu den 
von anderen Trägern vorgehaltenen Leistungen zur 
Rehabilitation und Eingliederung Behinderter — vor 
allem folgende Hilfen in Betracht: 

— medizinisch-therapeutische Maßnahmen, 

— technische Hilfsmittel, 

— Hilfen bei der Beschaffung oder Erhaltung einer 
behindertengerechten Wohnung, 

— Hilfen zur selbständigen Lebensführung einschl. 
Betreuung und Förderung in verschiedenen 
Wohnformen, 

— Hilfen zur Teilnahme am Leben in der Gemein-
schaft. 

Die Sozialhilfeträger haben 1992 rund 9,3 Mrd. DM für 
Maßnahmen der Eingliederungshilfe ausgegeben. 
Das entspricht 22 % der Gesamtausgaben der Sozial-
hilfe. 1991 gab es 324 000 Empfänger von Eingliede-
rungshilfen. 

Eltern von erwachsenen behinderten Kindern (über 
21 Jahre) müssen im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht 
nur dann zu den Kosten der Eingliederungshilfe oder 
der Hilfe zur Pflege beitragen, wenn sie wirtschaftlich 
sehr gut gestellt sind. In der Regel wäre die Inan-
spruchnahme unterhaltspflichtiger Eltern in diesen 
Fällen eine unbillige Härte (§ 91 Abs. 3 BSHG). Für 
Familien mit behinderten Angehörigen in den neuen 
Ländern gelten die Leistungen des BSHG seit dem 
1.1.1991. Einige einschränkende Maßgaben waren 
allerdings erforderlich, weil ein Netz von sozialen 
Diensten und Einrichtungen, wie in den alten Ländern 
vorhanden, erst geschaffen werden muß, ehe die 
Träger der Sozialhilfe die gesetzlichen Ansprüche der 
Betroffenen voll erfüllen können. 

Der Bericht betont zu Recht die Notwendigkeit, daß 
behinderte Erwachsene ebenso wie Nichtbehinderte 
Gelegenheit haben müssen, sich vom Elternhaus zu 
lösen und ein selbständiges Leben zu führen. Die 
dafür erforderlichen Hilfen müssen zur Verfügung 
gestellt und weiterentwickelt werden. Das Recht auf 
selbständige Lebensführung muß auch für schwer- 
und Schwerstbehinderte Menschen gelten; sie dürfen 

von der Chance, ihre Lebensform selbst zu wählen, 
nicht ausgeschlossen werden. Das Bundesministe-
rium für Familie und Senioren fördert und unterstützt 
deshalb die Erprobung von Konzepten, die Alternati-
ven zur vollstationären Unterbringung entwickeln, 
z. B. das Wohnen im Stadtteil auch für Menschen mit 
schwerer geistiger Behinderung ermöglichen. Geför-
dert wird damit auch eine zuverlässige Entlastung 
älter werdender Eltern, die ein Recht darauf haben, 
sich aus den Verpflichtungen einer „permanenten 
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Elternschaft" schrittweise zurückzuziehen, wenn ihr 
behindertes Kind erwachsen geworden ist. Auch die 
Werkstätten für Behinderte haben sich neuen und 
veränderten Anforderungen zu stellen. Hier liegt 
tatsächlich eine auch im Bericht benannte Herausfor-
derung zur Veränderung. Die Bundesregierung teilt 
dagegen nicht die Befürchtung des Berichts, daß die 
Werkstätten behinderte Mitarbeiter, insbesondere 
schwerer Behinderte, freisetzen müssen, weil Be-
schäftigungsmöglichkeiten zurückgehen. Bei den 
Werkstätten für Behinderte handelt es sich um beruf-
liche Rehabilitationseinrichtungen, deren Rechtsbe-
ziehungen zum behinderten Werkstattmitarbeiter 
und zum Leistungsträger durch die einschlägigen 
Vorschriften des Schwerbehindertengesetzes, der 
Werkstättenverordnung, des Arbeitsförderungsgeset-
zes und des Bundessozialhilfegesetzes geprägt sind. 
Es handelt sich dabei nicht um ein nach arbeitsrecht-
lichen Vorschriften kündbares Arbeitsverhältnis. 

Die Sozialleistungsträger sind nach wie vor mit Erfolg 
darum bemüht, den Anspruch behinderter Menschen 
auf Beschäftigung in einer Werkstatt zu realisieren, 
soweit wegen Art und Schwere ihrer Behinderung 
eine Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt 
nicht möglich ist. Die Bundesregierung fördert weiter-
hin den Auf- und Ausbau der Werkstätten für Behin-
derte entsprechend dem Bedarf aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe. 

Die Werkstattbeschäftigung wird nicht von der bür-
gerlich-rechtlichen Unterhaltspflicht erfaßt, so daß für 
die Eingliederungshilfe nur das Einkommen und Ver-
mögen des behinderten Mitarbeiters selbst, nicht aber 
das seiner Eltern zu berücksichtigen ist. 

3.8.2 Hilfen für Familien mit pflegebedürftigen 
Angehörigen 

Dem Wunsch der meisten Menschen entspricht es, so 
lange wie möglich in einem vertrauten häuslichen und 
sozialen Umfeld zu leben. In sehr großem Ausmaß 
erfüllt sich diese Erwartung dank der aufopferungs-
vollen Tätigkeit von Familienangehörigen. Die Bun-
desregierung anerkennt die Leistungen, die Familien 
bei der Betreuung ihrer hilfebedürftigen Angehörigen 
erbringen. Sie verkennt dabei nicht, daß in vielen 
Fällen die Hilfe oder Pflege auf einer einzigen Person 
lastet und Familienangehörige in vielen Fällen sich 
sehr belastet oder überlastet fühlen. Ambulante Dien-
ste sind noch in zu geringem Umfang an den Hilfelei-
stungen beteiligt. 

Die Bundesregierung hält es für wünschenswert, daß 
die Hilfen für Hilfe- oder Pflegebedürftige und ihre 
helfenden und pflegenden Angehörigen weiter ver-
bessert werden müssen. Sie hält dies für eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. Die Hilfen sollten so ange-
legt sein, daß den Angehörigen eine angemessene 
und dauerhafte Hilfe und Pflege ermöglicht wird, die 
nicht zu gesundheitlichen Schädigungen, finanziellen 
Einbußen, Verlust an  sozialer Sicherheit oder Beein-
trächtigung sozialer Kontakte führen. Aus diesem 
Grund hält die Bundesregierung Hilfen für notwen-
dig, die auf den Einzelfall abgestimmt werden und die 
besondere Lebenssituation des helfenden Angehöri

-

gen berücksichtigen. Dies ist umso mehr notwendig, 
als die Hilfen mehrheitlich von Frauen geleistet wer-
den, die ohnedies in vielen Lebensbereichen benach-
teiligt sind. 

Das Hilfesystem muß sich an  folgenden Grundsätzen 
orientieren: 

— Finanzielle Hilfen sollten bereitgestellt werden, 
die es Familien ermöglichen, sich die benötigten 
entlastenden Hilfen zu beschaffen, oder es sollten 
die entsprechenden Hilfen als Sachleistungen zur 
Verfügung gestellt werden. Dabei kommt der 
selbstverantwortlichen Entscheidung der Betroffe-
nen oder ihrer Familien ein hoher Stellenwert 
zu. 

— Familien haben Anspruch auf Urlaub von der Hilfe 
und Pflege und auf besondere Hilfen, wenn die 
Hilfepersonen aus diesem oder anderen Gründen 
wie z. B. Krankheit an der Hilfe und Pflege verhin-
dert sind. 

— Familienangehörige sollten Anleitung für ihre Hil-
fetätigkeiten erhalten und psychosoziale Unter-
stützung zur Bewältigung ihrer Probleme. 

— Oft sind Leistungen, Hilfen, Dienste und Einrich-
tungen unbekannt. Beratung kommt deshalb ein 
hoher Stellenwert zu. Beratung — möglichst aus 
einer Hand — sollte deshalb verstärkt werden. 

— Die Hilfen, die Hilfebedürftige und ihre Familien 
erhalten, sollten aufeinander abgestimmt sein, die 
Selbsthilfepotentiale der Familien berücksichtigen 
und ihre Bedürfnisse beachten. Hilfen dürfen nicht 
— wie es oft geschieht — an den Bedürfnissen der 
Dienste und Einrichtungen ausgerichtet sein. 

— Bei Hilfepersonen im Erwerbsalter sollte die Ver-
einbarkeit von Hilfe und Pflege und Beruf gewähr-
leistet sein. Personen, die wegen der Hilfe und 
Pflege nicht erwerbstätig sind, sollte ein jederzei-
tiger Einstieg in den Beruf ermöglicht werden. Die 
Hilfetätigkeit darf nicht zu Nachteilen in der sozia-
len Sicherung führen. 

Mit der Vorlage eines Pflege-Versicherungsgesetzes 
am 23. Juni 1993 hat die Bundesregierung diesen 
Forderungen neu Rechnung ge tragen. Im parlamen-
tarischen Gesetzgebungsverfahren zum Pflege-Versi-
cherungsgesetz, das mit dem Gesetzesbeschluß des 
Deutschen Bundestages am 22. April 1994 und der 
Zustimmung des Bundesrates am 29. April 1994 sei-
nen Abschluß gefunden hat, ist es gelungen, diesen 
Forderungen neu zu entsprechen. Durch die Einfüh-
rung einer sozialen Pflegesicherung unter dem orga-
nisatorischen Dach der gesetzlichen Krankenversi-
cherung zum 1. Januar 1995 wird die Absicherung des 
Pflegerisikos auf eine neue Grundlage gestellt und die 
Lage der Pflegebedürftigen sowie ihrer Angehörigen 
entscheidend verbessert. Die Pflegesicherung stellt 
über ihre Pflegekassen Geld- und Sachleistungen zur 
Verfügung, die die Pflegebedürftigen und Familien 
von den pflegebedingten Aufwendungen entlasten. 
Die Leistungen bei ambulanter und stationärer Pflege 
sind so hoch bemessen, daß diese im Regelfall ausrei-
chen, die pflegebedingten Kosten abzudecken. 
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Ein wesentliches Ziel der Pflegeversicherung ist, die 
Pflege in der Familie nachhaltig zu unterstützen und 
zu stärken. Insbesondere die Versicherungsleistun-
gen wie Pflegegeld, Tages- und Nachtpflege sowie 
Urlaubs- und Kurzzeitpflege verbessern die Rahmen-
bedingungen für die häusliche Versorgung und 
Betreuung, die von der überwiegenden Zahl der 
Pflegebedürftigen gewünscht werden. Diese Leistun-
gen kommen zugleich den Angehörigen zugute; sie 
erfahren durch die Pflegeversicherung nicht nur eine 
verstärkte Anerkennung ihrer meist aufopferungsvol-
len Pflegetätigkeit, sondern werden durch die Versi-
cherungsleistungen selbst tatsächlich entlastet. Es 
werden für sie notwendige Freiräume für den Alltag 
und für die eigene Lebensgestaltung geschaffen. Dies 
stärkt die Pflegebereitschaft und erleichtert es den 
Familien, die vielfältigen mit der Pflegebedürfkeit 
verbundenen Probleme zu meistern. 

Die Pflegekassen stehen den Familien mit ihren 
Angeboten der Beratung und der Schulung in Pflege-
kursen bei der Bewältigung ihrer individuellen Pfle-
gesituation zur Seite. Hierzu gehört auch, daß die 
Pflegekasse die Aufgabe übernimmt, die für die 
Pflegebedürftigen im Einzelfall zur Verfügung ste-
henden Hilfen zu koordinieren, um eine bestmögliche 
Versorgung und Betreuung zugunsten der Pflegebe-
dürftigen und ihrer Familien zu erreichen. 

Die Einführung der Pflegeversicherung ist auch ein 
bedeutender Schritt zur Beseitigung von Nachteilen 
in der sozialen Sicherung der pflegenden Angehöri-
gen. Häufig ist es nicht möglich, neben der Pflege eine 
Erwerbstätigkeit auszuüben, oder die berufliche 
Tätigkeit kann wegen der Pflege nicht in vollem 
Umfang aufrechterhalten werden. Die Pflegeversi-
cherung sieht deshalb neben den sonstigen flankie-
renden Maßnahmen vor, daß pflegende Angehörige 
in der Rentenversicherung sozial abgesichert werden, 
damit insoweit keine pflegebedingten Nachteile ein-
treten. Die Beitragszahlung zur Rentenversicherung 
durch die Pflegeversicherung ist von der Stufe der 
Pflegebedürftigkeit und dem Umfang der Pflegetätig-
keit abhängig. Zur weiteren sozialen Absicherung 
werden darüber hinaus unentgeltlich pflegende 
Angehörige in den Schutz der gesetzlichen Unfallver-
sicherung einbezogen. 

Bisher ist im Rahmen des Gesamtsystems der sozialen 
Sicherung im wesentlichen der Sozialhilfe als unter-
stem Netz die Aufgabe zugefallen, die erforderlichen 
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit zu erbringen. Die 
Hilfe zur Pflege nach dem Bundessozialhilfegesetz ist 
so angelegt, daß sie vorrangig die häusliche Pflege 
dort, wo sie fachlich in Be tracht kommt, sicherstellen 
soll. Der Sozialhilfeträger soll daher darauf hinwirken, 
daß die Pflege durch Familienangehörige und andere 
dem Pflegebedürftigen nahestehende Personen oder 
im Wege der Nachbarschaftshilfe übernommen wird. 
Um die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen zu 
fördern, sind im Rahmen der Bestimmungen über die 
häusliche Pflege eine Reihe von Leistungen — abge-
stuft nach der Schwere der Pflege — vorgesehen. 
Besondere Bedeutung für Pflegebedürftige hat hier-
bei das Pflegegeld, das — je nach Schweregrad der 
Hilflosigkeit — in unterschiedlicher Höhe gewährt 
wird. Kann die häusliche Pflege im Einzelfalle durch 

(private) Pflegepersonen nicht oder nicht in vollem 
Umfang sichergestellt werden, kann unter Über-
nahme der angemessenen Kosten eine besondere 
Pflegekraft herangezogen werden. Unter Umständen 
kommt nach der Besonderheit des Einzelfalles auch 
die Finanzierung von Aufenthalten in Tages- und 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen in Betracht; unter be-
stimmten Voraussetzungen werden auch die Aufwen-
dungen für eine angemessene Alterssicherung der 
Pflegeperson übernommen. In begründeten Fällen 
kann die Hilfe zur Pflege durch die Hilfe zur Weiter-
führung des Haushalts ergänzt werden. Die Hilfe 
umfaßt die persönliche Be treuung von Haushaltsan-
gehörigen sowie die sonstige zur Weiterführung des 
Haushalts erforderliche Tätigkeit. 

Die im Familienbericht dargestellten Hilfen des Bun-
dessozialhilfegesetzes für Familien mit hilfeabhängig 
gewordenen älteren Angehörigen kommen auch für 
Familien mit behinderten Kindern in Betracht, z. B. 
Sicherstellung der Pflege bei einer Erholungsmaß-
nahme der Pflegeperson, Hilfe im Haushalt. 

Durch das Sechste Gesetz zur Änderung des Bundes-
sozialhilfegesetzes ist die Pflegegeldregelung für 
Säuglinge und Kleinkinder mit Wirkung vom 1.1.1991 
dahin verbessert worden, daß das Pflegegeld bereits 
vor Vollendung des ersten Lebensjahres von dem 
Zeitpunkt an zu gewähren ist, von dem an die infolge 
Krankheit oder Behinderung erforderliche besondere 
Wartung und Pflege das Maß der einem gesunden 
Kind zu gewährenden Wartung und Pflege in erheb-
lichem Umfang dauernd übersteigt. 

Bezüglich der sozialen Infrastruktur von Angeboten 
der ambulanten, teilstationären und stationären Hil-
fen für ältere Menschen kann die Bundesregierung für 
die letzten Jahre grundsätzlich eine positive Entwick-
lung feststellen. Durch die Vielzahl der mittlerweile 
etablierten unterschiedlichen Dienste stehen grund-
sätzlich für die verschiedenen Bedarfslagen älterer 
Menschen geeignete Angebote zur Verfügung. 
Erhebliche Fortschritte hat es in der Zahl, der Qualität 
und personellen Ausstattung ambulanter Dienste wie 
stationärer Einrichtungen gegeben. 

Das bestehende System ist trotz der oben genannten 
Fortschritte von Hilfen noch in vielerlei Hinsicht 
verbesserungswürdig. Zu Recht weist der Bericht 
auch darauf hin, daß Nachbarschafts- oder Stadtteil-
zentren auch eine wichtige Funktion bei der Unter-
stützung von Familien mit hilfe- und pflegebedürfti-
gen Angehörigen bekommen können. Sie sollten 
deshalb ebenso wie Selbsthilfeinitiativen unterstützt 
und weiterentwickelt werden. Dabei ist jedoch darauf 
zu achten, daß Nachbarschafts- und Stadtteilzentren 
und Selbsthilfe einerseits und professionelle Dienste 
andererseits sich ergänzen. Erstere sind kein kosten-
günstiger Ersatz für letztere. 

Wie einige Beispiele zeigen, kann auch die Wirtschaft 
einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie Pflegeur-
laube mit der Zusage eines gleichwertigen Arbeits-
platzes anbietet und sich so qualifizierte Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen erhält. 
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4. Schlußbemerkung 

Der Fünfte Familienbericht wird im Internationalen 
Jahr der Familie vorgelegt. Er stellt in eindrücklicher 
Weise die vielfältigen und für jede Gesellschaft uner-
setzlichen Leistungen der Familien dar. Er zeigt aber 
auch, wie sehr diese Leistungen gefährdet sind, wenn 
eine Gesellschaft nicht in ausreichendem Maße Rück-
sicht auf die Erfordernisse des Lebens in Familie 
nimmt. Die Bundesregierung hat in ihrer Stellung-
nahme im einzelnen dargelegt, welch hohen Wert sie 
den Leistungen der Familie beimißt und wie sie die 
Familien in ihren unterschiedlichen Lebensphasen 
und -formen fördert und stützt. Im Familienbericht 
wird aber auch deutlich, daß noch weitere Schritte zu 
tun sind. 

Der Bericht zeigt: Die Gestaltung von Familienleben 
ist als Aufgabe von allen Mitgliedern einer Familie 
unter konkreten gesellschaftlichen Bedingungen zu 
leisten. Damit ist die Frage, ob und wie es Menschen 
gelingt, ihre Vorstellungen für ein Leben in einer 
Familie zu verwirklichen, nicht nur von ihren eigenen 
Wünschen und Fähigkeiten, von ihrem eigenen Wis-
sen und Können und ihren eigenen Verhaltensweisen 
abhängig, sondern ebenso von den gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen, die weitgehend die Hand-
lungsspielräume für Gestaltung der Familie und die 
Erfüllung familialer Aufgaben darstellen. 

Familie hat nach wie vor einen hohen Stellenwert . Die 
Menschen wollen in Familie leben, junge Menschen 
wollen Kinder, wobei die meisten von ihnen auch 
heiraten wollen, viele allerdings erst, wenn die Ent-
scheidung für ein Kind oder mehrere Kinder gefallen 
ist. Gleichzeitig ist unbest ritten, daß Familie unver-
zichtbar und ohne Alternative ist 

als Ort, wo Kinder geboren werden und zu lebens-
tüchtigen, verantwortungsbewußten Bürgern her-
anwachsen können, 

als Ort, der dauerhafte und verläßliche Beziehun-
gen von Menschen ermöglicht und sichert und 
damit emotionale Geborgenheit, Anerkennung 
und Mitmenschlichkeit finden hilft, und 

als Ort der Solidarität der Generationen. 

Familie ist Privatsphäre; gleichzeitig sind Staat und 
Gesellschaft auf die Leistungen von Familien ange-
wiesen. Die Entscheidungen von Paaren für Kinder 
und die Zahl ihrer Kinder entscheidet zugleich auch 
über die Zukunft unserer Gesellschaft. Zentrale Auf-
gabe der Familienpolitik ist es, unsere Gesellschaft so 
mitzugestalten, daß 

jungen Paaren die Entscheidung für Familie und 
Kinder leichter gemacht wird, 

Familien ihr Leben so gestalten können, wie sie 
selbst es möchten, 

Mütter und Väter ihre Aufgabe, Kinder zu erzie-
hen, verantwortlich und mit Unterstützung famili-
energänzender Einrichtungen wahrnehmen kön-
nen, 

— Pflege- und Betreuungsleistungen in Familien 
ohne unzumutbare Belastungen erbracht werden 
können sowie 

— Wahlfreiheit und Partnerschaft in der Familie 
gefördert werden. 

Ohne bewußte Korrekturen durch die Politik ist die 
Gesellschaft in Gefahr, sich immer mehr an Bedingun-
gen und Ansprüchen einzelner und an den Lebenssti-
len von Kinderlosen zu orientieren und gegenüber 
Familien strukturell rücksichtslos zu sein. 

Familie und damit auch Familienpolitik ist in einem 
demokratischen Gemeinwesen an erster Stelle Sache 
der Familien selbst. Sie sind keineswegs nur Objekte 
von Familienpolitik, sondern vor allem auch han-
delnde Subjekte der Politik. Sie bauen in ihrem 
sozialen Umfeld ein Geflecht von Beziehungen auf, sie 
nehmen die Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse 
selbst in die Hand und beeinflussen damit in vielfälti-
ger Weise Politik von sich aus, beispielsweise in 
Initiativen auf den örtlichen Ebenen oder durch Mit-
arbeit in Familienverbänden. Familienpolitik entsteht 
bereits, wenn Familien ihre Interessen aktiv wahrneh-
men. 

Familien sind selbständige Gemeinschaften, in der 
mehrere Generationen verbunden sind, nicht unab-
hängig in einer arbeitsteiligen, rechtlich geordneten 
und dicht besiedelten Welt, aber unbedingt eigenver-
antwortlich. Familien entscheiden über ihre Lebens-
stile und Familienformen selbst. Sie wollen nicht 
fremdbestimmt werden, sich nicht für volkswirtschaft-
liche, bevölkerungspolitische oder ideologische 
Zwecke instrumentalisieren lassen. Sie wollen nicht 
von staatlicher oder gesellschaftlicher Macht verplant 
werden. Politik des Staates und der gesellschaftlichen 
Gruppen soll helfen, Familien Spielräume und Wahl-
freiheiten zu erhalten und damit ihre Handlungskom-
petenz zur Bewältigung ihrer vielfältigen Aufgaben 
zu stärken. 

So wichtig die Unterstützung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit der Familien ist und bleibt, darf 
Familienpolitik nicht auf die Kategorien materieller 
Ansprüche reduziert werden. Ebenso wichtig ist die 
kulturelle Identität von Familien, ihre geistige und 
seelische Verfassung. Vielfach entscheidend sind die 
Verhaltensweisen zwischen Mann und Frau sowie 
zwischen Eltern und Kindern. Es muß in einer Gesell-
schaft Wertevorstellungen geben, die vermittelt wer-
den. Dies sind Vorstellungen über Ehe und Familie, 
über Vertrauen, Verläßlichkeit und Toleranz, über 
Solidarität, Rücksichtnahme und Konfliktbewälti-
gung, über Liebe und Partnerschaft, über die Art und 
die Ziele der Erziehung der Kinder. Diese Wertvorstel-
lungen entwickeln sich in der Gesellschaft. Ihre Wei-
tergabe und Anpassung von Generation zu Genera-
tion ist in erster Linie Sache der Familie. Zur Famili-
enpolitik gehören ebenso die Unterstützung einer 
pluralen Familienkultur wie die Schaffung geeigneter 
rechtlicher Rahmenbedingungen für Familien sowie 
die Weiterentwicklung des Familienlastenaus-
gleichs. 
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Familienpolitik ist demgemäß keineswegs nur Sache 
des Staates, sondern ebenso ureigene Sache aller 
beteiligten Gruppen: 

— der Familien selbst und ihrer Interessenvertretun-
gen, 

— der Kirchen, 

— der Wohlfahrtsverbände, 

— der Wirtschaft, 

— der Tarifvertragspartner, 

— der Parteien. 

Auf der staatlichen Seite ist Familienpolitik nicht nur 
eine Aufgabe des Bundes und der Länder, sondern 
eine originäre Aufgabe aller Ebenen, also auch der 
kommunalen Ebenen im örtlichen und regionalen 
Bereich. Bund und Länder gestalten in erster Linie die 
rechtlichen und übergreifenden sonstigen Rahmen-
bedingungen. Gemeinden und Kreise hingegen sind 
ganz unmittelbar für die Gestaltung der sozialen 
Infrastruktur in den Lebensräumen der Familien ver

-

antwortlich. Sie kennen am besten die spezifischen 
Standortbedingungen und Standortdefizite für Fami-
lien und tragen für die Familienorientierung und 
Familienfreundlichkeit ihrer sozialen Infrastrukturen 
ganz konkrete Verantwortung. Eine örtliche und 
regionale Familienpolitik kann jedoch nur dann auf-
gebaut werden, wenn Kommunen und Kreise sie 
gemeinsam mit freien Trägern und gesellschaftlichen 
Akteuren gestalten. Ohne eine solche Integra tionslei-
stung wird eine örtliche und regionale Familienpolitik 
nicht möglich, mit dieser Integrationsleistung wird sie 
erfolgreich sein. 

Die Bundesregierung sieht in dem Fünften Familien-
bericht eine gute Grundlage, die Politik für Familien 
auf allen Ebenen und in allen gesellschaftlichen 
Bereichen weiter zu entwickeln. Sie fordert alle Ver-
antwortungsträger, alle staatlichen Ebenen und alle 
gesellschaftlichen Bereiche dazu auf, Familien in 
ihren Leistungen für jedes ihrer Mitglieder und für die 
Gesellschaft anzuerkennen und ihre Lebens- und 
Entfaltungsmöglichkeiten immer weiter zu verbes-
sern. 
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Vorwort 

Der Fünfte Familienbericht wurde mit der Einberu-
fung einer Sachverständigenkommission am 6. März 
1991 durch die Ministerin für Familie und Senioren, 
Frau Hannelore Rönsch, in Auftrag gegeben. Es galt, 
einen allgemeinen Bericht über die Situation der 
Familien in Deutschland zu erarbeiten und dabei den 
unterschiedlichen Lebensgeschichten und Lebensla-
gen von Famlien in den alten und neuen Bundeslän-
dern besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Er wurde erstellt und vorgelegt in der ersten Phase des 
Zusammenwachsens der beiden Teile Deutschlands. 
Diese Zeit war und wird von großen Hoffnungen und 
Erwartungen begleitet. Sie ist aber auch von vielfälti-
gen Belastungen, Enttäuschungen, Irritationen und 
Verunsicherungen vor 'allem in den Familien, bei 
Müttern und Vätern in den neuen Bundesländern 
gekennzeichnet. Die Kommission meint, daß es ihr nur 
begrenzt gelingen konnte, der Fülle und Verschie-
denheit der Probleme, die sich durch den Vereini-
gungsprozeß für die Familien ergeben haben, umfas-
send gerecht zu werden. Dennoch hofft sie, daß dieser 
Prozeß den Familien in den neuen Bundesländern 
neue Chancen bietet und sich die Familienpolitik den 
neuen Herausforderungen stellt. 

Brandsätze gegen und Lichterketten für ausländische 
Familien in unserem Lande können eine Stellung-
nahme der Familienberichtskommission zu Fragen 
des Fremdenhasses jugendlicher Täter und Beifall 
klatschender Erwachsener erwarten lassen. Doch die 
Kommission mußte sich auf das für sie zeitlich Mach-
bare beschränken. Sie möchte jedoch der Bundesre-
gierung empfehlen, in nächster Zeit sich über die 
Lebenssituation ausländischer Familien in Deutsch-
land umfassend berichten zu lassen und zu Fragen des 
Umgangs der deutschen Familien mit den „Fremden" 
und der Kultur der Gastfreundschaft Experten und 
Expertinnen anzuhören. 

Der Zusammenhang zwischen Familien- und Bevöl-
kerungspolitik, der im Dritten Familienbericht unter 
dem Eindruck des drastischen Geburtenrückgangs 
eingehend abgehandelt wurde, müßte neu themati-
siert werden. Die großen Wanderungsbewegungen, 
Assimilations- und Integrationsprobleme von drei 
Generationen ausländischer Familien, Massenar-
beitslosigkeit und nicht enden wollende Diskussionen 
um die Sicherung der Renten zeigen vielfach in 
erschreckendem Ausmaß, wie kurzschlüssig argu-
mentiert und mit Patentlösungen oder Katastrophen

-

szenarien operiert wird. Die Familienberichtskommis-
sion konnte diese Thematik — so dringlich sie ihr 
erscheint — nicht auch noch aufgreifen, was nicht 
heißt, daß die in diesem Familienbericht vertretene 
Anliegen nicht auch zur Klärung dieser Fragen 
wesentlich beitragen könnten. 

Die Perspektive des Fünften Familienberichts ist mit

-

bestimmt von den Entscheidungen des Bundesverfas

-

sungsgerichts der letzten Jahre zur steuerlichen 

Sicherstellung des Existenzminimums, zur Besserstel-
lung von Müttern im sozialen Sicherungssystem und 
zum § 218, insbesondere zu den flankierenden Maß-
nahmen zum Schutz des ungeborenen Lebens. Die 
Kommission betont, daß damit hohe Anforderungen 
an den familienpolitischen Gestaltungswillen gestellt 
wurden. Die Erwartungen des höchsten Gerichts an 
Frauen und Mütter, zum Schutze des ungeborenen 
Lebens Belastungen und Verantwortung für ein Kind 
ein Leben lang zu übernehmen, gelten auch für die 
Männer und Väter, die dieses Leben zeugten und für 
die Gesellschaft als ganzes, die sich diese Norm 
gegeben hat. 

Die Nöte der Frauen, die einen Schwangerschaftsab-
bruch erwägen, sind das Spiegelbild einer Gesell-
schaft, in der familiale Aufgaben und familiale Ver-
antwortungen verweigert werden oder keinen ange-
messenen Stellenwert erhalten. Geboten sind vor 
allem auch der Schutz und die Förderung des gebo-
renen Lebens, insbesondere dann, wenn es der Pflege 
und der Rücksichten bedarf und zudem, wenn es alt, 
krank oder behindert ist. 

Der Fünften Familienberichtskommission ist es ein 
besonderes Anliegen, „Familienorientierung" im 
Denken, Entscheiden und Handeln nicht nur den 
Frauen abzuverlangen, sondern allen Menschen die-
ser Gesellschaft, aber besonders den Männern und 
Vätern aufzuerlegen. Familienorientierung kann 
auch nicht nur eine Privatsache sein, wenn alle davon 
Nutzen haben. Sie muß aber weitgehend eine Privat-
sache bleiben und in die persönliche Verantwortung 
beider Geschlechter gelegt werden. Diese Gemein-
samkeit in der Verantwortung kann nur gelingen in 
persönlicher Zuneigung, Solidarität, Dienst- und Ver-
antwortungsbereitschaft für den Anderen und vor 
allem für die Schwächeren. 

Niemand sollte glauben, diese personale Verantwor-
tung lasse sich mittels Anordnen, Überwachen, Be-
strafen, Belohnen oder gar von „Natur" einfordern. 
Familie bleibt ein Bereich persönlicher Verantwor-
tung. Das erfordert Stabilität und Verläßlichkeit der 
gesellschaftlich zu gestaltenden, familienorientierten 
Rahmenbedingungen und entsprechende Qualifika-
tionen der Entscheidungsträger. Familie muß in unse-
rer Gesellschaft wieder leichter lebbar und gestaltbar 
sein, soll sie den allseits erwarteten individuellen und 
gesellschaftlichen Nutzen erbringen. 

Es war ein besonderes Anliegen der Kommission, 
deutlich zu machen, daß das Humanvermögen einer 
Gesellschaft durch die Leistungen der Familie be-
gründet wird und alle Menschen vom Lebensbeginn 
bis zum Lebensende sowie die Gesamtheit der gesell-
schaftlichen Einrichtungen dieser familialen Leistun-
gen bedürfen. 

Nach wie vor genießt die Institution „Familie" in un-
serer Gesellschaft eine hohe Wertschätzung. Daher 
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ist die Familienberichtskommission davon überzeugt, 
daß eine deutlich ausgeprägtere Familienorientie-
rung in der Politik — für alle Ressorts und alle 
administrativen Ebenen, für politische Parteien und 
gesellschaftliche Vertretungen und Institutionen — 
einen Gewinn bringt, weil der Zuwachs an Humanität 
und Lebensqualität auf Akzeptanz in der Bevölkerung 
trifft und somit auch Politikverdrossenheit abbaubar 
wird. 

Die Arbeit und das Berichtsergebnis der Sachverstän-
digenkommission für die Familienberichterstattung 
waren von folgenden Fakten bestimmt: 

— Die Kommissionsmitglieder kommen aus unter-
schiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen. Sie 
wurden von der Bundesministerin für Familie und 
Senioren berufen. Sie hatten die Arbeiten am 
Familienbericht neben ihren universitären Ver-
pflichtungen zu leisten. 

— Sie wurden unterstützt durch zwei Mitarbeiterin-
nen und zwei Mitarbeiter des Deutschen Jugend-
instituts (DJI) in München, welchen die Geschäfts-
führung für die Familienberichtskommission über-
tragen wurde. 

— Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums für 
Familie und Senioren waren ständige Gäste und 
engagierte Diskutantinnen und Diskutanten der 
Kommission, ohne daß die Unabhängigkeit der 
Kommission je in Frage gestellt war. Auch sei an 
dieser Stelle erwähnt, daß die Förderung der 
Familienforschung seit den 80er Jahren durch das 
Ressort die Berichterstattung erheblich erleich-
terte. 

— Expertinnen und Experten wurden zu Anhörungen 
gebeten und/oder mit speziellen Untersuchungen 
betraut. Ihre Expertisen werden unter ihren Na-
men veröffentlicht. 

Die Verantwortung für das Berichtsergebnis tragen 
allein die Mitglieder der Sachverständigenkommis-
sion. Dies trifft besonders für die Leitgedanken, „Bot-
schaften" und Empfehlungen des Berichtes zu. Für 
spezielle Abschnitte des Berichtes übernahmen je-
weils einzelne Mitglieder der Kommission bzw. der 
Arbeitsgruppe des DJI die Federführung: 

„Familie und Bildung": Prof. Dr. Clemens Geißler und 
Dr. Cornelia Behrens 

„Familienpolitik auf örtlicher und regionaler Ebene": 
Prof. Dr. Clemens Geißler und Dr. Dirk Heuwinkel 

„Familienrecht im geeinten Deutschland": Prof. Dr. 
Anita Grandke 

„Soziale Verfassung der Familie in unserer Gesell-
schaft" sowie „Familie und Gesundheit": Prof. Dr. 
Franz-Xaver Kaufmann 

„Familie und Erwerbsarbeit" sowie „Familienpoliti-
sche Orientierung und Ausgestaltung der Beschäfti-
gungs- und Arbeitsmarktpolitik" : Prof. Dr. Hans-
Günter Krüsselberg 

„Vermögensbildung und Vermögenspolitik", „Woh-
nungsversorgung und Wohnungspolitik" sowie 
„ Neuorientierung des Familienlastenausgleichs " : 
Prof. Dr. Heinz Lampert 

„ Wandel des innerfamilialen Zusammenlebens": 
Prof. Dr. Rosemarie Nave-Herz 

„Familiale Lebenslagen" sowie „Generationen- und 
Geschlechtersolidarität " : Prof. Dr. Rosemarie von 
Schweitzer 

„Stützungsnetze für Familien" : Dr. Lerke Gravenhorst 
und Dr. Hans Rudolf Leu. 

„Grunddaten zu Bevölkerung, Familie und Privat-
haushalt" : Dr. Hans Rudolf Leu. 

Die Berichtsergebnisse sind nach mehreren Lesungen 
am 6. Oktober 1993 einstimmig von den Mitgliedern 
der Sachverständigenkommission verabschiedet wor-
den. 

Die Familienberichterstattung ist für alle Beteiligten 
ein hartes Stück Arbeit gewesen, phasenweise über 
das zumutbare und familienverträgliche Maß hinaus. 
Die Erfüllung des Auftrags konnte in dieser Weise nur 
gelinger , weil alle Beteiligten überzeugt waren und 
es noch sind, daß dieses Engagement für mehr „Fami-
lienorientierung in der Gesellschaft" in Zukunft 
weder ideologisch als frauenfeindlich abgestempelt, 
noch — wenn unbequem für Männer — totgeschwie-
gen werden kann. Dieses Anliegen ist für alle Men-
schen und die Gesellschaft zu wichtig. 

Die Kommission hat sich bemüht, die Leistungen der 
Familie ins Zentrum ihrer Berichterstattung zu stellen 
und bei der Darstellung des familienpolitischen Hand-
lungsbedarfs deutlich zu machen, daß Um- und Neu-

orientierungen in der Gesellschaftspolitik zugunsten 
der Leistungsfähigkeit der Familien in erster Linie des 
politischen Gestaltungswillens bedürfen. Finanzie-
rungsprobleme lassen sich durch Neufestsetzung von 
Prioritäten lösen. 

Das Utopie-Quantum der Kommission mag manchen 
zu weit gehen. Es hat jedoch die gemeinsame Arbeit 
am Fünften Familienbericht getragen. Dafür sei allen, 
die dazu beitrugen, ein besonderer Dank gesagt. Es 
sei die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, daß das 
Engagement der Fünften Familienberichtskommis-
sion auch die Politik in unserem Lande beflügeln oder 
wenigstens herausfordern möge. 

Oktober 1993 

Rosemarie von Schweitzer 
Vorsitzende der Fünften Familienberichtskommission 
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I. Familie und Gesellschaft 

1. Standortbestimmungen 

Dieser Bericht erscheint in einer Zeit, in der 
viele scheinbare Gewißheiten der Epoche seit 
dem Zweiten Weltkrieg verlorengehen oder 
relativiert werden. Der Fortschrittsoptimismus 
der Nachkriegsjahrzehnte, welcher durch hohe 
wirtschaftliche Wachstumsraten und dauerhafte 
Vollbeschäftigung genährt wurde, ist ver-
schwunden. Die Entwicklung des Sozialstaates, 
welche unter den Bedingungen fortgesetzten 
Wirtschaftswachstums in allen Ländern Europas 
zu beobachten war, stößt nunmehr in der ver-
schärften internationalen Konkurrenzsituation 
und angesichts der gestiegenen Staatsverschul-
dung auf immer widerständigere Grenzen. 
Auch die Begleit- und Folgeprobleme des 
raschen Wirtschaftswachstums treten zuneh-
mend ins Bewußtsein. War es in den 70er Jahren 
vor allem die ökologische Frage, welche die 
Folgen der forcierten Modernisierung auf 
unsere Umwelt thematisierte, so werden seit 
den 80er Jahren auch zunehmend die Folgen 
des sozio-ökonomischen Wandels für die 
Lebensformen und Lebensstile der Bevölkerung 
zum Thema öffentlicher Erörterung. 

Vielfalt 
der Le

-

bensfor

-

men 

Im Zentrum der privaten Lebensverhältnisse 
stehen Arbeit und Familie. Zwar lebt noch 
immer die große Mehrheit der erwachsenen 
männlichen Bevölkerung im Rahmen der fest

-g

efügten Formen des „Normalarbeitsverhält-
nisses" einer dauerhaften und sozialversiche-
rungsrechtlich vollumfänglich abgesicherten 
Vollzeit-Erwerbstätigkeit, mit der die Vorstel-
lung einer „Normalfamilie" verknüpft war, wel-
che keine oder nur eine zeitweise ergänzende 
Erwerbstätigkeit der Frauen zuließ. Aber die 
jüngeren Generationen, in denen der Anteil der 
Frauen mit einer qualifizierten Schul- und 
Berufsausbildung weit größer geworden ist, 
lehnen diese Polarisierung der Geschlechterrol-
len zunehmend ab. Frauen wollen Kinder 
haben, nicht aber deswegen auf die Teilhabe 
am Berufsleben und am öffentlichen Leben 
verzichten. Zunehmend mehr junge Männer 
möchten auch an der Erziehung und Versor-
gung ihrer Kindel persönlich teilnehmen. 
Gleichzeitig sind die Beschäftigungsverhält-
nisse der nachwachsenden Generationen insta-
biler geworden und hat sich der Zeitraum der 
Ausbildung stark verlängert. Eine größere Viel-
falt der Lebensformen und Lebensstile, häufig 
bedingt durch die Unsicherheiten der Beschäf-
tigungsverhältnisse, aber auch durch die Verän-
derungen der Geschlechterverhältnisse, kenn-
zeichnet heute die nachfolgenden Generatio-
nen und stellt eine noch wenig bedachte Her-
ausforderung bisheriger Politik dar. 

Arbeit 
und Fami 
lie in der 
DDR 

In der DDR beanspruchte die zur Herrschaft 
gekommene Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands, eine neue, sozialistische Gesell-
schaftsordnung heraufzuführen. Als Kernele-
ment dieser Gesellschaftsordnung entstand ein 
neues Verhältnis von Arbeit und Familie. Die 
volle Gleichberechtigung der Geschlechter ge-
hörte zu den alten sozialistischen Zielen, und sie 
sollte in der DDR vor allem durch die volle 
Einbeziehung aller erwachsenen Frauen und 
Männer in den Produktionsprozeß verwirklicht 
werden. Das setzte eine weitgehende Entla-
stung der Eltern von der Pflege, Beaufsichti-
gung und Erziehung ihrer Kinder während der 
wochentäglichen Arbeitszeit voraus. Eine um-
fassende Einbeziehung der Kinder und Jugend-
lichen in das staatliche Erziehungswesen wurde 
aber auch aus ideologischen Gründen ange-
strebt, da man auf diese Weise am ehesten 
glaubte, deren Erziehung zur „sozialistischen 
Persönlichkeit" erreichen zu können. Die zen-
trale Lenkung der wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Verhältnisse erstreckte sich dabei 
bis hin auf das Verhältnis von Bildung und 
Beruf: Die Heranwachsenden besaßen zwar nur 
eingeschränkte Möglichkeiten der Bildungs- 
und Berufswahl, konnten sich aber andererseits 
auf eine sichere Beschäftigungsperspektive ver-
lassen. Arbeitslosigkeit im Sinne des Ausschlus-
ses von Arbeitsmöglichkeiten gab es in der DDR 
allerdings als politisches Disziplinierungsmittel. 
Der Zusammenbruch von Politik und Ökonomie 
des Sozialismus und die im Einigungsvertrag 
vollzogene Einführung der westdeutschen 
Rechts- und Wirtschaftsordnung haben daher in 
den neuen Bundesländern noch weit offenkun-
digere und schmerzlichere Veränderungen im 
Verhältnis von Arbeit und Familie zur Folge, die 
sich zudem auch ihrer Art nach von denjenigen 
in den alten Bundesländern unterscheiden. 

Probleme 
der Wie-
derverei

-

nigung 

Die Vereinigung der beiden in der Nachkriegs-
epoche entstandenen deutschen Staaten mit 
unterschiedlichen Gesellschafts- und Wirt-
schaftsordnungen stellt zwar eine große Chance 
dar, zwingt aber zu Anpassungsleistungen, für 
die es keine Vorbilder gibt. Die erste Phase der 
Vereinigung war vom Bestreben gekennzeich-
net, in den neuen Bundesländern sobald als 
möglich westliche Institutionen und Lebensver-
hältnisse herzustellen, also an die Stelle der 
zusammengebrochenen Wirtschafts- und So-
zialordnung der DDR diejenige der alten Bun-
desrepublik zu setzen. Der bisherige Verlauf 
dieses Experiments zeigt, daß es mit weit größe-
ren Schwierigkeiten verbunden ist, als seine In-
itiatoren sich vorstellen konnten. Die durch den 
Einigungsvertrag geregelten Sachverhalte be-
trafen im wesentlichen die institutionellen Ver- 
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hältnisse, doch beruhten die Regelungen auf 
der Erwartung, daß durch die Übernahme der 
westlichen Rechtsordnung und der mit ihr ver-
bundenen Strukturen und Einrichtungen die 
Bedingungen für eine rasche Angleichung der 
Lebensverhältnisse geschaffen werden könn-
ten. 

Lebens

-

verhält

-

nisse ost-
deutscher 

Frauen 

Der unqualifizierte Traum von der kostenlosen 
Einheit, welche im Sinne eines erneuerten Fort-
schrittsoptimismus der Nachkriegszeit den Pro-
zeß der Einigung zunächst begleitet hat, ließ ein 
erhebliches Enttäuschungspotential entstehen, 
von dem die privaten Lebensverhältnisse insbe-
sondere der Frauen in den neuen Bundeslän-
dern nachhaltig betroffen sind. An die Stelle der 
zwar bescheidenen und unfreien, aber insge-
samt überschaubaren und gesicherten Lebens-
verhältnisse in der DDR ist aus der Sicht der 
einzelnen eine unüberschaubare Dynamik ge-
treten, deren Wirkungen auf die privaten 
Lebensverhältnisse meist unerwartet und in 
unkoordinierter Weise durchschlagen. Große 
Teile der Bevölkerung haben ihren bisherigen 
Arbeitsplatz verloren, und der überproportio-
nale Anteil der Frauen unter den Arbeitslosen 
zeigt, daß Frauen vorrangig von den Freiset-
zungsprozessen betroffen wurden und schwerer 
eine neue Beschäftigung im entstehenden pri-
vatwirtschaftlichen Sektor finden. Zudem ent-
fallen im Zuge der Umstrukturierung zahlreiche 
öffentliche Betreuungs- und Versorgungslei-
stungen für Kinder und Jugendliche, die nun-
mehr wieder der Familie — und d. h. praktisch 
vor allem den Frauen — überantwortet werden. 
Ferner haben sich die Erwartungen an die 
erzieherische Leistung der Familie gesteigert, 
ohne daß überzeugende kulturell-moralische 
Leitbilder verfügbar sind. Neben der Verunsi-
cherung durch die rechtlichen und ökonomi-
schen Veränderungen tritt ein hoher Grad an 
Orientierungslosigkeit auf, der sich auch in 
einer Zunahme abweichender Verhaltenswei-
sen, vor allem bei den Jugendlichen, äußert. 
Denn für die Jugendlichen sind die biographi-
schen Selbstverständlichkeiten ebenfalls ge-
schwunden. Wo früher ein omnipotenter Staat 
über das schulische und berufliche Fortkommen 
weitgehend entschied, entscheiden nunmehr 
eigene Initiative, familiale Unterstützung und 
die Mechanismen der Konkurrenz über die 
Zukunftschancen. 

Rolle der 
Familie in 

der DDR 

In der DDR wurde im Laufe der Jahre der ganz 
überwiegende Teil der Aufbringungskosten der 
nachwachsenden Generation vom Staat über-
nommen. Zwar spielte die Familie in der DDR 
dennoch eine erhebliche Rolle als Ort zwischen-
menschlicher Verläßlichkeiten, gegenseitiger 
Hilfe und in der Freizeitgestaltung. Aber dies 
geschah weitgehend gegen die Intentionen des 
herrschenden Systems, das den Einfluß der 
Familie auf die nachwachsende Generation 
zurückzudrängen suchte. Der dortige Umbruch 
der familialen Lebensverhältnisse infolge der 
Übertragung der institutionellen Ordnung der 
Bundesrepublik macht auch für die alten Bun

-

desländer erst das Ausmaß bewußt, in dem der 
familiale Bereich zum gesamtgesellschaftlichen 
Funktionszusammenhang beiträgt. Gleichzeitig 
deuten vielfältige Entwicklungen darauf hin, 
daß die familialen Leistungen in Ost und West 
ihre biographische Selbstverständlichkeit ver-
lieren. 

Die Fami-
lie in der 
Bundes-
republik 

Trotz ihrer wesentlich größeren Bedeutung galt 
in der alten Bundesrepublik die Familie stets als 
Privatsache. So erklärte noch 1976 das Bundes-
verfassungsgericht: „Pflege und Erziehung der 
Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und 
die ihnen zuvörderst obliegende Pflicht. Die 
individuelle, auch finanzielle Verantwortung 
der Eltern für ihre Kinder läßt die volle steuer-
liche Berücksichtigung der Unterhaltsaufwen-
dungen zu Lasten der Allgemeinheit und der 
Gesamtheit der Steuerzahler verfassungsrecht-
lich als nicht geboten erscheinen" (BVerfGE 43, 
121). Artikel 6 Abs. 1 des Grundgesetzes, auf 
den hier Bezug genommen wird, unterscheidet 
sich in charakteristischer Weise von den ent-
sprechenden Formulierungen der Weimarer 
Reichsverfassung, wo es im Artikel 119 hieß: 
„Die Ehe steht als Grundlage des Familienle-
bens und der Erhaltung und Vermehrung der 
Nation unter dem besonderen Schutz der Ver-
fassung ... Die Reinerhaltung, Gesundung und 
soziale Förderung der Familie ist Aufgabe des 
Staats und der Gemeinden. " Unter dem Ein-
druck der rassistischen Familien- und Bevölke-
rungspolitik des Dritten Reiches betonte dage-
gen das Grundgesetz den privaten Charakter 
der Familie in exklusiver Weise. Immer mehr 
tritt jedoch ins Bewußtsein, daß Menschen, die 
eine Familie gründen, damit keinem privaten 
Hobby fröhnen, sondern bedeutende gesell-
schaftliche Leistungen erbringen, denen keine 
entsprechenden Gegenleistungen gegenüber-
stehen. So hat auch das Bundesverfassungsge-
richt in jüngster Zeit durch eine Reihe von 
bestehenden Entscheidungen Richtpunkte für 
eine stärkere politische und gesellschaftliche 
Anerkennung familialer Leistungen gesetzt. 

Familien-
politisch 
bedeut-
same Ent

-scheidun-gen des 
Bundes

-

ver

-

fassungs

-

gerichts 

Schon das am 1. Januar 1986 in Kraft getretene 
Gesetz zur Neuordnung der Hinterbliebenen

-

rente sowie zur Anerkennung von Kindererzie-
hungszeiten (Hinterbliebenenrenten- und Er-
ziehungszeiten-Gesetz vom 11. Juli 1985, 
BGBl I, S. 1450) ist vom Gesetzgeber verab-
schiedet worden, weil er vom Bundesverfas-
sungsgericht durch Entscheidung vom 12. März 
1975 (BVerfGE 39, 169) verpflichtet worden 
war, mit der Verfassung nicht vereinbare Unge-
rechtigkeiten auszugleichen. In einer Entschei-
dung vom 7. Juli 1992 (BVerfGE 87, 1) hat dieses 
Gericht den Gesetzgeber erneut verpflichtet, 
einen auf die Dauer mit der Verfassung nicht 
vereinbaren Mangel des Rentensystems aufzu-
heben; das Gericht hält es mit der Verfassung 
unvereinbar, daß diejenigen, die durch Kinder-
erziehung dazu beitragen, daß später die Ren-
tenkassen gefüllt werden, weit weniger Renten-
anwartschaften erzielen als diejenigen, die 
keine Kinder erziehen. Dieser Mangel müsse 
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zukünftig in weiterem Umfange als bisher durch 
Anrechnung von Kindererziehungszeiten aus-
geglichen werden. Der Gerichtshof der Europäi-
schen Gemeinschaften (EuGH) hat diesen 
Schutz auf Wanderarbeitnehmer/innen ausge-
dehnt (Rechtssache C-251/89 vom 11. Juli 1992). 
Sind die kinderbezogenen Rentenleistungen in 
dem Mitgliedsland, in dem Wanderarbeiter/ 
innen arbeiteten, höher als in demjenigen, in 
dem sie später wohnen, so sind die jeweils 
höheren Rentenleistungen zu zahlen. Aber auch 
im Steuerrecht hat das Bundesverfassungsge-
richt in jüngster Zeit in ausdrücklicher Abwei-
chung von seiner oben zitierten Rechtsspre-
chung (BVerfGE 43, 121) den Gesetzgeber 
mehrfach darauf hingewiesen, daß familiale 
Leistungen zukünftig mehr als bisher steuer-
mindernd anerkannt werden müssen. Das 
Gericht verpflichtet den Gesetzgeber für die 
Zukunft, die Einkommensteuerpflichtigen inso-
weit von der Steuer freizustellen, als sie ihr 
Einkommen zur Finanzierung ihres eigenen 
Existenzminimums und desjenigen ihrer ihnen 
gegenüber unterhaltsberechtigten Familien-
mitglieder benötigen (so BVerfGE 82, 60; 82, 
198, zuletzt in der Entscheidung vom 25. Sep-
tember 1992). Dies gilt nicht nur im Falle der 
Unterhaltspflicht gegenüber Kindern, sondern 
auch bei der Unterhaltspflicht gegenüber ande-
ren Angehörigen, z. B. den Eltern (BVerfGE 66, 
214). 

Sozial - 
und Fami-
lienpolitik 
in Europa 

Durch den Zusammenbruch des Ostblocks ist 
schließlich auch das einheitliche Kontrastbild 
der westlichen Länder verschwunden, dem 
gegenüber die eigene Gesellschaftsordnung als 
die gemeinsame und bessere erschien. Die Viel-
falt innerhalb der westlichen Gesellschaften, 
insbesondere die Unterschiede zwischen den 
Modellen der Sozial- und Familienpolitik, wer-
den sichtbarer und unter dem Sog der europäi-
schen Einigung auch praktisch bedeutungsvol-
ler. Deutlicher treten die unterschiedlichen 
Typen des staatszentrierten skandinavischen, 
des marktzentrierten angelsächsischen und des 
„gemischten", von der Arbeitsteilung zwischen 
Staat, Markt und Verbänden getragenen Wohl-
fahrtsmodells der meisten kontinentaleuropäi-
schen Staaten ins Bewußtsein. Die nationalen 
Politikmodelle verlieren ihre bisherige Selbst-
verständlichkeit durch den internationalen Ver-
gleich. Das gilt insbesondere im Bereich der 
Familien- und Frauenpolitik, wo im internatio-
nalen Vergleich der immer noch relativ patriar-
chale Charakter der bisherigen westdeutschen 
Gesellschaftsordnung hervortritt, was schon zu 
Entscheidungen der Europäischen Menschen-
rechtskommission und des Europäischen Ge-
richtshofes im Hinblick auf eine verstärkte 
Gleichstellung der Geschlechter in Deutschland 
geführt hat. Aber nicht nur hinsichtlich der 
Stellung der Frauen, auch hinsichtlich der Stel-
lung der Kinder ergibt sich ein Anpassungs-
druck durch die internationalen Verpflichtun-
gen, welche die Bundesrepublik Deutschland 
eingegangen ist, beispielsweise durch die Rati

-

fizierung der UN-Konvention über die Rechte 
des Kindes. 

Aus all diesen Gründen ist es dem Fünften 
Familienbericht verwehrt, viele Selbstverständ-
lichkeiten der alten Bundesrepublik einfach 
vorauszusetzen, da ihre Plausibilität ge-
schwächt oder gar verschwunden ist. An die 
Stelle derartiger Selbstverständlichkeiten ist 
allerdings kein Vakuum, sondern ein in jüngster 
Zeit entstandenes vielfältiges Wissen über fami-
liale Zusammenhänge getreten. Die Sozialge-
schichte der Familie und der Generationen, die 
Familien- und Haushaltsökonomik, die Frauen-
forschung, die Makro- und Mikrosoziologie der 
Familie und des Geschlechterverhältnisses, die 
Familientherapie und die Bevölkerungswissen-
schaft, die Forschungen zur Sozial- und zur 
Familienpolitik — um nur die wichtigsten ein-
schlägigen Wissensfelder zu nennen — haben 
im vergangenen Jahrzehnt einen deutlichen 
Aufschwung genommen, auf deren Ergebnisse 
auch die Sachverständigenkommission ihre 
Überlegungen stützen kann. 

Schwer-
punkte 
des Fünf-
ten Fami

-

lienbe

-

richts 

Die Kommission sieht sich dabei in der Tradition 
der Familienberichterstattung in der Bundes-
republik, die schon bisher versucht hat, anste-
hende und umstrittene Themen der jeweiligen 
Zeit aufzugreifen und zu klären. So beschäftigte 
sich der Zweite Familienbericht (1974) mit den 
Leistungen und Leistungsgrenzen der Familie 
hinsichtlich der Sozialisation der jungen Gene-
ration. Der Dritte Familienbericht (1979) behan-
delte schwergewichtig die Plazierungs- und 
Haushaltsfunktion der Familie sowie Probleme 
der Bevölkerungsentwicklung und -politik; da-
bei wurde in einem Exkurs auch die Situation 
ausländischer Familien dargestellt. Der Vierte 
Familienbericht (1986) hatte die Situation der 
älteren Menschen in der Familie zum Thema. 
Dieser Fünfte Familienbericht beabsichtigt ent-
sprechend dem Berichtsauftrag eine möglichst 
umfassende Darstellung familialer Lebenssitua-
tionen in den neuen und alten Bundesländern. 
Im Bericht der Sachverständigenkommission 
werden dabei die in den bisherigen Familienbe-
richten erörterten Themen nur kurz oder in 
anderer Sichtweise angesprochen, um für neue 
Grundsatzüberlegungen Raum zu schaffen. Im 
Zentrum dieses Fünften Familienberichts steht 
die Darstellung der Leistungen der Familien für 
die Erhaltung und Sicherung des Humanvermö-
gens der Gesellschaft. Dabei wird insbesondere 
auf die Probleme einzugehen sein, welche aus 
dem Umstand entstehen, daß in vielen Gesell-
schaftsbereichen die spezifischen Leistungen 
derjenigen Menschen nicht anerkannt werden, 
die familiale Aufgaben übernehmen, sei es in 
der Form der Elternverantwortung oder der 
Unterstützung von hilfe- und pflegebedürftigen 
Verwandten. Diese strukturelle Rücksichtslo-
sigkeit in vielen Bereichen unserer Gesellschaft 
begründet soziale Problemlagen von Familien, 
die nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen, son-
dern auch mit Rücksicht auf ihre nachteiligen 
Folgen für die Humanvermögensbildung eine 
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Herausforderung für die Politik darstellen. Alle 
übrigen Gesellschaftsbereiche, insbesondere 
jedoch Wirtschaft und Staat, sind auf die Lei-
stungen der Familie angewiesen, dennoch tra-
gen sie den Bedingungen eines gedeihlichen 
Familienlebens nicht genügend Rechnung. Sie 
profitieren von den familialen Leistungen, ohne 
sie genügend anzuerkennen. 

Dieser Bericht ist in einer Zeit des Übergangs 
von der alten zur vereinigten neuen Bundes-
republik entstanden. Er will daher die unter-
schiedliche Ausgangslage deutlich machen und 
auf einige grundlegende Fragen eingehen, 
deren künftige Bedeutung der Sachverständi-
genkommission offenkundig erscheint. Schließ-
lich und vor allem wird versucht, konkrete 
Problemfelder gründlicher zu beschreiben, mit 
denen sich verschiedene Politikbereiche wer-
den auseinandersetzen müssen. 

2. Die strukturelle Rücksichtslosigkeit 
der gesellschaftlichen Verhältnisse 
gegenüber den Familien 

Zahl der 
Kinderlo-
sen steigt 

Im Falle der neuen Bundesländer wird beson-
ders deutlich, was in modifizierter Form auch für 
die alten Bundesländer gilt: Die familialen Ver-
hältnisse werden heute von nachhaltigen öko-
nomischen und sozialen Veränderungen in 
ihrer Umwelt betroffen, welche die bisherigen 
Bedingungen des Familienlebens in Frage stel-
len. Diejenigen Personen, welche „in Familie 
investieren", werden im Vergleich zu denjeni-
gen, die darauf verzichten, zunehmend benach-
teiligt. Familiale Existenz erscheint daher 
— trotz weiterhin hoher Wertschätzung von 
Familie — heute weniger attraktiv (sinkende 
Heiratsneigung), weniger stabil (steigende 
Scheidungsziffern) und — zum mindesten hin-
sichtlich der Zahl der Kinder — weniger lei-
stungsfähig als in früheren Zeiten. Die privaten 
Lebensverhältnisse der nachwachsenden Ge-
nerationen werden vielfältiger, und ein von 
Geburtsjahrgang zu Geburtsjahrgang zuneh-
mender Teil der jungen Menschen scheint per-
manent kinderlos zu bleiben. Im Unterschied 
beispielsweise zu Skandinavien, wo auch nicht-
eheliche Lebensgemeinschaften in hohem Um-
fange die Verantwortung für das Aufziehen von 
Kindern übernehmen und geringe Rechtsfolgen 
an den Eheschluß geknüpft werden, deutet sich 
für die Bundesrepublik ein Entwicklungsmuster 
an, demzufolge sich die Bevölkerung in zwei 
Gruppen polarisiert, nämlich einerseits diejeni-
gen, welche eine Familie gründen und im 
Zusammenhang mit der Ankunft von Kindern 
im Regelfalle auch heiraten, und andererseits 
diejenigen, die auf Kinder und zunehmend auch 
auf den Eheschluß verzichten und freiere For-
men des Zusammenlebens — oder auch Allein-
lebens — freiwillig oder notgedrungen wäh-
len. 

Für diese offenkundigen Veränderungen wer-
den sehr unterschiedliche Erklärungen angebo-
ten (vgl. Kapitel IV.3). An dieser Stelle sei 
lediglich derjenige Gesichtspunkt hervorgeho-
ben, der die nachfolgenden Überlegungen der 
Familienberichtskommission nachhaltig beein-
flußt hat: Aus der unbezweifelten Errungen-
schaft der Anerkennung aller Menschen als 
grundsätzlich freie und gleiche Individuen 
resultiert in der Praxis unserer gesellschaftli-
chen Verhältnisse, daß im Regelfalle die Men-
schen als isolierte Individuen behandelt werden 
und es keinen Unterschied macht, ob diese 
Menschen familiale Aufgaben übernehmen 
oder nicht. Familienleben gilt als Tatsache, die 
in den übrigen Gesellschaftsbereichen keine 
Rolle spielt. Am grundlegendsten wird dies am 
leistungsbezogenen Individuallohn sichtbar, 
der keine familienbezogene Bedarfskompo-
nente kennt. Aber auch staatliche Rechte und 
Pflichten nehmen auf den Unterschied, ob Men-
schen eine Verantwortung als Eltern und Erzie-
her oder als Kinder gegenüber ihren pflegebe-
dürftigen Eltern bzw. anderen Verwandten 
übernehmen, im Regelfalle keine Rücksicht. 
Eine typische Ausnahme bildet etwa der allein-
erziehende Vater, der von der Pflicht zum Wehr-
dienst freigestellt wird. Die öffentlichen Dienste 
des Bildungs- und Gesundheitswesens orientie-
ren sich ebenfalls an Individuen, für die sie 
unmittelbare Leistungen erbringen, ohne Rück-
sicht auf deren familiäre Verhältnisse. Schulen 
oder Kindergärten nehmen in der Gestaltung 
ihrer Zeiten keine Rücksicht auf den Zeithaus-
halt der Eltern; Krankheiten werden lediglich 
am Individuum behandelt, ohne Rücksicht auf 
ihre möglicherweise familiäre Verursachung; 
die Verkehrsverhältnisse werden so gestaltet, 
daß sich Kinder in ihnen nicht ohne den Schutz 
Erwachsener bewegen können. Und überhaupt 
sind die öffentlichen Verhältnisse heute zuneh-
mend so angelegt, daß Kinder und ältere Men-
schen von der Welt der aktiven Erwachsenen 
ausgeschlossen und auf spezifische Sonderum-
welten wie Schulen, Spielplätze, Altersheime 
oder spezifische Freizeitangebote verwiesen 
werden. 

In diesem Zusammenhang ist häufig von „Kin-
derfeindlichkeit" unserer Gesellschaft die Rede, 
aber dem widerspricht die weit größere Sorgfalt 
und Aufmerksamkeit, welche heute Kindern 
und Heranwachsenden von seiten derjenigen 
im Regelfalle zugewendet wird, die sich tatsäch-
lich um sie kümmern. Familien erbringen 
ebenso wie die öffentlichen Dienste für Kinder 
heute im Regelfall weit intensivere Pflege-, 
Förder- und Erziehungsleistungen als je zuvor, 
sie sind aber auch weit größeren Herausforde-
rungen ausgesetzt. 

Indiffe-
renz ge-
genüber 
familialen 
Leistun-
gen 

Der dominierende Tatbestand in unserer Ge-
sellschaft ist somit nicht die Ablehnung von 
Kindern, sondern die Indifferenz gegenüber 
dem Umstand, ob Menschen die Verantwortung 
für Kinder übernehmen oder nicht, also die 
fehlende Anerkennung der Tatsache, inwieweit 
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Menschen familiale Leistungen erbringen oder 
nicht (Kaufmann 1990, S. 136ff.). Die fehlende 
Anerkennung liegt primär in den institutionali-
sierten Regeln, denen die verschiedenen Ge-
sellschaftsbereiche folgen. Es sind die gesell-
schaftlichen Strukturen, welche primär die 
Benachteiligung der Familien bedingen. Es 
handelt sich primär um einen Konstruktionsfeh-
ler unserer gesellschaftlichen Verhältnisse, 
nicht um eine psychologische Disposition der 
Beteiligten. Diesem Sachverhalt soll der Begriff 
strukturelle Rücksichtslosigkeit gegenüber Fa-
milien Ausdruck geben. Elternschaft gilt als 
„Privatsache", Eltern werden daher im Regelfall 
„wie jedermann" behandelt. Diese Privatisie-
rung der Elternverantwortung bringt jedoch den 
Kinderlosen im Regelfall Konkurrenzvorteile, 
und vor allem bedeutet die Übernahme von 
Elternverantwortung zunehmend Verzicht auf 
andere Möglichkeiten des Lebens. Nicht nur die 
direkten, auch die Opportunitätskosten des Kin-
derhabens steigen. Es kann daher nicht überra-
schen, daß der Anteil derjenigen, die — häufig 
mit Bedauern — auf Kinder verzichten, zu-
nimmt. 
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Diese Verhältnisse treffen allerdings nicht beide 
Geschlechter gleichermaßen. Die Transforma-
tion der Produktionverhältnisse im Zuge der 
Industrialisierung hatte dazu geführt, daß die im 
Rahmen traditionaler Wirtschaftsformen typi-
scherweise männlichen Arbeiten in weit stärke-
rem Maße vermarktet und damit zur außerhäus-
lichen Erwerbstätigkeit wurden als die typisch 
weiblichen Tätigkeiten. Der Prozeß der Moder-
nisierung erfaßte zunächst im wesentlichen nur 
die Lebensverhältnisse der Männer, deren 
Tätigkeitsfeld sich aus dem Hausverband in die 
entstehende öffentliche Sphäre verlagerte, 
während die Privatsphäre, insbesondere Haus-
halt und Familie, zur anerkannten Domäne der 
Frau wurden. Diese geschlechtstypische Polari-
sierung sozialer Rollen, wie sie sich zuerst in den 
bürgerlichen Haushalten entwickelte, hat sich 
im Leitbild der Hausfrauenehe des Bürgerlichen 
Gesetzbuches von 1896 niedergeschlagen, an 
dem sich die Wirtschafts- und Sozialordnung 
nicht nur des Deutschen Reiches, sondern auch 
der alten Bundesrepublik in den 50er und 60er 
Jahren orientiert hat. Zwar hatte schon die 
Weimarer Reichsverfassung (Artikel 119 I) die 
Ehe als „auf der Gleichberechtigung der beiden 
Geschlechter" beruhend bestimmt und damit 
die im BGB festgeschriebene rechtliche und 
praktische Abhängigkeit der Hausfrau von 
ihrem Ehemann programmatisch negiert, aber 
erst seit den 70er Jahren hat der Gesetzgeber 
der Bundesrepublik — und nicht selten erst 
unter dem Druck des Bundesverfassungs-
gerichts — mit dem Grundsatz der Gleichbe-
rechtigung allmählich ernst gemacht (vgl. Kapi-
tel V). Mit der zunehmenden Einbeziehung der 
Frauen in das weiterführende Bildungswesen 
und der wachsenden Nachfrage der Wirtschaft 
nach qualifizierten weiblichen Arbeitskräften 
haben sich die Machtbalancen zwischen den 

Geschlechtern zugunsten der Frauen verändert, 
welche ihre gleichen Rechte nun zunehmend 
auch als faktisch gleiche Entscheidungsmög-
lichkeiten und Handlungschancen einfordern. 
Dem stehen jedoch die Regeln der traditionellen 
innerfamilialen Arbeitsteilung entgegen, wel-
che die dominierende Familienaufgabe der all-
täglichen Haushaltführung und Kindererzie-
hung, aber auch die Pflege kranker Familienan-
gehöriger und überhaupt die familialen Hilfe-
leistungen auch über Haushaltgrenzen hinweg 
im wesentlichen als eine weibliche Aufgabe 
— der Ehefrauen, Großmütter, Töchter, Schwe-
stern usw. — definieren. Die wachsende 
Zurückhaltung jüngerer Frauen gegenüber der 
Eheschließung und die Wahl freierer Formen 
des Zusammenlebens scheinen nicht zuletzt 
damit zusammenzuhängen, daß sie auf diese 
Weise eher den „traditionellen Rollenzwängen" 
glauben entkommen zu können. 

Leitbild 
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Das Leitbild einer von grundsätzlich gemeinsa-
mer Erfüllung der familialen Aufgaben getrage-
nen Ehe, das in den letzten Jahrzehnten zuneh-
mend an Wertschätzung gewinnt, läßt sich 
jedoch nicht nur wegen seiner mangelnden 
Einübung in den Herkunftsfamilien und der 
vielfach wirksamen männlichen Bequemlich-
keit, aber auch der weiblichen Genauigkeit, 
sondern vor allem auch wegen der Ausgestal-
tung unserer Arbeits- und Sozialverhältnisse 
nur schwer in die Wirklichkeit umsetzen. Wie 
nicht zuletzt die Entwicklung des Arbeits-
marktes in den neuen Bundesländern zeigt, sind 
die Arbeitsmarktchancen der Männer nach wie 
vor deutlich günstiger als diejenigen der 
Frauen. Den Männern wird eher zugetraut, daß 
sie bereit sind, sich in einseitiger Weise den 
Produktivitätsansprüchen der Wirtschaft ein- 
und unterzuordnen, als den Frauen, deren fami-
liale Verpflichtungen sozusagen in Rechnung 
gestellt, aber nicht honoriert werden. Es liegt 
aber nicht nur an der Nachfrage der Arbeitge-
ber, sondern auch am Verhalten der Gewerk-
schaften, welche nach wie vor primär die Inter-
essen ihrer stärker organisierten männlichen 
Mitglieder vertreten und den vor allem im 
Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familien- 
und Erwerbstätigkeit wichtigen Flexibilisie-
rungsvorschlägen (vgl. Kapitel XI.2) skeptisch 
gegenüberstehen. Die beiden zentralen Le-
benssphären — Arbeit und Familie — sind auf 
diese Weise nach wie vor unkoordiniert, die 
Präferenzen der Arbeitswelt schlagen auf die 
familiale Rollenteilung durch. 

Verein-
barkeit 
von Fami-
lien- und 
Erwerbs-
arbeit für 
beide Ge-
schlechter 

Es kann jedoch nach Auffassung der Kommis-
sion nicht damit gerechnet werden, daß die 
Frauen in Zukunft die einseitige Belastung mit 
den familialen Aufgaben und die damit verbun-
denen Benachteiligungen auf dem Arbeits-
markt noch als normalen biographischen Ent-
wurf akzeptieren werden. Eine dauerhafte 
Restabilisierung der familialen Verhältnisse 
wird sich nur auf der Basis einer institutionell 
ermöglichten Vereinbarkeit von Familien- und 
Erwerbstätigkeit für beide Geschlechter und 
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einer deutlich stärkeren Einbeziehung der Män-
ner in die Aufgaben der privaten Lebensfüh-
rung erreichen lassen. Diese Verhaltensände-
rung könnte wesentlich dadurch gefördert wer-
den, daß in Zukunft der Vereinbarkeit von 
Familiengründung und Ausbildung stärkere 
Beachtung geschenkt wird. Angesichts der 
stark verlängerten Ausbildungsphase und der 
damit im Regelfalle verbundenen höheren Zeit-
souveränität beider Geschlechter könnte die 
Förderung der Familiengründung in der Ausbil-
dungsphase wesentlich zur Realisierung von 
Kinderwünschen und zu einer gleichberechtig-
ten Beteiligung beider Partner an den Familien-
aufgaben beitragen (vgl. Kapitel IX.2). 

Die gegenwärtige Spannung zwischen Fami-
lien- und Frauenpolitik beruht im wesentlichen 
auf dem Umstand, daß Maßnahmen der Fami-
lienförderung von vielen Frauen als Versuch 
verstanden werden, die Frauen wieder stärker 
in die Familie einzubinden und so ihre au-
ßerfamilialen Entfaltungsmöglichkeiten zu be-
einträchtigen. Dieser Einseitigkeit der weibli-
chen Festlegung entspricht jedoch eine eben-
solche der männlichen Rolle, wodurch Männer 
für ihre Selbstentfaltungsmöglichkeiten aus-
schließlich auf den Beruf verwiesen werden. 
Das Leitbild einer gleichgewichtigen Selbstent-
faltung in Familie und Beruf mit individuell 
und paarweise wählbaren unterschiedlichen 
Schwergewichten dürfte am ehesten den Vor-
stellungen junger Menschen entsprechen. 

Es genügt jedoch nicht, die Vereinbarkeit von 
Familien- und Erwerbstätigkeit für Frauen zu 
verbessern. Vielmehr muß anerkannt werden, 
daß auch die Tätigkeiten in Haushalt und 
Familie Arbeit, also wirtschaftliche Werte schaf-
fende Leistungen sind. Zwar richten sich diese 
Leistungen primär an die Haushalts- und Fami-
lienmitglieder, sie werden nicht zu einem 
bezahlbaren Angebot für anonyme Nachfrager. 
Aber ihr wirtschaftlicher Wert zeigt sich dort, wo 
sie nicht mehr erbracht werden, und dafür Dritte 
— häufig aus Steuermitteln finanziert -- eintre-
ten müssen. 
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Aus makrosoziologischer Sicht sind es somit vor 
allem zwei strukturelle Eigenarten unserer 
Gesellschaft, welche heute das Familienleben 
erschweren: Die Benachteiligung derjenigen, 
die familiale Leistungen erbringen und die 
Einseitigkeit der Verteilung dieser Leistungen 
auf die Frauen. Beides zusammengenommen 
bedingt die Ambivalenz vieler, aber vor allem 
der jungen Frauen, gegenüber einem lebens-
langen familialen Engagement. Diese Ambiva-
lenz trägt erheblich zur fortschreitenden Aus-
breitung von kinderarmen oder kinderlosen 
Lebensformen bei. Im Vergleich zu den übrigen 
Ländern Nord- und Westeuropas liegt Deutsch-
land sowohl hinsichtlich des Anteils der Auf-
wendungen für Mutterschaft und Familie an der 
Gesamtheit aller Sozialausgaben als auch hin-
sichtlich der Gleichberechtigung zwischem 
Mann und Frau deutlich unter dem Durch

-

schnitt. Ähnliches gilt für Italien. Beide Länder 
weisen die niedrigsten Geburtenraten in West-
europa auf. 

Besonders drastisch ist der Geburtenrückgang 
in den neuen Bundesländern, wo sich die 
Geburten von 1989 bis 1992 mehr als halbiert 
haben. Unter den in modernen Gesellschaften 
gegebenen Bedingungen einer nahezu selbst-
verständlichen Geburtenkontrolle kann die 
Geburtenrate einer Bevölkerung durchaus als 
Indikator der Familienfreundlichkeit oder aber 
der erfahrenen strukturellen Rücksichtslosig-
keit der gesellschaftlichen Verhältnisse gel-
ten. 

Alle Überlegungen, wie familiale Zusammen-
hänge in unserer Gesellschaft zu fördern und zu 
stabilisieren seien, müssen die Tatsache der 
gestiegenen biographischen Wahlmöglichkei-
ten der jungen Menschen und den Verlust 
traditioneller Selbstverständlichkeiten ins Auge 
fassen. Familiengründungen ereignen sich 
heute im Regelfall als Ergebnis eines mehr oder 
weniger langen Prozesses zunehmender „Nest-
bildung". Nur wenn die Partnerschaft verläß-
lich, die wohnungsmäßigen Bedingungen ak-
zeptabel, die ökonomischen Bedingungen eini-
germaßen gesichert und der Kinderwunsch mit 
anderen biographischen Perspektiven (Bildung, 
Berufserwartungen, Karriere) nicht allzusehr in 
Konflikt gerät, ist heute die Ankunft von (zusätz-
lichen) Kindern wahrscheinlich. 

3. Die Familie: ihre Aufgaben und 
Leistungen 

Zur Klä-
rung des 
Begriffs 
„Familie" 

Es gibt weder im Alltagsverständnis noch in den 
Wissenschaften eine einheitliche Auffassung 
über das, was der Begriff „Familie" genau zu 
beschreiben hat. So kann „Familie" in einer 
sehr weiten Bedeutung die Gruppe von Men-
schen bezeichnen, die miteinander verwandt, 
verheiratet oder verschwägert sind, gleichgül-
tig, ob sie zusammen oder getrennt leben und 
wirtschaften, ob die einzelnen Mitglieder noch 
leben oder bereits gestorben sind. „Familie" 
kann unabhängig von räumlicher und zeitlicher 
Zusammengehörigkeit als Folge von Generatio-
nen angesehen werden, die biologisch, sozial 
und/oder rechtlich miteinander verbunden 
sind. Zudem gibt es Kleingruppen ohne biolo-
gische oder rechtliche Verknüpfungen, die 
zusammenleben und wirtschaften und als Haus-
haltsgemeinschaft ihre Leistungen als familiale 
verstehen können, ohne im Sinne des hier 
gebrauchten Familienbegriffes eine „Familie" 
zu sein. 

Da es folglich zahlreiche sehr unterschiedliche 
Vorverständnisse von „Familie" gibt, sollte sich 
eine Definition von „Familie" an dem Anliegen 
des jeweiligen Untersuchungsauftrages orien-
tieren. Für die Familienberichtskommission 
bedeutet dies, daß sie ein Verständnis von 
„Familie" zu vertreten hat, das einerseits den 
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gesetzlichen Vorgaben entspricht, andererseits 
aber auch der Realität der in der Gesellschaft 
gelebten Formen familialen Zusammenwoh-
nens und Zusammenwirtschaftens gerecht wird 
und damit gesellschafts- und familienpolitische 
Relevanz besitzt. 

Konstitutiv für den Familienbegriff ist die biolo-
gisch-soziale und auch rechtlich bestimmte 
Kernfamilienstruktur, nämlich das Vater-Mut-
ter-Kind-Verhältnis. Konstitutiv für den Haus-
haltsbegriff ist sodann das Zusammenwohnen 
und Zusammenwirtschaften in einer Klein-
gruppe. 

Diese Grundstrukturen des Haushalts- und des 
Familienbegriffs zusammengefaßt ergeben die 
in unserer Gesellschaft vorherrschende „Kern-
familie", in welcher ein verheiratetes Paar 
zusammenwohnt und wirtschaftet, sein Kind 
oder seine Kinder aufzieht, bis diese sich selb-
ständig machen und aus ihrer Herkunftsfamilie 
ausscheiden. Daneben gibt es — und gab es zu 
allen Zeiten — auch solche Familien, die nicht 
(oder: nicht mehr) durch eine formale Ehe 
gekennzeichnet sind: Ein-Elternfamilien und 
nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kin-
dern, und zwar aus sehr unterschiedlichen 
Gründen. So nahm die Zahl alleinerziehender 
Frauen nach beiden Weltkriegen durch die 
hohen Verluste an Männern zu; welches aber 
sind die Gründe für die Zunahme der Allein-
erziehenden zur Zeit in Deutschland? Stärker 
noch als in den alten Bundesländern hatten sie 
in der DDR zugenommen. 
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Im Rückblick auf die letzten 25 Jahre lassen sich 
nachhaltige Veränderungen der Lebensweise 
und der kulturellen Orientierungen beobach-
ten, die das Verständnis von Familie betreffen. 
Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war in der 
alten Bundesrepublik durch eine besondere 
Hochschätzung von Familie und Religion 
gekennzeichnet, da diese beiden Lebensberei-
che nach dem Zusammenbruch des Nationalso-
zialismus und der Not der Nachkriegsjahre 
Orientierung und Stabilität versprachen. So 
kam es, daß das „bürgerliche Familienmodell" 
der Hausfrauenehe sich mit dem christlichen 
und insbesondere katholischen Familienmodell 
der grundsätzlich unauflöslichen Ehe und der 
Beschränkung der Sexualität auf die Ehe ver-
band und auf diese Weise hohe gesellschaftli-
che Anerkennung gewann. Nach dem Abklin-
gen der unmittelbaren Kriegsfolgen erlebte so 
die Bunderepublik eine Zeit größter Bereit-
schaft zum Eheschluß, geringer Scheidungsra-
ten, hoher Geburtenhäufigkeit und niedriger 
Anteile der nichtehelichen Geburten. Auch 
Gesetzgebung und Rechtssprechung orientier-
ten sich primär am Familienmodell der Haus-
frauenehe, das demzufolge als „natürliche" 
oder „selbstverständliche" Form der Familie 
galt. Wie bereits erwähnt, wurde dagegen in der 
DDR die Gleichberechtigung der Geschlechter 
über den vollen Einbezug der Frauen in die 
Arbeitswelt angestrebt und im Laufe der Jahr

-

zehnte durch den Ausbau der öffentlichen 
Kleinkindbetreuung auch praktisch lebbar ge-
macht. Ebenso wurde das schon in der Weima-
rer Reichsverfassung enthaltene Gebot einer 
Gleichstellung von ehelichen und nichteheli-
chen Kindern konsequent verfolgt, während 
sich der Gesetzgeber in der alten Bundesrepu-
blik nur unter dem Druck des Bundesverfas-
sungsgerichts zu entsprechenden Maßnahmen 
entschloß. 

In den sechziger Jahren setzte in der alten 
Bundesrepublik eine kulturelle Liberalisierung 
der Geschlechterbeziehungen ein, welche in 
Verbindung mit der Verfügbarkeit bequemerer 
und sicherer Mittel der Geburtenkontrolle und 
den wachsenden Ansprüchen der jüngeren 
Frauen auf Gleichberechtigung weitreichende 
Verhaltensänderungen unter den jüngeren Ge-
nerationen ausgelöst hat. So leben heute insbe-
sondere die jüngeren Generationen in weit 
vielfältigeren Haushaltsformen als vor dreißig 
Jahren. Nur in einem deutlich sinkenden Teil 
dieser Haushaltsformen werden Kinder ver-
sorgt, und nicht selten leben die leiblichen 
Eltern eines Kindes heute in verschiedenen 
Haushalten. Dieser Prozeß wird heute allge-
mein als Pluralisierung der Lebensformen, auch 
der familialen Lebensformen gekennzeichnet. 
Die Verhaltensänderungen gingen mit Ände-
rungen der vorherrschenden normativen Auf-
fassungen einher, die nicht zuletzt in der Reform 
des Ehe-, Familien- und Kindschaftsrechts ihren 
Niederschlag fanden. Ähnliche Entwicklungen 
lassen sich auch im Ausland beobachten. 
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Dies hat auch Konsequenzen für das vorherr-
schende Familienverständnis, das vielfältiger 
und konfliktreicher geworden ist. Vielfach ent-
faltet die staatliche Rechtsordnung unterschied-
liche familiale Wirkungen, je nachdem, ob einer 
oder beide Partner berufstätig sind, ob die Eltern 
verheiratet sind oder nicht, ob die Partner in 
einer lebenslangen Ehe stehen oder bereits 
Scheidungen hinter sich haben, ob Kinder mit 
einem oder beiden Elternteilen aufwachsen 
usw. So verändert die Pluralisierung der fami-
lialen Lebensformen die Wirksamkeit der 
Rechtsordnung in oft weder geplanter noch 
gewollter Weise. 

Es kann daher nicht überraschen, wenn unter 
dem Druck des sozialen Wandels das bisherige 
Familienverständnis undeutlicher geworden ist. 
So wird heute gelegentlich die Forderung er-
hoben, die verschiedensten Formen privater 
Lebensführung als gleichwertig anzuerkennen. 
Demgegenüber ist festzuhalten, daß jede 
Gesellschaft ein vitales Interesse daran haben 
muß, diejenigen privaten Lebensformen beson-
ders auszuzeichnen, zu schützen und zu fördern, 
welche Leistungen erbringen, die nicht nur für 
die Beteiligten, sondern auch für die übrigen 
Gesellschaftsbereiche notwendig sind. Aus 
soziologischer Sicht haben sie somit eine gesell-
schaftliche Funktion, aus ökonomischer Sicht 
produzieren sie positive externe Effekte. In 
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diesem Sinne stellt Artikel 6 des Grundgesetzes 
die Familie unter den besonderen Schutz der 
staatlichen Ordnung. Was dabei als Familie gilt, 
ist in hohem Maße von rechtlichen Definitionen, 
ethischen Überzeugungen, praktischen Erwä-
gungen und politischen Interessen mit abhän-
gig. 

Es ist nicht Aufgabe der Sachverständigenkom-
mission, hierzu im einzelnen Stellung zu bezie-
hen. Aber es soll im folgenden verdeutlicht 
werden, worin diese gesellschaftliche Funktio-
nalität von Familie besteht, die sich auch darin 
äußert, daß die Rechtsordnung über die Rege-
lung von Ehe, Elternschaft, Kindeswohl und 
Verwandtschaft bestimmte Rechte und Pflich-
ten festschreibt. welche den rechtlichen Rah-
men der familialen Beziehungen bilden. Damit 
werden zwar grundlegende Abgrenzungen 
getroffen, die aber den Bereich dessen, was 
Familie meint, keineswegs erschöpfen. 
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Die Rede von „Familie" kann sich auf zwei ganz 
verschiedene Ebenen beziehen, nämlich zum 
einen auf die Millionen Kleingruppen oder 
Beziehungsnetze, die wir als familiale Lebens-
formen bezeichnen, bzw. auf die je einzelne 
Familie; zum anderen auf den gesamtgesell-
schaftlichen Regel- und Kommunikationszu-
sammenhang „Familie", also die Art und Weise, 
wie in Gesetzen familiale Sachverhalte gere-
gelt, in der Wissenschaft „Familie" erforscht 
und gedeutet, in der Politik „Familie" gefördert 
und in den Massenmedien „Familie" dargestellt 
wird. Die Familienberichte stellen selbst eine 
prominente Form der öffentlichen Diskurse über 
„Familie" in diesem zweiten Sinne dar. Die 
kollektiven Vorstellungen von „Familie" sind 
notwendigerweise einfacher und schematischer 
als die Wirklichkeit, welche in den Millionen 
von Einzelfamilien gelebt, erfahren und gedeu-
tet wird, aber sie bestimmen in erheblichem 
Umfange darüber mit, wie die vielfältigen pri-
vaten Lebensformen gedeutet und erfahren 
werden. Unter dem Gesichtspunkt der Funktio-
nalität von Familien können wir als „Aufgaben" 
die kulturell und rechtlich vorhandenen öffent-
lichen Vorstellungen über das bezeichnen, was 
Familie sein und tun soll; das ist der institutionel-
le Aspekt von Familie. Der Begriff der familialen 
Leistungen bezieht sich dagegen auf die 
Beschreibung der tatsächlichen Handlungen 
und Wirkungen im Rahmen der vielen einzel-
nen familialen Beziehungsnetze, insoweit 
diese öffentliches Interesse beanspruchen kön-
nen, also auf den gruppenhaften Aspekt von 
Familie. 

Für alle, die in Familien leben, stehen die 
Beziehungen zu den Familienangehörigen im 
Vordergrund, und diese sind in der Regel stark 
emotional geprägt; sie können sich als Liebe 
oder Leid, Freude oder Wut, Angst oder Hoff-
nung, Vertrauen oder Resignation äußern. Aber 
der Alltag von Familien besteht auch aus einer 
überhaupt nicht abschließend beschreibbaren 
Vielfalt von Handlungen und Interaktionen, die 

neben ihrer unmittelbaren Bedeutung und den 
mit ihnen verfolgten Zwecken auch den meist 
unausgesprochenen Sinn haben, zur Aufrecht-
erhaltung des familialen Zusammenhangs bei-
zutragen. In der Tat besteht die elementarste 
Leistung von Familien darin, daß sie den Kon-
takt und die Bindungen zwischen den Familien-
angehörigen im Zeitablauf aufrechterhalten 
und auf diese Weise jenen Orientierungsrah-
men schaffen, in dem „Familie" erlebbar 
wird. 

Solidarität 
der Fami

-l

ienmit

-

glieder 

Diese Solidarität der Familienmitglieder ist 
gleichzeitig Aufgabe und Vorbedingung aller 
Leistungen von Familien. Zwar haben häufig 
vor allem Frauen den Eindruck, daß die Auf-
rechterhaltung der familialen Solidarität allzu 
einseitig nur von ihnen gefordert werde, wäh-
rend die Männer ihren Familienpflichten vor 
allem durch außerhäusliche Erwerbstätigkeit 
glauben genügen zu können. Weiterhin führt in 
manchen Familien der Versuch, gestörte Fami-
lienverhältnisse aufrecht zu erhalten, zu einer 
zwanghaften Kohäsion, welche psychische 
Schäden zur Folge haben kann. Die Einflüssee 
des Fernsehens und die zunehmende Beanspru-
chung der Kinder durch außerfamiliäre Ange-
bote — vom Kindergarten über die Schule bis zu 
den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten — er-
schweren ebenfalls die Praxis familialer Solida-
rität. Wie auch immer die Verhältnisse sich im 
einzelnen gestalten mögen, die typischen Lei-
stungen von Familie, welche sich ja vor allem in 
der alltäglichen gemeinsamen Lebensbewälti-
gung äußern, setzen den selbstverständlichen 
Zusammenhalt notwendig voraus. 

Der familiale Leistungszusammenhang muß 
sich schon aus den biologischen Gründen des 
Heranwachsens der Kinder und des Alterns der 
Partner im Zeitablauf verändern, und in der 
Regel können aus der Umwelt der Familien, die 
von ökonomischem, sozialem und kulturellem 
Wandel betroffen ist, weitere Herausforderun-
gen erwachsen, denen Familien nur durch 
Anpassung gerecht werden können. Familien 
können sich also nur durch Solidarität und 
Anpassung zugleich erfolgreich behaupten, 
und dies setzt die Fähigkeit und Bereitschaft zur 
intensiven Beschäftigung und notfalls Ausein-
andersetzung mit den übrigen Familienmitglie-
dern voraus. 

Familie 
als priva-
ter Le

-

bensbe

-

reich 

Was in Familien geschieht, gilt heute als Privat-
sache, solange es nicht Grundsätze der Rechts-
ordnung in eklatanter Weise verletzt, beispiels-
weise durch Gewaltanwendung oder Vernach-
lässigung von Sorge- und Unterhaltspflichten. 
Diese Anerkennung der Privatheit des Fami-
lienlebens ist nicht nur Ausfluß eines liberalen 
Staatsverständnisses, sondern unter den Exi-
stenzbedingungen moderner Gesellschaften 
auch zweckmäßig. Im Gegensatz zu vormoder-
nen, in den Produktionszusammenhang einge-
betten Familienformen ist die Gründung von 
Familien unter modernen Bedingungen nicht 
mehr aus ökonomischen Gründen einsichtig zu 
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machen. Im Gegenteil: Wer heute Elternverant-
wortung auf sich nimmt, muß im Vergleich zu 
denjenigen, die auf Kinder verzichten, mit 
erheblichen ökonomischen Nachteilen rechnen 
(vgl. Kapitel XI.4). Die Attraktivität von Familie 
liegt auf immateriellem Gebiet, als Erfahrung 
verläßlicher mitmenschlicher Beziehungen, als 
Stabilisierung von Lebenssinn und als Freiraum 
persönlicher oder gemeinschaftlicher Gestal-
tungsfreiheit. Das öffentliche Interesse an der 
Entstehung und Stabilisierung leistungsfähiger 
Familien gebietet also die weitgehende Respek-
tierung ihrer Privatheit. 

Gesell

-
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-
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Was aus der Sicht der Beteiligten als Privatsache 
erscheint, ist jedoch von höchstem gesell-
schaftspolitischem Interesse. Denn die Leistun-
gen, welche im Raum familialer Beziehungen 
erbracht werden, sind unverzichtbar für die 
übrigen Gesellschaftsbereiche. Das gilt zu-
nächst für die Nachwuchssicherung: Von den 
kulturell verbindlichen Vorstellungen verant-
worteter Elternschaft und den rechtlich institu-
tionalisierten Elternrechten und Elternpflichten 
getragen, sichern die leiblichen Eltern den 
Zusammenhang zwischen Geburt, Pflege und 
Erziehung von Kindern zu tauglichen Mitglie-
dern der Gesellschaft. Kinder sind für ihre 
gedeihliche Entwicklung auf solche exklusive 
Zuwendung angewiesen, wie sie nur in einer 
Familie mit einer gewissen Regelmäßigkeit 
erwartet werden darf. Darüber hinaus stabilisie-
ren familiale Beziehungen den sozial-morali-
schen Zusammenhang zwischen den Genera-
tionen und tragen über die mit ihnen verbunde-
nen Haushalts- und Netzwerkbeziehungen 
nachhaltig zu psychischer Stabilisierung und 
physischer Regeneration auch der erwachsenen 
Personen bei. Diese Leistungen der Familien, 
auf welche die anderen Gesellschaftsbereiche 
angewiesen sind, thematisiert die Sachverstän-
digenkommission im folgenden als den Beitrag 
der Familie zur Bildung und Erhaltung von 
Humanvermögen. 

4. Familie und Humanvermögen 

In vielfältigen Formen übernimmt die Familie 
zentrale Aufgaben der privaten und gesell-
schaftlichen Daseinsfürsorge. Sowohl in der 
individuellen als auch in der gesamtwirtschaft-
lichen Sicht rückt dabei die Bereitschaft zur 
Elternschaft und zur Übernahme von Familien-
pflichten, die Bereitschaft zur Übernahme von 
Verantwortung für die Sicherung der Versor-
gung, der Pflege, Erziehung und Ausbildung 
von Menschen, die in einem Familien- und 
Haushaltverbund leben, ins Zentrum der 
Bewertung ihrer Leistung. 

Größen-
ordnung 
des Hu

-

manver

-

mögens 

In welche Größenordnungen an monetären und 
zeitlichen Investitionen die familialen Leistun-
gen hineingewachsen sind, wird in Kapitel VI.9 
und XI.4 ausdrücklich erörtert. Schon hier sei 
erwähnt, daß sich bei sehr zurückhaltend ange

-

setzten Bewertungen die Leistungen der Fami-
lie beim Aufbau des volkswirtschaftlichen Hu-
manvermögens für die alte Bundesrepublik (Be-
zugsjahr 1990) auf 15,286 Billionen DM bezif-
fern lassen. Diesem Humanvermögenswert 
stand (ebenfalls 1990) „nur" ein Volumen an 
reproduzierbarem Sachvermögen in Höhe von 
6,9 Billionen DM gegenüber. 
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Familie entfaltet sich in einem Prozeß, der hohes 
personelles Engagement auf Dauer erfordert, in 
einem Prozeß der permanenten Umwidmung 
persönlicher Zeit und persönlicher Verfügungs-
gewalt über Ressourcen im Hinblick auf andere. 
In solchen familialen Beziehungen bilden sich 
die Persönlichkeitsmerkmale von Menschen in 
ihrer je individuellen Prägung aus. Dort voll-
zieht sich das Heranreifen von Kindern als 
„Aufbau der sozial-kulturellen Person" (R. Kö-
nig) in Phasen des Erlebens, des Erlernens und 
des Sich-Aneignens von Handlungspotentialen, 
im Erwerb der Fähigkeit, sich selbst in kom-
plexe Felder sozialer Beziehungen einzuordnen 
und mit diesen gestaltend umzugehen. Die 
Familienberichtskommission bezeichnet derar-
tige Fähigkeiten als Daseinskompetenzen. Da-
mit soll ein Unterschied zu den im Rahmen 
unserer herkömmlichen Ausbildungsvorstel-
lungen vorherrschenden Fachkompetenzen ge-
macht werden: Fachkompetenzen sind für die 
Erfüllung bestimmter, in der Regel beruflicher 
Aufgaben erforderlich, Daseinskompetenzen 
dagegen betreffen die Lebensführung als Gan-
zes, die Auseinandersetzung mit den gegebe-
nen Lebensverhältnissen unter dem Gesichts-
punkt ihrer produktiven Nutzung zur Erfüllung 
eigener Lebensvorstellungen, zu denen in der 
Regel auch das Gründen einer eigenen Familie 
gehört (vgl. Kapitel IX.6). 

In familialen Austauschprozessen erfahren 
junge Menschen zuerst, was Menschsein be-
deutet, und lernen, sich im Wechselspiel mit 
anderen Menschen zu behaupten. Lange sind 
sie zunächst nahezu ausschließlich auf die 
Zuwendung und Hilfe anderer angewiesen. In 
dem Maße, in dem sie selbst zum kooperativen 
Partner des familialen Zusammenhangs wer-
den, bauen sie Verhaltenssicherheit durch den 
Erwerb von Werthaltungen und Handlungs-
orientierungen auf. So werden in der Familie die 
Grundlagen seelischer und physischer Gesund-
heit gelegt und die Voraussetzungen der Per-
sönlichkeitsentwicklung geschaffen. Im „inne-
ren Milieu" ihrer Familie suchen und finden 
auch in fortgeschrittenem Lebensalter Kranke 
und Behinderte ebenso wie Gesunde Schutz, 
Hilfe und Geborgenheit, wie sie aus Wertstruk-
turen erwachsen, die im Zeichen der Humanität, 
der Verantwortlichkeit für andere, der Eltern-
liebe, der wechselseitigen Achtung und zwi-
schenmenschlichen Solidarität stehen. Familie 
fordert von allen ihren Mitgliedern, insbeson-
dere von Müttern und Vätern, grundsätzlich 
eine Fülle von Leistungen, die als nahezu selbst-
verständlich gelten. Diese Selbstverständlich-
keit hat wesentlich dazu beigetragen, daß all 
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diese Leistungen als „Privatangelegenheit von 
Familien" betrachtet wurden und nicht als Akti-
vitäten von hohem gesellschaftlichem Rang. 
Was diese Leistungen bedeuten, wird erst dort 
sichtbar, wo sie nicht gelingen oder nicht mehr 
erbracht werden. Erst allmählich tritt die Er-
kenntnis ins Bewußtsein der Öffentlichkeit, daß 
Familientätigkeit, Elternschaft und deren zwi-
schenmenschliche sowie gesellschaftliche An-
erkennung entscheidend zur Schaffung und 
Erhaltung jenes geistigen und humanen Vermö-
gens beitragen, welches die Überlebensfähig-
keit und Kultur einer Gesellschaft sichert. Ohne 
einen tragfähigen Unterbau an humanem und 
geistigem Vermögen wird nicht nur die Hoff-
nung auf Wohlstandssteigerungen, ja selbst die 
Wohlstandsbewahrung durch ein effizientes 
Wirtschaftssystem zu einer Illusion; ohne diese 
Basis an Humanvermögen unterbleibt auch jeg-
liche Übertragung kultureller und moralischer 
Werte. 

Entwick-
lung des 
Begriffs 

„Arbeit" 

Viele Jahrhunderte lang bis hin zur Neuzeit war 
„Arbeit" ein Begriff, der alle Tätigkeiten zur 
Daseinsvorsorge im Lebenszusammenhang von 
Frauen, Männern und Kindern in gleicher Weise 
bezeichnete. Im Horizont des modernen Verfas-
sungsstaates und der Industrialisierung setzte 
jedoch eine Entwicklung ein, die immer deutli-
cher allein die außerhäusliche, „berufsmäßig" 
ausgeübte, zeitlich geregelte und geldlich ent-
lohnte (Erwerbs-)Arbeit zum Maßstab (oder zur 
Leitidee) von Arbeit erhob. Die „Wirtschaft" 
trennte sich von der Institution des „Hauses" 
und organisierte sich in selbständigen produkti-
onsorientierten Einheiten: in „Fabriken" und 
anderen Unternehmen mannigfaltiger Prägung. 
Der „gesellschaftliche" Wert dieser Form von 
Arbeit ließ sich nunmehr leicht über Markt-
preise erfassen. 

Den gesellschaftlichen Wert von Arbeit in den 
privaten Haushalten zu erfassen, erschien als 
ungleich schwieriger. Daß jene Leistungen 
nahezu selbstverständlich — ohne besondere 
Einkommensanreize — erbracht wurden, ließ 
den Eindruck aufkommen, sie erfolgten ko-
stenlos. So ergab sich eine groteske Entwick-
lung: Alle Aufwendungen für die nachwach-
sende Generation, die Erhaltung der Schaffens-
kraft der produzierenden Generation und die 
häusliche Pflege von Kranken und Behinderten 
verloren das Prädikat, Arbeit zu sein. Alle Lei-
stungen zur Förderung der produktiven Kräfte 
einer Gesellschaft schienen unter diesem 
Aspekt mangelnder unmittelbarer Meßbarkeit 
zur „Wertlosigkeit" zu entarten. 
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Im Zeichen einer Dominanz erwerbswirtschaft-
lichen Denkens in einer Industriegesellschaft ist 
es notwendig, ständig an eine grundlegende 
Tatsache zu erinnern: Im Lebenszyklus geht die 
familiale und schulische Sozialisation stets der 
Erwerbstätigkeit voraus. Nur mit dem Sozialisa-
tionserfolg von Familie und Schule wird effi-
ziente Wirtschaft möglich. Während die Schul

-

bildung vor allem spezifisches Wissen und cha-
rakteristische Fähigkeiten vermittelt, die im 
späteren Berufsleben benötigt werden, hängt 
von der Familie die moralische und emotionale 
Orientierung und die für die Schule insbeson-
dere bedeutungsvolle Lern- und Leistungsbe-
reitschaft ab (vgl. Kapitel IX). Diese moralische 
und emotionale Orientierung und Leistungs-
bereitschaft von Familien ist insbesondere in 
Zeiten gefordert, die im Zeichen der fami-
lialen Pflege und Fürsorge für Bedürftige ste-
hen. 

Es ist heute allgemein anerkannt, daß die Pro-
duktivität einer Volkswirtschaft in hohem 
Umfang von der Qualität des Arbeitsvermögens 
der Produzierenden abhängig ist, deren Ge-
wicht allerdings meist in verkürzender Weise 
nur über die formalen Bildungsaufwendungen 
erfaßt wird. So sind z. B. Arbeitsmotivation, 
Vertrauensbereitschaft oder Zuverlässigkeit 
keineswegs allein von der erworbenen Bildung 
abhängig, sondern gleichfalls von der Stabilität 
der familialen Verhältnisse. Ebenso sind der 
Gesundheitszustand und die aktuelle Lei-
stungsfähigkeit bzw. das Ausmaß der krank-
heitsbedingten Absenzen in erheblichem Maße 
von der Lebensführung abhängig, die ihrerseits 
eng mit den familialen Verhältnissen verfloch-
ten ist. So läßt sich behaupten, daß die gesell-
schaftliche Sorge um die Stabilisierung der 
Institution Familie nicht unabhängig von der 
Frage zu sehen ist, welche Voraussetzungen für 
die Schaffung einer effizienten Arbeitswelt 
erfüllt sein müssen. 

Aber nicht nur für die Wirtschaft ist die Leistung 
der Familie von Bedeutung. Auch das demokra-
tische Gemeinwesen ist auf motivierte, partizi-
pations- und solidaritätsbereite Bürgerinnen 
und Bürger angewiesen. Desgleichen gilt für die 
Kirchen, da die von ihnen vertretenen Glau-
bensüberzeugungen ohne die Mitwirkung der 
Eltern kaum auf die nächste Generation über-
tragen werden können. Im Bereich des Gesund-
heitswesens wird mehr und mehr sichtbar, wel-
che Bedeutung der Familie für die Volksge-
sundheit zukommt (vgl. Kapitel X). Alle Gesell-
schaftsbereiche profitieren von den Leistun-
gen der Familie. Dennoch gewährt die Gesell-
schaft den Menschen, die familiale Verant-
wortung übernehmen, keine entsprechende 
Anerkennung. Sie verhält sich indifferent 
gegenüber dem Umstand, ob junge Menschen 
Elternverantwortung übernehmen, jüngere 
und ältere die Pflege der Ältesten — oder 
nicht. Dieser Sachverhalt läßt sich als „struk-
turelle Rücksichtslosigkeit moderner Gesell-
schaften gegenüber der Familie" kennzeich-
nen. 

Zur Einseitigkeit gesellschaftlicher Wertzuwei-
sung hat auch der Wissenschaftsbetrieb nicht 
unerheblich beigetragen. Es ist auffallend, wie 
sehr die verschiedenen Sozialwissenschaften 
die Bedeutung der Familie für die von ihnen 
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untersuchten Teilbereiche der Gesellschaft ver-
nachlässigt haben. Die für alle angewandten 
Sozialwissenschaften charakteristische „Fami-
lienblindheit" hat ihren tiefsten Grund in der 
Einseitigkeit ihrer Spezialisierung. Sie orientie-
ren sich an segmentierten Gesellschaftsberei-
chen: Die Wirtschaftswissenschaften an der 
Wirtschaft, die Politikwissenschaften an der 
Politik, die Rechtswissenschaften am Recht, die 
Pädagogik am Bildungswesen. Diese Ausdiffe-
renzierung von wertträchtigen Teilsystemen 
der Gesellschaft trug — wie selbstverständ-
lich — dazu bei, daß nicht nur die Welt der 
Wirtschaft, sondern auch die der Politik, des 
Rechts, des Bildungswesens, neben anderen 
Teilwelten wie z. B. der des Sports und der 
Kunst, den Menschen attraktivere monetäre 
Kompensationen, Statussymbole und Auszeich-
nungen anboten als die der Familie. Nahezu 
alle außerhäuslichen und außerfamilialen Akti-
vitäten rangieren auf einer höheren Stufe 
der gesellschaftlichen Rangskala als die Fami-
lie. 
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Zur zusammenfassenden Kennzeichnung der 
Leistungen, welche Familien für andere Gesell-
schaftsbereiche erbringen, bietet sich der 
Begriff des Humanvermögens an. Die Anforde-
rungen, die die moderne Gesellschaft an das 
Wissen, an die Verläßlichkeit, an die Effizienz 
und Kreativität des Handelns ihrer Menschen 
stellt, sind in erster Linie Ansprüche an die 
Qualität der Bildung und Erhaltung des Human-
vermögens in den Familien. Die Bildung von 
Humanvermögen umfaßt vor allem die Vermitt-
lung von Befähigungen zur Bewältigung des 
Alltagslebens, das heißt: den Aufbau von Hand-
lungsorientierungen und Werthaltungen in der 
Welt zwischenmenschlicher Beziehungen. Ge-
fordert ist sowohl der Aufbau sozialer Daseins-
kompetenz (Vitalvermögen) als auch die Ver-
mittlung von Befähigungen zur Lösung qualifi-
zierter gesellschaftlicher Aufgaben in einer 
arbeitsteiligen Wirtschaftsgesellschaft, der Auf-
bau von Fachkompetenz (Arbeitsvermögen im 
weiten Sinne). 

Der Begriff des Humanvermögens bezeichnet 
zum einen die Gesamtheit der Kompetenzen 
aller Mitglieder einer Gesellschaft, von jungen 
und alten Menschen, von Kindern, Eltern und 
Großeltern, von Kranken, Behinderten und 
Gesunden. Zum anderen soll mit diesem Begriff 
in einer individualisierenden, personalen Wen-
dung das Handlungspotential des einzelnen 
umschrieben werden, d. h. all das, was ihn 
befähigt, sich in unserer komplexen Welt zu 
bewegen und sie zu akzeptieren. In diesem 
Zusammenhang spielt auch die Fähigkeit zum 
Eingehen verläßlicher Bindungen und damit die 
Möglichkeit, Familie leben zu können, eine 
zentrale Rolle. Schließlich verknüpfen sich in 
der Familie die Lebenspotentiale aller Gesell-
schaftsmitglieder. Die Familie ist der bevor-
zugte Ort der Entstehung und Erhaltung von 
Humanvermögen. 

5. Die Generationen- und 
Geschlechtersolidarität in den Familien 

Für jede Form familialen Lebens ist die Genera-
tionen- und Geschlechtersolidarität eine konsti-
tutive Voraussetzung und eine existentielle 
Aufgabe. Fehlt sie oder können, aus welchen 
Gründen auch immer, nur defiziente Modi die-
ser Solidaritäten gelebt und erlebt werden, 
entstehen für einzelne, aber nicht selten für alle 
Familienangehörigen, erhebliche Belastungen. 
Die Gewährleistung der familialen Leistungen 
und der Fortbestand des Familiensystems kön-
nen in Frage stehen. Es ist folglich eine vorran-
gige Aufgabe für jede Gesellschaft, die Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, daß sich diese 
Solidaritäten zwischen den Geschlechtern und 
Generationen zuverlässig herausbilden und im 
Vertrauen darauf Menschen ihre familialen 
Lebensformen entwickeln. 
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Eine weitere Aufgabe zur Förderung der Solida-
rität in und unter den Familien verschiedener 
Generationen ist es, im System sozialer Siche-
rung stärker als bisher die für die Gesellschaft 
wichtigen Leistungen der Erziehung von Kin-
dern und der Pflege und Versorgung der Älteren 
als Leistungen anzuerkennen, die Soziallei-
stungsansprüche, insbesondere auf Altersruhe-
geld, in angemessenem Umfang begründen. 
Denn trotz der seit den 80er Jahren eingeführten 
familienpolitischen Verbesserungen des Sy-
stems der Alterssicherung gilt, wie ja auch das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
7. Juli 1992 („Mütterurteil") bestätigt: Wer Kin-
der aufzieht, in der Familie Kranke und Behin-
derte pflegt und in dieser Zeit auf Chancen in 
der Erwerbskarriere verzichtet, hat zwar einen 
erheblichen Beitrag zur Generationen- und 
Geschlechtersolidarität in den Familien gelei-
stet. Dieser Beitrag führt aber bisher nicht zu 
einer leistungsgerechten gesellschaftlichen An-
erkennung und materiellen Sicherung im Alter 
und bei eigener Pflegebedürftigkeit. 

Insbesondere Frauen aller Altersgruppen ver-
zichten, nicht zuletzt auch im Vertrauen auf die 
Geschlechter- und Generationensolidarität, zu-
gunsten von Familientätigkeit auf Erwerbskar-
rieren oder Chancen des sozialen Aufstiegs und 
damit auch auf eigenes Einkommen und eine 
eigenständige soziale Sicherung. Deshalb kön-
nen Maßnahmen der Familienpolitik, die Eltern 
zur Unterbrechung der Erwerbstätigkeit anre-
gen, ohne ausreichende Sicherungen für den 
Wiedereinstieg und die eigenständige soziale 
Sicherung anzubieten, in Verdacht geraten, 
frauenfeindlich zu sein. 

Die Geschlechtersolidarität ist besonders her-
ausgefordert, wenn es um die Vermeidung von 
Schwangerschaftsunterbrechungen geht. Denn 
wer das ungeborene Leben schützen will, muß 
sich für gesetzlich gesicherte, zwischen beiden 
Geschlechtern gerechte Leistungs- und Bela-
stungsverteilungen auch und vor allem für das 
geborene Leben verantwortlich zeigen. 
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Die Solidarität der Geschlechter und der Gene-
rationen ist da in Frage gestellt, wo die Belastun-
gen, die das Familienleben in den verschiede-
nen Lebensphasen mit sich bringen kann, unge-
recht und unerträglich erscheinen und diese nur 
jenen auferlegt werden, die sich sowieso schon 
für das Leben mit Familie entschieden haben. 
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Wenn Familien in Krisen geraten, gestört oder 
zerstört sind, leiden Väter, Mütter und Kinder 
gleichermaßen daran. Für die Gesellschaft be-
deutet dies Verluste an Humanvermögen und 
hohe soziale Kosten. Gelungenes Alltagsleben 
in der Familie ist dagegen ein Beitrag zur 
Humanvermögensbildung einer Gesellschaft, 
weil es nicht nur dem einzelnen Menschen 
Lebenskraft, Lebenssinn und Lebensfreude ver-
mitteln kann, sondern der Gesellschaft in allen 
ihren Vernetzungen dienlich ist, Alltagskultur 
stiftet und soziale Kosten in immenser Höhe 
erspart. 

Doch das Gelingen des familialen Alltagslebens 
wird immer schwieriger, und zugleich steigen 
die persönlichen und gesellschaftlichen Erwar-
tungen und Hoffnungen auf familiales Leben in 
Geschlechter- und Generationensolidarität. Es 
ist schwer verständlich, daß in modernen Ge-
sellschaften die Humanvermögensbildung in 
den Familien nicht als eine produktive Leistung 
und Investition in die Zukunft angesehen, daß 
sie als Privatsache abgetan wird und, anstatt die 
politisch gestaltbaren Rahmenbedingungen für 
Familienleben an die gesellschaftliche Ent-
wicklung angemessen anzupassen, Appelle 
für „ Kinderfreundlichkeit" , „ Mütterlichkeit " , 
„Pflegebereitschaft" , „multikulturelles Zusam-
menleben" die politischen Äußerungen beherr-
schen. 

Das Leben in und mit Familie bietet die Mög-
lichkeit einer Kultur der Geschlechter- und 
Generationensolidarität. Sie zu entwickeln, in 
vielfältigen Formen zur Ausgestaltung zu brin-
gen und lebbar für Junge und Alte, Männer und 
Frauen, Behinderte und Kranke zu machen, 
ohne Vorteile und Nachteile für das eine oder 
das andere Geschlecht, die eine oder die andere 
Personengruppe, ist Aufgabe von Familienpoli-
tik als Gesellschaftspolitik. 

Solange die Männer in Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft und Gesellschaft die dominanten 
Positionen innehaben, müssen sie und nicht die 
Frauen sich fragen lassen, warum sich diese 
Gesellschaft so schwer tut mit ihrer „Familien-
orientierung" und der Übernahme von familia-
len Leistungen zugunsten der Schwächeren. 

Männer übernehmen in der Regel durch ihre 
Rolle als „Ernährer" die Verantwortung für die 
materielle Sicherung ihrer Familien. Doch im 
Vergleich zu den auf Erwerbsarbeit verzichten-
den, in der Familie Tätigen, müssen sie nicht auf 
soziale Anerkennung und -- soweit es sich um 
entsprechend qualifizierte Personen handelt — 
auch nicht auf Einfluß in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft verzichten. Frauen mit Kindern 

ohne „Ernährer" werden nicht gerade selten auf 
das „soziale Netz" verwiesen. In der Mehrzahl 
wünschen sich Alleinerziehende allerdings die 
gleichen Ausbildungs- und Erwerbschancen 
wie andere ohne Kinder und nicht den sozialen 
„ Absturz " und eine lebenslange Einkommens-
buße. Dies gilt in gleicher Weise für verheiratete 
Frauen und Mütter, wenngleich auch diese 
alternative Lebenskonzepte realisieren kön-
nen. 

Diese Benachteiligung der in der Familientätig-
keit stehenden Frauen und wenigen Männer 
kann nur dadurch entgegengewirkt werden, 
daß 

Maßnah-
men zum 
Abbau der 
Benach-
teiligung 
durch 
Familien-
tätigkeit 

— die Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit 
von Familien- und Erwerbstätigkeit für die 
Wohlfahrt und Kultur einer Gesellschaft als 
handlungs- und entscheidungsrelevante 
Vorgabe für alle Politikbereiche angesehen 
wird; 

— die Vereinbarkeit von Familientätigkeit und 
Erwerbstätigkeit für beide Geschlechter zur 
Regel wird und ohne Benachteiligungen für 
Kinder, Eltern und Kranke von beiden Ge-
schlechtern wahrgenommen werden kann; 

— der Familienlasten- oder besser Familienlei-
stungsausgleich so ausgestaltet wird, daß 
diejenigen, die keinerlei gesellschaftlich 
bedeutsame Familientätigkeiten wahrneh-
men, diejenigen entlasten, die diese Leistun-
gen im Partnerschafts- und/oder Genera-
tionenvertrag erbringen; 

— die Kompetenzen für die Erwerbstätigkeit 
und für die Familientätigkeit im Bildungssy-
stem beiden Geschlechtern in gleicher 
Weise vermittelt, von beiden Geschlechtern 
eingeübt und in der Gesellschaft als Ausbil-
dung anerkannt werden. Nur dann nämlich 
können die Wahlfreiheit und Gleichwertig-
keit der Lebensweisen der Geschlechter her-
gestellt werden. Durch veränderte Bildungs-
konzepte könnte auch eine stärker durch 
Anliegen von Frauen bestimmte Kultur der 
Menschlichkeit, der Friedfertigkeit sowie 
der Pflege und Erhaltung von Ressourcen 
erzeugt werden. 

Die Familienberichtskommission ist sich des 
nicht geringen Utopie-Quantums dieser Anre-
gungen bewußt. Sie ist jedoch der Auffassung, 
daß es nur dann zu einem Abbau der struk-
turellen Rücksichtslosigkeit gegenüber Fami-
lien, Kindern, Kranken, Behinderten, Alten und 
„ Fremden" in unserer Gesellschaft kommen 
kann, wenn es gelingt, sowohl Frauen mit den 
Fähigkeiten des pfleglichen Umgangs mit Men-
schen in das Erwerbsleben und in die gesell-
schaftlichen Verantwortungs- und Machtzen-
tren zu integrieren, als auch die familienbezo-
gene Leistungsbereitschaft und die familien-
orientierten Handlungs- und Entscheidungspo-
tentiale der Männer zu fördern, um der „vater- 
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losen" oder besser „familienentfremdeten" Ge-
sellschaft ein Ende zu bereiten. 

6. Familienpolitik 

Zur Ge-
schichte 

der Fami

-

lienpolitik 

In Deutschland stellt die Familienpolitik eine 
späte sozialpolitische Entwicklung dar. Bahn-
brechend wurde auf diesem Gebiet Frankreich, 
wo schon seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts die Sorge um die Stabilität und Leistungs-
fähigkeit der Arbeiterfamilien zum Gegenstand 
öffentlicher Debatten und betrieblicher wie 
auch staatlicher Maßnahmen wurde (vgl. 
Schultheis 1988). Dabei wurde erkannt, daß das 
für die kapitalistische Produktion charakteristi-
sche Prinzip der individuellen Leistungsentloh-
nung den Bedürfnissen der Familien nicht 
gerecht werden kann. Vor allem unter dem 
Einfluß der sozial-katholischen Bewegung um 
F. Le Play experimentierten französische Unter-
nehmer mit Familienlöhnen und Kinderzula-
gen, woraus sich das Prinzip der unternehmens-
übergreifenden Familienausgleichskassen ent-
wickelte. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden 
familien- und bevölkerungspolitische Motive zu 
einem wesentlichen Impuls familienpolitischer 
Aktivitäten, wobei staatliche und unternehme-
rische Problemlösungen konkurrierten. Im 
Jahre 1932 wurde die Zahlung von Kinderzula-
gen für alle Arbeitgeber gesetzlich verpflich-
tend, und der unmittelbar nach Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs verabschiedete Code de la 
Famille (1939) wurde zur Grundlage der franzö-
sischen Sozialpolitik nach 1945. Auch in Schwe-
den entwickelte sich schon in der Zwischen-
kriegszeit ein familien- und bevölkerungspoliti-
scher Diskurs, der zu weitreichenden familien-
politischen Maßnahmen führte (vgl. Myrdal 
1945). 

In Deutschland hatte zwar die Weimarer Reichs-
verfassung „die Reinerhaltung, Gesundung und 
soziale Förderung der Familie" zur „Aufgabe 
des Staats und der Gemeinden" gemacht und 
„die Ehe ... als Grundlage des Familienlebens 
und der Erhaltung und Vermehrung der Nation 
unter den besonderen Schutz der Verfassung" 
gestellt (Artikel 119 WRV). Hieraus ergaben 
sich jedoch in der Weimarer Zeit kaum prakti-
sche Konsequenzen. Im Rahmen der rassisti-
schen Bevölkerungspolitik der Nationalsoziali-
sten wurden erstmals auch familienpolitische 
Maßnahmen zugunsten „rassisch erwünschter" 
Familien eingeführt, bei gleichzeitiger Unter-
drückung und Verfolgung anderer Volksgrup-
pen (vgl. Mühlfeld/Schönweiss 1988). Dies dis-
kreditierte mit der Bevölkerungspolitik auch die 
Familienpolitik, so daß der alliierte Kontrollrat 
die Fortzahlung des Kindergeldes verbot. Des-
halb führten in der Nachkriegszeit zunächst 
Länder und Kommunen Maßnahmen der Fami-
lienhilfe ein; sie erbringen auch heute noch 
mancherorts erhebliche Leistungen (vgl. Lü-
scher/Schultheis 1987). Parallel dazu einigten 

sich vielerorts die Tarifparteien, daß die Löhne 
für zwei Kinder reichen sollten. 

Familien-
politik als 
Stiefkind 
der Sozi-
alpolitik 

Die Familienpolitik in der Bundesrepublik 
begann erst 1953 mit der Gründung eines Bun-
desministeriums für Familie, dem zunächst 
lediglich die Administration des ab 1954 einge-
führten Kindergeldes (ab dem dritten Kind) 
oblag. Trotz des seitherigen Ausbaus des Fami-
lienlastenausgleichs, verschiedener Reformen 
des Familien-, Ehe- und Kindschaftsrechts und 
mancher weite rer familienpolitischer Initiativen 
wie Mutterschafts- und Erziehungsurlaub, Er-
ziehungsgeld usw. ist jedoch die Familienpolitik 
bis heute ein Stiefkind der deutschen Sozial-
politik geblieben. Die Dominanz der von den 
Sozialpartnern als Lobby und Inhaber der 
Selbstverwaltungskompetenz gestützten Sozial-
versicherungspolitik im Gesamt der bundes-
deutschen Sozialpolitik ist für den geringen 
Stellenwert der Familienpolitik mit verantwort-
lich, der es an einer vergleichbaren politischen 
Unterstützung mangelt. Dementsprechend 
wurden in den letzten Jahren die Leistungen für 
Familien immer wieder Bestandteil der finanz-
politischen Manövriermasse, durch deren Re-
duktion das drohende Ausufern staatlicher Defi-
zite bekämpft wurde. Die Mittel für den Famili-
enlastenausgleich haben weniger zugenommen 
als das Bruttosozialprodukt und erst recht als die 
übrigen Sozialleistungen. Auch im internatio-
nalen Vergleich liegt die Bundesrepublik mit 
Bezug auf den Anteil der Aufwendungen für die 
Familie an der Gesamtheit der Sozialausgaben 
in der Schlußgruppe der älteren EG-Staaten. 
Erst durch die jüngste Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts zur Steuerfreiheit des 
Existenzminimums (BVerfGE vom 29. Mai 1990 
und 25. September 1992) hat der Familienla-
stenausgleich einen angemessenen rechtlichen 
Schutz erhalten, der ihm in Zukunft hoffentlich 
auch die nötige politische Priorität sichern 
wird. 

Familien-
förderung 
in der 
DDR 

Sehr im Gegensatz zur alten Bundesrepublik 
entwickelte die DDR ein recht umfassendes 
sozialpolitisches Konzept zur Förderung von 
Familien (vgl. Lampert 1981). Dieses Konzept 
beruhte allerdings nicht primär auf familien-
politischen, sondern auf frauen- und bevölke-
rungspolitischen Motiven und hatte im wesent-
lichen zwei Zielsetzungen: die möglichst umfas-
sende Einbeziehung aller Frauen in den Pro-
duktionsprozeß und die Erhöhung der Gebur-
tenrate. In konsequenter Weise wurde die Ver-
besserung der Lebenssituation junger Mütter 
ins Zentrum der Bemühungen gestellt: Die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf wurde durch 
zahlreiche Urlaubsregelungen, insbesondere 
jedoch durch den Aufbau eines flächendecken-
den Krippen- und Kindergartensystems mit 
ganztägigen Aufenthaltsmöglichkeiten für die 
Kinder gefördert. Hinzu kamen Geburtenprä-
mien und ein mit zunehmender Kinderzahl pro 
Familie steigendes Kindergeld sowie zahlreiche 
Beihilfen in besonderen Lebenslagen. Auch 
über die Vergabe von Wohnraum wurde die 
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Gründung von Familien gefördert. Neben der 
Kinderbetreuung waren auch die vielfältigen 
Leistungen des Gesundheitswesens unentgelt-
lich. Zudem wurden die Preise der Produkte des 
Grundbedarfs (Wohnung, Nahrung etc.) durch 
staatliche Preisvorschriften niedrig gehalten, so 
daß insgesamt die ökonomische Situation 
gerade der einkommensschwächeren Haus-
halte durch die Ankunft von Kindern nicht 
wesentlich verschlechtert wurde. Wenngleich 
auf einem insgesamt deutlich niedrigen Durch-
schnittsniveau der Versorgung war somit die 
Situation der Haushalte mit Kindern relativ zu 
denjenigen der kinderlosen Haushalte wesent-
lich günstiger als in der alten Bundesrepublik. 
Die umfassende Förderung der Belange junger 
Frauen seit Mitte der 70er Jahre schlug sich 
auch in einer deutlich erhöhten Geburtenhäu-
figkeit nieder. 

Aus diesem hier natürlich nur summarisch vor-
geführten Vergleich ergibt sich, daß es nicht auf 
das absolute Versorgungsniveau, sondern auf 
die relative Stellung der Familien mit Kindern 
im Verhältnis zu den Kinderlosen ankommt, 
wenn wir die struktuelle Rücksichtslosigkeit 
einer Gesellschaft gegenüber der Familie beur-
teilen wollen. Diese relative Stellung ist jedoch 
in einer Gesellschaft, die sich gegenüber dem 
Tatbestand der Elternverantwortung weitge-
hend indifferent verhält und einen einseitig 
individualistischen Lebensstil fördert, notwen-
digerweise ungünstiger als in einem zentral 
geleiteten Wirtschaftssystem, das weniger lei-
stungs- als bedarfsorientiert ist. Da in der Bun-
desrepublik auch das soziale Sicherungssystem 
— mit Ausnahme der bedarfsorientierten und 
damit familienfreundlichen gesetzlichen Kran-
kenversicherung — in seinen Leistungen am 
Individuallohn orientiert ist, erscheint hier die 
Notwendigkeit einer eigenständigen, umfas-
senden Familienpolitik von besonderer Dring-
lichkeit. 

Hinder

-

nisse ei

-

ner kohä

-

renten Fa

-

milien

-

politik 

Der Institutionalisierung und Fortentwicklung 
einer kohärenten, umfassenden Familienpolitik 
stehen in der Bundesrepublik jedoch charakte-
ristische Hindernisse entgegen: 

— Die familienpolitisch relevanten Kompeten-
zen sind auf Bund, Länder und Kommunen 
verteilt, so daß einer zentralen Steuerung der 
Familienpolitik, wie sie für die DDR charak-
teristisch war, verfassungsmäßige Schran-
ken gesetzt sind. Die Entwicklung der Fami-
lienpolitik in der Bundesrepublik muß not-
wendigerweise den Bund, die Länder und 
die Kommunen einbeziehen. 

— Auch auf der Ebene des Bundes erscheint es 
praktisch unmöglich, die Kompetenzen für 
familienfördernde Maßnahmen in einem 
einzigen Ministerium zu konzentrieren. Die 
Ausgestaltung des Familienrechts, des Ar-
beitsrechts, des Steuerrechts, des Rechts der 
sozialen Sicherung, die Steuerung des sozia-
len Wohnungsbaus und die Ausgestaltung 
des Wohngeldes, die Berücksichtigung fami

-

lialer Belange im Bildungs- und Gesund-
heitswesen usw. sind für die Lebenslage der 
Familien mindestens ebenso wichtig wie die 
ausschließlich an familialen Belangen orien-
tierten Leistungen des Kinder- oder Erzie-
hungsgeldes. Ein Abbau der strukturellen 
Rücksichtslosigkeit der Politik gegenüber 
Familien setzt in erster Linie voraus, daß 
familiale Belange auch in den Politikberei-
chen stärker berücksichtigt werden, die pri-
mär ganz andere Zielsetzungen verfolgen. 

— Der Umstand, daß die Lebensverhältnisse 
der Familien in einer komplexen Gesell-
schaft notwendigerweise von vielfältigen 
Bedingungen abhängig sind, die den di-
rekten Einflußbereich des Staates über-
schreiten, läßt die Einbeziehung nichtstaatli-
cher Akteure, insbesondere der Tarifpar-
teien, in die familienpolitische Verantwor-
tung unverzichtbar erscheinen. Diese Vor-
stellung ist aber bisher nur von wenigen 
einsichtigen Persönlichkeiten auf der Arbeit-
geber- und Gewerkschaftsseite akzeptiert 
und bestimmt in keiner Weise das Handeln 
der Tarifparteien. 

Dringlich-
keit einer 
umfassen

-

den Fami-
lienpolitik 

Angesichts dieser für eine freiheitliche Gese ll
-schaft unvermeidlichen Vielfalt der potentiellen 

Träger von Familienpolitik erscheint es um so 
wichtiger, wenigstens gedanklich den notwen-
digen Zusammenhang einer umfassenden Fa-
milienpolitik herzustellen. Eben hierin sieht die 
Sachverständigenkommission eine zentrale 
Aufgabe (vgl. Kapitel XI). Die Zersplitterung der 
Kompetenzen ist also kein Argument gegen 
eine umfassende familienpolitische Konzeption, 
sondern ein Argument für ihre Dringlichkeit. 
Ohne umfassende Konzeptionen können die 
potentiellen Akteure überhaupt nicht erkennen, 
wie sich ihr möglicher Beitrag in einem Verhält-
nis zu anderen Beiträgen zur Familienpolitik 
befindet. Indem die Kommission ihre Empfeh-
lungen an die verschiedensten Akteure richtet, 
versucht sie, wenigstens ansatzweise ein Be-
wußtsein dafür zu schaffen, daß nur durch die 
kombinierte Initiative vieler und auf verschie-
denen Ebenen Prozesse in Gang gesetzt werden 
können, welche der sich vergrößernden struktu-
rellen Rücksichtslosigkeit unserer Gesellschaft 
gegenüber Familien Einhalt gebieten. 

Grundvor-
stellungen 
der Be

-

richtskom

-

mission 

Wie jedem politikbezogenen Denken liegen 
auch den Überlegungen und Empfehlungen der 
Familienberichtskommission bestimmte Grund-
vorstellungen normativer und faktischer Art 
zugrunde. Sie bestimmen die Wahl der Themen 
und die Gewichtung der Argumente. Sie seien 
hier abschließend thesenförmig zusammenge-
faßt: 

1. Moderne Gesellschaften zeichnen sich 
durch das Zusammenwirken von strukturell 
verselbständigten, auf bestimmte Aufgaben 
oder Funktionen spezialisierte Teilsysteme 
wie Politik, Wirtschaft, Rechtspflege, Wis-
senschaft, Religion, Massenmedien, Bil-
dungs- und Gesundheitswesen aus. Auch 
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die Gesamtheit der Familien läßt sich als 
gesellschaftliches Teilsystem begreifen, 
doch unterscheidet sich dieses in charakte-
ristischer Weise von den übrigen Teilsyste-
men. Alle diese Teilsysteme erbringen un-
umgängliche Leistungen für den gesamtge-
sellschaftlichen Zusammenhang, sie sind 
also aufeinander angewiesen. 

2. Der Grundunterschied zwischen dem fami-
haIen und den übrigen gesellschaftlichen 
Teilsystemen liegt in ihrem Organisations-
grad. Akteure in der Politik sind z. B. Par-
teien, Verbände, Ministerien oder Körper-
schaften des öffentlichen Rechts, also große 
und arbeitsteilig aufgebaute Organisatio-
nen mit vielen Mitgliedern. Dasselbe gilt für 
die Wirtschaft (Unternehmungen, Ver-
bände der Tarifpartner) und die übrigen 
Teilsysteme. Ihre Einheiten sind hochorga-
nisiert und verfügen über eine Vielzahl von 
Spezialisten, die arbeitsteilig nach be-
stimmten Regeln und unter bestimmten kul-
turelliegitimierten Erfolgskriterien zusam-
menwirken. Familien dagegen sind kleine, 
verletzliche Gebilde von mindestens zwei 
(Alleinerziehende mit einem Kind) und 
kaum mehr als sechs (zwei bis drei Erwach-
sene und drei bis vier Kinder) Personen im 
gleichen Haushalt; auch haushaltübergrei-
fende Netzwerke intensiver Kooperation 
sind nur selten größer. Familien sind damit 
die Strategien der Arbeitsteilung zur 
Lösung ihrer Probleme weitgehend ver-
wehrt. Auch die herkömmliche geschlechts-
spezifische Rollenteilung wird heute in dem 
Maße unzweckmäßig, in dem sich die Bin-
dung der jungen Paare an ihre Verwandt-
schaft aufgrund beruflicher Mobilität 
und sonstiger Individualisierungstenden-
zen lockert und diese mit der Familiengrün-
dung neue Netzwerkbeziehungen auf-
bauen. Dann wird es unerläßlich, daß sich 
Mann und Frau wechselseitig vertreten 
können. Deshalb ist eine grundsätzlich 
gleichrangige Beteiligung beider Ehepart-
ner sowohl an den außerfamilialen Hand-
lungszusammenhängen als auch an der 
Familientätigkeit anzustreben. 

3. Die hochorganisierten Handlungseinheiten 
der übrigen Gesellschaftsbereiche bean-
spruchen die in ihnen wirkenden Perso-
nen in der Regel primär aufgrund von ent-
geltlichen Arbeitsverhältnissen, und zwar 
nur hinsichtlich ihrer hierfür spezifischen 
Kompetenzen. Ihr Bestand wird durch den 
Wegfall, die Kündigung oder den Tod ein-
zelner Mitglieder kaum berührt. Der zeit-
weise und erst recht der permanente Ausfall 
auch nur eines Familienmitglieds stört da-
gegen den Familienzusammenhang emp-
findlich, er kann ihn sogar weitgehend zer-
stören. In ihrer Eigenschaft als Haushaltfüh-
rende und Eltern werden die Menschen 
unabhängig von ihrer Vorbildung und 
beruflichen Qualifikation mit einer Vielzahl 
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von unterschiedlichen Aufgaben und Pro-
blemen konfrontiert, für deren Lösung sie 
bestimmte Daseinskompetenzen entwik-
keIn müssen. In dem Maße, in dem die 
Arbeitsteiligkeit und Spezialisierung in den 
übrigen gesellschaftlichen Lebensberei
chen fortschreitet, steigen auch die Anfor
derungen an die Familienmitglieder und 
ihre zeitliche Beanspruchung durch außer
familiale Tätigkeiten. Stand früher das 
Familienleben unter den häufig belasten-
den Bedingungen materieller Knappheit 
und verwandtschaftlicher Kontrolle, so be-
steht heute die zentrale Herausforderung in 
der subjektiven Leistung der Familienmit-
glieder, trotz externer Beanspruchungen, 
sich "Familienzeit" zu nehmen, zusammen-
zuhalten und zu einem alle bereichernden 
Familienleben beizutragen. 

4. Der gesellschaftliche Charakter der 
Schwierigkeiten, mit denen Familien unter 
den gegenwärtigen Bedingungen zu kämp-
fen haben, läßt sich am besten mit der The-
se einer "strukturellen Rücksichtslosigkeit" 
der verschiedenen gesellschaftlichen Teil
systeme gegenüber der Familie kennzeich-
nen. Damit wird auf den Umstand ver-
wiesen, daß die herrschenden gesellschaft-
lichen Normen und Leistungszusammen-
hänge im Regelfalle keine Rücksicht darauf 
nehmen, ob Menschen Elternverantwor-
tung tragen oder nicht. Elternschaft gilt als 
"Privatsache ". Eltern werden daher im Re-
gelfall "wie jedermann" behandelt. Diese 
Privatisierung der Elternverantwortung 
bringt jedoch den Kinderlosen im Regelfalle 
Konkurrenzvorteile. Die spezifischen Bela-
stungen von Eltern - z. B. mit Bezug auf 
den Zeithaushalt und die ökonomischen 
Möglichkeiten - und ihr gesellschaftlicher 
Nutzen werden zwar rhetorisch, aber in der 
Regel nicht alltagspraktisch anerkannt. 

5. Unter dem Einfluß des Selbstverständlich-
werdens weiblicher Berufstätigkeit entwik
kelte sich die Zahl der Kinder zu einem 
zentralen Element sozialer Ungleichheit. 
Dies ist keine Folge von Kinderfeindlich-
keit, sondern von Kinderindifferenz, der 
strukturellen Rücksichtslosigkeit von Wirt-
schaft und Staat gegenüber dem Tatbestand 
der Elternschaft. Die Bekämpfung dieser 
Ungleichheit wird nicht ohne Eingriffe in 
die Besitzstände der Kinderlosen möglich 
sein. 

6. Die Zukunft der Familie wird sich daran 
entscheiden, inwieweit es gelingt, die kul-
turellen Motive und ökonomischen Bedin-
gungen für eine verbreitete Stabilisierung 
dauerhafter Partnerschaftsbeziehungen auf 
der Basis einer Gleichberechtigung der 
Geschlechter zu schaffen und die Folgen 
der Übernahme von Elternverantwortung 
durch entsprechende arbeitsmarkt- und 
sozialpolitische Maßnahmen günstiger zu 
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gestalten. Die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter erfordert einen stärkeren Einbe-
zug der Männer in den Zusammenhang 
unentgeltlicher Erziehungs-, Haus-, Hilfe- 
und Pflegearbeit, aber auch die Ermögli-
chung einer besseren Vereinbarkeit von 
Familientätigkeit und Berufstätigkeit für 
die Frauen, und nicht zuletzt eine Um-
orientierung des Bildungssystems im Hin-
blick auf eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Ausbildung und auf die für 
die Gründung einer Familie erforderlichen 
Daseinskompetenzen von Männern und 
Frauen. 

7. Ein zentrales Problem der sich durch struk-
turell verselbständigte Teilsysteme konsti-
tuierenden modernen Gesellschaft ist die 
Kontrolle der problematischen Folgen, die 
sich aus dieser immer fortschreitenden Spe-
zialisierung und „ Eigensinnigkeit" der Teil-
bereiche ergeben. Das gilt im Verhältnis all 
dieser Teilsysteme zueinander, hat aber mit 
Bezug auf die Familie eine besondere Qua-
lität, weil sich die Familien aufgrund ihrer 
geringen Organisationsfähigkeit nicht im 
gleichen Maße wehren können wie hoch 
organisierte Akteure. Daraus resultiert die 
spezifische Schutz- und Förderungswürdig-
keit der Familien, welche ihren Ausdruck in 
Artikel 6 Grundgesetz gefunden hat. 

8. Politik zugunsten von Familien kann sich 
nicht auf Einzelmaßnahmen wie z. B. das 
Kindergeld oder die Reform der Steuerge-
setze beschränken, sondern muß um fassen-
der  und stärker aus der Sicht der Bedürf-
nisse und Interessen der Familienangehöri-
gen, insbesondere der Mütter, konzipiert 
werden. Es geht z. B. um die Abstimmung 
der Dauer von Kindererziehungszeiten mit 
dem Beginn eines öffentlichen Betreuungs-
angebots für Vorschulkinder oder, allge-
meiner, um die Schaffung eines rechtlichen 
Rahmens, innerhalb dessen sich individu- 

elle Biographien mit der Übernahme von 
Elternverantwortung ohne größere Nach-
teile vereinbaren lassen. 

9. Politisch induzierte Familienförderung soll-
te sich darauf konzentrieren, die objektiven 
Folgen des Kinderhabens so zu beeinflus-
sen, daß sich die Erwartungen junger Men-
schen, welche vor familialen Entscheidun-
gen stehen, verbessern können. Solche 
Erwartungen bilden sich im wesentlichen 
aus der Wahrnehmung der Folgen von Kin-
dern bei Freunden, Verwandten und Be-
kannten. Diese Folgen sind nicht aus-
schließlich wirtschaftlicher A rt , sondern be-
ziehen sich auch auf die Anerkennung von 
Eltern als Eltern bei Arbeitgebern, Verwal-
tungen, in Schulen und sozialen Diensten, 
in der Öffentlichkeit und im Bekannten-
kreis. Besonders benachteiligt sind heute 
junge Familien. Schwergewichte zukünfti-
ger Familienpolitik sollten insbesondere auf 
die Vereinbarung der Teilhabemöglichkei-
ten an Familie, Bildung und Wirtschaft 
sowie auf die rechtzeitige Verfügbarkeit 
ausreichenden und finanziell tragbaren 
Wohnraumes gelegt werden. 

10. Familienpolitik muß daher sowohl im Be-
reich der Legislative als auch der Exekutive, 
und zwar auf Bundes-, Landes- und 
Gemeindeebene als gesellschaftliche Struk-
turpolitik und im Zusammenwirken mit den 
Tarifpartnern und den Trägern der verschie-
denen sozialen Dienstleistungen konzipiert 
werden. Sie kann nicht als politische Auf-
gabe eines einzelnen Ressorts verstanden 
und betrieben werden. Die auf Familien-
fragen spezialisierten politischen Akteure 
— vor allem im administrativen Sektor — 
müssen Einflußmöglichkeiten erhalten, um 
auch als familienpolitisches „Gewissen" 
der übrigen Fachpolitiken wirksam werden 
zu können. 
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II. Grunddaten zu Bevölkerung, Familien und Privathaushalten 

Wie schon in früheren Familienberichten seien hier 
zur Einführung und als Überblick ausgewählte, für die 
Berichterstattung bedeutsame Befunde zur Entwick-
lung von Bevölkerung, Familien und Privathaushalten 
mitgeteilt. Sie beruhen zum großen Teil auf Daten der 
amtlichen Statistik und werden nur ausnahmsweise 
durch Ergebnisse der empirischen Sozialforschung 
ergänzt. Eine strenge Auswahl war erforderlich, 
wobei die neuesten bei Redaktionsschluß am 1. Okto-
ber 1993 verfügbaren Daten verwendet wurden. Zu 
jedem Gesichtspunkt werden soweit als möglich und 
informativ Zeitreihen für die alten und neuen Bundes-
länder (bzw. die DDR) und das vereinigte Deutschland 
dargestellt. Hieran schließen sich ausgewählte Quer-
schnittsbetrachtungen der gegenwärtigen Situation 
an. Schließlich werden Daten mitgeteilt, die Deutsch-
land im internationalen Vergleich zeigen, um wenig-
stens ansatzweise eine Einschätzung der Bedeutsam-
keit der für Deutschland dargestellten Entwicklungs-
tendenzen im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern zu ermöglichen. Detailliertere Daten und 
Kommentare zum Strukturwandel der Familie finden 
sich in den einzelnen Berichtsabschnitten. 

1. Bevölkerungsentwicklung 

Die Statistik der Bevölkerung umreißt den äußeren, 
quantitativen Rahmen der Entwicklung des Human

-

vermögens einer Gesellschaft. Natürlich ist die Größe 

dieses Humanvermögens nicht nur von der Zahl, 
sondern ebenso von den Kompetenzen der Personen 
abhängig, aus denen sich die Bevölkerung zusam-
mensetzt. Da diese Kompetenzen und insbesondere 
ihre gesellschaftliche Nutzung jedoch in erheblichem 
Maße mit Geschlecht und Lebensalter korrelieren, 
vermittelt schon die Betrachtung der quantitativen 
Bevölkerungsentwicklung nach Größe, Alter und 
Geschlecht einen ersten Einblick in die gesellschaft-
lich relevante Struktur des Humanvermögens. 

Jede Gesellschaft ist darauf angewiesen, daß neue 
Generationen nachwachsen und ihre wesentlichen 
kulturellen, technischen und ökonomischen Errun-
genschaften übernehmen und weiterentwickeln. 
Struktur und Entwicklungstendenzen einer Bevölke-
rung sind die Resultante von drei Faktoren: der 
Geburtenhäufigkeit, der altersspezifischen Sterblich-
keit und dem Saldo der Zu- und Abwanderungen. Im 
folgenden werden zunächst diese drei Faktoren dar-
gestellt. 

1.1 Geburten 

Die Zahl der Geburten in einer Bevölkerung resultiert 
aus zwei voneinander unabhängig variierenden Fak-
toren, nämlich zum einen aus der durchschnittlichen 
Zahl der pro Frau im gebärfähigen Alter geborenen 
Kinder und zum anderen aus der Zahl der im fortpflan- 

Abbildung II/1 

Entwicklung der zusammengefaßten Geburtenziffern in beiden Teilen Deutschlands 1950-1990 
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zungsintensiven Alter stehenden Frauen. Dieser 
zweitgenannte Faktor ist ausschließlich demographi-
scher Natur und resultiert aus der Geburtenentwick-
lung der Vergangenheit einerseits und dem Saldo der 
Zu- und Abwanderungen andererseits. Ausdruck sich 
verändernder familialer Verhaltensweisen sind dage-
gen die auf den Bestand der Frauen eines bestimmten 
Alters bezogene Geburtenzahlen, die sog. altersspezi-
fischen Fruchtbarkeitsziffern, welche für ein bestimm-
tes Kalenderjahr zur zusammengefaßten Geburtenzif-
fer addiert werden (vgl. Abb. II/1). Mitte der 60er 
Jahre setzte sowohl in der (alten) Bundesrepublik als 
auch in der DDR der öffentlich stark diskutierte 
Geburtenrückgang ein, der in der DDR durch bevöl-
kerungspolitische Maßnahmen zwischen 1975 und 
1987 aufgehalten und in den alten Bundesländern seit 
1985 von einem leichten Aufwärtstrend abgelöst 
wurde. 

In der alten Bundesrepublik wäre der Geburtenrück-
gang noch stärker gewesen, wenn er nicht durch die 
Geburtenquote der Ausländerinnen zumindest teil-
weise kompensiert worden wäre (vgl. Abb. II/2). 1965 
betrug der Anteil ausländischer Kinder an allen 
Geburten 3,6 % und 1990 bereits 11,9 % (Wista 1992, 
S. 770). Seit Mitte der 80er Jahre kommen die Gebur-
ten von Aussiedlerinnen (deutschstämmigen Zuwan-
dererinnen) und Übersiedlerinnen (DDR-Bürgerin-
nen) hinzu, was auch den geringen Aufwärtstrend 
mitbedingt hat. 

Abbildung II/2 

Zusammengefaßte Geburtenziffern für Deutsche und 
Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland 

1970-1987 

Im Hinblick auf den Anstieg der Geburten in West-
deutschland während der letzten Jahre wird häufig 
auf die Zunahme der späten ersten Mutterschaft 
hingewiesen. Damit werden Frauen bezeichnet, die 
erst mit 35 Jahren oder noch später ihr erstes Kind 
bekommen. Doch, rein statistisch gesehen, hat sich 
zwar das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt 
ihrer Kinder erhöht und betrug 1988 26,7 Jahre in der 
alten Bundesrepublik und 22,8 Jahre in der DDR. Aber 
die Zahl „später Mütter" (über 35 Jahre) ist bei weitem 

nicht so hoch, wie häufig angenommen wird. Was sich 
in der Bundesrepublik verändert hat, ist die Einstel-
lung zur späten Mutterschaft. 

Die folgende Abbildung II/3 zeigt zudem, daß sich 
insgesamt das Alter der Mütter (und zwar unabhängig 
von der Ordnungsnummer der Geburten) zwar erhöht 
hat, aber durch die Abnahme der Kinderzahl pro Frau 
nicht in die höchsten Altersstufen verschoben wurde; 
auch die Geburten in fortgeschrittenem Lebensalter 
sind zurückgegangen. 

Abbildung II/3 

Altersspezifische Geburtenziffern 1970 und 1989 
in beiden Teilen Deutschlands 

Den genauesten Einblick in die langfristigen Verhal-
tensänderungen gewinnt man durch eine kohorten-
und paritätsspezifische Betrachtungsweise der Ge-
burtenhäufigkeit. Die bisher verwendete zusammen-
gefaßte Geburtenziffern (Total Fertility Rate: TFR) 
stellt die Summe der altersspezifischen Geburtenzif-
fern der Frauen in einem bestimmten Kalenderjahr 
dar. Man kann statt dessen auch die altersspezifischen 
Geburtenziffern eines bestimmten weiblichen Ge-
burtsjahrganges — bezogen auf die Kalenderjahre der 
Fruchtbarkeit — addieren und erhält auf diese Weise 
die kohortenspezifische Geburtenziffer (Completed 
Fertility Rate: CFR). Wie Abbildung II/4 zeigt, schwan-
ken die mittleren Kinderzahlen pro Frau bei den 
zusammengefaßten Geburtenziffern wesentlich stär-
ker als bei den kohortenspezifischen Geburtenziffern, 
bei denen wir zwischen den Geburtsjahrgängen 1856 
und 1920 eine fortgesetzte Abnahme feststellen kön- 
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Abbildung II/4 

Der säkulare Abnahmetrend der Geburtenziffern 
im Deutschen Reich 

und in der Bundesrepublik Deutschland 

Quelle: Birg, HJKoch, H. 1987, S.84 

nen, der ein Wiederanstieg bis zum Geburtsjahr 1935 
und dann eine kontinuierliche Abnahme bis zur 
Gegenwart folgt. Die Schwankungen der aktuellen 
Werte pro Kalenderjahr korrelieren mit wirtschaftli-
chen Konjunkturen und zeitgeschichtlichen Ereignis-
sen und dürften in einer Gesellschaft, für die Gebur-
tenkontrolle selbstverständlich geworden ist, tenden-
ziell stärker werden. 

Da im Gebiet der früheren Bundesrepublik die nicht-
ehelichen Geburten stets einen nur vergleichsweise 
geringen Anteil ausmachten, kommt im Anstieg der 
Kohortenfertilität zwischen den Geburtsjahrgängen 
1920 und 1935 vor allem die hohe Heiratshäufigkeit 
dieser Geburtsjahrgänge zum Ausdruck. Der seither 
zu beobachtende weitere Rückgang der Kohortenfer-
tilität ist einerseits durch eine Reduktion der Geburten 
dritter und höherer Ordnung und andererseits durch 
einen Rückgang der Heiratsneigung unter den jünge-
ren Kohorten und der damit einhergehenden zuneh-
menden Kinderlosigkeit zu erklären. Der Verdeutli-
chung dieses Zusammenhangs dient Tabelle II/1, 
welche allerdings nicht unmittelbar aus Daten der 
amtlichen Statistik gewonnen werden konnte: die 

Geburtenzählkarten der amtlichen Statistik erfassen 
nämlich den Rang der Geburten (erstes, zweites usw. 
Kind) nur bezogen auf die jeweilige Ehe, nicht auf die 
Gesamtheit der Geburten einer Frau. Voreheliche 
Geburten oder Kinder aus mehreren Ehen bleiben 
damit außer Betracht. Daraus resultiert in der amtliche 
Statistik eine Überschätzung der Zahl erster Kinder 
und eine Unterschätzung der Geburten höheren Ran-
ges sowie der permanent kinderlos bleibenden 
Frauen. Aufgrund empirischer Erhebungen korri-
gierte Schätzwerte wurden von Birg u. a. (1990) 
errechnet. 

Wie Tabelle II/1 zeigt, hat sich der Anteil der dauer-
haft kinderlos bleibenden Frauen vom Minimalwert 
um 1935 an verzweieinhalbfacht: 22,9 % des Geburts-
jahrganges 1958 bleiben voraussichtlich lebenslang 
kinderlos. Während vom Geburtsjahrgang 1935 mehr 
als ein Drittel aller Frauen drei und mehr Kinder zur 
Welt brachten, sind es heute nur noch 15,5 %. Am 
häufigsten haben Frauen zwei Kinder. Auffällig ist die 
Kontinuität des kohortenspezifischen Geburtenrück-
gangs auf nur noch 1,45 Kinder je Frau beim Geburts-
jahrgang 1958. Alles deutet gegenwärtig auf eine 
längerfristige Fortsetzung des Geburtenrückgangs 
hin. 

In der DDR hat es keine vergleichbare Zunahme der 
Kinderlosen gegeben. Vielmehr hatten über 90 % 
aller Frauen mindestens ein Kind. Seit der Vereini-
gung hat sich jedoch die Kinderzahl innerhalb von 
zwei Jahren halbiert (BiB-Mitteilungen vom 8. März 
1993, S. 7). Aller Voraussicht nach ist dieser extreme 
Rückgang eine vorübergehende Erscheinung, be-
dingt durch den Umbruch der Lebensverhältnisse. Es 
muß jedoch damit gerechnet werden, daß der Anteil 
der kinderlos Bleibenden bei den nachwachsenden 
Frauengenerationen in den neuen Bundesländern 
ebenfalls zunimmt. 

Verglichen mit anderen EG-Staaten hatten zuletzt nur 
Spanien und Italien noch geringere Fruchtbarkeitszif-
fern als die Bundesrepublik Deutschland. Seit Mitte 
der 70er Jahre fiel die Geburtenhäufigkeit im übrigen 
nicht nur in allen 12 EG-, sondern in den meisten der 
west- und osteuropäischen Staaten unter das Niveau 
der Bestandserhaltung (vgl. Tab. II/2). 

Tabelle II/1 

Entwicklung der paritätsspezifischen Kinderzahl nach den Geburtenjahrgängen 1935 bis 1958 
in den alten Bundesländern 

Geburtsjahrgänge Von 1 000 Frauen haben im Verlauf ihres Lebens ... Kinder (‰) Zahl der Kinder auf 
der Frauen 0 1 2 3 u. m. 1 000 Frauen 

1935 	 92 257 299 352 2 175 
1940 	 106 264 341 289 1 973 
1945 	 127 306 348 220 1 775 
1950 	 148 305 351 197 1 685 
1955 	 203 284 342 175 1 533 
1958 	 229 279 336 155 1 455 

Quelle: Birg u. a. 1990, S. 28 (Die Geburtenziffern bei den jüngeren Kohorten für die Jahre nach 1985 sind geschätzt.) 
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Tabelle II/2 

Zusammengefaßte Geburtenziffern in der EG 1960 bis 1990 

Land 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Belgien 	 2,58 2,61 2,25 1,74 1,69 1,51 1,54 1,54 1,58 2 ) 1,59 2 ) . 
Bundesrepublik 
Deutschland 	 2,37 2,51 2,02 1,45 1,45 1,28 1,35 1,37 1,41 1,39 1,48 2 ) 
Dänemark 	 2,54 2,61 1,95 1,92 1,55 1,45 1,48 1,50 1,56 1,62 1,67 
Frankreich 	 2,73 2,83 2,47 1,93 1,95 1,82 1,84 1,82 1,82 1,81 1,80 
Griechenland 	 2,28 2,30 2,34 2,37 2,23 1,68 1,62 1,52 1,52 1,43 . 
Irland 	 3,76 4,03 3,87 3,40 3,23 2,50 2,44 2,32 2,18 2,11 1 ) 2,17 1 ) 
Italien 	 2,41 2,67 2,43 2,21 1,69 1,41 1,34 1,34 1,33 1,33 2 ) 1,29 2 ) 
Luxemburg 	 2,28 2,38 1,97 1,53 1,50 1,38 1,44 1,39 1,51 1,52 1,62 
Niederlande 	 3,12 3,04 2,58 1,66 1,60 1,51 1,55 1,56 1,55 1,55 1,62 2 ) 
Portugal 	 3,01 3,08 2,76 2,52 2,19 1,70 1,63 1,57 1,53 1,48 . 
Spanien 	 2,86 2,94 2,82 2,80 2,22 1,63 1,54 1,48 1,38 2 ) 1,30 2 ) . 

Vereinigtes 
Königreich 	 2,69 2,86 2,44 1,81 1,89 1,80 1,78 1,82 1,84 1,81 1,84 

1) vorläufig 
2) geschätzt 
Quelle: Höhn 1993, S. 54; Eurostat: Bevölkerungsstatistiken 1991; Europarat: Recent Demographic Developments in Europe 
1991 

1.2 Lebenserwartung und Sterblichkeit 

Die mittlere Lebenserwartung eines Neugeborenen 
ist das beste Maß, um die Sterblichkeitsverhältnisse 
einer Bevölkerung zusammenfassend zu charakteri-
sieren. Wie Abbildung II/5 zeigt, hat die Lebenserwar-
tung bei der Geburt in beiden deutschen Staaten und 
für beide Geschlechter langfristig zugenommen, aller-
dings mit charakteristischen Unterschieden: 

Abbildung II/5 

Lebenserwartung der Neugeborenen 
in beiden deutschen Staaten, 1950-1986 
Alter 

1) Bundesrepublik 1949/51, DDR 1952 
2) für 1955 sind für die Bundesrepublik keine Angaben verfügbar 

Quelle: StB A, ; Darstellung DJI 

- Die Lebenserwartung der Frauen ist durchgängig 
höher als diejenige der Männer; um 1950 betrug 
die Differenz ca. 4 Jahre, Ende der 80er Jahre 
6 Jahre. 

- Der Anstieg der Lebenserwartung vollzog sich seit 
den 50er Jahren in beiden deutschen Staaten 
parallel ;  in den 60er Jahren war bei deutlich 
verlangsamtem Sterblichkeitsrückgang die Ent-
wicklung in der DDR etwas günstiger als in der 
Bundesrepublik; seit 1970 ging die Sterblichkeit in 
der Bundesrepublik sehr viel stärker zurück als in 
der DDR; 

- per Saldo war Ende der 80er Jahre die Lebens-
erwartung in der Bundesrepublik bei beiden 
Geschlechtern um ca. 3 Jahre höher als in der DDR, 
während die Differenz um 1950 nur 0,4 Jahre 
betrug. 

Detaillierteren Einblick in den Verlauf des Sterblich-
keitsrückgangs vermitteln die Abbildungen II/6 und 
II/7: Vor allem die Säuglingssterblichkeit konnte in 
beiden deutschen Staaten sehr stark gesenkt werden. 
Sie betrug 1988 nur noch ca. 15 % der Werte von 1950. 
Auch im Jugendalter konnten in beiden deutschen 
Staaten noch beachtliche Lebensgewinne erzielt wer-
den. Dagegen blieben die Lebensgewinne in der DDR 
bei den über 30jährigen Männern völlig unbedeu-
tend, was in auffallendem Kontrast nicht nur zur 
Entwicklung in der Bundesrepublik, sondern auch zu 
derjenigen in den meisten anderen entwickelten Staa-
ten steht. Auch bei den Frauen waren die Lebensge-
winne in fortgeschrittenerem Lebensalter deutlich 
geringer als in der Bundesrepublik. Die Verbesserung 
der mittleren Lebenserwartung bei der Geburt ist in 
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Abbildung II/6 

Veränderungsrate der Sterbewahrscheinlichkeit 
von Männern 1988 

im Vergleich zu 1949/53 nach Altersgruppen 

Abbildung II/7 

Veränderungsrate der Sterbewahrscheinlichkeit 
von Frauen 1988 

im Vergleich zu 1949/53 nach Altersgruppen 

Tabelle II/3 

Lebenserwartung der Neugeborenen in der EG und DDR 1950 und 1989 

Land 

Männer Frauen 

1950 1989 Zunahme 1950 1989 Zunahme 
in Jahren in Jahren 

Belgien 	  62,0 72,4 10,4 67,3 79,0 11,7 
Bundesrepublik Deutschland 	 64,6 72,6 8,0 68,5 79,0 10,5 
Dänemark 	  69,8 72,0 2,2 72,6 77,7 5,1 
DDR 	  65,1 69,8 1 ) 4,7 69,1 75,9 1 ) 6,8 
Griechenland 	  63,4 74,2 10,8 66,7 79,3 12,6 
Spanien 	  59,8 73,4 13,6 64,3 80,1 15,8 
Frankreich 	  62,9 72,5 9,6 68,5 80,7 12,2 
Irland 	  64,5 71,0 6,5 67,1 77,0 9,9 
Italien 	  63,7 73,2 9,5 67,2 79,7 12,5 
Luxemburg 	  63,4 70,6 7,2 68,2 77,9 9,7 
Niederlande 	  70,6 73,7 3,1 72,9 79,9 7,0 
Portugal 	  56,4 70,9 14,5 61,6 77,9 16,3 
Großbritannien 	  66,2 72,4 6,2 71,2 78,0 6,8 

1 ) Angaben von 1987/88 
Quellen: Pohl u. a. 1992; StJB der DDR 1976 
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der DDR also ganz überwiegend auf die Senkung der 
Kinder- und Jugendsterblichkeit zurückzuführen, 
während im Erwachsenenalter die Lebensgewinne 
bescheiden blieben. 

Wie der internationale Vergleich (Tab. II/3) zeigt, 
gehört die DDR mit den Niederlanden, Großbritan-
nien und Dänemark zu den Ländern mit den niedrig-
sten Gewinnen an Lebenserwartung. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß in den übrigen genannten Län-
dern die Lebenserwartung bereits 1950 die europäi-
sche Spitze bildete, so daß hier weitere Lebensge-
winne ohnehin unwahrscheinlicher waren. In der 
DDR dagegen war dies Ausdruck ungünstigerer 
Lebensverhältnisse. Die Bundesrepublik rangiert hier 
wie schon früher im unauffälligen Mittelfeld. 

1.3 Wanderungen 

Für die Bevölkerungsentwicklung kommt den Wan-
derungen eine in der Bundesrepublik immer unter-
schätzte Bedeutung zu. Das gilt insbesondere auf 
kleinräumiger, regionaler Ebene, wo die Zu- und 
Wegzüge die Bevölkerungsentwicklung häufig stär-
ker beeinflussen als die Geburten und die Todesfälle. 
Aber auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene spielt 
der Wanderungsüberschuß eine wesentliche Rolle für 

die bisher noch einigermaßen ausgeglichene Bevöl-
kerungsbilanz in der Bundesrepublik. Zwischen 1965 
und 1975 sind die Geburten in beiden deutschen 
Staaten deutlich unter das für die Reproduktion der 
Bevölkerung erforderliche Niveau gesunken (vgl. 
Abschnitt 1.1). Während in der DDR die pro-natalisti-
sche Familienpolitik einen gewissen Geburtenanstieg 
bewirkte, war die Bundesrepublik schon seit 1970 für 
ein ausgeglichenes Generationenverhältnis auf eine 
kontinuierliche Zuwanderung strukturell angewie-
sen. Dieses Erfordernis wird sich für die alten und 
neuen Bundesländer in den kommenden Jahrzehnten 
verstärken (vgl. Abschnitt 1.4). Angesichts dieser 
Umstände erscheint es als sehr bedenklich, daß die 
Wanderungen weder in der Politik noch in der amtli-
chen Statistik oder in den deutschen Sozialwissen-
schaften größere Beachtung finden. 

Während um die Mitte des 19. Jahrhunderts noch 
hunderttausende von Deutschen durch die heimische 
Not getrieben vor allem nach Amerika auswanderten, 
ist die Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg 
kontinuierlich ein Gebiet mit Zuwanderungsüber-
schüssen gewesen. Die DDR dagegen mußte von 
Anfang an erhebliche Bevölkerungsverluste durch die 
Flucht in den Westen hinnehmen, welches sie 1961 
durch den Mauerbau zu unterbinden suchte, wie in 
der folgenden Abbildung II/9 sehr deutlich zu erken-
nen ist. 

Abbildung II/8 

Wanderungen über die Grenzen des früheren Bundesgebietes 1950-1990 
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Abbildung II/9 

Übersiedler aus der DDR 1949-1989 

Zunächst betraf die Zuwanderung in der Bundesrepu-
blik vor allem die deutschen Flüchtlinge aus den 
ehemaligen deutschen Ostgebieten und der DDR. In 
den 60er Jahren rekrutie rte sich die infolge des 
raschen Wirtschaftswachstums gezielt geförderte Zu-
wanderung vor allem aus dem europäischen Ausland, 
wobei trotz einer erheblichen Mobilität der Gastarbei-
ter der Bestand der Ausländer auf über 4 Mio. 

anschwoll. Mit dem 1971 für die wichtigsten Zuwan-
derungsländer ausgesprochenen Anwerbestop stabi-
lisierte sich die Zahl der Ausländer und Auslände-
rinnen in den 70er Jahren, wobei sich der Einfluß 
der Zuwanderung aus der Türkei relativ verstärkte 
(vgl. Hußmanns u. a. 1983, S. 335ff.). Während der 
ersten Hälfte der 80er Jahre war die Wanderungs-
bilanz ausgeglichen; seither hat die Zuwanderung 
wieder stark zugenommen, vor allem infolge des Zu-
stroms von Aussiedlern aus Osteuropa und von Asyl-
suchenden. Seit der Öffnung der Mauer erfolgten 
zudem deutliche Bevölkerungsverschiebungen zwi-
schen den alten und neuen Bundesländern (vgl. 
Abb. II/10). 

Diese sehr unterschiedliche Zusammensetzung der 
wichtigsten Wanderungsströme macht es schwierig, 
generelle Aussagen hinsichtlich der Zusammenset-
zung der Wanderung nach Alter und Geschlecht zu 
treffen. Insgesamt kann aber gesagt werden, daß der 
Hauptteil der Migranten sich aus jüngeren Erwachse-
nen mit ihrem Nachwuchs zusammensetzt, so daß den 
Wanderungen insgesamt ein die Altersstruktur der 
Bundesrepublik erheblich verjüngender und die 
Geburtenhäufigkeit stabilisierender Effekt zugespro-
chen werden kann. Dieser Einfluß wird in der herr-
schenden Darstellungsweise der Komponenten der 

Abbildung II/10 

Innerdeutsche Wanderungen zwischen alten und neuen Bundesländern 1989-1991 

Quelle: BiB-
Mitteilungen 4/1992 
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Bevölkerungsentwicklung regelmäßig unterschätzt, 
weil als Einfluß der Zuwanderung nur die Wande-
rungssalden in Betracht gezogen werden, nicht jedoch 
die dadurch in der Folge ausgelösten zusätzlichen 
Geburten in der Bundesrepublik. Obwohl sich das 
generative Verhalten der ausländischen Frauen dem-
jenigen der einheimischen in der Regel schnell annä-
hert, ist dieser Einfluß erheblich. Wie Dinkel und 
Meinl (1991) zeigen, ist das Bevölkerungswachstum in 
der Bundesrepublik zwischen 1950 und 1987 zu mehr 
als drei Viertel durch Wanderungsgewinne bedingt. 
Analog läßt sich für die DDR zeigen, daß „die Außen-
wanderungen den allergrößten Teil der tatsächlichen 
demographischen Entwicklung erklären" (ebda. 
S. 131). 

1.4 Struktur und Größenveränderung der 
Bevölkerung 

Altersstruktur und Wachstums- oder Schrumpfungs

-

tendenz einer Bevölkerung sind das kombinierte 

Ergebnis der auf sie einwirkenden Fertilitäts-, Morta-
litäts- und Wanderungsverhältnisse. Dabei kommt auf 
die Dauer in beiden deutschen Staaten der Verände-
rung der Geburtenzahl die größte Bedeutung zu: Der 
langfristige Trend zur Reduktion der Geburten pro 
Frau von ca. 2,5 Kindern bei den zwischen 1930 und 
1940 Geborenen bis auf ca. 1,5 Kinder bei den 
zwischen 1955 und 1960 Geborenen bewirkt eine 
zwar wellenförmig verlaufende und durch den Rück-
gang der Säuglings- und Kindersterblichkeit etwas 
gebremste, aber gleichzeitig unaufhaltsame Vermin-
derung des Bestandes der nachwachsenden Genera-
tion und damit auch des Fortpflanzungspotentials der 
Bevölkerung in Deutschland. Dabei werden ohne 
kontinuierliche Zuwanderung sich die Geburten eine 
Generation später auch dann weiter verringern, wenn 
die Kinderzahl pro Frau gleich bleibt. Dieser Effekt 
bestimmt den absehbaren Geburtenrückgang der 
nächsten Jahrzehnte. Da gleichzeitig geburtenstär-
kere Jahrgänge ins höhere Lebensalter rücken, nimmt 
der Anteil der alten Menschen immer weiter zu und 
wird in absehbarer Zukunft größer als derjenige der 
Kinder und Jugendlichen werden (vgl. Abb. II/11). 

Abbildung II/11 

Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland von 1990-2030 nach Altersgruppen und Geschlecht 

Quelle: 7. koordinierte Bevölkerungsvorauschätzung; Darstellung DJI 
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Dabei nimmt der Anteil der alten Frauen stärker zu als 
derjenige der alten Männer, weil die Frauen während 
ihres ganzen Lebens geringere altersspezifische 
Sterblichkeiten aufweisen, welche in höherem 
Lebensalter zu kumulativen Effekten führen. Da die 
Sterblichkeit des weiblichen Geschlechts auch in 
jüngster Zeit stärker gesunken ist als diejenige der 
Männer (vgl. Abb. II/6 und II/7), ist mit einer Verstär

-

kung dieses Effekts in der Zukunft zu rechnen. Der 
große Frauenüberschuß bei den über 63jährigen ist 
allerdings auch mit bedingt durch die im zweiten 
Weltkrieg gefallenen Männer. 

Die siebte koordinierte Bevölkerungsvorausschät

-

zung zur zukünftigen Entwicklung der Bevölkerung 
in Deutschland läßt erkennen, daß sich in den kom- 

Abbildung II/12 

Altersaufbau der Bevölkerung Deutschlands am 1. Januar 1991 

Statistisches Bundesamt 920308 
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menden Jahrzehnten eine gravierende Verschlechte-
rung des Verhältnisses zwischen der Bevölkerung im 
erwerbstätigen und der Bevölkerung im Rentenalter 
abzeichnet, welche das bisherige System der Alterssi-
cherung zu sprengen droht (vgl. Abb. I1/13). 

Abbildung I1/13 

Veränderung des Jugend- bzw. Altenanteils 
an der Bevölkerung Deutschlands von 1990-2030 

Quellen: 7. koordinierte Bevölkerungsvorausschätzung; 
StJB92; Darstellung DJI 

Wie Abbildung II/14 zeigt, sind die in Deutschland 
lebenden Ausländerinnen und Ausländer überpro-
portional in den Altersgruppen unter fünfzig Jahren 
vertreten und tragen somit erheblich zur Vergröße-
rung der nachwachsenden Generationen bei. 

Als Resultat der im vorangehenden skizzierten Ent-
wicklungstendenzen von Geburtenhäufikeit, Sterb-
lichkeit und Wanderungen hat sich auch das Größen-
verhältnis der Bevölkerung in den alten und neuen 
Bundesländern (bzw. DDR) unterschiedlich entwik-
kelt (vgl. Abb. II/15). 
Unter den seit ca. 1975 in den alten Bundesländern 
gegebenen Reproduktionsverhältnissen, die in den 
neuen Bundesländern in absehbarer Zeit kaum mehr 
erreicht werden dürften, wird der Bestand der Gene-
rationen auf Dauer nur zu etwa zwei Dritteln ersetzt. 
Ohne einen erheblichen Wiederanstieg der Geburten 

und eine fortgesetzte Zuwanderung wird sich die 
Bevölkerung Deutschlands in den kommenden Jahr-
zehnten kontinuierlich vermindern und insbesondere 
einen immer ungünstiger werdenden Altersaufbau in 
Kauf nehmen müssen. 

Es wäre jedoch unrealistisch, für die Zukunft einen 
Ausgleich der fehlenden Geburten ausschließlich 
durch Zuwanderungen zu erwarten. Zum einen dürfte 
die Integrations- und Assimilationsmöglichkeit für 
Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland auch 
bei wesentlich vergrößerten politischen Anstrengun-
gen beschränkt bleiben. Zum anderen läßt sich die in 
absehbarer Zukunft besonders problematische Alters-
struktur der Bevölkerung durch Zuwanderung weit 
weniger korrigieren, als dies durch vermehrte Gebur-
ten der einheimischen Bevölkerung möglich wäre 
(vgl. Laesteghe u. a. 1991). Der zu erwartende fortge-
setzte Geburtenrückgang stellt daher eine nach wie 
vor unterschätzte langfristige politische Herausforde-
rung dar. 

Wie Tabelle II/4 zeigt, stehen auch die übrigen Länder 
Europas vor ähnlichen Problemen, allerdings größten-
teils mit etwas geringerer Schärfe. 

Tabelle II/4 

Bevölkerungsanteile der unter 15jährigen und über 
65jährigen 1989 in der EG in % 

Land 

Anteil 
der unter 
15jährigen 

Anteil der 
65jährigen 

und Älteren 

% % 

Bundesrepublik 
Deutschland 	 15,1 15,3 
Belgien 	  18,1 14,7 
Dänemark 	  16,5 16,0 
Frankreich 	  20,2 13,9 
Griechenland 	 19,6 13,7 
Großbritannien 
und Nordirland 	 18,9 15,6 
Irland 	  27,8 11,3 
Italien 	  17,0 14,3 
Luxemburg 	 17,2 13,5 
Niederlande 	 17,6 13,2 
Portugal 	  21,2 13,0 
Spanien 	  20,4 13,1 
EG-Länder insgesamt 	 18,3 14,4 

Quellen: StJB 1992 für das Ausland 
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Abbildung II/14 

Altersaufbau der Bevölkerung Deutschlands 
am 31. Dezember 1991 nach Staatsangehörigkeit 

Quelle: StBA 
Darstellung DJI 
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Abbildung II/15 

Bevölkerungsstand in beiden Teilen Deutschlands 1950 und 1990 

Quelle: SUB 92; Darstellung DJI 

Nicht weniger bedeutungsvoll als die Altersstruktur 
einer Bevölkerung ist ihre Verteilung im Raum. Die 
Bevölkerungsdichte ist eine der wichtigen Rahmen-
bedingungen für die Lebensverhältnisse in einer 
Region. Durch sie werden auch die Chancen und 
Beschränkungen für die do rt  ansässigen Familien und 
Haushalte bzw. deren Mitglieder geprägt. Das gilt 
insbesondere für die Leistungsfähigkeit und Erreich-
barkeit der sozialen, kulturellen, administrativen und 
wirtschaftlichen Infrastruktur. Wie stark die Bevölke-
rungsdichte sich regional unterscheidet, zeigt Abbil-
dung II/16. Deutlich wird hier die geringe Bevölke-
rungsdichte in den neuen Bundesländern, mit Aus-
nahme von Berlin und Sachsen. Sie hat sich gegen-
über 1988 noch einmal deutlich verringert. Während 
1988 nämlich nur 31 Landkreise in den neuen Bundes-
ländern eine Bevölkerungsdichte bis unter 50 Ein-
wohner je qkm aufwiesen, waren es 1991 bereits 
92 Landkreise. Gleichzeitig hat sich in den alten 
Bundesländern die Zahl der Landkreise mit einer 
Bevölkerungsdichte von 50 bis unter 150 Einwohner je 
qkm von 123 auf 114 reduziert. 
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Abbildung II/16 

Bevölkerungsdichte 1991 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/7560 

2. Partnerschaft und Ehe 

2.1 Eheschließungen 

Seit 1950 nehmen die Eheschließungen in beiden 
Teilen Deutschlands wellenförmig aber stetig ab, 
vor allem die der ledigen Frauen und Männer 
(Abb. II/17 und II/18). 

Abbildung II/17 

Zusammengefaßte Heiratsziffern lediger Frauen 
in beiden Teilen Deutschlands 1950-1991 
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Abbildung II/18 

Zusammengefaßte Heiratsziffern lediger Männer 
in beiden Teilen Deutschlands 1950-1991 

Der Vergleich der Erstheiratsziffer von Frauen und 
Männern von 1970 und 1989 (Abb. II/19 und 11/20), der 
angibt, wieviele von 1000 ledigen Frauen bzw. Män-
nern einer bestimmten Altersgruppe im betreffenden 

Jahr heirateten, zeigt neben dem Rückgang der Hei-
ratsziffern auch einen Anstieg des durchschnittlichen 
Erstheiratsalters. 

Abbildung II/19 

Erstheiratsziffern von Frauen 
in der Bundesrepublik und der DDR 1970 und 1989 

Abbildung II/20 

Erstheiratsziffern von Männern 
in der Bundesrepublik und der DDR 1970 und 1989 
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Mit Ausnahme der 60er Jahre war die Heiratshäufig-
keit in der DDR höher als in der Bundesrepublik, 
insbesondere bei den unter 25jährigen. 

Wie Tabelle II/5 zeigt, haben wir hinsichtlich des 
durchschnittlichen Heiratsalters in beiden Teilen 
Deutschlands ein paralleles Muster, nämlich einen 
Rückgang des Heiratsalters bis auf ein Minimum im 
Jahre 1975 und anschließend einen kontinuierlichen 
Anstieg. Dabei wurde in der DDR über den ganzen 
Zeitraum hinweg von Männern und Frauen früher 
geheiratet als im früheren Bundesgebiet. 

Tabelle II/5 

Durchschnittliches Heiratsalter lediger Frauen 
und Männer 1950-1990 

Durchschnittliches Heiratsalter in Jahren 

Männer Frauen 
Jahr 

früheres Neue Län- früheres Neue Län- 
Bundes- der und Bundes- der und 
gebiet Berlin-Ost gebiet Berlin-Ost 

1950 28,1 . 25,4 . 
1955 27,0 24,6 24,4 23,2 
1960 25,9 23,9 23,7 22,5 
1965 26,0 24,2 23,7 22,9 
1970 25,6 24,0 23,0 21,9 
1975 25,3 23,2 22,7 21,3 
1980 26,1 23,4 23,4 21,3 
1983 26,9 23,9 24,1 21,8 
1984 27,0 24,1 24,4 22,0 
1985 27,2 24,3 24,6 22,2 
1986 27,5 24,6 24,9 22,5 
1987 27,7 24,8 25,2 22,7 
1988 28,0 25,0 25,5 22,9 
1989 28,2 25,3 25,7 23,2 
1990 28,4 . 25,9 . 

Quelle: StJB 1992 

Ein Grund für den Rückgang der Erstheiratshäufigkeit 
könnte der Anstieg des Heiratsalters sein. Die jetzigen 
Querschnittsdaten würden dann zu falschen Progno-
sen über eine abnehmende Heiratsneigung verleiten, 
weil es sich lediglich um eine Verschiebung der 
Ersteheschließungen in ein höheres Alter hinein han-
delte. 

Der kontinuierliche Anstieg des mittleren Heiratsal-
ters seit 1975 kann jedoch den Rückgang der Heirats-
häufigkeit nur zum Teil erklären. Bei einer kohorten-
spezifischen Betrachtung wird deutlich, daß die Hei-
ratshäufigkeit der Geburtenjahrgänge 1920 bis 1950 
außerordentlich hoch lag und in der Regel nahezu 
90 T.  erreichte. Zwischen den Geburtenjahrgängen 
1950 und 1955 läßt sich dagegen ein sprunghafter 
Anstieg der Unverheiratetbleibenden von 10 % auf 
18 % beobachten (Huinink 1991, S. 294). Es hat bisher 
nicht den Anschein, daß die jüngeren Kohorten wie- 

Tabelle II/6 

Entwicklung der Ledigenquoten 
(Bevölkerung ab 16 Jahren) 

Reichsgebiet 

1871 	  26,2 % 
1899 	  24,7 % 
1939 	  22,8 % 

früheres Bundesgebiet 

1939 	  22,8 % 
1950 	  21,4 % 
1961 	  19,2 % 
1970 	  16,5 % 
1975 	  18,1 % 
1980 	  21,7 % 
1985 	  24,5 % 

Quelle: Bevölkerung nach Familienstand, Ergebnisse der 
Volkszählung. Stat. Bundesamt: Bevölkerung und Wirtschaft 
1872-1972, Bevölkerungsfortschreibung 

der heiratsfreudiger würden. Wie Tabelle 1I/6 zeigt, 
entspricht der 1985 erreichte Anteil der Ledigen an 
der Bevölkerung über 16 Jahren in etwa den Verhält-
nissen um die Jahrhundertwende. 

Im Hinblick auf Partnerschaft und Eheschließung 
lassen sich ähnliche Tendenzen wie in der Bundes-
republik auch in den übrigen Ländern Europas beob-
achten, wobei die Veränderungen jedoch unter-
schiedlich ausgeprägt sind: grob gesagt sind sie in 
Nordeuropa stärker und in den katholischen Ländern 
Südeuropas schwächer. Genaue Vergleichsdaten gibt 
es jedoch nur hinsichtlich des Erstheiratsalters (Ta-
belle II/7). Sie zeigen, daß das Alter bei der ersten 
Heirat in den altindustriellen EG-Staaten sowohl bei 
den Frauen wie bei den Männern in den letzten 
Jahren angestiegen ist; dagegen ist es in den EG-
Ländern mit einer nachholenden Wirtschaftsentwick-
lung eher gesunken. 

Zu fragen ist, warum immer mehr junge Menschen die 
Eheschließung in ein höheres Alter verschieben; hier-
auf wird in Kapitel IV.4 eine Antwort zu geben 
versucht. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, daß die zeitgeschichtli-
chen Trends sowohl der Geburtenziffern als auch der 
Eheschließungsquoten durch demographische Fak-
ten nur unzureichend erklärt werden können und daß 
sie deshalb auf Einstellungs- und Verhaltensänderun-
gen und/oder auf dem Wandel von strukturellen 
Bedingungen beruhen müssen (vgl. Kapitel IV). 

Abschließend sei noch auf den besonders drastischen 
Wandel im Ehe- und Familiengründungsverhalten in 
den letzten zwei Jahren in den neuen Bundesländern 
hingewiesen: Von 1990 bis 1991 haben hier die 
Eheschließungen um 50 % (in den alten Bundeslän-
dern um 2,8 %) abgenommen (bei der deutschen 
Bevölkerung in den alten Bundesländern um 0,3 %; 



Drucksache 12/7560 	Deutscher Bundestag - 12. Wahlperiode 

Tabelle II/7 

Erstheiratsalter im europäischen Vergleich 

1960 1970 1980 1988 1990 Veränderung von 
1960-1990 in%  

Männer 26,7 25,7 25,7 27,2 27,6 + 1,9 *** ) 
EUR 

Frauen 24,0 23,1 23,2 24,8 25,1 + 4,2*** ) 

Männer 25,8 24,4 24,7 26,6 26,7 + 3,5 
Belgien 

Frauen 23,4 22,4 22,3 24,2 24,6 + 5,1 

Männer 26,0 - 27,5 29,6 30,2 + 16,2 
Dänemark 

Frauen 22,9 - 24,8 27,1 27,6 + 18,8 

Bundesrepublik Männer 25,4 25,3 25,4 27,3 28,5 *) + 9,7 ** ) 
Deutschland Frauen 23,4 22,8 22,8 24,9 26,1*) + 9,3 ** ) 

Männer 28,4 27,9 27,1 27,7 28,0 - 1,4 
Griechenland 

Frauen 24,4 22,9 22,3 23,3 23,8 - 2,5 

Männer 28,8 27,4 25,8 27,0 - - 6,2 ****) 
Spanien 

Frauen 26,1 24,7 23,4 24,8 - - 5,0****) 

Männer 26,1 24,4 25,2 27,2 27,8 + 6,5 
Frankreich 

Frauen 23,5 22,4 23,0 25,2 25,7 + 9,4 

Männer 30,8 27,4 26,1 27,9 28,3 - 8,1 
Irland 

Frauen 27,1 24,8 24,1 25,1 26,3 - 3,0 

Männer 28,6 27,5 27,2 28,0 28,5 - 0,0 
Italien 

Frauen 24,8 24,1 24,1 25,1 25,6 + 3,2 

Männer - - 25,9 27,0 27,3 
Luxemburg 

Frauen - - 23,0 24,6 25,4 

Männer 26,6 24,7 25,4 27,5 28,2 + 6,0 
Niederlande 

Frauen 24,3 22,7 23,1 25,3 25,9 + 6,6 

Männer 26,9 26,6 25,4 25,9 26,6 - 1,1 
Portugal 

Frauen 24,8 24,3 23,3 23,9 24,2 - 3,2 

Männer 25,7 24,5 25,2 26,4 - + 2,7 **** ) 
UK 

Frauen 23,3 22,4 23,0 24,2 - + 3,8 ****) 

*) Wert von 1991 
**) Veränderung 1960-1991 
***) Veränderung 1960-1989 
****) Veränderung 1960-1988 

Quelle: Expertise Salzmann 1993 

BiB-Mitteilungen vom 15. Juni 1992, S. 9). Auch 1992 
gingen die Eheschließungen in den neuen Bundeslän-
dern weiter um 5,5 % zurück. Diese sprunghafte 
Veränderung in den Beitrittsländern ist als eine Reak-
tion auf die von vielen Menschen als unsicher wahr-
genommene soziale Lage und auf den Wandel im 
Rechtssystem zu deuten und wird in dieser Heftigkeit 
vermutlich eine kurzfristige Bewegung bleiben. 

2.2 Nichteheliche Lebensgemeinschaften 

In den meisten westlichen Ländern haben nichteheli-
che Formen der Partnerschaft in den letzten 20 Jahren 
stark zugenommen. Wenn dies mit einer gemeinsa-
men Haushaltführung einhergeht, sprechen wir von 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften. Ihre Häufig-
keit läßt sich für die Bundesrepublik nur schätzen, da 
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das derzeitige Mikrozensusgesetz eine direkte Frage 
nach einer nichtehelichen Partnerschaft der Haushalt-
mitglieder nicht zuläßt. 

In der alten Bundesrepublik hat sich die Zahl der 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften von 1972 
(137 000) bis 1988 (820 000) in etwa versechsfacht. 
Dabei hat der Anteil der nichtehelichen Lebensge-
meinschaften mit Kindern tendenziell abgenommen 
(Statistisches Bundesamt 1990, S. 20). Zugenommen 
haben die nichtehelichen Lebensgemeinschaften vor 
allem im jungen Erwachsenenalter, aber auch hier 
lebt nur eine kleine Minderheit in dieser Lebensform. 

Das Maximum findet sich bei den 20- bis 25jährigen 
mit 9,2 % (vgl. Tab. II/8). 

Wie Tabelle II/9 zeigt, leben in den nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften in den neuen Bundesländern 
weit häufiger Kinder als in den alten Bundesländern. 
Dies ist zum einen auf den starken Anstieg des Anteils 
nichtehelicher Geburten in der DDR zurückzuführen 
(vgl. Abb. II/22), wo zuletzt jedes dritte Kind nichtehe-
lich geboren wurde. Offenbar wurden aber in der DDR 
auch mehr Ehepaare mit Kindern geschieden, was 
schon deshalb nicht überrascht, weil der Anteil der 
Kinderlosen in der DDR generell niedriger blieb. 

Tabelle II/8 

Leben in unterschiedlichen Lebensformen 1991 

Personen in nichtehelicher verheiratet Alleinlebende 
Altersgruppe Gemeinschaft Zusammenlebende 

1 000 % 1 ) 1 000 % 1) 1 000 % 1 ) 

Deutschland 

20 bis unter 25 	 565 9,2 969 15,7 1 056 17,1 

25 bis unter 35 	 1 075 8,3 7 380 57,0 2 172 16,8 

35 bis unter 55 	 769 3,4 17 738 79,1 2 296 10,2 

55 und älter 	 330 1,5 13 134 61,8 6 237 29,3 

Früheres Bundesgebiet 

20 bis unter 25 	 408 8,0 715 14,1 936 18,3 

25 bis unter 35 	 851 8,1 5 598 54,4 1 971 18,8 

35 bis unter 55 	 589 3,3 14 125 78,5 1 975 11,0 

55 und älter 	 258 1,5 10 720 61,8 5 066 29,2 

Neue Länder und Berlin-Ost 

20 bis unter 25 	 157 14,9 250 23,7 120 11,4 

25 bis unter 35 	 223 9,1 1 681 68,1 201 8,1 

35 bis unter 55 	 180 4,1 3 613 81,6 322 7,3 
55 und älter 	 72 1,8 2 415 61,6 1 171 29,9 

1 ) Die Anteilswerte beziehen sich auf die Gesamtbevölkerung in der jeweiligen Altersgruppe. 
Quelle: StBA, Mikrozensus 1991 

Tabelle II/9 

Nichteheliche Lebensgemeinschaften nach Familienstand (1991) in % 

Altes Bundesgebiet Neue Länder und Berlin-Ost 
Familienstand der Partner ohne mit ohne mit zusammen Kinder 1) Kinder 1) zusammen Kinder 1 ) Kinder 1 ) 

Beide Partner ledig 	 59,5 90,0 10,0 47,0 47,1 52,9 
ein Partner ledig/ 
ein Partner nicht ledig 	 18,7 67,8 32,2 21,3 31,5 68,5 
Beide Partner nicht ledig 	 21,8 69,6 30,4 31,7 51,0 49,0 

insgesamt 	  100,0 81,4 18,6 100,0 45,0 55,0 

1 ) Anteil an zusammen 
Quelle: WiSta 3/1993, S. 194 



Drucksache 12/7560 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Hinsichtlich der Häufigkeit nichtehelicher Lebensge-
meinschaften sind internationale Vergleiche naturge-
mäß schwierig. Es ist jedoch offensichtlich, daß sie in 
den skandinavischen Ländern noch wesentlich stär-
ker verbreitet sind als sie es in der DDR waren, 
während sie in den katholischen Ländern Südeuropas 
deutlich seltener auftreten. 

2.3 Ehelösungen 

Sieht man vom „Scheidungshoch" nach dem 2. Welt-
krieg ab, so haben die Ehescheidungen seit dem 
vorigen Jahrhundert in Deutschland bis 1985 stetig 
zugenommen. Der Rückgang in den alten Bundeslän-
dern 1977/1978 ist allein auf die Änderung des Ehe-
scheidungsrechts zurückzuführen. Die Entwicklung 

in der DDR verlief parallel dazu, wenn auch auf einem 
höheren Niveau (vgl. Abb. II/21). Ähnlich dem Rück-
gang 1977/78 in der früheren Bundesrepublik gibt es 
seit 1990 in den neuen Bundesländern aufgrund der 
Überführung des Scheidungsrechts der Bundesrepu-
blik einen außerordentlich starken Rückgang der 
Scheidungszahlen. 

Wie Tabelle II/10 zeigt, lag die Scheidungswahr-
scheinlichkeit in der DDR um etwa ein Fünftel höher 
als in der alten Bundesrepublik, wo auch schon drei 
von zehn Ehen wieder geschieden werden. Die Nei-
gung Geschiedener zur Wiederheirat unterschied sich 
in den beiden deutschen Staaten nur unwesentlich 
und läßt kein klares Muster erkennen. 

Im internationalen Vergleich nimmt die Bundesrepu-
blik Deutschland keinen Spitzenplatz bei den Ehe-
scheidungsquoten ein (vgl. Tab. II/11). 

Abbildung II/21 

Entwicklung der Scheidungsziffer in den letzten 100 Jahren: 
Deutsches Reich, Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik 

Quelle: Rottleuthner-Lutter 1992, S. 56 
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Tabelle II/10 

Scheidung und Wiederheirat 1965-1989 

Zusammengefaßte Scheidungsziffer: Zusammengefaßte Wiederverheiratungsziffer: 
von 100 Ehen würden ... geschieden von 100 Geschiedenen würden ... wieder heiraten 

Jahr Männer Frauen 
- Bundesrepublik DDR Deutschland Bundesrepublik DDR Bundesrepublik DDR Deutschland Deutschland 

1965 12,2 79 71 75 61 
1970 15,9 20,7 68 74 71 62 
1975 23,4 30,3 60 69 63 64 
1980 22,7 32,0 69 61 71 59 
1985 30,2 38,3 58 64 61 64 
1986 29,2 39,2 59 67 62 66 
1987 30,8 37,6 60 70 63 70 
1988 30,6 36,5 61 72 64 72 
1989 30,1 36,9 61 71 64 71 

Quelle: Pohl u.a. 1992, S. 14 

Tabelle II/11 

Zusammengefaßte Ehescheidungsziffern in den Ländern der EG, 1970-1990 

Land 
Von 100 Ehen wurden ... geschieden 

- - 
1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Belgien 	  10 16 20 27 27 29 31 31 . 
Bundesrepublik 
Deutschland 	  20 22 22 30 29 31 31 31 29 
Dänemark 	  25 37 40 46 46 46 47 49 44 1 ) 
Frankreich 	  12 16 22 30 31 31 31 31 . 
Griechenland 	  5 5 10 11 13 13 . . 
Italien 	  5 3 3 4 4 7 8 8 1 ) . 
Luxemburg 	  10 11 27 29 . 33 37 . . 
Niederlande 	  11 20 25 35 31 27 28 28 28 1 ) 
Vereinigtes 
Königreich 	  16 30 38 42 . 40 40 40 41 1 ) 

1 ) vorläufig 
Quelle: Höhn 1993, S. 60; Europarat: Recent Demographic Developments in Europe, Straßburg 1991 
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3. Elternschaft 

3.1 Eheliche und nichteheliche Geburten 

Uber 90 % aller Kinder wurden bisher in den alten 
Bundesländern ehelich geboren. Seit einem Minimum 
Mitte der 60er Jahre nehmen die nichtehelichen 
Geburten wieder zu und haben gegenwärtig fast den 
Anteil erreicht, den sie bereits vor über 100 Jahren an 
der Gesamtzahl der Geburten hatten. Die Quote 
nichtehelicher Geburten in der DDR war immer höher 
und ist insbesondere in den letzten 15 Jahren stark 

angestiegen (Abb. II/22). Sie betrug zuletzt 33,6 %, 
gegenüber 10,5 % in den alten Bundesländern. In 
beiden Teilen Deutschlands erhielten jedoch die mei-
sten nichtehelich geborenen Kinder durch spätere 
Heirat ihrer Mütter einen (u. U. Stief-)Vater. 

Der Anstieg außerehelicher Geburten gilt für nahezu 
alle europäischen Länder, wenn auch große quantita-
tive Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten 
bestehen (Tab. I/12). Im allgemeinen zeigt sich, daß 
der Anstieg in denjenigen Gebieten am stärksten ist, 
in denen bereits im 19. Jahrhundert hohe Uneheli-
chenquoten beobachtet wurden. 

Abbildung II/22 

Nichtehelichenquote 1946-1989 in beiden Teilen Deutschlands 
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Tabelle II/12 

Nichtehelichenquote in den Ländern der EG und in der DDR, 1960-1990 

Land 1960 1970 
% 

1980 
% 

1990 

Belgien 	  2,1 2,8 4,1 9,1 2 ) 
Dänemark 	  7,8 11,0 33,0 46,1 1 ) 
Bundesrepublik Deutschland 	 6,3 5,5 7,6 10,5 
DDR 	  11,6 13,3 22,8 33,6 1 ) 
Griechenland 	  1,2 1,1 1,5 2,1 1 ) 
Spanien 	  2,3 1,4 3,9 8,3 2 ) 
Frankreich 	  6,1 6,8 11,4 28,2 1 ) 
Irland 	  1,6 2,7 5,0 14,5 3 ) 
Italien 	  2,4 2,2 4,3 6,3 3 ) 
Luxemburg 	  3,2 4,0 6,0 12,9 
Niederlande 	  1,4 2,1 4,1 11,4 
Portugal 	  9,5 7,3 9,2 14,5 1 ) 
Vereinigtes Königreich 	  5,2 8,0 11,5 27,9 
EG 	  4,5 4,8 7,9 - 

1) 1989 
2) 1987 
3) vorläufig 
Quelle: Höhn 1993, S. 59; Eurostat: Bevölkerungsstatistiken 1991; Europarat: Recent Demographic Developments in Europe 
1991 

3.2 Kinder in Familien 

Nach wie vor wächst in den alten wie in den neuen 
Bundesländern der ganz überwiegende Teil aller 
Kinder in einer sog. vollständigen Familie auf. Für die 
alten Bundesländer zeigt Tabelle II/13, daß zwar der 
Anteil der Kinder von alleinerziehenden Müttern und 
Vätern im Laufe der Zeit zugenommen hat, daß aber 
nach wie vor nahezu 90 % aller Kinder ihre gesamte 
Jugend mit zwei Eltern verbringen. In dieser Zahl sind 
allerdings die Stiefelternverhältnisse mit enthalten, 
die durch den Mikrozensus nicht gesondert erfaßt 
werden. Schwarz (1983, S. 570) schätzt ihren Anteil 
für 1981 auf ca. 10 %; sie dürften sich anteilsmäßig 
wegen der gesunkenen Wiederverheiratungsquote 
nur wenig geändert haben. Der Anteil der Kinder,die 
mit ihren beiden leiblichen Eltern aufwachsen, dürfte 
sich daher in den letzten Jahrzehnten um etwa fünf 
Prozentpunkte vermindert haben. 
In den neuen Bundesländern ist der Anteil der verhei-
rateten Mütter insbesondere bei den unter 25jährigen 
deutlich niedriger (Tab. II/14); das entspricht dem 
höheren Anteil der nichtehelichen Geburten. Die 
Differenz von 26 Prozentpunkten zwischen den unter 
25jährigen und den 25- bis 45jährigen ledigen Müt-
tern läßt jedoch erkennen, daß der ganz überwie-
gende Teil der nichtehelichen Geburten in Ost-
deutschland eigentlich als voreheliche Geburten zu 
bezeichnen sind. Dasselbe gilt auf niedrigerem 
Niveau für Westdeutschland. 
Wie Tabelle II/15 zeigt, bilden trotz des erheblichen 
Geburtenrückgangs die Kinder, welche ohne Ge

-

schwister aufwachsen, eine Minderheit von gut 30 %. 

Tabelle II/13 

Kinder in verschiedenen Familientypen 
alte Bundesländer, 1972-1991 

Kinder unter 18 Jahren 1972 
% 

1981 1991 

mit Ehepaar 	 93,4 90,6 88,6 
mit geschiedener Mutter 2,4 3,7 4,6 
mit verwitweter Mutter . 2,3 2,1 1,1 
mit getrennt lebender 
verheirateter Mutter 	 0,5 1,3 1,6 
mit lediger Mutter 	 0,7 0,9 2,4 
mit geschiedenem Vater 0,3 0,5 0,7 
mit verwitwetem Vater . 0,3 0,5 0,3 
mit getrennt lebendem 
verheiratetem Vater 	 0,2 0,4 0,3 
mit ledigem Vater 	 0,0 0,1 0,3 

Zahl d. Kinder 
in 1000 (= 100 %) 	 16 588 14 047 11 711 

Quelle: StBA, Mikrozensus 

Die meisten Kinder wachsen mit einem Geschwister, 
also in zwei-Kinder-Familien auf. Ein knappes Viertel 
aller Kinder hat zwei und mehr Geschwister. Wie 
Tabelle II/16 zeigt, ist jedoch der Anteil der Einzelkin-
der in Deutschland im internationalen Vergleich 
besonders hoch. 
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Tabelle II/14 

Mütter mit Kindern unter 18 Jahren nach Altersgruppen 

Alter der Mutter 

Deutschland 

verheiratet 

alleinerziehend 

verheiratet 
insgesamt ledig 

geschieden/ 
getrennt 
lebend 

verwitwet 

bis unter 25 Jahre 	  73,5 26,5 21,3 5,0 - 80,2 

25 bis unter 45 Jahre 	 87,1 12,9 3,9 8,1 0,8 88,6 

45 bis unter 65 Jahre 	 87,0 13,0 0,9 7,7 4,4 87,8 

Quelle: StBA, Mikrozensus 1991 - Prozentwert fehlt wegen zu geringer Fallzahl 

Tabelle II/15 

Anteil der Kinder, die 1991 entweder als Einzelkinder oder zusammen mit ihren Geschwistern lebten 

Deutschland früheres Bundesgebiet Neue Länder und Berlin-Ost 

1000 % 1000 % 1000 % 

1 2 3 4 5 6 7 

als Einzelkinder 	 
mit 1 Geschwister 	 
mit 2 Geschwister 	 
mit 3 Geschwister 	 

7 012 
10 045 
3 709 
1 621 

31,3 

44,9 

16,6 
7,2 

5 451 
7 709 
3 123 
1 421 

30,8 

43,5 
17,6 
8,0 

1 561 
2 336 

586 
200 

33,3 
49,9 
12,5 
4,3 

alle Kinder 	  22 388 100,0 17 705 100,0 4 683 100,0 

Quelle: StBA, Mikrozensus 1991 

Tabelle II/16 

Kinder nach Geschwisterzahl im internationalen Vergleich 

Zahl der Geschwister 

Land 0 
% 

1 
% 

2 
% 

3+ 

Canada (1986) 	  15 43 27 15 
Dänemark (1985) 	  30 52 15 3 
Deutschland (1991) 	  31 45 17 7 
Finnland (1986) 	  26 46 20 8 
Griechenland (1986) 	  24 50 19 7 
Irland (1981) 	  6 17 22 55 
Italien (1983) 	  20 45 22 13 
Norwegen (1989) 	  25 46 29 1 ) • 
Schweden (1986/7) 	  25 49 26 1 ) • 
Schweiz (1980) 	  25 47 20 8 
Tschechoslowakai (1985) 	  20 51 22 7 
Vereinigte Staaten (1986) 	  24 43 25 8 

1 ) zwei und mehr Geschwister 
Quelle: Jensen/Saporiti 1992, S. 39ff. 
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(in % aller Mütter in der jeweiligen Altersgruppe) 

Tabelle II/14 

Früheres Bundesgebiet Neue Länder und Berlin-Ost 

alleinerziehend 

verheiratet 

alleinerziehend 

insgesamt ledig 
geschieden/ 

getrennt 
lebend 

verwitwet insgesamt ledig 
geschieden/ 

getrennt 
lebend 

verwitwet 

19,8 14,5 5,1 - 62,0 38,0 32,8 3,2 - 

11,4 3,2 7,4 0,9 82,7 17,3 6,2 10,3 0,8 

12,2 0,8 7,0 4,4 82,2 17,8 - 10,9 4,4 

3.3 Alleinerziehende 

Wie bereits Tabelle II/13 zeigte, ist die Zunahme der 
Alleinerziehenden im wesentlichen eine Folge der 
stark gewachsenen Scheidungshäufigkeit. Dabei 
nahm in der früheren Bundesrepublik der Anteil der 
von Scheidung betroffenen Kinder weniger zu als der 
Anteil der Ehescheidungen. Zurückgegangen sind 
die Familien mit einem verwitweten Elternteil. In den 
neuen Bundesländern ist der Anteil der Alleinerzie

-

henden höher (vgl. Tab. II/14) und es dominieren die 
Geschiedenen und die Ledigen (Tab. II/17). 

Sie dürften eine durch die gegenwärtigen Umstruktu-
rierungen besonders nachteilig betroffene Gruppe 
sein. Wie Tabelle II/18 zeigt, überwiegen unter den 
Alleinerziehenden zwar die Haushalte mit einem Kind 
unter 18 Jahren, doch erziehen immerhin mehr als ein 
Viertel aller Alleinerziehenden zwei und mehr Kin-
der. 

Tabelle II/17 

Alleinerziehende nach dem Familienstand in % 

Familienstand 
früheres Bundesgebiet neue 

Bundesländer 
1991 

Deutschland 
1991 1970 1991 

ledig 	  9,0 16,7 33,6 21,2 
verheiratet, getrennt lebend 	 10,4 11,3 3,1 9,1 
verwitwet 	  59,7 35,3 19,3 31,0 
geschieden 	  20,9 36,6 44,0 38,6 

insgesamt 	  100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: StBA, Mikrozensus 1991 

Tabelle II/18 

Kinderzahl bei Alleinerziehenden im Vergleich zur Kinderzahl bei Ehepaaren 
für Kinder unter 18 Jahren in % 

früheres Bundesgebiet neue Bundesländer 
Zahl der Kinder 

Alleinerziehende Ehepaare mit Kindern Alleinerziehende Ehepaare mit Kindern 

1 	 72,3 48,1 68,7 46,1 
2 	 22,0 39,0 25,5 45,0 
3 + mehr 	 5,8 13,0 5,8 8,9 

insgesamt 	 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: StBA, Mikrozensus 1991 
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4. Privathaushalte und Familien 

Seit Jahrhunderten gelten überall in der Welt die 
Privathaushalte — also die Institutionen des Zusam-
menwohnens und Zusammenwirtschaftens der Klein-
gruppen der Gesellschaften — als Erhebungs- und 
Zähleinheiten zur Bestimmung der Zahl und Struktur 
von Bevölkerungen. Die möglichst vollständige 
Ermittlung aller Bewohner und Bewohnerinnen eines 
Landes nach Zahl, Alter, Geschlecht, Familienstand 
sowie jeweils von den Obrigkeiten bestimmten weite-
ren Merkmalausprägungen (Religionszugehörigkeit, 
Erwerbstätigkeit, Fruchtbarkeit etc.) erfolgt durch die 
Volkszählungen, die gesetzlich geregelt sind. 

Während die Privathaushalte die Erhebungseinheiten 
sind, führt erst die Auswertung von Zahl und Art der 
Haushaltsangehörigen zur Erfassung der familialen 
Lebensformen. 

Die amtliche Haushalts- und Familienstatistik in 
Deutschland kann nur das erfassen und für die gesell-
schaftliche und familienpolitische Diskussion an Infor-
mationen über familiale Lebensformen bereitstellen, 
was in den Gesetzen für die Volks- und Berufszählung 
definitiv festgelegt ist. 

4.1 Die Häufigkeit verschiedener Haushaltsformen 

Abbildung II/23 zeigt in einem Zeitvergleich die 
wichtigsten Informationen über die Entwicklung der 
Zusammensetzung der Privathaushalte in den alten 
Bundesländern und im Vergleich dazu den Stand von 
1991 in den neuen Ländern: 1991 gab es in Deutsch-
land 35,3 Mio. Privathaushalte, davon waren 23 % 
(6,7 Mio.) in den neuen Bundesländern beheimatet. 

Das Verhältnis der Ein- zu den Mehrpersonenhaus-
halten hat sich in den alten Bundesländern stark 
verändert. Der Anteil der Einpersonenhaushalte an 
allen Privathaushalten hat sich von 18,3 % (1957) auf 
35,1 % (1991) erhöht; der Anteil der Einpersonenhaus-
halte an allen Personenhaushalten in den neuen 
Bundesländern betrug dagegen nur 27,6 %. Die 
Gründe dafür dürften primär im dortigen Mangel an 
Wohnraum für die jungen Erwachsenen zu suchen 
sein. Die nichtledigen Personen — also im wesentli-
chen die älteren Menschen — in Einpersonenhaushal-
ten sind anteilmäßig in den alten und neuen Bundes-
ländern gleich häufig: Jeder 5. Haushalt ist ein solcher 
Haushalt. Der Vergleich von 1957 mit 1982 und 1991 
zeigt jedoch auch, daß bereits 1982 die einmal verhei-
ratet gewesenen Personen in Einpersonenhaushalten 
zu 20 % alleine wohnten und wi rtschafteten. Eine 
strukturelle Zunahme dieses Haushaltstypus der 
alleinwohnenden Älteren zeigt sich in den Daten von 
1991 nicht mehr. Insgesamt leben in den alten 
Bundesländern 15,6 % der gesamten Bevölkerung in 
Einpersonenhaushalten, in den neuen Bundesländern 
dagegen nur 11,6 %. Der Anstieg in den alten Bundes-
ländern beträgt im Zeitraum von 34 Jahren 9 Prozent-
punkte (Tab. II/19). 

Im internationalen Vergleich (vgl. Tab. II/20) haben in 
den Ländern der EG Deutschland (31 %) und Däne

-

mark (30 %) die höchsten Anteile an Einpersonen- 

Tabelle II/19 

Anteil der in Einpersonenhausnalten lebenden Per

-

sonen an der Wohnbevölkerung 1957, 1982 und 1991 
in den alten und neuen Bundesländern (in 1000 und %) 

Wohn-Personen in Anteil an der 
Jahre bevölkerung Ein-Personen Wohnbevölke- 

Haushalten rung in % 

1957 53 656 3 353 6,3 
1982 61 394 7 926 /2,9 
AB* 1991 64 246 10 019 15,6 
NB* 1991 15 906 1 839 11,6 

AB* Alte Bundesländer 
NB* Neue Bundesländer 

Quelle: Mikrozensus 1957, 1982, WiSta 3/1993 

haushalten; die südlichen Länder der EG — Spanien 
(10 %), Portugal (13 %), Griechenland (15 %), Italien 
(18 %) — die niedrigsten. Aufgrund der Altersstruktur 
und der allgemeinen Wohlstandsentwicklung scheint 
Deutschland der Spitzenreiter bei der Entwicklung 
des Alleinlebens und -wirtschaftens zu sein. Doch 
auch die Personen in Einpersonen-Haushalten haben 
in der Mehrzahl familiale Netzwerke; sie leisten und 
erhalten Unterstützungen. 

Die Privathaushalte mit der „normalen" Kernfami-
lienstruktur sind die Mehrpersonenhaushalte, in 
denen zwei oder auch mehr Generationen zusammen 
wohnen und wirtschaften. Abb. II/23 zeigt, daß das 
Zusammenwohnen und Zusammenwirtschaften von 
drei Generationen nur noch in 1 % der Privathaushalte 
in den alten und neuen Bundesländern üblich ist. 

Die Privathaushalte mit zwei Generationen — also der 
typische Familienhaushalt, in dem Eltern oder Allein-
erziehende mit Kindern zusammen wohnen und wirt-
schaften — machen in den alten Bundesländern 
36,6 % aller Privathaushalte, in den neuen Bundeslän-
dern dagegen 43,2 % aus. Der Anteil der Haushalte 
Alleinerziehender ist in den neuen Bundesländern mit 
8,6 % deutlich höher als in den alten Bundesländern 
(5,8 %). Knapp 30 % aller Privathaushalte in den alten 
Bundesländern und 33,5 % in den neuen Bundeslän-
dern sind Familienhaushalte, in denen Elternpaare 
mit ihren ledigen Kindern zusammen wohnen und 
zusammen wirtschaften. 

Von 35,3 Mio. Privathaushalten in Deutschland haben 
1991 10,75 Mio. Privathaushalte eine „normale" Kern-
familienstruktur; 2,2 Mio. Alleinerziehende mit ledi-
gen Kindern kommen hinzu. Sie bilden gemeinsam 
die typischen Familienhaushalte, welche die wichtig-
ste Zielgruppe für die Familienpolitik sind. 

Weitere 8,2 Mio. Privathaushalte sind Eingeneratio-
nen-Haushalte — also Ehepaare, die zum Zeitpunkt 
der Zählung keine ledigen Kinder in ihren Haushalten 
haben. Diese Ehepaare können junge Paare sein, die 
sich noch Kinder wünschen, oder ältere Ehepaare, 
deren Kinder bereits mit oder ohne weitere Unterstüt-
zung aus den Herkunftshaushalten ausgezogen sind. 
Es können aber auch Paare sein, die, aus welchen 
Gründen auch immer, keine Kinder haben. 
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Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Tabelle II/20 

Private Haushalte in der EG nach Personenzahl 1981/82 in % 

Länder 
Anzahl der Haushaltsmitglieder 

1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 und mehr 
Personen 

Bundesrepublik 	  30,8 28,7 17,5 14,5 8,5 
Frankreich 	  24,6 28,5 18,8 16,1 12,0 
Italien 	  17,8 23,6 22,2 21,5 14,9 
Niederlande 	  22,8 29,5 15,5 20,4 11,8 
Belgien 	  23,3 29,7 20,0 15,8 11,2 
Luxemburg 	  20,7 28,6 21,2 17,5 12,0 
Großbritannien 	  21,7 31,7 17,1 18,1 11,4 
Irland 	  17,1 20,2 15,0 15,4 32,4 
Dänemark 	  29,5 31,3 15,8 16,1 7,3 
Griechenland 	  14,6 24,8 20,2 24,0 16,4 
Spanien 	  10,2 21,4 19,8 22,2 26,4 
Portugal 	  13,0 23,5 22,9 20,1 20,5 
EUR 12 	  22,3 27,5 18,8 18,1 13,3 

Quelle: Eurostat, Volkszählungen der Länder der Gemeinschaft 1981 - 1982, Luxemburg 1988. Berechnungen von Salzmann 1993 

Weitergehende Informationen lassen sich der amtli-
chen Statistik nicht entnehmen. So fehlt insbesondere 
die Kenntnis über die Anzahl der von einer Frau 
geborenen und von Eltern oder Elternteilen herange-
zogenen und unterhaltenen Kindern. Deshalb lassen 
sich die Leistungen der Mütter und Väter im Unter-
schied zu Ehepaaren ohne Kinder mit allen Konse-
quenzen für den Generationenvertrag und die Alters-
sicherung nicht deutlich genug machen. 

Die Grenzen der haushalts- und familienpolitischen 
Aussagefähigkeit des Mikrozensus werden besonders 
in drei Bereichen sichtbar: 

- Erstens an der fehlenden Information über Zahl 
und Alter der geborenen und im Haushalt aufge-
zogenen Kinder, die den Haushalt bereits verlas-
sen haben sowie 

- zweitens an der Unkenntnis der Unterhaltsleistun-
gen an Kinder bzw. Eltern und Elternteile, die nicht 
zu der gezählten, zusammen wohnenden und 
zusammen wirtschaftenden Haushaltsgruppe ge-
hören und 

- drittens an der Nichterfassung derjenigen Fami-
lienmitglieder, die zwar in getrennten Haushalten, 
aber im gleichen Haus oder in nächster Nähe 
zueinander wohnen. 

4.2 Vernetzungen von Privathaushalten 

Bezüglich der Privathaushalte nach der Zahl der 
Haushaltsmitglieder zeigt eine Zeitreihe über 90 Jah

-

re den sehr deutlichen Trend einer Zunahme der Ein- 

und Zwei-Personenhaushalte und eine Abnahme der 
Fünf- und Mehr-Personenhaushalte. (Abb. I1/24) Die 
typischen Kleinfamilienhaushalte mit drei und vier 
Haushaltsangehörigen haben sich anteilmäßig im 
Vergleich weitgehend behauptet. 

Das Schrumpfen des Anteils der Fünf- und Mehr-
Personenhaushalte und die korrespondierende Zu-
nahme der Zwei- und insbesondere Einpersonen-
haushalte markiert einen wesentlichen Strukturwan-
del im zusammen Wohnen und Wirtschaften. Dieser 
Strukturwandel ist Ausdruck zunehmender Wohlfahrt 
und höherer Lebenserwartung, jedoch nicht unbe-
dingt auch ein Zeichen von abnehmenden familialen 
Verknüpfungen bzw. eines geringen Austausches von 
Unterhaltsleistungen zwischen Privathaushalten, Fa-
milien und alleinlebenden Personen. Wie der Fami-
liensurvey des Deutschen Jugendinstituts (DJI) zeigt, 
erscheint nur eine Minderheit von etwa 0,1 % der 
zwischen 18 und 55 Jahre alten Befragten als sozial 
isoliert. Diese mutmaßlich Vereinsamten konzentrie-
ren sich auf die höheren Lebensalter und bestimmte 
Bevölkerungsgruppen, deren gesellschaftliche Inte-
gration eine soziale und familienpolitische Aufgabe 
ist, die erheblicher sozialer Ressourcen bedarf. Wie 
Tabelle 1I/21 zeigt, sind allerdings nicht nur die 
Kontakte zu Angehörigen der Kernfamilie, sondern 
auch zu anderen Verwandten bei den in Einpersonen-
haushalten Lebenden deutlich seltener als bei den in 
Mehrpersonenhaushalten Lebenden. Auch die regel-
mäßigen Kontakte zu nicht verwandten Personen sind 
bei ersteren nicht häufiger. Es ist daher zu vermuten, 
daß Alleinlebende in der Regel in kleinere und 
lockerere soziale Netzwerke eingebunden sind als 
Zusammenlebende. 
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Abbildung II/24 

Privathaushalte nach der Zahl der Haushaltsmitglieder im Deutschen Reich 
bzw. der Bundesrepublik Deutschland 1900-1990 

Quelle: WiSta 2/92; 
Darstellung DJI 

Tabelle II/21 

Kontakthäufigkeit und räumliche Distanz zu unterschiedlichen Personengruppen nach Haushaltstyp 

Distanz: 
in der Nachbarschaft, 

im gleichen Haus 
oder Haushalt 

Kontakthäufigkeit: 
mindestens einmal 

wöchentlich 
N1) N2) 

Einpersonen- Mehrperso- Einpersonen- Mehrperso- 
haushalt nenhaushalt haushalt nenhaushalt 

% % % % % % 

Ehegatten/Partner 13,7 90,7 82,5 97,0 395 7 584 
leibliches Kind 7,0 79,3 24,1 84,9 199 5 883 
Kind des Partners 0,0 54,6 25,0 64,1 12 284 
eigene Eltern 16,1 33,1 40,3 49,3 831 7 151 
Schwieger-(Partner)Eltern 6,7 17,1 13,4 29,2 299 5 559 
eigene Geschwister 9,1 24,1 21,6 33,9 485 3 326 
Geschwister des Partners 5,3 10,6 31,6 20,1 19 735 
Großeltern 13,2 32,8 21,7 43,4 106 756 
Enkel 20,0 28,0 50,0 61,9 30 289 
andere Verwandte 5,5 15,5 17,7 25,9 164 1 313 
Freunde 10,6 13,7 46,1 45,4 640 3 163 
Berufskollegen 9,1 9,6 83,0 84,7 88 353 
Klubmitglieder 14,3 9,9 35,7 48,4 14 91 
Nachbarn 82,4 89,4 70,6 69,9 17 123 
andere Personen 9,3 23,8 31,5 43,4 54 265 

N1) Einpersonenhaushalte 	 zit. nach Bien u. a. 1992, S.168; 
N2) Mehrpersonenhaushalte 	 Quelle: DJI-Survey 1988 
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III. Berichtsergebnisse im Überblick 

Das Kapitel „III Berichtsergebnisse im Überblick" 
dient der Orientierung für den schnellen Leser und zur 
Motivation für alle, auch jene Sachkapitel des Fünften 
Familienberichts zu studieren, die verstärkt Politik-
bereiche anderer Ressorts oder der Länder und Kom-
munen betreffen. 

Die Grundsatzkapitel „I Familie und Gesellschaft" 
und „II Grunddaten zu Bevölkerung, Familien 
und Privathaushalten" sowie das Schlußkapitel 
„XII Schutz und Förderung der Familie als politischer 
Auftrag" bilden den Rahmen für die Darstellung der 
Sachprobleme in den Kapiteln IV bis XI, deren Anlie-
gen hier knapp gefaßt dargelegt werden. 

Die Rahmenkapitel erläutern die Prinzipien und 
Grundvorstellungen und liefern Fakten und Begrün-
dungen für die politisch notwendige „neue Familien-
orientierung" aller Politiken in unserem Lande. 

Das Übersichtskapitel III schließt an der letzten der 
zehn Thesen aus dem Kapitel I zu den normativen und 
faktischen Grundvorstellungen der Familienberichts-
kommission zur Familienpolitik an. Diese These lau-
tet: „Familienpolitik muß daher sowohl im Bereich der 
Legislative als auch der Exekutive, und zwar auf 
Bundes-, Landes- und Gemeindeebene als gesell-
schaftliche Strukturpolitik und im Zusammenwirken 
mit den Tarifpartnern und den Trägern der verschie-
denen sozialen Dienstleistungen konzipiert werden. 
Sie kann nicht als politische Aufgabe eines einzelnen 
Ressorts verstanden und betrieben werden. Die auf 
Familienfragen spezialisierten politischen Akteure — 
vor allem im administrativen Sektor müssen Einfluß-
möglichkeiten erhalten, um auch als familienpoliti-
sches ,Gewissen' der übrigen Fachpolitiken wirksam 
werden zu können. " 

Aus dieser Grundvorstellung über die Aufgaben von 
Familienpolitik heraus läßt sich leicht folgern, daß in 
den Parlamenten und Regierungen insbesondere des 
Bundes, aber auch der Länder und Kommunen, 
sowohl die in Familienpolitik Engagierten angespro-
chen werden sollen als auch Verantwortungsträger 
und Entscheidungsträgerinnen nahezu aller anderen 
Ressorts. Üblicherweise interessieren sich Fachvertre-
ter anderer Ressorts oder politischer Institutionen 
kaum für Familienberichte. Sie halten sich als Spezia-
listen für andere Sachgebiete nicht für zuständig und 
für nicht kompetent in familienpolitischen Sachberei-
chen. Diese bedauerliche, wenn auch von der Sache 
her verständliche Inkompetenz von Spezialisten ist 
die eigentliche Ursache der unbeachtet bleibenden 
Folgen von Maßnahmen in gesellschaftlichen Teilsy-
stemen für Familien, deren Alltagsleben mit allen 
Teilsystemen der Gesellschaft verknüpft ist. 

Die Umweltschäden und die inzwischen weithin aner-
kannten oder angeforderten Umweltorientierungen 
in allen Teilsystemen der Gesellschaft sind ein Bei-
spiel für in Gang befindliche neue gesellschaftliche 

Handlungsmuster. Doch für wen schützen wir eigent-
lich diese unsere Erde, wenn nicht für die Menschen, 
die überall in der Welt seit eh und je ihren Alltag in 
familialen Lebensformen verbringen? Umweltorien-
tierungen sind nur dann sinvoll, wenn sie die soziale 
Ökologie — das Zusammenleben der Menschen — 
und damit die Erhaltung, Sicherung und Förderung 
der familialen Lebensformen mit gleichem oder bes-
ser noch größerem Verantwortungsbewußtsein wahr-
nehmen. Die allgemeine Politikverdrossenheit hat 
nicht zuletzt darin ihre Wurzeln, daß die Alltagspro-
bleme der Menschen nicht ernst genug genommen 
werden. Die politische Herausforderung dieses 
Berichts ist die „neue Familienorientierung" 

1. Wandel des innerfamilialen Zusammenlebens 
(Seite 70-88) 

Im Kapitel IV wird zunächst an die familienstatisti-
schen Trendbewegungen der letzten 30 Jahre und an 
die gängige These über die Pluralität familialer 
Lebensformen angeknüpft. 

Zwar haben quantitativ die verschiedensten Famili-
enformen (z. B. die Ein-Eltern-Familien, die Stieffami-
lien) in den letzten Jahren zugenommen, aber in der 
sozialen Realität stellt die Zwei-Eltern-Familie weiter-
hin das Normalitätsmuster von Familie dar, und sie 
besitzt auch in der subjektiven Wertschätzung immer 
noch die oberste Priorität. Stärker verändert haben 
sich dagegen der Ehe- und Familiengründungsprozeß 
und der Familienalltag. 

In der (alten) Bundesrepublik Deutschland erfolgen 
die Eheschließungen in immer späterem Alter, die 
Geburtenzahlen nehmen weiterhin ab und die Kin-
derlosigkeit steigt, bedingt durch die langen Ausbil-
dungs- und Berufsfindungszeiten (d. h. durch den 
späten Einstieg in eine dauerhafte Erwerbsposition) 
und vor allem durch die Vereinbarkeitsproblematik 
von Familie und Beruf. In der DDR dagegen hatte fast 
jede Frau wenigstens ein Kind, und das in viel 
früherem Alter als die Frauen in den alten Bundeslän-
dern. Angleichungstendenzen zeigen sich jedoch zur 
Zeit. 

Eine der größten sozialen Veränderungen während 
der letzten Jahrzehnte stellt jedoch der Wandel von 
Kindheit dar. Durch die Veränderungen der familia-
len Rahmenbedingungen infolge der allgemeinen 
technischen Entwicklung der speziellen „Freizeit-
und Unterhaltungsindustrie", durch Veränderungen 
in den Wohn- und Straßenumwelten, durch eine 
zunehmende Pädagogisierung, vor allem auch durch 
den Geburtenrückgang u. a. m., bedeutet Kinderall-
tag heute etwas völlig anderes als noch vor 30 Jahren. 
Insbesondere sind die Leistungsanforderungen an die 
Eltern während der vergangenen Jahrzehnte in allen 
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sozialen Schichten durch den Funktions- und Bedeu-
tungswandel von Kindern, durch eine Einstellungsän-
derung zur Elternrolle (auch seitens der Eltern selbst), 
durch veränderte Erziehungsziele und -methoden, 
durch die Rückverlagerung von Funktionen an die 
Familie seitens der Schule u. a. m. gestiegen, so daß 
diese hohen Leistungsanforderungen in eine Lei-
stungsüberforderung umzukippen drohen. 

Auch die Ansprüche an den Ehepartner haben sich 
erhöht, vor allem die psychische Bedeutung der Ehe. 
Hieraus erklärt sich insbesondere die seit vielen 
Jahrzehnten stetig steigende Scheidungsquote. In 
Frage gestellt wird nicht die Ehe allgemein, sondern 
lediglich die eigene. Eheliche Partnerbeziehungen, 
wenn sie konfliktreich sind, können heute wegen des 
hohen emotionalen Wertes der Ehe schlechter als 
früher ertragen werden, und man löst sie deshalb eher 
auf. Dennoch darf nicht übersehen werden, daß noch 
immer zwei Drittel aller Ehen nicht durch Scheidung, 
sondern durch Tod enden und daß es für die Mehrzahl 
der Bevölkerung noch nie eine zeitlich derart lange 
gleiche Ehepartnerbeziehung gegeben hat wie heute, 
woraus sich wiederum neue Anpassungsprozesse 
ergeben. 

2. Familienrecht im geeinten Deutschland 
(Seite 89-103) 

Der Fünfte Familienbericht hat erstmalig das Famili-
enrecht mit einbezogen. Das geschah nicht mit dem 
Ziel, einzelne Vorschläge für die weitere Gestaltung 
des Familienrechts zu machen. Das Anliegen bestand 
vielmehr darin, die Möglichkeiten des Familienrechts 
als Mittel zum Schutz und zur Förderung der Familie 
zu verdeutlichen. 

Deshalb werden im Kapitel V die für die Familien 
wesentlichen Aspekte der Entwicklung des Familien-
rechts in der Bundesrepublik Deutschland und in der 
Deutschen Demokratischen Republik dargestellt. 
Schwerpunkte sind die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau, die Rechtsstellung der außerehelich 
geborenen Kinder und das Unterhaltsrecht; es werden 
die für Familien bedeutsamen Wirkungen der Über-
leitung des Bundesrechts auf die neuen Bundesländer 
und Erfahrungen und Probleme aus dem Bereich der 
Rechtsanwendung, insbesondere zum Eheschei-
dungsverfahren und zum Kindesunterhalt vermittelt. 
Das Kapitel gibt ferner einen Überblick über die 
wesentlichen Anstöße und Richtungen für eine 
Reform des Familienrechts, wie sie sich aus Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts, der UN-Kin-
derkonvention und aus sozialen Prozessen ergeben 
und sich in verschiedenen Reformvorschlägen bereits 
niedergeschlagen haben. 

Die Empfehlungen der Kommission zum Familien-
recht verdichten sich zu dem Vorschlag, die Möglich-
keiten zur Schaffung eines in sich geschlossenen 
Familienrechts zu prüfen. Bei einer solchen Kodifika-
tion des Familienrechts sollten vor allem Berücksich-
tigung finden: die familienrechtlichen Anstöße des 
Bundesverfassungsgerichts; die UN-Konvention über 
die Rechte des Kindes; die familienrechtlichen Anre-
gungen des Einigungsvertrages; das Ziel des Schutzes 

der Familie und das Ziel der Schaffung eines bürger-
nahen, d. h. verständlichen und soweit möglich — 
vereinfachten Familienrechts. 

3. Lebenslagen der Familien in den alten und 
neuen Bundesländern 
(Seite 104-145; 284-287) 

Die Pluralität familialer Lebensformen zeigt sich im 
Alltag der Menschen untrennbar verknüpft mit einer 
Pluralität der Formen des Zusammenwirtschaftens 
und -wohnens. Diese Vielfalt des Alltagslebens in 
Privathaushalten wird maßgeblich davon bestimmt, in 
welcher Phase des Lebensverlaufs und des Familien-
zyklus zeitgeschichtliche Ereignisse die Lebenslagen 
und Lebenschancen von Altersgruppen beeinflußten. 
In diesem Kapitel wird dargestellt, wie sich die Zeit-
ereignisse auf Ausbildungschancen, die Familien-
gründungs- und aufbauphasen sowie die Möglichkei-
ten der Vermögensbildung und auf Haushaltsfüh-
rungsaufgaben unterschiedlicher Alterskohorten aus-
wirkten und noch auswirken. Plurale Lebensformen 
sind nicht mit wenigen Merkmalen, zum Beispiel 
„Alleinerziehende", „Familien mit Kindern" u. ä., 
beschreibbar oder gar begründbar. Sie bedürfen zu 
ihrer Charakterisierung einer Vielfalt systemisch ver-
knüpfter Merkmalsausprägungen, durch welche typi-
sche Familienformen in Lebensphasen, Milieus und 
Generationen dargestellt werden können. 

Besonders deutlich wird dies im Vergleich der Haus-
halts- und Familienalltage in den beiden Teilen 
Deutschlands. Asymmetrien gibt es jedoch nicht nur 
zwischen Anforderungen, Leistungen und Belastun-
gen von Familien im Vergleich zwischen den alten 
und neuen Bundesländern, sondern auch zwischen 
den Geschlechtern und Generationen sowie zwischen 
Familien und Personen mit oder ohne Kinder. 

Unterschiede der Lebenslage der Familien und Privat-
haushalte sind vor allem mittels der amtlich-stati-
stischen Daten der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung, des Mikrozensus, der Einkommens-Ver-
brauchsstichprobe und der Laufenden Wirtschafts-
rechnungen dargestellt. Bei dem Bemühen, diese 
Daten für familienorientierte Auswertungen aufzube-
reiten, wird deutlich, daß sie primär wirtschaftlichen 
Fragestellungen und Interessen dienen. Es bedarf 
noch erheblicher Initiativen, um für familienorien-
tierte Problemstellungen, für welche mikrosystemi-
sche Informationen benötigt werden, entsprechende 
Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsstrate-
gien zu entwickeln. Die Zeitbudgetstudie 1991/1992 
des Statistischen Bundesamtes zur Erstellung einer 
Satellitenrechnung über die Haushaltsökonomie zur 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung stellt einen 
ersten Schritt in diese Richtung dar. 

Die Haushaltsführungsaufgaben in allen Phasen des 
Lebensverlaufs und des Familienzyklus werden durch 
die erweiterten Handlungs- und Entscheidungsspiel-
räume der privaten Haushalte, die erhöhten Ansprü-
che an Gesundheit, Konsum, Erwerbskarriere, an die 
Wohnung und die Vermögensbildung sowie an die 
persönliche Zeitdisposition verantwortungsvoller und 
zugleich folgenreicher in den Konsequenzen für die 
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persönliche und familiale Wohlfahrt. Dies zeigt sich 
positiv in den zunehmenden Ersparnissen und Vermö-
gensbeständen vor allem der Haushalte in West-
deutschland und besonders negativ in der Entwick-
lung der Sozialhilfebedürftigkeit und der deutlichen 
Zunahmen der Ver- und Überschuldungsprobleme in 
beiden Teilen Deutschlands. 

Im vereinigten Deutschland gebührt vor allem auch 
der Vermögensbildung und Vermögensverteilung 
besondere Aufmerksamkeit. Denn die DDR ließ eine 
private Vermögensbildung nur begrenzt zu. Am Ver-
kauf des Volksvermögens der DDR kann die Bevölke-
rung in den neuen Bundesländern wegen ihrer relati-
ven Vermögensarmut kaum partizipieren und die 
staatlich massiv geförderte Neubildung von Produk-
tiv- und Wohnungsvermögen kann vor allem durch 
westdeutsche und ausländische Unternehmen und 
Haushalte genutzt werden. Dadurch droht ein Prozeß 
der Vermögenskonzentration, wie er in der Bundes-
republik in den 50er und 60er Jahren ablief. Daher 
erscheint es dringend geboten, die Vermögenspolitik 
zu reaktivieren, familienfreundlicher auszugestalten 
und Vermögensbeteiligungskonzepte zu entwickeln, 
die sicherstellen, daß die neuen Bundesbürger und 
Bundesbürgerinnen an der Bildung neuen Vermö-
gens, insbesondere auch von Wohnungsvermögen, 
beteiligt werden. 

Die Analyse der Wohnungsversorgung in den alten 
und in den neuen Bundesländern wurde von der 
Kommission angesichts der Tatsache, daß der Woh-
nung als Schutz- und Entfaltungsraum der Familie 
und ihrer Mitglieder elementare Bedeutung zu-
kommt, als eine wichtige Aufgabe angesehen. Die 
Analyse zeigt, daß in den alten Bundesländern trotz 
einer wesentlichen Verbesserung sich die Wohnungs-
versorgung nach sozioökonomischen Gruppen stark 
unterscheidet. Vor allem einkommensschwache 
Haushalte mit fünf und mehr Personen, junge Paare 
mit Kindern und Alleinerziehende müssen als unter-
versorgt gelten. In den neuen Bundesländern ist die 
Wohnungsversorgung in quantitativer und qualitati-
ver Hinsicht deutlich unbefriedigender. Die Kommis-
sion empfiehlt daher, die Wohnungsbauförderung in 
mehrfacher Hinsicht stärker auf die finanziellen Mög-
lichkeiten junger und einkommensschwacher Fami-
lien abzustellen, als dies bisher der Fall ist. Möglich-
keiten dazu sieht die Kommission in der Ersetzung der 
bisher eingesetzten verlorenen Zuschüsse durch zins-
lose Darlehen und Annuitätshilfen für junge und 
einkommensschwache Familien. 

Familien erbringen auf der Basis sehr unterschied-
licher Lebenslagen und Lebensverläufe durch die 
Geburt, die Erziehung und Versorgung von Kindern 
einen für die Gesellschaft unverzichtbaren und hoch 
einzuschätzenden Beitrag zur Humanvermögensbil-
dung. Diese Leistungen der Familie sind in ihrer 
Größenordnung bestimmbar und in Geld bewertbar, 
wenn man ausgehend vom Modell einer Zwei-Kind-
Familie mit Hilfe realitätsnaher, auf statistische Daten 
gestützter Annahmen den Geldwert des Versorgungs- 
und Betreuungsaufwandes pro Kind bis zum 18. Le-
bensjahr ermittelt. Dabei ergibt sich bei Annahmen 
für den Versorgungsaufwand an der unteren Grenze 
ein in Geld bewerteter Aufwand pro Kind in Höhe von  

fast 400 000 DM. Von dieser Basis ausgehend errech-
net sich ein Beitrag der Familien zur Humanvermö-
gensbildung für einen 500 000 Menschen umfassen-
den Geburtsjahrgang in Höhe von 200 Mrd. DM und 
für ein Erwerbstätigenpotential im Umfang von 
40 Millionen Menschen ein Beitrag zur Bildung dieses 
Arbeitsvermögens in Höhe von 16 Billionen DM. 
Diese Summe ist 6 1/2 mal so groß wie das Bruttosozial-
produkt des Jahres 1990 (2,425 Billionen DM). 

4. Neuorientierung des 
Familienlastenausgleichs 
(Seite 287-296) 

Um virulente und verbreitete Mißverständnisse über 
den Familienlastenausgleich auszuräumen, griff die 
Kommission verschiedene, vor allem verteilungspoli-
tische Aspekte eines effizienten Familienlastenaus-
gleichs auf und suchte u. a. Antworten auf die Fragen, 
welche Lasten, besser: welche Leistungen der Fami-
lien in einen Familienlastenausgleich, besser: in einen 
Familienleistungsausgleich einbezogen werden sol-
len, wie stark der praktizierte Familienlastenaus-
gleich die Familien entlastet und inwieweit die Fami-
lien den Familienlastenausgleich selbst finanzieren. 
Die Analyse dieser Fragen ergab u. a. 

daß, wie es auch das Bundesverfassungsgericht 
jüngst festgestellt hat, das für die Familienmitglie-
der erforderliche soziokulturelle Existenzmini-
mum steuerfrei bleiben muß, d. h. daß Steuerfrei-
beträge bis zur Höhe dieses Minimums noch kei-
nen Ausgleich unterschiedlicher Familienlasten 
bzw. -leistungen darstellen, ein Lastenausgleich 
also erst jenseits der steuerlichen Freistellung 
dieser Minima beginnt; 

daß die Familien — bezogen auf den Versorgungs-
und Betreuungsaufwand für die Kinder und ohne 
Berücksichtigung von Erwerbseinkommensverlu-
sten — durch das Kindergeld, die Steuerfreibe-
träge, das Erziehungsgeld und den Wert der Aner-
kennung von Erziehungsjahren in der Rentenver-
sicherung günstigstenfalls zu 20 % entlastet wer-
den; 

daß bei Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit 
zugunsten von Kindererziehung und -versorgung 
bei nur sechsjähriger Unterbrechung Einkom-
mensverluste auftreten, die je nach der beruflichen 
Qualifikation — zwischen 350 000 und 540 000 DM 
liegen; 

daß die Familien etwa ein Drittel der an sie 
fließenden Transferleistungen selbst finanzieren. 

Die Kommission plädiert daher für einen konsequen-
ten Ausbau und für eine Dynamisierung der direkten 
und der indirekten monetären Transfers sowie für eine 
Verringerung des starken Einflusses steuerlicher Ent-
lastungen im Rahmen des Familienlastenausgleichs 
durch eine Reform der Ehe- und Familienbesteue-
rung, insbesondere durch eine Beschränkung der 
Entlastungswirkungen des Ehegattensplitting. Denn 
diese sind höchst ungleich — sowohl zwischen Steuer-
pflichtigen mit Kindern und Steuerpflichtigen ohne 
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Kinder als auch zwischen Ehepaaren mit unterschied-
lich hohen Einkommen. 

5. Familie und Erwerbsarbeit 
(Seite 146-187; 275--284) 

In marktwirtschaftlichen Systemen ist Erwerbstätig-
keit die Grundlage für die Entstehung des Familien-
einkommens. Erwerbstätigkeit wird somit zu einem 
Kernpunkt des Lebensentwurfs von Frauen und Män-
nern. Aus diesem Grund verlangt die Verfassung und 
Sozialgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland 
für die wirtschaftliche Aktivität die Schaffung von 
Rahmenbedingungen, die den Schutz und die Förde-
rung der Familie umfassen. In der Sicht der Familien-
berichtskommission wird damit dem für den Wirt-
schaftsprozeß konstitutiven Tatbestand Rechnung 
getragen, daß die in Familien und Bildungsinstitutio-
nen aufgebauten Humanvermögen mit den in Unter-
nehmen (als Produktionsstätten) bereitgestellten 
Sach- oder (realen) Produktivvermögen zu kombinie-
ren sind, um eine kostengünstige und zugleich 
bedarfsgerechte Versorgung einer Volkswirtschaft 
mit Gütern und Dienstleistungen zu erreichen. 

Diese Verknüpfung macht auf die wechselseitige 
Abhängigkeit von Human- und Sachvermögen auf-
merksam und läßt die Bedeutung der Familie für die 
Wirtschaftsentwicklung ebenso sichtbar werden wie 
den Einfluß der Wirtschaftsentwicklung auf die Lage 
der Familien. 

Unter diesem Aspekt wird die Situation auf dem 
Arbeitsmarkt zu einem zentralen Tatbestand für eine 
Familienpolitik, die sich für die konkrete Lebenslage 
von Familien interessie rt . Das gilt einerseits für die 
Betroffenheit von Familien durch Ein- und Ausgliede-
rungsprozesse ihrer Mitglieder auf dem Arbeitsmarkt. 
Hier muß gewährleistet sein, daß Einkommen verblei-
ben, die die Erfüllung der familialen Funktionen für 
die Gesellschaft nicht nur möglich machen (und 
honorieren), sondern auch dazu ermutigen. Nicht 
zuletzt aus dieser Funktionserfüllung erwächst ande-
rerseits die Befähigung und Bereitschaft, sich perma-
nent den durch technischen Fortschritt notwendig 
werdenden Qualifikationsanpassungen zu stellen und 
sie kreativ, in freier Entscheidung zu bewältigen. 
Dieses grundsätzlich sowohl familial als auch wirt-
schaftlich zu lösende Problem erhält ein verstärktes 
Gewicht, wenn sich Arbeitslosigkeit in der Gesell-
schaft ausbreitet. Das gilt gegenwärtig bereits für 
Westdeutschland, aber in einem sehr viel gravieren-
deren Ausmaß für Ostdeutschland. 

Die Menschen in den neuen Bundesländern müssen 
trotz aller ermutigenden Ansätze in Teilbereichen der 
Wirtschaft auch in Zukunft mit einem hohen Grad an 

 Erwerbslosigkeit rechnen. Wenn nicht die registrierte 
Erwerbslosigkeit zum Maßstab genommen wird, son-
dern das tatsächliche Ausmaß an Unterbeschäftigung, 
das durch die Zahl der Erwerbslosen und derjenigen, 
die in den Bereich der kompensatorischen arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen einbezogen sind, er-
faßt wird, ergeben sich Prozentzahlen der Unter-
beschäftigung von 34 % bis 43 % (April 1992). Insbe-
sondere für Frauen erfolgt eine im Vergleich zu 

den Männern übergroße Abdrängung vom Erwerbs-
arbeitsmarkt. Unter den Erwerbslosen steigt zudem 
die Zahl der Langzeitarbeitslosen; hier sind wiederum 
die Frauen überproportional be troffen. Damit wird die 
Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern zum 
familienpolitischen Problem Nummer eins. 

Familienpolitisch bedeutsam ist das Phänomen der 
Arbeitslosigkeit nicht allein infolge der Einbußen in 
den Familieneinkommen; es tangiert und verändert 
darüber hinaus tiefgreifend die Verhaltensmuster in 
den Familien. Zur Bewältigung von Arbeitslosigkeit 
sind Fähigkeiten erforderlich, die sowohl zu besonde-
rer Fürsorgebereitschaft für die Arbeitslosen als auch 
bei den Arbeitslosen zu einem hohen Maß an Bemü-
hungen zur Wiedereingliederung in den Arbeitspro-
zeß „qualifizieren". Kompetenzen für eine Analyse 
der Arbeitsmarktsituation und für die Arbeitsplatz-
suche konnten jedoch die Menschen in den neuen 
Bundesländern im Sozialisationsprozeß der real-
sozialistischen Gesellschaft nicht ausbilden. Damit 
wächst die Gefahr, daß sich dort in vielen von Arbeits-
losigkeit betroffenen Familien Resignation und Apa-
thie ausbreitet — mit all den zu erwartenden negati-
ven Konsequenzen für den Prozeß der Angleichung 
der Lebensbedingungen in Ost und West. 

Die gegenwärtig deutlich auszumachenden Belastun-
gen der Menschen in den neuen Bundesländern durch 
die kritische Arbeitsmarktlage trifft vor allem (junge) 
Frauen und führt zu Hoffnungsverlusten im Hinblick 
auf die Gestaltung ihrer Lebenspläne, die in einem 
Nebeneinander von Familie und Erwerbsleben kei-
nen Widerspruch sehen. Ihre Ausgliederung aus dem 
Erwerbsleben vollzieht sich gegenläufig zu einer 
Perspektive gesellschaftlicher Arbeit, die die Bedeu-
tung des Frauenerwerbspotentials immer höher ein-
schätzt — nicht allein wegen des gestiegenen Bil-
dungsniveaus von Frauen, sondern auch wegen der 
Entwicklung der Bevölkerungsstruktur. Hinzu 
kommt, daß die in der Gesellschaft zunehmend ver-
ankerte Forderung nach Gleichberechtigung von 
Müttern und Frauen im Bereich der Erwerbsarbeit 
Einlösung verlangt. Für die Familienpolitik werden 
die Postulate Wahlfreiheit zwischen Familientätigkeit 
und Erwerbstätigkeit sowie Vereinbarkeit von 
Erwerbstätigkeit und Familientätigkeit immer ver-
bindlicher. Damit entsteht ein familienpolitischer 
Handlungsbedarf, der nicht nur den Staat und Gesetz-
geber fordert, sondern zudem Unternehmen und 
Gewerkschaften — nicht zuletzt in ihrer Rolle als 
Tarifpartner und als Träger eines gesellschaftlichen 
Innovations- und Modernisierungsprozesses. 

Es ist ein zwingendes Gebot der sozialen Gerechtig-
keit, eine Ausgliederung der Erwerbsarbeit anstre-
benden Mütter und Väter aus dem Beschäftigungssy-
stem  zu verhindern. Dazu muß eine Umverteilung der 
gesamtwirtschaftlich benötigten Arbeitszeiten erfol-
gen, die zugleich die Bedeutung des sog. „Normal-
arbeitsverhältnisses" massiv relativiert. Vor allem 
hoffen Mütter und Väter auf ein Mehr an Zeitsouve-
ränität, d. h. auf Arbeitszeitregelungen, die ihren 
Wünschen nach Vereinbarkeit von Familientätigkeit 
und Erwerbstätigkeit entgegenkommen. Hier muß in 
allen Beschäftigung gewährenden Ebenen die Suche 
nach konsensfähigen Arbeitszeitmodellen ansetzen, 
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nach Modellen, die zum einen ein Weniger an Arbeits-
losigkeit, zum anderen ein Mehr an Zeitsouveränität 
erlauben, zugleich aber den betrieblichen Rentabili-
tätsbelangen entsprechen. 

Arbeitsplatzwahl- und Beschäftigungsmöglichkeiten 
sind Voraussetzungen zur Sicherung der Lebenslagen 
von Familien. Nur eine zielgerechte Bündelung wirt-
schaftspolitischer Maßnahmen kann hier zum Ziel 
führen, zum Aufbau, zur sinnvollen Nutzung und zur 
Bewahrung von Humanvermögen, das Zukunft 
sichert, weil die Menschen sich ihrer Kompetenz 
bewußt sind, Zukunft zu gestalten. Vereinbarkeit von 
Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit sowie die 
Wahlfreiheit zwischen Erwerbstätigkeit und Fami-
lientätigkeit sind unabdingbare Bestandteile einer hu-
manen Arbeitswelt und einer humanen Gesellschaft. 

6. Stützungsnetze für Familien 
(Seite 188-199) 

Stützungsnetze für Familien, vor allem bei der Betreu-
ung von Kindern und Pflegebedürftigen, sind die 
Voraussetzung dafür, daß Menschen Zeitsouveränität 
gewinnen und Ausbildung und Weiterbildung sowie 
Erwerbs- und Familientätigkeit sich vereinbaren las-
sen. Sie gewinnen heute zusätzlich an Bedeutung, 
weil die Ansprüche an die familialen Betreuungslei-
stungen sowohl für die Kinder als auch für Kranke und 
Behinderte erheblich gestiegen sind und soziale und 
räumliche Mobilitätserwartungen an das Arbeitskräf-
tepotential die familialen Unterstützungsleistungen 
erschweren oder gar unmöglich machen. 

Im Kapitel VIII werden die familienergänzenden Kin-
derbetreuungseinrichtungen und die unterschied-
lichen Versorgungsgrade mit Betreuungsplätzen in 
beiden Teilen Deutschlands geordnet nach unter-
schiedlichen Altersgruppen dargestellt und auf die 
vielfältigen Untersuchungen verwiesen, die darlegen, 
daß Mehrfachbetreuungen von Kindern in jedem 
Alter für sie zuträglich waren und sind, wenn die 
Qualität der Beziehung zu den Betreuungspersonen 
stimmt, Kinder sich wohlfühlen in den Umwelten, in 
denen sie leben und ihre Eltern für sie fröhliche, 
verläßliche Partnerinnen und Partner im familialen 
Alltagsleben sind. Stützungsnetze vergleichbarer Art 
benötigen Kranke und Behinderte sowie die Genera-
tion der Ältesten. Die Stützungsnetze dienen sowohl 
der Entlastung der betreuenden und pflegenden 
Familienmitglieder als auch der Erweiterung und 
Verbesserung der Betreuungs- und Pflegeleistungen 
von Familien. Die Zunahme der älteren Bevölkerung 
und die Zunahme der Lebenserwartung sowie das 
Bestreben der Menschen, ein selbstbestimmtes Leben 
zu führen, bringen es mit sich, daß Hilfen in Notlagen 
und Krisen sowie bei Leiden und Behinderungen nicht 
mehr im eigenen Haushalt aktiviert werden können. 
Nachbarschafts- und Stadtteilzentren werden zuneh-
mend gebraucht. In ihnen können professionelle 
Dienst- und Selbsthilfeaktivitäten verknüpft werden. 
Sie können so die unterschiedlichsten Funktionen 
füreinander übernehmen, vom geselligen Teffpunkt 
für jung und alt bis zur Organisation der persönlich-
sten Hilfen und Beratungen bei schwerer Erkrankung 

und Tod. Das Engagement im sozialen Dienst bedarf 
der Förderung, Anerkennung, der behutsamen und 
einfühlsamen Organisation sowie der Qualifikation 
aller Akteure für diese Aufgabe. 

7. Familie und Gesundheit 
(Seite 246-270) 

Gesundheit ist eine zentrale Dimension des Human-
vermögens. Sie bedeutet nicht das bloße Fehlen 
klinischer Krankheiten, sondern die Fähigkeit eines 
Menschen, mit den Herausforderungen des alltägli-
chen Lebens fertig zu werden, Belastungen gewach-
sen zu sein und Krisen zu überwinden. 

Das Spektrum der gesundheitspolitisch bedeutsamen 
Erkrankungen hat sich in der Bundesrepublik wäh-
rend der letzten Jahrzehnte von den Infektionskrank-
heiten auf die chronischen Erkrankungen verlagert. 
Sie treten vor allem als Folge langdauernder spezifi-
scher Belastungen auf, wie sie mit risikoträchtigen 
alltäglichen Lebensweisen verbunden sind, z. B. 
ungesunder Ernährung, Süchtigkeit, Bewegungsar-
mut, beengenden Wohnverhältnissen, belastenden 
Arbeitsverhältnissen. Die klinische Medizin kann die 
daraus resultierenden Leiden häufig nur lindern, nicht 
heilen. Die beste Bekämpfung chronischer Erkran-
kungen ist präventiver Art, indem Belastungen redu-
ziert und Lebensweisen geändert werden, um eine 
organische oder psychische Überforderung des Men-
schen zu vermeiden. Die herrschende Medizin ist 
jedoch krankheits-, nicht gesundheitszentriert. Nur 
0,7 % der Aufwendungen für das Gesundheitswesen 
dienen präventiven Zwecken. Viele Formen der Prä-
vention finden allerdings außerhalb des statistisch 
erfaßbaren Gesundheitswesens statt. 

Die familialen Lebensverhältnisse sind ein zentraler 
Faktor des präventiven Gesundheitsgeschehens in 
positiver wie auch in negativer Hinsicht. Befriedi-
gende Familienbeziehungen stellen einen wirksamen 
Schutzfaktor für alle Beteiligten dar. Familienangehö-
rige sind die wichtigsten Bezugspersonen in gesund-
heitsrelevanten Netzwerken und bevorzugte Hilf e-
personen bei Krankheitsepisoden oder Pflegebedürf-
tigkeit. Gestörte oder durch wirtschaftliche, soziale 
oder persönliche Probleme überlastete Familien kön-
nen allerdings der Entstehung chronischer Krankhei-
ten, psychosomatischer Beschwerden oder auch von 
Süchtigkeit Vorschub leisten bzw. individuelle Stö-
rungen verstärken. Das Zerbrechen der ehelichen 
Beziehung sowie länger dauernde Arbeitslosigkeit 
eines Familienmitglieds haben sich als besonders 
belastende Ereignisse herausgestellt. 

Exemplarisch werden die Zusammenhänge zwischen 
Familie und Sucht dargestellt: der Umgang der Eltern 
mit psychotropen Substanzen (z. B. Tabak, Alkohol) 
hat wichtige Vorbildwirkungen für die Kinder; der 
Konsum erlaubter Drogen ist regelmäßig die Voraus-
setzung für den späteren Konsum verbotener Drogen. 
Süchtigkeit muß als eine bestimmte Form des Um-
gangs mit sonst unlösbaren Problemen verstanden 
werden und läßt sich daher durch Entzug bestimmter 
Substanzen allein nicht heilen. Schwere Formen der 
Sucht werden häufig durch familiale Umstände mit 
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stabilisiert. Intakte Familienverhältnisse und ein 
angemessenes, d. h. weder permissives noch zu rigi-
des Erziehungsverhalten der Eltern gehört zu den 
wirksamsten Schutzfaktoren gegen das Entstehen 
süchtiger Dispositionen. 

Der in der Regel erfolgreiche Umgang der Familie mit 
ihren behinderten Kindern ist ein Beispiel für die 
Leistungsfähigkeit von Familien, vor allem der Müt-
ter, bei denen allerdings häufig Überforderung und 
Erschöpfungszustände festgestellt werden. Behinde-
rungen in einer Familie stellen zwar eine Belastung 
dar, stärken aber häufig auch den familialen Zusam-
menhalt und machen die Familien krisenfester. Nicht 
nur aus Gründen der Förderung oder Rehabilitation, 
sondern auch aus Gründen der Entlastung der Familie 
sind öffentliche Hilfen hier von großer Bedeutung. Die 
Realisierung der vielfach zweckmäßigen integrativen 
Einrichtungen, die ein Zusammenaufwachsen von 
behinderten und nicht behinderten Kindern ermögli-
chen, scheitert häufig an noch immer ungeklärten 
Finanzierungsfragen. In den neuen Bundesländern 
muß infolge des Abbaus der bisherigen Kinderkrip-
pen und des Fehlens von Einrichtungen zur Förderung 
geistig behinderter Kinder damit gerechnet werden, 
daß heute ein erheblicher Teil der Kleinkinder mit 
Entwicklungsrisiken nicht rechzeitig behandelt wer-
den. 

Das Gesundheitswesen in der Bundesrepublik be-
rücksichtigt die Familie im Rahmen der Mitversiche-
rung nichterwerbstätiger Familienmitglieder in der 
gesetzlicher Krankenversicherung. Die medizinische 
Versorgung ist jedoch überwiegend individuumzen-
triert und berücksichtigt die Familie weder als patho-
genen noch als therapeutischen Faktor. Isolierte For-
men der gesundheitlichen Aufklärung und Gesund-
heitserziehung haben jedoch — insbesondere bei 
Jugendlichen — wenig Aussicht auf Erfolg. Ihre 
Inhalte müssen Bestandteil der alltäglichen Kommu-
nikation werden, sei es durch Integration in die 
Bildungsinhalte der Schule, sei es durch Kommunika-
tion innerhalb der Familie. Die Vernachlässigung der 
alltäglichen Lebenszusammenhänge ist teils durch 
die klinische Perspektive, teils aber auch durch den 
Krankheitsbegriff des Sozialgesetzbuches mit be-
dingt. Alle Arten wirksamer Familienförderung stär-
ken i.d.R. die gesundheitsförderlichen Eigenschaften 
des Familienhaushalts. Besondere Bedeutung kommt 
in diesem Zusammenhang den Wohnverhältnissen 
sowie den Sach- und Dienstleistungen zu, insbeson-
dere einem ortsnahen System medizinischer Versor-
gung und der Familienpflege. Effektive Einrichtun-
gen der Gesundheitsberatung bzw. hierauf speziali-
sierte Gesundheitsberufe fehlen in der Bundesrepu-
blik weitgehend. Eine besondere Versorgungslücke 
klafft im Jugendalter, für das es an einer spezialisier-
ten ärztlichen Betreuung mangelt. 

8. Familie und Bildung 
(Seite 200-245; 312-318) 

Bildung gehört neben Gesundheit und Umwelt zu den 
wichtigen Bereichen menschlicher Daseinsvorsorge. 
Die strukturelle Rücksichtslosigkeit des Bildungssy

-

stems gegenüber den Familien läßt sich in allen 
Phasen des Familienzyklus beobachten. Sie äußert 
sich ebenfalls in der unzulänglichen Aus- und Weiter-
bildung familienbezogener Dienstleistungsberufe 
und in der mangelnden Anerkennung der durch 
Familienarbeit erworbenen Kompetenzen. 

Die sich ständig verlängernden Bildungszeiten führen 
angesichts der anhaltenden Bildungsexpansion für 
steigende Anteile junger Frauen und Männer zu 
Problemen der Vereinbarkeit von Ausbildung, 
Erwerbstätigkeit und Weiterbildung einerseits und 
Partnerschaft und Familie andererseits. Immer häufi-
ger heiraten sie deshalb erst in einem höheren Alter. 
Sie entscheiden sich für bewußte Kinderlosigkeit oder 
schieben den Kinderwunsch so lange auf, daß immer 
mehr Paare ungewollt dauerhaft kinderlos bleiben. Im 
Falle einer Schwangerschaft während der Ausbildung 
stehen die jungen Frauen oftmals vor der Entschei-
dung zwischen Ausbildungsabbruch oder Schwan-
gerschaftsabbruch. 

Eltern treffen unter dem Einfluß ihres eigenen, im 
Laufe der Zeit gestiegenen Bildungsstandes Entschei-
dungen über die Bildungswege ihrer Kinder weiterhin 
zugunsten höherer Bildungslaufbahnen und wün-
schen eine qualifizierte Berufsausbildung für ihre 
Kinder. Bildungschancen der Kinder werden nachhal-
tig durch die familialen Lebenslagen und angesichts 
großer regionaler Unterschiede des Bildungssystems 
durch die lebensräumliche Zugehörigkeit der Fami-
lien beeinflußt. Die Welt der Familien und die Welt der 
Schule klaffen auseinander; für viele Kinder ist 
der täglich abverlangte, oft schwer zu koordinieren-
de Wechsel zwischen mehreren Lebensbereichen 
schwer zu verarbeiten. 

Nach wie vor ist die Berufsorientierung der Mädchen 
und Jungen stark ausgeprägt, wobei die Orientierung 
am Umgang mit Menschen und am Dasein für Men-
schen allerdings weiter zurückgeht. Die Befähigung 
zum Dienen ist jedoch eine Schlüsselqualifikation für 
beide Geschlechter und in allen Berufen und Bran-
chen. Sie ist von entscheidender Bedeutung, um nicht 
nur die im Dienstleistungssektor liegenden Arbeits-
marktchancen zu realisieren, sondern auch um den 
Leistungen, die der Pflege des Lebens dienen, den 
erforderlichen hohen Rang im Gemeinwesen zu ver-
schaffen und partnerschaftlichen Lebensmodellen in 
der Gesellschaft zum weitreichenden Durchbruch zu 
verhelfen. 

Den durch Familienarbeit gewonnenen Kompetenzen 
in Fach- und Schlüsselqualifikationen wird immer 
noch die erforderliche Anerkennung versagt. Gleich-
wohl können sie für eine Reihe von Berufen durch 
Aus- und Weiterbildung erschlossen und ausgeformt 
und so in einen beruflichen Verwertungszusammen-
hang eingeordnet werden. 

Das Bildungswesen betont durch seine Bildungs-
inhalte einseitig jene Qualifikationen, die in der 
Erwerbsarbeit einsetzbar sind, ohne daß dies durch 
das Zeitmuster des menschlichen Lebens und die 
Lebensweisen wie auch durch die Berufsarbeit selbst 
so gerechtfertigt ist. Eine Bildung, die sich als fachli-
che Berufsqualifikation im engeren Sinn versteht, 
kann das Ziel, den einzelnen zur ständigen Neuorien- 
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tierung im technisch-wissenschaftlichen Wandel zu 
befähigen, verspielen, wenn sie nicht in das Konzept 
einer allgemeinen menschlichen Daseinskompetenz 
eingebettet ist. Die Gesellschaft kann ihrer Verant-
wortung für die nachfolgende Generation schließlich 
nur dann gerecht werden, wenn sie sich ihre Fähigkeit 
zu Erziehung und Wertvermittlung — als Daseinsvor-
sorge — sichert. 

Die Familienorientierung des Bildungssystems ist aus 
der Lebenslage und -perspektive von Eltern und 
Kindern heraus gesehen eine dringliche politische 
Aufgabe. Vielfalt und W andel der Lebenslagen und 
Bildungsbedürfnisse erfordern die Differenzierung 
von Bildungszielen, Bildungswegen und Bildungsin-
halten sowie die Regionalisierung der Bildungsange-
bote und die Erreichbarkeit der Ganzheit des Bil-
dungssystems vom Familienwohnsitz aus. Das Erfül-
len dieser Anforderungen kann wesentlich zur best-
möglichen Förderung von Begabten und Benachtei-
ligten, zur Generationen- und Geschlechterorientie-
rung im Lebens- und Familienzyklus sowie zur Unter-
stützung und Entlastung von Familien unabhängig 
von Status und Wohnort beitragen. 

Kernstück der Familienorientierung des Bildungsan-
gebots ist seine inhaltliche und zeitliche Flexibilisie-
rung. Dazu gehören die verbesserte Koordinierung 
der Zeitmuster der Schule mit dem Zeitmuster der 
Familie, die Erhöhung der Durchlässigkeit in einem 
vielfältigen Bildungsangebot sowie der Abbau der 
starren und stark verrechtlichten Aus- und Weiterbil-
dungsordnungen zugunsten einer stärkeren Beto-
nung begleitender Prüfungs- und Zertifizierungssy-
steme. Insbesondere sind die möglichen Maßnahmen 
zur Verkürzung von Ausbildungszeiten zu ergrei-
fen. 

Die Kommission unterstreicht die Notwendigkeit und 
Möglichkeit, durch Familienarbeit erworbene Qualifi-
kationen auszuformen, anzuerkennen und in An-
spruch zu nehmen. Sie können in der Aus- und 
Weiterbildung sowie in der Erwerbsarbeit eingesetzt 
werden. Der Erwerb familienbezogener Kompeten-
zen der vielfältigen Berufe mit Familien- und Haus-
haltsbezug sollte durch eine Neuordnung der entspre-
chenden Aus- und Weiterbildungsordnungen ermög-
licht und gesichert werden. Die erhebliche Relevanz 
dieser Berufe für die Erfüllung der Leistungen der 
Familie erfordern nachhaltig die Sicherung der Aus-
bildungsqualität und vor allem die Umkehr des deut-
lichen Nachwuchsmangels im Bereich der gesund-
heits- und sozialpflegerischen Berufe und der Berufe 
der Therapie und Geburtshilfe. 

In den einzelnen Bildungsbereichen muß die Famili-
enorientierung des Bildungssystems die jeweils spe-
ziellen Bedingungen und Handlungsansätze beach-
ten und ergreifen. Im Schulsystem sind u. a. von 
Bedeutung: die Vielfalt des Bildungsangebots ver-
bunden mit Übersichtlichkeit und Durchschaubarkeit, 
Durchlässigkeit, Flexibilität und Wohnungsnähe, wei-
terhin die Teilhabe der Eltern an Entscheidungen und 
Alltagshandeln in der Schulwelt. Aktuell empfiehlt 
die Kommission, nicht die Ressourcen für das Schul-
wesen zu kürzen, sondern unter Wahrung der 
genannten Prinzipien Ressourcenstandards und -nut-
zung mit dem Ziel von Einsparung und Effizienzstei

-

gerung zu überprüfen. Die pädagogische Erneuerung 
der Schulen sollte über die intensivierte Weiterbil-
dung der älterwerdenden Lehrerschaft und die konti-
nuierliche Einstellung jüngerer Lehrerinnen und Leh-
rer gefördert werden. 

Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Ausbildung 
und Mutterschaft bzw. Elternschaft tragen in der 
betrieblichen Erstausbildung und in der Hochschul-
ausbildung insbesondere flexible Ausbildungsver-
läufe bei. Daneben treten Maßnahmen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts und eine soziale Infrastruktur, 
die die Wohnungsversorgung verbessert und die Kin-
derbetreuung erleichtert. Im Hinblick auf die Weiter-
bildung von Müttern und Vätern sollte u. a. sicherge-
stellt sein, daß den Eltern in der Nähe von Wohn- und 
Arbeitsort ein ausreichend differenzie rtes Angebot in 
einer familiengerechten Zeitstruktur zugänglich ist. 

Die Familienorientierung des Bildungssystems wird 
umso eher gelingen, je besser innovative Schritte an 
konkreten Lebenslagen und/oder Rahmenbedingun-
gen ansetzen können. Durch Intensivierung von For-
schung und kontinuierliche Berichterstattung ist für 
die Bereitstellung der erforderlichen Grunddaten 
Sorge zu tragen. Es wird ein gemeinsames Modeliver-
suchsprogramm „Familie und Bildung" von Bund und 
Ländern vorgeschlagen. Durch das Ausloben von 
Wettbewerben wird der Transfer von Innovationen 
gefördert. Innovation und Transfer im Bildungswesen 
sind in extremer Weise auf das Zusammenwirken 
zahlreicher Akteure auf den Ebenen von Bund, Län-
dern und Gemeinden, in den Bildungseinrichtungen 
und deren Trägern sowie der Mütter und Väter und 
deren Lobby angewiesen. Ihre Motivation sollte 
gestärkt werden, denn im familienorientierten Einwir-
ken auf die bildungspolitische Diskussion darf keine 
Pause eintreten. 

9. Grundsätze der Empfehlungen 
(Seite 319-322) 

Das Grundgesetz sieht den Schutz und die Förderung 
der Familien als politischen Auftrag vor. Urteile des 
Bundesverfassungsgerichts machen deutlich, daß die 
Politiker in Deutschland diesen Auftrag eher als 
nachrangig angesehen haben als gerade der Fami-
lienfreundlichkeit besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Die Folgen zeigen sich langfristig in den 
Alltagsschwierigkeiten der Menschen, mit ihren fami-
lialen Verpflichtungen zurechtzukommen, Verant-
wortung für Angehörige — seien dies Kinder, Altere, 
Kranke, Behinderte als auch die Partner und Partne-
rinnen — zuverlässig auf Dauer zu übernehmen. Die 
gesellschaftlichen Folgekosten steigen dadurch. Die 
Familienberichtskommission fordert deshalb mehr 
familienorientierten politischen Gestaltungswillen 

— für eine neue Familienorientierung in allen Politik-
bereichen, 

— für neue familienorientierte Prioritäten bei der 
Gestaltung der gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gung für das Alltagsleben der Menschen, 

— für eine Neuorientierung des Familienlastenaus-
gleichs, 
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— für eine familienorientierte Reformdiskussion im 
Familienrecht, 

— für familienorientierte amtliche Statistiken, For-
schungsmittel und Forscherinitiativen sowie Bil-
dungs- und Wissenschaftsinstitutionen. 

Familie muß in modernen Gesellschaften wieder 
leichter lebbar gemacht werden. Dazu benötigen wir 
familienpolitischen Gestaltungswillen und fami-
liale Gestaltungskompetenzen. Von „Natur" ist eine 
Kultur familialen Zusammenlebens nicht zu erwar-
ten. 
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Iv. Wandel des innerfamilialen Zusammenlebens 

1. Einführung 

Krise oder 
Wandel 

der 
Familie? 

Das folgende Kapitel konzentriert sich darauf, 
den zeitgeschichtlichen innerfamilialen Wandel 
zu beschreiben und hat damit u. a. auch die 
Aufgabe, die in Kapitel II zusammengestellten 
familienstatistischen Daten einer eingehende-
ren wissenschaftlichen und methodischen Ana-
lyse zu unterziehen. Es soll ferner den verursa-
chenden Bedingungen dieses dargestellten sta-
tistischen Wandels nachgehen, die sich hier-
durch ergebenden familialen und gesamtgesell-
schaftlichen Folgen aufzeigen und vor allem 
jene familialen Veränderungsprozesse be-
schreiben und analysieren, die durch amtliche 
Statistiken nicht erfaßt werden können. Insge-
samt soll mit Hilfe des historischen Vergleichs 
das Spezifische der heutigen Familie (oder: von 
heutigen Familien) dargestellt werden. 

Aus den familienstatistischen Trendverläufen 
der vergangenen 30 Jahre, nämlich der 
Abnahme der Eheschließungs- und Geburten-
zahlen sowie dem Anstieg der Kinderlosigkeit 
und vor allem der Ehescheidungen, wurden in 
allen Arten von Massenkommunikationsmitteln 
eine Reihe von Behauptungen abgeleitet, vor 
allem eine „Krise der Familie" diagnostiziert, 
ohne zu bedenken, daß statistische Daten keine 
Motivanalysen widerspiegeln. Deswegen wird 
dem folgenden Kapitel gleichzeitig auch eine 
gewisse Aufklärungsfunktion zukommen; es 
sollen einige gängige Vorstellungen über das 
heutige Familienleben wie es immer wieder 
in essayistischen Abhandlungen dargestellt 
wird — hinterfragt werden. Aus diesem Grunde 
wird in diesem Abschnitt auch zunächst an die 
heute allgemein akzeptierte These über „die 
heutige Pluralität familialer Lebensformen" 
angeknüpft und diese im Hinblick auf ihren 
Aussagewert hin überprüft. Daran anschließend 
wird gezeigt, daß die subjektive Wertschätzung 
der Familie keineswegs abgenommen hat, aber 
die Gestaltung des Familienlebens schwieriger 
geworden ist, was bereits für die Gründung von 
Ehe und Familie gilt. Diesem zuletzt genannten, 
gesellschaftlich und politisch gesehen beson-
ders wichtigen Problem wird deshalb ein geson-
derter Abschnitt gewidmet. 

2. Zur Pluralität familialer Lebensformen 

Familien

-

formen 
in den 
letzten 

40 Jahren 

Wie bereits betont, ist es sowohl in den Massen-
medien als auch in fachwissenschaftlichen 
Abhandlungen üblich geworden, von der heuti-
gen Pluralität familialer Lebensformen zu spre-
chen. De facto haben in der Bundesrepublik 

Deutschland während der letzten 10 Jahre die 
verschiedenen Familienformen quantitativ zu-
genommen. Geht man aber nicht von den letz-
ten zehn, sondern vierzig Jahren aus, ist der 
statistische Trend nicht ganz so linear verlaufen, 
wie häufig unterstellt wird, sondern wellenför-
mig. 

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war durch 
eine besondere Hochschätzung der Familie 
gekennzeichnet, da diese nach dem Zusam-
menbruch des Nationalsozialismus und der Not 
während der Nachkriegsjahre Orientierung und 
Stabilität versprach. Dennoch spiegeln sich 
selbst auf statistischer Ebene bis 1950 die 
Kriegs- und Nachkriegsauswirkungen wider, 
z. B. in der hohen Zahl von Scheidungen, von 
alleinerziehenden Müttern , von Stieffamilien 
und in den hohen Nichtehelichen-Quoten. Erst 
die Zeit von Anfang 1950 bis Anfang bzw. Mitte 
der 60er Jahre ist — statistisch gesehen — eine 
besonders familienbetonte Phase gewesen. 
Denn sie ist gekennzeichnet durch einen 
Anstieg der Eheschließungen, der Geburten-
überschüsse sowie durch eine Zunahme der 
Familien mit drei Kindern, ein Überwiegen der 
Drei- und Mehr-Personen-Haushalte und letzt-
lich durch sehr geringe Ehescheidungsquoten. 
Das „bürgerliche Familienmodell" der Haus-
frauenehe war in jener Zeit — wie nie zuvor — 
stark  verbreitet. 

In den 60er Jahren setzte jedoch eine kulturelle 
Liberalisierung der Geschlechterbeziehungen 
ein, welche in Verbindung mit der Verfügbar-
keit bequemerer und sicherer Mittel der Gebur-
tenkontrolle und den wachsenden Ansprüchen 
der jüngeren Frauen auf Gleichberechtigung 
weitreichende Verhaltensänderungen unter 
den jüngeren Generationen auslöste. Ab Mitte 
der 60er Jahre ist diese Tendenzwende auch 
statistisch festzustellen: Die Eheschließungs-
neigung nahm ab, die Zahl der Zwei-Gene-
rationen-Familien mit einem Kind bzw. zwei 
Kindern nahm zu, ebenso die Scheidungszah-
len und der Anteil der alleinerziehenden Fami-
lien. 

Dominanz 
der tradi-
tionellen 
Familien-
form 

Dennoch bleibt festzuhalten, daß die herkömm-
liche Zwei-Eltern-Familie (mit formaler Ehe-
schließung) in unserer Gesellschaft trotz der 
zahlenmäßigen Zunahme anderer Familienfor-
men (Ein-Eltern-Familien, Stief-Familien usw.) 
immer noch die quantitativ dominante Fami-
lienform ist (= 83 % aller Familien; errechnet aus 
den Angaben des Statistischen Jahrbuches 
1992). Auch an subjektiver Wertschätzung hat 
diese Familienform keineswegs verloren (vgl. 
z. B. Köcher 1985; Schumacher 1988; Kaufmann 
1990; Schneewind u. a. 1992). Jedenfalls für die 
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Bundesrepublik Deutschland können wir auf-
grund empirischer Untersuchungen sagen, daß 
— was die kinderlosen Ehen (Nave-Herz 
1988a), die Ein-Eltern-Familien (Napp-Peters 
1985; Nave-Herz/Krüger 1992) und die sog. 
Singles (Krüger 1990) anbetrifft — die Mehrzahl 
der Be troffenen ihre jetzige Lebensform nicht 
als bewußte alternative Lebensform zur traditio-
nellen Eltern-Familie gewählt haben und daß 
diese zumeist eher als „verhinderte Eltern

-

Familie" zu gelten hat. 

Die These über die gestiegene Pluralität fami-
lialer Lebensformen geht ferner — ohne dies 
ausdrücklich zu betonen — von einer Erwach-
senenperspektive aus, weil ihr Ausgangspunkt 
der Betrachtung Institutionen bzw. Haushalte 
sind. Setzt man als Grundgesamtheit aber die 
Zahl der Kinder, wie es die Daten des Familien

-

surveys des Deutschen Jugendinstituts ermög-
lichen, dann leben von allen Kindern unter 
18 Jahren 87,5 % mit ihren beiden leiblichen 
Eltern zusammen (nach Angaben bei Nauck 
1992, S. 151, Tab. 1; vgl. auch Nauck 1991, 
S. 397 ff.). 

Etwas anders ist die Situation in den neuen 
Bundesländern. Aufgrund der höheren Zahlen 
von nichtehelichen Geburten und von Ehe-
scheidungen wächst hier ein höherer Anteil von 
Kindern nicht mit beiden leiblichen Eltern auf. 
Dennoch bilden auch in den neuen Bundeslän-
dern fast 82 % aller Kinder unter 18 Jahren mit 
ihren leiblichen Eltern eine Haushaltsgemein

-

schaft (nach Angaben bei Nauck 1992, S. 151, 
Tab. 1; vgl. auch Keiser 1992, S. 163). 

Zusammenfassend bleibt also festzuhalten: Die 
Zwei-Eltern-Familie stellt weiterhin das „Nor-
malitätsmuster" dar und auch in der subjektiven 
Wertschätzung besitzt diese noch immer die 
oberste Priorität; alle übrigen Familienformen 
nehmen eine Minoritäten- bzw. Randstellung 
ein, woraus nicht zu folgern ist, daß sie deshalb 
auch familienpolitisch unbedeutend wären. In 
den folgenden Kapiteln dieses Berichtes wird 
gerade immer wieder die z. T. sehr schwierige 
soziale Lage Alleinerziehender betont. 

Pluralität 
der 

Lebens-
formen 

Stärkere quantitative Verschiebungen als zwi-
schen den einzelnen Familienformen hat es 
jedoch im Verhältnis der Familie zu anderen 
Lebensformen gegeben (also auf der Ebene der 
„Haushalte"). Durch die Zunahme der Ein-
Personen-Haushalte, der kinderlosen Ehen, der 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften ohne 
Kinder u. a. m. sind von allen Haushalten in der 
Bundesrepublik Deutschland nur noch ca. ein 
Drittel Familienhaushalte im Sinne der Eltern-
Kind-Einheit. 

Ebenso zeigt ein Zeitvergleich, für die (alte) 
Bundesrepublik, daß 1990 — querschnittsmäßig 
be trachtet — etwas mehr als die Hälfte der 
gesamten Bevölkerung, nämlich 56 %, zwar in 
Familienhaushalten (= Mutter und/oder Vater 
mit ledigen Kindern) leben und nur 44 % in 
anderen Haushaltsformen; doch diese Zahl hat 
in den letzten Jahren abgenommen. 1980 

Abbildung IV/1 

Haushaltsformen 1991 
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betrug der Anteil noch 61 % (errechnet aus den 
Angaben in Wista 4/1992, S. 166 u. 222). 

Verkür-
zung der 
Familien-
phase 

Die Minoritätenstellung der Familien (also der 
Vater-/Mutter-Kind-Haushaltseinheiten) inner-
halb der verschiedenen Lebensformen ist auf 
den leichten Anstieg Ledigbleibender und auf 
die zeitgeschichtliche Reduktion der Familien-
phase im Lebenslauf des einzelnen zurückzu-
führen. Eine Längsschnitt- oder Lebenslaufbe-
trachtung zeigt, daß die Familienphase, d. h. die 
Zeit der Pflege und Versorgung von Kindern vor 
100 Jahren die Hälfte des gesamten Lebens 
umfaßte. Durch die heutige geringere Gebur-
ten- und Kinderzahl in der Ehe und durch die 
gestiegene Lebenserwartung macht sie dage-
gen gegenwärtig nur noch ein Viertel der 
gesamten Lebenszeit aus. Dieser Sachverhalt 
hat insbesondere das Leben der Frauen verän-
dert. Den längsten Zeitabschnitt im Familienzy-
klusmodell bildet nunmehr die nachelterliche 
Phase. 

Neben der — wie erwähnt — nur geringfügig 
quantitativ angestiegenen Variabilität von Fa-
milienformen während der letzten zehn Jahre 
sind es also vor allem die unterschiedlichsten 
Lebens- und Haushaltsformen (ohne Kinder), 
die zugenommen haben und durch die die 
Lebensform der Familie (Eltern/Elternteile mit 
Kindern) in eine Minoritätenstellung gedrängt 
wurde. Nur auf diese kinderlosen Lebensfor-
men kann sich also die Pluralitätsthese bezie-
hen. 

Sozialwis

-

senschaft

-

liche Er-
klärungen 

Für diese Entwicklungstendenz zur Pluralisie-
rung von Lebensformen gibt es unterschiedliche 
Interpretationen und Wertungen in der neueren 
sozialwissenschaftlichen — aber abgeschwächt 
wohl auch in der öffentlichen — Diskussion. 
Folgende Positionen lassen sich unterschei-
den: 

1. Zahlreiche Kommentatoren heben die wach-
sende Instabilität der familialen Lebensfor-
men und ihre sinkende Verbindlichkeit her-
vor und sehen darin schädliche Konsequen-
zen des gesellschaftlichen Modernisierungs-
prozesses. Die Entwicklung wird primär als 
Deinstitutionalisierungsprozeß der Familie 
gedeutet. 

2. Der Sache nach in eine ähnliche Richtung 
zielt die Individualisierungsthese (Beck/ 
Gernsheim 1983; Beck 1986; Beck/Beck-
Gernsheim 1990), derzufolge die Entwick-
lungstendenzen moderner Gesellschaften zu 
einem Verlust an  Traditionen und zu einer 
Auflösung fester Verbindlichkeiten und da-
her zu freieren Formen menschlichen Zu-
sammenlebens tendieren. Ökonomische 
Wohlstandssteigerung und sozialstaatliche 
Absicherung ermöglichen ein höheres Maß 
an individueller Wahlfreiheit, das sich in auf 
bewußten Entscheidungen beruhenden und 
weniger durch äußere Zwänge bestimmten 
Lebensläufen niederschlägt. Im Gegensatz 

zur vorangehenden Position wird der Tradi-
tionsverlust nicht bedauert, sondern insbe-
sondere der damit für die Frauen verbundene 
Gewinn an Freiheit und Gleichheit hervorge-
hoben. 

3. Die Überlastungsthese dagegen betont, daß 
die beobachtbare Pluralisierung der Lebens-
formen, soweit sie über die infolge der Bil-
dungsexpansion verlängerte Phase der Post

-

Adoleszenz hinausgeht, Ausdruck gestiege-
ner Schwierigkeiten ist, die Anforderungen 
des Familienlebens mit denjenigen der übri-
gen Lebensbereiche in Einklang zu bringen. 
Mit der wachsenden Bildung und Berufsbe-
teiligung der Frauen und deren zunehmen-
den Ansprüchen auf Gleichberechtigung 
haben sich die Machtbalancen zwischen den 
Geschlechtern verändert. Die traditionalen 
Status- und Rollendifferenzen zwischen den 
Geschlechtern werden insbesondere von den 
Frauen immer weniger akzeptiert. In dem 
Maße, in dem die Berufstätigkeit zum selbst-
verständlichen Bestandteil weiblicher Le-
bensläufe geworden ist, bedeutet die Über-
nahme von Elternverantwortung in der Regel 
nicht nur zusätzliche Kosten, sondern auch 
ein vermindertes Familieneinkommen im 
Vergleich zu den Kinderlosen. Außerdem 
gerät infolge der starken zeitlichen Bean-
spruchung durch außerfamiliale Verpflich-
tungen einerseits und durch die Kinder ande-
rerseits nicht selten die Partnerbeziehung 
unter Druck. Hinzu kommt, daß Staat und 
Wirtschaft das Kinderhaben als Privatsache 
betrachten und die Übernahme von Eltern-
verantwortung nur ausnahmsweise als 
Grund für besondere Belastungen anerken-
nen. Es läßt sich eine „strukturelle Rück-
sichtslosigkeit" (Kaufmann 1990; vgl. auch 
Kapitel I) der übrigen Gesellschaftsbereiche 
gegenüber der Familie beobachten, welche 
sich eben darin ausdrückt, daß die Regeln 
dieser Gesellschaftsbereiche gegenüber dem 
Umstand indifferent bleiben, ob Menschen 
Elternverantwortung übernehmen oder 
nicht. All dies zusammengenommen macht 
plausibel, daß die Übernahme von Elternver-
antwortung heute mit besonderen Belastun-
gen verbunden ist, welche häufig zu einer 
Überforderung der Partnerbeziehung oder 
aber zum Verzicht auf die Übernahme von 
Elternverantwortung und damit zu sich aus-
breitender Ehe- und Kinderlosigkeit führen 
(Kaufmann 1990). 

Die Beschreibung dieser erhöhten Belastungen 
und die Skizzierung ihrer Folgen stehen wie 
bereits betont — im Mittelpunkt dieses Kapitels. 
Seine thematische Differenzierung orientiert 
sich dabei an den verschiedenen Dimensionen 
familialen Lebens, die selbstverständlich nur 
analytisch zu trennen möglich sind. Insofern 
werden mit den Überschriften der folgenden 
Abschnitte lediglich Schwerpunktsetzungen 
markiert. 
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3. Zum Wandel des 
Eheschließungsverhaltens und des 
Familiengründungsprozesses 

Heirats

-

alter 
Wie bereits in Kapitel II dargestellt, ist das 
Erst-Eheschließungsalter bei Frauen und Män-
nern in der früheren Bundesrepublik Deutsch-
land seit 1975 angestiegen, dagegen wurde in 
der DDR früher geheiratet (das Erstheiratsalter 
bei Männern und Frauen war um ca. drei Jahre 
niedriger) und Eheschließungen waren wäh-
rend der Ausbildungszeit in der DDR keine 
Seltenheit. Neuere Untersuchungsergebnisse 
über die frühere Bundesrepublik Deutschland 
zeigen, daß hier Frauen, die eine berufliche 
Ausbildung abgeschlossen haben, in den jünge-
ren Geburtsjahrgängen stärker eine Eheschlie-
ßung aufschieben als früher, und zwar bis weit 
über das Ende der Ausbildung hinaus. Hier 
deutet sich an, daß nicht mehr in erster Linie die 
Bildungs- und Ausbildungsbeteiligung den 
Zeitpunkt der Eheschließung determinieren. 
Qualifizierte Frauen (im Hinblick auf den Beruf) 
warten heute länger bis zu einer Heirat. Sie 
wollen offenbar zunächst eine ihrer Ausbildung 
adäquate berufliche Position finden (Expertise 
Grundmann u. a., S. 14; hierauf wird noch aus-
führlich in Kapitel IX eingegangen). Dabei wird 
die Wahrscheinlichkeit, gar nicht zu heiraten, 
weiter steigen, jedenfalls wenn — wie bisher in 
den alten Bundesländern — für Frauen weiter-
hin die Regel gilt, nur einen Partner mit (zumin-
dest: etwas) höherem Bildungs- und Berufsni-
veau zu wählen. In der DDR heiratete m an 

 dagegen eher einen gleichaltrigen und gleich-
qualifizierten Partner (Frick/Steinhöfel 1991, 
S. 288/290). 

Wie bei der Eheschließung ist ebenfalls in bezug 
auf die Familiengründung eine Korrelation zwi-
schen dem Alter der Mutter bei Geburt ihres 
ersten Kindes und der Höhe ihres Ausbildungs-
abschlusses gegeben, und so scheint dem 
gestiegenen beruflichen Qualifizierungsniveau 
der jungen Frauen heute eine besondere 
Bedeutung im Hinblick auf den verzögerten 
Familienbildungsprozeß zuzukommen (vgl. 
auch Kapitel IX). Dennoch darf dieser Zusam-
menhang nicht im Sinne eines „Automatismus" 
interpretiert werden. Denn anders sah diese 
Situation wiederum in der DDR aus. Hier wur-
den Familien bereits in einem früheren Alter als 
in der Bundesrepublik Deutschland gegründet 
und fast alle Frauen (über 90 %) hatten zumin-
dest ein Kind. Dagegen hat in den alten Bundes-
ländern die Kinderlosigkeit unter den verheira-
teten und den ledigen Frauen stark zugenom-
men (vgl. Kapitel II). 

Heirats-
gründe 

Wie Lebenslaufanalysen über die alte Bundes-
republik zeigen (vgl. Tabelle Nr. 5 der Expertise 
von Grundmann u. a.), fielen zu einem hohen 
Anteil Heirat und Geburt des ersten Kindes fast 
immer zusammen. Doch: demselben statisti-
schen Tatbestand können zu unterschiedlichen 
Zeiten unterschiedliche Sachverhalte zugrun

-

deliegen. So „offenbarte" Schwangerschaft vor 
der Eheschließung noch vor 20 oder 30 Jahren 
eine öffentlich nicht tole rierte sexuelle Bezie-
hung, weswegen damals von „Muß-Ehen" 
gesprochen wurde. Vor allem aber bestimmten 
in früheren Zeiten neben Schwangerschaft noch 
eine Vielzahl von weiteren rationalen Gründen 
den Eheentschluß. Seit Ende der 70er Jahre 
aber ist Anlaß einer Eheschließung neben der 
gefühlsmäßigen Verbundenheit überwiegend 
allein die Schwangerschaft bzw. die Geburt 
eines Kindes oder der Kinderwunsch (Nave

-

Herz 1984, S. 52; ebenso Pohl 1985). Die 
Eheschließungsgründe haben also in ihrer Viel-
fältigkeit abgenommen. Verursachend für die-
sen Wandel wirkten die materiellen und woh-
nungsmäßigen Veränderungen, die öffentliche 
Einstellung zur vorehelichen Sexualität, die 
Akzeptanz von nicht ehelichen Lebensgemein-
schaften und das Rechtssystem; 1973 wurde 
der sog. „Kuppeleiparagraph" gestrichen. Die 
Eheschließung hat sich also zeitgeschichtlich 
insofern verändert, als sie an zwingender Not-
wendigkeit zur Erfüllung bestimmter elementa-
rer Bedürfnisse oder als materielle Versor-
gungsinstitution (vor allem für die Frauen) an 
Bedeutung verloren hat. 

Zunahme 
nicht

-

ehelicher 
Lebens

-

gemein

-

schaften 

Der starke Anstieg nichtehelicher Lebensge-
meinschaften seit ca. 20 Jahren ist zweifellos auf 
den zuletzt skizzierten Sachverhalt zurückzu-
führen und trug ferner zu den abnehmenden 
Heiratsziffern und vor allem zum Anstieg des 
Heiratsalters bei. Dennoch hat die quantitative 
Verbreitung von nichtehelichen Lebensge-
meinschaften nicht dazu geführt — wie viele 
empirische Untersuchungen belegen —, die 
Ehe und Familie obsolet werden zu lassen. Sie, 
die nichtehelichen Partnergemeinschaften, stel-
len nämlich keine Konkurrenzform zur Ehe und 
Familie dar; diese Paare sind überwiegend 
keine Gegner von Ehe und Familie, sondern Ehe 
und Familie haben für sie eine andere Qualität 
als ihre jetzige nichteheliche Partnergemein-
schaft. Da die emotionellen sexuellen Beziehun-
gen heute keiner öffentlich bekundeten Legiti-
mation durch eine Eheschließung mehr bedür-
fen und weil die materiellen und wohnungsmä-
ßigen Bedingungen gegenwärtig eine frühzeiti-
gere Selbständigkeit ermöglichen, wird über-
wiegend heute nur im Hinblick auf das Kind die 
Ehe mit ihrem gegenseitigen Verpflichtungs-
charakter eingegangen. Ehe und Familie wur-
den damit überwiegend allein zur bewuß-
ten und erklärten Sozialisationsinstanz für 
Kinder. Die These von der „kindorientierten 
Ehegründung" (Nave-Herz 1984) ist inzwi-
schen durch viele Untersuchungen bestätigt 
worden. 

Damit gibt es heute zwei — öffentlich mehr oder 
weniger anerkannte — Daseinsformen, denen 
beide zunächst die gleiche spezialisierte 
Leistung zugeschrieben wird: die Spezialisie-
rung auf emotionale Bedürfnislagen (Niklas 
Luhmann). Sie unterscheiden sich aber im 
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Gründungsanlaß: Denn die partnerbezogene 
Emotionalität wird immer stärker zum Anlaß 
der Gründung einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft, die emotionale kindorientierte 
Partnerbeziehung erst führt zur Eheschlie-
ßung. 

Heirats

-

verhalten 
in der 

DDR 

Die Mehrzahl der nichtehelichen Lebensge-
meinschaften stellt in der Bundesrepublik des-
wegen eine neue Form informellen Zusammen-
lebens während der Jugendphase oder des 
jungen Erwachsenenalters dar. Für andere 
Staaten (z. B. für die Niederlande, Skandina-
vien) trifft dieses Altersmerkmal nicht zu; den-
noch gilt auch hier ihr „Durchgangscharakter" 
(entweder spätere Auflösung oder Eheschlie-
ßung). Gleiches galt für die DDR (Gysi 1989, 
S. 266 u. 277; Sommer 1991, S. 30). Hier war es 
ferner weit verbreiteter, auch nach der Geburt 
eines Kindes zunächst nicht die Ehe zu schlie-
ßen, sondern unverheiratet zusammenzuleben, 
vielfach um die Vergünstigungen, die die so-
zialpolitischen Maßnahmen alleinstehenden 
Müttern in der DDR boten, in Anspruch nehmen 
zu können (Gysi 1989, S. 267; Höhn u. a. 1990, 
S. 151). Die sehr viel höheren Nichtehelichen-
quoten seit Mitte der 70er Jahre in der DDR im 
Vergleich zur früheren Bundesrepublik sind vor 
allem auf diesen Sachverhalt zurückzuführen 
(1988 = 33 %; Bundesrepublik = 10 ). Statisti-
sche Angaben fehlen, die Auskunft darüber 
geben, ob die veränderte Rechtssituation in Ost

-

Deutschland eventuell nun nicht mehr zur frü-
her geplanten Eheschließung bei Paaren mit 
Kindern führt. 

Entschei
-dungs

-

zwänge 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Da-
durch, daß die Ehe an zwingender Notwendig-
keit zur Erfüllung bestimmter elementarer 
Bedürfnisse an Bedeutung verloren hat und 
ferner durch die heutige zuverlässigere Plan-
barkeit von Kindern, muß die Entscheidung zur 
Ehe und zur Familiengründung rationaler erfol-
gen als noch vor 20 Jahren. Wahlmöglichkeiten 
bedeuten eben gleichzeitig Entscheidungs-
zwänge. Vor allem hat sich auch die Entschei-
dung zum Kind oder zu weiteren Kindern für 
Frauen insofern erschwert, da diese ihr Leben 
weiterhin entscheidend verändern, aber die 
Familienphase im gesamten Lebenslauf wegen 
der gestiegenen Lebenserwartung und der 
Reduktion der Kinderzahl in der Familie stark 
geschrumpft ist. 

Geburten-
rückgang 

Uber den Rückgang der Geburtenzahlen in der 
Bundesrepublik Deutschland liegen eine Reihe 
von soziologischen Erhebungen und Erklärun-
gen vor. Zusammenfassend ist festzuhalten, daß 
es sich bei der Beschränkung der Kinderzahl in 
der Familie um ein multifaktorielles Bedin-
gungsgeflecht handelt und daß demzufolge 
monokausale Argumentationen den vielfälti-
gen Entscheidungsprozeß nicht ausreichend 
erklären können, der — wie jedenfalls quali-
tative empirische Untersuchungen (vgl. Urdze/ 
Rerrich 1981; Notz 1991; Nave-Herz 1992) 

gezeigt haben — auch gar nicht immer so 
rational abläuft, wie mit Hinweis auf die heute 
möglichen Antikonzeptiva häufig behauptet 
wird. 

Ursachen 
dieser 
Entwick-
lungen 

An verursachenden Bedingungen für diese Ent-
wicklung werden im einzelnen genannt, wobei 
diese Faktoren sich vielfach gegenseitig bedin-
gen bzw. verstärken können und in einzelnen 
sozialen Schichten und im Regionalvergleich 
unterschiedliche Gewichtungen besitzen kön-
nen: der Funktionswandel von Kindern, d. h. mit 
Kindern werden weniger, wie in der Vergan-
genheit, materielle Werte verbunden (wie Ver-
sorgung im Alter oder bei Krankheit, Mithilfe, 
Weitergabe von Besitz u. a. m.), sondern stärker 
immaterielle (die Emotionalität, das Zärtlichsein 
mit ihnen, Kinder aufwachsen zu sehen 
u. a. m.). Dazu aber reichen weniger Kinder aus. 
Weiterhin kommen folgende Gründe hinzu: die 
von vielen Eltern — vor der Geburt nicht antizi-
pierte — psychische Belastung durch ihre Kin-
der, die veränderte Rolle der Frau, die gestie-
gene Berufsorientierung von Frauen bei gleich-
zeitig fehlenden Rahmenbedingungen, z. B. 
Mangel an Kinderbetreuungsinstitutionen, ins-
besondere mit entsprechenden Öffnungszeiten, 
der fehlende Wandel der Vater- bzw. Männer-
Rolle. Vor allem sind auch die hohen finanziel-
len Kosten, die Kinder verursachen, von Bedeu-
tung. 

Eltern-
schaft als 
Luxusgut? 

Grundmann u. a. schreiben in ihrer Literaturex-
pertise: „Familie oder allgemein Elternschaft 
droht zu einem Luxusgut oder einer Lebensform 
zu werden, die, wie in der vormodernen Zeit, 
nur hinreichend für begüterte Schichten 
erreichbar und wünschenswert erscheint: heute 
erfolgt dies nur nicht mehr auf der Grundlage 
von Normen oder Gesetz, sondern auf der 
Grundlage struktureller Zwänge und individu-
eller Entscheidung" (1992, S. 27). Kaufmann 
führt ebenso die gegenwärtige geringe Gebur-
tenhäufigkeit auf die Wirksamkeit der ökonomi-
schen Benachteiligung kinderreicher Familien 
zurück, aber in Verbindung mit dem Normen-
komplex der „verantworteten Elternschaft". 
Der Normenkomplex „verantwortete Eltern-
schaft" beinhaltet nämlich einerseits die Erzie-
hungsverantwortung der leiblichen Eltern, ver-
bunden mit hohen Ansprüchen an die Kinderer-
ziehung, jedoch „auch die Norm, Kinder nur 
dann zur Welt zu bringen, wenn man glaubt, 
dieser Verantwortung tatsächlich gerecht wer-
den zu können" (1988, S. 395). 

Damit wird aber gleichzeitig diese Verantwor-
tung zu sehr als eine „private" deklariert, und 
die Öffentlichkeit und der Staat können sich 
dieser Verantwortung — wie sie glauben fol-
genlos entziehen. Doch diese Abstinenz im 
Hinblick auf eine öffentliche Verantwortung für 
die Unterstützung von Eltern, vor allem von 
Müttern, wirkt sich ebenso auf die Reduktion 
der Kinderzahl in der Familie aus. Vor allem 
bedingt sie die bei uns steigende Kinderlosig-
keit mit. 
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„Struktu

-

relle 
Rück

-

sichtslo

-

sigkeit" 
gegen

-

über Kin

-

derwün

-

schen 

Diese ist nämlich nicht auf einen mangelnden 
Kinderwunsch zurückzuführen; ganz im Ge-
genteil: empirische Untersuchungen zeigen, 
daß gerade Frauen, auch kinderlose, sich Kinder 
wünschen (Schneewind u. a. 1992, S. 111) und 
daß sie nur durch bestimmte strukturelle Bedin-
gungen an der Einlösung ihres Kinderwunsches 
gehindert werden. Vornehmlich wegen der 
Schwierigkeit der Vereinbarkeit von hoher 
Berufsorientierung und Familiengründung wird 
zuweilen zunächst eine befristete Kinderlosig-
keit gewählt, die dann aber zu einer lebenslan-
gen unfreiwilligen wegen bestimmter Ereig-
nisse (Krankheit, Unfall, Alter u. a. m.) werden 
kann (Nave-Herz 1988a). Eine Politik, die ins-
besondere das Ziel einer besseren Vereinbar-
keit von außerhäuslicher Erwerbstätigkeit 
(auch gerade beider Partner) und Elternschaft 
verfolgt, erleichtert bzw. ermöglicht überhaupt 
heutzutage vielfach erst eine Familiengrün-
dung, wie z. B. ein Blick auf die skandinavi-
schen Länder oder auch auf die DDR zeigt 
(Huinink 1991, S. 294). 

4. Strukturelle Veränderungen 
des Familienalltags 

4.1 Strukturelle Veränderungen 
des Familienalltags 
während der Säuglings- und 
Kleinkinderphase 

Wandel 
von Kind

-

heit 

Eine der größten sozialen Veränderungen wäh-
rend der letzten Jahrzehnte stellt der Wandel 
von Kindheit dar. Im folgenden kann dieser nur 
in groben Umrissen beschrieben werden; Diffe-
renzierungen nach Familientypen, nach Wohn-
regionen, nach ethnischen Zugehörigkeiten, 
nach Konfessionen der Kinder u. a. m., mußten 
des Umfanges wegen unterbleiben. Die folgen-
den Abschnitte konzentrieren sich allein ent-
sprechend dem Titel dieses Kapitels auf die 
Darstellung von Veränderungen. 

Folgen 
des Rück

-

gangs der 
Kinder

-

zahl 

Aus dem Rückgang der Kinderzahl pro Familie 
resultiert, daß viel mehr Kinder — als noch vor 
10 oder 20 Jahren — gegenwärtig keine 
Geschwister mehr oder allerhöchstens eine 
Schwester oder einen Bruder besitzen. Nach 
dem DJI-Survey (Bertram 1992, S. 49/50) ist in 
den alten und in den neuen Bundesländern von 
allen Familien mit Kindern die Zwei-Kinder-
Familie die häufigste Form (28 % bzw. 37 %), 
gefolgt von der Ein-Kind-Familie (21 % bzw. 
28 %). Es ist damit heutzutage für viele Klein-
kinder eine typische Erfahrung, nur in enger 
Beziehung mit Erwachsenen — vornehmlich 
allein mit den Eltern, in der Regel überwiegend 
mit der Mutter — und nicht mit anderen Kindern 
in den ersten Lebensjahren aufzuwachsen (vgl. 
z. B. Kuhnt/Speil 1986, S. 23ff.; Schütze 1988, 
S. 95 ff.) 

Ferner bilden Geschwister bei einer höheren 
Zahl häufig ein eigenes Subsystem in der Fami

-

lie und das bedeutet, daß einerseits die Eltern in 
ihrer Betreuungsfunktion hierdurch entlastet 
und daß andererseits die Kinder damit weniger 
auf die ständige Präsenz der Eltern oder eines 
Elternteiles als Ansprechpartner angewiesen 
sind. Weiterhin soll die Mehr- oder Einzelkind

-

Situation unterschiedliche Auswirkungen auf 
den Sozialisationsprozeß des Kindes haben. So 
erfahren Erstgeborene (und damit auch alle 
Einzelkinder) von ihren Eltern tendenziell 
höhere Zuwendungen, Aufmerksamkeit, aber 
auch Überfürsorglichkeit als die weiteren Kin-
der (Schachter 1959; Sutton-Smith/Rosenberg 
1970; Forer/Still 1982; Toman 1989, S. 81 ff.; 
zusammenfassend: Karsten 1993). Man hat 
jedoch der Geschwisterkonstellationsforschung 
vorgeworfen, daß ihre Sichtweise zu mono-
kausal sei und ferner, daß sie Kompensations-
möglichkeiten nicht einbeziehe und die Stärke 
dieser Sozialisationsbedingung überbetone 
(Schütze 1989a, S. 311 ff.). Dennoch bedeutet 
das Nicht-Vorhandensein einer Geschwister-
gruppe das Fehlen einer altersgemischten 
Gemeinschaft, der man sich nicht entziehen 
kann; und damit fehlt die Chance, frühzeitig 
Integrationsprobleme lösen zu lernen. Fami-
lienergänzende Betreuungseinrichtungen (z. B. 
Krabbelstuben und Kindergärten) können diese 
Geschwistergemeinschaften nicht ohne weite-
res ersetzen. 

Bank und Kahn (1975, S. 311ff.) betonen ferner 
aufgrund ihres aus der therapeutischen Praxis 
gewonnenen Wissens über Geschwisterbezie-
hungen, daß gerade bei solchen Geschwistern, 
denen es an elterlicher Zuwendung mangelte, 
eine besonders enge Beziehung und tiefgrei-
fende, wechselseitige Loyalität ausgeprägt sind. 
Diese Kompensationsmöglichkeit ist Einzelkin

-

dern nicht gegeben und wäre bei Zwei-Kinder-
Familien weniger ausgeprägt. 

In der Ehepaar-mit-einem-Kind-Konstellation 
und in Ein-Eltern-Familien ist zudem strukturell 
der Ablösungprozeß von den Eltern erschwert, 
weil entweder das Kind stets auf die Eltern oder 
auf einen Elternteil verwiesen ist, was zu einer 
emotional besonders intensiven Elternbezie-
hung führen kann (nicht: muß), oder weil die 
Ehepartnerkonstellation so stark ist, daß das 
Kind sich tendenziell ausgeschlossen fühlt. Bei 
zwei oder mehr Kindern kann die Einheit der 
Geschwistergruppe ein Gegengewicht zu den 
Eltern bilden und dieses sowohl im Falle zu 
großer Nähe als auch zu großer Distanz zu den 
Eltern (Schütze 1989a, S. 311ff.). 

Abnahme 
der hori-
zontalen/ 
Zunahme 
der verti-
kalen 
Verwandt

-

schafts

-

linien 

Das Fehlen von Geschwistern hat weiterhin für 
die zweite Generation zur Folge, daß immer 
mehr Kinder keine Seitenverwandten besitzen. 
Sie haben dafür heute die Chance durch die 
gestiegene Lebenserwartung —, eher ihre 
Großeltern und ihre Urgroßeltern zu erleben. 
Dagegen nahmen in früheren Zeiten die weni-
gen Kinder, die ihre Vorfahren überhaupt erleb-
ten, diese jedoch eher in unmittelbarer Erfah-
rung wahr, da das Zusammenleben mit ihnen 



Drucksache 12/7560 	 Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

verbreiteter gewesen ist. Die Abnahme der 
horizontalen und Zunahme der vertikalen Ver-
wandtschaftslinien ist eine historisch völlig 
neue Erscheinung. 

Der Geburtenrückgang hat ferner bewirkt, daß 
es häufig an einer nachbarschaftlichen Spiel-
gruppe für die Kinder mangelt. Ihre Stelle haben 
häufig organisierte und geplante Kindergrup-
pen eingenommen, zwischen denen aber große 
Unterschiede im Hinblick auf die Institutionali-
sierungsformen und ihre Erziehungskonzepte 
bestehen. Vor allem bedeutete hierdurch „Kin-
deralltag" in der DDR und der (alten) Bundes-
republik etwas völlig anderes. 

Krippen in 
der DDR 

In der DDR war eine ausschließliche Familien-
erziehung nur in den ersten Lebensmonaten 
verbreitet (von über 90 % der Mütter wurde das 
„Babyjahr" in Anspruch genommen), dann 
begann die Krippenerziehung, die — genauso 
wie die mütterliche Erwerbstätigkeit — als 
selbstverständlich galt und sehr kostengünstig 
war. Der Versorgungsgrad mit Tageskrippen 
war am Ende fast flächendeckend, aber doch 
regional unterschiedlich. Er schwankte 1989 
zwischen 700 und 850 je 1 000 in Frage kom-
mender Kinder (Winkler 1990, S. 142). Auch 
bezüglich der Qualität gab es erhebliche Unter-
schiede zwischen den einzelnen Einrichtungen 
(vgl. Expertise Zwiener). 

Erwerbs

-

tätige 
Mütter im 

Westen 

Dagegen ist für erwerbstätige Mütter in der 
(alten) Bundesrepublik Deutschland die Betreu-
ung ihrer Kinder immer ein — mehr oder weni-
ger — „privates" Problem nicht nur gewesen, 
sondern auch geblieben, das nunmehr auch 
verstärkt auf die jungen Frauen in den neuen 
Bundesländern zukommen wird. Verursachend 

hierfür wirkte die öffentliche Ablehnung der 
Erwerbstätigkeit von Müttern, vor allem im 
Säuglings- und Kleinkinderalter, und die von 
einer Gruppe von Kinderärzten geführte Dis-
kussion seit den 70er Jahren gegen jede Art von 
„Fremdbetreuung" in den ersten Lebensjahren 
(vgl. zusammenfassend Sommerkorn 1988). 
Inzwischen haben sehr viele Forschungsergeb-
nisse gezeigt, daß Erwerbstätigkeit der Mutter 
per se nichts über Risiken — ebenso nichts über 
Chancen — für den Sozialisationsprozeß ihres 
Kindes aussagt; gleiches gilt im Hinblick auf 
Mütter als Ganztags-Hausfrauen. Viele Bedin-
gungen, die sich gegenseitig kompensieren 
oder auch verstärken können, bestimmen die 
kindliche Entwicklung, und nicht ein einzelner 
Faktor (vgl. zusammenfassend Lehr 1975). 
Selbst die medizinischen Bedenken gegen insti-
tutionelle Betreuungsformen (die im übrigen 
nur eine Möglichkeit der „Fremdbetreuung" 
darstellen) sind bisher aufgrund methodischer 
Mängel (z. B. wegen fehlender Kontrollgrup-
pen, fehlender Längsschnittuntersuchungen) 
wissenschaftlich nicht belegt. 

Die Bundesrepublik Deutschland hatte im inter-
nationalen Vergleich (und auch gegenüber der 
DDR) immer eine geringe Quote von erwerbstä-
tigen Müttern — trotz ihres Anstiegs in den 
letzten Jahrzehnten. 

Betreuung 
von Klein-
kindern 

Im Anschluß an den Erziehungsurlaub treten in 
der Bundesrepublik Deutschland zumeist Eng-
pässe in der Kinderbetreuung auf, denn öffent-
liche Einrichtungen, in denen Kinder unter drei 
Jahren betreut werden, sind rar, vor allem jene, 
deren Öffnungszeiten mit den Erwerbsarbeits-
zeiten übereinstimmen. Dennoch ist gerade die 
Zahl der erwerbstätigen Frauen mit Kindern 

Tabelle IV/1 

Erwerbsbeteiligung von Müttern mit einem Kind unter zehn Jahren 
in den Ländern der EG, 1988 

Land Erwerbstätig 
% 

Erwerbslos 
% 

Erwerbsquote 
% 

Belgien 	  54 (16) 12 66 
Dänemark 	  79 (32) 8 87 
Bundesrepublik Deutschland 	 38 (21) 6 44 
Griechenland 	  41 ( 5) 6 47 
Spanien 	  28 ( 4) 10 38 
Frankreich 	  56 (16) 10 66 
Irland 	  23 ( 7) 8 31 
Italien 	  42 ( 5) 8 50 
Luxemburg 	  38 (10) 2 40 
Niederlande 	  32 (27) 8 40 
Portugal 	  62 ( 4) 6 68 
Vereinigtes Königreich 	 46 (32) 8 54 
EG 	  44 (17) 8 52 

Anteil der Teilzeitbeschäftigten in Klammern 
Quelle: Moss 1990, zit. nach Höhn 1993, S. 57 
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unter sechs Jahren in den letzten Jahrzehnten 
stark angestiegen, und zwar weit stärker als die 
Zunahme an Kleinkind-Betreuungsplätzen. 
Wie behelfen sich die vielen erwerbstätigen 
Mütter im Hinblick auf die Betreuung ihrer 
Kinder während ihrer Abwesenheit? 

Aus den Zwischenergebnissen einer repräsen-
tativen Untersuchung über die Form der Betreu-
ung von Kleinkindern in der Bundesrepublik 
Deutschland ist zu entnehmen, daß die Vorstel-
lung irreführend ist, daß das Primat der Fami-
lienerziehung für die Kleinkinder (das für die 
Bundesrepublik Deutschland gilt) auch immer 
Personenkontinuität in der Betreuung und 
Pflege bedeutet. So ist jedes dritte null- bis 
dreijährige Kind und mehr als die Hälfte der 
drei- bis sechsjährigen Kinder auf drei und mehr 
Betreuungsformen täglich angewiesen. Bei 
Inanspruchnahme von öffentlichen Kleinkind

-

Betreuungsinstitutionen werden vor allem in-
folge der Öffnungszeiten der meisten von ihnen 
— darüber hinaus noch weitere Betreuungsfor-
men in Anspruch genommen. Tietze schreibt: 
„An der Betreuung von Kindern im Vorschulal-
ter sind eine beachtenswerte Zahl unterschied-
licher Instanzen beteiligt. Dies gilt nicht nur mit 
Bezug auf die Kinderpopulation als Ganzes, 
sondern trifft in vielen Fällen auch für das 
einzelne Kind zu. Bei einem nicht geringen 
Anteil der Kinder sind zahlreiche Wechsel der 
Betreuungsform während des Tages gegeben 
und verschiedenartige Betreuungsformen in 
einem komplizierten Zusammenspiel in den 
Tagesablauf integriert. Für die öffentliche und 
fachpolitische Diskussion bedeutet dies, daß wir 
endgültig Abschied nehmen müssen von der 
versimplifizierenden Alternative Familie (ge-
meint ist die Mutter) versus Institution. Solche 
Vereinfachungen haben keine Grundlage in der 
gesellschaftlichen Realität. Angemessene Lö-
sungen der Betreuungsproblematik sollen Be-
zug nehmen auf die Vielfalt gegebener Betreu-
ungsinstanzen und die Vielfalt der Lebensbe-
dingungen von Kindern und ihren Eltern„ 
(1990, S. 10). 

Aber auch für nichterwerbstätige Mütter stellt 
sich im Zuge der zumeist fehlenden Kinder

-

Nachbarschaftsgruppe, die spontanes Spiel 
ermöglichte, das Problem, ihre Kinder über-
haupt mit anderen Kindern in Kontakt zu brin-
gen. Hinzu kommt für sie das Gefühl der Isolie-
rung. Ein Indikator hierfür und gleichzeitig eine 
Veränderungschance für diese Situation ist die 
Zunahme der Entstehung von „Mütter-" bzw. 
„Familien"-Zentren (vgl. Kapitel VIII). 

Mütterli

-

ches Zeit

-

manage

-

ment 

Ein weiterer zeitgeschichtlicher Wandel im Kin-
deralltag kommt hinzu: Vornehmlich an die 
Mütter (erwerbstätig oder nicht) wird der 
Anspruch der frühen pädagogischen und 
gesundheitlichen Förderung ihrer Kinder ge-
stellt, nicht nur im häuslichen Bereich, sondern 
auch durch den Besuch von Freizeitgruppen: 
Schwimm-, Mutter-Kind-Gymnastik-  und Turn

-

sowie Mal- und sonstige Kurse. Hierdurch müs

-

sen die Kinder frühzeitig lernen, sich in unter-
schiedlichen Rollenkontexten kompetent und 
autonom zu verhalten. Zu vermuten ist, daß der 
Partizipationsgrad an derartigen Kursen mit der 
sozialen Schicht — vor allem auch mit dem 
Bildungsniveau der Mutter und dem Geschlecht 
des Kindes — korreliert; genauere Daten fehlen 
uns jedoch. Durch die zunehmende Pädagogi-
sierung und die damit verbundene Institutiona-
lisierung von Kindheit wurden ferner die Mütter 
nicht nur immer stärker zu „Transporteurinnen" 
ihrer Kinder, die sie von einer „Insel" zur 
anderen bringen (man spricht von der „Verinse-
lung der Kindheit"), sondern sie haben auch die 
Probleme der Zeitorganisation für ihre Kinder 
zu lösen. Rabe-Kleberg und Zeiher (1984, 
S. 29ff.) haben belegt, wie seit Ende der 60er 
Jahre das Eindringen moderner Zeitorganisa-
tion (Regelhaftigkeit, Vorplanung, Zeitökono-
mie) in die Lebensbedingungen bereits von 
Kleinkindern erfolgte. 

Pädagogi-
sierung 
von Kind-
heit 

Auf die Gefahren der zunehmenden Pädagogi-
sierung von Kindheit — vor allem während der 
Kleinkinderphase — haben Erziehungswissen-
schaftler und -wissenschaftlerinnen immer wie-
der hingewiesen. So bedeutet die Pädagogisie-
rung, die Institutionalisierung und die „ Verinse-
lung von Kindheit", daß Kinder in relativ frühem 
Alter — je nach Aufgabenstellung — mit sehr 
unterschiedlichen Personengruppen zu tun ha-
ben, die keineswegs immer untereinander in 
Verbindung stehen. Die traditionelle ganzheitli-
che Erfahrung der Kinder wird ersetzt durch 
„die Erfahrung in Inseln verschiedener Aktivi-
täten und Personen" (Bertram/Borrmann-Mül-
ler 1988, S. 14 ff.). Aber Kinder brauchen ganz-
heitliche Erfahrung und machen ihre Erfahrun-
gen ganzheitlich (Liegle 1987, S. 34). Die 
Geschwister- und Nachbarschaftsgruppe bot 
ihnen diese Möglichkeit, indem sie hier nicht als 
„Rollenträger" — wie in den einzelnen Lern-
gruppen — galten. Die Auswirkungen dieser 
gesellschaftlichen Entwicklungen auf die Per-
sönlichkeitsstrukturen bzw. Sozialcharaktere 
der Kinder sind wissenschaftlich bisher nicht zu 
diagnostizieren. Die Wirkungs- und Sozialisa-
tionsforschung hat dieses Thema empirisch 
überhaupt noch nicht aufgegriffen. 

Versucht man die zuvor beschriebenen einzel-
nen Veränderungsdimensionen zusammenzu-
fassen, so wird ihre sich gegenseitig verstär-
kende Wirkung offenbar: Der Funktions- und 
Bedeutungswandel von Kindern sowie eine Ein-
stellungsveränderung zur Elternrolle und die 
gestiegenen Leistungserwartungen an die El-
tern (beide gerade auch seitens der Eltern 
selbst) sind mit ausschlaggebende Faktoren für 
die Reduktion der Kinderzahl in der Familie. Die 
geringere Kinderzahl wiederum ermöglicht es 
den Eltern aber überhaupt erst, den hohen 
Leistungsanforderungen gerecht zu werden, 
sowohl was die pädagogischen Erwartungen an 
die Elternrolle anbetrifft, als auch im Hinblick 
auf den Zeit- und Kostenaufwand, den Eltern für 
ihre Kinder heutzutage erbringen. Für die Fami- 
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lien in den neuen Bundesländern spitzt sich das 
Problem aufgrund der Veränderungen der 
Gesamtbedingungen noch besonders zu. 

4.2 Strukturelle Veränderungen des 
Familienalltags in der Kinder- und 
Jugendphase 

Anforde-
rungen an 
die Eltern 

Auch für die Phase des Schuh und Jugendalters 
gilt, daß die Leistungsanforderungen an die 
Eltern während der vergangenen 25 bis 30 
Jahren und zwar in allen sozialen Schichten 
gestiegen sind: einerseits der zeitliche Betreu-
ungsumfang, zum anderen auch die ökonomi-
schen Aufwendungen, die Eltern ihren Kindern 
heute vielfach bis ins junge Erwachsenenalter 
gewähren bzw. auch formal-rechtlich gewähren 
müssen. 

Familiale 
Hausauf

-

gabenbe

-

treuung 

Der zeitgeschichtlich gestiegene Betreuungs-
umfang im Kindes- und frühen Jugendalter 
ergibt sich aus dem Tatbestand, daß die Schule 
Funktionen an die Familie zurückverlagert hat, 
und zwar in Form der Hausaufgabenbetreuung. 
Bereits 1972 betonte Pross, daß die Mütter sehr 
viel mehr als ihre eigenen Mütter heutzutage 
sich als Hauslehrerinnen für die Kinder betäti-
gen und die Nachhilfe bieten müssen, die die 
Schule z. Zt. ihnen nicht zu bieten vermag, 
obwohl sie selbst nicht gelernt haben, wie man 
ihnen nachkommen kann. Daraus erwüchse 
eine doppelte Schwierigkeit: „Sind Frauen in 
der Lage, den neuen Anforderungen zu genü-
gen, dann bedeutet das einen gegenüber dem 
traditionellen beträchtlichen Zusatzaufwand an 
Zeit und Energie für die Familienfunktion. Sind 
sie der neuen Aufgabe nicht gewachsen, dann 
fehlt ihnen die Sachautorität in der Familie und 
dadurch die Möglichkeit, sich durch sachliche 
Kompetenz gegenüber den Jugendlichen zu 
behaupten. Besonders benachteiligt sind die 
Frauen der Unterschichten, deren Kinder mehr 
lernen als sie selber lernen konnten" (1972, 
S. 72). Diese Situation hat sich — wie Ergebnisse 
aus anderen empirischen Untersuchungen, z. B. 
von Enders-Dragässer (1980), Paetzold (1988), 
zeigen — während der letzten 20 Jahre noch 
verschärft, da inzwischen die Bildungsaspiratio-
nen bei allen Eltern — also nunmehr unabhän-
gig von der sozialen Schicht und von ihrem 
eigenen Schulausbildungsniveau — gestiegen 
sind (Hofer 1992, S. 189). Sie legen damit auf die 
schulischen Leistungen ihrer Kinder verstärkt 
Wert und akzeptieren auch die Verantwortung 
der Familie für die Hausaufgaben (Pettinger 
1988, S. 308). Meistens hilft übrigens die Mutter. 
Berufstätige Mütter unterscheiden sich nicht 
von Hausfrauen im Umfang ihrer Hausaufga-
benhilfe. Väter ziehen sich weitgehend aus dem 
Hausaufgabengeschäft zurück. Oswald u. a. 
(1988) berichten, daß selbst noch 53 % der 
befragten Eltern von 15jährigen angaben, ihren 
Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen. Die-
ses hohe elterliche Engagement bedeutet aber 
auch eine erhebliche psychische Belastung für 

beide Seiten: für die Mütter und die Kinder. In 
der Befragung von Paetzold (1988) gaben die 
Mütter von Erstklässlern an, daß Hausaufgaben 
eine primäre Quelle für Ärger sind. Es überwie-
gen dabei emotionale Reaktionen der Mütter, 
vor allem im verbalen Bereich (Schimpfen, 
Schreien, Ermahnen, Verbieten). 

Der bei Jugendlichen auf allen Ebenen des 
Bildungsniveaus heutzutage vorfindbare 
„Schulstress", der häufig sogar zur Einnahme 
von Psychopharmaka führt, ist nicht zuletzt auch 
darauf zurückzuführen, daß eine einseitige 
Anpassung des Elternhauses — und zwar nun-
mehr aller sozialen Schichten — an die Erzie-
hungsziele des Bildungssystems erfolgte. Noch 
vor 20 Jahren nahmen viele Eltern zu diesem 
eine kompensierende Haltung ein oder standen 
den Leistungsanforderungen durch die Lehrer 
und Lehrerinnen — vor allem in den unteren 
sozialen Schichten — eher „teilnahmslos" 
gegenüber, weil „Begabt-" oder „Nicht-
Begabt-Sein" als „naturgegebenes" Schicksal 
definiert wurde. 

Elterliche 
Einstel-
lung zur 
Schullei-
stung ih-
rer Kinder 

Diese gewandelte elterliche Einstellung zur 
Schulleistung ihrer Kinder bedeutet jedoch 
nicht, daß deshalb die Ergebnisse der schichten-
spezifischen Sozialisationsforschung keine Gül-
tigkeit mehr besitzen würden. Noch immer 
messen empirische Untersuchungen einen Zu-
sammenhang zwischen sozialer Herkunft der 
Eltern (vor allem gemessen an ihrem Ausbil-
dungsniveau und der Berufsposition) und dem 
erreichten Bildungsniveau der Kinder, wenn 
auch — vor allem aufgrund des allgemeinen 
Anstiegs an Absolventen bzw. Absolventinnen 
höherer Bildungsabschlüsse von einer gewis-
sen Lockerung dieses zuvor sehr strikten Ver-
weisungszusammenhanges gesprochen wer-
den kann (vgl. Bertram 1991, S. 247; Steinkamp 
1991, S. 251 ff.). Hierauf wird noch ausführli-
cher in Kapitel IX.3 dieses Berichtes eingegan-
gen. 

Mithilfe 
der Kin-
der im 
Haushalt 

Die Erwartungen an die Unterstützung der Kin-
der durch die Eltern haben im übrigen gerade in 
jenem Zeitraum zugenommen, in dem die „Lei-
stungen" der Kinder für den Familienbereich 
abgenommen haben, jedenfalls was die Mithilfe 
bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten anbetrifft. 
Rechtlich gesehen müssen zwar die Kinder 
Gegenleistungen erbringen. In § 1619 BGB 
heißt es: „Das Kind ist, solange es dem elterli-
chen Hausstand angehört und von den Eltern 
erzogen oder unterhalten wird, verpflichtet, in 
einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung 
entsprechenden Weise den Eltern in ihrem 
Hauswesen und Geschäft Dienste zu leisten. " 
Die Wirklichkeit sieht jedoch entgegen dem 
§ 1619 BGB anders aus. Wie die Shell-Studie 
von 1992 zeigt, räumt heutzutage nach ihren 
eigenen Angaben, die Hälfte der 18- bis 24jäh-
rigen in den alten und 40 % in den neuen 
Bundesländern nicht einmal ihr eigenes Zimmer 
auf. Hier ist zweifellos ein zeitgeschichtlicher 
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Wandel zu konstatieren; denn in den Nach-
kriegsfamilien war — wie die Untersuchung von 
Thurnwald (1948) zeigte — die Mithilfe von 
Kindern im Haushalt eine Selbstverständlich-
keit und machte einen beträchtlichen Umfang 
am gesamten Zeitbudget aus; und in späteren 
Untersuchungen — aus den 50er Jahren — wird 
ebenso noch, wenn auch abnehmend, über die 
„Gegenleistung" der Kinder für ihren Unterhalt 
berichtet. Vor allem Geschwister hatten sie zu 
betreuen (Wurzbacher 1951; Baumert 1954). 

Eine mangelnde Mithilfe im Haushalt kann 
gleichzeitig bedeuten, daß ein frühzeitiges 
Erlernen hauswirtschaftlicher Kenntnisse und 
Fertigkeiten fehlt, die heutzutage deshalb viel-
fach erst im jungen Erwachsenenalter — wegen 
ebenso fehlender schulischer Unterweisung - 
häufig sogar autodidaktisch erworben werden. 
Ob daher das in empirischen Untersuchungen 
von jungen Frauen geäußerte starke Bela-
stungsgefühl durch den Haushalt auf eine man-
gelnde rationale Haushaltsführung — sowohl 
im Hinblick auf den Zeit- als auch Kostenfaktor 
— und auf fehlende Routine zurückzuführen ist, 
müßte empirisch erst untersucht werden. 
Ebenso wäre zu fragen, ob sich evtl. auch — 
selbstverständlich nicht ausschließlich — hier-
aus die mangelnde Bereitschaft junger Väter 
ergibt, hauswirtschaftliche Tätigkeiten (selbst 
bei Erwerbstätigkeit ihrer Ehefrau) zu überneh-
men. 

Aber nicht nur die schulischen Veränderungen 
haben zu einem Wandel von Kindheit und 
Jugend beigetragen, sondern vor allem auch die 
strukturellen Rahmenbedingungen des Frei-
zeitverhaltens. 

Verhäusli

-

chung des 
Kinder

-

spiels 

Im Bereich der Freizeitgestaltung der Kinder 
wurde vor allem in Großstädten die Möglich-
keit, sich auf der Straße zu treffen und zu 
spielen, nicht nur durch die fehlende nachbar-
schaftliche Spielgruppe aufgrund des Gebur-
tenrückganges, sondern auch durch das ge-
wachsene Verkehrsaufkommen und durch den 
von ökonomischen Bedingungen geprägten 
Städtebau stark eingeschränkt. Ganz selten 
wurde bisher das Konzept von „Spielstraßen" 
verwirklicht. Hinzu kommt, daß der Aufenthalt 
in der Wohnung für die Kinder attraktiver 
wurde, weil inzwischen über 80 der Kinder 
ein eigenes Kinderzimmer haben (Expertise 
Büchner) und die Wohnungen und Kinderzim-
mer auch reichlich mit Geräten aus der Unter-
haltungselektronik ausgestattet sind, die beson-
ders von Jungen geschätzt werden. Zu proble-
matisieren ist vor allem dann die Mediennut-
zung, wenn neben dieser andere Freizeitaktivi-
täten kaum noch Platz haben, was aber — trotz 
vieler anderslautender Behauptungen — nur für 
eine kleine Gruppe von Kindern zutrifft (Ledig 
1993, S. 12). Über die Medien, insbesondere 
über das Fernsehen, werden dagegen die Kin-
der schon sehr früh in die Erwachsenenwelt 
einbezogen und mit den unterschiedlichsten 
Normen und Werten sowie Formen des Zusam

-

menlebens und der Auseinandersetzung kon-
frontiert. Außerdem müssen sie frühzeitig die 
Kompetenz erlernen, aus den vielfältigsten 
Medienangeboten auswählen zu können. 

Sozialisa

-t

ionswir

-

kung des 
Fern-
sehens 

Über die Sozialisationswirkung des Fernsehens 
wird in der Öffentlichkeit sehr kontrovers disku-
tiert. Forschungsergebnisse belegen, daß sie 
nicht so unilinear verläuft, wie in den Alltags-
vorstellungen häufig angenommen wird: Die 
Fernsehsendung wird aus je individueller 
lebensweltlich verankerter Perspektive ausge-
wählt und die „Fernsehwelt" wird ebenso durch 
diesen „Filter" wahrgenommen und mittels 
Wissen gedeutet, das überwiegend aus der 
Alltagswelt entstammt. Das bedeutet, daß die-
selbe Fernsehsendung bei den einzelnen 
Zuschauern und Zuschauerinnen sowohl auf 
kognitiver als auch emotionaler Ebene unter-
schiedlich rezipiert wird und weiterhin noch 
durch die je spezifische lebensweltliche Einge-
bundenheit unterschiedlich „verarbeitet" wird. 
In der Medienforschung wird der Prozeß der 
Medienrezeption als „aktives, realitätsverarbei-
tendes Handlungsgeschehen" (Neumann/ 
Charlton 1988, S. 9) beschrieben. Sozialisations-
gefährdend kann das Fernsehen für Kinder und 
Jugendliche vor allem auf zwei Ebenen wirken. 
Erstens: Die stärkere passive Haltung der sog. 
„Vielseher" unter den Kindern ist zwar bereits 
eine Folge von vorhergehenden Sozialisations-
defiziten, der Fernsehkonsum kann dann 
jedoch diese noch verstärken. Zweitens: Fern-
sehsendungen wirken nur dann im Sinne einer 
neuen Konstruktion von Realität, wenn bisher 
kein Wissen über diese Realität beim Rezipien-
ten vorhanden ist. Deshalb kann von Fernseh-
sendungen, z. B. durch die Vermischung von 
Gewalt und Sexualität, eine nicht gewünschte 
sexuelle Sozialisation auf Kinder und Jugendli-
che ausgehen, wobei aber auch hierbei eine zu 
mechanistische Sichtweise ohne Berücksichti-
gung der jeweiligen sonstigen lebensweltlichen 
Eingebundenheit der Kinder zu kurz greifen 
würde. 

Im Zusammenhang mit den strukturellen Ver-
änderungen von Kindheit und Jugend wird 
häufig auf die gestiegene Verhäuslichung des 
Kinderspiels hingewiesen, wobei sich diese 
Bezeichnung nicht nur auf die Aktivitäten im 
häuslichen Bereich und auf die Verlagerung der 
Spieltätigkeiten von der Straße, dem Hof und 
Garten in die privaten Kinderzimmer bezieht, 
sondern auch in die öffentlichen institutionellen 
Räume, z. B. in die Sporthallen, Schwimmbäder, 
die kommerziellen Sport-, Musik-, Bastel- oder 
Balletträume. Kinder in der Großstadt sowie der 
gehobenen Mittelschicht (vgl. Nissen u. a. 1992) 
sind am wenigsten außen aktiv und eher in 
Vereinen und anderen Gruppen als die übrigen 
organisiert. Ebenso nutzen eher Mädchen insti-
tutionelle Angebote, vor allem die kulturellen, 
während Jungen Sportangebote bevorzugen 
(Nissen u. a. 1992, S. 41). 

Freizeit 
im Verein 

Nach einer Untersuchung von Büchner u. a. 
sind in den alten Bundesländern über 90 % der 
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10- bis 14jährigen Mitglieder in mindestens 
einem Verein. Die Gruppen- und Vereinszuge-
hörigkeit der Kinder scheint mit der der Eltern 
zu korrelieren, und ebenso schaffen die Freizeit-
angebote bei Kindern erst die Nachfrage. Das 
gilt auch für die neuen Bundesländer. Die 
Ergebnisse einer Vergleichsuntersuchung zei-
gen die Angleichung vieler Freizeitorientierun-
gen und Freizeitgewohnheiten in den neuen 
Bundesländern an westliche Vorbilder und eine 
schnelle Verwestlichung der Freizeitsituation 
im Osten bei noch deutlich schlechterer Infra-
struktur: „Daraus ergeben sich zahlreiche 
Widersprüche und Konfliktlinien. Generell ist 
ein Trend zur Verhäuslichung der kindlichen 
Freizeitaktivitäten erkennbar, wobei besonders 
die Mobilitätsanforderungen und der Zwang 
zur Freizeitplanung im Westen steigen. Im 
Osten kommt der Familie noch eine größere 
Bedeutung für die Freizeit zu. Das Fernsehen 
spielt eine besonders zentrale Rolle" (Büchner 
u. a. 1992, S. 22). 

An die Stelle des spontanen Spiels in Frei-
räumen und auf der Straße ist also eine spe-
zialisierte Freizeitkultur getreten. Doch muß 
betont werden, daß die Straße als Spielort schon 
immer ein schlechtes Image hatte, ablesbar 
an der Bezeichnung „Straßenkind"; deshalb 
durfte sie auch selten von Kindern gehobe-
ner sozialer Schichten zum Spielen genutzt 
werden. 

Bedeu-
tung indi-
vidueller 
Verabre

-

dungen 

Begleitet und ergänzt wurde die Verhäusli-
chung von Kindheit und Jugend auch von einer 
wachsenden Bedeutung von individuellen Ver-
abredungen mit einzelnen Spielpartnerinnen 
und -partnern. Damit nahm die Zahl der Kon-
taktpersonen rapide zu: „Statt weniger, dauer-
hafter und überschaubarer ... sozialer Bezie-
hungen sind Kinder ... mit einer Vielzahl von 
zumeist kurzlebigen, meist oberflächlichen und 
ausschnitthaften Beziehungen konfrontiert" 
(Büchner u. a. 1992, S. 22). In diesem Sinn hat 
auch die Bedeutung der Nachbarn (bereits 
durch die gestiegene regionale Mobilität) und 
der Großeltern (durch das getrennte Wohnen) 
abgenommen. Ferner fallen — jedenfalls ab 
dem mittleren Jugendalter — die Mitschüler 
und -schülerinnen durch die Kursdifferenzie-
rungen im Bildungsbereich als tägliche Kom-
munikationspartner bzw. -partnerinnen viel-
fach aus, so daß mit den Eltern heutzutage, 
manchmal zusammen mit den Geschwistern, 
die einzigen täglichen und über die Kleinkind-
heit, Kindheit und Jugend überdauernden Per-
sonenbeziehungen bestehen. Auf diese damit 
engere und ausschließlicher gewordene Eltern-
Kind-Beziehung und auf ihre neuen Probleme 
wird im nächsten Abschnitt ausführlicher einge-
gangen. 

Elterliche 
Unterstüt

-

zung der 
Jugend

-

lichen 

Eine weitere strukturelle Veränderung des 
Familienalltags brachte die Verlängerung der 
Ausbildungs- und Berufsfindungszeiten (also: 
der spätere Einstieg in eine dauerhafte Erwerbs-
position) und das gesunkene Angebot an „be

-

zahlbaren" Wohnungen, wodurch sich seit den 
70er Jahren das Auszugsalter der Kinder aus 
dem Elternhaus erhöht hat (vgl. Wagner/ 
Huinink 1991, S. 39ff.) und die ökonomischen 
Unterstützungsleistungen seitens der Eltern 
gegenüber ihren Kindern zugenommen haben. 
Nicht nur die Kosten des Lebensunterhalts über-
nehmen die Eltern, sondern die Mehrzahl der 
Jugendlichen erhält noch bis zum 18./19. 
Lebensjahr ihr frei verfügbares Taschengeld 
von ihren Eltern (Vaskovics/ Schneider 1989, 
S. 405). Selbst nach Erreichen ihrer Volljährig-
keit können die Jugendlichen sowohl in den 
alten als auch in den neuen Bundesländern 
nicht auf die elterliche Unterstützung verzich-
ten. Die finanziellen Zuwendungen der Eltern 
gehören noch lange zu einer wichtigen Quelle 
ihres Lebensunterhalts, wobei geschlechtsspe-
zifische und regionale Unterschiede gegeben 
sind: „So werden 11 % der Männer (Alters-
gruppe 25 bis 29) in den alten Bundesländern 
durch die Eltern regelmäßig unterstützt, aber 
nur 5 % der Frauen (in den neuen Bundes-
ländern 6 % der Männer und 2 % der Frauen). 
In den neuen Bundesländern nehmen ins-
besondere die weiblichen Jugendlichen im 
Alter von 18 bis 24 Jahren die elterliche Unter-
stützung in erheblich geringerem Maße in An-
spruch. Dies ist vermutlich damit zu erklären, 
daß die wirtschaftliche Verselbständigung 
durch eigene Erwerbstätigkeit früher erfolgt 
als in den alten Bundesländern" (Vaskovics 
u. a. 1992, S. 401) oder daß die wirtschaftliche 
Lage der Eltern eine längere Unterstützung 
nicht gestattet. 

Elterliche 
Unterstüt-
zung ver-
heirateter 
Kinder 

Diese — auf den ersten Blick hin — gestiegene 
Asymmetrie in den materiellen Unterstützungs-
leistungen setzt sich dann sogar noch fort, wenn 
die Kinder verheiratet sind. In einer — zwar 
regional begrenzten und auf die alten Bundes-
länder bezogenen — Retrospektivbefragung 
von Ehepaaren unterschiedlicher Eheschlie-
ßungskohorten wurde festgestellt, daß — trotz 
der heutigen besseren ökonomischen Lage der 
jüngeren Ehepaare und unabhängig vom 
Berufsstatus — ihnen, wie denen, die 1950 und 
1970 geheiratet hatten, die Eltern zu Beginn 
ihrer Ehe vielfach halfen; nur der Inhalt der 
Hilfeleistung hat sich zeitgeschichtlich verän-
dert. So hat das Zusammenwohnen der Zwei-
Generationen-Familie stark abgenommen (al-
lein über 40 % derjenigen, die 1950 geheiratet 
haben, wohnten zunächst bei den Eltern, und 
zwar überwiegend bei den Eltern der Frau). 
Auch die Kinderbetreuung seitens der Großel-
tern ist im Zeitablauf geringer geworden, dafür 
aber ist statt der praktischen Hilfeleistung die 
monetäre gestiegen, und zwar gleichgültig, wie 
hoch die berufliche Position der Kinder ist. Der 
Verwendungszweck für die finanziellen Zu-
wendungen bei und nach der Heirat hat sich 
ebenfalls verändert: von den Zuschüssen zur 
Möbelanschaffung 1950 und 1970 zu der von 
Haushaltsgeräten im Jahr 1980 und später 
(Nave-Herz 1990, S. 207 ff.). 
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Betreuung 
alter 

Personen 
in der 

Familie 

Im Alter helfen dann — umgekehrt — die Kinder 
ihren Eltern. So wird in der Bundesrepublik die 
Betreuung alter Personen immer noch überwie-
gend von der Familie geleistet. In 6 % der 
Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland 
lebt ein erwachsenes Kind, das sich um die 
Versorgung der Eltern kümmert (Schütze 
1989b, S. 61 ff.). Nur rd. 10 % aller pflegebedürf-
tigen Personen befinden sich in Heimen (Schu-
bert 1987), wobei diese Statistik verschweigt, 
wie viele von ihnen keine Familie besitzen. In 
einer auf Niedersachsen bezogenen Erhebung 
beträgt der Anteil der Kinderlosen unter den 
stationär gepflegten alten Menschen 40 %, 
unter den ambulant gepflegten 15 % (Institut für 
Entwicklungsplanung und Strukturforschung 
1986, S. 4). 

5. Wandel in den innerfamilialen 
Interaktionsbeziehungen 

5.1 Elterliches Verhalten während der 
Schwangerschaft und nach der Geburt 
des ersten Kindes 

Erlebnis 
der Vater

-

schaft 

In den letzten Jahren sind eine Reihe von 
Untersuchungen im deutschen Sprachraum 
über die Übergangsphase von der kinderlosen 
ehelichen Gemeinschaft zur Elternschaft durch-
geführt worden. Sie zeigen zunächst, daß sich 
das Verhalten der „werdenden" Väter in der 
Bundesrepublik zeitgeschichtlich stark verän-
dert hat. So begleiten die heutigen „werden-
den" Väter — im Vergleich zu den Vätern 
früherer Eheschließungsjahrgänge — fast alle 
ihre Frauen zu den Vorsorgeuntersuchungen, 
Vorbereitungskursen usw. und sind zu 87 % bei 
der Geburt anwesend (Nave-Herz 1984; 
Schneewind/Vaskovics 1992, S. 33). Vor 30 Jah-
ren wäre ihre Anwesenheit im Kreißsaal sowohl 
mit normativen als auch mit praktischen Argu-
menten von Ärzten und Pflegepersonal zumeist 
abgelehnt worden. Der Vater ist also nicht mehr 
nur Beobachter von Veränderungen, sondern 
nimmt an ihnen bewußt teil, wird in den Verän-
derungsprozeß miteinbezogen. Ferner berich-
ten die Väter zumeist sehr gefühlvoll über das 
Erlebnis der Schwangerschaft und Geburt. 
Diese vorelterliche Phase hat sich damit in den 
letzten Jahren qualitativ sehr verändert. 
Schwangerschaft und Geburt scheinen für 
beide Ehepartner heute zu einer bewußten, 
gemeinsam gewollt erlebten Erfahrung gewor-
den zu sein. Damit aber wurde gleichzeitig die 
früher während dieser Übergangszeit zur 
Elternschaft betonte Mutter-Tochter-Bezie-
hung stark zurückgedrängt. 

Welche Auswirkungen jedoch die Anwesenheit 
der Väter bei der Geburt auf die späteren 
Phasen der Elternschaft hat, kann nur aufgrund 
von amerikanischen Untersuchungen vermutet 
werden (vgl. zusammenfassend Fthenakis 1985; 
Nave-Herz 1985, S. 54 ff.) Hier konnte kein 
signifikanter Unterschied zwischen Vätern fest

-

gestellt werden, die bei der Geburt anwesend 
waren und jenen, die die Geburt nicht miterlebt 
hatten, hinsichtlich ihrer Gefühle gegenüber 
dem Kind. Zwar war eine stärkere väterliche 
Beteiligung an der Pflege des Kindes noch nach 
30 Wochen gegeben, aber nicht mehr nach 
einem 3/4 Jahr. 

Ehezufrie-
denheit 
nach dem 
ersten 
Kind 

Ferner bestätigen neuere Forschungsergeb-
nisse über die Bundesrepublik Deutschland die 
aus angloamerikanischen Untersuchungen be-
kannte Tatsache, daß nach der Ankunft des 
ersten Kindes tendenziell die subjektive Zufrie-
denheit mit der Ehe abzunehmen scheint, und 
zwar bei den Männern und noch stärker bei den 
Frauen (Schneewind/Vaskovics 1992, S. 32; vgl. 
zusammenfassend Gloger-Tippelt 1988). Man 
behauptete deshalb, daß die Übergangsphase 
zur Elternschaft mit einem „Erstkind-Schock" 
verbunden sei. Doch differenziertere Erhebun-
gen zeigten ein vielfältigeres Bild: Einerseits 
bereitet manchen Müttern und Vätern die Neu-
interpretation der ehelichen Beziehungen als 
Elternschaft Schwierigkeiten, weil u. a. auf 
gemeinsame Aktivitäten wegen des Kindes 
nunmehr eher verzichtet werden muß, anderer-
seits wird ein stärkeres Zusammengehörigkeits-
gefühl über das Kind empfunden. Ferner „regi-
strieren" junge Väter und Mütter nach der 
Ankunft des Kindes sehr stark die finanziellen 
Einschränkungen, den Verlust der individuel-
len Freiheit und erleben zum ersten Mal die 
Sorge um die Kinder (Fachinger 1982). Hinzu 
kommt, wie andere empirische Erhebungen 
zeigen, daß bei kinderlos gebliebenden Paaren 
in einer vergleichbaren Zeitspanne auch ein 
gewisser Rückgang in der positiven Bewertung 
der ehelichen Beziehung gegeben ist (Pappa-
stefanou u. a. 1992, S. 126). Dagegen erfahren 
die jungen Eltern den Umgang mit den Kindern 
zugleich als Persönlichkeitsbereicherung; sie 
erleben sich als Folge ihrer Elternschaft als 
reifer und verantwortlicher; sie behaupten, mit 
mehr Respekt behandelt zu werden und jetzt 
erst „richtige" Erwachsene zu sein; ihr Selbst-
konzept verändert sich also. Vermutlich spie-
geln diese Äußerungen Reaktionsformen der 
Umgebung wider, weil „Elternschaft" als posi-
tives und wichtiges Ereignis bewertet wird (vgl. 
Schneewind/Vaskovics 1992, S. 31 ff.; Pappa-
stefanou u. a. 1992, S. 125ff.). 

Gleiches gilt (und galt) für Ostdeutschland. 
Obwohl für die Bürger in der DDR in genauso 
entschiedenem Maße wie in der alten Bundes-
republik Kinder „Sinn und Glück des Lebens" 
waren und sind (Gysi 1990, S. 33), nahmen hier 
an der Betreuung bereits der Kleinstkinder 
schon seit Jahrzehnten auch andere Personen 
teil. Die Kinder, die in dieser „Fremdbetreuung" 
aufwuchsen, gehören nunmehr bereits der 
Elterngeneration an. An der organisatorischen 
und methodisch-didaktischen Ausgestaltung 
dieser Kleinkindbetreuung in manchen Institu-
tionen ist vielfach Kritik geübt worden; es ist 
aber nicht gerechtfertigt, diese pauschal als 
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„Gefährdungsbetreuung" (Pechstein 1990) zu 
bezeichnen. 

Verun-
sicherung 

von Eltern 

Weiterhin gilt, daß sich heute sowohl in den 
alten als auch in den neuen Bundesländern 
mehr Eltern ihrer Bedeutung für den Entwick-
lungsprozeß ihrer Kinder bewußt sind als noch 
vor ca. 30 Jahren, was z. T. aber nur zu erhöhter 
Verunsicherung im Erziehungsverhalten ge

-

führt hat (Busch 1989, S. 21) und nicht zu der 
Einsicht in die Notwendigkeit einer Vorbildung 
für Eltern für ihre Erziehungssaufgabe. Die 
Forderung nach einer Erziehungskompetenz 
der Eltern hat sich bisher bei ihnen selbst, aber 
auch in der Öffentlichkeit, überhaupt noch nicht 
durchgesetzt. Das gilt ebenso für jene — zahlen-
mäßig vermutlich zunehmenden — „moder-
nen" Eltern, wie Schülein (1990, S. 133ff.) sie 
bezeichnet, die sich gegenüber den traditionel-
len gerade durch ein hohes Maß an Reflexivität 
über ihr eigenes Verhalten und über die Ent-
wicklung des Säuglings auszeichnen. 

Der „mo

-

derne" 
Elterntyp 

Insgesamt sei nochmals betont, daß von der 
Ankunft — vor allem des ersten Kindes — schon 
immer eine starke verändernde Wirkung auf die 
Eltern ausging, was auch für die Gegenwart gilt. 
Diesen Statusübergang scheint die überwie-
gende Mehrheit der heutigen jungen Eltern 
problemlos zu meistern (Schneewind/Vasko-
vics 1992, S. 37). Dennoch kann es, wenn auch 
bei einer Minderheit der Eltern, „zu einem sich 
selbst verstärkenden Prozeß einer negativen 
Eltern-Kind-Beziehung, der sich z. B. im Zu-
sammenwirken von erhöhter elterlicher Frustra-
tion und negativer Stimmungslage des Kindes 
manifestiert", kommen (Schneewind/Vaskovics 
1992, S. 36). Auch nach Schülein setzt bei einem 
Teil von Eltern nach der Geburt ein Prozeß in der 
Eltern-Kind-Beziehung ein, bei dem sich die 
negativen und positiven Stimmungslagen ab-
wechseln. Vornehmlich betroffen hiervon ist die 
Gruppe der „modernen Eltern", wie sie im 
vorigen Abschnitt skizziert wurden. Weil diese 
aber aufgrund ihrer Schicht- und Bildungszuge-
hörigkeit als „Trendsetter" gelten können, sol-
len ihre Probleme und Konflikte, wie sie Schü-
lein aufgrund von qualitativem Material be-
schreibt, abschließend etwas ausführlicher als 
es ihrer Minoritätenstellung angemessen ist, 
wiedergegeben werden: Wenn — wie es der 
„moderne Elterntyp" vorsieht — „das Kind in 
eine umfassend versorgende, behütende, wär-
mende Situation — gewissermaßen in einen 
sozialen Uterus — kommen soll, wird der Lei-
stungsdruck stärker. Die Toleranzschwelle für 
Unmutsäußerungen des Säuglings sinkt (weil 
Schreien zwangsläufig als Unzufriedenheit, 
d. h. als schlechte Versorgung eingestuft wer-
den muß) ... Denn mit dem Wohl des Säuglings 
steht immer auch zugleich das Selbstwertgefühl 
der Eltern zur Disposition. Wenn er klagt, haben 
die Eltern versagt ... Gerade durch die hohe 
emotionale Besetzung und die Lösung aus tra-
ditionellen Sinnzusammenhängen eröffnen sich 
bisher unbekannte Problemfelder, können sich 
herkömmliche Konflikte zu existentiellen Kri

-

sen auswachsen. Das kurze und zugespitzte 
Urteil einer berufserfahrenen Hebamme: ,Die 
jungen Leute sind einfach hysterisch', meint, 
daß (aus ihrer Sicht) Kleinigkeiten ungeheuer 
gewichtig werden, daß überängstlich und 
besorgt ständig auf das Kind (und auf die eigene 
Leistung als Eltern) geschaut wird. Damit wird 
zum Problem, was aus robuster Profi-Sicht gar 
keins ist ... Der Normalfall ist, daß der Ehe-
mann nach kurzer Zeit seine Berufstätigkeit 
wieder fortsetzt bzw. fortsetzen muß und die 
Mutter nun tagelang mit sich, dem Kind und 
ihren Sorgen/Ängsten allein ist. Solche Situati-
onen sind geeignet, die Symbiose zu überhitzen 
(weil der Bezug zu ausschließlich wird) ... Dies 
um so mehr, wenn die Mutter plötzlich realisiert, 
welche Reduktion mit einer ausschließlichen 
Mutterrolle verbunden ist. Damit ist auch eine 
innere Ursache für krisenhafte Zuspitzungen 
angesprochen: besonders wenn die eigene 
Berufstätigkeit hoch besetzt ist und zugleich ein 
Verzicht auf eine große Zahl sozialer Aktivitä-
ten erzwungen wird, wächst die Wut — nicht 
zuletzt auf das Kind, welches die Mutter völlig 
bindet, ohne zunächst viel dafür zurückzuge-
ben. Besonders in langen Phasen des Allein-
sein-Müssens mit ihrem Neugeborenen geraten 
viele junge Mütter durch Isolationsschäden und 
Enttäuschungen an den Rand von Zusammen-
brüchen; nicht wenige erzählen von Wutanfäl-
len, indem sie ihr Kind am liebsten ,gegen die 
Wand oder aus dem Fenster geworfen hätten" 
abgelöst wiederum von Phasen der Hochstim-
mung und Freude über das Kind (1990, 
S. 145ff.). 

Doppel-
belastung 
der 
Frauen 

Hinzu kommt, daß durch die — wenn über-
haupt, dann spätere — Rückkehr der Mutter in 
den Berufsbereich, wie bereits erwähnt, sich die 
traditionelle innerfamiliale geschlechtsspezifi-
sche Arbeitsteilung bereits wieder durchsetzt, 
die dann selbst, wenn eine berufliche Wieder-
eingliederung der Mütter erfolgt, weiter anhält 
und zur bekannten Doppelbelastung für sie 
führt. 

Denn viele empirische Erhebungen zeigen, daß 
trotz aller Forderungen nach einer partner-
schaftlichen innerfamilialen Arbeitsteilung in 
der Realität die Frauen weiterhin für die Haus-
haltsführung zuständig sind und daß erwerbstä-
tige Mütter nur wenig Unterstützung erfahren. 
Vor allem ist keinerlei Neuverteilung der Auf-
gaben zwischen den Geschlechtern feststell-
bar. 

5.2 Zeitgeschichtliche Veränderungen 
in den Erziehungszielen 
und im Erziehungsverhalten 

Die sogenannte Erziehungsstilforschung, die 
sich auf die Erfassung und Analyse elterlicher 
Erziehungsziele und -praktiken bezieht, geht 
davon aus, daß Eltern in ihrer Einstellung und in 
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ihrem Verhalten ihren Kindern gegenüber all-
gemein und stabil zu beschreiben sind, daß sie 
sich darin systematisch voneinander unterschei-
den und daß aufgrund dieser Ergebnisse die 
kindliche Entwicklung vorhergesagt werden 
könnte (Hofer 1992, S. 141). 

Mehrere Untersuchungen über elterliche Erzie-
hungsziele weisen alle in die gleiche Richtung: 
Während der letzten 30 Jahre ist ein W andel von 
traditionellen Zielen, wie Ehrlichkeit, Sauber-
keit und Gehorsam, hin zu einer stärkeren 
Betonung von Selbständigkeit erfolgt (Klages 
1984; Hofer 1992, S. 144). 

Wandel 
der Erzie

-hungs -
praktiken 

Auch auf der Ebene der Erziehungspraktiken 
sind zeitgeschichtlich entsprechende Verände-
rungen festgestellt worden, vor allem haben 
sich liberalere Umgangsmuster kontinuierlich 
durchgesetzt. Das fängt bei der Reinlichkeitser-
ziehung an und setzt sich bis zur Ablehnung der 
Prügelstrafe als Erziehungsmittel fort, auch 
wenn körperliche Strafen vonwenigen noch 
immer zur Durchsetzung elterlicher Vorstellun-
gen angewandt werden. Dagegen werden heut-
zutage den Kindern schon im frühen Alter 
Entscheidungen zugemutet. Schütze konstatiert 
aufgrund einer Sekundäranalyse über Verän-
derungen im Eltern-Kind-Verhältnis seit der 
Nachkriegszeit bis zur Gegenwart ferner: „El-
tern sind heute in kaum zuüberbietender Weise 
um ,kindgerechtes' und ,kindzentriertes' Ver-
halten bemüht" (1988, S. 111), ob sie ihre eige-
nen Ansprüche jedoch einlösen, hierüber sagen 
die vorliegenden empirischen Untersuchungen 
nichts aus. Ebenso gehen sie nicht auf schicht-
spezifische Unterschiede ein; anzunehmen aber 
ist, daß die heute gültige kindorientierte Päd-
agogik stärker in mittleren und höheren sozia-
len Schichten verbreitet ist. Sie setzt jedenfalls 
stärker auf eine „zähe Verhandlungsarbeit in 
Form von Erklärungen und Diskussionen als auf 
Ge- und Verbote. Diese neuen Erziehungsprak-
tiken verlangen demnach sehr viel Zeit und 
Energie" (Teichert 1990, S. 18) und kognitive 
Kompetenz. Diese Entwicklung hatte de Swaan 
(1982) mit den kurzen Worten „vom Befehls

-

zum Verhandlungshaushalt" treffend beschrie-
ben. Dieser vor allem während der letzten 
20 Jahre erfolgte Prozeß hat jedoch weitere 
Folgen: Verhandeln ist schließlich ein kommu-
nikativ-reflexiver Prozeß, der auch den Spra-
cherwerb fördert und Sprachkompetenz voraus-
setzt. Gleichzeitig wurde es möglich, sich in 
den Verhandlungen auf die eigenen Bedürf-
nisse und Emotionen zu beziehen und hier-
mit Ansprüche zu legitimieren. Überhaupt 
setzte sich — wie Gerhards (1988) es nennt 
— eine „Versprachlichung von Emotionen" 
durch. 

Neue Er

-

ziehungs

-

ideale 

Du Bois-Reymond ist in einer qualitativen Stu-
die diesen neuen Erziehungsidealen und den 
Verhandlungsstrategien nachgegangen und 
stellte fest: „Affektausbrüche sowohl von Eltern 
als auch von Kindern werden tole riert, die 
Informalisierungstendenz der letzten Jahr

-

zehnte erlaubt es, daß Kinder zu ihren Eltern 
,blöde Kuh' oder ,hört doch endlich auf mit 
eurem ewigen Gelaber' sagen — und daß auch 
Eltern sich zugestehen, mal ,auszuflippen'. Aber 
dahinter steht das Ideal eines beherrschten, 
rationalen Diskurses, des ,vernünftigen' und 
,ruhigen' miteinander Redens, urn zu einem 
Kompromiß zu kommen. Die Eltern stehen hier-
bei unter einem hohen ,kulturellen Druck', um 
liberal und offen zu sein und ihr Erziehungsver-
halten nach diesen Prinzipien zu modellieren; 
naturgemäß unter einem höheren als ihre noch 
jungen Kinder. Diese reagieren u. U., eben weil 
sie noch weniger imstande sind zu einer Emo-
tionskontrolle, auf den verbalen ,Overkill' an 
Vernunftargumenten mit Abwehr. Aus Kinder-
sicht können wir in diesen Fällen von ,Pseudo -
Verhandlungshaushalten' sprechen; Pseudo in 
dem Sinn, daß die elterliche Definitionsmacht 
von angemessenem Verhalten vom Kind (noch) 
nicht modifiziert oder gebrochen werden kann" 
(1991, S. 9). 

Die Erziehungspraktik der „Verhandlungsstra-
tegie" beginnt zwar heutzutage bereits in der 
Kleinkindphase, wird aber deutlich fortgesetzt 
im Jugendalter. 

Beziehung 
zwischen 

Eltern und 
Kindern 

Für diese Phase gilt aufgrund vieler empirischer 
Erhebungen, vor allem auch aufgrund von Re-
plikationsuntersuchungen, im übrigen der glei-
che Wandel: „Die Eltern sind bemüht, Verständ-
nis für ihre adoleszenten Kinder an den Tag zu 
legen, ihnen eher als Freunde, denn als Autori-
tätspersonen zu begegnen, Entscheidungen 
gemeinsam zu treffen, Kompromisse auszuhan-
deln und sich in vielen Hinsichten den Jugend-
lichen anzupassen, anstatt Anpassung an 
eigene Prinzipien und Verhaltensmuster zu ver-
langen" (Schütze 1993, S. 345; ebenso Aller-
beck/Hoag 1985). 

Auf dieses zeitgeschichtlich veränderte Eltern-
verhalten könnte zurückzuführen sein, daß ein 
Generationskonflikt oder der „Vater-Sohn-
Konflikt", der als typisch galt, in empirischen 
Erhebungen nicht mehr vorfindbar ist. Viele 
Untersuchungen zeigen statt dessen, daß nach 
wie vor eine positive und enge Beziehung 
zwischen den Jugendlichen und ihren Vätern 
und ihren Müttern besteht; sie werden als Rat-
gebende, Vertraute usw. benannt und ihre 
„Wichtigkeit" und ihr „prägnanter Einfluß" 
betont (vgl. z. B. Emnid-Jugendstudie 1975 und 
1986; Shell-Studie 1992, Brigitte-Studie 1982; 
Schmid-Thannwald/Urdze 1983; Sinus-Studie 
1985). Emotional dominiert die Mutter, sie ist vor 
dem Vater „die bevorzugte Vertrauensperson, 
die hilft, Konflikte löst, tröstet und geliebt wird" 
(Oswald 1989, S. 368ff.). Die Konfliktgespräche 
sind über die Jahrzehnte gleich geblieben und 
beziehen sich überwiegend auf die Themen: 
Kleidung, Hilfe im Haushalt, Unordentlichkeit 
(vor allem im Hinblick auf das eigene Zimmer), 
tägliche Rücksichtnahme (Oswald 1989; Pi-
kowsky/Hofer 1992, S. 213). 
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5.3 Besondere Probleme zwischen Eltern 
und ihren Kindern/Jugendlichen 
durch den Vereinigungsprozeß? 

Bedeu-
tung der 

Familie in 
der DDR 

Die Familie war in der DDR der Ort, wo man sich 
zurückziehen konnte, wo Meinungen offen, 
ohne Furcht vor öffentlicher Zurechtweisung 
und politischen Konsequenzen diskutiert wer-
den konnten, wo Eltern und Kinder „zusam-
menhielten" . Rückblickend wird deshalb die 
DDR häufig als „Nischengesellschaft" bezeich-
net (Krause 1991, S. 89). In den Lebensentwür-
fen und Wertvorstellungen kam demzufolge der 
Familie und den eigenen Kindern eine sehr 
große Bedeutung zu (Gysi 1989), und zur „Nor-
malbiographie" gehörte die möglichst frühe 
Familiengründung, evtl. bereits während der 
Ausbildung (vgl. Kapitel II.2). 

Auch im Alltag der Kinder und Jugendlichen 
nahm die Familie eine bedeutende Rolle ein. 
Wenn auch die gemeinsame Zeit durch Schule, 
Jugendorganisationen, durch die Erwerbstätig-
keit der Eltern u. a. m. begrenzt war, orientier-
ten sich die Kinder und Jugendlichen in ihren 
Einstellungen, ihrem Verhalten, selbst in ihren 
politischen Haltungen und Zielen dennoch an 
den Eltern; sie galten als Vorbilder (Mansel u. a. 
1992, S. 32). 

Verhältnis 
zwischen 
Kindern 

und ihren 
Eltern 

nach der 
Wende 

Die politischen und ökonomischen Veränderun-
gen könnten nunmehr diese Beziehungen zwi-
schen Eltern und ihren Kindern, vor allem wenn 
diese im Jugendalter sind, wegen der Wirksam-
keit neuartiger externer Stressoren beeinflußt 
haben, wie z. B. durch Arbeitslosigkeit, die 
frühere politische Haltung und Position der 
Eltern und durch die von der Familie neu zu 
leistenden Aufgaben, die früher „vergesell-
schaftet" waren, z. B. Ferienbetreuungen, Kan-
tinenessen, Arztbesuche der Kinder, die Lösung 
von Versicherungsfragen u. a. m. In Massen-
kommunikationsmitteln werden zudem häufig 
als Ursache von rechtsradikalen Aktionen in 
den neuen Bundesländern die Spannungen 
zwischen Eltern und ihren jugendlichen Kin

-

dern als Folge des Einigungsprozesses oder ihre 
fehlende Einbindung in die Familie behaup-
tet. 

Elternzen

-

triertheit 
in Ost und 

West 

Einstellungsmessungen von Jugendlichen zei-
gen jedoch, daß auch nach der politischen 
Wende die große Mehrheit von ihnen angibt, 
daß die Beziehungen zu ihren Eltern „sehr gut" 
oder zumindest „gut" sind (jeweils 42 %, insge-
samt also 84 %), wobei das Verhältnis zur Mutter 
als noch besser als zum Vater beschrieben wird 
(Mansel u. a. 1992, S. 32ff.). Die betontere Stel-
lung der Mütter als elterliche Bezugspersonen 
in den neuen Bundesländern bestätigen auch 
die Ergebnisse der Shell-Studie von 1992. Sie 
zeigen ferner, daß mehr Jugendliche im Osten 
als im Westen Deutschlands ihre Eltern als 
Ratgeber für die verschiedensten Lebensberei-
che heranziehen, in politischen Fragen auch 
ihre Mütter (Shell-Studie '92, S. 292ff.). Über-
haupt sind sie — wie die folgende Graphik zeigt 

— noch elternzentrierter als Jugendliche im 
Westen, wenn auch in beiden Teilen Deutsch-
lands die Eltern für ihre Kinder wichtige Perso-
nen „für ihr Leben " sind. 

Diese stärkere Elternzentriertheit kommt auch 
in der Freizeitgestaltung zum Ausdruck. 70 % 
der ostdeutschen ledigen Jugendlichen verbrin-
gen noch „oft" oder „sehr oft" ihre Freizeit mit 
den Eltern gegenüber 59 % der westdeutschen 
Jugendlichen. Umgekehrt haben mehr Jugend-
liche im Westen als im Osten einen „wirklichen 
Freund" bzw. eine „wirkliche Freundin" (87 % 
gegenüber 82 %) oder gehören einer Clique an: 
42 % gegenüber 34 % treffen sich „regelmäßig" 
mit einem festen Kreis junger Leute (Oswald 
1992, S. 295). 

Eine qualitative Analyse von 1 200 Schulaufsät-
zen (geschrieben in der Zeit zwischen April bis 
Mai 1990) zeigt zudem die starke Identifikation 
der Kinder mit den neuen Problemen ihrer 
Eltern (vor allem im Hinblick auf die Sorge um 
den Arbeitsplatz). Aus den Zitaten wird ferner 
deutlich, daß die Jugendlichen sehr unter-
schiedlich in bezug auf ihre familiale Situation 
durch die politischen und ökonomischen Verän-
derungen betroffen zu sein scheinen. Viele 
betonen, „bei uns zuhause hat sich nicht sehr 
viel verändert" , andere dagegen berichten, daß 
der Familienalltag „hektischer und stressiger" 
ist, daß sich die Eltern mehr als früher im Beruf 
engagieren; zudem müßten sie (vor allem die 
12- bis 14jährigen) heutzutage mehr im Haus-
halt helfen (Günther 1992, S. 296ff.). Auch aus 
dieser Studie ist also insgesamt nicht auf ein 
verschlechtertes Verhältnis zwischen den Ju-
gendlichen und ihren Eltern zu schließen. 

Familien

-

zusam

-

menhalt in 
den neuen 
Bundes-
ländern 

Ebenso beurteilen Eltern in einer diesbezügli-
chen Befragung überwiegend die Beziehung zu 
ihren Kindern als unverändert im Vergleich zu 
DDR-Zeiten (= 86 %). Doch gleichzeitig geben 
auch 14 % an, mehr Probleme mit den Kindern 
heute im Vergleich zur Zeit vor der Wende zu 
haben (vor allem Arbeitslose und Eltern mit 
mehr als zwei Kindern), und 11 % registrieren 
heute ein schlechteres Familienklima. Nur 7 % 
betonen hierin eine Verbesserung, und 79 % 
notieren keine Veränderung. Insgesamt über-
wiegen in dieser Befragung aber eher die posi-
tiven Antworten: So hat sich z. B. bei 15 % der 
familiale Zusammenhalt verstärkt, vermutlich 
eine Folge des neuen Außendrucks auf die 
Familie (z. B. durch Arbeitslosigkeit oder durch 
die Furcht vor ihr), und die Eltern widmen heute 
mehr Zeit der Familie (vgl. Expertise Meyer). 

Insofern bestätigen alle vorhandenen Untersu-
chungen erneut, was Wurzbacher u. a. bereits 
auch nach dem Zweiten Weltkrieg festgestellt 
haben, daß sich Familien gerade in Umbruch-
zeiten als Solidaritätsgemeinschaften erweisen 
und die Familien — als relativ geschlossene 
Systeme — sich von den familienexogenen 
„Umbrüchen" nicht in dem — häufig vermute- 
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Abbildung IV/2 

Die Bedeutung der Eltern für Jugendliche in West- und Ostdeutschland 

Quelle: Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.): Jugend '92 -- Lebenslagen, Orientierungen und Entwicklungs-
perspektiven im vereinigten Deutschland. Bd. 1: Gesamtdarstellung und biographische Porträts. Opladen 
1992, S. 292. 

ten — Maße beeinflussen lassen, sondern sich 
eher als resistent erweisen. 

5.4 Das Problem der Gewalt in der Familie 1 ) 

Gewalt in der Familie hat es zu allen Zeiten 
gegeben, aber sie wurde von der Öffentlichkeit 
(und auch von der Wissenschaft) kaum zur 
Kenntnis genommen: Einerseits, weil bestimm-
tes Verhalten nicht als Gewaltanwendung — 
wie heute — galt, andererseits, weil das Ideal-
bild der Familie gerade mit den Attributen 
„gewaltfrei" und „harmonisch" beschrieben 
wurde und dieses nicht in Frage gestellt werden 
sollte. 

Definition 
von 

Gewalt 

Erst durch den Einstellungswandel zum Kind, 
verbunden mit veränderten Erziehungskonzep-
ten, erfuhren bestimmte — bis dahin übliche — 
elterliche Sozialisationspraktiken eine andere 
Bewertung und damit änderte sich schließlich 
die Definition von „Gewalt". Heute bezeichnet 
man im allgemeinen mit „Gewalt" jede aktive 
Handlung (oder auch Duldung bzw. Unterlas-
sung), die an der Durchsetzung des eigenen 
Zieles bei einer anderen Person orientiert ist, 

1 ) Eine wesentliche Vorarbeitung dieses Abschnittes 
stellt die Expertise von Sabine Rothe über „Gewalt in 
Familien" dar. 

ohne Rücksicht auf damit verbundene physi-
sche oder psychische Schäden bei dieser. Die 
Grenzziehung zwischen „noch nicht schädi-
gend" und „gewaltsam/mißhandelnd" ist flie-
ßend (vgl. zur Begriffsproblematik Rothe „Ge-
walt in Familien", Expertise). Unterschieden 
wird zwischen körperlicher, psychischer und 
sexueller Gewalt. 

Vertreterinnen der neuen Frauenbewegung 
haben dann, seit Mitte der 70er Jahre, eine 
öffentliche Diskussion über „Gewalt in der Ehe" 
— also zwischen den Ehepartnern — begonnen, 
die bis heute an Aktualität nichts eingebüßt hat 
(vgl. die z. Zt. öffentlich geführte Debatte über 
„Vergewaltigung in der Ehe"). 

Statistiken 
zur 
Gewalt-
zunahme 

Behauptet wird häufig im Rahmen dieser Dis-
kussionen, daß die Gewalt in der Familie, vor 
zur allem die Mißhandlungen gegenüber Kin-
dern, zeitgeschichtlich angestiegen sei. Diese 
These ist kaum empirisch zu belegen, da gegen-
über sämtlichen diesbezüglichen Statistiken 
Einwände erhoben werden können. Der zahlen-
mäßige Anstieg der „Selbstmelder" in Bera-
tungszentren, die angestiegenen registrierten 
Fälle von Kindesmißhandlungen durch die 
Ambulanzen von Kinderkliniken, die quantita-
tive Zunahme von hilfesuchenden Frauen in 
Frauenhäusern (nunmehr auch in den neuen 
Bundesländern) u. a.m. könnten lediglich auf 
einen Einstellungswandel zur Gewalt (aber 
nicht auf eine erhöhte Anwendung), auf eine 
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Ausweitung des Begriffs „Mißhandlung", auf 
die stärkere Sensibilisierung, Gewalt als Durch-
setzungsmittel bei Beziehungskonflikten nicht 
zu dulden und/oder nicht ertragen zu müssen, 
hindeuten. Auch gegen die amtliche Kriminal-
statistik ist einzuwenden, daß sie eventuell 
Veränderungen im kriminellen Verhalten gar 
nicht mißt, sondern nur die Veränderungen des 
Anzeigeverhaltens. Sie weist im übrigen einen 
Rückgang auf: 1983 wurden 1 350 Kindesmiß-
handlungen (§ 223 StGB) registriert, 1987 = 
1 120. Auch die Zahl der Kindestötungen (§ 217 
StGB) nahm ab. Ihre Zahl betrug 1983 = 38 und 
1987 = 19. Gleiches gilt für den Tatbestand der 
Kindesvernachlässigungen (§ 170 StGB): 1983 = 
834 Fälle; 1987 = 662). Alle diese Formen der 
Gewaltanwendungen wurden von 62 bis zu 
75 % von einem Elternteil oder nahen Verwand-
ten begangen (vgl. Rothe: Expertise über 
Gewalt in der Familie). Aber die Abnahme 
könnte auch auf die demographische Entwick-
lung (Rückgang der Geburtenzahlen) zurückzu-
führen sein oder lediglich auf die Veränderung 
der „Dunkelquote" 

Dunkel-
ziffer 

Die Dunkelziffer wird gerade, was das Gewalt-
phänomen und speziell die sexuelle Mißhand-
lung in der Familie anbetrifft, hoch sein. So 
wollen andere Familienmitglieder — z. B. die 
Mütter in bezug auf sexuelle Gewalt ihrer 
Ehemänner gegenüber ihren Töchtern — 
zumeist den Tatbestand gar nicht wahrhaben 
und verdrängen Verdachtsmomente; sie wer-
den schließlich — wenn ein Ausweichen nicht 
mehr möglich ist — Veränderungen treffen, 
aber den Sachverhalt nicht „öffentlich" ma-
chen. „Verheimlichungen" innerhalb der Fami-
lie und nach außen lassen Gewaltphänomene in 
vielen Familien als nicht existent erscheinen 
und werden somit auch statistisch „ausgeblen-
det". 

Aber schließlich ist die Frage, ob die Zunahme 
von Gewalt empirisch belegbar ist oder nicht, 
nicht die wichtigste, sondern der Tatbestand, 
daß — auch heute noch — Gewalt in der Fa-
milie existiert, obwohl die gravierenden psychi-
schen Folgen für die Betroffenen — auch als 
Langzeitfolgen -- wissenschaftlich erwiesen 
sind. 

In einer Befragung von Engfer u. a. (1983) 
gaben 10 % der befragten Mütter und 8 % der 
Väter an, ihre Kinder unter Zuhilfenahme von 
Gegenständen zu züchtigen. Eine Studie über 
die verursachenden Bedingungen von Ehe-
scheidungen zeigt, daß 13 % der Befragten 
betonten, daß ihr Partner am Ende der Ehe 
Gewalt ihnen gegenüber angewendet hätte 
(Nave-Herz u. a. 1990, S. 121). Auch 3 % der 
Ehemänner gaben zu, von ihren Frauen gewalt-
mäßig angegriffen worden zu sein, obwohl diese 
Äußerung mit dem gesellschaftlich gültigen 
Bild von Männlichkeit nicht vereinbar ist und 
damit u. U. sogar eine Verzerrungstendenz 
nach „unten" bewirkt hat. 

Familiale 
Gewalt 
gibt es in 
allen so-
zialen 
Schichten 

Das Problem „Gewalt in der Familie" ist nicht 
auf eine bestimmte soziale Schicht begrenzt und 
bezieht ferner alle Familienmitglieder in jeder 
Altersstufe ein. So gibt es Gewalthandlungen 
unter Geschwistern, in sog. „Alt-Ehen", von 
Kindern ihren Eltern gegenüber sowohl im Kin-
des- als auch im Jugendalter sowie seitens der 
erwachsenen Kinder gegenüber ihren alten 
Eltern, z. B. in Pflegesituationen. Dabei ist 
Gewalt in der Familie auf allen Ebenen mit der 
spezifischen Botschaft verbunden, daß Liebe 
und Gewalt sich nicht auszuschließen brauchen, 
sondern daß im Gegenteil zwischen beiden 
Aspekten ein enger Zusammenhang bestehen 
kann (Buskotte 1992, S. 74). 

Mögliche 
Gewalt-
ursachen 

Auf die Frage nach den verursachenden Bedin-
gungen im Hinblick auf die Ausübung von 
Gewalt in der Familie sind zwar auch familien-
endogene Faktoren zu nennen, z. B. die selbst 
erfahrene Gewalt erhöht das Risiko, Gewalt 
selbst anzuwenden; bestimmte Persönlichkeits-
variablen und Suchtabhängigkeiten prädesti-
nieren zur Gewaltausübung in Konfliktfällen, 
bestimmte — zumeist anhaltende — Verhal-
tensweisen der Kinder, trotz vielfacher Ermah-
nungen und Drohungen lösen bei Eltern aggres-
sive Reaktionen aus u. a. m. Aber vor allem 
bestimmen familienexogene Bedingungen 
ebenso das Gewaltrisiko, insbesondere dann, 
wenn sie kumulativ auftreten: eine angespannte 
finanzielle Lage, Streß am Arbeitsplatz, Verlust 
des Arbeitsplatzes (sei es durch den Status-
wechsel zum Rentner, sei es durch Arbeitslosig-
keit, sei es durch freiwillige Aufgabe der 
Erwerbstätigkeit wegen der Kinder), Überfor-
derung durch fehlende Rahmenbedingungen 
und Entlastungen, z. B. bei mütterlicher Er-
werbstätigkeit, im Pflegefall von Angehörigen 
oder in Notfällen. Wahl (1989) hat das Phäno-
men der familialen Gewalt in seiner These von 
der „Modernisierungsfalle" zu erklären ver-
sucht: Er bezeichnet als Mythos der Moderne 
das Gesellschafts- und Weltbild des Fortschritts, 
die Verheißungen des selbstbewußten, autono-
men Individuums und der liebesbegründeten 
Familie. Diese gesellschaftlich anerkannten 
Ziele konfrontiert er mit der realen gesellschaft-
lichen Modernisierung, um damit aufzuzeigen, 
welche Konsequenzen das Ergebnis dieser Kon-
frontation für die individuelle und familiale 
Lebenswirklichkeit hat. Mangelnde Anerken-
nung, berufliche Mißerfolge, nicht geglückte 
Aufstiegshoffnungen könnten die Selbstach-
tung dermaßen beeinträchtigen, daß sich die 
Aggression gegen die eigene Person richtet, in 
psychosomatischen Reaktionen, Depressionen 
oder suizidalen Impulsen, aber auch im sog. 
„stummen Leid". Andererseits kann auch fru-
striertes Warten auf Unterstützung von außen — 
z. B. durch die Familie, die helfen soll, ein 
bestimmtes Selbstbild zu verwirklichen oder 
überhaupt erst zu entwickeln — zu aggressiven 
Handlungen i. S. der Identifikation mit dem 
Aggressor, also zu Verhaltensweisen führen, 
deren Folgen andere betreffen: Fragwürdige 
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Bestätigung wird in Form stellvertretender 
Machtdemonstration bei Schwächeren gesucht 
(z. B. bei Kindern oder alten Menschen), andere 
Menschen werden in neurotisierende Strate-
gien zur Kompensation eigener Selbstbildde-
fekte eingebunden, Enttäuschung mündet in 
Aggression (Rothe 1993, S. 17). 

Streß Letztlich ist es also die Summe aus psychischen 
Variablen, bestimmten familienendogenen so-
wie -exogenen Bedingungen, chronisches Sich-
überfordert-Fühlen, häufig verbunden mit 
überhöhten Erwartungen an Ehe und Familie — 
wie im folgenden Abschnitt noch ausführlicher 
gezeigt werden wird —, die das Gewaltrisiko im 
Familienbereich zeitgeschichtlich erhöht ha-
ben. 

Soziale 
Kontrolle 

Familiale Gewaltanwendung ist heutzutage fer-
ner durch die erklärte Exklusivität und Privat-
heit der Kernfamilie, durch soziale Isolation und 
vielfach durch die moderne Wohnweise weni-
ger kontrollierbar als noch vor 30 oder 40 Jahren 
und kann deshalb eher in exzessive Formen 
münden, wohingegen in früheren Zeiten Nach-
barn, Mitglieder der Herkunftsfamilie und son-
stige Verwandte bei tätlichen Auseinanderset-
zungen frühzeitiger Einhalt boten oder mögli-
che „psychische Verwahrlosungen" bei Kin

-

dern auffingen. 

6. Die wachsende Instabilität der Ehe 
und ihre Auswirkungen auf die familiale 
Sozialisation 

Eheschei-
dungen 

Die Ehescheidungen in Deutschland haben 
nicht erst in den letzten Jahrzehnten zugenom-
men, sondern sie steigen seit Ende des vorigen 
Jahrhunderts an, seit wir zuverlässige und 
umfassende Familienstatistiken besitzen. Der 
Anstieg verlief zwar nicht kontinuierlich, son-
dern in Sprüngen und Schwankungen. Seit 1987 
ist im übrigen ein geringfügiger Rückgang der 
Ehescheidungsquoten zu erkennen. Doch viele 
Belege deuten darauf hin, daß es sich hierbei um 
keinen stabilen Rückgang handelt, sondern daß 
die Zahl der Ehescheidungen in Zukunft noch 
weiter ansteigen wird. 

Diese stetig anhaltende und immer stärker stei-
gende Tendenz von Ehelösungen in der Bun-
desrepublik Deutschland ist nicht auf demogra-
phische Veränderungen, z. B. auf eine unter-
schiedlich quantitative Besetzung bestimmter 
Altersjahrgänge oder auf unterschiedlich hohe 
Eheschließungsquoten zurückzuführen, son-
dern auf ein verändertes Verhalten der Bevöl-
kerung. Im übrigen war in der DDR der gleiche 
Trend in bezug auf die Ehescheidungsquoten 
abzulesen, nur auf einem höheren statistischen 
Niveau. In den neuen Bundesländern haben im 
letzten Jahr sprunghaft die Ehescheidungen 
abgenommen, was aber vermutlich überwie-
gend auf die veränderte Rechtslage zurückzu-
führen ist. 

Nord-Süd-
Gefälle 

Sieht man sich die Ehescheidungsquoten in 
bezug auf ihre regionale Verteilung in der 
Bundesrepublik Deutschland an, so ist ferner 
festzuhalten, daß die höchsten Scheidungsquo-
ten in den Stadtstaaten Berlin, Bremen, Ham-
burg und ferner in den Bundesländern Saar-
land, Mecklenburg-Vorpommern (= 1990) und 
Nordrhein-Westfalen gegeben sind. Besonders 
gering ist die Ehescheidungsquote in Bayern 
und in Baden-Württemberg sowie im Jahr 1991 
in allen neuen Bundesländern (Paul/Sommer 
1993, S. 44). Die Zahl der von Scheidung betrof-
fenen minderjährigen Kinder betrug 1991 in 
Deutschland etwa 99 300 (= 91 800 in den alten 
sowie 7 500 in den neuen Bundesländern). Ihre 
Zahl war rückläufig. Diese statistische Ab-
nahme an „Scheidungswaisen" ist eng ver-
knüpft mit dem Geburtenrückgang. 

Wenn also heute in der Bundesrepublik 
Deutschland fast jede dritte Ehe durch Schei-
dung endet, so bedeutet dieser Tatbestand aber 
auch — umgekehrt —, daß 66 % aller Ehen nicht 
durch Scheidung aufgelöst werden! Zu beden-
ken ist nämlich ebenso, daß es heutzutage trotz 
der gestiegenen Ehescheidungszahlen noch nie 
eine zeitlich derart lange gleiche Ehepartnerbe-
ziehung für die Mehrzahl der Bevölkerung in 
unserem Staat gegeben hat. So waren z. B. vor 
hundert Jahren ein Drittel aller Ehen bereits 
nach zwanzig Jahren aufgelöst, heute erst nach 
vierzig Jahren (Mitterauer 1989). Und noch 
immer endet die Mehrzahl aller Ehen durch den 
Tod eines Partners. 

Wert der 
Lebens-
form 
„Familie" 

Die kontinuierliche statistische Zunahme der 
Ehescheidungsquoten, weswegen häufig von 
einer „Krise der Ehe und Familie" gesprochen 
wird, scheint bei oberflächlicher Betrachtung im 
Widerspruch zu den Ergebnissen soziologischer 
Untersuchungen zu stehen. So belegen mehrere 
empirische Erhebungen den hohen Spitzenwert 
in der Rangliste, den die Familie im Vergleich zu 
anderen Lebensbereichen bei allen Bevölke-
rungsgruppen einnimmt (gleichgültig, um wel-
chen Berufs- und Bildungsstand es sich handelt, 
etwas abgeschwächter bei den unter 30jähri-
gen). Sie zeigen weiterhin, daß diese Wertprä-
ferenz sogar in den letzten 20 bis 30 Jahren noch 
gestiegen ist. Ferner ist aus vielen empirischen 
Erhebungen ein hoher Zufriedenheitsgrad mit 
der Ehe und dem Familienleben zu entnehmen. 
Noch positiver als die Frauen bewerten die 
Männer die Ehe (vgl. hierzu zusammenfassend 
Nave-Herz 1988b, S. 84 ff.). 

Schei

-

dungs

-

ursachen 

Diese zunächst widersprüchlich erscheinende 
Datenlage, nämlich die gestiegenen Schei-
dungsquoten und der hohe und noch gestiegene 
Spitzenplatz, den der Lebensbereich „Familie" 
in der Wertpräferenz bei Frauen und Männern 
innehat, ist jedoch letztlich verständlich und 
stützt die von René König bereits 1969 aufge-
stellte These, die besagt, daß die Instabilität der 
Ehe gerade wegen ihrer hohen subjektiven 
Bedeutung für den einzelnen zugenommen hat. 
Der Anstieg der Ehescheidungen ist also nicht 
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die Folge eines Bedeutungsverlustes der Ehe; 
nicht die Zuschreibung der „ Sinn" losigkeit von 
Ehen hat das Ehescheidungsrisiko erhöht und 
läßt Ehepartner heute ihren Eheentschluß eher 
revidieren, sondern der Anstieg der Eheschei-
dungen ist Folge gerade ihrer hohen psychi-
schen Bedeutung und Wichtigkeit für den ein-
zelnen, so daß die Pa rtner unharmonische ehe-
liche Beziehungen heute weniger als früher 
„ertragen" können und sie deshalb ihre Ehe 
schneller auflösen. 

Diese theoretische Annahme wurde inzwischen 
empirisch bestätigt (Nave-Herz u. a. 1990). 
Nach dieser Studie sind die gestiegenen Schei-
dungsraten Folge von gestiegenen Erwartun-
gen und Anforderungen an den Pa rtner oder die 
Partnerin und an die Partnerbeziehung sowie 
von Enttäuschungen durch Leistungsverweige-
rungen in den ehelichen „Austauschbeziehun-
gen" und damit Ausdruck einer gestiegenen 
„psychischen Nutzenerwartung" an die Ehe. 
Hinzu kommt, daß familienexogene Belastun-
gen Verstärkereffekte bei bereits vorhandenen 
ehelichen Spannungen besitzen. So können 
z. B. physische und psychische Arbeitsbelastun-
gen, Arbeitslosigkeit, hohe Arbeitszeiten, finan-
zielle Schwierigkeiten, Alkohol und/oder an-
dere Suchtprobleme eines Partners u. a. m. als 
Stressoren im Eheauflösungsprozeß wirken. 

Weiterhin zeigt diese Studie, daß trotz Ehe-
scheidung die Ehe nicht generell in Frage 
gestellt bzw. abgelehnt wird. In Frage gestellt 
wird nur die eigene Ehe. Man löst die Ehe auf, 
gerade weil man die Hoffnung auf die Erfüllung 
einer idealisierten Vorstellung und hohen emo-
tionalen Erwartung an die Ehe nicht aufgibt. 
Damit ist aber auch das Scheitern einer mög-
lichen zweiten Ehe oder nächsten Partner-
schaft bereits „vorprogrammiert" , was sich in 
den überproportionalen Scheidungsraten von 
Zweitehen widerspiegelt (Heekerens 1988, 
S. 78). Deshalb wäre es sinnvoll, bei einer Ehe-
scheidung immer zu fragen, ob es sich de facto 
um eine — für alle Betroffenen notwendige — 
Revision  einer „falschen" Partnerwahl handelt 
oder ob die Revision sich nicht auf die Ehe

-

Erwartungen beziehen sollte, um zu vermeiden, 
daß sich erneut die Diskrepanz zwischen 
Anspruch und Realität und damit Enttäuschun-
gen wiederholen. Notwendig verbunden ist 
hiermit die Fähigkeit der partnerschaftlichen 
Konfliktbewältigung (oder ihr Erlernen). 

Ferner ist es falsch anzunehmen, daß heute 
Ehen zu schnell und unüberlegt geschieden 

würden. Der sukzessiv erfolgende Eheauflö-
sungsprozeß ist immer mit hohen psychischen 
Belastungen für beide Partner verbunden und 
als Trauerprozeß zu beschreiben (vgl. Weiss 
1975; Wallerstein/Blakeslee 1989; Nave-Herz 
u. a. 1990). 

Folgen für 
die Kinder 

Das gilt auch für die betroffenen Kinder. Zu 
betonen ist zwar, daß bei ihnen bereits die 
konfliktgeladenen Beziehungen vor der Tren-
nung der Eltern negative Erfahrungen darstel-
len, die zu psychischen Schädigungen führen 
können. Die Stärke der psychischen Belastung 
und die Art der Reaktionen der Kinder auf die 
Trennung der Eltern hängen von ihrem Alter, 
ihrem Geschlecht und von der Fähigkeit der 
Eltern ab, den Trennungsprozeß „vernünftig" 
durchzuführen und selbst psychisch zu verar-
beiten, sowie davon, wie die Kinder auf die 
Ehescheidung seitens der Mutter und des 
Vaters vorbereitet werden. Auch stellt die ver-
änderte schlechtere ökonomische Situation, vor 
allem bei nunmehr alleinerziehenden Müttern, 
eine nicht zu unterschätzende Belastung dar, 
die sich für manche Kinder negativ bei der 
Bewältigung der neuen Familiensituation aus-
wirkt. Einfluß auf die kindliche Sozialisation 
während des Scheidungsprozesses haben fer-
ner die Quantität und Qualität der Kontakte zu 
dem aus dem gemeinsamen Haushalt ausge-
schiedenen Elternteil und die evtl. noch fortdau-
ernden Streitigkeiten zwischen den Eltern auch 
nach der Trennung und Scheidung. 

„Scheidungsfamilien" weisen wegen der ge-
nannten unterschiedlichen Bedingungen eine 
beträchtliche Variation bezüglich ihrer „inne-
ren Dynamik" und ihrer Probleme im Eheauf-
lösungsprozeß und während der Zeit danach 
auf, die noch durch die vorhergehenden unter-
schiedlichen „Familiengeschichten" in ihrer 
Variabilität verstärkt werden. 

In der Forschung besteht heute Konsens dar-
über, daß „die Ehescheidung nicht als ein sin-
guläres Ereignis, sondern als ein komplexer, 
mehrdimensionaler, sich über einen längeren 
Zeitraum erstreckender Veränderungsprozeß 
zu konzeptualisieren ist" (Rottleuthner-Lutter 
1989, S. 616), der nach einer Phase der Desor-
ganisation zu einem neuen Gleichgewicht führt. 
Dies schließt aber keineswegs aus, daß dennoch 
die erlebten Scheidungserfahrungen (vor und 
nach der Trennung) auf Kinder und Jugendliche 
sehr langfristige und anhaltende negative Fol-
gen auf ihre Persönlichkeitsentwicklung haben 
können (Haller u. a. 1992). 
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V. Familienrecht im geeinten Deutschland 

1. Zur Aufnahme des Familienrechts 
in den Familienbericht 

Der Einfluß des Rechts auf die Lebensbedingun-
gen der Familie ist vielfältig. Deshalb ist die 
Auseinandersetzung mit rechtlichen Regelun-
gen in die verschiedenen Teile des Familienbe-
richts eingeflossen, insbesondere im Zusam-
menhang von Arbeit oder Bildung und Familie 
oder unter dem Aspekt des Familienlastenaus-
gleichs. Dieses Kapitel des Familienberichtes 
konzentriert sich auf das spezielle Familien-
recht, d. h. auf die Regelungen, die die Fami-
lienverhältnisse selbst zum Gegenstand haben. 
Nur unter dem Aspekt der Zusammenführung 
werden Fragestellungen anderer Regelungsbe-
reiche mit aufgenommen. 

Familien

-

recht in 
der Dis

-

kussion 

Das Familienrecht ist in seinem Inhalt von den 
gesellschaftlichen Bedingungen und Anschau-
ungen zu Ehe und Familie abhängig. Es kann 
die Familienentwicklung fördern oder auch 
hemmen, es kann dem Leben in den Familien 
nachhinken, ihm aber auch vorauseilen. Nicht 
von ungefähr gibt es im Familienrecht nahezu 
permanent Diskussionen grundsätzlicher Art. 
Schon bei seiner Ausarbeitung am Ende des 
vorigen Jahrhunderts war das Familienrecht der 
wohl umstrittenste Teil des BGB und es ist heute 
der wohl am meisten veränderte. 

Der Fünfte Familienbericht entsteht in einer Zeit 
der erneuten besonderen Verdichtung familien-
rechtlicher Diskussionen. Das rührt her aus der 
schnellen Entwicklung und Veränderung der 
Lebensbedingungen der Familie, der veränder-
ten Stellung der Frau, dem Wandel in den 
Auffassungen und Verhaltensweisen in bezug 
auf Ehe und Partnerschaft, Familie und Eltern-
schaft, zur Rolle der Kinder wie der von Mutter 
und Vater in der Familie. Das hat dazu geführt, 
daß einzelne Regelungen des Familienrechts 
durch das Bundesverfassungsgericht für nichtig 
erklärt und vom Gericht Vorgaben für die 
Rechtsentwicklung formuliert worden sind. 

Wesentliche Impulse gehen vom internationa-
len Rechtsvergleich und von der UN-Konven-
tion über die Rechte des Kindes aus. Schließlich 
fordert der Einigungsprozeß in Deutschland, die 
Ablösung einer Regelung von Familienverhält-
nissen durch eine andere, zur Auseinanderset-
zung mit dem Familienrecht heraus. 

Es kann nicht Aufgabe des Familienberichts 
sein, die Vielzahl der im Familienrecht anste-
henden Fragen aufzugreifen. Doch scheint es 
der Kommission angebracht, die für die Familie 
wesentlichen Aspekte der Entwicklung des 
Familienrechts in den beiden deutschen Staaten 

und die mit der Überleitung des Bundesrechts 
auf die neuen Bundesländer verbundenen Ver-
änderungen und Probleme deutlich zu machen. 
Damit werden zum einen Erfordernisse bei der 
weiteren Gestaltung des Einigungsprozesses 
sichtbar. Gleichzeitig treten so Diskussionser-
fordernisse zum Familienrecht in Deutschland 
überhaupt stärker hervor, ebenso wie Fragestel-
lungen und Anregungen zur weiteren Entwick-
lung des Familienrechts. 

Die Kommission möchte keine konkreten Rege-
lungsvorschläge unterbreiten. Ihr Anliegen ist 
es vielmehr, die wesentlichen, aus verschiede-
nen Prozessen herrührenden Anstöße für eine 
Reform des Familienrechts und die Hauptrich-
tung zu skizzieren, die sie dafür aus familien-
politischer Sicht für wesentlich hält 1 ). 

2. Zur Entwicklung des Familienrechts in 
der alten Bundesrepublik Deutschland 
und in der Deutschen Demokratischen 
Republik 

Grund-
lagen des 
Familien-
rechts in 
beiden 
deutschen 
Staaten 

Das Familienrecht in Deutschland hat seine 
Grundstrukturen durch das Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) von 1900 erhalten. Die entschei-
dende Leistung des BGB bestand in der Schaf-
fung eines einheitlichen Familienrechts für ganz 
Deutschland und für alle Familien, unabhängig 
von ihrer religiösen Bindung. Es war durchge-
hend patriarchalisch konzipiert. Bereits mit der 
Weimarer Verfassung von 1919 war die Reform 
des BGB unter dem Aspekt der Gleichberechti-
gung von Mann und Frau und der Angleichung 
der Rechtsstellung der nichtehelichen Kinder an 
die der ehelichen auf die Tagesordnung gesetzt 
(Artikel 109, 119 und 121). Zu tatsächlichen 
Veränderungen im Recht ist es aufgrund der 
Weimarer Verfassung nicht gekommen, die 
intensiven Diskussionen und Reformvorschläge 
waren insbesondere Gegenstand der Juristen-
tage 1924 und 1931/32. Nach 1945 war die 
Anknüpfung an die Weimarer Verfassung, 
besonders bezogen auf die Gleichberechtigung 
und die Rechtsstellung der nichtehelichen Kin-
der, unausweichlich. Beide Probleme wurden in 
die Verfassungen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Repu-
blik aufgenommen und haben die Rechtsent-
wicklung danach bestimmt. 

1 ) Zum Berichtsteil Familienrecht im ganzen vgl. die 
Expertise von T. Ramm „Wiedervereinigung und 
Familienrechtsreform", die eine komplexe Betrach-
tung zum Recht in bezug auf die Familie und wesent-
lich weitergehende und detaillie rtere Vorschläge für 
die Rechtsreform unterbreitet als dieser Berichtsteil. 
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Die Gleichberechtigung von Mann und Frau in 
der Rechtsordnung generell und im Familien-
recht speziell berührt die Lebensbedingungen 
in der Familie in grundlegender Weise. Der 
Umgang mit diesem Rechtsprinzip entscheidet 
über die Rollenzuweisung für Mann und Frau in 
der Familie wie in der Gesellschaft, über den 
Pflichtenkreis von Mann und Frau in der Fami-
lie, damit über das Gebundensein an die Fami-
lie, über gegebene oder fehlende Möglichkei-
ten der Persönlichkeitsentfaltung auch in ande-
ren Bereichen. Es geht in diesem Zusammen-
hang um Abhängigkeit, die nicht nur aus der 
gemeinsamen Gestaltung des Familienlebens 
und gemeinsamer Verantwortung immer resul-
tiert und die gegenseitiger Natur ist, sondern um 
Abhängigkeit (oder eben Unabhängigkeit) exi-
stentieller Art des einen Ehegatten (namentlich 
der Frau) vom anderen. 

Je stärker sich durch die Gesamtentwicklung 
der Lebensbedingungen, durch die Entwick-
lung besonders von Kultur, Bildung und Tech-
nik die Möglichkeiten wie die Erwartungen 
nach Persönlichkeitsentfaltung verstärken und 
der Wunsch nach Erweiterung der Tätigkeitsbe-
reiche wächst, desto mehr besteht ein Zusam-
menhang zwischen der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau, dem inhaltlichen Verständnis 
dazu und dem Wunsch bzw. der Bereitschaft zur 
Annahme der Ehe und der Elternschaft als 
lebensbestimmende Aufgabe. 

Gleich

-

berechti

-

gung von 
Mann und 
Frau nach 

dem 
Grund

-

gesetz der 
Bundes

-

republik 

Das Grundgesetz hat die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau (nach heftigen Widerstän-
den) allgemein formuliert, nicht wie die Weima-
rer Verfassung gesondert auch für Ehe und 
Familie. Bis März 1953 (Artikel 117) war dem 
Gesetzgeber Zeit gegeben für die Anpassung 
des Rechts. Gefordert durch das Bundesverfas-
sungsgericht (Dezember 1953) erfolgte die Aus-
arbeitung des Gleichberechtigungsgesetzes, 
das 1957 in Kraft trat. Dieses hatte ein spezifi-
sches Verständnis und eine spezifische Zielstel-
lung in bezug auf die Gleichberechtigung. Es 
hat die alte Rollenverteilung zwischen Mann 
und Frau in Ehe und Familie als gegeben und 
besonders schutzwürdig unterstellt und das 
Hausfrauenleitbild des BGB im Interesse der 
Verbesserung der Rechtsstellung der Hausfrau 
und Mutter ausgebaut. Danach hatte die Frau 
das Recht, den Haushalt in eigener Verantwor-
tung (also nunmehr ohne Weisungsbefugnis 
des Mannes) zu führen. Sie war berechtigt, 
„... erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren 
Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. " 
(§ 1356 BGB, Fassung von 1957). 

Die generelle Entscheidungskompetenz des 
Mannes in allen Angelegenheiten der Familie 
wurde beseitigt und mit dem Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft eine gewisse finan-
zielle Absicherung des ökonomisch schwäche-
ren Ehegatten (d. h. grundsätzlich der Frau und 
besonders der Hausfrau) eingeführt. Das allei-
nige Recht des Vaters, die Kinder zu vertreten 

und seine letztendliche Entscheidungskompe-
tenz im Falle von Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Eltern, wie vom Gesetz vorgese-
hen, hat das Bundesverfassungsgericht 1959 für 
verfassungswidrig erklärt. 

Im Ergebnis intensiver Auseinandersetzungen 
um die Gleichberechtigung der Frau durch die 
gewachsene Frauenbewegung, die sprunghafte 
Veränderung der Stellung der Frau im Bereich 
der Bildung und die wachsende Frauener-
werbstätigkeit wurde 1976 mit dem 1. Ehe-
reformgesetz das Hausfrauenleitbild des Fami-
lienrechts aufgegeben. Gleichzeitig wurde die 
Rolle des Familienrechts zum Schutz der Haus-
frau wesentlich erweitert. Die Zugewinnge-
meinschaft blieb erhalten. Es wurde ein um-
fangreiches, viele rechtliche Probleme enthal-
tendes Unterhaltsrecht für den Fall der Tren-
nung und Scheidung und mit dem Versorgungs-
ausgleich eine völlig neue Scheidungsfolgen-
regelung geschaffen. 

Regelung 
von Schei

-

dungs

-

folgen 

Die Regelungen zu den Scheidungsfolgen sind 
generell an die Ehegatten adressiert, sprechen 
nicht von Mann oder Frau. Dennoch bestand die 
Motivation für den Ausbau des Scheidungsfol-
genrechts und besteht seine praktische Bedeu-
tung weitestgehend im Schutz der Hausfrau und 
Mutter. Der Gesetzgeber ging von der großen 
Zahl von Frauen und Müttern aus, die sich auf 
den Haushalt und die Erziehung der Kinder 
konzentrieren wollen bzw. sich darauf konzen-
trieren müssen, weil ihre Erwerbstätigkeit mit 
den Belangen der Familie nicht oder nur wenig 
vereinbar ist. Dafür sollte ein familienrechtli-
cher Ausgleich, d. h. ein solcher zwischen den 
Ehegatten, geschaffen werden. (Es ist allerdings 
möglich, diesen Schutz vertraglich auszuschlie-
ßen.) Die Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit, die von der Familie selbst nur 
begrenzt sichergestellt werden kann und des-
halb weitgehend eine gesellschaftliche Auf-
gabe sein muß, hatte das Recht der alten Bun-
desrepublik nicht formuliert. Das ist erstmals 
durch Artikel 31 Abs. 1 und 2 des Einigungsver-
trages geschehen. 

Gleich

-

berechti

-

gung von 
Mann und 
Frau in 
der Ver-
fassung 
der DDR 

Die Verfassung der DDR von 1949 hatte mit den 
Artikeln 7, 30 und 144 alle der Gleichberechti-
gung von Mann und Frau entgegenstehenden 
Bestimmungen mit sofortiger Wirkung außer 
Kraft gesetzt, ausdrücklich auch bezogen auf 
das Familienrecht. Außerdem hat die Verfas-
sung (Artikel 18 Abs. 3) gefordert, durch Ge-
setze der Republik solche Einrichtungen zu 
schaffen, „die es gewährleisten, daß die Frau 
ihre Aufgabe als Bürgerin und Schaffende mit 
ihren Pflichten als Frau und Mutter vereinbaren 
kann" . Die Verfassung der DDR von 1968 hat 
diese Position fortgesetzt. Sie hat die Förderung 
der Frau, besonders in der beruflichen Qualifi-
zierung als staatliche und gesellschaftliche Auf-
gabe gekennzeichnet (Artikel 20 Abs. 2). Au-
ßerdem sollte das Grundrecht auf Achtung, 
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Schutz und Förderung von Ehe und Familie 
(Artikel 38 Abs. 1) besonders durch die Gleich-
berechtigung von Mann und Frau gewährleistet 
werden (Artikel 38 Abs. 2) . 

Berufstätigkeit und Hausarbeit sowie Erziehung 
der Kinder durch die Ehegatten wurden famili-
enrechtlich als gleichwertig angesehen. Gleich-
zeitig gab es für die gesamte Rechtsordnung die 
Konzeption, wonach Gleichberechtigung öko-
nomische Unabhängigkeit und diese wiederum 
berufliche Tätigkeit voraussetzt. 

Regelung 
von Schei

-
dungs

-folgen 

Unterhalt nach Scheidung war von der Mitte der 
50er Jahre an grundsätzlich auf zwei Jahre 
begrenzt. Er konnte auch verlängert werden 
und in besonderen Fällen zeitlich unbefristet 
bestehen bleiben. Gegen Ende der DDR-Zeit 
wurde der Ehegattenunterhalt (auch hier 
nahezu nur für Frauen von praktischer Bedeu-
tung) in weniger als 3 % der Scheidungsfälle in 
Anspruch genommen. Das hatte seine Ursache 
im hohen Grad der Frauenbeschäftigung und 
der Versorgung der Familien mit Plätzen in 
Kindereinrichtungen sowie im Anspruch allein-
stehender Eltern auf besondere staatliche 
Unterstützung. 

Im Güterrecht, das angesichts der allgemeinen 
Eigentumsverhältnisse grundsätzlich auf Werte 
bezogen war, die dem persönlichen Gebrauch 
dienten, führten die Ehekonzeption und der 
Gleichberechtigungsgrundsatz zunächst zur 
Gütertrennung, verbunden mit einem Aus-
gleichsanspruch bei Scheidung für die nichtbe-
rufstätige Ehefrau und dann (mit dem Familien-
gesetzbuch [FGB]) zur Einführung einer Eigen-
tums- und Vermögensgemeinschaft, der Errun-
genschaftsgemeinschaft ähnlich. Beide Ehegat-
ten waren Eigentümer der Sachen, der Rechte 
und des Vermögens, das sie während der Ehe 
durch Arbeit oder aus Arbeitseinkommen 
erworben hatten. Am Ende der Ehe erfolgte die 
Teilung nach dem Ermessen der Ehegatten, im 
Streitfall durch das Gericht, grundsätzlich zu 
gleichen Teilen. Einen Versorgungsausgleich 
bei Ehescheidung kannte das DDR-Recht 
nicht. 

Die Be

-

ziehung 
zwischen 

Eltern und 
nicht

-

ehelichen 
Kindern 

Rechtliche Regelungen der Beziehungen zwi-
schen Eltern und Kindern für den Fall der 
Geburt des Kindes außerhalb einer Ehe verdie-
nen besondere Beachtung, weil davon auszuge-
hen ist, daß für Mutter und Kind und für den 
Vater dadurch besondere Lebensbedingungen 
entstehen, die auch ihre weiteren Lebensper-
spektiven beeinflussen. Der Gesetzgeber kann 
nicht die so wichtige Gemeinsamkeit der Eltern 
unterstellen. Die Geburt des Kindes unterliegt 
bzw. unterlag spezifischen Bewertungen, oft 
negativen. Es ist also ein besonderer Bezug zum 
Schutz des ungeborenen Lebens, zur Entschei-
dung zum Kind überhaupt gegeben, und es sind 
erschwerte Bedingungen für die Entwicklung 
des Kindes wie der Mutter, besondere Erforder-
nisse für die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf und andere Probleme zu erwarten. (Das 
alles ist allerdings keineswegs sicher, viele 
individuelle Varianten sind gegeben. Bei der 
hohen Zahl von Geburten außerhalb der Ehe in 
der DDR war für etwa 80 % der Kinder festzu-
stellen, daß ihre gemeinsamen Eltern bei ihrer 
Geburt zusammenlebten.) 

Durch das BGB (1900) war die (damals fast 
immer) komplizierte soziale Lage der Mutter 
und des Kindes durch rechtliche Benachteili-
gung und Diskriminierung zusätzlich erschwert. 
Von einer Beziehung zwischen Vater und Kind 
wurde nicht ausgegangen. Die Pflichten des 
Vaters gegenüber dem Kind wurden be-
grenzt. 

Regelung 
im Grund-
gesetz 

Das Grundgesetz nun fordert in Artikel 6 Abs. 5 
mit einer ähnlichen Formulierung wie in Arti-
kel 121 der Weimarer Verfassung, den nicht-
ehelichen Kindern durch „die Gesetzgebung 
die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und 
seelische Entwicklung und ihre Stellung in der 
Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen 
Kindern". Eine Frist war nicht bestimmt. Eine 
neue Regelung wurde durch Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts (Entscheidung vom 
29. Januar 1969, BVerfGE 25, 167) erzwungen 
und trat mit dem Nichtehelichengesetz 1970 in 
Kraft. 

Das Gesetz hat die Rechtsstellung der nichtehe-
lichen Kinder verbessert, u. a. die Fiktion des 
BGB beseitigt, nach der Kind und Vater als nicht 
verwandt galten, der Unterhaltsanspruch wurde 
erweitert etc. Gleichzeitig blieben die Ehelich-
keit und die Nichtehelichkeit zentrale Katego-
rien des Kindschaftsrechts. Alle seine Bereiche 
sind zweifach geregelt, einerseits für eheliche 
und andererseits für nichteheliche Kinder. Die 
Nichtehelichkeit als solche (nicht konkrete Pro-
bleme des Kindes oder seiner Familie) blieb der 
Grund für die besondere Ausgestaltung des 
staatlichen Wächteramtes. Das Sorgerecht der 
Mutter wird nicht mehr im ganzen durch die 
gesetzliche Amtsvormundschaft begrenzt, son-
dern nur zum Teil durch die kraft Gesetzes 
eintretende Amtspflegschaft. 

Es wurde das Institut des Regelunterhalts 
geschaffen, wonach der Unterhaltsanspruch des 
Kindes gegenüber dem Vater nicht individuell, 
wie bei den ehelichen Kindern, sondern durch 
Regierungsverordnung für alle Kinder (in drei 
Altersgruppen) nach dem Bedarf festgelegt 
wird, den ein „bei seiner Mutter in einfachen 
Verhältnissen lebendes Kind" hat (§ 1615f. 
BGB). 

Das Kind erhielt einen Erbersatzanspruch. 
Damit ist es nicht Mitglied der Erbengemein-
schaft. Es hat aber unter bestimmten Voraus-
setzungen zwischen seinem 21. und 27. Lebens-
jahr Anspruch auf einen vorzeitigen Erbaus-
gleich. 

Der Gesetzgeber und auch die spätere Recht

-

sprechung gingen davon aus, daß das nichtehe- 
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liche Kind in der Gesellschaft Diskriminierun-
gen ausgesetzt ist. Deshalb wurden die rechtli-
chen Möglichkeiten ausgebaut, mit denen das 
Kind (außer durch Eheschließung der Eltern) 
noch den Status der Ehelichkeit erlangen kann 
(u. a. durch die Adoption des Kindes durch die 
eigene Mutter). Der Vater kann das Sorgerecht 
nur erlangen, wenn das Kind sein eheliches 
wird. Im Bereich des Unterhaltsrechts ist die 
gesetzliche Regelung und vor allem die Rechts-
praxis für eheliche und nichteheliche Kinder 
inzwischen miteinander verwoben und findet 
Annäherung statt in bezug auf den zu zahlen-
den Unterhalt. Der Regelunterhalt hat für die 
ehelichen Kinder die Funktion des Mindestun-
terhalts erhalten. Bei der Einführung der Fami-
liengerichte (1977) wurden die Rechtsbeziehun-
gen zwischen nichtehelichen Kindern und ihren 
Eltern jedoch nicht miterfaßt. Das sind keine 
Familiensachen im Sinne des Prozeßrechts, 
weshalb hier andere Zuständigkeiten und ein 
anderer Instanzenzug gelten. 

Regelung 
in der 

Verfas

-

sung der 
DDR 

Die Verfassung der DDR von 1949 hatte die die 
nichtehelichen Kinder benachteiligenden Be-
stimmungen des Familienrechts mit sofortiger 
Wirkung aufgehoben. Was das im einzelnen 
bedeutete, war z. T. offensichtlich, z. B. galt die 
rechtliche Fiktion der fehlenden Verwandt-
schaft zwischen Kind und Vater sofort als besei-
tigt. Zu anderen Fragen bedurfte es der Klärung 
durch die Rechtsprechung, z. B. in bezug auf die 
Abfindung als einer speziellen Regelung im 
Unterhaltsrecht für die nichtehelichen Kinder 
bzw. durch die Gesetzgebung, so zum Erbrecht 
des Kindes. 

Außerdem wurde die Problematik in engem 
Zusammenhang mit der Forderung der Verfas-
sung nach Gleichberechtigung von Mann und 
Frau gesehen, und es war zu beachten, daß die 
Verfassung die Beseitigung rechtlichen Nach-
teils für Kind und Eltern (Artikel 33) forderte. 
Die wesentlichsten rechtlichen Konsequenzen 
wurden durch das Mutter- und Kinderschutz-
gesetz von 1950 gezogen. Danach sollte die 
nichteheliche Geburt nicht als Makel angese-
hen werden. Die Mutter erhielt die vollen elter-
lichen Rechte, verbunden mit dem Anspruch auf 
Beistandschaft nach Wunsch. Der Unterhalt war 
nach den wirtschaftlichen Verhältnissen beider 
Eltern zu bemessen. 

Abschaf-
fung des 

Status der 
Ehelich-

keit bzw. 
Nichtehe

-

lichkeit 

Mit dem FGB von 1965 wurden die Ehelichkeit 
und die Nichtehelichkeit als Kategorien des 
Familienrechts aufgegeben. Die Unterhaltsre-
gelung war die gleiche (auch in bezug auf das 
Prozeßrecht) wie bei Kindern geschiedener 
Eltern. Im Erbrecht wurde 1966 eine Teillösung 
in Kraft gesetzt, die völlige erbrechtliche 
Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher 
Kinder erfolgte mit dem Zivilgesetzbuch von 
1976. 

Den Vätern konnte das Erziehungsrecht über

-

tragen werden, das aber nur (bis zum Familien

-

rechtsänderungsgesetz von 1990) anstelle der 

Mutter, wenn sie nicht erziehungsberechtigt 
war oder wenn sie der Übertragung des Erzie-
hungsrechts auf den Vater zugestimmt hatte. 
Die Verfassung der DDR von 1968 hat zur 
Nichtehelichkeit keine Aussage mehr enthal-
ten. Dort waren statt dessen zur Unterstützung 
alleinstehender Mütter und Väter (wie für kin-
derreiche Familien) besondere Maßnahmen 
gefordert, und zwar für unverheiratete, geschie-
dene und verwitwete gleichermaßen. 

Die Unter

-h

alts

-p

flicht der 
Eltern 

Das Unterhaltsrecht, in dem die Pflichten der 
Eltern gegenüber ihren Kindern festgelegt wer-
den, enthält eine besonders deutliche Funk-
tionszuweisung an die Familie. Sie dürfte von 
besonderem Einfluß sein auf die Herausbildung 
und mehr noch auf die Realisierung des Kinder-
wunsches. 

Soweit die Unterhaltspflicht im Zusammenle-
ben mit dem Kind durch Betreuung, Erziehung 
und durch finanzielle Mittel erfüllt werden 
kann, findet sie ihre weitgehende Akzeptanz in 
den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. 
Doch ist die Unterhaltspflicht völlig unabhängig 
davon, ob solche Beziehungen bestehen oder je 
bestanden haben. Gerade die bei Trennung 
bestehende Pflicht zur Geldleistung ist juristisch 
eindeutig fixierbar und mit den Mitteln staatli-
chen Zwanges durchsetzbar. Das Unterhalts-
recht begründet also für zwei bis drei Jahr-
zehnte (u. U. auch ohne zeitliche Begrenzung 
oder später erneut) Leistungspflichten als Kon-
sequenz aus der Entscheidung zum Kind bzw. 
allein aufgrund der Zeugung oder Geburt des 
Kindes. 

Unter

-

haltsrege

-

lung des 
BGB 

Die Unterhaltsregelung des BGB für Eltern und 
Kinder erlangte im Laufe der Jahre wachsende 
Bedeutung aufgrund des ständigen Anstiegs 
der Kinderkosten und der Tatsache, daß diese 
weitestgehend von den Eltern zu tragen sind. 
Das Recht schuf die Ermächtigung der Bundes-
regierung, durch Verordnungen den Unterhalt 
pauschal den sich verändernden Preisen und 
Einkommensverhältnissen anzupassen, das 
hieß bisher jeweils zu erhöhen (um 10, 11 oder — 
1992 — um 16 %). Das Prozeßrecht schuf für die 
ehelichen und für die nichtehelichen Kinder 
besondere Verfahren für diese Anpassung. Im 
Ergebnis erhöhte sich die Unterhaltspflicht und 
auch — besonders bei den niedrigeren Einkom-
men — schrittweise der Anteil, der vorn Einkom-
men der Eltern für den Unterhalt der Kinder zur 
Verfügung zu stellen ist. Durch die wachsende 
Zahl von Studierenden, die langen Studienzei-
ten und die wachsenden Lebenshaltungskosten 
der Studenten verlängerte und vergrößerte sich 
die Unterhaltspflicht der Eltern gegenüber 
ihren volljährigen studierenden Kindern konti-
nuierlich. 

Für den sonstigen Verwandtenunterhalt gelten 
nach wie vor unverändert die Bestimmungen 
der ursprünglichen Fassung des BGB. Gewisse 
Entlastungen sind durch die Regelungen des 
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Sozialrechts in bezug auf die Regreßnahme 
gegenüber den Verwandten des Unterstüt-
zungsempfängers geschaffen. Dennoch beste-
hen nach wie vor besonders als Folge von 
Arbeitslosigkeit oder zur Deckung der Pflege-
kosten beachtliche unterhaltsrechtliche Ver-
pflichtungen der Familie. 

Unter

-

halts

-

regelung 
in der 

DDR 

In der DDR war die Unterhaltsregelung für die 
Beziehungen zwischen Eltern und minderjähri-
gen Kindern die wohl praktisch bedeutsamste 
Materie des Familienrechts. Die Unterhalts-
pflicht erhöhte sich bei Einkommensverbesse-
rung, nicht aber aus Gründen einer allgemeinen 
Preis- und Einkommensveränderung. Die Un-
terhaltspflicht blieb relativ gering, weil die Kin-
derkosten weitgehend (am Ende mit etwa 80 %) 
vom Staat über die verschiedensten Leistungen 
übernommen worden waren. Blieb die Unter-
haltspflicht der Eltern aufgrund ihrer Leistungs-
fähigkeit gegenüber studierenden Kindern 
trotz des Anspruchs aller auf ein Stipendium 
bestehen, so verringerte sich die Verpflich-
tung um die Hälfte im Vergleich zu den Beträ-
gen, die für die Minderjährigen zu erbringen 
waren. 

Unterhaltspflichten zwischen sonstigen Ver-
wandten, die das FGB, ähnlich wie das BGB 
vorsah, hatten nahezu keine praktische Bedeu-
tung. Das ging auf die sozialen Leistungen und 
auf die sehr hohen Freibeträge (im Verhältnis zu 
den Einkommen in der DDR) zurück, die für die 
Prüfung der Regreßnahme seitens der Sozial-
hilfe gegenüber Unterhaltspflichtigen vorgese-
hen waren. 

Regelung 
der 

Rechte 
und 

Pflichten 
der Eltern 
zur Erzie

-

hung und 
Betreuung 

der Kin

-

der 

Die Rechte und Pflichten der Eltern zur Erzie-
hung und Betreuung der Kinder waren in bei-
den Staaten verfassungsrechtlich ausgestaltet. 
Im Grundgesetz schloß das (Artikel 6 Abs. 2) die 
Feststellung ein, daß die Pflege und Erziehung 
eine Pflicht ist, die den Eltern „zuvörderst" 
obliegt, woraus die grundsätzliche Alleinver-
antwortung der Eltern abgeleitet wird und die 
Mitwirkung anderer, von der Bildungsarbeit der 
Schule abgesehen, sich als Hilfe für die Familie 
darstellt. In den Verfassungen der DDR gab es 
diese Kennzeichnung der elterlichen Pflicht 
nicht, demgegenüber aber eine über den Bil-
dungsauftrag der Schule hinausgehende, im 
einzelnen nicht näher bestimmte staatliche Mit-
verantwortung für die Erziehung und Betreu-
ung der Kinder. 

Bezogen auf die elterliche Erziehung und 
Betreuung der Kinder gab es in der alten Bun-
desrepublik wie in der DDR eine Entwicklung, 
mit der die rechtliche Regelung auf die Sorge für 
das Kind gerichtet wurde. Das Wohl des Kindes 
wurde zum grundlegenden Kriterium der Ent-
scheidungstätigkeit. Sorgerecht wie Erzie-
hungsrecht bestimmen (bzw. bestimmten) die 
Rechtsposition der Eltern, die des Kindes nur 
vermittelt. Hier wie da war ein gemeinsames 
Sorgerecht unverheirateter Eltern nicht vorge

-

sehen. (In der DDR war eine solche Möglichkeit 
mit dem Änderungsgesetz von 1990 eröffnet 
worden.) 

Entsprechend der Festlegung des Grundgeset-
zes (Artikel Abs. 2), wonach die staatliche 
Ordnung „über ihre Tätigkeit (die der Eltern) 
wacht" , enthält das BGB eine rechtliche Ausge-
staltung von Begrenzungen des elterlichen Sor-
gerechts und staatlicher Kompetenzen, die das 
Recht der DDR z. T. nicht kannte. Es hatte die 
Idee des staatlichen Wächteramtes aus der Wei-
marer Verfassung nicht übernommen. Das 
stand im Zusammenhang mit der Anerkennung 
des vollen Sorgerechts für die Mutter eines 
nichtehelichen Kindes, mit der minimalen 
Bedeutung p rivaten Vermögens (also auch 
eines Kindesvermögens, das elterlicher Verwal-
tung hätte unterstehen können), mit den Erwar-
tungen, die an den Einfluß der Kindereinrich-
tungen und Schulen auf die Kinder und von 
Arbeitskollektiven auf die Eltern gerichtet 
waren und geht auch auf die Vorstellungen von 
der sozialistischen, das hieß der weitgehend 
konfliktfreien „Menschengemeinschaft" zu-
rück. 

Sorge-
recht nach 
Scheidung 

In beiden Rechtssystemen galt die Scheidung 
der elterlichen Ehe als Grund und Rechtferti-
gung dafür, das Sorgerecht (bzw. das Erzie-
hungsrecht) eines Elternteils zu beenden. In der 
DDR war die Mitwirkung der Jugendhilfe seit 
1966 auf besondere Problemlagen begrenzt und 
1990 wurde geregelt, daß eine Entscheidung 
zum Erziehungsrecht der Eltern im Scheidungs-
verfahren grundsätzlich nur auf Antrag er-
folgt. 

In der alten Bundesrepublik wurde 1982 die 
Möglichkeit des Fortbestandes eines gemein-
samen Sorgerechts nach Scheidung durch das 
Bundesverfassungsgericht eröffnet. Eine ge-
richtliche Entscheidung muß dennoch immer 
getroffen und das Jugendamt auch in allen 
Fällen einbezogen werden. 

Mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
(§ 17) erfolgte eine grundlegende Orientierung 
hin zur Beratung und eigenverantwortlichen 
Lösung der Probleme der elterlichen Sorge bei 
Trennung und Scheidung durch die Eltern 
selbst, die aber bislang in den Regelungen über 
die gerichtlichen Kompetenzen und die Proze-
duren im Ehescheidungsverfahren keine Ent-
sprechung hat. 

Vorgaben 
zum Er

-ziehungs

-

ziel 

Rechtliche Zielvorgaben zur Ehe oder zur Erzie-
hung der Kinder kennt das BGB nicht. Das 
KJHG (§ 1) spricht erstmals von einer Erziehung 
zur eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit. Das Familienrecht der 
DDR hatte, beginnend 1955, sozialistische Ziel-
vorgaben für die Ehe und für die Erziehung der 
Kinder durch die Eltern formuliert. Diese Rege-
lungen im Familienrecht hatten im wesentli- 
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chen propagandistische Bedeutung. Für die Ehe 
gilt das vollends, für das Eltern-Kind-Verhältnis 
weitestgehend auch. (Anders im Bildungsrecht, 
wo dem gleichen Erziehungsziel im Zusammen-
hang mit den Entscheidungen über den Zugang 
zu weiterführenden Bildungsmöglichkeiten 
durchaus Sanktionen zugeordnet werden konn-
ten.) 

,,Gesell

-

schaftliche 
Kräfte" 

in der 
Rechtsord

-

nung der 
DDR 

Sozialistische Ideologie verkörperten außerdem 
die Regelungen, die die sogenannten gesell-
schaftlichen Kräfte, d. h. die Hausgemeinschaf-
ten, Arbeitskollektive oder gesellschaftliche 
Organisationen betrafen. Ihnen war in der 
gesamten Rechtsordnung eine große Rolle für 
die Konfliktvermeidung oder -überwindung 
zugewiesen worden. Dementsprechend wurden 
sie durch das Recht aufgefordert, Ehe und 
Familie zu fördern und insbesondere Eltern bei 
der Erziehung ihrer Kinder zu helfen, und — 
darüber hinaus — sah das Recht die Einbezie-
hung dieser gesellschaftlichen Kräfte in die 
Arbeit staatlicher Institutionen, so auch der 
Gerichte und der Jugendhilfe, vor. Im Bereich 
der Jugendhilfe, die jeweils für etwa 0,8-1 % 
aller Kinder zwischen 0 und 18 Jahren aus den 
verschiedensten Gründen tätig wurde, hat diese 
Regelung je nach der Haltung der Eltern dazu, 
den Beziehungen in den jeweiligen Gemein-
schaften, je nach der Problematik, um die es 
ging und in Abhängigkeit von der Arbeitsweise 
der Mitarbeiter der Jugendhilfe eine unter-
schiedliche praktische Rolle gespielt und sehr 
unterschiedliche Ergebnisse hervorgebracht. 

In bezug auf die Ehe ist die Idee der Einbezie-
hung gesellschaftlicher Kräfte nur vereinzelt 
umgesetzt worden. Die Richter wurden immer 
wieder aufgefordert, auf diese Weise eheerhal-
tend tätig zu werden. Doch wurde dieser Weg 
weder von den Ehegatten noch von den Rich-
tern angenommen, auch im Recht selbst trat der 
Gedanke zurück. 

Zusam

-

menleben 
von Part

-

nern ohne 
Ehe 

Das Zusammenleben von Partnern ohne Ehe hat 
in beiden deutschen Staaten rechtliche Pro-
bleme hervorgebracht, aber keine familien-
rechtliche Regelung erfahren. Hier blieb alles 
der Rechtsprechung überlassen. Die Probleme 
bei Trennung hatten in der DDR ökonomisch 
nur geringe Brisanz aufgrund der weitgehen-
den beruflichen Selbständigkeit der Frau. 

Während das Zusammenleben ohne Ehe in der 
alten Bundesrepublik Deutschland im Arbeits-
förderungs- und im Recht der Sozialhilfe zum 
Schutz der Ehe mit dieser rechtlich gleichge-
stellt ist, unterblieb in der DDR jede rechtliche 
Regelung zu dieser Form des Zusammenlebens. 
Sie hat allerdings die Notwendigkeit wie die 
Möglichkeit der besonderen Unterstützung 
alleinstehender Eltern verändert und dazu 
geführt, daß die Familienförderung immer 
weniger an den Familienstand der Eltern, son-
dern an die Geburt, die Zahl und das Alter der 
Kinder anknüpfte. 

Hohe 
Komplexi-
tät des 
Familien-
rechts im 
Geltungs-
bereich 
des 
Grund-
gesetzes 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß das 
Familienrecht im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes im Verlaufe der Entwicklung stark 
ausgebaut wurde. Eine umfangreiche, kaum zu 
übersehende Rechtsprechung mit einer Viel-
zahl strittiger Fragen gehört dazu. Die Grund-
strukturen des BGB (von 1900), der ZPO (von 
1877) und des Gesetzes über die freiwillige 
Gerichtsbarkeit (FGG von 1898) blieben erhal-
ten, die Veränderungen in diese Texte einge-
fügt, z. T.  mit  vielen Unterparagraphen. 

Diese Entwicklung beinhaltet eine starke Ver-
rechtlichung der Familie, der Ehe und auch der 
geschiedenen Ehe. Vor allem ist aus der Sicht 
der Familien festzustellen, daß mit dieser 
Rechtsentwicklung die Entscheidung zur Ehe, 
zur Elternschaft, zur Scheidung und zur Wieder-
verheiratung zu viel weitergehenden rechtli-
chen Konsequenzen führt, als das früher der Fall 
war, und daß damit die Einschnitte in die 
persönlichen Bedingungen der Lebensgestal-
tung viel gravierender geworden sind. 

Ebenso ist festzustellen, daß die Regelungen für 
den Konfliktfall vielfach wenig hilfreich sind, 
vor allem für die Erhaltung der Beziehungen 
zwischen Eltern und Kindern, aber die zeitli-
chen, finanziellen, psychischen und anderen 
Belastungen des Konflikts oft erheblich vergrö-
ßern. Bei der Darstellung der Probleme, die mit 
der Überleitung des Bundesrechts in die neuen 
Länder verbunden sind, wird das deutlich (vgl. 
Abschnitt 3.3, besonders die Darstellung zum 
Ehescheidungsrecht und zum Kindesunter-
halt). 

Ver

-

gleichs

-

weise ge-
ringe Be-
deutung 
des Fami-
lienrechts 
in der 
DDR 

Für das Familienrecht der DDR zeigt sich, daß 
seine Bedeutung insofern rückläufig war, als die 
gesellschaftlichen Bedingungen und die Rege-
lungen anderer Rechtsbereiche zu einem Rück-
gang der ökonomischen Abhängigkeit der 
Familienmitglieder voneinander führten. Vor 
allem aus der Sicht der Frau und der in Ausbil-
dung stehenden volljährigen Kinder gab es 
einen Rückgang des Bedarfs an rechtlicher 
Regelung und dementsprechend an der Be-
gründung von Rechten und Pflichten zur sozia-
len Absicherung von Familienmitgliedern. 
Auch für vorhandene rechtliche Regelungen 
dieser Art, so beim Ehegattenunterhalt nach 
Scheidung und beim Unterhalt zwischen sonsti-
gen Verwandten, war der Anwendungsbedarf 
ständig rückläufig. Der Umgang mit dem Fami-
lienrecht im Konfliktfall war für die Ehegatten 
und Eltern durch die einfache und übersichtli-
che, in sich geschlossene Regelung erleichtert 
und ihnen — mit Ausnahme der Ehescheidung 
selbst — weitgehend selbständig möglich. 

Im Juli 1990 wurde das Familienrecht der DDR 
durch das erste Familienrechtsänderungsgesetz 
reformiert. Die systemtypischen Regelungen, 
namentlich die Präambel und das Erziehungs-
ziel, wurden aufgehoben. Die Gesamtkodifika-
tion blieb erhalten unter Einarbeitung seit lan-
gem notwendiger Reformen. Das betraf insbe-
sondere die Verstärkung des Umgangsrechts, 
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die Einführung der Möglichkeit eines gemein-
samen Erziehungsrechts der Eltern nach Schei-
dung und für nichtverheiratete Eltern und den 
Ausbau der Vertragsfreiheit der Ehegatten im 
Güterrecht. 

3. Zur Überleitung des Bundesrechts 
in die neuen Bundesländer 

3.1 Zur Überleitung selbst 

Umfang 
der Über

-

leitung 

Mit der Überleitung des Familienrechts der 
alten Bundesrepublik auf die neuen Länder 
entstand für alle bestehenden Ehen und Eltern-
Kind-Verhältnisse eine neue Rechtslage. Das 
FGB der DDR trat außer Kraft. Es ist nur noch auf 
die Ehen anzuwenden, die bereits vor dem 
3. Oktober 1990 geschieden waren, ebenso auf 
die Auflösung der durch das FGB begründeten 
Eigentumsgemeinschaft, auch wenn die Been-
digung der Ehe nach dem 3. Oktober 1990 
erfolgt und auf Rechtsvorgänge, die sich auf die 
Zeit vor dem 3. Oktober 1990 beziehen (z. B. die 
elterliche Unterhaltspflicht). Nicht übergeleitet 
wurde die Amtspflegschaft für nichteheliche 
Kinder. Die Mutter behält bzw. erhält auch 
künftig mit der Geburt des Kindes das Sorge-
recht ohne gesetzliche Einschränkungen. Aus-
genommen wurde von der Überleitung außer-
dem die Regelunterhaltsverordnung, mit der 
der Unterhalt für nichteheliche Kinder, der 
zugleich der Mindestunterhalt für eheliche Kin-
der ist, festgelegt wird. Diesbezüglich und auch 
für den Erlaß einer Verordnung zur Anpassung 
des Unterhalts der ehelichen Kinder an die sich 
verändernden wirtschaftlichen Verhältnisse 
wurde eine Kompetenz der neuen Länder 
begründet. Zwei Regelunterhaltsverordnungen 
und eine Anpassungs VO wurden inzwischen 
erlassen. 

Erbrecht 
für nicht

-

eheliche 
Kinder 

Zum Erbrecht sieht der Einigungsvertrag vor, 
daß für nichteheliche Kinder in den neuen 
Ländern künftig zwei verschiedene Regelungen 
Platz greifen. Waren sie am 2. Oktober 1990 
bereits geboren, erben sie wie eheliche Kinder. 
Wurden sie danach geboren, findet für sie das 
spezielle Erbrecht für nichteheliche Kinder des 
BGB Anwendung. 

Väter nichtehelicher Kinder, Stiefeltern oder 
Großeltern, denen auf der Grundlage des FGB 
der DDR das Erziehungsrecht übertragen wor-
den war, erhielten durch den Einigungsvertrag 
die Rechtsstellung eines Vormundes, weil das 
BGB für diesen Personenkreis die Möglichkeit 
der Übertragung des Sorgerechts nicht vor-
sieht. 

Bezüglich des Güterrechts konnte jeder Ehe-
gatte, wenn die Ehe am 2. Oktober 1990 nicht 
schon beendet war, durch Erklärung gegenüber 
dem Gericht bestimmen, daß es für seine Ehe 
bei dem Güterstand des FGB bleiben, insoweit 
das Bundesrecht also nicht übergeleitet werden 
soll. Diese Möglichkeit war auf zwei Jahre 

befristet. Sie ist nur in geringem Maße in 
Anspruch genommen worden, geschätzt wer-
den etwa 8 000 Fälle. 

3.2 Zu den Wirkungen der Überleitung 
auf die Familien allgemein 

Die Wirkung der Überleitung des Bundesrechts 
auf die neuen Länder ist vielfältig und im 
einzelnen differenziert. Im folgenden werden 
nur solche Aspekte herausgegriffen, die ausge-
hend vom Einfluß des Familienrechts auf die 
Lebensbedingungen der Familien besondere 
Bedeutung haben. 

Erweite-
rung der 
Funktions-
zuweisung 
an die 
Familie 

Die Hauptwirkung oder die für die Familien 
wesentlichste Veränderung durch die Überlei-
tung des Bundesrechts in seiner Gesamtheit 
(dabei insbesondere die Rechtslage in bezug auf 
die Frauen- und Familienförderung und den 
Mutterschutz) und durch das Familienrecht spe-
ziell besteht in der wesentlichen Erweiterung 
der Funktionszuweisung an die Familie, die Ehe 
und die geschiedene Ehe. Es ist nicht nur eine 
Erweiterung im Vergleich zur Lage in der DDR, 
sondern, da es in der alten Bundesrepublik im 
Verlaufe ihrer Entwicklung — wie dargestellt --
einen Ausbau der Funktionen der Familie durch 
das Familienrecht gegeben hat, eine Erweite-
rung auch im Vergleich zur Zeit vor der Grün-
dung der DDR. Die Bestimmung des Grundge-
setzes (Artikel 6 Abs. 2) und des KJHG (§ 1), 
wonach die Eltern zuvörderst verpflichtet sind, 
greift in der üblichen Interpretation durch, die 
die Eltern nicht als Erstberufene und unter dem 
Aspekt notwendiger Arbeitsteilung mit außerfa-
milialen Einrichtungen, sondern grundsätzlich 
als Alleinverantwortliche sieht. Kinder zu 
haben, erscheint nun als Privatsache. Alle Akti-
vitäten für Kinder von seiten des Staates, der 
Gemeinden, von Verbänden gelten als Hilfe zur 
Wahrnahme elterlicher Verantwortung. Sie sind 
von Voraussetzungen abhängig, die detailliert 
nachgewiesen werden müssen, die der Bewer-
tung unterliegen, die sich verändern wie die 
eventuellen Leistungen. Sie können auch wie-
der entfallen. 

Betreu

-

ungslei

-

stungen 

Die Leistungen der Kindereinrichtungen, der 
Schulen und des Gesundheitswesens sind nicht 
mehr in dem bisherigen Umfang und der Art, 
wie sie zur Verfügung standen, sichere Grund-
lage der Familienplanung und der Gestaltung 
des Familienlebens und seiner Vereinbarkeit 
mit der Erwerbstätigkeit (auch der Aus- und 
Weiterbildung) der Eltern. Diese Veränderung 
bedeutet nicht die Wiederherstellung der not-
wendigen Funktion der Familie für die Entwick-
lung der Kinder. Ihre unersetzbare Rolle für die 
Kinder war durch die Arbeit der Kindereinrich-
tungen nie in Frage gestellt und hat die Familie 
immer stark gefordert. Es handelt sich vielmehr 
um eine Erweiterung der Funktionszuweisung 
im Sinne der Forderung nach einer Vielzahl von 
Betreuungsleistungen, die der Familie, und das 
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heißt konkret in der Regel der Mutter, abver-
langt werden. 

Kinder-
kosten 

Die Kinderkosten steigen und die staatliche 
Beteiligung an der Tragung dieser Kosten ist 
stark zurückgegangen, so daß die ökonomische 
Funktion der Familie größer wird durch die 
Sachzwänge (die Kinder müssen versorgt wer-
den) und auch durch die Festlegungen des 
Familienrechts. (Hatte z. B. ein unterhaltspflich-
tiger Vater mit einem — in den neuen Bundes-
ländern noch immer überdurchschnittlichen — 
Nettoeinkommen von 2 000 DM für zwei Kinder 
im Alter von 9 und 13 Jahren vor der Wende 
18 % seines Einkommens als Unterhalt aufzu-
bringen, so waren es im Jahre 1991 nach der 
1. RegelunterhaltsVO 30 % und sind es seit 
Mitte 1992, nach der zweiten Regelunter-
haltsVO, 38 %.) Der Ausbildungsunterhalt wird 
von den Eltern in einem Umfang gefordert, der 
weit über jede Planung hinausgeht, wie sie in 
den Familien in der DDR erforderlich war. 

Unter

-

halts

-

pflicht 

Unterhaltspflicht zwischen erwachsenen Ver-
wandten wegen Arbeitslosigkeit oder für die 
Heimkosten bei Alter und/oder Pflegebedürf-
tigkeit war bislang im Spektrum familialer Pla-
nung nicht enthalten. Die Sorge um die älteren 
Familienmitglieder hatte sich fast ausschließlich 
in den Bereich der moralisch motivierten Hilfe-
leistung verlagert. Jetzt entstehen z. T. weitrei-
chende Unterhaltspflichten. 

Ökono

-

mische 
Funktion 

der Ehe 

Besondere Ausweitung erfährt die ökonomische 
Funktion der Ehe. Sie ist nicht schlechthin 
Bestandteil des Zusammenlebens der Ehegat-
ten, sondern die Ehe wird wieder Versorgungs-
institution, vor allem die geschiedene Ehe 
erlangt diese Funktion zurück. Arbeitslosigkeit, 
fehlende Frauenförderung, geringerer Mutter-
schutz und die starken Veränderungen im 
Bereich der Kinderbetreuung außerhalb der 
Familie sollen durch die Ehe aufgefangen wer-
den. Diese Rechtsentwicklung durch die Ober-
leitung wird besonders beim Recht auf Arbeits-
losenhilfe und bei den Scheidungsfolgenrege-
lungen wahrgenommen. Für letztere, also für 
den Ehegattenunterhalt nach Scheidung und 
den Versorgungsausgleich, ist das der Fall, 
obgleich die einschlägigen Regelungen wegen 
fehlender Leistungsfähigkeit oder geringer Un-
terschiede in den Rentenanwartschaften der 
Ehegatten sehr oft gar nicht greifen bzw. vorerst 
nicht oder nur geringfügig greifen. 

Die Hauptwirkung der Überleitung des Bundes-
rechts besteht also darin, daß die Ehen und die 
Eltern-Kind-Verhältnisse, die am 3. Oktober 
1990 bereits bestanden, einen anderen rechtli-
chen Inhalt erlangt haben, daß sich der Kreis der 
Rechte und Pflichten wesentlich erweitert hat, 
und die Entscheidung zur Ehe, zur Familien-
gründung und zur Vergrößerung der Familie ist 
mit wesentlich weitergehenden rechtlichen 
Konsequenzen und somit stärkeren Einschnit-
ten in die Bedingungen der weiteren Lebensge-
staltung verbunden, als das vor der Wende der 
Fall war. 

3.3 Zu Wirkungen der Rechtsanwendung 2) 

Probleme Hier zeigen sich Probleme, die die Annahme des 
übergeleiteten Rechts durch die Bürgerinnen 
und Bürger erschweren. Das hängt zunächst 
damit zusammen, daß offensichtlich reformbe-
dürftige Bestimmungen mit übergeleitet wur-
den, die in der DDR vor geraumer Zeit außer 
Kraft gesetzt worden waren und nun wieder 
Geltung erlangt haben. 

Auch re

-

formbe

-

dürftiges 
Recht 
wurde 
über-
geleitet 

Einige Bestimmungen davon wurden nach der 
Überleitung bereits für verfassungswidrig er-
klärt. Das betrifft das Ehenamensrecht, die 
Regelung zum Kranzgeldanspruch der „unbe-
scholtenen Verlobten" nach Auflösung des Ver-
löbnisses und die die Mutter betreffende Sorge-
rechtsregelung im Falle der Ehelicherklärung 
des bislang nichtehelichen Kindes. Nicht verfas-
sungswidrig, aber auch nicht verfassungskon-
form ist nach Feststellung des Bundesver-
fassungsgerichts die Regelung über die unter-
schiedliche gerichtliche Zuständigkeit für eheli-
che und nichteheliche Kinder in bezug auf den 
Unterhalt; eine Regelung, die dessen ungeach-
tet in den neuen Bundesländern nun erst einzu-
führen war. 

Frauen erfahren, daß ihnen das BGB einseitig 
besondere Betreuungsaufgaben gegenüber den 
Kindern zuweist (§ 1606 Abs. 3) und für sie eine 
antiquierte Begrifflichkeit nutzt. (Es spricht 
noch von Rechten einer „Frauensperson" 
(§ 825); die Frau „empfängt" das Kind vom 
Mann, der der Frau „beiwohnt"). Die ökono-
misch schwächere Frau hat während der Ehe im 
Güterrecht keine Stütze mehr, es fehlt an einer 
Pflicht der Ehegatten, einander bei der Verein-
barkeit von Familie und Beruf zu helfen. 

Spezielles 
Recht für 
Nicht-
eheliche 

Während das Familienrechtsänderungsgesetz 
von 1990 die Reste ungleicher Regelung für die 
Beziehungen zwischen Eltern und Kind nach 
Geburt außerhalb der Ehe, die die Stellung des 
Vaters betrafen, beseitigt hat, wurde mit der 
Überleitung des Bundesrechts erneut ein spe-
zielles Nichtehelichenrecht etabliert. Die Wir-
kung dieses Vorgangs ist abgeschwächt, weil 
die Amtspflegschaft nicht übergeleitet wurde 
und die Praxis sich überwiegend bemüht, die 
unterschiedliche Regelung mehr als rechtstech-
nische Erscheinung zu erklären. Dennoch bleibt 
Benachteiligung und vor allem Diskriminierung 
damit verbunden. 

Nicht geringe Probleme der Wirksamkeit des 
übergeleiteten Familienrechts betreffen die 
Regulierung des Konflikts, worin eine wesentli-
che Aufgabe des Familienrechts besteht. Dabei 
ist vom Familienrecht zu erwarten, daß es mög-
lichst dem Schutz der Kinder dient, dem ökono-
misch Schwächeren zur Seite steht, die Bezie-
hungen befriedet, den Konflikt zumindest nicht 

2 ) Im einzelnen vergleiche die Expe rtise von Anita 
Grandke „Studie zur Anwendung des übergeleiteten 
Familienrechts in den neuen Bundesländern". 
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verschärft, die psychischen, zeitlichen und 
finanziellen Belastungen so gering wie möglich 
hält und die Intimsphäre der Bürger achtet. 
Besonders sollte alles zur Erhaltung der Bezie-
hungen zwischen Eltern und Kindern über die 
Trennung und Scheidung der Eltern hinaus 
getan werden. Das alles wird mit dem überge-
leiteten Recht nur begrenzt erreicht. 

Rechts-
beratung 
kommer-
zialisiert 

So wurde die Rechtsberatung schnell kommer-
zialisiert. Sie ist -- das Jugendamt ausgenom-
men — ein eigener Kostenfaktor geworden. Das 
vom Beratungshilfegesetz geforderte Verfahren 
zur Klärung der Voraussetzungen für die 
kostenlose Beratung ist schwerfällig, der 
Rechtspfleger entscheidet, die dem Anwalt für 
die Beratung aus den öffentlichen Kassen zuste-
hende Gebühr ist nicht hoch. Auch im gerichtli-
chen Verfahren selbst erfolgt weitaus weniger 
Beratung, als das für den Bereich des Familien-, 
Zivil- und Arbeitsrechts in der DDR prozeß-
rechtlich angelegt und üblich war. 

Geringere 
Vorher-

sehbarkeit 
der Recht-
sprechung 

Die Vorhersehbarkeit des Ablaufs und des 
Ergebnisses der Rechtsprechung hat sich stark 
verringert. Das rührt nicht her aus dem unver-
meidlichen Umgang mit auslegungsbedürfti-
gen Bestimmungen. Diese rechtliche Erschei-
nung war aus dem DDR-Familienrecht bekannt 
und ist zudem Voraussetzung für die Beachtung 
der individuellen Besonderheiten des Einzel-
falls. Das Problem hat sich mit dem übergeleite-
ten Recht ausgebreitet durch die Kompliziert-
heit der rechtlichen Regelung, ihre Unüber-
sichtlichkeit im materiellen wie im Prozeßrecht, 
durch die Ausweitung der Rechtsfolgen von 
Trennung und Scheidung wie der gerichtlichen 
Kompetenzen und die der Jugendämter, durch 
Formerfordernisse, Anwaltszwang und -- nicht 
zuletzt — durch die außerordentliche Differen-
ziertheit der Meinungen, Diktionen und Vorge-
hensweisen der einzelnen Richter. Selbst da, wo 
Tabellen und Richtlinien existieren, findet sich 
eine Fülle von Varianten in der Rechtsanwen-
dung bei der rechtlichen Würdigung der glei-
chen Lebenssachverhalte. Die Problematik der 
Unvorhersehbarkeit betrifft die Entscheidung 
selbst, den Prozeßverlauf, die eigenen Einfluß-
möglichkeiten, die Dauer und die Kosten des 
Verfahrens. 

Unter

-

haltsrecht 
nicht 

familien

-

orientiert 

Dem Recht des Kindesunterhalts mangelt es an 
der notwendigen Familienorientierung. Das 
betrifft vor allem die Regelungen über den 
Zeitpunkt, in dem die Unterhaltspflicht einsetzt 
bzw. sich erhöht und das Fehlen einer gesetzli-
chen Informationspflicht der Beteiligten und vor 
allem das Fehlen jeder Pflicht des Vaters (selten 
ist es die Mutter, die vom Kind getrennt lebt und 
ihm Unterhalt schuldet) zur eigenen Initiative 
für die Bestimmung seiner Unterhaltspflicht. 
Die Konzeption des BGB und der ZPO gibt, 
anders als das DDR-Recht, keinen Spielraum für 
Absprachen, für einen kinder- und beziehungs-
freundlichen Umgang der eventuell noch mit-
einander verheirateten, um die Ehe ringenden 
— Eltern. Sie geht zu Lasten des Kindes und des 

Elternteils, bei dem es lebt, oder zu Lasten der 
öffentlichen Kassen, wenn es zur Zahlung von 
Unterhaltsvorschuß kommt. 

Mit dem besonderen Regelunterhalt in den 
neuen Ländern kann nur auf die geringere 
Leistungsfähigkeit des Verpflichteten reagiert 
werden. Von einer geringeren Bedürftigkeit der 
Kinder kann nicht mehr ausgegangen werden. 
Für die geringere Leistungsfähigkeit (die kei-
neswegs durchgehend anzutreffen ist) ist ein 
besonderer Regelunterhalt aber nicht erforder-
lich. Der eigentliche Effekt des besonderen 
Regelunterhalts liegt deshalb bei der Unter-
haltsvorauszahlung. Da sie auf den jeweiligen 
Regelunterhalt bezogen ist, erhalten die Kinder 
in den neuen Bundesländern, soweit sie 
anspruchsberechtigt sind, bei gleicher Bedürf-
tigkeit 75 % dessen, was die Kinder in den alten 
Bundesländern erhalten. 

Auf-
wendige 
Schei

-

dungs

-

verfahren 

Eine Vielzahl von Problemen ergibt sich für die 
Ehegatten und Eltern aus dem übergeleiteten 
Scheidungsrecht in den Fällen, die die Mehrheit 
bilden, in denen Übereinstimmung in bezug auf 
die Scheidung und die Scheidungsfolgen, ins-
besondere zum Sorgerecht besteht. Die nun 
mögliche einverständliche Scheidung wird be-
grüßt. Doch praktisch sehen sich die Ehegatten 
einem wenig hilfreichen, sie psychisch, zeitlich 
und finanziell belastenden Verfahren ausge-
setzt. 

Der Anwaltszwang (in den Ländern des Bei-
trittsgebiets 1948 für die erste, 1976 auch für die 
zweite Instanz beseitigt) wurde wieder einge-
führt. So selbstverständlich wie das Recht auf 
die Inanspruchnahme eines Anwalts je nach 
Wunsch und Bedarf ist, so sehr wird der Zwang, 
sich anwaltlich vertreten lassen zu müssen und 
die fehlende Berechtigung, die Scheidung 
selbst beantragen zu können, als Bevormun-
dung erlebt. Es erweist sich nun als unumgäng-
lich, ohne eigene Notwendigkeit Dritten in die 
Intimsphäre der Ehe Einblick zu gewähren und 
finanzielle Mittel dafür aufzuwenden. 

Der Versorgungsausgleich tritt als neue Schei-
dungsfolge hinzu. Er ist obligatorisch mit jeder 
Ehesache zu verbinden, obgleich die typische 
Scheidung im Beitrittsgebiet die junge Ehe 
junger Leute betrifft, die beide erwerbstätig 
waren bei nicht allzu großen Einkommensun-
terschieden. Ein spürbarer Effekt ist (jedenfalls 
zunächst) von diesem Ausgleich nicht zu erwar-
ten. Dennoch ist der damit verbundene Auf-
wand und die beachtliche Verlängerung der 
Verfahrensdauer hinzunehmen, zumal die 
Möglichkeiten der vertraglichen Gestaltung 
durch das Gesetz sehr begrenzt sind. 

Zwangs-
läufige 
Sorge

-

rechtsent

-

scheidung 

Während das Familienrechtsänderungsgesetz 
der DDR von 1990 die gerichtliche Entschei-
dung zum Sorgerecht von einem Antrag abhän-
gig gemacht und ansonsten voll auf Beratung, 
Eigenverantwortung und den Fortbestand der 
gemeinsamen elterlichen Verantwortung ge-
setzt hatte, ist nun nicht nur immer über das 
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Sorgerecht zu entscheiden, sondern außerdem 
— ebenfalls immer — die Mitwirkung des 
Jugendamtes gefordert. Dazu kommt die zum 
Teil befremdliche Art der Einbeziehung der 
Kinder in die Ehekrise durch das Gericht, vor 
allem dann, wenn es dafür keinerlei fallbezo-
gene Erfordernisse gibt. So werden von einigen 
Richtern bei übereinstimmenden Vorschlägen 
der Eltern Kinder auch unter 14 und ab drei 
Jahren immer angehört. Das geschieht zum Teil 
in Gegenwart der Eltern oder eines Elternteils 
oder auch ausdrücklich ohne sie. Die Eltern 
werden konkret oder allgemein über den Inhalt 
der Aussagen der Kinder informiert. Die 
Geschwister werden zusammen angehört oder 
getrennt im Gerichtssaal, im richterlichen 
Arbeitszimmer, beim Besuch des Richters in der 
Kindereinrichtung usw. Zum Teil werden selbst 
Kinder unter 14 Jahren direkt danach gefragt, 
bei welchem Elternteil sie bleiben möchten und 
welche Gründe sie dafür haben. Diese Anhö-
rungen beeinflussen das Ergebnis der richterli-
chen Entscheidung in den Fällen, in denen 
Eltern einen einverständlichen Vorschlag ma-
chen, offensichtlich nicht. Über ihre Vorberei-
tung, ihre Wirkung auf die Kinder und die 
Beziehungen in der Familie gibt es keine Infor-
mationen. 

Als bedauerlich erscheint, daß die obligatori-
sche gerichtliche Entscheidung zum Sorgerecht 
und die häufig anzutreffende Art ihrer Durch-
führung die Idee des KJHG, durch Beratung zu 
helfen und so eine eigene gemeinsame Ent-
scheidung der Eltern zu fördern, die den  Kin

-

dern die Beziehung zu beiden Eltern möglichst 
erhält, behindern wenn nicht gar unterlaufen. 

Hohe Ver

-

fahrens

-

kosten 

Die Kosten des Verfahrens haben sich durch die 
Einbeziehung des Anwalts wesentlich erhöht. 
Sie belasten die Ehegatten und (oder bzw. 
zunächst) die öffentlichen Kassen. Der weitaus 
größte Teil der Eheverfahren wird auf der 
Grundlage von Prozeßkostenhilfe durchgeführt. 
Da angenommen wird, daß die Gründe für die 
Mittellosigkeit der Ehegatten häufig vorüberge-
hender Natur sind (Arbeitslosigkeit, Ausbil-
dung, noch niedriges Lohnniveau) wird den 
rechtlichen Möglichkeiten, durch die die 
Kostenerstattung vier Jahre nach Rechtskraft 
der Scheidung noch gefordert werden kann, in 
der Praxis zunehmende Bedeutung beigemes-
sen. 

Begren

-

zungen 
der Selb

-

ständig

-

keit bzw. 
Erschwe-
rung von 
Konflikt-
lösungen 

Verschiedene weitere Regelungen werden als 
Einmischung, als Begrenzung der Selbständig-
keit und/oder als Erschwerung der Konfliktlö-
sung erlebt. Das betrifft z. B. die Pflicht allein-
sorgeberechtigter Mütter oder Väter, dem Vor-
mundschaftsgericht davon Mitteilung zu ma-
chen, wenn sie die Absicht haben, einen ande-
ren als den anderen Elternteil des Kindes zu 
heiraten und dem Standesbeamten ein entspre-
chendes Zeugnis des Vormundschaftsgerichts 
vorzulegen. Zu diesen Problemen gehört ferner 
die fehlende Möglichkeit, die Anfechtung der 
Ehelichkeit des Kindes mit dem Eheverfahren 

zu verbinden, die Notwendigkeit also, in jedem 
Fall  ein gesondertes gerichtliches Verfahren 
anzustrengen, oder die Regelung, wonach die 
alleinsorgeberechtigte Mutter die Ehelichkeit 
des Kindes als dessen Vertreter nur mit Geneh-
migung des Vormundschaftsgerichts anfechten 
kann. Genannt seien die umständliche und 
formale Verbindung zwischen Jugendamt und 
Vormundschaftsgericht in bezug auf die Unter-
haltsbeistandschaft oder die Zuständigkeit von 
Richter und Rechtspfleger bei der Schaffung 
eines Titels auf Regelunterhalt für nichteheliche 
Kinder und nicht zuletzt die Vielzahl von ver-
fahrensrechtlichen Komplikationen. 

Für die Befindlichkeiten der Familien in den 
verschiedensten Konfliktsituationen ist die Ar-
beit der Jugendhilfe und die Anwendung des 
Familienrechts im Zusammenhang mit dem 
KJHG von größter Bedeutung. Diese Arbeit 
darzustellen, würde weit über den Rahmen des 
Familienberichts hinausgehen. Nur einige 
Schlüsselprobleme sollen genannt werden: 

Steigen-
der Bedarf 
an 
Jugend-
hilfe 

Die Arbeit mit dem KJHG trifft auf eine Pro-
blemkonzentration. Es wurde völlig neues 
Recht übergeleitet, in den neuen Ländern sogar 
früher in Kraft gesetzt als in den alten. Die Hilfe 
aus den alten Bundesländern entsprach folge-
richtig dem jeweiligen Stand der dortigen Ver-
arbeitung der Konzeption des KJHG. Gleichzei-
tig gab es weitreichende personelle Verände-
rungen, eine neue Struktur der Jugendhilfe war 
aufzubauen, während zugleich der Bedarf der 
Familien und der Kinder und Jugendlichen 
selbst nach Jugendhilfe ganz außerordentlich 
gestiegen und ständig im Steigen beg riffen ist. 
(Z. B. war die Zahl der Fälle, in denen die 
Jugendämter Jugendgerichtshilfe leisteten, im 
Jahre 1992 doppelt so hoch wie im Jahre 1991.) 
Diese Lage und Entwicklung trifft zwar auf ein 
großes Engagement der Mitarbeiter, ansonsten 
aber nicht auf adäquate Bedingungen. Letzteres 
trifft vor allem für die finanzielle Lage und (eng 
damit verbunden) für den Entwicklungsstand 
der freien Träger der Jugendhilfe zu. Trotz der 
großen Arbeitsbelastung müssen die Jugend-
ämter eine Vielzahl formaler Vorgänge bearbei-
ten aufgrund ihrer undifferenzierten Einbezie-
hung in die Arbeit der Familien- und Vormund-
schaftsgerichte. 

Aus rechtlicher Sicht ist zu unterstreichen, daß 
die Festlegung im Einigungsvertrag in bezug 
auf die im Beitrittsgebiet sehr weitreichende 
Unverbindlichkeit des Leistungskatalogs die 
Schwierigkeiten noch verstärkt, statt eine ange-
messene Reaktion auf die Lage im Beitrittsge-
biet zu befördern. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die 
Überleitung des Bundesrechts auf das Beitritts-
gebiet differenzierte Wirkungen zeitigt. Sie ver-
läuft z. T. problemlos, so in bezug auf die 
Eheschließung, die Feststellung der Vater-
schaft, die Adoption oder bei der Erstfestsetzung 
von Unterhalt für die Kinder mit Hilfe der 
Jugendämter. Mehr jedoch wird die neue 
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Rechtslage als Belastung der Familie wahrge-
nommen. Das rührt von der Funktionszuwei-
sung an die Familie, von der neuen Begründung 
von Abhängigkeit und daraus resultierenden 
Verpflichtungen her. Das ergibt sich auch aus 
den Erfahrungen bei der Anwendung des neuen 
Rechts. Die Belastung wird in den bestehenden 
Familien deutlich empfunden und sie beeinflußt 
stark die sich zu Ungunsten von Elternschaft, 
Ehe und Familie verändernden Auffassungen 
und Wertungen vor allem bei den Jüngeren. 
Verstärkend wirkt in diese Richtung Enttäu-
schung über die zu wenig familienfördernde 
und -schützende Rolle des neuen Rechts und 
über den ausbleibenden Gewinn an Freiheit 
und Selbstbestimmung, worauf die Erwartun-
gen im deutschen Einigungsprozeß besonders 
gerichtet waren. 

4. Zur weiteren Entwicklung 
des Familienrechts 

4.1 Die wesentlichen Anstöße 
für die Rechtsentwicklung 

Die Notwendigkeit der Reform des Familien-
rechts ist offenbar in der Politik wie in Rechts-
kreisen unbestritten. Das darf freilich nur vom 
Grundsatz her, nicht jedoch bezogen auf den 
Umfang, die Bereiche oder gar die konkrete 
neue Lösung angenommen werden. Sicher 
unterliegen auch die einzelnen Anstöße für die 
Rechtsentwicklung einer unterschiedlichen 
Wertung. 

Entschei

-

dungen 
des Bun

-

desverfas

-

sungs

-

gerichts 

Sehr deutliche, direkte Anstöße, verbunden mit 
z. T. detaillierten Vorgaben für die Entwicklung 
des Familienrechts ergeben sich aus Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts, in de-
nen geltende Regelungen als im Widerspruch 
zu Bestimmungen des Grundgesetzes stehend 
gekennzeichnet werden. 

Bereits 1982 hat das Bundesverfassungsgericht 
(Urteil vom 3. November 1982, FamRZ 1982, 
S. 1179) die obligatorische Beendigung des Sor-
gerechts eines Elternteils aufgrund der Schei-
dung für verfassungswidrig erklärt und die 
Möglichkeit des Fortbestandes des gemeinsa-
men Sorgerechts auch nach Scheidung begrün-
det. Hier bedarf es der näheren rechtlichen 
Ausgestaltung. 

1991 (Beschluß vom 7. Mai 1991, FamRZ 1991, 
S. 913) wurde grundsätzlich durch das Bundes-
verfassungsgericht auch die Möglichkeit eines 
gemeinsamen Sorgerechts unverheirateter El-
tern  eröffnet. Das geschah in Auseinanderset-
zung mit den zwingenden Rechtsfolgen einer 
Ehelicherklärung. Sie begründet nach der Kon-
zeption des BGB das alleinige Sorgerecht des 
Vaters und beendet das der Mutter. Doch das 
verstößt nach Meinung des Gerichts gegen 
„Artikel 6 Abs. 2 GG, wenn die Eltern mit dem 
Kind zusammenleben, beide bereit und in der 
Lage sind, die elterliche Sorge gemeinsam zu 

übernehmen, und dies dem Kindeswohl ent-
spricht". Entsprechende Vorgänge werden bis 
zur Neuregelung nicht bearbeitet. 

Die unterschiedliche gerichtliche Zuständigkeit 
für Unterhaltsverfahren ehelicher und nichtehe-
licher Kinder bezeichnete das Bundesverfas-
sungsgericht 1991 (Beschluß vom 5. November 
1991, FamRZ 1992, S. 157) als nicht verfas-
sungskonform und als Nachteil für die Kinder. 
Die Regelung für verfassungswidrig zu erklä-
ren, unterblieb mit Hinweis auf zeitliche und 
finanzielle Probleme, die bei der Einbeziehung 
der nichtehelichen Kinder in die Zuständigkeit 
der Familiengerichte zu berücksichtigen seien. 
Zur gleichen Zeit wurde die Regelung in den 
neuen Bundesländern neu installiert, was eben-
falls mit erheblichen zeitlichen und finanziellen 
Problemen verbunden war und ist. 

Im März 1991 (Beschluß des BVerfG vom 
5. März 1991, NJW 1991, S. 1602) wurde das 
Ehenamensrecht (mit grundsätzlicher Bedeu-
tung für den Namen der Kinder) durch das 
Bundesverfassungsgericht in Bewegung ge-
bracht. Es hatte die Bestimmung des BGB für 
verfassungswidrig erklärt, nach der automa-
tisch der Name des Mannes zum Ehenamen 
wird, wenn die Ehegatten bei Eheschließung 
zum Namen keine Erklärung abgeben. 

Nachdem das Bundesverfassungsgericht sich 
1972 (Beschluß vom 20. Januar 1972, NJW 1972, 
S. 571) für unzuständig erklärt hatte, über die 
Vereinbarkeit von § 1300 BGB (der Schaden-
ersatzregelung zugunsten der Frau für die 
Gestattung der „Beiwohnung" während eines 
später aufgelösten Verlöbnisses) mit dem 
Grundgesetz zu entscheiden, ist es nun im 
Februar 1993 (Beschluß vom 5. Februar 1993, 
FamRZ 1993, S. 662) der Entscheidung eines 
Amtsgerichts beigetreten, das die Regelung für 
verfassungswidrig erklärt hatte. 

Diese Anstöße zur Rechtsentwicklung sind 
durch den Einigungsprozeß verstärkt, da die 
nichtverfassungskonformen Regelungen auf 
die neuen Bundesländer übergeleitet wurden 
und eine solche ablösten, die mit dem Grundge-
setz konform waren. Zum Beispiel befand sich 
das Ehenamensrecht mit Artikel 3 des GG in 
Übereinstimmung, weil es einen Vorrang des 
Namens des Mannes nicht kannte; für alle 
Kinder gab es die gleiche gerichtliche Zustän-
digkeit in Unterhaltsstreitigkeiten, der § 1300 
BGB galt in der DDR seit einer Entscheidung des 
LG Cottbus von 1950 als unvereinbar mit dem 
Gleichberechtigungsgrundsatz. 

Mit der Entscheidung des BVerfG (Beschluß 
vom 18. Januar 1988, NJW 1988, S. 3010), in der 
die Pflicht der Mutter begründet wurde, dem 
nichtehelichen Kind den Namen seines Vaters 
mitzuteilen und mit der Entscheidung, die den 
Zusammenhang zwischen dem Recht des voll-
jährigen Kindes, seine Ehelichkeit anzufechten, 
und der Stabilität der elterlichen Ehe be traf 
(Urteil vom 31. Januar 1989, NJW 1989 S. 891), 
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hat das Bundesverfassungsgericht das Grund-
recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstam-
mung aus dem Grundgesetz abgeleitet. Damit 
ist das System der geltenden Abstammungsre-
gelung zur Reform aufgerufen. 

Mit der Entscheidung bereits vom 13. Mai 1986 
bezeichnet das BVerfG das Recht der Eltern, 
ihre Kinder rechtsgeschäftlich zu vertreten „in-
soweit (als) mit Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit Artikel 1 Abs. 1 nicht vereinbar, als danach 
die Eltern ... Verbindlichkeiten zu Lasten ihrer 
Kinder eingehen können, die über deren Haf-
tung mit dem ererbten Vermögen hinausge-
hen. " Mit dieser Feststellung sind grundsätzli-
che Fragen des elterlichen Vertretungsrechts 
und auch der Rolle des Vormundschaftsgerichts 
zur Diskussion gestellt. 

UN-Kon

-

vention 
fiber die 

Rechte 
des 

Kindes 

Die Reformanstöße des BVerfG betreffen ganz 
überwiegend das Eltern-Kind-Verhältnis. In 
diesem Bereich des Familienrechts gehen wei-
tere Reformanstöße von der UN-Konvention 
über die Rechte des Kindes von 1989 aus. Die 
Bedeutung der Konvention für das innerstaatli-
che Recht ist umstritten. Dennoch erscheint es 
als unumgänglich, die Grundorientierung der 
Konvention für das Familienrecht zu erschlie-
ßen. Die Konvention steht in engem Zusammen-
hang mit den allgemeinen Menschenrechtskon-
ventionen und der Konvention über die Beseiti-
gung aller Formen der Diskriminierung der 
Frau. Sie lenkt die volle Aufmerksamkeit auf 
das Kind, seine Rechtssubjektivität und dabei 
besonders auf sein Recht auf Entwicklung. Sie 
betont die Bedeutung stabiler Beziehungen zu 
Mutter und Vater bzw. zu der Familie, in der es 
lebt und geborgen ist. Die Konvention forde rt 

 dazu heraus, das Recht aus der Sicht des Kindes 
zu überdenken. Angesichts der verbreiteten 
Instabilität von Partnerschaften und Elternbe-
ziehungen hat es besonderes Gewicht, wenn die 
Konvention den Familienbegriff vom Kind her 
bestimmt und nicht vom rechtlichen Status aus, 
der zwischen den Eltern besteht. Die Konven-
tion betont das Recht des Kindes auf Beziehun-
gen zu beiden Eltern und bringt damit einen 
wesentlichen Rechtsgedanken zum Ausdruck. 
Er besagt, daß die Freiheit von Eltern in der 
Gestaltung ihrer Beziehungen als Partner 
(wachsende Mobilität in der Partnerschaft) 
zwingend mit dem Anwachsen ihrer Verant-
wortung als Mutter und Vater und als Eltern 
gemeinsamer und nicht gemeinsamer Kinder 
verbunden sein muß. 

Auch dieser Rechtsgedanke verstärkt sich aus 
der Sicht der neuen Bundesländer. Die große 
Zahl von Geburten außerhalb der Ehe und die 
häufige Scheidung von Eltern haben dazu 
geführt, daß Veränderungen in den Partnerbe-
ziehungen der Eltern zum Leben vieler Kinder 
gehören. Das war im öffentlichen Bewußtsein 
bereits verankert, woraus sich auch die große 
Übereinstimmung bei der Annahme des Fami-
lienrechtsänderungsgesetzes von 1990 erklärt, 

mit dem u. a. ein Recht des Kindes auf Umgang 
mit seinen Eltern begründet wurde. 

Problem 
der Ver-
einbarkeit 
von Fami-
lie und 
Beruf 

Die Dynamik der Familienentwicklung wird in 
ganz außerordentlichem Maße von der sich 
verändernden Stellung der Frau und den Bezie-
hungen zwischen den Geschlechtern bestimmt. 
So groß die Bedeutung der Familie im Leben der 
Frauen (und Männer) und so groß der Bedarf der 
Familie nach Zuwendung seitens der Frauen 
(und Männer) ist, so eindeutig ist auch die 
steigende Bedeutung anderer Lebensbereiche 
für die Persönlichkeitsentwicklung. Die Ent-
wicklung von Bildung, Kultur und Technik, aber 
auch die Tendenz zur kleinen Familie, die 
fehlende Stabilität der Partnerschaft bringen 
objektiv das wachsende Bedürfnis nach berufli-
cher Betätigung hervor. Damit stellt sich zwin-
gend das Problem der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Erwerbstätigkeit. Es ist ein Problem der 
Familien, die es aber in der Mehrheit nicht allein 
meistern können. Deshalb ist es ebenso ein 
Problem der Gesellschaft, das weit über die 
Jahrhundertwende seine Bedeutung behalten 
wird. Der starke Abbau der Bedingungen für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie er sich 
in den neuen Bundesländern seit der Wende 
vollzieht, stellt eine außerordentliche Belastung 
der Familienentwicklung und auch des Eini-
gungsprozesses selbst dar. Wie sehr es sich bei 
der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstä-
tigkeit aber um ein Problem der neuen wie der 
alten Bundesländer handelt (wenn auch im 
einzelnen differenziert), ergibt sich aus der 
Tatsache, daß für diesen Bereich durch den 
Einigungsvertrag direkt Forderungen an die 
Gesetzgebung und damit an  die Rechtsentwick-
lung gestellt sind. In Artikel 31 heißt es: 

Forderun-
gen aus 
dem Eini

-

gungs

-

vertrag 

1) Es ist Aufgabe des gesamtdeutschen Gesetz-
gebers, die Gesetzgebung zur Gleichberech-
tigung zwischen Männern und Frauen wei-
terzuentwickeln. 

2) Es ist Aufgabe des gesamtdeutschen Gesetz-
gebers, angesichts unterschiedlicher rechtli-
cher und institutioneller Ausgangssituatio-
nen bei der Erwerbstätigkeit von Müttern 
und Vätern die Rechtslage unter dem 
Gesichtspunkt der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf zu gestalten. 

Anstöße für die Rechtsentwicklung ergeben 
sich nicht zuletzt aus der Überleitung des Bun-
desrechts auf die neuen Länder auch insofern, 
als das Zusammentreffen dieses Rechts mit 
komplizierten (oder komplizierteren) sozialen 
Bedingungen, mit anderen Rechtsauffassungen 
und mit anderen Erfahrungen der Bürgerinnen 
und Bürger im Umgang mit dem Familienrecht 
Probleme verdeutlicht, die dem Familienrecht 
generell (auch aus der Sicht der Familien in den 
alten Bundesländern) anhaften. So gesehen 
kann die Überleitung des Familienrechts der 
alten Bundesrepublik auf die neuen Bundeslän-
der auch dazu herausfordern, das Familienrecht 
bewußter von den Bedürfnissen der Familie her 
als ein Mittel ihrer Förderung zu konzipieren. 
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Die Vielfalt der Reformanstöße hat zu einer 
Reihe von Initiativen für die Rechtsentwicklung 
geführt. Sie haben nach der deutschen Vereini-
gung wesentliche Intensivierung und Erweite-
rung erfahren. 

Initiativen 
zur 

weiteren 
Rechtsent

-

wicklung 

Die gemeinsame Verfassungskommission hat 
u. a. zu den Artikeln 3 und 6 des Grundgesetzes 
beraten und eine öffentliche Anhörung durch-
geführt (Dezember 1992). Dabei standen die 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätig-
keit, der Schutz von Ehe und Familie, eventuell 
auch anderer Formen dauerhaften Zusammen-
lebens und die grundrechtliche Posi tion der 
Kinder im Mittelpunkt, besonders auch ein 
Recht des Kindes auf Erziehung und Entwick-
lung nicht nur gegenüber den Eltern, sondern 
auch gegenüber dem Staat. 

Zum Namensrecht für Ehegatten und ihre Kin-
der hat die Bundesregierung bereits einen 
Gesetzesentwurf verabschiedet. Zur Neugestal-
tung des Kindschaftsrechts wurde beim Bundes-
justizministerium eine Kommission eingesetzt. 
Der Juristinnenbund hat detaillierte Vorschläge 
zum Recht des Kindes auf Kenntnis seiner 
Abstammung, der elterlichen Sorge und zum 
Unterhalt für minderjährige Kinder und Auszu-
bildende erarbeitet. Der letzte Deutsche Juri-
stentag (1992) hat sich in gleicher Breite den 
Reformfragen gewidmet. Die Bundestagsfrak-
tion der SPD hat sich der Reform des Kind-
schaftsrechts, insbesondere bezogen auf die 
Probleme bei Trennung und Scheidung, ange-
nommen, eine öffentliche Anhörung durch-
geführt (Februar 1992) und im Dezember 1992 
einen Gesetzentwurf im Bundestag einge-
bracht. 

Die grundsätzlichen Fragen nach den Funktio-
nen, die der Familie obliegen können (oder 
nicht), nach den Leistungen, die die Familie 
erbringt und nach den Leistungen, die der Staat 
ihr gegenüber zu erbringen hat, wurden im 
Ausschuß des Bundestages für Familie und 
Senioren beraten und es erfolgte eine Anhörung 
(Mai 1992). 

Aus den Verfassungen der neuen Bundesländer 
ergeben sich sowohl Standpunkte zur, als auch 
Erwartungen an  die notwendige Rechtsent-
wicklung, insbesondere zur Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit, zur Schaffung 
bzw. zur Erhaltung von Einrichtungen zur 
Betreuung der Kinder, zur Stellung der Kinder 
im Rechtssystem und zur Verantwortung des 
Staates für die Entwicklungsbedingungen der 
Familie. 

Eine schon vor der Wende entstandene (von der 
Thyssenstiftung gestützte) Arbeitsgruppe von 
Familienrechtlern aus Ost- und Westdeutsch-
land hat sich über mehrere Jahre dem Rechts-
vergleich und den Reformfragen im Familien-
recht gewidmet. 

Charakteristisch für die Reformdiskussion ist, 
daß nahezu alle Fragen hef tig umstritten sind 

und daß die Aktivitäten ohne Koordinierung 
verlaufen. Offensichtlich kommt dem politi-
schen Willen zur Reform eine außerordentliche 
Bedeutung zu. 

4.2 Zu einigen familienpolitischen Ansätzen 
für die Rechtsentwicklung und eine 
Reform des Familienrechts 

Allge-
meine 
Orientie-
rungen im 
Hinblick 
auf eine 
Reform 
des Fami-
lienrechts 

Der Familienbericht hat weder die Aufgabe 
noch die Möglichkeit, konkrete Vorschläge für 
künftige rechtliche Regelungen zu formulieren. 
Es sollen lediglich in Ableitung aus den Infor-
mationen zur Lage der Familie insgesamt zum 
Familienrecht einige Orientierungen darge-
stellt werden, die für die Entwicklungsbedin-
gungen der Familie von besonderer Bedeutung 
sind. Es geht um Grundrichtungen, die für die 
Familien generell zutreffen und solche, die die 
Lage der Familien im Konfliktfall möglichst 
verbessern sollen. 

Die Kommission möchte feststellen, daß das 
Recht die Familie weitaus mehr fördern kann 
und sollte, als das gegenwärtig der Fall ist. 
Dabei richten sich wesentliche Forderungen an 
solche Bereiche des Rechts, die dem Familien-
recht gewissermaßen vorgelagert sind, da sie 
die Lebensbedingungen der Familie beeinflus-
sen. Der Bogen der Regelungen spannt sich vom 
Grundgesetz über das Arbeits- und Bildungs-
recht, das Steuerrecht, die Maßnahmen zur 
Schwangeren- und Familienhilfe über das Recht 
der Jugendhilfe bis zum Unterhaltsvorschußge-
setz. Viele dieser Regelungen werden in den 
verschiedenen Teilen des Berichts angespro-
chen. 

Pflicht zur 
Förderung 
der 
Familie 

Das Grundgesetz stellt die Familie in Artikel 6 
Abs. 1 unter den besonderen Schutz der staatli-
chen Ordnung. Die Förderung der Familie ist im 
Grundgesetz nicht ausdrücklich erwähnt. Den-
noch besteht Übereinstimmung darin, daß der 
Schutz der Familie ihre Förderung mit Notwen-
digkeit einschließt. Die Förderung ist sogar die 
vorrangige Form des Schutzes der Fami lie. 

Aus der Gesamtaussage zur Lage der Familie, 
zu ihren Leistungen und Problemen leitet sich 
nach Ansicht der Kommission die Notwendig-
keit ab, die Familienförderung als Aufgabe des 
Staates, die auch im Sozialgesetzbuch verankert 
ist, stärker bewußt zu machen. Es h andelt sich 
um eine Aufgabe des Bundes, der Länder und 
der Gemeinden. Wesentliche Maßnahmen zu 
ihrer Umsetzung sind im SGB festgelegt. Doch 
kann sich die Realisierung der Förderungsauf-
gabe darauf nicht beschränken. Sie bedarf ihrer 
Umsetzung in allen Bereichen der Rechtsord-
nung je nach Sachzusammenhang, den Bedürf-
nissen der Familie und den jeweiligen Möglich-
keiten. 

Es geht dabei keineswegs nur oder vordergrün

-

dig um finanzielle Leistungen, sondern um die 
Einbeziehung der Familie in die konzeptionelle 
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Arbeit, planerische Tätigkeit, um einen entspre-
chenden Arbeitsstil und ebensolche Kriterien 
für die Organisation von Abläufen, die die 
Familie be treffen bzw. mitbetreffen. 

Innerhalb der Familienförderung haben gegen-
wärtig und in absehbarer Zukunft Maßnahmen 
zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Bil-
dung für Mütter und Väter, die Sicherung der 
Wohnbedürfnisse der Familie, die Sorge um die 
Entwicklung der notwendigen Kompetenzen 
für die Gestaltung von Familienleben bei Mann 
und Frau und die finanzielle Entlastung von 
Eltern besondere Bedeutung. 

Recht des 
Kindes auf 
Erziehung 

und Ent-
wicklung 

Das KJHG hat ein Recht des Kindes auf Erzie-
hung und Entwicklung begründet (§ 1), wie es 
auch durch die Konvention über die Rechte des 
Kindes gefordert wird. Die Kommission meint, 
daß dieses Recht des Kindes als ein solches 
gegenüber den Eltern und dem Staat zu verste-
hen ist. Diese Wertung der Aussage des Geset-
zes erscheint folgerichtig in Anbetracht der 
Kompliziertheit und Komplexität der Aufgabe, 
die Erziehung und Entwicklung von Kindern zu 
sichern, weil sowohl die Persönlichkeitsent-
wicklung der Kinder als auch die der Mütter und 
Väter anzustreben ist und schließlich in Anbe-
tracht des unverzichtbaren Wertes, den Kinder 
für den Fortbestand der Gesellschaft und für die 
Realisierung des Generationenve rtrages haben. 

Eltern haben eine besondere und unverzicht-
bare Rolle im Leben der Kinder. Sie sind ihre 
erstberufenen Sachwalter, wozu ihre hohe und 
spezifische, aber keineswegs ihre alleinige Ver-
antwortung für die Kinder gehört. Im Verhältnis 
zum Staat sollte es sich vor allem um ein Recht 
der Kinder auf Betreuung, auch in Gemein-
schaften mit anderen Kindern, und auf Bildung 
und Ausbildung entsprechend ihrer Eignung 
und Neigung handeln. 

Möglich

-

keit einer 
in sich ge

-

schlosse

-

nen Kodi

-

fikation 
des Fami

-

lienrechts 
prüfen 

Was das Familienrecht selbst angeht, so schlägt 
die Kommission vor, die Möglichkeiten einer in 
sich geschlossenen Kodifikation des Familien-
rechts zu prüfen. Das würde bedeuten, das 
Familienrecht im ganzen neu zu konzipieren 
und zu regeln. Die bisherige, vom Grundgesetz 
ausgehende Entwicklung des Familienrechts 
erfolgte in vielen Teilschritten unter Beachtung 
von verschiedenen Teilzielen, Einzelerforder

-

nissen, aktuellen Anlässen und Problemstellun-
gen. Die jetzt erforderliche Gestaltung des 
Familienrechts sollte einer komplexen Konzep-
tion folgen und das Familienrecht bewußt in den 
Dienst der Familienförderung stellen. 

Es sollte von den Bedürfnissen der Kinder, 
Eltern und Partner nach solchen Regelungen 
ausgehen, die die Stabilität und die Möglichkei-
ten der eigenen Gestaltung der Beziehungen 
anstreben und die durch die aus den Bedürfnis-
sen und Beziehungen abgeleitete Verantwor-
tung der Familienmitglieder füreinander be-
stimmt werden sowie den Entfaltungsmöglich-
keiten der Kinder wie der Eltern verpflichtet 
sind. Es sollte in der Konfliktsituation so hilfreich 
sein wie möglich. 

Es liegt nahe, die familienpolitische Zielstellung 
der Reform und die Breite des Reformbedarfs als 
Anlaß für die Schaffung eines modernen, bür-
gernahen, also verständlichen Familienrechts, 
auch als Herausforderung dazu zu verstehen. 
Bei einem solchen Herangehen wäre zu beach-
ten, daß das Recht in verschiedenen Regelungs-
bereichen Einfluß auf die Entwicklungsbedin-
gungen der Familie nimmt und deshalb unge-
achtet der Breite einer solchen Kodifikation, also 
unabhängig davon, ob sie über das bürgerliche 
Recht hinausgeht oder sich darauf beschränkt, 
eine abgestimmte Konzeption zur Entwicklung 
des Rechts in bezug auf die Familie erforderlich 
ist. 

Begren-
zung der 
Pflichten 
zwischen 
Familien

-

angehöri

-

gen 

Die Reform des Familienrechts müßte von dem 
Gedanken bestimmt sein, daß der Schutz der 
Familie ein wesentlicher Gesichtspunkt sein 
muß für die Bestimmung des Inhalts und des 
Umfangs (auch der Grenzen) dafür, ob und 
welche Rechte und Pflichten zwischen Fami-
lienangehörigen begründet werden. Es bedarf 
der Prüfung und der Begründung dafür, ob und 
inwieweit die Ehe, geschiedene Ehegatten bzw. 
die Eltern oder/und die Kinder in die Pflicht 
genommen werden können und sollten, um in 
den gesellschaftlichen Bedingungen oder in der 
persönlichen Lebensführung wurzelnde Pro-
bleme aufzufangen. Die heutige Rechtsgestal-
tung sollte beachten, daß die Familie fundamen-
tale persönliche und gesellschaftliche Bedürf-
nisse befriedigt. Doch beim gegenwärtigen 
Stand der Entwicklung muß der einzelne weder 
die Ehe schließen noch eine Familie gründen. 
Die rechtliche Regelung sollte deshalb bewußt 
darauf gerichtet sein, Ehe und Familie als erstre-
benswert und annehmbar zu erhalten. Diese 
Sicht auf die Familie zielt in keiner Weise auf 
den Abbau ihrer Rolle, sondern im Gegenteil 
darauf, ihre Entfaltung entsprechend den gege-
benen Bedingungen und Erfordernissen der 
Familienentwicklung möglichst zu fördern. 

Das Kind

-

schafts

-

recht stär-
ker vom 
Kind her 
konzipie-
ren 

Besonderer und bereits anerkannter Hand-
lungsbedarf besteht für das Kindschaftsrecht. Es 
erscheint in diesem Bereich ein Umdenken in 
dem Sinne erforderlich, als es — soweit als 
möglich — vom Kind her konzipiert werden und 
seine wachsende Selbständigkeit aufnehmen 
sollte. Dabei kommt es darauf an, ein Umschla-
gen der bisher geringen Bewertung des Kindes 
im Recht in eine Überbewertung zu verhindern 
und auch darauf zu achten, daß keine Felder für 
die Einmischung Dritter in die Familie (als 
Sachwalter der Kinder") eröffnet und ein 

Gegeneinander von Eltern und Kindern durch 
das Recht begünstigt wird. Eine Regelung, die 
vom Kind ausgeht, würde den rechtlichen Status 
der Eltern (das Bestehen oder Nichtbestehen 
einer Ehe zwischen ihnen) nach Erfordernis 
beachten, aber nicht zum Ausgangspunkt des 
Kindschaftsrechts machen und würde damit 
seine Zweiteilung je in ein Recht für eheliche 
und für nichteheliche Kinder aufgeben können 
und müssen. 
Das Kindschaftsrecht sollte eine neue Haltung 
zur Elternschaft fördern und auch fordern, 
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indem es die Verantwortung der Eltern für ihre 
Kinder auch im Falle von Trennung und Schei-
dung voll bestehen läßt. Es sollte gerade unter 
dieser Voraussetzung die Erwartung an beide 
richten, die Rechte des Kindes gemeinsam zu 
achten und seine Interressen zu sichern. Das 
Recht sollte deshalb auf eine pauschale, allge-
meinen Erwägungen folgende Begrenzung 
oder Beseitigung elterlicher Verantwortung für 
die Kinder (so gegenwärtig bei fehlender Ehe) 
verzichten und diese nur vorsehen, wenn sie im 
konkreten Fall zum Schutz des Kindes erforder-
lich ist. 

Vereinfa

-

chung des 
Unter

-haltsrechts 

So wie auch in der in Gang befindlichen Reform-
arbeit zu erkennen, sollte das Unterhaltsrecht 
mit einbezogen sein. Hier besteht ein dringen-
der Bedarf nach einer kinder- und beziehungs-
freundlichen Regelung, die zugleich eine 
wesentliche Vereinfachung enthalten sollte. 
Letzteres wird mit der Besei tigung eines spe-
ziellen Nichtehelichenrechts, die sich bereits 
abzeichnet, leichter zu erreichen sein. 

Gemein

-

same 
Sorge um 

die Ver

-

einbarkeit 
von Fami

-

lie und 
Beruf 

Die Rechtsentwicklung im Interesse der Verein-
barkeit von Familie und Beruf bzw. Ausbildung 
betrifft vor allem andere Rechtsbereiche, so das 
Arbeits- und das öffentliche Recht. 
Innerhalb des Familienrechts sollte die Sorge 
um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
bzw. Ausbildung als Aufgabe auch der Ehegat-
ten und Eltern seinen Platz finden. Jeder Ehe-
gatte sollte verpflichtet sein, den Wunsch des 
anderen nach beruflicher Tätigkeit und nach 
Aus- und Weiterbildung zu respektieren und 
ihm bei der Realisierung behilflich zu sein. Auch 
sollte beiden Ehegatten gleiche Verantwortung 
in bezug auf die Belange der Kinder und des 
Haushalts obliegen als rechtliche Basis für die 
Absprachen zur Gestaltung des Familienlebens, 
die selbstverständlich Sache der Ehegatten ist. 
Das Familienrecht sollte stärker berücksichti-
gen, daß beide Ehegatten erwerbstätig sein 
wollen und sind. Gleichzeitig muß es den Schutz 
des Ehegatten zu sichern suchen, der sich den 
Familienaufgaben ständig oder zeitweilig be-
sonders widmet. Außerdem sollte das BGB von 
allen Bestimmungen frei gemacht werden, die 
die alte Rollenzuweisung festigen oder diskri

-

minierend wirken können 

Schutz 
auch an

-

derer For

-

men des 
Zusam

-

men

-

lebens 

Eine komplexe Neugestaltung des Familien-
rechts sollte nicht länger an der Tatsache vorbei-
gehen, daß neben der Ehe andere Formen 
dauerhaften Zusammenlebens bestehen. So-
weit die Beteiligten solcher Beziehungen ein 
Bedürfnis nach rechtlicher Regelung haben (ob 
in bezug auf das Zusammenleben selbst oder 
die Lage bei Trennung oder Tod) sollte das 
Recht dafür ein Angebot bereithalten. Die 
Motive, die Konstellationen, die Zusammenset-
zung von Formen des Zusammenlebens ohne 
Ehe sind äußerst differenziert. Sie können eine 

sexuelle Komponente haben, aber das muß 
keineswegs der Fall  sein. Der Gesetzgeber 
sollte sich jeder Bewe rtung der realen Differen-
ziertheit enthalten. Deshalb scheint es der Kom-
mission angebracht zu sein, die Regelung durch 
Anknüpfung an  faktische und erkennbare 
Gegebenheiten vorzunehmen. Ein solcher An-
knüpfungspunkt könnte die gemeinsame Haus-
haltsführung sein. Sie manifestiert sich nach 
außen und ermöglicht rechtliche Bezugnahme 
ohne Wertung der Art  der Beziehung und der 
Motivation für das Zusammenleben. 

Umfassen-
des Bera

-

tungsan

-
gebot für 
Konflikt-
fälle 

Neben den wesentlichen Rechtsfragen, die die 
Lebensbedingungen und den Alltag der Fami-
lien mehr oder weniger stark betreffen, sollen 
speziell für den Konfliktfall grundsätzliche 
Erfordernisse der Rechtsentwicklung genannt 
werden. Verstärkt und verdeutlicht durch die 
Lage in den neuen Bundesländern, aber keines-
wegs auf sie beschränkt, zeigt sich das Bedürfnis 
nach einem in die Konfliktregelung rechtlich 
eingeordneten Beratungsangebot für die Fami-
lien. Dabei kommt es auf die Freiwilligkeit der 
Beratung, den ungehinderten Zugang zu ihr 
und besonders darauf an, daß sie zur Grundlage 
für die eigene Konfliktlösung entwickelt wird. 
Gegenwärtig steht die Beratung weitgehend 
neben den staatlichen Entscheidungskompe-
tenzen und den obligatorischen Verfahren. Die 
grundsätzliche Einordnung der Idee des § 17 
KJHG in das System der Konfliktregelung sollte 
in dem Sinne erfolgen, daß sie selbst zum Mittel 
der Konfliktlösung in den dann einverständli-
chen Fällen wird und die Fremdentscheidung 
ablöst. 

Vermeid-
bare Bela-
stungen 
beseitigen 

Zur Erleichterung der Konfliktlösung, also zur 
Förderung der weiteren Entwicklungsbedin-
gungen der betroffenen Familien, sollte das 
Familienrecht auch frei gemacht werden von 
Begrenzungen der Entscheidungsfreiheit der 
Ehegatten und Eltern, soweit sie nicht in den 
Belangen der Kinder oder den Interessen der 
schwächeren Seite im Konflikt ihre Notwendig-
keit haben. Vermeidbare Belastungen der 
Familienbeziehungen und der zeitlichen, finan-
ziellen, psychischen und anderen Bedingungen 
der Konfliktlösung sollten bewußt beseitigt wer-
den. 

Die Kommission ist sich dessen bewußt, daß sie 
mit ihrem Vorschlag hohe Erwartungen an die 
Rechtsarbeit richtet. Doch handelt es sich bei 
der Kodifizierung des Familienrechts um eine 
Möglichkeit der Familienförderung, die deut-
lich Zeichen setzen würde, die die öffentlichen 
Ressourcen nicht belastet (im Ergebnis so-
gar entlasten kann). Es handelt sich zugleich 
um eine Aufgabe, die — nachdem die letzte 
komplexe Gesetzgebung zum Familienrecht 
100 Jahre zurückliegt — auch als zeitgemäß 
erscheint. 
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VI. Lebenslagen der Familien in den alten und neuen Bundesländern 

1. Verschiedenheit in zeitgeschichtlicher 
Perspektive 

Familiale 
Verschie

-

denheit 

Der Pluralität familialer Lebensformen ent-
spricht eine zunehmende Pluralität der sozial-
ökonomischen Lebenslagen von Familien mit 
sich verändernden Anforderungen an die 
Gestaltung des alltäglichen Zusammenlebens. 

Sozialstrukturanalysen von Gesellschaften 
— vielfach auch Ungleichheitsforschung ge-
nannt — bemühen sich, solche sozialen Verän-
derungen von Ungleichheiten zwischen Perso-
nen, Familien, Generationen und Privathaus-
halten abzubilden. Da sich hinter dem Begriff 
der „Ungleichheit" die Norm, es solle alles 
gleichgestaltet werden, verbergen könnte und 
dieses nicht die Absicht dieser Darstellung ist, 
soll hier von den familialen Verschiedenheiten 
gesprochen werden. 

Familiale Verschiedenheiten ergeben sich für 
jeden Menschen 

— durch sein Schicksal, in eine bestimmte 
Familie in einem bestimmten Gesellschafts-
system zu einem bestimmten Zeitpunkt 
geboren zu sein; 

— mit den Eltern eine sozialökonomische fami-
liale Lebenslage vorzufinden und von dieser 

und den Eltern geprägt zu werden; 

— durch zeitgeschichtliche Ereignisse, welche 
jede Altersgruppe in spezifischer Weise 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Zwängen und Belastungen aussetzen und/ 
oder auch besondere Chancen und Optionen 
bieten. 

— Schließlich hat jeder seine eigene Biogra-
phie und sein Humanvermögen, ein Poten-
tial, das es zu entfalten, gesundzuerhalten, 
zu bilden und zu nutzen gilt. 

Familiales Schicksal, Gesellschaftskultur und 
zeitgeschichtliche Ereignisse sowie die persön-
liche Biographie führen zu den Verschiedenhei-
ten der Lebensverläufe, Lebenslagen und 
Lebensleistungen von Familien. Diese Ver-
schiedenheiten familialer Lebenssituationen 
sind gesellschaftlich immer dann von Bedeu-
tung, wenn sie auf ungerechte, unwürdige, 
deklassierende, gesundheitsgefährdende oder 
auch marginalisierende und stigmatisierende 
Lebenssituationen aufmerksam machen. 

Unter

-

schiedli

-

che Le

-

bensstile 
in Ost und 

West 

So geht es in der Darstellung von familialen 
Verschiedenheiten auch um eine stärkere 
Beachtung der Bemühungen der Milieu- und 
Lebensstilstudien, welche der qualitativen Seite 
der Veränderungen in den Lebensformen der 

Menschen im Alltag nachzugehen versuchen. 
Die Milieustudien zeigen typisches Umgehen 
mit Umwelten und Situationen, und die Lebens-
stilstudien verweisen auf typische Muster im 
Alltagshandeln. So gibt es Unterschiede in 
Milieus und Lebensstilen innerhalb einer Gene-
ration, z. B. den jungen Familien in „Ost" und 
„West", zwischen den Generationen und in 
unterschiedlichen zeitgeschichtlichen Phasen, 
z. B. bei den jungen Familien „vor und nach der 
Wende" in den neuen Bundesländern und in 
unterschiedlichen Regionen. 

Die Vielfalt der familialen Lebenssituationen 
führen zu unterschiedlichen Anforderungspro-
filen an Ressourcen und Kompetenzen der für 
die familialen Leistungen verantwortlichen Per-
sonen. 

Da die familialen Leistungen sehr unterschied-
lich auf beide Geschlechter, die Lebenszyklus-
phasen und Lebensformen verteilt sind, entste-
hen Asymmetrien zwischen jenen, die diese 
Leistungen erbringen, und denen, die sie vor 
allem nutzen. 

Diese Verschiedenheiten familialer Lebenssi-
tuationen führen zu einem differenzie rten 
Bedarf an Handlungs- und Entscheidungskom-
petenzen, Ressourcen, Handlungsspielräumen, 
gesellschaftlichen Unterstützungssystemen und 
Bildungs- und Beratungserfordernissen. 

Vielfältig ausgestaltete familienorientierte Le-
bens- und Arbeitswelten könnten zu einer 
neuen Qualität und Kultur des Zusammenle-
bens führen. Diese politische Gestaltungsauf-
gabe bedarf der Einsicht, daß nicht einfache 
Patentlösungen, sondern ein vielfältiger Gestal-
tungswille auf allen politischen Ebenen in der 
Familienpolitik gefragt ist. 

Folgen 
der Mo

-dernisie

-

rung des 
Alltagsle-
bens 

Untersuchungen von Lebenssituationen von 
Familien im vereinigten Deutschland haben die 
unterschiedlichen zeitgeschichtlich bedingten 
Entwicklungen und Entwicklungsmöglichkei-
ten in den alten und neuen Bundesländern zu 
beachten. In den alten Bundesländern haben 
die Soziaistrukturanalysen in den 70er und 80er 
Jahren zu einigen wichtigen Hypothesen des 
Strukturwandels im Alltagsleben geführt, die 
für die neuen Bundesländer eine, wenn auch 
unterschiedliche, Bedeutung haben. Sie werden 
in der wissenschaftlichen Diskussion auch als 
Modernisierungsthesen oder Modernisierungs-
schübe dargestellt. 

1. Der Freiheitsgrad im Denken und Handeln 
ist durch den allgemein gestiegenen Bil-
dungsgrad, durch steigende verfügbare Ein-
kommen und Geldvermögen, kleinere Fami- 

Wahlfrei

-

heit ver-
langt Ent

-

schei

-

dungs

-

kompe

-

tenz 
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lien, soziale Sicherheiten und mehr frei zu 
disponierende Zeiten gewachsen, wodurch 
sich die Handlungsspielräume und Optionen 
erweitern. Diese verlangen jedoch mehr Ent-
scheidungsbereitschaft und -kompetenzen 
im Alltag. Letztere können heute fast nur 
durch Alltagserfahrungen erworben werden, 
deren Bedeutung kurzlebig ist, was zu Ver-
unsicherung, Ängsten und Gefühlen der 
Hilflosigkeit und Überforderung führen 
kann. 

Komple

-

xere Ge

-

sell

-

schafts

-
struktur 

2. Die durch traditionelle soziale Gruppierun-
gen in Berufsgruppen geprägten Verhaltens-
normen werden durch vielfache Zwischen- 
und Übergangsformen in den erwerbswirt-
schaftlichen Positionen bestimmt, welche die 
Frage aufwerfen, ob unsere Gesellschaft eine 
„nivellierte", eine sich weiter „differenzie-
rende" oder gar eine Zwei-Drittel-Gesell-
schaft ist. Die Orientierung an „sozialen 
Schichten", „Ständen" oder „Klassen" ge-
nügt nicht mehr. Die soziale Integration oder 
auch Desintegration von Personen, Familien 
und Gruppierungen sowie ihre Vernetzun-
gen haben vielfältige Gründe in den struktu-
rellen Ausdifferenzierungen der Lebensbe-
reiche moderner Gesellschaften. 

Multikul

-

turelle 
Gesell

-

schaft und 
Fremden

-

angst 

3. Auch die traditionellen Lebensformen, die 
durch konfessionelle und landsmannschaftli-
che Zugehörigkeiten geprägt werden, verän-
dern sich in ihrer Bedeutsamkeit durch die 
soziale und räumliche Mobilität der Men-
schen, durch den Umgang der Einheimi-
schen mit den Zugezogenen, durch Touris-
mus und durch die sich in den Gemeinden 
ansiedelnden Gastarbeiterfamilien, die Um- 
und Aussiedler/innen und neuerdings die 
Asylanten und Alsylantinnen. Spannungen 
sind unverkennbar. Multikulturelles Zusam-
menleben und/oder Integration und Assimi-
lation des Fremden lassen sich weder anord-
nen noch nur in der Schule lernen. Sie 
müssen positiv gelebt und erlebt werden, 
und zwar vornehmlich im Alltag. Die Art und 
Weise der Vermittlung dieses Zusammenle-
bens über die Sozialisationsinstanzen prägt 
vor allem die Kinder. Das Denk- und Hand-
lungsmuster der Kleinfamilie mit „abge-
schlossener Wohnungstür und Gartenzaun" 
kann zu Ängsten vor fremder Nachbarschaft 
und Begegnung mit Fremden führen. 

Neue so

-

ziale Be

-

wegungen 
und Ge

-

walt 

4. Hinzu kommen neue soziale Bewegungen, 
neue Subkulturen, vor allem von Jugendli-
chen ausprobiert, und neue parteipolitische 
Gruppierungen, welche mehr oder minder 
aggressiv Aufmerksamkeit erzwingen und/ 
oder auf gesellschaftliche Umorientierungen 
drängen. Eine Desintegration dieser Grup-
pierungen führt zu Gewaltpotentialen, die 
Angst machen und Gegengewalt herausfor-
dern können. Kurz- 

oder lang

-

fristige 
Verände

-

rungen? 

5. Viele dieser sozial-kulturellen Veränderun-
gen dürften sozialstrukturelle Ursachen und 
Wirkungen haben, andere können „ modi

-s

che " Bewegungen sein und so schnell ver-
schwinden, wie sie aufgetreten sind. Dieses 
voneinander zu unterscheiden, ist für die 
politische Bewertung des Wandels des All-
tagslebens in Familien- und Privathaushal-
ten von allergrößter Bedeutung. 

Fremdheit 
zwischen 
Kulturen 

6. Schließlich zeigt sich immer deutlicher, daß 
nicht nur die sozio-ökonomische Lebenssi-
tuation, sondern in gleicher Weise oder auch 
verstärkt das sozio-kulturelle Gemein-
schaftsleben und Zugehörigkeitsgefühl ganz 
wesentlich zu Verschiedenheiten bzw. zu 
wachsender Fremdheit von Gruppierungen 
untereinander (fundamentale Strömungen) 
auch in unserer Gesellschaft führen kann. 

Dominanz 
des westli-
chen Kul-
turmusters 

Für die neuen Bundesländer gilt, daß sich der 
Wandel der Sozialstrukturen, der sich in den 
alten Bundesländern seit den 70er Jahren mit 
zunehmendem materiellen Wohlstand ver-
knüpft, kontinuierlich entwickelte, als eine Art 
„dominantes Kulturmuster" und bedeutsamer 
„Modernisierungsschritt" mit nicht in Frage zu 
stellender Qualität darstellt und binnen kürze-
ster Zeit zu übernehmen ist. Die Lebens- und 
Alltagserfahrungen der Menschen und Fami-
lien aus 40 Jahren DDR werden ohne Rücksicht 
auf das Selbstverständnis der DDR-Bürgerinnen 
und Bürger entwertet, allerdings unterschied-
lich für Männer und Frauen. Frau Kurz-Scherf, 
Staatssekretärin in Brandenburg, spricht von 
einer westlichen „Landnahme" und korrespon-
dierend dazu von östlichen „ Selbstblockaden" 
und „Selbstauflösungen" (Kurz-Scherf, I./Mez-
ger, E./Winkler, G.,1992, S. 42). 

Es ist im Rahmen dieses Berichtsabschnittes 
unmöglich, auf die Vielfalt der Ergebnisse von 
quantitativen und qualitativen Sozialstruktur-
analysen, verknüpft mit Lebensverläufen und 
Familienstrukturen, einzugehen. Es soll aber 
der Versuch unternommen werden, jene Verän-
derungen beschreibend hervorzuheben, wel-
che eine besondere familien- und frauenpoliti-
sche Relevanz haben dürften. 

Die folgende Darstellung von besonderen Ver-
änderungen in den Leistungs- und Belastungs-
situationen von Familien in den alten und neuen 
Bundesländern orientiert sich folglich an drei zu 
unterscheidenden Diskussionsebenen: 

— den historischen Zeitereignissen, welche 
den Wandel im Familienalltag deutlich 
beeinflußten, die jedoch in den alten und 
neuen Bundesländern unterschiedlich zu 
kennzeichnen sind; 

— den Wirkungen dieser Ereignisse auf die 
unterschiedlichen Alterskohorten und Fami-
lienzyklusphasen in West- und Ostdeutsch-
land; 

— sowie auf die unterschiedlichen Lebensver-
läufe von Männern und Frauen, insbeson-
dere aber von Müttern und Vätern, die sich 
ebenfalls in Ost- und Westdeutschland 
unterscheiden. 



Drucksache 12/7560 	 Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

2. Lebensverhältnisse und Lebenschancen 
der Generationen 
in den alten Bundesländern 

In Tabelle VI/1 „Zeitereignisse und Alterspha-
sen der westdeutschen Bevölkerung nach Jahr-
gangsgruppen" ist der Versuch gemacht wor-
den, mittels einer Übersicht deutlich zu machen, 
in welch unterschiedlicher Weise zeitgeschicht-
liche Ereignisse die Ausbildungs-, Reproduk-
tions- und Vermögensbildungsphasen unter-
schiedlicher Jahrgangsgruppen beeinflußt ha-
ben. Das Kohortenschicksal der jüngsten hier 
abgebildeten Altersgruppe der 1967 bis 1976 
Geborenen, die 1993 zwischen 17 und 26 Jahre 

1967 
bis 1976 

Geborene 

alt ist und in der Ausbildung, am Berufsanfang 
sowie am Beginn der Familiengründungs- und 
Aufbauphase steht, ist dadurch bestimmt, daß 
sie einerseits noch aus geburtenstarken Jahr-
gängen besteht und andererseits bereits zur 
„Pillenknickgeneration" gehört. Die Alters-
gruppe wächst damit auf, zu wenig Ausbil-
dungs- und Studienplätze vorzufinden und Pro-
bleme beim Einstieg in die Arbeitswelt zu 
haben. Es dürfte die erste Nachkriegsgenera-
tion sein, die Vollbeschäftigung nicht mehr 
kennt. Sie durchläuft mehrheitlich deutlich ver-
längerte Ausbildungsphasen, ohne daß dabei 
institutionelle Regelungen für Chancen der 
Familiengründung angeboten werden. Sie ist 

Tabelle VI/1 

Zeitereignisse und Altersphasen der westdeutschen Bevölkerung nach Jahrgangsgruppen 

Quelle:  Schweitzer, R. von; Ha rtmann, P., Gießen 1993 
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aber auch konfrontiert mit erheblichen Proble-
men bei der Wohnungssuche, hohen Mieten, 
Sparmaßnahmen, wachsenden Umweltsorgen 
und politischen Auseinandersetzungen zwi-
schen rechten Gruppen ihrer Altersjahrgänge 
und Ausländern. Sie erlebten als junge Leute 
zwischen 14 und 23 Jahren die Vereinigung 
Deutschlands. Ihre Erfahrungen und Kenntnis 
der ganz anderen Lebensgeschichten und 
Lebenslagen der Menschen in den neuen Bun-
desländern sind unterschiedlich, aber im allge-
meinen gering. 

1957 
bis 1966 

Geborene 

Die Altersgruppe der 1957 bis 1966 Geborenen, 
die 1993 zwischen 27 und 36 Jahre alt ist und 
derzeit im Alter der Familiengründungs- und 
Aufbauphase der Familie steht, profitierte ganz 
selbstverständlich von der Wohlstandsentwick-
lung und Bildungsexpansion in den 60er und 
70er Jahren der Bundesrepublik. Sie mußte und 
muß jedoch mit Eintritt in das Erwerbsleben in 
den späten 70er und 80er Jahren und in der 
Familiengründungs- und Aufbauphase — dem 
Leben mit Klein- und Vorschulkindern — mit 
erheblichen Schwierigkeiten bei der Ausbil-
dungsplatz-, Arbeitsplatz- und Wohnungssuche 
fertig werden. Sie wird konfrontiert mit nach wie 
vor fehlenden Kinderkrippen- und Kindergar-
tenplätzen, wirtschaftlichen Wachstumskrisen 
und zunehmenden Umweltbelastungen, mit 
politischen Umorientierungsprozessen sowie 
mit einem neuartigen Radikalismus. 

Durch ihre Herkunftsfamilien geprägt, ist diese 
Altersgruppe an ein vergleichsweise hohes 
Wohlstandsniveau und gesichertes Alltagsle-
ben gewöhnt. Sie kann, ohne soziale Sanktio-
nen zu erfahren, unterschiedliche Lebensfor-
men und Lebensstile praktizieren. Sie muß 
allerdings auch in zunehmender Weise erfah-
ren, und dies betrifft vornehmlich die Alleiner-
ziehenden und Erwerbspersonen mit geringen 
Ausbildungsprofilen sowie nicht wenige Schei-
dungsfamilien, daß die Wohlfahrt nicht für alle 
Lebensformen in gleicher Weise gesichert ist 
und daß immer mehr junge Familien eine 
soziale Deklassierung und/oder Sozialhilfebe-
dürftigkeit hinnehmen müssen. 

1947 
bis 1956 

Geborene 

Die Altersgruppe der 1947 bis 1956 Geborenen, 
die 1993 zwischen 37 und 46 Jahre alt ist und in 
der Mehrzahl die Familien mit Kindern im 
Schul- und Ausbildungsalter bildet, hat die 
eigene Kindheit und Jugendzeit in der Zeit-
spanne des sogenannten „Wirtschaftswunders" 
und der relativen „Friedenszeit des kalten Krie-
ges" erlebt. Diese Altersgruppe stellte die jun-
gen Erwachsenen der 68er Studierendengene-
ration. Sie erlebte die vielfältigen Varianten 
linker Aufmüpfigkeit und gesellschaftskriti-
scher Bewegungen, ohne selbst die eigentlich 
tragende „68er Generation" zu sein. Sie selbst 
konnten sich beruflich und gesellschaftlich inte-
grieren, bevor Wohnungsnot und Umweltäng-
ste erwuchsen und Arbeits-, Ausbildungs- und 
Studienplätze knapp wurden. Sie — vor allem 
die jungen Frauen — erlebten den Wandel des 

dominanten gesellschaftlichen Leitbildes der 
Frau von der „Nur-Hausfrau" zur „erwerbstäti-
gen Frau" sowie den Wertewandel vom „ Kern-
familienzentrismus " zur Akzeptanz pluraler 
familialer Lebensformen. 

Diese Altersjahrgänge müssen sich mit hohen 
Leistungsansprüchen an Bildung und Erzie-
hung, hohen Erwartungen an Selbstverwirkli-
chung und persönliche Lebensstilen ausein-
andersetzen. Sie werden auch zunehmend mit 
den damit verknüpften Widersprüchen, Kon-
flikten und Krisen im familialen Alltagsleben 
konfrontiert. Überhöhte Glücks-, Sicherheits-
und Wohlfahrtserwartungen führen zu tiefen 
Enttäuschungen und Brüchen, vor allem wenn 
Männer und Frauen in der Pa rtnerschaft unter-
schiedliche Hoffnungen und Erwartungen ha-
ben und sich diese nicht erfüllen. 

1937 
bis 1946 
Geborene 

Die Altersgruppe der 1937 bis 1946 Geborenen, 
die 1993 zwischen 47 und 56 Jahre alt ist, stellt 
die Familien im „mittleren Alter" . Die Kinder 
dieser Altersgruppe sind 1993 in der Aus-
bildung bzw. im Begriff, sich im Beruf zu eta-
blieren und die eigene Familiengründungs-
phase in Angriff zu nehmen. Die Eltern dieser 
Kohorte stellen die Generation der Ältesten dar. 
Im Vergleich zu den jungen erwerbstätigen 
Altersgruppen ist diese ältere, erwerbstätige 
„Kriegskindergeneration" noch im Zeitalter tra-
ditioneller Frauen- und Familienleitbilder her-
angewachsen. Sie hatten die „Trümmerfrauen" 
als Mütter und sehr oft Kriegsteilnehmer als 
Väter. Sie stellten die tragende aufmüpfige, 
berufsorientierte 68er Generation, so sie die 
Chance zu studieren hatten. Zu dieser Alters-
gruppe gehören auch jene Frauen, die sich nicht 
der Herausforderung zur Emanzipation von tra-
ditionellen Frauenleitbildern stellen wollten 
oder nicht konnten. Die Emanzipationsbewe-
gung der Frauen hat den Frauen erhebliche 
Freiheiten in der persönlichen Lebensgestal-
tung und öffentlichen Mitbestimmung erstrit-
ten, ohne diese Optionen, wie die jüngeren 
Jahrgänge, auch schon konfliktfrei leben zu 
können. Diese Frauenaltersgruppe hatte viele 
Chancen, sich beruflich und gesellschaftlich zu 
integrieren und so an der allgemeinen Wohl-
standsentwicklung teilzunehmen. Allerdings 
hatte sie wie keine andere Generation die 
Widersprüche des Umbruchs im familialen All-
tagsleben zu ertragen. Dies gilt — wie stets — 
vor allem für verheiratete Frauen und Mütter. 

1927 
bis 1936 
Geborene 

Die Altersgruppe der 1927 bis 1936 Geborenen, 
die 1993 zwischen 57 und 66 Jahre alt ist, hat die 
Ausbildungs- und Erwerbszeit sowie die fami-

liale Lebensplanung noch nahezu uneinge-
schränkt in traditionellen bürgerlichen Leitbild-
vorstellungen durchlaufen. Die Bildungsexpan-
sion der 60er Jahre betraf sie nicht mehr. Aller-
dings führte der leergefegte Arbeitsmarkt zu 
einer Aufweichung des „Nur-Hausfrauen-
Daseins" und auch zu einer steigenden Akzep-
tanz der Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen 
und Mütter. 1990 waren nur noch 39 % der unter 
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60jährigen Frauen und gerade noch 11 % der 
60jährigen und älteren dieser Altersgruppe 
erwerbstätig. Noch lag die Kinderzahl dieser 
Ehejahrgänge geringfügig über zwei und die 
Scheidungsraten sind noch deutlich niedriger 
als bei den jüngeren Altersjahrgängen. Sie 
haben aber auch schon eine steigende Tendenz. 
Die Frauen dieser Altersgruppe sind jene, die 
von den Jüngeren bei der Versorgung der 
Kleinkinder gebraucht und von der Ältestenge-
neration um Pflege ersucht werden. Sie selber 
entwikeln auch einen wachsenden Anspruch 
auf ein Stück eigenes, selbstbestimmtes Leben. 
Sie stellen eine vergleichsweise wohlhabend 
gewordene Altersgruppe dar, die diesen mate-
riellen Wohlstand sich jedoch durch mitunter 
sehr harte und entbehrungsreiche Jahre erwor-
ben hat. 

Lebens

-

schicksale 
der Fami

-

lien in 
West

-

deutsch

-

land 

Fassen wir das Bild der Lebensschicksale der 
Familien im erwerbstätigen Alter in West-
deutschland zusammen, so haben wir in den 
jüngeren Altersjahrgängen Eltern, die im Wohl-
stand heranwuchsen und ihre Erwerbskarrieren 
durch gestiegene Ausbildungskarrieren be

-

gründen konnten, dann aber mit unterschiedli-
chen Chancen, Unsicherheiten, Krisen und 
Belastungen in die Reproduktions- und Vermö-
gensbildungszeiten eintraten bzw. diese Aufga-
ben noch in Angriff zu nehmen haben. Demge-
genüber können die älteren Familien, die in 
ihren jüngeren Jahren weit härtere Zeiten 
durchzustehen hatten, nun ein vergleichsweise 
gesichertes und wohlhabendes Leben führen. 
Sie sehen ihren Wohlstand auch als „ehrlich 
verdient" an und scheinen nicht übermäßig 
geneigt zu sein, familienorientierte Dienstlei-
stungen und soziale Opfer uneingeschränkt 
weiter erbringen zu wollen, vor allem wenn sie 
diese Leistungsanforderungen nicht als sozial 
oder familial gerechtfertigt ansehen. 

3. Lebensverhältnisse und Lebenschancen 
der Generationen 
in den neuen Bundesländern 

Lebens

-

verhält

-

nisse in 
der DDR 

Die zeitgeschichtlichen Phasen bis zum Ende 
des Zweiten Weltkriegs 1945 und ab 1991 sind 
für die westlichen und östlichen Bundesländer 
im Blick auf den nationalgeschichtlichen Rah-
men gleich, doch die Verschiedenheit wird im 
Vergleich der Zeitereignisse von 1945 bis 1990 
im geteilten Deutschland sichtbar. Es seien 
deshalb die Veränderungen in den Zeitspan-
nen, welche die Generationen in der Zeit der 
DDR mitzuerleben hatten, kurz charakterisiert. 
Die zeitgeschichtlichen Phasen stellen eine 
knappe Erläuterung der Tabelle VI/2 „Zeiter-
eignisse und Altersphasen der ostdeutschen 
Bevölkerung nach Jahrgangsgruppen" dar, 
denn auch die zeitgeschichtlichen Ereignisse in 
der DDR führten zu sehr unterschiedlichen 
Lebensverhältnissen und Lebenschancen für 
die Alterskohorten. 

Die Nachkriegsphase der sowjetischen 
Besatzungszone 1946 bis 1948 

Sozialisti-
sche Re-
formen 

Bis zum Ende der Nachkriegsphase 1948 — der 
Zeit der Gründung der Deutschen Demokrati-
schen Republik und der Bundesrepublik 
Deutschland — sind die zeitgeschichtlichen 
Ereignisse in beiden Teilen Deutschlands durch 
die Maßnahmen der jeweiligen Besatzungs-
mächte bestimmt. In der sowjetischen Besat-
zungszone waren die umfangreichen Enteig-
nungen, die Bodenreform, die Verstaatlichung 
der Banken und der Versicherungen, die Schaf-
fung der „Deutschen Wirtschaftskommission" 
als zentraler Behörde wirtschaftlicher Planung, 
die Förderung der Arbeiter- und Bauernfakultä-
ten an den Universitäten, der Einsatz von Volks-
richtern sowie die Gründung der Sozialistischen 
Einheitspartei SED Schritte zur Vorbereitung 
der Gründung eines kommunistischen deut-
schen Staates. 

Das rasch nach sowjetischem Vorbild instal-
lierte „System der zentralen Leitung und Pla-
nung der Volkswirtschaft" sowie die Staatsfüh-
rung durch die kommunistische Einheitspartei 
wurden zur eigentlichen Ursache der gegen-
sätzlichen gesellschaftlichen und staatlichen 
Entwicklung, die zu den gewaltigen Unter-
schieden in der wirtschaftlichen Leistungskraft 
zwischen Ost- und Westdeutschland führte. 
Zunehmende Interessengegensätze  zwischen 
den westlichen Alliierten und der UdSSR und 
der „Kalte Krieg" trugen zum Auseinanderle-
ben der beiden Teile Deutschlands bei. 

Die östliche Besatzungszone wurde von ihrer 
Besatzungsmacht in hohem Maße wirtschaftlich 
ausgebeutet und zu erheblichen Reparationslei-
stungen herangezogen. Zu keiner Zeit erhielt 
die Ostzone dem westlichen Marshallplan ver-
gleichbare wirtschaftliche Hilfestellungen. 

Die Aufbauphase des Sozialismus 1949 bis 
1961 

Repu-
blikflucht" 

In der Aufbauphase des Sozialismus wurde 
unter dem Motto ,,Auferstanden aus Ruinen ..." 
und nach dem Ende der Reparationen 1953 die 
Grundstruktur einer von der kommunistischen 
Partei gesteuerten, staatlichen, „volkseigenen" 
Wirtschaft aufgebaut. Die Flucht vieler Men-
schen, besonders des enteigneten Mittelstandes 
und nicht weniger hochqualifizierter Arbeits-
kräfte, die sich nach dem Volksaufstand 1953 
verstärkte, verhalf einerseits Angehörigen aus 
dem „Arbeiter- und Bauernstand" zu unge-
wöhnlichen Aufstiegschancen und führte über 
beschleunigte Qualifizierungs- und Fortbil-
dungsmaßnahmen auch zur verstärkten Inte-
gration der Frauen in das Erwerbsleben. Ande-
rerseits bedeutete diese andauernde Flucht 
einen erheblichen Verlust an qualifiziertem 
Arbeitspotential, den eine zentral gesteuerte 
Wirtschaft grundsätzlich, vor allem aber im Auf- 
und Umbruch nicht verkraften kann. Von 1953 
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bis 1961 hat die DDR durch Abwanderung über 
zwei Millionen Menschen verloren. 

Berufstä

-

tigkeit der 
Frauen 

Bereits 1949 (Verfassung der DDR, Artikel 18) 
wurde in der DDR aufgrund des kommunisti-
schen Leitbilds einer proletarischen Familie und 
der Integration der Frauen in das Produktions-
system die gesetzliche Grundlage für einen 
erweiterten Mutterschutz, für Kinderbetreuung 
und die berufliche Förderung von Frauen 
geschaffen. Es wurden Planvorgaben für den 
Gesundheitsschutz, Fristen für die Bereitstel-
lung von Kinderkrippen- und Kindergartenplät-
zen und Richtlinien für die „Förderung der 
Frauen in der Produktion" beschlossen. 

Die Ära Ulbricht, die politische 
Stabilisierungsphase des SED-Regimes 1961 
bis 1970 

Mauerbau 
und neue 

Wirt

-

schafts

-

politik 

Nachdem 1960 die auf Zwang beruhende Kol-
lektivierung von Industrie und Landwirtschaft 
nahezu abgeschlossen waren, eine Verbesse-
rung der Versorgungslage der Bevölkerung im 
Vergleich zu den Erwartungen nicht erreicht 
werden konnte und die Abwanderung der 
Bevölkerung nach Westdeutschland sich vehe-
ment verstärkt hatte, wurde mit dem Mauerbau 
(„Antifaschistischer Schutzwall") 1961 eine 
„Stabilisierungsphase des SED-Systems" durch 
Ulbricht eingeleitet. Eine „neue ökonomische 
Politik" wurde angekündigt und vom VI. Par-
teitag der SED im Januar 1963 als „Neues 
Ökonomisches System der Planung und Lei-
tung" (NÖSPL) beschlossen. 

Angestrebt wurden 

— mehr Flexibilität und Eigenverantwortlich-
keit der Betriebe bei Planung und Leitung; 

— verbesserte Informationssysteme innerbe

-

trieblich und in der Wirtschaft insgesamt; 

— der Übergang von einer „Planung in Men-
gen" zu Planungen nach Kosten-Nutzen-
Vergleichen sowie die 

— Förderung von Effizienz, internationaler 
Wettbewerbsfähigkeit und Forschung. 

Dies sollte vor allem durch entsprechende 
Anreizsysteme, das sogenannte „System der 
ökonomischen Hebel", erreicht werden. 

Gleichbe

-

rechti

-

gung der 
Frau 

In einem 1961 erschienenen Kommuniqué des 
Politbüros der SED „Die Frau — der Frieden und 
der Sozialismus " wurde auf Maßnahmen 
gedrängt, um die Gleichberechtigung der Frau 
als „unabdingbares Prinzip des Marxismus

-

Leninismus" voranzubringen. Die Folge waren 
eine verbesserte Aus- und Weiterbildung der 
Frauen auch in Männerberufen und der Aufbau 
des Leitbildes der durchgehend erwerbstätigen 
Frau und Mutter. Das „Familiengesetzbuch der 
Deutschen Demokratischen Republik" von 1965 
ging noch von der Utopie einer konfliktfreien 
kommunistischen Menschengemeinschaft aus, 
in welcher sich die sozialistischen Persönlich

-

keiten und Familienformen herausbilden wür-
den, Frauen und Kinder jedoch auf dem Weg 
dorthin eines besonderen Schutzes bedurften. 
Erst 1972 im Zusammenhang mit dem Gesetz 
über die Unterbrechung der Schwangerschaft 
sowie dem starken Geburtenrückgang in der 
DDR setzte eine an bevölkerungspolitischen 
Zielsetzungen orientierte stringente Förde-
rungspolitik für die Familie ein. 1970 hatten 
rund 70 % aller Kinder Kindergartenplätze und 
30 % Krippenplätze. Allerdings war in den 60er 
Jahren noch die Teilzeitarbeit in der DDR — 
wenn auch nach Branchen unterschiedlich — 
für Mütter weit verbreitet. 

Die Ära Honnecker und die Priorität der 
Konsumtions- und Sozialpolitik 1971 bis 1980 

Wirt
-schaftliche 

Probleme 
und politi-
sche Ideo-
logie 

Das Ende der Ära Ulbricht und der Beginn der 
Ära Honnecker 1971 waren verknüpft mit der 
Erfahrung, daß das NÖSPL nicht zu den erhoff-
ten und geplanten wirtschaftlichen Erfolgen 
geführt hatte, weil das Planungs- und Leitungs-
system den Aufgaben einer dezentralen Be-
triebsführung ohne Rückgriff auf marktwirt-
schaftliche Regulationsmechanismen nicht ge-
wachsen war. Die politische Ideologisierung 
aller gesellschaftlichen Bereiche verhinderte 
zudem ökonomisch rationale Entscheidungen. 
Eine Rezentralisierung der Wi rtschaft war die 
Folge. Bedingt durch die wegen wirtschaftlicher 
Ineffizienz und der Versorgungsmängel entste-
hende Unzufriedenheit der Bevölkerung, be-
gann Honnecker seine Regierungszeit mit der 
Verkündung der „weiteren Erhöhung des mate-
riellen und kulturellen Lebensniveaus des 
Volks auf der Grundlage eines hohen Entwick-
lungstempos der sozialistischen Produktion, der 
Erhöhung der Effektivität des wissenschaftlich 
technischen Fortschritts und der Steigerung der 
Arbeitsproduktivität" (Hölder 1992, S. 27). Die 
Aufwendungen des Staates für Konsumtion und 
soziale Leistungen wurden im Vergleich zu den 
volkswirtschaftlichen Gesamtleistungen über-
proportional erhöht. Eine rasch steigende 
außenwirtschaftliche Verschuldung sowie der 
zunehmende Zerfall des Kapitalstocks der Wirt-
schaft waren die Folge. Der wegen systembe-
dingter wirtschaftlicher Leistungsschwäche und 
erheblicher Investitionsdefizite letztlich unver-
meidliche Bankrott des zentralgeleiteten Wirt-
schaftssystems stand kurz bevor. 

Aufwen-
dungen 
des Staa-
tes für 
Konsum-
tion und 
soziale 
Leistun-
gen 

Der Niedergang der Wirtschaft 
und der Zusammenbruch 1980 bis 1989 

Wirt

-

schaftli

-

cher Zer-
fall 

In den 80er Jahren wuchsen die Schuldenberge 
der DDR. Da dem Lohn- und Prämiensystem 
kein angemessenes Konsumgüterangebot ge-
genüberstand, wuchsen auch die Sparguthaben 
der DDR-Bürger und -Bürgerinnen. Das Sub-
ventionssystem zur Verbilligung der Grundbe-
darfe — Wohnung, Energie, Grundnahrungs-
mittel — führte zu grotesken Verschwendun- 
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gen. Der rasante Ausbau von „Intershops" zur 
Devisenbeschaffung sowie der Delikat- und 
ExquisitVerkaufsstellen („UWUBU") zur Ab-
schöpfung von Kaufkraft hatte ambivalente Fol-
gen. Einerseits widersprachen beide Maßnah-
men der gepredigten Ideologie und schlossen 
Bevölkerungsgruppen ohne Westkontakte so-
wie solche ohne Zulagen und Prämien vom 
Erwerb dieses gehobenen Sortiments an Nah-
rungsmitteln und modischer Bekleidung aus, 
andererseits konnten Konsumbedürfnisse be-
friedigt werden. Die Umweltzerstörung und der 
Zerfall der Städte wurden immer sichtbarer. 

Unzufrie

-

denheit 
der Bevöl -kerung 

In der Bevölkerung wuchs der Unwille gegen-
über dem System. Seit 1985 schien durch Gor-
batschows Perestroika und Glasnost eine 
Erneuerung des kommunistischen Systems 
möglich. So wird in vielen empirischen Studien 
aus den „Jahren vor der Wende" von aufkom-
mender Resignation und Unzufriedenheit in der 
Bevölkerung bis in die SED hinein berichtet, 
weil die Honnecker-Führung keinen Verände-
rungswillen aufkommen ließ. Die Ereignisse der 
Jahre 1989/1990, die nur eines unmittelbaren 
Anstoßes wie den der Grenzöffnung in Ungarn 
bedurften, um den politischen Umsturz herbei-
zuführen, waren die Folge der skizzierten Ent-
wicklungen. 

Die „ Wende" und die Wiedervereinigung 
beider Teile Deutschlands 1989 bis 1993 

Die friedliche Revolution der ostdeutschen 
Bevölkerung wurde durch zwei sehr unter-
schiedliche Bewegungen ausgelöst. Die eine 
entstand durch den Druck und die Erfolge der 
Ausreisewilligen in den Botschaften von „Bru-
derländern"; für die andere waren die trotzigen 
Massendemonstrationen mit dem Slogan „Wir 
sind das Volk" und „Wir bleiben hier" bezeich-
nend. Der Sturz Honneckers, die Öffnung der 
Mauer 1989, die Volkskammerwahlen, der 
Staatsvertrag über die Währungs-, Wirtschafts- 
und Sozialunion vom 18. Mai 1990 und schließ-
lich der Einigungsvertrag mit dem Beitritt der 
DDR nach Artikel 23 des Grundgesetzes vom 
3. Oktober 1990 waren die bewegenden zeitge-
schichtlichen Ereignisse dieser Spanne. Drei 
Jahre danach ist das westdeutsche Netzwerk 
rechtlicher, politischer, sozialer und ökonomi-
scher Strukturen komplett auf die ostdeutsche 
Gesellschaft übertragen worden. Die DDR hat 
sich aufgelöst, geblieben sind jedoch die 
Lebensschicksale der Bürger und Bürgerin-
nen. 

Belastun-
gen nach 
der Wie

-

derverei

-

nigung 

Die Dimensionen der Arbeitslosigkeit, der 
Zusammenbruch von Industrien, die Chancen-
losigkeit vieler älterer Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen auf einen Dauerarbeits-
platz, die Neuverteilung von bebautem und 
unbebautem Grund und Boden, die politisch-
ideologisch bedingte „Abwicklung" des gesam-
ten Personals im Bildungs- und Wissenschafts-
bereich, der Polizei, des Militärs und der Staats

-

sicherheit, die Hilfs- und Orientierungslosigkeit 
der Verwaltungen sowie die unzureichende 
Demokratieentwicklung führten zu einem „Ein-
heitsschock" der ostdeutschen Bevölkerung 
und zu erheblichen Ausscheidungs-, Anerken-
nungsund Verteilungskämpfen in West-Ost-
und Ost-Ost-Dimensionen, zwischen Genera-
tionen, Regionen und Kommunen, zwischen 
Nachbarn, Belegschaften und Freunden. 

Trotz der ungewöhnlichen Belastungen, welche 
die ostdeutschen Menschen und Familien zu 
tragen haben, steht weder die deutsche Einheit 
noch der Transformationsprozeß zur Disposi-
tion Konturen erhält jedoch nach einer Phase 
der Lähmung und Selbstblockierung s mit dem 
resignativen Beigeschma ck, „Bürger zweiter 
Klasse zu sein". Daraus folgt eine abnehmende 
Bereitschaft zur Akzeptanz vorn Westen „impor-
tierter Modelle" und „importierter Fachleute". 
Dies zeigt sich auch in der politischen Diskus-
sion um die Frauenerwerbstätigkeit, den § 218, 
die Erhaltung von Industriestandorten und den 
faktischen Verzicht oder Aufschub der Geburt 
von Kindern (Reißig 1993, insbes. S. 159 bis 
201). 

1967 
bis 1976 
Geborene 

Das Kohortenschicksal der jüngsten hier zu 
beschreibenden Altersgruppe in den neuen 
Bundesländern, der Jahrgangsgruppe der 1967 
bis 1976 Geborenen, die 1993 zwischen 17 und 
26 Jahre alt ist, wird bestimmt von der „Wende", 
die diese Altersgruppe in ihrer Ausbildungs-, 
Berufseinstiegs- und Familiengründungsphase 
traf und ihr völlig neue Lebensdispositionen 
abverlangte, vertraute Versorgungsinstitutio-
nen nahm, aber auch neue Chancen eröffnete. 
Diese Altersgruppe hatte überwiegend Mütter, 
die erwerbstätig waren; ihre Kindheit ver-
brachte sie in den Familien und tagsüber in den 
Kindereinrichtungen. Sie erhielten alle eine 
gute Berufsausbildung. Ein Arbeitsplatz war 
ihnen in der DDR bis 1990 sicher. Ihre Lebens-
planung beruhte mit Ausnahme der jüngsten 
Jahrgänge auf sozialen und familienorientier-
ten Maßnahmen der DDR aus den 80er Jahren, 
die es ihnen möglich machte, schon während 
der Ausbildung Kinder zu haben. Sehr viele 
Frauen und Männer hatten folglich 1990 beim 
Prozeß der Vereinigung schon Kinder. Das Ver-
hältnis zum Gesellschaftssystem der DDR war — 
wenn auch im einzelnen differenziert — so doch 
eher distanziert und äußerlich, obgleich der 
Anpassungsdruck besonders groß war. 

Diese Altersgruppe erlebt nach der Wende eine 
Wirtschaftskrise, die vor allem jene jungen 
Menschen und insbesondere Frauen trifft, deren 
Lebensplanung auf eine Vereinbarkeit von 
Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit ausge-
richtet war und die damit rechneten, daß die 
Aufwendungen für Kinder zu dreiviertel von der 
Gesellschaft und nicht privat erbracht werden 
würden. Der Mangel an Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen, die Schließung der Kinderein-
richtungen bzw. zu hohe Beiträge für diese 
führen diese junge Generation jedenfalls vor- 
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Tabelle VI/2 

Zeitereignisse und Altersphasen der ostdeutschen Bevölkerung nach Jahrgangsgruppen 

In Aus- 1  . Vorruhe- 
bildung Ältere ständier- Jüngere 

und Jüngere Arbeit- Innen Rentner- 
Berufs- Arbeitnehmerinnen nehmer- Jahrgangsgruppen und Innen Älteste 

aus- Innen Frührent- 
bildung nerinnen 

geb. geb. geb. geb. Zeitereignisse geb. geb. geb. 
1967-1976 1957-1966 1947-1956 1937-1946 1927-1936 1917-1926 1907-1916 

Alter in Jahren Alter in Jahren 

Quelle: Schweitzer, R. von; Hartmann, P., Gießen 1993 

läufig dazu, kaum weitere Kinderwünsche rea-
lisieren zu wollen, ganz abgesehen von einer 
tiefen Enttäuschung über die Leistungsfähig-
keit der sozialen Marktwirtschaft und der Politik 
nach der „Wende". Dennoch erwarten sie für 
sich eine positive Entwicklung für die Zu-
kunft. 

1957 
bis 1966 

Geborene 

Die Altersgruppe der 1957 bis 1966 Geborenen, 
die 1993 27- bis 36jährigen, hat Kindheit und 
Jugend in auch für die DDR vergleichsweise 
stabilen gesellschaftlichen Entwicklungspha-
sen erlebt. Ihre Mütter waren in der Mehrzahl 
erwerbstätig, unterbrachen jedoch die Erwerbs-
arbeit für die Kleinkindbetreuung und/oder 

arbeiteten in Teilzeit. Krippenplätze standen in 
den 60er Jahren nur für jedes 5. Kind, Kinder-
gartenplätze für jedes 2. Kind zur Verfügung. 
Diese Alterskohorte gehört zu den gut qualifi-
zierten und zum Teil, im Vergleich zu den 
älteren Jahrgängen, zu den privilegierten 
„Wohlstandskindern der DDR". Allerdings war 
sie stärker als ältere Jahrgänge zu Loyalitätsbe-
kundungen dem System gegenüber herausge-
fordert. Sie hatte nur noch unter großen Bela-
stungen und Schikanen die Möglichkeit, sich 
dem Druck des Systems zu widersetzen. Wer 
wegen politischer Unzuverlässigkeit keine oder 
nur schlechte Ausbildungs- und Berufschancen 
erhielt, ist auch nach der Wende noch erheblich 
benachteiligt. In den 80er Jahren erlebten die 
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dieser Kohorte Zugehörigen als Jugendliche 
und junge Erwachsene die Stagnation des 
Systems, den Niedergang der Wirtschaft, den 
Zerfall und die Zerstörung der Umwelt sowie die 
völlige Unfähigkeit des politischen Herrschafts-
apparates zu Reformen. Zunehmend — wenn 
auch in sehr unterschiedlicher Weise — begann 
die Rebellion. 

1947 
bis 1956 

Geborene 

Die Altersgruppe der 1947 bis 1956 Geborenen, 
die 1993 zwischen 37 und 46 Jahre alt sind, ist 
die Generation, welche Kindheit, Jugend und 
Reproduktionszeit sowie die produktivste Zeit 
des Erwerbslebens in der DDR verbrachte. Sie 
war zur Zeit des Mauerbaus zwischen 5 und 
15 Jahre alt, sie konnten nur als „Reisekader" 
oder durch das Westfernsehen den westlichen 
Teil Deutschlands kennenlernen. Diese Alters-
gruppe hatte in der Honnecker-Zeit ihr Leben 
einzurichten gehabt. Niemand zweifelte zu die-
ser Zeit an der Existenz der zwei deutschen 
Staaten auch noch im 21. Jahrhundert. Auch 
diese Gruppe hat selbst kaum eigene Erfahrun-
gen als Krippenkind. Doch die eigenen Kinder 
konnten und mußten zunehmend in die „Kin-
derkombis" gehen. In den 80er Jahren war der 
Bedarf an Plätzen in den „Kinderkombis" 
nahezu für alle Altersgruppen und Regionen 
weitgehend bereitgestellt. Die Eltern wollten 
und mußten erwerbstätig sein, um den 
erwünschten Lebensstandard zu sichern. Im 
April 1991 lag die Erwerbsquote der Frauen 
dieser Altersgruppe deutlich über 80 % (Mikro-
zensus 1991). Die friedliche Revolution 1989 traf 
sie in der „Stabilisierungsphase der Familie". 
Ihre Kinder dürften mehrheitlich in der Schule 
oder Ausbildung gestanden haben. Das heißt, 
daß die Probleme der Umstellung, mögliche 
Folgen von Deklassierungen und der notwen-
dige Neuanfang mit räumlichen und sozialen 
Mobilitätsanforderungen nicht nur für die 
eigene Generation, sondern auch für die Kinder 
und möglicherweise auch für die Eltern, d. h. die 
Großeltern, mitzutragen sind. Diese Alters-
gruppe ist jedoch gerade noch jung genug, eine 
Zukunft vor sich zu sehen, die Erwerbschancen 
und damit auch erweiterte materielle Hand-
lungsspielräume erhoffen läßt. 

1937 
bis 1946 

Geborene 

Für die Altersgruppe 1937 bis 1946, die 1993 
zwischen 47 und 56 Jahre alt ist, sieht die 
Zukunft im Erwerbsleben vergleichsweise dü-
ster aus. Das Zusammenleben mit den Kindern 
ist durch deren notwendige Mobilität nicht mehr 
gesichert, noch wird es erstrebt. Diese Frau-
enaltersgruppe in den neuen Bundesländern 
zählt zu den großen Verliererinnen dieses Jahr-
hunderts. Sie waren Kinder in der NS-Zeit und 
im Krieg. In der Nachkriegszeit, den Jahren des 
Elends und des Mangels — in der DDR wurden 
erst 1956 die Lebensmittelkarten abgeschafft — 
hatten sie ihre Schul- und Berufsausbildung zu 
absolvieren. In der Mehrzahl waren die Aus-
sichten für Frauen, in Erwerbsberufen aufzu-
steigen, wegen zu niedriger Qualifikationen für 
diese Altersgruppe und im Vergleich zu den 
Männern derselben Altersjahrgänge und zu 

jüngeren Jahrgängen gering. 1993, als fast 50-
bis 60jährige, stellen die Frauen dieses Alters 
die große Gruppe der Arbeitslosen und vorzeitig 
in Rente Geschickten. Sie hatten vor der Wende 
alle Arbeitsplätze, an denen sie gebraucht wur-
den und durch die sie gesellschaftlich integriert 
waren. Auch noch im Rentenalter war in der 
DDR ein Erwerbsleben möglich und vielfach 
auch nötig. So bekam eine erwerbstätige Rent-
nerin ihre ungekürzte Rente sowie ein steuer- 
und sozialversicherungsfreies Arbeitseinkom-
men (Hölder 1992, S. 80). Die oft alleinstehen-
den alten Frauen hatten so in der DDR ein 
bescheidenes, aber sozial integriertes Leben im 
Alter vor Augen. 

1927 
bis 1936 
Geborene 

Die Altersgruppe der 1927 bis 1936 Geborenen, 
die 1993 zwischen 57 und 66 Jahre alt ist, war die 
junge Generation der Aufbauphase der DDR. 
Die Biographien dieser Jahrgänge und auch 
noch mancher älteren Jahrgangsgruppen sind 
im Vergleich zu jüngeren Jahrgängen gekenn-
zeichnet durch ungewöhnliche und sich nicht 
wiederholende Chancen für einen sozialen Auf-
stieg. Dies gilt zwar in erster Linie für die 
Männer, aber doch auch begrenzt für Frauen. 
Bis 1961 — dem Mauerbau — mußten perma-
nent durch jüngere Jahrgänge und/oder durch 
Nachqualifikation die nach dem Westen abwan-
dernden Arbeitskraftpotentiale ersetzt werden. 
Diese Altersgruppe war 1961 zwischen 25 bis 
35 Jahre alt und damit die die Ulbricht-Ara 
tragende junge Generation. Sie stellte die Füh-
rungskader der Ära Honnecker. „Staatsnähe" 
und Prämien seinerzeit, Deklassierungen und 
Belastungen heute dürften verstärkt in diesen 
Familien nach der Wende den Alltag bestim-
men. 

Lebens-
schicksale 
der Fami-
lien in 
Ost- 
deutsch

-

land 

Fassen wir das Bild der Lebensschicksale der 
Familien im erwerbstätigen Alter in Ostdeutsch-
land zusammen, so haben wir in den jungen 
Alterskohorten Männer und Frauen, Mütter und 
Väter, für die die Vereinbarkeit von Erwerbstä-
tigkeit und Familientätigkeit eine Selbstver-
ständlichkeit war. Genauso selbstverständlich 
war es aber auch, zu heiraten und Kinder zu 
haben und die Optionen der Scheidung und des 
Schwangerschaftsabbruchs aufgrund persönli-
cher Lebensvorstellungen in Anspruch nehmen 
zu können. Die Gleichstellung von Mann und- 
Frau war proklamiert, wurde allerdings nur 
begrenzt realisiert und vergleichsweise selten 
reklamiert. Das Recht auf einen Arbeitsplatz bis 
zur Wende und der Kampf um einen danach 
dürften zeitgeschichtliche Erfahrungen prägen-
der Art  bleiben. 

Die beiden älteren Altersjahrgänge, die vor und 
im Krieg geboren wurden und die auch die 
Aufbau-Generationen der DDR genannt wer-
den, dürften mehrheitlich — vor allem die 
Frauen — zu den Verliererinnen der Zeitge-
schichte gehören. Sie haben, wie die Jahrgänge 
im Westen, harte Aufbauarbeiten in jungen 
Jahren geleistet und gute Aufstiegschancen 
gehabt. Aber während die Jahrgänge im 
Westen in die materielle Wohlfahrt hineinwuch- 
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sen und sich vergleichsweise viel leisten konn-
ten und einer gesicherten Zukunft entgegense-
hen, sind diese Jahrgänge im Osten durch das 
kommunistische System, das sie zum großen 
Teil auch mittrugen und so auch mitzuverant-
worten haben, um alles oder sehr vieles 
gebracht worden, was letztlich die Grundlage 
für Selbstsicherheit und Selbstzufriedenheit im 
Alter sein könnte und eine gesellschaftliche 
Integration erleichtert. Die jüngeren Jahrgänge 
dürften es aus eigener Kraft und eigenem 
Selbstbewußtsein schaffen können, eine neue 
gesellschaftliche Identität aufzubauen, die Älte-
ren wohl kaum. Zu rücksichtslos war die „Land-
nahme" des Westens und zu betroffen sind 
diejenigen, die den Zusammenbruch einer 
40jährigen Lebensarbeit in und für die DDR 
hinnehmen müssen. 

4. Unterschiede im Haushaltsmanagement 
in den Familienzyklusphasen 

Erforder

-

nisse des 
Familien

-

alltags 

Der Familienalltag in Deutschland bedarf heute 
in erster Linie eines Ressourcen-Managements. 
Es gilt, die familialen Versorgungs-, Pflege-, 
Betreuungs- und Erziehungsleistungen Tag für 
Tag vielfach auch rund um die Uhr, nicht selten 
nur von Frauen erbracht, über Jahre und Jahr-
zehnte hinweg bereitzustellen und auch, wenn 
das Haus leer ist, für eventuelle Fälle bereitzu-
halten. Wird diese Organisationsaufgabe für die 
Familien und die Gesellschaft nicht erbracht, 
zerfällt das Familienleben in verschiedene For-
men des „Single-Daseins", auch dann, wenn 
noch eine gemeinsame private Haushaltsfüh-
rung besteht. 

Im Rückblick auf die letzten 10 bis 20 Jahre 
standen diese Aufgaben der tagtäglichen Ver-
sorgung einer Familie in den alten und neuen 
Bundesländern unter einem unterschiedlichen 
und doch auch vergleichbaren Erwartungs- und 
Leistungsdruck. 

Die Situa

-

tion in 
den 70er 

Jahren 

Während in den alten Bundesländern Mitte der 
70er Jahre die Sorgen um die Arbeitsplätze und 
damit um ein stetig wachsendes verfügbares 
Einkommen, die Umweltbelastungen und 
gleichzeitig die Ansprüche an das Konsumni-
veau in den Familien bei allen Alters- und 
Sozialgruppierungen zunahmen, verfügten die 
Familien in der DDR über ein Recht auf einen 
Arbeitsplatz für Männer und Frauen, über ein 
umfangreiches außerhäusliches Versorgungs- 
und Betreuungsnetz, wenn auch auf einen 
vergleichsweise bescheidenen Anspruchsni-
veau und durchsetzt mit politischer Indoktrina-
tion. Die Umweltbelastungen waren nur The-
men in oppositionellen Gruppen. 

Die Frustrationen und Belastungen in den DDR

-

Familien wurden verstärkt durch die Ineffizienz 
von Wirtschaft und Gesellschaft, die politischen 
Schikanen und Verfolgungen und den zuneh-
menden Zweifel an der Utopie der Entstehung 
der „sozialistischen Persönlichkeit und Gesell- 

Die Situa-
tion nach 
der 
Wende 

Schaft" . Die Folge war dort ein zunehmendes 
kritisches Bewußtsein und eine wachsende 
Bereitschaft, eine Wende der persönlichen und 
gesellschaftlichen Verhältnisse herbeizufüh-
ren. 
Nach der Wende 1990 hat sich in den alten 
Bundesländern nur insofern ein Wandel im 
Alltag der Familien gezeigt, als sich die Alltags-
sorgen um Einkommen, Wohnung, Arbeits-
platz, Umwelt, Kinder, Kranke und Behinderte 
bei gleichbleibenden, mitunter aber auch noch 
steigenden Ansprüchen an das Konsumniveau 
verstärkten. Höhere Erwartungen an persönli-
ches Lebensglück, größere Wohnungen, schnel-
lere Autos, mehr Urlaub, weitere Urlaubsreisen, 
mehr Spielzeug und/oder Unterhaltungsaus-
stattung, längere oder erweiterte Bildungszei-
ten bestimmten wie selbstverständlich das All-
tagsleben. 
Mit diesen Ansprüchen verbundene Erwartun-
gen an höhere Einkommen und Einkommens-
transfers führen — so diese nicht erreichbar sind 
— zu zunehmendem Alltagsstreß und mitunter 
auch zu krisenhaften Lebensphasen und Wider-
stand gegenüber Solidaritätsmaßnahmen für 
Ärmere. Nahezu alle Alters- und Sozialgruppen 
sind in diesen Trend der Wachstumserwar-
tungen eingebunden. Aber immer mehr Men-
schen können den Trend zur Steigerung des 
Konsumniveaus nicht mehr mithalten. Sie fallen 
in das soziale Netz oder gleiten auch in einen 
sozialen Ab- statt Aufstieg. Die Alltagserfahrun-
gen mit Ansprüchen und Anrechten auf soziale 
Leistungen haben sich somit deutlich erweitert 
und führen auch zu Lebensweisekonzepten, in 
welchen diese Leistungen als Rechtsansprüche 
miteinkalkuliert werden. 

Sozialisti-
scher Fa

-

milienall

-

tag 

Für die Menschen in den neuen Bundesländern 
dagegen war die Erfahrung, ein Sozialhilfe-
empfänger oder ein Arbeitsloser zu sein, völlig 
neu. Ereignisse dieser A rt  wirken dort in hohem 
Maße deprimierend und deklassierend. Die 
Wende 1990 führte nicht nur zu solchen sozialen 
Deprivationen in massenhafter Ausbreitung, 
also für viele Menschen und ganze Familien, 
sondern sie erzwang zugleich auch eine grund-
sätzlich andere Art der Alltagsvorsorge in den 
Privathaushalten. Nichts kann zunächst als 
gesicherter Versorgungsbestand angesehen 
werden. 
Die Lebensweisen im Alltag von sozialistischen 
Gesellschaften waren — wenn auch auf unter-
schiedlichem Versorgungsniveau — geprägt 
— durch einen „von oben geregelten" Versor-

gungsstandard; 
— von vergleichsweise vielen gesellschaftli-

chen Verpflichtungen und damit verknüpf-
ten unterschiedlichen Privilegien und Zu-
gangschancen zu Versorgungsgütern; 

— von einem niedrigen, stark egalisierten Ein-
kommensniveau mit mehr oder minder zu-
geteilten Güter- und Dienstleistungsange-
boten relativ einheitlicher Massenproduk-
tion; 
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— von der vergleichsweise großen Bedeutung 
von schwarzen und grauen Märkten oder 
Beziehungsnetzen und einem relativ hohen 
Organisations- und Zeitaufwand zur Erlan-
gung weiterer erstrebenswerter Güter für 
den täglichen Ge- und Verbrauch, und 
somit 

— von einem Konsumniveau, das zweigeteilt 
zum einen vom nivellierten „gesellschaftli-
chen Versorgungsangebot" bestimmt und 
zum anderen das Ergebnis von Nischenwirt-
schaften und sozialen Netzen war. 

Das Haushaltsmanagement in sozialistischen 
Planwirtschaften folgt somit Handlungsstrate-
gien, die sich grundsätzlich von denen in Markt-
wirtschaften unterscheiden. 

Verände

-

rungen 
durch die 
Wende in 

den neuen 
Bundes

-

ländern 

Die Wende 1990 brachte den Familien in den 
neuen Bundesländern 

— eine Auflösung aller ihrer gesellschaftlichen 
Verpflichtungen, aber auch der damit ver-
knüpften Anerkennungen, Privilegien und 
Sicherheiten. 

— Mitunter müssen auch erhebliche Status-
minderungen infolge des Verlustes von Pri-
vilegien und gesellschaftlichen Funktionen 
akzeptiert werden; 

— ein gegenüber den Familien und Haushalten 
der alten Bundesländer deutlich niedrigeres 
Einkommen bei inzwischen nahezu gleichen 
Verbrauchs- und Gebrauchsgüterpreisen; 

— einen raschen Zerfall der nahezu kostenlo-
sen außerhäuslichen gesellschaftlichen Ver-
sorgungs-, Betreuungs- und Freizeitange-
bote; 

— ein Güterangebot auf dem hohen Niveau der 
alten Bundesländer bei gleichbleibenden 
oder auch abnehmenden Chancen und 
Sicherheiten, dieses Güterangebot auch in 
Anspruch nehmen zu können; 

— eine fehlende Markt-, Güter- und Bedarfs-
transparenz, da die Erfahrungen in der 
Lebensführung aus DDR-Zeiten eher hem-
mend als hilfreich für das Alltagshandeln 
nach der Wende waren. 

Im Durchschnitt ist das Lebensniveau der ein-
zelnen Familien oder privaten Haushalte in den 
neuen Bundesländern nach der Wende 1990 
nicht niedriger als vor 1990, doch dieser rechne-
risch oder durch Umfragen ermittelte Durch-
schnitt verdeckt die für die Familien ungewohnt 
großen Streuungen der Zugangschancen zu den 
Arbeitsplätzen und Deklassierungen oder Über-
vorteilungen beim Umgang mit den Ressourcen 
für die Daseinsvorsorge. 

Hinder

-

nisse für 
Familien

-

gründung 
in den 

90er Jah

-

ren 

4.1 Haushaltsmanagement in der Haushalts-
und Familiengründungsphase 

Die herausragenden Probleme in der Haushalts- 
und Familiengründungsphase sind in den 90er 

Jahren in allen deutschen Ländern, wenn auch 
mit unterschiedlicher Gewichtung, gekenn-
zeichnet 

— durch den Wohnungsmangel und hohe bzw. 
steigende Mieten, die jungen Familien Jah-
ren verminderte Zugangschancen zu ad-
äquaten Wohnungen bieten; 

— von unterschiedlichen Chancen der Integra-
tion von jungen Männern und Frauen, Müt-
tern und Vätern in den Arbeitsmarkt und 
einer beachtlichen Benachteiligung junger 
Frauen auf diesem; 

— von einem gravierenden Mangel unterstüt-
zender Institutionen für die Betreuung von 
Kleinst- und Kleinkindern; 

— schließlich sind die Konfrontationen um den 
§ 218 sowie die unzureichend funktionieren-
den flankierenden Maßnahmen zum Schutz 
des ungeborenen Lebens vor allem für 
Frauen außerordentlich belastend. 

Erwartet werden von den jungen Erwachsenen 
ohne Rücksicht auf ihre familiale Lebenslage 

— hohe berufliche Mobilität; 

— hohe berufliche Qualifikationen und Qualifi-
kationsbereitschaft sowie 

— hohe erzieherische Leistungsbereitschaft. 

Die Bereitschaft zur Unterstützung der jungen 
Familien bei den von ihnen erwarteten Leistun-
gen ist unzulänglich, bereichsweise sogar man-
gelhaft. 

Notwen-
digkeit so-
zialer 
Netze 

Auch die Fixierung der Diskussion auf die 
Kindergartenplätze ist eine unzulässige Ver-
kleinerung des Problems. Eltern benötigen von 
Geburt der Kinder an bis zu dem Selbständig

-

werden der heranwachsenden Jugendlichen 
unterstützende gesellschaftliche Institutionen 
zur Kinderbetreuung in räumlicher Nähe zur 
Wohnung oder zum Arbeitsplatz, und zwar auch 
und gerade dann, wenn ein Elternteil ganz oder 
teilweise auf Erwerbstätigkeit zugunsten der 
Kindererziehung verzichtet. Kinder benötigen 
eben auch die Altersgruppen zum Heranwach-
sen. 

Gründe für diese lebensnotwendigen Einrich-
tungen und sozialen Netze sind die Kleinheit 
einer familialen Haushaltsgruppe, die Mobili-
tätsanforderungen im Alltag an alle Individuen, 
die allgemeinen Trends zur Zentralisierung und 
Spezialisierung der Verwaltung und Dienst-
leistungsangebote sowie die Erweiterung der 
Anforderungen an die Erziehung, Pflege und 
Alltagsversorgung. 

4.2 Haushaltsmanagement im Alltagsleben 
mit Kindern und Jugendlichen 

Für das Alltagsleben der Familien in der „Sta

-

bilisierungsphase " der Familie ist die Plazie

-

rungsfunktion die herausragende Aufgabe. Die 
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gewünschten Kinder sind in dieser Phase bereits 
geboren und noch kein Kind hat einen Ausbil-
dungsabschluß und/oder ist erwerbstätig. 

Erwartet wird von der Elterngeneration 

Ansprüche 
an Eltern 

— eine Erziehung der Kinder zu selbstbestimm-
ten, sozial verantwortlich handelnden Per-
sönlichkeiten in einer offenen Gesellschaft; 

— eine hohe Bereitschaft, die Kinder zu Quali-
fikationskarrieren anzuhalten und diese 
finanziell zu gewährleisten; 

— die Kinder frühzeitig ihren Freizeitterminka-
lender selbst gestalten zu lassen und jede nur 
mögliche zeitliche und materielle Unterstüt-
zung zu gewähren und erforderliche Trans-
portleistungen bereitzustellen; 

— permanent mitarbeits- und gesprächsbereit 
zu sein bzw. selbst diese Mitarbeit und 
Gespräche zu veranlassen, mit der Schule, 
den Kirchen, den Sportvereinen und Trägern 
der Jugendarbeit. 

— Schließlich wird von den Eltern im Erwerbs-
beruf Bereitschaft zur Weiterbildung, zu 
räumlicher Mobilität und zum beruflichen 
Aufstieg erwartet. 

Die gravierendsten Belastungen ergeben sich 
aus folgenden Fakten: 

Belastun-
gen der 

Eltern 

— Männer und Frauen, insbesondere aber 
Väter und Mütter, sind nicht in der Lage, sich 
der Eltern die Verantwortung für den Fami-
lienalltag und seine Aufgaben und Anforde-
rungen in gleichwertiger Weise aufzutei-
len. 

— Nur unter Ausnahmebedingungen haben 
beide Elternteile von einem gemeinsamen 
Wohnstandort aus gleichwertige Karriere-
chancen. 

— Es ist immer weniger zu erwarten, daß 
Frauen oder Männer die im Familienalltag 
entstehenden Krisen aus eigener Kompetenz 
lösen können. Sie werden durch keinerlei 
kompetent und pflichtmäßig angebotene 
Bildungsgüter auf die Gestaltung des Fa-
milienalltags vorbereitet. Gleichzeitig neh-
men die Anforderungen an die Gestaltungs-
aufgaben rasant zu, bedingt durch die Plura-
lisierung der Lebensformen, der Erweite-
rung der Handlungs- und Entscheidungs-
spielräume und der hohen Glücks- und 
Zufriedenheitserwartungen an das Zusam-
menleben in Partnerschaft sowie mit  Kin

-

dern. 

— Probleme der Trennung und Scheidung, der 
Unterhalts- und Vermögenssicherung sowie 
der Begründung neuer Partner- und Eltern-
schaften und neuer Lebenskonzeptionen 
werden durch Anwälte, Gerichtsentschei-
dungen, Sozialämter und Steuerberater be-
gleitet. Eine Instanz zur Unterstützung der 
familialen Gestaltungskompetenz gibt es 
nicht. Hier muß jeder sehen, wie er zurecht 

kommt mit den Krisen und möglichen Kata-
strophen. Nicht unerhebliche Kranken- und 
soziale Kosten, Delinquenz, Drogen- und 
Medikamentenmißbrauch sowie gestörte 
Biographien dürften hier ihren Ursprung 
haben. 

Es zeigt sich, daß diese Probleme für Eltern auch 
in den neuen Bundesländern verstärkt Krisensi-
tuationen hervorrufen. Der Erwerb der Kompe-
tenzen für die Gestaltung der Familien- und 
Haushaltsführung ist somit für die neuen Bun-
desländer von besonderer Bedeutung. Hier fehlt 
es besonders an adäquaten Bildungs- und Bera-
tungsangeboten für die Familien. Eltern wie 
Jugendliche bedürfen einer neuen Orientie-
rung. Eltern können Jugendlichen auch kaum 
kompetente Ratgeber und Erzieher sein, vor 
allem wenn sie durch zu große Staatsnähe zum 
untergegangenen politischen System selbst 
deklassiert wurden und möglicherweise der 
Bundesrepublik und ihren Umgangsweisen mit 
dem „Beitrittsgebiet" höchst skeptisch, miß-
trauisch oder gar feindlich gegenüberstehen. 

Die Jugendlichen dieser Familien in den alten 
und neuen Bundesländern stellen zur Zeit auch 
den Nachwuchs für Skins und Hooligans aller 
Schattierungen. Die Bereitschaft zur Gewalt 
gegenüber Schwächeren — ein fast ausschließ-
lich männliches Verhaltenspotential — wird von 
skrupellosen kommerzialisierten Medien ge-
nährt. Die Ideologien zur lustvollen Selbstver-
wirklichung der verschiedensten Ausprägun-
gen und die Wirkung auf Jugendliche tragen in 
fast alle Familien gravierende Konfliktpoten-
tiale. Auch hier bietet die Gesellschaftspolitik 
den Familien außer Entrüstung bei Gewaltaus-
brüchen sehr wenig Neues und Anregendes an. 
Selbst Sport und Spiele der Jugend sind Veran-
staltungen des Kommerz und der Funktionäre. 
Die Familien bleiben auch bei diesen Proble-
men allein, und das in besonderem Maße, wenn 
sie selbst sozial desintegriert oder deklassiert 
sind. 

Situation 
in den 
neuen 
Bundes-
ländern 

Gewaltbe-
reitschaft 

4.3 Haushaltsmanagementaufgaben im Alter 

In Anbetracht des Vierten Familienberichts und 
des Altenberichts 1. Teil von 1992 sollen die 
Probleme dieser Lebensabschnitte der Familie 
nur kurz erwähnt werden. Die Generation der 
1926 Geborenen und Älteren, also die Erwach-
senen des Zweiten Weltkriegs und der Nach-
kriegszeit, hat mehrheitlich in beiden Teilen 
Deutschlands traditionelle Familien- und Frau-
enleitbilder. Durch ihre Elternhäuser, zeitge-
schichtliche Ereignisse und die gesellschafts-
politischen Tragödien haben sie zweimal oder 
gar dreimal im Leben ihre Versorgung und 
materiellen Sicherheiten verloren und Inflation 
und Währungsreformen erlebt, so daß die Erfah-
rungen von Armut, Notzeiten, Neuanfängen zu 
ihren Normalbiographien gehören. 

In Westdeutschland können aufgrund des seit 
1959 praktizierten Systems der dynamischen 

Die Situa-
tion der 
Älteren in 
West

-

deutsch

-

land 
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Alterssicherung mehr und mehr Rentner und 
Rentnerinnen einen vergleichsweise wohlha-
benden Ruhestand genießen. Mit einem derzeit 
noch weniger hohen Alter sversicherungsniveau 
müssen sich die Rentnerinnen und Rentner in 
den neuen Bundesländern begnügen. Zwar 
wurden im Zuge der Realisierung des Artikel 20 
des Staatsvertratges zur Währungs-, Wi rt

-schafts- und Sozialunion, der die Übertragung 
des westdeutschen Rentenversicherungsrechts 
auf die neuen Bundesländer vorsieht, für die 
überwiegende Zahl der Rentenbezieher die 
Altersruhegelder in mehreren Schritten und in 
jeweils beachtlichem Umfang erhöht. Das End-
ziel der Rentenversicherungspolitik, die Gleich-
stellung, ist jedoch noch nicht erreicht. Am 
1. Juli 1993 betrug die sog. „Eckrente", d. h. die 
Rente für einen Arbeitnehmer mit 45 Versiche-
rungsjahren und dem Durchschnittsverdienst 
der Arbeitnehmer, 72,7 % der westdeutschen 
Eckrente. Vom Beginn der Rentenangleichung 
am 30. Juni 1990 bis zum 1. Januar 1993 sind die 
Versichertenrenten jedoch real um 109,9 % 
gestiegen, so daß Andel (1993, S. 42) mit Recht 
feststellt, daß die Rentner und Rentnerinnen in 
den neuen Bundesländern überwiegend zu den 
Gewinnern der Wiedervereinigung gehören, 
zumal durch Übergangsregelungen, die auf 
dem Prinzip der Besitzstandswahrung und des 
Vertrauensschutzes beruhen, Leistungsver-
schlechterungen fast völlig vermieden werden 
konnten. Allerdings haben administrativ be-
dingte Schwierigkeiten bei der Neuberechnung 
und bei der Auszahlung der Renten sowie die 
für die Rentnerinnen und Rentner in der Regel 
nicht durchschaubare rechtliche Situation zu-
nächst Verunsicherung geschaffen. 

Die Situa

-

tion der 
Älteren in 
den neuen 

Bundes

-

ländern 

Die Rentnergenerationen in den neuen Bundes-
ländern, die zu keiner Zeit Vermögen und 
Privateigentum bilden konnten, dürften jetzt 
allerdings in der Mehrzahl nicht mehr in der 
Lage sein, Privateigentum zur Alterssicherung 
zu bilden, zumal Entschädigungen für Enteig-
nungen, Rückübertragungen von Haus- und 
Grundeigentum in der Mehrzahl der Fälle Inve-
stitionsmittel erfordern, deren Einsatz nur für 
eine jüngere Generation ökonomisch sinnvoll 
ist. Sie sind folglich auf ein Angebot von Miet-
wohnungen angewiesen, das für ihre Rentenbe-
züge auch bezahlbar ist. Hier liegen die größten 
Ängste und Unsicherheiten für die älteren Fami-
lien. Forschungen zeigen jedoch, daß die Rent-
nergenerationen in den neuen Bundesländern 
weniger von Orientierungslosigkeit, Enttäu-
schung und Resignation betroffen sind als jün-
gere Jahrgänge. 

Die finanziellen Transfers und Unterstützungen 
sind nur die eine Seite des Alltagslebens der 
älteren Generationen, die andere ist die soziale 
Integration. Der Zusammenbruch aller Organi-
sationen und Betriebe, die in der DDR auch für 
die Altenarbeit verantwortlich waren, läßt hier 
— wie bei den Kinder- und Jugendbetreuungen 
— ein Vakuum zurück. Inwieweit die Älteren 
selber oder der auch hier sofort auftauchende 

Kommerz im Stil der „Kaffeefahrten" und „Bil-
ligreisen" sowie die Altenpolitik von Kommu-
nen und Ländern Lücken schließen werden, 
wird sich zeigen. Der Aufbau neuer Strukturen 
der Alten- und Behindertenhilfen kostet Geld, 
bedarf sozialer Verantwortung, Solidarität und 
politischen Gestaltungswillens. 

Das Schicksal der älteren Familien in den neuen 
Bundesländern wird sich je nach der individuel-
len Leistungskraft der sozialen und familialen 
Unterstützungen und gegenseitigen Hilfestel-
lungen, welche die Älteren erfahren bzw. noch 
leisten können, sehr unterschiedlich entwik-
keln. 

5. Aufgaben und Asymmetrien 
in der privaten Daseinsvorsorge 

In jeder Gesellschaft ist das Zusammenspiel der 
öffentlich und privat zu organisierenden Da-
seinsvorsorge sowie die Verantwortung für die-
selbe unterschiedlich geregelt. 

Vor allen Dingen sind die beiden Geschlechter 
und die Kinderhabenden und Nichtkinderha-
benden daran unterschiedlich beteiligt und oft 
genug nicht nur unterschiedlich, sondern deut-
lich mit einer Überbeanspruchung derer, die 
Kinder aufziehen. 

Belastun-
gen für 
ostdeut-
sche Fa-
milien 

Besonders spürbar erleben dies zur Zeit die 
Familien mit Kindern in den neuen Bundeslän-
dern. Zu Zeiten der DDR waren sie fast vollstän-
dig entlastet von den Alltagssorgen um die 
Betreuung ihrer Kinder. Die materielle Versor-
gung war etwa nur zu einem Viertel privat zu 
tragen, während sich das Verhältnis der Auf-
wendungen für die Kinder nach der Wende 
annähernd umgekehrt hat. Die p rivaten Lei-
stungen für die nachwachsende Generation 
werden in der Bundesrepublik Deutschland vor 
allem den Eltern auferlegt, die öffentlichen 
Haushalte übernehmen den Rest, die private 
Wirtschaft nichts, was der Erwähnung wert 
wäre. Für die Organisation und Finanzierung 
der Betreuung der Kinder müssen die Eltern 
weitgehend selber Sorge tragen. 

Die Leistungen der Familienhaushalte zur 
Reproduktion des gesellschaftlichen Human

-vermögens bestehen jedoch nicht nur aus der 
Übernahme dieser „Kinderkosten", wenn diese 
auch im Vordergrund stehen. 

Aufgaben, 
Ressour-
cen und 
Ziele der 
privaten 
Daseins-
vorsorge 

Als Aufgaben der privaten Daseinsvorsorge — 
der  privaten Haushalte — sind zu nennen. 

-- die Bereitschaft zur Übernahme von Eltern-
schaft und die damit verknüpfte Verantwor-
tung für die Sicherung von Versorgung, 
Pflege, Erziehung und Ausbildung der Kin-
der, aber auch der Übernahme von Unter-
haltsverpflichtungen gegenüber Eltern; 

— die Sorge um die tägliche Wiederherstellung 
von Fitneß, Gesundheit und Leistungsbereit-
schaft aller Familienmitglieder; 
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— die Sorge, Pflege und Betreuung von Kran-
ken und Behinderten; 

— die Aufgabe der sozialen Integration, Plazie-
rung und Bildung aller Familien- und Haus-
haltsangehörigen; 

— die Schaffung eines „konsumtiven Lebens-
raumes", der Alltagskultur des Zusammen-
lebens. 

Die Ressourcen für diese haushälterischen Auf-
gaben bestehen aus Wohneigentum oder 
Wohnrechten, den Ge- und Verbrauchsgütern, 
Geld- und Naturaleinkommen, Zeitressourcen, 
den sozialen Sicherheiten, den infrastrukturel-
len Ausstattungen und den Haushalts- und 
Familienführungskompetenzen. 

Die Ziele, die zu erreichen sind, werden 
bestimmt durch die Ansprüche 

— an eine humane Lebenskultur und Wohlfahrt 
bis ins höchste Alter; 

-- an die Erhaltung des individuellen und fami-
lialen Lebens, der Gesundheit und sozialen 
Integration in die Gesellschaft; 

— an die Entfaltung einer persönlich bestimm-
ten Bildung, Ausbildung und Lebenskultur 
mit den gewünschten Karrierechancen in 
Familie und Beruf sowie 

— an die Qualität der Kultur des privaten, 
familialen Zusammenlebens und der gesell-
schaftlichen Integration auch bei Verlusten 
sozialer Leistungspotentiale. 

Chancen

-

ungleich

-

heit  und 
Asymme

-

trien 

Asymmetrien in den Chancen bei der Inan-
spruchnahme und Nutzung des familialen Lei-
stungspotentials sowie der Belastungen durch 
familiale Leistungen zeigen sich zwischen 

— den Geschlechtern in der persönlichen Ver-
antwortung und den Belastungen, sobald ein 
Kind erwartet wird und es gilt, dieses anzu-
nehmen für ein ganzes Leben; 

— den wenigen Männern und vielen Frauen, 
die das familiale Leistungspotential bereit-
stellen und sichern und dafür erhebliche 
Nachteile für die persönliche Einkommens-
sicherung in Kauf zu nehmen haben. 

— Sie zeigen sich zwischen denjenigen, die 
Kinder aufziehen und den anderen, die auf 
Kinder verzichten, wobei Frauen ohne Kin-
der mitunter ein großes Potential der sozia-
len Netzwerkhilfe leisten, die Männer kaum 
erbringen. Diese Asymmetrie wird am deut-
lichsten sichtbar im sozialen Sicherungssy-
stem, das die Erwerbskarriere belohnt, nicht 
aber das Aufziehen von Kindern und die 
Pflege Kranker und Behinderter. 

— Asymmetrien gibt es zwischen denjenigen, 
die Erwerbskarrierechancen erhalten und 
sich damit die materiellen Voraussetzungen 
für eine Wohlfahrtsentwicklung im privaten 
Bereich schaffen können, und denjenigen, 
die dazu keine Chancen haben oder massiv 
verdrängt werden durch die Abwertung von 

Qualifikationen, durch männliche und/oder 
„westliche" Dominanz und Definitions-
macht bei der Vergabe von gesellschaftli-
chen Positionen und familialen Verpflich-
tungen. Diese Asymmetrien sind in den 
neuen Bundesländern besonders bedeut-
sam. 

— Asymmetrien sind deutlich erkennbar in den 
Zeitdispositionen zwischen denen, die dop-
pelt und dreifach belastet sind, gebraucht 
werden, ohne Alternativen zu haben, und 
jenen, welche Wahlfreiheiten kennen und 
nutzen können, sowie denjenigen, die sich 
aus der Solidargemeinschaft ausgegrenzt 
haben oder ausgegrenzt werden und von 
niemanden mehr gebraucht werden, aber 
selbst Hilfe nötig haben oder haben wer-
den. 

— Asymmetrien sind auch im Bildungssystem 
deutlich zu kennzeichnen. Daseinskom-
petenz für die Alltagsaufgaben in den fami-
lialen und sozialen Lebensbereichen, im 
Umgang mit den Mitmenschen, dem Ein-
kommen und den materiellen Kulturgütern 
werden überhaupt nicht oder nur am Rande 
vermittelt. Für den Erwerbsbereich und auch 
für wenig anspruchsvolle Berufe werden 
mehrjährige Lehr- und Ausbildungszeiten 
verlangt. 

— Schließlich werden Berufsangehörige, die in 
hohem Maße familienunterstützende oder 
familienergänzende Leistungen anbieten, 
kaum für diese familienorientierten Auf-
gaben qualifiziert. Qualifikationen aus einer 
Familientätigkeit gelten in der Regel für die 
meisten Erwerbsbereiche als wertlos, ob-
gleich über Familientätigkeiten bedeutsame 
Schlüsselqualifikationen auch für viele Er-
werbsberufe eingeübt werden können. Fer-
tigkeiten und Qualifikationen, die familien-
orientiert und damit auch als „weibliche" 
Schlüsselqualifikationen angesehen sind, 
werden in der Arbeitsbewertung gegenüber 
typisch „männlichen" Tätigkeitsmerkma-
len, die mit Kraft und Durchsetzungsvermö-
gen zusammenhängen, als minderwertiger 
beurteilt. 

Diese zumeist aus der Geschlechterpolarität 
und dem Patriarchat herausgewachsenen 
Asymmetrien zuungunsten familialer Leistun-
gen und Kompetenz bedürfen gesellschaftlicher 
Strukturveränderungen, die weniger mit Geld 
als mit gesellschaftlichem und politischem 
Gestaltungswillen zu tun haben und in jedem 
Fall Zukunftsaufgaben, insbesondere für Män-
ner, darstellen, aber auch von den Frauen neue 
Akzente und politische Präsenz verlangen. 

6. Einkommens- und Ausgabenstrukturen 
der privaten Haushalte 

Daten-
grundlage 

Die empirische Privathaushaltsforschung stellt 
das Datenpotential bereit, das zur Beschreibung 
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der Aufwendungen der Familien für die Bereit-
stellung ihrer Leistungen eingesetzt wird. Die 
verfügbaren Datensets unterscheiden sich nach 
den Privathaushaltskonzeptionen, den Erhe-
bungseinheiten und -methoden, Auswertungs-
strategien und -interessen sowie den erfaßten 
Merkmalsdimensionen und deren Beziehungs-
zusammenhängen und Aggregationen (Galler/ 
Ott 1993). 

Amtliche 
Statistik 

Die Daten der amtlichen Statistik bedürfen der 
besonderen Aufmerksamkeit, da sie gesetzlich 
geregelt und politisch gewollt, aber auch 
begrenzt sind, allen gesellschaftlichen Gruppen 
und Politikbereichen dienen sollen, eine erwei-
terte familienorientierte Auswertung aber noch 
weitgehend vermissen lassen. 

Empiri-
sche So

-

zialfor

-

schung 

In der empirischen Sozialforschung, an deren 
Befragungen teilzunehmen jedem freigestellt 
ist, gibt es derartige Einschränkungen bei der 
Befragung nicht. Der Datenschutz bezieht sich 
dort allein auf den Umgang mit den erhobenen 
Informationen. So kann mittels der empirischen 
Sozialforschung alles über das Alltagsleben von 
Personen und Personengruppen erfragt wer-
den, allerdings nur insoweit, als es Menschen 
gibt, die willens und in der Lage sind, die 
entsprechenden Antworten wahrheitsgemäß 
abzugeben. 

Mikro-
zensus 

Für die Darstellung der Struktur der Privathaus-
halte ist der Mikrozensus, der jedes Jahr im 
April durchgeführt wird, die entscheidende 
Informationsquelle. Er bringt mehr Informatio-
nen über Haushalte und Familien als die Volks- 
und Berufszählungen, die weltweit in Abstän-
den von zehn Jahren durchgeführt werden sol-
len. Er dient außerdem für weitere amtlich

-

statistische Erhebungen, die auch Familien- 
und Haushaltsbelange betreffen (Wohnungs-
stichprobe, Einkommens-Verbrauchsstich-
probe, Laufende Wirtschaftsrechnungen) sowie 
für die regelmäßigen sozialwissenschaftlichen 
Erhebungen (Familiensurvey des DJI und 
sozial-ökonomisches Panel SOEP des DIW) als 
Bezugsbasis. 
Im Mikrozensus sind die Privathaushalte wie in 
den Volks- und Berufszählungen die Zähl- und 
Erhebungseinheiten. Sie werden in einem 
ersten Schritt strukturiert nach der Anzahl  der 
Haushaltsangehörigen in Mehr- und Einperso-
nenhaushalte. 
Die Mehrpersonenhaushalte gliedern sich so-
dann weiter nach der Anzahl der in den Haus-
halten zusammen wohnenden und zusammen 
wirtschaftenden Generationen sowie den gege-
benen oder nicht gegebenen Verwandtschafts-
verhältnissen der Haushaltsangehörigen. Er-
werbstätigkeit und Haushaltseinkommen nach 
Selbsteinschätzung werden ebenfalls jährlich 
festgestellt. Es fehlen jedoch Angaben über die 
Ausgaben und über Unterhaltsleistungen, die 
für andere Haushalte (Kinder) gezahlt wer-
den. Wohl

-

fahrtsindi

-

katoren 
Die sozial-ökonomische Lage der Familien oder 
der Privathaushalte wird in der Regel an der 

Darstellung der Einkommensentwicklung fest-
gemacht. Kinderzahl oder Haushaltsgröße, Aus-
stattung mit langlebigen Gebrauchsgütern so-
wie die Wohnversorgung werden zur Inter-
pretation herangezogen. Auch Ausgabenstruk-
turen, wie zum Beispiel die Ausgabenanteile für 
Ernährung oder Wohnung, gelten als Wohl-
fahrtsindikatoren. Zunehmende Aufmerksam-
keit erhält der Umgang mit Geld, die Vermö-
gensbildung, das Spar- und Investitionsverhal-
ten einerseits und die Ver- und Überschuldung 
andererseits. 

Für einen Vergleich des Einkommens-Ver-
brauchsverhältnisses der Familienhaushalte im 
früheren Bundesgebiet sowie den neuen Län-
dern und Berlin-Ost eignen sich zur Zeit vor 
allem die Daten der „Laufenden Wirtschafts-
rechnungen" . Der Mikrozensus 1991 bringt nur 
die aktuellste Übersicht über die Einkommens-
verteilung nach Selbsteinschätzung der Befrag-
ten. Die Einkommens-Verbrauchsstichprobe in-
formiert ausschließlich über die sozial-ökono-
mische Lage der Familie in den alten Bundes-
ländern bis 1988. 

Das Prin-
zip der 
Laufenden 
Wirt

-

schafts

-

rechnun

-

gen 

Im Rahmen der Laufenden Wirtschaftsrechnun-
gen führen maximal 1000 Privathaushalte 
jeweils in den neuen und alten Bundesländern 
ein Haushaltsbuch über ein oder auch mehrere 
Jahre. Die Haushaltsbücher werden von den 
Statistischen Landesämtern kontrolliert und, 
wenn nötig, ergänzt und korrigiert und vom 
Statistischen Bundesamt laufend ausgewertet. 
Es gibt kein empirisch besser belegtes Daten-
material über die ökonomische Lage typischer 
Privathaushalte in der Bundesrepublik Deutsch-
land als dieses. 

Allerdings fehlt es nach wie vor an einer ad-
äquaten haushaltsbezogenen Auswertung des 
Haushaltsbuches für familienpolitische Frage-
stellungen und für die das Haushaltsbuch füh-
renden Familien. Trotz der für die amtliche 
Statistik geringen Zahl der Erhebungseinheiten 
und ihrer deshalb notwendigen stärkeren Stan-
dardisierung wird die materielle Lebenslage 
von rund 6000 Familienmitgliedern, darunter 
3000 Kinder im Alter von 0 bis 18 Jahren in ihrer 
materiellen Lebenslage sehr gut beschrieben. 
Bei sorgfältiger Analyse der Haushaltsbücher 
vor der Aggregation der Daten und im Vergleich 
mit den weit weniger genauen Aufschreibun-
gen der Einkommens-Verbrauchsstichprobe 
könnten durchaus auch realitätsnahe Angaben 
über Familien mit nur einem oder mehr als zwei 
Kindern gemacht werden. 

Aus den Haushaltsbüchern der Laufenden Wirt-
schaftsrechnungen lassen sich die laufenden 
haushaltsbezogenen Aufwendungen, die unab-
hängig von der im Haushalt lebenden Personen-
zahl anfallen, von den laufenden personenbezo-
genen Aufwendungen trennen. Außerdem sind 
in den Haushaltsbüchern einmalige, haushalts-
bezogene Ausgaben (z. B. Renovierungskosten, 
Ausgaben für den Garten) und einmalige perso- 
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nenbezogene Ausgaben (z. B. Ausgaben für die 
Konfirmation oder ein personenbezogenes spe-
zielles Hobby) leicht von den laufenden Ausga-
ben zu unterscheiden. Diese Sondierungen sind 
notwendig für die Simulation der ökonomischen 
Folgen von Familienentwicklungen, auch ande-
rer als der erfaßten Haushaltstypen (z. B. Geburt 
weiterer Kinder, Veränderungen im Anspruchs-
niveau oder im Einkommen, der Erwerbstätig-
keit etc.). 

Die in der amtlichen Statistik gebildeten Aggre-
gate der „Laufenden Wirtschaftsrechnungen" 
sind kaum noch geeignet für die Simulation 
differenzierter Haushaltsverläufe. Sie stellen 
dagegen ein bedeutsames Auswertungsmuster 
dar, das für Beobachtungen des Konsumver-
haltens nach Bedarfsgruppen und für die 
Bestimmung von „Warenkörben" und Lebens-
haltungsindizes seine uneingeschränkte Be-
rechtigung hat, nicht aber für eine Analyse der 
materiellen Folgen familienzyklischer Lebens-
weisekonzepte. 

Nicht-amt

-

liche Sta

-

tistik 

Alle nicht amtlichen Haushaltserhebungen ha-
ben kaum die Ressourcen, in gleicher Weise 
gesichertes Datenmaterial verfügbar zu halten. 
Allerdings haben sie den Vorzug, experimentie-
ren zu können und Haushaltskonzeptionen zu 
folgen, die unabhängig sind von gesetzlichen 
Vorgaben und rigiden Begrenzungen der Merk-
malsdimensionen und -ausprägungen. In der 
Regel dienen sie der Haushaltsklassifikation 
und -typisierung und zur Darstellung von Ent- 

Abbildung VI/1 

Entwicklung des verfügbaren Einkommens 
je Haushalt nach Haushaltsgruppen 
— Nichterwerbstätigenhaushalte — 

(1972 = 100) 

scheidungs-, Konsumtions- und Nachfragemu-
stern. In der Mehrzahl sind es Umfrageer-
gebnisse mit verhältnismäßig kleinen Samples 
und Selbsteinschätzungen bei Geld- und Zeit-
budgetangaben. Neu ist es für die amtliche 
Statistik, daß nunmehr auch eine amtliche Zeit-
budgetuntersuchung konzipiert und 1991/1992 
— vom Ministerium für Familie und Senioren 
angeregt und finanziert — durchgeführt werden 
konnte. Erste familienpolitisch relevante Ergeb-
nisse werden in diesem Bericht vorgestellt. 

6.1 Die Wohlfahrtsentwicklung 
privater Haushalte 

Die Wohlfahrtsentwicklung eines Landes kann 
an verschiedenen Indikatoren festgemacht wer-
den, allerdings bedarf jeder Indikator eines 
seine Aussagefähigkeit einschränkenden Kom-
mentars. 

Das ver-
fügbare 
Einkom-
men 

Abbildungen VI/1 und 2 zeigen steil anstei-
gende Kurven der Entwicklung des verfügbaren 
Einkommens für alle Haushalte. Deutliche 
Abweichungen nach unten haben die Kurven 
der Haushalte von Empfängern von Arbeitslo-
sengeld/-hilfe sowie der Haushalte von Land-
wirten und phasenweise die der Selbständigen. 
Die deutlich höchsten Steigerungsraten haben 
die Rentner- und Pensionärshaushalte. Da es 
sich bei diesen Darstellungen um Berechnun-
gen auf der Basis der Volkswirtschaftlichen 

Abbildung VI/2 

Entwicklung des verfügbaren Einkommens 
je Haushalt nach Haushaltsgruppen 

— Erwerbstätigenhaushalte — 
(1972 = 100) 
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Gesamtrechnungen handelt, sind es eine Viel-
zahl von sich überlagernden Effekten und auch 
methodischen Vorgaben, welche diese Ver-
änderungen begründen. Die nominalen Ein-
kommenszuwächse der privaten Haushalte ste-
hen aber außer Frage. 

Berechnungen des Statistischen Bundesamtes 
auf der Basis der Volkswirtschaftlichen Gesam-
trechnungen über die Veränderungen des ver-
fügbaren Einkommens der Privathaushalte 
nach der Haushaltsgröße im Vergleich der Jahre 
1972, 1982 und 1991 zeigen, daß die prozentu-
ellen Steigerungsraten in den beiden Dekaden 
unterschiedlich hoch waren. 

Wenn die Einkommen der p rivaten Haushalte 
1972 gleich 100 gesetzt werden, beträgt die 
Steigerungsrate bis 1982 69 und von 1982 bis 
1991 72 Prozentpunkte. Je Haushaltsmitglied 
wird eine Steigerungsrate von 87 und 98 Pro-
zentpunkten erreicht. Bei den Haushalten mit 
vier Personen - also den typischen Familien-
haushalten mit zwei Kindern - werden Ein-
kommenszuwächse zwischen 1972 und 1982 
von 71 und zwischen 1982 und 1991 von 93 
Prozentpunkten festgestellt (WiSta 7/1992, 
S. 428). 

Je größer ein Haushalt, desto niedriger ist in der 
Regel das Pro-Kopf-Einkommen. Die einge-
schränkte Erwerbstätigkeit eines Partners sowie 
die wachsende Zahl Nicht-Erwerbstätiger, in 
der Regel Kinder, ist die einfache Erklärung 
dafür. 

Reale Ein

-

kommens

-

verände

-

rungen 

Für die Wohlfahrt der privaten Haushalte 
wesentlicher als die nominalen Einkommenszu-
wächse sind der Reallohn- oder Realgehaltsver-
änderungen, die auf der Basis des Preisindex für 
die Lebenshaltung eines 4-Personen-Arbeit-
nehmerhaushalts mit mittlerem Einkommen 
(Haushaltstyp II der Laufenden Wirtschaftsrech-
nungen) berechnet werden (vgl. Tab. VI/3). 

Tabelle VI/3 macht deutlich, daß die nominalen 
Steigerungsraten der durchschnittlichen Netto -

Arbeitseinkommen sich real in den Haushalts-
rechnungen nur in den Jahren 1986, 1987, 1988 
und 1990 als Kaufkraftzuwachs niederschlagen. 
Der Preisanstieg und die Erhöhung der Gesamt-
abzüge führten zu dieser eher stagnierenden 
Situation der Kaufkraftentwicklung in den alten 
Bundesländern. 

Aus der Abbildung VI/3 „Landkarte des Wohl

-

stands" von 1992 ist ersichtlich, daß die Kauf- 

Tabelle VI/3 

Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Arbeitseinkommen - alte Bundesländer 

Durch- Abzüge 3 ) Durchschnittliche Arbeitseinkommen 4 ) 
schnittli- 
che Tarif- preise 2) Brutto Netto Reale 

lohn- (Verände- Verän-  

Jahr und  rung) Lohn- Sozial- Gesamte Ver- Ver- 
derung 

-gehalts- steuer abgaben Abzüge absolut ände- absolut ände -  (netto) 
erhöhun- 

gen 1) rung rung 

% % % % % DM % DM % 

1980 +6,7 +5,3 15,8 12,8 28,7 2 474 +6,6 1 765 +5,2 -0,0 
1981 +5,5 +6,3 15,7 13,1 28,8 2 593 +4,8 1 847 +4,6 -1,6 
1982 +4,0 +5,4 16,0 13,4 29,4 2 695 +3,9 1 904 +3,1 -2,2 
1983 +3,3 +3,2 16,4 13,6 30,0 2 781 +3,2 1 948 +2,3 -0,9 
1984 +2,9 +2,4 16,9 13,8 30,7 2 865 +3,0 1 986 +1,9 -0,5 
1985 +2,8 +2,0 17,5 14,1 31,5 2 949 +2,9 2 020 +1,7 -0,3 
1986 +3,5 -0,2 17,1 14,2 31,3 3 055 +3,6 2 100 +4,0 +4,2 
1987 +3,4 +0,1 17,8 14,2 32,0 3 151 +3,1 2 144 +2,1 +2,0 
1988 +2,9 +1,1 17,4 14,3 31,7 3 245 +3,0 2 216 +3,3 +2,2 
1989 +2,8 +2,9 18,0 14,3 32,4 3 342 +3,0 2 261 +2,0 -0,8 
1990 +3,9 +2,7 16,2 14,3 30,5 3 499 +4,7 2 430 +7,5 +4,7 
1991 5 ) +6,0 +3,6 17,9 14,6 32,5 3 713 +6,1 2 505 +3,1 -0,5 

1) Erhöhung ohne Einbeziehung der Zusatzleistungen. Bis 1983 berechnet auf Monatsbasis einschl. Beamtenbezüge: 
Quelle: Deutsche Bundesbank, Monatsberichte; ab 1984 ohne Beamtenbezüge. Quelle: WSI-Tarifarchiv. 

2) Preisindex für die Lebenshaltung eines 4-Personen-Haushaltes von Arbeitern und Angestellten mit mittlerem 
Einkommen. 

3) Lohnsteuer- und Sozialabgaben gemessen an der Bruttolohn- und -gehaltsumme. 
4) Brutto- bzw. Nettolohn- und -gehaltsumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im Monat. 
5) Vorläufiges Ergebnis. 

Quelle: WSI-Mitteilungen 10, 1992, S. 633 
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Abbildung VI/3 

Quelle: Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung 
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kraft pro Kopf — also die Reallohnentwicklung 
— sich räumlich sehr unterschiedlich auf die 
Länder und innerhalb der Länder verteilt. Das 
West-Ost-Gefälle ist evident, während die star-
ken regionalen Unterschiede oft übersehen 
werden. 

Einkom

-

mensver

-

teilung in 
der Bun

-

desrepu

-

blik 1988 

Nach der letzten Einkommens-Verbrauchs-
stichprobe in den alten Bundesländern von 1988 
läßt sich die Einkommensverteilung wie folgt 
skizzieren: 

Abbildung VI/4 

Einkommensverteilung im früheren Bundesgebiet 1988 1 ) 

1 Ohne Haushalte von Ausländern, Landwirten, Privathaushalte in Anstalten, Haushalte mit einem monatlichen Haus-
haltsnettoeinkommen von 25 000 DM und mehr. 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Datenreport 1992, S. 115 

1988 verfügten 47,1 	der Privathaushalte in 
den alten Bundesländern über ein monatliches 
Haushaltsnettoeinkommen zwischen 1 400 DM 
und 3 000 DM, 24,2 % hatten netto monatlich 
3 000 bis 5 000 DM, 7,6 % mehr als 5 000 DM 
und 21,0 % mußten mit weniger als 1 400 DM im 
Monat haushalten. 

Diese Verteilungsstruktur dürfte sich für die 
alten Bundesländer bis 1993 nicht wesentlich 
verändert haben, allerdings ist festzuhalten, daß 
der Anteil der Haushalte, die unterhalb des 
arithmetischen Mittelwertes liegen, gegenüber 

1983 bereits 1988 um fast 4 Prozentpunkte 
gestiegen war. Dieser Unterschied dürfte eher 
größer als kleiner geworden sein. Er betrug 1988 
19,9 % relative Differenz zwischen arithmeti-
schem Mittel und Median der Haushaltsbrut-
toeinkommen bis 25 000 DM/Monat (WiSta 
9/1992, S. 660). 

Die Ergebnisse der Einkommensverteilung auf 
der Basis des Mikrozensus in den alten und 
neuen Bundesländern vom April 1991 und für 
die neuen Bundesländer vom Oktober 1991 
zeigt Tabelle VI/4: 
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Tabelle VI/4 

Privathaushalte nach Haushaltsnettoeinkommen in % 

Haushaltsnettoeinkommen 
von ... bis unter ... DM 

April 1991 Oktober 1991 

früheres Bundesgebiet neue Bundesländer neue Bundesländer 

unter 1 000 	 6,2 23,5 18,7 
1 000-1 800 	 14,8 28,9 24,6 
1 800-2 500 	 17,7 23,1 22,6 
2 500-3 500 	 18,5 15,9 20,4 
3 500-4 500 	 13,3 4,2 7,3 
4 500-5 500 	 8,1 1,1 2,5 
5 500 und mehr 	 10,9 0,5 1,3 
mithelfende Familien- 
angehörige bzw. 
selbständiger Landwirt . 	 2,3 0,3 0,3 
Ohne Angabe 	 8,3 2,4 2,3 
Insgesamt 	 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Mikrozensus 1991 

Einkom

-

mensver

-

teilung 
nach der 

Wende 

In den alten Bundesländern mußten 1991 21 % 
der Haushalte mit weniger als 1 800 DM aus-
kommen, 10,9 % hatten monatlich mehr als 
5 500 DM Haushaltsnettoeinkommen zur Ver-
fügung. Rund zwei Drittel der Haushalte geben 
an, monatlich zwischen 1 800 und 5 500 DM 
verfügbar zu haben. 

In den neuen Bundesländern sind deutliche 
Verschiebungen von April zu Oktober 1991 zu 
verzeichnen, was als Zeichen dafür angesehen 
werden kann, daß trotz der noch gegebenen 
Einkommensunterschiede zu den alten Bundes-
ländern die Einkommensverbesserungen deut-
lich zu Buche schlagen. Die Besetzung der 
Einkommensklassen unterscheidet sich aller-
dings noch deutlich von der der alten Bundes-
länder. Im Oktober 1991 mußten in den neuen 
Bundesländern 43,3 der Haushalte gegen-
über 21 % in den alten Bundesländern mit 

Einkommen unter 1 800 DM/Monat auskom-
men. Weitere 43 % hatten zwischen 1 800 DM 
und 3 500 DM im Monat zur Verfügung und nur 
eine vergleichsweise kleine Gruppe von Haus-
halten hatte ein monatliches Haushaltsnettoein-
kommen über 3 500 DM. 

Tabelle VI/5 bestätigt, daß mit zunehmendem 
Alter der Kinder mehr Familien in die höheren 
Nettoeinkommensklassen hineinwachsen. Das 
Pro-Kopf-Einkommen bleibt jedoch deutlich 
niedriger als bei Haushalten ohne Kinder, wie 
aus Tabelle VI/6 erkennbar ist. 

Auch diese Tabelle zeigt, daß Familien mit zwei 
und mehr Kindern im Vergleich zu Familien mit 
einem Kind verstärkt in höheren Einkommens-
klassen zu finden sind. Das gilt für die alten und 
für die neuen Bundesländer. Allerdings gehö-
ren in den neuen Bundesländern über 60 % der 

Tabelle VI/5 

Ledige Kinder nach Altersgruppen (%) sowie monatliche Nettoeinkommen der Familie 
April 1991 - alte und neue Bundesländer 

Nettoeinkommen der Familie von ... bis unter ... DM 

Alter von ... bis 
unter ... Jahre insge- unter 1 800 2 500 3 000 4 000 5 000 ohne 

Angabe/ 
samt 1 800 bis bis bis bis und sonstige kein Ein- 2 500 3 000 4 000 5 000 mehr kommen 

unter 10 	 38,8 57,2 50,9 47,9 42,4 31,9 21,1 25,4 35,4 
10 bis 21 	 40,7 35,5 39,5 40,6 41,2 43,8 42,5 40,2 38,9 
21 und mehr 	 20,5 7,3 9,6 11,5 16,4 24,3 36,4 34,4 25,6 

insgesamt 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Ergebnisse des Mikrozensus 1991 
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Tabelle VI/6 

Familien mit Kindern nach Haushaltsnettoeinkommen in den alten und neuen Bundesländern 

früheres Bundesgebiet neue Bundesländer 

Einkommen von 	 Familien mit ... Kindern (%) Familien mit ... Kindern (%) 
bis unter ... DM - 

zusam- 1 2 3 4 5 und zusam- 1 2 3 4 5 und 
men mehr men mehr 

unter 1 800 	 6,0 8,2 3,8 3,5 3,5 - 30,6 36,4 23,9 25,0 32,4 - 
1 800-2 500 . . 10,2 11,7 8,9 8,2 8,2 10,4 29,5 28,4 31,3 30,0 20,1 - 
2 500-3 000 . . 10,2 10,5 9,9 9,9 11,0 8,4 16,5 15,2 18,1 17,5 17,6 - 
3 000-4 000 . . 20,7 21,4 20,4 18,8 18,4 18,2 14,3 12,5 16,6 14,3 14,0 - 
4 000-5 000 . . 15,5 15,7 16,0 13,8 12,4 13,1 3,7 2,9 4,5 5,3 - - 
5 000 und mehr 23,3 19,7 27,1 27,8 26,6 21,9 1,5 1,1 1,8 2,9 - - 
sonstige 
Familien 	 14,0 12,8 13,9 18,0 20,0 24,7 3,8 3,4 3,9 5,0 - - 

insgesamt 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Ergebnisse des Mikrozensus 1991 

Tabelle VI/7 

Auswahlkriterien für die an den laufenden Wirtschaftsrechnungen teilnehmenden Haushalte 

Früheres Bundesgebiet Neue Länder und Berlin-Ost 

Auswahl

-

merkmale Haushaltstyp Haushaltstyp 

1 2 3 1 2 3 

Haushaltsgröße 2 Personen 4 Personen 4 Personen 2 Personen 4 Personen 4 Personen 

Personelle Alleinstehen- Ehepaar Ehepaar Alleinstehen- Ehepaar Ehepaar 
Zusammen- des Ehepaar mit 2 Kindern, mit 2 Kindern, des Ehepaar mit 2 Kindern, mit 2 Kindern, 
Setzung darunter darunter darunter darunter 

mindestens mindestens mindestens mindestens 
1 Kind unter 1 Kind unter 1 Kind unter 1 Kind unter 
15 Jahren 15 Jahren 15 Jahren 15 Jahren 

Soziale Renten- oder Arbeiter oder Angestellter Renten- oder Arbeiter oder Angestellter 
Stellung des Sozialhilfe- Angestellter oder Beamter Sozialhilfe- Angestellter oder Beamter 
Haupt- empfänger empfänger 
verdieners 

Einkommens- geringes mittleres höheres geringes mittleres höheres 
niveau Einkommen Einkommen Einkommen Einkommen Einkommen Einkommen 

Einkommens- eine oder 1 Alleinver- 1 Hauptver- eine oder Bezugsperson bezieht Ein- 
bezieher beide diener, gerin- diener, Ehe- beide kommen aus Berufstätigkeit. 

Person(en) ges unregel- partner darf Person(en) Der Ehepartner kann regel- 
mäßiges Ein- mitverdienen mäßiges Einkommen aus Be- 
kommen des rufstätigkeit oder laufenden 
anderen Ehe- Übertragungen erzielen. 
pa rtners ist 
zulässig 

Einkommens- die laufenden das Bruttoein- das Bruttoein- die laufenden die Bruttoein- die Bruttoein- 
grenzen für Bruttoeinkom- kommen aus kommen aus Bruttoeinkom- kommen aus kommen aus 

mensübertra- hauptberufli- hauptberufli- mensübertra- hauptberufli- hauptberufli- 
gungen von cher nicht- cher nicht- gungen von cher nicht- cher nicht- 
Staat und Ar- selbständiger selbständiger Staat und Ar- selbständiger selbständiger 
beitgeber Arbeit der Be- Arbeit der Be- beitgeber Arbeit beider Arbeit beider 
1992 1 600 zugsperson zugsperson 1992 1 450 Ehepartner Ehepartner 
bis 2 250 DM 1992 3 500 1992 5 950 bis 1 950 DM 1992 2 400 1992 4 300 

bis 5 150 DM bis 8 100 DM bis 3 900 DM bis 5 800 DM 

Haushaltsbrut- darf individuell höchstens um 40 % über dem darf individuell höchstens um 40 % über dem 
toeinkommen vorgenannten Haupteinkommen liegen vorgenannten Haupteinkommen liegen 

Quelle: WiSta 8/1993, S. 569 
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Haushalte in die Einkommensklassen bis 3 000 
DM/Monat, während in den alten Bundeslän-
dern 60 % den Klassen 3 000 DM und mehr 
zuzuordnen sind. 

Typolo

-

gien der  
Privat

-

haushalte  

Die Haushaltstypen der laufenden Wirtschafts-
rechnung dienen unter anderem der Bestim-
mung der „Warenkörbe", über die dann Preis-
indizes für die Lebenshaltungskosten berechnet 
werden. Diese Indizes wiederum sind bedeut-
sam für die Tariflohnverhandlungen, aber auch 
für die Festlegung von Veränderungen von 
Transferleistungen etc. 

Der Auswahl der Haushaltstypen liegen folglich 
sozial- und wirtschaftspolitische Annahmen 
zugrunde, die wohlbedacht sind, auch wenn 
diese Typen nur repräsentativ für ihren Typus 
und nicht für die Mehrzahl der Haushalte in der 
Bundesrepublik sind. Allerdings ist die Festle-
gung der Haushaltstypen mit ihren Merkmal-
sdimensionen und Merkmalsausprägungen 
durch das Interesse für Veränderungen der 
Nachfrage bei Einkommens- und Preisverände-
rungen bestimmt und nicht etwa durch haus

-

halts- und familienbezogene Fragen des Le-
bensniveaus und Lebensstandards. 

Bei der Auswahl der Erhebungseinheiten der 
„Laufenden Wirtschaftsrechnung 1992" wur-
den die deutlichen Einkommensunterschiede in 
Ost- und Westdeutschland berücksichtigt (vgl. 
Tabelle VI/7). 

Nach der Auswertung der Erhebung und dem 
Abzug der Sozialabgaben verfügten die Haus-
haltstypen der „Laufenden Wirtschaftsrech-
nung 1992" über die in Tabelle VI/8 aufgeführ-
ten Haushaltsnettoeinkommen. Sichtbar wird 
hier, daß die ausgewählten Haushalte der Lau-
fenden Wirtschaftsrechnung 1992 mit zwei Kin

-

dern in den neuen Bundesländern im Vergleich 
zu den alten Bundesländern relativ um so 
schlechter gestellt sind, je höher ihre Einkom-
mensklassenzugehörigkeit ist. 

Unter

-

schiedli

-

che Ver

-

brauchs

-

strukturen  
in Ost und  

West  

Das unterschiedliche Einkommensniveau in 
den alten und neuen Ländern, der hohe Nach-
holbedarf der Haushalte in den neuen Ländern 
und Ost-Berlin an bestimmten Gebrauchsgü-
tern sowie die unterschiedliche Wohnversor-
gung und Mieten führen zu ungewöhnlich stark 
abweichenden Strukturen des privaten Ver

-

brauchs in östlichen und westlichen Landestei-
len. Die Ausgabenanteile für die Grundbedarfe 
Ernährung entsprechen in den alten und neuen 
Bundesländern bei Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Einkommensklassen einander in 
etwa. 

Mietaus-
gaben  

Aus Tabelle VI/9 läßt sich ersehen, daß 1993 
nach Berechnungen des Instituts für Stadtfor-
schung und Strukturpolitik und des Bundesmi-
nisteriums für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau im Durchschnitt aller Haushalte in 
den alten Bundesländern 19 % des verfügbaren 
Einkommens für die Mieten aufgewandt wer-
den müssen, in den neuen Bundesländern sind 
es bereits 14 %. 

10 % aller Haushalte in den alten und 31 % in 
den neuen Bundesländern sind Wohngeldemp-
fänger. Diese Zahlen signalisieren, wie berech-
tigt die Ängste der Haushalte in den neuen 
Bundesländern vor weiteren Mieterhöhungen 
sind. 

Deutlich höher als in den westdeutschen Haus-
halten sind in Ostdeutschland die Ausgaben-
anteile für langlebige Gebrauchsgüter für Ver-
kehr und Nachrichtenübermittlung und Güter 
für die Haushaltsführung. Hier wirkt sich der 
große Nachholbedarf aus. 

Tabelle VI/9 

Die Ausgaben für Wohnungsmieten in %  
des verfügbaren Einkommens und Anzahl  

der Wohngeldempfänger (Stand 1993)  

Bundesländer 

West Ost  

alle Haushalte 	 19 14 
Wohngeldempfänger- 
Haushalte 	  31 19 

Anzahl der Wohngeld- 
empfänger-Haushalte 
in Millionen 	  1,8 1,6 
Anzahl in % aller Haushalte 10 31  

Quelle: Sozialpolitische Umschau vom 1. Juni 1993,  

Nr. 242/1993  

Tabelle VI/8  

Haushaltsnettoeinkommen der Haushaltstypen der Laufenden Wirtschaftsrechnungen 1992  

Bundesländer Haushaltstyp 1 Haushaltstyp 2 
% 

Haushaltstyp 3  % 
DM/Monat % DM/Monat DM/Monat 

alt 	 2 375 100 4 769 100 7 650 100  

neu 	 2 080 88 3 465 73 4 581 60  

Quelle: StBA, Juni 1993, Laufende Wirtschaftsrechnungen 1992 



Drucksache 12/7560 	 Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Sparlei-
stung 

Ebenso wie der private Verbrauch ist auch die 
Sparleistung der privaten Haushalte nicht unab-
hängig von den Einkommen, allerdings führen 
unsichere Lebenslagen ebenfalls zum erhöhten 
Sparen, selbst bei vergleichsweise niedrigen 
Einkommen. Die Haushaltstypen 2 und 3 in den 
neuen Ländern erreichten 1992 Sparquoten von 
11,6 % bzw. 18,3 %, während die Sparquote der 
gleichen Haushaltstypen in den alten Bundes-
ländern bei 12,4 bzw. 14,7 % lagen (StaBA, 
Laufende Wirtschaftsrechnungen 1992). 

Kreditauf-
nahmen 

Über-
schuldung 

Die Kreditaufnahmen nehmen auch in den 
Haushalten der neuen Länder zu. Sie überwie-
gen mit 70 DM/Monat noch die Kreditrückzah-
lungen. Da es sich hier um aggregierte Zahlen 
handelt, können über die Anzahl und Höhe der 
Verschuldung und vor allem über die Über-
schuldung der Haushalte in den alten und den 
neuen Bundesländern mittels der amtlichen 
Statistiken keine sehr informativen Angaben 
gemacht werden. Auf der Basis der EVS von 
1988 sind die Kreditverpflichtungen der Privat-
haushalte am Stichtag 31. Dezember 1988 
ablesbar (vgl. Tabelle VI/10). Es handelt sich um 
Selbsteinschätzungen. Auffallend ist der deut

-

lich höhere Anteil jüngerer Haushalte mit Kre-
ditverpflichtungen sowie die Höhe der Ver-
pflichtungen der Haushalte mit niedrigen Haus-
haltsnettoeinkommen. 

Ein weiterer Indikator für zunehmende finan-
zielle Probleme der Privathaushalte zeigt der 
Trend zum Konsum mit Hilfe von Konsumenten-
krediten. 
Die Zunahme der finanziellen Verpflichtungen 
der privaten Haushalte gegenüber der Kredit-
wirtschaft sind beachtlich. Nach den Daten der 
Deutschen Bundesbank hat sich die nominale 
Verschuldung der westdeutschen Haushalte 
von 1980 bis 1991 fast verdoppelt. Bei den 
ostdeutschen Haushalten ist von 1991 auf 1992, 
also in einem Jahr, der Schuldenberg um 64 % 
angestiegen; dabei ist der Anteil des Anstiegs 
der Konsumentenkredite mit 71 % deutlich 
höher als der der Wohnungsbaukredite (61 %) 
(Informationen des IDW, Juni 1993). 
Der im Vergleich zu dem hohen Verschuldungs-
niveau der USA relativ niedrige Verschuldungs-
grad der meisten europäischen Haushalte (Ab-
bildung VI/5) wurde stets damit begründet, daß 
„ Schuldenmachen " für deutsche und europäi- 

Tabelle VI/10 

Kreditverpflichtungen privater Haushalte insgesamt am 31. Dezember 1988 

Haushalte Durchschnittliche 
Verpflichtungen 

Gegenstand der Nachweisung je Haushalt mit 
insgesamt mit Kreditverpflichtung Verpflichtungen 

1 000 % DM 

Haushalte insgesamt 24 684 4 868 19,7 11 280 

nach dem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen 

von ... bis unter ... DM 
unter 1 200 	  3 655 463 12,7 7 523 
1 200— 1 600 	  2 870 456 15,9 7 149 
1 600— 2 000 	  3 294 638 19,4 9 247 
2 000— 2 500 	  3 842 780 20,3 9 890 
2 500— 3 000 	  2 929 626 21,4 11 417 
3 000— 4 000 	  3 990 973 24,4 11 998 
4 000— 5 000 	  1 913 457 23,9 14 041 
5 000— 8 000 	  1 606 369 23,0 16 370 
8 000-25 000 	  245 51 21,0 30 595 

nach dem Alter der Bezugsperson 

von ... bis unter ... Jahren 
unter 35 	  4 743 1 587 33,5 9 827 
35-45 	  4 122 1 274 30,9 12 856 
45-55 	  4 717 1 077 22,8 12 962 
55-65 	  4 224 582 13,8 10 130 
65-70 	  2 108 170 8,1 9 994 
70 und älter 	  4 770 177 3,7 7 744 

Quelle: WiSta 11/1990, S. 806 
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Abbildung VI/5 
Haushaltskreditverschuldung in Europa 

1987/88 (auf  50% der Haushalte)') 

Quelle: Reifner, U./Reis, Cl.: Überschuldung und Hilfen 
für überschuldete Haushalte in Europa, 1992, S. 16 ff. 
I) Für den Vergleich wurden Daten aus Länderberichten 

benutzt, in ECU umgerechnet und auf 50 % der 
Privathaushalte der jeweiligen Länder bezogen. 

sehe Haushalte als unsolide gilt. Länder mit sehr 
niedrigen Konsumkreditniveaus (Niederlande 
und Italien) haben seit den 80er Jahren sehr 
hohe Zuwachsraten. Die Gründe sind in den 
einzelnen Ländern recht unterschiedlich. Für 
alle Länder gilt jedoch als Ursachenbündel von 
Überschuldungsproblemen: 

Ursachen 
der Über

-

schuldung 

„ 1 Arbeitslosigkeit 
2 Steigende Scheidungsraten und der Zusam-

menbruch persönlicher Beziehungen 

3 Anwachsen des Anteils von Niedriglohn-
gruppen, geringere Arbeitssicherheit 

4 Krankheit 

5 Steigende Kosten (von Zinsen und Mieten 
etc.)  

6 Eine gestiegene Bereitschaft zur exzessiven 
Kreditaufnahme (unterstützt durch ein aus-
gefeiltes Marketing und den Abbau staatli-
cher Kreditkontrollen) " (Reifner/Reis 1992, 
S. 20) 

Ausmaß 
der Über-
schuldung 

Nach einer Untersuchung im Auftrag des 
BMJFFG von 1989 wird die Zahl der überschul-
deten Haushalte in den alten Bundesländern mit 
einer steigenden Tendenz seit 1980 auf etwa 
1,2 Millionen geschätzt. Von Überschuldung 
wird gesprochen, wenn die bestehenden fälli-
gen Verpflichtungen nicht mehr eingehalten 
werden können. Dabei zählen zu den fälligen 
Forderungen nicht nur Verpflichtungen aus 
bestehenden Kreditverträgen, sondern auch in 
Verzug geratene Zahlungsverpflichtungen des 
Schuldnerhaushaltes wie Miet-, Energie- oder 

Telefonkosten sowie Versicherungsbeiträge, 
die zur Grundversorgung der Haushaltsmitglie-
der  gehören. 
Kriterien für die Schätzung von Überschuldung 
bei Privathaushalten sind: 
— Stundung und Kündigung von Kreditverträ-

gen, 

— Lohn- und Gehaltspfändungen, 

— Energiesperrungen und Energieratenzah-
lungen, 

— die Abgabe eidesstattlicher Versicherun-
gen. 

Von der Überschuldung, welche die Privathaus-
halte existentiell gefährdet, ist die Verschul-
dung, welche nur eine Belastung der Haushalte 
durch Rückzahlungen mit sich bringt, deutlich 
zu unterscheiden. 

Kredit

-

neuauf

-

nahmen 

Für die Haushalte in den neuen Bundesländern 
zeigt eine Befragung von 1000 Haushalten im 
4. Quartal 1991 zu ihrer wirtschaftlichen Situa-
tion im Auftrag des BMFuS, daß 29 der 
befragten Familien nach dem 3. Oktober 1990 
einen Kredit aufgenommen haben. In den west-
deutschen Haushalten nehmen rund 10 jähr-
lich einen Konsumentenkredit neu auf. Der 
Anteil der mit Kreditrückzahlungen belasteten 
Haushalte wird in den alten Bundesländern in 
diesem Gutachten 1991 mit 27 % angegeben. 
Die Bereitschaft zur Übernahme von Kon-
sumentenkrediten hat sich demnach in Ost-
deutschland schnell dem westdeutschen Ver-
halten angepaßt. 

Sparzu

-

wachs

-

raten 

Doch den Schulden müssen die jährlichen pri-
vaten Ersparnisse der Haushalte in Deutschland 
gegenübergestellt werden. Sie stiegen von 1991 
auf 1992 in Westdeutschland von 242,3 auf 242,4 
Mrd. DM, in Ostdeutschland von 14,5 auf 32,2 
Mrd. DM. Die Konsumkredite veränderten sich 
im selben Zeitraum in Westdeutschland von 
299,9 Mrd. DM auf 320,6 Mrd. DM und in 
Ostdeutschland von 9,7 Mrd. DM auf 13,5 Mrd. 
DM (Monatsbericht der Deutschen Bundes-
bank, Mai 1993). 

In der Annahme, daß die Ersparnisse und die 
Tilgungsverpflichtungen auf alle privaten 
Haushalte gleichmäßig verteilt wären, hätten 
die privaten Haushalte 1960 zehn Monate von 
ihrem Ersparten leben können, während es 
Ende 1989 24 Monate ausgereicht hätte. Für die 
Tilgung der Konsumentenkredite wurde 1960 
ein halbes durchschnittliches, verfügbares Mo-
natseinkommen benötigt, während 1989 dazu 
bereits zwei Monatsgehälter notwendig waren 
(Weyers, W., 1991, S. 42). 

Deutschen Haushalten geht es nicht schlecht, 
doch die Frage ist, wie sich die Verschuldung 
einerseits und die Einkommenszuwächse ande-
rerseits auf die einzelnen Haushalte und Haus-
halts- und Familientypen verteilen. Sicher ist 
jedenfalls, daß die Haushalte in den neuen 
Bundesländern über Zinserträge weit weniger 
verfügen können und ihre Einkommensent- 
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wicklung weit unsicherer ist als die der west-
deutschen Haushalte (vgl. Abschnitt VI/7). Doch 
sei an dieser Stelle noch einmal darauf verwie-
sen, daß die Auswertungsstrategien bei den 
Haushaltsrechnungen nicht die Darstellung der 
Verteilung und Streuung der Einkommensund 
Ausgabenstrukturen in unterschiedlichen oder 
vergleichbaren familialen Lebenslagen zulas-
sen, wodurch sozial- und familienpolitische 
Informationen zu Lebenslagen und Lebenswei-
sekonzepten im Familienzyklus mit ihren haus-
haltsökonomischen Konsequenzen verlorenge-
hen. 

6.2 Einkommensarmut in den Familien 
der Bundesrepublik Deutschland 

Problem 
der Defi

-

nition von 
Armut 

Um von festgestellten Ungleichheiten in der 
Einkommenslage zu Aussagen über Armut in 
den Familien zu gelangen, bedarf es der Festle-
gung, wann wer arm ist. Die Messungen des 
Umfangs und der Verteilung von Armut auf 

Familien und Haushaltstypen können nämlich 
außerordentlich unterschiedlich erfolgen. Es 
sind deshalb Wertentscheidungen zu treffen, 
und nur unter Beachtung dieser Wertentschei-
dungen haben die Aussagen über das Ausmaß 
von Armut eine Berechtigung. 

Die Höhe des Einkommens, die als sozialkultu-
relles Minimum gesetzlich bestimmt wird, gibt 
neben der steuerlichen Wirksamkeit auch an, 
wann eine Person zum Empfang von Sozialhilfe 
berechtigt ist. Die Sozialhilfe garantiert ihrer-
seits ein Einkommen in Höhe des sozial-
kulturellen Mindestbedarfs, so daß argumen-
tiert werden kann, „Armut", insbesondere Ein-
kommensarmut, gebe es in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht. Auch muß bedacht werden, 
daß die Senkung des sozial-kulturellen Min-
destbedarfes „Armut" verringern, die Anhe-
bung „Armut" erhöhen kann. 

So berechtigt diese Argumente im Vergleich der 
Lebensniveaus der Sozialhilfeempfänger in 
unserem Lande mit denen in ärmeren Gesell- 

Tabelle VI/11 

Haushalte von Empfänger(n/innen) laufender Hilfe 
Hilfegewährung sowie der Art des angerechneten 

und Typ des Haushalts 

Früheres 

Außer 

einzeln nachgewiesene 
Gegenstand der Nachweisung Insgesamt 

zusammen Haushaltsvorstände sonstige 
Hilf e- 

Männer Frauen empfänger 

1980 	  824,0 759,9 149,7 243,0 110,0 
1989 	  1594,4 1527,4 368,3 355,3 215,0 
1990 	  1 663,1 1 578,3 397,4 355,4 223,7 
1991 	  1621,5 1558,3 395,1 334,3 225,7 

Hauptursache der Hilfegewährung 
(1991): 

Krankheit 	  5,6 5,5 5,5 7,5 11,2 

Tod des Ernährers 	  0,7 0,7 0,1 2,0 0,6 

Ausfall des Ernährers 	  9,7 10,1 0,2 9,2 11,5 

Unwirtschaftliches Verhalten 	 0,5 0,5 0,9 0,3 0,6 

Arbeitslosigkeit 	  28,7 29,7 42,4 23,0 24,7 

darunter: ohne Arbeitslosengeld 
oder -hilfe 	  (19,6) (20,3) (33,2) (16,7) (21,3) 

Unzureichende Versicherungs- oder 
Versorgungsansprüche 	  11,9 10,3 4,8 30,1 4,7 

Unzureichendes Erwerbseinkommen 	 6,0 6,1 2,6 5,4 5,2 
Sonstige Ursachen 	  37,0 37,1 43,6 22,6 41,6 

Insgesamt 	  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Wirtschaft und Statistik 4/1993 4, S. 283 
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schaften oder zu früheren Zeiten sein mögen, so 
wenig hilfreich sind sie in der Debatte um die 
gesetzlich festzulegende Höhe des Einkom-
mensniveaus zur Sicherung des sozial-kulturel-
len Mindestbedarfs. Für die Armutsdebatte in 
unserer Gesellschaft viel entscheidender ist die 
Tatsache, daß die Sozialhilfe eine Unterstüt-
zung von Personen und Familien in Notlagen ist, 
die in der Mehrzahl Menschen und Familien 
zukommt, die aus dieser Notlage liebend gerne 
wieder herauskommen möchten und die sich als 
Unterstützungsempfänger als in Armut Gera-
tene erleben. 

So können wir als allgemein akzeptabel anneh-
men, daß alle Personen und Familien, die kürzer 
oder länger der Unterstützung der Sozialhilfe, 
insbesondere der laufenden Hilfe zum Lebens-
unterhalt, bedürfen, als vergleichsweise arm 
angesehen werden. 

Sozialhil

-

festatistik 
Aus Tabelle VI/11 ist ersichtlich, daß die Zahl 
der Haushalte von Empfängern und Empfänge

-

rinnen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 

(HLU) sich in den alten Bundesländern von 1980 
bis 1991 verdoppelt hat (Spalte 2). Hauptursa-
che dieser Entwicklung ist die Arbeitslosigkeit. 
Dieses Faktum gibt auch die Erklärung dafür, 
daß eine wachsende Zahl von Haushalten mit 
Kindern zu Sozialhilfeempfängern wurden, da 
Arbeitslosigkeit immer stärker auch jüngere 
Erwerbspersonen trifft. 

„Seit 1986 werden in der Sozialhilfestatistik für 
die Vorschulkinder detaillie rte Angaben auch 
für einzelne Altersjahrgänge nachgewiesen. Es 
bietet sich daher für eine tiefergehende Zeit-
raumbetrachtung an, dieses Jahr als Referenz-
zeitpunkt zu wählen. Dadurch wird die Abhän-
gigkeit des Anstiegs der Empfängerzahlen vom 
Alter noch deutlicher. Die Zunahme betrug in 
den letzten fünf Jahren für die Leistungsbezie-
her insgesamt 23,9 %, für die unter 18jährigen 
33,7 %, für die unter 7jährigen 56,5 %, für die 
3jährigen 70,2 % und für die ein bis unter 
zweijährigen sogar 80%" (WiSta 4/1993, 
S. 284). 

Tabelle VI/11 

zum Lebensunterhalt nach Hauptursache der 
oder in Anspruch genommenen Einkommens 
oder Haushaltsteils im Berichtsjahr 

Bundesgebiet 

halb von Einrichtungen 

In Einrich- 

Davon (Sp. 1) 

Ehepaare Haushaltsvorstände 
mit Kindern sonstige Haushalte 

tungen Deutsche Ausländer 
(innen) 

ohne Kinder mit Kindern Männer Frauen ohne Kinder mit Kindern 

1 000 

41,6 46,0 4,2 130,4 8,7 26,3 66,6 728,6 95,3 
87,3 178,2 11,3 238,2 27,4 46,5 68,3 1284,6 309,8 
91,7 179,6 11,9 244,1 26,5 47,9 86,5 1277,0 386,0 
87,8 173,4 11,1 253,4 25,7 51,7 65,0 1183,5 438,0 

0/0 

5,5 2,3 3,2 1,0 3,9 1,1 8,3 7,1 7,5 
- - 0,3 0,9 0,6 0,4 0,3 0,8 0,3 

0,4 1,0 7,5 33,4 9,0 19,3 0,7 12,5 2,2 
0,3 0,4 0,5 0,2 0,5 0,3 0,1 0,6 0,1 

32,2 45,1 37,9 14,3 26,0 16,5 5,2 32,8 17,7 

(15,1) (19,2) (22,2) (9,6) (14,6) (9,1) (2,6) (22,1) (12,8) 

22,2 2,6 3,4 1,4 8,0 1,4 49,6 15,3 2,6 
5,0 9,8 8,0 11,3 6,3 6,4 1,8 6,8 3,6 

34,4 38,7 39,2 37,5 45,7 54,6 33,8 24,1 71,9 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Wenn Armutsstudien früher von einer „Alters-
armut" vornehmlich von Frauen sprachen, so 
haben wir jetzt in den alten Bundesländern 
zusätzlich vermehrt Familien mit Kleinkindern, 
die zunehmend zu Sozialhilfeempfängern wer-
den, da sie selbst den Lebensunterhalt für die 
Familie nicht bereitstellen können. 

Regionale 
Unter-

schiede 

„Ende 1991 erhielten in den neuen Ländern und 
Berlin-Ost insgesamt 217 000 Bedürftige lau-
fende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von 
Einrichtungen. Davon waren 93,8 % Deutsche 
und lediglich 6,2 % Ausländer. Der Frauenanteil 
betrug 53,3 % und lag damit etwas niedriger als 
im früheren Bundesgebiet. 55,5 % der HLU-
Bezieher waren jünger als 25 Jahre. Diese Quote 
ist erheblich höher als im früheren Bundesge-
biet (46,5%)" (WiSta 4/1993, S. 289). 

Die regionalen Unterschiede in der Inanspruch

-

nahme von Sozialhilfe außerhalb von Einrich

-

tungen zeigt die Abbildung VI/6. Hierbei spie

-

len ökonomische Faktoren, insbesondere das 
Ausmaß der Arbeitslosigkeit, aber auch die 
Alters- und Haushaltsstruktur der Bevölkerung 
sowie der Ausländeranteil eine wichtige Rolle. 
In den Stadtstaaten lagen die Anteil der HLU-
Bezieher am höchsten. 

Sozialhilfe 
pro Ein-
wohner 

„Die reinen Ausgaben, die die tatsächlichen 
Belastungen der öffentlichen Haushalte durch 
die Sozialhilfe widerspiegeln, beliefen sich 
somit auf 27,5 Mrd. DM".  Dies entspricht Pro-
Kopf-Ausgaben in den alten Bundesländern von 
durchschnittlich 430 DM je Einwohner. Regio-
nal streuten die reinen Ausgaben „je Einwohner 
zwischen 255 DM in Bayern und 987 DM in 
Hamburg". Der Anstieg von 1990 auf 1991 
betrug 23 DM bzw. 5,7 % je Einwohner in den 
alten Bundesländern (WiSta 1/1992, S. 7 und 
WiSta 11/1992, S. 764). 

In den neuen Bundesländern und Berlin-Ost 
lagen 1991 die reinen Pro-Kopf-Ausgaben je 

Tabelle VI/12 

Haushalte von Empfänger(n/innen) laufender Hilfe 
der Hilfegewährung sowie nach Art des angerech 

Einkommens und Typ des 

Neue Länder 

Außer 

einzeln nachgewiesene 
Gegenstand der Nachweisung Insgesamt - 

zusammen Haushaltsvorstände sonstige 
Hilfe- 

Männer Frauen empfänger 

1991 	  194,6 156,0 46,5 24,2 5,6 

Hauptursache der Hilfegewährung 

Krankheit 	  2,0 1,5 1,3 2,9 1,5 
Tod des Ernährers 	  0,3 0,4 0,0 1,4 0,4 
Ausfall des Ernährers 	  0,6 0,7 0,0 0,6 1,5 
Unwirtschaftliches Verhalten 	 0,4 0,4 0,9 0,3 0,8 
Arbeitslosigkeit 	  51,2 63,6 77,2 57,7 58,3 
darunter: ohne Arbeitslosengeld 
oder -hilfe 	  (26,8) (33,2) (56,3) (37,1) (44,3) 
Unzureichende Versicherungs- oder 
Versorgungsansprüche 	  19,6 4,1 1,8 14,5 3,4 
Unzureichendes Erwerbseinkommen 	 10,3 12,7 1,8 5,4 3,4 
Sonstige Ursachen 	  15,7 16,4 16,9 17,1 30,5 

Insgesamt 	  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: WiSta 4/1993, S. 290 
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Einwohner im Durchschnitt bei 176 DM. Regio-
nal schwankten sie zwischen 81 DM in Berlin-
Ost und 232 DM in Sachsen-Anhalt. Sie waren 
um 59 % niedriger als die Belastungen in den 
alten Ländern (WiSta 11/1992, S. 764). 

Bestim

-

mung von 
Armuts-
grenzen 

Die Bestimmung von „Armut" und Armutsgren-
zen können und werden insbesondere für die 
Sozialhilfe nach unterschiedlichen Maßstäben 
festgelegt. Das zur Zeit in der Bundesrepublik 
angewandte sogenannte „Statistik-Modell' 
orientiert sich an Aufwendungen der untersten 
Einkommensklassen und begrenzten Bedarfs-
vorgaben (Wohnung, Sonderleistungen). Der 
vorgegebene Standard bzw. der „notwendige 
Lebensunterhalt " wird gleichgesetzt mit den 
Aufwendungen für Ernährung, Unterkunft, 
Kleidung und sonstigen hauswirtschaftlichen 
Bedarfen einschließlich besonderer persön-
licher und kinder- und jugendspezifi-
scher Bedarfe, Weihnachtsgeld und minimale 
Beträge für eine „persönliche kulturelle Teil- 

Einkom

-

mens

-

armut 

habe", der „Würde des Menschen" entspre-
chend. 
Andere Berechnungen nennen „arm" jene 
Familien und Haushalte, die im Vergleich zu 
den Durchschnittseinkommen einer Gruppe nur 
über 50 % oder noch weniger Einkommen ver-
fügen. Schließlich wird in der Armutsdiskussion 
in der Regel nicht nur über die Einkommensar-
mut diskutiert, sondern über die Anhäufung von 
Benachteiligungsfaktoren. Dieses auch als „ Le-
benslagekonzept " bezeichnet Vorgehen bedarf 
einer eigenen Berichterstattung. Hier kann nur 
festgestellt werden, daß zur Zeit die Einkom-
mensarmut als wesentlicher Faktor der Lebens-
lage einer Familie bei Familien mit Kindern 
überproportional zunimmt. Kürzungen bei den 
Leistungen für die Familien und Erhöhungen 
von Aufwendungen, welche Familien mit  Kin

-

dern besonders belasten, verstärken diesen 
Trend, so sie nicht sozial verträglich ausgestaltet 
werden. 

Tabelle VI/12 

zum Lebensunterhalt 1991 nach Hauptursache 
neten oder in Anspruch genommenen 
Haushalts oder Haushaltsteils 

und Berlin Ost 

halb von Einrichtungen 

In Einrich- 

Davon (Sp. 1) 

Ehepaare Haushaltsvorstände 
mit Kindern sonstige Haushalte 

tungen Deutsche Ausländer 
(innen) 

ohne Kinder mit Kindern Männer Frauen ohne Kinder mit Kindern 

1 000 

7,6 23,6 1,5 40,8 2,3 4,0 38,7 182,5 12,1 

% 

1,8 0,8 1,2 1,3 0,7 1,0 4,2 2,1 0,7 
- - 0,2 0,4 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 

0,1 0,1 0,5 2,1 0,4 0,9 0,0 0,6 0,0 
0,4 0,2 0,3 0,1  0,6 0,3 0,0 0,4 - 

63,4 60,0 68,3 54,3 74,2 58,8 0,8 53, 1 22,7 

(21,6) (16,7) (26,0) (17,0) (28,6) (17, 5) (0,6) (27,4) (17,2 ) 

10,2 1,1 1,5 1,7 4,6 1,1 81,8 20,8 0,9 
12,5 2 9, 8 17,1 19,9 10,4 2 4, 0 0,6 10,8 3,5 
11,7 7,9 10,9 20,3 9,1 13,7 12,6 11,9 72,1 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Abbildung VI/6 

Empfänger(innen) laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen 
am Jahresende 1991 

Deutschland 

Quelle: Wirtschaft und Statistik, 4/1993, S. 288 
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7. Aktuelle Aspekte und Probleme 
der Vermögensbildung 
und der Vermögenspolitik 
aus familienpolitischer Sicht 

7.1 Zur Bedeutung der Vermögensverteilung, 
der Vermögensbildung 
und der Vermögenspolitik 
im vereinigten Deutschland 

Im Zusammenhang mit der Vereinigung der 
beiden deutschen Staaten erhalten Fragen der 
Vermögensverteilung und der Vermögensbil-
dung insbesondere aus familienpolitischer Sicht 
aus den im folgenden dargestellten Gründen 
besondere Bedeutung. 

Private 
Vermö

-

gensbil

-

dung in 
der DDR 

1. Die Deutsche Demokratische Republik ließ 
entsprechend ihrem staatlich gelenkten, auf 
staatlichem Eigentum an Produktionsmitteln 
beruhenden Wirtschaftssystem eine private 
Vermögensbildung nur in engen Grenzen zu. 
Die Lohn- und Gehaltssumme einerseits und 
die Konsumgütermengen und deren Preise 
andererseits wurden staatlich festgelegt, so 
daß die makroökonomischen Grenzen der 
privaten Vermögensbildung determiniert 
waren. Die Bildung von privatem Produk-
tionsmitteleigentum wäre systemwidrig ge-
wesen. Selbst in der Wohnungswirtschaft 
war Privateigentum unerwünscht. Daher 
verblieben für die Bildung privaten Vermö-
gens nur Teile der Wohnungswirtschaft, das 
Gebrauchsvermögen der privaten Haushalte 
und das Geldvermögen. Der Aufbau der dem 
Grundgesetz entsprechenden Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialordnung in den neuen 
Bundesländern macht einen Prozeß der Pri-
vatisierung staatlichen Eigentums und der 
Bildung neuen privaten Vermögens erf order-
lich. An dieser Vermögensbildung müssen 
allein aus Gründen sozialer Gerechtigkeit, 
aber auch zur Sicherung des inneren Frie-
dens und der Stabilität der neuen Gesell-
schaftsordnung, auch die Familien beteiligt 
werden. 

Geboten 
ist eine 
Politik 
breiter 

Streuung 
des Ver-
mögens 

2. Der Neuaufbau von Produktionsanlagen, der 
wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur 
sowie der Wohnungswirtschaft macht In-
vestitionen, d. h. eine Vermögensbildung 
durch Realkapitalbildung, erforderlich, die 
im nächsten Jahrzehnt ein Volumen von 
mehr als einer Billion Mark erreichen wird. 
Sowohl die Notwendigkeit der Finanzierung 
dieser Investitionen mit Hilfe von Ersparnis-
sen wie auch das der sozialen Marktwirt-
schaft entsprechende Minimalziel der Ver-
meidung eines hohen Konzentrationsgrades 
bzw. das Ziel breiter Streuung des Vermö-
gens verlangt die Entwicklung und Realisie-
rung vermögenspolitischer Konzeptionen, in 
die auch die Vermögensbildung von Fami-
lien einbezogen ist. Beim wirtschaftlichen 
Aufbau in Ostdeutschland sollte sich nicht 
wiederholen, was in den 50er Jahren für die 

Bundesrepublik galt: „Wer hat, dem wird 
gegeben" (Föhl 1964, S. 40). 

3. Eine Politik breiter Streuung des Vermögens 
ist umso mehr geboten, als die Adressaten 
der Förderung der Produktivkapitalbildung 
durch Investitionsprämien, Steuervergünsti-
gungen und verbilligte Kredite ebenso wie 
die Adressaten des Verkaufs ehemals staatli-
cher Unternehmungen und staatlichen 
Grund und Bodens die wirtschaftlich lei-
stungsfähigen Unternehmen Westdeutsch-
lands und des Auslands sowie die Privathaus-
halte mit hohen Einkommen und großen 
Vermögen sind (vgl. zu den Fördermaßnah-
men Sachverständigenrat 1992, Tab. 14 und 
15 sowie Monatsbericht der Deutschen Bun-
desbank, März 1991). Die damit gegebene 
Begünstigung einer einseitigen Verteilung 
des Produktivkapitals und des Geldvermö-
gens bedarf baldmöglichst und dringend 
einer Korrektur. 

Beteili-
gung ost-
deutscher 
Bürger an 
der Priva-
tisierung 
von 
Staats-
eigentum 

4. Große Teile der Bevölkerung der DDR sind 
durch Enteignung und/oder allgemein durch 
die 	„sozialistische" 	Einkommensvertei

-

lungspolitik der SED jahrzehntelang ausge-
beutet worden. Nur soweit ehemalige DDR

-

Bürger und -Bürgerinnen Restitutions- oder 
Entschädigungsansprüche haben, werden 
sie für erlittenes Unrecht teilweise entschä-
digt. Daher sollte die Bevölkerung der ehe-
maligen DDR an der Privatisierung des durch 
diese Politik entstandenen Staatseigentums 
an Grund und Boden und an Sachkapital 
angemessen beteiligt werden (vgl. dazu auch 
Sekretariat der Deutschen Bischofskonfe-
renz und Kirchenamt der Evangelischen Kir-
che in Deutschland, o. J.). 

5. Die verteilungspolitische Ausgangssituation 
der Bundesbürger in den neuen Bundes-
ländern ist — wie im folgenden skizziert wird 
— wesentlich ungünstiger als die der Bun-
desbürgerinnen und Bundesbürger in West-
deutschland. Die Förderung des Zusammen-
wachsens Ost- und Westdeutschlands läßt 
daher eine gezielte Vermögenspolitik gebo-
ten erscheinen. 

7.2. Die Vermögensausstattung 
der Haushalte und Familien in West-
und in Ostdeutschland 

Aufgrund der jahrzehntelang unterschiedlichen 
rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung stellen sich die Höhe und die Vertei-
lung des privaten Vermögens in West- und in 
Ostdeutschland sehr unterschiedlich dar. 

Ge

-

brauchs

-

vermögen 

Gravierende, wenngleich mangels vergleichba-
rer Statistiken und systematischer Erhebungen 
nicht genau quantifizierbare Unterschiede be-
stehen zunächst schon im Bereich des Ge-
brauchsvermögens der Privathaushalte. Für 
1990 wurde der Durchschnittswert dieses Ge-
brauchsvermögens auf der Basis der Preise von 
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1985 auf rund 65 000 DDR-Mark je Haushalt 
geschätzt (Weidenfeld/Zimmermann 1989, 
S. 301). Der durchschnittliche Wert der Hausrat-
versicherung für die Haushalte der alten Bun-
desrepublik beläuft sich — ohne PKWs auf 
75 000 DM (Telefonauskunft des Gesamtver-
bandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, 
Dr. Brinkmann). Unter Zugrundelegung des 
1990 geltenden offiziellen Umtauschkurses von 
3 DDR-Mark : 1 DM ergibt sich ein wenigstens 
dreifach höherer Wert des Gebrauchsvermö-
gens je westdeutschem Haushalt. 

Woh

-

nungsver

-
mögen 

Beträchtlich sind auch die Unterschiede in der 
Verteilung des Wohnungsvermögens. 1990 wa-
ren in den neuen Ländern nur 40 % der Woh-
nungen in Privateigentum, in den alten Bundes-
ländern dagegen 80 % (Raumordnungsbericht 
1991). Der Durchschnittswert je Wohnung in 
den neuen Bundesländern wurde für 1983 auf 
50 000 (DDR-)Mark geschätzt (Weidenfeld/ 
Zimmermann 1989, S. 301), der Wert je Woh-
nung in Westdeutschland errechnet sich zu 
156 380 DM (Stat. Taschenbuch der Versiche-
rungswirtschaft 1991, Tab. 98). Trotz aller 
Schwierigkeiten des Vergleichs des privaten 
Wohnungsbestandes je Haushalt in West- und 
Ostdeutschland liegt es auf der Hand, daß der 
Wohnungsvermögenswert je Haushalt in West-
deutschland ein Mehrfaches des Wohnungsver-
mögenswertes der Haushalte in Ostdeutschland 
darstellt (vgl. dazu auch Abschnitt 8.2 dieses 
Kapitels). 

Geldver-
mögen 

Zum Geldvermögensbestand liegen aktuelle 
Zahlen der Deutschen Bundesbank und des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
vor. Daraus ergibt sich, daß Ende 1992 das 
Nettovermögen der privaten Haushalte in West-
deutschland 3,4 Billionen DM, das der Haus-
halte in Ostdeutschland 190 Milliarden DM 
betrug. Das bedeutet, daß die westdeutschen 
Haushalte im Durchschnitt über ein Geldvermö-
gen in Höhe von 121 000 DM verfügen — das 
jedoch sehr unterschiedlich auf die verschiede-
nen sozioökonomischen Gruppen verteilt ist —, 
die ostdeutschen Haushalte dagegen in Höhe 
von 30 000 DM (Deutsche Bundesbank, Mo-
natsbericht Mai 1993, S. 32). Den Unterschieden 
im Geldvermögen und seiner Anlagestruktur 
entsprechend belief sich 1991 das Vermögens-
einkommen je Haushalt in Westdeutschland auf 
5 788 DM, das je Haushalt in Ostdeutschland 
auf 833 DM (DIW 1992, S. 374). 

Haushalts

-

vermögen 
in den 
neuen 

Bundes

-

ländern 

Wie die ersten empirischen sozioökonomischen 
Erhebungen für die Mikroebene in den neuen 
Bundesländern zeigen (vgl. dazu GP For-
schungsgruppe, 1991), besitzt die überwie-
gende Zahl der Haushalte kein oder nur gerin-
ges Vermögen. Diese Daten zeigen: 

1. Nur 5,5 der Familienhaushalte (Haushalte 
mit mindestens einem Kind unter 25 Jahren) 
hatten Einkünfte aus Sparguthaben und 
anderem Vermögen; 3 erzielten aus ihrem 
Vermögen Einkünfte bis 99 DM monatlich, 
2,5 % 100 DM und mehr. 

2. Nur 2 % der Familienhaushalte erzielten 
Einkünfte aus Vermietungen; 1,5 	erziel-
ten Einkünfte bis 249 DM monatlich, 0,5 % 
250 DM und mehr. 

3. Nur 35 % der Haushalte erübrigten Sparbe-
träge; diese lagen bei 7 % aller Haushalte 
unter 100 DM monatlich, bei 9 % zwischen 
100 und 199 DM, bei 10 % zwischen 200 und 
399 DM und bei den restlichen 10 % dar-
über. 

Bei der Beurteilung dieser Zahlen ist jedoch zu 
berücksichtigen, daß 1992 die Sparquote in den 
neuen Bundesländern gegenüber 1991 deutlich 
gestiegen ist (s. u.). 

Bildung 
von Ge-
brauchs

-

vermögen 

Dem durch diese Zahlen angezeigten Stand der 
Vermögensausstattung und der Fähigkeit zur 
Vermögensbildung entspricht das beobacht-
bare Vermögensbildungsverhalten in den 
neuen Bundesländern. Dieses ist zunächst ein-
deutig darauf gerichtet, langlebiges Gebrauchs-
vermögen zu bilden. Bestätigt wird dieses Ver-
halten dadurch, daß bei den 29 % der Familien-
haushalte, die nach der Wende Kredite aufge-
nommen haben (durchschnittlich 22 496 DM 
pro Haushalt), der Kredit in 49 % der Fälle dem 
Autokauf diente, in 17 % der Fälle der Woh-
nungsrenovierung und in 16 % der Fälle der 
Verbesserung der Wohnungsausstattung und 
der Hausratmodernisierung. Die beobachteten 
Käufe langlebiger Gebrauchsgüter und die in 
den Jahren 1990 bis 1992 stark gestiegenen 
Ausstattungsgrade der Haushalte mit Herden, 
Kühlschränken, Gefriertruhen, Waschmaschi-
nen, Unterhaltungselektronik usw. bestätigen 
die derzeitige Dominanz der Gebrauchsvermö-
gensbildung gegenüber anderen Formen der 
Vermögensanlage. 

Versiche

-

rungs- 
und Bau-
sparen 

Neben der Gebrauchsvermögensbildung 
kommt dem Versicherungs- und dem Bauspa-
ren großes Gewicht zu. 1991 hatten 94 % aller 
Familienhaushalte freiwillige Versicherungen 
abgeschlossen. Die monatlichen Versiche-
rungsbeiträge lagen in 14 der Fälle unter 
50 DM, in 23 % zwischen 50 und 99 DM, in 
21 % zwischen 100 und 149 DM und in 22 % der 
Fälle bei 200 DM und mehr. 

Die Präferenzen der ostdeutschen Haushalte für 
die Eigentumsbildung im Wohnungsbau wer-
den durch eine außerordentliche Zunahme des 
Bausparens belegt. Die Zahl der neu abge-
schlossenen Bausparverträge stieg von 533 000 
im Jahre 1990 auf 1 000 900 im Jahre 1991. Die 
Bausparsumme der Neuverträge wuchs in der 
gleichen Zeit von 19,5 Mrd. DM auf 28,9 Mrd. 
DM und die Einzahlungen erhöhten sich von 
1 Mrd. DM auf 2,9 Mrd. DM (Stat. Jahrbuch 
1992, S. 379). 

Ostdeut-
scher 
Nachhol-
bedarf an 
Vermö

-

gensbil

-

dung 

Aus dem Gesamtbild der Vermögensverteilung 
und der Vermögensbildung in den alten und in 
den neuen Bundesländern ergibt sich, daß die 
Möglichkeiten der ostdeutschen Haushalte zur 
Bildung von Gebrauchsvermögen, von Woh-
nungseigentum und von Geldvermögen we-
sentlich schlechter waren als die der westdeut- 
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schen Haushalte. Daher besteht für die ostdeut-
schen Haushalte ein erheblicher, wenngleich 
zum Teil in den letzten drei Jahren gedeckter 
Nachholbedarf zur Bildung von Gebrauchsver-
mögen, insbesondere aber ein Nachholbedarf 
an Wohnungseigentumsbildung und an Bildung 
von Geldvermögen, nicht zuletzt in Form von 
Versicherungssparen. Dieser Nachholbedarf 
wird verstärkt gedeckt. Dies läßt sich an der 
Tatsache ablesen, daß die Sparquote in Ost-
deutschland von 7,2 % im Jahre 1991 auf 13,0 % 
im Jahre 1992 stieg, während sie in West-
deutschland von 14,6 % auf 14,0 % sank (Deut-
sche Bundesbank, Monatsbericht Mai 1993, 
S. 31). 
Die Unterschiede in den Chancen zur Vermö-
gensbildung zwischen West und Ost werden 
noch dadurch vergrößert, daß das Vermögen 
vieler westdeutscher Haushalte durch die Ver-
erbung der in den letzten vier Jahrzehnten 
gebildeten Vermögen vergrößert wird. Nach 
vorliegenden Schätzungen beläuft sich das 
Nachlaßvermögen bis zum Jahre 2000 in der 
alten Bundesrepublik auf ca. 1 800 Milliarden 
DM, von denen etwa 45 % auf Geld- und 35 % 
auf Immobilienvermögen entfallen (Schlomann 
1992, S. 272). Daher werden die Haushalte in 
den alten Bundesländern wachsende Einkom-
mensteile aus Vermögen erzielen. In den neuen 
Bundesländern dagegen wird nur in bescheide-
nem Umfang Vermögen vererbt werden. 

Vermö

-

gensbetei

-

ligungs

-

pläne für 
die Bevöl

-

kerung in 
Ost

-

deutsch

-

land 

Bei der Beurteilung der Unterschiede in der 
Vermögensverteilung zwischen West und Ost 
und bei der Ableitung politischer Konsequen-
zen ist — wie schon erwähnt — zu bedenken, 
daß das reprivatisierte und noch zu reprivatisie-
rende ehemalige staatliche Vermögen aus Ent-
eignungen und aus der Wertschöpfung der 
arbeitenden Bevölkerung entstand. Es wurde 
und wird jetzt überwiegend an westdeutsche 
und ausländische Unternehmen und Haushalte 
veräußert. Ostdeutsche Unternehmen und 
Haushalte sind aufgrund ihrer relativen Vermö-
genslosigkeit weit weniger in der Lage, sich an 
der Reprivatisierung zu beteiligen. Um so drin-
gender ist es, für die Bevölkerung, insbesondere 
auch für die Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen in Ostdeutschland, Vermögensbeteili-
gungspläne zu entwickeln, die sicherstellen, 
daß die neuen Bundesbürgerinnen und Bundes-
bürger wenigstens an der Bildung neuen Ver-
mögens beteiligt werden. Eine besondere Auf-
gabe besteht darin, Familien, vor allem Familien 
mit mehreren Kindern, Chancen einzuräumen, 
Wohnungseigentum zu bilden (vgl. dazu Ab-
schnitt 8.2 dieses Kapitels). 

(. Die Wohnungsversorgung der Familien 

8.1 Zur Bedeutung der Wohnbedingungen 
und der Wohnumwelt Schutz- 

und Ent

-

faltungs

-

raum der 
Familie 

Es ist unbestritten, daß der Wohnung als dem 
räumlichen Mittelpunkt, als Schutz- und als 
Entfaltungsraum der Familie für das Familienle

-

ben allgemein außerordentliche Bedeutung 
zukommt, im besonderen jedoch für die Qualität 
des Sozialisationsprozesses der Kinder und 
Jugendlichen, für die Möglichkeiten der per-
sönlichen Entfaltung und der Regeneration der 
Familienmitglieder sowie für die Qualität ihres 
Zusammenlebens (vgl. dazu die ausführlichen 
Darstellungen in: BMJFG 1974, 16ff.; BMJFG 
1975, 96 ff. und die dort zitierte Literatur). 

Bedeu-
tung 
quantitati-
ver und 
qualitati-
ver Merk-
male 

Für die Qualität des Sozialisations- und des 
Regenerationsprozesses sowie für die Förde-
rung der personalen Entfaltung der Familien-
mitglieder spielen nahezu alle quantitativen 
und qualitativen Merkmale der Wohnung und 
des Wohnumfeldes eine wichtige Rolle: die 
Größe und die Belegungsdichte der Wohnung, 
die Art der verfügbaren Räume, die Wohnungs-
qualität in bautechnischer und sanitärer Hin-
sicht, die Wohnformen und die Eigentumsfor-
men, die wirtschaftliche und die soziale Infra-
struktur (Verkehrsanbindung, Einkaufsgele-
genheiten, Verfügbarkeit von Kindergarten und 
Schule, gesundheitliche Versorgung, Freizeit-
einrichtungen) und die Qualität der physischen 
Umwelt (Verdichtungsgrad der Bauformen, 
Grad der Luftverunreinigung und der Lärmbe-
einträchtigung) . 

Förderung 
familien-
gerechter 
Wohnbe-
dingungen 

Die Förderung familiengerechter Wohnungs- 
und Siedlungsbedingungen ist eine vordringli-
che Aufgabe der kommunalen Daseinsvor-
sorge. Zu dieser Aufgabe gehört es auch, im 
Zusammenwirken mit den Trägern und Orga-
nen des Wohnungs- und Städtebaus Leitkrite-
rien zu entwickeln, die den Bedürfnissen der 
Familien entsprechen. Besonders wichtig er-
scheint es angesichts der Angebotsengpässe im 
Wohnungssektor, mit Hilfe der Gemeinden das 
Angebot an Wohnbauland durch die Regulie-
rung des Bodenmarktes und die Schaffung 
neuer Baurechte zu vergrößern, um den zum 
Teil durch eine verfehlte Politik geschaffenen 
Baulandmangel zu beheben (vgl. dazu die Dar-
stellung in Kapitel XI, Abschnitt 3.3 und 5.2). 

Die Wohnungsversorgung von Familien, insbe-
sondere von jungen Familien, verdient auch 
unter dem Aspekt der für die Existenzsicherung 
und die Lebensqualität wichtigen räumlichen 
und zeitlichen Nähe von Wohn- und Arbeitsort 
besondere Aufmerksamkeit. Denn die vor allem 
in stärker verdichteten Gebieten hohen Miet-
preise wirken als Zuzugssperre und als Barriere 
für die Mobilität von Familien, die dann die in 
den Verdichtungsgebieten bestehenden Be-
rufs- und Erwerbschancen nicht nutzen kön-
nen. 

Entwick-
lung der 
Woh

-

nungsver

-

sorgung 
in den al-
ten Bun

-

deslän

-

dern 

8.2. Die aktuelle Wohnungsversorgung 
in den alten und in den 
neuen Bundesländern im Überblick 

Zwischen 1968 und 1987 hat sich die Woh-
nungsversorgung der Bevölkerung im Durch-
schnitt wesentlich verbessert. 1987 standen mit 
25,5 Millionen Wohnungen 32 % mehr Woh- 
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nungen zur Verfügung als 1968. Während 1968 
bei Eigentümerwohnungen je Person 25,5 m 2 

 zur Verfügung standen, waren es 1987 38,2 m2 ; 
bei Mietwohnungen stieg die Wohnfläche je 
Person von 22,5 m 2  auf 33,0 m2  (Wedel 1991). 

Die Verbesserung der Wohnungsversorgung ist 
auch daran ablesbar, daß der Anteil der Perso-
nen, für die im Durchschnitt nur ein Wohnraum 
oder weniger als ein Wohnraum zur Verfügung 
stand, von 51,2 % auf 26,9 % zurückgegangen 
ist. 

Versor

-

gungsun

-

terschiede 

An dieser Verbesserung hatten auch (Fami-
lien-)Haushalte mit niedrigen Einkommen und 
Mehrpersonenhaushalte teil, allerdings in ge-
ringerem Maße als der Durchschnitt der Haus-
halte (Ulbrich 1990, S. 208). Dennoch unter-
scheidet sich die Wohnraumversorgung nach 
sozioökonomischen Gruppen nach wie vor 
stark. Als unterversorgt müssen vor allem ein-
kommensschwache Haushalte mit fünf und 
mehr Personen gelten. 

Die Versorgungsunterschiede sind zunächst 
daran ablesbar, daß von dem Zuwachs von 6,2 
Millionen Wohnungen zwischen 1968 und 1987 
4,7 Millionen, d. h. 75 %, durch Einpersonen-
haushalte beansprucht wurden (Wedel 1991). 
Fast ein Fünftel aller Einpersonenhaushalte 
(19,7 %) verfügte über Wohnflächen von mehr 
als 80 m2 . Demgegenüber lebten von allen 
Personen in Haushalten mit mehr als drei Per-
sonen 23,1 % in Wohnungen mit einer Fläche 
unter 80 m2  (Stat. Bundesamt, Fachserie 5, 
Heft 4, Teil 3, Tab. 6.1). 

Wohn

-

raumaus

-

stattung 

Die Ausstattung der Haushalte mit Wohnraum 
sinkt im Durchschnitt eindeutig mit steigender 
Personenzahl. Während bei den rund 11,5 Mil-
lionen Hauptmieterhaushalten mit ein bis drei 
Personen ohne Personen unter 18 Jahren die 
Wohnfläche pro Person 41,02 m 2  betrug, belief 
sie sich bei den Vierpersonenhaushalten mit 
zwei Personen unter 18 Jahren auf 22,06 m 2  und 
bei den Fünfpersonenhaushalten mit drei Perso-
nen unter 18 Jahren auf 18,43 m 2 . Die entspre-
chenden Relationen für die rund 5,7 Millionen 
Eigentümerhaushalte lauten: 49,73 m 2 , 30,96 m2 

 und 26,70 m2  (ebenda, Tab. 9.1). 

Junge 
Paare mit 

Kindern 

Besonders ausgeprägt sind die Unterschiede in 
der Wohnungsversorgung bei jungen Paaren 
mit und ohne Kinder. Während verheiratete 
Paare unter 36 Jahren ohne Kinder in nicht 
öffentlich geförderten Mietwohnungen je Per-
son über 36,62 m2  verfügten, standen Paaren mit 
zwei Kindern unter 6 Jahren pro Person 22,22 m 2 

 und Paaren mit drei Kindern unter 6 Jahren 
18,54 m2  zur Verfügung. Die Vergleichszahlen 
für verheiratete Paare in öffentlich geförderten 
Mietwohnungen lauten: 32,53 m 2 , 18,66 m2  und 
15,47 m2 . Für Eigentümerhaushalte gelten fol-
gende Werte: 52,47 m 2 , 29,06 m2  und 24,42 m2 

 (ebenda, Tab. 12.1, 12.2 und 12.3). 

Als Problemgruppen des Wohnungsmarktes 
sind nach wie vor einkommensschwache junge 

Familien, einkommensschwache kinderreiche 
Familien und Alleinerziehende anzusehen (Ber-
tram 1991, S. 344f.). 

Obdach-
lose Fami-
lien 

Es ist zu befürchten, daß nicht wenige Familien 
mit Kindern durch Obdachlosigkeit bedroht 
bzw. obdachlos sind. Allerdings gibt es keine 
amtlich oder wissenschaftlich systematisch er-
hobenen Daten über die Obdachlosigkeit an 
sich und die von Familien. Auch die jüngste, von 
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungs-
losenhilfe vorgenommene Schätzung, die für 
1990 die Obdachlosen in den alten Bundeslän-
dern auf 800 000 beziffert, enthält keine Hin-
weise auf den Anteil von Familien an den 
Obdachlosen (vgl. dazu Specht-Kittler 1992). 
Nach einer Schätzung der Bundesarbeitsge-
meinschaft für Nichtseßhaftenhilfe (vgl. dazu 
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosen-
hilfe 1989, S. 139f.) aus dem Jahre 1989 waren 
ca. 200 000 Familien in öffentlichen „Schlicht-
unterkünften" untergebracht. Eine Aufgliede-
rung der Obdachlosenhaushalte in ausgewähl-
ten Obdachlosenunterkünften in Hessen aus 
dem Jahre 1990 ergab, daß 32 % der in diesen 
Unterkünften untergebrachten 495 Haushalte 
Haushalte von Paaren mit Kindern unter 18 Jah-
ren waren. Die Untersuchung zeigte im beson-
deren auf, daß die Kinder dieser Familien in 
ihrer Lernbereitschaft von den Eltern nicht 
unterstützt wurden, daß von den Kindern nur 
verhältnismäßig wenige weiterführende, ver-
hältnismäßig viele aber Sonderschulen besuch-
ten und daß viele die Hauptschule ohne 
Abschluß verließen (vgl. dazu Institut Wohnen 
und Umwelt 1990, S. 80 ff. und S. 99 ff.). Nicht 
zuletzt diese Beeinträchtigung der Entwick-
lungschancen junger Menschen spricht dafür, 
der Obdachlosigkeit von Familien größere Auf-
merksamkeit zu widmen als bisher. 

Mietbe-
lastung 

Ein familienpolitisch spezielles Problem stellt 
die Mietbelastung der Haushalte dar. Nach den 
Ergebnissen der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe war die Mietbelastung als 
Anteil am Haushaltsnettoeinkommen um so 
höher, je niedriger das Einkommen war. Im 
Januar 1988 hatten 42,4 % aller Hauptmieter

-

haushalte ein monatliches Haushaltsnettoein-
kommen unter 1 800 DM und hatten zwischen 
23,1 % und 40 % dieses Einkommens für die 
Kaltmiete aufzuwenden (Kaiser 1990, S. 269). 

Nach der bis 1987 eingetretenen Verbesserung 
der Wohnungsversorgung hat sich ein neues 
globales Ungleichgewicht auf dem Wohnungs-
markt herausgebildet, da sich bis 1992 die Zahl 
der Privathaushalte um 2 Millionen, die der 
Wohnungen jedoch nur um 0,9 Millionen erhöht 
hat. Der steigende Bedarf wurde zum einen 
durch die Verkleinerung der Haushalte, zum 
andern durch den Zuzug von Aus- und Umsied-
lern sowie von Ausländern verursacht. 

Obwohl die gegenwärtige Datenlage zu Um

-

fang und Ausstattung des Wohnungsbestandes 
- nicht zuletzt wegen der irreführenden amtli- 
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chen DDR-Statistik — unzulänglich ist, läßt sich 
in groben Zügen das folgende Bild zeichnen. 

Wohn

-

raumver

-

sorgung 
in den 
neuen 

Bundes-
ländern 

Im Gebiet der neuen Bundesländer ist die Woh-
nungsversorgung in nahezu jeder Hinsicht 
unbefriedigender als in Westdeutschland (vgl. 
dazu Raumordnungsbericht 1991; Sozialreport 
1992; Bertram 1992). Aufgrund starker regiona-
ler Versorgungsunterschiede in den neuen Bun-
desländern sind die Wohnbedingungen teil-
weise noch schlechter, als die folgenden Durch-
schnittswerte es zum Ausdruck bringen. 

Qualitäts-
defizite 

Bei einem derzeitigen Bestand von rund 7 Mil-
lionen Wohnungen (1990) betrug die Wohnflä-
che pro Einwohner rund 27 m 2  gegenüber 35 m 2 

 in den alten Bundesländern. Jedoch galt schon 
1979/80 ein Fünftel des Bestandes als baufällig; 
mittlerweile wird fast 1 Million Wohnungen als 
nicht erhaltungsfähig eingeschätzt (DIW-Wo-
chenbericht 42/90, 595f.). 2,3 Millionen Woh-
nungen, das sind mehr als ein Drittel des Bestan-
des, sind in Plattenbauweise erstellt und bedür-
fen zu ihrer Erhaltung erheblicher Instandset-
zungen (Verbesserung der Wärmedämmung, 
Umstellung der Heizungsanlagen auf Anlagen 
mit niedrigerem Energieverbrauch, Verbesse-
rung der Qualität der Küchen und der Bäder). 
Ungünstiger als in den westlichen Bundeslän-
dern ist auch die Altersstruktur der Wohnungen: 
1987 waren in der Bundesrepublik 30 % des 
Bestandes vor 1948 erbaut, in der DDR 50 % 
(Raumordnungsbericht 1991). Von den Ein- und 
Zweifamilienhäusern sind sogar 80 % vor 1945 
errichtet worden. Auffällig sind auch die Un-
terschiede in bezug auf wichtige Qualitäts-
merkmale: Im Dezember 1990 hatten in Ost-
deutschland nur 48 % aller Wohnungen eine 
moderne Heizung (alte Bundesländer 73 %), 
82 % Bad oder Dusche (96 %) und 75 % Innen-
toiletten (98 %) (Raumordnungsbericht 1991). 
Ein Viertel der Wohnungen weisen „Substan-
dard" auf, d. h. sie haben kein Bad und/oder 
keine Toilette (Kuratorium Deutsche Altershilfe 
1992). Als „gut erhalten" galten bei den Mehr-
familienhäusern 1991 nur 9 % des Wohnungs-
bestandes, „geringe Schäden" wiesen 40 %, 
„schwerwiegende Schäden" 40 % auf und „in 
der Funktion unbrauchbar" waren 11 % (Sozial-
report 92). 

Die genannten Qualitätsdefizite dürften ein 
wesentlicher Grund dafür sein, daß 1991 und 
1992 1,8 Millionen Wohnungen, d. h. über 25 % 
des Wohnungsbestandes, im Rahmen des 
Gemeinschaftswerkes Ost sowie des Kreditpro-
gramms der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
instandgesetzt oder modernisiert wurden 
(Presse- und Informationsdienst der Bundesre-
gierung Nr. 72/1993). 

Neben der zum Teil bedenklichen Bauqualität 
und den Defiziten in der sanitären Ausstattung 
sowie einer umweltverträglichen Wärmeversor

-

gung ist unter familienpolitischen Gesichts-
punkten hervorzuheben, daß für sämtliche 
Haushaltsgrößen die Wohnungsgröße je Person 
um 21 bis 31 % geringer ist als in der alten 
Bundesrepublik (Raumordnungsbericht 1991). 

Privat-
eigentum 
an Woh-
nungen 

Aus naheliegenden und bekannten Gründen 
unterscheidet sich auch die Eigentumsstruktur 
des Wohnungsbestandes erheblich. In den alten 
Bundesländern befanden sich 1987 80 % der 
Wohnungen in Privateigentum. In den neuen 
Bundesländern betrug dieser Anteil 1989 40 %. 
1991 befanden sich 27 % der Wohnungen in 
kommunalem Eigentum, 9 % unter kommunaler 
Treuhänderschaft, 16 % im Besitz von Genos-
senschaften, 20 % waren selbstgenutztes und 
28 % vermietetes Privateigentum (iwd 38/92, 
S. 7). Ein eigenes Heim hat nur jede zehnte 
Familie (GP Forschungsgruppe 1991), in den 
alten Bundesländern dagegen fast jede zweite 
Familie (1985: 48,3 % aller Familien). 

Stadt

-

Land

-

Gefälle 

Aus der Sicht der Familien und der Familien-
politik als problematisch zu bezeichnen ist bei 
den seit 1975 in Plattenbauweise fertiggestell-
ten Neubauwohnungen eine hohe Wohndichte, 
eine große Zahl hochgeschossiger Bauten und 
vielfach das Fehlen einer ausreichenden Infra-
struktur. Da Neubautätigkeit und Modernisie-
rung seit Beginn der 70er Jahre auf die Groß- 
und die mittleren Industriestädte konzentriert 
worden waren, besteht ein beachtliches Gefälle 
im Wohnungsversorgungsgrad zwischen Stadt-
und Landkreisen; dagegen hat sich in den alten 
Bundesländern in den 80er Jahren in erster 
Linie die Wohnungsversorgung in den ländli-
chen und mittelstädtischen Gebieten verbessert 
(BMiB 1987, 536). 

Wie sich der vorhandene Wohnungsbestand auf 
Familien unterschiedlicher Schichtzugehörig-
keit und unterschiedlicher Struktur verteilt, ist 
(noch) nicht bekannt, da die Verteilungsstruktur 
des Wohnungsbestandes weder in der amtli-
chen Statistik noch im wissenschaftlichen 
Bereich erfaßt wurde (Sozialreport 1990, S. 41). 
Nach jüngsten Umfrageergebnissen leben 56 % 
der Dreipersonenhaushalte, 41 % der Vierper-
sonenhaushalte und 14 % der Fünfpersonen

-

haushalte in Wohnungen mit 50 bis 70 m 2  (GP 
Forschungsgruppe 1991). 

Alles in allem ist familienpolitisch gesehen die 
Wohnungsversorgung der Familien in den 
alten, insbesondere aber in den neuen Bundes-
ländern stark defizitär. Für die alten Länder 
wird der Nettozugang an Wohnungen, der bis 
zum Jahre 2000 aufgrund der zu erwartenden 
Zuwanderung und der zu erwartenden Ände-
rung der Haushaltsstrukturen erforderlich er-
scheint, auf jährlich 500 000 Wohnungen 
geschätzt, für die neuen Länder auf jährlich 
rund 100 000 (Gesamtverband der Wohnungs-
wirtschaft, SZ vom 23. Oktober 1992). 
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8.3 Besondere wohnungspolitische Aufgaben 
in den neuen Bundesländern 
aus familienpolitischer Sicht 

Aufgrund der mit der Vereinigung Deutsch-
lands verbundenen umfassenden und tiefgrei-
fenden Änderung des politischen, administrati-
ven, wirtschaftlichen und sozialen Systems 
haben sich in Verbindung mit Hypotheken, die 
die SED hinterlassen hat, einige besondere 
wohnungspolitische Aufgaben ergeben. 

Reprivati

-

sierung 
des ost

-
deutschen 

Woh -
nungs

-

sektors 

Eine erste Aufgabe erwächst aus der notwendi-
gen Privatisierung im Wohnungssektor. Sowohl 
wegen der Bedeutung des Privateigentums in 
einer freiheitlichen Gesellschaft als auch wegen 
des hohen Wertes von Haus- und Wohnungsei-
gentum für die Familie ist die Aufgabe gestellt, 
den Wohnungsbestand möglichst bald mög-
lichst weitgehend zu reprivatisieren. Ein weite-
rer Grund für die Privatisierung leitet sich aus 
der Tatsache ab, daß das Wohnungsvermögen 
ein bedeutendes Segment des Volksvermögens 
ist (in den alten Bundesländern waren 1990 
4,4 Billionen DM, das waren 40 % des gesamten 
Bruttoanlagevermögens, in Wohnungsbauten 
gebunden; davon entfiel wiederum die Hälfte 
auf Eigenheime und Eigentumswohnungen). 
Schließlich gebietet es das Ziel sozialer Gerech-
tigkeit wie auch das Ziel, einen hohen Konzen-
trationsgrad des Vermögens, das in den neuen 
Bundesländern neu gebildet werden muß, zu 
verhindern, der breiten Bevölkerung Chancen 
zur Beteiligung an diesem Vermögensbildungs-
prozeß einzuräumen. 

Hemm-
nisse 

Eine zügige Reprivatisierung stößt jedoch auf 
erhebliche rechtliche, organisatorische, perso-
nelle und finanzielle Schwierigkeiten. Z. B. 
berichtet der Gesamtverband der Wohnungs-
wirtschaft (1991), daß die Wiederherstellung der 
eigentumsrechtlichen Dispositionsbefugnis von 
1,2 Millionen Genossenschaftsmitgliedern auf 
Schwierigkeiten stößt, weil die neuen Genos-
senschaftssatzungen unerledigt bei den Regi-
stergerichten liegen und weil der Grund und 
Boden, auf dem die genossenschaftlichen Woh-
nungen stehen, überwiegend noch nicht in 
genossenschaftliches Eigentum übergegangen 
ist, so daß wegen fehlender Beleihungsmög-
lichkeiten Sanierungsvorhaben zurückgestellt 
werden müssen. Ähnliches gilt für die kom-
munalen Wohnungsgesellschaften. Darüber 
hinaus wird die Reprivatisierung zum Teil durch 
die bekannten, mit dem Grundsatz „Restitution 
vor Entschädigung " zusammenhängenden 
Hemmnisse verzögert (ungeklärte Eigentums-
fragen, fehlende oder mangelhafte Grundbü-
cher, fehlendes fachkundiges Personal für den 
Verwaltungsvollzug und für die Gerichtsbar-
keit). Ende 1991 waren erst 6 % der 800 000 
kommunalen Wohnungen, die mit Rückgabe-
forderungen belastet sind, an die Alteigentümer 
rückübertragen worden. 

Besonderes Augenmerk wird bei der Reprivati

-

sierung darauf zu richten sein, daß Wohnungs

-

eigentum gebildet wird, das aus familienpoliti-
scher Perspektive nicht minderwertig ist, wie 
z. B. Wohnungen, die in Plattenbauweise 
errichtet sind und sich in hochgeschossigen 
Bauten oder/und in Gebieten mit zu hoher 
Wohndichte oder/und in Gebieten mit fragwür-
diger Standortqualität befinden. 

Hemmnis 
Geld-
mangel 

Eine massiv wirksame Reprivatisierungsbar-
riere stellt die Finanzausstattung der Mehrzahl 
der Familienhaushalte in den neuen Bundeslän-
dern dar. Aufgrund verhältnismäßig niedrigen 
Haushaltsvermögens und vergleichsweise 
niedriger Familieneinkommen sind die Mög-
lichkeiten des Erwerbs von Wohnungseigentum 
für Familien in den neuen Bundesländern enger 
begrenzt als in den alten. Daher kann auf eine 
massive Förderung des sozialen Wohnungs-
baues in den neuen Bundesländern nicht ver-
zichtet werden. Eine weitere Konsequenz der 
Einkommenslage in Ostdeutschland besteht 
darin, daß die primär auf steuerliche Entlastun-
gen abstellenden Förderungsinstrumente für 
den Eigentumserwerb in Ostdeutschland gerin-
gere Anreizwirkungen haben als in West-
deutschland. 

Verdrän-
gung ein

-

kommens

-

schwacher 
Familien 

Ein zweiter Problemkomplex ergibt sich aus der 
Angebots-/Nachfragesituation. Die bisherige 
Unterversorgung an Wohnraum wird in Verbin-
dung mit den allmählich steigenden Ansprü-
chen an Wohnungsgröße und Wohnungsquali-
tät zu einer steigenden Nachfrage führen. 
Gleichzeitig wird das Wohnungsangebot auf-
grund der Altersstruktur des Wohnungsbestan-
des, die einen sich beschleunigenden Woh-
nungsverfall erwarten läßt, (relativ) kleiner wer-
den. Die dadurch zu erwartenden Preissteige-
rungen treffen mit den Preissteigerungen 
zusammen, die durch die notwendig gewor-
dene, sukzessive Freigabe der Mieten verur-
sacht sind. Es ist leider als fast „natürlich", weil 
marktgemäß anzusehen, daß durch diese Preis-
erhöhungen für die Nutzung und den Erwerb 
von Wohnraum die Wohnungsversorgung vor 
allem vieler junger Familien, unvollständiger 
Familien und Mehrkinderfamilien erheblich 
erschwert wird. Auch der in den Städten bereits 
in Gang gekommene Prozeß der Verdrängung 
finanziell und sozial schwacher Gruppen wird in 
erster Linie die eben genannten Familientypen 
treffen. Die skizzierte Marktsituation legt es 
nahe, neben der Förderung des Baues neuer 
Wohnungen die Wiederherstellung der Be-
wohnbarkeit, die Sanierung und die Renovie-
rung erhaltungsfähiger Bausubstanz nicht zu 
vernachlässigen, zumal sich durch Sanierung 
mit einem bestimmten Mittelvolumen mehr 
Wohnraum gewinnen läßt als durch Neubau. 

Nicht nur in den neuen, sondern auch in den 
alten Bundesländern sind besondere woh-
nungspolitische Aufgaben zu lösen, die sich aus 
Defiziten in der Wohnungsversorgung und aus 
der geltenden Wohnungsbauförderung erge

-

ben.  Sie werden in Kapitel XI, Abschnitt 3 
dargestellt. 
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9. Der gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Wert 
der familialen Leistungen 

9.1 Die Haushaltsökonomische 
Satellitenrechnung (HGR) 
zur Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung (VGR) 

Vernach-
lässigung 
der fami-

lialen Lei-
stungen 

Die täglichen zeitlichen Versorgungs-, Pflege-, 
Betreuungs- und Erziehungsleistungen in den 
Privathaushalten und Familien werden in den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nicht 
als bewertbare produktive Leistung der priva-
ten Haushalte angesehen und deshalb nicht 
erfaßt. Lediglich jene Dienstleistungen, die auf 
Märkten angeboten werden, dort auf eine 
Nachfrage stoßen und deshalb Marktpreise 
erzielen, gehen in die Rechnung ein; sie er-
scheinen in der Rubrik „Privater Verbrauch". 

Dieses vielfach diskutierte und beklagte Fak-
tum führt zu vielfältigen Kuriositäten, so z. B. zu 
der bekannten Tatsache, 

— daß die Leistungen einer Hausgehilfin das 
Sozialprodukt erhöhen, die gleichen Lei-
stungen einer Vielzahl von Haus- und Ehe-
frauen aber nicht; 

— daß der Eigenheimbau eine Leistung des 
Baugewerbes ist, auch wenn hohe Anteile 
durch Eigenarbeit von den Privathaushalten 
selbst erstellt werden und 

— daß die Leistungen der Eltern als „Hausleh-
rer und Hauslehrerinnen" sowie die der 
häuslichen Kranken- und Behindertenpflege 
nicht als produktive Leistungen der Volks-
wirtschaften gelten, sondern als Privatange-
legenheiten. 

— Als besonderes Ärgernis wird empfunden, 
daß solche Leistungen nicht selten als „un-
produktiv" oder oft auch als für die gesell-
schaftliche Wohlfahrt, die als Maß des aggre-
gierten individuellen Wohlbefindens ange-
sehen wird, nicht relevant bezeichnet wer-
den und damit als „ökonomisch" unbeacht-
lich. 

Das So

-

zialpro

-

dukt ist 
lückenhaft 

Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
verführen folglich zu dem Trugschluß, daß die 
Wohlfahrt einer Gesellschaft mehr oder minder 
allein von dem Wachstumspfad des über die 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung errech-
neten Volkseinkommens oder des Wachstums-
trends des Pro-Kopf-Einkommens bestimmt 
wird. Das Volkseinkommen oder Sozialprodukt 
stellt jedoch nur jenen Endbetrag der Produk-
tion eines Jahres fest, der definiert werden kann 
„als der Geldwert des gesamten Stroms von 
Endprodukten" einer Volkswirtschaft oder auch 
als „Gesamtheit der Faktoreinkommen (Löhne, 
Zinsen, Mieten, Pachten und Gewinne), die die 
Kosten für die Erstellung des für den Endver-
brauch verfügbaren Produkts der Gesellschaft 
ausmachen" (Samuelson u. a. 1987, S. 183). 

,,Kosten-
lose" 
Inputs 

Nicht enthalten in dieser Sozialproduktrech-
nung sind Wertansätze für alle jene Faktorein-
sätze, für die es keine Geldpreise gibt. Zu diesen 
somit vermeintlich „kostenlosen Inputs" in die 
Volkswirtschaft gehören die „verbrauchte Um-
welt" und das „gebrauchte und verbrauchte 
Humanvermögen" . Ersteres wirkt wohlfahrts-
mindernd für mehr oder minder alle Gesell-
schaftsmitglieder, während letzteres — die 
Bereitstellung, Sicherung und Pflege des Hu-
manvermögens einer Gesellschaft, also der 
Menschen in einer Volkswirtschaft — als eine 
Privatsache der Familien angesehen wird. Diese 
„Privatsache" bringt denen, die die Leistungen 
erbringen, erhebliche materielle Benachteili-
gungen. Das sind in der großen Mehrzahl die 
Frauen, welche durch ihre Familientätigkeit für 
alle anderen mehr oder minder „kostenlos" das 
Humanvermögen einer Gesellschaft heranbil-
den, täglich wieder fit machen und bei Krank-
heit oder Behinderung pflegen. 

Tendenz 
zur Verla-
gerung 
von 
Dienstlei-
stungen in 
Familien 

Hier wird keineswegs darüber nachgedacht, ob 
dies etwa volkswirtschaftlich rational oder „effi-
zient" ist. Für viele in unserer Gesellschaft und 
Volkswirtschaft scheint das Argument in hohem 
Maße attraktiv zu sein, daß man in vielen 
Bereichen der sozialen Dienste Kosten spare, 
wenn man diese Leistungen ohne reguläres 
Entgelt über die Privathaushalte erstellen lassen 
kann. Politisch sind Neigungen zu registrieren, 
solche von den Familien getragenen Lasten im 
Privatbereich zu belassen oder gar noch stärker 
als bisher in ihn zurückzuverlagern, ohne Rück-
sicht ob, Individuen und Familien diese Leistun-
gen überhaupt erbringen können. Es fehlte 
bislang auch weithin an Bereitschaft, die bereits 
vorliegenden kritischen Fragen und die Aussa-
gen grundlegender wissenschaftlicher Untersu-
chungen über den Wert von Familientätigkeit 
und der Grenzen der Belastbarkeit der Privat-
haushalte mit Familientätigkeit für die Volks-
wirtschaft und Gesellschaft ernsthaft zu erör-
tern. 

Satelliten

-

rechnun

-

gen 

Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung soll 
deshalb durch zwei Satellitenrechnungen er-
gänzt werden. Die Haushaltsökonomische Sa-
tellitengesamtrechnung (HGR) hat die „werte-
schaffenden Leistungen" , die Haushaltspro-
duktion der Privathaushalte, zu erfassen. Sie soll 
als Input-Rechnung (Kosten) und Output-Rech-
nung (Leistungen) dargestellt werden. In der 
Umweltökonomischen Satelliten-Gesamtrech-
nung (UGR) geht es um die Bewertung des 
Umweltver- und -gebrauchs, soweit dieser in 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung — 
da ohne Marktpreis — keine Beachtung erfah-
ren hat. 
Die wohlstandsmindernden Wirkungen der 
Umweltschädigungen bzw. die Verlagerung 
von scheinbar ökonomisch „ineffizienten" Fa-
milientätigkeiten in den kostenlosen Bereich 
der Privathaushalte führen zu einer „Glorifizie-
rung" des Sozialprodukts und seiner Wachs-
tumsmargen ohne Rücksicht auf die Alltagssor-
gen der Menschen. 
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Dieses Faktum ist auch ein Grund für die Domi-
nanz einer Denklogik, welche folgerichtig zu 
der strukturellen Rücksichtslosigkeit der Wirt-
schaft und Gesellschaft gegenüber den Alltags-
bedürfnissen von Familien führt. Wer die Fami-
lien im Sinne der volkswirtschaftlichen Kreis-
lauftheorie nur als verbrauchende Einheit 
ansieht und ihre produktiven Leistungen ver-
kennt, kommt nicht auf den Gedanken, eine 
Rücksichtnahme auf sie fördere die gesellschaft-
liche Wohlfahrt. 

Familien - 
und Um

-

weltorien

-
tierung als 

Bestand-
teile der 

Wohlfahrt 

Durch die Satellitenrechnungen HGR und UGR 
zur Volkwirtschaftlichen Gesamtrechnung blei-
ben die traditionellen Verwendungszwecke der 
VGR unverändert. Es können aber zusätzliche 
Informationen für die Wirtschafts- und Sozialpo-
litik bereitgestellt werden, die deutlich machen, 
daß Wirtschaftswachstum sehr wohl auch auf 
Kosten der Wohlfahrt einer Bevölkerung oder 
bestimmmter Bevölkerungsgruppen gehen 
kann. Auch könnte zunehmend stärker sichtbar 
werden, daß Umweltorientierung oder auch 
eine verstärkte Familienorientierung von Unter-
nehmen nicht deren Gewinne in Frage stellen 
muß, sondern im Gegenteil diesen dienlich sein 
könnten. 

Jedes Satellitensystem zur Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung bedarf des Aufbaus 
eines statistischen, international vergleichbaren 
Beobachtungssystems, das einerseits aus 
„physischen Daten" (Mengen) und andererseits 
aus deren Bewertung in Geld oder Marktprei-
sen besteht. Für das Satellitensystem „Haus-
haltsproduktion" werden die „physischen Da-
ten " in Zeitaufwendungen für die privaten Ver-
sorgungs-, Pflege-, Betreuungs- und Erzie-
hungsleistungen gemessen, denen dann be-
stimmte Lohnsätze bzw. ein allgemeiner Lohn-
satz zugeordnet werden kann. 

9.2 Die Messung und Kontierung 
der Zeitaufwendungen 
für die Haushaltsproduktion 
und Familientätigkeit 

Für die Satellitenrechnung HGR zur VGR zur 
Feststellung der Leistungen der Privathaushalte 
mittels der Ermittlung von Zeitbudgetaggrega-
ten ist die Erfassung, aber vor allem auch die 
Kontierung der Zeitaufwendungen einer Bevöl-
kerung, unterschieden nach Männern und 
Frauen und Familien- und Haushaltstypen, 
besonders wichtig. 

In der mikroökonomischen Haushaltstheorie 
wird seit Gary Becker und den Anhängern der 
„New Home Economics" das Zeitbudget jedes 
Menschen zweigeteilt. Es gilt die Annahme, daß 
jeder Mensch die 24 Stunden eines Tages ent-
weder als Erwerbsarbeitszeit auf dem Markt 
gegen einen Lohnsatz verkaufen oder im Haus-
halt Zeit mit Marktgütern zur Bedürfnisbefriedi-
gung nutzen kann. 

In der internationalen Zeitbudgetforschung und 
damit auch bei den Überlegungen zur haus-
haltsökonomischen Gesamtrechnung wird die-
ses rigorose mikroökonomische Modell der 
Haushaltsproduktion abgewandelt durch eine 
marktwirtschaftliche Argumentation, dem so-
genannten „Drittpersonenkriterium". 

Drei For-
men der 
Zeitvertei-
lung 

Die These lautet: Es gibt nicht nur zwei son-
dern drei Formen der Zeitverteilung an einem 
24-Stundentag: 

— die Erwerbsarbeitszeit für Lohn, 

— die Haushaltsproduktionszeit, in der erwor-
bene Güter und Dienstleistungen kombiniert 
mit Zeit zur Bedürfnisbefriedigung von 
Haushaltsangehörigen bereitgestellt wer-
den 

— und eine „Freizeit" oder „persönliche Zeit", 
die jede Person benötigt zur Regeneration, 
Bildung und Unterhaltung und „Bezie-
hungsarbeit". 

Drittper

-

sonenkri

-

terium 

Fürs Lernen, Sport treiben, sich unterhalten, 
schlafen, essen und die persönliche Körper-
pflege muß jeder Mensch selber seine eigene 
Zeit haben. Eine „dritte Person" kann nicht für 
uns lernen, lesen, schlafen. So gibt es für diese 
Aktivitäten auch keinen Preis oder Lohnsatz. 
Diese „persönlichen Zeiten" werden in der 
„marktwirtschaftlichen Auswertung" von Zeit-
budgetrechnungen als „nicht-produktiv" oder 
„nicht-ökonomisch" bezeichnet. Das Abgren-
zungskriterium zwischen „ökonomisch" und 
„nicht-ökonomisch" ist folglich dieses „Dritt-
personenkriterium" . 

Das Drittpersonenkriterium sagt allerdings 
nichts darüber aus, welche gesellschaftliche 
Bedeutung eine Aktivität hat. So sind „nicht-
ökonomische" Leistungen wie z. B. eine Weiter-
bildung gesellschaftlich erheblich bedeutsamer 
als die „ökonomische" Aktivität wie z. B. Auto 
waschen oder Rasen mähen. 

Das Drittpersonenkriterium ist eine Krücke, um 
Zeitaufwendungen, welche nicht über den 
Markt eingekauft werden können, aus der auf 
die Marktnachfrage orientierten haushaltsöko-
nomischen Gesamtrechnung auszugliedern. Es 
muß dabei in Kauf genommen werden, daß 
gesellschaftlich außerordentlich bedeutsame 
Leistungen von Personen, Familien und Haus-
halten zur Erhaltung und Verbesserung des 
Humanvermögens und des gesellschaftlichen 
Arbeitspotentials als „nicht-ökonomisch" oder 
„unproduktiv" bezeichnet und geldlich nicht 
bewertet werden und andere vergleichsweise 
belanglose Leistungen das Gütezeichen pro-
duktiv erhalten. Für die Darstellung der Wert-
schöpfung des privaten Haushalts ist deshalb 
das Drittpersonenkriterium nicht ohne weiteres 
übernehmbar. 

Unter-
suchung 
des Zeit-
budgets 

Familien- und frauenpolitisch sind Fragen über 
ein „rationelles und effizientes" Verhältnis von 
Haushalts- und Marktleistungen in der Alltags-
versorgung in der Regel eher marginal. Es sind 
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vielmehr die ungleichen Belastungen und 
Beanspruchungen durch unterschiedliche All-
tagsanforderungen und soziale Unterstützungs-
angebote für die Familien bei den Versorgungs-, 
Pflege-, Betreuungs- und Erziehungsaufgaben 
im privaten Bereich interessant sowie die feh-
lenden Güter- und Dienstleistungsangebote 
oder Handlungsalternativen zur alternativen 
Organisation der Reproduktionsaufgaben. Das 
Hauptaugenmerk der familien- und frauenpoli-
tischen Auswertung der Zeitbudgetuntersu-
chung 1991/92 liegt folglich auf den für die 
Haushalts- und Familienangehörigen entste-
henden Belastungen, Beanspruchungen, Zwän-
gen und Restriktionen bei der Alltagsversor-
gung der Menschen und den unterschiedlichen 
Zeitverwendungsstrukturen von Privathaushal-
ten mit oder ohne familiale Versorgungsleistun-
gen. 

Bevor die Diskussion um den Geldwert der 
grundsätzlich nicht entlohnten Haushaltslei-
stungen geführt wird, gilt es folglich zunächst, 
diese nicht entlohnten Aktivitäten in den Pri-
vathaushalten zu strukturieren. 

Abbildung VI/7 zeigt das einfache Grundmuster 
der Zeitbudgetaggregate. 

Wir gehen davon aus, daß jeder Mensch eine 
Sozialzeit (I) hat, in welcher er über seine 
Erwerbs- und Ausbildungszeiten und/oder Fa-
milientätigkeiten mit anderen und für andere 
aktiv ist, und daß jeder Mensch persönliche 
Zeiten (II) für sich benötigt zum Entspannen und 
Ausruhen, Lernen und zur physiologischen 
Regeneration. 

Die Anteile von „Sozialzeiten" und „ Persönli-
chen Zeiten " unterscheiden den Grad der sozia-
len Integration einer Person oder auch von 
Haushalts- und Familienmitgliedern. Man 
könnte auch vom Grad der „sozialen Nützlich-
keit" eines Menschen sprechen. 

Soziale 
und per-
sönliche 
Zeiten 

So sind im Extrem die Sozialzeiten der nur auf 
sich selbst verwiesenen Personen, die allein 
leben und agieren, minimal. Umgekehrt gibt es 
auch Personen, zum Beispiel erwerbstätige, 
alleinstehende Mütter, für die die „persönliche 
Zeit" ein existentiell belastendes Minimum 
annehmen kann. 

Wir können aber auch die „öffentliche Zeit" (III) 
— also alle Aktivitäten, die an eine Erwerbstä-
tigkeit geknüpft sind — der „Privatzeit" (IV) 
gegenüberstellen. 

Öffent-
liche und 
private 
Zeit 

Nur für die „ öffentliche Zeit" gibt es eine 
öffentliche Anerkennung (Lohn, Ansehen, Ein-
fluß, Macht). Für die „ Privatzeit" ist auch das 
Bewertungs- und Belohnungssystem eine Pri-
vatsache. Eine Anerkennung als „ gesellschaft-
lich bedeutsam " muß gesellschaftspolitisch aus-
gehandelt werden. 

Wiederum kennen wir Personen, Familien oder 
Haushalte, die extrem stark durch ihre Ak-
tivitäten in der Öffentlichkeit engagiert sind — 
zum Beispiel Politikerinnen und Politiker — und 
andere, wie z. B. die Familienhausfrauen, die 
fast nur ein „Privatleben" führen und deren ge-
sellschaftliche Anerkennung permanent ange-
mahnt werden muß. 

Abbildung VI/7 

Einfache Grundmuster der Zeitbudgetaggregate 

Öffentliche Zeit 

entlohnte nicht entlohnte ehrenamtliche 
Erwerbszeit Überstunden, Aktivitäten Öffentliche Zeit Vor- und Nach- im Zusammen- III bereitung hang mit der Er- 

von Erwerbszeiten werbsarbeit 

Sozialzeit Familiale Zeit 
I 

Herstellen von Versorgung, Pflege, Hilfen im familialen, 
Gütern, Erhalten, Betreuung und nachbarschaftlichen 
Pflegen von Sachen, Erziehung und freundschaft- 
Pflanzen und Tieren von Haushalts- lichen Netzwerk 

und Familien- 
mitgliedern Privatzeit 

Persönliche Zeit IV 

Bildung Aktive Regeneration, Regeneration, 
Persönliche Zeit und Ausbildung Fitneß, Sport , Schlaf, Essen 

II Körperpflege, Körperpflege 
Unterhaltung 

Quelle: von Schweitzer 1991, S. 233 ff. 
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9.3 Zeitverwendungsmuster 
nach der Zeitbudgetstudie 1991/92 

Zeitbud-
getstudie 

Im August 1993 lagen der Sachverständigen-
kommission für den Fünften Familienbericht 
erste vorläufige Ergebnisse des Statistischen 
Bundesamtes über Zeitverwendungen von ca. 
6 970 Personen in ca. 2 800 Haushalten der alten 
und neuen Bundesländer vor. Es handelte sich 
um die Hochrechnungen der Erhebungswellen 
im Herbst 1991 und im Winter und Frühjahr 
1992. Insgesamt wurden in dieser Zeitbudget-
studie auf der Basis einer Quotenstichprobe 
6 400 Haushalte und die Zeitverwendung aller 
Haushaltsmitglieder ab zwölf Jahren erfaßt. Aus 
den vorliegenden Ergebnissen können noch in 
keiner Weise endgültige Befunde dargestellt 
werden. 

Die ersten Hochrechnungen differenzieren 
noch nicht zwischen denjenigen, die ein Zeit-
tagebuch führten, also den Befragten insge-
samt, und jenen, welche bestimmte Aktivitäten 
ausführten. So wurden Aktivitäten, die nur von 
bestimmten Personen gemacht werden oder nur 
sporadisch anfallen, auf alle Probanden und 
Probandinnen aufgeteilt, wodurch die interes-
santen Unterschiede ganz wesentlich verfälscht 
werden. Bei Zeitstudien interessiert die Abwei-
chung vom „normalen" viel mehr als das Stan-
dardmuster. 

Erste Er-
gebnisse 
zur Zeit

-

verwen

-

dungs

-

struktur 

Wir können folglich von einem einfachen Basis-
strukturmuster für Zeitverwendung ausgehen 
und annehmen, 

— daß an Werktagen (Montag bis Freitag) eine 
erwachsene, vollerwerbstätige Person nor-
malerweise 8 bis 9 Stunden für Erwerbsar-
beit und den Hin- und Rückweg zur Arbeits-
stelle benötigt; 

— daß mindestens 10 Stunden für Ruhezeiten, 
persönliche Hygiene und Mahlzeiten von 
jeder Person benötigt werden und 

— 5 bis 6 Stunden an Werktagen disponible 
Zeiten sind, die vollerwerbstätige Männer 
und Frauen je nach Alter, familialer Lebens-
situation und sozialer Integration unter-
schiedlich verwenden. 

— Bei nicht in die Erwerbstätigkeit eingebun-
denen Personen sowie bei Erwerbstätigen an 
arbeitsfreien Wochentagen (in der Regel 
Samstag und Sonntag) und Feier- und 
Ferientagen wird durch den Wegfall der 
Erwerbsarbeitszeit das Zeitbudgetmuster 
zwangsläufig zugunsten der Privatzeit (per-
sönliche Zeit und familiale Zeit) verändert. 

— Zu beachten ist, daß bei einer ersten Hoch-
rechnung alle vollerwerbstätigen Männer 
oder Frauen erfaßt werden, auch wenn sie an 
den Erhebungstagen Montag bis Freitag 
nicht erwerbstätig waren. Erst in späteren 
Auswertungen können Unterschiede zwi-
schen Befragten und denjenigen, welche 

diese Aktivitäten auch tatsächlich ausgeübt 
haben, gemacht werden. 

— Schließlich gibt es wie erwähnt eine Vielzahl 
von Zeitverwendungen, die nur bestimmte 
Personen übernehmen (z. B. Schichtarbeit, 
Sonntagsarbeit, Pflege etc.) bzw. die nur 
sporadisch anfallende Zeiten sind (z. B. 
Reparaturen). Werden diese Zeiten auf alle 
Personen verteilt, werden die gesuchten 
Unterschiede verdeckt. 

Ge

-

schlechts

-

spezifi

-

sche Zeit

-verwen-dungs-
muster 

Aus Zeitbudgetuntersuchungen im nationalen 
und internationalen Feld und der Alltagserfah-
rung ist klar, daß sich die Zeitbudgets von 
Männern und Frauen unterscheiden. Die Zeit-
verwendungsmuster der Männer sind durch 
ihre Erwerbsbeteiligung und öffentlichen Tätig-
keiten strukturiert, die Vielfalt der Zeitverwen-
dungsmuster der Frauen dagegen von der Kom-
bination von notwendigen oder gewünschten 
Privat- und öffentlichen Zeiten. 

Männliche Zeitverwendungsmuster bleiben 
vergleichsweise unabhängig von der familialen 
Lebenslage, dem Alter und der Zahl der Kinder 
und der Erwerbsbeteiligung der Ehepartnerin. 

Weibliche Zeitverwendungen sind in hohem 
Maße bestimmt durch die familiale Lebenslage 
und deren Anforderungen sowie die Notwen-
digkeit bzw. den Wunsch nach Erwerbstätigkeit 
und/oder Aktivitäten in öffentlichen Bereichen 
und sozialen Netzen. 

Aus den ersten Hochrechnungen zeigt sich, daß 
diese unterschiedlichen Muster der „männ-
lichen" und „weiblichen" Zeitstruktur in den 
alten Bundesländern deutlicher zutage treten 
als in den neuen. 

Die geringste Beteiligung an hauswirtschaftli-
chen Tätigkeiten und Betreuung und Pflege von 
Personen wenden vollzeitbeschäftigte Männer 
an Werktagen in den alten Bundesländern auf. 
Da sie beim Zeitaufwand für Erwerbsarbeit und 
„öffentliche Zeit" im Vergleich zu vollerwerbs-
tätigen Personen in den neuen Bundesländern 
sich nicht als Spitzenreiter erwiesen, haben sie 
mehr persönlich zu bestimmende Zeiten für 
Mediennutzung, Freizeitaktivitäten oder zur 
persönlichen Regeneration. 

Der vollerwerbstätige Mann in der Bundesrepu-
blik hatte an Werktagen im Winterhalbjahr 
1991/92 folgendes Zeitbudget: 

1 Std., 54 Min. hauswirtschaftliche und hand-
werkliche Tätigkeiten und 
Pflege 

8 Std., 40 Min. Erwerbstätigkeit, Arbeitssu-
che, Ehrenamt, soziale Dien-
ste 

2 Std., 41 Min. Mediennutzung und Freizeit-
aktivitäten 

10 Std., 29 Min. Gespräche, Kontakte, persön-
liche Regeneration 
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Tabelle VI/13 

Zeitverwendung von erwerbstätigen Ehemännern und Ehefrauen mit erwerbstätigen 
Partnerinnen und Partnern und mit Kindern unter 18 Jahren an Werktagen (Mo.—Fr.) 

nach ausgewählten Aktivitätsbereichen 

Ehefrauen Ehemänner 
Aktivitätsbereiche - 

Stunden Minuten Stunden Minuten 

Hauswirtschaftliche Tätigkeit 
Pflege und Betreuung von Personen 
(Hauswirtsch. Tätigkeit etc.) 	  5 24 2 24 

Erwerbstätigkeit 
Arbeitssuche 
Ehrenamt/soziale Dienste 
(Erwerbstätigkeit etc.) 	  5 18 8 39 

Mediennutzung/Freizeitaktivitäten 
(Mediennutzung etc.) 	  2 7 2 35 

Persönlicher Bereich/ 
physiologische Regeneration 
Kontakte/Gespräche/Geselligkeit 
(persönl. Regeneration etc.) 	  10 57 10 15 

Quelle: Arbeitstabelle 6, StBA, Juli/August 1993 und eigene Berechnungen 

Die vollerwerbstätige Frau in der Bundesrepu-
blik hatte in der gleichen Jahreszeit an Werkta-
gen folgendes Zeitbudget, das sich nur in der 
Aufteilung zwischen Erwerbstätigkeit und 
Haushaltstätigkeit von dem männlichen unter-
scheidet. 

2 Std., 56 Min. hauswirtschaftliche und hand-
werkliche Tätigkeiten und 
Pflege 

7 Std., 47 Min. Erwerbsarbeit, Arbeitssuche, 
Ehrenamt, soziale Dienste 

2 Std., 09 Min. Mediennutzung und Freizeit-
aktivitäten 

10 Std., 52 Min. Gespräche, Kontakte, persön-
liche Regeneration 

Dieses Grundmuster verändert sich vor allem 
bei Frauen, sobald sie und ihr Partner erwerbs-
tätig sind und sie Kinder haben (Tab. VI/13). 

Bei erwerbstätigen Frauen mit erwerbstätigen 
Partnern und Kindern unter 18 Jahren halbiert 
sich die Erwerbstätigkeit etc. zugunsten der 
Haushaltsfunktionen, während sich das Zeitver-
wendungsmuster der Partner oder Väter gerade 
um 30 Min. zugunsten von Familientätigkeiten 
verändert. Sie werden bei der Mediennutzung 
etc. und persönlicher Regeneration etc. einge-
spart. 

Vergleichen wir das Zeitbudget von Müttern in 
den neuen und alten Bundesländern bei 
Erwerbstätigkeit und mit Kindern unter 18 Jah-
ren an Werktagen (Montag bis Freitag), so 
finden wir folgendes Bild (Tab. VI/14): 
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Tabelle VI/14 

Zeitverwendung von erwerbstätigen Frauen mit erwerbstätigen Partnern und Kindern 
unter 18 Jahren an Werktagen (Mo.—Fr.) in den alten und neuen Bundesländern 

erwerbstätige Ehefrauen erwerbstätige Ehefrauen 
mit Kindern mit Kindern 

Aktivitätsbereiche unter 18 Jahren unter 18 Jahren 
alte Bundesländer neue Bundesländer 

Stunden Minuten Stunden Minuten 

Hauswirtschaftliche Tätigkeit Pflege 
und Betreuung von Personen 
(Hauswirtsch. Tätigkeit etc.) 	  6 11 4 25 

Erwerbstätigkeit 
Arbeitssuche 
Ehrenamt/soziale Dienste 
(Erwerbstätigkeit etc.) 	  3 48 7 9 

Mediennutzung/Freizeitaktivitäten 
(Mediennutzung etc.) 	  2 20 1 51 

Persönlicher Bereich/ 
physiologische Regeneration 
Kontakte/Gespräche/Geselligkeit 
(persönl. Regeneration etc.) 	  11 23 10 25 

Quelle: Arbeitstabelle 6A+6B, StBA, Juli/August 1993 und eigene Berechnungen 

Mütter in den neuen Bundesländern gingen im 
Winterhalbjahr 1991/92 einer Vollzeiterwerbs-
tätigkeit nach, wenn sie eine Erwerbsarbeit 
hatten, während in den alten Bundesländern die 
Teilzeitbeschäftigung dominierte. So haben 
erwerbstätige Mütter mit erwerbstätigen Part-
nern und Kindern in den alten Bundesländern 
an Werktagen mehr Zeit für hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten etc., die Mediennutzung etc. und 
die persönliche Regeneration etc. 

An Samstagen und Sonntagen verdoppeln sich 
die Zeitaufwendungen für die hauswirtschaftli-
chen Tätigkeiten etc. der Männer mit erwerbs-
tätigen Frauen und Kindern auf 3 bis 4 Stunden, 
der Zeitaufwand der Frauen bleibt bei 5 bis 
6 Stunden. Aber er ist auch an den Wochenen-
den deutlich höher als der der Männer, mit dem 
kleinen Unterschied, daß die erwerbstätigen 
Mütter an Wochenenden in den neuen Bundes-
ländern mehr Zeit als an Werktagen für die 
Hauswirtschaft etc. aufwenden, während die 
erwerbstätigen Mütter in den alten Ländern an 
den Wochenenden weniger Zeit als an Werkta-
gen für hauswirtschaftliche Tätigkeiten etc. 
erübrigen. 

Erwerbs-
tätige Al

-

leinerzie

-

hende 

Das Zeitbudget von erwerbstätigen Allein-
erziehenden mit Kindern unter 18 Jahren 
(Tab. VI/15) ist an Werktagen in den neuen 
Bundesländern vergleichbar mit dem erwerbs-
tätiger Väter, nur daß die Alleinerziehenden für 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten mehr Zeit erüb-
rigen müssen und dafür weniger persönliche 
Regenerationszeiten haben. 

In den alten Bundesländern haben erwerbstä-
tige Alleinerziehende im Durchschnitt Teilzeit-
arbeitsplätze, sie wenden so auch mehr Zeit an 
Werktagen für den Haushalt auf und können 
auch über ausreichend persönliche Zeiten ver-
fügen. 

An den Wochenenden haben Alleinerziehende 
vergleichsweise viel Zeit, die sie selber dispo-
nieren können oder müssen. Das gilt für Ost- 
und Westdeutschland gleichermaßen. 

In Anbetracht der noch nicht vollständig vorlie-
genden Daten der Zeitbudgetuntersuchung 
1991/92 sowie der noch fehlenden Zeitaufwen-
dungen für die noch herauszurechnenden Zei-
ten für die Versorgung, Pflege und Erziehung 
von Kindern muß auf eine aktuelle, differen-
zierte Darstellung der Leistungen von Familien 
für Kinder nach in Geld bewertetem Betreu-
ungsaufwand auf der Basis der neuesten Erhe-
bung in diesem Bericht noch verzichtet wer-
den. 

9.4 Der Beitrag der Familien 
zur Humanvermögensbildung 
in der Bundesrepublik Deutschland 
— eine Abschätzung der Mikro- 
und Makroleistung 

Der Wert des Beitrages der Familien zur 
Humanvermögensbildung in Wirtschaft und 
Gesellschaft ist außerordentlich hoch. Wenn 
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Tabelle VI/15 

Zeitverwendung von erwerbstätigen Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren 
an Werktagen (Mo.—Fr.) in den alten und neuen Bundesländern 

Alleinerziehende Alleinerziehende 

Aktivitätsbereiche alte Bundesländer neue Bundesländer 

Stunden Minuten Stunden Minuten 

Hauswirtschaftliche Tätigkeit 
Pflege und Betreuung von Personen 
(Hauswirtsch. Tätigkeit etc.) 	  5 2 3 12 

Erwerbstätigkeit 
Arbeitssuche 
Ehrenamt/soziale Dienste 
(Erwerbstätigkeit etc.) 	  5 45 8 34 

Mediennutzung/Freizeitaktivitäten 
(Mediennutzung etc.) 	  2 11 2 20 

Persönlicher Bereich/ 
physiologische Regeneration 
Kontakte/Gespräche/Geselligkeit 
(persönl. Regeneration etc.) 	  10 48 9 42 

Quelle: Arbeitstabelle 6A+6B, StBA, Juli/August 1993 und eigene Berechnungen 

man versucht, seine volkswirtschaftliche Grö-
ßenordnung zu ermitteln, kann man auf 
Schätzungen der Aufwendungen von Eltern 
für die Versorgung und Betreuung ihrer Kin-
der zurückgreifen (vgl. dazu Kapitel XI, Ab-
schnitt 4.4.). 

Mikro

-

ökonomi

-

sche 
Schätzung 

Geht man vom Modell eines Ehepaares aus, das 
zwei Kinder bis zum 18. Lebensjahr versorgt 
und betreut, dann ergibt sich ein Wert des 
Versorgungs- und Betreuungsaufwandes in 
Höhe von derzeit rund 790 000 DM für beide 
Kinder, also von fast 400 000 DM für ein Kind 
(vgl. dazu weitere Annahmen Kap. XI, Abschnitt 
4.4.). Diese Summen schließen ein: erstens die 
Ausgaben für die Versorgung der Kinder, zwei-
tens den mit dem Stundenlohnsatz für Arbeite-
rinnen bewerteten zeitlichen Aufwand für die 
direkte Betreuung der Kinder und drittens den 
in gleicher Weise bewerteten Aufwand für kin-
derbezogene Haushaltstätigkeiten. Nicht ein-
bezogen in die Schätzung sind die Verluste an 
Arbeitseinkommen und an Ansprüchen gegen 
die Rentenversicherung sowie Einkommens-
verluste aufgrund von Qualifikationsverlusten 
der Mutter während der Unterbrechung der 
Erwerbstätigkeit. 

Makro

-

ökonomi

-

sche 
Schätzung 

Auf der Basis dieser mikroökonomischen Schät

-

zung läßt sich die makroökonomische Größen

-

ordnung des Beitrags der Familien zur Human-
vermögensbildung erfassen, wenn man — 
zunächst für einen Altersjahrgang — die 
Summe der Aufwendungen ermittelt. Wählt 
man dafür den Geburtsjahrgang 1984 aus, um 
die Makroperspektive in Übereinstimmung mit 
den Daten des Mikromodells zu bringen, dann 
ergibt sich für diesen Jahrgang, der im Jahre 
1990 in der früheren Bundesrepublik 633 000 
Menschen umfaßte (Stat. Jahrbuch. 1992, S. 64), 
ein Beitrag der Familien zur Humanvermögens-
bildung in Höhe von 250 Milliarden DM. Unter-
stellt man für 1990 realitätsnah ein Erwerbsper-
sonenpotential in der früheren Bundesrepublik 
in Höhe von 38,7 Millionen (Bevölkerung im 
Alter von 18 bis 60 Jahren; Stat. Jahrbuch 1992, 
S. 62), dann ergibt sich unter der weiteren 
Annahme, daß diese Erwerbspersonen bis zu 
ihrem 19. Lebensjahr einen den Gegenwarts-
verhältnissen entsprechenden Versorgungs-
und Betreuungsaufwand verursacht haben, ein 
Beitrag der Familien zur Humanvermögensbil-
dung bzw. zur Bildung des volkswirtschaftli-
chen Arbeitsvermögens in Höhe von 15,286 
Billionen DM. Demgegenüber belief sich der 
Wert des reproduzierbaren Sachvermögens im 
Jahr 1990 zu Wiederbeschaffungspreisen auf 
6,9 Billionen DM (Stat. Jahrbuch 1992, 
S. 677). 
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VII. Familie und Erwerbsarbeit 

1. Die gesellschaftliche Bedeutung von 
Arbeit für das leben in den Familien 

Aufgaben 
freiheitli-
cher De-

mokratien 

Freiheitliche Demokratien sind der Verwirkli-
chung sozialer Gerechtigkeit und sozialer 
Sicherheit verpflichtet. Sie wollen den Men-
schen Lebensbedingungen bieten, die dazu bei-
tragen, 

— ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, 

— gleiche Voraussetzungen für die freie Entfal-
tung der Persönlichkeit, insbesondere auch 
für junge Menschen, zu schaffen, 

— die Familie zu schützen und zu fördern, 

— den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine 
frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen 
und 

— besondere Belastungen des Lebens, auch 
durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwenden 
oder auszugleichen. 

Jeder Mensch hat zur Entfaltung seiner Persön-
lichkeit ein Recht auf Erziehung, ein Recht auf 
eine Ausbildung, die seiner Neigung, Eignung 
und Leistung entspricht, ein Recht auf Hilfe zur 
Erlangung und Erhaltung eines angemessenen 
Arbeitsplatzes, auf wirtschaftliche Sicherung 
bei Arbeitslosigkeit und bei Zahlungsunfähig-
keit des Arbeitgebers sowie ein Recht auf 
Zugang zur Sozialversicherung (siehe dazu §§ 1 
bis 10 des Sozialgesetzbuches der Bundesrepu-
blik Deutschland). 

Soziale 
Rechte 

und fami

-

lialer Le

-

benszu

-

sammen

-

hang 

Jeder der hier genannten Punkte ist Gegen-
stand der Erörterungen dieses Berichts. In bis-
lang kaum zureichend gewürdigter Weise the-
matisiert das Sozialgesetzbuch mit seiner 
Charta der sozialen Rechte jenen fundamenta-
len gesellschaftlichen Kontext, auf den dieser 
Familienbericht in seiner Gesamtsystematik 
abstellt: die gesellschaftlich zwingende Ver-
knüpfung von Humanvermögen mit Arbeit im 
Lebenszusammenhang der Familien. Die Per-
spektive des Fünften Familienberichts ist aller-
dings umfassender als die der auf das Indivi-
duum bezogenen Systematik des Sozialgesetz-
buchs. Es wird durchgängig betont, daß die 
Schicksale des Einzelnen immer auch familiale 
Bezüge aufweisen. Zudem wird darauf insi-
stiert, daß der Weg des Aufbaus von menschli-
chem Handlungspotential, von Humanvermö-
gen, in der Familie beginnt. Dort nämlich wurde 
die Befähigung junger Menschen zur Bewälti-
gung des Alltagslebens vermittelt. Das setzt den 
Aufbau von sozialer Daseinskompetenz (Vital

-

vermögen) und von Fachkompetenz (Arbeits-
vermögen) als Grundkomponenten des Human

-

vermögens voraus (vgl. dazu I.4). Erst auf dieser 
Basis kann sich im gesellschaftlichen Raum 
Arbeit entfalten — als Nutzung des in entschei-
dender Weise im Kontext von Familien entstan-
denen Humanvermögens. 

Botschaf-
ten des 
Familien-
berichts 

Daher sind in den folgenden drei Thesen zen-
trale Botschaften des Fünften Familienberichts 
enthalten: 

— Jede Variante von Arbeit verlangt den Ein-
satz von Humanvermögen. 

— Jede Gesellschaft ist verpflichtet, mit dem 
maßgeblich in den Familien und durch die 
Familien geschaffenen und finanzierten Hu-
manvermögen verantwortlich umzugehen, 
es eher in seinem Bestand zu mehren als es 
durch Nicht-Verwendung brachliegen zu 
lassen oder gar zu dezimieren. 

-- Jede Gesellschaft muß daran interessiert 
sein, sich dieses Handlungspotentials zu 
bedienen, denn die gesellschaftlich sinn-
volle Nutzung von Humanvermögen ist die 
Grundlage jeglicher Variante gesellschaftli-
chen Wohlstandes. 

Unter

-

schiedli

-

che 
Aspekte 
von Arbeit 

Die gesellschaftliche Auseinandersetzung um 
das Phänomen der Arbeit erfolgt in miteinander 
rivalisierenden Deutungen, die stets wesentlich 
durch gegebene soziale Verhältnisse geprägt 
sind. Diese beeinflussen die Bewertungen von 
Arbeit; sie geben Anlaß dazu, daß Arbeit einmal 
als Teil der Selbstverwirklichung, als positiv 
und belohnend oder zum anderen als Mühe und 
Last, als Fremdbestimmung empfunden wird. 
Arbeit steht deshalb zu den Wertvorstellungen 
und Verhaltensnormen einer Gesellschaft in 
einer besonders engen Beziehung. 

Maßgeblich ist die Erkenntnis, daß jede Gesell-
schaft über die dem Einzelnen eingeräumte 
oder auch vermittelte Position im gesellschaftli-
chen Prozeß zugleich dessen Lebenschancen 
begründet. Zugang zu und Zugriff auf Ressour-
cen der menschlichen Daseinsgestaltung be-
gründen die Handlungsspielräume für mensch-
liche Arbeit. Deshalb muß es für jeden Men-
schen Handlungsspielräume geben. Jeder 
Mensch muß frei sein bezüglich seiner Ent-
scheidung, gesellschaftlich relevante Arbeit zu 
leisten. Soll damit zugleich die gesellschaftliche 
Wohlfahrt gefördert werden, müssen die gesell-
schaftlichen Vorstellungen über den Wert von 
Arbeit deutlich artikuliert sein (vgl. dazu Krüs-
selberg 1984, S. 205-212). 

Dominanz 
der Er

-

werbs

-

arbeit 

Aktuell wird diese Einsicht vor dem Hinter-
grund der wiederholt in diesem Bericht thema-
tisierten gegenwärtigen gesellschaftlichen Un-
terbewertung der Familienarbeit im Vergleich 
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zur Erwerbsarbeit und des daraus resultieren-
den Wert- und Zielkonflikts zwischen den Ent-
scheidungen für Familienarbeit und Erwerbsar-
beit. Ohne Zweifel ist die Arbeit, die in den 
privaten Haushalten geleistet wird, als ein 
gewichtiges Kernstück der gesellschaftlichen 
Daseinsvorsorge anzusehen: Sie füllt nicht nur 
einen erheblichen Teil der Lebenszeit von 
Frauen und Männern aus (bislang mit einem 
eindeutigen Übergewicht bei den Frauen); sie 
stiftet — nicht zuletzt dort, wo es um Arbeit für 
den Mitmenschen geht — der eigenen Existenz 
Sinn. 

Gleichwohl konzentrieren sich die Diskussio-
nen über den Wert der „Arbeit" für den mo-
dernen Menschen auf das Thema Erwerbsar-
beit. Es ist nicht zu übersehen, wie sehr diese 
Einseitigkeit der Diskussion die Bemühungen 
all jener belastet, deren Lebensplanung von der 
Vereinbarkeit aller Varianten von Arbeit, nicht 
zuletzt der von Familien- und Erwerbsarbeit, 
ausgehen möchte. Entscheidend ist dabei der im 
Alltag nahezu als selbstverständlich unterstellte 
Tatbestand, daß in allen Schichten der Bevölke-
rung die Sicherung der familialen Existenzen 
über jene Geldeinkommen gewährleistet wird, 
die im Marktprozeß erzielt werden. Das gilt 
selbst für jene Einkommensteile, die nach der 
staatlichen Umverteilung als Sozialtransfers 
bestimmten Familienhaushalten zufließen. 

Verknüp

-

fung von 
familialen 

Lebens

-

lagen und 
Wirt

-

schaftsent

-

wicklung 

In der familienpolitischen Perspektive wird auf 
den Arbeitsmärkten darüber entschieden, in 
welcher Kombination das in den Familien und 
Bildungsinstitutionen aufgebaute Humanver-
mögen mit den in den Unternehmen als Produk-
tionsstätten bereitgestellten Sach- oder (realen) 
Produktivvermögen zur kostengünstigsten und 
zugleich bedarfsgerechten Versorgung einer 
Volkswirtschaft mit Gütern und Dienstleistun-
gen beiträgt. Erst die Verknüpfung von Human-
und Sachvermögen gewährleistet die volkswirt-
schaftliche Wertschöpfung. Alle Einkommen, 
die aus der Wertschöpfung erwachsen, leiten 
ihren Wert aus einem Güter- und Dienstlei-
stungsangebot ab, das Nachfrager akzeptie-
ren. 

Für die Bundesrepublik Deutschland kann 
davon ausgegangen werden, daß ca. 80 % aller 
Beschäftigten in Unternehmen tätig sind, deren 
Leistungen in mehr oder weniger direktem 
Maße marktabhängig sind. Das bedeutet, daß 
die Einkommensverhältnisse und damit die 
Lebenslagen der Familien mit der Wirtschafts-
entwicklung unabdingbar verknüpft sind. 
Exakt dieser Tatbestand veranlaßte die „Väter" 
des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft zur 
Feststellung, der wirtschaftliche Erfolg eines 
Systems sei allein durch die Wohlstandssteige-
rung in den Familienhaushalten zu erfassen. In 
diesem Sinne sei eine Wirtschaftspolitik zu for-
dern, die Arbeitsmöglichkeiten und Wohlstand 
für alle schafft 

Zentrale 
Bedeu

-

tung der 
Arbeits

-

platzsiche

-

rung 
„Soziale Marktwirtschaft" — so sahen es Lud

-

wig Erhard und Alfred Müller-Armack — sichert 

Arbeitsplätze (Erhard/Müller-Armack 1972, 
S. 85). Es bedarf umfassender Bemühungen, 
dem Einzelnen seine „berechtigte oder unbe-
rechtigte Furcht" vor der „ärgsten Unsicher-
heit", die ihn in seiner wirtschaftlichen Arbeit 
treffen kann, „zu nehmen" (Müller-Armack 
1966, S. 278f.). Denn „ohne die Sicherung des 
Arbeitsplatzes nützt weder der sogenannte 
gerechte Lohn noch die Mitbestimmung noch 
die Erleichterung des sozialen Aufstiegs" (Prei-
ser 1967, S. 13). 

2. Arbeitsmärkte: Das Problem der 
reibungslosen Umsetzung von 
Humanvermögen in Erwerbsarbeit 

Arbeits-
märkte, 
Beschäfti-
gung und 
Familien

-

einkom

-

men 

Der historische Grund für diese Konzentration 
der Wertdebatte auf die Erwerbsvariante der 
Arbeit ist darin zu sehen, daß sich in den 
fortgeschrittenen Industriegesellschaften ein 
System der organisierten Arbeit entwickelte, 
dessen wirtschaftliche Effizienz alle bisherigen 
Produktionsformen bei weitem übertraf. Das 
galt zunächst selbst für die Systeme zentraler 
Planung, die sich nach dem Ersten Weltkrieg in 
politischer und wirtschaftlicher Konkurrenz zu 
jenen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen 
entwickelten, welche sich marktwirtschaftli-
chen Prinzipien verpflichteten. Letztere ver-
trauten zum Zweck allgemeiner Wohlstands-
steigerung mit gutem Grund -- wie der gegen-
wärtige weltweite Umbruch der Systeme und 
der wirtschaftspolitischen Strategien zeigt — 
stärker auf die Wirtschaftlichkeit eines Systems 
dezentraler Planung. 

Das Charakteristikum dieses marktwirtschaftli-
chen Systems besteht darin, daß eine Vielfalt 
von Produktionseinheiten (Unternehmen) selb-
ständig und selbstverantwortlich Pläne zur 
Befriedigung der Bedürfnisse prinzipiell zu 
umwerbender Nachfrager (Kunden) durch spe-
zielle Produkt- und Dienstleistungsangebote 
entwirft und dabei die zur Erstellung dieser 
Angebote notwendigen Produktionsfaktoren 
durch Verträge an sich bindet. Unternehmen 
offerieren regelmäßige Arbeit auf der Grund-
lage dieses Systems ausgeprägter Arbeitstei-
lung. Durch die Annahme des Arbeitsplatzan-
gebots durch Arbeitnehmer, konkret: durch die 
tatsächliche Aufnahme der Beschäftigung ent-
stehen Beschäftigungsverhältnisse, die sich 
letztlich auf Arbeitsverträgen gründen. 

Die damit verknüpften Leistungsanforderungen 
bedingen für alle Arbeitenden einen hoch-
gradig ausgebildeten Sinn für Pünktlichkeit, 
Genauigkeit und Präzision, Verantwortungsge-
fühl für Anlagen und zudem die soziale Fähig-
keit zur Anpassung ihrer Aktivitäten an die 
anderer Menschen sowie zu einem kooperati-
ven Arbeitsstil. Das heißt, solche Kompetenzen 
sind Voraussetzungen einmal für rational plan-
bare Arbeitsbudgets und zum anderen für über-
schaubare Arbeitszeitregelungen. Die auf 
Markt-Effizienz ausgerichtete Organisation von 
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Arbeitsabläufen in Unternehmen schafft die 
Basis für verbindlich an die Belegschaft zu 
entrichtende Arbeitsentgelte, die — auf der 
Grundlage von Arbeitsplatz- und Leistungsbe-
wertungen ermittelt — an jene Personen gezahlt 
werden, welche sich an jene Arbeitsplätze ver-
traglich zu binden bereit waren. Als Bindeglie-
der zwischen Unternehmen und Beschäftigten 
fungieren Arbeitsmärkte. Die auf diesen Märk-
ten vereinbarten Entgelte bilden heute mit den 
nach Abzug der Produktionskosten verbleiben-
den Reineinkommen, die den Unternehmer-
haushalten zufließen, die weitaus beachtlichste 
Quelle der Familieneinkommen. 

Dynamik 
des Wett-
bewerbs 

In marktwirtschaftlichen Systemen vertraut 
man bezüglich der Wohlfahrtssteigerung auf die 
Dynamik des Wettbewerbs. Neue Produkte, 
neue Verfahren, neue Märkte und neue Orga-
nisationsstrukturen bewirken, daß sich eine per-
manente Veränderung der Produktions- und 
zugleich der Erwerbsstruktur, also eine Verän-
derung in der Struktur der Erwerbsarbeit voll-
zieht. In Zeiten, in denen das damit verbundene 
Volumen an Freisetzung und Absorption von 

Arbeitskräften deckungsgleich bleibt — das 
sind im allgemeinen Zeiten mit hohen Raten des 
wirtschaftlichen Wachstums —, verkümmerte 
zweifellos das Bewußtsein dafür, daß hier 
äußerst sensible Prozesse der Marktsteuerung 
am Werk sind. 

Dynamik 
der Ar

-

belts

-

märkte 

Die Dynamik von Arbeitsmärkten decken die 
Zahlen auf, die aus Arbeitsmarkt-Untersuchung 
aus den siebziger und achtziger Jahren stam-
men: Bei einem Gesamtvolumen der Arbeits-
plätze von ca. 26-27 Mio. erfolgten jährliche 
Neubesetzungen in Höhe von 10-12 Mio. 
Diese rekrutie rten sich aus Zugangs- und 
Abgangsmobilität in Höhe von 3-4 Mio. (das 
sind 12-15 % aller Arbeitsplätze), durch zwi-
schenbetriebliche Wanderungen in Höhe von 
ca. 2,5 Mio. (das ist ungefähr ein Fünftel aller 
Arbeitsplatzwechsel); innerbetriebliche Umset-
zungen erreichten ein Gesamtvolumen von ca. 
4-5 Mio. (vgl. etwa Reyher/Bach 1982, 
S. 130 ff.). 

Vor dem Hintergrund dieser Bezugnahme auf 
ständig wirksame Marktprozesse entfaltet sich 
eine Typologie der Arbeitslosigkeit, die die 

Abbildung VII/1 

Zur Typologie der Arbeitslosigkeit 

Quelle: Willke 1990, S. 63 
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Blockade des Abgangs aus der (Erwerbs-) 
Arbeitslosigkeit zum Angelpunkt der Arbeitslo-
sigkeits-Analyse erhebt. Gefragt ist nach den 
Tatbeständen, die eine Wiedereingliederung 
nach dem Ausscheiden aus der Erwerbstätigkeit 
behindern. Abbildung VII/1 zeigt die gängigen 
Erklärungsmuster solcher Erwerbszugangs-
sperren, die Arbeitslosigkeit auslösen. 

Diese Perspektive — das muß im Vergleich zu 
den Ursachen der Arbeitslosigkeit in den neuen 
Bundesländer ganz eindeutig gesagt werden — 
ist ein Interpretationsmuster für Arbeitslosigkeit 
in marktwirtschaftlich geordneten Systemen. 

Sozialhilfe 
als Auf-

fangnetz 

„Arbeitslos im Sinne des Gesetzes ist ein Arbeit-
nehmer, der vorübergehend nicht in einem 
Beschäftigungsverhältnis steht oder nur eine 
kurzzeitige Beschäftigung ausübt" (§ 101 AFG). 
In diesem Fall der (Erwerbs-) Arbeitslosigkeit 
haben die Betroffenen einen Anspruch auf So-
zialleistungen, die als Einkommensersatz fun-
gieren. Hier handelt es sich um Arbeitslosen-
geld und Arbeitslosenhilfe, wobei die Lei-
stungsvoraussetzungen letztendlich am Er-
werbsarbeits-, d. h. am Beschäftigungsverhält-
nis anknüpfen (siehe hierzu Krüsselberg 1981 
(a)). Als allgemeines Auffangnetz fungiert die 
Sozialhilfe, die grundsätzlich allen Bürgern 
eines Landes zusteht; hier ist lediglich Bedürf-
tigkeit festzustellen. Inwieweit Arbeitslosigkeit 
für die Lage der Familien von Belang ist (vgl. zu 

diesem Thema etwa auch Klein 1987, S. 351 ff.), 
wird im einzelnen im Abschnitt VII. 5 erör-
tert. Hier  wird lediglich der Umfang an (Er-
werbs-)Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland dargestellt (Abb. VII/2). 

3. Erwerbstätigkeit als Grundlage des 
Familieneinkommens und des 
Lebensentwurfs von Frauen und 
Männern 

Unter

-

schied

-

liche 
Aspekte 
von Er-
werbs

-

tätigkeit 

Erwerbstätigkeit bietet den Beschäftigten ne-
ben einem hohen Maß an zeitlich vorhersehba-
rer Einkommenssicherheit ganz offensichtlich 
ein Spektrum außerökonomischer Belohnun-
gen: die Vermittlung von Lebenssinn durch 
Arbeit, von „Wir-Gefühl", von Empfindungen 
des „Gebraucht-Werdens" (Jahoda 1986, 
S. 136f.). 

Erwerbstätigkeit wurde in dieser gesellschaftli-
chen Perspektive zum dominanten Arbeitsbe-
griff. Erwerbstätigkeit bestimmt entscheidend 
sowohl über die Zuordnung zu gesellschaftli-
chen Gruppen als auch über die Einkommen-
schancen und damit den sozialökonomischen 
Status von Personen und Familien. 

Erwerbstätigkeit strukturiert den Lebensstil 
einer industriellen Wirtschaftsgesellschaft. De

-

ren Grundformen bestimmen das Zeitmuster 

Abbildung VII/2 
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von Tages-, Wochen- und Jahresabläufen und 
einen Großteil der sozialen Kontakte. Das bei 
dieser Variante von Arbeit erzielte Einkommen 
fundiert das Niveau der materiellen Lebensfüh-
rung - und zudem die Zukunftserwartungen 

der Menschen. Die Partizipation an Aktivitäten 
entlohnter Arbeit schafft Sozialprestige, das 
Gefühl der persönlichen Akzeptanz durch die 
Gesellschaft sowie den Eindruck, in wichtige 
Elemente der Wirklichkeit einbezogen zu sein. 

Tabelle VII/1 

Erwerbsquoten 1 ) 

Erwerbsquoten in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahre 

Jahr 15-20 20-25 55-60 60-65 15-65 

Alte Bundesländer 

Männer insgesamt 	 1970 54,7 82,9 89,1 74,7 88,2 
1975 57,2 79,9 85,7 58,3 86,0 
1980 48,5 82,0 82,3 44,2 84,4 
1985 47,9 80,1 79,1 33,0 81,9 
1987 45,5 81,5 79,9 34,4 82,3 
1988 45,5 81,4 79,8 34,5 82,5 
1989 43,1 79,6 78,6 34,2 82,3 
1990 43,2 79,8 81,0 35,0 82,7 

Frauen insgesamt 	 1970 53,6 69,8 37,2 22,5 46,2 
1975 50,6 68,4 38,4 16,4 48,2 
1980 41,4 71,1 38,7 13,0 50,2 
1985 41,9 73,8 37,8 10,9 52,7 
1987 39,9 75,1 40,2 11,3 54,1 
1988 39,5 75,4 41,1 11,1 55,0 
1989 38,4 74,1 40,9 11,2 55,5 
1990 37,3 75,7 43,8 12,5 58,5 

darunter: 
ledig 	  1970 53,4 84,2 76,5 46,7 69,9 

1975 50,1 75,3 77,7 35,6 64,4 
1980 40,9 76,9 77,2 26,3 60,7 
1985 41,7 77,6 75,7 19,4 63,5 
1987 39,9 79,0 73,6 21,4 65,6 
1988 39,4 79,3 73,5 19,2 66,8 
1989 38,3 77,9 71,6 20,5 67,2 
1990 37,2 79,1 74,0 21,3 68,1 

verheiratet 	 1970 58,1 55,1 31,1 18,8 39,1 
1975 57,9 62,1 31,8 14,1 43,6 
1980 55,3 62,3 31,8 11,2 46,1 
1985 51,4 64,7 31,7 9,4 47,8 
1987 43,6 62,8 35,2 9,7 48,5 
1988 42,0 63,1 36,4 10,0 49,4 
1989 41,4 60,2 36,2 9,9 49,9 
1990 39,5 63,7 39,2 11,0 53,9 

verwitwet/geschieden 1970 - 79,2 39,1 22,3 43,3 
1975 - 81,8 42,8 15,7 44,8 
1980 - 80,2 44,9 12,8 51,1 
1985 - 71,7 45,8 11,4 53,7 
1987 - 76,7 47,3 12,1 56,1 
1988 - 66,3 47,9 11,5 56,9 
1989 - 79,7 49,3 11,5 58,1 
1990 - 83,0 53,5 13,7 61,8 

Neue Bundesländer 2 ) 

Männer insgesamt 	 1990 60,2 92,5 86,4 70,0 90,2 

Frauen insgesamt 	 1990 49,5 86,5 70,9 24,3 81,7 

1) Erwerbspersonen in Prozent der Wohnbevölkerung nach dem Mikrozensus 
2) Nach den Ergebnissen des Sozio-ökonomischen Panels für Juni 1990 

Quelle: Statistisches Bundesamt; DIW 
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So „vermittelt (sie) wesentliche Grunderfahrun-
gen in bezug auf die eigene Kompetenz, Selbst-
wertschätzung und ... die Chance ..., eigene 
Interessen, Fähigkeiten und Kenntnisse einzu-
setzen" . Sie „trägt zur Entwicklung einer perso-
nalen Identität bei" (Heinemann/Röhrig/Stadié 
1980, S. 16-24). 

Diskrimi

-

nierung 
anderer 

Arten ge

-

sellschaft

-

licher 
Arbeit 

Diese hohe Wertigkeit der Erwerbstätigkeit dis-
kriminiert andere Arten gesellschaftlicher Ar-
beit, begründet Disparitäten, läßt Asymmetrien 
zwischen Rechten und Pflichten entstehen (vgl. 
VI. 5), aus denen Unrecht vor allem gegenüber 
den Müttern in der Gesellschaft erwächst. 

Das für die familienpolitische Diskussion 
äußerst bedeutsame Thema des Erwerbsverhal-
tens von Frauen entfaltet sich vor dem Hinter-
grund des Erlebens solcher Disparitäten und 
Asymmetrien durch die betroffenen Frauen. In 
einer Gesellschaft, die - wie gezeigt - sozialen 
Status und soziale Chancen wesentlich durch 
Erwerbsarbeit begründet, sind sie in ihren 
Erwerbsmöglichkeiten eingeschränkt, ohne 
gleichzeitig in anderen Lebensbereichen eine 
kompensierende Wertschätzung erfahren zu 
können. Nach wie vor dominiert die Erwerbsbe-
teiligung der Männer die der Frauen erheblich 
(Tab. VII/1). 

Erwerbs

-

beteili

-

gung von 
Frauen 

So registriert z. B. G. Standing in einer umfan-
greichen internationalen Studie der Internatio-
nal Labour Organization (ILO), in aller Welt 
zeige das Partizipationsmuster der Männer, daß 
sie ihre Erwachsenenjahre in Arbeitsmarktakti-
vitäten verbringen, was „für die Frauen natür-
lich - nicht der Fall" sei (Standing 1978, 
S. 10 ff., 24; vgl. auch Krüsselberg 1981 (b), 
S. 157-161). Gleichwohl zeigt die historische 
Entwicklung der Erwerbsbeteiligung von 
Frauen in Deutschland eine relative Kontinuität. 
Frauenerwerbstätigkeit war hier schon lange zu 

einem gesellschaftlichen Strukturmerkmal ge-
worden. Zu einem familienpolitischen Streit-
punkt wurde sie jedoch erst mit der deutlich 
nachzuweisenden stetigen Zunahme der Er-
werbstätigkeit von Müttern (Tab. VII/2) und der 
Feststellung, die Doppelorientierung an Beruf 
und Familie sei als „integraler Bestandteil des 
Lebensentwurfs von Frauen zu einer weithin 
akzeptierten kulturellen Selbstverständlichkeit 
geworden" (Sommerkorn 1988, S. 116 ff., 
139). 

Den Stand der Erwerbsbeteiligung im Jahr 1991 
von Frauen in West- und Ostdeutschland zeigt 
Tab. VII/3. 

Arbeit ist 
mehr als 
Erwerbs-
arbeit 

In gesamtgesellschaftlicher Perspektive muß 
dennoch immer wieder daran erinnert werden, 
daß sich Arbeit nicht in Erwerbsarbeit erschöpft. 
Existenzsicherung in Familien wird auch durch 
Nichterwerbseinkommen möglich. Daher ist es 
konsequent, wenn in der wissenschaftlichen 
Forschung betont wird, es sei wichtig, den 
Tatbestand der Erwerbslosigkeit im Kontext 
Kontext von Erwerbstätigkeit und weniger in 
dem von Arbeit zu erörtern. Erwerbslos seien 
die, die kein Beschäftigungsverhältnis einge-
hen konnten, ein solches aber anstreben, oder 
die für die Zeit, in der sie beschäftigungslos sind, 
einer finanziellen Unterstützung bedürfen, um 
überleben zu können. Ohne Zweifel ist diese 
Definition nicht wertfrei. Sie stellt gleichwohl 
einen Wegweiser dar, dessen Gewicht aus der 
Kenntnis der ökonomischen, sozialen und psy-
chologischen Konsequenzen verschiedener 
Formen der Erwerbstätigkeit und der Erwerbs-
losigkeit für Familie resultiert (Jahoda 1986, 
S. 28f., 32 ff.). 

Eigenlei-
stungen 
der Fami-
lien 

Viel zu häufig wird überdies bei der Einschät

-

zung der Bedeutung sowohl der Erwerbsein

-

kommen als auch der Transfereinkommen für 

Tabelle VII/2 

Erwerbstätigenquote von Frauen in der früheren Bundesrepublik nach Anzahl der Kinder*) 

Erwerbstätigenquote von Müttern mit Erwerbstätigenquote von Müttern mit Kindern 
... Kind(ern) unter 15 Jahren im Alter unter ... Jahren 

Jahr 1 2 3 und mehr 3 6 15 

% 

1961 37,2 31,7 31,7 29,7 31,3 34,6 
1970 40,5 30,9 27,8 27,8 36,4 34,8 
1974 45,6 36,2 32,7 32,2 34,8 40,2 
1976 45,2 35,6 32,0 31,5 34,0 40,0 
1978 45,5 36,0 31,1 31,2 34,3 40,4 
1981 47,7 37,6 30,6 34,0 36,4 42,6 
1982 47,9 37,2 29,7 34,0 36,4 42,6 
1986 46,5 35,7 28,0 32,7 35,5 41,2 

*) Ergebnis des Mikrozensus 
Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 3. 
Quelle: Rapin, Hildegard (Hrsg.): Der Private Haushalt - Daten und Fakten. Frankfurt und New York 1990, S. 83 
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Tabelle VII/3 

Erwerbsbeteiligung von Frauen in West- und Ostdeutschland nach Familienstand 
sowie Zahl und Alter der Kinder 

Davon verheiratet 
Insgesamt verheiratet  getrennt- geschieden verwitwet ledig zusammen- lebend 

Frauen lebend 
% % % % % % 

West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost 

insgesamt 	 51 68 45 68 61 61 68 73 31 47 63 66 

ohne Kinder 	 55 69 47 68 67 64 67 76 25 59 63 69 

mit 1 Kind 	 50 68 47 69 60 50 73 75 40 51 61 61 
2 Kindern 	 43 69 42 70 51 68 65 71 45 43 43 58 
3 Kindern 	 37 64 37 67 — — 42 65 — — — — 
4 Kindern 	 34 55 34 50 — — — — — — — — 
5 u. mehr Kindern . 24 50 24 47 — — — — — — — — 

(ohne Alters- 
begrenzung) 

mit Kindern 
unter 15 Jahren 	 43 70 38 71 47 57 55 73 41 73 52 58 

mit Kindern 
unter 6 Jahren 	 36 59 35 61 42 48 45 57 — — 48 51 

Quelle: Daten für Westdeutschland: Statistisches Jahrbuch 1991, Stat. Bundesamt, Wiesbaden (MZ '89: Frauen 
im Alter von 15 bis unter 65 Jahren) 
Daten für Ostdeutschland: IAB-Projekt 3/2-399A, 1991 (Frauen im Alter von 15 his 60 Jahren) 

die familiale Lebenslage übersehen, daß in den 
Familienhaushalten die Entscheidungen über 
die Qualität der Versorgung fallen. Ohne ein 
beträchtliches Ausmaß an Familienarbeit voll-
zieht sich keine Variante von Versorgung, 
Pflege und Betreuung. Wie nicht zuletzt die 
Situation in den neuen Bundesländern zeigt, 
sichern Familienhaushalte durch oft enorme 
Eigenleistungen gerade in Notzeiten die Le-
benslage ihrer Mitglieder. Weltweit wird beob-
achtet, daß die Familienhaushalte vor allem 
dann gewichtige Beiträge zur Stabilisierung 
des Wohlstandsniveaus ihrer Mitglieder lie-
fern, wenn die „offizielle", d. h. statistisch erfaß

-

te Wirtschaft Desorganisationserscheinungen 
zeigt. Familiales Überleben vollzieht sich oft in 
einer „Schattenwirtschaft". Deshalb kann ein 
Wohlstandsmaß, das sich allein an den Einkom-
men der Erwerbspersonen aus richtet, die effek-
tive Lebenslage von Familien nur bedingt erfas-
sen. 

4. Die Arbeitsmarktentwicklung 

Situation 
in der 

Bundes

-

republik 
Mitte 1993 

Die Zahl der Erwerbstätigen in Westdeutsch-
land ist weiter rückläufig: Im Mai 1993 wurden 
28,989 Millionen Erwerbstätige gezählt — das 
waren 475 000 weniger als vor Jahresfrist. Aus-
schlaggebend für diese Entwicklung ist vor 

allem der industrielle Beschäftigungsabbau, der 
im Vergleich zum Vorjahr nicht durch die Ent-
stehung von Arbeitsplätzen im tertiären Sektor 
(Handel) kompensiert wird. Ein gegenläufiger 
Trend zeigt sich gegenwärtig in Ostdeutsch-
land, wo für das Jahresende 1992 im Handwerk 
ein Beschäftigtenzuwachs um 290 000 auf 
850 000 zu verzeichnen war. Innerhalb des 
Produzierenden Gewerbes ist im Baugewerbe 
ebenfalls mit zunehmender Beschäftigung zu 
rechnen. Das tatsächliche Beschäftigungsni-
veau scheint sich mit 6,084 Millionen Erwerbs-
tätigen auf einem etwas niedrigerem Niveau 
gegenüber dem vorherigen Quartal konsolidiert 
zu haben. Erstmals verfügbar ist die Zahl der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 
den neuen Bundesländern. Im Juni 1992 waren 
es 5,74 Millionen. 

Arbeits-
lose in Ost 
und West 

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland stieg 
im Juni 1993 saisonunüblich im Westen um 
18 000 auf 2,166 Millionen und im Osten um 
3 000 auf 1,100 Millionen; im Juli 1993 auf 2,325 
Mio. im Westen und auf 1,166 Mio. im Osten. Die 
gesamtdeutsche Arbeitslosenquote steuert da-
mit auf 10 Prozent zu. Von den insgesamt 3,492 
Millionen Arbeitslosen waren in den alten Län-
dern 7,5 Prozent und in den neuen Ländern 15,3 
Prozent der Erwerbspersonen ohne Beschäfti-
gung. Nach einer Prognose der OECD soll im 
nächsten Jahr mit einer Arbeitslosenquote von 
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Abbildung VII/3 

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in Ost- und Westdeutschland 

Quelle: iwd 1993, 28, S. 3 

fast 10 Prozent in Westdeutschland ein für die 
Zeit nach der Währungsreform historischer 
Höchststand erreicht werden. 

Die sich am deutschen Arbeitsmarkt abzeich-
nende Scherenbewegung — im Westen zeigen 
sich die Spuren der Rezession, im Osten ist eine 
Verlangsamung des Beschäftigungsabbaus zu 
beobachten — wird sich nach Ansicht des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft im weiteren Ver-
lauf des Jahres 1993 fortsetzen. Beleg für die 
dramatische Arbeitsmarktverschlechterung ist 
die Entwicklung der Kurzarbeiterzahlen für 
Westdeutschland: Im Zeitraum von August 1992 
bis Februar 1993 war ein Anstieg um 913 000 auf 
knapp über eine Million zu verzeichnen. Für das 
Jahr 1993 wird im Durchschnitt von 700 000 
Kurzarbeitern gegenüber 283 000 in 1992 aus-
gegangen. Zudem wird für Westdeutschland 
1993 eine jahresdurchschnittliche Arbeitslosen-
zahl von 2,200 Millionen gegenüber 1,350 Mil-
lionen in den neuen Ländern prognostizie rt . 

Lage in 
den neuen 

Bundes

-

ländern 

Trotz der kritischen Wirtschaftsentwicklung im 
Westen erscheint unter familienpolitischen Ge-
sichtspunkten die Lage in den neuen Bundes-
ländern als besonders diskussionsbedürftig. Sie 
wird daher in diesem Abschnitt etwas ausführ-
licher erörtert. Wie gravierend die tatsächlichen 
Beschäftigungsunterschiede zwischen dem We-
sten und dem Osten sind, wird erst erkennbar, 
wenn berücksichtigt wird, daß der Strukturum-
bruch in Ostdeutschland zu einem alle bisheri-
gen Vorstellungen überschreitenden Einsatz 
von arbeitsmarktpolitischen Instrumenten ge-
führt hat. Kurzarbeit, Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen, Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung und Vorruhestandsregelungen haben den 
Arbeitsmarkt in den neuen Bundesländern z. B. 
im Dezember 1991 um mehr als 2 Mio. entlastet. 
Deshalb unterscheidet sich die registrierte 
Arbeitslosigkeit vom tatsächlichen Unterbe-
schäftigungsvolumen. Wie Tabelle VII/4 zeigt, 
werden unter diesem Stichwort sowohl Arbeits-
lose als auch jene Personen erfaßt, die in Maß-
nahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik einbe

-

zogen sind. Dieses Unterbeschäftigungsmaß 
beliefe sich dann für Westdeutschland auf 8,8 % 
aller Erwerbspersonen. In Ostdeutschland 
käme man hingegen auf eine Quote von 35,5 % 
(Hof 1993, S. 21 ff.). 

Diese Angaben rücken das Ausmaß der Be-
schäftigungskrise in den neuen Bundesländern 
kaum in ein freundlicheres Bild als die Be-
standsaufnahme des IAB zum April 1992. Da-
nach hätte die faktische Arbeitslosenquote statt 
der ausgewiesenen 15,2 % bei Unterschieden in 
den einzelnen Bundesländern fast 40 % betragen. 

Arbeits

-

marktbi

-

lanz für 
Ost

-

deutsch

-

land bis 
zum Jahr 
2000 

In einer Modellrechnung des IAB wird unter-
stellt, daß sich das Erwerbspersonenpotential in 
den neuen Bundesländern bei unveränderter 
alters- und geschlechtsspezifischer Erwerbsnei-
gung und -beteiligung nach dem Rückgang von 
9,9 Mio. potentiellen Erwerbspersonen vor der 
Wende auf 9,0 Mio. 1992 bis zum Jahr 2000 in 
dieser Größenordnung (ca. 9,1 Mio.) stabilisie-
ren wird. 

Das IAB geht davon aus, daß die Nettoabwan-
derung angesichts zunehmender Anzeichen für 
einen beginnenden Wirtschaftsaufschwung bis 
1994 zum Stillstand kommt (Wanderungssaldo 
1991-1994: -230 000 Personen). Ab 1995 sei 
mit vermehrten Rückwanderungen und Auslän-
derzuzügen zu rechnen. 

Bei einem Anstieg der Arbeitsproduktivität von 
derzeit 30 % auf 80 % des Westniveaus, einem 
Investitionsvolumen von 1,3 Billionen Mark, bei 
Anpassung des Lohnniveaus und bei einem 
Rückgang der Importquote von derzeit 75 % auf 
50 % bis zum Jahre 2000 würde nach dieser 
Projektion die Zahl der Arbeitsplätze (ohne 
ABM) von gegenwärtig 5,5 Mio. auf 6,8 Mio. 
steigen. Die Diskrepanz zwischen Angebot an 
Arbeitsplätzen und Erwerbspersonenpotential 
läge bei unveränderter Erwerbsbeteiligung 
dann immer noch bei 2,3 Mio., bei Nichterrei-
chen der genannten wirtschaftspolitischen Ziele 
noch höher. 
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Tabelle VII/4 

Unterbeschäftigung in den neuen Bundesländern (April 1992)') 

Land Arbeitslose 
Arbeits

-

losen 
quote * *) 

Altersüber

-

gangsgeld/ 
Vorruhe

-

standsgeld 

Kurz

-

arbeit * * *) 
Weiter

-b

ildung ABM Insgesamt % 

Mecklen- 
burg-Vor- 
pommern . 171 980 17,6 92 772 29 476 59 800 50 525 404 553 41,3 
Branden- 
burg 	 184 262 15,0 124 699 32 917 75 300 62 220 479 398 39,1 
Sachsen- 
Anhalt 	 221 184 15,5 150 147 46 073 86 500 92 234 596 138 41,8 
Sachsen . . 320 499 13,8 233 797 82 159 147 700 103 714 887 869 38,2 
Thüringen 196 415 15,7 130 227 49 855 94 400 67 410 538 307 43,0 
Ost-Berlin 101 622 14,9 48 892 9 914 44 600 28 357 233 385 34,2 

Insgesamt 1 195 962 15,2 780 534 250 803 507 300 404 460 3 139 059 39,8 

*) Summe der Einzelwerte kann infolge Rundung von Zwischen- bzw. Endsummenwert abweichen 
* *) Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen 

* * *) Vollzeit-Äquivalente (Zahl der Kurzarbeiter x durchschnittlicher Arbeitsausfall) 

Quelle: Franke 1992, S. 361 

Abdrän

-

gung der 
Frauen 

vom Ar

-

beitsmarkt 

Würde die Erwerbsneigung von Frauen bis zum 
Jahre 2000 auf dem gegenwärtig benannten 
Stand verbleiben (IAB 1992), wäre eine Abdrän-
gung von deutlich über einer Million Frauen 
vom Arbeitsmarkt nicht auszuschließen (Ar-
beitslose, Entmutigung, Stille Reserve). Ein 
Rückgang der Erwerbsneigung von Frauen 
könnte sich — z. T. „unfreiwillig" — ergeben 
aus Entmutigungseffekten aufgrund von Ar-
beitsplatzmangel, Wegfall der — im allgemei-
nen durch den ökonomischen Zwang zur 
Erwerbstätigkeit bewirkten — „Pflicht" zur 
Arbeit, Reduktion von öffentlichen Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten, Anstieg der Einkom-
men und Veränderungen in der Einkommens- 
und Rentenpolitik. Unter diesen Umständen 
fiele die Diskrepanz zwischen Arbeitsplatz-
angebot und Erwerbspersonenpotential bei 
Frauen deutlich geringer aus (IAB-Werkstattbe-
richt Nr. 1/7, 15.7.1992). 

Im Bundesgebiet Ost waren dem Arbeitsmarkt-
Monitor zufolge im November 1989 4 Mio. 
Frauen beschäftigt. Bis Ende Mai 1992 sank die 
Zahl der erwerbstätigen Frauen auf 2,9 Mio. Zu 
den im Winter 1991/92 erwerbstätigen Frauen 
zählten 66 % verheiratete Mütter und 7 % 
Alleinerziehende. Im Jahresdurchschnitt lag die 
Arbeitslosenquote für Frauen mit 19,6 % auf fast 
doppelt so hohem Niveau wie die der Männer 
(10,5 %). 

Vor diesem Hintergrund baut sich die vielfach 
zu hörende These von den (jungen) Frauen als 
Verliererinnen der Vereinigung auf. Die Zahl 
von 0,9 Mio. registrierten Arbeitslosen in den 
neuen Bundesländern Ende 1991 ist bis Ende 
1992 auf 1,2 Mio. gestiegen ;  knapp zwei Drittel 
davon sind Frauen. 

Langzeit

-

arbeits

-

losigkeit 
in Ost

-

deutsch

-

land 

Wenngleich offene Arbeitslosigkeit im Osten 
Deutschlands eine vergleichsweise neue Er-
scheinung ist, gibt es bereits zahlreiche Lang-
zeitarbeitslose. Ende September 1992 waren 
271 100 oder 24 % länger als ein Jahr arbeitslos 
gemeldet. Auf beträchtliche Längen von Ar-
beitslosigkeitsperioden deuten auch Ergebnisse 
des Arbeitsmarkt-Monitors hin. So waren von 
den 1.086 000 Arbeitslosen im November 1992 
nur rund 30 % erstmals arbeitslos gemeldet. 
Knapp ein Viertel war bereits im Mai 1992 
arbeitslos gewesen, 46 % schon im November 
1991 oder früher (in diesen Angaben sind aller-
dings Personen enthalten, die in der Zwischen-
zeit ihre Arbeitslosigkeit unterbrochen hatten). 
Die Langzeitarbeitslosigkeit wird für Männer. 
aber insbesondere für Frauen zunehmend zu 
einem Problem (Bundesanstalt für Arbeit 1993, 
S. 931, 975). 

5. Arbeitslosigkeit/Erwerbslosigkeit 

5.1 Erwerbslosigkeit als Arbeitsmarktproblem: 
„Alte" Probleme der alten Bundesländer 

In Abschnitt VII.2 wurde die Dynamik von 
Arbeitsmärkten erörtert. Dabei zeigte sich, daß 
es nicht jeweils zwingend zur Annäherung an 
die Vollbeschäftigung kommt, weil das Beschäf-
tigungsvolumen maßgeblich durch die Höhe 
der volkswirtschaftlichen Gesamtnachfrage be-
stimmt ist. Diese ist jedoch saisonalen, konjunk-
turellen und durch Strukturveränderungen be-
dingten Schwankungen unterworfen. Die empi-
rische Forschung hat sich weiterhin der darüber 
hinausgehenden Frage gewidmet, inwieweit 
individuelle, d. h. personenabhängige Merk- 
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Abbildung VII/4 

Arbeitsmarkt: Die Vermittlungs-Hürde 

1980 1983 % (von 
1983) 

Arbeitslose insgesamt (in 1 000) 823 2 134 100 

davon: 

- Arbeitslose, die problemlos vermittelt werden konnten 
(kein vermittlungshemmender Faktor) 231 659 30,9 

- Arbeitslose mit einem vermittlungserschwerenden Faktor 328 843 39,5 

davon ohne Ausbildung 233 564 26,4 

über 55 Jahre 16 36 1,7 

über ein Jahr arbeitslos 21 160 7,5 

gesundheitlich eingeschränkt 58 83 3,9 

- Arbeitslose mit zwei vermittlungserschwerenden Faktoren 172 448 21,0 

davon ohne Ausbildung und gesundheitlich eingeschränkt 88 103 4,8 

ohne Ausbildung und über 55 Jahre 18 36 1,7 

ohne Ausbildung und über ein Jahr arbeitslos 24 216 10,1 

gesundheitlich eingeschränkt und über 55 Jahre 17 23 1,1 

gesundheitlich eingeschränkt und über ein Jahr arbeitslos 18 53 2,5 

über 55 Jahre und über ein Jahr arbeitslos 7 17 0,8 

- Arbeitslose mit drei vermittlungshemmenden Faktoren 77 160 7,5 

davon ohne Ausbildung, gesundheitlich eingeschränkt und 
über 55 Jahre 21 23 1,1 

ohne Ausbildung, gesundheitlich eingeschränkt und 
über ein Jahr arbeitslos 37 96 4,5 

ohne Ausbildung, über 55 Jahre und über ein Jahr arbeitslos 9 23 1,1 

gesundheitlich eingeschränkt, über 55 Jahre und 
über ein Jahr arbeitslos 10 17 0,8 

- Arbeitslose mit allen vier Faktoren 16 26 1,2 

Stichtag jeweils 30. September 
Quelle: iwd 42/1985, S. 5 

male zu Vermittlungsengpässen für Erwerbsar-
beitsuchende führen können. 

Thematisiert wird hier das Problem der „ Lang-
zeitarbeitslosigkeit". Als Langzeitarbeitslose 
werden in der Arbeitsmarktstatistik jene Ar-
beitslosen bezeichnet, die ein Jahr und länger 
arbeitslos sind 1 ). Das empirische Material (Abb. 
VII/4) zeigt für die alten Bundesländer, daß zu 
den Arbeitslosen, deren Wiedereingliederung 

1) Diese Abgrenzung ist auch im internationalen Bereich 
weitgehend akzeptiert, wenn auch dahinter durchaus 
unterschiedliche statistische Erhebungskonzepte ste-
hen. Trotz der weitgehenden Übereinstimmung über 
die Definition von Langzeitarbeitslosigkeit auf inter-
nationaler Ebene handelt es sich hierbei um eine 
willkürliche Grenze. Einer der Gründe für die weitge-
hende Akzeptanz mag darin liegen, da zum Teil 
nationale Arbeitslosenversicherungssysteme die Be-
zugsdauer der Versicherungsleistung im Regelfall auf 
12 Monate begrenzen. 
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sich häufig als schwierig erweist, insbesondere 
Personen mit folgenden Merkmalen gehören: 

Vermitt

-

lungshem

-

mende 
Merkmale 

bei Ar

-

beitslosen 

- älter als 55 Jahre, 
- gesundheitliche Einschränkungen, 
- ohne abgeschlossene Berufsausbildung. 

Ältere, Arbeitslose mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen und solche ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung bilden das Reservoir der 
Langzeitarbeitslosen. 

Einen hinreichend aktuellen Vergleich der 
Strukturanteile der Arbeitslosen mit vermitt-
lungshemmenden Merkmalen bei den Abgän-
gen und Beständen bietet Tab. VII/5. Sie zeigt 
im Vergleich der Anteile der Arbeitslosen mit 
diesen Merkmalen an den Abgängen aus der 
Arbeitslosigkeit mit den entsprechenden Antei-
len am Bestand an Arbeitslosen sehr deutlich 
die Ungleichverteilung des Risikos, arbeitslos 
zu bleiben (Franke 1992, S. 81, 87, 88). 

Überbrük 
kung von 

Phasen 
der Er

-

werbs

-

losigkeit 

Unabhängig davon muß der Tatbestand ver-
merkt werden, daß es eine beachtlich große 
Gruppe von (Erwerbs-) Arbeitslosen gibt, die 
mit einer raschen Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt rechnen kann. Die Zeit bis zur 
Rückkehr in die Beschäftigung wird finanziell 
durch verbindliche Zahlungen eines staatlich 
sanktionierten Versicherungssystems über-
brückt, die die Einkommenssituation stabilisie-
ren. (Erwerbs-) Arbeitslosigkeit mit kurzer Frist 
kann somit u.U. vom Einzelnen als Abwicklung 
eines normalen Versicherungsfalls empfunden 
und erlebt werden. 

Unterstellt wird hier, daß das System der sozia-
len Sicherung im Fall von Erwerbslosigkeit das 
Leben tragfähig macht, daß die Betroffenen 
erfahren konnten, wie soziale Sicherung bei 
Arbeitslosigkeit eine produktive Suchzeit er-
möglicht und damit den Weg zu rentablen 
Arbeitsplätzen ebnet. Unter diesen Umständen 
könnte diskontinuierliche Beschäftigung, d. h. 
der Tatbestand gelegentlicher Unterbrechung 
von Erwerbstätigkeit, dem Einzelnen als fester 
Bestandteil seiner Erwerbsbiographie erschei-
nen. 

So ist denn auch aufgrund empirischer For-
schung die These entwickelt worden, daß die 
Erwerbstätigen der alten Bundesländer Unter-
brechungen im Erwerbsverlauf biographisch 
normalisieren. Unterbrechungen der Erwerbs-
arbeit würden unter diesen Voraussetzungen 
von vielen Kurzzeit-Arbeitslosen nicht mehr als 
schicksalhafte Ereignisse empfunden, die mit 
dem Stigma der materiellen und psychischen 
Verelendung behaftet sind. Tatsächlich könnte 
sich dann die vom Gesetzgeber beabsichtigte 
„Entdramatisierung" von Übergangsarbeits-
losigkeit dem Einzelnen in seiner konkreten 
Erfahrung als akzeptierbar darstellen (Mutz 
u. a. 1992, siehe etwa S. 19, 5. 47 ff., S. 382 ff.; 
Mutz 1993, S. 1 ff.). Zentrale Bedingungen für 
die Verwirklichung solcher Normalisierungs-
prozesse müßte - das wäre eine notwendige 
Schlußfolgerung - eine Wirtschafts-, Finanz- 
und Arbeitsmarktpolitik sein, die den hier 
unterstellten Vermutungen von Stabilität und 
Verläßlichkeit entspricht. 

Tabelle VII/5 

Bestände und Abgänge von Arbeitslosen im Vergleich - 1991 

Abgang aus durch- Bestand an Arbeitslosen 

Merkmale 
Arbeitslosigkeit 

(Fälle) 
schnitt 

liche darunter über 1 Jahr 
Dauer absolut % arbeitslos 

absolut % (Wochen) absolut %) 

OA + GE + über 55 	 1 913 1,9 82,0 88 874 5,5 53 670 11,8 
OA + GE 	 6 651 6,6 42,0 155 582 9,7 59 037 13,0 
OA + über 55 	 2 497 2,5 67,1 85 611 5,3 49 314 10,8 
GE + über 55 	 1 536 1,5 79,5 68 098 4,2 37 041 8,1 
OA 	  32 557 32,3 23,5 431 651 26,8 79 458 17,5 
GE 	  7 441 7,4 33,3 148 468 9,2 44 422 9,8 
über 55 	 2 159 2,1 76,3 76 019 4,7 42 161 9,3 
ohne diese 
Merkmale 	 46 009 45,7 21,6 555 197 34,5 89 791 19,7 

Insgesamt 	 100 763 100,0 28,8 1 609 500 100,0 454 894 100,0 

Merkmale: OA = ohne Ausbildung 
GE = mit gesundheitlicher Einschränkung 
Über 55 = 55 Jahre und älter 

Quelle: Franke 1992. S. 90 
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5.2 Erwerbslosigkeit durch 
Systemtransformation: Neue Probleme 
der neuen Bundesländer 

Probleme 
des Trans

-

forma

-

tionspro

-

zesses 

Ganz offensichtlich kann die Situation in den 
neuen Bundesländern sowohl individuell als 
auch gesamtwirtschaftlich nur völlig anders ein-
geschätzt werden. Ohne Zweifel werden die 
von Erwerbslosigkeit betroffenen Menschen in 
den neuen Bundesländern diesen Tatbestand 
als nahezu schicksalhaft interpretieren. Die 
Unterbrechung von Erwerbsarbeit erscheint 
ihnen sicherlich als von ihnen selbst prinzipiell 
unbeeinflußbar. Dazu trägt die bittere Erfah-
rung bei, daß die vielfach erhoffte leichte Ein-
gliederung der wirtschaftlichen Potentiale der 
DDR in das Wirtschaftssystem der alten Bundes-
republik nicht stattfand. Die Folge ist ein hohes 
Maß an Beschäftigungsausfall, was nur unzurei-
chend durch arbeitsmarktpolitische Maßnah-
men aufgefangen werden kann. Offensichtlich 
konnte der Übergang zu einem marktwirt-
schaftlichen System zunächst nur die Tatbe-
stände aufdecken, die bei diesem Transforma-
tionsprozeß von Bedeutung sind: 

1. Es ist nicht so leicht, ein zentral gelenktes 
Wirtschaftssystem neu zu strukturieren, in 
dem die Unternehmensgrößen ebenso wie 
die Aktivitäten über viele Jahrzehnte durch 
politische Entscheidungen fixiert wurden. 
Die Entflechtung riesiger Kombinate bedarf 
großer Sorgfalt und beansprucht sehr viel 
längere Zeiträume, als es viele sich vorstell-
ten. Äußerst nachteilig wirkte sich die durch-
gängige Zerstörung der mittelständischen 
Strukturen in Handwerk und Industrie in der 
DDR aus. Auch der im Vergleich zum Westen 
relativ hohe Anteil der Landwirtschaft und 
die Vernachlässigung des Dienstleistungs-
sektors schlugen negativ zu Buche. 

2. Ebenso wenig ist es möglich, ohne längere 
Anpassungsfristen mit dem Tatbestand fertig 
zu werden, daß Arbeitskräfte nach Planvor-
stellungen zugewiesen wurden. Die Arbeits-
platz- und damit die Beschäftigungsstruktur 
war auf die Erfüllung von staatlichen Plan-
vorgaben, die politischen Kriterien folgten, 
ausgerichtet. In den Behörden und Betrieben 
jeglicher Art befanden sich weit mehr 
Arbeitskräfte als zu einer reibungslosen Pro-
duktion benötigt wurden. Sie waren wegen 
der Unfähigkeit des Systems, technische 
Neuerungen aufzunehmen, zudem relativ 
knapp. Durchgängig horteten die Unterneh-
mer Arbeitskräfte — nicht zuletzt, um in der 
Lage zu sein, die Planauflagen, die nicht 
immer objektiv, d. h. dem Produktionspoten-
tial entsprechend festgelegt wurden, in 
jedem Fall erfüllen zu können. 

Überall dort, wo sozialistische Volkswirtschaf-
ten existierten, gab es dieses Phänomen der 
verdeckten Arbeitslosigkeit. Generell meint 
man (Berechnungen des Ifo-Instituts), daß in der 
DDR diese verdeckte Arbeitslosigkeit ein Aus

-

maß von zumindest 1,4 Millionen, das sind 15 % 
der Erwerbstätigen, erreichte. 

Altlasten 
des Sozia-
lismus 

Inzwischen ist in allen Ländern, in denen der 
Transformationsprozeß greift, sichtbar gewor-
den, welche Altlasten der sog. reale Sozialismus 
hinterlassen hat. Die Vermögenssubstanz ist 
nahezu vollständig aufgezehrt worden, ein Tat-
bestand, dessen Tragweite von vielen Beobach-
tern kaum richtig eingeschätzt worden ist. Das 
gilt nicht nur für das sogenannte Produktiv- oder 
Anlagevermögen, sondern in gleicher Weise für 
das Wohnungsvermögen wie auch die Vermö-
genskategorien der sogenannten Infrastruktur, 
z. B. Straßen, Brücken, öffentliche Bauten usw. 
Umweltlasten größten Umfangs sind ebenfalls 
zu konstatieren. Die Arbeitsproduktivität der 
DDR lag bei nur 35 bis 40 % des westdeutschen 
Wertes. 

Nicht allein die Produktionsdefizite, sondern 
auch Absatzprobleme belasten die Wirtschaft in 
den neuen Bundesländern. Die Chancen für 
eine Neuorganisation der Wirtschaft werden 
entscheidend dadurch beeinträchtigt, daß die 
meist bilateralen Lieferbeziehungen im Rat für 
gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) ebenso 
wie die damit verknüpften Lieferungen von 
Produkten und Materialien plötzlich abbrachen. 
Es zeigte sich, daß die kommunistische plan-
orientierte Wirtschaftslenkung keine Export-
Import-Strukturen hatte entstehen lassen, die 
unter Marktbedingungen aufrechtzuerhalten 
waren. Die Exporte der neuen Bundesländer 
erreichten deshalb 1992 gerade nur noch ein 
Drittel des letzten DDR-Niveaus. Weiterhin ist 
jedoch die frühere Wirtschaftsgemeinschaft Ost 
der wichtigste Absatzmarkt: mehr als die Hälfte 
des ostdeutschen Exports geht nach Mittel- und 
Osteuropa. 

Vor dem Hintergrund des für alle unmittelbar 
erkennbaren wirtschaftlichen Desasters brei-
tete sich zunehmend ein allgemeiner Pessimis-
mus und die Furcht vor hoher (und zudem 
dauerhafter) Arbeitslosigkeit aus. 

Erwerbs-
losigkeit 
— Grup-
pierungen 
und Wer-
tungen 

Fragt man danach, wie sich diese Veränderun-
gen im einzelnen auf die Beschäftigten und die 
familiale Lage ausgewirkt haben, ist zu konsta-
tieren, daß der Umbruch im System zudem eine 
politische Dimension hat, deren Spuren in der 
Struktur von Erwerbslosigkeit auftauchen. Dort 
wo Erwerbslosigkeit zu einem konstitutiven 
Merkmal einer bestimmten Wertungensozialen 
Lage wird, lassen sich 1991 zumindest folgende 
vier Gruppierungen ausmachen: 

„Erstens: die Gruppe der vorzeitig aus dem 
Erwerbsleben gedrängten Männer und Frauen 
über 55 Lebensjahre im sogenannten Alters-
übergang oder Vorruhestand. Es handelt sich 
hier um die Mehrheit der betreffenden Genera-
tionsgruppe und bereits jetzt um etwa 15 Pro-
zent aller Erwerbsfähigen. 

Zweitens: ein großer Teil der bisher erwerbstä

-

tigen Frauen, denen damit eine grundlegende 
Veränderung ihrer sozialen Stellung und Rolle 
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aufgezwungen wird, indem sie aus dem Status 
der auf persönlicher Erwerbstätigkeit beruhen-
den relativen Selbständigkeit und Unabhängig-
keit in den Status der vom Erwerbseinkommen 
des Ehemannes abhängigen Ehefrau bzw. der 
Sozialhilfeempfängerin (verwiesen werden). 

Drittens: es beginnt bereits jetzt die Stabilisie-
rung einer Gruppe von Dauerarbeitslosen aus 
dem Sektor der unqualifizierten bzw. wenig 
qualifizierten Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen, für die auch im Falle eines wirtschaftli-
chen Aufschwungs unter den Bedingungen des 
technologischen Fortschritts und der Rationali

-

sierung nur geringe Beschäftigungschancen 
gegeben sind. 

Schließlich finden wir eine vierte und eine 
fünfte Gruppe, deren Langzeit- bzw. Dauer-
arbeitslosigkeit mit dem ,sozialen Elitenwech-
sel' in Kultur, Bildung und Wissenschaft bzw. 
mit der ,politischen Ausgrenzung' ehemals im 
System der staatlichen Verwaltung und Sicher-
heitsorgane im weiteren Sinne Tätiger verbun-
den ist." (vgl. Kallabis u. a. 1993, S. 21f.) 

Die Strukturdaten des Jahres 1991 zeigen das 
folgende Bild: 

Tabelle VII/6 

Merkmale von Erwerbslosigkeit in den neuen Bundesländern in % 

über 55jährige Frauen ohne ehemalige ehemalige 
Qualifikation kult. Träger Staatsdiener 

6 bis 12 Monate arbeitslos . 	 30,0 23,4 22,6 28,6 28,7 
länger als 12 Monate 
arbeitslos 	  21,7 25,5 24,7 19,6 21,8 

Quelle: Kallabis u. a. 1993, S. 77 

Zukunfts

-

ängste 
und so

-

ziale Ver

-

unsiche

-

rung 

Zukunftsängste und soziale Verunsicherung 
weiten sich aus. Die Sorge um die künftigen 
Grundlagen materieller Existenzsicherung do-
miniert. Sowohl im Hinblick auf die Einschät-
zung der Entwicklung der wirtschaftlichen 
Lage, der Arbeitslosigkeit, des Preisniveaus als 
auch des Lebensstandards überwiegen inzwi-
schen die Befürchtungen die Hoffnungen. 

Auch bezüglich der Entwicklung der mensch-
lichen Beziehungen äußerten 1991 lediglich 
10,6 % der Befragten überwiegend Hoffnungen; 
im Vergleich dazu drückten 52,0 % überwie-
gend Befürchtungen aus. 

Im Bewußtsein der durch Erwerbslosigkeit 
betroffenen Menschen verankern sich folgende 
Meinungen über die Ursachen der Massen

-

arbeitslosigkeit: Hauptursache sei, das meinten 
1990: 43,3 %, 1991: 39,7 %, 1992: 39,6 %, die 
SED-Mißwirtschaft. Aber auch die schnelle Ein-
führung der DM und der Marktwirtschaft wird 
als Hauptursache genannt - 1990 von 41,9 %, 
1991 von 58,0 % und 1992 von 22,1 % (Mehr-
fachnennungen waren möglich). 

Auf die Frage, ob bezüglich der Angleichung 
der Lebensverhältnisse in Ost und West die 
Politik der Bundesregierung den Notwendig-
keiten entspricht (Erhebung 1992), antworteten 
Arbeitslose zu 34,4 % mit „kaum" und 39,7 % 
mit „überhaupt nicht" . Die Beschäftigten votier-
ten mit 36,6 % für „kaum" und mit 33,6 für 
„überhaupt nicht" (vgl. dazu Kallabis u. a. 1993, 
S. 9f.). 

Tabelle VII/7 

Zukunftsängste und soziale Verunsicherung 

überwiegend Hoffnungen überwiegend Befürchtungen 

1990 1991 1992 1990 1991 1992 

Wirtschaftsentwicklung 	 33,3 29,3 33,5 17,6 18,5 41,1 
Entwicklung 
der Arbeitslosigkeit 	 - 11,9 5,1 - 49,3 84,8 
Preisentwicklung 	 12,7 3,4 3,8 43,7 62,2 77,8 
Entwicklung 
des Lebensstandards 	 28,8 27,6 18,4 24,5 23,6 53,2 

Quelle: Kallabis u. a. 1993, S. 37 
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Ausdrücklich wird von der Forschergruppe her-
vorgehoben, daß sich in der Beurteilung einmal 
„die kritische Sicht auf die wirtschaftliche Ineffi-
zienz der Planwirtschaft des ,realen Sozialis-
mus' keineswegs" änderte und daß zum ande-
ren die skeptischen Bewertungen des Anglei-
chungsprozesses bei Arbeitslosen und Beschäf-
tigten inzwischen weitgehend übereinstim-
men. 

Arbeitslo

-

sigkeit in 
Familien 

und Bela

-

stungsku

-

mulatio

-
nen nach 
Familien -stand 

Die Frage, welche gesellschaftliche Gruppe von 
Arbeitslosigkeit besonders betroffen ist, wurde 
bisher nahezu ausschließlich auf individueller 
Ebene beantwortet. Dazu zählt z. B. die Feststel-
lung, daß es sich bei fast zwei Dritteln aller in 
den neuen Bundesländern arbeitslos Gemelde-
ten um Frauen handelt. Unter familienpoliti-
schen Gesichtspunkten ist es jedoch wichtig zu 
erfahren, wie groß der Kreis der durch die 
Arbeitslosigkeit eines Individuums indirekt Be-
troffenen ist und wie sich dieser zusammensetzt. 
Wenn 67 % der arbeitslosen Frauen verheiratet 
sind und mit ihrem Ehepartner zusammenleben, 
stellt sich Arbeitslosigkeit nicht als ein rein auf 
das Individuum beschränktes Problem dar. 
Belastungskumulationen finanzieller Art wer-
den sich mit zunehmender Familiengröße ver-
stärken, wenn mehrere Familienmitglieder 
gleichzeitig arbeitslos sind: 9 % der Partner von 
arbeitslosen Frauen sind ebenfalls nicht er-
werbstätig. 
Eine IAB-Studie (IAB-Projekt 3/2-399, siehe 
dazu Beckmann/Bender MittAB 2/1993) ver-
suchte für die neuen Bundesländer zu erfassen, 
welchen Arbeitslosigkeitsrisiken die dortigen 
Familien unterworfen sind. Sie fragt nach der 
Verteilung von Arbeitslosigkeit auf bestimmte 
Familientypen, wobei im einzelnen die Dauer 
der Arbeitslosigkeit und der Tatbestand der 
Arbeitslosigkeit mehrerer Familienmitglieder 
beachtet wird. Berücksichtigt wird zudem die 
jeweilige finanzielle Situation, gemessen am 
Pro-Kopf-Einkommen der Familienmitglieder. 
Erwägungen über das tendenzielle Risiko, in 
Arbeitslosigkeit zu verbleiben (gemessen an 
bekannten Risikofaktoren wie Alter, Ge-
schlecht, berufliche Qualifikation), ergänzen 
die Analyse. 

Im einzelnen beruhte die Typisierung von Fami-
lien auf folgenden Überlegungen: 
a) Berücksichtigt wurden nur Kinder unter 

16 Jahren; hier sei zu erwarten, daß sie (noch) 
im elterlichen Haushalt wohnen bzw. auf den 
Unterhalt durch ihre Eltern angewiesen 
sind. 

b) Familien mit Kindern wurden unterteilt in 
vollständige (Ehepaare mit Kindern) und un-
vollständige Familien (Alleinerziehende: 
verheiratete Getrenntlebende, Geschiedene, 
Verwitwete, Ledige mit Kindern). 

c) Bei Alleinerziehenden wurde wegen poten-
tieller Beiträge zum gemeinsamen Haushalt-
seinkommen und zur Kinderbetreuung da-
nach gefragt, ob ein Partner im Haushalt lebt 
oder nicht. 

Insgesamt unterschied die IAB-Untersuchung: 

(1) Verheiratete mit Kindern 

(2) Alleinerziehende mit Partner und Kindern 

(3) Alleinerziehende mit Kindern ohne Part-
ner 

(4) Verheiratete ohne Kinder 

(5) Personen ohne Kinder mit Partner 

(6) Personen ohne Kinder ohne Partner 
Abgesehen von der Frage, wie die Einkom-
mensdifferenzen zwischen Familien und Sin-
gles bzw. kinderlosen Paaren beschaffen sind, 
interessieren hier lediglich die Familien- bzw. 
Haushaltstypen (1)—(4). 

Von den 9 679 Befragten gaben 1 301 Personen 
an, „arbeitslos und arbeitslos gemeldet" oder 
„arbeitslos, aber nicht arbeitslos gemeldet" zu 
sein, was einer Arbeitslosenquote von 13,4 % 
entspricht. Der Frauenanteil lag mit 61,9 % sehr 
nahe an dem von der Bundesanstalt für Arbeit 
ermittelten Wert von 61,2 %. 2 ) 
Es fällt auf, daß die Verheirateten, die mit ihrem 
Ehepartner zusammenleben, nicht ganz so stark 
von Arbeitslosigkeit betroffen sind wie die übri-
gen Befragten. Das Gegenteil trifft für Familien 
mit Kindern zu, die mit 45 % in der Stichprobe 
vertreten sind und mit 49 in Arbeitslosigkeit 
gerieten. 
Vergleicht man weiterhin den Personenkreis 
der Alleinerziehenden mit und ohne Partner 
(907 = 100 %), so läßt sich feststellen, daß diese 
Gruppe mit 18 % im Vergleich zu 13,2 % der 
Gruppe der Verheirateten (3513 = 100 %) von 
Arbeitslosigkeit überproportional betroffen ist. 

Arbeits-
lose 
Frauen 

Die Angaben aus Tabelle VII/8 zu den arbeits-
losen Frauen je nach Familientyp unterstrei-
chen diesen Eindruck. 50 % der befragten 
Frauen haben Kinder; 55 'X von ihnen sind ar-
beitslos. Ebenso zeigt sich bei einem Vergleich 
der Verheirateten und der Alleinerziehenden 
(jeweils mit Kindern), daß von den insgesamt 
1 912 befragten Verheirateten 321 (17 %), von 
den insgesamt 611 Alleinerziehenden 121 (ca. 
20 %) arbeitslos waren. 
Nach diesen Fragestellungen läßt sich folgen-
des sagen: 

[11  In der Gesamtheit der Befragten sind Fami-
lien [Familientyp (1)—(3)] tendenziell stär-
ker von Arbeitslosigkeit betroffen. 

[2] Innerhalb der Gruppe der Familien liegt die 
größte Last wohl bei den Alleinerziehenden 
[Familientyp (2) u. (3)]. 

Dauer der 
Arbeits-
losigkeit 

Diese Befunde bestätigen sich, wenn man als 
weiteren Indikator die durchschnittliche Dauer 
der nicht abgeschlossenen Arbeitslosigkeit so-
wie den Anteil an Langzeitarbeitslosen, also an 
Befragten, die seit mindestens 12 Monaten 
arbeitslos sind, heranzieht (vgl. Tab. VII/9). 

2 ) Vgl. IAB-Werkstattbericht Nr. 1.7/15. 07. 1992: Aktu-
elle Daten vom Arbeitsmarkt, Stand Juli 1992. 
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Tabelle VII/8 

Frauen insgesamt und arbeitslose Frauen nach Familientyp 

Frauen insgesamt arbeitslose Frauen 
insgesamt 

n % n % 

Verheiratete mit Kindern unter 16 Jahren 	 1 912 38 321 40 
Alleinerziehende mit Kindern unter 16 Jahren 
mit Partner 	  258 5 53 7 
Alleinerziehende mit Kindern unter 16 Jahren 
ohne Partner 	  353 7 68 8 

Verheiratete ohne Kinder unter 16 Jahren 	 1 515 30 217 27 
Personen ohne Kinder unter 16 Jahren 
mit Partner 	  217 4 30 4 

Personen ohne Kinder unter 16 Jahren 
ohne Partner 	  768 16 114 14 

Insgesamt 	  5 023 100 803 100 

Quelle: IAB - Projekt 3/2 - 399, 1991 

Tabelle VII/9 

Durchschnittliche Dauer der bisherigen nicht beendeten Arbeitslosigkeit 
für die unterschiedlichen Familientypen 

durch- Anteil nach der Dauer der Arbeitslosigkeit 
schnitt- 

liche 
Dauer der 

Familientyp 
bisherigen 
nicht be- 

weniger 
als 3-6 7-12 mehr als 

Arbeitslose 
ingesamt 

endeten 3 Monate Monate Monate 12 Monate 

Arbeits- 
losigkeit 

Monate % % % % % n 

Verheiratete mit Kindern 
unter 16 Jahren 	 6,2 29 27 31 13 100 409 
Alleinerziehende mit Kindern 
unter 16 Jahren mit Partner 	 6,3 29 23 35 13 100 60 
Alleinerziehende mit Kindern 
unter 16 Jahren ohne Partner 7,1 25 27 28 20 100 86 
Verheiratete ohne Kinder 
unter 16 Jahren 	 6,4 22 25 38 15 100 285 
Personen ohne Kinder 
unter 16 Jahren mit Partner 	. 6,0 31 22 36 11 100 45 
Personen ohne Kinder 
unter 16 Jahren ohne Partner 6,6 20 30 33 17 100 217 

Quelle: IAB-Projekt 3/2-399, 1991 
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Tabelle VII/10 

Arbeitslose mit Partner und Arbeitslose mit einem arbeitslosen Partner nach Familientyp 

Arbeitslose mit Pa rtner Arbeitslose mit einem 
insgesamt arbeitslosen Partner 

Familientyp insgesamt 

n % n % 

Verheiratete mit Kindern unter 16 Jahren 	 465 49 59 41 
Alleinerziehende mit Kindern unter 16 Jahren 
mit Partner 	  70 7 13 9 

Verheiratete ohne Kinder unter 16 Jahren 	 354 37 61 43 
Personen ohne Kinder unter 16 Jahren 
mit Partner 	  56 6 10 7 

Insgesamt 	  945 100 143 100 

Quelle: IAB - Projekt 3/2 - 399, 1991 

Mit einer durchschnittlichen Arbeitslosigkeits-
dauer von 7,1 Monaten und einem Langzeit-
arbeitslosenanteil von 20 % liegen die Alleiner-
ziehenden ohne Partner wieder an der Spitze. 

Arbeits-
losigkeit 

beider 
Partner 

Untersucht man weiterhin, welche Familienty-
pen von der gleichzeitigen Arbeitslosigkeit bei-
der Partner besonders häufig betroffen sind, 
zeigt Tabelle VII/10, daß die Alleinerziehenden 
mit Partner einen relativ hohen Anteil der Mehr-
facharbeitslosigkeit auf sich vereinen. 
Von den 535 Arbeitslosen mit Partner und 
Kindern sind 72 Befragte (14 %) durch die Ar

-

beitslosigkeit ihres Partners doppelt betroffen. 

Bei dem Vergleich zwischen Verheirateten mit 
Kindern und Alleinerziehenden mit Kindern 
und Partner fällt mit einem Anteil von ca. 19 
(gegenüber 13 %) die relativ höhere Belastung 
der letztgenannten Gruppe deutlich aus. 

Bedeu-
tung der 
berufli-
chen Qua-
lifikation 

Für die Lebenslage von Familien, in denen 
Arbeitslosigkeit auftritt, stellt das Risiko, in 
Arbeitslosigkeit zu verbleiben, einen großen 
Belastungsfaktor dar. Bekanntlich spielt neben 
dem Alter die berufliche Qualifikation hinsicht-
lich der Chance, wieder einen Arbeitsplatz zu 
finden, eine wesentliche Rolle. Tabelle VII/11 
zeigt, daß in den neuen Bundesländern die 

Tabelle VII/11 

Familientypen nach dem höchsten Berufsabschluß von Arbeitslosen 

kein 
be- 

 
Ab

-

schluß/ triebl. Fach- Hoch- 
Zusatz- Fachar- Meister Techni- schul- schul- Sonsti- Arbeitslose 

Familientyp Teil- ausbil  heiter ker ab- ab- ges insgesamt 
fachar- dun g schluß schluß 
heiter 

% % % % % % % % % n 

Verheiratete mit Kindern 
unter 16 J 	  13 3 69 1 — 7 3 4 100 465 

Alleinerziehende mit Kindern 
unter 16 J. mit Partner 	 19 — 71 — 1 6 3 — 100 70 

Alleinerziehende mit Kindern 
unter 16 J. ohne Partner 	 14 3 71 — — 7 3 2 100 94 

Verheiratete, ohne Kinder 
unter 16 J. 	  16 1 70 1 1 4 3 4 100 354 

Personen ohne Kinder 
unter 16 J. mit Partner 	 16 2 61 2 — 12 5 2 100 56 

Personen ohne Kinder 
unter 16 J. ohne Partner 	 26 1 60 — — 5 3 5 100 258 

Quelle: IAB-Projekt 3/2-399, 1991 
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Facharbeiter am stärksten von Arbeitslosigkeit 
betroffen sind. Mehr als zwei Drittel aller 
Arbeitslosen entfallen auf diese Berufsgruppe. 
Am günstigsten sieht es dagegen für die Tech-
niker und Meister aus. 

Sowohl für die Arbeitsmarkt- als auch für die 
Familienpolitik folgt daraus, daß Maßnahmen 
zur beruflichen Qualifikation vor allem für 
Facharbeiter, aber auch für Arbeitslose ohne 
Berufsabschluß zu treffen sind. Gemeinsam stel-
len diese Gruppen einen Arbeitslosenanteil von 
77 bis 90 % der Arbeitslosen je Familientyp. 

Altersver-
teilung 

Aus Tabelle VII/12 geht hervor, daß vor allem 
die Familien mit jungen Eltern zwischen 25 und 
34 Jahren unter Arbeitslosigkeit zu leiden 
haben. Von allen arbeitslosen Verheirateten mit 
Kindern unter 16 Jahren entfallen auf diese 
Altersgruppe 46 % Arbeitslose. Bei den Allein-
erziehenden mit Kindern unter 16 Jahren und 
Partner stellt diese Altersgruppe sogar 49 % der 
Arbeitslosen. Als zweite Risikogruppe läßt sich 
zudem die Altersgruppe der 35 bis 44jährigen 
lokalisieren. 

Es kann die Familienpolitik nicht unberührt 
lassen, daß gerade in jener Familienphase, in 
der das Familieneinkommen zu einem erhebli-
chen Teil der Deckung der Kinderkosten dient, 
Familien besonders von der Gefahr der Arbeits-
losigkeit betroffen sind. 

An dieser Stelle muß in erster Linie die Frage 
aufgeworfen werden, wie sich bei Arbeitslosig-
keit die finanzielle Situation der Familien ver-
ändert. 

Um einen Anhaltspunkt dafür zu erhalten, wel-
cher der bislang diskutierten Familientypen von 
finanziellen Nöten am meisten betroffen bzw. 
bedroht ist, wurde vom IAB ein durchschnittli-
ches Pro-Kopf-Einkommen berechnet, das sich 
wie in Tab. VII/13 dargestellt verteilt 3 ). 

Die Ergebnisse der Tabelle VII/13 spalten die 
Familienhaushaltstypen deutlich in zwei (f a-
milienpolitisch sehr vertraute) Lager: Kinder-
lose mit einem relativ hohen Pro-Kopf -Einkom-
men  einerseits und Familien mit Kindern mit 
einem wesentlich niedrigeren Pro-Kopf-Ein-
kommen andererseits. 

Die absolut größte Gruppe der Befragten, die 
der Verheirateten mit Kindern unter 16 Jahren, 
verfügt nur über ein Pro-Kopf-Einkommen in 
Höhe von 649 DM gegenüber den Kinderlosen, 
die ein Pro-Kopf-Einkommen zwischen 969 DM 
und 1 050 DM erreichen. Alleinerziehende mit 
Kindern unter 16 Jahren ohne Partner müssen 
mit einem Pro-Kopf-Einkommen von nur 590 
DM auskommen; das sind 56,2 % des Pro-Kopf

-

Einkommens der Kinderlosen. 

Pro-Kopf

-

Einkom

-

men nach 
Kinder-
zahl 

Wie stark sich das Pro-Kopf-Einkommen in 
Abhängigkeit von der Kinderzahl verringert, 
zeigt Tabelle VII/14. Familien mit drei und mehr 
Kindern verbleiben nur etwa zwei Drittel des 

3) Das IAB-Material scheint die Einkommensverhält-
nisse abzubilden, wie sie auch vom Statistischen 
Bundesamt anhand der Zahlen über die durchschnitt-
lichen monatlichen Haushalts-Netto-Einkommen be-
stimmt werden (vgl. Statistisches Jahrbuch 1992, 
S. 566 bis 567). 

Tabelle VII/12 

Familientypen nach dem Alter von Arbeitslosen 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-60 Arbeitslose 

Familientyp Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre insgesamt 

% % % % % % n 

Verheiratete mit Kindern 
unter 16 Jahren 	 7 46 37 9 1 100 465 

Alleinerziehende mit Kindern 
unter 16 Jahren mit Partner 	 23 49 21 4 3 100 70 

Alleinerziehende mit Kindern 
unter 16 Jahren ohne Partner 16 41 30 12 1 100 94 

Verheiratete ohne Kinder 
unter 16 Jahren 	 2 4 21 57 16 100 354 

Personen ohne Kinder 
unter 16 Jahren mit Partner 	. 36 25 22 15 2 100 56 

Personen ohne Kinder 
unter 16 Jahren ohne Partner 31 24 19 21 5 100 258 

Quelle: IAB-Projekt 3/2-399, 1991 
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Tabelle VII/13 

Einkommenssituation der unterschiedlichen Familientypen 

Einkom

-

menssitua

-

tion der 
Familien-
typen 

Familientyp 

durchschnittliche 
Haushaltsgröße 

durchschnittliches 
monatliches 

Haushalts-Netto

-

Einkommen 

Pro-Kopf

-

Einkommen 
Befragte 

insgesamt 

Personen DM DM n 

Verheiratete mit Kindern 
unter 16 Jahren 	  3,8 2 468 649 3 073 
Alleinerziehende mit Kindern 
unter 16 Jahren mit Partner 	. . 3,4 2 334 686 376 
Alleinerziehende mit Kindern 
unter 16 Jahren ohne Partner 	 2,3 1 357 590 391 
Verheiratete ohne Kinder 
unter 16 Jahren 	  2,4 2 326 969 2 728 
Personen ohne Kinder 
unter 16 Jahren mit Partner 	. . 2,2 2 309 1 050 385 
Personen ohne Kinder 
unter 16 Jahren ohne Partner . 1,5 1 546 1 031 1 255 

Quelle: IAB - Projekt 3/2 - 399, 1991 

Pro-Kopf-Einkommens der Familien mit nur 
einem Kind. Alleinerziehende sind noch etwas 
stärker betroffen. 

Einkom

-

menssitua

-

tion von 
Arbeits

-

losigkeit 
betroffe

-

ner Fami

-

lien 

Das Muster der finanziellen Belastung durch 
Kinder bleibt grundsätzlich erhalten, betrachtet 
man die Folgen der Belastungskumulation 
durch Arbeitslosigkeit: Auch hier sind die Kin-
derlosen einkommensmäßig deutlich günstiger 
gestellt als die Familien (vgl. Tab. VII/15). Bei 
Arbeitslosigkeit verfügen beispielsweise die 
Alleinerziehenden ohne Partner nur noch über 

ein Pro-Kopf-Einkommen von 425 DM. Das 
bedeutet nahezu eine Halbierung der verfüg-
baren Mittel. 

Vergleicht man weiterhin innerhalb der Gruppe 
von Familien (mit Arbeitslosen) nach Maßgabe 
der Kinderzahl (vgl. die Tab. VII/14 und VII/16), 
zeigt sich erneut die besondere Betroffenheit 
der Alleinerziehenden durch Arbeitslosigkeit. 
Bei gleicher Kinderzahl ergeben sich Einkom-
mensdifferenzen zwischen den Lebenslagen 
der Verheirateten und der Alleinerziehenden 

Tabelle VII/14 

Einkommenssituation der Verheirateten mit Kindern und der Alleinerziehenden 

durchschnittl. 
durchschnittl. monatl. Haus- Pro-Kopf- Befragte 

Haushaltsgröße halts-Netto- Einkommen insgesamt 
Einkommen 

Personen DM DM n 

3 u. mehr 
Kindern 5,1 2 504 491 318 

Verheiratete mit 2 Kindern 4,0 2 511 628 1 410 

1 Kind 3,2 2 422 757 1 303 

3 u. mehr 
Kindern 3,9 1 898 487 57 

Alleinerziehende 
mit 2 Kindern 3,2 1 796 561 224 

1 Kind 2,5 1 849 740 479 

Quelle: IAB-Projekt 3/2-399, 1991 
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Tabelle VII/15 

Einkommenssituation der von Arbeitslosigkeit betroffenen Familientypen 

Familientyp 
durchschnittl. 

Haushaltsgröße 

Durchschnittl. 
monatl. Haus

-

halts-Netto

-

Einkommen 

Pro-Kopf

-

Einkommen 
Arbeitslose 
insgesamt 

Personen DM DM n 

Verheiratete mit Kindern 
unter 16 Jahren 	  3,8 1 984 522 419 
Alleinerziehende mit Kindern 
unter 16 Jahren mit Partner 	 3,5 1 822 521 65 
Alleinerziehende mit Kindern 
unter 16 Jahren ohne Pa rtner . 	 2,2 935 425 71 
Verheiratete, ohne Kinder 
unter 16 Jahren 	  2,5 1 800 720 302 
Personen ohne Kinder 
unter 16 Jahren mit Partner 	 2,1 1 903 906 44 
Personen ohne Kinder 
unter 16 Jahren ohne Partner . . 1,7 1 263 743 196 

Quelle: IAB - Projekt 3/2 -399, 1991 

zuungunsten der letzteren von 8 % bei einem 
Kind, 13% bei zwei Kindern und 18 % bei drei 
und mehr Kindern. Das ist offensichtlich ein 
bedeutsamer Hinweis auf Handlungsbedarf für 
Familienpolitik. 

Nach Informationen aus dem IAB ist diese 
Untersuchung die bislang erste in der Bundes

-

republik Deutschland, die die familiale Betrof

-

fenheit durch Arbeitslosigkeit empirisch zu 
erfassen sucht. Die Fünfte Familienberichts-
kommission vertritt die Auffassung, daß dieses 
so schwerwiegende gesellschaftliche Problem 
in Zukunft vertieft zu bearbeiten ist. Sie glaubt 
allerdings unterstellen zu können, daß die hier 
sichtbar gewordene Belastungskumulation von 
Familien im Grundsatz auch für betroffene 
Familien in den alten Bundesländern gilt. 

Tabelle VII/16 

Einkommenssituation der von Arbeitslosigkeit betroffenen Verheirateten mit Kindern 
und Alleinerziehenden 

durchschnittl. 
durchschnittl. monatl. Haus- Pro-Kopf- Arbeitslose 

Haushaltsgröße halts-Netto- Einkommen insgesamt 
Einkommen 

Personen DM DM n 

3 u. mehr 
Kindern 5,0 2 108 421 46 

Verheiratete mit 2 Kindern 4,0 2 060 515 185 

1 Kind 3,2 1 894 592 177 

3 u. mehr 
Kindern 4,1 1 412 344 13 

Alleinerziehende 	  
mit 2 Kindern 3,0 1 348 499 41 

1 Kind 2,5 1 359 544 81 

Quelle: IAB-Projekt 3/2-399, 1991 
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5.3 (Erwerbs-) Arbeitslosigkeit als 
individuelles und familiales Schicksal 

Welche persönlichen Konsequenzen für den 
Einzelnen aus länger andauernder (Erwerbs-) 
Arbeitslosigkeit resultieren, darüber gibt es 
zahlreiche Befunde. Ein gravierendes prakti-
sches Problem bezüglich des interpretierenden 
Umgangs mit diesen Urteilen verbleibt gleich-
wohl. In allen einschlägigen Bestandsaufnah-
men über die Frage nach den Kenntnissen über 
die Situation in den Familien, die von Arbeits-
losigkeit betroffen sind, wird nämlich unmißver-
ständlich festgestellt, daß der konkrete Informa-
tionsstand über die Einzelschicksale äußerst 
unbefriedigend sei (Breuer/Schoor-Theissen/ 
Silbereisen 1984 S. 1 ff.). Hornstein (1990, 
S. 295) spricht unverblümt davon, daß hier von 
einem „Arbeitslosen-Robinson" die Rede sei, 
d. h. von einem Menschen, der erwerbslos ist, 
über den aber völlig ohne Berücksichtigung 
seines sozialen Umfeldes gesprochen wird, 
ohne Bezugnahme insbesondere auf sein Leben 
in einer Familie und das daraus erwachsende 
gemeinsame Verarbeitungspotential in bezug 
auf diese Krise. Gleichwohl berichten alle Stu-
dien über durchgängig zu konstatierende Tat-
bestände, die bei längerfristiger Erwerbslosig-
keit die Lebenslagen der Betroffenen äußerst 
stark belasten: 

Folgen 
längerfri

-

stiger Er

-

werbs

-

losigkeit 

— Finanzielle Einbußen fordern die Absen-
kung des Konsumniveaus und zwingen zum 
Abbau der Ersparnisse. 

— Die geringeren Budgets reduzieren die Kom-
munikationschancen und vermindern die 
Teilhabe an sozialen und gesellschaftlichen 
Aktivitäten. 

— Aus dem Verlust der sozialen Kontakte und 
der Kommunikationsstrukturen am Arbeits-
platz folgt soziale Isolation. 

— Selbst im Freundeskreis kommt es zu einer 
(quantitativ und qualitativ spürbaren) so-
zialen Desintegration. 

— Selbstzweifel und Depressionen belasten 
den Einzelnen und verursachen eine schlei-
chende Identitätskrise bis hin zur Selbst-
mordgefährdung. 

— Es kommt zu einem Verlust der Arbeitsorien-
tierung und der Arbeitsmotivation. 

— Allmählich verliert der Einzelne seine Fähig-
keit zum geordneten Umgang mit der Zeit. 
Es kommt zu einer Auflösung seines Zeit-
gefühls. 

— Das Ausmaß körperlicher Erkrankungen 
erhöht sich wesentlich bei Erwerbslosen. 

— Psychosomatische Erkrankungen häufen 
sich. 

Auswir-
kungen 
auf die 
Familie 

In der Literatur wird zudem betont, daß sich in 
Familien mit Erwerbslosen nicht unwesentliche 
Negativkonsequenzen bei den Kindern und 
Jugendlichen zeigen. Gesprochen wird von der 

„Erziehungsnot" der Kinder, der Zunahme von 
Schwererziehbarkeit und Verwahrlosung, Ver-
zicht auf Ausbildung, Gleichgültigkeit gegen-
über der eigenen Zukunft (vgl. dazu in den 
Materialien zum 8. Jugendbericht Hornstein 
1990, 5.296f.). Wenn selbstverständlich Ar-
beitslosigkeit nicht als einzig verursachende 
Bedingung für Erziehungsmängel u. a. gelten 
kann, so ist sie aber sehr wohl als Stressor für 
familiale Beziehungen zu bezeichnen. Diese 
Verstärker-Wirkung kann sie gerade auch im 
Hinblick auf Ehescheidung besitzen, wenn ehe-
liche Konflikte bereits vor Eintritt der Arbeits-
losigkeit auftraten. 

Es steht also außer Frage, daß Erwerbslosigkeit 
hohe Herausforderungen an die Familien stellt, 
die mit diesem Phänomen konfrontiert sind. In 
der einschlägigen Literatur wird jedoch durch-
gängig betont, daß „Arbeitslosigkeit ein durch 
und durch historisches Phänomen ist, ... was 
insbesondere auch die Art der Verarbeitung 
durch Betroffene innerhalb ihres sozialen 
Bezugsfeldes (angeht) " (Hornstein 1990, 
S. 297). Einfache Schlußfolgerungen erschei-
nen als unvertretbar. Der Umgang mit Erwerbs-
losigkeit hängt auch sehr stark von der A rt  der 
Einstellung gegenüber sozialen Sicherungssy-
stemen und ihrer Inanspruchnahme sowie von 
grundlegenden Orientierungen gegenüber den 
Wertmustern der Arbeitswelt ab. 

Bedeu-
tung der 
innerfami-
lialen Be-
ziehungen 

Moderne Studien bestätigen gleichwohl die 
bereits aus den dreißiger Jahren stammenden 
Erkenntnisse, daß Familien mit zuvor harmoni-
schen Beziehungen zwischen ihren Mitgliedern 
die Belastungen aus Erwerbslosigkeit besser 
überstehen. Rollenmuster, die auf Egalität zwi-
schen Frau und Mann abstellen, zeigen dabei 
positive Konsequenzen. In solchen Belastungs-
situationen übernehmen innerhalb der Famili-
enbeziehungen die Mütter zunehmend Schlüs-
selfunktionen. Dabei sind nicht unerhebliche 
Unterschiede innerhalb der gesellschaftlichen 
Schichten zu registrieren (siehe dazu im einzel-
nen Silbereisen/Walper 1989, S. 535 ff.). 

Insgesamt wird in der Forschung durchgängig 
vor übereilten und unzulässigen Verallgemei-
nerungen von Einzelbeobachtungen gewarnt. 
Über den Umgang mit Erwerbslosigkeit in den 
Familien konkrete Aussagen zu machen, 
scheint heute deutlich schwieriger geworden zu 
sein, als es noch in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit oder gar in der Weltwirtschaftskrise 
der Fall war. 

6. Das Frauenerwerbspotential: das 
Handlungspotential der Zukunft? 

Das in Abschnitt VII.3 für die moderne Familien-
politik als zentral bezeichnete Thema der 
Erwerbstätigkeit von Frauen und Müttern hat 
die arbeitsmarktpolitische Debatte seit langem 
beschäftigt. Die Diskussion zielte auf die 
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Vollbe

-

schäfti

-

gung als 
gesell

-
schaftliche 

Zielset -
zung 

Abgrenzung des Umfangs, in dem die Wirt-
schaft in der Lage zu sein schien, das mutmaß-
lich wachsende weibliche Arbeitsangebot zu 
absorbieren. Ansatzpunkte solcher Analysen 
sind das Volumen der verfügbaren Arbeit, die 
erwarteten Reaktionen des Angebots auf politi-
sche und andere sozialökonomische Impulse 
und die Frage nach den Ursachen für eine 
(grundsätzlich unerwünschte) Unterausnut-
zung vorhandener Arbeit. Für diese Perspek-
tive, die auch der bereits genannten Studie der 
International Labour Organization (Standing 
1978, S. 2 und 50) zugrunde liegt, gilt die 
Gewährleistung der „Vollbeschäftigung" des 
Arbeitspotentials als gesellschaftliche Zielset-
zung. In diesem Sinne verlautete in den „Über-
legungen zu einer vorausschauenden Arbeits-
marktpolitik" der Bundesanstalt für Arbeit aus 
dem Jahr 1974: 

„I. Nicht erwerbstätige Frauen, darunter be-
sonders ausgebildete und berufserfah-
rene, sind gesamtwirtschaftlich gesehen 
ein brachliegendes Potential... . 

II. Die Realisierung des Grundrechts der 
Frauen auf Chancengleichheit in allen 
Bereichen und ihr individuelles Streben 
nach Eigenverwirklichung bedingt auch 
eine vollwertige Integration von erwerbs-
bereiten Frauen in das Berufs- und 
Arbeitsleben. 

III. Für die Volkswirtschaft und den Arbeits-
markt bringt die bessere Eingliederung 
der Frau in das Erwerbsleben eine Aus-
schöpfung vorhandener Ressourcen und 
getätigter Investitionen in Ausbildung, auf 
die langfristig nicht verzichtet werden 
kann. 

IV. Die heute noch aus dem Zielkonflikt zwi-
schen voller gesellschaftlicher Teilhabe 
und Fixierung auf die Hausfrauen- und 
Mutterrolle resultierenden Probleme be-
dürfen der Lösung. 

Ein bedeutender Schritt zur Realisierung grund-
gesetzlich verankerter Rechte der Frau führt 
über eine vollwertige und dauerhafte Integra-
tion auch im Erwerbsleben. Dieser Prozeß muß 
von einer Einstellungsänderung gegenüber der 
Rolle der Geschlechter und einem damit ver-
bundenen Willen der gesellschaftlichen Institu-
tionen gestützt und begleitet werden" (Bundes-
anstalt für Arbeit 1974, S. 55). 

In den vier Jahre später erschienenen „Überle-
gungen II" wird ausdrücklich auf diese Grun-
dauffassung noch einmal verwiesen: an diesem 
„ grundlegend positiven Verständnis der Er-
werbstätigkeit von Frauen" halte die Bundesan-
stalt fest (Bundesanstalt für Arbeit 1978, S. 220). 
Deshalb werde man sich im Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung der Bundesanstalt 
für Arbeit (IAB) in Zukunft verstärkt darum 
bemühen, sowohl den Einfluß der wachsenden 

Bildungsbeteiligung als auch die Bestimmungs-
größen der Erwerbstätigkeit der Frauen zu 
ermitteln (so schon Kühlewind/Thon 1976, 
S.156 ff.) 4 ). 

Steigen-
der Trend 
der 
Frauen

-

erwerbs

-

neigung 

Neuere Modellrechnungen zur Entwicklung 
des Erwerbspersonenpotentials in der Bundes-
republik „bis 2010 mit Ausblick bis 2030" bestä-
tigen den steigenden Trend der Frauenerwerbs-
neigung. Bei den deutschen Männern könne — 
auch unter langfristigen Gesichtspunk — in den 
mittleren Altersgruppen von einer Konstanz der 
Erwerbsbeteiligung ausgegan werden. Für die 
Altersgruppen von 20 bis unter 45 Jahren rech-
net der Autor, Manfredgung Thon, bei den 
deutschen nichtverheirateten Frauen in Zu-
kunft (2010) mit einer Erwerbsbeteiligung, die 
Werte erzielt, wie sie bei den Männern zu 
beobachten sind. Beim Versuch, das Ausmaß 
der Erhöhung der Erwerbsbeteiligung bei den 
verheirateten deutschen Frauen trotz der dabei 
vorhandenen besonderen prognostischen Unsi-
cherheit zu erfassen, wird zwischen einer unte-
ren und einer oberen Variante unterschieden. 
(Von der These gleicher Erwerbsbeteiligung 
der verheirateten Frauen wie der der Männer 
auszugehen, erscheint wegen der starken 
Streuung der Erwerbsquoten in der Regional-
struktur der Bundesrepublik als unvertretbar.) 
Beibehalten wurde in beiden Varianten (in der 
oberen noch verstärkt) der Einbruch der 
Erwerbsquoten in der Altersgruppe 30 bis unter 
35 Jahre. Die Verlaufsstruktur, die eine Unter-
brechungsphase erkennbar werden läßt, habe 
bisher langfristig gehalten. Es sei zu erwarten, 
daß sie durch den Ausbau des Erziehungs-
urlaubs eher noch „gefördert" werde. Zu dieser 
Einschätzung gelangt ebenfalls die Studie von 
Ellen Kirner und Erika Schulz (1992, S. 17-55), 
die die Daten des „Sozio-ökonomischen Panels" 
nutzt (siehe dazu die folgende Tab. VII/17). 

Tabelle VII/18 und Abbildung VII/5 zeigen die 
Ergebnisse der Modellrechnungen im IAB 5 ). 

4) Mit seinen längerfristig angelegten Projektionen des 
Angebots an deutschen Arbeitskräften aus der Bevöl-
kerungsentwicklung will das IAB das maximal bei 
Hochkonjunktur zu erwartende Angebot, also ein 
Potential an Erwerbspersonen vorausschätzen. Insge-
samt geht die Bemühung sowohl um die Ermittlung 
des Erwerbspersonenpotentials als auch um die 
Bestimmung des zukünftigen Bedarfs an Arbeitskräf-
ten. Aus deren Gegenüberstellung ergibt sich die 
sogenannte Arbeitsmarktbilanz. 
Für die globale Arbeitsmarktbilanz 2000 verlautet, 
daß „die Gefahr hoher Arbeitslosigkeit ... auch unter 
relativ optimistischen Annahmen zumindest bis zur 
Jahrtausendwende bestehen" bleibt. Gleichwohl 
werden Entwicklungen, die zu positiveren Einschät-
zungen Anlaß geben, nicht grundsätzlich ausge-
schlossen (siehe dazu im einzelnen Franke/Buttler 
1991, S. 91-126). 

5) Die Tabelle sowie die Abbildung sind entnommen 
aus: Thon, M.: Neue Modellrechnungen zur Entwick-
lung des Erwerbspersonenpotentials im bisherigen 
Bundesgebiet bis 2010 mit Ausblick bis 2030. In: 
Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung 1991, 4, S. 681 



Deutscher Bundestag - 12. Wahlperiode 	 Drucksache 12/7560 

Tabelle VII/17 

Erwerbsverlauf von Müttern bis zum Alter von 45 Jahren 

Berufsrückkehrerinnen 
Geburts- insgesamt „Haus- kontinuierl. 
jahrgang fauen" ) Berufstätige darunter mit nur zwei 

Erwerbsphasen 

hochgerechnete Ergebnisse in 1 000 in % 2 ) 

1900-1919 3 502 1 872 498 1 131 940 83,1 

1920-1929 3 400 1 517 483 1 399 1 121 80,1 

1930-1939 3 595 1 436 740 1 418 1 226 86,4 

1940-1949 3 ) 3 173 889 593 1 691 1 282 75,8 

insgesamt 13 669 5 715 2 314 5 640 4 569 81,0 

1) Frauen, die entweder niemals erwerbstätig gewesen sind oder ihre Berfufstätigkeit nach einer Erwerbsphase 
aufgegeben haben. 

2) Anteil an allen Berufsrückkehrerinnen bis zum Alter von 45 Jahren. 
3) Für die jüngeren Personen dieser Kohorte bis zum im Jahre 1989 erreichten Alter. 

Quelle: Sozio-Ökonomisches Panel (West); deutsche Frauen, die kontinuierlich an den ersten sechs Wellen (1984 
his 1989) teilgenommen haben. (Zit. nach Kirner/Schulz 1992, S. 40). 

Tabelle VII/18 

Potentialerwerbsquoten der Deutschen 1990, 2000, 2010 - in % 

Männer nichtverh. Frauen verheiratete Frauen 

Altersgruppen untere Variante obere Variante 

1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010 2000 2010 

15 bis unter 20 44,6 41,2 38,7 41,2 38,2 35,6 61,6 61,6 61,6 61,6 61,1 
20 bis unter 25 80,9 80,9 80,9 81,5 81,5 81,5 70,5 78,1 78,1 78,1 78,1 
25 bis unter 30 90,8 90,8 90,8 87,7 89,4 91,1 63,8 72,5 80,0 76,8 89,4 
30 bis unter 35 98,2 98,2 98,2 89,5 93,7 95,5 58,3 66,2 72,9 70,1 81,5 
35 bis unter 40 98,8 98,8 98,8 91,9 96,8 98,3 61,5 69,6 76,6 73,7 85,5 
40 bis unter 45 98,4 98,4 98,4 90,0 94,5 97,4 62,8 71,5 80,2 75,7 90,9 
45 bis unter 50 96,9 96,9 96,9 85,3 89,9 94,6 60,6 69,6 78,5 71,9 85,3 
50 bis unter 55 93,9 93,9 93,9 77,5 83,4 88,4 52,2 58,7 65,2 60,8 70,7 
55 bis unter 60 80,6 80,6 86,7 58,7 62,8 67,4 38,1 42,1 46,2 43,7 50,0 
60 bis unter 65 49,1 49,1 70,2 22,4 24,4 26,5 12,1 12,1 16,0 12,1 16,0 
65 bis unter 70 6,6 5,1 4,3 2,8 2,1 1,7 3,0 2,4 2,1 2,4 2,1 
70 bis unter 75 4,1 3,2 2,7 1,4 1,0 0,8 1,6 1,2 1,0 1,2 1,0 

Quelle: Thon 1991, S. 681 
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Abbildung VII/5 

Vergleich der Potentialerwerbsquoten der 
deutschen verheirateten Frauen 1970, 1990, 

2010 (untere und obere Projektvariante) 
— in Prozent — 

Quelle: Thon 1991, S. 681 

Für die (alte) Bundesrepublik ergäbe sich 
danach für die deutschen Frauen im Alter von 15 
bis unter 65 Jahre eine Erhöhung der durch-
schnittlichen Erwerbsquote von 60 % in 1990 auf 
68 % (untere Variante) bzw. auf ca. 72,5 % 
(obere Variante) in 2010. Bei diesen Annahmen 
wird nicht ausgeschlossen, daß die hohe 
Erwerbsbeteiligung der Frauen in der DDR bzw. 
in den neuen Ländern zu expansiven Erwerbs-
neigungsimpulsen in den alten Bundesländern 
führt (Thon 1991, S. 679 ff.). 

Schwie

-

rigkeiten 
der Vor

-

ausschät

-

zung 

Der Versuch, die Entwicklung des Erwerbsper-
sonenpotentials in den neuen Bundesländern 
bis zum Jahre 2010 abzuschätzen, ist allerdings 
mit einigen Schwierigkeiten besonderer Art 
verbunden. Diese Frage muß hier allerdings 
nicht beantwortet werden. Für die Gegenwart, 
mit der sich dieser Familienbericht beschäftigt, 
ist vor allem wichtig zu klären, inwieweit das 
nunmehr grundlegend veränderte politische, 
wirtschaftliche und soziale Umfeld für Frauen 
und Männer die Einstellung zur Erwerbstätig-
keit heute beeinflußt. Daß hier Wechselwirkun-
gen zwischen Ost und West zu erwarten sind, ist 
zu vermuten. Gleichwohl kann kaum davon 
ausgegangen werden, daß sich die Einstellung 
der ostdeutschen Frauen zur Erwerbstätigkeit 
rasch ändert. Eher kann erwartet werden, daß 

sich deutliche Beharrungstendenzen bezüglich 
der in der DDR gewachsenen Wertvorstellun-
gen „von der Frau als Berufstätige, Mutter und 
Hausfrau" zeigen. Ohne Zweifel bricht das 
„soziale Bedingungsgefüge" auseinander, wel-
ches diese Wertvorstellung stützte: hoher 
gesellschaftlicher Stellenwert, genügend Frau-
enarbeitsplätze, eine ausreichende Zahl von 
Kinderbetreuungseinrichtungen, gleichartige 
Berufsausbildung für weibliche und männliche 
Jugendliche, — bei allerdings niedrigem Fami-
lieneinkommen (Fuchs/Magvas/Thon 1991, 
S. 695). Dennoch ist eine Verhaltensänderung 
schwerlich zu erwarten, solange nicht zumin-
dest von der Prämisse ausgegangen werden 
kann, daß die bisherige, das Arbeitsmuster des 
DDR-Systems stützende Komponente des nied-
rigen Familieneinkommens abgelöst wurde 
durch eine deutliche Erhöhung der Einkommen 
in den ostdeutschen Familien. Daß dies nicht 
realistisch ist, läßt sich nicht nur auf die Formel 
bringen: „Frauen haben auf dem Arbeitsmarkt 
schlechte Karten" (Bundesforschungsanstalt 
1993, S. 28). Noch suchen sowohl Frauen als 
auch Männer in den neuen Bundesländern 
Erwerbsarbeit und finden sie nur schwer. 

7. Erwerbswünsche von Frauen 
in Ost und West 

Erwerbs-
wünsche 
von 
Frauen in 
den neuen 
Ländern 

Bereits eine im Herbst 1990 im Auftrag des 
BMFJ (Dokumentation 11/1991) von Infas 
durchgeführte Untersuchung zum Erwerbsver-
halten und den Erwerbswünschen von Frauen 
in den neuen Bundesländern zeigte zu diesem 
Zeitpunkt eine weiterhin hohe Erwerbsnei-
gung. Lediglich jede zehnte erwerbstätige Frau 
würde ihre Berufstätigkeit sicher aufgeben, 
wenn sie „das Geld nicht bräuchte". Auch ein 
Jahr danach — im Herbst 1991 — geht nach 
einer im Auftrag des IAB durchgeführten Erhe-
bung (Engelbrech 1993) nur jede zehnte er-
werbstätige Frau — und damit im gleichen 
Umfang wie erwerbstätige Männer — davon 
aus, daß sie ihre Berufstätigkeit aufgeben 
würde, wenn sie auf das Geldverdienen nicht 
mehr angewiesen wäre. Sieben von zehn 
Frauen würden berufstätig bleiben wollen, zwei 
von zehn Frauen sind sich dessen nicht sicher 
(Tab. VII/19). Im Detail zeigt sich, daß Frauen 
mit weniger qualifiziertem Abschluß bzw. ohne 
Berufsausbildung in größerem Umfang bereit 
sind, ihre Erwerbstätigkeit bei fehlender finan-
zieller Notwendigkeit aufzugeben. Bei alleiner-
ziehenden Frauen — mit oder ohne Partner — 
besteht die größte Bereitschaft, selbst bei zufrie-
denstellender finanzieller Situation im Erwerbs-
leben zu bleiben. Zahl und Alter der Kinder 
bestimmen eher bei den alleinerziehenden als 
bei den verheirateten Frauen deren Erwerbs-
neigung. 

Wird andererseits danach gefragt, was die indi

-

viduellen Gründe für die Ausübung einer- 
Gründe für Erwerbstätigkeit sind, ergeben sich 
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Tabelle VII/19 

Erwerbstätige Frauen, die auch berufstätig bleiben, wenn sie auf das Geldverdienen 
nicht angewiesen wären (nach Familientyp) -- Verteilung in % 

Berufstätige Frauen ja vielleicht nein insg. n 

Verheiratet ohne Kinder unter 16 Jahren 70 19 11 100 991 
Verheiratet mit Kindern unter 16 Jahren 70 21 9 100 1 329 

1 Kind 	  70 21 9 100 583 
2 Kinder 	  70 21 9 100 617 
3 und mehr Kinder 	  68 20 12 100 129 
mit 1 Kind unter 6 Jahren 	 68 24 8 100 376 
2 Kinder unter 6 Jahren 	  66 21 13 100 188 

Alleinerziehend 

1 Kind unter 16 Jahren 	  73 19 8 100 271 
2 Kinder unter 16 Jahren 	 80 12 8 100 111 
1 Kind unter 6 Jahren 	  74 19 7 100 144 
mit Partner 	  74 17 9 100 159 
ohne Partner 	  75 17 8 100 249 

Ohne Kinder 
70 20 10 100 168 unter 16 Jahren mit Partner 	 

Ohne Kinder 66 24 10 100 479 unter 16 Jahren ohne Partner 	 

Insgesamt 	  70 20 10 100 

Quelle: IAB - Projekt 3/2 - 399, 1991 

zum Ende des Jahres 1991 die Informationen, 
die in Tab. VII/20 zusammengefaßt sind. 
Danach waren von mehr als jeder zweiten Frau 
für deren Erwerbsbeteiligung ökonomische 
Motive angegeben worden. In dieser Untersu-
chung, der eine gleich angelegte Studie in den 
alten Bundesländern vorausgegangen war, 
meinten 47 %, zum Lebensunterhalt beitragen 
oder ihn verdienen zu müssen, und 10 % wollten 
sich mehr leisten können. Erneut bestand für die 
alleinerziehenden Frauen ohne Partner die 
höchste Dringlichkeit des Erwerbs zur Siche-
rung des Lebensunterhalts. 

Gründe 
für die  Be-
rufstätig-
keit ver-
heirateter 
Frauen 

Die hier genannten ökonomischen Gründe für 
die Erwerbstätigkeit von Frauen dürfen aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß die positive 
Einstellung zur Erwerbsarbeit grundsätzlich 
fortbesteht. Wird jeweils nach einzelnen Moti-
ven (Mehrfachnennungen) gefragt (Tab. VII/ 
21), erhalten die Positionen: „ich bin gerne im 
Beruf mit anderen Menschen zusammen" mit 
81 %, „berufliche Tätigkeit macht mir Freude" 
mit 75 %, „ich will für meine Rente vorsorgen" 
mit 74 % und „für mich ist es selbstverständlich 
zu arbeiten" mit 72 % Zustimmung hohe Bewer-
tungen. 
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Tabelle VII/20 

Wichtigster Grund für die Berufstätigkeit von erwerbstätigen Frauen nach Familientyp 
Verteilung in % 

Quelle: IAB-Projekt 3/2-399, 1991 
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Tabelle VII/21 

Völlig zutreffende Gründe für die Berufstätigkeit von erwerbstätigen Frauen nach Familientyp 
Anteil der Nennungen in % 

Quelle: IAB-Projekt 3/2-399, 1991 
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Vergleicht man die Angaben von Tabelle VII/20 
mit den älteren Ergebnissen (1986) aus der 
früheren Bundesrepublik, sind nicht unerhebli-
che Differenzen zu vermerken. Für die Gesamt-
heit der befragten verheirateten erwerbstätigen 
Frauen ermittelte Engelbrech (1987, S. 184) das 
Profil der Tab. VII/22. 

Tabelle VII/22 

Gründe für die Berufstätigkeit verheirateter 
Frauen in der (alten) Bundesrepublik 

Wichtigster Grund für die Berufstätigkeit 
Berufs -tätige 
Frauen 

Ich muß zum Lebensunterhalt 
beitragen, mir den Lebens- 
unterhalt verdienen 	 16 
Wir möchten uns mehr leisten 
können 	  16 
Berufliche Tätigkeit macht mir 
Freude 	  18 
Ich bin gerne im Beruf mit ande- 
ren Menschen zusammen 	 9 
Hausarbeit allein füllt mich 
nicht aus 	  6 
Möchte meinen erlernten Beruf 
auch ausüben 	  4 
Will für meine Rente vorsorgen . 	 12 
Bin dadurch unabhängig, 
selbständig 	  5 
Bei der gegenwärtigen hohen 
Arbeitslosigkeit kann man seinen 
Arbeitsplatz nicht aufgeben 	 2 
Ich würde sonst den fachlichen 
Anschluß verlieren 	  1 
Ich werde im eigenen Betrieb 
(Familienbetrieb) gebraucht 	 11 

Summe 	  100 

Quelle: IAB-Projekt 3-321, 1986 

Danach ist in den alten Bundesländern ca. ein 
Drittel der verheirateten Frauen vorwiegend 
aus finanziellen Gründen erwerbstätig. Für 
16 %, d. h. für nahezu jede sechste verheiratete 
Frau ist das Hauptmotiv für die Erwerbstätigkeit 
darin zu sehen, daß sie zum Lebensunterhalt 
beiträgt bzw. sich den Lebensunterhalt verdie-
nen muß. 16 % der Befragten wollen sich durch 
Erwerbstätigkeit mehr leisten können. Bei die-
sen stärker finanziell Motivierten sind jüngere 
Frauen, Frauen ohne Berufsausbildung bzw. 
Hilfs- oder angelernte Arbeiterinnen sowie 
Frauen aus unteren (Einkommens-) Schichten 
überrepräsentiert. Jede zehnte Frau, deren 
Hauptmotiv für die Erwerbstätigkeit „Geidver-
dienen" ist, hat einen arbeitslosen Ehemann. 

Verheiratete Frauen sind zu ungefähr einem 
weiteren Drittel aus Freude an ihrer Arbeit 
(18 %) tätig, weil sie gerne im Beruf mit anderen 
Menschen zusammen sind (9 %) oder weil sie 
die Hausarbeit nicht ausfüllt (6 %). Diese Motive 
werden von nicht formal qualifizierten Frauen 
und Frauen aus Familien mit geringem Haus-
haltseinkommen relativ selten als Grund für die 
Erwerbstätigkeit angegeben. Dagegen sind 
besserqualifizierte Frauen selbst bei höheren 
Haushaltsnettoeinkommen und bei Vorhanden-
sein von Kleinkindern überdurchschnittlich 
häufig berufstätig, weil sie Freude an der beruf-
lichen Tätigkeit haben. Das restliche Drittel ist 
insbesonders aus Gründen der Vorsorge für die 
Rente (12 %), infolge des Wunsches nach Unab-
hängigkeit (5 %), aber auch infolge der Notwen-
digkeit, im Familienbetrieb mithelfen zu müs-
sen (11 %), ins Erwerbsleben eingegliedert 
(siehe dazu ebenfalls Franke 1992, S. 109f.). 

Das bisher vorliegende empirische Mate rial läßt 
nur eine Schlußfolgerung zu: Nach der politi-
schen „Wende " hat sich die durchgängig hohe 
Erwerbsneigung der ostdeutschen Frauen nicht 
entscheidend verändert. Unterstrichen wird 
diese Erkenntnis durch Analysen der Wert-
orientierungen von Frauen (vgl. hierzu auch 
BMJF, Dokumentation 11/1991; Braun/Nowos-
sadeck 1992). 

Bedeu-
tung un

-

terschied

-

licher Le

-

bensberei

-

che für 
Frauen in 
Ost und 
West 

Wie Tab. VII/23 verdeutlicht, messen ost- und 
westdeutsche Frauen dem Lebensbereich „Fa-
milie und Kinder" höchste Bedeutung zu: 86 % 
der ostdeutschen Frauen und 74 % der west-
deutschen Frauen halten ihn für sehr wichtig. 
Für „Beruf und Arbeit" votieren 60 % der ost-
deutschen und 35 % der westdeutschen Frauen. 
Im Vergleich zu allen anderen erfaßten Ebenen 
des Lebens erscheint der Beruf den ostdeut-
schen Frauen nach der Familie somit als zweit-
wichtigster Lebensbereich. Bei den westdeut-
schen Frauen nimmt der Beruf einen gleich 
hohen Stellenwert ein wie Freizeit und 
Freunde. 

Für den Lebensbereich „Beruf und Arbeit" fällt 
auf, daß sich besonders große Unterschiede in 
der Beurteilung bei der Altersgruppe der 31- bis 
45jährigen Frauen sowie bei Frauen mit  Kin

-

dern und bei den erwerbstätigen Frauen zei-
gen. 

Insgesamt gesehen spielt der auf die Existenzsi-
cherung ausgerichtete Sektor „Beruf und 
Arbeit" in Ostdeutschland eine erheblich grö-
ßere Rolle als in Westdeutschland. Dies gilt 
insbesondere für die Gruppen von Frauen, die in 
Westdeutschland weniger am Erwerbsleben 
partizipieren: die Frauen mit Kindern und die 
Frauen mittleren Alters. Es ist anzunehmen, daß 
hier sowohl die hohe Wertschätzung der Arbeit 
in der DDR als auch die schlechte Arbeitsmarkt-
lage in Ostdeutschland die Ergebnisse bestim-
men. 
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Tabelle VII/23 

Wertorientierungen von Frauen in Ost- und Westdeutschland 
Ausgewiesen ist der prozentuale Anteil derer, die den jeweiligen Lebensbereich 

für „sehr wichtig" halten 

Eigene Beruf und Freizeit Freunde 
und Verwandt- Religion Politik und Nachbar 

Familie Arbeit und schaff und öffentliches schalt 
und Kinder Erholung Bekannte Kirche Leben 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

West 571 74 267 35 289 37 271 35 181 23 120 16 75 10 158 20 
Frauen 
insgesamt Ost 705 86 490 60 316 39 238 29 249 30 81 10 93 11 148 18 

Frauen im 
Alter von 

 

West 123 66 59 32 85 46 68 37 36 20 12 7 14 8 22 12 18 bis 30 
Jahren Ost 146 86 90 58 72 42 51 30 30 22 10 6 18 11 12 7 

West 190 75 79 33 91 38 78 32 46 19 24 10 21 9 38 16 31 bis 45 
Jahren Ost 248 88 283 72 128 45 92 33 82 29 16 6 29 10 39 14 

West 165 80 95 46 70 34 73 36 50 24 30 18 26 13 50 24 
46 bis 65 
Jahren Ost 229 87 161 62 98 37 71 27 86 33 38 11 33 13 63 24 

West 328 87 124 34 130 35 113 31 76 21 45 12 33 9 71 19 Frauen mit 
Kindern Ost 396 92 294 68 181 42 134 31 120 28 30 7 46 11 60 14 

West 251 62 143 36 159 39 158 39 105 26 75 19 42 10 87 22 Frauen ohne 
Kinder Ost 389 79 196 51 135 35 184 27 129 33 51 13 47 12 88 23 

West 193 67 108 37 119 41 94 33 56 19 27 9 29 10 37 13 Erwerbstätige 
Frauen Ost 420 87 320 68 205 42 146 30 138 28 31 6 50 10 63 13 

West 372 79 157 33 168 35 175 37 124 26 91 19 45 10 120 25 Nichterwerbs- 
tätige Frauen Ost 277 84 156 48 189 33 92 28 109 33 50 15 43 13 84 26 

Quelle: ALLBUS 1991 

8. Die Hoffnung auf ein Mehr an 
Zeitsouveränität für Frauen und 
Männer: Revisionsbedarf für das 
„Normalarbeitsverhältnis" 

8.1 Die Situation in den alten Bundesländern 

Allgemein mehren sich die Anzeichen dafür, 
daß das „klassische" Arbeitsverhältnis, das im 
wesentlichen auf Vollzeitarbeit abstellt 
(Franke/Buttler 1991, S. 173 ff.), nicht mehr den 
Zeitpräferenzen der Arbeitnehmer entspricht. 
Für Frauen und Männer in den alten Bundeslän-
dern gehen die Befragungsergebnisse dahin, 
daß bis zu 50 % der weiblichen und bis zu 20 % 
der männlichen Vollzeitbeschäftigten Teilzeit-
formen der Erwerbsarbeit präferieren (vgl. zum 
folgenden Klauder 1990, S. 126f.; Franke 1992, 
S. 127 ff.). 

Entwick-
lung der 
Zahl der 
Teilzeitar

-

beitsver-
hältnisse 

Fragt man nach den konkreten Entwicklungen 
in der Wirtschaft, zeigt sich, daß sich die Zahl 
der Teilzeitarbeitsverhältnisse — im weitesten 
Sinne definiert als Arbeitszeiten, die unterhalb 
der täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder 
jährlichen Standardarbeitszeiten liegen — in 
den letzten 30 Jahren in Westdeutschland in 
etwa verfünffacht hat. Insgesamt lag der Anteil 
der Teilzeitbeschäftigung an der Gesamtbe-
schäftigung 1960 bei 3,9 % und 1991 bei knapp 
15 %. Die Teilzeitbeschäftigung der Frauen 
stieg in dieser Zeit auf 3,48 Millionen und damit 
um fast 2,9 Millionen Personen. Im gleichen 
Zeitraum nahm die Vollzeitbeschäftigung von 
Frauen nur um ca. 0,9 Millionen zu. Das heißt, 
der größere Teil der zusätzlichen knapp vier 
Millionen Beschäftigungsverhältnisse von 
Frauen bestand aus Teilzeitarbeitsplätzen. Die 
Teilzeitquote lag bei diesen neuen Arbeitsplät- 



Drucksache 12/7560 	 Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

zen bei fast 77 %. Insgesamt erreicht sie 1991 für 
Frauen 33,1 %, für Männer 2,7 %. 

Im Jähr 1992 nahmen Teilzeittätigkeiten stärker 
zu als die Beschäftigung insgesamt. 39 % des 
Beschäftigungszuwachses entfiel auf Teilzeit-
beschäftigung — und damit auf weibliche 
Erwerbstätige. Hier wirkt sich die langfristige 
Verschiebung in der Struktur der Wirtschafts-
zweige aus. 84 % der in Teilzeit (sozialversiche-
rungspflichtig) beschäftigten Frauen waren 
Ende 1992 im Dienstleistungsbereich (ein-
schließlich Handel, Verkehr, Nachrichtenüber-
mittlung) tätig (Bundesanstalt für Arbeit 1993, 
S. 897f.). 

Ungefähr 90 % aller Teilzeitbeschäftigten sind 
Frauen, 83 % waren verheiratet. Die Teilzeit-
quote von verheirateten Frauen lag damit bei ca. 
50 %; ledige Frauen weisen eine Teilzeitquote 
von nur 8 % auf (Information nach Buttler 
1992). 

Einschät

-

zungen 
der Teil-

zeitarbeit 

Verschiedene Repräsentativbefragungen, die 
das IAB durchführte, ergaben: 

— ca. die Hälfte der verheirateten Frauen 
äußern die Auffassung, im Durchschnitt 
mehr zu arbeiten als sie es wünschen; sie 
präferieren Teilzeitarbeit gegenüber Voll-
zeitarbeit; 

— selbst vollerwerbstätige Männer neigen zu 
mehr als 20 %) zu einer Teilzeitbeschäf-
tigung. Für die Nichtrealisierung ihrer Teil-
zeitwünsche geben die teilzeitinteressierten 
Vollzeitbeschäftigten hauptsächliche drei 
Gründe an: „Mein Arbeitsplatz läßt sich 
nicht teilen" (27 %), in dem Betrieb, „in dem 
ich arbeite, gibt es keine Teilzeitarbeits-
plätze" (26 %) und „Teilzeitarbeit ist noch 
mit so vielen beruflichen Nachteilen verbun-
den, daß ich den Wunsch bisher nicht ver-
wirklicht habe" (22 %) (Information nach 
Buttler 1992); 

— zwei Drittel der nichterwerbstätigen Frauen, 
die im Prinzip bereit sind, sich in den Arbeits-
markt einzugliedern, würden sich für Teil-
zeitarbeit entscheiden; 

— im Durchschnitt der letzten Jahre suchten ca. 
20 % der erwerbslosen Frauen eine Teil-
zeitbeschäftigung. Am stärksten waren jene 
Frauen interessiert, die vorher ihre Erwerbs-
tätigkeit unterbrochen hatten (Franke/Butt-
ler 1991, S. 188f.). 

Zur Arbeitsmarktlage im Jahr 1992 verlautet 
zum zuletzt genannten Tatbestand: Im Jahres-
durchschnitt suchten 195 800 Arbeitslose aus-
schließlich eine Teilzeitbeschäftigung, 4 % 
mehr als 1991. 97 % dieser Arbeitslosen waren 
Frauen (Bundesanstalt für Arbeit 1993, S. 898f.). 
Ihre Wünsche bezüglich der Aufteilung der 
Arbeitsstunden auf den Tag lassen erkennen, 
daß sie Arbeit suchen, die sich zeitlich mit 
familialen Beanspruchungen vereinbaren läßt. 
Vieles spricht dafür — so meinen Franke und 
Buttler —, daß dies der erste Schritt zur Wieder

-

aufnahme von Beschäftigung nach einer Phase 
familienbedingter Unterbrechung sei. Deshalb 
werde auch in Zukunft bei vielen Frauen Teil-
zeitbeschäftigung auf der Wunschliste weit 
obenan stehen. Darauf werde sich der Arbeits-
markt einstellen müssen (Franke/Buttler 1991, 
S. 188f.). 

Auch das „klassische Erwerbsmodell" verliert 
seine Bedeutung. Lediglich ein knappes Viertel 
der verheirateten Frauen wünscht, daß der 
Mann voll arbeitet, die Frau hingegen nicht 
erwerbstätig ist. Bei den jüngeren und besser 
ausgebildeten Frauen ist der Anteil noch gerin-
ger. Etwa ein Drittel der verheirateten Frauen 
plädiert für eine gleichgewichtige Erwerbstä-
tigkeit beider Partner: beide Vollzeit oder beide 
Teilzeit. 40 der verheirateten Frauen präferie-
ren die Kombination: ein Partner Vollzeit, ein 
Partner Teilzeit (Klauder 1990, S. 27). 

8.2 Die Situation in den neuen Bundesländern 

Vor der 
Wende 

Die Normalbiographie in der DDR sah für die 
Männer und — mit Einschränkungen für die 
Zeit nach der Geburt von Kindern durch das 
Babyjahr — zugleich für die Frauen das 
Beschäftigungs-Zeitmuster einer kontinuierli-
chen außerhäuslichen Vollzeitbeschäftigung 
vor. Gleichwohl ist festzustellen, daß selbst die 
flächendeckende Ausstattung mit  sozialen 
Infrastruktureinrichtungen (Kinderkrippen, 
-horte, -gärten etc.) nicht verhindert hat, daß in 
der DDR über ein Viertel der erwerbstätigen 
Mütter die Dauer der Unterbrechung der 
Erwerbstätigkeit durch die Geburt von Kindern 
über ein Jahr hinaus ausdehnte (Engelbrech 
1992). 

Selbst in Phasen der Kleinkindbetreuung konn-
ten sich in der DDR keine nennenswerten Alter-
nativen zur Vollzeitbeschäftigung durchsetzen: 
Frauen zwischen 20 und 35 Jahren waren eher 
überdurchschnittlich häufig vollzeitbeschäftigt. 
Teilzeitarbeit bedeutete — anders als in westli-
chen Industrieländern — in der Regel lediglich 
eine Verkürzung des Arbeitstages um ein bis 
zwei Stunden. 

Nach der 
Wende 

Diese Situation änderte sich auch nach der 
Wende in den neuen Bundesländern nicht ent-
scheidend. Im Juni 1990 gaben ca. 25 % der 
Frauen in Ostdeutschland (ca. 33 % in West-
deutschland) an, teilzeitbeschäftigt zu sein. Die 
durchschnittliche Stundenzahl bei Teilzeit-
arbeit lag höher als im alten Bundesgebiet. 
Zudem waren besonders häufig Frauen in mitt-
leren Altersgruppen teilzeitbeschäftigt und vor 
allem ältere Arbeitnehmerinnen (Brinkmann/ 
Engelbrech 1991). 

Ge-
wünschte 
Erwerbs-
modelle 

Die weiterhin hohe Erwerbsneigung von Frauen 
mit und ohne Beschäftigungsverhältnis spiegelt 
sich in den Angaben über von ihnen präferierte 
Erwerbsmodelle (Tab. VII/24). Lediglich 2 % der 
erwerbstätigen Frauen in den neuen Bundes-
ländern würden das im Westen noch stärker 
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Tabelle VII/24 

Gewünschte Erwerbsmodelle von berufstätigen und nicht berufstätigen Frauen mit Partner 
in den neuen Ländern nach Familientyp 

Verteilung in % 

beide arb. beide arb. einer einer 
beide über die etwa die arbeitet arbeitet 

Frauen arbeiten Hälfte der Hälfte der Voll- der Vollzeit, insg. n 
Vollzeit üblichen üblichen andere der andere 

Zeit Zeit Teilzeit nicht 

Berufstätige Frauen 
Verheiratet ohne Kinder 
unter 16 Jahren 	 48 9 2 39 2 100 951 
darunter unter 21 Stunden- 
Verträge 	  42 6 2 46 4 100 143 

Verheiratet mit Kindern 
unter 16 Jahren 	 38 8 4 48 2 100 1 306 
darunter unter 21 Stunden- 
Verträge 	  35 10 5 47 3 100 173 

1 Kind 	  41 9 3 45 2 100 563 
2 Kinder 	  37 8 5 49 1 100 602 
3 und mehr Kinder 	 26 11 6 53 4 100 124 
mit 1 Kind unter 6 Jahren . . 35 7 4 52 2 100 367 
2 Kinder unter 6 Jahren 	 29 10 6 54 1 100 184 

Alleinerziehend/mit Pa rtner 42 8 5 43 2 100 150 

1 Kind unter 16 Jahren 	 42 10 5 41 2 100 133 
2 Kinder unter 16 Jahren . 	 45 7 4 44 0 100 56 
1 Kind unter 6 Jahren 	 41 14 2 41 2 100 87 

Ohne Kinder (16 Jahre) 
mit Partner 	  55 12 5 25 3 100 147 

insgesamt 	  44 8 4 42 2 100 2 554 

Nicht berufstätige Frauen 
ohne Kinder 
unter 16 Jahren 	 40 6 5 35 14 100 485 
mit Kindern unter 16 Jahren 36 6 2 48 8 100 563 

Quelle: IAB-Projekt 3/2-399, 1991 

praktizierte Modell vorziehen, daß ein Partner 
arbeitet und der andere nicht. Beinahe jede 
zweite befragte Frau wünscht Vollzeitarbeit für 
beide Partner (44 %). Hinzu kommen 8 %, die 
eine Erwerbstätigkeit favorisieren, die vom 
Umfang her jeweils mehr als die Hälfte der 
üblichen Arbeitszeit für beide ausmacht. Dieses 
Arbeitszeitmodell wird relativ unabhängig da-
von, ob Frauen gegenwärtig Vollzeit- oder teil-
zeitbeschäftigt sind, insbesondere von Müttern 
erwachsener Kinder angestrebt. 
Daneben gibt es eine nicht unbedeutende 
Gruppe (mehr als 40 % der Frauen), die es 
vorziehen würde, daß ein Partner Vollzeit und 
der andere Teilzeit arbeitet. Diese Vorstellun-
gen werden erwartungsgemäß von verheirate-
ten erwerbstätigen Frauen ohne Kinder weniger 

häufig und von Frauen in Familien mit zuneh-
mender Kinderzahl, insbesondere mit Kleinkin-
dern, häufiger als vom Durchschnitt vertreten — 
von  allen nicht erwerbstätigen Frauen wün-
schen ca. 11 % das „alte" Familienmodell, nach 
dem der Mann arbeitet und die Frau zuhause 
bleibt. Insgesamt meint jeweils etwas weniger 
als die Hälfte aller Befragten, daß beide Vollzeit 
bzw. ein Partner Voll- und der andere Teilzeit 
arbeiten sollten. Somit unterscheiden sich die 
Vorstellungen über Erwerbsmodelle für beide 
Partner von erwerbstätigen und nicht erwerbs-
tätigen Frauen nur graduell. Die im Vergleich zu 
den alten Bundesländern nach wie vor hohe 
Erwerbsneigung beider Pa rtner wird durch Aus-
sagen zur zukünftig individuell gewünschten 
Arbeitszeit bestätigt (Tab. VII/25). 
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Tabelle VII/25 

Gewünschte zukünftige Arbeitszeit erwerbstätiger und nicht erwerbstätiger Frauen 
in den neuen Ländern nach Familientyp 

Verteilung in % 

Frauen Vollzeit Teilzeit nicht 
arbeiten insg. n 

Verheiratete berufstätige Frauen ohne 
Kinder unter 16 Jahren 	  73 25 2 100 991 
darunter unter 21 Stunden-Verträge . . 57 34 9 100 160 

Verheiratet mit Kindern unter 16 Jahren 65 34 1 100 1 347 
darunter unter 21 Stunden-Verträge . 	 57 39 4 100 179 
1 Kind 	  72 28 0 100 583 
2 Kinder 	  63 36 1 100 617 
3 und mehr Kinder 	  50 49 1 100 129 
mit 1 Kind unter 6 Jahren 	 62 38 0 100 376 
2 Kinder unter 6 Jahren 	  50 49 1 100 188 

Alleinerziehend 

1 Kind unter 16 Jahren 	  81 18 1 100 271 
2 Kinder unter 16 Jahren 	 81 17 2 100 111 
1 Kind unter 6 Jahren 	  77 22 1 100 144 
mit Partner 	  73 26 1 100 159 
ohne Partner 	  86 13 1 100 249 

Ohne Kinder unter 16 Jahren mit Pa rtner 88 13 1 100 168 
Ohne Kinder unter 16 Jahren ohne 

Partner 	  88 8 4 100 479 

insgesamt 	  74 25 1 100 3 393 

Nicht berufstätige Frauen 

ohne Kinder unter 16 Jahren 	 43 25 32 100 526 
mit Kindern unter 16 Jahren 	 52 41 7 100 583 

Quelle: IAB-Projekt 3/2-399, 1991 

Ge

-

wünschte 
Arbeits

-

zeit 

Ungefähr drei Viertel der gegenwärtig erwerbs-
tätigen und nicht erwerbstätigen Frauen möch-
ten zukünftig in Vollzeitarbeitsverhältnissen 
beschäftigt sein; ein Viertel würde lieber Teil

-

zeit arbeiten und lediglich ein Prozent gar nicht 
arbeiten. Bei den teilzeitbeschäftigten Frauen 
(15 % der erwerbstätigen Frauen arbeiten 
gegenwärtig unter 21 Stunden) und vor allem 
bei den nicht erwerbstätigen Frauen mit Kin-
dern unter 16 Jahren liegt der Wunsch nach 
Teilzeitarbeit höher als bei den übrigen Frauen. 
Aber auch von dieser Gruppe würde mehr als 
die Hälfte (57 % bzw. 52 %) lieber Vollzeit 
beschäftigt sein. Über dem Durchschnitt liegt 
der Wunsch bzw. die Notwendigkeit, Vollzeit zu 
arbeiten, bei Alleinerziehenden, insbesondere 

ohne Partner, selbst beim Vorhandensein von 
kleineren Kinder, wenngleich auch bei dieser 
Gruppe die Wünsche nach Teilzeitarbeit mit der 
Anzahl der Kinder, insbesondere der Kleinkin-
der, deutlich zunehmen. 

Zu beachten ist ferner, daß in der Gruppe der 
nicht erwerbstätigen Frauen, die in Zukunft 
(Voll- oder Teilzeit) arbeiten wollen, gegenwär-
tig gut die Hälfte Arbeit sucht (Tab. VII/26). 
Offensichtlich führt das weiterbestehende 
Selbstverständnis zur Berufstätigkeit und/oder 
auch der gegenwärtig starke ökonomische 
Druck dazu, daß zwei Drittel der nicht erwerbs-
tätigen Frauen mit Kindern unter 16 Jahren 
gegenwärtig Arbeit suchen. 
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Tabelle VII/26 

Nicht berufstätige Frauen in den neuen Ländern nach Familientyp 
und deren gegenwärtige Suche nach Arbeit 

Verteilung in % 

Suche derzeit Arbeit 
Nicht berufstätige Frauen insg. n 

ja nein 

Verheiratet ohne Kinder unter 16 Jahren 	 45 55 100 526 

Verheiratet mit Kindern unter 16 Jahren 	 66 34 100 583 
1 Kind 	  68 33 100 250 
2 Kinder 	  (62) (38) 100 69 
3 und mehr Kinder 	  60 40 100 216 
mit 2 Kinder unter 6 Jahren 	  52 48 100 128 

Alleinerziehend 

1 Kind unter 16 Jahren 	  65 35 100 128 
2 Kinder unter 16 Jahren 	  (77) (23) 100 66 
1 Kind unter 6 Jahren 	  60 40 100 105 

mit Partner 	  61 39 100 100 
ohne Partner 	  76 24 100 107 

insgesamt 	  57 43 100 1 316 

Vorausset

-

zungen 
für eine 

Wahlfrei

-

heit zwi

-

schen Er

-

werbs- 

 

und Fami

-

lientätig

-

keit 

Quelle: IAB-Projekt 3/2-399, 1991 

9. Probleme der Kinderbetreuung 

9.1 Die Situation in den alten Bundesländern 

In seinem Gutachten „Familien mit Kleinkin

-

dern" greift der Wissenschaftliche Beirat für 
Familienfragen beim BMJFG (1980) das Thema 
spezifischer Belastungskumulationen in der 
frühkindlichen Entwicklung (0 bis 3 Jahre) auf. 
Er konstatiert den elterlichen Bedarf an Betreu-
ung ihrer Kleinkinder und stellt zugleich fest, 
daß auch bei einer stärkeren Verbreitung der 
außerhäuslichen Erwerbstätigkeit von Frauen 
mit (Klein-)Kindern die hier betroffenen Kinder 
in der konkreten Realität nicht ohne Versorgung 
und Betreuung bleiben. Erwähnt werden an 
dieser Stelle vor allem die Unterstützungslei-
stungen, die aus dem Verwandtschafts- bzw. 
Familienverband beigesteuert werden. Den-
noch registriert der Beirat beachtliche Defizite 
an familienergänzenden Betreuungseinrichtun-
gen, nicht zuletzt an Kindertagesstätten. Bereits 
zu jenem Zeitpunkt empfahl er die Einführung 
von Erziehungsgeld, das — wie er meinte — die 
Entscheidung für die Erziehung und die persön-
liche Betreuung von Kindern in ihren Familien 
erleichtere. Zugleich plädierte er für einen ziel-
strebigen Ausbau familienergänzender Betreu-
ungseinrichtungen. Beide Maßnahmenbündel 
seien als Voraussetzungen für Entscheidungen, 
mit denen sich die verantwortlichen Eltern 
jeweils identifizieren könnten, anzusehen, als 
Grundlage für die Gewährleistung des Prinzips 
der Wahlfreiheit zwischen Erwerbstätigkeit und 

Familientätigkeit (BMJFG 1980, S. 43 ff., 153 ff., 
162 ff.). Da dieses Thema in Abschnitt XI. 2 
dieses Berichts vertieft diskutiert wird, sollen an 
dieser Stelle lediglich einige ergänzende 
Bemerkungen angefügt werden. Bekannt ist, 
daß in den alten Bundesländern der Schwer-
punkt der institutionalen Kinderbetreuung vor 
allem bei den Kindergärten liegt, — bei länder-
spezifisch nicht unerheblichen Versorgungsun-
terschieden (vgl. dazu im Detail Kapitel 
VIII. 1). 

Aktivitä-
ten der 
Wirtschaft 

Hier interessieren vor allem die Aktivitäten, die 
die Wirtschaft in diesem Bereich für sinnvoll und 
möglich hält. Aus einer bislang noch nicht 
veröffentlichten Studie des Instituts der deut-
schen Wirtschaft über „Vorstellungen für eine 
familienorientierte Arbeitswelt der Zukunft" 
liegt eine Vorweginformation über Kinderbe-
treuung bereits vor. Dort wird berichtet, daß 
viele Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen auch 
nach der Geburt eines Kindes im Betrieb halten 
möchten. Trotz der dreijährigen Beschäfti-
gungsgarantie nach dem Erziehungsurlaub 
kehrten wegen fehlender Betreuungsmöglich-
keiten für den Nachwuchs viele von ihnen nicht 
mehr an den Arbeitsplatz zurück. 

Von Un

-

terneh

-

men er-
probte 
Modell-
typen 

In den Kreisen der befragten Unternehmen 
überwiegt die Meinung, ein erweitertes Ange-
bot an Kindergärten werde sich positiv auf die 
Beschäftigung von Müttern und Vätern auswir-
ken. Deshalb versuchen Betriebe dort, wo es 
Defizite an Kindergärten-Plätzen gibt, gegen 
den Mangel anzugehen (vgl. Euroforum 1992). 
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In Westdeutschland haben vor allem große 
Unternehmen (wie Bayer AG, Deutsche Bank 
AG, Schering AG) betriebseigene Kindergärten 
und Kindertagesstätten für den Nachwuchs 
ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einge-
richtet. Um genügend Mitarbeiterkinder für 
einen eigenen Kindergarten zusammenzube-
kommen, haben sich einige Unternehmen in 
einem Pool zusammengeschlossen. Einen ähnli-
chen Weg gehen die Siemens AG in München 
und die Allianz AG in Frankfurt. Dort werden in 
einem eigenen Kindergarten neben 20 Betriebs-
kindern 20 Stadtteilkinder betreut. 

Darüber hinaus erproben Unternehmen andere 
Modelltypen: 
— Erwerb von Belegrechten in bestehenden 

Einrichtungen. 
— Förderung von Elterninitiativen. 

Eine Privatinitiative berufstätiger Eltern 
wird durch Firmenspenden und durch 
Bereitstellung eines eigenen Gebäudes auf 
dem Betriebsgelände unterstützt. 

— Kindergarten-Sponsoring. 
Eltern gründen einen Verein, der Unterneh-
men gezielt um Spenden angeht. Damit soll 
der Ausbau bereits bestehender Kindergär-
ten ermöglicht werden. Unternehmen wie 
IBM und Daimler haben sich gegenüber der 
Elterninitiative verpflichtet, ihr finanzielles 
Engagement zunächst für mindestens drei 
Jahre aufrechtzuerhalten. 

Die Entscheidung gegen einen eigenen Kinder-
garten hat für zahlreiche Firmen nicht zuletzt 
finanzielle Gründe. Nach Erhebungen in Nord-
rhein-Westfalen kostet die Neuschaffung eines 
städtischen Kindergartenplatzes rund 18 000 
DM. Ein Krippenplatz für unter Dreijährige 
schlägt sogar mit 38 000 DM zu Buche. Hinzu 
kommen die Betriebskosten: Für einen städti-
schen Halbtags-Kindergartenplatz sind pro Jahr 
4 500 DM anzusetzen, für einen Tagesstätten

-

platz 6 700 DM. Ein Krippenplatz erfordert 
dagegen jährliche Betriebsmittel in Höhe von 
16 000 DM. 
Die Aufwendungen privater Unternehmen für 
den Betrieb eines Kindergartens sind oft be-
deutend höher als die Kosten für staatliche 
Träger. Betriebseigene Erzieherinnen müssen 
nämlich nach dem meist höheren Branchen

-

Tarif bezahlt werden. Die Bundesländer sehen 
die finanziellen Belastungen, die auf Betriebe 
mit der Gründung eigener Einrichtungen zu-
kommen, und versuchen zu helfen: In Nord-
rhein-Westfalen haben Betriebe durch das 
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder 
einen Anspruch auf Zuschüsse in Höhe von 27 % 
der Betriebskosten (iwd 1992, 29, S. 8). 

Inan

-

spruch

-

nahme 
von Krip-

pen und 
Kinder

-

gärten 

9.2 Die Situation in den neuen Bundesländern 

Das IAB stellt Ende 1991 durch Befragung fest: 
Zwei Drittel der erwerbstätigen Frauen nehmen 
zu diesem Zeitpunkt einen Kinderkrippenplatz 

in Anspruch, dagegen nur jede fünfte nicht 
erwerbstätige Frau mit Kindern unter vier Jah-
ren (Tab. VII/27). Von den drei- bis sechsjähri-
gen Kindern mit erwerbstätigen Müttern wer-
den drei von vier, bei nicht erwerbstätigen 
Müttern lediglich jedes zweite Kind — und 
damit bereits in geringerem Maße als in den 
alten Bundesländern — in Kindergärten betreut. 
Da Frauen, insbesondere mit Kleinkindern, 
häufiger als Männer nicht erwerbstätig bzw. 
arbeitslos sind, geben Männer weniger häufig 
an, daß ihre Kinder außerhäuslich betreut wer-
den (müssen). Bei einer umgekehrten Konstel-
lation, also bei Nichterwerbstätigkeit der Män-
ner, nimmt die außerhäusliche Kinderbetreu-
ung dagegen kaum ab. 

Ge
-

schlechts

-

spezifi

-

sche Un-
terschiede 
bei der 
Kinderbe-
treuung 

Die Verlagerung außerhäuslicher Kinderbe-
treuung zur individuellen Versorgung von  Kin

-

dern nimmt vornehmlich dann zu, wenn Frauen 
nicht erwerbstätig sind. Ob Männer erwerbstä-
tig sind oder nicht, Kinderbetreuung obliegt den 
Frauen. Selbst erwerbstätige Mütter mit Klein-
kindern betreuen mit 28 % etwa doppelt so 
häufig, als dies bei Männern der Fall ist (13 %), 
ihre Kinder (auch) selbst. Daraus resultiert eine 
deutlich stärkere Beanspruchung erwerbstäti-
ger Frauen durch Hausarbeit und Kinderbetreu-
ung: Bei jüngeren Paaren (unter 35 Jahren) mit 
Kindern leisten die Frauen täglich 2,94 Stunden 
im Vergleich zu einer 2,09 Stunden-Belastung 
der Männer (Meyer/Schulze 1992). 

80 % der nicht erwerbstätigen Frauen betreuen 
mittlerweile ihre Kleinkinder selbst. Dieser 
Anteil übersteigt wiederum deutlich die Partizi-
pation der in geringerer Zahl von Arbeitsplatz-
verlusten betroffenen Männer, von denen ledig-
lich jeder Dritte die Betreuung von Kleinkindern 
übernimmt. Mit Ausnahme der Einbeziehung 
von Großeltern, die bei jedem zehnten Kind 
unter 16 Jahren Betreuungsaufgaben wahrneh-
men und bei knapp jeder fünften erwerbstäti-
gen Frau mit Kleinkind bei der Kinderbetreu-
ung beteiligt sind, haben anderweitige indivi-
duelle Betreuungsmöglichkeiten wie z. B. durch 
andere Verwandte, Nachbarn bzw. Tagesmüt-
ter in der Praxis keine Bedeutung. 

Beurtei-
lung 
außer-
häuslicher 
Kinderbe-
treuung 

Trotz der faktischen Schwerpunktverschiebung 
von außerhäuslicher zu mehr individueller Kin-
derbetreuung wird ein Versorgungsnetz, wie es 
in der DDR vorhanden war, weiterhin von Män-
nern und Frauen in den neuen Bundesländern 
überwiegend als positiv beurteilt. Noch im 
Herbst 1990 beurteilten 92 % der Frauen mit 
Kindern im Krippenalter die Art der Kinderbe-
treuung in der DDR als sehr gut (Infas 1991). 
Öffentliche Kindertagesstätten bzw. Kinder-
krippen für Kinder unter drei Jahren werden 
auch weiterhin (Herbst 1991) bei Berufstätigkeit 
der Eltern von ca. zwei Dritteln der erwerbstäti-
gen, aber auch der nicht erwerbstätigen Frauen 
als sehr geeignet, von einem weiteren Viertel als 
einigermaßen geeignet eingestuft (Tab. VII/28). 
Frauen mit Kleinkindern beurteilen — im Ver-
gleich zu den übrigen Frauen — die Betreuung 
durch Kinderkrippen überdurchschnittlich posi- 
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Tabelle VII/27 

Art der Betreuung des (jüngsten) Kindes bei erwerbstätigen Männern und Frauen 
nach Alter des Kindes 

— in % (Mehrfachnennungen) — 

Frauen Männer 

Erwerbstätige Nichterwerbstätige Erwerbstätige Nichterwerbstätige 
mit Kind mit Kind mit Kind mit Kind 

Art der 
unter zwi- unter 4 unter zwi- unter zwi- unter zwi- Kinderbetreuung 

16 Jah-  schen 4 Jahren 16 Jah- schen 4 unter 4 16 .Jah- schen 4 unter 4 16 Jah- schen 4 unter 4 
ren ins- und 6 insge- ren ins- und 6 Jahren ren ins- und 6 Jahre ren ins- und 6 Jahren 
gesamt Jahren samt gesamt Jahren gesamt Jahren gesamt Jahren 
n=1755 n=437 n=311 n=796 n=229 n=256 n=1611 n=469 n=299 n=293 n=77 n=54 

von mir selbst . 29 26 28 61 57 81 16 16 13 16 25 33 
(Ehe-) Partner . 12 9 10 7 5 9 32 32 42 32 30 56 
Großeltern 	 12 14 18 9 12 11 10 10 8 10 12 6 
andere Ver- 
wandte (ältere 
Geschwister 
etc.) 	 3 2 1 2 2 2 3 2 1 3 1 0 
private Betreu- 
ung (Nachbarn, . 
Tagesmutter 
etc.) 	 2 3 4 1 0 1 1 1 1 1 0 0 
Kinderkrippe . . 10 — 67 7 — 20 11 — 52 11 — 40 
Kindergarten . 	 24 75 10 17 51 4 22 59 7 22 51 0 
Hort 	 16 — — 8 — — 12 — — 12 — — 
Schule 	 29 — — 18 — — 23 — — 23 — — 
von  niemanden 13 0 0 4 0 0 8 0 0 8 0 0 

Quelle: IAB - Projekt, 3/2 - 399, 1991 

tiv. Alternativen dazu — wie private Kinderta-
gesstätten bzw. -krippen — werden lediglich 
von gut einem Drittel und die Betreuung durch 
Großeltern von weniger als einem Drittel bei 
Berufstätigkeit beider Eltern als sehr geeignet 
eingeschätzt. Andere Formen der außerhäus-
lichen Kinderbetreuung haben in der Bewer-
tung von Frauen und Männern keine nennens-
werte Bedeutung. 
Die erlebte kollektive Kinderbetreuung wird 
somit weiterhin bei Berufstätigkeit beider Eltern 
als die geeignetste Betreuungsform für Klein-
kinder bewertet. Aber auch in den neuen Bun-
desländern wird die Berufstätigkeit beider 
(Ehe-) Partner z. T. als nachteilig für die Kinder-
erziehung gesehen. Knapp die Hälfte der 
Frauen (46 %) vertritt die Meinung, daß Klein-
kinder unter der Berufstätigkeit von Müttern 
leiden (Infas 1991). Diese Einschätzung spie-
gelte sich bereits im tatsächlichen Verhalten 
von Müttern in der DDR wider, wo der überwie-
gende Teil der berufstätigen Frauen die staatli-
cherseits gewährte, ein- bis eineinhalbjährige 
bezahlte berufliche Freistellung nach der 
Geburt eines Kindes in Anspruch nahm. 

Insgesamt kann festgehalten werden, daß in 
den neuen Bundesländern den Eltern bei bei-
derseitiger Erwerbstätigkeit die Betreuung von 
Kleinkindern in Kinderkrippen nach wie vor als 
geeignetste Form gilt. Daneben zeichnet sich 
die Tendenz ab, daß mit der Erhöhung der Zahl 
nicht erwerbstätiger Mütter die Inanspruch-
nahme von Kinderkrippen abund die individu-
elle häusliche Betreuung zunimmt. Parallel 
dazu könnte es zu einer stärkeren Individuali-
sierung von Freizeitaktivitäten von Vorschul- 
und Schulkindern kommen, da zunehmend 
ehemals vorhandene Möglichkeiten, Freizeit in 
Kinder- und Jugendorganisationen zu verbrin-
gen, entfallen. All dies dürfte sich unabhängig 
von der jeweiligen Einschätzung von bisherigen 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten vollziehen. 
Betriebliche Kinderbetreuungsstätten existie-
ren kaum noch. Die Personalmittel der kommu-
nalen Einrichtungen sind ebenfalls nicht gesi-
chert, und die steigenden Gebäude- und Miet-
kosten drohen die Finanzen der Kommunen zu 
übersteigen (Meyer/Schulze 1992). 
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Tabelle VII/28 

Beurteilung von Kinderbetreuungs 

 

möglichkeiten 
für berufstätige Frauen mit Kind 

unter 3 Jahren 
Verteilung in % 

Frauen 

erwerbs- nicht 
erwerbs- tätig tätig 

n=3409 n=1670 

Öffentliche Kindertages- 
stätte/Kinderkrippe 

sehr geeignet 	 65 65 
einigermaßen geeignet . 	 26 25 
nicht sehr geeignet 	 7 6 
überhaupt nicht geeignet 2 4 

100 100 

Private Kindertagesstätte/ 
Kinderkrippe 

sehr geeignet 	 36 34 
einigermaßen geeignet 	 43 43 
nicht sehr geeignet 	 16 17 
überhaupt nicht geeignet 5 6 

100 100 

Babysitter 
sehr geeignet 	 9 10 
einigermaßen geeignet . 	 34 33 
nicht sehr geeignet 	 39 37 
überhaupt nicht geeignet 18 20 

100 100 

Tagesmutter 
sehr geeignet 	 14 15 
einigermaßen geeignet . . 40 37 
nicht sehr geeignet 	 33 31 
überhaupt nicht geeignet 13 17 

100 100 

Nachbarn/Freunde 
sehr geeignet 	 7 8 
einigermaßen geeignet . . 30 34 
nicht sehr geeignet 	 42 40 
überhaupt nicht geeignet 21 20 

100 100 

Großeltern 
sehr geeignet 	 28 31 
einigermaßen geeignet . . 45 43 
nicht sehr geeignet 	 20 18 
überhaupt nicht geeignet 7 8 

100 100 

andere Verwandte 
sehr geeignet 	 6 7 
einigermaßen geeignet . 	 31 30 
nicht sehr geeignet 	 39 40 
überhaupt nicht geeignet 24 23 

100 100 

Quelle: IAB-Projekt, 3/2-399, 1991 

10. Die Problematik der 
Wiedereingliederung 

In seinem 1984 veröffentlichten Gutachten „Fa-
milie und Arbeitswelt" formulierte der Wis-
senschaftliche Beirat für Familienfragen beim 
BMJFG: „Arbeitnehmer, die mehrere Jahre aus 
dem Erwerbsleben ausscheiden, um sich der 
Familientätigkeit zu widmen, werden mit 
schwer zu bewältigenden Problemen konfron-
tiert, wenn sie wieder erwerbstätig werden 
wollen. Diese Probleme werden um so größer 
und um so schwerer lösbar, je größer die 
Arbeitslosigkeit ist" (BMJFG 1984, S. 253). 
Diese Feststellung ist bedauerlicherweise nach 
wie vor aktuell. Dennoch muß betont werden, 
daß sich auf allen Ebenen, die hier einschlägig 
berührt sind, Bewegungen abzeichnen. Sowohl 
die Wirtschaft als auch die Gewerkschaften und 
die Bundesanstalt für Arbeit bemühen sich um 
Bestandsaufnahmen bereits praktizierter Maß-
nahmen und um die Weiterentwicklung zu-
kunftsorientierter Konzepte (vgl. dazu Institut 
der deutschen Wirtschaft, noch unveröffentlich-
tes Manuskript; Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliches Institut des DGB, 1990; Engelbrech/ 
Kraft 1992). 

10.1 Die Situation aus der Sicht der 
Betroffenen in den alten Bundesländern 

Probleme 
für die 
Wieder

-

eingliede

-

rung 

Nach Feststellungen der Bundesanstalt für 
Arbeit kehren jährlich etwa 300 000 Frauen 
nach Unterbrechung der Erwerbstätigkeit — 
aus vornehmlich familiären Gründen — ins 
Berufsleben zurück: Zwei Drittel der wiederein-
gegliederten Frauen sind jünger als 40 Jahre 
und nahezu die Hälfte hat noch Kinder unter 
15 Jahren. Die Problemstruktur für Wieder-
eingliederung stellt sich — wie folgt — dar: 

„— Hauptschwierigkeit bei der Rückkehr in 
den Beruf sind fehlende Arbeitsplätze. 47 % 
der Berufsunterbrecherinnen sehen darin 
die größte Schwierigkeit; 

— 19 % der Frauen sehen Probleme wegen 
fehlender Teilzeitmöglichkeiten bzw. un-
flexibler Arbeitszeiten; 

— 26 % nennen nicht ausreichende Kinder-
betreuungsmöglichkeiten als Problem; 

— lediglich 8 % der befragten Frauen geben 
an, ihnen fehlten berufliche Kenntnisse, sie 
seien zu alt, oder sie fühlten sich den 
gesundheitlichen Anforderungen nicht ge-
wachsen; 

— nach der Wiedereingliederung waren Be-
rufsunterbrecherinnen häufiger in befriste-
ten Arbeitsverhältnissen oder in Teilzeitar-
beit beschäftigt als kontinuierlich berufstä-
tige Frauen; 

— der überwiegende Teil der (erfolgreichen) 
Berufsrückkehrerinnen betrachtet die Wie- 
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Abbildung VII/6 

Wie beurteilen die Unternehmen*) Berufsrückkehrerinnen für eine Tätigkeit ... 

*)Betriebe mit Angaben zur Motivation 

Quelle: Engelbrech/Kraft 1992 
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deraufnahme der Berufstätigkeit zwar nicht 
als Abstieg, nach eigenen Angaben sind sie 
aber häufiger als vor der Unterbrechung 
unterhalb ihres Ausbildungsniveaus be-
schäftigt, insbesondere dann, wenn bei der 
Rückkehr eine Teilzeitbeschäftigung auf-
genommen wird" (Franke 1992, S. 120f.). 

Beurtei

-

lung von 
Berufs

-

rückkeh

-

rerinnen 
durch die 

Unterneh

-

men 

Unternehmensbefragungen vermitteln für das 
Gebiet der alten Bundesländer das Bild einer 
bestimmten Erfahrungsstruktur, an die sich 
unterschiedliche Bewertungen des Eingliede-
rungsproblems durch die Betriebe knüpfen 
(Abb. VII.6). Wissensverluste, die Dequalifizie-
rung bedeuten, sind Negativfaktoren, denen 
beachtlich starke Berufsmotivationen gegen-
überstehen, aber auch der Tatbestand der Dop-
pelbelastung durch Familie und Beruf sind die 
Elemente, die hier nebeneinander in einer 
Bewertungsbilanz zu berücksichtigen sind. 

Empfeh

-

lungen 
der Unter

-´nehmer 

Diese Beobachtungen führen zu Empfehlungen, 
nicht zu lange zu unterbrechen und zu Erwä-
gungen über staatliche Maßnahmen, die hil-
freich sein könnten bei der wechselseitigen 
Bewältigung der Wiedereingliederungsauf-
gabe durch die betroffenen Frauen und Unter-
nehmen (siehe dazu Abb. VII/7 und Abb. VII/8). 
Wichtig ist festzuhalten, daß das familienpoliti

-

sche Engagement eher in Großunternehmen 
vorhanden ist. Kleinunternehmen wird deshalb 

Familien-
politisches 
Engage-
ment der 
Unter-
nehmen 

empfohlen, einen „Verbund verschiedener Fir-
men" zu gründen, der Wiedereingliederungs-
maßnahmen für ihre Mitarbeiterinnen in der 
Familienphase organisiert. Anfang 1991 betei-
ligte sich noch nicht einmal ein Prozent der 
Unternehmen an einem Verbund dieser Art; 
aber immerhin 16 interessieren sich dafür. 
Insgesamt ist zu erwarten, daß sich die Personal-
politik um eine stärkere Integration der Frauen 
und deren ausbildungsadäquaten Einsatz in 
den Betrieben bemühen wird. Dabei gilt es vor 
allem, Dequalifizierungsprozesse durch Qualifi-
zierungsmaßnahmen, die je nach Bedarf unter-
schiedlichen Zeitmustern folgen und gezielte 
Förderungsmaßnahmen beinhalten, zu verhin-
dern oder zu beheben. 

In der bereits genannten Studie des Instituts der 
deutschen Wirtschaft mit einer Umfrage bei 700 
Unternehmen aus 21 Wirtschaftszweigen wurde 
untersucht, inwieweit dort familienpolitische 
Programme bereits vorhanden sind. Das Ergeb-
nis lautet: In der Chemischen Industrie, bei den 
Kreditinstituten sowie in der Nahrungs- und 
Genußmittelindustrie betonen drei von fünf Per-
sonalchefs das eigenständige familienpolitische 
Engagement ihrer Unternehmen. 

Betriebliche Angebote, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern helfen sollen, Beruf und Fami-
lie besser miteinander zu vereinbaren, sind in 

Abbildung VII/7 

Nach wieviel Jahren sollten Frauen in der Familienphase versuchen, 
wieder berufstätig zu werden? 

Quelle: Engelbrech/Kraft 1992 
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Abbildung VII/8 

Staatliche Fördermaßnahmen, die aus der Sicht der Unternehmen helfen könnten, 
Berufsrückkehrerinnen einzustellen .. . 

Quelle:  Engelbrech/Kraft 1992 

rund 36 % der Unternehmen vorhanden — wei-
tere 6 % haben vor, in absehbarer Zeit entspre-
chende Förderprogramme umzusetzen. 

Das familienpolitische Engagement der Unter-
nehmen ist zu einem hohen Maß eigenmotiviert. 
So ist jeder zweite Betrieb (49 %) der Auffas-
sung, daß die unternehmerische Wirtschaft 
ihren Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf leisten sollte. 

Auffallend ist, daß unternehmerisches Engage

-

ment zugunsten der Mitarbeiterinnen in Bran

-

chen mit niedrigem Frauenanteil überraschend 

Gründe 
für be-
triebliche 
Aktivitä-
ten 

positiv bewertet wird so im Maschinen- und 
Fahrzeugbau und in der Eisen- und Metall-
erzeugung, wo der Frauenanteil lediglich 15 % 
beträgt (Tab. VII/29). 

Ausschlaggebend für die betrieblichen Aktivi-
täten sind — neben dem Faktor Unternehmens-
größe: 

— Unternehmensimage. Die Betriebe wollen 
sich durch zusätzliche mitarbeiterorientierte 
Förderprogramme Vorteile im Wettbewerb 
um qualifizierte Fachkräfte sichern. Jedes 
dritte Unternehmen sei so in der Lage, den 
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Tabelle VII/29 

Familienpolitik am Arbeitsplatz 

Auf die Frage, ob die unternehmerische Wirtschaft zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
einen eigenen Beitrag leisten sollte, 

antworteten soviel % der Befragten mit . . . 

Frauen

-

anteil 
in % 

Wirtschaftszweig ja nein 
keine 

Meinung/ 
Antwort 

27 Chemie 64 8 28 

54 Kreditinstitute 61 8 31 

45 Nahrung, Genuß 60 8 32 

31 Kunststoffverarbeitung 48 19 33 

55 Handel 46 9 45 

26 Holz, Papier, Druck 43 8 49 

63 Textil, Leder, Bekleidung 39 23 38 

15 Maschinen- und Fahrzeugbau 37 14 49 

15 Eisen- und Metallerzeugung 37 15 48 

61 Bildung, Wissenschaft und Publizistik 10 7 83 

Quelle: StBA; IW - Umfrage bei 700 westdeutschen Unternehmen aus verschiedenen Branchen; iwd 3/1992, S. 5 

Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften • zu 
decken. 

— Darüber hinaus dokumentierten die unter-
nehmerischen Konzepte die soziale Verant-
wortung — sagen 11 % der Befragten. 

— Marktvorteile. Gut 20 % sehen in den Pro-
grammen eine Möglichkeit zur Verstärkung 
der Leistungsmotivation der Mitarbeiter. 

— Personalentwicklung. Jedes sechste der 700 
befragten westdeutschen Unternehmen ver-
folgt das Ziel, die Ausbildungs- und Beschäf-
tigungschancen junger Frauen zu erweitern, 
um Arbeitskräfte für die klassischen Män-
nerberufe zu gewinnen. 

Angesichts der hohen Ausbildungs- und Einar-
beitungskosten sei es zudem ökonomisch gebo-
ten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfri-
stig im Unternehmen zu halten — auch über die 
Familienphase hinweg (iwd 1992, 3, S. 5). 

10.2 Die Situation von Frauen und Müttern 
in den neuen Bundesländern 

Über

-

durch

-

schnitt

-

liche Be

-

schäfti

-

gungsver

-

luste von 
Frauen 

Das Problem der Wiedereingliederung von 
Frauen in die Erwerbstätigkeit stellt sich gegen-
wärtig für die Frauen in den neuen Bundeslän-
dern schwerpunktmäßig als ein Fall dar, der sich 
auf die Wiedereingliederung nach Erwerbslo-
sigkeit bezieht. In der Zeit nach der „Wende" 
fanden Frauen offensichtlich weniger Beschäfti-
gungsmöglichkeiten als Männer. 

Zwischen November 1990 und 1991 kam es zu 
einer deutlichen Beschäftigungszunahme in der 
Bauwirtschaft mit 106 000 (+15 %) sowie in den 
„frauentypischen" Branchen im Banken- und 
Versicherungsbereich mit 65 000 Stellen (58 %) 
und zu einer leichten Zunahme von 21 000 
(+1 %) bei den übrigen Dienstleistungen. In 
diesem Zeitraum nahm der Anteil der Frauen in 
den „Wachstumsbranchen" Bau von 15 % auf 
13 % und bei Banken und Versicherungen von 
79 % auf 73 % ab. 

Im Handel gab es eine rückläufige Beschäfti-
gungsentwicklung: 73 000 (-8 %), bei Verkehr 
und Nachrichtenübermittlung: 43 000 (-7 (Y0), 
im Verarbeitenden Gewerbe: 652 000 (-26 %), 
in der Landwirtschaft: 296 000 (-42 %) und bei 
Bergbau und Energie: 131 000 (-32 %). Im Han-
del kam es zu starken Beschäftigungsverlusten 
vor allem bei Frauen (knapp 100 000), bei den 
„übrigen Dienstleistungen" blieb das Ge-
schlechterverhältnis stabil. Vom Beschäfti-
gungsrückgang im Verarbeitenden Gewerbe 
waren Frauen anteilsmäßig stärker betroffen als 
Männer, im Bereich der Landwirtschaft lief die 
Entwicklung in entgegengesetzter Richtung 
(Arbeitsmarkt-Monitor 1991, 1992). Das bedeu-
tet insgesamt, daß in allen Wirtschaftsberei-
chen, ob sie schrumpfen, stagnieren oder pro-
sperieren — ungeachtet der Situation in der 
DDR-Zeit — ein Abbau der Frauenbeschäfti-
gung stattfindet. 

Entscheidend für die überproportional hohe 
Arbeitslosigkeit der Frauen ist, daß sich in den 
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neuen Bundesländern bereits frühzeitig Muster 
der betrieblichen Beschäftigungspolitik eta-
bliert haben, wie sie von westlichen Arbeits-
märkten bekannt sind. Danach setzt sich nicht 
bei den Entlassungen aus den Betrieben, son-
dern primär bei den Einstellungen eine ziel-
gruppenspezifische insbesondere ge-
schlechtsspezifische -- Diskriminierung durch. 

Ge

-

schlechts

-

spezifi

-

sche Dis

-

kriminie

-

rung bei 
Einstel-

lungen .. . 

Angesichts des hohen Arbeitskräfte-Überhangs 
werden Männer bei Einstellungen deutlich 
bevorzugt. Beobachtungen der Arbeitsämter 
zeigen: 

— Frauen mit Kleinkindern sind besonders 
betroffen. Stellenangebote für Teilzeitarbeit 
sind Ausnahmefälle. Das Kinderbetreuungs-
netz ist löcherig geworden. 

— Bei Stellenangeboten im Bürobereich wer-
den entweder sehr junge Frauen ohne Kin-
der oder Frauen im Alter zwischen 35 und 45 
Jahren bevorzugt. Ganz gering sind die Wie-
dereingliederungschancen der Frauen, die 
45 Jahre und älter sind. Ein beachtlicher Teil 
dieser älteren Frauen erfüllt nicht die 
Anspruchsvoraussetzungen für das Alters-
übergangsgeld. 

— Frauen mit kaufmännischen Fach- oder 
Hochschulabschlüssen werden in der Regel 
unterwertig eingestellt. 

— Bei Frauen mit Facharbeiter-Ausbildungen 
im gewerblich-technischen Bereich ist die 
Situation nicht besser. Obwohl sie bereit 
sind, auch Arbeiten zu übernehmen, die 
nicht ihrer Qualifikation entsprechen, wer-
den sie von Arbeitgebern nur selten bei 
Einstellungen berücksichtigt. 

— Zunehmend dringen Männer in ehemals 
weibliche Dienstleistungen ein (Banken, 
Post, Verkehrswesen). Dieser Trend ist 
besonders bei den sich sukzessive compute-
risierenden Dienstleistungsbereichen zu be-
achten. 

...auch 
von Aus

-

zubilden

-

den 

Bekannt ist, daß die Bereitschaft der Unterneh-
men, weibliche Auszubildende einzustellen, 
deutlich abgenommen hat. Begründet wird dies 
zum einen mit dem ehemaligen staatlichen 
Lenkungssystem, das die Betriebe zwang, einen 
bestimmten Anteil an Mädchen einzustellen 
bzw. manche Lehrberufe ausschließlich für 
Frauen zu reservieren, zum anderen wird die 
auch weiterhin vermutete geringe Produktivität 
von Frauen aufgrund von höheren Fehlzeiten, 
familienbedingten Ausfallzeiten und Schutz-
gesetzen als Argument angeführt. 

Zum Bild des Frauenarbeitsmarktes gehört auch 
die im Vergleich zu den Männern im Durch-
schnitt geringere regionale Mobilität. So liegt 
z. B. bei den Pendlerströmen und den Abwan-
derungen der Frauenanteil deutlich unterhalb 
ihres Anteils an der Arbeitslosigkeit. In ländli-
chen Regionen sind Frauen noch zusätzlich 
durch die Einschränkung des öffentlichen Nah-
verkehrs betroffen. Der Zweit-Pkw ist in den 

neuen Bundesländern immer noch die Aus-
nahme. 

Im Hinblick auf die Partizipation an arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen ergibt sich fol-
gendes Bild: Frauen sind bei Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen und Kurzarbeit unterreprä-
sentiert. Unter den Abgängen in den Vorruhe-
stand waren Frauen unterdurchschnittlich, bei 
den Teilnehmern an Fortbildungs- und Um-
schulungsmaßnahmen überdurchschnittlich 
beteiligt. 

Gewähr-
leistung 
lebenslan-
ger 
Frauen

-

erwerbs

-

tätigkeit 
in der 
DDR 

Daß alle diese Tatbestände dazu beitragen, das 
Gefühl der Frauen zu verstärken, die Verliere-
rinnen des Vereinigungsprozesses zu sein, 
erklärt sich durch die Rückbesinnung auf ihren 
Status zu DDR-Zeiten. Das DDR-Recht hatte 
umfassende Regelungen getroffen zur Durch-
setzung des Ziels der Gleichberechtigung der 
Frauen im Sinne ihrer vollen Einbeziehung in 
den Arbeitsprozeß 6). 

Wohl waren fehlende Arbeitskräfte, niedrige 
Entlohnung, auch wirtschaftliche Zwänge des 
Staates und der Familien ein Grund für die volle 
Einbeziehung der Frauen in die Erwerbstätig-
keit. Daß dies allerdings möglichst vollbeschäf-
tigt und ohne längere Unterbrechung der Fall 
sein sollte, war dennoch ein Schwerpunkt der 
Ideologie. 

6) Verfassung der DDR — Artikel 20 (2): „Mann und Frau 
sind gleichberechtigt und haben die gleiche Recht-
stellung in allen Bereichen des gesellschaftlichen, 
staatlichen und persönlichen Lebens. Die Förderung 
der Frau, besonders in der beruflichen Qualifizierung, 
ist eine gesellschaftliche und staatliche Aufgabe. " Im 
Arbeitsgesetzbuch der DDR enthält § 233 Regelungen 
zur Betreuung der Kinder von Betriebsangehörigen. 
§ 240 enthält im Grundsatz die Verpflichtung der 
Betriebe, werktätigen Frauen mit Kindern durch plan-
mäßige Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedin-
gungen immer bessere Möglichkeiten zu schaffen, 
damit sie ihre berufliche Tätigkeit und Entwicklung 
mit ihren Aufgaben als Mutter und in der Familie 
besser miteinander vereinbaren können. — § 241 traf 
Festlegungen für die Aus- und Weiterbildung von 
Frauen. 
(1) Für die Frauen, zu deren Haushalt Kinder bis zu 16 
Jahren gehörten, wurden in Rechtsvorschriften beson-
dere Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung 
bei der Aus- und Weiterbildung festgelegt. 
(2) Der Betrieb war verpflichtet, Frauen, zu deren 
Haushalt Kinder bis zu 16 Jahren gehörten, bei der 
Aus- und Weiterbildung jede erforderliche Unterstüt-
zung zu gewähren. Bei Rationalisierungsmaßnahmen 
und Strukturveränderungen hatte der Betrieb Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, daß die erforderlichen 
Qualifizierungen der Frauen soweit wie möglich wäh-
rend der Arbeitszeit stattfinden konnten. 
Mit dem Artikel 24 der DDR-Verfassung wurde jedem 
Bürger des Landes das Recht auf Arbeit, das Recht auf 
einen Arbeitsplatz und dessen freie Wahl entspre-
chend den gesellschaftlichen Erfordernissen und der 
persönlichen Qualifikation sowie die Bestimmung von 
gleichem Lohn für gleiche Arbeit zugesichert. In 
Artikel 38 der DDR-Verfassung wurden die Regelun-
gen zu Ehe, Familie und Mutterschaft festgeschrieben 
und insbesondere Mutter und Kind unter den beson

-

deren Schutz des Staates gestellt. 
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Gewiß ist nicht zu übersehen, daß im Laufe des 
Bestehens der DDR die beim Zusammenbruch 
vorgefundenen strukturellen Bedingungen erst 
schrittweise erreicht werden konnten. Ohne 
Zweifel haben die verschiedenen Frauenkohor-
ten jeweils sehr unterschiedliche Bedingungen 
für die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbs-
tätigkeit vorgefunden. Gleichwohl wurden 
Frauen während der Aufbauphase über Förder-
maßnahmen Qualifikationsmöglichkeiten zu 
großzügigen Bedingungen angeboten. Die 
Möglichkeit, in leitende Tätigkeit bzw. bis 
dahin für Frauen untypische Berufe Eingang 
finden zu können, erschien vielen als optimal. 
Dennoch war die Betreuung der Kinder proble-
matisch. Kinderbetreuungseinrichtungen wur-
den erst aufgebaut, die Betreuung von Kleinkin

-

dern, aber auch von Schulkindern war in den 
ersten 10 Jahren der DDR vielfach nur durch 
private Regelungen zu sichern. Daraus entwik-
kelte sich die wachsende Forderung nach dem 
Ausbau von Betreuungseinrichtungen, aber 
ebenfalls — nicht zuletzt infolge der ständigen 
Mangelwirtschaft — die nach Verbesserung 
anderer Dienstleistungssysteme. Erst Anfang 
der achtziger Jahre erreichte die DDR ihren 
höchsten Versorgungsgrad an Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, insbesondere auch für 
Kleinkinder, sowie den höchsten Versorgungs-
grad an gesellschaftlicher Speisenwirtschaft 
(Gemeinschaftsverpflegung) aller sozialisti-
schen Länder. 

Zu registrieren sind gleichfalls die Nachteile 
dieser Entwicklung. Die Kleinkinder waren 
häufig krank, das Ansteigen der Fehlzeiten der 
Mütter signalisierte eine nicht zu bewältigende 
Last für die Gesellschaft. Es folgten neue „so-
zialpolitische Maßnahmen" , die es den Müttern 
ermöglichten, ein Jahr bzw. eineinhalb Jahre je 
Kind bei Zahlung von Mütterunterstützung die 
Pflege ihrer Kinder zu übernehmen und erst 
danach zu ihren Arbeitsplätzen zurückzukeh-
ren. Doch auch diese Maßnahmen zeigten 
Nebenerscheinungen. Die Beschäftigung von 
Frauen, ganz besonders die von kochqualifizier-
ten, stellte wegen der absehbaren Fehlzeiten 
ein Risiko für die Betriebe dar. 

Tenden

-

zen zur 
Benachtei

-

ligung 
junger 

Frauen in 
der DDR 

Offiziell wurde zwar kein Gesetz geändert, 
keine Rücknahme von Vergünstigungen be-
kanntgegeben. Allmählich wurden aber die 
Leistungsanforderungen für Jungen bei Bewer-
bungen an Oberschulen, Fach- und Hochschu-
len sowie für bestimmte Berufe gegenüber 
denen der Mädchen herabgesetzt. In den 
Betrieben, wo schon längst gut dotierte interes-
sante Arbeitsangebote knapper wurden, zog 
man männliche Bewerbungen denjenigen von 
noch im gebärfähigen Alter befindlichen 
Frauen vor; bei möglichen Aufstiegschancen 
wurden sie ebenfalls begünstigt. So spürten die 
jüngeren Frauenkohorten schon deutlich die 
Nachteile der Festschreibung der ihnen zuge-
dachten familialen Vergünstigungen. Auch hier 
war also ein Spannungsfeld entstanden, wel-
ches bei Fortbestehen der DDR zu erheblichen 

Konflikten hätte führen können. Dennoch war 
bislang noch die Idee, daß ihnen die erforderli-
chen Bedingungen für eine Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie zu gewährleisten seien, für 
die jüngeren Frauengenerationen eine Selbst-
verständlichkeit. Mehr und mehr hatte sich das 
Problembewußtsein der individuellen Verant-
wortung für die Vereinbarkeit in den Familien 
verringert und sich in einen Anspruch umge-
wandelt, den man dem Staat gegenüber geltend 
machte. Nachdem mit der Wiedervereinigung 
die individuelle Leistungskraft der Familien 
wieder einen völlig anderen gesellschaftlichen 
Stellenwert erlangt hat, sind gerade die jünge-
ren Familien in einen Prozeßablauf geraten, der 
von ihnen Anpassungsleistungen verlangt, die 
nicht ohne erhebliche Stützung auch der 
Lebensbiographie geleistet werden können. 

Aktuelle 
Probleme 
bei der 
Wieder

-
eingliede

- rung 

Bei den gegenwärtig (1993) zu beobachtenden 
erschwerten Zugangsmöglichkeiten zur außer-
häuslichen Kinderbetreuung, aber auch bei 
anderweitig wirksam gewordenen — häufig 
durch arbeitsmarktbedingte Entmutigungs-
effekte herbeigeführten — Anlässen, während 
der Phase der Kindererziehung die Erwerbstä-
tigkeit zu unterbrechen, stellt sich für die Frauen 
in den neuen Bundesländern das — für die alten 
Bundesländer bereits diskutierte — grundsätzli-
che Problem der Wiedereingliederung in 
zumindest gleicher Schärfe. 

Eine über den Freistellungsanspruch hinausge-
hende Unterbrechung der Erwerbstätigkeit gab 
es in der DDR nicht in nennenswertem Umfang. 
Deshalb bestehen dort weniger konkrete indivi-
duelle Erfahrungen hinsichtlich der zu erwar-
tenden Schwierigkeiten bei der Absicht von 
Frauen, sich nach einer Pause wieder in den 
Arbeitsmarkt einzugliedern. Gleichwohl zeich-
neten sich bereits zu DDR-Zeiten die aus West-
deutschland bekannten Tendenzen (Engel-
brech 1987, 1989) der Dequalifikation ab, die zu 
einem inadäquaten beruflichen Einsatz bzw. 
beruflichem Abstieg bei der Wiederaufnahme 
der Erwerbstätigkeit führten. 

Die gegenwärtig im Mütterjahr oder Erzie-
hungsurlaub befindlichen Frauen sind ebenso 
häufig wie andere arbeitsuchende Frauen 
bereit, eine weniger interessante Tätigkeit, zu-
sätzliche Ausbildung zur Verbesserung der 
Berufschancen und eine anstrengendere Tätig-
keit als bisher aufzunehmen (Engelbrech 1993). 
Eine wesentliche Restriktion ihrer Wahl besteht 
darin, daß sie wegen ihrer Kleinkinder nur in 
deutlich geringerem Maße als andere arbeitsu-
chende Frauen eine Tätigkeit übernehmen kön-
nen, die mit längeren Wegezeiten verbunden 
ist. 

So zeigt sich gegenwärtig folgendes Bild: 

— Im Vergleich zum Westen ist die Zahl wieder 
eingegliederter Frauen gering. 

— Ihre Wiedereingliederung vollzog sich — 
zumindest im Herbst 1991 — stärker in 
unteren Einkommensklassen; diese Frauen 
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waren in größerem Umfang als Teilfach-
arbeiterinnen beschäftigt. 

— Ihr Anteil von 14 % an bereits gekündigten 
Arbeitsverhältnissen war nahezu doppelt so 
hoch wie der der kontinuierlich beschäftig-
ten Frauen (Engelbrech 1993). 

— War der Wiedereinstieg mit Betriebswechsel 
verbunden, mußten sie häufiger als die 
Frauen, die ihre Stelle ohne Unterbrechung 
wechselten, auch den Beruf wechseln (58 
gegenüber 48 %). 40 % (gegenüber 28 %) 
konnten danach nur noch „sehr wenig" von 
ihren bisherigen fachlichen Kenntnissen 
nutzen. 

Zusam-
menhang 

mit Ge

-

burten

-

zahlen 

Es ist nicht ausgeschlossen, daß diese Tatbe-
stände zu den zu beobachtenden sinkenden 
Geburtenzahlen beitragen, die dann auch die 
Beanspruchung des Mütterjahres bzw. Erzie-
hungsurlaubs drastisch zurückgehen ließen. 
Während zwischen November 1989 und 1990 
zahlen noch 180 000 Frauen aus der Erwerbstä-
tigkeit ins Mütterjahr gingen, waren es im 
darauffolgenden Jahr lediglich 70 000 Frauen. 
Der Anteil der aus dem Mütterjahr zurückkeh-
renden Frauen an den Zugängen in die 
Erwerbstätigkeit reduzierte sich von 23 

(60 000 Frauen) zwischen November 1990 und 
1991 auf 2 % (7 000 Frauen) zwischen Novem-
ber 1991 und Mai 1992 in einem nahezu halbier-
ten Beobachtungszeitraum (Arbeitsmarkt-Mo-
nitor 1991, 1992). Sicherlich zeigen sich hier 
deutliche Spuren der Krise auf dem Arbeits-
markt. 

Die Dramatik der Situation von Frauen, die aus 
familiären Gründen zeitweilig aus dem Arbeits-
markt ausscheiden, aber später ihre Erwerbstä-
tigkeit wieder aufnehmen wollen, verschärft 
sich — wie bereits erwähnt — durch die Einstel-
lungspraxis der Betriebe in einer Periode, in der 
diese durch Rationalisierung und den Abbau 
nicht-wettbewerbsfähiger Anlagen rentable Ar-
beitsplätze zu schaffen bemüht sind. Gegenwär-
tig werden bei der Stellenbesetzung arbeit

-

suchende Männer gegenüber Frauen deutlich 
bevorzugt. Frauen werden nach einer Familien-
phase häufig nicht mehr ihren alten und unter 
Umständen auch keinen anderen Arbeitsplatz 
vorfinden. Der Anteil der Frauen an den Lang-
zeitarbeitslosen steigt ständig. Dabei zeigt sich, 
daß Frauen mit diskontinuierlichen Beschäfti-
gungsverläufen — und dazu zählen vor allem 
Mütter — stärker betroffen sind als anderweitig 
arbeitslos gewordene Frauen. 
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VIII. Stützungsnetze für Familien 

Gesell

-

schaftliche 
Leistun

-

gen der 
Familien 

Die Produktion und Reproduktion von Human-
vermögen wird von den Familien während eines 
ganzen familialen Lebenszyklus geleistet, mit 
sich im Phasenablauf verändernden Aufgaben-
stellungen. Die Anforderungen sind besonders 
hoch, wenn sich Familien um Angehörige küm-
mern, die ihr Leben noch nicht oder (zeitweilig) 
nicht mehr allein führen können. Das gilt zum 
einen für die Phase, in der die Kinder heran-
wachsen und die Eltern die Verantwortung für 
deren Versorgung, Pflege, Erziehung und Aus-
bildung übernehmen. Zum anderen sind das 
diejenigen Zeiten, in denen sich Familien um 
kranke Angehörige kümmern und um Angehö-
rige, die im höheren Alter pflegebedürftig wer-
den. Darüber hinaus liegt ein besonders wichti-
ger gesellschaftlicher Beitrag von Familien in 
der Sorge um die tägliche Wiederherstellung 
von Gesundheit, Leistungsbereitschaft und 
Wohlbefinden aller Familienmitglieder durch 
die Schaffung entsprechender Lebensräume. In 
diesem Zusammenhang sehen Familien sich 
auch mit typischen Begleiterscheinungen des 
gesellschaftlichen Wandels konfrontiert, deren 
Bearbeitung oder Bewältigung besondere Bela-
stungen bedeuten oder Kompetenzen erfor-
dern. Das sind z. B. neue und drängende Fragen 
zur Gesundheitsvorsorge, zu Erziehung und 
Bildung, zur Gestaltung von Partnerschaft, aber 
auch zu Umweltproblemen oder Problemen von 
Erwerbslosigkeit. Solche Fragen gewinnen 
noch an Schärfe angesichts der Probleme der 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten. 

An den beiden Aufgabenbereichen der Betreu-
ung von Kindern und der Betreuung von pflege-
bedürftig gewordenen alten Angehörigen wird 
im folgenden zunächst exemplarisch darge-
stellt, in welchem Verhältnis die Leistungen und 
Anforderungen der Familien zu den öffentli-
chen Unterstützungen in diesen Bereichen ste-
hen. Bei diesen Aufgaben sind Familien beson-
ders gefordert und deshalb auch auf Unterstüt-
zung von außen angewiesen. Mit dieser Darstel-
lung ist eine Skizzierung aktueller Entwicklun-
gen verbunden, die eine Umverteilung der bis-
her sehr weitgehend von Familien getragenen 
Aufgaben und Belastungen unumgänglich ma-
chen. Anschließend wird ausgeführt, daß dazu 
neben einem Ausbau institutionalisierter staat-
licher Leistungen aus verschiedenen Gründen 
auch die Förderung einer breiten Bürgerbeteili-
gung an sozialen Dienstleistungen gehört, wie 
sie z. B. in Selbsthilfeinitiativen erprobt und 
realisiert werden. 

1. Familienergänzende Kinderbetreuung 

Die Situa-
tion in der 
DDR 

Für die familienergänzende Betreuung von  Kin
-dern stehen traditionellerweise drei Arten von 

Einrichtungen zur Verfügung: die Krippe für 
Kinder bis zu drei Jahren, der Kindergarten für 
Drei- bis Sechsjährige und der Hort, in dem 
Kinder nach dem Schulunterricht betreut wer-
den. Wie die Tabellen auf Seite 190 zeigen, gibt 
es beim Angebot an Betreuungsplätzen in die-
sen drei Einrichtungen sehr große Unter-
schiede. Am augenfälligsten ist der Unterschied 
zwischen den alten und den neuen Bundeslän-
dern. In der DDR war in allen drei Einrichtungen 
eine weitgehend flächendeckende Versorgung 
mit Betreuungsplätzen gewährleistet (vgl. Ex-
pertise Zwiener; Nave-Herz 1990). Mit Bezug 
auf Kinder ab dem zweiten Lebensjahr war die 
Inanspruchnahme staatlicher Kinderbetreuung 
eine Selbstverständlichkeit. Abgesehen von 
den Bemühungen des Staates, dadurch Einfluß 
auf eine Erziehung im Sinne des sozialistischen 
Menschenbildes zu nehmen, war dieses Ange-
bot für die Mütter auch eine wichtige Voraus-
setzung, um einer Erwerbstätigkeit nachzuge-
hen, die von ihnen sehr geschätzt wurde. Aller-
dings kann man aufgrund der Ergebnisse des 
DJI-Survey Ost davon ausgehen, daß viele 
Frauen in den neuen Bundesländern, für deren 
Lebensentwurf eine Erwerbstätigkeit von zen-
traler Bedeutung ist, eine vorübergehend redu-
zierte Erwerbsarbeitszeit während der Phase 
des Vorschulalters der Kinder begrüßen würden 
(vgl. Dannenbeck 1992; Keiser 1992). Wie eine 
Untersuchung der Arbeitsgruppe Familienpoli-
tik am Deutschen Jugendinsitut erbrachte, ist 
bei den ostdeutschen Frauen allerdings mit 
einer Umorientierung auf das in den alten 
Bundesländern verbreitete Phasen- oder Haus-
frauenmodell in absehbarer Zeit nicht zu rech-
nen (Arbeitsgruppe Familienpolitik 1993). 

Die Situa-
tion in 
den alten 
Bundes-
ländern 

Im Gegensatz zu der breiten staatlichen Förde-
rung außerfamilialer Betreuung in der DDR galt 
und gilt die Erziehung und Betreuung von 
Kindern in der Bundesrepublik in erster Linie als 
Aufgabe der Familie, in die der Staat sich 
möglichst nicht aktiv einmischen sollte. Zudem 
gab es in der alten Bundesrepublik im Bereich 
der Kleinkinderbetreuung in den achtziger Jah-
ren eine heftige Kontroverse. V. a. Kinderärzte 
vertraten die These, daß während der ersten 
drei Lebensjahre nur die möglichst ausschließli-
che Pflege des Kindes durch die Mutter eine 
psychisch gesunde Entwicklung des Kindes 
garantiere. Entgegen dieser These zeigt eine 
Vielzahl inzwischen vorliegender Untersuchun-
gen, daß eine institutionelle Betreuung bei 
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Kleinkindern keineswegs negative Auswirkun-
gen haben muß (vgl. Fthenakis 1992). Anstelle 
einer pauschalen Befürwortung oder Ableh-
nung von Krippenbetreuung tritt damit zur Zeit 
zunehmend die Frage nach deren Qualität in 
den Vordergrund. Besondere Bedeutung hat 
dabei eine sichere Bindung an die Betreuungs-
personen. Außerdem ist davon auszugehen, daß 
auch für den Erfolg oder Mißerfolg der Krippen-
betreuung die Situation in der Familie und die 
Einstellung der Eltern zur Betreuungseinrich-
tung eine entscheidende Rolle spielen. Diese 
Einsichten haben sich bisher aber noch nicht in 
einer nennenswerten Steigerung der Zahl an 
Krippenplätzen niedergeschlagen. Einzig in 
Westberlin und Hamburg ist der Mangel an 
Krippenplätzen nicht so eklatant. 

Ähnlich steht es um die Ausstattung mit Hort-
plätzen. Ausnahmen sind auch hier wieder 
Westberlin und Hamburg, außerdem Bremen, 
wo für etwa jedes sechste Kind zwischen sechs 
und zehn Jahren ein Hortplatz zur Verfügung 
steht. 

Kinder-
gärten 

Lediglich der Kindergarten hat sich seit der Zeit 
der Bildungsreform als wichtiger, von der Mehr-
zahl der Kinder besuchter Sozialisationsort eta-
blieren können. Im Hinblick auf die Entlastung 
der Eltern ist aber einschränkend festzuhalten, 
daß sich hinter diesen statistischen Durch-
schnittswerten z. T. länderspezifisch sehr unter-
schiedliche Angebotsformen verbergen. „So ist 
z. B. ein Kindergartenplatz in Baden-Württem-
berg meistens ein Vor- und Nachmittagsange-
bot ohne Mittagsversorgung, in Niedersachsen 
häufig ein Halbtagsplatz am Vormittag, in Ber-
lin überwiegend ein durchgehender Ganztags

-

platz, und in manchen Ländern, z. B. in Nieder-
sachsen und Bayern, werden Plätze zum Teil 
doppelt von verschiedenen Kindern genutzt." 
(Deutsches Jugendinstitut 1993, S. 41) 

Familien

-

tages

-

pflege 

Abgesehen von diesen Angeboten gibt es auch 
Plätze in der Familientagespflege, bei der Kin-
der anderer Eltern meist von Müttern mit eige-
nen Kindern betreut werden. Laut Jugendhilfe-
statistik gab es 1986 rund 25 700 solcher aner-
kannter Pflegestellen für alle Altersstufen, 
wobei davon auszugehen ist, daß der überwie-
gende Teil für Kinder unter drei Jahren in 
Anspruch genommen wird. Zusätzlich dürfte es 
etwa eine gleich große Zahl nicht anerkannter 
Stellen geben, so daß man bei den unter drei 
Jahre alten Kinder insgesamt von einer Versor-
gungsquote von 4-5 % ausgehen kann (vgl. 
Pettinger 1993). Das Ausmaß der Unterversor-
gung in diesem Bereich wird besonders deut-
lich, wenn man diesem Anteil z. B. die Erwerbs-
tätigenquote der Mütter mit Kindern unter drei 
Jahren gegenüberstellt, die rund 37 % beträgt 
(StBA 1992, S. 176). 

Eltern-
selbsthilfe 

Schließlich haben sich, u. a. als Folge dieses 
Versorgungsmangels, in den letzten Jahren auf-
grund von Elterninitiativen, Eltern- (bzw. Müt-
ter-)Kind-Gruppen und in Mütter- und Famili

-

enzentren unterschiedliche Formen der Kinder-
betreuung in Selbsthilfe entwickelt. Einen 
Überblick über den Umfang der in diesen 
Selbsthilfeeinrichtungen erbrachten Betreu-
ungsleistungen gibt es bislang noch nicht 1 ). Mit 
ein Grund dafür ist, daß die öffentliche Förde-
rung solcher Kinderbetreuungsmaßnahmen 
noch weitgehend ungeklärt ist und meist auf 
örtlichen Entscheidungen beruht (vgl. Gerzer/ 
Pettinger 1992, S. 14). 

Ausdün-
nung der 
familialen 
Netze 

Dieses geringe Angebot an familienergänzen-
der Kinderbetreuung wäre ausreichend, wenn 
man davon ausgehen könnte, daß — wie früher 
— Kinder mit mehreren Geschwistern in einem 
naturwüchsigen Geflecht vielfacher Nachbar-
schafts- und Verwandtschaftsbeziehungen auf-
wachsen und dementsprechend zu Hause auch 
immer jemand, in der Regel die Mutter, verfüg-
bar ist. Eine Reihe von Veränderungen hat 
jedoch dazu geführt, daß gerade dies in den 
modernen Industriegesellschaften nicht mehr 
gilt. Zu diesen Veränderungen gehört der Rück-
gang der Dreigenerationenhaushalte (trotz 
heute eher vorhandener Vier-Generationen-
Familien), die wachsende Zahl von Erwachse-
nen, die ohne Kinder leben, aber auch die 
abnehmende Zahl von Kindern in den Familien. 
Die Folge davon ist eine erhebliche Ausdün-
nung des sozialen Erfahrungs- und Unterstüt-
zungsfeldes von Familien. Außerdem hat durch 
die gewachsene Mobilität auch der Rückgriff 
auf Verwandtschafts- und auf langfristig ge-
wachsene Nachbarschaftsbeziehungen an Be-
deutung verloren. Weitere wichtige Verände-
rungen in diesem Zusammenhang sind die 
geringer gewordene Stabilität traditioneller 
Familienstrukturen, was sich v. a. in der 
Zunahme von Scheidungen und auch Wieder-
verheiratungen ausdrückt. Schließlich gehören 
dazu auch grundlegende Wandlungen im Ver-
ständnis der Geschlechterrollen und damit ver-
bunden die wachsende Bedeutung der Erwerbs-
tätigkeit für Frauen in den alten Bundeslän-
dern. 

Notwen-
digkeit 
familiener-
gänzender 
Kinderbe-
treuung 

In dieser Situation ist es dringend erforderlich, 
daß Staat und Gesellschaft der Bundesrepublik 
die familienergänzende Betreuung von Kindern 
ausbauen und für ein angemessenes Angebot 
für Kinder aller Altersstufen sorgen. Dadurch 
könnten einige der einschränkenden Verände-
rungen in den Sozialisationsbedingungen für 
Kinder etwas ausgeglichen werden. Außerdem 
wäre damit eine entscheidende Voraussetzung 
dafür geschaffen, daß Kinderhaben und Ausbil-
dung bzw. Erwerbstätigkeit für Mütter und 
Väter besser vereinbart werden können, daß 
Kinderhaben wieder stärker zu einer befriedi-
genden Lebenserfahrung für beide Eltern wer-
den kann und auch die vielfach festgestellten 
Kinderwünsche eher realisiert werden kön-
nen. 

1 ) Soweit im Rahmen solcher Initiativen Krippen-, Kin-
dergarten- oder Hortplätze eingerichtet wurden, sind 
diese in Tabelle VIII/1 zu den Versorgungsquoten 
enthalten. 
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Tabelle VIII/1  

Versorgungsquoten bei Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen 1990, alte Bundesländer  

Krippen Kindergärten Hort  

Anzahl Ver- Anzahl Ver- Anzahl Ver- 
Bundesland Plätze der sor- 

Plätze der sor- 
Plätze 

der 
 Kinder  

sor- 
ins

-gesamt 

gesamt 
Kinder 

von 1 bis 
gungs

-

quote insgesamt  Kinder 
von 3 bis 

gungs

-

quote insgesamt von 
gungs

-

quote  
3 Jahren (in  %) 6 Jahren (in  %) 6 bis  unter 

10 Jahren (in %) 

Baden- 
Württemberg 	 3 881 231 131 1,7 335 688 323 027 /03,9 11 859 415 652 2,8  

Bayern 	 3 414 260 967 1,3 262 457 364 777 72,0 21 454 479 131 4,5  
Berlin (West) 	 11 764 43 722 26,9 38 838 59 869 64,9 22 542 76 894 29,3  

Bremen 	 390 13 089 3,0 11 962 17 894 66,8 3 499 23 162 15,1  

Hamburg 	 4 699 31 322 15,0 21 391 41 903 51,1 10 441 53 400 19,6  

Hessen 	 3 333 121 511 2,7 152 741 169 774 90,0 16 012 223 482 7,2  
Niedersachsen . . 3 960 160 902 2,5 133 422 227 240 58,7 9 280 296 952 3,1  
Nordrhein - 
Westfalen 	 5 115 388 529 1,3 406 024 546 610 74,3 25 245 698 024 3,6  
Rheinland-Pfalz 	 696 83 763 0,8 116 837 119 836 97,5 3 683 156 583 2,4  

Saarland 	 259 22 130 1,2 30 438 32 144 94,7 814 41 927 1,9  

Schleswig- 
Holstein 	 642 57 014 1,1 42 229 78 041 54,1 3 960 100 669 3,9  

Deutsches Jugendinstitut 1993 

Tabelle VIII/2  

Versorgungsquoten bei Krippen-, Kinderga rten- und Hortplätzen 1989, neue Bundesländer  

Krippen Kindergärten Hort  

Bundesland Plätze Anzahl Versor- 
Plätze Anzahl Versor- 

Plätze Anzahl der Versor- 
der Kinder gungs- der Kinder gungs- Kinder von  gungs- 

ins

-

gesamt  
von  1 bis quote 

 
ins

-

gesamt von 3 bis quote ins

-

gesamt 6 bis unter quote  
3 Jahren (in%) 6 Jahren (in%) 10 Jahren (in %)  

Berlin (Ost) 	 32424 53607 60,5 78505 64611 121,5 63237 73100 86,5 
Brandenburg 	 61730 106355 58,0 151813 136203 111,5 139501 160643 86,8  
Meckl. Vorpom- 
mern 	 52176 89964 58,0 123889 112346 110,3 155851 132226 117,9  
Sachsen-Anhalt 63 297 110 919 57,1 157 930 137 900 114,5 113 276 162 430 69,7 
Sachsen 	 89489 171428 52,2 244017 215470 113,2 222690 259147 85,9  
Thüringen 	 54 087 93 986 57,5 132 266 119 373 110,8 124 266 142 734 87,1  

Neue Bundes- 
länder ins- 
gesamt 1989 	 353 203 626 259 56,4 888 420 785 903 113,0 818 821 930 280 88,0  
Alte Bundes- 
länder ins- 
gesamt 1990 	 38153 1414 080 2,7 1552 027 1981115 78,3 128 789 2 565 876 5,0  

Deutsches Jugendinstitut 1993  
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Besondere 
Probleme 

in den 
neuen 

Bundes

-

ländern 

Die Ausgangslage für Maßnahmen ist dabei in 
den neuen und alten Bundesländern sehr unter-
schiedlich. In den neuen Bundesländern kommt 
es angesichts der rapide gesunkenen Kinder-
zahlen und der massiven Erwerbslosigkeit von 
Frauen zu einem Abbau des zu Zeiten der DDR 
großen Angebots an Betreuungsplätzen. 1m 
Unterschied zu früher ist dabei die Nutzung 
dieses Angebotes mit erheblichen Kosten ver-
bunden. Dadurch werden die Möglichkeiten, 
Ausbildung bzw. Erwerbstätigkeit und Familie 
miteinander zu verbinden, verschlechtert und 
der Eindruck verstärkt, daß im Unterschied zu 
früher eine sozial und ökonomisch eigenstän-
dige Existenz mit einem Leben mit Kindern für 
alleinstehende Eltern heute kaum mehr zu ver-
einbaren ist. Um dem entgegenzuwirken, wer-
den besondere Anstrengungen zur Sicherung 
von Betreuungsplätzen erforderlich sein. Das 
umso mehr, als in den neuen Ländern durch den 
gesellschaftlichen Transformationsprozeß die 
Anforderungen an Eltern ohnehin gewachsen 
sind und die Situation der Familien schwieriger 
geworden ist. Außerdem ist dort auch der Anteil 
der Alleinerziehenden erheblich größer als in 
den alten Ländern: Während in den alten Bun-
desländern der Anteil der Alleinerziehenden an 
allen Eltern mit minderjährigen Kindern laut 
Mikrozensus 1991 bei 13,8 % lag, betrug er in 
den neuen Ländern 21,5 % (BMFuS Februar 
1993). 

Zu gerin

-

ges Ange

-

bot im 
Westen 

Im Westen geht es demgegenüber darum, v. a. 
im Bereich von Kinderkrippen und -horten das 
bislang völlig ungenügende Angebot zu erwei-
tern. Nach einer Untersuchung aus Niedersach-
sen (Heye 1992) kann man davon ausgehen, daß 
gegenwärtig ca. ein Drittel der Eltern für ihre 
Kinder die Möglichkeit einer Betreuung in Kin-
derkrippen bzw. im Hort wünschen. Im Hinblick 
auf eine bessere Vereinbarkeit von Berufstätig-
keit und Familienleben ist aber auch im Kinder-
garten eine Ausweitung des Angebots erf order-
lich. Dabei geht es insbesondere um eine Ver-
größerung der Zahl von Ganztagsplätzen bzw. 
um das Angebot von Mittagessen und um fle-
xiblere Öffnungszeiten, solange es nicht ge-
lingt, die Erwerbsarbeitszeiten in stärkerem 
Maße als bisher möglich auf Familienzeiten 
abzustimmen. 

2. Familien mit hilfeabhängig gewordenen 
alten Angehörigen — eigene Leistungen 
und strukturelle Grenzen 

Familiale 
Unterstüt

-

zung der 
Älteren 

Viele Familien bemühen sich, Angehörigen, die 
im hohen Alter teilweise oder ganz ihre Fähig-
keit zu selbständiger Lebensführung verloren 
haben, Unterstützung zu geben. Dies ermög-
licht oft das relativ menschenwürdige Weiterle-
ben der Angehörigen überhaupt. Hier ist nicht 
der Ort, ein umfassendes Bild der Leistungen 
von Familien für unselbständig gewordene 
Angehörige zu entwerfen. Dafür sei auf den 
Vierten Familienbericht der Bundesregierung 

(BMJFFG 1986) und den Ersten Altenbericht der 
Bundesregierung (BMFuS 1992) verwiesen. Im 
Zusammenhang des vorliegenden Familienbe-
richtes muß eine relativ kurze Skizze genü

-

gen. 

Zahlenmäßig gesehen stellt sich die Aufgabe 
der Unterstützung dieser Gruppe älterer und 
alter Menschen in Familien viel weniger als 
etwa die Aufgabe, für Kinder — eine andere 
Gruppe von „ unselbständigen Menschen" zu 
sorgen. Als Anhaltspunkt: In der Bundesrepu-
blik leben etwa 13 Millionen Kinder bis zu 
15 Jahren im Vergleich zu 1,1 Millionen Men-
schen, die 65 Jahre und älter und für ihre 
alltägliche Lebensführung auf die Unterstüt-
zung anderer angewiesen sind (Schätzungen 
nach Angaben des StBA 1992, S. 51, S. 64; 
BMFuS/Infratest 1992a, S. 26; Krug/Reh 1992, 
Tab. 13, S. 27). 

Pflegelei-
stungen 

Dennoch ist die Leistung von Familien im Hin-
blick auf die Unterstützung unselbständig 
gewordener alter Menschen sehr hoch. Einmal 
ist die Pflege von betreuungs- und pflegebe-
dürftig gewordenen alten Menschen oft weni-
ger befriedigend und erfreulich als die Betreu-
ung und Pflege von Kindern. Zum anderen ist es 
in vielen Fällen oft erst aufgrund von familialer 
Unterstützung möglich, daß die Menschen, die 
zu dieser Gruppe gehören, entweder noch in 
ihrem eigenen Haushalt leben können oder 
aber, wenn das nicht mehr der Fall sein kann, im 
Haushalt einer Angehörigenfamilie aufgenom-
men werden und dort alltäglich auch körperlich 
versorgt werden können. Gegenwärtig erhalten 
etwa 70 Prozent derer, die 65 Jahre und älter 
sind und für ihre alltägliche körperliche Versor-
gung auf andere Menschen angewiesen sind, 
die erforderliche Unterstützung zur Hauptsache 
von nahen Angehörigen (Bender 1993; vgl. auch 
BMFuS/Infratest 1992a, Grafik 4, S. 26; Krug/ 
Reh 1992 ;  Tab. 13,5. 27, StBA 1992, S. 51,S. 64). 
Von den für ihre körperliche Versorgung hilfe-
abhängig gewordenen älteren und alten Men-
schen, die in Privathaushalten leben, werden 
mehr als 90 Prozent durch Angehörige ver-
sorgte). Spiegelbildlich dazu ist zu beobachten, 
daß diese Gruppe von älteren und alten Men-
schen unverhältnismäßig wenig von bestehen-
den sozialen Diensten Gebrauch macht, sogar 
wenn sie in ihrem Wohnumfeld verfügbar sind 
(Bender 1993; BMFuS/Infratest 1992a, S. 48, 
Grafik 12). 

2) Zur Häufigkeit von „Familie" und „Heim" als Pflege-
ort vgl. 
für die neue Bundesrepublik: Bender 1993, S. 2 (kon-
sistent mit BMFuS/Infratest 1992, S. 13); BMFuS/ 
Infratest 1992, S. 43, Grafik 11-1 ;  Globus Kartendienst 
1992, Nr. 9769; 
für die alten Bundesländer: BMFuS 1992; Krug/Reh 
1992, Tab. 13, S. 27; Landeshauptstadt Hannover 
1991, S. 82, S. 24 ff. sowie IES 1992, S. 30f., S. 36f. ; 

 1990, S. 145f.; 
für die neuen Bundesländer: Altenreport '90, 1990, 
S. 274, Kuratorium Deutsche Altershilfe 1990, S. 4 ; 

 Schmidt/Witte 1990, S. 183 ff., BMFuS 1992. 
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Kaum 
Alter

-

nativen zur 
Familie 

Zwar sollte die bestehende Kritik an einer 
möglichen finanzpolitischen Instrumentalisie-
rung von Familien als billigstem Pflegereservoir 
ernst genommen werden; offensichtlich aber 
gibt es im Hinblick auf die Aufgabe der umfas-
senden alltäglichen Sorge für unterstützungs- 
und pflegebedürftig gewordene alte Menschen 
kaum eine gesellschaftliche Alternative --
weder vom erforderlichen Ausmaß noch von 
einer vergleichbaren Qualität her und trotz der 
Tatsache, daß es in einer familialen Pflegebezie-
hung viele Schwierigkeiten geben kann, die 
u.U. in Gewalt gegen die betreuten Angehöri-
gen zum Ausdruck kommen (Expertise Rothe; 
Backes/Neumann 1991). Die bisherige Erfah-
rung lehrt überdies, daß sich die privat mögli-
chen Pflegebeziehungen desto häufiger auf 
engste Familienbeziehungen reduzieren, je 
umfassender die Betreuungs- und Pflegebe-
dürftigkeit alter Menschen wird (Socialdata 
1980, S. 72 ff.; Dieck 1987, S. 7). Diese Beobach-
tung gilt allerdings nur, wenn Familienangehö-
rige in ausreichender räumlicher Nähe leben 
(IES 1990, 1992a). Das reale Gewicht von Fami-
lienbeziehungen in der Sorge für unselbständig 
gewordene alte Menschen und in ihrer Unter-
stützung und Pflege steht auch in Übereinstim-
mung mit dem allgemein vorhandenen Wunsch, 
daß die Sorge für alte Menschen so lange wie 
möglich von privaten und persönlichen Netzen 
getragen sein sollte. 

Bedeu

-

tung lang

-

fristiger 
Familien

-

beziehun

-

gen 

Ob und wie eine familiale Beziehung zwischen 
einem alten Menschen, der für seine körperli-
che Versorgung ständige Hilfe braucht, und 
anderen Angehörigen gelingt, hängt zu einem 
großen Teil davon ab, welche Vorgeschichte die 
Beteiligten miteinander haben. Wenn der „Pfle-
gephase" die Geschichte einer lebendigen 
Beziehung vorausging, die von einem wechsel-
seitigen Interesse aneinander und Anerken-
nung füreinander geprägt war, sind die Chan-
cen groß, daß auch die schwierige Situation der 
Pflege relativ befriedigend gemeistert werden 
kann. Von guten langfristigen Familienbezie-
hungen läßt sich also in diesem Zusammenhang 
sagen, daß sie nicht nur überhaupt Wohlbefin-
den fördern und präventive Funktionen haben, 
sondern daß sie auch die Weichen hin auf eine 
relativ erfolgreiche Bewältigung von Problemen 
stellen, die mit dem Auftreten von Pflegebedürf-
tigkeit eines alten Menschen wahrscheinlich 
sind. 

Das Wissen um die großen Leistungen von 
Familien für unterstützungs- und pflegebedürf-
tig gewordene alte Angehörige sollte nun nicht 
dazu führen, die Möglichkeiten von Familien in 
diesem Zusammenhang zu überschätzen. Zwar 
ist anzunehmen, daß viele der Privathaushalte, 
in denen alte Menschen betreut werden, Haus-
halte mit drei und mehr Mitgliedern sind (vgl. 
BMFuS/Infratest 1992d, S. 5). Dennoch gibt es 
auch empirische Hinweise darauf, daß unter 
dem Gesichtspunkt von Hauptverantwortung 
für die Betreuung de facto oft nur eine Angehö-
rige zuständig ist (vgl. Bender 1993, S. 4). 

Ungleiche 
Verteilung 
der Ver

-

antwor

-

tung für 
die Pflege 

Die Gründe für die de facto-Singularisierung 
der innerfamilialen Altenhilfe und -pflege bün-
deln sich zu einem Komplex von Faktoren. So 
sind es tendenziell Frauen und nicht Männer 
(mit Ausnahme von Ehemännern), die für das 
unmittelbare körperliche und seelische Wohl-
befinden der regelmäßig unterstützungs- und 
pflegebedürftig gewordenen alten Angehöri-
gen hauptsächlich verantwortlich sind. Dafür 
gibt es eine Vielzahl von empirischen Hinwei-
sen (vgl. vor allem BMFuS/Infratest 1992b, 
S. 133). Allerdings ist anzunehmen, daß diese 
Tendenz in den neuen Bundesländern weniger 
ausgeprägt ist (a. a. O., S. 146). Frauen über-
nehmen um so mehr die Hauptverantwortung 
für die Hilfe und Pflege alter Angehöriger, je 
älter letztere sind (a. a. O., S. 133). Diese Beob-
achtung läßt sich kaum auf die geringere 
Lebenserwartung von Männern zurückführen, 
sondern sehr viel eher auf geschlechtsspezifi-
sche Zuschreibungen. Das Wirken solcher 
Zuschreibungen kann z. B. daran abgelesen 
werden, daß von den Familienmitgliedern, die 
die Hauptverantwortung für die regelmäßige 
Betreuung hochbetagter Angehöriger überneh-
men, weitaus mehr Töchter als Söhne (knapp 
43 % bzw. knapp 8 %), mehr Schwiegertöchter 
als Schwiegersöhne (gut 14 % bzw. 0,3 %) und 
auch mehr Schwiegertöchter als Söhne (14 % 
bzw. 8 %) sind 3 ). 

Bedeu-
tung des 
Familien-
stands 

Daß es sich bei den gegenwärtigen Geschlech-
terverhältnissen in der Beteiligung der familia-
len Altenbetreuung um Ergebnisse sozialer 
Zuschreibungen handelt, läßt sich auch an der 
weiteren Beobachtung ablesen, daß die Betreu-
ungsbeteiligung von Frauen und Männern sich 
mit dem Familienstand ändert. So kann aus dem 
Familien-Survey des DJI geschlossen werden, 
daß sich in der Altersgruppe der 18- bis 55jäh-
rigen ledige Männer in demselben Umfang wie 
ledige Frauen an der regelmäßigen Betreuung 
alter Haushaltsangehöriger beteiligen, daß 
auch der Unterschied zwischen Frauen und 
Männern in der Gruppe der Geschiedenen und 
Verwitweten noch nicht besonders ins Gewicht 
fällt, sehr wohl aber in der Gruppe der verhei-
rateten Haushaltsangehörigen (vgl. Bender 
1993, S. 4). Zu der Tendenz der Singularisierung 
der innerfamilialen Altenbetreuung trägt bei, 
daß die familiale Pflege für alte Menschen in der 
Regel sehr eng als Aufgabe einer Ehe- und 
Kind-Eltern-Beziehung und nicht auch einer 
Geschwister- oder Schwiegerbeziehung (mit 
einer Ausnahme: der Schwiegertochter-
Schwiegereltern-Beziehung) definiert wird. 
Und schließlich werden Familien mit zuneh-
mendem Alter ihrer Angehörigen naturgegebe-
nerweise immer kleiner. 
Wenn nur eine Person die Hauptverantwortung 
hat, ist sie äußerst gefordert und zum Teil 
überfordert. Sind aber weitere Familienmitglie-
der vorhanden, so kann sich auch ein inner- 

3 ) Diese Angaben stammen aus der vom BMFuS in 
Auftrag gegebenen Untersuchung „Möglichkeiten 
und Grenzen seltbständiger Lebensführung"; vgl. 
BMFuS/Infratest 1992c, S.313). 
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familales Unterstützungsmilieu sowohl für die 
zu pflegende Person als auch für die haupt-
sächlich pflegende Person entwickeln. Wenn 
auch nicht alle Familienmitglieder anteilig die 
gleiche zentrale Pflegeverantwortung überneh-
men wollen oder können, so sind sie in dieser 
Situation doch mindestens objektiv gefordert — 
allein schon deshalb, weil sich mit dem Hinzu-
kommen einer oder eines hilfebedürftigen älte-
ren Angehörigen der gesamte Energiehaushalt 
und die Dynamik der Familie verändern. 

Zukünf

-

tige Pfle

-

gesitua

-

tion 

In Zukunft werden die Aufgaben der Unterstüt-
zung und Pflege alter Menschen, die auf Fami-
lien zukommen, noch größer und schwieriger 
werden, als sie es jetzt schon sind. Dieselben 
gesellschaftlichen Entwicklungen, die die Be-
treuungssituation von Kindern prägen, schla-
gen sich auch in der Altenbetreuung nieder: Der 
Kreis naher Angehöriger, von denen im Prinzip 
die Unterstützung bis hin zur Pflege einer oder 
eines alten Angehörigen überhaupt erwartet 
werden kann, wird sich weiter reduzieren. Dazu 
kommt, daß die räumliche Mobilität und Distanz 
von Familienangehörigen wachsen wird. Und 
schließlich gibt es kaum Anzeichen, daß die 
zunehmende Teilhabe der Frauen an Beruf und 
Politik durch eine komplementär wachsende 
Teilhabe der Männer an Familie (einschließ-
lich der körpernahen Pflege von Angehörigen) 
ausgeglichen wird. D. h., daß es unter den 
gegenwärtig gegebenen Bedingungen immer 
weniger Menschen geben wird, die zu alten 
Menschen, die für ihre Lebensführung alltägli-
che und u. U. essentielle Hilfe brauchen, in 

einer familial verbindlichen und Pflegeverant-
wortung umfassenden Beziehung stehen. Und 
auch diejenigen, die in einer solchen Beziehung 
stehen, werden darin tendenziell „singula-
risiert" und deswegen in Gefahr großer Überfor-
derung sein. Daran ändert auch die Tatsache 
kaum etwas, daß ein ganz abstrakt definiertes 
„Unterstützungs- und Pflegepotential" sehr 
wohl zunimmt, weil die Zahl der Menschen im 
aktiven „dritten" Lebensalter, nach der Phase 
des Erwerbslebens, größer werden wird und 
und damit auch die Zahl derer, die den Men-
schen im „vierten" Lebensalter im Prinzip die 
erforderliche Hilfe geben könnten. 

Zuneh-
mende 
Zahl 
hochbe-
tagter 
Menschen 

Außerdem ist davon auszugehen, daß die abso-
lute und die relative Zahl der pflegebedürftig 
werdenden hochbetagten Menschen in Zukunft 
weiter anwachsen wird, allein schon deshalb, 
weil die entsprechenden Zahlen für die hochbe-
tagten Menschen stark zunehmen werden (vgl. 
Abb. VIII/1). 

Auch wenn Zunahme an Alter und Kompetenz-
verlust keineswegs automatisch miteinander 
korrelieren und die älterwerdenden Menschen 
auch selbst viel für ihr Wohlbefinden tun sowie 
vorbeugend aktiv werden können, so bleibt 
doch eine beträchtliche Wahrscheinlichkeit, 
daß Menschen besonders in hohem Alter einen 
großen Verlust von Aktivität und Selbständig-
keit bis hin zu chronischer Gebrechlichkeit 
erfahren werden. Weiter ist zu beobachten, daß 
die bei pflegebedürftig gewordenen Hochbe-
tagten auftretenden Störungen immer intensi-
ver werden (BMFuS/Infratest 1992, S. 26f.). 

Abbildung VIII/1 

Veränderung der Bevölkerung der Bundesrepublik, des Anteils der 60jährigen und Älteren 
und der 80jährigen und Älteren in den Jahren 2000 bis 2030 im Vergleich zu 1990 in 
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Differen

-

zierte Un

-

terstüt

-

zung er

-

forderlich 

Die bezeichneten gesellschaftlichen Entwick-
lungen haben zu einigen wesentlichen Unter-
schieden in den Lebenslagen der Betreuenden 
geführt, die in der heutigen Gesellschaft der 
Bundesrepublik die Chancen von Teilhabe und 
Wohlfahrt tiefgreifend prägen. So ist ein sehr 
großer Teil der Angehörigen, die Verantwor-
tung für die Versorgung übernommen haben, 
selbst schon älter und befindet sich potentiell 
oder real in der Rentenphase (Bender 1993). 
Wenn dieser Sachverhalt bewußt gemacht wird, 
wird z. B. deutlich, daß der generell richtige 
Appell „Die Pflegenden pflegen" (so der Titel 
eines Buches von Astrid Hedtke-Becker [1990]) 
noch in besonderer Weise differenziert werden 
müßte; daß er eines bedeutet, wenn die Betreu-
enden in der Rentenphase und ein anderes, 
wenn sie in der Erwerbsphase sind. Für „ältere" 
pflegende Angehörige steht z. B. vergleichs-
weise viel mehr an, mit dem eigenen Gesund-
heitszustand zurechtzukommen, während um-
gekehrt für „jüngere " Pflegende sehr viel mehr 
davon abhängen wird, wie sie Familie und 
Erwerbstätigkeit miteinander vereinbaren kön-
nen. Entsprechend wäre eine hier differenzie-
rende Förderungspolitik der Hilfe für und 
Selbsthilfe von Beteiligten an innerfamilialen 
Altenpflegebeziehungen produktiv. 

Verein-
barkeit 
von Er

-

werbs- 
und Pfle-
gearbeit 

Im Interesse einer solchen Politik müßten noch 
bessere sozial- und arbeitspolitische Vorausset-
zungen geschaffen werden, damit altenpfle-
gende Familie und existenzsichernde Erwerbs-
arbeit miteinander verbunden bzw. ungerecht-
fertigte lebenslange individuelle Kosten, ein-
schließlich einer mangelhaften finanziellen 
Altersversorgung, vermieden werden könnten. 
Auf diese Weise könnte das familiale Pflegepo-
tential erhöht werden. Die bisherigen staatli-
chen Neuerungen in diesem Zusammenhang 
sind wichtige Schritte auf dem Weg zu einer 
Vereinbarkeit der Betreuung von hilfebedürftig 
gewordenen alten Angehörigen und Erwerbs-
arbeit bzw. Alterssicherung. Sie können aber 
auch nur als erste Schritte betrachtet werden. 
(So regelt das Rentenreformgesetz von 1988, 
daß sich durch Pflegearbeit bestimmte Renten-
ansprüche und die Dichte von Rentenbeiträgen 
erhöhen können; das Gesundheitsreformgesetz 
von 1992 sowie der vorliegende Regierungsent-
wurf für ein Pflegeversicherungsgesetz lassen 
eine mehr oder weniger große geldliche Kom-
pensation der in der Familie Pflegenden — 400 
bzw. 1 200 DM monatlich -- zu; der erwähnte 
Regierungsentwurf für ein Pflegeversiche-
rungsgesetz sieht vor, daß die pflegenden 
Angehörigen in die Renten- und Unfallversiche-
rung einbezogen werden.) Auch die existieren-
den betrieblichen Vereinbarkeitsprogramme 
haben den Status von ersten, wenngleich wich-
tigen Schritten. So ermöglichen einige große 
Firmen der freien Wirtschaft ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern unbezahlte soge-
nannte Pflege- oder Familienpausen. 

Politik für 
einen 

Wandel 
der Ge

-

schlech

-

terrollen 
Die Politik für familiale Altenpflege wird nicht 
umhin können, auch eine Politik für einen 

Wandel der bisherigen Geschlechterverhält-
nisse im Bereich dieser Pflege zu werden, wenn 
ungerechtfertigte Asymmetrien in den Lebens-
lagen der Geschlechter verringert und das fami-
liale Altenpflegepotential erhöht werden soll. 
Auf der Ebene des Selbstverständnisses und der 
Rollenbilder kommen dabei auf die Gruppe der 
Männer sicherlich die größeren Veränderungen 
zu, gehört doch die Übernahme der Hauptver-
antwortung für die alltägliche, körpernahe 
Pflege von pflegebedürftig gewordenen Ange-
hörigen bisher nicht mit Selbstverständlichkeit 
zu ihrem Lebensentwurf und ihrem Handlungs-
repertoir. Aber die Politik für einen notwendi-
gen Wandel kann daran anknüpfen, daß auch 
heute schon eine beträchtliche Zahl von Män-
nern die körpernahe Pflege älterer Menschen 
übernimmt. So betreuen zum einen viele junge 
Zivildienstleistende pflegebedürftige ältere 
Menschen und leisten auf diese Weise unver-
zichtbare gesellschaftliche Arbeit, die sich für 
einen Großteil von ihnen auch produktiv in ihrer 
eigenen Lebensgestaltung niederschlägt. Zum 
anderen pflegt eine nicht zu vernachlässigende 
Anzahl von Ehemännern ihre im höheren Alter 
pflegebedürftig gewordenen Ehefrauen. Damit 
aber auch eine Politik für einen Wandel der Ge-
schlechterverhältnisse in der Pflege entwickelt 
wird und greift, müßte noch eine breite öffentli-
che Diskussion entstehen, wie es sie im Falle des 
Problems der Vereinbarkeit von kinderbetreu-
ender Familie und Erwerbstätigkeit schon seit 
längerem gibt. 

3. Nachbarschafts - und Stadtteilzentren 

Leitende 
Gesichts-
punkte für 
den Aus-
bau von 
Dienstlei

-

stungsan

-

geboten 

Der Ausbau von Dienstleistungsangeboten für 
Familien ist eine ganz wesentliche Vorausset-
zung dafür, daß Familie weiterhin als attraktive 
Lebensform gelebt werden kann. Besonders 
notwendig ist dabei der Ausbau der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung und der familien-
ergänzenden Altenpflege. Die Familienbe-
richtskommission hat dafür folgende leitende 
Gesichtspunkte entwickelt: 

— die Freiheitsrechte der Individuen und die 
Wahrung von deren Möglichkeiten zu eige-
ner Lebensgestaltung. Deshalb tritt die Korn-
mission für die Wahlfreiheit zwischen ver-
schiedenen Lebensentwürfen ein, wobei die 
heute von sehr vielen gewünschte Verbin-
dung von Familienleben und Ausbildung 
bzw. Erwerbstätigkeit beider Eltern beson-
dere Beachtung verdient; 

— eine möglichst große Autonomie von Fami-
lien bei der Bewältigung ihrer Aufgaben, 
auch im Bereich der Kindererziehung. Sie 
plädiert für den Schutz der Privatsphäre von 
Familien bei gleichzeitiger deutlicher Unter-
stützung und Entlastung von Familien durch 
Staat und Gesellschaft; sowie 

— die Sicherung von Lebensbedingungen in-
nerhalb von Familien, die die Chancen aller 
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Familienmitglieder erhöhen, ihr Leben mög-
lichst selbst bestimmen und eigenverant-
wortlich gestalten zu können. Diesem Ziel 
sollen auch die familienunterstützenden Ein-
richtungen dienen. 

Um diesen Gesichtspunkten zu genügen, müs-
sen familienunterstützende Angebote 

— flächendeckend selbstverständlich zugäng-
lich sein; 

— eine Vielfalt von Unterstützungsarrange-
ments ermöglichen, um abgestimmt auf die 
Besonderheiten der einzelnen Familien je-
weils optimale Lebensbedingungen für alle 
zu schaffen; 

— besonders für die Kinderbetreuung und die 
Altenpflege eine gute Qualität sichern und 

— den Müttern und Vätern die Möglichkeit 
eröffnen, sich auch selbst aktiv in die institu-
tionalisierte Betreuung einzubringen. 

„Multi

-

funktio

-

nale" 
Nachbar

-

schafts- 
oder 
Stadtteil-
zentren 

Um das zu sichern, ist ein Ausbau von institutio-
nalisierten Stellen unabdingbar. Nicht nur 
wegen der gegenwärtigen Mittelverknappung 
in öffentlichen Haushalten sind daneben aber 
auch Wege zu suchen und zu fördern, auf denen 
eine stärkere Eigenbeteiligung möglichst brei-
ter Bevölkerungskreise an der Sicherung sozia-
ler Dienst- und Pflegeleistungen erreicht wer-
den kann. In besonderer Weise dafür geeignet 
erscheinen „multifunktionale" Nachbarschafts-
oder Stadtteilzentren (auch in Fortentwicklung 
des Konzepts von Mütterzentren bzw. „Orte für 
Kinder"), wie sie zur Zeit auch im Rahmen von 
Modellprojekten an unterschiedlichen Orten in 
den alten und neuen Bundesländern erprobt 
werden. Der „ Steckbrief " des Familienzen-
trums Annaberg gibt einen Eindruck von der 
Arbeitsweise eines solchen Zentrums (vgl. 
Kasten). 

Ein zentrales Ziel der in diesem Bereich entfal

-

teten Aktivitäten ist es, die eigenen Problemlö- 

Stärkung 
der Eigen-
initiative 

Netzwerk für örtliche und regionale Familienpolitik 	1/93 

Familienzentrum Annaberg 
- Steckbrief - 

1. Bezeichnung 
Familienzentrum Annaberg 

2. Träger 
Förderverein 
Familienzentrum 
Annaberg e. V. 
Buchholzer Straße 14 
O-9300 Annaberg-Buchholz 
Tel.: 0 37 33 - 35 17 

3. Ziele, Inhalte und Form 
Unterstützung von Familien 
durch Planung, Förderung 
und Durchführung von 
Aktivitäten zur Bewältigung 
des Alltags: 
• Austausch und Beratung 

zu alltagsspezifischen Pro-
blemen und zur Aufhe-
bung von Isolation 

• Angebote zur Bildung und 
Weiterbildung im Bereich 
der Lebensgestaltung 

• Stärkung der Erziehungs-
fähigkeit durch 
Erfahrungsaustausch 

• Veranstaltungen zu sinn

-

voller Freizeitgestaltung 

Art der eigenen und vermit-
telten Angebote: 
• Familienseminare 
•Weiterbildungsseminare 
•Hilfen zur Erziehung und 

Betreuung der Kinder 
• Eltern-Kind-Gruppen 
• Bibliothek 
• Informationsvermittlung 

über Transferleistungen 
• Information über Selbst-

hilfe 

4. Zielgruppen 
Familien in unterschied-
lichen Lebenslagen 

5. Öffnungszeiten und Ort des 
Angebots 
• ganztägig 
• Familienzentrum 

Annaberg 

6. Personal 
4 Personen mit 2 1 /4  Stellen 

7. Rechtsgrundlage und 
Finanzierung des Angebots 
Rechtsgrundlage 

• eingetragener Verein 
Finanzierung 
• Mitgliedsbeiträge 
• Eigenleistungen 
• Umlagen unter den 

Mitgliedern 
• Spenden Dritter 
• eigenerwirtschaftete 

Mittel 
• Mieteinnahmen 
• Finanzierung durch die 

Stadt Annaberg-Buchholz 
• Finanzierungs- und Sach-

leistungsbeitrag durch den 
Landkreis Annaberg-
Buchholz 

• Förderung des Freistaates 
Sachsen 

8. Kontaktadresse: 
Eva Wetzig 
(Leiterin des Familien-
zentrums) 
Frau Heisig (Verwaltung) 
Familienzentrum 
Annaberg e. V. , 
Buchholzer Straße 15, 
O-9300 Annaberg-Buchholz 
Tel.: 0 37 33-35 17 

Quelle: Netzwerk Rundbrief (Netzwerk für örtliche und regionale Familienpolitik - Informations-
und Kontaktservice des Instituts für Entwicklungsplanung und Strukturforschung, 
Hannover) 1/93 
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sungskompetenzen der Betroffenen zu stärken 
und den Familien zu ermöglichen, ihre Pro-
bleme selbständig zu lösen und sie nicht zu 
„Fällen" sozialstaatlicher Intervention werden 
zu lassen. Bei diesen Formen der Selbsthilfe 
wird auch der eigene Anteil sowohl bei der Pro-
blementstehung als auch -lösung deutlicher als 
bei der Beanspruchung von Fremdhilfe. Außer-
dem wird erkennbar, daß die aufgegriffenen 
Probleme nicht nur individuelle Schwierigkei-
ten sind, sondern gemeinschaftlich angegangen 
werden können (Braun/Opielka 1992, S. 26 ff.). 
In diesem Sinne geht es auch darum, die „mit 
der Modernisierung und Privatisierung von 
Familienleben geschwundene sozialräumliche 
und sozialkulturelle Vernetzung" (Pankoke 
1986, S. 206) neu zu entwickeln und dadurch 
nicht nur zur Entlastung, sondern auch zur 
Bereicherung des Familienalltags durch den 
Anschluß an größere soziale Zusammenhänge 
beizutragen (Hebenstreit-Müller 1991, a. a. O.). 
Auf diese Weise sind solche Angebote auch 
nützlich, wenn es darum geht, daß der notwen-
dige Ausbau öffentlicher Familienförderung 
nicht zu einer wachsenden Abhängigkeit fami-
lialer  Lebensformen von staatlicher Regulie-
rung führt. 

Größeres 
Sozialge-
flecht für 

Kinder .. . 

Mit Blick auf die oben als Merkmal heutiger 
Kindheit genannte Ausdünnung des sozialen 
Erfahrungsraumes in der Familie sind solche 
Nachbarschaftszentren mit den für sie typischen 
offenen Gruppen überdies eine wichtige Ergän-
zung der institutionalisierten professionellen 
Kinderbetreuung. Durch sie entsteht für die 
Kinder ein größerer sozialer Lernraum, in dem 
oft auch geschwisterähnliche Beziehungen ent-
wickelt werden. Die Kinder haben dabei auch 
einen größeren Freiraum, um unabhängig von 
pädagogischen Angeboten und Interventionen 
zu handeln. Der Kontakt mit Kindern unter-
schiedlicher Altersgruppen und mit verschiede-
nen Erwachsenenen, die ihnen in nicht klar 
definierten Positionen entgegentreten, ist zu-
dem besonders geeignet, die Selbständigkeit 
und Konfliktfähigkeit der Kinder zu fördern. 
Voraussetzung dafür ist allerdings, daß es dabei 
zu stabilen Kontakten mit einer überschaubaren 
Gruppe von Kindern und Erwachsenen kommt, 
um der für die spezialisierte Freizeitkultur typi-
schen Tendenz zu oberflächlichen, ausschnitt-
haften und kurzlebigen Beziehungen (vgl. Kapi-
tel IV. 4.2) entgegenzuwirken. 

... und 
für Eltern 

Ein weiterer Vorteil multifunktionaler Zentren 
ist, daß durch sie nicht nur die sozialen Bezie-
hungen und Kommunikationsmöglichkeiten 
der Kinder, sondern auch der Eltern wesentlich 
ausgeweitet werden. Zudem leben diese Ein-
richtungen auch ganz entscheidend von der 
Mitarbeit und -gestaltung durch die beteiligten 
Eltern, die dadurch ihren Erziehungsauftrag 
auch im außerfamilialen Bereich wahrnehmen 
können. Dabei ist allerdings die Beteiligung der 
Väter bisher nur sehr gering. Eine optimale 
Kombination der Vorteile von Krippe, Kinder-
garten und Hort und von Betreuungsangeboten, 

die aufgrund von Selbsthilfe initiiert wurden, 
dürfte dann erreichbar sein, wenn Selbsthil-
feeinrichtungen und professionelle Betreuung 
an einem Ort eingerichtet werden und mitein-
ander kooperieren können, wie das zur Zeit 
etwa in den Modellversuchen im Rahmen des 
Projektes „Orte für Kinder" erprobt wird (vgl. 
dazu die „Projektblätter 1 bis 4"). Wichtig ist 
dabei, daß solche Angebote offen sind, um 
regionale Unterschiede zu berücksichtigen und 
ein den jeweils besonderen Interessen der Fami-
lien entsprechendes Tätigkeits- und Angebots-
spektrum zu entwickeln. Eine bedauerliche 
Barriere, die die Entwicklung solcher Einrich-
tungen erheblich bremst, „ist die in den meisten 
Bundesländern förderungsrechtlich fixierte 
Struktur, die zwischen Altersphasen starre 
Grenzen setzt und zwischen Bildungsangebo-
ten und Nothilfemaßnahmen trennt" (Colberg-
Schrader 1991, S. 166). 

Bedeu-
tung 
„lokaler 
Öffent-
lichkeit" 

Wie Untersuchungen in Mütter-, Familien- und 
Nachbarschaftszentren zeigen, kommt den hier 
geschaffenen „lokalen" Öffentlichkeiten bzw. 
halböffentlichen Räumen schließlich auch be-
sondere Bedeutung für eine „soziale Selbstver-
ständigung" zu (vgl. Hebenstreit-Müller 1991, 
S. 43), die angesichts der Pluralisierung von 
Lebensformen und der Erosion traditional 
bestimmter Selbstverständlichkeiten heute viel 
wichtiger ist als früher. Diese Bedeutung haben 
sie gerade auch für Mütter, die selbst nicht 
berufstätig sind. Für sie bedeutet die Mitarbeit 
in einem Familien- oder Nachbarschaftszen-
trum über die Erweiterung von Kontaktmöglich-
keiten hinaus auch die Schaffung eines eigenen 
Erfahrungsbereichs, der eine übermäßige Kon-
zentration allein auf den Ehepartner und auf 
Kinder verhindert. Die damit verbundene Erfah-
rung, auch außerhalb der engen Grenzen der 
Kleinfamilie anerkannt und gebraucht zu sein, 
stärkt nicht nur das Selbstbewußtsein, sondern 
kann auch zu einer Erhöhung der „sozialen 
Attraktivität" in der Partnerschaft führen (Ger-
zer 1991 a, S. 98f.). In diesem Sinne kommen 
solchen Einrichtungen auch wichtige präven-
tive, Partnerschaften stabilisierende Funktio-
nen zu. Außerdem leisten sie wichtige Integra-
tionshilfen, wenn Frauen sich nach einer „Fami-
lienphase" wieder in einem Beruf oder auch in 
der kommunalen bzw. politischen Öffentlich-
keit engagieren wollen (Projektgruppen „Fa-
milien helfen Familien" 1991, S. 180). Frauen 
können dabei auch die oft übersehenen Quali-
fikationen, die sie in ihrer Familientätigkeit 
erworben haben, einsetzen und in einem neuen 
Tätigkeitsbereich ausprobieren. Inzwischen 
breitet sich auch die Erkenntnis aus, daß diese 
Qualifikationen durchaus marktfähig sind oder 
es zumindest werden können. Es gibt eine Reihe 
von Anstrengungen, diese Qualifikationen zu 
einem Teil der formell anerkannten Kompeten-
zanforderungen bestimmter Berufe zu machen 
(vgl. Kapitel IX. 5; Expertise Glade/Zierau). Unterstüt-

zung bei 
der Alten-
pflege 

Solche Nachbarschafts- oder Stadtteilzentren 
können auch eine wichtige Funktion bei der 
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Unterstützung von Familien mit alten Angehö-
rigen und von familialen Pflegeleistungen 
bekommen. Hier sollten soziale Netze weiter 
ausgebaut oder entwickelt werden, die für 
beide Beteiligte einer familialen Unterstüt-
zungs- und Pflegebeziehung die Erfahrungs-, 
Handlungs- und Entlastungsmöglichkeiten ver-
größern helfen. Ziel der Förderung solcher 
sozialen Netze ist die Erweiterung einer Infra-
struktur der Ergänzung und Unterstützung von 
Familien mit hilfsbedürftigen Angehörigen, die 
die Eigenständigkeit der Individuen und der 
Familien und die Leistung von Familien für ihre 
Angehörigen respektiert. Als Teil der vorhande-
nen Infrastruktur sind zunächst die Sozialstatio-
nen mit ihren Diensten von größtem Wert für 
nicht mehr selbständig lebende alte Menschen. 
Dadurch werden in vielen Fällen auch Angehö-
rige unterstützt. Darüber hinaus gibt es bereits 
eine Reihe von sozialen Innovationen teilstatio-
närer Unterstützung, die den hilfsbedürftig 
gewordenen alten Menschen und den ihnen 
helfenden Angehörigen mehr Handlungs- und 
Entlastungsmöglichkeiten zur Verfügung stel-
len können. Sie erhöhen die Qualität des nahen 
sozial-räumlichen Umfeldes von Familien. So 
sind in der Vergangenheit Tageskliniken und 
-pflegeplätze, Ferienplätze in Pflegeheimen, 
Kurzurlaube z. B. in Gastfamilien und in Hei-
men oder Krankenwohnungen entstanden. Ob-
wohl sie unmittelbar von den betreuten Men-
schen in Anspruch genommen werden, kom-
men solche Maßnahmen mittelbar vor allem den 
helfenden und pflegenden Angehörigen zu-
gute. Das gilt umgekehrt genauso bei den 
Angehörigengruppen, die es inzwischen an vie-
len geriatrischen Einrichtungen gibt. 

Selbsthil

-

feinitiati

-

yen älte

-

rer Men

-

schen 

Unterstützungswürdig sind außerdem Möglich-
keiten der Selbsthilfe von unselbständig(er) 
gewordenen alten Menschen. Sie sprechen 
nicht direkt die Beteiligten einer familialen 
Altenunterstützungsbeziehung an, aber mit 
großer Wahrscheinlichkeit kommt ein Mitma-
chen in Selbsthilfeinitiativen älterer Menschen 
auch den Angehörigen zugute, die sich für das 
Wohlbefinden „ihres" alten Familienmitglieds 
verantwortlich fühlen. Die Selbsthilfeinitiativen 
sind von Umfang und Aufwand her ganz unter-
schiedlicher Art. Es gehören die Telefonketten 
dazu, für die es nur eines geringen sozialen und 
materiellen Aufwandes bedarf. Es gehören aber 
auch Einrichtungen dazu, die größere und große 
soziale und materielle Investitionen zur Voraus-
setzung haben, so z. B. die Seniorenbüros, in 
denen auch Pflegedienste vermittelt werden, 
die Altenwohngemeinschaften, in denen leich-
tere Unterstützung bei eingeschränkter Fähig-
keit, im Alltag zu „funktionieren", in Frage 
kommt sowie die Seniorengenossenschaften, in 
denen zu leistende Pflege zu den notwendi-
gen Solidarleistungen zählt (BMFuS 1992; Geiß-
ler u. a. 1992; MAGFF Baden-Württemberg 
1991). 

Diese sozialen Innovationen und Modelle im 
Bereich solidarischer Altenhilfe und -pflege 

stellen im Prinzip eine wichtige Verbesserung 
für die Situation von pflegebedürftig gewor-
denen alten Menschen und der sie Betreuenden 
dar. In der Realität sind sie aber noch nicht 
genügend verbreitet. Dafür gibt es verschie-
dene Gründe, sei es, daß Haushaltsmittel fehlen, 
um sie nach Bedarf einzuführen; daß sie noch 
nicht ausreichend der Bedarfslage von Pflege-
bedürftigen und Pflegenden entsprechen; daß 
sie Teil eines nur schlecht vernetzten Angebots 
von Hilfen werden oder sei es, daß sie nicht 
genügend innovativ auf die Pflege- und Sozial-
politik zurückwirken. Hier sucht auch das 
Modellprogramm des Bundesministeriums für 
Familie und Senioren „Ambulante Dienste für 
Pflegebedürftige" Abhilfe zu schaffen (vgl. 
Forum Sozialstation 1992; Brandt u. a. 1992). 

Besondere 
Situation 
in den 
neuen 
Bundes-
ländern 

In den neuen Bundesländern sind die histori-
schen Bedingungen für die Entwicklung von 
Selbsthilfe älterer und alter hilfsbedürftig 
gewordener Menschen und ihrer Angehörigen 
offensichtlich ganz andere. Nicht nur kann 
Selbsthilfe in diesem Bereich nur auf eine 
äußerst schmale Tradition zurückgreifen. Sie 
kann auch nicht darauf rechnen, daß eine Infra-
struktur institutionalisierter und professionali-
sierter Dienste nach bundesrepublikanischen 
Maßgaben bereits vorhanden ist (Backaus-
Maul/Olk 1992; Schmähl 1992). Als Modelle 
einer zukünftigen Infrastruktur von Familienun-
terstützung in den neuen Bundesländern kön-
nen die im Aufbau befindlichen Familienzen-
tren Annaberg und Neustrelitz wirken (vgl. 
Kasten S. 195 und IES 1992b, c). 

Entwick-
lung wei-
terer Mo-
delle er-
forderlich 

Alle die angesprochenen Mängel und Entwick-
lungshindernisse müßten dringend behoben 
werden, soll letzlich den Beteiligten einer fami-
lialen Unterstützungs- und Pflegebeziehung 
wirksam geholfen werden. Allerdings sollte das 
Spektrum der sozialen Innovationen in diesem 
Zusammenhang noch erweitert werden. Es soll-
ten noch weitere Modelle entstehen und verall-
gemeinert werden, die die Selbsthilfepotentiale 
dieser spezifischen Gruppe von Betreuenden 
und alten Betreuten ansprechen und ihnen 
einen institutionellen Rahmen ermöglichen. Als 
Beispiel dafür kann das Mütterzentrum Salzgit-
ter (Mütterzentrum Salzgitter o. J./1990) die-
nen. 

Den Weg kollektiver Selbsthilfe im Interesse der 
Förderung von familialen Altenpflegebezie-
hungen zu gehen, ist alles andere als einfach. 
Die Schwierigkeiten, die ihm von den Familien-
mitgliedern entgegenstehen, sind vor allem die 
besondere Isolation, in die betreuende und 
betreute Angehörige oft geraten; die Scham und 
die Tabus, die vielfach den Zustand der Unter-
stützungs- und Pflegebedürftigkeit im Alter 
umgeben; und die Überforderungen, die für 
Betreute und Betreuende gleichermaßen auftre-
ten und die in unwürdigen und unerträglichen 
Konflikten enden können. Aber alle Erfahrun-
gen mit kollektiver Selbsthilfe überhaupt 
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machen es wahrscheinlich, daß diese Form der 
wechselseitigen Hilfe von gleich Betroffenen 
die bezeichneten Schwierigkeiten für betreute 
und betreuende Familienmitglieder noch am 
ehesten vermindern und u. U. auflösen kann. 

Interesse 
für Enga-

gement im 
Selbsthil-
febereich 

Für eine Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen für die Entfaltung von familienbezogenen 
Selbsthilfeinitiativen spricht auch, daß man 
nach übereinstimmenden Ergebnissen ver-
schiedener Untersuchungen davon ausgehen 
kann, daß rund ein Drittel der Bevölkerung der 
Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich in-
teressiert ist, sich selbst unentgeltlich im Sozial- 
und Gesundheitsbereich zu engagieren. Die 
Zahl derer, die das in die Tat umsetzen und 
wöchentlich mindestens drei Stunden ehren-
amtlich oder in Selbsthilfe im Sozial- oder 
Gesundheitsbereich tätig waren, beträgt nach 
einer Befragung von 1984 in vier mittelgroßen 
Städten immerhin noch 10 % der erwachsenen 
Bevölkerung (Braun/Opielka 1992, S. 29). Das 
Spektrum an Themen und Problemen, die von 
unterschiedlichen Arten von Selbsthilfegrup-
pen angegangen werden, ist sehr breit. 

Im Rahmen einer Befragung von Selbsthilfekon-
taktstellen in 20 Städten und Kreisen in den 
alten Bundesländern wurde auch eine Analyse 
ausgewählter Merkmale von Interessentinnen 
und Interessenten für Selbsthilfegruppen 
durchgeführt. Sie zeigt, daß Frauen hier dreimal 
so häufig vertreten sind wie Männer. Außerdem 
verfügt diese Gruppe über eine überdurch-
schnittliche schulische Bildung. Die Erwerbstä-
tigkeit hat demgegenüber für das Interesse an 
Selbsthilfegruppen keine Bedeutung. Der An-
teil der Erwerbstätigen an den Interessierten 
entspricht weitgehend ihrem Anteil an der 
Gesamtbevölkerung (Braun/Opielka 1992, 
S. 35 ff.). 

Hemm

-

nisse im 
Aufbau 

von 
Selbst

-

hilfe

-

netzen  

Ermutigend ist der positive Zusammenhang mit 
dem Bildungsniveau, das insgesamt gesehen 
weiter im Steigen begriffen ist. Problematisch 
erscheint hingegen der geringe Anteil an Män-
nern. Es wird deshalb besonders wichtig sein, 
auch Maßnahmen und Formen der Selbsthilfe 
zu entwickeln, an denen sich auch Männer 
stärker beteiligen. Hemmnisse für einen weite-
ren Ausbau des Selbsthilfebereichs sind nach 
Auskunft von hauptberuflich im Sozial- und 
Gesundheitsbereich Tätigen abgesehen von 
einer geringen Selbsthilfefähigkeit sozial Be-
nachteiligter besonders die geringen Kennt-
nisse von den Leistungen und Möglichkeiten 
von Selbsthilfe, die geringe Unterstützung 
durch Politik und Verwaltung und, v. a. im 
ländlichen Bereich, schlechte Verkehrsverbin-
dungen zu den Gruppentreffen (a. a. O., S. 32). 
Das sind Hemmnisse, die zu einem guten Teil 
durch die Kooperation mit wohnungsnahen 
Nachbarschafts- oder Stadtteilzentren abgebaut 
werden können. Ermutigend ist, daß das 
Gesundheitsreformgesetz Ansprüche auf die 
finanzielle Unterstützung von Selbsthilfegrup-
pen definiert. 

„Ganz-
heitliche" 
Beratung 
und Pro

-

blemlö

-

sung 

In solchen Zentren könnten zusätzlich auch 
Angebote einer professionellen Familienbera-
tung gemacht oder zumindest koordiniert wer-
den. Eine solche hier vereinigte Palette von 
Selbst- und Fremdhilfe mit unterschiedlichen 
inhaltlichen Schwerpunkten böte damit auch 
einen sehr günstigen Ausgangspunkt für eine 
„ganzheitliche Beratung (vgl. das Gutachten 
„Familie und Beratung" des Wissenschaftlichen 
Beirats des BMFuS) und Problembearbeitung. 

Verhältnis 
von 
Selbsthilfe 
und pro

-

fessio

-

nellen 
Dienstlei-
stungen 

Der weitere Ausbau von Nachbarschafts- und 
Stadtteilzentren und die Förderung des Selbst-
hilfebereichs und der damit verbundenen stär-
keren Beteiligung breiter Bevölkerungsschich-
ten an sozialen Dienstleistungen ist aus den 
genannten Gründen wichtig. Man kann aller-
dings nicht davon ausgehen, daß sich der 
Selbsthilfebereich zu einem kostengünstigen 
Ersatz für fest institutionalisierte, professionelle 
Dienstleistungen entwickeln läßt. Eine solche 
Sichtweise hätte nur eine weitere Belastung der 
tendentiell ohnehin überforderten Familien zur 
Folge. Außerdem sind auch wesentliche Unter-
schiede sowohl in den Strukturen als auch in 
den Leistungen zwischen diesen beiden Berei-
che zu beachten. Einer Institution, die hierar-
chisch organisiert, an formalen Qualifikationen 
orientiert und aufgrund arbeitsvertraglich fest-
gelegter Zuständigkeiten operiert, steht die 
Selbsthilfeform gegenüber, die in deutlicher 
Abgrenzung von hierarchischen Strukturen alle 
wichtigen Planungs- und Entscheidungspro-
zesse in Gruppen bzw. im Plenum aller Beteilig-
ten zu treffen versucht und damit nicht nur die 
Verantwortung auf viele verteilt, sondern in 
allem auch viel stärker von einem Konsens der 
Beteiligten abhängig ist. Dementsprechend 
können Pflege und Betreuungsleistungen, die 
über eine längere Zeit in einer ganz bestimmten 
Form und aufgrund klar umschriebener Qualifi-
kationen erbracht werden müssen, nicht von 
Selbsthilfeeinrichtungen übernommen werden. 
Die für Selbsthilfeeinrichtungen charakteristi-
schen Prinzipien Freiwilligkeit, Selbsttätigkeit 
und Gegenseitigkeit sind in der Regel nicht „mit 
der Anforderung einer prinzipiellen (vorausset-
zungslosen) Erreichbarkeit und Verläßlichkeit 
zu vereinbaren" (Helbrecht-Jordan/Pettinger 
1991, S. 244). 

Um die Vorzüge beider Dienstleistungsformen 
in angemessener Weise zu nutzen, ist eine 
parallele Entwicklung von institutionalisierten 
Betreuungsleistungen und Selbsthilfeangebo-
ten erforderlich. Erst das macht es möglich, daß 
diese beiden Bereiche sich wechselseitig ergän-
zen, bereichern und auch herausfordern (vgl. 
Gerzer/Pettinger 1992). Eine wichtige Ergän-
zung leistet der Selbsthilfebereich mit seinen 
flexiblen, auf besondere lokale und individuelle 
Bedürfnisse zugeschnittenen Dienstleistungen. 
Die darüber hinausgehende Bereicherung liegt 
in dem bereits umrissenen Kranz zusätzlicher 
Leistungen, die mit der Schaffung lokaler 
Öffentlichkeiten sowohl für das Gemeinwesen 
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als auch für den Einzelnen und außerdem mit 
innovativen Kombinationen von unterschiedli-
chen Arbeitsformen verbunden sind. Eine Her-
ausforderung kann sich aus der Aktivität von 
Selbsthilfeeinrichtungen ergeben, wenn da-
durch auch an den institutionalisierten Betreu-
ungs- und Pflegebereich neue Erwartungen 
herangetragen werden, die sowohl die A rt  der 
Dienstleistung als auch die Möglichkeiten der 

Einflußnahme und Mitgestaltung seitens der 
Klienten betreffen können. Dabei sind auch 
Selbsthilfeeinrichtungen z. T. von Leistungen 
professioneller Kräfte abhängig, etwa wenn es 
darum geht, die Infrastruktur für Nachbar-
schaftszentren aufzubauen oder die Lern- und 
Reflexionsprozesse der in diesen Zentren akti-
ven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beglei-
ten und zu fördern (Gerzer 1991b, S. 62). 
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IX. Familie und Bildung — Zur Familienorientierung des Bildungssystems 

Bildung gehört neben Gesundheit und Umwelt 
zu den wichtigen Bereichen menschlicher 
Daseinsvorsorge. Die Familie trägt zur Bildung 
auf zweifache Weise bei: 

— sie erschließt und fördert die Teilhabe an 
schulischer und beruflicher Bildung, 

— sie erbringt selbst Bildungsleistungen. 

Auch durch Bildung beteiligt sich die Familie an 
der Pflege und Erneuerung des Humanver-
mögens, zum Beispiel durch Motivation zu Bil-
dungsanstrengungen, durch Vermittlung von 
Wertmustern und Daseinskompetenzen, durch 
das Setzen von familialen Rahmenbedingungen 
für die Arbeit der Bildungsinstitutionen. 

Die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der 
Bundesrepublik Deutschland ist einerseits mit 
steigenden Anforderungen an die Leistungsfä-
higkeit der Individuen verbunden. Andererseits 
ermöglicht das gleichfalls gestiegene Wohl-
fahrtsniveau einen zunehmenden Einsatz zeitli-
cher und finanzieller privater und öffentlicher 
Ressourcen für die Bildung sowohl der nach-
wachsenden Kinder und jungen Erwachsenen 
als auch der älterwerdenden Erwachsenen. 
Umgekehrt hat das Bildungsniveau der Gesell-
schaft, insbesondere das ihrer Mütter und Väter, 
auch einen bedeutenden Einfluß auf die Art und 
Weise, in der Partnerschaft gelebt wird und 
Familien ihre Leistungen der Daseinssicherung 
und -vorsorge erbringen. 

Bildung  — 
eine wich

-

tige Di

-

mension 
des Fami

-

lienlebens 

Bildung ist eine der wichtigen Dimensionen des 
Familienlebens; Bildungsfragen sind daher 
auch ein bedeutendes Element der Familienbe-
richterstattung. Der Dritte Familienbericht be-
handelte die Bildung im Hinblick auf die Plazie-
rung, verstanden als Vermittlung sozialer Posi-
tionen. Er analysierte die Plazierung als fami-
liale und gesellschaftliche Aufgabe, die Plazie-
rungserwartungen und Plazierungsleistungen 
der Familie, den Einfluß sozialer Tatbestände 
auf die Plazierung sowie die Beanspruchung 
und Belastung von Familien durch Plazierungs-
aufgaben. Da die damaligen grundsätzlichen 
Berichtsergebnisse ihre Aussagekraft behalten 
haben, kann dieser Bericht auf vielfältige Weise 
daran anknüpfen. Die Kommission konzentriert 
sich im vorliegenden Bericht darauf, die inzwi-
schen durch neuere Forschungsvorhaben ver-
fügbar gewordenen Fakten unter den leitenden 
Gesichtspunkten dieses Berichts — Familie und 
Humanvermögen im vereinten Deutschland — 
aufzuspüren und aufzubereiten. Auch der 
Fünfte Familienbericht muß sich auf einen Aus-
schnitt aus dem Problemzusammenhang und 
Politikfeld „Familie und Bildung" beschrän-
ken. 

Zu den wichtigen neueren empirischen Grund-
lagen des Berichts gehören Ergebnisse von 
Forschungsvorhaben, wie zum Beispiel der 
Familien-Survey des Deutschen Jugendinsti-
tuts, die Sozialerhebung des Deutschen Studen-
tenwerks, die vom Hochschul-Informations-
System durchgeführt wurde sowie weitere Stu-
dien u. a. des Bundesinstituts für Berufsbildung, 
des Max-Planck-Instituts für Bildungsfor-
schung, von Infratest und des Instituts für Ent-
wicklungsplanung und Strukturforschung. Auf 
Anregung der Kommission wurden Experti-
sen 1 ), die ebenfalls dem Bericht zugrundelie-
gen, erstellt. 

Struktu-
relle 
Rück

-
sichtslo

- sigkeit des 
Bildungs

-systems 

Unsere Kenntnisse über den Zusammenhang 
von Familie und Bildung sind — gemessen an 
seiner gesellschaftlichen Bedeutung — immer 
noch recht lückenhaft. Dies wird besonders dort 
deutlich, wo auf gänzlich fehlende Informatio-
nen hingewiesen, auf Fallstudien oder auf 
benachbarte Forschungsfelder zurückgegriffen 
werden muß. Das, was wir wissen, begründet 
jedoch den Hinweis darauf, daß hier ein dring-
liches gemeinsames Handlungsfeld der Fami-
lien- und Bildungspolitik sowie auch der 
Arbeits- und Wirtschaftspolitik skizziert wird. 
Die Dringlichkeit ergibt sich aus den Erfahrun-
gen, die jene Familien machen, in denen sich 
Eltern und/oder Kinder in einer Ausbildung 
befinden oder an Weiterbildung teilnehmen. Sie 
erleben auf vielfache Weise eine strukturelle 
Rücksichtslosigkeit des Bildungssystems, zum 
Beispiel durch organisatorische und zeitliche 
Starrheit, unzureichende Durchlässigkeit und 
Erreichbarkeit, einseitige Betonung fachlicher 
Leistung, lange Ausbildungsdauer. 

Leitlinien 
der Kom-
mission 

Als Leitlinien der Kommission durchziehen drei 
zentrale Botschaften dieses Kapitel: 

— Die Familienorientierung des Bildungssy-
stems ist aus der Lebensperspektive von 
Eltern und Kindern eine herausragende poli-
tische Aufgabe, deren Erfüllung zur struktu-
rellen Rücksichtnahme auf die Familie 
wesentlich beiträgt. 

1 ) M. Grundmann, J. Huinink, L. Krappmann: Familie 
und Bildung, Empirische Ergebnisse und Überlegun-
gen zur Frage der Beziehung von Bildungsbeteili-
gung, Familienentwicklung und Sozialisation 
B. Meifort, W. Becker: Berufe mit familienbezogenen 
Leistungen 
A. Glade, J. Zierau: Qualifikation durch Familientätig-
keit, Zur Bewe rtung und Anerkennung der Arbeit im 
Familienhaushalt 
B. Nauck: Bildungsverhalten in Migrantenfamilien 
P. Büchner: (Schul-)Kindsein heute zwischen Familie, 
Schule und außerschulischen Freizeiteinrichtungen 
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— Wegen der immer längeren Dauer der Erst-
ausbildung eines ständig wachsenden Teils 
der jungen Frauen und Männer ist die Ver-
einbarkeit von Elternschaft und Ausbildung 
ein vordringlicher Handlungsansatz, der 
neben der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf einen hohen bildungs- und familien-
politischen Rang hat. 

— Gelingen des individuellen und gemein-
schaftlichen Lebens in Familie und Gesell-
schaft setzt Daseinskompetenzen voraus; 
daher sollte die Vermittlung von Daseins-
kompetenzen ein wichtiger Ansatz der Fa-
milienorientierung des Bildungskonzepts 
sein. 

Der Leitfaden der im einzelnen behandelten 
Problem- und Handlungsfelder setzt am Beginn 
des Familienzyklus an: 

1. Vor dem Hintergrund des Nacheinanders 
von Ausbildung, Berufseintritt und später 
Familiengründung einerseits und von paral-
lel dazu und früh gelebter Partnerschaft 
andererseits rücken die Probleme der Ver-
einbarkeit von Ausbildung und Elternschaft 
in den Vordergrund. 

2. Bereits in der Phase der Familienentwick-
lung beginnend, stehen Eltern vor der Not-
wendigkeit, nicht nur Erwerbsarbeit und 
Familie, sondern zusätzlich auch Weiterbil-
dung „unter einen Hut" zu bringen. 

3. Eltern erschließen ihren Kindern den Bil-
dungs- und damit auch den Berufsweg. Auch 
im Wandel der Bildungsentscheidungen (Bil-
dungsexpansion) sind die Familien darauf 
angewiesen, daß bei den bildungspolitischen 
Entscheidungen die weiterhin bestehenden 
sozialen und regionalen Unterschiede der 
Entwicklungsverläufe beachtet werden. 

4. Eltern — vor allem Mütter — erlangen durch 
ihre Familienarbeit 'zusätzliche Kompeten-
zen. Sie erbringen ihre Leistungen im 
Zusammenwirken mit zahlreichen Berufen 
(zum Beispiel: Lehrkräfte, Pflegekräfte). Un-
verzichtbar sind daher die Familienorientie-
rung bei der Ausbildung dieser Berufe und 
die Anerkennung und Ausformung der durch 
Familienarbeit erweiterten Kompetenzen 
der Mütter. 

5. Menschliche Daseinsbewältigung und Da-
seinsvorsorge erfordern in jedem Alter ent-
sprechende Daseinskompetenzen. Bisher 
werden jedoch durch Ausbildung einseitig 
spezielle Fachkompetenzen vermittelt. Da 
dies das Zusammenleben und -arbeiten 
erschwert, gehört zur Familienorientierung 
der Bildung die Integration von Daseins- und 
Fachkompetenzen. 

6. Eltern sind sowohl auf ein ganzheitliches 
regionales Bildungssystem als auch auf des-
sen konsequente Familienbezogenheit an-
gewiesen, um ihren Beitrag zur Sicherung 
und Förderung des Humanvermögens unter 

Überfor-
derung 
vermeiden 

vertretbaren Beanspruchungen leisten zu 
können. 

Die Kommission betont nachdrücklich, daß zur 
Rücksichtnahme auf Eltern und Kinder auch 
gehört, daß die Bildungsinstitutionen nicht wei-
ter mit ständig wachsenden Beiträgen der Fami-
lien zu den Bildungsleistungen rechnen, die 
eigentlich von den Bildungsinstitutionen zu 
erbringen sind. Auch sollte im Zuge der Bil-
dungsexpansion eine Überforderung jener In-
dividuen und Familien vermieden werden, die 
ein höheres Bildungsniveau nicht oder nicht auf 
herkömmlichen Wegen erreichen können. Die 
Aufstiegsorientierung bietet nämlich nicht für 
alle die ihnen angemessene Lebensperspektive. 
Die Gefahr, daß dies übersehen wird, geht zum 
Beispiel aus vom Aufstiegsdruck der sozialen 
Umwelt (zu der auch Eltern gehören) und vom 
Aufstiegssog verfügbarer Bildungskapazitäten. 
Auch kann die Überforderung zu erheblichen 
individuellen und gesellschaftlichen Folge-
lasten führen. 

1. Bedeutung der Bildung für Partnerwahl 
und Familiengründung 

Bisher folgten die Lebenskonzepte weit über-
wiegend dem Phasenmodell der Abfolge von 
mehreren Stufen der Bildung und Ausbildung 
sowie den anschließenden Phasen des Berufs-
starts und der Familiengründung, im Westen 
Deutschlands mehr als in der DDR. Dabei 
werden Partnerwahl, Familiengründung und 
-entwicklung einerseits sowie Berufseintritt und 
Berufsverlauf andererseits nachhaltig durch das 
Bildungsniveau der jungen Frauen und Männer 
beeinflußt. 
Qualifikation und Erwerbstätigkeit sowie Part-
nerbindung und Familiengründung sind be-
stimmt durch unterschiedliche individuelle 
Orientierungen, Lebensoptionen und Strate-
gien der Lebensführung sowie durch zahlreiche 
strukturelle Rahmenbedingungen der Lebens-
planung und Lebensgestaltung, die ihrerseits 
durch wirtschaftliche Verhältnisse, politische 
Entscheidungen und gesellschaftliche Normen 
gesetzt werden (Expertise Grundmann/Hui-
nink/Krappmann) . 
Die additiven Verlängerungen der Ausbil-
dungszeiten haben zur Folge, daß die jungen 
Frauen und Männer zunehmend noch in einem 
Alter Lernende sind, in dem unter Gesichts-
punkten der Persönlichkeitsentwicklung, part-
nerschaftlichen Bindung und Elternschaft die 
finanzielle Selbständigkeit und verantwortliche 
Berufstätigkeit normal sein sollten. Als Ausweg 
sind daher inzwischen neue Muster der Ver-
schränkung von Bildung, Erwerbsarbeit und 
Familiengründung und -entwicklung entstan-
den. Da diese Verschränkung meist nicht kon-
fliktfrei verläuft, sind problematische Umorien-
tierungen die Folge, zum Beispiel Abbruch der 
Ausbildung, Abbruch der Schwangerschaft, 
Verzicht auf (weitere) Kinder. 



Drucksache 12/7560 	 Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

1.1 Bildungsunterschiede, Zeitmuster 
und Beziehungserfahrungen 

Veränderungen der Ausprägung von Partner-
wahl, Partnerschaftserleben und Eheschließung 
überlagern sich mit den Veränderungen der 
Zeitmuster von Bildung, Ausbildung und 
Berufseintritt. Betont werden muß, daß es sich 
dabei um ein Zusammenwirken der veränder-
ten Entscheidungen sowohl der Frauen als auch 
der Männer handelt und nicht etwa nur um den 
Wandel der Lebensperspektiven und -weisen 
der Frau (vgl. hierzu den Abschnitt IV.3 „Zum 
Wandel des Eheschließungsverhaltens und des 
Familiengründungsprozesses " ) . 
Die Beobachtungen zeigen, daß die sich verstär-
kende Vielfalt der Lebensverläufe weiterhin 
erheblichen Differenzierungen in Abhängigkeit 
vom Bildungsniveau unterliegt. Diese Prozesse 
werden sich als Folge der fortschreitenden Bil-
dungsexpansion fortsetzen. 

Bildungs

-

unter

-

schiede 
bei Paaren 

Während sich an den Altersunterschieden der 
Frauen und Männer bei der Eheschließung in 
den vergangenen Jahrzehnten wenig geändert 
hat, sind in bezug auf das Bildungsniveau der 
Paare deutliche Veränderungen zu beobachten. 
Der Anteil der Frauen und Männer, die einen 
Partner oder eine Partnerin mit gleichem Schul-
abschluß 2 ) heirateten, ist in den westlichen 

2 ) In einer Reihe der dem Familien-Survey (West und 
Ost) entnommenen Auswertungen erfolgt eine Diffe-
renzierung nach dem Schulabschluß der Befragten 
bzw. deren Eltern. Im Text sowie in den Abbildungen 
umfaßt die Kennzeichnung „Hauptschule" in den 
westlichen Bundesländern „ohne/mit Hauptschulab-
schluß" und in den östlichen Bundesländern „weniger 
als 8. Klasse/Abschluß 8. Klasse", die Kennzeichnung 
„Abitur" in den westlichen Bundesländern „Fach-
hochschulreife/Abitur" und in den östlichen Bundes-
ländern „Abitur". 

Abbildung IX/1 

Bildungsunterschiede bei Paaren bei Erst

-

heirat (bis zum Alter von 30 Jahren); Pa rtner 
bzw. Pa rtnerin hatte einen niedrigeren 

oder einen höheren Schulabschluß; 
in %, westliche Bundesländer 

Bundesländern bei Frauen und Männern gesun-
ken (Tölke 1991). Mit der Bildungsexpansion 
haben sich die Möglichkeiten der Partnerwahl 
erhöht. Sie werden von den Frauen stärker 
genutzt als von den Männern (vgl. Abb. IX/1). In 
den östlichen Bundesländern zeigt sich zu-
nächst eine ähnliche Entwicklung, jedoch ist in-
zwischen der Anteil der Heiraten von Part-
nern mit gleichem Schulabschluß wieder ge-
stiegen. Dies wird auf den sehr hohen Anteil 
mittlerer Schulabschlüsse zurückgeführt (vgl. 
Abb. IX/2). 

Zeitmuster Das Alter der Frauen und Männer bei der ersten 
Eheschließung in den westlichen Bundeslän-
dern verringerte sich oder stagnierte in allen 
Bildungsschichten, bis in den 70er Jahren ein 
deutlicher Anstieg einsetzte (vgl. Abb. IX/3). 

Von den um 1960 geborenen Frauen mit Haupt-
schulabschluß waren bereits im Alter von 
22,3 Jahren 50 % verheiratet. Diesen Wert 
erreichten Frauen mit Abitur erst im Alter von 
28,5 Jahren; sie sind bei den Frauen die Schritt-
macherinnen des Aufschubs der Heirat. Das 
Heiratsalter der Männer liegt in allen Bildungs-
schichten höher als bei den Frauen, jedoch ist 
der Abstand zu den Frauen mit gleichem Bil-
dungsabschluß bei den Männern mit Haupt-
schulabschluß größer (6 Jahre) als bei den 
Männern mit Abitur (4,5 Jahre). Männer schie-
ben die Eheschließung stärker in ein höheres 
Alter als die Frauen. Der Aufschub wird — 
anders als bei den Frauen — von Männern aller 
Schulabschlüsse getragen. 

Ein völlig anderes Bild zeigt sich beim Blick auf 
die östlichen Bundesländer (vgl. Abb. IX/4). 
Abiturienten und Abiturientinnen heiraten in 
nur etwas höherem Alter als Männer und 

Abbildung IX/2 

Bildungsunterschiede bei Paaren bei Erst

-

heirat (bis zum Alter von 30 Jahren); Pa rtner 
bzw. Pa rtnerin hatte einen niedrigeren 

oder einen höheren Schulabschluß; 
in %. östliche Bundesländer 
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Abbildung IX/3 

Durchschnittsalter 1) in Jahren bei der ersten 
Eheschließung, nach erstem Schulabschluß 

und Geschlecht, westliche Bundesländer 

1) Alter, in dem 50% eine Ehe geschlossen haben 

Quelle: A. Tölke, 1991; Darstellung IES 

Frauen mit Hauptschulabschluß, und der Unter-
schied zwischen den Geschlechtern ist ebenfalls 
gering. Die höchste Schwankungsbreite des 
Alters, in dem 50 % verheiratet sind, beträgt 
4,5 Jahre und ergibt sich bei den um 1955 
Geborenen für die weiblichen Hauptschulab-
solventen im Vergleich mit den männlichen 
Abiturienten. Der entsprechende Wert für die 
westlichen Bundesländer beträgt 9,6 Jahre. 

Bezie

-

hungser

-

fahrungen 

Zur Vielfalt der Lebensmuster, die durch das 
Heiratsverhalten in Abhängigkeit vom Bil-
dungsniveau verstärkt und zusätzlich durch 
zunehmende geschlechtsspezifische Unter-
schiede erhöht wird, gehört auch, daß sich in der 
Phase des jungen Erwachsenenlebens die nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaften und damit 
auch die Anzahl der Partnerschaftserfahrungen 
ausgebreitet haben. Auch hier bestehen deutli- 

Abbildung IX/4 

Durchschnittsalter 1 ) in Jahren bei der ersten 
Eheschließung, nach erstem Schulabschluß 

und Geschlecht, östliche Bundesländer 

1) Alter, in dem 50% eine Ehe geschlossen haben 

Quelle: DJI-Familien-Survey Ost, (1990/91); Darstel-
lung IES 

che Unterschiede hinsichtlich des Schulab-
schlusses. 

In den westlichen Bundesländern ist bei den 
Frauen der Anteil derjenigen, die bis zum Alter 
von 30 Jahren in mehr als einer (mind. einjähri-
gen) Partnerschaft (einschl. der andauernden 
bzw. aller Ehen) gelebt haben, bei Abiturientin-
nen stärker gestiegen als bei Hauptschulabsol-
ventinnen. Bei den Männern erhöhte sich der 
Anteil bei beiden Gruppen in vergleichbarem 
Maße. Der Vergleich zeigt, daß bei Hauptschul-
absolventen der Einfluß des Bildungsniveaus 
bei den Frauen besonders deutlich ist (vgl. 
Abb. IX/5 und IX/6). In den östlichen Bundes-
ländern ist eine vergleichbare Entwicklung zu 
beobachten. Bei beiden Geschlechtern und in 
allen Bildungsschichten wächst das Ausmaß der 
vorehelichen Beziehungserfahrungen. 
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Abbildung IX/5 

Anzahl der Partnerschaften bis zum Alter 
von 30 Jahren in Abhängigkeit 

vom ersten Schulabschluß, Männer, in %, 
westliche Bundesländer 

Quelle: A. Tölke, 1991; Darstellung IES 

1.2 Ausbildung, Berufseinstieg und 
Familiengründung 

Deutsch

-

deutsche 
Unter-

schiede 

In Westdeutschland geht bei Frauen und Män-
nern eine längere Bildungsbeteiligung nicht nur 
mit einem höheren Heiratsalter, sondern auch 
mit einem höheren Alter des Übergangs zur 
Elternschaft einher. In der DDR waren dagegen 
nicht allein das Heiratsalter, sondern auch das 
Alter bei der Geburt des ersten Kindes sehr 
niedrig. Die durchschnittlichen Ausbildungs-
zeiten waren erheblich kürzer. Außerdem boten 
Förderprogramme (zum Beispiel: Lebensunter-
halt, Wohnungsversorgung, Kinderbetreuung) 
geradezu einen Anreiz zu einem frühen Eintritt 
in die Elternschaft, unabhängig von der Lebens-
lage, also auch während der Ausbildung. Die 
erheblichen deutsch-deutschen Unterschiede 
werden durch folgende Daten illustriert: Bei 
30 % der in Westdeutschland (1990) Geborenen 
war die Mutter bis 25 Jahre alt, in Ostdeutsch-
land (1989) dagegen bei 57 % der Geborenen 
(Statistisches Jahrbuch 1992). 

Die Sicherung der Lebensverhältnisse ist eine 
bedeutende Voraussetzung der Eheschließung. 
Dies zeigt die Unterschiedlichkeit der Lebens-
lage von Paaren nach Ausbildungs- und Wohn- 

Abbildung IX/6 

Anzahl der Partnerschaften bis zum Alter 
von 30 Jahren in Abhängigkeit 

vom ersten Schulabschluß, Frauen, in %, 
westliche Bundesländer 

Quelle: A. Tölke, 1991; Darstellung IES 

situation (vgl. Abb. IX/7). Der Anteil junger 
Paare im Alter von 18 bis 32 Jahren, in denen 
sich einer oder beide Partner in einer Ausbil-
dung befinden, beträgt bei Ehepaaren nur 5 % 
und bei nichtehelich getrennt wohnenden Paa-
ren rund 45 % (Schlemmer 1991 und 1992). 
Zugespitzt gesagt: Es wird in Ost und West 
gleichermaßen dann geheiratet, wenn die Aus-
bildung abgeschlossen und die Wohnverhält-
nisse geregelt sind. 

Verhältnis 
der Dauer 
der Erst

-

ausbil

-

dung zur 
Lebensar-
beitszeit 

Die Stufengliederung des Bildungswesens hat 
in Verbindung mit zunehmender fachlicher Dif-
ferenzierung und zunehmender Ausdehnung 
und Überfrachtung der fachlichen Inhalte in 
jeder Stufe und darin in jedem Segment zu einer 
inhaltlichen und zeitlichen Expansion geführt. 
Schule, betriebliche Aus- und Weiterbildung, 
Hochschule und nichtbetriebliche Weiterbil-
dung wurden je für sich ausgedehnt, weil es 
kein Konzept einer aufeinander abgestimmten 
Entwicklung gibt. Es handelt sich um eine 
Addition von Teilen, die curricular und zeitlich 
unabhängig voneinander expandieren. Die 
Dauer eines wachsenden Teils der Erstausbil-
dung steht in keinem angemessenen Verhältnis 
mehr zur Lebensarbeitszeit. Ein ständig steigen-
der Anteil junger Frauen und Männer absolviert 
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Abbildung IX/7 

Erwerbs- bzw. Ausbildungssituation 
in jungen Pa rtnerschaften, in %, 
westliche Bundesländer (1988) 

und östliche Bundesländer (1990/91) 

Quelle: E. Schlemmer, 1991 und 1992; Darstellung 
IES 

längere Schulzeiten und daran anschließend 
solche beruflichen Ausbildungsgänge, die ih-
rerseits auch längere Zeiten umfassen und 
außerdem zur Verlängerung tendieren. Ein 
besonders auffälliges Beispiel sind die steigen-
den Anteile junger Frauen und Männer an ihren 
Altersjahrgängen, die ihre berufliche Erstaus-
bildung an Hochschulen (mit langen Studien-
zeiten) erlangen. Aus familienpolitischer Sicht 
liegt es daher nahe zu fragen, ob die Erst-
Qualifizierung des Humanvermögens einen 
ständig weiter steigenden Teil der Lebensjahre 
junger Frauen und Männer zwingend erfordert 
oder ob der möglichst frühe innovative und 
mitverantwortliche Beitrag des Nachwuchses 
zur wirtschaftlichen und sozialen, zur kulturel-
len und politischen Entwicklung einer Gesell-
schaft mit steigendem Altenanteil erwünscht 
und möglich oder gar notwendig ist. 

Durch

-

schnitts

-

alter bei 
der 

Geburt 
des ersten 

Kindes 

Die in den verschiedenen Bildungsgängen 
unterschiedlich langen Ausbildungszeiten spie-
geln sich auch im durchschnittlichen Alter bei 
der Geburt des ersten Kindes wider. In den 
westlichen Bundesländern haben bei den um 
1955 geborenen Frauen mit Hauptschulab-
schluß 50 % im Alter von 24 Jahren ihr erstes 
Kind geboren, die mit Abitur dagegen erst mit 
30 Jahren. Während bei den Frauen mit Haupt-
schulabschluß sich das Alter kaum verändert, 
steigt bei den Männern mit Hauptschulabschluß 
das Alter, in dem 50 % Väter sind, stark an. Das 
gilt auch für die Männer mit Abitur (vgl. Abb. 
IX/8). 
In den östlichen Bundesländern geht mit dem 
niedrigen Heiratsalter ein ebenfalls geringes 
Durchschnittsalter bei der Geburt des ersten 
Kindes einher, insbesondere bei Frauen und 

Abbildung IX/8 

Durchschnittsalter I)  in Jahren 
bei der Geburt des ersten leiblichen Kindes, 
nach erstem Schulabschluß und Geschlecht, 

westliche Bundesländer 

1) Alter, in dem 50% ihr erstes leibliches Kind haben 

Quelle: DJI-Familien-Survey West (1988), Darstellung 
IES 

Männern mit höheren Bildungsabschlüssen. Es 
lag bei Frauen mit Abitur (um 1960 Geborene) 
bei 23 Jahren und bei den gleichalt rigen Män-
nern mit Abitur bei 25 Jahren (vgl. Abb. IX/9). 

Gesicherte 
finanzielle 
Basis als 
Vorbedin-
gung für 
die Ver

-

wirkli

-

chung des 
Kinder-
wunsches 

Unter den Gründen für ein zeitliches Aufschie-
ben der ersten Geburt, die von jungen Paaren 
genannt wurden, nannten 19 % der Frauen und 
20 % der Männer „eine Ausbildung abschlie-
ßen". Zwei Drittel der Frauen und Männer 
gaben an, daß sie vorher eine gesicherte finan-
zielle Basis haben wollen, und die Hälfte der 
Männer sowie ein Drittel der Frauen wollen 
vorher eine gesicherte berufliche Stellung errei-
chen (Schneewind/Vaskovics 1992). 

Bei einem Fünftel der Paare soll erst ein Partner 
die Ausbildung abgeschlossen haben. Besonde-
rer Wert wird auf eine sichere berufliche Basis 
des Mannes gelegt, gut ein Drittel der Frauen 
gab an, daß ihr Mann erst eine sichere berufli-
che Position erreichen soll, bevor sie an ein Kind 
denken. Aber vielen Frauen ist auch ihre Berufs-
tätigkeit wichtig, ein Viertel der Frauen kann 
sich nicht vorstellen, im Moment aus dem Beruf 
auszusteigen, und 34 % der Frauen sehen zur 
Zeit keine gute Lösung für sich, Kind und Beruf 
zu vereinbaren. Auffällig ist, daß ein stärkeres 
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Abbildung IX/9 

Durchschnittsalter 1 ) in Jahren 
bei der Geburt des ersten leiblichen Kindes, 
nach erstem Schulabschluß und Geschlecht, 

östliche Bundesländer 

1) Alter, in dem 50% ihr erstes leibliches Kind heben 

Quelle: DJI-Familien-Survey Ost, (1990/91); Darstel-
lung IES 

Gewicht auf eine sichere berufliche Position als 
auf eine berufliche Karriereorientierung gelegt 
wird. Dadurch wird deutlich, daß erst eine als 
subjektiv ausreichend empfundene soziale 
Lage als notwendige Bedingung für die Realisa-
tion des Kinderwunsches von den Ehepaaren 
angesehen wird. 

Konflikt 
zwischen 
Ausbil-
dung und 
Schwan-
gerschaft 

Wenn es während der Ausbildung zu einer 
Schwangerschaft kommt, stehen die jungen 
Frauen vor der Entscheidung, 

— entweder die Ausbildung abzubrechen und 
das Kind zu betreuen oder 

— die Schwangerschaft abzubrechen und die 
Ausbildung fortzusetzen oder 

— Elternschaft und Ausbildung zugleich zu 
bewältigen. 

Die Konfliktlage, die unter gegenwärtigen Ver-
hältnissen zwischen Familiengründung und 
Ausbildung besteht, wird eindringlich durch die 
Ergebnisse einer Untersuchung der Entschei-
dungsfindung von 400 betroffenen Familien 
verdeutlicht (Holzhauer 1991). 40 % der Frauen, 
deren Schwangerschaft abgebrochen wurde, 
befanden sich in einer Ausbildung, während in 
der Gruppe der Schwangeren ohne Entschei-
dungskonflikte nur 9 % einen Ausbildungssta-
tus hatten (vgl. Tab. IX/1). 

Bei den Indikationsbegründungen aufgrund 
von psychischen und sozialen Umständen folgte 
der Grund „Ausbildung gefährdet" neben „Fi-
nanzielle Probleme" (jeweils 28 %) auf dem 
zweiten Rang nach „Überforderung, zu große 
Belastung" (34 (Y0). Bei den antizipierten Ver-
änderungen in den Bereichen Beruf, beruflicher 

Tabelle IX/1 

Erwerbsstatus von Frauen nach Entscheidungssituationen in der Schwangerschaft, 
in %, 1985/86 

Erwerbsstatus Schwangerschafts- Konfliktschwanger- Schwangerschaft 
 ohne Entscheidungs- abbruch schaft ohne Abbruch konflikte 

ganztags erwerbstätig 	 24,7 25,5 34,4 
halbtags und teilzeit erwerbstätig 	 13,3 13,7 18,6 
Hausfrau 	  14,5 21,5 30,4 
in Ausbildung 	  39,8 23,5 8,7 
arbeitslos 	  7,8 15,7 6,6 
keine Angabe 	  — — 1,1 

insgesamt 	  100,1 99,9 99,8 

n 	  166 51 183 

Quelle: B. Holzhauer, 1991 
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Wiedereinstieg, Ausbildung wurden die häufig-
sten Verschlechterungen erwartet, wenn die 
Frau noch in Ausbildung war (86 %). Im Vorder-
grund stand bei den Frauen mit Schwanger-
schaftsabbruch, falls sie das Kind bekommen 
hätten, die Befürchtung, die Ausbildung unter-
brechen und damit verzögern oder die Aus-
bildung abbrechen oder wechseln zu müssen. 

Kinder

-

zahl 
Hinsichtlich der Kinderzahl fällt auf, daß sich die 
Anteile der Kinderlosen in allen Bildungsgrup-
pen in kurzer Zeit um etwa ein Drittel erhöhten 
(vgl. Abb. IX/10). Außerdem zeigt sich, daß in 
Westdeutschland Frauen mit einem höheren 
Bildungsniveau, die ihr erstes Kind haben, mit 
einer größeren Wahrscheinlichkeit auch ein 
zweites Kind bekommen. Da andererseits in 
dieser Bildungsgruppe der Anteil der Kinderlo-
sen relativ hoch ist, kann von einer Polarisierung 
des Lebenskonzepts innerhalb der Gruppe der 
Hochqualifizierten gesprochen werden. 

In dieser Bildungsgruppe, deren Anteil weiter 
zunimmt, führt die Lebensplanung bei einem 
Teil zur Entscheidung, zugunsten anderer 
Optionen eine Elternschaft zu meiden. Bei dem 
anderen (weitaus größeren) Teil mündet sie i n 

 eine bewußte Entscheidung zugunsten einer 
Familie, in der die Kinder Geschwister haben. 
(Expertise Grundmann/Huinink/Krappmann). 

Die Polarisierung wird auch sichtbar, wenn die 
Gruppe jener Frauen und Männer betrachtet 
wird, die sich für bewußte Kinderlosigkeit ent-
schieden haben bzw. ungewollt dauerhaft kin-
derlos bleiben, weil der Kinderwunsch zu lange 
aufgeschoben wurde. Sie verfügen zwar auch 
über eine überdurchschnittlich hohe Schul-
bildung (und höhere berufliche Positionen) 
(Schneewind/Vaskovics 1992). Da sich am 
anderen Pol jedoch die größere Zahl der Mehr-
kinderfamilien der Eltern mit ebenfalls höherem 
Bildungsniveau befinden, kann nicht behauptet 
werden, daß ein steigendes Bildungsniveau 
generell mit wenigen Kindern gekoppelt ist. 

Für Ostdeutschland liegen Daten zur Kinder-
zahl von Frauen nach Berufspositionen vor. Dort 
zeigt der Zeitvergleich, daß sich in allen Grup-
pen der Anteil der Frauen mit zwei und mehr 
Kindern verringert und der Anteil der Kinderlo-
sen steigt. Höherqualifizierte verzichten häufi-
ger auf Kinder. 

Gleich-
zeitigkeit 
von Aus-
bildung 
und Fami

-

liengrün

-

dung 

Ein Teil der jungen Frauen und Männer erlebt 
die Bedingungen der langen Ausbildung, des 
Berufsstarts und der Familiengründung als 
Belastungskumulation, entweder weil sie unge-
plant während der Ausbildung in die Elternrolle 
geraten sind oder weil sie nicht erst als „späte 
Eltern" eine Familie gründen wollen und des-
halb schon in die Ausbildungszeit bewußt die 
Elternschaft hineinplanen. Die Gleichzeitigkeit 
von Ausbildung und Familienarbeit birgt unter 
den derzeitigen Rahmenbedingungen erhebli-
che Risiken, und zwar sowohl für Partnerschaft 
und Familie als auch für den Bildungsprozeß. 

Eine problematische Konstellation erleben zum 
Beispiel jene Eltern, bei denen ein Partner um 
des Lebensunterhalts wegen oder um die 
Berufsposition zu festigen, erwerbstätig sein 
muß und der andere Elternteil noch eine Voll-
zeit-Erstausbildung absolviert. Sie müssen län-
gere Zeit hindurch gemeinsam eine Dreifachbe-
lastung durch Erwerbsarbeit, Ausbildung und 
Familie in einer Zeit tragen, in der in der Regel 
auch die Partnerbeziehung noch zu festigen ist. 
In dieser Situation besteht die Gefahr, daß 
entweder die Ausbildung oder die Partnerschaft 
oder gar beides scheitern. Derartige Risiken 
laden sich Paare bisher in der Regel um der 
Qualifizierung des Mannes wegen auf . Die 
Paare geben dem Erreichen einer guten Berufs-
position durch den Vater aus Gründen der 
ökonomischen Sicherung der Familie Vorrang. 
Wenn sich aber die Mutter in der Ausbildung 
befindet, müssen die Väter für Entlastung sor-
gen und sich zum Beispiel an der Hausarbeit 
beteiligen. Sie tun dies deutlich mehr als alle 

Abbildung IX/10 

Kinderzahl von Frauen, nach Bildungsniveau und Geburtsjahrgang, in %, 
Stand April 1989, westliche Bundesländer 
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Schwie

-

rigkeiten 
für Allein

-

erzie

-

hende 

anderen Väter (Keddi/Seidenspinner 1992). Die 
größten Schwierigkeiten haben jedoch alleiner-
ziehende und tatsächlich alleinlebende Mütter/ 
Väter zu überwinden, wenn sie sich noch in der 
Ausbildung befinden. Der Wegfall der speziel-
len Fördermaßnahmen der DDR stellt in den 
neuen Bundesländern mit dem hohen Anteil 
alleinerziehender studierender Mütter gerade 
diese Gruppe vor erhebliche Probleme, wenn 
sie ihre Ausbildung abschließen wollen. 

Die Problemlösung muß an der Komplexität der 
Lebenslage der betroffenen Eltern, vor allem an 
der Lebenssituation der sich in der Ausbildung 
befindenden Mütter ansetzen. Beispielhaft soll 
die Problemlage an zwei ausgewählten Grup-
pen dargelegt werden: Studierende mit Kindern 
und Mütter in betrieblicher Ausbildung. 

1.3 Studierende mit Kindern 

Die veränderten Wege durch die Hochschulaus-
bildung und in die Elternschaft überlagern sich 
mit dem Wandel der Wege in den Beruf, die 
einen sehr wichtigen Hintergrund für die Dar-
stellung der Lage von Studierenden mit Kindern 
bilden. 

Wege in 
den Beruf 

Verlaufsdaten über die Wege von Personen mit 
Studienberechtigung in den Beruf sind durch 
entsprechende Längsschnittuntersuchungen 
der Hochschul-Informations-System GmbH 
(HIS) verfügbar. Für den Studienberechtigten-
jahrgang 1976, der zu vier verschiedenen Zeit-
punkten zu den jeweils ausgeübten Tätigkeiten 
befragt worden ist, liegen die Ergebnisse bereits 
vollständig vor (Lewin/Schacher 1990) (vgl. 
Abb. IX/11). 

Folgende Ergebnisse sind für die Struktur der 
Ausbildungswege und Studienverläufe bis zur 
Berufsaufnahme von besonderem Interesse: 

— Eine schulische oder betriebliche Berufsaus-
bildung als Alternative oder als Ergänzung 
zum Studium hat erheblich an Bedeutung 
gewonnen. Die Studierquote ist bei Männern 
größer als bei Frauen. Dagegen absolvieren 
Frauen häufiger eine schulische oder be-
triebliche Berufsausbildung als Männer. 

— Von den Absolventen des Jahrgangs 1976 
mit einer Studienberechtigung haben insge-
samt 83 % innerhalb der folgenden zwölf 
Jahre ein Studium aufgenommen. Ein wach-
sender Anteil der Studierenden ist Teilzeit-
student und zugleich Teilzeitbeschäftigter. 

— Der durchschnittliche Zeitpunkt der Berufs-
aufnahme liegt bei Frauen früher, weil sich 
der Berufsausbildungs- bzw. Studienab-
schluß und damit auch der Berufseintritt bei 
Männern zusätzlich durch Wehr- oder Zivil-
dienst verzögert. Die Berufsaufnahme er-
folgt bei Frauen zwar schneller als bei Män-
nern, aber in erheblich geringeren Anteilen. 
Zwölfeinhalb Jahre nach Erwerb der Hoch-
schulreife sind ca. 90 % der männlichen 

Absolventen des Studienberechtigtenjahr-
gangs 1976 erwerbstätig, aber nur ca. zwei 
Drittel der Absolventinnen. Statt dessen ist 
ca. ein Viertel der Frauen in Haushaltsfüh-
rung und Kinderbetreuung tätig. 

Studium 
und El-
ternschaft 

Informationen zur gegenwärtigen Situation stu-
dierender Eltern vermittelt insbesondere die 
vom Hochschul-Informations-System vorge-
nommene Sozialerhebung des Deutschen Stu-
dentenwerks 1991 (Kahle 1993). Über den Per-
sonenkreis, der infolge von Elternschaft das 
Studium aufgegeben hat, liegen leider keine 
vergleichbaren Ergebnisse vor. 

Die Gesamtzahl der studierenden Eltern betrug 
rund 139 000, davon waren gut 124 000 an 
Hochschulen der westlichen Bundesländer und 
15 000 an Hochschulen der östlichen Bundes-
länder immatrikuliert. Unter den Studentinnen 
betrug der Anteil der Mütter im Westen 8 % und 
im Osten 10 %. Bemerkenswert ist der im Osten 
erheblich höhere Anteil studierender Väter (vgl. 
Tab. IX/2). 

Mit zunehmendem Alter der Studierenden 
nimmt auch der Elternanteil deutlich zu. Er ist 
bei den ostdeutschen Studierenden jedoch 
schon in den jüngeren Jahrgängen beachtlich 
hoch (24- bis 25jährige Frauen: 4 % im Westen, 
28 im Osten), dagegen erreicht er an den 
westdeutschen Hochschulen erst in den höhe-
ren Altersjahrgängen eine bemerkenswerte 
Höhe. Unter den 30 Jahre und älteren Studie-
renden im Westen beträgt bei den Frauen der 
Mütteranteil 40 % und der Väteranteil bei den 
Männern 25 %. Dies ist ein deutlicher Hinweis 
darauf, daß das hohe Durchschnittsalter der 
Studierenden und entsprechend lange Studien-
zeiten in einem hohen Maße auch Probleme der 
Elternschaft sind. Dieser Aspekt wird bei den 
Diskussionen über Studienzeiten bisher jedoch 
nicht beachtet. Der Elternanteil bei den Studie-
renden Ostdeutschlands erreicht bereits bei den 
26- bis 27jährigen einen Anteil von 38 %, bei 
den Frauen erheblich mehr, bei den Männern 
etwas weniger. 

Betont werden muß, daß weder im Westen noch 
im Osten der hohe Elternanteil unter den älteren 
Studierenden durch Prestige-Studenten be-
stimmt wird. Studierende mit Kindern stammen 
nämlich eher aus niedrigen bzw. mittleren 
sozialen Gruppen als Studierende ohne Kinder. 
Das trifft insbesondere für Studentinnen an 
westdeutschen Hochschulen zu. Jeweils 60 % 
der Studierenden mit Kindern in West und Ost 
sind verheiratet. 

Von den studierenden Eltern Westdeutschlands 
haben 30 % sogar zwei und mehr Kinder, in 
Ostdeutschland beträgt der Anteil 11 %. Das 
Alter des jüngsten bzw. einzigen Kindes erreicht 
in Westdeutschland in erheblich höherem Maß 
das Schüleralter, und zwar bei den Müttern 
(26 %) mehr als doppelt so häufig als bei den 
Vätern (12 %). Dies läßt erkennen, daß die 
Lebenslage der studierenden Mütter anders 
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Abbildung IX/11 

Ausbildungsverlauf und Berufseinstieg bis 12,5 Jahre nach Erwerb der Hochschulreife, 
nach Geschlecht, Studienberechtigtenjahrgang 1976, westliche Bundesländer 

' Jahre nach Erwerb der Hochschulreife 

A = Arbeitslosigkeit R = Referendariat 
WZ = Wehr-, Zivildienst, sonstige Tätigkeiten S = Sonstige Tätigkeiten 

Quelle: HIS, 1990 
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Tabelle IX/2 

Studierende mit und ohne Kinder an westdeutschen und ostdeutschen Hochschulen, 
nach Alter und Geschlecht, 1991 

westliche Bundesländer östliche Bundesländer 
Elternschaft/Alter - 

männlich weiblich zusammen männlich weiblich zusammen 

Zahl der Studierenden mit Kindern in Tausend 

Studierende mit Kindern i) 	 66,5 57,8 124,3 9,0 6,0 15,0 

Anteil der Studierenden mit Kindern, 
in % aller Studierenden in der jeweiligen Altersklasse 

23 bis 23 Jahre 	 1 2 1 6 11 8 
24 bis 25 Jahre 	 3 4 3 18 28 20 
26 bis 27 Jahre 	 5 7 5 36 (47) 38 
28 bis 29 Jahre 	 10 18 13 / / / 

30 Jahre und älter 	 25 40 31 / / / 

insgesamt 	  5 8 6 13 10 11 

1 ) Obergrenze der Hochrechung. 

Quelle: I. Kahle, 1993 

geprägt ist als die des studierenden Vaters. In 
Ostdeutschland dominiert das Kleinkind im 
Alter bis zu drei Jahren (Mütter 88 %, Väter 
84 %). Dies weist darauf hin, daß die Probleme 
der Kinderbetreuung für studierende Eltern im 
Osten anderer Art sind als im Westen. 

Auf die größere Vielfalt der Lebensläufe in 
Westdeutschland deutet insbesondere die Art 
der Tätigkeit vor der Geburt des Kindes. Wäh-
rend in Ostdeutschland 82 % der Mütter auch 
vorher studierten, betrug der Anteil im Westen 
nur 62 %. Der Anteil der vorher entweder 
Erwerbstätigen oder Arbeitslosen oder fami-
lientätigen Frauen läßt im Vergleich zum Osten 
breitere Wahlmöglichkeiten und auch anders 
geartete Schwierigkeiten der Lebensführung 
erkennen. 

Familien

-

bedingte 
geschlechts

-

spezifi

-

sche Viel

-

falt der 
Bildungs

-

muster 

Die im Vergleich zu den Männern größere 
Vielfalt der Lebensläufe studierender Mütter in 
Westdeutschland in Verbindung mit der größe-
ren Altersspanne ihrer Kinder weist auf dahinter 
liegende unterschiedliche Formen der gleich-
zeitigen und der aufeinanderfolgenden Ver-
schränkung von Studium, Erwerbsarbeit und 
Familientätigkeit. 

Diese neuartige familienbedingte geschlechts-
spezifische Vielfalt der Bildungsmuster läßt sich 
ferner ablesen: 

— Am Vergleich des Umfangs und der Notwen-
digkeit der Kombination von Studium und 
Erwerbstätigkeit zwischen Studierenden mit 
und ohne Kinder. Eltern sind in erheblich 
höherem Umfang laufend erwerbstätig als 
Studierende ohne Kinder und Väter erheb-
lich mehr als Mütter. 

— Am Vergleich der Art und des Umfangs der 
Reduzierung des Studienpensums zwischen 

studierenden Müttern und studierenden 
Vätern. Mütter reduzieren sowohl die Lehr-
veranstaltungen als auch das Selbststudium 
erheblich mehr als Väter. 

— Am Vergleich der durchschnittlichen Dauer 
von Studienunterbrechungen zwischen Stu-
dierenden mit und ohne Kinder. Sie ist bei 
Studierenden mit Kindern erheblich länger 
und erreicht bei Vätern längere Zeiten als 
bei Müttern. 

— Am Vergleich der Anteile solcher Studieren-
den mit und ohne Kinder, die durch Stu-
diengangwechsel oder Studienunterbre-
chung mit Rückkehr Reibungen im Studien-
verlauf zu bewältigen hatten. 

Erzie

-

hungsur

-

laub von 
Vätern 

Die relativ häufige Studienunterbrechung 
durch die Väter (vgl. Abb. IX/12) deutet darauf 
hin, daß es Männern während der Ausbildung 
eher möglich zu sein scheint, aus Elternschaft 
Konsequenzen zu ziehen, als während der 
Berufsarbeit, denn die Inanspruchnahme des 
Erziehungsurlaubs durch erwerbstätige Män-
ner ist sehr selten. 

Studierende mit Kindern an (westdeutschen) 
Hochschulen sind durch ihre z. T. mehrfache 
Belastung durch Kinderbetreuung und teilweise 
umfangreichere Erwerbstätigkeit zur (Mit-)Fi-
nanzierung von Kind und eventuell auch Part-
ner bzw. Partnerin bei der Organisation ihres 
Studiums stärker belastet als ihre kinderlosen 
Kommilitonen, wobei sich die Situation insbe-
sondere für die westdeutschen Studentinnen 
wiederum — bedingt durch die häufigere Über-
nahme der Erziehung und Betreuung der Kinder 
— um einiges schwieriger gestaltet als für stu-
dierende Väter (Kahle 1993). So ist auch der 
Studienabbruch aus familiären Gründen vor 
allem ein Problem der Frauen (vgl. Tab. IX/3). 
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Abbildung IX/12 

Studienrückkehr von Studierenden mit und ohne Kinder, in % der jeweiligen Gesamtzahl 
der Studierenden, 1991, westliche und östliche Bundesländer 

Quelle: I. Kahle, 1993; Darstellung IES 

Tabelle IX/3 

Studienabbruch bis 12,5 Jahre 
nach Studienbeginn aus familiären Gründen, 

nach Geschlecht, in % aller Studien -
abbrecher, Studienberechtigtenjahrgänge 

1976 und 1978, westliche Bundesländer 

Studienabbruch aus 

Geschlecht familiären Gründen 

1976 1978 

Frauen 	 27 25 
Männer 	 8 3 

zusammen 	 16 13 

Quelle: K. Lewin, H. Cordier, D. Sommer, 1992 

Unzurei

-

chende 
Verein

-

barkeit 
von Stu-

dium und 
Familien-
gründung 

Zusammengefaßt: Elternschaft während des 
Studiums trägt zur Entstandardisierung des Stu-
dien- und Berufsverlaufs bei. Der Studienver-
lauf studierender Eltern ist weniger geradlinig 
als der ihrer kinderloser Kommilitonen. Späte 
Qualifikation ist wie die Alternative der späten 
Elternschaft eine Folge unzureichender Verein-
barkeit von Studium und Familiengründung. 
Auch sie erschwert den Berufseintritt der dann 
doch älteren Hochschulabsolventen mit  Kin

-dern, vor allem im Vergleich zu den kinderlosen 
jüngeren Absolventen. 

Erforderli

-

che Infra

-

struktur 
für studie

-

rende 
Eltern 

Angesichts der Probleme, die von studierenden 
Eltern gelöst werden müssen, liegt auf der 
Hand, daß es dabei nicht allein mit dem Verlauf 
und der Organisation des Studiums sein Bewen-
den haben kann. Zu wichtigen, die Lebenslage 
bestimmenden Merkmalen gehören: Betreuung 
der Kinder, Lebensunterhalt und Zeitbudget, 
Wohnsituation. 

Betreuung 
der Kin

-

der 
Die Betreuung der Kinder während der Studien-
zeiten bzw. Zeiten der Erwerbstätigkeit (neben 

dem Studium) können 69 % der studierenden 
Väter an westdeutschen Hochschulen ihren 
Partnerinnen überlassen, nicht zuletzt auch des-
halb, weil sie überwiegend mit nicht voll 
erwerbstätigen Partnerinnen verheiratet sind. 
Umgekehrt können dies nur 13 % der studieren-
den Mütter, weil sie überwiegend mit voll 
erwerbstätigen Partnern verheiratet sind. Sie 
müssen häufiger die Kinder selbst betreuen 
bzw. auf andere Arten der Betreuung zurück-
greifen. Bei studierenden Eltern an ostdeut-
schen Hochschulen überwiegt (noch) aufgrund 
der besseren Versorgung die institutionelle 
Betreuung. 

Der zeitliche Betreuungsaufwand für das jüng-
ste bzw. einzige Kind ist für studierende Mütter 
deutlich höher als für studierende Väter. Bela-
stungskumulationen treffen vor allem die stu-
dierenden Mütter. Mehr Unterstützung würde 
demnach vor allem den studierenden Müttern 
zugute kommen. 

Lebens-
unterhalt 
und Zeit-
budget 

In Westdeutschland wenden studierende Eltern 
mit Kindern, und insbesondere Studentinnen 
mit Kindern, mehr Zeit für Erwerbstätigkeit 
neben dem Studium auf als kinderlose Studie-
rende. In der Gruppe Studierender, die erwerbs-
tätig sein müssen, trifft die Notwendigkeit, dafür 
Zeiten für Selbststudium/Lehrveranstaltungen 
zu reduzieren, Mütter stärker als Väter. In der 
Gruppe der nicht erwerbstätigen Studierenden 
gehen studierende Väter nahezu uneinge-
schränkt ihrem Studium nach, studierende Müt-
ter können dies dagegen nicht. In Ostdeutsch-
land müssen weder studierende Väter noch 
studierende Mütter im Vergleich zu Studieren-
den ohne Kinder nennenswert ihren Stunden-
plan für Selbststudium und Lehrveranstaltun-
gen reduzieren. Dort sind Studierende mit Kin-
der (noch) besser integriert. Die unter dem 
Zeitaspekt günstigere Situation in den neuen 
Ländern spiegelt sich auch in den unterschied-
lichen Strategien zur Bewältigung der Doppel- 
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belastung durch Kinderbetreuung und Studium 
von Studentinnen und Studenten wider: Wäh-
rend sich ostdeutsche Studenteneltern in erster 
Linie auf das Wesentliche und Nötige im Stu-
dium konzentrieren, studieren ihre westdeut-
schen Kommilitonen vergleichsweise häufiger 
nur „mit halber Kraft" und strecken ihr Studium 
oder stellen es öfter ganz bewußt zurück, um 
sich dem Kind widmen zu können. 

Woh

-

nungsver

-

sorgung 

In Westdeutschland wohnen 79 % der Studie-
renden mit Kindern in einer Wohnung gemein-
sam mit  Partner/in  und/oder Kind. 9 % wohnen 
in einer Wohngemeinschaft oder in einem 
Wohnheim; aber 22 % der Männer wie der 
Frauen wünschen sich diese Wohnform. 

Studentische Eltern erhoffen sich mit dieser 
Wohnform durch das Zusammenleben in einer 
größeren Gemeinschaft organisatorische Er-
leichterungen bei der Kinderbetreuung oder 
eine bessere soziale Integration. Insgesamt 
besteht ein noch unbefriedigter Bedarf an 
Wohnheimplätzen. In Ostdeutschland wohnen 
nur 45 % der Studierenden mit Kindern in einer 
Wohnung gemeinsam mit Partner/in und/oder 
Kind, 47 % im Wohnheim. Allerdings wollen nur 
ein Drittel im Wohnheim wohnen. Insbesondere 
bei den Studentinnen besteht der Wunsch nach 
einer eigenen Wohnung. 

In Westdeutschland wohnen Studenteneltern 
im Durchschnitt rund 22 km von der Hochschule 
entfernt, Studierende ohne Kinder rund 14 km. 
In Ostdeutschland sind es knapp 15 km bzw. gut 
7 km. Die größere „Hochschulferne" im Westen 
hängt auch mit der Wohnsituation der Studie-
renden mit Kind zusammen. Der verständliche 
Wunsch nach einer studien- und familienge-
rechten kostengünstigen kinderfreundlichen 
Wohnung muß im Westen weitgehend auf dem 
freien Wohnungsmarkt realisie rt  werden, da 
hochschulnähere Studentenwohnheime, die 
aus Kosten- und Betreuungsgründen eigentlich 
bevorzugt werden, noch zu wenig entspre-
chende Angebote bereitstellen. 

1.4 Mütter in betrieblicher Ausbildung 

Während über die Situation studierender Eltern 
inzwischen differenzierte Informationen vorlie-
gen, bestehen im Blick auf Eltern in den anderen 
Bildungssektoren gravierende Lücken. Erste 
Untersuchungen zur Situation von Müttern in 
betrieblicher Ausbildung wurden inzwischen 
begonnen (BMBW/Institut für Entwicklungs-
planung und Strukturforschung). 

Im Jahr 1989 wurden im Handwerk von 532 000 
Ausbildungsverhältnissen (darunter: 149 000 
Ausbildungsverträge von weiblichen Jugendli-
chen) 60 000 gelöst, davon 14 000 bereits wäh-
rend der Probezeit. Leider ist zur Zeit noch nicht 
bekannt, in welchem Umfang familienbedingte 
Gründe den Ausschlag gaben, da die Abbruch-
statistik auf eher verwaltungsbezogene Merk-
male konzentriert ist. 

Gründe 
für Aus

-

bildungs

-

verzicht 
und -ab-
bruch bei 
Frauen 

Eine vom Bundesinstitut für Berufsbildung vor-
genommene Sonderauswertung der BMBW/ 
Emnid-Befragung von jungen Erwachsenen 
ohne Berufsausbildung (Puhlmann 1992) ergab, 
daß von jungen Frauen, die keine Ausbildung 
gesucht und/oder begonnen haben, 15 % fami-
lienbezogene Gründe nannten. Betrachtet man 
den Schulabschluß, so fällt auf, daß „Heiratsab-
sicht" insbesondere Hauptschul- und Real-
schulabsolventinnen und „Mithilfe im elter-
lichen Haushalt" vor allem Frauen ohne 
Abschluß/Sonderschulabgängerinnen als Ver-
zichtgründe nennen. Bei den deutschen Frauen 
überwiegen „ Schwangerschaft/Kinder" und 
„Heiratsabsicht", bei den ausländischen Frauen 
dagegen „Mithilfe im elterlichen Haushalt". 

Bei den Frauen, die zwar keinen Abschluß 
haben, die aber eine Berufsausbildung begon-
nen hatten, war der Anteil familienbezogener 
Gründe des Abbruchs mit 29 % fast doppelt so 
hoch wie bei den Frauen mit Ausbildungsver-
zicht. Von den Frauen ohne Abschluß planen 
nur 13 % fest oder auf jeden Fall und 24 % 
eventuell einen Berufsabschluß. Der Anteil der 
Frauen, die auf eine Berufsausbildung auch 
zukünftig verzichten wollen, ist mit 60 % sehr 
hoch. 

In eine mit geringer Ausbildungsbereitschaft 
verbundene Lebensbiographie münden aller-
dings eher Frauen ein. Sie riskieren bereits bei 
der Gestaltung der Startbedingungen für das 
Berufsleben Unterlassungen, die sich später 
objektiv und subjektiv in der Regel nicht rück-
gängig machen lassen. Daß das eigene Pro-
blemlösungspotential dieser Frauen hilfreiche 
Rahmenbedingungen für seine Aktivierung 
braucht, ergibt sich aus ihrer sozialen Lage: 
Junges Durchschnittsalter, niedrige Berufsposi-
tionen der Eltern, hoher Anteil Alleinerziehen-
der, Transferleistungen sind die Hauptquelle 
des Lebensunterhalts, ein geringer Anteil ist 
erwerbstätig oder hat einen erwerbstätigen 
Partner, ein hoher Anteil hat keinen Schulab-
schluß, ein relativ hoher Anteil hat keine Berufs-
erfahrung. 

Benachtei-
ligung 
junger 
Mütter bei 
Arbeits- 
und Aus

-

bildungs

-

platzsuche 

Zum Abbau dieser Belastungskumulation 
könnte eine Berufsausbildung wirksam beitra-
gen. Aber gerade junge Mütter erfahren bei 
ihren Bemühungen um einen Arbeits- bzw. 
Ausbildungsplatz erhebliche Beschränkungen 
und Benachteiligungen (Bünemann de Falcon 
1991): 

— nach 2- bis 3jähriger Hausfrauen- und Mut-
tertätigkeit sind sie als Auszubildende zu alt 
bzw. für Arbeitgeber ein zu hohes Risiko; 

— geringe Ausbildungsvergütungen sichern 
keine ausreichende finanzielle Basis ;  

— aufgrund diskontinuierlicher Berufsverläufe 
sind die Aufnahmekriterien z. B. für Fach-
schulen oftmals nicht erfüllt, sie sind nämlich 
insbesondere auf Sozial- und Gesundheits-
pflegeberufe orientiert. 
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Da die Mehrheit eine mit Familie zu vereinba-
rende Berufstätigkeit anstrebt, würden der 
Wille zur Ausbildung und günstige Bedingun-
gen, die auch die Motivation fördern, dieses Ziel 
eher erreichbar werden lassen. 

1.5 Ansätze zur Herstellung einer besseren 
Vereinbarkeit von Ausbildung 
und Familiengründung 

Die Berufskarrieren von Mann und Frau haben 
 sich bis zur Eheschließung bereits weit angegli-

chen. Auch wenn die strukturellen Unter-
 schiede der Berufsorientierungen immer noch 

deutlich hervortreten, haben Frauen und Män-
 ner innerhalb ihrer Berufskarrieren vielfach 

vergleichbare Positionen erreicht. Das derzeit 
bevorzugte Phasenmodell von Schule, Berufs-
ausbildung, Berufsstart und Festigung der 
Berufsposition gibt aber nur bis zur Elternschaft 
Chancengleichheit für Mann und Frau (Schnee-
wind/Vaskovics 1992). Mit Schwangerschaft 
und Mutterschaft beginnt für die Frau die Phase 
ungleicher Chancen. Bisher konzentrieren sich 
die Bemühungen darauf, in den dann anschlie-
ßenden Lebensphasen die Chancengleichheit 
wieder herzustellen, vor allem durch Förderung 
des Wiedereinstiegs nach der Familienphase, 
Teilzeitbeschäftigung und vieles andere mehr. 
Teilerfolge sind unübersehbar, jedoch deutet 
sich keineswegs eine auch die Altersversorgung 
einschließende gänzliche Chancengleichheit 
an. 

Es liegt daher nahe, die Bandbreite möglicher 
Lebensgestaltungen durch eine bessere Verein-
barkeit von Ausbildung und Familiengründung 
zu erweitern. Das Bildungswesen kann hierzu 
durch Verkürzung der Ausbildungszeiten einen 
sehr wichtigen Beitrag leisten. Da die Realität 
sich derzeit aber immer noch in die Gegenrich-
tung entwickelt, gewinnt der umfassendere 
Handlungsansatz des Herstellens der Verein-
barkeit von Ausbildung und Familiengründung 
erhebliches Gewicht. 

Inzwischen versuchen junge Frauen und Män-
ner, die verschiedenen Lebensbereiche - Aus-
bildung, Familiengründung, Erwerbsberuf - in 
einer anderen zeitlichen Struktur als in der des 
bisher üblichen sehr langen Phasenmodells zu 
ordnen. Sie verknoten die verschiedenen 
Stränge ihrer Biographie in einem neuartigen 
Muster. Einige Elemente sind: 

- An die Stelle der "späten" Gleichzeitigkeit 
von Familienentwicklung und Berufsarbeit 
tritt die "frühe" Gleichzeitigkeit von Berufs-
ausbildung und Familienentwicklung. 

An die Stelle der langen Vollzeitausbildung, 
an deren spätem Ende die erste berufliche 
Qualifikation steht, tritt eine Abfolge von 
Ausbildungswegen, deren frühe erste Be-
rufsqualifikation qualifizierte Erwerbstätig-
keit ermöglicht. Diese kann durch Weiterbil-
dungswege in Vollzeitform unterbrochen 
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oder als Teilzeittätigkeit neben Teilzeitstu-
dium fortgeführt werden. 
Die Flexibilität der individuellen Ausbil-
dungs- und Berufsverläufe ermöglicht inner-
halb einer Partnerschaft die Verknotung der 
Bildungs- und Berufsbiographien von zwei 
Menschen. Dadurch eröffnen sich für die 
Familiengründung und die Familienent-
wicklung neue Perspektiven der zeitlichen 
Einordnung in den Lebenslauf von Frauen 
und Männern. 

Durch die Gleichzeitigkeit von Ausbildung und 
Familiengründung wird die Phase des Berufs-
starts und der Festigung der Berufsposition von 
den Problemen der Familiengründung entla-
stet. Allerdings werden die Ehepartner etwas 
später den Übergang in den Beruf vollziehen. 
Der "Gewinn" geht jedoch vor allem auf das 
"Lebenskonto" der Frau. Der erwähnte Bruch in 
der Chancengleichheit wird vermieden oder 
sehr gemildert. Die lebenslange Chancen-
gleichheit hat - auch im Blick auf Karriere und 
Alterssicherung - günstigere Perspektiven als 
beim Phasenmodell. Die familiale Alltagsbe-
wältigung wird in der Ausbildungsphase stärker 
von Frau und Mann gemeinsam geleistet als in 
der Berufsphase. 
Hinzu kommt, daß sich bei den Ausbildungswe-
gen, die zu höheren Qualifika tionen - vor allem 
durch Hochschulstudium - führen, eine eben-
falls sehr bedeutsame Erweiterung der Möglich-
keiten der Zeitverwendung abzeichnet. Neben 
die klassischen Vollzeitstudenten treten mehr 
und mehr die Teilzeitstudenten. Sie verknüpfen 
qualifizierte Erwerbsarbeit mit einem Studium. 
Dies wird dadurch erleichtert, daß ein Teil der 
Studentinnen und Studenten vor dem Studium 
bereits eine Berufsausbildung absolviert hat. Da 
sich dies über einen längeren Zeitraum 
erstreckt, sind die Paare in einem Alter, in dem 
die Realisierung des Kinderwunsches zur 
Debatte steht. In jüngerer Zeit treten Kombina-
tionsmodelle hinzu, die eine Berufsausbildung 
mit dem Lehrabschluß und ein Hochschulstu-
dium miteinander verknüpfen (zum Beispiel 
Metallberufe und Ingenieurstudium). 
Auf die Herausforderung, solche gesellschaftli-
chen Strukturen zu schaffen, die das Entstehen 
von Familien und die Praxis partnerschaftlichen 
Lebens erleichtern, muß somit von der Bildungs-
welt und der Arbeitswelt gemeinsam reagiert 
werden. Die Kommission weist darauf hin, daß 
der Vereinbarkeit von Bildung und Familie eine 
vergleichbare Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den muß wie der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, daß es teilweise sogar auf die gleichzei-
tige Vereinbarkeit von Ausbildung, Erwerbsar-
beit und Familiengründung ankommt. 

2. Weiterbildungsbeteiligung der Eltern 

Familien-
orientie-

Eltern stehen nicht allein vor der Notwendig- rung bei 
keit, Familie und Beruf oder sogar auch Familie der Wei-
und Berufsausbildung "unter einen Hut" zu terbildung 
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bringen, sondern zusätzlich vor der Forderung 
nach lebenslanger Weiterbildung. Die Kommis-
sion macht im folgenden darauf aufmerksam, 

- daß vom Wandel der Altersstruktur der 
Bevölkerung mit dem drastisch abnehmen-
den Anteil junger Menschen zusätzliche 
Anforderungen an die Leistungsfähigkeit 
der älterwerdenden Bevölkerung - also 
auch der Mütter und Väter - ausgehen, 

- daß Eltern zur Pflege und Erneuerung des 
Humanvermögens nicht allein dadurch bei-
tragen, daß sie für die Qualifikation des 
Nachwuchses sorgen, sondern außerdem 
durch erhebliche Anstrengungen, die der 
Erhaltung der eigenen Kompetenzen die-
nen, 

- daß auch das Weiterbildungssystem auf die 
Bedürfnisse und Lebenslage von Müttern 
und Vätern durch Herstellen der Vereinbar-
keit von Familie und Weiterbildung Rück-
sicht nehmen muß. Die Familienorientierung 
des Bildungssystems darf sich nicht auf 
Schule und berufliche Erstausbildung be-
schränken. 

Die diesem Abschnitt zugrunde liegenden 
neueren Forschungsergebnisse zum Weiterbil-
dungsverhalten bestätigen in den wichtigen 
familienbezogenen Fragestellungen die Ergeb-
nisse von früheren Untersuchungen. Vor allem 
ist hier die von W. Schulenberg u. a. im Jahr 
1978 vorgelegte breit angelegte Untersuchung 
"Soziale Faktoren der Bildungsbereitschaft 
Erwachsener", der eine Repräsentativbefra-
gung von mehr als 4 000 Personen zugrunde lag, 
zu nennen. Sie gilt immer noch als eine Schlüs-
seluntersuchung der Erwachsenenbildungsfor-
schung. Die weithin übereinstimmenden Analy-
seergebnisse verleihen den gegenwärtig nahe-
liegenden Anregungen zusätzliches Gewicht. 

Die Kommission verwendet in der Regel für alle 
Formen der Bildung von Erwachsenen den 
Begriff der Weiterbildung, ohne damit die in 
bestimmten Bildungsansätzen (zum Beispiel in 
der Familienbildung) zum Ausdruck kommen-
den Differenzierungen zu verkennen. 

2.1 Lebenslanges Lernen 

Demogra- Die Gesellschaft konnte über Generationen hin-
phiseher weg darauf vertrauen, daß sich durch genügend 

Struktur- Nachwuchs das Humanvermögen erneuert. In 
wandel den 90er Jahren wird nun erstmals seit langer 
und zu- Zeit die Zahl der in das Erwerbsleben eintreten-

sätzliehe den Jüngeren kleiner sein als die Zahl der 
Anforde- ausscheidenden Älteren (vgl. Abb. IX/13). 

rungen an 
die älter- Es gibt keine Anzeichen dafür, daß sich diese 
werden- Schere in absehbarer Zeit schließen könnte, im 

den Eltern Gegenteil. Eine Erhöhung des Durchschnittsal-
ters des Erwerbspersonenpotentials ist die 
zwangsläufige Folge. Deshalb werden in 
Zukunft auch die Älterwerdenden mehr als 
bisher die Erneuerung gemeinsam mit den Jün-
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Abbildung IX/13 

Anzahl der 15- bis 24jährigen und der 55-
bis 64jährigen, 1960 bis 2030, westliche 

und östliche Bundesländer 
14 in Millionen 
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Quelle: StBA; Darstellung IES 

geren sichern müssen. Je geringer der Anteil 
jüngerer Menschen an der Bevölkerung eines 
Gemeinwesens ist, umso stärker ist der Lei-
stungsdruck, dem die Älterwerdenden ausge-
setzt sind. Und umgekehrt: Je höher der Anteil 
der Alten ist, umso höhere (soziale) Leistungs-
anforderungen haben die Jüngeren zu erfüllen. 
Eine Balance der wechselseitigen Leistungsan-
forderungen würde durch eine neuartige Inte-
gration von Neuwissen und Erfahrungswissen 
erleichtert. Nur durch vorbeugende lebens-
lange Weiterbildung kann vermieden werden, 
daß der Anteil veralteter Kompetenzen in unse-
rer Gesellschaft steigt und dadurch die Qualität 
des Wirtschaftsstandortes Deutschland gefähr-
det wird. 

Ob die Familienorientierung der Weiterbildung 
durchgesetzt werden kann oder nicht, hängt 
von den Trägern der Einrichtungen und dem 
Rechtsrahmen der Weiterbildung ab. 

Zu den Anbietern von Weiterbildung zäh-
len Volkshochschulen, Heimvolkshochschulen, 
Familien bild ungsstä tten , gewerkschaftliche, 
kirchliche, arbeitgebernahe, verbandliche und 
andere keinem Träger zugeordnete Einrichtun-
gen sowie Hochschulen, Kommunen und Kam-
mern. Im Bereich der beruflichen Weiterbildung 
sind darüber hinaus die Betriebe und kommer-
zielle Anbieter wichtige Träger. 

Berufliche und allgemeine Weiterbildung ist 
ihrem Wesen nach ein Instrument, mit dem 
schnell auf neue Qualifikationsbedarfe reagiert, 
individuell auf Bildungsbedürfnisse eingegan-

Träger 
und 
Rechtsrah-
men der 
Weiterbil-
dung 
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gen, methodisch flexibel für Personen unter-
schiedlichen Alters und Vorwissens Angebote 
gemacht werden sollen; rechtliche Regelungen 
dürfen daher nicht zu eng sein. Die Länder als 
die Hauptzuständigen für den Bildungsbereich 
haben sich daher darauf beschränkt, im wesent-
lichen Finanzierungsgesetze zur Förderung von 
Weiterbildungsangeboten bzw. ihrer Träger zu 
erlassen. Für die berufliche Weiterbildung ist 
die neben dem Berufsbildungsgesetz wichtigste 
(bundesgesetzliche) Regelung ebenfalls ein 
Finanzierungsgesetz, das Arbeitsförderungsge-
setz, durch das einzelne Bildungsrnaßnahmen, 
vorwiegend jedoch Teilnehmer gefördert wer-
den. Die staatliche Regelung von Abschlüssen 
oder von abschlußbezogenen Weiterbildungs-
ordnungen (in Analogie zu Ausbildungsordnun-
gen) erfolgte bislang nur teilweise; hier spielen 
als Anerkennungsinstitution die Kammern 
(vornehmlich die Industrie- und Handelskam-
mern), Berufsverbände und die Weiterbildungs-
anbieter selbst die bedeutendere Rolle. In letz-
ter Zeit wird die Weiterbildung zunehmend 
durch die Regelungen des Europäischen Sozial-
fonds geprägt. 

Weiterbildung durch Hochschulen gehört nach 
dem Hochschulrahmengesetz (HRG) des Bun-
des und den Hochschulgesetzen der Länder zu 
deren Pflichtaufgaben. Erhält diese Weiterbil-
dung die Form von (Weiterbildungs-)Studien-
gängen, gelten für sie die hochschulrechtlichen 
Regelungen; bietet die Hochschule Weiterbil-
dung in anderer Form an, ist sie als Institution 
ein Anbieter unter mehreren am Weiterbil-
dungsmarkt. Diese Grundsätze gelten auch für 
Weiterbildungsangebote im Fernstudium. 

Unter dem Blickwinkel der Weiterbildungsbe-
teiligung von Eltern erschwert die Vielfalt der 
Träger, Einrichtungen, Angebote und Förde-
rungsregelungen zwar die Durchschaubarkeit 
des Weiterbildungs systems, sie bietet jedoch 
Schrittmachern der Familienorientierung in der 
Weiterbildung recht große Handlungsfreiheit 
im Gegensatz zum Schul-, Ausbildungs- und 
Hochschulbereich, die rechtlich viel umfassen-
der geregelt sind. Es kommt somit zuerst auf den 
Handlungswillen der Akteure an. 

2.2 Mütter und Väter in der Weiterbildung 

Die Analyse der Weiterbildungsbeteiligung von 
Eltern muß die erheblichen Unterschiede, die 
innerhalb einer Altersgruppe bestehen, berück-
sichtigen (vgl. Abb. IX/14). Verdeutlicht wird 
dies durch die Betrachtung der 35- bis unter 
40jährigen (Querschnitt 11), denn der Alltag von 
mehr als 70 <Y;) der Frauen und Männer dieses 
Alters wird durch das Zusammenleben mit 
Kindern geprägt. Im Alter von 25 bis unter 
30 Jahren stehen dagegen viele noch vor der 
Familiengründung (Querschnitt I). Dagegen 
leben zu Beginn der Großelternphase (Quer-
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schnitt III) nur noch wenige mit Kindern (oder 
auch Enkeln) zusammen. 

Unter dem Gesichtspunkt der Beteiligung von 
Müttern und Vätern an der Weiterbildung ste-
hen zwei Fragen im Vordergrund: 

- Inwieweit wird der Umfang der Weiterbil-
dungsteilnahme durch das Vorhandensein 
von Kindern beeinflußt? 

- Welchen Einfluß hat die Lebenslage auf die 
Auswahl unter den Weiterbildungsangebo-
ten? 

Obwohl die Weiterbildungsberichterstattung 
inzwischen auch einige Familienmerkmale be-
rücksichtigt, ist der Kenntnisstand noch sehr 
begrenzt. Die wichtigste Grundlage sind die 
Ergebnisse des Berichtssystems Weiterbildung 
(BSW) des Bundesministeriums für Bildung und 
Wissenschaft, das von Infratest Sozialforschung 
und dem Institut für Entwicklungsplanung und 
Strukturforschung bearbeitet wird. Die Ergeb-
nisse von Spezialuntersuchungen ermöglichen 
zusätzliche familienbezogene Differenzierun-
gen. Die Informationen zur Beteiligung an der 
Weiterbildung sind unabhängig von der Anbie-
tervielfalt ermittelt. Es kann sich somit um 
Maßnahmen öffentlicher und privater Träger 
oder von Volkshochschulen und Familienbil-
dungsstätten oder der allgemeinen und berufli-
chen Weiterbildung usw. handeln. 

Auch die Weiterbildung ist ein stark expansiver 
Bereich des Bildungssystems. Während 1979 
(BSW) erst 23 % der Bevölkerung im Alter von 
19 bis 64 Jahren an mindestens einer Weiter-
bildungsmaßnahme teilnahmen, waren es 1991 
in den westlichen und östlichen Bundesländern 
insgesamt schon 37°;;). 

Der Unterschied der Weiterbildungsbeteiligung 
von Männern und Frauen hat sich kontinuierlich 
vermindert (vgl. Abb. IX/15). Der verbleibende 
Unterschied läßt sich insbesondere aus dem 
Zusammenspiel mehrerer Tatbestände erklä-
ren: Die Teilnahmequote wird insbesondere 
durch die hohe Beteiligung von erwerbstätigen 
Männern und Frauen, insbesondere im Bereich 
der beruflichen Weiterbildung, bestimmt; 
Frauen sind jedoch in geringerem Umfang 
erwerbstätig als Männer. Hinzu kommt, daß 
Frauen häufiger teilzeitbeschäftigt sind als 
Männer und ebenso häufiger niedrigere beruf-
liche Positionen bekleiden, also Merkmale auf-
weisen, die mit einer unterdurchschnittlichen 
Weiterbildungsteilnahme verbunden sind. In 
den östlichen Bundesländern, in denen hin-
sich tlich Erwerbsbeteiligung, Vollzeit beschäfti -
gung und beruflicher Positionen die ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede wesentlich 
geringer sind, beträgt demgemäß die Differenz 
in der Weiterbildungsteilnahme von Männern 
und Frauen auch nur 2 % -Punkte. 

In vergleichbaren Lebenslagen nehmen Frauen 
tendenziell häufiger als Männer an Weiterbil-
dung teil. Zum Beispiel liegt bei erwerbstätigen 
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Abbildung IX/14 

Männliche und weibliche Bevölkerung mit und ohne Kinder im gleichen Haushalt, 
westliche Bundesländer, 1989/90 

Frauen mit abgeschlossener Lehre und mit 
einem Kind die Teilnahmequote bei 40 %, bei 
den Männern in gleicher Lebenslage dagegen 
bei 36 %. Anders ist es bei zunehmender Kinder-
zahl. Für Frauen sind Kinder ein Weiterbil-
dungshemmnis, für Männer offenbar nicht. Aus-
schlaggebend hierfür dürfte sein, daß die 
Betreuung der Kinder in erster Linie den Müt-
tern obliegt, mithin kaum Raum für die Weiter-
bildung verbleibt. Demgegenüber dürften Kin-
der für Männer die Bedeutung guter beruflicher 
Perspektiven und Verdienstmöglichkeiten er-
höhen und damit auch die Bereitschaft (und den 
Druck) zur Weiterbildung (Kuwan/Gnahs/Seu-
sing 1990). 

Sind Frauen mit drei und mehr Kindern außer-
dem noch erwerbstätig, sinkt ihre Weiterbil-
dungsquote auf 9 % (vgl. Tab. IX/4). Die höchste 
Weiterbildungsquote ergibt sich bei alleinste-
henden Frauen mit Kindern, sowohl bei Berufs

-

tätigen (59 %) als auch bei Nichtberufstätigen 
(62 %). Frauen suchen mehr als Männer in der 
Weiterbildung nicht nur berufliche und allge-
meine Qualifikationen, sondern auch soziale 
Kontakte, was für alleinstehende Frauen ver-
stärkt der Fall ist (Schulenberg u. a. 1978). 

Bildungs

-

orientie

-

rung von 
Eltern 

Die Bildungsorientierung der Erwachsenen ist 
bei Eltern stark ausgeprägt. Auch hieran wird 
deutlich, in welch hohem Maße die Familien zur 
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Abbildung IX/15 

Weiterbildungsteilnahme, nach Geschlecht, 
in %, 1979 bis 1988: westliche Bundesländer, 

1991: westliche und östliche Bundesländer 

Pflege des Humanvermögens beitragen. Sie 
sorgen nicht nur für den Nachwuchs der Gesell-
schaft und für dessen Ausbildung, sondern die 
Eltern tragen durch ihre eigene Weiterbildung 
mehr zur Erneuerung der Kompetenzen in der 
älterwerdenden Gesellschaft bei als kinderlose 
Erwachsene. Dies kann als ein weiterer Hinweis 
darauf gedeutet werden, daß Elternschaft zu 
einer stärkeren Gemeinwohl- und Zukunfts-
orientierung beiträgt. 

Mit der Weiterbildung tritt ein weiteres Merk-
mal der Kumulation von Belastungen in den 
Vordergrund, die mit Elternschaft verbunden 
sind. Die Überlastung durch die Familie ist für 
Frauen, die zwar ein Interesse an Weiterbildung 
bekunden, eine Teilnahme aber nicht realisiert 
haben, der Haupthinderungsgrund. Für Män-
ner ist dies mit gleichem Gewicht die Überla-
stung durch den Beruf, zu deren Intensivierung 

Tabelle IX/4 

Weiterbildungsquote bei Frauen, nach Er

-

werbstätigkeit und familialer Situation, in %, 
1973, westliche Bundesländer 

Weiterbildungsquote 

Erwerbs- Nicht

-

erwerbs- Familiale Situation 
tätige tätige Frauen Frauen 

Alleinstehende 
— ohne Kinder 	 52 40 
— mit Kindern 	 59 62 

Ehepaare 
— ohne Kinder 	 42 30 
— mit 1 bis 2 Kindern . . 35 31 
— mit 3 und mehr 

Kindern 	 9 23 

Ehepaare, Verwitwete/ 
Geschiedene 
— ohne Kinder im Haus- 

halt mit weiteren Er- 
wachsenen 	 24 23 

— mit Kindern im Haus- 
halt mit weiteren Er- 
wachsenen 	 36 28 

Nachr.: 
Frauen insgesamt 	 36 26 

Quelle: W. Schulenberg u. a., 1978 

Themen 
der Wei-
terbildung 

das Vorhandensein von (mehreren) Kindern 
ebenfalls beiträgt (Schulenberg u. a. 1978). 

Bei der Wahl der Angebote der allgemeinen 
Weiterbildung gibt es deutliche Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen (vgl. Abb. IX/16 
und IX/17). Bei den Männern stehen Sprachen, 
Sport und praktische Kenntnisse an der Spitze; 
Kindererziehung und Hilfe für die Schule, per-
sönliche/familiäre Probleme, Haushaltsführung 
werden kaum gewählt. Gegenüber diesem Pro-
fil weicht die Wahl der Frauen deutlich ab; 
Fragen der Gesundheit, aktive Freizeitgestal-
tung, Kindererziehung und Hilfe für die Schule 
sowie Haushaltsführung treten stärker in den 
Vordergrund; Versicherungs-, Renten-, Steuer-
und andere Rechtsfragen, Pflichten des Staats-
bürgers, Wissen über Politik sowie Naturwis-
senschaften, Technik fallen an das Ende der 
Rangfolge (vgl. Abb. IX/16). 
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Abbildung IX/16 

Teilnahme (in den letzten drei Jahren) an Veranstaltungen der allgemeinen und politischen 
Weiterbildung, 19- bis 64jährige Männer und Frauen, nach Erwerbstätigkeit, in %, 1988, 

westliche Bundesländer 

Abbildung IX/17 

Teilnahme (in den letzten drei Jahren) an Veranstaltungen der allgemeinen und politischen 
Weiterbildung, 19- bis 64jährige Frauen, nach Erwerbstätigkeit und Kind unter 14 Jahren, 

in %, 1988, westliche Bundesländer 
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Diese Unterschiede akzentuieren sich bei 
Berücksichtigung der familiären Situation noch 
weiter. Bei Frauen mit Kindern unter 14 Jahren 
(für Väter liegen keine Daten vor) rücken Kin-
dererziehung und Hilfe für die Schule neben 
Fragen der Gesundheit an die Spitze der Rang-
folge. Sprachangebote dominieren bei den 
Frauen ohne Kinder, gefolgt von den Themen-
gebieten Kenntnisse und Anregungen für aktive 
Freizeitgestaltung und Gesundheit (vgl. Abb. 
IX/17). 

Familien-
bildung 

Familienbildung wird in unterschiedlichen in-
stitutionellen und informellen Formen angebo-
ten. Die rund 350 Familienbildungsstätten sind 
jedoch die einzigen Träger von Weiterbildung, 
die als Bildungseinrichtungen speziell den 
Lebenszusammenhang der Familie zum An-
satzpunkt ihrer Bildungsangebote machen. 

Die Arbeit der Familienbildungsstätten ist bezo-
gen auf den einzelnen Menschen, auf die Fami-
lie als System und auf die Familie in ihrem 
Eingebundensein in die soziale Umwelt (Fi-
scher-Köhler 1993). Familienbildungsstätten 
orientieren sich an den vielgestaltigen Lebens-
lagen und Familienformen (Bundesarbeits-
gemeinschaften der Familienbildungsstätten 
1990). Sie betonen ein ganzheitliches Bildungs-
konzept und wollen auf die Bewältigung des 
Familienalltags vorbereiten sowie Familien 
begleiten und unterstützen. Sie sehen einen 
wichtigen Ansatzpunkt in den Defiziten der 
schulischen und beruflichen Bildung, da dort 
Daseinskompetenzen kaum vermittelt werden. 

Da Familienarbeit bisher weit überwiegend 
eine Leistung der Frau ist, überrascht nicht, daß 
unter den Teilnehmenden die Frauen auch weit 
überwiegen. Außerdem zeigt sich bei den Fami-
lienbildungsstätten wie überall in der Erwach-
senenbildung, daß das Angebot überpropor-
tional von Interessierten mit höheren Bildungs-
abschlüssen in Anspruch genommen wird. Mit 
Angeboten, die sich an Problemgruppen orien-
tierten, und mit eher informellen Angeboten 
konnten allerdings auch vermehrt andere Ziel-
gruppen erreicht werden. 

Probleme 
der Fami

-

lienbil

-

dungs

-

stätten 

Die Familienbildungsstätten sehen sich vor ver-
änderte Anforderungen gestellt und arbeiten an 
einer Neuorientierung. Einige in diesem Zu-
sammenhang bedeutsame Probleme sind: 

— Familienbildung ist sowohl Jugend- als auch 
Erwachsenenbildung. Als Erwachsenenbil-
dungseinrichtungen würden Familienbil-
dungsstätten unter den landesgesetzlichen 
Rechtsrahmen der Erwachsenenbildung fal-
len. Inhaltlich fremd ist Familienbildung dort 
nicht, weil Angebote von (klassischen) Ein-
richtungen der Erwachsenenbildung nach 
Inhalt, Zielgruppe und Arbeitsweise einzel-
nen Angeboten der Familienbildungsstätten 
entsprechen. Familienbildungsstätten brin-
gen in das System der Erwachsenenbildung 
eine bei ihnen bereits stärker entwickelte 
Ausrichtung auf Daseinskompetenzen ein. 

Als Einrichtungen der Jugendbildung im 
Rahmen der Jugendhilfe fällt Familienbil-
dung gemäß § 16 KJHG in den Rechtsrah-
men der Jugendhilfe, deren Inhalt, Umfang 
und Förderung ebenfalls Landesgesetze 
regeln sollen. Da derartige landesgesetzli-
che Regelungen fehlen, arbeiten Familien-
bildungsstätten unter ungewissen Förde-
rungsbedingungen. 

— Im Rahmen der Jugendhilfe, deren Familien-
orientierung durch das KJHG in den Vor-
dergrund gerückt ist, ist auch die kommu-
nale Ebene im Rahmen der Jugendhilfepla-
nung für die Familienbildung verantwort-
lich. Daher können alle örtlich/regionalen 
Träger von Familienbildung gemeinsam 
darauf hinwirken, daß einerseits die Institu-
tionen der Familienbildung im Planungs- 
und Entscheidungsprozeß beteiligt werden 
und andererseits die Familienbildung einen 
verläßlichen kommunalen Förderungsrah-
men erhält. 

— Eine weitere Schnittstelle liegt zwischen 
Familienbildung und Familienberatung und 
Förderung der Selbsthilfe. Der jeweils ganz-
heitliche Ansatz legt nahe, eine stärkere 
räumliche, organisatorische und inhaltliche 
Integration oder Kooperation dieser Hand-
lungsansätze anzustreben. Die in den neuen 
Bundesländern entstehenden Familienzen-
tren versuchen, einem dera rtigen Konzept zu 
folgen. 

— Zwischen allgemeiner und beruflicher Bil-
dung liegt ebenfalls ein Überschneidungs-
bereich. Sowohl die starke Betonung des 
Problems der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf in der Familienbildung als auch ihr 
ganzheitlicher Bildungsansatz führen zu 
einer stärkeren konzeptionellen Integration 
von allgemeiner und beruflicher Bildung im 
Rahmen der Familienbildung. Hierfür gibt es 
gelungene Beispiele. 

— Auch in der Zielsetzung des partnerschaftli-
chen Lebens von Mann und Frau in Familie, 
Beruf und Gesellschaft liegt eine Schnitt-
menge. Da mit den bisher in der Familienbil-
dung erprobten Methoden Männer nur 
schwer zu erreichen sind, wird versucht, die 
Themenfelder der Familienbildungsstätten 
sowohl an den bisher vorherrschenden Bil-
dungsinteressen der Männer als auch an 
denen der Frauen zu orientieren. 

— Zur Familienorientierung der Bildung tragen 
auch Angebote bei, die Bildungsmaßnah-
men für die ganze Familie beinhalten. Die 
Erfahrungen, die durch einzelne Vorhaben 
dieser Art gesammelt wurden, belegen, daß 
dies pädagogisch und organisatorisch mög-
lich ist. Ein gelungenes Beispiel aus jüngster 
Zeit sind die Modellkurse zum Thema 
„ Computerisierung  des Familienalltags", 
die in Niedersachsen von den verschiedenen 
Einrichtungen der Katholischen Erwachse-
nenbildung als Langzeitkurse durchgeführt 
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wurden (Katholische Erwachsenenbildung 
im Lande Niedersachsen e.V./Institut für 
Entwicklungsplanung und Strukturfor-
schung 1991). 

Mit diesen Hinweisen auf die mögliche konzep-
tionelle Reichweite der Familienbildung, die in 
der Praxis von Familienbildungsstätten bereits 
erkennbar ist, will die Kommission unterstrei-
chen, daß zur Vielfalt der Landschaft der Wei-
terbildung auch in Zukunft Einrichtungen der 
Familienbildung gehören. 

2.3 Hindernisse und Hilfen bei der 
Weiterbildung von Eltern 

Unter dem Aspekt der Vereinbarkeit ist es 
erforderlich, auf einige Faktoren aufmerksam 
zu machen, die — je nach der Richtung des 
Handelns der Akteure — den Müttern und 
Vätern entweder als Hilfen oder als Erschwer-
nisse begegnen. Denn 88 % der Männer und 
87 % der Frauen sind der Ansicht, daß jeder 
bereit sein sollte, sich ständig weiterzubilden, 
und jeweils mehr als 90 % der Männer und 
Frauen stimmen der Ansicht zu, daß Weiterbil-
dung für Erfolg im Beruf erforderlich ist (Infra-
test 1989). 

Arbeits

-

weise und 
Erreich

-

barkeit 

Weiterbildungsbarrieren und Konfliktpoten-
tiale werden durch Daten zur Einschätzung der 
Weiterbildung sichtbar (Infratest 1989). Die ver-
fügbare Zeit ist der Dreh- und Angelpunkt. 
Gravierende Unterschiede treten nämlich bei 
den Frauen, je nachdem, ob sie Kinder haben 
oder nicht, bei der Frage auf, ob genug Zeit für 
Weiterbildung zur Verfügung steht (vgl. Abb. 
IX/18). 

Abbildung IX/18 

Anteil der Männer und Frauen, 
die der Ansicht zustimmen, keine Zeit 

für Weiterbildung zu haben, nach 
Erwerbstätigkeit und Kind unter 14 Jahren, 

in %, 1988, westliche Bundesländer 

79 % der Männer und 75 % der Frauen empfin-
den Weiterbildung als anstrengend, 64 % der 
Männer und 62 % der Frauen erinnert Weiter-
bildung an Schule (Infratest 1989). Eine erwach-
sengerechte Gestaltung der Weiterbildungsan-
gebote und die Berücksichtigung nicht nur der 
beruflichen, sondern auch der familialen Bean-
spruchungen der Eltern sind somit weitere 
Ansätze zur Verbesserung der Vereinbarkeit. 

Bei den Frauen mit Kindern kommt stärker als 
bei den Männern als weitere Barriere das Feh-
len von ausreichenden Weiterbildungsmöglich-
keiten in der näheren Umgebung hinzu. Wie die 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit 
die Dezentralisierung der Arbeitsstätten erfor-
dert, ist auch die bessere räumliche Erreichbar-
keit der Weiterbildungsangebote ein wichtiger 
Handlungsansatz zur Herstellung der Verein-
barkeit von Familie und Weiterbildung. 

Kinder-
betreuung 

Die Kinderbetreuung als weiterer Ansatz zur 
besseren Vereinbarkeit erhält ihr Gewicht 
durch die zunehmende Erwerbsarbeit von Müt-
tern und die ebenfalls zunehmende Bedeutung 
der Weiterbildung einerseits sowie die über-
durchschnittliche Weiterbildungsbeteiligung 
von Müttern und Vätern und die unterdurch-
schnittliche Beteiligung von Müttern mehrerer 
Kinder andererseits. Aus der Perspektive der 
Mütter ist die Anpassung der Zeitstruktur der 
Weiterbildungsmaßnahmen an ihre familiäre 
Zeitstruktur mit der Regelung der Kinder-
betreuung eng verknüpft. 

Der Anteil der Weiterbildungsträger, die Kin-
derbetreuung als integrierten Bestandteil der 
Weiterbildung anbieten, ist relativ gering 
(Busch 1992). In der Regel ist Kinderbetreuung 
sporadischer Natur und bleibt dem Engagement 
von Frauen überlassen. Unter den Trägern, die 
über feste Einrichtungen zur Kinderbetreuung 
verfügen, befinden sich viele Familienbildungs-
stätten und einige Volkshochschulen. Andere 
Einrichtungen bieten Kinderbetreuung als Be-
standteil von Kursen an. 

Fehlende Kinderbetreuung wird von Weiterbil-
dungsträgern als häufiger Grund der Ableh-
nung von Weiterbildung genannt, wobei die 
Dunkelziffer als sehr hoch eingeschätzt wird. 
Auch die Zahl der Frauen, die aus ungesicher-
tem oder vorauszusehendem Fehlen von Kin-
derbetreuung erst gar keine Weiterbildung pla-
nen, wird als hoch angesehen (Busch 1992). Nur 
wenige Weiterbildungsträger vermuten keinen 
Bedarf. Die existierenden Kinderbetreuungsan-
gebote unterscheiden sich nach Trägerschaft, 
Betreuungsform, Betreuungszeit, Finanzierung, 
Kooperationsformen. Die hervortretende Viel-
falt zeigt den erheblichen Handlungsspiel-
raum. 

Betriebli-
che Wei-
terbildung 

Eine Weiterbildungsbarriere, vor der insbeson-
dere Frauen und Mütter häufig stehen, entsteht 
im Rahmen der betrieblich initiierten Weiterbil-
dung, weil Frauen seltener in betriebliche Wei-
terbildungsmaßnahmen einbezogen werden als 
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Männer. Nur bei 25 % der Frauen, aber bei 36 % 
der Männer, gab der Betrieb den Anstoß zur 
Teilnahme an Weiterbildung (Amt für Berufs-
und Weiterbildung in der Behörde für Schule, 
Jugend und Berufsbildung Hamburg 1989). So 
überrascht nicht, daß berufstätige Frauen häufi-
ger als Männer unabhängig vom Unternehmen 
an Weiterbildung teilnehmen, sie sind daher 
stärker auf erreichbare öffentliche Angebote 
angewiesen. 

Da Männer und Frauen mit geringeren Qualifi-
kationen weniger in die betriebliche Weiterbil-
dung einbezogen werden und bisher diese 
Gruppen unter den Frauen stärker vertreten 
waren, sind sie auch stärker betroffen. Aber 
auch bei steigendem Qualifikationsniveau sind 
sie schlechter gestellt. Die Gründe hierfür wer-
den überwiegend nicht in ihrer mangelnden 
beruflichen Kompetenz, fehlenden Leistungsfä-
higkeit oder Eignung für die Ausübung von 
Führungspositionen gesehen, vielmehr sind es 
die geringere Berufserfahrung und -dauer, kür-
zere Betriebszugehörigkeit und vor allem die 
(drohende) Berufsunterbrechung oder -aufgabe 
aus familialen Gründen. 

Frauen mit Familie bzw. mit Kindern finden also 
doppelt erschwerte Bedingungen vor, wenn es 
um Weiterbildung geht. Zum einen müssen sie 
der Arbeitsbelastung durch (mehrere) Kinder, 
die im Haushalt leben, ihren Tribut zollen, zum 
anderen werden sie in der Berufswelt als (poten-
tielle) Mütter weniger gefördert und verbleiben 
in den Betrieben häufig auf den Hierarchieebe-
nen, die außerdem weniger in die betriebliche 
Weiterbildung einbezogen werden. 

Freistel
-lung, 

Bildungs

-

urlaub 

Um den Arbeitnehmerinnen und -nehmern bes-
sere Möglichkeiten der selbstbestimmten Wei-
terbildung zu eröffnen, wurden verschiedene 
Möglichkeiten geschaffen, für die Teilnahme an 
Weiterbildungsveranstaltungen von der Arbeit 
bei Lohn- und Gehaltsfortzahlung freigestellt zu 
werden. Frauen und Männer nehmen die Mög-
lichkeiten in unterschiedlichem Maß in An- 

spruch (Infratest 1989): innerhalb von drei Jah-
ren 14 % der berufstätigen Männer und 9 % der 
berufstätigen Frauen. Die Teilnahmequote er-
reichte bei den Frauen ohne Kind (unter 14 
Jahren) 11 %, bei den Frauen mit Kind 8 %. 
Diese beiden Frauengruppen unterscheiden 
sich außerdem deutlich nach Art (Rechtsgrund-
lage) der Freistellung (vgl. Tab. IX/5). 

Erzie-
hungs 
urlaub 

Der gesetzliche und auch der zusätzliche 
betriebliche Erziehungsurlaub birgt unter dem 
Gesichtspunkt des Qualifikationserhalts Gefah-
ren und Chancen. Eine Gefahr besteht — vor 
allem bei längeren Urlaubsfristen — in der 
„Alterung" der Fachqualifikation, und zwar 
umso mehr, je länger die Unterbrechung der 
Erwerbsarbeit dauert. Die Chance liegt in der 
Möglichkeit, ohne die Beanspruchung durch 
Erwerbsarbeit Weiterbildung so in Anspruch zu 
nehmen, daß auf die familiäre Lebenslage 
Rücksicht genommen wird. Dabei handelnde 
Akteure können sowohl die Eltern als auch die 
Betriebe sein. 

Unabhängig von den Betrieben können Eltern 
aus einem thematisch breiteren Spektrum wäh-
len. Zusammen mit dem Betrieb können eher 
die speziellen Fachqualifikationen gepflegt 
werden. Eine Untersuchung der betrieblichen 
Erfahrungen mit der Anwendung des Bundeser-
ziehungsgeldgesetzes ergab, daß die Verlänge-
rung des Erziehungsurlaubs die Aktualisierung 
der Fachqualifikationen verlangt (vgl. Abb. 
IX/19). 

Je länger der Erziehungsurlaub dauert, um so 
bedeutsamer sind Bemühungen der Unterneh-
men und der Erziehungsurlauberinnen für den 
Erhalt und die Aktualisierung der beruflichen 
Qualifikation und für die Pflege der Kontakte 
zum Betrieb. Urlauberinnen und Urlauber gehö-
ren ununterbrochen dem Betrieb an; das wird 
gelegentlich übersehen. Deshalb kommt es dar-
auf an, auch diesen Kreis in die Karriereplanung 
einzubeziehen. 

Tabelle IX/5 

Art der Freistellung für die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen 
(in den letzten drei Jahren), erwerbstätige Frauen mit und ohne Kind 

unter 14 Jahren, in %, 1988, westliche Bundesländer 

Erwerbstätige Frauen 
Art der Freistellung 

insgesamt mit Kind 
- 

ohne Kind 

Ländergesetz (z. B. Bildungsurlaub) 	. 	 29 41 25 
Bundesgesetzliche Regelung 	 5 10 4 
Betriebsvereinbarung 	  23 18 25 
tarifvertragliche Regelung 	 12 8 12 
sonstige Regelung 	  17 16 17 
Regelung unbekannt 	  14 6 17 

insgesamt 	  100 100 100 

Quelle: Infratest, 1989 
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Abbildung IX/19 

Betriebliche Maßnahmen zur Wiedereinstellung der Erziehungsurlauberinnen 

Ein strukturell bedeutsames Problem liegt in 
den begrenzten Möglichkeiten, die den Klein-
und Mittelbetrieben für betriebliche Maßnah-
men zur Verfügung stehen. Der weitaus über-
wiegende Teil der Eltern ist jedoch in derartigen 
Unternehmen beschäftigt. Für sie kommt es 
entweder darauf an, daß das regionale öffentli-
che Weiterbildungssystem geeignete Angebote 
macht oder daß Klein- und Mittelbetriebe 
gemeinsam Maßnahmen zur Pflege der Qualifi-
kation ihrer Beschäftigten, die sich im Erzie-
hungsurlaub befinden, ergreifen. Derartige 
Initiativen bestehen bereits als Koordinierungs-
stellen zur beruflichen und betrieblichen Förde-
rung von Frauen in einigen Regionen Nieder-
sachsens (Niedersächsisches Frauenministe-
rium 1992) und werden in Rheinland-Pfalz vor-
bereitet. 

Familien
-orientie

-

rung der 
Weiterbil

-dung 

Die Chancen, sich weiterzubilden, sind je nach 
Wohnsitz, Berufstätigkeit, Arbeitsstätte und 
— besonders für Mütter — Familiensituation 
extrem unterschiedlich. Die Realität des Fami-
lien- und Bildungsalltags von Eltern ist vom Ziel 
der Chancengerechtigkeit in vielen Fällen 
offenbar weit entfernt. Die Beteiligung an der 
Weiterbildung wird in dem Maße zusätzlich 
wichtig, in dem die Erstausbildung zeitlich und 
inhaltlich gestrafft und dabei mit geregelter 
Weiterbildung im Lebenslauf gerechnet wird. 

Dafür sind andere rechtliche Rahmenbedingun-
gen als die gegenwärtigen zu schaffen. Im 
gesetzlichen Anspruch auf Weiterbildung sehen 
Befürworter die einzige Möglichkeit, eine 
Gleichbehandlung im Bereich der Weiterbil-
dung zu garantieren. Auch die Familienorien-
tierung der Weiterbildung erhielte dadurch 
günstigere Rahmenbedingungen. Aber auch 
ohne einen gesetzlichen Anspruch auf Weiter-
bildung sind zahlreiche Maßnahmen der Förde-
rung der Vereinbarkeit von Familie und Weiter-
bildung möglich und dringlich. 

Durch Weiterbildung aktiviert der Mensch 
seine Fähigkeit, auf eine Weise zu lernen, die 
Übersicht, Einsicht, selbständiges Urteilen und 
Handeln sowie kooperatives Verhalten ermög-
licht und fördert. Wenn diese Fähigkeit geübt 
wird, möglichst ohne längere Unterbrechung, 
bleibt sie bis in das Alter erhalten. Für Mütter 
und Väter ergibt sich daraus, daß sie auch bei 
der Beanspruchung durch Familienarbeit län-
gere Bildungspausen vermeiden sollten, und 
zwar sowohl in der betrieblichen als auch in der 
freiwilligen Weiterbildung. 

Die überdurchschnittliche Weiterbildungsbe-
teiligung von Eltern einerseits und die deutli-
chere Erschwernis der Beteiligung von Müttern 
mit mehreren Kindern andererseits erfordern, 
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den Problemen der Vereinbarkeit von Familie 
und Weiterbildung eine bedeutend höhere Auf-
merksamkeit zu schenken und die Verbesse-
rung der Vereinbarkeit nachdrücklich zu för-
dern. Bei der überwiegenden Zahl der Mütter 
und Väter ist es sogar erforderlich, Familie, 
Weiterbildung und Erwerbsarbeit gleichzeitig 
zu bewältigen. 

3. Bildungsbeteiligung der Kinder 

In der öffentlichen Diskussion haben die mit 
dem Schulbesuch verbundenen Probleme ein 
zeitlich stark schwankendes Gewicht. Da 
jedoch für die Eltern jeder Periode die Bildungs-
wege ihrer Kinder ein zentrales Thema sind, 
sollte — aus familienpolitischer Sicht — die 
Schulpolitik zu jenen Politikfeldern gehören, 
denen kontinuierlich Aufmerksamkeit zu wid-
men ist. 

Quantitativ ist die Betroffenheit erheblich: Der-
zeit sind gut 40 % der Bevölkerung vom Schul-
system erfaßt oder gehen wegen des Vorschul-
alters der Kinder darauf zu. Dazu gehören 17,3 
Millionen Mütter und Väter sowie 5,2 Millionen 
Kinder im Vorschulalter, 7,7 Millionen Kinder 
im Schulpflichtalter und 2,4 Millionen Schüler 
und Schülerinnen im Berufsschulpflichtalter 
(Statistisches Bundesamt 1993). Die gesell-
schaftspolitische Relevanz, die der Familien-
orientierung der Bildungspolitik innewohnt, 
wird durch den hohen Anteil der allein vom 
Schulsektor Betroffenen (ohne Hochschul- und 
Weiterbildungsbereich) deutlich. Dennoch ge-
lingt es den Familien weniger als der Lehrer-
schaft sich als Lobby zu artikulieren. 

Die Kommission will im Blick auf die Bildungs-
beteiligung der Kinder unter den leitenden 
Gesichtspunkten dieses Berichts darauf auf-
merksam machen, 

— daß die Entscheidungen der Eltern über die 
Bildungswege ihrer Kinder vom eigenen 
Bildungsstand geprägt sind, in erheblichem 
Maße die spätere berufliche und soziale 
Position ihrer Kinder bestimmen und dafür 
Informationen und Kompetenzen erforder-
lich sind, 

— daß die späteren Bildungs- und Berufsorien-
tierungen in der Jugend als eigenverant-
wortliche Bildungsentscheidungen der älter-
werdenden Kinder von dem Weg ausgehen 
müssen, den sie durch die elterlichen Ent-
scheidungen eingeschlagen haben, 

— daß die Eltern durch die schulische Plazie-
rung der Kinder die Qualifikationsstruktur 
des Humanvermögens und den Verlauf des 
sozialstrukturellen Wandels mitbestimmen, 

— daß sich das Bildungsverhalten der deut-
schen und ausländischen Familien ständig 
wandelt und die Familie daher auf ein anpas-
sungsfähiges Schulsystem angewiesen ist, 

— daß die Unterschiedlichkeit des Bildungsan-
gebots und der Bildungsbeteiligung bedeu-
tende Merkmale regionaler Lebensqualität 
und allgemeiner Standortqualität sind. 

3.1 Bedeutung der elterlichen 
Schulabschlüsse für die erreichten 
Schulabschlüsse der Kinder 

Entwick-
lung in 
den ver-
gangenen 
Jahr-
zehnten 

Die Bestimmungskraft der von den Eltern 
erreichten Schulabschlüsse für die von den 
Kindern erreichten Schulabschlüsse und Be-
rufspositionen ist nach wie vor stark. Sie hat, 
entgegen manchen Vermutungen, in den ver-
gangenen Jahrzehnten nicht abgenommen, 
sondern in Richtung höherer Bildungsniveaus 
tendenziell eher zugenommen (Mayer 1990; 
Bertram 1991 und 1992). Die Chancen eines 
Kindes das Abitur zu erreichen, wenn der 
Vater') über das Abitur verfügt, sind in den 
letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen. Da-
gegen hat die Bedeutung des Hauptschulab-
schlusses der Väter erheblich abgenommen 
(vgl. Abb. IX/20). 

Die Bedeutung der sozialen Herkunft für den 
Schulabschluß der Kinder hat sich bei Eltern mit 
hohem Schulabschluß verfestigt und bei den 
Eltern mit niedrigem Schulabschluß dagegen 
zugunsten höherer Abschlüsse gelockert (vgl, 

Abbildung IX/20 

Töchter und Söhne aus drei Alterskohorten 
mit Hauptschulabschluß bzw. Abitur, 

deren Väter über den gleichen Schulabschluß 
verfügen, in %, westliche Bundesländer 

3 ) Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und 
Bildung wird an Hand des jeweils erreichten Schulab-
schlusses belegt. Da sich die Struktur der Schulab-
schlüsse der (Groß-)Mütter in der zurückliegenden 
Zeit erheblich stärker und von niedrigem Niveau 
ausgehend verändert hat als bei den Vätern, müssen 
den Analysen derzeit allein die Schulabschlüsse der 
Väter zugrundegelegt werden. In Zukunft können 
sich derartige Analysen auch auf die Schulabschlüsse 
der Mütter beziehen. 



Drucksache 12/7560 	 Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Abbildung IX/21 

Schulabschluß der Töchter und Söhne 
aus drei Alterskohorten, deren Väter über 
den Hauptschulabschluß verfügen, in %, 

westliche Bundesländer 

Abb. IX/21). Im Blick auf die Mädchen ist 
bemerkenswert, daß sowohl die Lockerung (bei 
Vätern mit Hauptschulabschluß) als auch die 
Verfestigung (bei Vätern mit Abitur) der Bestim-
mungskraft stärker ist als bei den Jungen. Dies 
zeigt, daß die Plazierungsleistungen von Fami-
lien in bezug auf die Schulabschlüsse der Mäd-
chen unabhängig vom Bildungsniveau der 
Eltern zugenommen haben. 

Situation 
in der 

DDR 
Auch in der DDR erreichten Kinder, deren 
Eltern zur Intelligenz gehörten oder einen höhe

-

ren beruflichen Status innehatten, überdurch-
schnittlich häufig den Abschluß der Erweiterten 
Oberschule (Bertram 1992). Eltern, die über 
höhere Schulbildung verfügen, konnten ihren 
Kindern den Bildungsweg in stärkerem Umfang 
erleichtern als Eltern aus unteren Bildungsgrup-
pen. Somit hatte in beiden deutschen Staaten 
die bildungsmäßige Herkunft eine erhebliche 
Bedeutung für den Bildungserfolg und die 
berufliche Entwicklung der Kinder. Dieser 
Befund überrascht, weil im Bildungssystem der 
DDR danach gestrebt wurde, den Einfluß des 
Elternhauses möglichst gering zu halten. Die 
Bedeutung der Familie und der Schulabschlüsse 
der Eltern für den Lebensweg der Kinder hat 
auch in 40 Jahren Sozialismus ihre Bestim-
mungskraft nicht eingebüßt. 

Hervorzuheben ist, daß bei den nachrückenden 
Elternjahrgängen die Zunahme der mittleren 
und höheren Bildungsabschlüsse anhält und 
daß der Anteil der mittleren Abschlüsse im 
Osten stärker gestiegen ist als im Westen (vgl. 
Abb. IX/22). Die Entscheidungen über die Bil-
dungswege der Kinder werden somit von einem 
hohen und ständig steigenden Bildungsniveau 
der Väter und der Mütter aus getroffen. 

Verände-
rung der 
Verteilung 
der Kin-
der auf 
die Schul-
arten 

3.2 Bildungsentscheidungen der Eltern 
für die Kinder 

Das gegliederte Schulwesen verlangt von den 
Eltern nach der Grundschulzeit eine Entschei- 

Abbildung IX/22 

Verteilung der ersten Schulabschlüsse, in %, westliche und östliche Bundesländer 
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dung über die Schulart, die ihre Kinder besu-
chen sollen. Daten der Bildungsbeteiligung 
belegen die andauernde Expansion der Bil-
dungsleistungen von Familien und Schulen. 
Parallel zum demographisch bedingten 
Schrumpfen der Schülerjahrgänge um etwa 
40 % zwischen 1976 und 1991 bewirkten die 
Eltern eine Veränderung der Verteilung der 
Kinder auf die Schularten. Auffällig sind die 
unterschiedlichen Bildungsentscheidungen der 
Eltern je nach dem Geschlecht der Kinder (vgl. 
Abb. IX/23). Töchter werden häufiger auf höhe-
ren Schullaufbahnen plaziert als Söhne. 

Der Anstieg des Besuchs von Realschulen und 
Gymnasien wurde von allen sozialen Schichten 
getragen. Hinzu kommt, daß die Gruppen mit 
höherem Bildungsniveau ständig ihren Anteil 
vergrößern und vom erreichten höheren Bil-
dungsstatus aus bei der nächsten Generation 
einen weiter steigenden Anteil höherer Schul-
abschlüsse bewirken (vgl. Abb. IX/24). Die 
Attraktivität der dualen Berufsausbildung ist 
jedoch trotz des Wandels der Schulabschluß-
struktur erhalten geblieben. 40 der Eltern 
wünschen für ihre Kinder einen Berufsabschluß 
mit Lehre und Berufsschule (vgl. Abb. IX/25). 

Fort
-gesetzte 

Bildungs

-

expan

-

sion 

Als Triebkraft der Bildungsexpansion ist somit 
in starkem Maß der sozialstrukturelle Wandel 
der Elternbevölkerung anzusehen (Grund-
mann/Huinink/Krappmann 1992). Mit anhal-
tendem sozialstrukturellem Wandel und ebenso 
fortgesetzter Bildungsexpansion ist zu rechnen. 
Dies bewirken die Wechselbeziehungen zwi- 

Abbildung IX/23 

Bildungsbeteiligung in der 8. Klassenstufe, 
nach Schulart und Geschlecht, in %, 

1976 und 1991, westliche Bundesländer 

schen Strukturwandel und Bildungsbeteiligung 
auf der Grundlage der aktuellen tatsächlichen 
Entscheidungen der Familien über die Schulart 
und die angestrebten Schul- und Berufsab-
schlüsse der Töchter und Söhne. 

Es liegt auf der Hand, daß die Kompetenz der 
Eltern beim Übergang der Kinder auf die wei-
terführenden Schulen besonders herausgefor-
dert ist, denn sie entscheiden mit Fernwirkun-
gen für das lange Leben der Kinder. Sie müssen 
nicht allein die Konsequenzen für die weitere 
persönliche Entwicklung sondern auch die 
Wechselwirkungen zwischen Schulabschluß 
und Berufswahl, Weiterbildung, Erwerbschan-
cen, Karriereverlauf, Partnerschaft, Eltern-
schaft, Alter u. a.m. bei der Entscheidung über 
die Schullaufbahn ihrer Kinder bedenken kön-
nen. 

Abbildung IX/24 

Schulabschlußwunsch von Schülereltern 
mit Kind in allgemeinbildender Schule, 

nach Schulabschluß der Eltern, in %, 1991 

Abbildung IX/25 

Berufsabschlußwunsch von Schülereltern, 
nach Geschlecht des Kindes, in %, 1991 
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3.3 Bildungs- und Berufsorientierungen 
in der Jugend 

Die Bildungsentscheidungen der Eltern gehen 
später in die eigenverantwortlichen Entschei-
dungen der Töchter und Söhne ein. Ihre Bil-
dungs- und Berufsorientierungen haben erheb-
liche Bedeutung für ihre Lebensperspektiven. 
Aus verschiedenen Untersuchungen ergeben 
sich unter anderem folgende Befunde (Institut 
für Entwicklungsplanung und Strukturfor-
schung/Niedersächsisches Kultusministerium 
1985 und 1989; Kuhnt/Hille/Borchers 1992): 

Befunde 
zur Be-
rufs- und 
Zukunfts

-

orientie

-

rung 

— Die Berufsorientierung ist bei Mädchen und 
Jungen stark entwickelt. Nur sehr wenige 
(2 %) wollen nach der Schule ohne Berufs-
ausbildung Geld verdienen. 

— Die geburtenschwächeren Jahrgänge beur-
teilen ihre Situation und Zukunftsperspekti-
ven positiver als die geburtenstarken Jahr-
gänge. Bei den Dingen, die bei der Erwerbs-
arbeit wichtig sind, stehen unverändert an 
vorderer Stelle: ein sicherer Arbeitsplatz, 
finanziell unabhängig sein; haben ein größe-
res Gewicht erhalten: viel Geld verdienen, 
eine berufliche Perspektive erhalten; ein 

Abbildung IX/26 

Berufsorientierungen von Schülerinnen und Schülern 
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verringertes Gewicht erhielten: etwas Nütz-
liches tun, für andere Menschen da sein. 
Jungen sehen mehr als Mädchen in der 
Erwerbsarbeit eine Basis für die Familien-
gründung. 

- Die Berufsorientierungen der Geschlechter 
unterscheiden sich sehr deutlich. Jungen 
wollen mehr mit Technik umgehen, Mäd-
chen mehr mit Menschen (vgl. Abb. IX/26). 
Im Zeitvergleich zeigt sich, daß die Orientie-
rung am Umgang mit moderner Technik bei 
den Jungen gleichbleibend hoch ist und bei 
den Mädchen vom niedrigeren Niveau aus 
stark steigend ist. Die Orientierung am 
Umgang mit Menschen und am Dasein für 
Menschen ist bei beiden Geschlechtern 
zurückgehend, auch vom niedrigeren Ni-
veau der Jungen aus, also nicht ansteigend 
wie bei der Technikorientierung vom gerin-
gen Niveau der Mädchen aus. 

- Neun von zehn jungen Leuten sagen, daß 
ihre Eltern für die Zukunft gut vorgesorgt 
hätten, vor allem durch gute Erziehung und 
die ermöglichte Ausbildung. Unter den 
Gesprächspartnern, mit denen junge Men-
schen ihre Lebensprobleme besprechen, 
fehlen die Väter. 

Ge
-schlechts

-

spezifi

-

sche Un

-

terschiede 

Diese allgemeinen Orientierungen finden ihren 
Niederschlag im Berufsspektrum der jungen 
Frauen und Männer (vgl. Tab. IX/6 und IX/7). 
55 % der Frauen konzentrieren sich auf die zehn 
der rund 380 anerkannten Ausbildungsberufe, 
die am häufigsten gewählt wurden. Bei den 
jungen Männern ist die Konzentration nicht so 

Tabelle IX/6 

Weibliche Auszubildende in den 10 von 
jungen Frauen am stärksten besetzten 

Ausbildungsberufen, in %, 1990, 
westliche Bundesländer 

Ausbildungsberuf in % Frauen

-

anteil 

Friseurin 	  7,2 94,3 
Kauffrau Einzelhandel 	 7,0 65,0 
Bürokauffrau 	  6,7 81,0 
Arzthelferin 	  6,7 99,9 
Industriekauffrau 	 6,2 61,9 
Zahnarzthelferin 	 4,9 99,9 
Fachverkäuferin 
Nahrungsmittelhandwerk . 	 4,8 98,7 
Bankkauffrau 	 4,7 53,4 
Kauffrau Groß- 
und Außenhandel 	 3,3 42,6 
Verkäuferin 	  3,2 81,8 

Insgesamt 	  54,7 74,3 

Quelle: BMBW 

stark, aber auch bei ihnen entfallen 37 % auf die 
zehn Ausbildungsberufe, die am meisten 
gewählt werden. Die beiden Spektren unter-
scheiden sich sehr. Bei den Frauen sind es al-
lein Dienstleistungsberufe, bei den Männern 
zu 60 % gewerblich-technische Berufe. Vier 
Dienstleistungsberufe gehörten sowohl bei den 
Frauen als auch bei den Männern zu den zehn 
beliebtesten Berufen. In den neuen Bundes-
ländern gab es keinen Ausbildungsberuf der bei 
beiden Geschlechtern zu den zehn beliebtesten 
gehörte (Bundesministerium für Frauen und 
Jugend 1992). Ein vergleichbares Bild zeigt sich 
bei den geschlechtsspezifischen Studienfach-
wahlen an den Hochschulen. 

Diese Befunde kennzeichnen die Notwendig-
keit einer Neuorientierung: Es wäre ein Beitrag 
zur Daseinsvorsorge, wenn der Umgang mit 
Menschen in gleicher Intensität in die Ausbil-
dung der Männer einbezogen würde, wie der 
Umgang mit Technik in die Ausbildung der 
Frauen. 

Befähi-
gung zum 
Dienen ist 
eine be-
rufsüber

-

greifende 
Schlüs-
selqualifi

-

kation 

Es ist unbestreitbar sinnvoll, auch Mädchen 
durch Ausbildung zum Umgang mit Technik zu 
befähigen. Die Erneuerung des Humanvermö-
gens darf sich nicht vorrangig auf technische 
Kreativität konzentrieren, sie muß gleichrangig 
die menschliche Kreativität fördern. Die Huma-
nisierung der Gesellschaft, die den Abbau der 
strukturellen Rücksichtslosigkeit gegenüber 
den Familien einschließt, wird nur dann gelin-
gen können, wenn die Befähigung und Bereit-
schaft zum menschlichen Umgang mit Men-
schen als fortschrittlich bewertet wird. Die Befä- 

Tabelle IX/7 

Männliche Auszubildende in den 10 
von jungen Männern am stärksten 

besetzten Ausbildungsberufen, in %, 1990, 
westliche Bundesländer 

Ausbildungsberuf in %, Frauen

-

anteil 

KFZ-Mechaniker 	 7,5 1,5 
Elektroinstallateur 	 5,3 1,0 
Kaufmann Groß- und 
Außenhandel 	 3,3 42,6 
Industriemechaniker 
(Betriebstechnik) 	 3,3 2,4 
Industriemechaniker 
(Maschinen- und System- 
technik) 	  3,3 2,8 
Tischler 	  3,2 10,4 
Bankkaufmann 	 3,0 53,4 
Industriekaufmann 	 2,8 61,9 
Kaufmann Einzelhandel 	 2,8 65,0 
Gas- und Wasserinstallateur 2,7 1,1 

Insgesamt 	  37,2 30,8 

Quelle: BMBW 
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higung zum Dienen ist eine Schlüsselqualifika-
tion für beide Geschlechter und in allen Berufen 
und Branchen. 

Ohne eine Neuorientierung wird es schwer sein, 
die im Dienstleistungssektor liegenden Arbeits-
marktchancen zu realisieren, den Leistungen, 
die der Pflege des Lebens dienen, also auch den 
Leistungen der Familie den erforderlichen 
hohen Rang im Gemeinwesen zu verschaffen 
und partnerschaftlichen Lebensmodellen in der 
Gesellschaft zum weitreichenden Durchbruch 
zu verhelfen. 

3.4 Der Einfluß unterschiedlicher 
Lebenslagen auf die Bildungschancen 

Die Kommission verdeutlicht die Bedeutung 
unterschiedlicher Lebenslagen an den sozialen 
Unterschieden innerhalb der Schulen und an 
den regionalen Unterschieden der Bildungsbe-
teiligung. 

Unter
-schied

-

liche Le

-

benslagen 
und Lern

-

schwierig

-

keiten 

Bildungschancen von Kindern werden über die 
häufig vorurteilsbeladene Einschätzung von 
Lebensbedingungen, von erzieherischen Kom-
petenzen und Bildungsleistungen in den Fami-
lien durch die Schule beeinflußt (Expertise 
Grundmann/Huinink/Krappmann). In die Ein-
schätzung der zu erwartenden Lernschwierig-
keiten oder Lernvorteile der Kinder spielt auch 
mit  hinein, wie Lehrerinnen und Lehrer das 
soziale Milieu beurteilen, aus dem die Kinder 
stammen. Beispiele sind: 
— Kinder und Eltern, die in als problematisch 

betrachteten Familienformen leben, haben 
mit Vorurteilen zu kämpfen, deren Resultat 
mangelnder Bildungserfolg ist, der aber 
nicht nur aus der mangelnden Funktionsfä-
higkeit der Familie hervorgeht. Zum Beispiel 
hängen die Folgen von Scheidung und Tren-
nung der Eltern für die Bildungsentwicklung 
der Kinder von der gesellschaftlichen Ak-
zeptanz für diese familiale Situation ab. 
Negative Haltung der Umwelt und erfahrene 
Benachteiligungen, oft mit wirtschaftlichen 
Einschränkungen einhergehend, beeinflus-
sen die Selbsteinschätzung der Familienmit-
glieder und lassen sie unter erhöhten Lei-
stungsdruck geraten. Sowohl der Versuch, 
sich als „normale " Familie darzustellen, als 
auch das Eingehen (der Schule) auf die 
besondere Problemlage verstärken das Ge-
fühl der Andersartigkeit, belasten die inner-
und außerfamiliale Interaktion der Familien-
mitglieder und wirken sich negativ auf den 
Bildungsweg aus. 

— Familien mit Kindern, in denen die Eltern — 
also  auch die Mütter — erwerbstätig sind, 
haben ebenfalls häufig mit Vorurteilen zu 
tun, weil die Verantwortung für die Ent-
wicklung der Kinder überwiegend der Mut-
ter zugeschrieben wird. Der schulische 
Erfolg beziehungsweise schulische Schwie-
rigkeiten der Kinder werden hauptsächlich 

ihr zugeschrieben, wobei die Erwerbstätig-
keit der Mutter als Risikofaktor für den 
Bildungsweg der Kinder gilt (Fthenakis 
1992). Dies hat auch damit zu tun, daß die 
Schule mit der Familie in der Funktion einer 
Hilfsschule und mit der Mutter in der Funk-
tion einer Hilfslehrerin bei der Hausaufga-
benbetreuung kalkuliert. Wenn diese Lei-
stungen vermeintlich oder tatsächlich nicht 
erbracht werden, wird die Verantwortung 
für eine Beeinträchtigung des Bildungswegs 
der Kinder zu leicht der Familie angela-
stet. 

— Kinder aus Familien, in denen die Eltern 
von Arbeitslosigkeit betroffen sind, nehmen 
dann, wenn es sich nicht um eine bekannte 
Langzeitarbeitslosigkeit handelt, das Vorur-
teil der Lehrer und Mitschüler vorweg und 
versuchen, die mit der wirtschaftlichen Pro-
blemlage verbundenen Einschränkungen zu 
verbergen, täuschen Normalität vor und set-
zen sich dadurch Beanspruchungen aus, die 
ebenfalls zur Beeinträchtigung des Schuler-
folgs führen. Diese Vorwegnahme erklärt 
sich auch aus beobachteten Problemlagen, 
in denen das Vorurteil seitens der Schule 
Folgen hatte. 

Diese Hinweise sind lediglich ausgewählte Bei-
spiele aus einem großen Strauß vergleichbarer 
Befunde, die alle nahelegen, daß neben part-
nerschaftlicher Erziehung durch Mutter und 
Vater auch die Motivation der Lehrkräfte für 
angemessenes Eingehen auf die verschiedenen 
familialen Lebenslagen unerläßlich ist. 

Familien 
in den öst-
lichen 
Bundes-
ländern 

In den östlichen Bundesländern ist das Erfüllen 
der Erziehungsanforderungen derzeit beson-
ders schwierig. Dort erbringen die Familien 
vielfältige und wichtige Leistungen im Anpas-
sungsprozeß nicht allein an die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen, sondern auch an die 
kulturellen Veränderungen. Da auch die Schu-
le grundlegenden Veränderungen unterliegt, 
wird der Bildungsweg der Kinder sowie das 
Verhältnis der Familien zur Schule und das von 
Eltern und Kindern zusätzlich beansprucht. Aus 
bildungs- und familienpolitischer Perspektive 
unterscheidet dies die Lebenslage der Familien 
in den östlichen Bundesländern deutlich von der 
der Familien in den westlichen Bundeslän-
dern. 

Kinder sehen sich neuen, auch höheren Lei-
stungsanforderungen gegenüber und erleben 
die Veränderung der Verhaltensweisen ihrer 
Lehrer. Eltern sehen die Probleme in der Schule 
als eine analoge Problemlage zu ihren eigenen 
Anpassungsschwierigkeiten. Sie scheinen eher 
Verständnis für ihre Kinder aufzubringen als auf 
Schulerfolge ihrer Kinder zu drücken. Dennoch 
steht in den Familien die Relevanz der Schullei-
stungen für künftige Berufs- und Lebenschan-
cen zur Debatte (Expertise Meyer). Die Gleich-
zeitigkeit der Veränderungsprozesse in Familie 
und Schule und der Neuorientierung von Eltern 
und Lehrern birgt im Blick auf die Kinder 
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Risiken und Chancen. Die Risiken — wie zum 
Beispiel die Konzentration der Erzieher auf die 
eigenen Probleme — sind zu meiden. Die Chan-
cen — wie zum Beispiel die Vermittlung von 
Zukunftsorientierung in einer gegenwärtig 
zwar besonders ausgeprägten, das menschliche 
Leben aber generell kennzeichnenden Unsi-
cherheitskonstellation — wären zu ergreifen. 
Beide Hinweise deuten auf die Herausforde-
rung von Eltern und Lehrern, sich ihrer komple-
xer gewordenen Erzieherrollen trotz aller 
Schwierigkeiten zu stellen. Die dafür erforderli-
chen Hilfen zu geben, ist eine Aufgabe, die die 
Bildungs- und die Familienpolitik gemeinsam 
zu erfüllen haben, im Osten Deutschlands zwar 
mit besonderer Dringlichkeit und Aktualität, im 
Westen jedoch darf sie auch nicht übersehen 
werden. 

Ausländi
-sche Fa

-

milien 

Bei den Familien, die als Migranten aus dem 
Ausland nach Deutschland gekommen sind, 
bestehen Zusammenhänge zwischen dem ge-
wählten Wanderungsgeschehen innerhalb der 
Familie und ihrer Lebensweise in Deutschland 
einerseits und dem Bildungsverhalten und dem 
Bildungserfolg der Kinder andererseits (Exper-
tise Nauck). So ist ein frühes Einreisealter ins-
besondere dann von herausragender positiver 
Bedeutung für den Schulerfolg, wenn es mit 
dem Besuch vorschulischer Einrichtungen (zum 
Beispiel eines Kindergartens) verbunden ist. 

In den westlichen Bundesländern beträgt die 
Zahl der Kinder unter 18 Jahren und ihrer 
Mütter und Väter in Familien mit ausländischer 
Bezugsperson 3,7 Millionen. Das sind 11 % der 
Familienbevölkerung. In der DDR war die Zahl 
ausländischer Kinder und deren Eltern ver-
schwindend gering, sie spielte praktisch keine 
Rolle. 

Bildungs

-

erfolg 
ausländi

-

scher 
Schülerin

-

nen und 
Schüler 

Die Struktur der Schulabschlüsse der ausländi-
schen Schülerinnen und Schüler läßt einen 
deutlich zunehmenden Bildungserfolg erken-
nen. Zwischen 1983 und 1991 sank der Anteil 
der Schulabgänger ohne Abschluß von 31 % auf 
20 %. Der Anteil des Realschulabschlusses stieg 
von 20 % auf 27 %, der Anteil der Hochschul-
reife von 6 % auf 11 % Das sind Abschlußquo-
ten, die die deutsche Bevölkerung auch erst 
Anfang der 70er Jahre erreichte. 

Dieser verhältnismäßig geringe Verzögerungs-
effekt ist angesichts der besonderen Schwierig-
keiten, Belastungen und Unsicherheiten, denen 
die meisten ausländischen Kinder und Eltern 
ausgesetzt sind, ein Hinweis darauf, daß die hier 
aufwachsenden Ausländerkinder sich dem Bil-
dungsverhalten der Deutschen annähern. Be-
sonders hervorzuheben ist ein ständig steigen-
der Anteil ausländischer Schulabgänger von 
Integrierten Gesamtschulen; 1990 waren es 
6,1 %. Besonders hoch waren die Anteile der 
Realschulabschlüsse (9,8 %) und der allgemei-
nen Hochschulreife (7,1 %), besonders niedrig 
waren die Anteile der Schulabgänger ohne 
Hauptschulabschluß und mit Fachhochschul-
reife. Diese Daten belegen, daß an Integrierten 

Gesamtschulen den Bildungsabsichten der aus-
ländischen Familien in besonders wirkungsvol-
ler Weise entsprochen werden kann, weil noch 
lange nach dem Übergang von der Grundschule 
auf die Sekundarstufe die Möglichkeit besteht, 
weiterführende Abschlüsse anzustreben und zu 
erreichen. 

Umvertei-
lung der 
traditio-
nellen 
Rollen 

Häufig wird nicht beachtet, daß die Zugewan-
derten eine positive soziale Auswahl mit ent-
sprechendem Bildungspotential sind, obwohl 
sie hier „unten" anfangen, und daß mit der 
Migration Umverteilungen der traditionellen 
Rollen und Ressourcen der Ehepartner unter-
einander und zwischen Kindern und Eltern 
verbunden sind, die keineswegs konfliktlos ver-
laufen und auch den Bildungserfolg belasten 
(Expertise Nauck). Zum Beispiel führen Qualifi-
kation und außerhäusliche Erwerbstätigkeit der 
Mütter häufig zu einer Delegation häuslicher 
Aufgaben auf die Töchter und damit zu deren 
häuslicher Bindung, hoher zeitlicher Beanspru-
chung, beeinträchtigen die Teilhabe an der 
aufnehmenden Gesellschaft und wirken sich 
negativ auf den Bildungsweg aus. 

Eine Problemgruppe werden allerdings immer 
die „Seiteneinsteiger" sein, die im Zuge der 
Familienzusammenführung oder als Kind neuer 
Zuwanderer in relativ spätem Alter in das deut-
sche Bildungssystem kommen. Die Schwierig-
keiten der „Seiteneinsteiger" und ihrer Fami-
lien belegen, daß unter familien- und bildungs-
politischen Gesichtspunkten die gemeinsame 
Wanderung der ganzen Familie begünstigt und 
Kettenwanderung mit schrittweiser Familienzu-
sammenführung und Pendeln reduziert werden 
sollten. Wenn Kinder betroffen sind, sollten 
Wanderungsentscheidungen als langfristig ge-
troffen werden, da dies die Schulbildung und 
den Übergang in das Beschäftigungssystem 
(Herwatz-Emden 1991) wesentlich erleichtern 
würde. Je höher das Bildungsniveau ist, um so 
positiver verläuft nämlich die Eingliederung in 
die Aufnahmegesellschaft (Expertise Nauck). 

Familien 
mit behin-
derten 
Kindern 

Eine besondere Herausforderung des Schulwe-
sens besteht — von der Lebenslage der betrof-
fenen Familien aus gesehen — dann, wenn ein 
Kind eine Sonderschule besuchen muß. Der 
Vergleich der Jahre 1976 und 1990 läßt in den 
westlichen Bundesländern, grob betrachtet, 
zwei wesentliche Veränderungen erkennen 
(vgl. Tab. IX/8, Abb. IX/27): 

— Die Zahl der lernbehinderten Schüler und 
Schülerinnen ist bei beiden Geschlechtern 
um mehr als die Hälfte niedriger. Dies ist ein 
Zeichen der weit fortgeschrittenen pädago-
gischen Differenzierung innerhalb der allge-
meinbildenden Schulen, die nur noch für 
eine immer geringer werdende Zahl von 
Familien die Ausgrenzung ihrer Kinder mit 
sich bringt. Während 1976 Lernbehinderte 
mehr als drei Viertel der Sonderschüler und 
-schülerinnen umfaßten, waren es 1990 nur 
noch gut die Hälfte. 
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Tabelle IX/8 

Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen, nach Klassentypen, 
1976 und 1990, westliche Bundesländer 

1976 1990 
Klassen für 

männlich weiblich insgesamt männlich weiblich insgesamt 

Lernbehinderte 	  180 436 122 575 303 011 80 621 52 047 132 668 
Geistigbehinderte 	  24 070 17 144 41 214 21 310 15 678 36 988 
Verhaltensgestörte 	  9 553 3 701 13 254 12 825 2 867 15 692 
Körperbehinderte 	  6 058 4 243 10 301 9 047 6 097 15 144 
Sprachbehinderte 	  7 499 2 494 9 993 15 827 6 341 22 168 
Hörgeschädigte 	  5 514 4 344 9 858 4 319 3 262 7 581 
Sehgeschädigte 	  2 157 1 572 3 729 1 930 1 428 3 358 
Sonstige Behinderte 	 4 205 2 611 6 816 11 147 7 151 18 298 

Insgesamt 	  239 492 158 684 398 176 157 026 94 871 251 897 

Quelle: StBA 

Abbildung IX/27 

Veränderung der Zahl der Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen nach Klassentypen 
zwischen 1976 und 1990, Meßzahl: 1976 = 100, westliche Bundesländer 

Quelle: StBA ;  Berechnungen und Darstellung IES 

— Die Zahl der Schüler und Schülerinnen mit 
anderen Behinderungen hat sich durch die 
Zunahme Verhaltensgestörter, Körper- und 
Sprachbehinderter erhöht. Für die Kinder 
und Eltern, insbesondere für die Mütter, ist 
dies in der Regel mit erheblichen zusätz-
lichen Belastungen verbunden. Bei den ver-
haltensgestörten Kindern nahm die Zahl der 
Mädchen um ein Viertel ab, bei den Jungen 
jedoch um ein Drittel zu und ist jetzt mehr als 
vierfach höher als die der Mädchen. 

Zurückgehende Schülerzahlen im Sonderschul-
bereich und die vielfältigen Bestrebungen zur 
Integration behinderter Kinder in die anderen 
Regelschulen verschärfen die Situation der Kin-
der, für die weiterhin nur der Besuch einer 
Sonderschule in Frage kommt. In ländlichen 
Regionen werden die ohnehin schon mit 
Abstand überdurchschnittlich großen Einzugs-
bereiche der Sonderschulen noch einmal ver-
größert. Oder es kommt zu einer Trennung von 
der Familie bei der Unterbringung der lernbe- 
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hinderten Kinder in Schulinternaten (Ermert/ 
Petzold 1988). 

Wenn alle Möglichkeiten der Früherkennung 
von drohenden Behinderungen und der Früh-
förderung von behinderten Kindern ergriffen 
werden, kann entweder durch rechtzeitiges 
Handeln das Entstehen von Behinderungen 
vermieden oder der Grad der Behinderung 
verringert werden (Institut für Entwicklungspla-
nung und Strukturforschung 1993a). Je mehr 
dies im Kleinkind- und Vorschulalter gelingt, 
umso geringer sind in den Familien die mit 
einem Sonderschulbesuch verbundenen Pro-
bleme oder umso weniger häufig tritt die Son-
derschule in den Lebenshorizont der Familien. 

Wohnsitz 
der 

Familie 

Wichtige Rahmenbedingungen, unter denen 
Eltern die Schullaufbahn ihrer Kinder zu 
bestimmen haben, ergeben sich aus ihrer 
lebensräumlichen Zugehörigkeit, aus dem Fa

-

milienwohnsitz. Die Entscheidungsspielräume 
unterscheiden sich sehr zwischen den Bundes-
ländern und innerhalb der Länder zwischen den 
Kreisen und Städten, denn die Schulbesuchsan-
teile sind sehr unterschiedlich. Es ist hinrei-
chend geklärt, daß die Unterschiedlichkeit der 
Struktur des Schulangebots (Organisation, 
Standorte) und der Schullaufbahnlenkung 
hieran entscheidenden Anteil hat. 

Die aktuellen Entscheidungen über die gewähl-
ten Schulformen sind ein Hinweis darauf, daß 
das Problem der regionalen Ungleichheit 
zunächst weiterbestehen bleibt. Die verglei-
chende Übersicht (westliche Bundesländer) 
über die Abweichungen der Länderwerte nach 
Schulform und Geschlecht zeigt, daß Unter-
schiede bei dem Hauptschulbesuch (weiblich) 
besonders groß und beim Besuch des Gymnasi-
ums (männlich) besonders klein sind (vgl. Abb. 
IX/28). 

Abbildung IX/28 

Schüler und Schülerinnen in der 8. Klassenstufe an Hauptschulen und Gymnasien, 
Rangfolge der prozentualen Abweichungen der Schüler- und Schülerinnenanteile 

vom jeweiligen Bundesdurchschnitt, westliche Bundesländer, 1991 

Quelle: StBA; Berechnungen und Darstellung IES 
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Nachdrücklich ist auch auf die regionalen 
Unterschiede der Bildungsbeteiligung der aus-
ländischen Schüler und Schülerinnen hinzuwei-
sen, die besonders deutlich ausgeprägt sind. 
Zum Beispiel schwankt bei den Flächenländern 
der Anteil der Realschulabsolventen zwischen 
13 % (Bayern) und 35 % (Niedersachsen), der 
Anteil der Hochschulreife zwischen 4 % (Rhein-
land-Pfalz) und 13 % (Hessen) und der Anteil 
der Abgänger ohne Abschluß zwischen 17 % 
(Nordrhein-Westfalen) und 27 % (Niedersach-
sen). Das Bildungsverhalten in den ausländi-
schen Familien muß daher auch in seiner Wech-
selwirkung mit dem Handeln des jeweiligen 
regionalen und örtlichen Bildungssystems gese-
hen werden. 

Auch beim Hochschulbesuch werden erhebli-
che regionale Unterschiede registriert. Auch 
dort gilt, daß das Standortsystem, die Studien-
platzkapazität und die Studienangebotsstruktur 
die Studienentscheidung und die Studienfach

-

wahl in Abhängigkeit von der Erreichbarkeit 
vom Familienwohnsitz aus beeinflussen. 

Im Hinblick auf die Plazierungschancen der 
Eltern für ihre Kinder ist es angesichts der groß- 
und kleinräumigen regionalen Unterschiede 
nicht unerheblich, wo die Familie lebt. Defizi-
täre regionale Angebotsstrukturen sind daher 
entweder objektive Begrenzungen der Lebens-
chancen (bei Seßhaftigkeit) oder sind Anlaß zu 
Wanderungen, und zwar entweder schon der 
Familien im Interesse der Kinder im Vorschul- 
und Schulalter oder erst als erwachsene Kinder, 
um die zunächst eher negativ geprägten Chan-
cen später zu korrigieren. Dies gilt — zwar aus 
teils unterschiedlichen Gründen — sowohl für 
deutsche als auch für ausländische Familien. 

Das regionale Schulangebot ist solange nicht 
familiengerecht, als es die verschiedenen Bil-
dungsangebote für eine Altersgruppe nur in 
unterschiedlicher Entfernung bereitstellt. Es 
geht nicht so sehr um die Schularten, sondern 
um das Angebot und die Erreichbarkeit der 
Abschlüsse. 

4. Familienbezogenheit des Schulsystems 

Aufgrund der grundgesetzlichen Kompetenz-
verteilung zwischen Bund und Ländern sind für 
Bildungsangelegenheiten im wesentlichen die 
Länder zuständig. Die Bundeskompetenzen 
beschränken sich vor allem auf: Berufszulassun-
gen, Berufsbildung, Ausbildungsförderung, Ar-
beitsförderung, allgemeine Grundsätze des 
Hochschulwesens, Hochschulbau, Bildungspla-
nung und Forschungsförderung. Die Länder 
regeln das Schul- und Hochschulwesen durch 
Landesgesetze. Die Schulgesetze der Länder 
grenzen die jeweiligen Aufgaben von Kommu-
nen und Land ab. Kommunen haben gemäß 
Grundgesetz „alle Angelegenheiten der örtli-
chen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in 
eigener Verantwortung zu regeln." Sie sind 

deshalb auch Träger der Schulpolitik. Für die 
Familienorientierung des Schulsystems sind 
somit vor allem die Länder und Kommunen, in 
einigen wichtigen Fragen aber auch der Bund 
gemeinsam verantwortlich. 

4.1 Elternrecht und Elternteilhabe 

Das Grundgesetz garantiert (in der gegenwärti-
gen Fassung) dem einzelnen kein Recht auf 
Bildung. Die den Bildungsbereich betreffenden 
Normen lassen sich aus verschiedenen Grund-
rechtsgarantien ableiten. Detaillierter ist das 
Grundgesetz hinsichtlich der Erziehung. 
„Pflege und Erziehung der Kinder sind das 
natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht" (Artikel 6 Abs. 2). 
Geschmälert wird dieses Erziehungsrecht inso-
weit, als das „gesamte Schulwesen unter der 
Aufsicht des Staates" steht. Bei der Wahrneh-
mung dieses Monopols muß der Staat vor dem 
Hintergrund des elterlichen Erziehungsrechts 
bei der Vorgabe von Erziehungszielen ideologi-
sche Zurückhaltung üben und die Eltern an 
seinen Maßnahmen beteiligen. Zur Wahrung 
ihrer Entscheidungsfreiheit über die Kinderer-
ziehung muß er ein vielfältiges schulisches Bil-
dungsangebot vorhalten und Privatschulen 
zulassen. Dem einzelnen gegenüber ist der 
Staat für die Gewährleistung gleicher Chancen 
beim Zugang zur Bildung verantwortlich, nicht 
dafür, daß jeder einzelne diesen Anspruch mit 
gleichem Erfolg realisiert. 

Beteili

-

gungs

-

rechte der 
Eltern 

Gemäß dem grundgesetzlichen Erziehungs-
recht der Eltern werden sie über eigene Vertre-
tungen an den Schulen sowie auf den kommu-
nalen und staatlichen Ebenen an der Beratung 
beteiligt. Die Beteiligungsrechte sind in den 
Ländern unterschiedlich geregelt. Sie werden 
allgemein als unzureichend und unbefriedi-
gend empfunden. Dies steht im Gegensatz zum 
tatsächlichen Teilhabepotential der Eltern. Sie 
verfügen inzwischen über ein hohes Bildungs-
niveau und über vielfältige Berufs- und Lebens-
erfahrungen. Beides verleiht den Eltern allge-
meine und spezielle Kompetenzen, die nach 
verantwortlicher Teilhabe an den öffentlichen 
Angelegenheiten drängen, insbesondere an 
jenen, die, wie die Schuler, die Lebenslage der 
Familien und die Lebensperspektive der Kinder 
bestimmen. Lebensqualität wird außerdem 
daran gemessen, in welchem Maß Eltern über 
ihre eigenen Angelegenheiten selbst bestim-
men können. 

Zusam-
menarbeit 
zwischen 
Familie 
und 
Schule 

Familien und Bildungswesen können nicht von-
einander unabhängig Kindern helfen, ihre 
Kompetenz zu entwickeln und Verantwortung 
für sich und andere zu übernehmen, vielmehr 
müssen diese beiden Institutionen zusammen-
wirken. Jedoch klaffen die Welt der Familien 
und die Welt der Bildungseinrichtungen ausein-
ander. Für viele Kinder ist der täglich abver-
langte, oft schwer zu koordinierende Wechsel 
zwischen mehreren Lebensbereichen, wenn 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	 Drucksache 12/7560 

außerfamiliale Betreuung neben der Schule 
noch hinzukommt, schwer zu verarbeiten. Auch 
Eltern, besonders diejenigen, die Kinder als 
Behinderte oder unter schwierigen Umständen 
allein erziehen, leiden unter den Verhältnissen. 
Aus der Sicht der Schule ist ebenfalls nicht 
befriedigend, daß nicht wenige Kinder aus einer 
mit vielerlei Problemen beladenen Welt immer 
wieder neu für Unterricht und Lernen gewon-
nen werden müssen. Daher scheint eine stär-
kere Durchlässigkeit der scharfen Trennlinie 
zwischen Familie und Schule von zentraler 
Bedeutung zu sein (Expertise Grundmann/ 
Huinink/Krappmann). Dazu würde zum Bei-
spiel auch die ganztägig offene Schule beitra-
gen (Expertise Büchner). 

Gelingende Leistungen der Schule als Institu-
tion, die die Familie unterstützt und ergänzt und 
mit den Eltern zusammenarbeitet, setzen fami-
lienbezogene Kompetenzen der Lehrkräfte und 
eine familienorientierte Zeitstruktur des Schul-
lebens voraus. Zusammenarbeit ist auf ausrei-
chende Mitwirkungsrechte sowie geeignete 
Organisations- und Kooperationsstrukturen an

-gewiesen, die durch Land und Kommune sowie 
durch die Schule zu schaffen sind. Insbesondere 
die Mitwirkung der Eltern in den Einrichtungen 
der frühkindlichen Betreuung, in den Kinder-
gärten und in den Grundschulen ist zu stärken, 
um sowohl von seiten der Schule als auch von 
seiten der Familie einer Entfremdung dieser für 
die Kinder so zentralen Lebensbereiche entge-
genzuwirken. 

4.2 Lehrerschaft 

Verschie-
bung der 

Alters-
struktur 

Die Altersstruktur der Lehrer und Lehrerinnen 
an den allgemeinbildenden und den berufli-
chen Schulen hat sich nachhaltig zulasten der 
jüngeren Altersgruppen verschoben (vgl. Abb. 
IX/29 und IX/30). Der Altersdurchschnitt steigt 
angesichts des sehr schmalen Korridors für Neu-
einstellungen von Jahr zu Jahr. Zum Beispiel 
wird eine Vielzahl von Grundschülern und 
Grundschülerinnen zunehmend von Lehrperso-
nen unterrichtet, die vom Alter her eher der 
Lebenswelt ihrer Großeltern als der ihrer Eltern 
zuzurechnen sind. Welchen Einfluß diese Kon-
stellation auf die Erziehung der Kinder in der 
Schule und auf die Zusammenarbeit von Leh-
rern und Eltern hat, ist noch ungeklärt. 

Für die wünschenswert stärkere Mitwirkung 
von Vätern in Schulangelegenheiten ihrer Kin-
der ist vielleicht auch von Bedeutung, daß die 
Verschiebung der Altersstruktur einhergeht mit 
einer weiter zunehmenden Feminisierung in 
den jüngeren Altersgruppen der Lehrerschaft. 
Außerdem braucht das Schulsystem für den 
Unterricht in einer zunehmenden Zahl tenden-
ziell kleiner werdender und im Verbund arbei-
tender Schulen eine fachlich eher vielseitige 
und nicht eher einseitige Lehrerschaft. 

Schließlich betont die Kommission, daß die 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern 
bei der Erziehung der Kinder nur dann gelingen 
wird, wenn auch die Schule ihren Erziehungs-
auftrag aktiv ausfüllt. Weder Eltern noch Lehrer 
dürfen sich den ethischen Inhalten der Erzie-
hung entziehen. 

Abbildung IX/29 

Altersstruktur der Lehrer und Lehrerinnen 
an allgemeinbildenden Schulen, in %, 

1976 und 1990, westliche Bundesländer 

Quelle: StBA; Berechnungen und Darstellung IES 

 
Abbildung IX/30 

Altersstruktur der Lehrer und Lehrerinnen 
an beruflichen Schulen, in %, 

1976 und 1990, westliche Bundesländer 

Quelle: StBA; Berechnungen und Darstellung IES 
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4.3 Schulorganisation und Schulstandorte 

Vielfalt 
der Bil

-

dungs

-

wege 

Der berufliche Bildungsweg weist infolge der 
verschiedenen eigenständigen Formen bei den 
beruflichen Schulen und bei mehr als 300 Aus-
bildungsberufen eine Vielzahl von Besonder-
heiten auf. Dazu tritt die Vielfalt der schulischen 
Bildungswege, die wiederholt punktuelle Ent-
scheidungen verlangen. Sie sollte dort ihre 
Grenze haben, wo die Gefahr besteht, daß 
Eltern und Schüler das Bildungssystem und 
seine Bildungsangebote nicht mehr durch-
schauen können. Es wachsen sonst bei der 
deutschen Bevölkerung, insbesondere aber bei 
den Ausländern, der Beratungsbedarf und neue 
Bildungsbarrieren. 

Probleme 
der Mehr

-

gliedrig

-

keit der 
Schulen 

Zu den wichtigen Merkmalen des Schulange-
bots gehört die Mehrgliedrigkeit der Schulen 
des Sekundarbereichs I. Vor allem bei stark 
schrumpfenden Jahrgangsstärken ist die fami-
lienorientierte Wohnungsnähe der Standard-
schulen um so schwerer durchzusetzen und zu 
erhalten, je stärker das Schulsystem gegliedert 
ist. Ein anderer schwerwiegender Gesichts-
punkt ergibt sich aus den Schwierigkeiten, die 
sich für die Sozialisation eines geringen Anteils 
der Schülerjahrgänge einstellen, wenn sie auf 
einen eigenen Schultyp verwiesen werden, dem 
außerdem mit negativen Vorurteilen gegen-
übergetreten wird. Die unübersehbare Bevor-
zugung der mittleren Abschlüsse, die in den 
westlichen Bundesländern unterschiedlich weit 
fortgeschritten ist, stellt die Hauptschule als 
völlig eigenständige Regelschule in Frage. Die 
vollzogenen Veränderungen der Bildungsent-
scheidungen der Familien geben Anlaß, die 
regionale Schulstruktur zu überprüfen und 
nicht prinzipiell an einmal geschaffenen und zur 
Entstehungszeit sinnvollen Schulformen unab-
hängig vom Wandel krampfhaft festzuhalten. 
Besonders in den neuen Bundesländern, die bei 
der Neugestaltung des Schulwesens an den 
bereits in der DDR vollzogenen Wandel der Bil-
dungsbeteiligung zu sehr hohen Anteilen mitt-
lerer Abschlüsse anzusetzen haben, bietet sich 
das Nebeneinander eines zweigliedrigen wei-
terführenden Schulsystems einerseits und inte-
grierten Schulformen andererseits an. 

Durchläs

-

sigkeit der 
Schul

-

strukturen 
erleichtert 
Bildungs

-

entschei

-

dungen 
der Eltern 

und Kinder 

Mit dem Modell der Regelschule wird zum 
Beispiel in Thüringen ein zeitgemäßer Weg 
beschritten. Er ermöglicht nach der 9. Klassen-
stufe den Hauptschulabschluß (Berufsreife) und 
nach der 10. Klassenstufe den Realschulab-
schluß (Mittlere Reife) mit Möglichkeiten des 
Übergangs in das Gymnasium (Allgemeine 
Hochschulreife) oder in die Fachoberschule, an 
der die Fachhochschulreife erworben werden 
kann. Auch die verschiedenen Zweige der 
berufsbildenden Schulen sind durch hohe hori-
zontale und vertikale Durchlässigkeit aufeinan-
der bezogen. Die Bildungsentscheidungen der 
Eltern und Kinder sind bei einer derartigen 
Schulstruktur nicht mehr mit einem hohen 
Risiko belastet wie bei stark gegeneinander 
abgeschotteten Schularten. 

In manchen westlichen Regionen deutet sich 
ebenfalls eine auffällige Ausbreitung der 
Durchlässigkeit und der Zusammenarbeit der 
Schulen, insbesondere der Haupt- und 
Realschulen sowie der Realschulen und Gym-
nasien an. Schon zwei Drittel der niedersächsi-
schen Hauptschulen bieten entweder selbst 
(10. Klasse) oder im Verbund mit einer Real-
schule alle mittleren Abschlüsse an. 

Woh

-

nungs

-

nahe 
Schul-
standorte 

Seit den 60er Jahren wurde die Schuistandort-
struktur der westlichen Bundesländer einer 
außerordentlich tiefgreifenden Veränderung 
unterworfen (vgl. Abb. IX/31). 

Grundschulen und Hauptschulen wurden in 
erheblichem Umfang konzentriert; ihre Ein-
zugsbereiche vergrößerten sich deutlich. Leid-
tragende sind die Familien, vor allem die Kin-
der. Ihre Schulwegbedingungen werden 
schlechter weil zeitraubender, anstrengender, 
gefährlicher. Dagegen wurden die Schulen der 
höheren Bildungswege — Realschulen und 
Gymnasien — und die Sonderschulen stark 
dezentralisiert; ihre Einzugsbereiche verklei-
nerten sich. Die Verbesserung der Erreichbar-
keit bei Realschulen und Gymnasien gehört in 
Verbindung mit der Verringerung der Haupt-
schulstandorte zu den bedeutenden Rahmenbe-
dingungen der Umschichtung der Bildungsbe-
teiligung mit der Folge der Bildungsexpansion. 
Leitgedanke dieser neuen Struktur war die 

Abbildung IX/31 

Durchschnittliche Einzugsbereiche 
der Schulen, nach Schulart, in qkm, 

1960 bis 1991, westliche Bundesländer 
und Niedersachsen 

1) Niedersachsen: Sonderschulen für Lernbehinderte 

Quelle: StBA; BMBW; Berechnungen und Darstellung 
IES 
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Erhöhung der pädagogischen Leistungsfähig-
keit durch Jahrgangsgliederung, Fachunter-
richt, Mehrzügigkeit usw. Allerdings wurden in 
nicht wenigen Fällen durch zu große Schulzen-
tren neue Probleme geschaffen. 

Auf der Basis der geburtenstarken Jahrgänge 
zielten die pädagogischen Konzepte der 60er 
und 70er Jahre überwiegend auf große Schulen. 
Nach dem Geburtenrückgang, bei annähernder 
Stagnation der Geburtenrate und vor der zu 
erwartenden weiteren Abnahme der Jahr-
gangsstärken (wenn die geburtenarmen Jahr-
gänge Eltern werden) darf die Steigerung der 
pädagogischen Leistungsfähigkeit nicht mehr 
an Schulgrößen orientiert werden. Weder die 
Wohnungsferne noch größere Schulen sind, von 
den menschlichen Bedürfnissen her gesehen, zu 
fordern. Wohnungsnähe und Erreichbarkeit 
sind als wichtige anthropologisch begründete 
Kriterien bei der Schulstandortbestimmung 
maßgeblich zu beachten. 

Belastung 
durch den 
Schulweg 

Der Schulweg ist für einen stark angestiegenen 
Anteil der Schüler und Schülerinnen zu einer 
bedeutenden Belastung geworden. Besonders 
gefährdet sind auf dem Schulweg die radfahren-
den Schüler und Schülerinnen. Differenziert 
nach Schularten zeigt sich für das Gymnasium 
als jener Schulart der weiterführenden Schulen, 
die die größten Einzugsbereiche hat, auch die 
höchste Schulwegunfallrate (vgl. Abb. IX/32). 
An der niedrigen Unfallrate der Sonderschüler, 
die ebenfalls Schulen mit sehr großen Einzugs-
bereichen besuchen, ist der Sicherheitseffekt 
ablesbar, der durch die dort übliche Busbeför- 

Abbildung IX/32 

Schüler und Schülerinnen, die 1987 
einen Verkehrsunfall bzw. einen 

Schulwegunfall hatten, nach Schulart, in %, 
westliche Bundesländer 

derung — oft von Haus zu Haus — erreicht wird. 
Der Preis sind allerdings die längsten Schulweg-
zeiten, denn die Sonderschüler befinden sich im 
Durchschnitt eine Stunde auf dem Schulweg. 

Die Bedingungen, unter denen in Gebieten mit 
extrem geringer Bevölkerungsdichte ein wohn-
ortnahes Schulangebot geschaffen werden 
kann, haben durch die Vereinigung Deutsch-
lands neues Gewicht erhalten. Große Gebiete 
des nordöstlichen Deutschlands haben eine 
Bevölkerungsdichte unter 50 Einwohner je 
qkm, was in den westlichen Bundesländern als 
Ausnahme nur für einen Landkreis (Lüchow

-

Dannenberg) gilt (vgl. Kapitel II). Besonders in 
diesen Gebieten sind die bisher gängigen (west-
lichen) Richtwerte für Schulgrößen und Modelle 
der Schulorganisation in Frage zu stellen und 
passende zu entwickeln. 

Die Motivation des Kindes und Jugendlichen in 
Schule und Ausbildung beruht auf dem 
genauen Gekanntwerden und Anerkanntwer-
den durch Eltern, Lehrer und Ausbilder. Die 
überschaubare kleine Klasse und die eher 
kleine Schule (zum Beispiel das Konzept 
„Kleine Grundschule" in Niedersachsen) schaf-
fen hierfür günstige pädagogische Bedingun-
gen: Die Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Familie wird gefördert; niemand kann in einer 
großen Zahl von Schülern, Lehrern und Eltern 
untertauchen. 

Einer weiteren Konzentration der Bildungsin-
frastruktur kann energisch entgegengetreten 
werden, denn die Größen von Schulen, Klassen 
und Lehrerkollegien sind variabel. Daher ist 
ihre Differenzierung unter pädagogischen und 
örtlichen Gesichtspunkten möglich und not-
wendig. Neue Daten (Schuljahr 1990/91) deu-
ten darauf hin, daß die Welle der Schulschlie-
ßungen abgeebbt ist, da die Zahl der allgemein

-

bildenden Schulen wieder leicht angestiegen 
ist. 

Mit weiteren Veränderungen des Schulstand-
ortsystems ist dennoch zu rechnen. So wird die 
Entwicklung zum zweigliedrigen Schulwesen 
die Annäherung der Zahlen der Hauptschul- 
und der Realschulstandorte fortsetzen. Bei den 
Grundschulen ist dagegen überall zu prüfen, ob 
die Konzentration über ein vertretbares Ziel 
hinausgegangen ist. Dort, wo es notwendig ist, 
sollte die Bestimmung neuer Grundschulstand-
orte oder die Wiederbelebung einst geschlosse-
ner Grundschulen nachdrücklich angestrebt 
werden. Gerade bei Kindern im Grundschulal-
ter ist zu beachten, daß sie ihre sozialräumliche 
Lebenswelt nur schrittweise erschließen kön-
nen. Durch Busbeförderung wird dieses Erobern 
sehr erschwert. 

Angebote 
der beruf-
lichen Bil-
dung 

Auf die verschiedenen Abschlüsse der allge-
meinbildenden Schulen müssen in jeder Region 
Angebote der beruflichen Bildung aufbauen. 
Die Leitvorstellung der spezialisierten Berufs-
ausbildung hat zur Folge, daß in der Bundes-
republik unter rund 380 Ausbildungsberufen 
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gewählt werden kann. Dem folgt das Prinzip der 
spezialisierten Fachklassen in den Berufsschu-
len. Die fachliche Differenzierung sollte do rt 

 ihre Grenzen haben, wo sie wegen der geringen 
Zahl von Ausbildungsverhältnissen nur durch 
eine überregionale Konzentration der Berufs-
schulangebote (Bezirks-, Landesfachklassen 
usw.) aufrecht erhalten werden könnte. Diese 
Grenze wurde schon bei den geburtenstarken 
Jahrgängen oftmals überschritten. Sie könnte 
respektiert werden, wenn die Grundausbildung 
betont, der Rückzug von beruflichen Bildungs-
angeboten aus der Fläche verhindert, eine zu 
weit fortgeschrittene Konzentration rückgängig 
gemacht, die Zahl der möglichen Ausbildungs-
berufe verringert und die Spezialisierung zu 
einer Angelegenheit der betrieblichen Berufs-
praxis und Weiterbildung gemacht würde. Wer 
in die Gegenrichtung arbeitet, erzeugt eine 
Zwangsmobilität. Sie beginnt beim täglichen 
oder wöchentlichen Pendeln zur weit entfernten 
Schule und endet bei der Abwanderung aus 
dem erlernten Beruf und/oder aus der heimatli-
chen Region. Eine derart erzwungene regionale 
Mobilität ist familienfeindlich und entspricht 
nicht den menschlichen Bedürfnissen. 

5. Familienbezogene Berufe 
und Qualifikationen 

Die Familie ist beim Erfüllen ihrer Aufgaben 
und Erbringen ihrer Leistungen auf vorleistende 
und unterstützende Dienste aus verschiedenen 
Sektoren der Wirtschaft, der sozialen und kultu-
rellen Infrastruktur und der Verwaltung ange-
wiesen. In diesen Diensten sind Menschen aus 
recht vielen unterschiedlichen Berufen tätig. 
Darunter sind: Berufe, die auf eine bestimmte 
Familienphase bezogen sind (zum Beispiel Kin-
dergärtnerin), und andere, die mit allen Lebens-
phasen zu tun haben (zum Beispiel Beschäftigte 
des Sozialamtes); ferner handelt es sich um 
Berufe, die ihre Leistungen unmittelbar erbrin-
gen (zum Beispiel in der häuslichen Pflege), und 
wiederum andere, die indirekt auf Familien 
bezogen tätig sind (zum Beispiel durch die 
Planung von Wohnungen). Die Unterschiedlich-
keit der familien- und/oder haushaltsbezoge-
nen Arbeitsorientierungen nach Berufsfeldern, 
Qualifikationsniveaus und Ausbildungswegen 
ist sehr ausgeprägt. Allein die wenigen, aller-
dings bedeutsamen Berufe, die in der Übersicht 
(vgl. Abb. IX/33) enthalten sind, umfassen 

Abbildung IX/33 

Erwerbstätige in ausgewählten familienorientierten Berufen, in Tausend, 
Frauenanteil, in %, 1991 

Quelle: Wirtschaft und Statistik, Heft 1, 1993, S. 35', Berechnungen und Darstellung IES 
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knapp 10 % der Erwerbstätigen insgesamt. Bei 
den erwerbstätigen Frauen erreicht der Anteil 
dieser Berufe sogar 20 %. 

Hoher 
Frauen-
anteil in 

familien

-

orien

-

tierten 
Berufen 

Ein weiteres Merkmal dieser Berufe ist der sehr 
hohe Frauenanteil insbesondere in den Berufen, 
die unmittelbar familienbezogene personale 
Leistungen erbringen, nämlich die hauswirt-
schaftlichen, gesundheits- und sozialpflegeri-
schen und die pädagogischen Berufe. Unter den 
(ausgewählten) familienorientierten Berufen ist 
im Osten eine größere Zahl eher als Frauenbe-
rufe anzusehen als im Westen. Somit tragen 
Frauen sowohl den Hauptanteil an der zuneh-
menden Belastung der Familie als auch die 
zunehmenden Belastungen, die die familienbe-
zogenen Dienstleistungsberufe zu bewältigen 
haben. Die gemeinsame Leistung von Familien 
und Dienstleistenden hängt stark davon ab, ob 
die Fachkräfte über familienbezogenes Wissen 
verfügen und entsprechende Handlungskom-
petenzen einsetzen können, ob die Familien in 
der Lage sind, die Bedingungen, unter denen 
andere ihre Leistungen zu erbringen haben, zu 
würdigen, und ob sich ein tragfähiges „Klima 
der Zusammenarbeit" entwickelt. 

5.1 Probleme der Aus- und Weiterbildung 
familienbezogener Dienstleistungsberufe 

Ansatz

-

punkte für 
notwen

-

dige Ver

-

änderun

-

gen 

Im Blick auf die Ausgestaltung der Aus- und 
Weiterbildung der Berufe mit familienbezoge-
nen Dienstleistungen ist es erforderlich, einige 
wichtige Ansatzpunkte von notwendigen Ver-
änderungen zu benennen: 
— Das gestiegene und weiter steigende Niveau 

der Schulabschlüsse und der ebenfalls stei-
gende Anteil junger Frauen und Männer, die 
ihre berufliche Erstausbildung im Hoch-
schulbereich absolvieren, birgt in Verbin-
dung mit dem Geburtenrückgang die Gefahr 
einer drastischen Verringerung des Poten-
tials für jene Ausbildungswege, deren 
Zugangsvoraussetzungen unterhalb des Ab-
iturs liegen. Die Problemlage verstärkt sich 
bei den Berufen, die wegen fehlender oder 
ungenügender Fortbildungsmöglichkeiten 
als Sackgasse gelten. Auch fehlende Mög-
lichkeiten des Seiteneinstiegs bei der Auf-
stiegsfortbildung verstärken die Mangel-
lage. Im internationalen Vergleich zeigt sich, 
daß ein Teil der Berufe (zum Beispiel: Berufe 
in der Therapie und Geburtshilfe) in 
Deutschland in Fachschulen statt im Hoch-
schulbereich ausgebildet wird. 

— Die bisher geringe gesellschaftliche Wert-
schätzung der Familienarbeit und die dem-
entsprechende geringe Wertschätzung und 
Bezahlung familienbezogener Leistungen 
haben zu einem Mangel an Fachkräften und 
— mit Ausnahme des am medizinischen 
System orientierten Krankenpflegebereichs 
— zu einem zunehmenden Einsatz von nicht 
oder nicht ausreichend qualifizierten Hilfs-
kräften geführt. Da für Dienstleistungsbe

-

rufe das Dienen eine berufsübergreifende 
Schlüsselqualifikation ist, hat die Abwertung 
des Berufsmotivs „für Menschen da sein" 
dazu geführt, daß die Bereitschaft zur Dienst-
leistung bei den nachwachsenden Jahrgän-
gen abnimmt (vgl. Abschnitt 3.3 „Bildungs-
und Berufsorientierung in der Jugend"). 

— Ein erheblicher Teil der Berufe mit familien-
bezogenen Dienstleistungen hat den Cha-
rakter nachrangiger Berufe oft mit sehr ein-
geschränkter eigenständiger Fachlichkeit 
und/oder mit wenig Selbständigkeit. Dies 
kommt in den Sammelbezeichnungen als 
Heilhilfsberufe oder medizinische Assistenz-
berufe und in Berufsbezeichnungen zum 
Ausdruck. Nirgendwo im gesamten Berufs-
system ist der Anteil an Hilfsberufen so hoch 
wie im Frauenarbeitssektor Haushalt, Ge-
sundheits- und Sozialpflege (Beispiele: Arzt-
helferin, Altenpflegehelferin, Dorfhelferin, 
Heilerziehungspflegehelferin, Hauswirt-
schaftshelferin). 

— Schulische Ausbildungsqualifikationen do-
minieren im Ausbildungssystem und damit 
auch den Berufszugang, während Erfah-
rungsqualifikationen (bisher) unterbewertet 
werden; Arbeit in der Familie, mit der Fami-
lie und für die Familie vermittelt jedoch in 
sehr erheblichem Umfang Qualifikationen. 
Familienarbeit wird dennoch nur zögerlich 
als eine Zugangsalternative zu beruflicher 
Bildung angesehen. Je mehr sich ein Beruf 
an medizinisch-pflegerischen Inhalten und 
Handlungsgrundlagen orientiert, desto ge-
ringer ausgeprägt ist die Akzeptanz von 
(hauswirtschaftlichen beziehungsweise f a-
milienpflegerischen) Erfahrungsqualifika-
tionen und desto stärker entfernt sich der 
Beruf trotz seiner familienbezogenen Aus-
richtung von der familienbezogenen Qualifi-
kation. 

— Die zunehmende Differenzierung der Berufe 
mit familienorientierten Dienstleistungen 
und damit der Tätigkeiten erschwert oder 
verhindert die Erfüllung des Ziels, eine dem 
Menschen angemessene „ganzheitliche" 
Arbeit zu leisten. Eine Überbetonung der 
institutionellen Spezialisierung und Zen-
triertheit (z. B. in der klinischen Kranken-
versorgung) erschwert die lebensweltorien-
tierte Dienstleistung. Beide Beobachtungen 
gehören zum Hintergrund ungenügender 
oder fehlender Kommunikation und Zusam-
menarbeit der Berufe und der Einrichtun-
gen. Einzelarbeit prägt das Geschehen. 
Berufs- und berufsfeldübergreifende fami-
lien- und haushaltsbezogene Basisqualifika-
tionen fehlen ebenso wie Einsicht in die 
Kompetenzen der anderen Berufe. 

— Vor dem Hintergrund der Ausbildungsdefi-
zite und der beruflichen Überforderung 
kommt es bei den familienbezogenen Beru-
fen oftmals zu „ Ausbrenn" -Erscheinungen 
(„Burn-out") bei den Berufstätigen, die sich 
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in hoher beruflicher Unzufriedenheit bis hin 
zur Berufsaufgabe auswirken. Die Folge sind 
der Aufbau unnötig umfangreicher Ausbil-
dungskapazitäten (zum Beispiel bei den 
Krankenpflegeschulen). Für Familien erge-
ben sich aus langen Wartezeiten, die den 
Therapiebeginn verzögern, oftmals erhebli-
che Probleme. 

Diese und andere Problemlagen spiegeln sich 
konkret in der Situation von Ausbildung und 
Berufspraxis der Berufe mit familienbezogenen 
Dienstleistungen und in der zögerlichen Aner-
kennung der Kompetenzen, die durch Familien-
arbeit erworben wurden. 
Über die Rahmenbedingungen, die die Lage der 
Familie bestimmen, über die Struktur und Ziel-
setzungen des Aus- und Weiterbildungssystems 
und über die Arbeitsbedingungen familien

-

orientierter Berufe wird auf Verantwortungs

- 

und Entscheidungsebenen befunden, die über-
wiegend von Männern (und Frauen) besetzt 
sind, die ihre Ausbildung in Hochschulen erfah-
ren haben. Beispiele sind Berufe der Rechts-
pflege, ärztliche Berufe, Architekten. Die Kom-
mission beschränkt die Betrachtung der Berufs-
bildungsprobleme auf einige ausgewählte, aber 
für die Familie wichtige Berufe, die insbeson-
dere unmittelbar personale Dienstleistungen 
erbringen. 

Gesund-
heits- und 
sozialpfle-
gerische 
Berufe 

Die unter dem Begriff „Gesundheits- und So-
zialpflege" zusammengefaßten Berufe umfas-
sen ein differenziertes Spektrum in den Lei-
stungsbereichen Primärversorgung, Pflege und 
Rehabilitation (vgl. Abb. IX/34). Art und Inten-
sität des Umgangs mit Familien sind sehr unter-
schiedlich. Sie müssen in der Lage sein, sozial- 

Abbildung IX/34 

Ausgewählte Gesundheitsberufe in familienorientierten Berufsbereichen 

Berufsbereich Berufsbezeichnung Ausbildungsdauer Art der Regelung 

Primärversorgung Arzthelferin 3 Jahre Bundesregelung 

Zahnarzthelferin 3 Jahre Bundesregelung 

Rettungsassistentin 2 Jahre Bundesregelung 

Pflege Krankenschwester/-pfleger 3 Jahre Bundesregelung 

Kinderkrankenschwester/-pfleger 3 Jahre Bundesregelung 

Krankenpflegehelferin 1 Jahr Bundesregelung 

Hebamme/Entbindungspfleger 3 Jahre Bundesregelung 

Diätassistentin 2 Jahre Bundesregelung 

Altenpflegerin 2 bzw. 3 Jahre Länderregelung 

Haus- und Familienpflegerin 2 bzw. 3 Jahre Länderregelung 

Dorfhelferin 1 bzw. 2 Jahre Länderregelung 

Heilerziehungspflegerin 2 bzw. 3 Jahre Länderregelung 

Rehabilitation Masseurin 2 Jahre Bundesregelung 

Masseurin und 
medizinische Bademeisterin 2,5 Jahre Bundesregelung 

Krankengymnastin 3 Jahre Bundesregelung 

Arbeits- und 
Beschäftigungstherapeutin 3 Jahre Bundesregelung 

Logopädin 3 Jahre Bundesregelung 

Orthoptistin 3 Jahre Bundesregelung 

Neuro-Othologische Assistentin 3 Jahre Länderregelung 

Quell e  : Expertise Meifort/Becker 
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pädagogische, an der Lebenslage ansetzende 
Kompetenzen neben den speziell fachlichen 
einzusetzen. 

Ausgebildet wurden Gesundheits- und sozial-
pflegerische Berufe (außerhalb von Hochschu-
len) überwiegend an Berufsfachschulen oder 
zum Teil auch an Fachschulen. Es gelten 
unterschiedliche rechtliche Regelungen (vgl. 
Abb. IX/34). Bundesregelungen, die insbeson-
dere für die Berufe der Gesundheitspflege 
bestehen, sichern einen bundesweit gültigen 
Rechtsrahmen. Interessanterweise gelten Län-
derregelungen insbesondere für die Berufe, die 
eine ausgeprägte Familienorientierung auf wei-
sen, wie die Altenpflege, die Haus- und Fami-
lienpflege und die Dorfhilfe. Teilweise haben 
manche Länder der Ausbildung gar keinen 
Rechtsrahmen gegeben. Es bestehen zum Teil 
erhebliche länderspezifische Unterschiede in 
Zulassung zur Ausbildung, Ausbildungsdauer 
und Zielstellungen der Berufsausbildung mit 
Konsequenzen für Berufszugang und Mobilität. 
Sogar die Berufsbezeichnung ist nicht in allen 
Bundesländern einheitlich geregelt. Auch die 
Finanzierung ist sehr unterschiedlich. 

Vor dem Hintergrund der Veränderung der 
Altersstruktur wird in den kommenden Jah-
ren und Jahrzehnten einer der wesentlichen 
Schwerpunkte familienbezogener Dienstlei-
stungen der Ausbau und die Sicherung gesund-
heits- und sozialpflegerischer Dienste sein (Ex-
pertise Meifort/Becker). Dem bisherigen und zu 
erwartenden Anstieg des Leistungsbedarfs 
steht ein Personaldefizit gegenüber. Der Man-
gel an Nachwuchskräften trifft den Gesund-
heits- und sozialpflegerischen Bereich mit 
besonderer Schärfe, da Pflege und Betreuung 
Hilfsbedürftiger personalintensiv ist. Rationali-
sierung (z. B. Pflegeroboter) sind hier nur in 
begrenztem Maße und nur zu Lasten von 
Gepflegten und Pflegenden möglich. Hinzu 
kommt, daß sich mit dem Ausbau ambulanter 
und teilstationärer Dienste sowohl die Struktur 
des Dienstleistungssystems als auch Art, Inhalte 
und Zumutungen der Berufsarbeit geändert 
haben. In den meisten stationären Einrichtun-
gen haben der Grad und das Ausmaß der 
Versorgungs- und Pflegebedürftigkeit erheb-
lich zugenommen. Aus beiden Entwicklungen 
ergeben sich erhebliche Veränderungen der 
Qualifikationsanforderungen. 

Alten

-

pflegeaus

-

bildung 

Besonders problematisch ist die Situation für die 
Altenpflege-Ausbildung, da es sich bei ihr um 
einen Bereich handelt, dessen Aufgaben immer 
bedeutsamer werden, dessen Bedarf quantitativ 
stark wächst und in dem das Personal sehr 
unterschiedlich qualifiziert ist. Mittlerweile 
werden in allen westlichen Bundesländern 
Altenpflege-Ausbildungen angeboten. Nach 
dem Scheitern der Bemühungen um ein bun-
deseinheitlich geltendes Altenpflegegesetz, 
das, analog zum Krankenpflegegesetz und 
orientiert am Berufsbildungsgesetz, einheitli-
che und verbindliche Standards für die Berufs

-

ausbildung in der Altenpflege setzen sollte, gilt 
— auf der Grundlage von Beschlüssen der 
Kultusminister bzw. der Minister für Gesundheit 
und Soziales der Länder — die „Rahmenverein-
barung über die Ausbildung und Prüfung von 
Altenpflegern und Altenpflegerinnen". Die 
damit beabsichtigte Vereinheitlichung der Al-
tenpflege-Berufsausbildung ist jedoch nicht 
erreicht worden (Expertise Meifort/Becker). 

Da die Altenpflege als „Beruf für Wiedereinstei-
ger" insbesondere für Frauen nach der Fami-
lienphase an Attraktivität und an bildungspoli-
tischer Bedeutung (Stichwort: Pflegenotstand) 
gleichermaßen gewonnen hat, ist es um so 
bemerkenswerter, daß nicht alle Bundesländer 
die „Haushaltsführung" oder hauswirtschaftli-
che Berufsprüfungen als Ersatzleistung für die 
eigentlich vorausgesetzte Berufsausbildung an-
erkennen. Frauen ohne beruflichen Abschluß, 
die in der Altenpflege als „Laienhelferinnen" 
einen wesentlichen Anteil an der Versorgung 
und Betreuung älterer Pflegebedürftiger haben, 
bleiben somit in einigen Bundesländern von der 
beruflichen Qualifizierung in der Altenpflege 
ausgeschlossen (Expertise Meifort/Becker). 

Haus- und 
Familien-
pflege 

Die Berufsausbildung zur Haus- und Familien-
pflege ist rechtlich eine Weiterbildung, da sie 
eine abgeschlossene hauswirtschaftliche oder 
gleichwertige Ausbildung voraussetzt. Ausbil-
dungsangebote im Bereich Haus- und Familien-
pflege bestehen — mit unterschiedlichen Be-
rufsbezeichnungen — in sieben Bundesländern. 
Ausgebildet wird an eigenständigen „Schulen 
für (Haus- und) Familienpflege", teilweise auch 
an (Fach-)Schulen für Altenpflege. In Rhein-
land-Pfalz wird die Ausbildung in der Familien-
pflege durch eine gemeinsame Verordnung für 
die Bildungsgänge des Sozialwesens (Erzieher/ 
in, Erziehungshelfer/in, Heilpädagogen/in) ge-
regelt. 

Zur „Dorfhelferin" bzw. „Ländlichen Familien-
pflegerin" wird nur in vier Bundesländern aus-
gebildet (Baden-Württemberg, Bayern, Nieder-
sachsen und Nordrhein-Westfalen), die die vier 
größten Flächenstaaten der (alten) Bundesrepu-
blik mit vergleichsweise hohen agrarwirtschaft-
lichen Anteilen sind. Eine einheitliche Berufs-
bezeichnung hat sich ebensowenig durchge-
setzt wie einheitliche Ausbildungszeiten. 

Berufe der 
Therapie 
und Ge-
burtshilfe 

Bei den Berufen der Therapie und Geburtshilfe 
handelt es sich um die Berufe der Ergotherapeu-
tin/des Ergotherapeuten, der Krankengymna-
stin/des Krankengymnasten, der Logopädin/ 
des Logopäden, der Orthoptistin/des Orthopti-
sten und der Hebamme/des Entbindungspfle-
gers. Diesen Berufen ist gemeinsam, daß ihre 
Vertreter und Vertreterinnen — im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen — selbständig und 
eigenverantwortlich therapeutisch bzw. in der 
Geburtshilfe tätig sind. Sie sind in hohem Maße 
familienorientiert, wobei ein erheblicher Teil 
der Berufsleistungen ambulant, also häuslich 
erbracht wird. Rund 85 % der Berufsangehöri-
gen sind Frauen. Es ergibt sich eine klare 
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Abgrenzung gegenüber den anderen Berufs-
gruppen in der Gesundheitsversorgung, zum 
Beispiel zu jenen, die entweder ärztliche oder 
pflegerische Leistungen erbringen. 
Die bisherige Ausbildung in den hier betrachte-
ten Berufen führt zu Qualifikationsdefiziten. Sie 
sind auf die Inhalte wie auch auf die Methoden 
zurückzuführen, die die Ausbildung derzeit 
kennzeichnen. Durch Weiterbildung, die häufig 
unmittelbar an die Erstausbildung anschließt, 
wird versucht, die Defizite der Erstausbildung 
auszugleichen. 
Bildungs- und gesundheitspolitische Überle-
gungen legen eine Neustrukturierung der Aus-
bildung nahe. Das therapeutische Handeln hat 
sich so weiterentwickelt, daß nicht mehr nur 
gute berufspraktische Fähigkeiten gefordert 
sind, sondern auch der Kompetenz zur Reflexion 
und Evaluation hohe Bedeutung zukommt. Wei-
terhin gilt es, die Idee von Behandlungsteams zu 
fördern. Darin kommt es zu einem effektiven 
Einsatz der einzelnen Gesundheitsberufe im 
Ablauf von der Diagnose über die Therapie bis 
zur Rehabilitation. Beispiele sind die für Fami-
lien sehr bedeutsame Früherkennung der von 
Behinderung bedrohten Kinder und die Früh-
förderung bei behinderten Kinder. Dies erfor-
dert Kenntnisse über die eigenen Möglichkei-
ten und Formen therapeutischen Handelns in 
Abgrenzung zu und in Kooperation mit anderen 
Gesundheits- und Erziehungsberufen. 

Der Wissenschaftsrat empfiehlt im Fachhoch-
schulbereich, neue Berufs- und Studiengangs-
modelle für die „nichtärztlichen" Gesundheits-
berufe zu entwickeln (Wissenschaftsrat 1991). 

Hauswirt

-

schaftliche 
Berufe 

Der Bedarf an hauswirtschaftlichen Berufen 
besteht zum großen Teil in familienergänzen-
den oder familienersetzenden Einrichtungen 
(zum Beispiel in Heimen, Krankenhäusern, im 
Hotel- und Gaststättengewerbe). Auch in Pri-
vathaushalten befinden sich erhebliche Nach-
fragepotentiale nach haushalts- und familien-
bezogenen Hilfen zur Bewältigung des Lebens-
alltags alter, kranker, behinderter, pflege- oder 
hilfebedürftiger Menschen. Ein Teil der Nach-
frage könnte durch Ausweitung des Leistungs-
angebotes von Sozialstationen im Bereich Haus-
pflege gedeckt werden. Als Folge der versiche-
rungsrechtlichen Absicherung des Pflegefalls 
ist eine Situation denkbar, in der Hauspflege 
auch zunehmend finanziert werden kann. 
Die Berufe der Hauswirtschaft stehen zwischen 
der im privaten Bereich von jeder Frau (und 
jedem Mann) ohne jegliche berufliche Ausbil-
dung unentgeltlich erbrachten Leistung und 
einem System staatlich anerkannter Berufsbil-
der und Berufsbildungsgänge (Hauswirtschafts-
helferin, Hauswirtschafterin, Hauswirtschafts-
assistentin). An die Erstausbildung und Berufs

-

praxis  schließt eine Reihe von Fort- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten für Fach- und Füh-
rungskräfte an (zum Beispiel: Wirtschafterin, 
Meisterin der Hauswirtschaft, Fachhauswirt-
schafterin für ältere Menschen). 

Die Berufssituation der Hauswirtschaft wird als 
eine mit zahlreichen — für einen weiblichen 
Teilarbeitsmarkt typischen — negativen Merk-
malen behaftet charakterisiert: Es handele sich 
um ein Auffangbecken für schul- und leistungs-
schwache junge Frauen; die fragmentarische 
Vielfalt von Ausbildungsinhalten, die als „Aller-
weltsqualifikationen" angesehen werden, er-
schwere eine fachspezifische Vertiefung und 
begründe ein hohes Arbeitsmarktrisiko und 
führe statt in anspruchsvollere eher in Hilfs-
Tätigkeiten. Die Zahl der Ausbildungsverträge 
ist stark rückläufig, andererseits ist der Anteil 
von Familienfrauen als externen Teilnehmerin-
nen an den Abschlußprüfungen hoch und 
nimmt weiter zu. 

Mögliche Handlungsansätze, um die bestehen-
den Mängel der hauswirtschaftlichen Berufe 
abzubauen, sind, 

— sie durch Fort- und Weiterbildung zu spezia-
lisieren für artverwandte Berufe im Hotel-
und Gaststättenbereich, der Gebäudereini-
gung oder der Speisewirtschaften, und/ 
oder 

— sie verstärkt auf Familien-, Kranken- und 
Altenpflege hin aus-, fort- und weiterzubil-
den, so daß Dienstleistungen insbesondere 
bei Mehr-Kinder-Familien, bei Krankheit 
oder Behinderung nicht durch ständig wech-
selndes Personal, sondern durch eine Person 
erbracht werden können, welche erzieheri-
sche, pflegerische, hauswirtschaftliche und 
haushälterische Kompetenzen erwarten las-
sen, so daß auch anspruchsvollere und kom-
plexere Dienstleistungen bei Bedarf selb-
ständig wahrgenommen werden können. 

Schließlich basieren die negativen Merkmale 
hauswirtschaftlicher Berufe auf den bereits 
genannten Vorurteilen und Abwertungsstrate-
gien, die zum Beispiel dazu führen, daß „Ge-
bäudereinigung" hochbezahlt, Haushaltshilfen 
jedoch abqualifiziert werden, obgleich sie in der 
Regel weit mehr Aufgaben übernehmen als 
„ Gebäudereinigung " . Derartige Handlungs-
ansätze können den hauswirtschaftlichen Beru-
fen Perspektiven in die Zukunft hinein eröffnen 
und jene Inhalte, die noch an vergangenen 
Epochen der Hauswirtschaft ausgerichtet sind, 
überwinden helfen. 

Pädagogi-
sche Be-
rufe 

Die Kinderbetreuung in Kindergärten, Kinder-
krippen, Kinderläden und anderen Kinderta-
gesstätten als freiwillig gewählte Sozialisations-
bereiche ist fast ebenso zum Alltag von Familien 
mit Kindern geworden, wie es das Schulwesen 
pflichtgemäß ist. Auch die betriebliche Ausbil-
dung junger Menschen und die Erwachsenen-
bildung, an der Mütter und Väter teilhaben, 
beeinflussen das Familienleben. Somit sind vor 
allem in diesen vier Arbeitsfeldern pädagogi-
sche Berufe mit familienorientierten Dienstlei-
stungen tätig: 

— elementarpädagogische vorschulische Er-
ziehungsleistungen von Erzieher/innen, 
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— schulische Erziehungsleistungen von Lehre-
rinnen und Lehrern, 

— berufspädagogische betriebliche Ausbil-
dungs- und Erziehungsleistungen von Aus-
bilderinnen und Ausbildern, 

— erwachsenenpädagogische Erziehungslei-
stungen von Erwachsenenbildnerinnen und 
-bildnern. 

Die Erzieherinnenausbildung wird an drei 
Typen von Ausbildungseinrichtungen geleistet, 
die jeweils unterschiedliche berufliche Vorlei-
stungen erfordern und vertikal durchlässig sind: 
die Berufsfachschule für Hauswirtschaft und 
Kinderpflege, die Fachoberschule (oder Fach-
akademie) für Sozialpädagogik sowie die Fach-
hochschule für Sozialwesen. Ort der Lehreraus-
bildung sind die Hochschulen. Die landesrecht-
lichen Regelungen von Organisation und Inhalt 
der Lehrerausbildung sind sehr unterschied-
lich. 

Die Ausbildung und Weiterbildung der Erziehe-
rinnen und Erzieher ist ebenso wie die der 
Lehrerinnen und Lehrer durch Defizite bei 
den familienorientierten fachlich begründeten 
Kompetenzen gekennzeichnet, die für Kommu-
nikation und Zusammenarbeit mit den Eltern 
der Kinder und Schüler befähigen. Auch Berufs-
schullehrer und -lehrerinnen und betriebliche 
Ausbilder und Ausbilderinnen können ihre Auf-
gabe mit Rückbindung zu den Eltern der (min-
derjährigen) Auszubildenden besser erfüllen; 
sie brauchen eine spezifische Motivation, da 
sich eine Zusammenarbeit von Berufsschule 
und Ausbildungsbetrieb mit den Eltern unter 
schwierigeren Bedingungen entwickeln muß, 
als sie für die allgemeinbildenden Schulen mög-
lich ist. 

Für diejenigen pädagogischen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die in den Weiterbildungs-
einrichtungen mit und für Eltern Bildungsmaß-
nahmen vorbereiten und durchführen, gilt, daß 
in deren Qualifikation ein besonderes Augen-
merk auf die Anforderungen gelegt wird, die mit 
Eltern- und Familienbildung verbunden sind. 
Da sich diese spezielle Zielgruppenarbeit in der 
Regel erst im Laufe der Berufsarbeit herauskri-
stallisiert, ist die Eltern- und Familienorientie-
rung vor allem eine Sache der Weiterbildung 
der pädagogischen hauptamtlichen, neben-
beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter-
schaft. 

5.2 Erweiterung der Kompetenzen 
durch Familienarbeit 

Qualifika

-

tionser

-

werb 
durch 

Familien

-

arbeit 

Die mit der Vielfalt und Intensität der in den 
Familien und Haushalten erbrachten Leistun-
gen verbundenen Anforderungen erfordern 
entsprechende Kompetenzen. Sie werden in 
den Familien vor allem durch die Mütter trai-
niert. Angesichts der Einzelaktivitäten ist es 
möglich, Berufe zu assoziieren, die derartige 

Kompetenzen brauchen. Es sind z. B. hauswirt-
schaftliche, erzieherische, gesundheits- und 
sozialpflegerische Berufe. Jede Familienfrau 
erfüllt die Anforderungen auf ihre spezielle Art 
und Weise und in Abhängigkeit von ihrer Per-
sönlichkeitsstruktur, ihren Qualifikationen und 
Vorerfahrungen sowie von den Bedingungen, 
unter denen die Leistungen zu erbringen sind. 
Diese Faktoren beeinflussen auch die Möglich-
keiten, durch Familienarbeit zusätzliche Quali-
fikationen zu entwickeln (Expertise Glade/ 
Zierau). 

Ein Transfer dieser Qualifikationen in andere 
Berufsfelder außer des hauswirtschaftlichen 
wurde lange Zeit deshalb nicht erwogen, weil 
die Wege zum Erwerb von Kompetenzen aus 
Familienarbeit nur zu einem geringen Teil schu-
lischer Art sind. Da es sich eher um Vorbildler-
nen, Anlernvorgänge, learning-by-doing und 
ähnliches, also Erfahrungslernen handelt, erfor-
dert das Benennen und Messen der Qualifika-
tionen aus Familientätigkeit das Beschreiten 
neuer Wege. 

Brücke 
zwischen 
Lernort 
Familie 
und 
Arbeitswelt 

Das Berufsbildungssystem insgesamt reagiert 
auf die veränderten Anforderungen, denen es 
gegenübersteht, durch eine stärkere Orientie-
rung auf Schlüsselqualifikationen und durch 
eine Lernorganisation, die Möglichkeiten des 
Erfahrungslernens schafft. Schlüsselqualifika-
tionen sind berufsübergreifende und soziale 
Qualifikationen, wie zum Beispiel Teamfähig-
keit, Kommunikationsfähigkeit, Verantwor-
tungsbereitschaft, menschlicher Umgang, Krea-
tivität, Darstellungsvermögen, Eigeninitiative. 
Schlüssel- und Fachqualifikationen sowie Er-
fahrungslernen kennzeichnen auch die Bildung 
durch Familientätigkeit. Allerdings ist es unum-
gänglich, die entsprechenden Qualifikationen 
durch Weiterbildung zu erschließen und auszu-
formen. Dadurch wird die Brücke zwischen dem 
Lernort Familie und der Arbeitswelt geschla-
gen. Im Rahmen der Weiterbildungsangebote 
werden die aus Familienarbeit gewonnenen 
Kompetenzen als Fach- und Schlüsselqualifika-
tionen in den gewählten beruflichen Verwer-
tungszusammenhang eingeordnet. Auf diesem 
Weg ist Familienarbeit qualifizierend. In Ver-
bindung mit Weiterbildung kann sie Zugänge 
zu neuen Berufen und/oder Tätigkeitsfeldern 
erschließen. 

Die durch Familienarbeit gewonnenen Kompe-
tenzen sind in der Aus- und Weiterbildung 
verwertbar. Dies ergab eine Überprüfung von 
rund 60 Berufen und deren Ausbildungs- und 
Fortbildungsordnungen sowie der entsprechen-
den Rahmenlehrpläne und Lehrpläne (Zierau 
u. a. 1991). Unter der Annahme, daß es möglich 
ist, Qualifikationen aus Familientätigkeit zu 
bewerten, konnten Berufe bezeichnet werden, 
bei denen eine spezielle Anwendung oder 
Ergänzung rechtlicher Regelungen möglich ist 
(vgl. Abb. IX/35). Auch im Hochschulbereich 
wurden im Rahmen von Modellprojekten Mög-
lichkeiten des Einbezugs der durch Familien- 
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Abbildung IX/35 

Anrechnung und Anerkennung von Familientätigkeit bei Abschlüssen der Aus - und Fortbildung 

Berufe Anrechnung Anerkennung von Familien- Anmerkungen 
von Qualifi- tätigkeit als: 
kationen mit Praktika 	notwendige 
ausbildungs- Jahre der 
verkürzender Berufspraxis 

Wirkung bzgl. Zulassung 
zur Prüfung bzw. 

Ausbildung 

Ausbildungsberufe 

Florist/in  x ergänzend: Verkür- 
zungsmöglichkeit nach 
§ 29 BBiG bzw. § 40 
BBiG; Externenprüfung 
nach § 40 (2) Satz 2 BBiG 

Kaufmann/Kauffrau x ergänzend: Verkür- 
im Einzelhandel zungsmöglichkeit nach 

§29 BBiG bzw. 
§40 BBiG 

Berufe mit geregelten Bildungsgängen an Berufsfachschulen und Fachschulen 

Krankenpflege- x Überprüfung, ob im 
helfer/in Rahmen der gesetz- 

lichen Vorschriften 
möglich 

Kinderpfleger/in x x Beispiel: Land Nieder- 
sachsen 

Berufe, die auf eine Erstausbildung aufbauen 

Floristmeister/in x Überprüfung, ob im 
Rahmen der gesetz- 
lichen Vorschriften 
möglich 

Damenschneider- x 
meister/in 

Bäckermeister/in x 

Küchenmeisterin x 

Restaurantmeister/in x 

Hotelmeister/in x 

Erzieher/in x x x Beispiel: Land Nieder- 
sachsen 

Altenpflegerin x x 1) Beispiel: Land 
Nordrhein-Westfalen 

Dorfhelfer/in x Beispiel: Land Bayern 

Haus- und (x) (x) 3 ) Beispiel: Land 
Familienpfleger/in 2 ) Nordrhein-Westfalen 

1) Im vorliegenden Beispiel wird die Tätigkeit in einem Mehrpersonenhaushalt bereits bei den Zulassungsvor-
aussetzungen berücksichtigt, auch einige andere Bundesländer enthalten entsprechende Regelungen. 

2) In Nordrhein-Westfalen ist die Berufsbezeichnung „Familienpfleger/in". 
3) Familientätigkeit als „Anrechnung" und „Anerkennung" sind bereits Komponenten der Ausbildung in 

Nordrhein-Westfalen. Die anderen Bundesländer sollten diesem Beispiel folgen. 
Quelle: J. Zierau, G. Völkening, A. Glade, D. Gnahs, 1991 
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tätigkeit erworbenen Kompetenzen erprobt, 
zum Beispiel: Ausbildung von Frauen zur 
Diplomsozialarbeiterin neben der Familientä-
tigkeit. 

Die untersuchten Berufe sind verstärkt denen 
zuzuordnen, die bisher insbesondere von 
Frauen gewählt werden und die auch unter-
schiedliche Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
haben. Das relevante Berufsspektrum wird brei-
ter, wenn stärker von Schlüsselqualifikationen 
ausgegangen wird. Bisher standen eher Fach-
qualifikationen im Vordergrund. 

Da mit der Anerkennung der durch Familienar-
beit gewonnenen Kompetenzen auch professio-
nelle Besitzstände berührt werden, kommt es 
sehr stark auf die Mitwirkung der Interessenver-
tretungen an. Ihnen wird einleuchten müssen, 
daß diejenigen, die sich zeitweilig, mit unter-
schiedlicher Gewichtung, auf diejenigen Lei-
stungen (in der Familie) konzentrieren, die der 
gesellschaftlichen Daseinssicherung dienen, 
hochwertige Leistungen erbringen und dabei 
solche Kompetenzen erwerben, die zur huma-
nen Erneuerung der Gesellschaft unentbehrlich 
sind. 

5.3 Familienorientierung als 
Handlungsperspektive 

Wichtige berufsübergreifende Handlungsper-
spektiven, die zur Familienorientierung bei der 
Weiterentwicklung und Neuordnung der Be-
rufe mit Familien- und Haushaltsbezug beitra-
gen, sind: 

Zur Stär-
kung der 
Familien

-

orientie

-

rung bei 
der Neu

-

orientie

-

rung der 
Berufe 

— Familienbezogenheit und Haushaltsorien-
tierung können nicht losgelöst vom gesell-
schaftlichen Strukturwandel gesehen wer-
den. Sie haben je nach Entwicklungsverlauf, 
Problemkonstellation und gesellschaftlichen 
Normen eine differenzie rt  zu bewertende 
Bedeutung für die mitmenschliche Hilfe und 
für die Bewältigung sozialer Aufgaben. 
Berufsausbildung und Berufspraxis mit be-
gleitender Weiterbildung brauchen daher 
eine familienwissenschaftliche Grundle-
gung, die dem Wandel gemäß dynamisch 
und aktuell sein muß. 

— Familien- und haushaltsbezogene Dienst-
leistungsberufe benötigen eine Dienstlei-
stungsfähigkeit, die inhaltlich und metho-
disch eine fachlich gestützte Kommunika-
tion und Interaktion mit Familienangehöri-
gen ermöglicht. Dazu gehören Kommunika-
tions- und Interaktionsfähigkeit zwischen 
beruflich Tätigen und Familien(-angehöri-
gen) als Ausprägung der Schlüsselqualifika-
tion des Dienens. Von gleicher Bedeutung 
für die Familie sind die Kooperationsfähig-
keit der Fachkräfte verschiedener Berufe 
untereinander und die Auflockerung der 
institutionellen Zentriertheit (zum Beispiel 
der zentralen Stellung der Klinik in der 
Medizin). 

— Ziel der Berufsarbeit ist die Selbsthilfefähig-
keit der Familien und der einzelnen Men-
schen. Dazu gehört das Anleiten von Fami-
lienangehörigen, um sich selbst und andere 
versorgen zu können, und zwar sowohl in der 
Bewältigung des Alltags als auch in der 
Bewältigung von besonderen Belastungen, 
zum Beispiel bei der Verrichtung von pflege-
rischen Aufgaben. Die Bildungsexpansion 
hat auch das Selbsthilfepotential drastisch 
gestärkt. 

Die zuvor erwähnten Kompetenzen werden 
durch Allgemeinbildung und Berufsbildung 
sowie durch Familienarbeit entwickelt. Die 
Berufstätigen brauchen sie als Berufsqualifika-
tion, die Familienangehörigen — also alle — als 
Daseinskompetenz. 

6. Die Bedeutung von 
Daseinskompetenzen für Familie 
und Gesellschaft 

Einseitige 
Förderung 
von Quali-
fikationen 
für Er

-

werbs

-

arbeit 

Das Bildungswesen betont durch seine Bil-
dungsinhalte einseitig jene Qualifikationen, die 
in der Erwerbsarbeit einsetzbar sind. Weder das 
Zeitmuster des menschlichen Lebens noch die 
Lebensweisen sind jedoch so eindeutig auf 
Erwerbsarbeit gerichtet, wie die Bildungsin-
halte zum Ausdruck bringen. Das Ausblenden 
wesentlicher Dimensionen des menschlichen 
Lebens ist einer der Hintergründe von Unsicher-
heit und Fehlverhalten in Partnerschaft und 
Familie, in Beruf und Gemeinwesen. In der 
Berufsarbeit gewinnen bereits allgemeine Befä-
higungen an Bedeutung. Zu nennen sind: 
Beweglichkeit, Lernfähigkeit, Problembewußt-
sein, Selbständigkeit, Verantwortungsbereit-
schaft, Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähig-
keit, Denken in Zusammenhängen und anderes 
mehr. Derartige Basis- oder Schlüsselqualifika-
tionen sollen den einzelnen in die Lage verset-
zen, sich im technisch-wirtschaftlichen Wandel 
ständig neu zu orientieren. 

Der Dritte Familienbericht hat im Hinblick auf 
die gleichen Probleme und Notwendigkeiten 
auf die Neu- und Umorientierung bei der Auf-
gabenstellung und dem Bildungsangebot für 
das Alltagsleben und die Familienhaushaltsfüh-
rung eindringlich aufmerksam gemacht. Die 
Daseinsbewältigung und Daseinsvorsorge ver-
langen von jedem Menschen eine Vielzahl 
anspruchsvoller Kompetenzen, die im Kontext 
des gesellschaftlichen Wandels permanent 
überprüft und erneuert werden müssen und die 
sich in unterschiedlichen zeitgeschichtlichen 
Spannen, Lebensphasen, Lebenslagen und bei 
einer Pluralität von Lebensweisekonzepten als 
ernsthafte Herausforderungen für lebenslanges 
Lernen darstellen lassen. Ein Bildungsangebot, 
das nahezu ausschließlich höchstspezialisierte 
Berufsqualifikationen vermittelt, übersieht, daß 
Leistungen im Erwerbsberuf eine intakte pri-
vate und familiale Lebenssituation zur Voraus- 
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Grundle-
gende Be

-deutung 
von Da

-

seinskom

-

petenzen 

Setzung haben. Daseinskompetenzen haben 
daher auch die Aufgabe, im Privatleben die 
Gesunderhaltung und Persönlichkeitsentfal-
tung zu sichern und für die Kultur des Zusam-
menlebens im Alltag Sorge zu tragen. Fachkom-
petenzen und Schlüsselkompetenzen sind für 
diese Aufgaben mindestens ebenso bedeutsam 
wie für Erwerbsberufe. Berufsqualifikationen 
sind daher in das Konzept einer allgemeinen 
menschlichen Daseinskompetenz einzubetten. 
Unter familien- und bildungspolitischen Ge-
sichtspunkten ist schließlich hervorzuheben, 
daß die Gesellschaft ihrer Verantwortung für die 
nachfolgende Generation nur dann gerecht 
werden kann, wenn sie sich ihre Fähigkeit zu 
Erziehung und Wertvermittlung — als Daseins-
vorsorge — sichert. 

Das Konzept der Daseinskompetenzen erwei-
tert auf der Grundlage zahlreicher humanwis-
senschaftlicher Erkenntnisse den Bildungsan-
satz, und zwar vor allem um die Kompetenz 
zum menschlichen Umgang mit Menschen. 
„Menschliche Kompetenzen" sind zum Beispiel 
unverzichtbar: für partnerschaftliches Leben, 
für das Erfüllen von Erziehungsaufgaben, für 
die Pflege bei Krankheit und Behinderung, für 
die Ernährung und die Haushaltsführung, für 
die Pflege menschlicher Beziehungen, für den 
Umgang mit Fremden, für Zusammenarbeit in 
Beruf und Gesellschaft. 

Aspekte 
von Da

-

seinskom

-

petenzen 

Welcher Art Daseinskompetenzen sein müßten, 
wird im folgenden stichwortartig angedeutet: 

— Die Kompetenz des Aktivierens der eigenen 
Kräfte und Anlagen, um den eigenen 
Lebensentwurf in jeder Lebensphase zu ver-
wirklichen und dadurch den Trend selbst 
mitzubestimmen (partnerschaftliche eheli-
che Bindung, Weitergabe des Lebens). 

— Die Kompetenzen des Alleinlebens und des 
Zusammenlebens (Sozialkunde schließt Ge-
meinschaftskunde und Alleinseinskunde 
ein). 

— Die Kompetenz, wegen der Unterschiedlich-
keit der Entscheidungen und der Entwick-
lungsspielräume in sozialer Vielfalt zu leben 
(Pluralität der Lebensweisen in der eigenen 
— erweiterten — Familie und im Gemeinwe-
sen). 

— Die Kompetenz der Unterscheidung zwi-
schen Selbstverwirklichung zugunsten an-
derer oder auf Kosten anderer (Egoismus 
oder partnerschaftliche Solidarität? Dienen 
und Teilen als Schlüsselkompetenzen der 
Daseinsbewältigung) . 

— Die Kompetenz des Denkens in Wirkungs-
ketten, um die möglichen Folgen von Hand-
lungen und Unterlassungen für sich selbst, 
für die Lebensgemeinschaft, für das Gemein-
wesen abschätzen zu können (Folgen der 
Übernahme von Elternverantwortung oder 
von Kinderlosigkeit). 

— Die Kompetenz der Unterscheidung von 
Planbarem und Unplapbarem, da das 
menschliche Leben zwar unplanbar, die 
Rahmenbedingungen jedoch planbar sind 
(Stabilität der Ehe, Nutzungsmöglichkeiten 
der Wohnung im Familienzyklus, Alterssi-
cherung). 

— Die Kompetenz der Integration von ökono-
mischem, ökologischem und anthropologi-
schem Wissen, damit das Leben und die 
Lebensgrundlagen in ihrer Ganzheit gese-
hen, gepflegt und geschützt werden (Pflege 
der Gesundheit und der Netzwerke, Leben 
in ethnischer, religiöser und kultureller Viel-
falt). 

— Die duale Kompetenz der Kritik- und Lobfä-
higkeit, um das gegenseitige Verdecken von 
Glück und Unglück zu vermeiden (alltägli-
cher Kritiküberschuß und alltägliches Lob-
defizit). 

— Die Kompetenz, mit Krankheit, Schmerzen 
und Sterben, mit Gebrechen, chronischen 
Krankheiten und Behinderungen in Würde 
umzugehen (Gesundheitserziehung schließt 
Krankheitslehre ein, Gesundheit ist keine 
Bringschuld anderer Personen oder Institu-
tionen). 

— Die Kompetenz der eigenverantwortlichen 
und partnerschaftlichen Lebensführung in 
den verschiedenen Lebensaltern des Jung-
seins, Alterwerdens und Altseins (Gemein-
sames Altwerden, Integration von Neuwis-
sen und Erfahrungswissen, Leistungsaus-
gleich der Generationen). 

— Die Kompetenz, durch Veränderungsden-
ken dem Wandel die gewünschte Richtung 
und Prägung zu geben. Besitzstandsdenken 
dagegen blockiert die Gestaltung des Wan-
dels. (Jede Familie, jedes Unternehmen, 
jeder Verband, jedes Gemeinwesen unter-
liegt einer Veränderungsdynamik.) 

— Die Kompetenz des Vereinbarens langfristi-
gen Denkens zugunsten der Zukunft sowie 
langfristig bindender biographischer Ent-
scheidungen mit kurzfristiger Optimierung 
der eigenen Lebensverhältnisse und des 
gemeinschaftlichen Lebens unter Unsicher-
heitskonstellationen (Ehe und Kinder,  Le

-

bensunterhalt und Alterssirherheit)  

Integra-
tion von 
Daseins- 
und Fach

-

kompe

-

tenzen 

Daseinskompetenzen befähigen, die Span-
nung, die zwischen Anpassung an die Verhält-
nisse und Gestaltung der Verhältnisse besteht, 
produktiv in Lebenserfüllung umzusetzen. Da-
seinskompetenzen sind zwar von anderer A rt 

 als Fachkompetenzen, der Mensch braucht 
jedoch beide in jedem Lebensalter. Auch die 
Entfaltung der gesellschaftlichen Lebenskultur 
braucht beide Kompetenzen. Die Vermittlung 
derartiger Kompetenzen wird jedoch nur dann 
gelingen, wenn dies Familie, Bildungswesen 
und außerschulische und außerfamiliäre Institu-
tionen gemeinsam leisten. 
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Die inhaltlichen Bildungsprofile werden für alle 
Zweige und Ebenen des Bildungssystems durch 
Gesetze, Lehrpläne, Ausbildungsordnungen, 
Studienordnungen, Weiterbildungsordnungen 
u. ä. geordnet. Einzelne Bildungseinrichtungen 
oder einzelne Lehrkräfte haben daher wenig 
oder gar keinen Gestaltungsspielraum, wenn 
sie sich nicht auf vorgeschriebene enge Fach-
inhalte (z. B. Technik, Organisation, Markt) 
beschränken, sondern auch den „menschlichen 
Kompetenzen" den Raum und das Gewicht 
geben möchten, der ihnen gebührt. Die für das 
deutsche Bildungswesen typische Verrechtli-
chung erschwert soziale Innovation in Bildung 
und Ausbildung „von unten". 

Aufgrund des föderalen Staatsaufbaus mit der 
Kulturhoheit der Länder und mit der Zuständig-
keit des Bundes für das Berufsbildungsrecht, bei 
deren Ausübung die Länder, die Arbeitgeber-
und die Arbeitnehmerseiten mitwirken, sind an 
der Ausgestaltung des Rechtsrahmens viele 
Akteure beteiligt. Überall dort wo reformiert 
wird, ist es möglich, einen Beitrag zum Einbe-
zug solcher Bildungsinhalte zu leisten, die 
Daseinskompetenzen vermitteln. 

Auf sämtlichen Ebenen und in allen Zweigen 
des Bildungssystems bestehen Anlässe und 
Möglichkeiten der stärkeren Integration von 
Fach- und Daseinskompetenzen, so in der allge-
meinen Schulbildung, in der beruflichen Erst-
ausbildung, in der Hochschulbildung, in der 
Weiter- bzw. Erwachsenenbildung, in der Fami-
lienbildung, in der Bildung von Frauen und 
Männern. Der Bericht der Kultusministerkonfe

-

renz „Zur Situation der Gesundheitserziehung 
in der Schule" bestätigt für diese wichtige 
Dimension der Daseinskompetenz die Dring-
lichkeit und Möglichkeit zielgerichteten Han-
delns (Sekretariat der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder in der Bundesrepu-
blik Deutschland, 1992). konsequente Entrüm-
pelung der Erstausbildung und ihre bessere 
Verknüpfung mit der Weiterbildung geben 
auch bei zeitlicher Straffung der Bildungswege 
den erforderlichen Spielraum für die Realisie-
rung der unerläßlichen strukturellen Qualitäts-
verbesserung der Bildung durch den Einbezug 
von Daseinskompetenzen in die Bildungsziele 
und -inhalte. 
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X. Familie und Gesundheit 

Bereits die klassische Studie des französischen 
Soziologen Émile Durkheim über den Selbst-
mord (1897) ergab, daß Verheiratete ein 
wesentlich geringeres Selbstmordrisiko als Al-
leinstehende aufweisen. Seitdem ist durch eine 
Fülle ' von epidemiologischen, sozialmedizini-
schen, sozialpsychologischen und soziologi-
schen Studien belegt, daß die familialen Ver-
hältnisse einen wesentlichen Erklärungsfaktor 
für die verschiedensten Dimensionen seelischer 
und körperlicher Gesundheit darstellen. 

Höhere 
Lebenser-

wartung 
von Ver-

heirateten 

Wie Tabelle X/1 zeigt, ist die Wahrscheinlich-
keit eines Todes in den besten Lebensjahren 
insbesondere für geschiedene, aber auch für 
ledige und verwitwete Männer und Frauen 
deutlich höher als für die verheirateten, wobei 
die Differenzen bei den Männern größer sind als 
bei den Frauen. Bemerkenswerterweise haben 
sich diese Sterblichkeitsunterschiede in den 
letzten Jahrzehnten vergrößert, d. h. der Sterb-
lichkeitsrückgang zwischen 1961 und 1986 war 
für die hier betrachteten Lebensalter bei den 
verheirateten Männern um ein Vielfaches grö-
ßer als bei den ledigen, verwitweten und ge-
schiedenen; dasselbe gilt in abgeschwächtem 
Maße für die Frauen (Gärtner 1990, S. 59). Man 
hat diese Sterblichkeitsunterschiede lange Zeit 
vor allem auf Selektionseffekte (d. h. die Gesun-
den heiraten häufiger und haben stabilere 
Ehen) oder auf die spezifischen traumatischen 
Erfahrungen im Zusammenhang mit Verwit-
wung und Scheidung zurückgeführt, aber 
neuere Untersuchungen zeigen, daß sich diese 
Personengruppen auch stark hinsichtlich ihrer 
gesundheits- oder krankheitsförderlichen Le-
bensweise unterscheiden (Belloc 1982, Höhn/ 
Pollard 1992). Die Lebensweise (z. B. Eß- und 
Schlafgewohnheiten, Alkohol- und Nikotin

-

konsum, regelmäßige Bewegung) beeinflußt 
den Gesundheitszustand erheblich, und eine 
gesunde Lebensweise scheint im Regelfalle 
durch das Zusammenleben im Familienverband 
gefördert zu werden. 

Belastung 
durch un-
günstige 
Familien

-

verhält

-

nisse 

Allerdings ist die Vorstellung zu einfach, daß 
allein das Leben in einer Familie schon ein 
geringeres Krankheitsrisiko darstelle. Ungün-
stige Familienverhältnisse können im Gegenteil 
auch den Gesundheitszustand nachhaltig be-
einträchtigen. In erster Annäherung können wir 
die Wirkung der Familienverhältnisse entweder 
als dämpfend oder als verstärkend, jedoch 
kaum jemals als neutral für die vielfältigen 
gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüsse be-
stimmen (Umberson/Gove 1989). 

In der deutschen familienwissenschaftlichen 
und familienpolitischen Diskussion hat der 
Zusammenhang von Familie und Gesundheit 
bisher wenig Beachtung gefunden; auch im 
Rahmen der Familienberichterstattung wurde 
das Thema bisher nicht behandelt. Die nachfol-
genden Ausführungen versuchen daher, einen 
ersten Überblick über verschiedene Dimensio-
nen der Problematik zu geben. Dabei bleiben 
jedoch die im engeren Sinne klinisch-medizini-
schen Probleme ausgeklammert. 

1. Das Gewicht familialer Faktoren für 
die gesundheitliche Entwicklung 

1.1 Gesundheit und Humanvermögen 

Definition 
von Ge-
sundheit 

Im Rahmen dieses Familienberichts interessiert 
der Zusammenhang von Familie und Gesund-
heit vor allem unter dem Gesichtspunkt des 
Beitrags der Familie zur Entwicklung der Hu- 

Tabelle X/1 

Sterbewahrscheinlichkeiten nach Alter, Geschlecht und Familienstand 1986 

Von 100 000 Männern sterben Von 100 000 Frauen sterben 
im Alter 

ledige gedene
schie- verwitwete verheiratete ledige geschie-

dene verwitwete verheiratete 

35-39... 392 395 508 125 186 202 214 85 
40-44... 692 653 699 213 288 294 270 135 
45-49... 1 061 1 062 986 362 412 410 374 202 
50-54... 1 563 1 789 1 400 656 537 585 501 323 
55-59 ... 2 119 2 769 2 149 1 146 832 934 724 498 
60--64 ... 2 955 4 003 3 007 1 835 1 176 1 236 1 096 813 

Quelle: Höhn/Pollard 1992 
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manvermögen. Wie bereits die Volksweisheit 
„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesund-
heit ist alles nichts" ausdrückt, ist der Gesund-
heitszustand eines Menschen für die Gesamt-
heit seiner Lebensvollzüge von zentraler 
Bedeutung. Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) definiert Gesundheit als „Zustand des 
vollständigen körperlichen, geistigen und so-
zialen Wohlbefindens und nicht als bloßes Feh-
len von Krankheit oder Gebrechen". Dies ent-
spricht der allgemein verbreiteten werthaften 
Vorstellung von Gesundheit und enthält daher 
einen utopischen Kern. Zwar wünschen wir uns 
alle Gesundheit in genau diesem Sinne, aber wir 
wissen, daß selbst im Grunde gesunde Men-
schen nur unter günstigen Voraussetzungen 
und zumeist nur in bestimmten Lebensphasen 
diesem Zustand nahekommen. Gesundheit in 
einem realistischen Sinne bedeutet, den sich 
alltäglich stellenden Aufgaben und Chancen in 
physischer und psychischer Hinsicht gewach-
sen zu sein. Das schließt den Umgang mit den 
eigenen Schwächen ein. 

Gesund

-

heitsbe

-

griff der 
klinischen 

Medizin 

Begriff und Vorstellungen von Gesundheit sind 
daher umstritten. Die klinische Medizin be-
schäftigt sich vor allem mit der Diagnose von 
Erkrankungen und Behinderungen sowie ihrer 
Behandlung mit dem Zweck ihrer Überwindung 
oder zum mindesten Besserung. Die herr-
schende Medizin ist somit krankheits-, nicht 
gesundheitszentriert. Nur 2 Mrd. DM oder 0,7 % 
der statistisch erfaßten Aufwendungen für das 
Gesundheitswesen in der Bundesrepublik dien-
ten 1989 ausdrücklich präventiven Zwecken 
(Müller 1991). Das ist auch insoweit verständ-
lich, als die wirksamsten Formen der Gesund-
heitsvorsorge nicht vom System medizinischer 
Versorgung ausgehen, sondern beispielswei-
se von Sozialversicherungsträgern, Betrieben, 
Verkehrssystemen, Schulen sowie vor allem von 
den Betroffenen selbst und ihren Familien. 
Unter dem Aspekt der Humanvermögen und 
der mit ihnen verbundenen Leistungspotentiale 
lassen sich drei Schichten im Phänomenbereich 
individueller Gesundheit unterscheiden: 

Drei 
Schichten 
individu-
eller Ge-
sundheit 

— Die grundlegenden Dispositionen eines 
Menschen, welche teils erbbedingt, teils ent-
wicklungsbedingt sind und mit einer gewis-
sen Dauerhaftigkeit seine Fähigkeit bestim-
men, mit ungünstigen und schädigenden 
Einflüssen umzugehen, also Beeinträchti-
gungen des Gesundheitszustandes zu ver-
meiden (Invulnerabilität, Elastizität, Resi-
stenz). Im positiven Sinne läßt sich Gesund-
heit von Humanvermögen auf dieser Ebene 
kaum unterscheiden, insofern als — zum 
mindesten in unserer herrschenden westli-
chen Kultur — Gesundheit und Kompeten-
zen zur Lebensbewältigung und Umweltge-
staltung (Daseinskompetenzen) nahezu in 
eins gesetzt werden. Eine ,gute Gesundheit' 
im Sinne ausgeprägter Dispositionen zur 
zielstrebigen und flexiblen Lebensbewälti-
gung ist selbst ein zentrales Element von 
Humanvermögen. 

— Der aktuelle Gesundheitszustand eines 
Menschen, wie er uns als Gegenstand und 
Ergebnis medizinischer Diagnostik er-
scheint. Störungen der ,normalen' Funk-
tionsfähigkeit des Organismus vorüberge-
hender oder dauernder Art, aber auch psy-
chische Störungen ab einem gewissen Auf-
fälligkeitsgrad stellen Beeinträchtigungen 
der Lebensmöglichkeiten und der Leistungs-
fähigkeit der Individuen dar, welche die 
davon Betroffenen im Regelfalle zur Inan-
spruchnahme therapeutischer, rehabilitati-
ver oder pflegerischer Leistungen nach Maß-
gabe ärztlicher Bedarfsnormierung berechti-
gen. Gesundheit bedeutet hier somit das 
Fehlen medizinischer oder psychosozialer 
Behandlungsbedürftigkeit. 

— Der situative Gesundheitszustand eines 
Menschen, wie er sich in der subjektiven 
Erfahrung des Wohlbefindens oder des einer 
bestimmten Situation Gewachsen- oder 
Nicht-Gewachsen-Seins darstellt. Negative 
Erfahrungen dieser Art erstrecken sich vom 
momentanen ,Nicht-in-Form-Sein' über die 
wahrnehmbare Symptomatik von aktuellen 
Erkrankungen und Behinderungen bis zu 
den Erfahrungen organisch oder persönlich-
keitsbedingten Versagens in bestimmten, in 
der Regel besonders herausfordernden Si-
tuationen. Andererseits kann durch das sub-
jektive Annehmen unvermeidbarer Beein-
trächtigungen der Gesundheit auch der si-
tuative Gesundheitszustand verbessert wer-
den. 

Gesundheit läßt sich jedoch nicht nur auf der 
Ebene von Individuen, sondern auch von sozia-
len Gruppen, ja ganzen Bevölkerungen thema-
tisieren, wie dies insbesondere durch die Epide-
miologie geschieht. Gesundheitsförderung voll-
zieht sich nicht nur im Sinne der Individualprä-
vention, also der Vermeidung bestimmter Risi-
kofaktoren durch eine gesunde Lebensweise 
oder spezifische Vorbeugungsmaßnahmen, 
sondern auch durch Verhältnisprävention, also 
durch die Beeinflussung der Lebensbedingun-
gen, unter denen bestimmte Bevölkerungsgrup-
pen besonderen Gesundheitsrisiken ausgesetzt 
sind. 

Gesund-
heit als 
Ressource 
für die 
Sicherung 
des Hu

-

manver

-

mögens 

Unter dem Aspekt der Bildung und Erhaltung 
von Humanvermögen erscheint Gesundheit als 
eine Ressource, deren Quantität und Qualität 
das Ergebnis der vergangenen Biographie, der 
mit ihr verbunden kumulierten Erfahrungen 
von Belastungen organischer und psychischer 
Art sowie auch der erfahrenen Zuwendung und 
Unterstützung bzw. der therapeutischen Hilfe 
im Bedarfsfalle ist. Sieht man von den relativ 
seltener werdenen Akutkrankheiten und Unfäl-
len ab, so tragen ernsthafte Erkrankungen vor 
allem chronischen Charakter und sind in der 
Regel das Resultat allmählicher Entwicklung, 
also fortgesetzter Belastungen des Organismus 
oder der Psyche. Derartige Belastungen sind in 
der Regel mit bestimmten Lebensweisen ver-
bunden, die als besonders risikoträchtig gelten: 
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z. B. ungesunde Ernährung, Süchtigkeit, Bewe-
gungsarmut, riskante oder belastende Arbeits-
verhältnisse, beengende Wohnverhältnisse, be-
drückende Familienverhältnisse. 

Bedeu-
tung der 
Familie: 

Entsprechend diesen Dimensionen des Gesund-
heitsbegriffs läßt sich die Bedeutung der Familie 
für die Gesundheit in folgenden Dimensionen 
beschreiben: 

Grundle-
gende Dis-
positionen 

1. Grundlegende Dispositionen, welche die 
stärkere oder geringere Anfälligkeit des 
Menschen für schädigende Einflüsse bestim-
men, sind entweder genetisch bedingt oder 
das Ergebnis langfristig wirksamer Faktoren, 
die in der Kindheit als Sozialisationsbedin-
gungen, im Erwachsenenalter als Aspekte 
der Lebenslage und der Lebensweise thema-
tisiert werden. Diese Dispositionen werden in 
der Literatur unterschiedlich beschrieben, 
doch lassen sich im wesentlichen drei Kom-
ponenten identifizieren: (1) Eine organische 
Komponente, die sich beispielsweise in der 
physischen Beanspruchbarkeit und Wider-
standsfähigkeit gegen Erkrankungen äußert; 
(2) eine Fähigkeitskomponente, die die er-
worbenen Fähigkeiten im Umgang mit der 
Umwelt und ihren Herausforderungen um-
faßt; (3) eine Identitätskomponente, welche 
emotional bedeutsame Dispositionen wie 
Selbstbild, Selbstvertrauen, Selbstwertge-
fühl, Offenheit für Mitmenschen, Frustra-
tions- und Ambiguitätstoleranz umfaßt. In 
diesem Zusammenhang kommt den familia-
len Bedingungen eine zentrale Bedeutung 
zu: In der Kindheit wirken sie weit stärker als 
die übrigen Sozialisationsbedingungen un-
mittelbar auf die körperlichen und psycho-
sozialen Entwicklungsprozesse der Kinder 
ein; Zuwendung, Körperpflege, gesunde Er-
nährung und eine altersgemäße gedeihliche 
Gestaltung des kindlichen Alltags sind von 
entscheidender Bedeutung für die kindliche 
Entwicklung. Nachhaltige Einflüsse gehen 
von der Familienstruktur und den emotiona-
len Beziehungen in der Familie aus. Aber 
auch die Lebensumstände der Familie, ins-
besondere ihr sozio-ökonomischer Status 
und ihre Wohnverhältnisse, haben nachweis-
bare Auswirkungen auf die kindliche Ent-
wicklung. Für den heranwachsenden und er-
wachsenen Menschen stellt der familiale All-
tag mit seinen spezifischen Unterstützungen 
und Belastungen ein zentrales Lebensfeld 
dar, von dem nachhaltige Impulse für eine 
gesunde oder krankmachende Lebensweise 
ausgehen können. 

Umgang 
mit Beein

-

trächti

-

gungen 
der Ge

-

sundheit 

2. Der Umgang mit akuten oder dauerhaften 
Beeinträchtigungen der Gesundheit voll-
zieht sich in der Regel sehr verschieden, je 
nach dem, ob ein Mensch in einen Familien-
verband integriert ist oder nicht. Mehrperso-
nenhaushalte verfügen über größere Flexibi-
lität, um den krankheitsbedingten Ausfall 
eines Mitglieds bei der Erledigung der prak-
tischen Dinge zu kompensieren und entspre-
chende Belastungen aufzufangen. Familien

-

angehörige — insbesondere die Frauen — 
sind die wichtigsten Pflegepersonen, und ihr 
Fehlen bringt eine weitaus stärkere Inan-
spruchnahme öffentlicher Pflegedienste und 
Einrichtungen mit sich. Darüber hinaus läßt 
sich zeigen, daß der überwiegende Teil al-
ler Krankheitsepisoden ohne professionelle 
Hilfe eigenverantwortlich und in Selbsthilfe 
durch die Erkrankten und ihre Familien 
bewältigt werden. 

Emotio-
nale Un

-

terstüt

-

zung 

3. Familiale Lebenszusammenhänge erweisen 
sich auch von entscheidender Bedeutung für 
das subjektive Wohlbefinden der Menschen. 
Familienmitglieder stellen zumeist ein hohes 
emotionales Unterstützungspotential dar, 
und darüber hinaus verfügen Familien in der 
Regel auch über ausgedehntere Netzwerk-
beziehungen als Alleinstehende, von denen 
instrumentelle Hilfe bei anstehenden Proble-
men erwartet werden kann (vgl. Kapitel II.4). 
Allerdings werden diese Leistungen ganz 
überwiegend von den Frauen erbracht, die 
männliche Unterstützungsbereitschaft be-
schränkt sich in der Regel — und auch dort 
nicht immer — auf den Ehepartner. Auch 
wenn selbstverständlich die Leistungsfähig-
keit und die Daseinskompetenzen unter heu-
tigen Bedingungen hochgradig vom Bil-
dungsgrad und den beruflichen Erfahrungen 
abhängen, so bleibt die informelle, zumeist 
über die Familie vermittelte Anerkennung 
und Unterstützung dennoch eine wesentli-
che Auffanglinie für unvorhersehbare Her-
ausforderungen und Belastungen. Insbeson-
dere Bedrohungen des Selbstvertrauens und 
Selbstwertgefühls können durch entspre-
chende mitmenschliche Anerkennung und 
Unterstützung aufgefangen werden. Die Ak-
tualisierung der Humanvermögen erscheint 
in erheblichem Umfang vom Ausmaß fami-
lialer Unterstützung in Krisensituationen mit 
abhängig. 

Belastun-
gen der 
Familie 

Familie 
als patho-
gener 
Lebens-
kontext 

4. Vor allem im Falle psychischer Krankheiten 
und Behinderungen, aber auch im Falle 
schwerer Körperbehinderungen und chroni-
scher Krankheit sowie bei Suchtkrankheiten 
eines Familienmitglieds entstehen im Regel-
fall schwerwiegende Belastungen der übri-
gen Familienmitglieder, was zu Störungen 
des Familienlebens und der Leistungsfähig-
keit der Familien selbst führen kann. Psychi-
sche Erkrankungen sowie Suchtverhalten 
können zudem selbst durch die Familienkon-
stellation mitbedingt sein. So ist die Familie 
nicht nur ein wesentlicher Schutz und Unter-
stützungsfaktor, sondern unter bestimmten 
Bedingungen auch ein pathogener Lebens-
kontext, der ihre Mitglieder überfordert. Hier 
ist Hilfe zumeist nur von außen und durch 
Veränderung der familialen Lebenszusam-
menhänge möglich 1 ). 

1 ) Auch wenn die skizzierten Zusammenhänge in der 
Literatur nahezu unbestritten sind und durch zahlrei-
che Fallstudien und kleine Stichprobenuntersuchun-
gen plausibel gemacht werden können, so ist es doch 
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1.2 Familie als Belastung und Hilfe 2) 

Wandel 
der vor -herrschen -

den 
Krank

-

heiten 

Im Laufe dieses Jahrhunderts hat sich das Spek-
trum der vorherrschenden Krankheiten grund-
legend verändert. Während zu Beginn des Jahr-
hunderts noch die Infektionskrankheiten domi-
nierten, sind sie heute dank der medizinischen 
Fortschritte soweit unter Kontrolle, daß ihnen 
unter den Todesursachen nur noch eine unter-
geordnete Bedeutung zukommt. In den Vorder-
grund getreten sind statt dessen chronische 
Krankheiten, insbesondere Herz- und Kreislauf-
erkrankungen sowie Krebs als häufigste Todes-
ursachen. Aber auch unter den in der Regel 
nicht zum Tode führenden Erkrankungen neh-
men die chronischen Krankheiten an Bedeu-
tung zu, beispielsweise Erkrankungen der Wir-
belsäule, Asthma, Allergien, rheumatische Er-
krankungen, Depressionen usw. Soweit die 
Ursachen chronischer Erkrankungen aufgeklärt 
sind, deutet alles darauf hin, daß sie — unbe-
schadet unterschiedlicher genetischer Disposi-
tionen — in der Regel nicht ohne langandau-
ernde spezifische Belastungen auftreten, so daß 
die Erkrankung als Reaktion des Körpers auf 
diese Belastungen zu interpretieren ist. Norma-
lerweise haben diese Belastungen ihren Ur-
sprung in der Umwelt der Menschen und wirken 
entweder unmittelbar (z. B. Toxine, übermäßige 
Beanspruchungen von Muskeln und Skelett) 
oder vermittelt über psycho-physische Streßre-
aktionen auf den Organismus ein. Während die 
Behandlung und Heilung von Infektionskrank-
heiten und Unfällen für die heute dominierende 
klinische Medizin kaum mehr grundsätzliche 
Probleme aufgibt, ist ihr Erfolg im Bereich der 
heute in den Vordergrund drängenden chroni-
schen Erkrankungen wesentlich geringer. Im 
Regelfall lassen sich die Ursachen chronischer 
Erkrankungen weder durch medikamentöse 
noch durch sonstige medizinische Behandlun-
gen beseitigen, sie entziehen sich ärztlicher 
Kontrolle. Das bedeutet jedoch nicht, daß sie 
überhaupt nicht zu bekämpfen wären. Aber die 

keineswegs einfach, die Allgemeingültigkeit entspre-
chender Behauptungen empirisch zu belegen. Dies ist 
zum einen auf die schwierige Zugänglichkeit des 
privaten Lebensbereichs für die empirische Sozialfor-
schung zurückzuführen. Es liegt zum zweiten an dem 
Umstand, daß familiale Lebenszusammenhänge in 
überaus komplexer Weise wirken, so daß sich einzelne 
Kausalzusammenhänge nur schwer isolieren lassen. 
Schließlich scheint das Vorherrschen einer am klini-
schen Paradigma orientierten Gesundheitsforschung 
in der Bundesrepublik Deutschland die Untersuchung 
der hier interessierenden Zusammenhänge weitge-
hend vernachlässigt zu haben. Die meisten verfügba-
ren Untersuchungen stammen aus den Vereinigten 
Staaten. Überblicke über den empirischen For-
schungsstand der Zusammenhänge zwischen Familie 
und Gesundheit geben insbesondere die Arbeiten von 
McCubbin u. a. (1980), Waltz (1981), Ilfeld (1982), 
Pearlin/Turner (1987), Hurrelmann (1988), Gove/ 
Style/Hughes (1990); vgl. auch Dawson (1991). 

2) Eine Grundlage dieses Abschnittes bildet die Exper-
tise von Klaus Hurrelmann: Die Rolle der Familie für 
die Gesundheitsentwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen. 

Ursache-Wirkungsketten sind hier komplizier-
ter. 

Ursachen 
chroni-
scher 
Krank-
heiten 

Für einen großen Teil der chronischen Krank-
heiten hat sich heute die Auffassung durchge-
setzt, daß sie Reaktionen auf eine Überforde-
rung der psycho-physischen Anpassungsfähig-
keit des Menschen gegenüber Umwelteinflüs-
sen darstellen. Dabei kann es sich sowohl um 
organspezifische Prozesse als auch um diffuse 
Phänomene der Überforderung im kognitiven, 
emotionalen und/oder organischen Sinne han-
deln. Ein nicht unerheblicher Teil von Kindern 
und Jugendlichen in der Bundesrepublik leidet 
unter offenkundigen Symptomen der Überfor-
derung, die sich beispielsweise in chronischen 
Krankheiten wie Allergien, Asthma und Neuro-
dermitis äußern, unter denen schätzungsweise 
7 — 10 % aller Kinder und Jugendlichen leiden 
(Petermann, Noecker und Bode 1987; Steinhau-
sen 1988). Auch psycho-vegetative und psycho-
somatische Beschwerden wie Nervosität, Un-
ruhe, Depressionen, Kreuz- und Rückenschmer-
zen, Konzentrationsschwierigkeiten, Schwin-
delgefühl, Eßstörungen, Magenbeschwerden 
und Schlafstörungen nehmen zu, von denen bis 
zu einem Drittel der Jugendlichen im zweiten 
Lebensjahrzehnt berichten (Engel/Hurrelmann 
1989; Marshall/Zenz 1989). Schließlich läßt sich 
eine Zunahme gesundheitsgefährdender Ver-
haltensweisen wie Alkohol, Tabak, Drogen- 
und Medikamentenkonsum sowie von aggressi-
ven und sozialstörenden Verhaltensweisen be-
obachten. In fortgeschrittenem Lebensalter zei-
gen vor allem ein dauerhaft überhöhter Blut-
hochdruck sowie erhöhte Werte von Blutfett und 
Blutharnsäure Belastungen des Organismus an, 
die vielfach zu Kreislauferkrankungen führen, 
welche heute allein für rund die Hälfte aller 
Todesfälle in der Bundesrepublik Deutschland 
ursächlich sind. 

Zur Erklärung derartiger Gesundheitsstörun-
gen, die auffallend vom früheren Spektrum der 
Morbidität abweichen, erweist sich ein Konzept 
von Gesundheit und Krankheit als brauchbar, 
welches Erkrankungen nicht von organspezifi-
schen Prozessen her sondern als Versagen der 
Anpassungs- und Regulierungsleistungen des 
Menschen in seiner physisch-psychischen Ein-
heit und seinem sozialen Kontext versteht. Zur 
Erklärung dieser Zusammenhänge hat sich in 
den letzten zwanzig Jahren ein streßtheoreti-
sches Paradigma durchgesetzt, das ursprüng-
lich von Physiologen entwickelt wurde, heute 
aber vor allem von gesundheitswissenschaftlich 
arbeitenden Psychologen und Soziologen fort-
entwickelt wird 3 ). 

Bedeu-
tung und 
Bewälti-
gung fort-
gesetzter 
Beanspru-
chung 

Diesem Erklärungsansatz zufolge befinden sich 
Psyche und Organismus des Menschen unter 
fortgesetzter Beanspruchung durch die Erfor-
dernisse der alltäglichen Lebensbewältigung, 

3 ) Grundlegend Lazarus 1966, Lazarus/Folkman 1984; 
vgl. auch Caplan 1974, Cobb 1976, v. Eiff 1976, Badura 
1981, Pearlin u. a. 1981, McCubbin u. a. 1983 sowie 
zusammenfassend Badura/Pfaff 1989. 
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durch die Verarbeitung zahlreicher Umweltein-
flüsse und durch die Überwindung von Schwie-
rigkeiten bei der Verfolgung eigener Ziele. 
Diese Beanspruchung gilt grundsätzlich als 
gesund, ja die Leistungsfähigkeit stimulierend 
und erhaltend, solange sie nicht zu einer Über-
forderung des Organismus oder der Psyche 
führt. Die Fähigkeiten zur Verarbeitung von 
Belastungen sind zum einen abhängig von 
grundlegenden körperlichen (Resistenz) und 
psychischen (Invulnerabilität) Dispositionen, 
aber auch von den Möglichkeiten, Unterstüt-
zung aus der eigenen sozialen Umwelt zu mobi-
lisieren. Dabei werden in der Regel zwei Haupt-
arten der Unterstützung unterschieden, nämlich 
eine psychische oder emotionale Unterstützung, 
die sich in Zuwendung, Anerkennung, Trost, 
Ermunterung u. ä. ausdrückt, und eine instru-
mentelle Form der Unterstützung, welche sich 
beispielsweise in konkreten Hilfeleistungen, 
aber auch in Ratschlägen und Informationen 
ausdrückt. Personen, auf die im Bedarfsfalle für 
derartige Unterstützungsleistungen zurückge-
griffen werden kann, sind eine soziale Res-
source; gehören die Personen dem gleichen 
Haushalt an, spricht man von internen, gehören 
sie verschiedenen Haushalten an, von externen 
Netzwerkressourcen. 

Krankma

-

chender 
Streß 

Für das Entstehen von Überlastungserscheinun-
gen sind jedoch nicht allein die objektiven 
Belastungen und Entlastungen, sondern vor 
allem ihre kognitive und emotionale Verarbei-
tung maßgebend. Krankmachender Streß ent-
steht, wenn sich Menschen ihren Aufgaben oder 
bestimmten Situationen nicht mehr gewachsen 
fühlen, wenn sie keinen Ausweg mehr sehen, 
wenn sie sich als Opfer von Verhältnissen erfah-
ren, die sie nicht glauben beeinflussen zu kön-
nen, wenn sie im wörtlichen Sinne trostlos sind. 
Deshalb spielen auch kulturgebundene Einstel-
lungen eine erhebliche Rolle: Wahrscheinlich 
bewirkt der Rückgang der religiösen Bindungen 
einerseits und die Verbreitung einer Ideologie 
des Erfolges und der Machbarkeit andererseits, 
daß Situationen des eigenen Versagens oder der 
nicht beeinflußbaren Übermacht der Verhält-
nisse heute im Durchschnitt schwerer ertragen 
werden als früher. Auch scheinen heute häufig 
überhöhte Erwartungen an das Glückspotential 
von Familien gerichtet zu werden; dann wirkt 
das unvermeidliche Konfliktpotential des fami-
liären Alltags besonders belastend. 

Bedeu

-

tung der 
Familie 

für die Be

-

wältigung 
von Bela

-

stungen 

Neuere Forschungen (McCubbin/Patterson 
1983, Herlth 1988) weisen darauf hin, daß sich 
Familien nicht nur hinsichtlich ihrer Fähigkeit, 
mit Belastungen umzugehen, unterscheiden, 
sondern auch hinsichtlich ihrer Fähigkeit des 
Umgangs mit einmal infolge einer Überforde-
rung eingetretenen Krisen. Je nachdem, ob 
Familien erfolgreich oder erfolglos mit eingetre-
tenen Krisen umgehen, stärkt oder schwächt 
sich ihr Zusammenhalt und ihre Anpassungsfä-
higkeit. Die Funktionsfähigkeit von Familien ist 
also nichts Statisches, sondern von ihrer eigenen 
Geschichte mit abhängig. Die Stabilität von 

Familien kann sich durch die Überwindung 
belastender Situationen und Krisen steigern, 
aber auch schwächen. 

Die inzwischen weit entwickelte Netzwerkfor-
schung macht ebenso wie die Forschung über 
Streßbewältigung deutlich, daß den Fami-
lienangehörigen zentrale Bedeutung im Rah-
men der für möglich gehaltenen und tatsäch-
lich erbrachten Unterstützungsleistungen zu-
kommt 4 ). Das größte Gewicht haben die Haus-
haltmitglieder, aber auch sonstige nahe Ver-
wandte (Eltern, Geschwister, Kinder) gehören 
zu jenen Personen, von denen verschiedene 
Arten der Unterstützung erwartet und angefor-
dert werden können. Andere Personen (Nach-
barn, Freunde, Arbeitskollegen, die Vertreter 
bestimmter Professionen oder sozialer Dienste) 
werden in der Regel jeweils nur in sehr spezifi-
schen Hinsichten als potentielle oder aktuelle 
Netzwerkressource wahrgenommen. Die Haus-
haltmitglieder und die im Rahmen der Kernfa-
milie verbundenen Personen bilden eindeutig 
das größte Unterstützungs- und Entlastungs-
potential. Dies besagt allerdings nicht, daß sol-
che Unterstützung stets gewährt wird. Familiale 
Unterstützungsleistungen sind ihrerseits um so 
weniger wahrscheinlich, je höher die Belastung 
der Familien durch externe oder interne Stres-
soren ist. Die Unterstützungsleistungen sind 
also selbst ein Bestandteil der Anpassungs- und 
Bewältigungsfunktionen des Familiensystems, 
das ebenso überfordert werden kann wie das 
Individuum. 

Familie 
als Streß-
faktor 

Die Familie muß deshalb auch aus der zweiten 
Perspektive, nämlich als Stressor betrachtet 
werden. Streß entsteht in Familien zunächst aus 
den Beziehungen der Familienmitglieder unter-
einander, insbesondere in der Paarbeziehung 
und der Eltern-Kind-Beziehung. Von großer 
Bedeutung ist das Ausmaß und die Wahrneh-
mung von Gewaltsamkeit in Familien. Gewalt-
samkeit tritt häufig als Element der meist unver-
meidlichen Konflikte in Familien auf, sie kann 
aber auch als sexuelle Gewalt auftreten, insbe-
sondere auch unter dem Gesichtspunkt der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern (vgl. Honig 
1993; Expertise Rothe) (vgl. Kapitel III. 5.4). 
Typische Belastungen der Paarbeziehung be-
ziehen sich auf die fehlende Reziprozität im 
Geben und Nehmen, auf die Unfähigkeit oder 
Unwilligkeit zu affektiven Beziehungen, auf 
fehlende Akzeptanz des Selbstbildes des Part-
ners oder auf Konflikte in der familiären Ar-
beitsteilung (Pearlin 1987, S. 61). Die Konflikte 
zwischen Eltern und Kindern sind ihrer Art und 
ihrem Inhalt nach in erheblichem Maße vom 
Alter der Kinder abhängig und lassen sich 
weniger leicht typisieren. Im Schulalter schei-
nen es jedoch vor allem Leistungsprobleme in 
der Schule zu sein, die immer wieder zu Ausein-
andersetzungen Anlaß geben und zu den größ-
ten Belastungsfaktoren der Jugendlichen gehö-
ren (Engel/Hurrelmann 1989). 

4 ) Vgl. Pearlin/Turner 1987; Kaufmann u. a. 1989; 
Badura 1989, S. 656 ff. 
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Kritische 
Lebens

-
ereignisse 

Als die nachweislich nachhaltigsten kritischen 
Lebensereignisse, deren Nachwirkungen auf 
die Familienmitglieder oft noch nach Jahren 
festgestellt werden können, müssen die Schei-
dung (der Eltern oder des Partners) (Amato/ 
Keith 1991) sowie längerdauernde Arbeitslosig-
keit des hauptsächlich Erwerbenden oder bei-
der Elternteile bzw. des Partners gelten. Wäh-
rend im Falle der  Scheidung die Überforderung 
des Familienzusammenhangs offenkundig 
wird, und ihre Wirkung sowohl im Wegfall des 
normalerweise zu erwartenden familialen Un-
terstützungszusammenhangs als auch in der 
Erfahrung des Versagens der beteiligten Indivi-
duen zu suchen ist, muß langdauernde Arbeits-
losigkeit eher als ein chronischer Stressor gel-
ten, der zum einen den finanziellen Handlungs-
spielraum der Familie einengt und zum anderen 
auch zu psychischen Belastungen des Familien-
zusammenhanges führt. Überhaupt zeigen em-
pirische Studien, daß „ein Unglück selten allein 
kommt" , daß also in der Regel familiale Krisen-
situationen aus dem Zusammentreffen einer 
Mehrzahl belastender ,Risikofaktoren' resultie-
ren. Als derartige Risikofaktoren können insbe-
sondere gelten: 

Risiko-
faktoren 

- eine beengte sozio-ökonomische Lage, wie 
sie insbesondere für alleinerziehende Eltern 
und Familien mit einem arbeitslosen Haupt-
erwerber charakteristisch ist; 

— ungünstige Wohnbedingungen, d. h. be-
engte Wohnverhältnisse und hohe Woh-
nungsdichte, aber auch Lärmbelastungen, 
fehlende Einbindung in die Nachbarschaft 
und ungenügende Bewegungsmöglichkei-
ten für die Kinder; 

— belastende Arbeitsbedingungen und Ar-
beitszeiten; 

— das Fehlen naher Verwandter und Freunde 
und der damit normalerweise erwartbaren 
Unterstützungsleistungen; 

— persönliche Belastungen der Eltern bzw. 
Ehepartner aufgrund ihrer bisherigen Bio-
graphie, die sich als besondere Verletzlich-
keit und geringe Frustrations- bzw. Ambi-
guitätstoleranz äußern; 

— psychische Störungen und niedriges Selbst-
wertgefühl eines Familienmitglieds, das zu 
erheblichen Belastungen der übrigen Mit-
glieder führt; 

— eine gestörte Partnerbeziehung; 

— gestörte Beziehungen zwischen Kindern und 
Eltern; 

— ein gestörtes Familienklima, das sich in feh-
lenden Aussprachemöglichkeiten, Konflikt-
unterdrückung oder Gewalt, mangelndem 
Vertrauen und häufiger Zurückweisung 
äußert; 

— der Verlust von Familienmitgliedern, sei es 
durch Tod oder Bruch der familialen Solida-
rität. 

Kohäsion 
und An

-

passungs

-

fähigkeit 
der Fami-
lie als 
Vorausset-
zung für 
Streßver-
arbeitung 

Je mehr dieser Risikofaktoren zusammentref-
fen, je höher also die Kumulation der Belastun-
gen wird, desto wahrscheinlicher führen sie bei 
einzelnen oder allen Familienmitgliedern zu 
psychischen (insbesondere depressiven) Folge-
wirkungen, die sich nicht selten auch in körper-
lichen Erkrankungen äußern oder aber zu Fehl-
verhalten wie Gewaltsamkeit, Sucht oder ab-
weichendem Verhalten führen, wodurch zu-
meist neue Belastungen für den Familienzusam-
menhang entstehen. 

Die in den Vereinigten Staaten entwickelte 
psychologische und sozialwissenschaftliche Fa-
milien-Systemforschung 5) hat drei Hauptdi-
mensionen familialer Interaktion herausgear-
beitet: Kohäsion, Anpassungsfähigkeit und 
Kommunikation. Dabei werden Kohäsion, d. h. 
Art und Grad der emotionalen Bindungen unter 
den Familienmitgliedern und Anpassungsfähig-
keit, d. h. der Grad der Fähigkeit zur Verände-
rung interner Strukturen wie Machtverhältnisse 
und Rollenbeziehungen, als zentral für die 
Fähigkeit einer Familie zur Streßverarbeitung 
angesehen. Fehlende Kohäsion (Indifferenz der 
Familienmitglieder) und extrem starke Kohä-
sion (Abschließung gegenüber Dritten) erwei-
sen sich für die Funktionsfähigkeit als ebenso 
bedrohlich wie Rigidität als fehlende Anpas-
sungsfähigkeit oder eine zu chaotischen Famili-
enbeziehungen führende Überangepaßtheit an 
die Umwelt. Neuere Untersuchungen (Lavee/ 
Olson 1991) machen deutlich, daß es im wesent-
lichen auf eine angemessene Verbindung von 
Kohäsion und Anpassungsfähigkeit der Fami-
lien ankommt, wobei der familiale Zusammen-
halt sich als wichtigster Schutzfaktor für das 
Wohlbefinden der Familienmitglieder unter den 
Bedingungen externer Belastungen erweist. 
Familien mit klar definie rten Rollenstrukturen 
scheinen sich unter starker Belastung besser zu 
bewähren als solche mit einer hohen Rollenfle-
xibilität. 
Bei der Beurteilung derartiger Forschungser-
gebnisse ist zu berücksichtigen, daß sie von 
einer bestimmten, hier der systemtheoretischen 
Perspektive ausgehen, für die bestimmte Sy-
stemeigenschaften in allen Fällen dominant 
erscheinen. Andere Forschungsansätze versu-
chen, unterschiedliche Typen von Familien zu 
unterscheiden, für dann auch u. U. andere 
Situationsdefinitionen und Verhaltensweisen 
im Hinblick auf die Gesundheit nahe liegen 
(Cardia-Vonèche u. a. 1987). 

Familie 
als Ele-
ment des 
Systems 
der Ge

-

sundheits

-

vorsorge 
und Kran

-

kenver

-

sorgung 

1.3 Familie und Gesundheitsverhalten 6) 

Neben der Bedeutung der Familie für das psy-
chische Wohlbefinden ihrer Mitglieder und die 
Streßverarbeitung darf auch ihre Bedeutung als 

5) Vgl. insbesondere Hill 1949, McCubbin u. a. 1980, 
Aldous/Klein 1988, Olson u. a. 1989. 

6) Eine Grundlage dieses Abschnittes bildet die Exper-
tise von Dieter Grunow „Rolle und Bedeutung der 
Familie für die Gesunderhaltung und das Gesund-
heitsverhalten ihrer Mitglieder". Vgl. auch Cresson/ 
Pitrou 1991, Pratt 1991. 
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Element des Systems der Gesundheitsvorsorge 
und Krankenversorgung unserer Gesellschaft 
nicht unterschätzt werden. Das gesundheitsre-
levante Laienhandeln in Familien wird durch 
unser auf professioneller Krankheitsbehand-
lung beruhendes Gesundheitssytem weitge-
hend ignoriert, ein weiterer Aspekt der struktu-
rellen Rücksichtslosigkeit unserer Gesellschaft 
gegenüber Familien. Was mit Gesundheit und 
Krankheit zu tun hat, wird in erster Linie als 
Angelegenheit der medizinischen und parame-
dizinischen (Apotheker, Psychologen) Profes-
sionen angesehen. Die medizinische Sichtweise 
ist jedoch primär an der Behandlung und Hei-
lung einzelner Krankheiten orientiert, und sie 
wird hierin durch die Finanzierungsbedingun-
gen der gesetzlichen Krankenversicherung ge-
stützt. Erst in jüngster Zeit wird im Zusammen-
hang mit der Diskussion um die Einführung 
einer Pflegeversicherung die Bedeutung fami-
lialer Leistungen für die Unterstützung Pflege-
bedürftiger politisch thematisiert. Aber selbst in 
diesem Zusammenhang dominiert eine krank-
heits- und nicht lebensweltbezogene Perspek-
tive, die sich etwa in der Allzuständigkeit der 
Krankenpflegeberufe für die Familienpflege 
äußert 7 ). Demgegenüber ist zunächst festzuhal-
ten, daß der dominierende Beitrag familialer 
Lebenszusammenhänge zur Gesunderhaltung 
ganzheitlicher Art ist und grundsätzlich von der 
Gestaltung aller Lebenszusammenhänge mit-
bestimmt wird. 

Familien-
alltag als 

Ressource 
für Ge-

sundheit 

Der Zusammenhang zwischen Familie und Ge-
sundheit wird somit durch das Alltagsleben 
hergestellt: Der Familienalltag stellt eine we-
sentliche Ressource für die Erhaltung der Le-
bensfähigkeit und der Gesundheit der einzel-
nen Personen dar. Bewußte und gezielte Aktivi-
täten wie Kindererziehung und Pflege kranker 
oder alter Menschen sind ebenso sein Bestand-
teil wie ständig wiederkehrende, routinisierte, 
z. T. fast unbewußt ablaufende Formen des 
Ernährungsverhaltens, des Sexualverhaltens, 
des Schlafens, der körperlichen, geistigen und 
sozialen Aktivitäten. Diese Elemente des All-
tagslebens erscheinen trivial, weil sie unab-
dingbare Überlebensvoraussetzungen für die 
einzelnen Personen sind. Dennoch ist ein gesun-
der Lebensstil nur teilweise an der Gestaltung 
des Familienalltags abzulesen; wesentliche An-
teile entfallen auf den Arbeitsalltag, die organi-
sierte Freizeit, die organisierte Lernzeit und an-
dere Komponenten. 

Insofern somit der Alltag eines Menschen von 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Lebens-
bereichen abhängig ist, wird die Koordination 
der Anforderungen und Verhaltensmodelle in 
den einzelnen Lebensbereichen zu einer spezi-
fischen Aufgabe des Individuums. Belastungen 
entstehen häufig gerade dadurch, daß konfli-
gierende Anforderungen und Verhaltensnor- 

7 ) Vgl. hierzu die Expertise von B. Meifort und W. Bek-
ker „Berufe mit familienbezogenen Leistungen", 
S. 56 ff. 

men den Alltag des einzelnen bestimmen. Mit 
der zunehmenden Komplexität moderner Le-
bensverhältnisse kommt dieser Art von Konflik-
ten vermutlich wachsende Bedeutung zu. In 
diesem Sinne kann von Streß als typischem 
Risiko des modernen Lebens gesprochen wer-
den (Badura und Pfaff 1989). 

Gesund

-

heitsbezo

-

genes 
Laien-
handeln 

Das hat auch Konsequenzen für das Gesund-
heitsverhalten. Leitbilder aus dem professionel-
len Raum entsprechen keineswegs immer den 
Zweckmäßigkeiten des Familienalltags. Ge-
sundheitsbezogenes Laienhandeln bewährt 
sich teilweise gerade dadurch, daß es unter 
Berücksichtigung der je individuellen oder 
familienspezifischen Bedürfnisse zu Problemlö-
sungen gelangt, die sich in den Alltag einpassen 
lassen und daher weniger Streß erzeugen als 
manche medizinische Vorschriften oder son-
stige professionelle Standards. 

Im einzelnen dürften insbesondere folgende, 
den Familienalltag mitprägende Aktivitäten ge-
sundheitlich relevant sein: 

— Nahrungszubereitung und Nahrungsauf-
nahme 

— Regeneration: Schlafen, Entspannung, Kör-
perpflege 

— Wohnen, inklusive Umweltschutz 

— Freizeitgestaltung, insbesondere körperli-
che Betätigung 

— emotionale Anerkennung und Unterstüt-
zung 

— Anleitung zu und Unterstützung bei gesund-
heitsförderlichen Verhaltensweisen bzw. 
der Bekämpfung gesundheitsschädlicher 
Verhaltensweisen 

— Bearbeitung und Bewältigung von Gesund-
heitsbeeinträchtigungen bzw. von Krank-
heitsepisoden der Familienmitglieder. 

Mit Ausnahme der beiden letztgenannten 
Tätigkeitskomplexe läßt sich der gesundheits-
bezogene Anteil (an Zeit, Geld, Motivation 
usw.) nicht messen, und auch mit Bezug auf das 
Gesundheitsverhalten in engerem Sinne ist die 
Informationslage immer noch außerordentlich 
dürftig. Immerhin ist einer Untersuchung auf 
der Basis von Gesundheitstagebüchern zu ent-
nehmen, daß die Bevölkerung in der weit über-
wiegenden Anzahl aller Gesundheits- und 
Krankheitsprobleme selbständig und eigenver-
antwortlich handelt und nur in Ausnahmefällen 
professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. (For-
schungsverbund 1987, S. 36). Dies bestätigt 
auch v. Troschke (1993, S. 174) und weist auf die 
große Bedeutung der Apotheker für die auf 
Arzneimittel bezogene Beratung hin. In den 
neuen Bundesländern scheint die Bedeutung 
der Selbstmedikation nicht wesentlich geringer 
als in den alten Bundesländern. 

Die große Bedeutung von Pflegeleistungen 
unter Familienangehörigen sind in letzter Zeit 
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Pflege -
leistungen 

der 
Familie 

verschiedentlich untersucht worden 8). Je nach 
Definition der Pflege- und Hilfebedürftigkeit 
zeigt sich, daß etwa 60-90 % aller Pflegebe-
dürftigen grundsätzlich im Familienalltag ver-
sorgt werden, was punktuelle und situative 
professionelle Hilfe (insbesondere durch Ärzte 
oder Sozialstationen) nicht ausschließt. Zahlrei-
che Untersuchungen weisen darauf hin, daß 
diese Hilfeleistungen (außer unter Ehepartnern) 
nahezu ausschließlich Frauensache sind. Dem-
entsprechend werden auch die familienunter-
stützenden externen Hilfen — seien sie ehren-
amtlicher oder professioneller Art — ganz über-
wiegend von Frauen erbracht. Leider scheint es 
jedoch bisher nicht gelungen, geeignete For-
men der Qualifikation für jene Berufe mit fami-
lienbezogenen Leistungen zu entwickeln, die 
nicht ausdrücklich krankenpflegerischen Cha-
rakter tragen. Auch scheint nur ein geringer 
Qualifikationstransfer von den familienbezoge-
nen sozialen Diensten zu den Laienaktivitäten 
im Haushalt stattzufinden. Über die Qualität der 
Laienaktivität läßt sich nichts Generelles aussa-
gen, wahrscheinlich variiert sie stark mit der 
jeweiligen allgemeinen Daseinskompetenz der 
Beteiligten. 

Haushalte 
mit Män

-

geln bei 
der Ge

-

sundheits

-

selbsthilfe 

Angesichts des zunehmenden Trends zum Ein

-

Personenhaushalt und einer vermuteten Locke-
rung der familialen Bindungen stellt sich die 
Frage, inwieweit die traditionell in Familien-
haushalten erbrachten gesundheitsrelevanten 
Leistungen substituierbar sind und auf welche 
Weise. Grundsätzlich ist eine gesundheitsför-
derliche Lebensweise natürlich auch im Ein

-

Personenhaushalt möglich, doch zeigen empiri-
sche Untersuchungen, daß Mängel der Gesund-
heitsselbsthilfe vor allem in Ein-Personenhaus-
halten, d. h. bei Alleinlebenden, aber z. T. auch 
bei kinderlosen Paaren und alleinerziehenden 
Familien auftreten. Mängel der Gesundheit-
selbsthilfe finden sich auch häufiger in Haushal-
ten, wo der Haushaltvorstand keinen Beruf sab-
schluß hat oder aber einem technischen Beruf 
nachgeht (Forschungsverbund 1987, S. 48 ff.). 
Sozio-ökonomische Faktoren scheinen hier eine 
geringere Rolle zu spielen als die Haushaltkon-
stellation selbst: Wahrscheinlich ist es vor allem 
die fehlende soziale Unterstützung und soziale 
Kontrolle durch andere Haushaltmitglieder, 
welche das ungünstigere Gesundheitsverhalten 
der Alleinstehenden erklärt. 

Noch schwieriger gestaltet sich das Problem der 
Hilfe im Falle von Krankheit, Behinderung oder 
langfristiger Pflegebedürftigkeit im Falle feh-
lender familialer Netzwerke. Die Netzwerkfor-
schung kann bisher substituierende Netzwerk-
beziehungen zu Partnern, Freunden u. ä. in 
nennenswertem Umfange nicht nachweisen. 
Alleinstehende ohne familiales Netzwerk sind 
daher in besonders starkem Maße auf ehren-
amtliche oder professionelle Hilfeleistungen an- 

8 ) Vgl. Abschnitt VIII.2, sowie Garms-Homolowa/Hütter 
1983, Grunow u. a. 1983, Vierter Familienbericht, 
S. 154f. ' 

gewiesen. Inwieweit diese Leistungen aber 
funktional äquivalent denjenigen des Familien-
haushalts sind, bleibt eine offene Frage. Einer-
seits sind sie spezialisierter und daher in be-
stimmter Hinsicht kompetenter, andererseits 
fehlt ihnen die selbstverständliche Vernetzung 
in den Familienalltag und damit auch die Ver-
knüpfung zu Prozessen der emotionalen Unter-
stützung und diffusen Förderung gesundheits-
relevanter Lebensweisen. 

2. Familien mit suchtkranken Mitgliedern 

Ursachen 
und For-
men von 
Sucht 

Eine für die gegenwärtigen Lebensverhältnisse 
charakteristische Zuspitzung der Gesundheits-
problematik zeigt sich in den verschiedenen 
Formen süchtigen Verhaltens, die in unserer 
Gesellschaft zum Teil weit verbreitet sind. Die 
Verfestigung süchtiger Verhaltensweisen ist 
häufig als eine Reaktion auf die Überforderung 
des Individuums durch widersprüchliche Anfor-
derungen seiner Umwelt zu verstehen, als ein 
Kompensations- und Fluchtverhalten, das je-
doch gerade der Entwicklung bestimmter 
Daseinskompetenzen und damit den Chancen 
eines gelingenden Lebens im Wege steht. Nicht 
alle Formen süchtigen Verhaltens gelten als 
sozial abweichend; auch ,normale' oder u. U. 
sogar sozial erwünschte Verhaltensweisen kön-
nen im Falle exzessiver Intensität Entzugser-
scheinungen und Abhänigkeiten hervorrufen: 
„Jede Richtung menschlichen Interesses kann 
süchtig entarten" (v. Gebsattel 1948). Es meh-
ren sich auch die Hinweise, daß Menschen, die 
von bestimmten Formen der Bedürfnisbefriedi-
gung abhängig sind, je nach Umständen ledig-
lich die Form ihrer Sucht wechseln, nicht jedoch 
die süchtige Disposition zu überwinden vermö-
gen. Alle Formen der Sucht stellen für die Um-
welt des süchtigen Menschen, insbesondere 
seine Familienangehörigen, in der Regel eine 
erhebliche Belastung dar. Nicht selten sind aber 
auch die Familienverhältnisse eine wesentliche 
Bedingung für die Entstehung und Verhinde-
rung süchtiger Verhaltensweisen. 

2.1 Was heißt und bedeutet Sucht? 

Definitio-
nen von 
Sucht 

Ursprünglich bedeutete ,Sucht' soviel wie 
,Krankheit' (z. B. Fallsucht, Schwindsucht, Was-
sersucht). Heute wird das Wort für gesundheits-
schädigende Verhaltensweisen verwendet, die 
auf eine physiologische und/oder psychische 
Abhängigkeit zurückzuführen sind. Die Reich-
weite des Begriffs ist dabei umstritten: Im eng-
sten Sinne wird unter Sucht lediglich die 
Abhängigheit von illegalen Drogen verstanden, 
aber es ist allgemein anerkannt, daß zahlreiche 
andere Stoffe, wie Alkohol, Nikotin, Koffein und 
Psychopharmaka im gleichen Sinne physisch 
und psychisch abhängig machen und häufig 
schwerwiegende Gesundheitsstörungen be-
günstigen können. Die Illegalität des Stoffes ist 



Drucksache 12/7560 	 Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

kein brauchbares Kriterium der Suchtabgren-
zung. In einem weiteren Sinne werden heute 
auch Eßstörungen (Magersucht, Eß-Brech-
Sucht und Eßsucht) als Süchte mit deutlich 
gesundheitsschädigenden Wirkungen angese-
hen. Umstritten ist, inwieweit eine offenkundige 
Einseitigkeit der Betätigungsweisen wie z. B. 
exzessives Glücksspiel, Fernseh-/Video-Kon-
sum, unentwegtes Arbeiten oder eine exzessive 
Bindung an bestimmte Personen Ausdruck psy-
chischer Abhängigkeiten sind, die ebenfalls 
dem Formenkreis der Sucht zuzuordnen sind 9 ). 
Phänomenologisch äußert sich Sucht als offen-
kundige Abhängigkeit eines Menschen von be-
stimmten Stoffen oder Verhaltensweisen, auf 
die sein ganzes Interesse mehr und mehr zusam-
menschrumpft, so daß der Raum der Wirklich-
keitserfahrung und die Fähigkeit zur Auseinan-
dersetzung mit der Umwelt immer mehr redu-
ziert werden. Auf diese Weise findet der/die 
Süchtige selbst keinen Ausweg mehr aus der 
Anhängigkeit und ist hierfür auf geeignete 
Hilfen angewiesen. Wir beschränken uns im 
folgenden auf diejenigen Suchtformen, für die 
ein Zusammenhang zur Gesundheitsproblema-
tik offenkundig ist. 

Abhängig

-

keit als 
wichtiges 
Merkmal 

Während in älteren Klassifikationen Süchte im 
wesentlichen nach den sie erzeugenden Stoffen 
geordnet wurden, hat sich heute eine Betrach-
tungsweise durchgesetzt, die den Tatbestand 
der Abhängigkeit in den Vordergrund rückt und 
davon ausgeht, daß die Objekte der Sucht 
teilweise austauschbar sind. „Nach allgemein-
ster wissenschaftlicher Übereinstimmung ist 
Sucht ein zwanghafter Drang, durch bestimmte 
Reize oder Reaktionen Lustgefühle oder Zu-
stände herbeizuführen bzw. Unlustgefühle zu 
vermeiden. Die Sucht stellt einen Versuch dar, 
Bedürfnisse unmittelbar und unter Umgehung 
all der Verhaltensweisen zu bef riedigen, die 
natürlicherweise zu ihrer Befriedigung führen. 
Der Zwang, unter dem der Süchtige dabei steht, 
ist mit einem Mangel an Selbstkontrolle gleich-
zusetzen. Ziel des Suchtverhaltens und Inhalt 
des Lustzustandes ist der Aufbau einer Schein-
welt im Sinne einer Realitätsflucht. " (Heck-
mann 1987, S. 1070) Deutliches Symptom süch-
tiger Abhängigkeit ist das Auftreten von Ent-
zugserscheinungen, wenn das Mittel der Sucht 
nicht zur Verfügung steht. 

Bedeu-
tung des 
sozialen 

Kontextes 

Jedes Suchtverhalten wird erlernt, ist also nicht 
angeboren 10). Dem Beispiel der Umgebung, 
insbesondere auch demjenigen der Eltern und 
gleichaltrigen Bezugspersonen kommt dabei 
die größte Bedeutung zu. Nachahmung der Er-
wachsenen, aber auch die Anerkennung durch 
die Gleichaltrigen veranlaßt viele Jugendliche, 
Verhaltensweisen zu erproben, die sich dann 
bei ungünstigen Dispositionen und/oder Um-
ständen zur Sucht verfestigen können. 

9) Zur Definitionsproblematik vgl. Nathan 1965, Heck-
mann 1987, 1988; Gaßmann 1988, Neuser/Höfer 
1992. 

10) Lediglich bezüglich der Neigung zum Alkoholismus 
wird ein genetischer Erklärungsanteil vermutet. 

Insoweit also riskante Verhaltensweisen wie 
z. B. Rauchen, Alkoholkonsum oder Glücksspiel 
in bestimmten sozialen Milieus selbstverständ-
lich akzeptiert sind, wächst die Wahrscheinlich-
keit, daß Personen, die zu einem Kompensa-
tion,- oder Fluchtverhalten disponiert sind, sich 
gerade dieser Formen bedienen. Hinzu kommt, 
daß der Konsum von bei regelmäßigem Ge-
brauch abhängig machenden Stoffen den Pro-
duzenten, Verteilern und vielfach dem über 
Sondersteuern partizipierenden Staat erhebli-
che Gewinnchancen versprechen, so daß über 
Werbeanstrengungen versucht wird, den Ab-
satz dieser Produkte zu erhöhen. Es ist daher zu 
vermuten, daß mit steigendem Wohlstand die 
Vielfalt der Suchtformen zunimmt. 

2.2 Prävalenz unterschiedlicher Suchtformen: 
alte und neue Bundesländer 

Häufigkeit 
und Inten-
sität der 
Sucht 

Es liegt in der Natur der Sache, daß Suchtver-
halten nur schwer einer empirischen Erfassung 
zugänglich ist. Die Abhängigkeit läßt sich im 
statistischen Querschnitt praktisch kaum mes-
sen, hierzu liegen nur klinische Materialien vor. 
Die Verbreitung des Gebrauchs bestimmter 
suchtträchtiger Mittel läßt sich in etwa durch 
Befragungen ermitteln. Im Vordergrund stehen 
jedoch bisher Versuche, die Verbreitung von 
Sucht durch den Vergleich von Produktions-
oder Konsummengen bestimmter Stoffe zu er-
fassen, von denen bekannt ist, daß sie Abhän-
gigkeiten erzeugen können. Entsprechende 
Schlußfolgerungen sind jedoch wenig verläß-
lich: Zum einen ergeben sich statistische Erhe-
bungsprobleme, insbesondere bei den illegalen 
Stoffen. Zum anderen kann bei vielen Stoffen 
wie z. B. Arzeimitteln aus den Absatzziffern 
allein kaum auf das erzeugte Suchtpotential 
geschlossen werden. Selbst bei Alkohol, Nikotin 
und Koffein sind nur bestimmte Rückschlüsse 
von den durchschnittlichen Konsummengen auf 
die Verbreitung entsprechender Abhängigkei-
ten und die daraus resultierenden Gesundheits-
schädigungen möglich. Schließlich gibt es viele 
Süchte — wie z. B. die Eßstörungen — deren 
Befriedigung überhaupt nicht an bestimmte 
Stoffe gebunden ist. Mit diesen Vorbehalten sei 
im folgenden der aktuelle Kenntnisstand zur 
Verbreitung bestimmter Suchtstoffe und Sucht-
formen in den alten und neuen Bundesländern 
mitgeteilt 11). 

Alkohol Zu Vergleichszwecken bietet sich hier die 
Umrechnung des Absatzes alkoholhaltiger Ge-
tränke entsprechend ihrem Alkoholgehalt in 
Liter reinen Alkohols an. Wie Tabelle X/2 zeigt, 
ist der Alkoholkonsum in den alten Bundeslän-
dern und der DDR bis 1980 stark angestiegen, 
während sich in den 80er Jahren in den alten 
Bundesländern ein leichter Rückgang und in 

11 ) Die Hauptquelle für die folgenden Informationen 
stellt das von der Deutschen Hauptstelle gegen die 
Suchtgefahren herausgegebene „Jahrbuch Sucht 
1992" dar; vgl. auch Reuband 1988, 1989. 
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Tabelle X/2 

Entwicklung des Reinalkoholkonsums 
pro Kopf: Bundesrepublik 

und Deutsche Demokratische Republik 

Bundesrepublik DDR 

Reinalkohol in Litern 

1950 3,1 — 

1960 7,3 4,4 

1970 10,8 6,1 

1980 12,5 10,1 

1988 11,8 11,0 

1990 11,8 ca. 13,0 

Quelle: Jahrbuch Sucht 1992, S. 5 -9 

der DDR ein reduzierter Anstieg beobachten 
läßt. Die Vereinigung hat erneut zu einem 
starken Anstieg des Alkoholkonsums in den 
neuen Bundesländern geführt, welche nunmehr 
die alten Bundesländer überflügelt haben. Dies 
ist angesichts sowohl der erweiterten Konsum-
möglichkeiten als auch der besonderen Bela-
stungen der Transformation keineswegs über-
raschend, doch läßt sich daraus nicht auf eine 
Beschleunigung des Trends schließen. 

In der alten Bundesrepublik wurden im Jahre 
1990 37,38 Mrd. DM für alkoholische Getränke 
ausgegeben, das entspricht 591 DM pro Ein-
wohner. Epidemiologische Angaben über die 
Verbreitung von Alkoholismus fehlen hier weit-
gehend. Einer Studie im Auftrag des Düsseldor-
fer Gesundheitsministerium ist zu entnehmen, 
daß in Nordrhein-Westfalen rd. 46 000 Kinder 
und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren, 
d. h. gut 4 % ihrer Altersklasse, als akut alkohol-
gefährdet gelten müssen 12 ). Nach Schätzungen 
des Bayerischen Sozial- und Gesundheitsmini-
steriums soll jeder 20. Arbeitnehmer in den 
alten Bundesländern alkoholabhängig, jeder 
zehnte akut alkoholgefährdet sein. Die Zahl 
der behandlungsbedürftigen Alkoholabhängi-
gen in den fünf neuen Bundesländern wird auf 
über 500 000 geschätzt 13 ). Alkoholismus ist die 
mit Abstand am weitesten verbreitete Sucht in 
Deutschland. 

Was die Wirkungen des Alkoholkonsums be-
trifft, so wird die Sterbewahrscheinlichkeit alko-
holkranker Menschen auf etwa das Dreifache 
der durchschnittlichen Sterbewahrscheinlich-
keiten geschätzt. „Alkoholabhängige sterben 
etwa neunmal so häufig an Leberzirrhose, 
zwölfmal so häufig an Krebserkrankungen des 
Magens und der oberen Verdauungswege und 
dreimal so häufig an den Folgen von Unfällen. 

12) Jahrbuch Sucht, S. 14. 
13) Ebda., S.6; Pressemitteilung vom 24. Juni 1993.  

14 % aller Alkoholabhängigen begehen Suizid, 
etwa 24 % unternehmen einen Suizidversuch. 
Insgesamt werden jährlich etwa 30 000 bis 
40 000 Todesfälle auf Alkoholismus zurückge-
führt" 14) 

Illegale 
Drogen 

Daten zum illegalen Drogenkonsum sind natur-
gemäß unzuverlässig. Die meisten statistischen 
Informationen stammen aus der Kriminalstati-
stik. Die Rauschgift-Jahresberichte des Bundes-
kriminalamtes lassen einen fast kontinuierli-
chen Anstieg der erfaßten Drogendelikte erken-
nen, welche von 30 000 im .Jahre 1975 auf 
erstmals über 100 000 im Jahre 1990 angestie-
gen sind. Nachdem die Zahl der erfaßten 
Erstkonsumenten in den frühen 80er Jahren 
rückläufig war, hat sich seit 1985 (3 246 regi-
strierte Erstverbraucher) bis 1990 (10 784 regi-
strierte Erstverbraucher) die Zahl mehr als ver-
dreifacht. 62,5 % der 1990 registrierten Erst-
konsumenten nahmen Heroin, an zweiter Stelle 
steht mit 20 % Kokain. In den letzten Jahren 
scheint auch das Drogenangebot in der Bundes-
republik stark zugenommen zu haben, wie nicht 
zuletzt der deutliche Anstieg der sichergestell-
ten Rauschgiftmengen zeigt. Auch die Zahl der 
Rauschgifttoten, welche in den frühen 80er 
Jahren stagnierte, ist seit 1986 (348) bis 1990 
(1 491) stark gestiegen. 

Die bisherigen Daten beziehen sich im wesent-
lichen auf den Gebrauch sog. ,harter Drogen', 
während der Gebrauch von Cannabis-Produk-
ten polizeilich nicht erfaßt wird. Mitte der 80er 
Jahre wurde die Zahl der regelmäßigen Konsu-
menten harter Drogen auf etwa 60 000, also rd. 
1 der Gesamtbevölkerung geschätzt (Hurrel-
mann/Vogt 1985, S. 31). Der seitherige erneute 
Anstieg der Zahl der Erstkonsumenten läßt für 
heute einen höheren Bestand von ca. 100 000 
(Dembach 1990, S. 100) vermuten; dennoch 
bleibt im Vergleich zu den übrigen Süchten der 
Anteil der von harten Drogen Abhängigen an 
der Bevölkerung vergleichsweise gering. 

Rausch

-

mittel

-

erfahrun

-

gen bei 
Jugend-
lichen 

Wesentlich verbreiteter ist nach wie vor der 
Konsum von Cannabis-Produkten (Marihuana, 
Haschisch), welche für sich allein genommen 
jedoch nur selten zu dauerhaften Abhängigkei-
ten führen; hier ist der Anteil der ,Selbstheiler' 
groß. Der Höhepunkt des Cannabis-Konsums 
lag zwischen 1968 und 1971, als deren Konsum 
von jugendlichen Subkulturen als Mittel neuer 
Wirklichkeitserfahrung propagiert wurde. Der 
Konsum ging dann bis Mitte der 70er Jahre um 
etwa die Hälfte zurück und stagniert seither auf 
diesem Niveau (Reuban 1988; 1989). Regionale 
Stichproben lassen vermuten, daß 10-20 % der 
Jugendlichen in den alten Bundesländern 
Rauschmittelerfahrung besitzen. In der DDR 
war es wesentlich schwieriger, an illegale Dro-
gen zu gelangen, da die Anbieter geringe 
Gewinnchancen sahen und die höhere allge- 

14 ) Projektgruppe ,Prioritäre Gesundheitsziele' beim 
Zentralinstitut für kassenärztliche Versorgung (Hg.): 
Dringliche Gesundheitsprobleme der Bevölkerung. 

. Zit. nach Jahrbuch Sucht, S. 16. 
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meine Kontrolldichte sich natürlich auch hier 
ausgewirkt hat. Seit der stärkeren Öffnung und 
insbesondere seit der Vereinigung muß damit 
gerechnet werden, daß auch in den neuen 
Bundesländern das Angebot illegaler Drogen 
steigt und sich allmählich Verteilernetze bilden, 
so daß auch dort mit einem Anstieg des Drogen-
konsums gerechnet werden muß. 

Medika

-

menten

-

mißbrauch 

Wesentlich verbreiteter als die Drogenabhän-
gigkeit dürfte die Medikamentenabhängigkeit 
sein. Auf diesem Gebiet ist es besonders schwie-
rig, den heilenden Gebrauch von Medikamen-
ten vom Medikamentenmißbrauch zu unter-
scheiden, so daß Zahlen über den allgemeinen 
Arzneimittelkonsum und seine Entwicklung, 
der überdies in jüngster Zeit stark durch Maß-
nahmen der Kostendämpfung im Gesundheits-
wesen mit beeinflußt wurde, als Indikatoren für 
die Entwicklung des Suchtverhaltens nur aus-
nahmsweise taugen. Die Aufmerksamkeit rich-
tet sich hier in der Literatur auf einige wenige 
Medikamentengruppen, denen besondere psy-
chotrope (d. h. auf die Psyche einwirkende) 
Eigenschaften zugesprochen werden. Hierzu 
gehören insbesondere Schlaf-, Beruhigungs- 
und Schmerzmittel; die vier im Jahre 1990 am 
meisten verkauften medizinischen Präparate 
sind frei verkäufliche Schmerzmittel, je 10 bis 23 
Mio. Packungen! Aber auch unter den ver-
schreibungspflichtigen Präparaten nehmen die 
Schmerz- und Beruhigungsmittel einen großen 
Stellenwert ein. Im Zentrum der Diskussionen 
stehen dabei die Benzodiazetinderivate als 
Hauptgruppe der Psychopharmaka. Im Jahre 
1990 wurden 1,31 Mrd. Tagesdosen verschrie-
ben; diese Menge würde reichen, um 3,5 Mio. 
Menschen täglich während eines ganzen Jahres 
Psychopharmaka zu verabreichen 15 ). Allein für 
Westfalen-Lippe wird die Zahl der Medikamen-
tenabhängigen auf 80 000 geschätzt 16 ). 

Ärztliche 
Verschrei

-

bungs

-

praxis 

Das Forschungsinteresse hat sich deshalb in 
den letzten Jahren in diesem Bereich vor allem 
dem ärztlichen Verschreibungsverhalten zuge-
wandt. Es zeigt sich, daß Psychopharmaka ins-
besondere von Allgemeinpraktikern verbreitet 
zur Behandlung diffuser psychosomatischer 
Erkrankungen eingesetzt werden, während die 
Verordnung durch andere Arztgruppen, ein-
schließlich der Nervenärzte, weit seltener er-
folgt. Besorgniserregend ist nicht nur die hohe 
Zahl der Verschreibungen, sondern vor allem 
die verbreitete Dauerhaftigkeit der Verschrei-
bung und des Konsums. So zeigt die Studie einer 
Krankenkasse, daß rd. 75 % derjenigen Versi-
cherten, welche Benzodiazetin-Derivate ver-
schrieben erhielten, mehr als 180 Tagesdosie-
rungen pro Jahr bekamen (Jahrbuch Sucht 
1992, S. 55). Zu ähnlichen Ergebnissen gelangt 
eine kürzliche Untersuchung des Instituts für 
Entwicklungsplanung und Strukturforschung 

15) Jahrbuch Sucht, S. 46 ff. 
16) Im Vergleich dazu: Alkoholabhängige 290 800, Dro-

genabhängige 10 000. Quelle: Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe. Pressemitteilung vom 24. Juni 
1993. 

Hannover: 6,7 % aller hier erfaßten Patienten 
erhielten potentiell abhängigmachende Medi-
kamente während länger als 6 Wochen, was als 
ein Grenzwert für die Wahrscheinlichkeit der 
Entwicklung von Medikamentenabhängigkeit 
angesehen wird. Die Untersuchungen bestätig-
ten dementsprechend, daß bei Patienten, wel-
che mindestens 42 Tagesdosen verschrieben 
erhielten, in der Regel eine Dauerverschreibung 
einsetzte, d. h. daß das Medikament im Unter-
suchungszeitraum nicht mehr abgesetzt wurde. 
Erwähnenswert scheint auch, daß bei weniger 
als 20 % dieser Patienten die Ärzte diagnostisch-
therapeutische Beratungsgespräche oder son-
stige psychotherapeutische Hilfen abgerech-
net haben (Melchinger u. a. 1992). Die medika-
mentöse Therapie scheint somit das dominante 
Muster der Langzeittherapie psychosomati-
scher Störungen zu sein. Allerdings unterschei-
den sich die Ärzte sehr stark hinsichtlich der 
Häufigkeit, mit der sie Psychopharmaka ver-
schreiben. Der überwiegende Anteil der Ver-
schreibungen geht auf einen kleinen Anteil der 
Ärzte zurück (Jahrbuch Sucht 1992, S. 54f.; 
Melchinger u. a. 1992, S. 50f.). 

Die Langzeitverordnung von Psychopharmaka 
nimmt mit dem Lebensalter zu, aber auch schon 
bei Kindern und Jugendlichen ist die Verord-
nung von Psychopharmaka häufig: Untersu-
chungen zeigen „daß derzeit pro Jahr etwa 
1,4 Mio. Mal Psychopharmaka für Kinder bis zu 
12 Jahren verschrieben werden" (Hurrelmann/ 
Vogt 1985, S. 34). 

All diese Zahlen beziehen sich auf die alten 
Bundesländer. In den neuen Bundesländern 
muß nach dem Wegfall der Versorgungseng-
pässe ebenfalls mit einem deutlichen Anstieg 
des Verbrauchs psychotroper Medikamente 
gerechnet werden. 

EBstörun-
gen 

Stark zuzunehmen scheinen in jüngster Zeit 
die Eßstörungen, welche nahezu ausschließlich 
Frauen betreffen. Hier sind drei Erscheinungs-
formen zu unterscheiden: 

— Die Magersucht (Anorexie), welche sich in 
einer radikalen Einschränkung der Nah-
rungsaufnahme und starkem Gewichtsver-
lust äußert. 

— Die Eß-Brechsucht (Bulimie), welche durch 
sporadisch auftretende Heißhungerattacken 
gekennzeichnet ist, bei denen nährwertrei-
che Kost im Übermaße zu sich genommen 
und anschließend durch Erbrechen wieder 
ausgeschieden wird. 

Magersucht und Eß-Brechsucht finden sich 
vorwiegend bei stark leistungsmotivierten 
Frauen. „Ausgelöst werden ihre Attacken 
durch ein Gefühl der inneren Leere, durch 
Spannungs- und Unruhezustände, durch 
nicht ausgelebte Gefühle und nicht wahrge-
nommene Affekte. Rund 20 % der bulimi-
schen Frauen sind stark selbstmordgefähr-
det. Bulimie als auch Magersucht sind häufig 
an Alkohol- und Tablettensucht gekoppelt, 
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so daß eine Mehrfachabhängigkeit besteht." 
(Jahrbuch Sucht 1992, S. 95f.) 

— Eßsucht (Adipositas) äußert sich in periodi-
schen oder permanenten Bedürfnissen der 
übermäßigen Nahrungsaufnahme; sie ist 
häufig mit Minderwertigkeitsgefühlen und 
Kontaktschwierigkeiten verbunden. „Auch 
bei adipösen Frauen dient das Essen dazu, 
ihre Gefühlswelt wie Trauer, Ärger, Lange-
weile, Wut usw. zu überdecken.... sie leben 
häufig in sozialer Isolation und seelischer 
Verarmung. Auch bei ihnen kann Alkohol- 
und Medikamentenmißbrauch eine erhebli-
che Rolle spielen. " (Ebda. S. 96) Nach Schät-
zungen der Deutschen Gesellschaft für Er-
nährungswissenschaften und dem Gesund-
heitsbericht 1990 sollen ca. 30 % aller Bun-
desbürger übergewichtig sein. Ein behand-
lungsbedürftiges Übergewicht (Broca-Refe-
renzgewicht +20 %) dürften 5-10 % der 
Bevölkerung erreichen. 

Ursachen 
der Zu

-

nahme 
von Sucht

-

krank

-

heiten 

Wie dieser kurze Überblick zeigt, gibt es zahl-
reiche Anzeichen dafür, daß suchtähnliche Ab-
hängigkeiten heute zunehmen, und hierfür 
werden vielfach gesellschaftliche Ursachen wie 
zunehmende Vereinsamung, zunehmender 
Streß, seelische Verwahrlosung von Kindern 
und Jugendlichen usw. verantwortlich ge-
macht. Dies ist allerdings eine einseitige Per-
spektive, welche lediglich mehr oder weniger 
plausible Verschlechterungen der gegenwärti-
gen Lebensverhältnisse ins Auge nimmt, ohne 
den gleichzeitig stattfindenden Verbesserun-
gen der Lebensverhältnisse Beachtung zu 
schenken. Die Klagen über die Verbreitung des 
übermäßigen Alkoholismus z. B. gehen bis weit 
ins 19. Jahrhundert zurück. Auch wenn es 
plausibel scheint, daß mit steigendem Wohl-
stand die Suchtgelegenheiten sich vermehren 
und auch die durchschnittliche nervöse Bela-
stung zunimmt, so ist gleichzeitig zu vermuten, 
daß wir heute dazu tendieren, Belastungen, 
welche insbesondere den unteren Sozialschich-
ten durch extreme Armut und Unsicherheit der 
Beschäftigungsverhältnisse in den letzten 
150 Jahren zugemutet wurden, weit zu unter-
schätzen. Wir verfügen über keinerlei Maß-
stäbe, um in einem Langfristvergleich realitäts-
gerecht zu beurteilen, ob die Summe und Inten-
sität der Belastungen für die Gesamtbevölke-
rung zu- oder abgenommen hat. Es sind auch 
keineswegs bei allen Formen des Konsums von 
abhängig machenden Mitteln Zunahmen zu 
registrieren. So scheint beispielsweise sich der 
Anteil der Raucher im letzten Jahrzehnt insge-
samt verringert zu haben (Jahrbuch Sucht 1992, 
S. 73, 77). Insbesondere ist jedoch festzuhalten, 
daß es für die alten wie die neuen Bundesländer 
an ausreichenden epidemiologischen Untersu-
chungen fehlt, um die Verbreitung und die 
Entwicklung von Suchtabhängigkeiten ange-
messen beurteilen zu können. Auch über die 
soziale Verteilung der unterschiedlichen Sucht-
formen sind wir noch mangelhaft informiert. 
Zwar ist bekannt, daß Alkoholismus vor allem 

bei Männern, Medikamentenmißbrauch und 
Eßsucht vor allem bei Frauen auftritt, während 
sich hinsichtlich des illegalen Drogenkonsums 
je nach Stoff unterschiedliche geschlechtsspezi-
fische Konsummuster feststellen lassen. Hin-
sichtlich des Alters läßt sich zeigen, daß Men-
schen in jüngerem Alter auf psychosoziale Bela-
stungen „vor allem mit Nahrungsaufnahme, in 
mittlerem Alter mit Tabak Rauchen und in 
höherem Alter mit der Einnahme von Medika-
menten (Schmerz- und Schlafmittel sowie Psy-
chopharmaka) " reagieren (v. Troschke 1993, 
S. 170). Im übrigen gibt es aber kaum zuverläs-
sige Daten hinsichtlich der Häufigkeit unter-
schiedlicher Suchtformen nach Alter, sozialer 
Schicht, Region usw. Besonders offensichtlich 
ist unser Nichtwissen hinsichtlich der Verhält-
nisse in den neuen Bundesländern, wo gegen-
wärtig mit nachhaltigen Veränderungen von 
Art und Häufigkeit der Suchtformen gerechnet 
werden muß. 

2.3 Familie und Sucht 1  ) 

Da die vorherrschende Forschungsperspektive 
von den einzelnen Suchtformen ausgeht, wel-
che im wesentlichen durch die Abhängigkeit 
von bestimmten Stoffen oder durch auffällige 
Verhaltensweisen charakterisiert sind, treten 
die Ursachen des Süchtigwerdens in den Hin-
tergrund des Interesses. Es wird jedoch heute 
allgemein angenommen, daß eine angemes-
sene Erklärung des Suchtverhaltens sowohl 
Persönlichkeitszüge als auch Umweltfaktoren 
und den Typus der Abhängigkeit berücksichti-
gen muß. Suchtverhalten ist stets multifaktoriell 
bedingt, es gibt keine einfachen Erklärungen. 
Familiale Faktoren können sowohl für die Ent-
wicklung oder das Ausbleiben von persönlich-
keitsbedingten Suchtdispositionen als auch für 
Lernbedingungen von süchtigem Verhalten von 
Bedeutung sein. 

Die Fami-
lie als 
Soziali

-

sations

-

faktor 

Nach weithin übereinstimmenden Befunden 
kommen Jugendliche zuerst innerhalb ihrer 
Familie mit legalen psychotropen Substanzen 
wie Alkohol und Nikotin in Kontakt, ebenso sind 
die Erfahrungen mit Psychopharmaka in der 
Regel nicht nur von der Verschreibungstätigkeit 
des Arztes, sondern auch vom Verhalten der 
Eltern mit abhängig. Je stärker der Konsum 
derartiger Stoffe in der Familie zu den Selbst-
verständlichkeiten gehört, desto wahrscheinli-
cher ist es, daß Jugendliche in der Folge ausge-
sprochene Konsumgewohnheiten entwickeln. 
Der Konsum legaler Drogen ist regelmäßig die 
Voraussetzung für den Kontakt zu illegalen 
Drogen, aber • nur ein kleiner Bruchteil der 
Konsumenten legaler Drogen wendet sich spä-
ter auch illegalen Drogen zu. 

17 ) Überblicke über den Forschungsstand geben: Uch-
tenhagen 1982, v. Villiez u. Reichelt-Nauscef 1986; 
Haavio-Mannila u. Holmila 1989; Textor 1989; Tho-
masius 1991. 
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Vorbild - 
und Kon

-

trollfunk

-

tion der 
Familie 

Der Familie kommt also insbesondere eine Vor-
bildfunktion hinsichtlich der Konsumgewohn-
heiten, aber auch eine Kontrollfunktion hin-
sichtlich der Zugänglichkeit psychotroper Sub-
stanzen zu. Diese Funktionen werden heute 
offensichtlich nur von einem Teil der Familien in 
wirksamer Weise wahrgenommen: Nach neue-
sten Untersuchungen konsumierten in der zwei-
ten Hälfte der 80er Jahre in Nordrhein-Westfa-
len 40 % der 12- bis 16jährigen „gelegentlich 
oder regelmäßig" Wein, Bier oder Sekt, 31 
Zigaretten und 24 % harte Alkoholika (Engel u. 
Hurrelmann 1989, S. 160). Dabei spielt das 
Geschlecht der Jugendlichen nur eine geringe 
Rolle. „Sowohl Tabak als auch Alkoholika, also 
die legalen Drogen, erweisen sich in unserer 
Analyse eindeutig als Wegbereiter für den Kon-
sum von illegalen Drogen. Die deutlichste Vor-
reiterfunktionen spielen dabei die leichten 
Alkoholika" (Ebda. S. 181). Dies steht in  offen

-kundigem Gegensatz zu verbreiteten Auffas-
sungen, auch unter den Eltern. Der frühzeitige 
Konsum leichter Alkoholika, insbesondere je-
doch die Tolerierung oder sogar Unterstützung 
dieses Konsums durch die Familie kann bei 
Kindern und Jugendlichen nicht als harmlos 
gelten, sondern stellt eine typische Vorausset-
zung für die spätere Verstärkung des Konsums 
psychotroper Substanzen außerhalb des fami-
lialen Kontextes dar. 

Allerdings wird nur ein Bruchteil der Jugendli-
chen, die  in Kontakt mit psychotropen Substan-
zen gelangen, später auch von ihnen abhängig. 
Studien zum Alkoholismus zeigen, daß sowohl 
die Kinder von starken Alkoholtrinkern als auch 
diejenigen abstinenter Eltern mit einem über-
durchschnittlichen Risiko späterer Alkoholab-
hängigkeit aufwachsen. Beides sind in unserer 
Gesellschaft ungewöhnliche Verhaltensweisen, 
die es den Kindern erschweren, zu einem ange-
messenen Umgang mit Alkohol zu finden. 
Dagegen dürfte das Beispiel der Abstinenz mit 
Bezug auf andere psychotrope Substanzen, 
deren Konsum gesellschaftlich nicht erwartet 
wird, keine vergleichbaren Schwierigkeiten bei 
den Jugendlichen erzeugen. 

Ungün

-

stige Fa

-

milienver

-

hältnisse 
und 

Sucht

-

risiko 

Wie bereits in Abschnitt X.1 skizziert, kommt 
der Familie entscheidende Bedeutung für das 
psychische Wohlbefinden ihrer Mitglieder zu. 
Wo die Familienverhältnisse gestört sind, ent-
stehen Probleme und Belastungen, welche die 
Wahrscheinlichkeit von suchtartigen Entwick-
lungen erhöhen. Allerdings ist für die Heran-
wachsenden die Familie nur ein Kontext neben 
der Schule, der Arbeit und den Gleichaltrigen, 
von denen ihr Wohlbefinden und insbesondere 
ihr Selbstwertgefühl abhängig ist. Die heutigen 
Formen der Adoleszenz führen im Regelfall zu 
Streß und Selbstwertproblemen, vor allem, 
wenn gleichzeitig schulische oder betriebliche 
Schwierigkeiten auftreten. Inwieweit diese für 
die Jugendlichen zur Belastung werden, hängt 
in erheblichem Umfange von der Reaktion der 
Eltern auf diese Schwierigkeiten ab. So sind es 
nicht nur schwache Schulleistungen an sich, 

sondern auch der subjektiv empfundene Lei

-

stungsdruck, welcher zu einem erhöhten Dro

-

genkonsum disponiert (Thomasius 1991, S. 13). 

Was den Konsum ,harter Drogen' betrifft, so 
zeigen nahezu alle Untersuchungen, daß die 
Biographie der von ihnen Abhängigen durch 
ungünstige Familienverhältnisse mitbestimmt 
war. Allerdings wäre es zu einfach, in den 
familialen Verhältnissen einen unabhängigen 
Wirkfaktor zu sehen. Desorganisierte Familien-
verhältnisse finden sich überproportional in so-
zial benachteiligten Schichten, so daß wir eher 
einen komplexen Wirkungszusammenhang 
zwischen sozialer Benachteiligung auf der 
einen und abweichendem Verhalten auf der 
anderen Seite unterstellen müssen. Eine starke 
Erhöhung des Risikos, drogenabhängig zu wer-
den, besteht nicht nur bei Kindern und Jugend-
lichen, die aus zerbrochenen oder unvollständi-
gen Familienverhältnissen stammen, sondern 
tritt auch bei scheinbar intakten Familienver-
hältnissen auf, bei denen es jedoch am familia-
len Zusammenhalt, am Interesse der Eltern für 
ihre Kinder, an sozialer Anerkennung und Un-
terstützung fehlt. Unter den Erziehungsstilen 
scheinen sowohl besonders rigide Erziehungs-
praktiken — einschließlich der Gewalt gegen-
über Kindern — als auch permissive, verwöh-
nende und gleichgültige Erziehungspraktiken 
das Suchtrisiko zu erhöhen. 

Unter

-

schied

-

liche 
Funktio-
nen von 
Sucht-
krankheit 

Neuere Studien weisen darauf hin, daß gerade 
schwere Formen der Sucht häufig durch die 
familialen Umstände mit stabilisiert werden. 
Drogenabhängige Jugendliche erweisen sich in 
der Regel als in hohem Maß von ihrer Her-
kunftsfamilie emotional und finanziell abhän-
gig, d. h. die innere Ablösung vom Elternhaus, 
das Gewinnen psychischer Selbständigkeit ist 
nicht gelungen. Sie werden von ihren Eltern 
auch immer wieder aufgenommen und unter-
stützt, Nicht selten kommt den drogenabhängi-
gen Mitgliedern sogar eine sozialintegrative 
Funktion für ihre Familie zu: Die Sorge um das 
Suchtkranke Mitglied gestattet es, andere fami-
liale Probleme zu verdrängen und die familiale 
Solidarität zu bestätigen. Ähnliches läßt sich 
auch in Partnerbeziehungen mit einem drogen-
abhängigen Partner beobachten. In derartigen 
Fällen scheint die Überwindung der Sucht nur 
durch eine Veränderung des Geflechts der fami-
lialen Beziehungen therapeutisch möglich 8 ). 

Im Rahmen der theoretischen Erklärung des 
Suchtverhaltens wird heute den familialen Fak-
toren größere Bedeutung eingeräumt als früher. 
Während bei der frühen Beschäftigung mit der 
Drogenproblematik der Drogengebrauch im 
wesentlichen als persönliches Versagen des 
Individuums betrachtet wurde, das deshalb ent-
weder als moralisch unterentwickelt oder als 
krank galt, heben die neueren Erklärungswei- 

18 ) Dies ist jedenfalls die Auffassung der zunehmend an 
Einfluß gewinnenden familientherapeutischen An-
sätze. Vgl. Dembach 1990; Textor 1989; Villiez u. 
Reichelt-Nauscef 1986. 
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sen zweierlei hervor: Zum einen scheint es, daß 
der Drogenkonsum aus der Sicht der Konsu-
menten durchaus problemlösende Qualitäten 
aufweist, daß er also mit einem subjektiven 
Nutzen verbunden ist. Dieser kann ganz unter-
schiedliche Formen annehmen: Bewältigung 
bzw. Verdrängung depressiver Stimmungsla-
gen, Erhöhung des Selbstwertgefühls, sozialer 
Protest, Anerkennung durch Gleichaltrige, Kon-
formität zu einem subkulturellen Lebensstil 
usw. Welcher Art der subjektive Nutzen ist, 
hängt zweitens vom sozialen Kontext des Dro-
gengefährdeten ab: von den kulturellen Leitbil-
dern und Konsumpraktiken seiner Bezugsgrup-
pen sowie der Bedeutung dieser Bezugsgrup-
pen selbst. Spielt die Familie hier eine große 
Rolle, so kann der Nutzen des Drogenkonsums 
auch darin bestehen, daß es dadurch gelingt, die 
Aufmerksamkeit der Familienmitglieder auf 
sich zu lenken und fürsorgliches Verhalten her-
vorzurufen, das nicht genügend erfahren 
wurde. Der Drogenkonsum verhindert dann 
jedoch gerade das, worauf es ankäme, nämlich 
selbständig und unabhängig zu werden. „Der 
Drogenmißbrauch ist in diesen Fällen eine para-
doxe Lösung des Konfliktes zwischen Bindung 
und Ablösung." (Textor 1989, S. 19) 

Der Familie kommt also offensichtlich erhebli-
che Bedeutung zu: 

— für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
von Drogengebrauch überhaupt; 

— für die Wahrscheinlichkeit, daß sich der 
Gebrauch bestimmter Drogen habituali-
siert; 

— für die Wahrscheinlichkeit, daß schwerwie-
gendes Suchtverhalten (mit in der Regel 
gleichzeitigem Konsum mehrerer Drogen 
oder auch häufigem Wechsel der Drogen) 
sich im Sinne krankhafter Abhängigkeiten 
verfestigt. 

Problem 
der Bela

-

stungsku

-

mulation 

Dennoch wäre es verfehlt, die Familienmitglie-
der, insbesondere die Eltern, pauschal für das 
Suchtverhalten ihrer Kinder verantwortlich zu 
machen. Wir müssen vielmehr davon ausgehen, 
daß bestimmte gesellschaftliche Bedingungen 
der Unterprivilegierung, aber auch individu-
elle, biographische Faktoren und insbesondere 
das Zusammenkommen mehrerer ungünstiger 
Faktoren jene Belastungssituationen erzeugen, 
in denen der familiäre Zusammenhang überla-
stet wird und seinen Sozialisations- wie auch 
Unterstützungsaufgaben nicht mehr genügend 
gerecht werden kann. Bei welchem Familien-
mitglied dann Symptome auftreten, und ob sie 
die Form einer Sucht und erst recht welcher 
Sucht annehmen, läßt sich nicht allgemein pro-
gnostizieren. 

2.4 Suchttherapie und Suchtprävention 

Sucht als 
Symptom 
einer Er-

krankung 

Im folgenden kann nicht die Problematik der 
Suchtprävention und Suchttherapie in ihrer 
ganzen Breite dargestellt, sondern nur die spe

-

zifische Bedeutung der Familie in diesem Zu-
sammenhang herausgearbeitet werden. Wäh-
rend die ältere, ausschließlich medizinische 
Betrachtung von Süchten die Bedeutung der 
abhängig machenden Suchtstoffe für den 
menschlichen Organismus in den Vordergrund 
stellte und daher vor allem die Behinderungen 
des Zugangs zu als Sucht ,erzeugend' angese-
henen Stoffen, gesundheitliche Aufklärung und 
die ,Entwöhnung' von derartigen Stoffen emp-
fahl, betonen die gegenwärtig vordringenden 
psychologischen und soziologischen Erklä-
rungsansätze, daß Prävention und Therapie sich 
weniger auf das Verhältnis zu spezifischen 
Suchtmitteln als auf die Disposition zu süchti-
gem Verhalten und ihre Entstehungsbedingun-
gen zu konzentrieren haben. Dieser Auffassung 
zufolge sind konkrete Süchte eher das Symptom 
einer Erkrankung als die Krankheit selbst. Auf-
klärungsaktionen über die Schädlichkeit be-
stimmter Verhaltensweisen haben sich als be-
merkenswert unwirksam erwiesen, wie z. B. der 
hohe Raucheranteil bei den medizinischen und 
paramedizinischen Berufen zeigt (v.Troschke 
1993, S. 159ff). Die Vorstellung, daß bestimmte 
Stoffe Sucht erzeugen ist auch deshalb zu ein-
fach, weil sich zeigt, daß nur ein (allerdings je 
nach Substanz unterschiedlicher) Bruchteil der 
Personen, die psychotrope Substanzen zu sich 
genommen haben, von ihnen anhängig werden. 
Viele scheinbar erfolgreiche Entwöhnungsbe-
handlungen zeigen zudem ihre Grenze dort, wo 
der Patient wieder in seine alten Verhältnisse 
zurückkehrt und rückfällig wird. In dieser 
erweiterten Perspektive der Suchtgenese, wel-
che die persönlichen Voraussetzungen und die 
Lebensverhältnisse der Suchtkranken ins Zen-
trum der Erklärung stellt, kommt den familialen 
Verhältnissen eine erhebliche, in manchen The-
rapierichtungen sogar zentrale Bedeutung zu. 

Bedeu-
tung in-
takter Fa

-

milienver

-

hältnisse 
und per-
sönlicher 
Eigen-
schaften 

Zum ersten ist festzuhalten, daß intakte Fami-
lienverhältnisse und ein angemessenes, d. h. 
weder zu permissives noch zu rigides Erzie-
hungsverhalten der Eltern, das den Kindern 
eine Orientierung in der Erziehungssituation 
und eigenes Handeln ermöglicht, zu den wirk-
samsten Schutzfaktoren gegen das Entstehen 
süchtiger Dispositionen gehört. Forschungen 
zur sog. Invulnerabilität oder ,Resilience' von 
Jugendlichen zeigen, daß die Fähigkeit stark 
problembelasteter Jugendlicher, mit ihren Pro-
blem fertig zu werden, zum einem von persön-
lichen Eigenschaften wie Selbstwertgefühl, In-
telligenz, Selbstvertrauen und Temperament 
abhängen, andererseits aber auch von stabilen 
emotionalen Beziehungen zu wenigstens einem 
Elternteil, einem unterstützenden Erziehungs-
klima und dem elterlichen Vorbild im Umgang 
mit Problemen, sowie von sozialer Unterstüt-
zung durch weitere Personen (Lösel u. a. 1990; 
Lösel u. Biesener 1990). Politische Maßnahmen 
der Familienförderung sind daher auch ein 
wirksames Element einer ,Verhältnispräven-
tion' mit Bezug auf Suchterkrankungen. 
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Bedeu-
tung der 
Familie 
für Ge-

nese und 
Verlauf 

von Sucht

-

erkran

-

kungen 

Zum anderen ist nicht zu übersehen, daß die 
familialen Verhältnisse auch hinsichtlich der 
Genese und des Verlaufs von Suchterkrankun-
gen eine erhebliche Rolle spielen. Das gilt nicht 
nur in dem Sinne, daß ungünstige Familienver-
hältnisse selbst zu den belastenden Sozialisa-
tionsfaktoren zählen. Vielmehr spielt die fami-
liale Konstellation auch für die Stabilisierung 
und die Therapie der Sucht eine erhebliche 
Rolle. Während die ältere Drogentherapie häu-
fig in der Trennung und Ablösung des jugend-
lichen Süchtigen von seiner Herkunftsfamilie 
ein wesentliches Element sah und dabei den 
Jugendlichen gegenüber seiner Familie unter-
stützte, neigen die neueren Therapierichtungen 
dazu, die oft starke Loyalität jugendlicher Dro-
gengefährdeter zu und Abhängigkeit von ihren 
Eltern sich als mögliches therapeutisches Ele-
ment zunutze zu machen (Welter-Enderlin 
1982, Fischer-Wittmann 1990). Dies setzt aller-
dings im Regelfalle eine Veränderung der Be-
ziehung zwischen den Drogensüchtigen und 
den Mitgliedern seiner Herkunftsfamilie vor-
aus. So wurde beispielweise häufig beobachtet, 
daß suchtkranke Jugendliche eine bestimmte 
Rolle im familialen Spannungsfeld spielen, wo-
durch ihre Sucht stabilisiert wird. Nur wenn es 
gelingt, diese familiale Konstellation zu verän-
dern und beispielweise die Eltern dazu zu 
bringen, ihre eigenen Konflikte selbst auszutra-
gen und nicht vermittelt über ihr Kind, kann 
diese Situation aufgebrochen und dem Jugend-
lichen eine neue Entwicklungsperspektive er-
öffnet werden. 

Es besteht daher Grund zur Annahme, daß in 
vielen Fällen Suchttherapien eher Erfolg ver-
sprechen, wenn sie nicht nur den Suchtkranken 
selbst, sondern seine ganze Familie oder zumin-
dest bestimmte weitere Familienangehörige in 
die Therapie mit einbeziehen (Villiez 1986; 
Rennert 1990; Schaltenbrand 1992). Neben 
einem eher pragmatischen Vorgehen finden 
sich auch zunehmend Versuche zu einer theo-
retischen Fundierung der Familientherapie, ins-
besondere unter Zugrundelegung systemtheo-
retischer Perspektiven (Bauriedl 1983; Fischer-
Wittmann 1990). Allerdings stehen derartigen 
nicht in dividuumszentrierten Behandlungsme-
thoden in der Bundesrepublik erhebliche Hin-
dernisse entgegen (vgl. X.4). 

Familien-
therapie 

Die heute praktizierten familientherapeuti-
schen Methoden sind im wesentlichen psycho-
logischer Art, d. h. sie versuchen die Regel-, 
Erwartungs- und Kommunikationsstrukturen in 
Familien zu beeinflussen, haben jedoch auf die 
Veränderungen realer Lebenslagen zumindest 
keinen direkten Einfluß. Häufig resultieren je-
doch die Sucht als Symptom auslösenden Pro-
blemkonstellationen nicht primär aus pathoge-
nen familialen Kommunikationsstrukturen, son-
dern aus den tatsächlichen Überforderungen 
des alltäglichen Lebens, z. B. infolge Arbeitslo-
sigkeit des Ernährers, schlechten Wohnverhält-
nissen, Spannungen am Arbeitsplatz usw. Für 
die hier erforderlichen Formen sozialer Rehabi

-

litation fehlen jedoch bisher sowohl angemes-
sene diagnostische Methoden als auch Einrich-
tungen ihrer praktischen Umsetzung. 

Strategien 
der Sucht

-

präven

-

lion 

Suchtprävention als gesundheitspolitische Stra-
tegie wird allerdings die familialen Bedingun-
gen häufig als gegeben voraussetzen müssen 
und statt dessen im Rahmen von Gemeinde, 
Schule und Jugendarbeit versuchen, die Le-
bensweise und die Selbstwahrnehmung Ju-
gendlicher in günstiger Weise zu beeinflussen. 
Dabei zeigen Erfahrungen aus Modellprogram-
men der Weltgesundheitsorganisation, daß der 
Einsatz zweier sich ergänzenden Strategien der 
Gesundheitsförderung am ehester Erfolg ver-
spricht: 1. Maßnahmen zur Reduktion oder Ver-
meidung gesundheitsschädlicher Verhaltens-
weisen (z. B. Drogenkonsum, Eßverhalten, Ver-
kehrsverhalten); 2. Maßnahmen zur Förderung 
und Bestätigung gesundheitsfördernder Ver-
haltensweisen (z. B. Sport, soziale Kompeten-
zen, Empfängnisverhütung) (vgl. Laaser u. a. 
1993, S. 186 ff.). Die Konzentration auf die Be-
kämpfung einer bestimmten Sucht ohne Verän-
derung des individuellen und sozialen Kontex-
tes der Suchtgeneigtheit verspricht im Regel-
falle nur geringe Erfolge. 

3. Familien mit behinderten Mitgliedern 19) 

Zur Verdeutlichung der Leistungen von Fami-
lien, aber auch ihrer besonderen Belastungen 
und der Bedingungen bzw. Probleme externer 
Hilfen sei hier detaillierter auf das Problem 
derjenigen Familien eingegangen, die die Ver-
antwortung für ein behindertes Kind überneh-
men. Damit sind allerdings nicht alle Behinder-
ten angesprochen, die im Familienverband ver-
sorgt werden. Häufig entstehen Behinderungen 
erst im Erwachsenenalter, insbesondere durch 
Unfälle oder infolge schwerer Erkrankungen 
wie z. B. Herzinfarkt oder Hirnblutungen. Auch 
hier sind in der Regel Familienmitglieder, ins-
besondere der Ehepartner oder die Ehepartne-
rin, die wichtigsten Bezugspersonen und von 
entscheidender Bedeutung für das Ausmaß der 
Rehabilitationsmöglichkeiten, aber auch für die 
Kompensation der unvermeidlichen Einschrän-
kungen der Lebensführung (vgl. Badura u. a. 
1987,1988). Die Situation dieser Spätbehinder-
ten unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von 
derjenigen der Frühbehinderten, insbesondere 
durch einen verbesserten sozialrechtlichen 
Schutz und die Erfahrung eines eigenständigen 
erwachsenen Lebens. Die Problematik ist derje-
nigen der Hilfe- und Pflegebedürftigkeit im 
Alter ähnlicher als derjenigen der Familien mit 
behinderten Kindern. 

19) Eine wesentliche Vorarbeit dieses Abschnitts stellt 
die Expertise von Angelika Engelbert „Familien mit 
behinderten Kindern. Probleme der ,Passung' zwi-
schen der familialen Situation und den Strukturen 
des Hilfesystems" dar. 
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3.1 Was bedeutet und wie verbreitet ist 
Behinderung? 

Definition 
von Be

-

hinderung 

Behindert sind Menschen, die aufgrund einer 
dauerhaften Schädigung ihrer Gesundheit in 
bezug auf die Führung eines ihrem Lebensal-
ter entsprechend selbständigen Lebens beein-
trächtigt sind und daher mit bezug auf die 
typischen Chancen der Beteiligung an gesell-
schaftlichem Leben Nachteile hinnehmen müs-
sen. Hilfe für Behinderte können sich demzu-
folge entweder auf die Reduktion der gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen (medizinische 
Rehabilitation) oder auf die Reduktion der Be-
hinderungen der Lebensführung und die Ver-
besserung der Teilhabechancen am gesell-
schaftlichem Leben (soziale Rehabilitation) 
richten. 

Bedeu-
tung der 
Früher-

kennung 

Behinderung ist kein eindeutig objektivierbarer 
Tatbestand, sondern eine Frage der Wahrneh-
mung, Einschätzung und Definition. Insbeson-
dere im Falle angeborener oder frühkindlich 
erworbener Behinderungen neigen Eltern oft 
dazu, Entwicklungsstörungen nicht rechtzeitig 
wahrzunehmen und dadurch eine häufig erfolg-
reiche frühzeitige Behandlung zu verzögern. 
Sowohl in der alten Bundesrepublik als auch in 
der ehemaligen DDR war und ist es deshalb 
Aufgabe der mit Schwangerschaft, Geburt und 
Kindbetreuung befaßten Ärzte, Behinderungs-
risiken frühzeitig zu erkennen und einer Be-
handlung zuzuführen. Das setzt allerdings von 
seiten der Eltern die Bereitschaft zu Beteiligung 
an den entsprechenden Vorsorgeuntersuchun-
gen und bei den Ärzten entsprechende Sach-
kenntnis und Beratungsbereitschaft voraus. Vor 
allem im frühen Kindesalter sind die Übergänge 
zwischen bloßen Entwicklungsverzögerungen 
und risikobehafteten Entwicklungsstörungen 
fließend und nicht leicht zu unterscheiden. 
Lediglich die Schädigungen einzelner Organe 
(Blindheit, Taubheit, Schädigungen des Bewe-
gungsapparates) lassen sich relativ eindeutig 
diagnostizieren, doch gehen auch diese nicht 
selten mit weiteren Behinderungen einher 
(Mehrfachbehinderungen). Schwierig ist nicht 
zuletzt die Situation von schwach behinderten 
Kinden mit sogenannten leichten cerebralen 
Dysfunktionen, deren Auffälligkeiten vielfach 
nicht als Behinderung erkannt werden. Sie 
gelten dann häufig als verhaltensgestört und 
werden von ihrer Umgebung ausgegrenzt und 
trotz oft hoher Intelligenz nicht zureichend ge-
fördert. 

Behinder

-

tenstatisti

-

ken 

Ärztliche Diagnosen werden somit erst mit fort-
schreitendem Lebensalter präziser, sie bilden 
aber in der Regel lediglich die Voraussetzung 
für die Anerkennung und Definition einer 
Behinderung. Die wichtigsten Definitoren von 
Behinderungen sind die Einrichtungen, welche 
Hilfen für Behinderte gewähren (Versorgungs-
ämter, Sozialämter, Schulen für Behinderte und 
sonstige Fördereinrichtungen). Jede dieser Ein-
richtungen kennt ihre eigenen Klassifikationen, 
die in der Regel nicht direkt miteinander ver

-

gleichbar sind. Dementsprechend variieren 
auch die Schätzungen über den Anteil der Be-
hinderten an bestimmten Altersgruppen (Be-
hindertenquoten) erheblich. Die bekannteste 
Behindertenstatistik entsteht aus den Daten der 
Versorgungsämter, die laut Schwerbehinder-
tengesetz alle zwei Jahre veröffentlicht werden 
müssen. Legt man diese Daten zugrunde, so 
waren z. B. in Nordrhein-Westfalen im Jahre 
1989 0,47 % aller Kinder im Alter bis zu vier 
Jahren schwer behindert (Grad der Behinde-
rung mindestens 50 %), bei den vier- bis sechs-
jährigen waren es 0,97 % und bei den sechs- bis 
fünfzehnjährigen 1,12 % (Wiegand 1992). Es 
erscheinen aber nur diejenige Kinder in der 
Schwerbehindertenstatistik, deren Eltern den 
Antrag auf einen Schwerbehindertenausweis 
für ihre Kinder gestellt haben, der nach den von 
den Versorgungsämtern verwendeten Kriterien 
anerkannt wurde. Nach Angaben der Sozialhil-
feträger läßt sich für Vorschulkinder eine Behin-
derungsquote von 2 % berechnen. Unter gleich-
zeitiger Berücksichtigung aller verfügbaren 
Einrichtungsstatistiken und nach Bereinigung 
von Doppelzählungen schätzt Engelbert (1991) 
den Anteil behinderter Vorschulkinder in Nord-
rhein-Westfalen auf 2,96 %. Zu einer ähnlichen 
Schätzung gelangt Schneider für die DDR. 
Angesichts des Umstandes, daß die Behinder-
tenquoten der Schulkinder tendenziell höher 
liegen als die der Vorschulkinder stellt es eine 
vorsichtige Schätzung dar, wenn — ausgehend 
von 3 % behinderten und entwicklungsverzö-
gerten Kindern — die Gesamtzahl der in der 
alten Bundesländern behinderte Kinder betreu-
enden Familien auf derzeit 350 000 geschätzt 
wird. 

3.2 Die Prävalenz von Behinderungen in den 
alten und neuen Bundesländern 

Anhand der Sonderschulstatistik lassen sich die 
Häufigkeiten von Behinderungen im früheren 
Bundesgebiet und der DDR vergleichen (vgl. 
Tabelle X/3). 

Behin-
derte in 
der DDR 

In der DDR ergaben sich hinsichtlich der Antei-
le der Körperbehinderten nahezu identische 
Werte wie in den alten Bundesländern. Dage-
gen wurden Geistigbehinderte und Verhaltens-
gestörte kaum ausgewiesen, und auch der 
Anteil der ,sonstigen Behinderten' (vermutlich 
vor allem mehrfach Behinderte) war deutlich 
geringer. Dies verweist auf die unterschiedliche 
Behandlung schwerbehinderter Kinder in der 
DDR: bereits im Übergang zum Kindergarten-
alter unterschied das Rehabilitationssystem der 
DDR zwischen „förderungsfähigen" und „för-
derungsunfähigen psychisch-physisch Geschä-
digten". Die letztgenannte Gruppe schwerbe-
hinderter Kinder, die intensiver Pflege bedürf-
ten, erhielten keine weitere Förderung und 
wurden entweder von ihrer Familie oder von 
stationären Einrichtungen in häufig kirchlicher 
Trägerschaft übernommen. Die als ,förderungs- 
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Tabelle X/3 

Schüler/innen in Sonderschulen nach Klassentypen und Bundesgebietstypen 

in Klassen für Früheres 
Bundesgebiet 

Gebiet der 
ehemaligen DDR 

Körperbehinderte 	  15 144 6,0 3 920 6,0 

Geistigbehinderte 	  36 988 14,7 850 /,3 
Sehgeschädigte 	  3 358 1,3 854 1,3 

Hörgeschädigte 	  7 581 3,0 2 245 3,4 
Sprachbehinderte 	  22 168 8,8 3 804 5,8 
Verhaltensgestörte 	  15 692 6,2 — — 
Sonstige Behinderte 	  18 298 7,3 1 399 2,1 

Lernbehinderte bzw. Hilfsschüler 	 132 688 52,7 52 416 80,0 

insgesamt 	  251 897 100 65 488 100 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1, 1990, S. 104f. 

fähig' eingestuften behinderten Kinder kamen 
in heilpädagogische Sondereinrichtungen (Ta-
gestätten), während die nicht-behinderten Kin-
der aus der Krippe in den Kindergarten über-
wechselten. Mit dem Eintritt der Schulpflicht 
wurde weiterhin zwischen den ,bildungsfähi-
gen' und ,bildungsunfähigen' Geschädigten 
unterschieden, wobei die Bildungsfähigen vor-
wiegend auf die Hilfsschulen verwiesen wur-
den. Das ausschlaggebende Kriterium für Bil-
dungsunfähigkeit war in der Regel das Vor-
liegen einer geistigen Behinderung. Dabei wur-
den die Auffassungen der Eltern nur ausnahms-
weise berücksichtigt. Die als ,Bildungsunfähige' 
definierten Kinder fielen nicht unter die all-
gemeine Schulpflicht und blieben in der Regel 
bis zur Aufnahme in geschützten Werkstätten in 
den Tagesstätten. Deshalb tauchten geistig 
Behinderte sowie schwerst- und mehrfach 
behinderte Kinder in der Statistik der DDR 
kaum auf 20 ). 

3.3 Was bedeutet ein behindertes Kind für 
eine Familie? 

Eltern wünschen sich gesunde Kinder und sind 
bereit, fast alles zu tun, wenn die Gesundheit 
ihrer Kinder bedroht ist. Viele Frauen nutzen die 
Methoden pränataler Diagnostik, um angebo-
rene Schädigungen schon frühzeitig während 
der Schwangerschaft zu erkennen, sei es, um 
von der legalen Möglichkeit einer Schwanger-
schaftsunterbrechung Gebrauch zu machen 
oder aber das behinderte Kind bewußt anzuneh-
men. In aller Regel trifft die Feststellung einer 
Behinderung die Eltern jedoch unvorbereitet, 
sei es unmittelbar nach dem Geburt, sei es 
später aufgrund von Krankheiten, Unfällen oder 

20 ) Zur Situation der behinderten Kinder in der DDR 
bzw. den neuen Bundesländern vgl. Forschungsstelle 

. . 1991, Meyners 1992, Pastille 1991, Schneider 
1991, Siek 1990, Müller 1993.  

erst allmählich sichtbar werdenden Entwick-
lungsstörungen. Die entscheidende ärztliche 
Diagnose ist für die Eltern ein einschneidendes 
und erschütterndes Erlebnis, das die gesamte 
Lebenssituation und die bisherigen Zukunfts-
hoffnungen insbesondere der Mutter — in Frage 
stellt. Es wird heute allgemein anerkannt, daß 
auch für behinderte Kinder im Regelfalle das 
Aufwachsen in der eigenen Familie die be-
ste Entwicklungsperspektive beinhaltet. Der 
Selbstverständlichkeit, mit der Eltern diese Ver-
antwortung meist übernehmen, entspricht auch 
eine Selbstverständlichkeit der sozialen Erwar-
tungen, ohne daß das Gewicht der damit im 
Regelfalle verbundenen Beschwernisse und 
Verzichte angemessen gewürdigt wird. 

Belastun-
gen des 
Familien-
alltags 

Die Pflege und Erziehung eines schwer behin-
derten Kindes stellt eine außerordentliche und 
zudem chronische Beanspruchung und Bela-
stung der ganzen Familie dar. Die Unaufheb-
barkeit der Behinderung und die Entwicklung 
des heranwachsenden Kindes stellen die Eltern, 
aber auch die eventuellen Geschwister vor stän-
dig neue Anforderungen, welche zusätzlich zu 
den ohnehin erheblichen Anforderungen des 
Familienalltags und seinen familienzyklischen 
Veränderungen bewältigt werden müssen. Das 
hat dazu geführt, daß in den Vereinigten Staa-
ten und zunehmend auch in Deutschland die 
Frage, wie Familien mit diesem Problem und 
dem dadurch erzeugten Streß umgehen, zum 
exemplarischen Gegenstand der Streßfor-
schung in Familien geworden ist 21 ). Neben den 
emotionalen, zeitlichen und kognitiven Bean-
spruchungen durch das behinderte Kind sehen 
sich die Familien auch besonderen ökonomi-
schen Belastungen ausgesetzt, welche nicht 
nur aus den erhöhten Kosten des behinderten 
Kindes sondern auch und vor allem aus dem 
Verzicht auf den Einkommenserwerb durch 

21 ) Vgl. als Literaturüberblick Engelbert 1989, sowie 
Nippert 1988, Kniel 1988, Bremer-Hübler 1990. 
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einen Ehepartner — in der Regel die Mutter — 
resultiert. Denn die Betreuung eines behinder-
ten Kindes ist mit der Erwerbstätigkeit beider 
Ehepartner meistens unvereinbar. Die Summe 
dieser zusätzlichen Belastungen trifft die Fami-
lie als Ganzes, so daß hier aus theoretischer 
Sicht familiäre Krisen besonders wahrscheinlich 
erscheinen. 

Bela

-

stungsbe

-

wältigung 

Um so überraschender ist der Forschungsbe-
fund: Trotz feststellbarer Diskrepanzen zwi-
schen einem erhöhten Bedarf z. B. an finanziel-
len Hilfen oder emotionalen und instrumentel-
len Hilfen, trotz einer eindeutig höheren phy-
sisch-psychischen Beanspruchung der Eltern, 
gibt es bis jetzt keine eindeutige Beleglage 
dafür, daß die Familien mit behinderten Kindern 
gestörter, dysfunktionaler oder gefährdeter sind 
als andere Familien. Dies bedeutet nichts ande-
res, als daß die ,Familie' nach wie vor und auch 
unter hohem Druck ihre Aufgaben der Stabi-
lisierung der erwachsenen Persönlichkeit und 
der Sozialisation von Kindern erfüllt. Das aber 
heißt, daß vor allem die Frauen, denen eine 
solche ,Familien- und Beziehungsarbeit' vor 
allem zugemutet wird, auch unter erschwerten 
Bedingungen ihre Aufgaben erfüllen. So stellen 
neuere Studien einen hohen Belastungs- und 
Erschöpfungszustand der Mutter fest, der als 
Zeitdruck, als Fehlen von Erholungspausen 
oder als Überbeanspruchung erlebt wird (Bre-
mer-Hübler 1990). Subjektiv belastet fühlen 
sich auch jene, von denen eine traditionelle 
Arbeits- und Rollenteilung erwartet wird und 
denen die gesamte Haushalts- und Familien-
arbeit übertragen wird (Nippert 1988). Stellen-
weise wird eine erhöhte Nähe zur psychischen 
Erkrankung oder eine versteckte Neigung zum 
Alkohol- und Tablettenkonsum angeführt 
(Kniel 1988, Fröhlich 1986). 

Im Sinne der skizzierten Theorie der Streßbe-
wältigung können wir davon ausgehen, daß ein 
behindertes Kind zwar einerseits eine erhebli-
che zusätzliche Belastung für eine Familie dar-
stellt, daß aber unter den Bedingungen stabiler 
Familienverhältnisse die Familie durch diese 
fortgesetzten Herausforderungen und ihre Be-
wältigung häufig auch gestärkt und krisenfester 
gemacht wird. Allerdings ist zu beobachten, daß 
das Netzwerk von Familien mit behinderten 
Kindern in der Regel vergleichsweise klein 
bleibt und sich durch besonders intensive Bezie-
hungen auszeichnet. Die Hilfen aus dem fami-
lialen Netzwerk beziehen sich in der Regel vor 
allem auf eine emotionale Unterstützung, weni-
ger auf instrumentelle Hilfe. Instrumentelle Hil-
fen (Information, Unterstützung) werden am 
ehesten im Rahmen von Selbsthilfegruppen der 
Eltern behinderter Kinder ausgetauscht. Das 
zeigt, daß Familien mit behinderten Kindern 
nicht nur aus Gründen der Förderung oder der 
Rehabilitation, sondern auch aus Gründen der 
Entlastung auf öffentliche Hilfen angewiesen 
sind. 

3.4 Familien mit behinderten Kindern im Netz 
von Hilfen und Förderung 

Förde

-

rungs

-

system in 
den alten 
Bundes-
ländern 

Ein Vergleich des Vorsorge- und Versorgungs-
systems für behinderte Kinder in der alten 
Bundesrepublik und in der DDR zeigt erhebli-
che Unterschiede. In der Bundesrepublik hat 
seit Mitte der siebziger Jahren, als die bis dahin 
sehr unbefriediegende Situation der Frühbehin-
derten Gegenstand staatlicher Gesetzgebung 
wurde, sich ein vielfältiges System von Hilfe- 
und Fördereinrichtungen entwickelt, das darauf 
ausgerichtet ist, Behinderungen- und Entwick-
lungsrisiken so früh wie möglich zu erkennen 
und zu behandeln. So gab es bis 1990 in den 
alten Bundesländern ca. 680 dezentrale Früh-
förderstellen, die in der Regel bei Hausbesu-
chen oder in eigenen Räumen in Zusammenar-
beit mit den Eltern Frühtherapie und Früherzie-
hung durchführen, sowie mehr als 30 sozial- 
bzw. neuropädiatrische Zentren, in denen vor 
allem diagnostisch und medizinisch-therapeu-
tisch gearbeitet wird. Für Behinderte und ent-
wicklungsgefährdete Kinder im Alter von drei 
bis sechs Jahren gibt es sonder- bzw. heilpäd-
agogische Kindergärten und Kindertagesstät-
ten, die allerdings zu einer Aussonderung der 
behinderten Kinder und zu einer Trennung von 
ihrer räumlichen und sozialen Nahumwelt füh-
ren. Deshalb wird heute eine stärkere Integra-
tion behinderter Kinder in Regelkindergärten 
gefordert und in der Form einer Öffnung von 
Regelkindergärten für behinderte Kinder oder 
durch besonders konzipierte integrative Kin-
dergärten auch ansatzweise realisiert. Die 
Realisierung integrativer Kindergärten schei-
tert jedoch häufig an noch immer ungeklärten 
Finanzierungsfragen. 

Speziali-
sierte 
Sonder-
schulen 

Im Schulalter werden diejenigen behinderten 
Kinder, die an einer Regelschule nicht ausrei-
chend gefördert werden können, in eine der 
zehn verschiedenen, auf bestimmte Behinde-
rungsarten spezialisierten Sonderschularten 
eingeschult. Diese Schulen verfügen über spe-
zielle personelle, räumliche und sachliche Aus-
tattung und bieten häufig auch begleitende 
therapeutische Dienste an. Eine dauerhafte 
Unterbringung behinderter Kinder in Heimen 
bildet die Ausnahme; meist handelt es sich um 
Kinder mit einem besonders hohen Pflege- und 
Betreuungsbedarf (Mehrfach- und Schwerstbe-
hinderungen, schwere Anfallsleiden); Heimkin-
der kommen überdurchschnittlich häufig aus 
sog. Problemfamilien (Metzler-Wacker 1990, 
Engelbert 1991). 

Familien

-

entla

-

stende 
Dienste 

Neben diese primär kinderbezogenen Einrich-
tungen tritt in letzter Zeit ein sich ausweitendes 
Angebot an familienentlastenden Diensten, 
welche nicht nur das behinderte Kind, sondern 
auch die familiale Situation im Auge haben. Sie 
wollen ein flexibles und alltagsorientiertes Hil-
feangebot bieten, beispielsweise durch zeit-
weise Kinderbetreuung, auch zur Ermöglichung 
eines Urlaubs der Betreuungsperson, durch Hil-
fen im Haushalt, bei der Freizeitgestaltung und 
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zum allgemeinen Beistand in Krisensituationen. 
Für 1990 werden 200 Einrichtungen in den alten 
Bundesländern geschätzt. Für diese Form offe-
ner Hilfe gibt es bisher keine öffentliche Finan-
zierungsgrundlage, da sie nicht auf den Behin-
derten selbst, sondern auf die Betreuungsperson 
ausgerichtet sind. Soweit eine eigene Finanzie-
rung durch die Betroffenen selbst nicht möglich 
ist, erfolgt die Finanzierung nur durch freiwil-
lige Zuschüsse der Träger oder der öffentlichen 
Hand (Neuer-Miebach 1989). 

In den alten Bundesländern ist das Angebot an 
fördernden und entlastenden Hilfen ungleich 
verteilt. Zuständig für Planung und Finanzie-
rung sind die Bundesländer, deren Regelungen 
verschieden sind. Aber auch innerhalb der Bun-
desländer ergeben sich charakteristische Dis-
paritäten des Hilfeangebots (vgl. Engelbert 
1991). Deshalb sind die Chancen der Eltern, 
Unterstützung und Hilfe für ihre behinderten 
Kinder zu erfahren, recht ungleich verteilt. 

Förde

-

rungssy

-

stem in 
der DDR 

In der DDR begann die institutionalisierte Be-
treuung behinderter Kinder mit Vollendung des 
ersten Lebensjahres, im Rahmen von ,Sonder-
gruppen' an regulären Krippen oder auch in 
Sonderkrippen. Hier fand eine koordinierte För-
derung und Therapierung der Kinder statt, 
dagegen gab es kaum Angebote der Hausförde-
rung. Dies entsprach der Politik der DDR, die 
Mütter von der täglichen Sorge für die Kinder ab 
dem 1. Lebensjahr zu entlasten und sie vollzeit-
lich in den Produktionsprozeß zu integrieren. 
Wie bereits erwähnt, erfolgte nach Abschluß der 
Krippenphase bereits eine Aussonderung der 
,förderungsunfähigen Geschädigten' und mit 
Beginn des Schulalters die Trennung in ,bil-
dungsfähige' und ,bildungsunfähige Geschä-
digte. Die Bildungsfähigen wurden in speziel-
len, den Tagesstätten angegliederten Vorschu-
len und anschließend in spezialisierten Sonder-
schulen mit einer zehnjährigen Schulpflicht 
gefördert. Lernbehinderte Schüler und Schüle-
rinnen besuchten die sog. ,Hilfsschulen' mit 
einer achtjährigen Schulzeit. Zumindest bei der 
sonderschulischen Situation dominierten große 
Einrichtungen mit Ganztags- und Internatsun-
terbringung. Familie wurde von diesen Kindern 
deshalb als Wochenend- oder Ferienfamilie 
erlebt, was Alltagserfahrungen im Zusammen-
leben mit Eltern und Geschwister, aber auch mit 
dem sozialen Umfeld und nichtbehinderten Kin

-dern stark einschränkte. Auch behinderte 
Schulabgänger hatten das Recht auf einen Aus-
bildungs- und Arbeitsplatz. Zur Eingliederung 
in den Produktionsprozeß bestand ein staatlich 
organisiertes Berufsbildungssystem, das Berufs- 
und Teilberufsabschlüsse vermittelte, dessen 
Wirksamkeit jedoch regional unterschiedlich 
eingeschätzt wird. 

Im Unterschied zu den alten Bundesländern 
waren somit die Eltern weitgehend von der 
Lebenslaufplanung für ihr behindertes Kind 
entlastet, allerdings wurde auch ihre Mitbestim-
mung für das Schicksal dieses Kindes stark 

eingeschränkt. Die Entscheidung, ob ein Kind 
als ,förderungsfähig' bzw. ‚bildungsfähig' galt 
oder nicht, wurde auf der Basis fachmedizini-
scher oder psychologischer Gutachten getrof-
fen. Vereine und Interessenverbände von Be-
hinderten oder ihren Angehörigen existierten 
kaum; erst in den letzten Jahren der DDR- 
Existenz entwickelten sich zunehmend Eigen-
initiativen der Eltern, die allerdings staatlicher-
seits durchaus skeptisch betrachtet wurden. 

Probleme 
in West

-

deutsch

-

land 

Vergleicht man die Situation der Familien mit 
behinderten Kindern in West- und Ostdeutsch-
land, so ergeben sich charakteristische Unter-
schiede hinsichtlich der dominierenden 
Schwierigkeiten. In den alten Bundesländern 
gibt es ein vielfältiges und räumlich unter-
schiedliches Angebot an grundsätzlich lei-
stungsfähigen, jedoch untereinander schlecht 
koordinierten Hilfen, für deren Finanzierung 
und Inanspruchnahme die Eltern Eigeninitia-
tive entwickeln müssen. Die hierbei anfallen-
den Behördenkontakte werden von vielen 
Familien als besonders belastend erlebt, da die 
Kriterien der Hilfegewährung undurchschaubar 
und die Entscheidung häufig vom Beurteilungs-
spielraum der Behörden mit abhängig ist. Die 
Vielfalt der zumeist ambulanten Angebote 
bringt eine erhebliche zeitliche Beanspruchung 
der ,zuständigen' Mütter mit sich. Wie eine 
Untersuchung im Landkreis Reutlingen ergab, 
kommen die Eltern behinderter Kinder mit 9 bis 
16 verschiedenen Einrichtungen und Diensten 
in Berührung, und die Bewältigung der vielen 
Termine und die damit verbundenen Umstände 
werden von den Eltern auch als eine Hauptbe-
lastung genannt. Einzelne Landkreise sind 
bereits dazu übergegangen, Koordinationsstel-
len für Behinderte einzurichten, um die Überfor-
derung der Eltern durch die Komplexität des 
Hilfeangebots abzubauen. Die Inanspruch-
nahme sozialer Dienste bringt darüber hinaus 
für die Eltern auch Folgebelastungen, indem sie 
als unentgeltliche Ko-Therapeuten der Kinder 
herangezogen werden und vielfach auch An-
gelegenheiten ihrer Privatsphäre gegenüber 
Sachbearbeitern, Therapeuten oder Ärzten 
offenlegen müssen. Die Familien sehen sich also 
den widersprüchlichen Anforderungen gegen-
über, aus ihrem ,Privatleben' Kraft zu schöpfen, 
und das heißt auch, den familialen Zusammen-
halt zu stärken und gegenüber Umwelteinflüs-
sen abzugrenzen, und dieses Privatleben aber 
auch gegenüber einer kontrollierenden und 
korrigierenden Umwelt zu öffnen. Dies muß 
zwangsläufig zu Problemen führen, auf die das 
Hilfesystem bis jetzt noch nicht reagiert hat. 

Probleme 
in Ost

-

deutsch

-

land 

In den neuen Bundesländern dagegen dürfte 
das Hauptproblem heute in der Gewährleistung 
eines qualitativ und quantitativ angemessenen 
Angebots an sozialen Dienstleistungen für 
behinderte Kinder bestehen. Infolge des Ab-
baus des Krippenwesens muß damit gerechnet 
werden, daß heute Kleinkinder mit Behinderun-
gen und Entwicklungsrisiken in einem erhebli-
chen Teil aller Fälle nicht rechtzeitig behandelt 
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werden. Dies dürfte nicht nur zu einer Beein-
trächtigung der Lebensqualität der Kinder und 
ihrer Familien, sondern auch zu erheblichen 
Folgekosten im späteren Lebensalter führen. 
Hinzu kommt, daß die Situation für die ,bil-
dungs-' bzw. ,förderungsunfähigen' Kinder und 
Jugendlichen schon zu DDR-Zeiten trotz des 
intensiven Engagements einzelner vielfach mi-
nimale Standards der Menschenwürde unter-
schritt; es steht zu befürchten, daß sich deren 
Schicksal durch die Schwierigkeiten der Um-
stellungsphase und infolge der harten Konkur-
renz um knappe Mittel heute noch verschlech-
tert. 

Die weitgehende Entlastung der Eltern wurde 
mit einer ebenso weitgehenden Ausgrenzung 
der Behinderten vom normalen Leben ,bezahlt'. 
Wenn nunmehr die Verantwortung auf die 
Eltern zurückverlagert werden soll, so bedeutet 
dies aus der Sicht der Eltern eine ganz andere 
Zumutung als für die Eltern im Westen. Es wird 
sich zeigen müssen, inwieweit es gelingt, das 
hierfür erforderliche Engagement und die nor-
mativen und kognitiven Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, daß die enorme Belastung inner-
halb des Familiensystems auch angemessen 
verarbeitet werden kann. Auf jeden Fall scheint 
in den neuen Bundesländern die Beratung und 
Unterstützung der Eltern, also die familienbezo-
gene Hilfe, noch weit dringlicher als in den alten 
Bundesländern. 

Ein weiteres kommt hinzu: Familien mit behin-
derten Kindern sind im besonderen Maße von 
Arbeitslosigkeit betroffen. Zur Verunsicherung 
durch die allgemeine Übergangssituation treten 
die spezifischen Verunsicherungen einer Um-
strukturierung der Erwartungen hin zu größerer 
Eigenverantwortung mit der Zumutung beson-
derer Belastungen. Die Verschlechterungen im 
Kinderbetreuungssystem stellen die Alltagsor-
ganisation der Familie vor neue Probleme. Der 
angestrebte Abbau des verhältnismäßig hohen 
Anteils an Pflegefällen in ostdeutschen Kran-
kenhäusern wird auch zu Lasten der Familien-
pflege gehen, und dies betrifft auch die Familien 
(schwerst-)behinderter Kinder. Zusätzlich las-
sen sich z. Zt. aufgrund von Anerkennungspro-
blemen tiefgreifende Verunsicherungen im 
Bereich der Pflege- und Rehabilitationsberufe 
feststellen, was die Situation im Krankenhaus-
wesen noch weiter erschwert. 

3.5 Erwachsene Behinderte im 
Familienverband 

Verlust 
der Ar

-

beitsplätze 
für Behin

-

derte in 
den neuen 

Ländern 

Ein besonderes Problem in den neuen Bundes-
ländern dürfte der durch die wirtschaftliche 
Umstrukturierung bestimmte Verlust an Ar-
beitsplätzen für Behinderte sein. Wie erwähnt, 
kannte die DDR ein Recht auf Arbeit, das 
insbesondere auch Menschen mit einge-
schränkter Leistungsfähigkeit zugute kam. Un-
ter dem Diktat der Rationalisierung und Produk-
tivitätssteigerung müssen sie als erste mit dem 

Verlust ihres Arbeitsplatzes rechnen. Darüber 
hinaus steht zu befürchten, daß die zuneh-
mende Konkurrenz auch Beschäftigungsmög-
lichkeiten in beschützenden Werkstätten beein-
trächtigt und so einen Teil der schwerer behin-
derten, jedoch arbeitsfähigen Personen frei-
setzt. Da nicht damit gerechnet werden kann, 
daß andere öffentliche oder freigemeinnützige 
Einrichtungen diesen Personenkreis auffangen, 
kommt auch hier eine neue Sorge auf deren 
Angehörige zu. 

„Perma-
nente 
Eltern-
schaft" 

Besondere Probleme stellen sich für Familien 
mit heranwachsenden Behinderten auch in den 
alten Bundesländern. Schon im Falle gesunder 
Jugendlicher ist der Übergang vom Kind zum 
Erwachsenen für Eltern und Kinder ein pro-
blembelasteter, konfliktreicher Prozeß, wobei 
die Ablösung der Jugendlichen von ihrem 
Elternhaus und die Erreichung einer neuen, 
unabhängigeren Beziehung als für die Persön-
lichkeitsentwicklung junger Menschen sehr 
wichtig beurteilt wird. Grundsätzlich gilt diese 
Erwartung auch für behinderte Jugendliche, 
doch stellen sich ihrer Realisierung besondere 
Schwierigkeiten in den Weg. Zum einen bedür-
fen behinderte Jugendliche tatsächlich vielfach 
eines besonderen Schutzes, um sie vor Miß-
brauch und Übervorteilung zu bewahren. Zum 
zweiten dürfte das gesteigerte Verantwortungs-
bewußtsein der Eltern gegenüber ihren behin-
derten Kindern einer Ablösung nicht förderlich 
sein. Zum dritten fehlt es weitgehend an Wohn-
und Arbeitsmöglichkeiten, welche schwerer 
behinderten Jugendlichen ein unabhängiges 
Leben erst ermöglichen würden. All diese Fak-
toren tragen dazu bei, daß schwer geistig oder 
körperbehinderte Menschen häufig auch im 
Erwachsenenalter bei ihren Eltern bleiben. Die 
fehlende Ablösung erwachsener Behinderter 
führt zu einer „permanenten Elternschaft" und 
„chronischen Sorge" der Eltern um die Zukunft 
ihrer Kinder (Bodenbender 1981). Dabei bleibt 
es häufig bei einer permanenten sozialen Kon-
trolle durch die Eltern und einer Isolation der 
Behinderten von der außerfamilialen Öffent-
lichkeit. Eltern dagegen, welche versuchen, 
sich von ihren erwachsenen behinderten Kin

-

dern zu trennen, müssen mit dem sozialen 
Vorurteil rechnen, sie wollten ihre Kinder ,ab-
schieben'. So entsteht hier häufig eine ausweg-
lose Situation, die nur durch konkrete Angebote 
beschützender Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
sowie eine entsprechende Beratung der Eltern 
verbessert werden könnte 22 ). 

Eine neuartige Situation entsteht demnächst 
durch den Umstand, daß nunmehr Generatio-
nen, welche unter den günstigeren Förderbe-
dingungen der letzten zwei Jahrzehnte heran-
gewachsen sind, das Schulsystem verlassen und 
vermutlich nicht nur besser entwickelte Kompe-
tenzen, sondern auch stärkere Autonomiean-
sprüche mitbringen. Dies stellt eine noch grö- 

22) Vgl. Guski/Langloz-Brunner 1991, Schatz 1987, 
Thimm u. a. 1985. 
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ßere Herausforderung nicht nur für die Eltern, 
sondern auch für die beschützenden Werkstät-
ten dar, welche dem neuen Behindertentypus 
Rechnung tragen müssen. 

4. Gesundheitswesen und Familie 

4.1 Von der Krankheitsbekämpfung 
zur Gesundheitsförderung 

Der 
Krank

-

heitsbe

-

griff in 
der Schul

-

medizin 

Die zentrale Institution des Gesundheitswesens 
in der Bundesrepublik Deutschland ist die 
gesetzliche Krankenversicherung (GKV), der 
rund 90 % der Bevölkerung angehören. Sie wird 
durch ein komplexes Verhandlungssystem von 
den Verbänden der Krankenkassen einerseits 
und den Verbänden der medizinischen Lei-
stungsanbieter andererseits unter der Aufsicht 
des Bundesministeriums für Gesundheit ge-
steuert (Alber 1992). 46 % aller Ausgaben für 
Gesundheitszwecke (1990: 303,8 Mrd.) werden 
von der GKV finanziert; hinzu kommen die Auf-
wendungen der übrigen Sozialleistungsträger 
(9,4 %), der privaten Krankenversicherungen 
(5,7 %), der öffentlichen Haushalte (13,4 %) 
sowie der Betriebe (16,0 %) und der privaten 
Haushalte (9,5 %) (Henke 1993, S. 108). Der 
ganz überwiegende Teil dieser Aufwendungen 
dient der Krankenversorgung sowie der krank-
heitsbedingten Einkommenssicherung (Lohn-
fortzahlung, Krankengeld). Die vorherrschende 
Auffassung von Gesundheit und Krankheit ist 
dabei von den Vorstellungen der klinischen 
Medizin geprägt: Als Krankheiten gelten im 
wesentlichen die durch Mittel der Schulmedizin 
mit Aussicht auf Erfolg behandelbaren Gesund-
heitsbeeinträchtigungen der Individuen, und 
die durch die gesetzliche Krankenversicherung 
zu finanzierenden Behandlungsformen werden 
in Gebührenordnungen abschließend aufge-
zählt. Zwar haben gerade die jüngsten Refor-
men der GKV eine stärkere Betonung des prä-
ventiven Gesichtspunktes mit sich gebracht, 
aber Prävention wird hier im wesentlichen als 
medizinische Aufklärung und Krankheitsprä-
vention verstanden, bezieht sich also auf die 
Tätigkeit der Gesundheitsberufe mit Bezug auf 
den einzelnen Risikoträger. 

Wandel 
des 

Krank
-heitsspek -

trums 

In dieser Perspektive erscheint somit Krankheit 
als ein ausschließlich individuelles Geschehen, 
das auch ausschließlich durch eine Therapie am 
einzelnen Menschen zu beseitigen ist. Diese 
Auffassung hat sich für einen breiten Bereich 
der Gesundheitsstörungen durchaus bewährt, 
insbesondere bei Infektionskrankheiten und 
allen Arten körperlicher Verletzungen. Nicht 
zuletzt als Konsequenz der immer größeren 
medizinischen Erfolge in diesen Bereich en 
treten jedoch heute andere Befindlichkeitsstö-
rungen wie chronische Krankheiten, psycho-
somatische Beschwerden, Suchterkrankungen 
u. ä. in den Vordergrund des Interesses. Für 
diesen Typus von Erkrankungen ist es charak-
teristisch, daß sie sich nicht auf eine eindeutig 

bestimmbare Ursache zurückführen lassen, 
deren Beseitigung zu einer Wiederherstellung 
des Gesundheitszustandes führt. Diese Befind-
lichkeitsstörungen sind vielmehr in der Regel 
die Folge des Zusammenwirkens vielfältiger 
Faktoren: der Veranlagung, der Lebensweise, 
der Umwelt, der Ressourcen und der sozialen 
Beziehungen der von ihnen Betroffenen. Die 
Behandlung der klinischen Symptomatik führt 
dabei in der Regel nicht zu einer dauerhaften 
Heilung, sondern allenfalls zu Milderung des 
subjektiven Leidens. 

Bedeu-
tung von 
Präven-
tion 

Angesichts dieses Wechsels im Krankheits-
panorama drängt heute eine zum klinischen 
Gesundheits- bzw. Krankheitsverständnis kon-
kurrierende und es ergänzende Auffassung in 
den Vordergrund, welche Krankheit und Ge-
sundheit primär epidemiologisch betrachtet 
und eine Verbesserung des Gesundheitszustan-
des der Bevölkerung weniger von der individu-
ellen Krankenbehandlung als von Maßnahmen 
der öffentlichen Gesundheitsförderung erwar-
tet. Wirksamster Träger dieser Auffassung ist 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO), doch 
gewinnt dieses Gedankengut nunmehr auch in 
der Bundesrepublik durch die Einführung neuer 
gesundheitswissenschaftlicher Studiengänge 
(Public Health) an Einfluß (vgl. Schwartz u. a. 
1991, Hurrelmann/Laaser 1993). Erst aus dieser 
umfassenderen Perspektive wird die große 
Bedeutung der Familie für die Krankheitsprä-
vention und auch für den Umgang mit Befind-
lichkeitsstörungen und chronischen Belastun-
gen deutlich, wie dies im vorangehenden skiz-
ziert wurde: Befriedigende Familienbeziehun-
gen stellen einen wirksamen Schutzfaktor im 
Gesundheitsgeschehen dar, Familienangehö-
rige sind die wichtigsten Bezugspersonen in 
gesundheitsrelevanten Netzwerken und bevor-
zugte Hilfepersonen bei Krankheitsepisoden 
und Pflegebedürftigkeit, Familienangehörige 
unterstützen in der Regel gesundheitsförderli-
che Lebensweisen, die Selbstmedikation und 
die häusliche Pflege ersparen dem öffentlichen 
Gesundheitswesen Milliarden an Kosten. Um-
gekehrt ist allerdings auch nicht zu übersehen, 
daß unter ungünstigen Bedingungen die fami-
lialen Beziehungen pathogene Entwicklungen 
auslösen oder verstärken können. 

Aus dieser Perspektive stellen sich somit zwei 
für die Gesundheitspolitik relevante Fragen: 

1. Inwieweit ist es möglich und erforderlich, die 
Familienverhältnisse im Rahmen therapeuti-
scher Bemühungen zu berücksichtigen? 

2. Gibt es Möglichkeiten, die gesundheitliche 
Wirksamkeit familialer Bedingungen durch 
entsprechende Maßnahmen zu steigern? 

Im Rahmen des neuerlichen Nachdenkens über 
öffentliche Gesundheitsförderung steckt die 
Beachtung der Familie noch in den Anfängen. 
Es können daher im folgenden nur erste Über-
legungen vorgetragen werden. 
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4.2 Das therapeutische Geschehen 
und der familiale Kontext 

Individua

-

listisches 
Thera

-

piemo

-

dell 

Sowohl von seiten der klinischen Medizin als 
auch nach dem der Systematik des Sozialge-
setzbuches zugrunde liegenden Krankheits-
begriff wird Krankheit als eine am Individuum 
auftretende Erscheinung betrachtet, die durch 
Therapie am Individuum geheilt werden soll. 
Solange die ärztliche Regelversorgung durch 
einen mit den häuslichen und familiären Ver-
hältnissen in etwa vertrauten Hausarzt erfolgte, 
stand dieses individualistische Therapiemodell 
einer Berücksichtigung und günstigenfalls auch 
therapeutischen Indienstnahme des familialen 
Kontextes nicht im Wege. Mit der Verlagerung 
der ärztlichen Versorgung auf ein sich fort-
schreitend differenzierendes Spezialarztsystem 
wird der familiale Kontext des Krankheitsge-
schehens den Therapeuten jedoch immer weni-
ger gegenwärtig. Dies ist besonders problema-
tisch im Bereich von chronischen Erkrankungen 
mit erheblichen psychischen und sozialen Ver-
ursachungsanteilen. 
Legt man den im vorangehenden entwickelten 
allgemeinen Begriff von Krankheit als sym-
ptomatische Reaktion auf die Überforderung 
des (psychischen oder physischen) ,Immun-
systems' zugrunde, so wird offenkundig, daß 
neben und u. U. sogar statt der Behandlung der 
physischen Symptome in vielen Fällen eine 
Veränderung der Einstellungen und die Stär-
kung der psychischen Kompetenz des Leiden-
den Aussicht auf dauerhafte Erfolge verspre-
chen. Aus der Einsicht, daß psychische Störun-
gen zu erheblichen Beeinträchtigungen der 
Gesundheit führen können, die sich mit den 
körperzentrierten Heilverfahren nicht beheben 
lassen, hat sich ein breites Feld von Therapie-
formen entwickelt, die ausschließlich oder vor-
wiegend an den psychischen Eigenschaften und 
Fähigkeiten des Individuums ansetzen. Inso-
weit allerdings chronische Krankheiten die 
Folge einer Überforderung der psychophysi-
schen Anpassungsfähigkeit durch Umweltein-
flüsse sind, dürfte eine Veränderung bzw. dau-
erhafte Heilung ohne Beeinflussung der ent-
sprechenden Umweltfaktoren schwer möglich 
sein. 

Familien -

therapeu

-

tische 
Verfahren 

Das zeigt sich mit Bezug auf die Familie beson-
ders deutlich bei den sog. Suchtkrankheiten 
(vgl. X.2.3). Sie sind ein wichtiges Anwendungs-
feld der sog. familientherapeutischen Verfah-
ren, welche nicht allein das symptombehaftete 
Familienmitglied, sondern die Familie als 
System oder Kommunikationszusammenhang 
,heilen' wollen. So findet auch in der Bundes-
republik die ursprünglich in den Vereinigten 
Staaten entwickelte systemische Familienthera-
pie zunehmende Beachtung. Ihre Vertreter sind 
häufig Psychoanalytiker, die den ausschließlich 
individuumszentrierten und die Familienmit-
glieder aus der therapeutischen Beziehung aus-
schließenden Charakter der Psychoanalyse als 
problematisch erfahren haben. Die systemische 
Familientherapie geht davon aus, daß die bei 

einem bestimmten Familienmitglied auftreten-
den Störungen Ausdruck einer pathogenen 
Familienkonstellation sind und daher nur durch 
therapeutische Arbeit mit mehreren Familien-
mitgliedern geheilt werden können. Man 
schließt dabei nicht aus, daß die pathogene 
Familienkonstellation durchaus auch in Wech-
selwirkung mit krankhaften Eigenschaften 
eines Familienmitglieds entstanden sein bzw. 
aufrechterhalten werden kann. Darüber hinaus 
hat man vielfach die Erfahrung gemacht, daß 
Familienmitglieder als Ko-Therapeuten eine 
wichtige Hilfe sein können. Der Therapeut, der 
nicht nur mit einem Patienten, sondern auch mit 
dessen Familienangehörigen arbeitet, paßt 
jedoch nicht in die rechtliche Systematik der 
ausschließlich individuumszentrierten Behand-
lungsverfahren. 

Auch wenn es nicht Aufgabe der Familienbe-
richtskommission sein kann, zur Wirksamkeit 
bestimmter Therapieverfahren Stellung zu neh-
men, erscheint dieses Beispiel beachtlich, weil 
es einen Aspekt der strukturellen Rücksichtslo-
sigkeit gegenüber Familien verdeutlicht: Indivi-
duumszentrierte Psychotherapien klammern im 
Unterschied zu den familienzentrierten den 
Umstand aus, daß die meisten Menschen gleich-
zeitig Mitglieder ihrer Familie sind, und daß 
deren Angehörige gerade im Falle psychischer 
Störungen ein hochemotionalisiertes Interesse 
am Ausgang der Therapie haben. Wie die Fami-
lie die sich aus der Therapie ergeben Verände-
rung des Patienten in das Familiengleichge-
wicht integriert, bleibt ihr überlassen. Ihr wird 
bei dieser schwierigen Integrationsleistung 
keine Hilfe gegeben, und gerade dadurch kann 
ihre Kohäsions-, Anpassungs- und Kommunika-
tionsfähigkeit überfordert werden. 

Überwin-
dung der 
Isolierung 
zwischen 
Therapie 
und fami-
lialem 
Kontext 

Es finden sich in jüngster Zeit verschiedene 
Versuche, die entstandene Isolierung zwischen 
medizinischer Therapie und familialem Kontext 
zu durchbrechen. So wird beispielsweise ver-
sucht, daß Tätigkeitsspektrum der Hebammen 
so zu erweitern, daß sie als Beraterinnen Hilfe 
und Betreuung von der Schwangerschaft bis 
zum Ende der Stillperiode leisten können (He-
bammenprojekt Emsland, 1993). In der ambu-
lanten psychiatrischen und psychosomatischen 
Therapie wird der ergänzende Einsatz von So-
zialarbeitern erprobt und z. T. bereits von Kran-
kenkassen finanziert (Holler u. a. 1989). Aber 
derartige Modellversuche sind nicht flächen-
deckend und betreffen erst kleine Ausschnitte 
der Problematik. Es ist z. B. offenkundig, daß 
eine in vielen Fällen therapeutisch erforderliche 
Änderung von Eßgewohnheiten durch die 
Abgabe von Informationsbroschüren in der 
ambulanten Praxis i. d. R. nicht angemessen 
induziert werden kann, da dies eine Anleitung 
unter Berücksichtigung der konkreten Haus-
haltgegebenheiten voraussetzt. Aus gegebe-
nem Anlaß weist die Kommission auch auf den 
nunmehr zur gesetzgeberischen Entscheidung 
anstehenden Entwurf eines Psychotherapeu-
tengesetzes vom 20. Juli 1993 hin, der in § 8 
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Abs. 3 als anerkannte Therapiemethoden ledig-
lich die individuumszentrierten Verfahren der 
tiefenpsychologisch-analytischen Psychothera-
pie und der Verhaltenstherapie erwähnt, so daß 
familientherapeutische Verfahren nur geringe 
Anerkennungschancen besitzen 23 ). 

4.3 Familiengerechte Gesundheitsförderung 

Vor allem muß vor der ,technokratischen', Vor-
stellung gewarnt werden, als ob es gelingen 
könne, die Familie als nicht honorierten Lei-
stungsträger in eine staatlich gesteuerte Ge-
sundheitspolitik einzubinden. Entsprechende 
Vorstellungen liegen insbesondere im Pflege-
bereich nahe, wo das öffentliche Interesse an 
den kostensparenden Pflegeleistungen der — 
zumeist weiblichen — Familienmitglieder am 
offenkundigsten ist. 

„Eigen

-

sinn" 
familialer 
Beziehun

-

gen 

Demgegenüber ist zunächst der notwendige 
,Eigensinn' aller familialen Beziehungen und 
Interaktionen zu betonen. Was Familienmitglie-
der für ihre Angehörigen tun, geschieht in der 
Regel ausschließlich um der Beziehung zu die-
sen (oder auch anderen) Angehörigen willen 
und gewinnt seine Sinnhaftigkeit in zunehmen-
dem Maße aus den familialen Beziehungen 
selbst. Die Vorstellung, es ließe sich durch 
ökonomische Unterstützung oder durch rechtli-
che Verpflichtung ein Ersatz für die das Hilfe-
motiv in der Vergangenheit stabilisierenden 
traditionellen oder religiösen Normen schaffen, 
ist vermutlich abwegig, da Recht und Geld in 
noch weit stärkerem Maße als Moral in Span-
nung zu den auf Vertrautheit und emotionaler 
Bindung beruhenden Familienbeziehungen 
stehen. Das gesundheitsbezogene und krank-
heitsbewältigende Potential von Familien steht 
nicht zur Disposition des Gesetzgebers oder der 
Verwaltung. Es kann lediglich besser anerkannt 
und allenfalls indirekt durch freibleibende 
Unterstützungs- und Entlastungsangebote ge-
fördert werden. Familiale Potentiale sind Selbst-
hilfepotentiale, die — noch stärker als die viel 
diskutierten Selbsthilfegruppen — auf öffentli-
che Hilfeangebote unterschiedlich und ambiva-
lent reagieren (vgl. Kaufmann 1987). 

Qualifizie -
rung von 

Selbst

-

hilfe

-

poten

-

tialen 

Allerdings können diese Selbsthilfepotentiale 
ihrerseits unterschiedlich qualifiziert sein. Es 
fällt auf, daß die Abschaffung der Frauenbil-
dung im Zuge der jüngeren Schulreformen zu 
einer Rethematisierung des Gesundheitswis-
sens geführt hat. Der angestrebte Abbau 
geschlechtertypischer Rollenpolarisierungen 
im Bildungswesen rechtfertigt jedoch in keiner 
Weise die fortschreitende Ausklammerung all-
tagsrelevanten lebensweltlichen Wissens aus 

23) Diese Verfahren scheinen hinsichtlich ihrer Wirk-
samkeit zunehmend positiv evaluiert zu werden. Vgl. 
Bommert u. a. 1990, Grawe 1992; umfangreiche For-
schung zur Evaluation familientherapeutischer Ver-
fahren werden gegenwärtig an der Universität Göt-
tingen (Prof. Cierpka) durchgeführt. 

dem Unterricht, es müßte vielmehr für beide 
Geschlechter verbindlich gemacht werden! 
Hierzu gehören in erster Linie haushalts- und 
gesundheitsrelevante Themen. Gesundheits er-
ziehung, die nicht in die allgemeinen Erzie-
hungs- und Bildungsprozesse integriert ist, hat 
wenig Aussicht auf Wirksamkeit (vgl. Laaser 
u. a. 1993). 

„Verhält

-

nispräven

-

tion" 

Angesichts der nicht nur grundgesetzlich gebo-
tenen, sondern auch um ihrer Leistungsfähig-
keit willen zweckmäßigen Autonomie und ,Po-
litikresistenz' von Familien ist unter gesund-
heitspolitischen Gesichtspunkten in erster Linie 
eine Konzentration auf die ,Verhältnispräven-
tion', zu empfehlen. Es geht darum, die sozio-
ökonomischen und ökologischen Verhältnisse 
so zu gestalten, daß es Menschen, die bereit 
sind, Elternverantwortung zu übernehmen, 
nicht allzu schwer fällt, einen gemeinsamen 
Haushalt zu betreiben, in dem Kinder gesund 
aufwachsen können. Alle Arten wirksamer 
Familienförderung stärken in der Regel auch die 
gesundheitsförderlichen Eigenschaften des Fa-
milienhaushalts. Sie erleichtern den Familien-
mitgliedern die Gestaltung eines gemeinsamen 
Familienalltags, der gekennzeichnet ist durch 
funktional unspezifische, jedoch intensive Kom-
munikation, emotionale Unterstützung und ge-
genseitige Verantwortung. Auch wenn dies 
natürlich nicht für alle Familien in gleichem 
Maße zutrifft, so hat doch die Vermutung, daß 
die gezielte Verbesserung der Lebenslage von 
Familien im Regelfalle dem familialen Zusam-
menhalt und der Erbringung familialer Leistun-
gen zuträglich ist, weit größere Plausibilität als 
die Vorstellung, ein gesteigerter Wohlstand 
würde die Familienmitglieder einander ent-
fremden; letzteres dürfte jedenfalls nur bei Kon-
sumniveaus zu vermuten sein, die weit über 
dem sozialpolitisch Bewirkbaren liegen. 

Familien-
orientierte 
Wohnungs-
politik 

Von zentraler Bedeutung für die Gesundheits-
potentiale einer Familie sind die Wohnverhält-
nisse. Eine abgeschlossene Wohnung ermög-
licht erst die Entwicklung einer Privatsphäre, 
eines eigenständigen familialen Milieus; Größe 
und Ausstattung der Wohnung sind für die 
Erfüllung der Haushaltfunktionen wie familiale 
Kommunikation von großem Einfluß; darüber 
hinaus beeinträchtigen schlechte Wohnverhält-
nisse die Gesundheit der von ihnen Betroffenen 
häufig auch direkt 24 ). Eine stärkere Berücksich-
tigung familialer Belange im Rahmen der Woh-
nungspolitik (vgl. XI.3) ist daher von strategi-
scher Bedeutung für eine effektive Familienpo-
litik. 

Öffent

-

liche  
Sach- und 
Dienst-
leistungen 

Neben dem Familienlastenausgleich, der die 
Benachteiligungen der Familien von der Ein-
kommensseite her abzubauen geeignet ist (vgl. 
XI.4), spielen die öffentlichen Sach- und Dienst-
leistungen sowie ihre Finanzierung eine erheb- 

24) Vgl. hierzu die Expertise von Bernd Schnieder „Fa-
milie, Haushalt, Wohnung. Empfehlungen für die 
Wohnungsversorgung". 
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liche Rolle für die familialen Lebenslagen. Im 
vorliegenden Zusammenhang ist insbesondere 
die gesetzliche Krankenversicherung als be-
merkenswertes Ausnahmebeispiel einer die 
Familienbedarfe systematisch berücksichtigen-
den Ausgestaltung öffentlicher Sozialleistun-
gen zu erwähnen. Die unentgeltliche Mitversi-
cherung der nicht erwerbstätigen Angehörigen 
eines Familienhaushalts stellt einen der weni-
gen effektiven Umverteilungsmechanismen 
zwischen Kinderreichen und Kinderlosen dar. 

Woh

-

nungs

-

nahes 
Angebot 

Allerdings sichert die Unentgeltlichkeit der 
Inanspruchnahme von Leistungen des Gesund-
heitssystems noch kein wohnungsnahes und 
familienfreundliches Angebot. Für Haushalte, 
die kranke Angehörige versorgen müssen, ist 
vielmehr ein wohnungsnahes System medizini-
scher Versorgung sowie die Verfügbarkeit von 
die Familienpflege unterstützenden Einrichtun-
gen, wie z. B. Sozialstationen, unabdingbar. Das 
gilt im besonderem Maße bei Familien mit 
behinderten oder chronisch pflegebedürftigen 
Mitgliedern. 

Das Ge

-

sundheits

-

system der 
DDR 

Was die Quantität und Qualität der gesundheit-
lichen Versorgung betrifft, so waren die Ver-
hältnisse in den alten Bundesländern denjeni-
gen in der DDR zweifellos überlegen; dennoch 
wies die Gesundheitsversorgung in der DDR in 
struktureller Hinsicht eine Reihe von Vorteilen 
auf, welche schlaglichtartig charakteristische 
Probleme des bundesdeutschen Gesundheits-
wesens beleuchten: Die ambulante Gesund-
heitsversorgung in der DDR erfolgte im wesent-
lichen im Rahmen von Polikliniken und Ambu-
latorien, also von Einrichtungen mit einer Mehr-
zahl von Fachärzten und Abteilungen. Sie wur-
den sowohl von Gebietskörperschaften wie 
auch von größeren Betrieben unterhalten. Diese 
medizinischen Einrichtungen waren multifunk-
tional und standen häufig in Verbindung mit 
Krankenhäusern für die stationäre Pflege. Sie 
hatten neben einem umfassenden therapeuti-
schen auch einen präventiven Auftrag. Betrieb-
liche Einrichtungen nahmen z. B. auch Aufga-
ben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im 
Betrieb wahr; zudem kannten die Ärzte dann in 
etwa auch die Arbeitsplatzverhältnisse ihrer 
Patienten. Im Rahmen der gebietskörperschaft-
lichen Polikliniken wurde das Bereichsarztsy-
stem eingeführt, so daß die Bewohner eines 
Gebietes einen bestimmten, in etwa dem Haus-
arzt vergleichbaren Ansprechpartner vorfan-
den, der auch dann für sie zuständig blieb, wenn 
eine Überweisung an andere Fachärzte notwen-
dig wurde. Natürlich gab es in diesem System 
weniger Wahlmöglichkeiten als in den alten 
Bundesländern, aber es hatte auch den unbe-
streitbaren Vorteil der größeren Übersichtlich-
keit und der stärkeren Kooperation zwischen 
den Erbringern unterschiedlicher medizinischer 
Leistungen. Das Ge

-

sundheits

-

system der 
Bundes

-

republik 

Das Gesundheitssystem in der Bundesrepublik 
weist im internationalen Vergleich einen beson

-

ders hohen Grad an Fragmentierung auf, d. h. 

die häufig hoch spezialisierten Leistungen wer-
den von unterschiedlichen Personen in ver-
schiedenen Einrichtungen erbracht, unter de-
nen es nur selten Zusammenarbeit, sondern in 
der Regel nur die vorgeschriebene briefliche 
Kommunikation gibt. Das mag für eine Vielzahl 
vorübergehender Krankheiten relativ unerheb-
lich sein, wird aber zu einem deutlich erkenn-
baren Problem im Falle von Familien mit behin-
derten Kindern und bei anderen Formen kom-
plexer Morbidität (vgl. X.3.4). 

Orientie

-

rungs

-

schwierig

-

keiten in 
Gesund

-

heits

-

fragen 

Die Vielzahl der professionellen Ansprechpart-
ner sowie die stark von den Massenmedien 
mitbestimmte Kommunikation über Gesund-
heitsfragen bewirkt bei den gesundheitsbewuß-
ten Teilen der Bevölkerung häufig eine wider-
sprüchliche Informationslage, die auch der 
gesundheitlichen Aufklärung abträglich ist. 
Immer wieder stellt sich die Frage, als wie 
authentisch bestimmte Erfahrungen, als wie 
begründet bestimmte Empfehlungen anzuse-
hen sind. Insbesondere die massenmedial ver-
mittelte Information — von verbandlichen Stel-
lungnahmen bis zur Werbung — läßt einen 
hohen Grad an Interessenbesetzung vermuten. 
Abgesehen von dem heute mit den häuslichen 
Verhältnissen meist auch nicht mehr vertrauten 
,Hausarzt', fehlt es in der Bundesrepublik weit-
gehend an als unabhängig und glaubwürdig 
geltenden und der Bevölkerung zugänglichen 
Einrichtungen der Information und Gesund-
heitsberatung, vergleichbar etwa den Verbrau-
cherzentralen mit Bezug auf die Konsumenten-
beratung (vgl. Expertise Grunow). Ebenso fehlt 
es an einer beruflichen Spezialisierung im Sinne 
z. B. der englischen Familienpflegerinnen, de-
ren Ratschläge vor Ort gegeben und umgesetzt 
werden können. Dieser Mangel wird insbeson-
dere in den neuen Bundesländern spürbar, wo 
durch die Umstrukturierung des Gesundheits-
wesens und die erweiterte Palette der thera-
peutischen Möglichkeiten erhebliche Orientie-
rungsschwierigkeiten bestehen. 

Allerdings handelt es sich hier nicht bloß 
um glaubwürdige Informationsvermittlung. In 
Frage steht hier vielmehr das Verhältnis von 
professionellem und lebensweltlich bedeu-
tungsvollem Wissen. Das medizinische Wissen 
wird immer umfangreicher und spezialiserter 
und verliert gerade deshalb an alltäglicher 
Bedeutung. Seine öffentliche Autorität entwer-
tet jedoch gleichzeitig die traditionellen Formen 
des Gesundheitswissens, wie sie häufig früher 
von Mutter zu Tochter weitergegeben wurden. 
Die Autorität von Ärzten, welche die alltägli-
chen Probleme ihrer Patienten nicht mehr ken-
nen, vermag das ,Laienwissen' in der Regel 
nicht zu ersetzen. Hier liegt ein großer Vorteil 
des Austausches zwischen Menschen mit ähnli-
chen Schwierigkeiten und Problemen, wie es 
beispielweise in Selbsthilfegruppen stattfindet. 
Die weitgehende Trennung von professioneller 
Hilfe und Selbsthilfe verhindert jedoch eine 
wechselseitige Befruchtung (vgl. Badura/v. Fer-
ber 1981; v. Ferber/Badura 1983). 
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Vernach

-

lässigung 
des fami

-

lialen 
Kontextes 

Aus einer grundsätzlicheren Perspektive ist ein 
gewisses Zusammenpassen zwischen den An-
geboten der Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens und den Bedürfnissen ihrer Adressaten zu 
fordern (vgl. Expertise Engelbert). Dabei darf 
unterstellt werden, daß sich die therapeutischen 
Einrichtungen im Regelfalle in fachlicher Hin-
sicht durchaus auf die Bedürfnisse ihrer Klientel 
einstellen, diese aber stets nur als mit Bezug auf 
bestimmte therapeutische Bedürfnisse typi-
sierte Individuen wahrnehmen. Ihr übriger 
Lebenskontext bleibt häufig ausgeklammert, ist 
den Therapeuten zuweilen auch ganz unbe-
kannt. Dies scheint besonders problematisch im 
Falle der Familienverhältnisse, welche häufig 
entweder als unterstützender oder als belasten-
der Faktor auch das Krankheits- und Heilungs-
geschehen mit beeinflussen. Die Erbringer the-
rapeutischer Leistungen lassen in der Regel das 
familiale Unterstützungspotential ungenutzt, 
und im ungünstigen Falle kann die ausschließ-
liche, kontextfreie Konzentration auf den 
Patienten auch belastende Folgen für seine 
familiale Situation haben, die den Nutzen der 
Therapie in Frage stellen. 

Das gilt in besonderem Maße für Kinder und 
Jugendliche. Aus den Forschungen über kom-
pensatorische Erziehung ist bekannt, daß sozial 
benachteiligten Kindern am ehesten dort gehol-
fen werden konnte, wo die Fördermaßnahmen 
sich nicht ausschließlich an die Kinder, sondern 
auch an ihre Familienangehörigen, insbeson-
dere die Mütter, richteten (Bronfenbrenner 
1974). Ähnliches dürfte für alle Maßnahmen der 

Gesundheitsförderung, insbesondere auch der 
Gesundheitserziehung, gelten. Gesundheitli-
che Aufklärung — beispielsweise für die Gefah-
ren von Aids oder Drogen — wird erfahrungs-
gemäß nur wirksam, wo es gelingt, Betroffen-
heit zu erzeugen, die abstrakte Gefahr also als 
reale Möglichkeit erfahrbar zu machen. Der 
Erfahrungshorizont der Kinder und Jugendli-
chen ist durch ihre Netzwerkbeziehungen 
bestimmt, und nur insoweit es gelingt, die 
Inhalte von Gesundheitserziehung in der Netz-
werkkommunikation wirksam zu machen, kann 
eine effektive Wirkung erhofft werden. 

Bedeu-
tung au

-ß

erfami

-

lialer 
Netz-
werke 

Dabei gewinnt insbesondere für Jugendliche 
nicht nur das familiale, sondern vor allem das 
außerfamiliale Netzwerk an Bedeutung. Es fehlt 
jedoch bisher weitgehend an geeigneten Kon-
taktstellen, um Gesundheitserziehung bei Ju-
gendlichen wirksam werden zu lassen. Jugend-
liche gehen besonders selten zum Arzt und 
finden auch nur selten verständnisvolle Ratge-
ber (vgl. Expertise Hurrelmann). Dies ist ange-
sichts der erheblichen Veränderungen im sozia-
len, psychischen und physischen Bereich wäh-
rend dieser Lebensphase besonders problema-
tisch und spielt eine wesentliche Rolle für die 
vergleichweise hohe Problembelastung der 
Jugendlichen und ihre beschränkten Verarbei-
tungsmöglichkeiten, welche im ungünstigen 
Falle bis zur Süchtigkeit entarten können. Zu 
erwägen wäre die Schaffung einer dem Kinder-
oder Frauenarzt analogen Spezialisierung des 
„Jugendarztes". 
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XI. Aktuelle Aufgaben der Familienpolitik: 
Der familienpolitische Handlungsbedarf 

1. Ausgangsbedingungen und 
Grundprobleme der Familienpolitik 
im vereinten Deutschland 

In der Konkurrenz um politische Prioritäten hat 
die Familienpolitik in der Bundesrepublik stets 
einen nachrangigen Platz eingenommen. Kin-
dergeld und Erziehungsgeld sind im Gegensatz 
zu den meisten übrigen Sozialleistungen bis 
heute nicht dynamisiert; sie zählen vielmehr zur 
finanzpolitischen Manövriermasse, welche in 
Zeiten knapper Kassen zur Kürzung ansteht. 
Das unwürdige Spiel, das derzeit im Zusam-
menhang mit den flankierenden Maßnahmen 
zur Neuregelung des § 218 — insbesondere mit 
Bezug auf den Rechtsanspruch auf einen Kin-
dergartenplatz — gespielt wird, verdeutlicht 
diese Schwäche vollends. Familien und Kinder 
haben keine Lobby, sie dürfen bestenfalls in 
Zeiten der Prosperität auf Berücksichtigung 
hoffen. 

Neue An

-f

orderun

-

gen an die 
Familien

-

politik 

Die Familienberichtskommission sieht es als 
ihre Pflicht an, darauf aufmerksam zu machen, 
daß eine solche Politik nicht nur ungerecht, 
sondern auch kurzsichtig ist und zunehmend 
kontraproduktiv wirkt. Sie vermag nicht jene 
Verläßlichkeit zu stiften, auf die es aus der Sicht 
der jungen Menschen ankommt, wenn sie vor 
der Frage stehen, inwieweit sie Elternverant-
wortung übernehmen sollen oder nicht. In der 
ganzen bisherigen Geschichte der Menschheit 
und auch noch in den ersten Jahrzehnten nach 
dem Zweiten Weltkrieg war die Übernahme von 
Elternverantwortung keine Frage, sondern eine 
Selbstverständlichkeit. Das erst im 19. Jahrhun-
dert erkämpfte Menschenrecht auf Ehe führte in 
Verbindung mit der Entwicklung wirtschaft-
lichen Wohlstands im 20. Jahrhundert zu einer 
nie dagewesenen Verallgemeinerung der 
Eheschließung, wodurch in demographischer 
Hinsicht die sinkenden Kinderzahlen pro Ehe 
lange Zeit kompensiert wurden. Jedoch haben 
im Spannungsfeld zwischen den Emanzipa-
tionswünschen der Frauen und dem traditiona-
len Ehe- und Familienverständnis und ange-
sichts der immer unproblematischeren Trenn-
barkeit von Sexualität und Fortpflanzung, Ehe 
und Elternschaft in jüngster Zeit an Selbstver-
ständlichkeit zunehmend verloren; sie sind zu 
einer Sache der invididuellen Entscheidung 
geworden. Das ist die grundlegend neue Her-
ausforderung, vor der heute die Familienpolitik 
steht. 

Steigende 
Ehe- und 
Kinderlo- 

Deshalb verdient Familienpolitik nicht nur eine 
höhere politische Priorität, sie bedarf ihrer viel

-

mehr, weil sich die Umstände der Familiengrün

-

sigkeit als 
Ergebnis 
der Be 
nachteili-
gung von 
Familien 

dung in jüngster Zeit entscheidend verändert 
haben. Hinzu kommt, daß die mit der Über-
nahme von Elternverantwortung verbundene 
relative Benachteiligung der Eltern in den letz-
ten Jahrzehnten spürbar zugenommen hat. Der 
zu beobachtende Trend einer von Geburtsjahr-
gang zu Geburtsjahrgang steigenden Ehe- und 
Kinderlosigkeit ist das verständliche Ergebnis 
einer wachsenden strukturellen Rücksichtslo-
sigkeit der Gesellschaft gegenüber den Fami-
lien. Hier steht nicht nur die Hilfe für sozial 
Schwache und die Kompensation von Benach-
teiligungen an, wie sie sonst für zahlreiche 
sozialpolitische Maßnahmen charakteristisch 
ist, hier geht es vielmehr um die präventive 
Sicherung der Rahmenbedingungen, unter de-
nen sich Familien und damit das Humanvermö-
gen in der Gesellschaft allein entfalten können. 
Es geht nicht um diese oder jene Einzelmaß-
nahme allein, sondern um eine stärkere Aner-
kennung von Elternverantwortung und eine 
gezielte Verbesserung der Lebensperspektiven 
insbesondere für die jungen Frauen, welche es 
heute in ihrer überwiegenden Mehrheit ver-
ständlicherweise nicht mehr für zumutbar hal-
ten, auf ihren Beruf zugunsten der Familie zu 
verzichten. Hier haben sich in den vergangenen 
Jahrzehnten Probleme aufgestaut, für die die 
demographische Entwicklung — am deutlich-
sten zur Zeit in den neuen Bundesländern — 
lediglich ein Symptom darstellt. 

Die neuen familienpolitischen Herausforderun-
gen werden allerdings nicht nur durch die 
spürbar gestiegene Benachteiligung der Eltern 
im Vergleich zu Kinderlosen und durch die 
Emanzipationsansprüche der Frauen, sondern 
auch durch die immer noch dominante Defini-
tionsmacht jener Männer bestimmt, die in Poli-
tik, Wirtschaft und Wissenschaft nach wie vor 
die sozialen und familialen Lebensfragen als 
nachrangig oder gar als Bagatellsachen und 
Privatangelegenheiten abtun. Eine Mehrzahl 
dieser Männer blockiert die notwendige Famili-
enorientierung der Gesellschaft und den Abbau 
der strukturellen Rücksichtslosigkeiten der ge-
sellschaftlichen Teilsysteme. Durch das vorherr-
schende Kalkül der „Gewinn- und Nutzenmaxi-
mierung", das ohne Rücksicht auf den Werteho-
rizont einer humanen und demokratischen 
Gesellschaft und den sittlichen Anspruch auf 
„Mäßigkeit und soziale Verantwortung" prakti-
ziert wird, wird nicht nur die Umwelt zugrunde 
gerichtet, es werden auch rücksichtslos Men-
schen ins Elend gestürzt. 

Aufklärung tut not, daß wirtschaftliche Effi

-

zienz, allgemeine Wohlstandsmehrung samt 
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Neu- und 
Umorien

-

tierung 
erforder

-

lich  

Machterwerb und -erhalt für politische Grup-
pierungen sich in einer Demokratie übergeord-
neten Ansprüchen und Ordnungssystemen der 
sozialen Verantwortung und Sittlichkeit zu beu-
gen haben. Diese Zusammenhänge müssen 
gelehrt, gelernt, immer wieder unter neuen 
Konstellationen und Entwicklungen erforscht 
und politisch zur Diskussion gestellt werden. 
Die Einseitigkeit von Teilsystemen der Gesell-
schaft, die nur an ihrer eigenen Effizienz orien-
tiert sind, ist nicht durch Proklamationen auflös-
bar; sie ist nur durch Neu- und Umorientierun-
gen in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zu 
überwinden, welche zu einer gleichrangigen 
gegenseitigen Anerkennung von Wirtschafts- 
und Sozialsystemen der Gesellschaft führen. 

Dazu scheint die Einsicht in die Schäden, wel-
che die Werteblindheit einer Ellbogengesell-
schaft bereits angerichtet hat, unerläßlich. Aber 
wichtiger sind die Aufklärung und das Wecken 
der Bereitschaft, sich den neuen Herausforde-
rungen zu stellen und nicht nur die bereits 
angerichteten Schäden zu beseitigen, sondern 
die Werteblindheit selbst zu bekämpfen und 
abzubauen. Bei der Lösung dieser Aufgabe 
kommt den Familien als Vermittler von Werten 
außerordentliche Bedeutung zu. Familienpoli-
tik gewinnt so einen zentralen Rang im Rahmen 
einer Politik der Gestaltung gesellschaftlicher 
Strukturen, die zugleich das Fundament für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland sind. 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß in Wissen-
schaft, Politik und Wirtschaft das Verständnis 
für die Bedeutung der Familie wächst. Dies zeigt 
sich nicht nur an zahlreicher werdenden fami-
lienorientierten wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen und dem zunehmenden Engagement 
junger Väter in der Familie, sondern exempla-
risch unter anderem auch in dem jüngst von 
Marion Dönhoff, Meinhard Miegel, Wilhelm 
Nölling, Edzard Reuter, Helmut Schmidt, 
Richard Schröder und Wolfgang Thierse veröf-
fentlichten Manifest (Marion Dönhoff u. a., 
1992, S. 31f.). In ihm wird eine durchgreifende 
Revision politischer Prioritäten zugunsten der 
Familienpolitik gefordert. 

Neben diesem veränderten Gewicht der Famili-
enpolitik gelten für die gegenwärtige Familien-
politik zwei weitere Rahmenbedingungen, die 
es angebracht erscheinen lassen, den familien-
politischen Empfehlungen einige weitere Über-
legungen voranzustellen. Diese Bedingungen 
sind 

1. die gegenwärtig deutlich sichtbaren Gren-
zen der Finanzierbarkeit sozialer Leistungen 
und 

2. unterschiedliche Bedingungskonstellationen 
der Familienpolitik in West- und Ostdeutsch-
land. 

Grenzen 
des 

Sozial

-

leistungs

-

systems 

Schon seit Mitte der 70er Jahre stößt das hoch-
entwickelte Sozialleistungssystem Deutsch-
lands auf Expansionsgrenzen. Diese verdienen 
um so mehr Beachtung, als die öffentlichen 

Haushalte in den nächsten Jahren durch Ausga-
ben für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, 
für den Aufbau in den ostdeutschen Ländern, für 
Hilfen an die ost- und südosteuropäischen Staa-
ten, für die finanziellen Leistungen an die Euro-
päische Gemeinschaft und für die Hilfen an die 
Entwicklungsländer ungewöhnlich stark in An-
spruch genommen werden. Diese Belastungen 
sind ein wesentlicher Grund für die von ver-
schiedenen Seiten erhobene Forderung nach 
einer „Wende" in der Sozialpolitik und generell 
nach einem finanzpolitischen Sparkurs, von 
dem auch die Familienpolitik nicht ausgenom-
men werden dürfe. 

Dazu ist zunächst darauf hinzuweisen, daß — 
wie u. a. in diesem Kapitel gezeigt werden wird 
— nicht alle Entwicklungen und Verbesserun-
gen der Familienpolitik Geld kosten. Auch eine 
verbesserte, familienorientierte Raum- und Ver-
kehrsplanung, eine vermehrte Baulandbereit-
stellung von Seiten der Gemeinden und Verbes-
serungen der Kooperation zwischen allen Trä-
gern der Familienpolitik sind Beispiele für Mög-
lichkeiten des Ausbaus der Familienpolitik. 

Prinzipien 
einer ziel

-

gerichte

-

ten Fami-
lienpolitik 

Gleichwohl ist festzuhalten, daß die Forderung, 
auch die Familienpolitik durch Mittelkürzun-
gen bei den direkten und indirekten Transfers in 
die Sparpolitik einzubeziehen, gegen wesentli-
che Prinzipien bzw. Merkmale einer zielgerich-
teten Familienpolitik verstößt. Dazu gehören: 

1. das Prinzip der Verläßlichkeit; 

2. eine zeitraumbezogene, systemumfassenden 
Strategie, d. h. eine Strategie, die langfristig 
angelegt ist, die für die Familie relevanten 
Politikbereiche übergreifend aufeinander 
abstimmt und im Rahmen eines nach Priori-
täten geordneten Stufenplanes konsequent 
auf das familienpolitische Zielsystem bezo-
gen ist; 

3. das Prinzip der Orientierung an einem mög-
lichst widerspruchsfreien Zusammenhang 
von familienpolitischen Zielen, Grundsätzen 
und zielkonformen Institutionen und Maß-
nahmen; 

4. das Prinzip der Effizienz des Trägersystems 
der Familienpolitik. 

Verläß

-

lichkeit 
Das Prinzip der Verläßlichkeit der Familienpoli-
tik läßt sich völlig analog zu dem von Walter 
Eucken postulierten Prinzip der Konstanz der 
Wirtschaftspolitik begründen (Eucken 1952, 
S. 285 ff.). Eine instabile, diskontinuierliche 
Wirtschaftspolitik wirkt einer Verstetigung des 
wirtschaftlichen Verhaltens und einer stetigen 
Wirtschaftsentwicklung entgegen, weil sie Un-
sicherheit und Irritationen bewirkt und Ver-
trauen zerstört. Eine instabile, inkonstante 
Familienpolitik wird Zweifel hinsichtlich der 
mittel- und langfristigen Verläßlichkeit der wirt-
schaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen 
wecken, die für die Geburt, die Versorgung und 
die Erziehung von Kindern, für die partner-
schaftlichen Beziehungen zwischen den Eltern 
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und für die intergenerative Solidarität von gro-
ßer Bedeutung sind. Vertrauen in die Verläß-
lichkeit und in die Stabilität der Rahmenbedin-
gungen und der Familienpolitik ist vor allem 
deswegen erforderlich, weil Entscheidungen für 
Kinder die Lebenslage der Eltern und der Kin-
der dauerhaft nachhaltig beeinflussen. Junge 
Menschen erwarten daher zu Recht ein hohes 
Maß an Verläßlichkeit der für die Familiengrün-
dung relevanten Rahmenbedingungen. Zu die-
sen Rahmenbedingungen gehören nicht nur 
eine phasenspezifisch ausgestaltete Familien-
politik (vgl. dazu BMJFG 1980) und nicht nur die 
Leistungen des Familienlastenausgleichs im 
engeren Sinn, sondern auch die Wohnbedin-
gungen, die Kinderbetreuungseinrichtungen 
und die familienunterstützenden Netzwerke. 
Die bisherige Familienpolitik läßt eine solche 
Verläßlichkeit vermissen. Sie trägt auch nur 
unzureichend den Leistungen der Familien für 
die Gesellschaft Rechnung. Schon der Begriff 
Familienlastenausgleich ist unzulänglich. Er 
sollte eigentlich nach Inhalt und Volumen ein 
Familienleistungsausgleich sein. 

Da familienpolitische Instrumente eine nicht 
unwesentliche Entscheidungsdeterminante für 
die Verwirklichung des Kinderwunsches dar-
stellen, muß es von jungen Eltern als ein Ver-
trauensbruch empfunden werden und auf die 
nachrückenden Generationen künftiger Eltern 
entmutigend wirken, wenn diese Rahmenbe-
dingungen einmal verbessert und dann wieder 
verschlechtert werden. Daher ist es verfehlt, im 
Falle von Verknappungen öffentlicher Mittel 
die Leistungen für die Familien „zurückzufah-
ren". 

Besonders starke Irritationen könnte eine insta-
bile Familienpolitik in Ostdeutschland auslö-
sen, da die seit 1972 in der Deutschen Demokra-
tischen Republik entwickelte und realisierte 
Familienpolitik in sich stimmig war, über eine 
breite Skala gut aufeinander abgestimmter, zie-
lorientierter Instrumente verfügte, konsequent 
durchgehalten wurde und einen hohen Zieler-
reichungsgrad aufwies (Lampert 1981, S. 62 ff.). 
Mit dieser Feststellung soll jedoch nicht ver-
kannt werden, daß es in einer pluralistischen, 
verbändestaatlich organisierten Mehrparteien-
demokratie schwieriger ist, eine Politik „aus 
einem Guß" zu konzipieren und umzusetzen als 
in einem ideologisch monistischen Einparteien-
system, das auf die vielfältigen und divergieren-
den Interessen der Bürger weniger Rücksicht 
nimmt. 

Lang

-

fristige 
Strategie 

Eine zeitraumbezogene, langfristig angelegte 
familienpolitische Strategie ist erforderlich, weil 
es angesichts der Knappheit öffentlicher Mittel 
nicht möglich ist, alle Ziele gleichzeitig zu 
erreichen, das familienpolitische Zielsystem 
also nur langfristig Schritt für Schritt realisiert 
werden kann. Die Mittel, die in einer bestimm-
ten Periode verfügbar gemacht werden können, 
müssen so effizient wie möglich eingesetzt wer-
den, d. h. erstens, sie müssen auf die Deckung 

der jeweils dringendsten familienpolitischen 
Bedarfe konzentriert werden, und zweitens, es 
müssen die Komplementarität der Instrumente 
und die auf dieser Komplementarität beruhen-
den Verstärkungseffekte beachtet werden. Bei-
spiele für Instrumente, die in hohem Maße 
komplementär sind, sind der Erziehungsurlaub, 
das Erziehungsgeld und die Anerkennung von 
Erziehungsjahren in der Rentenversicherung. 
Die Effizienz dieser Instrumente könnte noch 
gesteigert und das bei manchen vorhandene 
Mißtrauen gegen diese Instrumente als Mittel 
zur Beibehaltung der traditionellen Arbeitstei-
lung zwischen Mann und Frau abgebaut wer-
den, wenn in absehbarer Zeit als komplemen-
täre Instrumente Maßnahmen zur Förderung 
der beruflichen Reintegration von Eltern, die 
Erziehungsurlaub genommen haben, einge-
führt werden würden. 

Wider

-

spruchs

-

freier Zu

-

sammen

-

hang fa

-

milienpo

-

litischer 
Ziele in 
den rele-
vanten 
Politik-
bereichen 

Die Notwendigkeit, eine familienpolitische 
Strategie zu entwickeln und umzusetzen, die 
die für die Familie relevanten Politikbereiche 
übergreift, ist eine unausweichliche Konse-
quenz der Tatsache, daß die wirtschaftlichen 
und sozialen Lebensbedingungen von Familien 
nicht nur durch die wirtschaftlichen Ressourcen, 
also durch Einkommen und Vermögen, und 
nicht nur durch ihren (rechtlichen und sozialen) 
Status maßgeblich beeinflußt werden, sondern 
auch durch die Wohnverhältnisse, den Gesund-
heitszustand der Familienmitglieder, die Sozia-
lisations- und Bildungschancen der Kinder in 
Kinderbetreuungseinrichtungen und im Bil-
dungssystem sowie durch die Anerkennung von 
Elternschaft bei Arbeitgebern, Verwaltungen, 
in Schulen und in der Öffentlichkeit. Familien-
politik als Politik der Beeinflussung der Lebens- 
und Entwicklungsbedingungen von Familien 
und Familienmitgliedern umfaßt daher mehr als 
eine Familienlastenausgleichspolitik. Vielmehr 
müssen ihre Ziele mit der Hilfe und den Instru-
menten der Beschäftigungs- und der Arbeits-
marktpolitik, der Vermögens-, der Wohnungs- 
und der Verkehrspolitik, der Gesundheits-, der 
Bildungs- und der Kulturpolitik, der Jugend-, 
der Frauen- und der Altenhilfepolitik auf allen 
Ebenen politischen Handelns, d. h. auf zentral-
staatlicher, regionaler und kommunaler Ebene 
und unter Einbeziehung auch der nicht staatli-
chen, politisch relevanten Organisationen wie 
der Wohlfahrtsverbände, der Arbeitgeber und 
der Arbeitgeberverbände sowie der Gewerk-
schaften zu erreichen versucht werden. 

Im Sinne dieses breiten Verständnisses von 
Familienpolitik werden im Anschluß an diese 
Einführung aktuelle familienpolitische Aufga-
ben und der familienpolitische Handlungsbe-
darf in der Beschäftigungs- und Arbeitsmarkt-
politik (Abschnitt 2), in der Vermögens- und 
Wohnungspolitik (Abschnitt 3), in der Familien-
lastenausgleichspolitik (Abschnitt 4), in der 
Familienpolitik auf örtlicher und regionaler 
Ebene (Abschnitt 5) und in der Bildungspolitik 
(Abschnitt 6) dargestellt. 
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Der skizzierte Zusammenhang zwischen ver-
schiedenen politischen Handlungsfeldern ist 
auch der entscheidende Grund für die Notwen-
digkeit, Familienpolitik auf der Grundlage einer 
Konzeption im Sinne eines in sich möglichst 
widerspruchsfreien Zusammenhangs von fami-
lienpolitischen Zielen, Grundsätzen, zielkonfor-
men Institutionen und Maßnahmen zu betrei-
ben. 

Effizienz 
des 

Träger

-

systems 

Effizienz des Trägersystems der Familienpolitik 
und damit der Familienpolitik selbst setzt vor-
aus, daß die Träger auf allen Ebenen (Zentral-
staat, Länder, Kreise und Kommunen) Familien-
politik als ihre Aufgabe begreifen und zusam-
menwirken, um ein zieladäquates, möglichst 
vollständiges und möglichst gut aufeinander 
abgestimmtes, komplementäres Instrumenta-
rium zu entwickeln und koordiniert einzusetzen 
(vgl. dazu insbesondere Abschnitt 5 dieses Kapi-
tels). 

Unter

-

schiedli

-

che Be

-

dingungen 
für Fami

-

lienpolitik 
in Ost- 

 

und in 
West

-

deutsch

-

land 

Das zweite Charakteristikum der aktuellen 
familienpolitischen Situation neben der größer 
gewordenen Knappheit öffentlicher Mittel be-
steht darin, daß es die gesamtdeutsche Famili-
enpolitik im Westen und im Osten Deutschlands 
mit unterschiedlichen Bedingungskonstellatio-
nen zu tun hat (vgl. dazu auch BMFuS 1991). 
Z. B. wurden die Familien in den neuen Bundes-
ländern mit einem für sie neuen Jugend-, Fami-
lien- und Sozialrecht konfrontiert, so daß ein 
hoher Beratungsbedarf entstand (vgl. zu diesen 
Problemen u. a. Kapitel V). Für viele Familien, 
insbesondere für Frauen, ergeben sich aus dem 
Zusammenbruch zahlreicher Kinderbetreu-
ungsstätten Probleme der Vereinbarkeit von 
Familien- und Erwerbstätigkeit sowie von Fami-
lientätigkeit und Ausbildung und wegen des 
Fehlens von Betreuungsplätzen eine Vergröße-
rung des Risikos der Arbeitslosigkeit. Ein weite-
res Problem ergibt sich daraus, daß im dualen 
Familienlastenausgleich die Steuerfreibeträge 
für Kinder großes Gewicht haben und daß auch 
die Wohnungsbauförderung im wesentlichen in 
steuerlichen Entlastungen besteht. Angesichts 
der in den neuen Bundesländern merklich nied-
rigeren Einkommen bedeutet dies im Vergleich 
zu Westdeutschland eine erhebliche Abschwä-
chung der steuerlichen Entlastungseffekte (vgl. 
dazu Abschnitt 3.2. dieses Kapitels). 

Auf diese Besonderheiten in Ostdeutschland 
sollte die Familienpolitik reagieren, soweit 
dadurch nicht Ordnungsprinzipien der Famili-
enpolitik (Pluralität, Subsidiarität, Solidarität) 
verletzt und unverhältnismäßig hohe Mittel 
benötigt werden. 

Den familienpolitischen Empfehlungen in den 
folgenden Abschnitten liegen drei Thesen 
zugrunde. 

Die erste These folgt aus einer Tatsache, die — 
vermutlich wegen der der Wirtschaft in Indu-
striegesellschaften zugeschriebenen dominan-
ten Bedeutung — vielfach übersehen wird: im 
Lebenszyklus gehen die Erziehung, die Ausbil- 

Unter

-

bewer

-

tung 
familialer 
Leistungen 

dung und die Versorgung der nachwachsenden 
Generation der Erwerbstätigkeit stets voraus. 
Die Schaffung der Grundlagen und der Voraus-
setzungen für die Bildung des Humanvermö-
gens in den und durch die Familien sind daher 
die unverzichtbare Basis für eine effiziente Wirt-
schaft. 

Diese Leistungen der Familien für die Volks-
wirtschaft und für die Gesellschaft werden — 
wie bereits gezeigt wurde — in der Öffentlich-
keit und in der Politik massiv unterbewertet. 
Aus Schätzungen des volkswirtschaftlichen 
Wertes der in den Familien unentgeltlich 
erbrachten wirtschaftlichen und sozialen Lei-
stungen ergibt sich, daß in der Bundesrepublik 
Deutschland dieser Wert in etwa so hoch ist wie 
der Wert der im Sozialprodukt erfaßten Leistun-
gen. 

Diese etwa gleich große Wertschöpfungslei-
stung von Familientätigkeit einerseits und Er-
werbstätigkeit andererseits sowie die Bedeu-
tung der Erziehung und Bildung der nachwach-
senden Generationen veranschaulichen die 
Validität der zweiten These: aufgrund der aus 
gesellschaftlicher Perspektive bestehenden 
Gleichwertigkeit von Familientätigkeit und 
Erwerbstätigkeit und von Familientätigkeit und 
Ausbildung muß die Vereinbarkeit von Fami-
lientätigkeit einerseits und Erwerbstätigkeit 
bzw. Ausbildung andererseits ausgehend vom 
Prinzip der Gleichwertigkeit angestrebt werden. 
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen folgende 
Defizite abgebaut werden: 

Abzu-
bauende 
Defizite 

— die Verschlechterung der Lebenslage für 
Eltern und Alleinerziehenden, die durch 
massive Einkommensverluste bei Über-
nahme von Erziehungs- und Versorgungs-
aufgaben sowie durch Versorgungsmängel 
einschließlich der Wohnungsversorgung 
hervorgerufen wird; 

— Benachteiligungen der Mütter durch die tra-
ditionelle Aufgabenteilung zwischen den 
Geschlechtern; 

— fehlende Betreuungseinrichtungen auf 
Zeit; 

— Nicht-Koordinierbarkeit beruflicher und f a-
milialer Zeitplanungen und Verpflichtun-
gen; 

— Ausgrenzung von Eltern und Familien durch 
ihre Umwelt; 

— Diskriminierung von Eltern und Kindern 
durch gesellschaftliche Gruppen, die Kinder 
ablehnen; 

— Schwierigkeiten beim unmittelbaren Zu-
gang zu Beratungsinstitutionen und Fach-
leuten in Notlagen; 

— die nur in Ansätzen vorhandene eigenstän-
dige soziale Sicherung der die Erziehungs- 
und Versorgungsaufgabe wahrnehmenden 
Eltern, die die bisher übliche ungleichwer- 
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tige Behandlung von Familientätigkeit und 
Erwerbstätigkeit veranschaulicht; 

— Ungleichheiten in der steuerlichen Bela-
stung, die auf eine unzulängliche Berück-
sichtigung der mit Kindern verbundenen 
Budgetrestriktionen zurückgehen. 

Die dritte These ist abgeleitet aus der von den 
einschlägigen Wissenschaften herausgestellten 
Bedeutung der Rahmenbedingungen für die 
Erziehung und Sozialisation von Kindern in 
Verbindung mit dem Ziel der Vereinbarkeit von 
Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit sowie 
von Familientätigkeit und Ausbildung: bei jeder 
möglichen Variante der Kombination von Fami-
lientätigkeit einerseits sowie Erwerbstätigkeit 
oder Ausbildung andererseits müssen die Ent-
wicklungsinteressen der Kinder und die Bedürf-
nisse pflegebedürftiger Familienmitglieder 
gleichwertig neben den Interessen der Eltern 
berücksichtigt werden. 

2. Familienpolitische Orientierung und 
Ausgestaltung der Beschäftigungs- 
und Arbeitsmarktpolitik 

Verein

-

barkeit 
von Fami-
lien- und 
Erwerbs-
tätigkeit 

Wenn unter Berücksichtigung der in XI.1 ent-
wickelten Thesen der Schwerpunkt einer Fami-
lienorientierung von Beschäftigungs- und Ar-
beitsmarktpolitik in der Bundesrepublik um-
schrieben werden soll, muß folgende Formulie-
rung gewählt werden: 

Es ist ein zwingendes Gebot der sozialen 
Gerechtigkeit, bei der Verfolgung des Zieles der 
Vereinbarkeit von Familientätigkeit und Er-
werbstätigkeit sowie der Vereinbarkeit von 
Familientätigkeit und Ausbildung alle Möglich-
keiten auszuschöpfen, um diese Vereinbarkeit 
für Männer und Frauen zu tatsächlich gleich-
wertigen, wählbaren Alternativen zu machen. 

Wahlmöglichkeiten zu haben bedeutet zu-
nächst, einen Erwerbsarbeitsplatz erhalten zu 
können, der dem jeweiligen Qualifikationsni-
veau und dem verfügbaren Zeitbudget ent-
spricht. Dazu wurde bereits in Kapitel VII 
gesagt, daß in Fragen der Politik zu unterschei-
den sei zwischen den Anforderungen, die zur 
Sicherung von Familieneinkommen an die 
Beschäftigungspolitik, insbesondere im Zei-
chen der transformationsbedingten Arbeitslo-
sigkeit in den neuen Bundesländern, zu richten 
sind, und jenen, die eher auf die Art und 
Ausformung der Beschäftigungsverhältnisse, 
insbesondere der Arbeitsverträge, und damit 
auf die Möglichkeiten der Kombination von 
Erwerbszeit und Familienzeit abstellen. 

In den folgenden Abschnitten werden zwar aus 
gutem Grund Beschäftigungs- und Arbeits-
marktpolitik als zueinander komplementäre 
Politikbereiche behandelt. Gleichwohl darf kein 
Zweifel daran bestehen, daß der beschäfti-
gungspolitischen Aufgabe, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen zu fördern, — vor allem in Ost

-

deutschland — gegenwärtig (auch) unter fami-
lienpolitischen Gesichtspunkten absolute Prio-
rität gebührt (2.1). Es kann nicht sein, daß über-
sehen wird, wie stark die Last der Wiederverei-
nigung die Familien in Ostdeutschland trifft. — 
Gleichwohl muß Wert darauf gelegt werden, 
daß mit der Begründung bzw. Erhaltung markt-
gerechter Produktionsstrukturen zugleich den 
Bedürfnissen moderner Familien nach Ände-
rungen in der Arbeitszeitgestaltung, Hilfen zur 
Erleichterung der Rückkehr in den Beruf nach 
einer Familienphase und verbesserten sowie 
vermehrten Angeboten an Kinderbetreuungs-
einrichtungen in Ost und West zu begegnen 
ist. 

2.1 Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik 
als komplementäre Politikbereiche 

Priorität 
für eine 
investive 
Beschäfti

-

gungspoli

-

tik in den 
neuen 
Bundes-
ländern 

Es kann gar kein Zweifel daran bestehen: Sieht 
man — wie es sein muß — die Bundesrepublik 
Deutschland als Gesamtheit, dann ist als fami-
lienpolitisches Problem Nummer eins das Aus-
maß der Arbeitslosigkeit in den neuen Bundes-
ländern zu nennen. Mit dieser Festlegung soll 
der Tatbestand der Arbeitslosigkeit in den alten 
Bundesländern nicht verharmlost werden. Er 
trifft — wie in V11.5 ausgeführt wurde — die 
Familien jedoch völlig anders als es im Osten 
der Fall ist. Deshalb decken sich wirtschafts-
politische und familienpolitische Forderungen 
in einem Plädoyer für eine Arbeitsplätze schaf-
fende und damit wachstumsorientierte Politik 
der Förderung von Investitionstätigkeit auf 
allen Ebenen der privaten und öffentlichen 
Wirtschaft der neuen Bundesländer. 

Es kann vor diesem Hintergrund offenbleiben, 
ob tatsächlich — wie gelegentlich verlautet — 
sich alle Experten verrechnet und das Ausmaß 
des desolaten Zustandes der DDR-Wirtschaft 
und ihrer Produktivität total unterschätzt haben. 
Eher wurden wohl die falschen konsultiert. 
Heute ist kaum noch umstritten, daß die Herstel-
lung eines auf Marktfähigkeit ausgerichteten 
Produktivitätsstandards in den neuen Bundes-
ländern eine enorme Investitionsleistung der 
privaten Wirtschaft und der öffentlichen Hand 
erfordert, die zumindest 15 Jahre andauern 
muß, sollen jene modernen Wirtschaftsstruktu-
ren entstehen, die nach einem konsequenten 
Ausräumen alter Industriekerne durchaus mög-
lich sind. Das aber setzt voraus, daß das Human-
vermögenspotential qualitativ hochwertig ist 
und bleibt, was sich kaum erreichen läßt, wenn 
die Lebensbedingungen in den Familien weder 
der Regeneration noch der Sozialisation förder-
lich sind. 

Arbeitslo-
sigkeit als 
Problem-
feld der 
Familien-
politik 

Für die gleiche Zeitspanne von (vermutlich) 
mehr als 15 Jahren wäre deshalb eine Familien-
politik zu konzipieren, die Arbeitslosigkeit in 
Familien als ihr ureigenes Problemfeld betrach-
tet. Pauschale Kürzungen der Lohnersatzlei-
stungen ohne die besondere Berücksichtigung 
der politischen und sozialen Besonderheiten des 
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Transformationsprozesses sind unangemessen. 
Es darf hier nicht verkannt werden, daß die weit 
verbreitete „Vermögenslosigkeit" der Familien 
in Ostdeutschland deren Handlungsspielräume 
zusätzlich begrenzt. Es ist insbesondere dafür 
Sorge zu tragen, daß ein Niveau der Existenzsi-
cherung für Eltern und Kinder gewährleistet ist, 
welches Entscheidungen gegen die Familie ver-
hindert. Schließlich kann nicht akzeptiert wer-
den, daß wegen der wirtschaftlich ungünstigen 
Rahmenbedingungen in der Übergangsperiode 
zu einer Sozialen Marktwirtschaft in einem Teil 
unseres Landes eine ganze Generation wegen 
Befürchtungen über soziale Unsicherheiten zur 
Kinderlosigkeit verurteilt wird. 

Belastun-
gen durch 

ökono-
misch er-

zwungene 
Mobilität 

Unter familienpolitischem und wirtschaftspoliti-
schem Aspekt sind ebenfalls jene Beobachtun-
gen gleichsam besorgniserregend, die sich auf 
die Abwanderungen aus den neuen Bundeslän-
dern wegen fehlender Arbeitsplätze beziehen. 
Es ist nicht zu übersehen, daß diese ökonomisch 
erzwungene Mobilität familiale Zusammen-
hänge beeinträchtigt oder gar zerstört. Nach 
allen bisherigen Erfahrungen sind es junge, 
relativ gut ausgebildete Arbeitskräfte, die in 
den Westen wandern. Die Verfügbarkeit quali-
fizierter Arbeitskräfte stellt einen wichtigen 
Standortfaktor dar. Eine Ausdünnung des vor-
handenen Arbeitshumanvermögens gefährdet 
die Entwicklungsaussichten für die neuen Bun-
desländer. 

Dem gänzlichen Verlust von Humanvermögen 
kann die Bevölkerung in den neuen Ländern 
durch Pendlertätigkeit begegnen. Die häufig 
sehr langen Pendelzeiten und -wege stellen 
allerdings für die Betroffenen erhebliche physi-
sche, psychische und familiäre Belastungen dar. 
Ein Drittel von ihnen sind Wochenendpendler. 
Der durchschnittliche Anfahrtsweg der Tages-
pendler und -pendlerinnen beträgt 59 Kilome-
ter. Dennoch bedeutet die Pendlertätigkeit eine 
Entlastung unter kurzfristigen Arbeitsmarktge-
sichtspunkten. Die bisher noch relativ geringe 
Umzugsneigung von Pendlerinnen und Pend-
lern ist sicherlich von der Hoffnung beeinflußt, 
in absehbarer Zeit einen Arbeitsplatz in Ost-
deutschland zu erhalten (Scheremet/Schupp 
1992, S. 24 ff.) 

Plädoyer 
des Insti

-

tuts für 
Arbeits

-

markt- 
und Be

-

rufsfor

-

schung 

Vor diesem Hintergrund kann sich die Familien-
berichtskommission inhaltlich voll den Auffas-
sungen über politischen Handlungsbedarf an-
schließen, die das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) und der Sachverständi-
genrat vertreten. Generell muß dem „Plädoyer" 
des IAB „für eine investive Beschäftigungs- und 
Arbeitsmarktpolitik in den neuen Bundeslän-
dern" uneingeschränkt zugestimmt werden. 
Wie im Abschnitt VII.4 bereits erwähnt wurde, 
unterstellt das IAB, daß für den Zeitraum von 
1992 bis 2000 Anlageinvestitionen in Höhe von 
insgesamt 1,3 Billionen DM „notwendig", aber 
auch „prinzipiell real und monetär realisierbar" 
sind. Im einzelnen wird davon ausgegangen, 

daß 750 Milliarden DM an Bau- und Ausrü-
stungsinvestitionen der Wi rtschaft ohne Woh-
nungsbau, 250 Milliarden DM an Wohnungs-
bauinvestitionen und 300 Milliarden DM an 
staatlichen und quasi-öffentlichen Investitionen 
(einschließlich Altlastensanierung) notwendig 
sind, alles gerechnet in konstanten Preisen des 
zweiten Halbjahres 1990 (Blaschke u. a. 1992, 
S. 126). 

Ob und wie rasch dieser investive Beschäfti-
gungsschub greift, kann zur Zeit niemand sicher 
voraussagen. Selbst wenn der Sachverstän-
digenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung (SVR) in seinem Jah-
resgutachten 1992/93 eine deutliche Belebung 
der Unternehrnensinvestitionstätigkeit in Ost-
deutschland von 40,5 Mrd. DM (1991) auf 60,0 
Mrd. DM (1992) konstatiert, muß er dennoch 
relativierend darauf verweisen, daß die Investi-
tionsausgaben der Unternehmen pro Kopf der 
Bevölkerung erst bei rund 65 % des westdeut-
schen Niveaus liegen. Zwar sind die Investitio-
nen in die Infrastruktur selbst im Vergleich zu 
Westdeutschland bereits recht hoch, die Woh-
nungsbauinvestitionen dagegen sehr niedrig 
(SVR 1992/93, S. 93f.). Der Sachverständigenrat 
wehrt sich allerdings gegen die oft zu hörende 
Feststellung, es sei ein allgemeiner Investitions-
absentismus der Unternehmen zu registrieren 
und verweist auf Rahmenbedingungen, die sich 
hier störend auswirken — und änderbar sind 
(SVR 1992/93, S. 95). 

Empfeh-
lungen 
des Sach

-

verständi

-

genrats 
zur Begut-
achtung 
der ge

-

samtwirt

-

schaftli

-

chen Ent-
wicklung 

Ebenso deutlich wie die Fünfte Familienbe-
richtskommission (siehe VII.5) verweist der 
Sachverständigenrat auf die Befürchtungen und 
Verunsicherungen der betroffenen Menschen, 
für die die konkret erlebte Arbeitslosigkeit oder 
die Sorge um den Verlust ihres Arbeitsplatzes 
schwerer wiegen als die erreichten Fortschritte. 
Das Vertrauen in den mit viel Zuversicht einge-
schlagenen marktwirtschaftlichen Weg sei er-
schüttert. Er folgert: Weil es einen Königsweg 
für einen synchronen Verlauf zwischen dem 
Zusammenbruch des DDR-Systems und dem 
Neuaufbau nicht gibt, weil der Mangel an 
rentabler Beschäftigung — vermutlich noch auf 
lange Zeit — das gravierendste Problem in 
Ostdeutschland bleibe, müsse die wachstums-
orientierte Politik konsequent weiterbetrieben 
und zudem verbessert werden. Aus dem glei-
chen Grund seien noch viele Jahre lang flankie-
rende sozialpolitische Maßnahmen erforderlich, 
um die Härten für die von der Anpassungskrise 
besonders Betroffenen zu mildern. 

Die Empfehlungen des Sachverständigenrats 
für Maßnahmen am Arbeitsmarkt bleiben 
zurückhaltend. Sie decken sich wiederum mit 
der Meinung der Fünften Familienberichtskom-
mission. Es wird erwähnt, daß ein verstärktes 
Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen den Interes-
sen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
entgegenkommen könne. Steuerliche Rege-
lungen sollten die räumliche Mobilität nicht 
benachteiligen, sondern begünstigen. Ferner 
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würde eine Entspannung auf dem Wohnungs-
markt durch Erweiterung des Angebotes sicher-
lich die Mobilität der Arbeitskräfte fördern. 
Trotz aller begründeten Vorbehalte gegen Maß-
nahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik könne 
zudem auf den weiteren nach wie vor breiten 
Einsatz dieser Instrumente nicht verzichtet wer-
den. Durch Ausbildung, Fortbildung und Um-
schulung, aber auch durch Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen sei die Qualifikation und 
Motivation der Menschen zu erhalten und zu 
fördern, ohne zugleich den Prozeß der Um-
strukturierung und des Neuaufbaus zu hemmen 
(SVR 1992/93, S. 179, 187, 190). 

Bei alldem muß jedoch nach Meinung der 
Familienberichtskommission sehr sorgfältig be-
dacht werden, daß es dann, wenn es dennoch 
keine Arbeitsplätze gibt, zu „einer neuen Welle 
tiefer Frustration" kommen kann. Von ostdeut-
schen Forscherinnen und Forschern wird in 
diesem Zusammenhang ganz deutlich hervor-
gehoben, daß „damit zusätzliche Konflikte und 
Widersprüche beim Umgang mit und beim Erle-
ben von Arbeitslosigkeit gleichsam vorpro-
grammiert sind". Den Menschen in den neuen 
Bundesländern würden zur subjektiven Bewäl-
tigung von Arbeitslosigkeit „Verhaltensqualitä-
ten und Subjekteigenschaften (zugemutet), die 
in deren Sozialisation in der real-sozialistischen 
Gesellschaft eine nur höchst untergeordnete 
Rolle spielten" (Kretzschmar 1993, S. 122, 
114). 

Feststel

-

lungen 
der Bun

-

desanstalt 
für Arbeit 

Der Sachverständigenrat signalisiert seine 
Übereinstimmung mit der grundsätzlichen Fest-
stellung der Bundesanstalt für Arbeit (BA): 

— Die investive Komponente der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik müsse in Kombination 
mit anderen Politikbereichen zur Schaffung 
von Dauerarbeitsplätzen konsequent weiter 
ausgebaut werden. 

— Die Arbeitsmarktpolitik könne beim Aufbau 
eines selbsttragenden Beschäftigungsauf-
schwungs als Basis für eine international 
wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft 
nur eine flankierende Rolle spielen. 

— Trotz des eindeutig gebotenen Primats der 
Wirtschaftspolitik sei bisher jedoch vor allem 
die Arbeitsmarktpolitik im Umstrukturie-
rungsprozeß überfordert worden (Bogai/ 
Buttler 1992, S. 2, 11, 14f., 24 ff.). 

Daß gerade unter den schwierigen Bedingun-
gen des Transformationsprozesses auf die 
Gleichrangigkeit von Familienpolitik und Wirt-
schaftspolitik zu achten ist, hat der Wissen-
schaftliche Beirat für Familienfragen beim Bun-
desministerium für Familie und Senioren 
(BMFuS) bereits im November 1990 hervorge-
hoben. Seine Sorge um eine Beschäftigungs-
politik unter Beachtung familienpolitischer 
Ziele veranlaßte ihn schon damals, an seine seit 
1984 vorliegenden Empfehlungen zu erinnern. 
Plädiert wurde gegenüber Unternehmen und 
Tarifvertragsparteien für eine Flexibilisierung 

der Arbeitszeiten als Instrument zur Entschär-
fung von Konflikten beim Zusammentreffen von 
Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit (BMJFG 
1984, S. 210 ff.; BMFuS 1991, S. 52 ff.). Diese 
Aufgabe wird die Richtung der Arbeitsmarkt- 
und der Familienpolitik noch lange prägen 
müssen. 

Flexibili-
sierung 
der Be

-

schäfti

-

gungsver

-

hältnisse 

Eher im Zusammenhang mit dem Beschäfti-
gungsproblem der alten Bundesrepublik 
Deutschland hatte sich nämlich dieses Thema 
entfaltet, das eine hohe Vereinbarkeit wirt-
schafts- und familienpolitischer Zielsetzungen 
erkennen läßt. In gesamtwirtschaftlicher Per-
spektive geht es um die Frage, inwieweit eine 
Flexibilisierung der Beschäftigungsverhältnisse 
positive Auswirkungen auf den Beschäftigungs-
stand haben mag. 

Die Diskussion über beschäftigungsrelevanten 
Flexibilisierungsbedarf und denkmögliche Fle-
xibilisierungsansätze in entwickelten Industrie-
gesellschaften geht im wesentlichen von folgen-
den Thesen aus: 

These 1: 
Die existierende Arbeitsordnung basiere auf zu 
starren Strukturprinzipien: mangelnde Flexibi-
lität der Beschäftigungsverhältnisse resultiere 
aus Grundsätzen, die alle wenig zeitgemäß 
seien und deshalb gelockert werden könnten 
oder müßten. 

These 2: 
Die überkommene Arbeitsorganisation sei den 
Anforderungen der Gegenwart und der Zukunft 
nicht gewachsen: Es wird heute kaum mehr 
bestritten, daß die gegenwärtige Arbeitszeit-
struktur unangemessen ist. Weder wird sie den 
Bedürfnissen der abhängig Beschäftigten ge-
recht, die durch sie in der Regel zu starren und 
uniformen Arbeitszeiten gezwungen sind; noch 
wird sie den Bedürfnissen der Unternehmerin-
nen und Unternehmer gerecht, die — gerade 
aufgrund neuerer Technologien — vielfältigere 
Arbeitszeitformen befürworten. 

Diese These will in Übereinstimmung mit ver-
tiefenden Analysen für die „Flexibilisierung von 
Arbeitszeit als einem Baustein einer neuen 
Beschäftigungs-, Arbeitszeit- und Sozialpolitik" 
werben (Schmid 1985, S. 7 f.). Sie bewegt sich 
ebenfalls auf der Linie des Sachverständigen-
rates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung, der vor allem im Jahresgut-
achten 1983/84 betont hatte, zahlreiche Formen 
der Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen 
lägen im gemeinsamen Interesse von Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern. 

Diese Einschätzung wird durch konkrete Erfah-
rungen aus der Praxis flexibler Arbeitszeiten in 
der Bundesrepublik Deutschland bestätigt. In 
einer Übersichtsstudie fragten Bielenski/Heg-
ner (1985) nach den Vor- und Nachteilen, die für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer entstehen. Be-
trachtet man die Ergebnisse in ihrer Gesamtheit, 
ergibt sich das äußerst ermutigende Resultat, 
daß sich durch Arbeitszeitflexibilisierung für 
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Erfordernisse für Arbeitszeitflexibilisierung 

1) aus der Sicht der Unternehmen 

- Bei Variationen der individuellen Arbeitszei-
ten nach den Präferenzen der Beschäftigten 
muß die Summe der gewünschten Zeiten für 
jede Tätigkeit bezüglich Dauer und Lage mit 
dem anfallenden Arbeitsvolumen überein-
stimmen (oder es überschreiten). 

- Die Übereinstimmung zu schaffen erfordert 
Planung, womit eine Einschränkung der indi-
viduellen Wahlmöglichkeiten vor allem hin-
sichtlich der Lage der Arbeitszeit einhergeht. 

- Austauschbarkeit der Arbeitskräfte auf einem 
Arbeitsplatz muß mit vertretbarem Abstim-
mungsaufwand durchführbar sein oder es 
gibt die Möglichkeit einer sachlichen Teilung 
des Arbeitsgebietes. 

2) aus der Sicht der Individuen und Familien 

- Bei Variationen der Arbeitszeiten muß die so-
zialversicherungsrechtliche Absicherung er-
halten bleiben (z. B. sind Geringfügigkeits-
klauseln und Wartezeitregelungen zu aktuali-
sieren). 

- Das (Haushalts-)Einkommen muß auch bei 
einer Verkürzung der Arbeitszeit als ausrei-
chend erachtet werden (Grenznutzen des Ein-
kommens ist kleiner als der Grenznutzen der 
Freizeit). 

- Arbeitszeiten sollten mit Öffnungszeiten von 
Kinderbetreuungseinrichtungen in Einklang 
stehen. 

- Arbeitszeiten müssen vorhersehbar und plan-
bar sein. 

- Eine kurzfristige Anpassung an unvorherseh-
bare Ereignisse (z. B. Krankheit von Kindern) 
soll gegeben sein (etwa durch Sonderurlaub 
oder Sonderpausen). 

- Auch bei mehreren Erwerbstätigen in einer 
Familie soll Zeit für ein gemeinsames Familien-
leben verfügbar sein. 

- Anpassung an Schulferien soll gegeben sein. 

Flexible 
Arbeitzeit

-

regelun

-

gen im 
Wege in

-

dividuel

-

ler Ver

-

einbarkeit 

alle Seiten letztendlich Vorteile ergeben (Krüs-
selberg 1986, S. 50f.). 

Welchen Erfordernissen zu entsprechen ist, 
wenn ein Interessenausgleich erfolgen soll, 
listet die obenstehende Übersicht auf. 

Für den Fall einer Einführung flexibler Arbeits-
zeitregelungen im Wege individueller Verein-
barungen bei völliger oder durch Rahmenrege-
lungen begrenzter Vertragsfreiheit schließt der 
Sachverständigenrat wegen der zu erwarten-
den Kostensenkungen auf positive Beschäfti-
gungseffekte, — „und zwar über die Ersetzung 
ausgefallener Stunden hinaus" (SVR 1983/84, 
Ziff. 450). Seine befürwortende Grundeinstel-
lung hält er in den Gutachten der Jahre 1984/85 
und 1985/86 aufrecht. Im letztgenannten äußert 
er sich sehr reserviert bezüglich der Beschäfti-
gungswirkungen gegenwärtiger Regelungen 
und meint, noch sei die Phase des Nachdenkens 
und Experimentierens nicht zu Ende (SVR 1985/ 
86, Ziff. 296 ff.). 

Berichte über Einzelfälle lassen Individualver-
einbarungen als „gangbaren Weg" erscheinen. 
Sie enthüllen zugleich, daß individuelle Pro-
zesse der Meinungsfindung und konkrete 
Erfahrungen am Arbeitsplatz ebenso im Spiel 
waren wie divergierende Motivationen und 
Änderungen tradierter Rollenvorstellungen 
durch Überzeugung und sozialen Druck, wenn 
sich Flexibilisierungsvarianten in Betriebsver

-

einbarungen verwirklichen ließen. Insgesamt 
gesehen mehren sich die Anzeichen dafür, daß 
positive Beschäftigungseffekte zu erwarten 
sind. Sowohl in volkswirtschaftlicher als auch in 
betriebswirtschaftlicher Analyse kommen Grö-
ßenordnungen ins Gespräch, die eine Reduzie-
rung von Arbeitslosenquoten selbst in einer 
Höhe von etwa 9 % auf 4 bis 5 %, was oft mit 
„Vollbeschäftigung" umschrieben wird, für 
möglich erachten (siehe zum Einzelfall Vogel 
1985, S. 142; zur Gesamtargumentation Gaug-
ler/Krüsselberg 1986). 

Allein auf der Unternehmensebene kann die 
Suche nach konsensfähigen Arbeitszeit/Be-
triebszeit-Modellen erfolgen, die zugleich die 
arbeitsmarktpolitisch gebotene weitere Verkür-
zung der effektiven Jahresarbeitszeit erlauben, 
dabei den Arbeitszeitwünschen und den Inter-
essenlagen der Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen entgegenkommen und auch den be-
trieblichen Rentabilitätsbelangen entsprechen 
(Reyher u. a. 1985, S. 30 ff.). 

Gewiß muß betont werden, daß Flexibilisie-
rungsmaßnahmen im Hinblick auf Beschäfti-
gungswirkungen nicht überschätzt werden dür-
fen (Lampert 1982, S. 113 ff. ;  Lampert 1984, 
S. 287 ff.). Gleichwohl wird zunehmend die Her-
stellung einer hinreichenden Vereinbarkeit zwi-
schen den Anforderungsprofilen von Unterneh-
mern und der jeweiligen Leistungsbereitschaft 
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und -fähigkeit der Beschäftigten zum Dreh- und 
Angelpunkt von Entscheidungen auf den 
Arbeitsmärkten und zu einem Instrument der 
Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze. 

Haltung 
der Bevöl

-

kerung 
zur Ar

-

beitszeit

-

verkür

-

zung 

Meinungsumfragen zufolge können in unserer 
Bevölkerung individuelle Arbeitszeitverkür-
zungen selbst bei Einkommensverzicht mit 
hoher Zustimmung rechnen, insbesondere 
dann, wenn damit zugleich neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden können. B. Strümpel (1985, 
S. 51 ff.) berichtet nach eigenen Untersuchun-
gen, daß viele Vollzeitbeschäftigte eine kürzere 
Arbeitszeit wünschen, auch ohne Lohnaus-
gleich. Sie könnten sie aber nicht bekommen. 
Sein Material zeigt, daß dies für etwa ein Viertel 
der Vollzeitbeschäftigten, also für etwa 6 bis 7 
Mio. Erwerbstätige gilt, die gern ihr Beschäfti-
gungsvolumen reduzieren würden. Selbst unter 
Berücksichtigung dessen, daß zwischen Mei-
nungsäußerung und konkreter Entscheidung 
Unterschiede bestehen könnten, sei davon aus-
zugehen, daß eine sehr beträchtliche Marge an 
„Überbeschäftigung" zu registrieren sei. Damit 
zeichnet sich ein Umverteilungspotential zur 
Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze sehr deut-
lich ab (siehe hierzu auch Brinkmann 1983, 
S. 54 ff.). 

Die Hal

-

tung des 
Wissen

-

schaftli

-

chen Bei

-

rats für 
Familien

-

fragen 
beim 

BMJFG 

In seinem Gutachten „Familie und Arbeit" 
argumentiert der Wissenschaftliche Beirat für 
Familienfragen beim Bundesministerium für 
Jugend, Familie und Gesundheit (BMJFG) vor 
diesem Hintergrund wie folgt: Der familienpoli-
tischen Verantwortung der Tarifpartner und 
-partnerinnen eröffne sich heute neben dem 
Bereich familienorientierter Geld- und Sachlei-
stungen ein weiteres aktuelles Aktionsfeld in 
Gestalt der sogenannten „neuen Arbeitszeit-
politik" . Unter neuer Arbeitszeitpolitik wird 
eine optimale, individuelle Arbeitszeitverkür-
zung durch Flexibilisierung verstanden, eine 
Politik also, die individualisierte flexible Ar-
beitszeitregelungen ermöglicht. Familienpolitik 
könne nicht als alleinige Aufgabe der staatli-
chen Instanzen angesehen werden. Vielmehr 
liege eine familienpolitische Verantwortung bei 
allen Institutionen, die — wie z. B. die Tarifver-
tragsparteien und die Unternehmungen 
durch ihre Handlungen und Unterlassungen die 
Lebenslage von Familien beeinflussen (BMJFG 
1984). 

Das ist nach wie vor der Stand der Diskussion. 
Die Einsichten haben sich nicht verändert. Die 
Zahl der vorgeschlagenen Modelle wächst ins 
Unendliche. — Klauder fragt, ob flexible, indi-
viduelle Arbeitszeitregelungen als „Muster für 
die Arbeitswelt von morgen" anzusehen seien. 
Er sieht flexiblere, noch individueller gestaltete 
Arbeitszeiten als Voraussetzung für weniger 
konfliktbeladene Frauenerwerbsbeteiligung 
und Altersbeschäftigung sowie die Flexibilisie-
rung der Lebens- und Jahresarbeitszeit als 
einen Tatbestand marktgerechter Anpassung 
des gesamtwirtschaftlichen Arbeitsvolumens an 
unterschiedliche Arbeitsmarktkonstellationen 

(Klauder 1991, S. 178 ff.). — Und: die Tarifpart-
ner beginnen, sich auf neue Inhalte hin zu 
orientieren (Herrmann 1991, S. 54). Zugleich 
wird nachdrücklich auf die Bedeutung von Ein-
zelfallregelungen aufmerksam gemacht, weil 
die Situationen in den Betrieben, Unternehmen 
und Branchen sehr unterschiedlich sind, was 
eine geduldige Verhandlungsbereitschaft auf 
allen Ebenen erforderlich macht. 

Beschäfti

-

gungs

-

wünsche 

Während der Dritten bundesweiten Gleichbe-
rechtigungskonferenz berichtete Buttler (1992), 
daß nach einer Erhebung im Jahr 1989 3 % oder 
450 000 vollzeitbeschäftigte Männer und 11 % 
bzw. 750 000 Frauen eine Teilzeitbeschäftigung 
wünschten. Insgesamt äußerten damit 1,2 Mil-
lionen Vollzeitbeschäftigte den Wunsch nach 
Teilzeitarbeit. Da jedoch gleichzeitig 11 % 
oder 500 000 Teilzeitbeschäftigte Vollzeitarbeit 
suchten, verblieb im Saldo lediglich eine Nach-
frage nach 700 000 zusätzlichen Teilzeitarbeits-
plätzen. Würden diese bei einem Wechsel von 
Vollzeitarbeit in Teilzeitarbeit auch nur rund ein 
Drittel ihres Arbeitsvolumens bereitstellen, 
könnten weitere 300 000 Teilzeitarbeitsplätze 
entstehen. Hinter dieser „Zwei-Drittel-Rech-
nung" (der Besitzstandswahrung) stehen Be-
schäftigungswünsche: Frauen in Teilzeitbe-
schäftigung möchten nämlich nach ihren eige-
nen Angaben fast ausschließlich im sozialversi-
cherungspflichtigen Wochenstundenbereich tä-
tig sein. Häufig möchten sie zwei Drittel bis drei 
Viertel der Vollzeitstundenzahl arbeiten. Ihre 
gewünschte Arbeitszeit läge also nicht bei 18 bis 
20 Stunden, sondern bei 27 Stunden in der 
Woche. Buttler betont, das sei ein wichtiger 
Punkt: Die Halbtagsteilzeit sei zwar noch die 
traditionell vorherrschende Realität. Sie ent-
spreche aber nicht dem Wunschbild von Frauen, 
die interessante Aufgaben meistern und gleich-
zeitig auf Familie nicht verzichten möchten. 

Halten wir fest: Es kann vor diesem Hintergrund 
nicht ernsthaft bestritten werden, daß eine 
Umverteilung des Arbeitsvolumens aus fami

-

lien-  und beschäftigungspolitischen Gründen 
erwünscht und auch praktisch möglich ist. 

2.2 Förderung der Vereinbarkeit von 
Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit 
und der Wahlfreiheit zwischen 
Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Diskus-
sion zur 
Verein-
barkeit 
von Fami-
lien- und 
Erwerbs-
tätigkeit 
seit 1980 

Die Ziele der Förderung der Vereinbarkeit von 
Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit werden 
seit fast zwei Jahrzehnten intensiv erörtert. 
Schon 1980 befaßte sich der Wissenschaftliche 
Beirat für Familienfragen ausführlich mit die-
sem Themenkomplex. 1984 nahm er erneut 
dazu Stellung (vgl. BMJFG 1980 und 1984). 
Mittlerweile gibt es zahlreiche Modellentwürfe 
zur Verwirklichung dieser Ziele. Appelle an 
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, Gewerk-
schaften und Betriebsräte zeigen, daß den Tarif-
vertragsparteien für die Zielverwirklichung ent- 
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scheidendes Gewicht zugemessen wird. Die 
genannten Ziele sind weithin anerkannt und 
haben Eingang in den familienpolitischen Ziel-
katalog der Bundesrepublik gefunden. Gleich-
wohl sind sie — insbesondere im Bereich der 
Wirtschaft — noch weithin unerfüllt, wenn-
gleich der Bundestag mit der Einführung des 
Erziehungsgeldes, des Erziehungsurlaubs und 
der Anerkennung von Erziehungsjahren in der 
Rentenversicherung wertvolle, zur Zielerrei-
chung geeignete neue Instrumente bereitge-
stellt hat. 

Im Rahmen der Politik zur Realisierung dieser 
zentralen familienpolitischen Ziele verdienen 
besonderes Augenmerk der Ausbau der Zahl 
familienorientierter Arbeitsplätze, die Vorbeu-
gung gegen einen Verlust von beruflicher Qua-
lifikation bei Unterbrechung der Erwerbstätig-
keit bzw. die Kompensation eines solchen Ver-
lustes durch eine Förderung der beruflichen 
Rehabilitation und die weitere Verbesserung 
der sozialen Sicherung kindererziehender 
Frauen und Männer. 

Die Maßnahmen zur Schaffung einer familien-
orientierten Arbeitswelt dürfen nicht unkoor-
diniert erfolgen. Erst eine funktionsgerechte 
Bündelung wird das Spannungsverhältnis zwi-
schen Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit 
abbauen können. 

Zeitkon

-

flikte zwi

-

schen Fa

-

milien

-

tätigkeit 
und Er

-

werbstä

-
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Wie bereits in Kapitel VII.8 erörtert wurde, muß 
das Ausmaß der mangelnden Vereinbarkeit von 
Zeiten für Familientätigkeit und für Erwerbstä-
tigkeit als Tatbestand einer gravierenden fami-
lialen Belastungskumulation angesehen wer-
den. Leider wird dieses Problem zu häufig nicht 
ausdiskutiert. Seine Bedeutung ist gleichwohl in 
der Gegenwart einmal im Zusammenhang mit 
den inzwischen bekannten empirischen Daten 
über die (bislang) zeitlichen Überbelastungen 
ostdeutscher erwerbstätiger Frauen erneut ins 
Bewußtsein der Öffentlichkeit getreten. Zum 
anderen dürften die gegenwärtig durchgeführ-
ten Familienzeitbudgetstudien des Statistischen 
Bundesamtes, die ihr Entstehen einer besonders 
begrüßenswerten Initiative des BMFuS verdan-
ken, — wie schon die ersten Auswertungen 
zeigen — bestätigen, daß im Alltag des Fami-
lienlebens Familientätigkeit und Erwerbstätig-
keit im Zeitbudget der Familien am heftigsten 
miteinander rivalisieren. 

In den ostdeutschen Haushalten bedeutete bei 
der überwiegenden Zuständigkeit von Frauen 
für familiale Aufgaben das hohe Maß an 
Erwerbsbeteiligung eine deutlich stärkere zeit-
liche Belastung von Frauen gegenüber Män-
nern durch Hausarbeit und Beruf. Diese 
geschlechtsspezifische unterschiedliche Wahr-
nehmung familialer Tätigkeiten setzte sich auch 
nach der Wende fo rt : So gaben 36 % der Frauen 
und 15 % der Männer im Winter 1990/91 an, daß 
der wöchentliche Zeitaufwand für Hausarbeit 
zwischen 20 und 40 Stunden liegt; 20 % der 
Frauen und 5 % der Männer waren über 40 
Stunden in der Woche im Haushalt tätig (Dan

-

nenbeck 1992, S. 192 ff.). Befragungen Ende 
1990 ergaben, daß in den neuen Bundesländern 
die Doppelbelastung der Frauen deutlich größer 
war als bei Männern. 52 % der ostdeutschen 
Frauen gegenüber 30 % der ostdeutschen Män-
ner verwendeten wöchentlich mehr als 60 Stun-
den für Beruf und Haushalt (Keiser 1992, 
S. 25 ff.). 

Bela

-

stungsku

-

mulation 
bei er

-

werbstäti-
gen Müt-
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Daß dies kein Tatbestand ist, der die westdeut-
schen von den ostdeutschen Haushalten unter-
scheidet, ließ sich längst schon durch das Zah-
lenmaterial der Familienzeitbudgetstudie von 
Krüsselberg u. a. belegen. Die Gesamtperspek-
tive ist eindeutig: Familientätigkeit führt zu 
einer erheblichen Belastungskumulation bei 
den erwerbstätigen Müttern. Dabei häufen sich 
die zeitlichen Belastungsspitzen im Familienzy-
klus in zwei Phasen: bei Familien mit Kindern 
unter 3 Jahren und, deutlich fortgesetzt, bei 
Familien mit Kindern zwischen 3 bis 6 Jahren. — 
Das Material zeigt zudem, daß erwerbstätige 
Mütter eine tägliche Mithilfe ihrer Männer 
erfahren, welche sich allerdings schwerpunkt-
mäßig auf den Bereich „Kinderbetreuung" 
erstreckt. Offensichtlich besteht in nicht weni-
gen Fällen eine Bereitschaft der Männer zur 
Übernahme von Hausarbeit und Kinderbetreu-
ung, wenn die Ehefrau einer Erwerbstätigkeit 
nachgeht. Es zeigen sich erste Ansätze zu einer 
Koordinierung von Familientätigkeit und Er-
werbstätigkeit für beide Elternteile. Gleichwohl 
führt sicherlich gerade jene permanente ge-
meinsame Erfahrung der Belastungskumulation 
in der Zeit dazu, daß Eltern ihre Arbeitszeiten 
gern flexibilisiert sähen (siehe dazu Krüsselberg 
u. a. 1986, Krüsselberg 1987, S. 26 und 34). 

Neue Le

-

bensmo

-

delle und 
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-
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Den neuen Lebensmodellen sollen neue (Ar-
beits-)Zeitmodelle entsprechen. Dabei ist — wie 
bereits in Kapitel VII. gezeigt wurde — vor allem 
das „Normalarbeitsverhältnis" in den Kernbe-
reich der Kritik getreten. Weithin wird daher 
diskutiert, inwieweit über die Vermehrung von 
Teilzeitarbeit und die Einrichtung von „Famili-
enpausen" zeitliche Entlastungen für Familien 
möglich gemacht werden können. Zumindest in 
der Rechtsprechung durch das Bundesarbeits-
gericht in der Bundesrepublik Deutschland 
zeichnet sich die Tendenz ab, die mittelbare 
Diskriminierung von Teilzeitarbeitsverhältnis-
sen zu unterbinden: Teilzeitbeschäftigte dürfen 
nicht schlechter bezahlt werden, müssen bei der 
betrieblichen Altersversorgung eine Gleich-
behandlung erfahren und haben vollen An-
spruch auf sonstige Vergütungen (wie z. B. 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld). 

Insgesamt ist die berufliche und familiale 
Arbeitsbelastung von Frauen im Vergleich zu 
Männern deutlich höher, so daß hier über eine 
andere Verteilung der Arbeitszeit und über 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten Erleichterun-
gen zu suchen sind. Mütter bzw. Familien, die 
die Kinderbetreuung selbst übernehmen und 
damit ein geringeres Einkommen als „Doppel-
verdiener" haben, benötigen neben arbeits- 
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marktpolitischen Maßnahmen, wie z. B. einer 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familienpflichten durch Förderung von Teil-
zeitarbeit und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
familienpolitische Hilfestellungen. Dies betrifft 
die außerhäusliche Kinderbetreuung und vor 
allem Transferzahlungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts von Familien. 

Soziale 
Sicherung 

In der Vergangenheit wurde ohne Zweifel 
erkannt, daß dann, wenn es um Wahlfreiheit 
und Vereinbarkeit für Mütter und Väter im 
Hinblick auf Erwerbstätigkeit und Familientä-
tigkeit geht, die politischen Rahmenbedingun-
gen eine zentrale Rolle spielen. In der Bundes-
republik Deutschland gelten deshalb zu Recht 
die Instrumente des Erziehungsgeldes, des 
Erziehungsurlaubs mit Kündigungsschutz und 
die Erziehungszeiten als Eckpfeiler einer neuen 
Familienpolitik: Prinzipielle gesellschaftliche 
Anerkennung für Familientätigkeit, Förderung 
der Wahlfreiheit von Müttern und Vätern in 
ihren Entscheidungen für Familientätigkeit und 
Erwerbstätigkeit sowie eine durch Erziehungs-
leistungen eigenständig begründete soziale 
Sicherung sind die Zielkomponenten. Abbau 
der in der Vergangenheit entstandenen Einsei-
tigkeit der Wertorientierung, die sich gegen die 
Familie als Institution auswirkte, und Schaffung 
von Rahmenbedingungen, die die Realisierung 
der Kinderwünsche in den Familien der Gegen-
wart ermöglichen, sind erklärte Forderungen 
des damit verknüpften familienpolitischen Pro-
gramms. Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub 
mit Kündigungsschutz sollen den Eltern die 
Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben er-
leichtern und Erwerbstätigen mehr Möglichkei-
ten einräumen, sich ihren Kindern zu widmen. 
Die Berücksichtigung der Kindererziehungszei-
ten als Versicherungszeiten in der gesetzlichen 
Rentenversicherung gilt als „entscheidender 
Schritt" in Richtung auf eine anzustrebende 
Gleichbewertung der Tätigkeit in der Familie 
und der außerhäuslichen Erwerbstätigkeit. Eine 
phasenspezifisch ausgerichtete Familienpolitik 
muß Möglichkeiten für die Unterbrechung von 
Erwerbstätigkeit finden, die die Anspruchs-
grundlagen für Leistungen im System der sozia-
len Sicherung nicht entscheidend schmälern. 
Auch in Zeiten einer Konsolidierung der öffent-
lichen Haushalte kann nur dringend davor 
gewarnt werden, dieses Programm „zurückzu-
fahren". Eher müssen verstärkt Bemühungen 
stattfinden, es in seiner ganzen Breite zu veran-
kern. Insbesondere muß viel mehr als bisher 
die Wiedereingliederungsproblematik (Kapitel 
VII. 10) diskutiert und tragfähigen Lösungen zu-
geführt werden. Nur so kann zugleich den An-
forderungen entsprochen werden, die das Bun-
desverfassungsgericht in den letzten Jahren der 
Familienpolitik verbindlich vorgeschrieben 
hat. 

Perma

-
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-
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Im Abschnitt VII.2 wurde auf die starke Dyna-
mik wettbewerblicher Märkte verwiesen. Sie 
machen permanente Qualifizierung und Um-
qualifizierung des Arbeitshumanvermögens 

erforderlich und bewirken Dequalifizierung, 
wenn keine Weiterbildung die nunmehr fehlen-
den Arbeitsplatzerfahrungen kompensiert. Von 
solchen Problem sind Arbeitslose und rück-
kehrwillige Frauen (Herrmann 1991 S. 35f.) 
gleichermaßen betroffen. Für sie führt der Weg 
zurück ins Erwerbsleben nur über eine berufli-
che Weiterbildung durch Einarbeitung, Fortbil-
dung oder Umschulung. Von den 594 000 Qua-
lifizierungen, die 1991 in Westdeutschland über 
das Arbeitsförderungsgesetz liefen, kamen zwei 
Drittel den Arbeitslosen zugute (iwd 1992, 46, 
S. 3). Ob Berufsrückkehrerinnen als „Fachkräf-
tepotential für die Zukunft" anzusehen sind, 
wird deshalb mit einem „Ja, aber" beantwortet: 
Sie sind vor allem auf die Anforderungen als 
Fachkräftepotential vorzubereiten, dazu müs-
sen adäquate Start- und Rahmenbedingungen 
geboten werden (Pröbsting 1992, S. 86 ff.). 

Ohne Zweifel würde ein bedeutendes Volumen 
an Humanvermögen vernachlässigt, wenn sich 
Unternehmensleitungen sowie Bet riebs- und 
Personalräte nur für diejenigen einsetzten, die 
in Erwerbsarbeit jeweils aktiv sind, und nicht 
zugleich für die, die in den Familien Leistungen 
erbringen, die der gesellschaftlichen Daseinssi-
cherung dienen. Die Frage der beruflichen Wei-
terqualifizierung im Hinblick auf die Anerken-
nung und/oder Anrechnung von Qualifikatio-
nen aus Familienarbeit erhält in diesem Zusam-
menhang einen besonderen Stellenwert (siehe 
dazu auch Kapitel IX.2 und IX.5). 

2.3 Förderung der Qualifizierung und der 
beruflichen Mobilität 

Besondere 
Aufgaben 
im Be-
reich der 
neuen 
Bundes-
länder 

In Kapitel VII.10 wurde das Problem der Aus-
gliederung — vor allem von Frauen und Müttern 
in den neuen Bundesländern — aus der 
Erwerbstätigkeit sowie ihrer Schwierigkeiten, 
in die Erwerbstätigkeit zurückzukehren, aus-
führlich erörtert. Wie bereits mehrfach erwähnt, 
ist die Bundesanstalt für Arbeit bemüht, mit der 
beruflichen Qualifizierung als Instrument der 
Arbeitsmarktpolitik eine Brücken-Funktion für 
die Entwicklung von Beschäftigungsperspekti-
ven zu übernehmen. Sie will durch die Vermitt-
lung breiter und allgemein anerkannter Qualifi-
kationen die Aussichten auf Wiedereingliede-
rung bei Arbeitslosigkeit erhöhen. Zugleich 
sollen diese Maßnahmen dazu beitragen, die 
inner- und zwischenbetriebliche Mobilität für 
diejenigen zu verbessern, die beschäftigt sind 
(Franke 1992, S. 365 ff.). 
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Auf ein nicht unbeachtliches Problem der Hand-
habung dieses Instrumentariums verweisen 
G. und H. W. Sinn: Qualifizierungsmaßnahmen, 
durch eigens dazu gegründete Gesellschaften, 
in Form einer Nebenaktivität existierender Pro-
duktionsunternehmen oder in Form individuel-
ler Ausbildungsprogramme angeboten, konnte 
die Bundesanstalt für Arbeit mit sehr günstigen 
Förderungskonditionen begleiten. Unter ande-
rem sollte erreicht werden, daß auch Kurzarbei- 
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terinnen und Kurzarbeiter bei Aufrechterhal-
tung ihrer Bezüge an den Qualifizierungsmaß-
nahmen teilnehmen. Von den Unternehmen 
wurde in vielen Fällen der Zuschußbetrag bis 
auf ca. 90 % des normalen Arbeitsentgelts auf-
gestockt. Durch diese Ergänzung konnten Qua-
lifizierungsmaßnahmen für viele ostdeutsche 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu einer 
Alternative zur Arbeitslosigkeit werden. Ein 
Problem — so meinten Kritiker — könne darin 
bestehen, daß sich damit zugleich eine attrak-
tive Alternative zur Suche nach einer neuen 
Beschäftigung am Markt böte. So könne zwar 
mit dieser Hilfe einmal mancher berufliche 
Neueinstieg erleichtert werden, zum anderen 
aber sei nicht auszuschließen, daß viele falsche 
Erwartungen und Desorientierungen bezüglich 
des Mobilitätsbedarfs entstehen. Staatliche 
Instanzen seien kaum in der Lage, künftige 
Arbeitsmarktchancen besser einzuschätzen als 
Unternehmen. Darunter leide die Auswahl von 
Schulungsangeboten für die einzelne Arbeits-
kraft (Sinn/Sinn 1993, S. 246 ff.). 

Teilnahme 
an Quali

-
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-

maßnah

-
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Unter diesem Aspekt ist es wichtig, sich bei 
Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen 
kritisch mit Inhalten, Qualität und Maßnahme-
dauer auseinanderzusetzen sowie den Erfolg 
bei der beruflichen Neuorientierung zu über-
prüfen (Bogai u. a. 1992). Offen wird heute 
anerkannt, daß der schnelle Aufbau von Bil-
dungsinstitutionen bei einer Größenordnung 
von 0,9 Mio. Beteiligten im Jahre 1991 nicht 
ohne Qualitätsrisiken bewältigt werden konnte. 
Qualitätsprobleme traten vor allem bei denjeni-
gen Anbietern auf, die hochgesteckte Expan-
sionsziele innerhalb einer kurzen Zeit zu verfol-
gen suchten (Blaschke u. a. 1992, S. 134, sowie 
Friedrich-Ebert-Stiftung 1991, S. 17 f.). 

Natürlich stellen Qualifizierungsmaßnahmen 
eine in die Zukunft gerichtete Investition in das 
Humanvermögen einer Gesellschaft dar. In den 
neuen Bundesländern — so zeigte sich — war 
die Bildungsbereitschaft weit höher als vielfach 
angenommen wurde. Von Dezember 1990 bis 
zum März 1991 haben laut einer Untersuchung 
von Infratest etwa 1,3 Mio. Erwerbstätige an 
Bildungsmaßnahmen teilgenommen. Die Bun-
desanstalt für Arbeit schätzte für November 
1991 den Bestand auf 410 000 Personen, die sich 
in vom Arbeitsamt geförderten Maßnahmen zur 
beruflichen Qualifizierung befanden. Der Ar-
beitsmarkt-Monitor ermittelte für die erste 
Monatshälfte im November 380 000 Teilneh-
mer, was insgesamt eine gute Übereinstimmung 
bzw. Annäherung an die amtlichen Zahlen 
darstellt. Insgesamt (also einschließlich der 
nicht von der BA geförderten Maßnahmen) 
erfaßte der Monitor knapp 1,1 Mio. Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen an den verschiedensten 
Formen der Qualifizierung. Die Qualifizie-
rungsmaßnahmen zielten bei gut einem Drittel 
aller Fälle darauf ab, den Umgang mit neuen 
Techniken einzuüben bzw. kaufmännische und 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse anzueignen. 
Der Begriff „Berufliche Qualifizierung" ist 

dabei sehr weit gefaßt. Hierunter fallen eintä-
gige Einweisungen und Kurse in Betrieben bis 
zu mehrmonatigen und mehrjährigen Lehrgän-
gen. Länger als ein Jahr dauern immerhin 10 
dieser Maßnahmen. 

In der Einschätzung der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer kommt die Bedeutung der berufli-
chen Qualifizierung für den Erhalt des Arbeits-
platzes bzw. für die Arbeitsplatzsuche deutlich 
zum Ausdruck. Etwa die Hälfte aller Erwerbstä-
tigen, die in den letzten zwei Jahren an einer 
beruflichen Weiterbildung teilgenommen ha-
ben, gaben an, daß sie deshalb ihre neue 
Arbeitsstelle bekommen hätten oder sich beruf-
lich verbessern konnten oder daß ihr Arbeits-
platz sicherer geworden sei (siehe dazu Adamy 
1991, S. 229; Bielenski u. a. 1992, S. 146). 
Gleichwohl betont die Bundesanstalt für Arbeit, 
daß in vielen Fällen auch „eine Ausbildung auf 
Vorrat in Kauf genommen werden" mußte. 
Sicherheit im Sinne völliger Gewißheit und 
exakt vorgegebener Arbeitsplatzprofile gebe es 
„letztlich nicht" . Ständige Aufgabe bleibe, die 
Qualifizierungspolitik den Signalen aus dem 
Beschäftigungssystem anzupassen, was leichter 
sei, wenn sich die neuen Produktionsstrukturen 
abzeichneten (Franke 1992, S. 365 ff.). 

Berufsaus-
bildung 

In den neuen Bundesländern bewarben sich 
1993 mehr Jugendliche als zuvor um eine 
Berufsausbildung. Doch das Angebot an Lehr-
stellen reicht nicht aus, alle Bewerber unterzu-
bringen. Bildungsexperten und -expertinnen 
(siehe zum folgenden iwd 1993, 21, S. 7) schät-
zen, daß sich im Laufe des Jahres 1993 die 
Gesamtnachfrage nach Lehrstellen in Ost-
deutschland bei etwa 130 000 Bewerbern ein-
pendeln wird. In der geschätzten Gesamtbewer-
berzahl in den neuen Ländern sind auch 20 000 
Pendler und Pendlerinnen enthalten, die in den 
westdeutschen Ländern ausgebildet werden. 
Die Lehrstellenbilanz der Berufsberatung der 
Arbeitsämter vom April 1993 zeigt, daß es 
derzeit für rund 50 000 Jugendliche, die sich um 
einen Ausbildungsplatz bewerben, noch keine 
Lehrstellenangebote gibt. Derzeit steht 100 
ostdeutschen Jugendlichen ein Angebot von 
57 Lehrstellen gegenüber — im April 1992 
waren es 65, im April 1991 etwa 66 Stellen. 

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Aus-
bildungsplätzen bleiben staatliche Förderpro-
gramme weiterhin notwendig. Ein gewichtiges 
Problem entsteht dadurch, daß die staatliche 
Förderung der überbetrieblichen Ausbildung — 
Rechtsgrundlage ist § 40c Abs. 4 AFG/DDR — 
mit Beginn des neuen Berufsbildungsjahrs 
1993/94 im September ausläuft. Auf dieser Basis 
wurden bisher etwa 38 300 Jugendliche in über-
betrieblichen Einrichtungen ausgebildet. Ge-
meinschaftsaktionen von Politik und Wirtschaft 
sind erforderlich, um allen Schulabgängerinnen 
und Schulabgängern noch im laufenden Jahr 
ausreichende Ausbildungsplätze anbieten zu 
können. Hier stehen politische Absichtserklä-
rungen im Raum. 
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Zu überwinden sind auch hier die in Ost und 
West unterschiedlichen Ausbildungssituatio-
nen. Westdeutsche Ausbildungsbetriebe sollten 
deshalb ihre Vermittlungsaufträge auch an Ost

-

Arbeitsämter weitergeben. Damit könnten die 
Stellen-Interessenten Ost die Möglichkeiten 
einer Vermittlung über die Arbeitsämter noch 
intensiver nutzen, um eine Ausbildung in west-
deutschen Betrieben aufzunehmen. Mit der 
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in den 
neuen Bundesländern erhöht sich sowohl der 
Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern als auch 
der Anreiz zur beruflichen Mobilität in Richtung 
Osten. 

Ausbildungsdefizite heute reduzieren das mor-
gen verfügbare Potential an qualifizierten Fach-
kräften; sie reduzieren sowohl die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt-
schaft als auch die Lebensperspektiven der 
betroffenen Generation. In die berufliche Aus- 
und Weiterbildung zu investieren ist für die 
Zukunftssicherung unabdingbar. 

Förderung 
der beruf

-

lichen 
Qualifika

-

tion und 
Verbesse

-

rung der 
Qualität 

von 
Teilzeit

-

arbeits

-

plätzen 

Wiederholt wurde in diesem Bericht die These 
vertreten, daß es sowohl familien- als auch 
beschäftigungspolitisch sinnvoll sei, die Ar-
beitszeit in bezug auf die Lage wie auch in 
bezug auf den Umfang häufiger als bisher 
zu flexibilisieren. In diesem Zusammenhang 
kommt der Diskussion über Teilzeitarbeit einige 
Bedeutung zu. Ein beachtlicher Kritikpunkt hin-
sichtlich der Forderung nach Erweiterung des 
Angebots an Teilzeitarbeitsplätzen lautet, Teil-
zeitarbeit beschränke sich auf Tätigkeiten mit 
geringen Qualifikationsniveaus. 

Im internationalen Vergleich zeigt die Bundes-
republik Deutschland ein überdurchschnittli-
ches Teilzeitpotential. Einer EG-Umfrage zu-
folge würden hier 8 % der Teilzeitbeschäftigten 
lieber Vollzeit arbeiten. Dieser Wert liegt deut-
lich unter dem EG-Durchschnitt von 37 % . Auch 
ist nach einem OECD-Vergleich in der Bundes-
republik Deutschland die Bedeutung fehlender 
Vollzeitarbeitsplätze als Grund für Teilzeit-
arbeit (unfreiwillige Teilzeitarbeit) als nur ver-
gleichsweise gering einzuschätzen (Klös 1992, 
S. 132 ff.).  Dieser autonome, nicht arbeitsplatz-
mangelbedingte Teilzeitbedarf in Deutschland 
entsprach nach einer IAB-Repräsentativbefra-
gung von 1986 einem eigentlich nicht ge-
wünschten Maß an Mehrarbeit von ca. 20 % der 
von Frauen im Durchschnitt tatsächlich erbrach-
ten Arbeitszeit. In einem Umfang von nahezu 
sieben Stunden pro Woche arbeiteten Frauen im 
Durchschnitt mehr als es ihren Wünschen ent-
sprach. Insgesamt bestätigte diese Befragung 
bereits vorliegende Befunde, so verlautet in 
einer resümierenden Bestandsaufnahme zum 
Thema „Teilzeitarbeit und Arbeitsvolumen" 
(Brinkmann/Kohler 1989, S. 477). Durch ein 
zusätzliches Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen 
wären folglich sowohl Arbeitsplatzgewinne 
möglich als auch Verbesserungen der Familien-
orientierung in der Arbeitswelt. 

Notwen-
dige 
Schritte 
zur Be

-

darfs

-

deckung 

Um für die Breite der Nachfrage nach Teilzeit-
arbeitsplätzen adäquate Angebote und zugleich 
eine dauerhafte Akzeptanz dieses Angebots 
durch die Nachfrager erreichen zu können, 
wären folgende Schritte notwendig: 

„ 1. das Angebot an Teilzeitarbeit für Arbeits-
plätze mit höheren Qualifikationsanforde-
rungen zu vergrößern; 

2. eine ausgewogene Verteilung der Entschei-
dungs- und Verfügungsrechte zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer herzustel-
len; 

3. mehr Transparenz der sozialversicherungs-
rechtlichen Konsequenzen einer Teilzeitbe-
schäftigung zu schaffen; 

4. Diskriminierungen Teilzeitbeschäftigter in 
bezug auf das Arbeitsentgelt, die freiwil-
ligen sozialen Leistungen und den Sozial-
versicherungsschutz zu vermeiden; 

5, die Anrechnungsbestimmungen bei der 
Ermittlung der Belegschaftsgröße im Zu-
sammenhang mit Regelungen des Betriebs-
verfassungs- und des Mitbestimmungs-
gesetzes über die im Beschäftigungsförde-
rungsgesetz von 1985 vorgenommenen 
Regelungen hinaus zu ändern" (Lampert 
1993, S. 61). 

Förderung 
der Re-
integration 
von Eltern 
in den Ar-
beitsmarkt 

Für den Bereich der Förderung der Reintegra-
tion von Müttern und Vätern in den Arbeits-
markt gibt es einen bemerkenswerten Vor-
schlag (von Klaus Murmann). Danach sollten in 
einer ersten Phase die Bildungseinrichtungen 
der Wirtschaft eine überbetriebliche Anpas-
sungsfortbildung organisieren und gestalten, 
die von der Bundesanstalt für Arbeit finanziert 
wird; in einer zweiten Phase sollten Unterneh-
men Teilzeitarbeitsplätze anbieten, die mit 
internen Trainingsprogrammen kombiniert 
werden, für die Teil-Unterhaltsgeld gezahlt 
wird; in der dritten Phase sollten die ausgebil-
deten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
unter Berücksichtigung moderner Arbeitszeit-
gestaltung beschäftigt werden (siehe dazu 
ebenfalls Lampert 1993, S. 63). Es wäre zu 
erwägen, ob nicht dieser Vorschlag geeignet ist, 
nicht nur in den neuen Bundesländern gravie-
rende Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspro-
bleme zu lösen. 

Hier geht es um eine Aufgabe, die nicht von den 
Unternehmen allein bewirkt werden kann. Zur 
Diskussion stehen neue Lebens- und Arbeits-
zeitmuster. Inwieweit sie den Präferenzen von 
Familien entsprechen, entscheiden diese nicht 
zuletzt selbst: Frauen und Männer, Mütter und 
Väter. Daß hier nicht nur die Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit zur Diskussion 
steht, sondern auch die von Familie und Bil-
dungserwerb, ist eine zentrale Botschaft dieses 
Berichts. Sie richtet sich an alle Entscheidungs-
träger unserer Gesellschaft. 

Anregungen zur familiengerechten Gestaltung 
der Lebensmuster gibt es genug. Ein Beispiel ist 
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jene Broschüre, die im Juni 1993 gegen Ende 
der Vorbereitungsarbeiten für diesen Bericht 
seitens des Arbeitgeberverbandes Gesamtme-
tall herausgegeben wurde. Sie präsentiert eine 
Analyse der vielfältigen Möglichkeiten, die 
Vereinbarkeit von Familientätigkeit und Er-
werbstätigkeit, nicht zuletzt die Berufschancen 
für Frauen in Fach- und Führungsfunktionen zu 
verbessern, und knüpft daran entsprechende 
Empfehlungen. So verlautet zusammenfassend: 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Berufs-
findung, zur Weiterbildung, zum Aufstieg in 
Fach- und Führungspositionen und zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie helfen den 
Frauen und nutzen den Unternehmen. Jedes 
Unternehmen sollte prüfen, was es hier realisie-
ren kann. Die weitaus meisten Frauen wollten 
keinen Sonderstatus, wohl aber die gleichen 
Berufschancen wie die Männer. Die Unterneh-
mensleitungen sollten sie in diesem berechtig-
ten Bestreben unterstützen, denn sie benötigen 
qualifizierte Männer und Frauen zur Sicherung 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit (Arbeitgeberver-
band Gesamtmetall 1993, S. 7, 33). Dieser Auf-
fassung kann sich die Familienberichtskommis-
sion uneingeschränkt anschließen. 

3. Familienorientierte Ausgestaltung der 
Vermögenspolitik und der Wohnungs-
bauförderung 

Im Zusammenhang mit der Darstellung der 
Vermögensverteilung und der Vermögensbil-
dung im vereinigten Deutschland (Kapitel VI. 7) 
ist die Notwendigkeit der Förderung der Ver-
mögensbildung und der breiten Streuung des 
neu entstehenden Vermögens begründet wor-
den. 

Vermö

-

gensver

-

teilung 
im Woh

-

nungs

-

sektor 

Die größte Breitenwirkung in der Vermögens-
verteilung läßt sich im Wohnungssektor errei-
chen, da sich der größte Teil des Wohnungsbe-
standes noch im staatlichen bzw. kommunalen 
Eigentum befindet (Oberhauser 1992). Dies gilt 
umso mehr, als im Rahmen der Vermögensbil-
dungsprozesse in den Haushalten erfahrungs-
gemäß der Bildung von Wohneigentum ein 
hoher Stellenwert eingeräumt wird und dem 
Wohneigentum für die Erfüllung der Funktio-
nen der Familien und für die Qualität des 
Lebens in der Familie besondere Bedeutung 
zukommt (vgl. dazu Kapitel VI. 8.1). Daher 
erscheint es erforderlich, die Eigentumsbildung 
im Wohnungssektor vorrangig zu fördern, bis-
her bestehende familienpolitisch gesehen 
schwere Mängel der Wohnungsbauförderung 
zu korrigieren und vor allem jungen Familien 
und Mehrkinderfamilien Chancen der Bildung 
von Wohneigentum zu eröffnen. 

Bevor Anregungen zu einer Reform der Woh-
nungsbauförderung gegeben werden, sei auf 
zwei andere familienpolitische Aspekte der 
Vermögenspolitik hingewiesen. 

3.1 Ausgewählte Aspekte familienorientierter 
Vermögenspolitik 

Förder-
grenzen 

Im Zusammenhang mit der Steuerreform der 
Jahre 1986/90 wurden die kinderbedingte Erhö-
hung der Fördergrenze und die kinderbeding-
ten Erhöhungen der Sparzulagen gestrichen — 
mit der fragwürdigen Begründung, die beson-
dere steuerliche Begünstigung der Familien 
durch die Erhöhung der Kinderfreibeträge und 
der Ausbildungsfreibeträge mache die Berück-
sichtigung von Kindern bei der Festlegung der 
Einkommensgrenzen für die steuerliche Förde-
rung der Vermögensbildung und bei der Fest-
setzung der Sparzulagen überflüssig (vgl. Bulle-
tin der Bundesregierung vom 13. April 1988, 
S. 449). Die Unhaltbarkeit dieser Maßnahme 
und ihrer Begründung ist offenbar geworden, 
als das Bundesverfassungsgericht 1990 in zwei 
Urteilen festgestellt hat, daß die zur Sicherung 
des Mindestunterhalts der Kinder erforderli-
chen Aufwendungen nicht besteuert werden 
dürfen, daß also Steuerfreibeträge für Kinder 
verfassungsrechtlich als ein Gebot der Steuer-
gerechtigkeit anzusehen sind und nicht als eine 
Maßnahme des Familienlastenausgleichs. Da 
überdies die Mehrzahl aller Familien für die 
Versorgung und Erziehung der Kinder mehr 
ausgibt als einem solchen Mindestunterhalt ent-
spricht, Familien also bei der Vermögensbil-
dung faktisch ungünstigere Startbedingungen 
haben als kinderlose Alleinstehende oder 
Paare, ist es aus Gründen der sozialen Gerech-
tigkeit geboten, die Fördergrenzen und die 
Sparzulagen bzw. Sparprämien für Familien 
entsprechend der Kinderzahl zu erhöhen. 

Divergen-
zen zwi-
schen 
Möglich-
keiten zur 
Vermö

-
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-
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Ein zweiter Aspekt familienorientierter Vermö-
genspolitik ergibt sich daraus, daß viele Haus-
halte in der Bundesrepublik, vor allem die der 
über 45jährigen, in den letzten Jahrzehnten ein 
beachtliches Haus- und Grundvermögen, Geld-
vermögen und Versicherungsvermögen gebil-
det haben, das sie überwiegend vererben wer-
den, allerdings aufgrund der gestiegenen 
Lebenserwartung später als früher. Anderer-
seits entwickeln sich die Lebenseinkommen 
entgegengesetzt zu den Bedürfnissen, d. h. daß 
die Einkommen in den beruflichen Aufbaujah-
ren und in der Familiengründungsphase niedri-
ger sind als in der empty-nest-Phase, in der die 
Bedürfnisse vergleichsweise geringer sind als 
früher. Daher erscheint die Frage diskussions-
würdig, ob es im Interesse junger Familien, d. h. 
zur Schaffung günstigerer ökonomischer Start-
bedingungen, zweckmäßig und möglich wäre, 
über die bestehende, begrenzte Steuerfreiheit 
von Schenkungen an die Kinder hinaus auch 
den (teilweisen) Übergang von Vermögen auf 
die Enkel durch eine entsprechende Ausgestal-
tung des Erbschafts- und Schenkungsrechts zu 
fördern, jedoch ohne die Gefahr heraufzube-
schwören, daß dieser vorgezogene partielle 
Vermögensübergang später zu Sozialhilfe-
bedürftigkeit der älteren Generation führen 
kann. 
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Höhere Priorität als den angesprochenen 
Aspekten kommt jedoch der Beseitigung woh-
nungspolitischer Defizite zu. 

3.2 Wohnungspolitische Defizite im 
vereinigten Deutschland aus 
familienpolitischer Sicht 

Obwohl seit mehr als 15 Jahren in wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen und in den bisher 
vorgelegten Familienberichten immer wieder 
familienpolitisch gravierende Defizite der Woh-
nungspolitik beklagt und Reformvorschläge 
gemacht worden sind, sind — aus der Sicht der 
Familien beurteilt — in der Wohnungsversor-
gung und in der Wohnungspolitik noch nicht 
genügend Fortschritte erzielt worden. 

Unzurei-
chend er-
füllte For-
derungen 

In bezug auf die Wohnungsversorgung ist fest-
zuhalten: 
1. Die vom Wissenschaftlichen Beirat für Fa-

milienfragen 1974 abgeleiteten Anforderun-
gen an ein familiengerechtes Wohnen sind 
nach wie vor unzureichend erfüllt (vgl. zu 
diesen Anforderungen BMJFG Beirat 1974, 
S. 26 ff.). 

2, Die 1975 im Zweiten Familienbericht festge-
stellte, mit wachsender Kinderzahl zuneh-
mende Verfehlung der in den „Kölner Emp-
fehlungen 1971" genannten Wohnungsgrö-
ßen besteht im Grunde unverände rt  weiter 
(vgl. dazu BMJFG 1975, S. 98 und Rojan-
Sandvoss 1990). 

3. Nach wie vor am größten ist die Unterversor-
gung mit Wohnraum bei den Arbeiter-
familien (vgl. BMJFG 1975 und Siedt 1983, 
S. 964). 

4. Unterversorgt mit Wohnraum sind weiterhin 
junge Familien, unvollständige Familien, 
Mehrkinderfamilien und Familien ausländi-
scher Arbeitnehmer (vgl. BMJFG 1975, 
S. 99 ff.; Wedel 1991; Bertram 1992). 

In bezug auf die Wohnungspolitik ist festzustel-
len: 
1. Der vor allem in den §§. 1 und 26 des 

Wohnungsbau- und Familienheimgesetzes 
(II. Wohnungsbaugesetz) eindeutig formu-
lierte Vorrang der Förderung des familien-
gerechten Wohnens wird in der Wohnungs-
bauförderungspolitik unzureichend verwirk-
licht (Expertisen Nienhaus und Oberhauser). 
Dies zeigt sich erstens in einer im Vergleich 
zu anderen westeuropäischen Ländern nied-
rigeren Eigentumsquote, zweitens daran, 
daß die Einkommensgrenzen im sozialen 
Wohnungsbau seit 1980 unverändert gelten, 
so daß statt seinerzeit 70 % der Familien 
heute nur noch etwa 30 % begünstigt werden 
können und drittens an den völlig unzurei-
chenden Familienzusatzdarlehen ( 2 000 DM 
für das erste, 4 000 DM für das zweite, 7 000 
für das dritte und 5 000 DM für jedes weitere 
Kind) . 

Entla

-

stungsef

-

fekt steigt 
mit Höhe 
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2. Bei der steuerlichen Förderung des Wohn-
eigentums nach § 10e EStG treten für die 
unteren Einkommensschichten keine Entla-
stungseffekte ein, für die Bezieher mittlerer 
und höherer Einkommen sind die Entla-
stungseffekte umso größer, je größer das 
steuerpflichtige Einkommen ist, weil die 
Begünstigungsbeträge von der Steuerbe-
messungsgrundlage abgezogen werden und 
somit die Höhe der jeweiligen Grenzsteuer-
sätze für die Steuerersparnis entscheidend 
ist. Dies ist familienpolitisch nicht nur nicht 
gerechtfertigt, sondern zielwidrig. Geradezu 
paradox ist es auch, daß für die Familien bei 
gleichem Einkommen die Entlastungen mit 
steigender Kinderzahl sinken. Die im Steuer-
änderungsgesetz 1992 eingeführten Begün-
stigungen im Rahmen des § 10e EStG entla-
sten Zwei-Kinder-Familien erst ab einem 
Jahreseinkommen von 48 000 DM. Die mei-
sten Familien erreichen diese Einkommens-
höhe nicht. Dies trifft vor allem für ostdeut-
sche Familien zu. Im übrigen setzen die 
Entlastungswirkungen bei Ledigen, Ehepaa-
ren ohne Kinder und Ehepaaren mit einem 
Kind früher ein als bei Ehepaaren mit meh-
reren Kindern (Oberhauser/Rüsch 1992; Ex-
pertise Oberhauser). 

3. Das Baukindergeld, das von der Steuer-
schuld abgezogen wird, können nur Steuer-
zahler voll nutzen, die nach Abzug der Son-
derausgaben und der Abzugsbeträge nach 
§ 10e EStG noch Steuern in Höhe des Bau-
kindergeldes zu zahlen haben. Außerdem 
können die Erwerber von Wohneigentum 
das Baukindergeld umso weniger nutzen, je 
mehr Kinder sie haben, weil mit steigender 
Kinderzahl die Steuerschuld geringer wird. 
Kinderreiche Familien ohne Steuerschuld 
kommen überhaupt nicht in den Genuß des 
Baukindergeldes (Oberhauser/Rüsch 1992; 
Expertise Oberhauser). 

Ungenü-
gende Be

-

rücksichti

-

gung der 
Kinder-
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4. Bei den prämienbegünstigten Höchstbeträ-
gen für das Bausparen wird die Kinderzahl 
nicht berücksichtigt. 

5. Auch bei der Gewährung eines verlorenen 
Zuschusses an Wohnungskäufer zur Förde-
rung der Privatisierung des Wohnungsbe-
standes in den neuen Bundesländern in Höhe 
von maximal 7 000 DM für das erste und 
1 000 DM für jedes weitere Familienmitglied 
wird der mit steigender Zahl der Familien-
mitglieder verbundenen Verringerung des 
Pro-Kopf-Einkommens sowie dem steigen-
den Wohnraumbedarf nicht Rechnung getra-
gen. 

6. Beim Wohngeld werden die Aufwendungen 
für den Unterhalt von Kindern und der mit 
steigender Kinderzahl steigende Wohnraum-
bedarf ebenfalls nicht ausreichend berück-
sichtigt (BMJFG 1974,   S. 87f.; Materialien 
zum Dritten Familienbericht 1979; Albers 
1990). Da bei der Ermittlung des Familien-
einkommens zur Berechnung des Wohngeld- 
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anspruchs als zusätzlicher Bedarf für die 
Kinder nur die Kindergeldbeträge, nicht 
jedoch der mehrfach höhere tatsächliche 
Bedarf pro Kind angesetzt werden, fallen 
viele Familien mit Kindern aus der Förderung 
heraus. Außerdem steigen die Wohngeldbe-
träge in Abhängigkeit von der Kinderzahl 
stark degressiv, d. h. nicht bedarfsgerecht. 

Undurch

-

schaubar

-

keit der 
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-
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7. Die Förderrichtlinien der Länder sind in 
bezug auf die Programmvarianten, die För-
derarten, die Sonderregelungen, die Förder-
höchstbeträge, die Einkommensgrenzen und 
die Wohnflächenbegrenzung unübersicht-
lich, zersplittert und für die Begünstigten 
nicht mehr durchschaubar (Expertise Nien-
haus). 
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-
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8. Trotz der Einführung von Fehlbelegungsab-
gaben in einigen Bundesländern sind etwa 
ein Drittel der Sozialwohnungen fehlbe-
legt. 

Angesichts dieser Lage ist zu hoffen, daß die in 
Ziffer 60 des Jahreswirtschaftsberichtes 1992 
von der Bundesregierung angekündigte Exper-
tenkommission zur Erarbeitung von Vorschlä-
gen für eine effiziente Nutzung wohnungspoli-
tischer Instrumente bald umsetzbare Vor-
schläge vorlegen kann. 

3.3 Reform der Wohnungspolitik 

Für eine Reform der Wohnungsbauförderung 
sind folgende Ziele von Bedeutung: 

Reform 
der För

-

derinstru

-

mente 

1. Die Modifikation oder Substitution von För-
derinstrumenten, die überhaupt keine oder 
nur eine unzureichende Familienorientie-
rung aufweisen, im Sinne einer familien-
orientierten Ausgestaltung, die den fakti-
schen Unterschieden zwischen Haushalten 
mit Kindern und solchen ohne Kinder in 
bezug auf den Versorgungsbedarf mit Wohn-
raum und in bezug auf die Pro-Kopf-Einkom-
mensverhältnisse Rechnung trägt. Zu nen-
nen sind: 

a) Die Preisgabe der Förderung durch steu-
erliche Entlastungen im Wege des Abzugs 
bestimmter Beträge von der Steuerbemes-
sungsgrundlage. Denn dadurch fällt in 
Verbindung mit der Steuerprogression die 
Begünstigung um so größer aus, je höher 
das Einkommen ist. Diese Art der Begün-
stigung nach § 10e EStG verstößt gegen 
die soziale Gerechtigkeit bzw. die Sub-
ventionsgerechtigkeit, nach der Subven-
tionen den Geförderten — bezogen auf 
eine bestimmte Bemessungsgrundlage — 
gleichmäßig zugute kommen sollten. 

b) Die Umgestaltung des Baukindergeldes 
nach § 34 f EStG. Das Baukindergeld ist als 
Abzug von 1 000 DM  je  Kind von der 
Steuerschuld scheinbar für alle Kinder 
gleich hoch. Tatsächlich jedoch können es 

nur diejenigen voll und für alle Kinder in 
gleicher Höhe nutzen, die nach Abzug der 
Sonderausgaben noch so hohe Steuern zu 
zahlen haben, daß das Baukindergeld für 
jedes Kind voll ausgeschöpft wird. Begün-
stigt sind also wieder in erster Linie die 
Bezieher hoher Einkommen. 

c) Die Umgestaltung des Abzugs von 
Schuldzinsen für neu geschaffenen, 
selbstgenutzen Wohnraum in den ersten 
drei Jahren bis maximal 12 000 DM pro 
Jahr vom steuerpflichtigen Einkommen 
nach § 10e Abs. 6 a EStG. Auch in diesem 
Fall ist die steuerliche Entlastung umso 
höher, je höher das steuerpflichtige Ein-
kommen ist. 

d) Die Wiedereinführung von Bausparprä-
mien, die nach der Kinderzahl gestaffelt 
sind. 

e) Eine merkliche Anhebung der Familien-
zusatzdarlehen nach § 45 des II. Woh-
nungsbaugesetzes. 

f) Eine merkliche Anhebung der Zuschüsse 
für das zweite und jedes weitere Familien-
mitglied beim Kauf von Wohnungen in 
den neuen Bundesländern im Rahmen des 
zusätzlichen Wohnungs- und Städtebau-
programms für die neuen Bundesländer. 
Während dieser Zuschuß für das erste 
Familienmitglied 7 000 DM beträgt, be-
läuft er sich für jedes weitere Familienmit-
glied auf nur 1 000 DM. 

Reform 
der Wohn

-

eigen

-

tumsför

-

derung 

2. An die Stelle der steuerlichen Förderung 
nach § 10e EStG sollte eine familienorien-
tierte Wohneigentumsförderung treten, die 
von den Zielen a) Förderung von Familien 
bereits in jungen Jahren, b) Abstufung der 
Förderung nach der Kinderzahl und c) Ver-
meidung von Verstößen gegen die Subven-
tionsgerechtigkeit ausgeht. Diesem Zielbün-
del entspricht es, wenn bei jeweils gleicher 
Wertsumme des geförderten Objektes unab-
hängig von der Einkommenshöhe gleich 
hohe Entlastungsbeträge gewährt werden. 
Ein entsprechendes Modell ist im Expertisen-
band und in anderen Veröffentlichungen 
(vgl. Oberhauser/Rüsch 1992) dokumentiert. 
Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaf-
ten aus: 

a) Die staatlichen Fördermaßnahmen sind 
nicht als verlorene Zuschüsse, sondern als 
zinslose Darlehen konzipiert. Dadurch 
kann bei gleicher fiskalischer Belastung 
die Anfangsentlastung für die Familien 
sehr viel größer sein. 

b) Zentrales Förderinstrument sind „ steuer-
liche Finanzierungshilfen" . Sie stellen aus 
Steuermitteln gewährte, als zinslose Kre-
dite ausgestaltete Finanzierungshilfen 
dar. Die zur Verfügung gestellten Jahres-
beträge sind für die Zeitdauer der Förde-
rung degressiv gestaltet und im Anschluß 
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an die Förderungszeit progressiv steigend 
rückzahlungspflichtig. Diese degressive 
bzw. progressive Ausgestaltung trägt den 
im Zeitablauf steigenden Nominalein-
kommen Rechnung. 

c) Die steuerlichen Finanzierungshilfen 
werden mit dem Ziel, möglichst vielen 
jungen Familien zu Wohneigentum zu 
verhelfen, durch „Annuitätshilfen" er-
gänzt. Für junge Familien mit geringem 
Eigenkapital, d. h. hohem Kreditbedarf, 
soll damit das Verschuldungsrisiko redu-
ziert werden. Als Annuitätshilfen sollen 
die jährlichen Differenzen zwischen den 
zu leistenden Annuitäten und den bei 
einem bestimmten Familieneinkommen 
für zumutbar erachteten Annuitätsver-
pflichtungen gewährt werden. Damit ist 
es möglich, eine konsequente Subjektför-
derung zu realisieren. Auch diese Hilfen 
werden als zinsloses, langfristig rückzahl-
bares Darlehen gewährt. Da die Annu-
itätshilfen in bezug auf die zumutbare 
Eigenbelastung, die Begrenzung der An-
fangsverschuldung und die Länge der 
Tilgungsperiode im politischen Entschei-
dungsprozeß festgelegt werden können, 
da ferner nicht die Annuitätskredite, son-
dern nur die Zinssubventionen über den 
Staatshaushalt finanziert werden müssen, 
und da die Steuermindereinnahmen nach 
§ 10e EStG entfallen würden, ist das 
Modell der gegenwärtigen Praxis nicht 
nur sozialpolitisch, sondern auch fiskalpo-
litisch überlegen. Es ist insbesondere auch 
für Ostdeutschland zieladäquater, weil 
dort die steuerlichen Instrumente wegen 
der niedrigeren Einkommen nur begrenzt 
„greifen" . 

Um die Gefahr des Erwerbs bzw. des 
Baues von Familienheimen zu vermeiden, 
die auf der Grundlage der voraussichtli-
chen Einkommens- und Vermögenssi-
tuation des Erwerbers nicht solide finan-
zierbar erscheinen, sollte die Gewährung 
von steuerlichen Finanzierungshilfen und 
Annuitätshilfen von der Inanspruch-
nahme einer seriösen Finanzierungs- und 
Schuldnerberatung abhängig gemacht 
werden. 

3. Anzustreben ist auch eine baldige Anhebung 
der seit 1980 nicht mehr an die Einkom-
mensentwicklung angepaßten Einkommens-
grenzen für die Wohnungsbauförderung im 
Rahmen des sozialen Wohnungsbaues sowie 
eine massive Förderung des sozialen Woh-
nungsbaues. 

Wohngeld 4. Dringend erforderlich ist auch eine Reform 
der Wohngeldgesetzgebung. Eine solche 
Reform wurde bereits 1974 vom Wissen-
schaftlichen Beirat für Familienfragen vor-
geschlagen (BMJFG 1974) und erneut im 
Dritten Familienbericht angemahnt. Ziel 
sollte es sein, die Höhe des Wohngeldes 

besser an die mit steigender Kinderzahl 
geminderte wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit der Familien anzupassen. 

Bauland

-

erschlie

-

ßung 

5. Ein wesentliches Element einer Reform der 
Wohnungsbaupolitik liegt in einer Reform 
der Baulanderschließung. Die hohen Boden-
preissteigerungen der letzten Jahrzehnte 
belasten die Baukosten mit immer größer 
werdenden Anteilen (und lassen bei den 
Bodeneigentümern unverhältnismäßig hohe 
Wertsteigerungsgewinne entstehen). Diese 
Preissteigerungen sind zu einem guten Teil 
verursacht durch eine unzureichende Bau-
landerschließungspolitik des Staates und ins-
besondere der Kommunen. Die durch admi-
nistratives und politisches Fehlverhalten ver-
ursachte Bodenknappheit und ihre für die 
Vermögensverteilung wie für die Wohnungs-
versorgung negativen Konsequenzen sollten 
baldmöglichst beseitigt werden (vgl. dazu 
auch Oberhauser/Rüsch 1992, S. 55 ff.). 

4. Neuorientierung des 
Familienlastenausgleichs — Zur 
verteilungspolitischen Problematik 
des gegenwärtigen 
Familienlastenausgleichs 

4.1 Zentrale Fragestellungen eines 
Familienlastenausgleichs 

Unklar-
heiten in 
der Dis-
kussion 
um den 
Familien

-

lastenaus

-

gleich 

Die gegenwärtige Diskussion um die Anforde-
rungen an die Ziele und die Ausgestaltung des 
Familienlastenausgleichs leidet unter anderem 
darunter, daß erstens umstritten und nicht aus-
reichend geklärt ist, was — normativ gesehen — 
ein Familienlastenausgleich verteilungspoli-
tisch leisten soll, d. h. welche Lasten der Fami-
lien als ausgleichsbedürftig anzusehen sind und 
in welchem Umfang diese Lasten ausgeglichen 
werden sollen, und daß zweitens keine ausrei-
chende Klarheit besteht, was der praktizierte 
Familienlastenausgleich tatsächlich leistet, d. h. 
welche Lasten von Familien in welchem 
Umfang zwischen verschiedenen sozio-ökono-
mischen Gruppen (horizontal zwischen Fami-
lien und Haushalten mit gleichem Einkommen, 
jedoch ohne Kinder und mit Kindern bzw. auch 
vertikal zwischen Familien unterschiedlichen 
Einkommens, unterschiedlichen Vermögens 
und unterschiedlicher Größe) tatsächlich aus-
geglichen werden. 
Die Familienberichtskommission kann aus 
naheliegenden Gründen im Rahmen dieses 
Berichts den Problemkomplex, der mit der fami-
lienpolitischen Kernfrage nach den Zielen und 
der Ausgestaltung eines effizienten Familienla-
stenausgleichs verbunden ist, nicht annähernd 
vollständig ableiten und diskutieren. Sie hält es 
aber für notwendig, einige Aspekte dieses Pro-
blemkomplexes zu erörtern, um Mißverständ-
nisse und Fehlurteile auszuräumen, die in Tei-
len der Öffentlichkeit und im politischen Raum 
in bezug auf bestimmte Wirkungen des Fami- 
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lienlastenausgleichs bestehen. Die Kommission 
greift folgende Fragestellungen auf: 

1. Welche Lasten der Familien sollen auf ihre 
Ausgleichsbedürftigkeit überprüft und in 
einen Familienlastenausgleich einbezogen 
werden? 

2. Welche entlastenden steuerlichen Vorschrif-
ten und welche Sozialleistungen, die auf-
grund des geltenden Steuer-, Arbeits- und 
Sozialrechts an den Familienstatus an-
knüpfen, können aufgrund ihrer Funktion 
und Wirkungsweise als Familienlastenaus-
gleichsleistungen angesehen werden? 

3. Wie stark entlastet der Familienlastenaus-
gleich die Familien? 

4. Inwieweit finanzieren die Familien den 
Familienlastenausgleich selbst? 

5. Wie kann der Familienlastenausgleich insti-
tutionell optimal verankert werden? 

6. Welche Erfahrungen machen Familien bei 
der Inanspruchnahme familienbezogener 
Transferzahlungen? 

4.2 Welche Lasten der Familien sollen auf 
ihre Ausgleichsbedürftigkeit überprüft 
werden? 

Bestim

-

mung aus

-

gleichsbe

-

dürftiger 
Lasten 

Eindeutiger Ansatzpunkt für die Ableitung aus-
gleichsbedürftiger Lasten, die Familien zu tra-
gen haben, sind jene Unterschiede in der wirt-
schaftlichen und sozialen Lage, die zwischen 
Alleinstehenden oder Paaren mit Kindern und 
Alleinstehenden oder Paaren ohne Kinder 
bestehen. Die Unterschiedlichkeit der Lebens-
lage ist aber nur ein notwendiges, kein hinrei-
chendes Kriterium für die Begründung eines 
Familienlastenausgleichs. Weitere Vorausset-
zungen dafür, daß solche aus dem Tatbestand 
„Versorgung und Erziehung von Kindern" und 
aus dem Tatbestand „Pflege Familienangehöri-
ger" resultierenden Lebenslageunterschiede in 
einer Gesellschaft als ausgleichsbedürftig ange-
sehen werden können, sind erstens, daß diese 
Unterschiede direkt oder indirekt durch Geld-
und/oder Sachleistungen überhaupt ausgegli-
chen werden können, und zweitens, daß ein 
solcher Ausgleich mehrheitlich zur Annäherung 
an das Ziel sozialer Gerechtigkeit und/oder an 
das Ziel der langfristigen Sicherung der gesell-
schaftlichen Wohlfahrt für notwendig gehalten 
wird. 

Besondere 
Lasten 

bzw. Lei

-

stungen 
kinderver

-

sorgender 
Personen 

Setzt man bei den Lebenslageunterschieden an, 
dann stößt man wenigstens auf folgende Arten 
von Lasten bzw. Leistungen, die kinderversor-
gende und -erziehende Personen im Unter-
schied zu kinderlosen Personen zu tragen haben 
bzw. erbringen: 

1. ein unter sonst gleichen Umständen nied-
rigeres Pro-Kopf-Einkommen. Gleichzeitig 
weisen die Ausgaben kinderversorgender 

Personen eine andere Ausgabenstruktur auf, 
d. h. es werden größere Anteile des Haus-
haltsbudgets für die Ernährung, die Beklei-
dung und die Wohnung absorbiert, sodaß 
bestimmte andere Ausgabearten (z. B. für 
Reisen, kulturelle Veranstaltungen, Literatur 
und Hobbies) zurückgedrängt werden müs-
sen; 

2. einen Entgang von Erwerbseinkommen bei 
Aufgabe oder Unterbrechung der Erwerbs-
tätigkeit zum Zweck der Versorgung und 
Erziehung der Kinder sowie — im Fall des 
Wiedereintritts in das Erwerbsleben — eine 
Einkommensminderung als Folge der wäh-
rend der Unterbrechung eingetretenen Min-
derung der beruflichen Qualifikation und 
zusätzlich einen Entgang von Karrierechan-
cen; 

3. einen Verlust an Sozialleistungsansprüchen, 
soweit diese nach Art  oder Höhe durch 
Erwerbsarbeit bedingt werden; 

4. unentgeltliche Betreuungs- und Erziehungs-
leistungen, die ebenso wie die Versorgungs-
leistungen der Eltern für die Kinder wesent-
liche Beiträge zur Humanvermögensbildung 
in der Gesellschaft darstellen (vgl. dazu Kapi-
tel VI. 9.4 und Abschnitt 4.4 dieses Kapi-
tels). 

Diese Lebenslageunterschiede müssen, um eine 
Ausgleichsbedürftigkeit zu begründen, keines-
wegs subjektiv von den Eltern als „Lasten" 
empfunden werden. Denn ein solcher Ausgleich 
ist allein aus Gründen sozialer Gerechtigkeit 
und aufgrund des Interesses der Gesellschaft an 
der Sicherung der Zukunft der Gesellschaft 
mindestens partiell geboten. 

In der Bundesrepublik wird dieser Lebenslage-
ausgleich durch folgende Elemente des Fa-
milienlastenausgleichs erstrebt (vgl. dazu auch 
die Übersicht über familienorientierte Transfers 
bei Oberhauser 1989): 

Elemente 
des Fami

-

lienlasten

-

aus

-

gleichs 

Steuerfreibeträge für Kinder bei der Einkom-
men-, Vermögen- und Erbschaftsteuer; Haus-
haltsfreibeträge für Alleinerziehende; Ehegat-
tensplitting (das allerdings nicht nur Familien, 
sondern auch kinderlosen Ehepaaren zugute-
kommt); Kindergeld; die Kinderkomponente 
beim Wohngeld; Erziehungsgeld; Anerken-
nung von Erziehungsjahren in der Rentenversi-
cherung; bestimmte, nicht vom Staat, sondern 
von der Solidargemeinschaft der Versicherten 
finanzierte familienorientierte Leistungen der 
Sozialversicherungen wie kinderbedingt erhöh-
tes Arbeitslosengeld, beitragsfreie Mitversiche-
rung nicht erwerbstätiger Familienmitglieder in 
der gesetzlichen Krankenversicherung, Wit-
wen- und Witwerrenten (die jedoch auch an 
kinderlose Hinterbliebene Versicherter gelei-
stet werden) sowie Waisen- und Erziehungsren-
ten; Anspruchsberechtigungen auf Berücksich-
tigung im sozialen Wohnungsbau; Maßnahmen 
zur Förderung selbstgenutzten Wohneigentums 
wie z. B. kinderbedingt höhere Einkommens-
grenzen für die Förderungsberechtigung, hö- 
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here Bausparprämien und Baukindergeld; f a-
milienorientierte Förderung der Vermögens-
bildung; Ausbildungsförderungsleistungen im 
Rahmen des Arbeitsförderungsgesetzes und des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes; famili-
enbezogene Leistungen bei der Besoldung im 
öffentlichen Dienst; schließlich auf Länder-
ebene Familiendarlehen. 
Es ist unschwer zu erkennen, daß diese Leistun-
gen dazu dienen, jene Lasten von Familien zu 
verringern, die in Form von vergleichsweise 
geringerem verfügbaren Einkommen, erhöhten 
Wohnkosten, Kosten der Aus- und Fortbildung 
sowie verringerter Fähigkeit zur Vermögens-
bildung auftreten. Die Frage, ob und inwieweit 
die Summe dieser Transfers nach Art  und Höhe 
einen effizienten Familienlastenausgleich dar-
stellt, muß hier offen bleiben. Festzuhalten ist 
jedoch, daß Bewertungen des Familienlasten-
ausgleichs, die nur auf den Familienlastenaus-
gleich im engeren Sinn gerichtet sind, d. h. den 
dualen, aus Einkommensteuerfreibeträgen und 
aus dem Kindergeld bestehenden Familienla-
stenausgleich, lediglich zu Aussagen über die 
Qualität dieser Instrumentenkombination füh-
ren können, nicht jedoch zu Aussagen über die 
Angemessenheit und Qualität des Familienla-
stenausgleichs im weiteren Sinne, wie er durch 
die obige Mittelaufzählung umrissen worden 
ist. 

4.3 Welche familienpolitischen Transfers 
können als Familienlastenausgleichs

-

Leistungen angesehen werden? 

Die Frage, welche der familienbezogenen 
Transfers als Familienlastenausgleichsleistun-
gen angesehen werden können, ist für die 
Beurteilung der Familienpolitik von großer 
Bedeutung. Dies ist blitza rtig erhellt worden, als 
die familienorientierte Steuerpolitik, konkreter: 
die Höhe der Steuerfreibeträge vom Bundesver-
fassungsgericht in zwei Urteilen des Jahres 1990 
auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen 
war (vgl. dazu den Beschluß des Ersten Senates 
vom 29. Mai 1990 und vom 12. Juni 1990). 

Steuerfrei

-

heit des 
Existenz

-

minimums 

Bis zu dieser Überprüfung waren die Steuerfrei-
beträge für Kinder mit Ausnahme einiger weni-
ger Verfassungs- und Steuerrechtler sowie eini-
ger Familienpolitiker überwiegend als eine 
Steuerbegünstigung der Familien und als 
wesentliches Element des Familienlastenaus-
gleichs klassifiziert worden. Das Bundesverfas-
sungsgericht stellte in den genannten Urteilen 
jedoch fest, daß der Staat das Einkommen des 
Steuerpflichtigen insoweit steuerfrei belassen 
muß, als es zur Sicherung eines Existenzmini-
mums benötigt wird und daß daher bei der 
Besteuerung einer Familie das Existenzmini-
mum sämtlicher Familienmitglieder, also auch 
der Kinder, steuerfrei bleiben muß. Es stellte 
ferner fest, daß mindestens seit 1983 die jeweils 
geltenden Steuerfreibeträge für Kinder zusam-
men mit dem steuerlichen Äquivalent des Kin

-

dergeldes dieser Forderung nicht genügten, daß 
also die Familienbesteuerung jahrelang nicht 
verfassungskonform war. Die Urteile des Bun-
desverfassungsgerichts machen ersichtlich: 

Konse-
quenzen 

1. Die Familien haben jahrelang Milliardenbe-
träge zu viel Steuern abgeführt. Allein für 
das Jahr 1989 errechnet sich für die vollstän-
digen Ein- und Zweikinderfamilien (mit Kin-
dern unter 18 Jahren) eine Summe von rund 
11 Milliarden zuviel erhobener Steuern (vgl. 
zur Ermittlung dieser Summe Anlage 1). 

2. Kindersteuerfreibeträge in einer Höhe, die 
dem sozialkulturellen Existenzminimumauf-
wand entsprechen, sind keine Leistung des 
Familienlastenausgleichs, weil sie nur unbe-
steuert lassen, was aus Gründen der Steuer-
gerechtigkeit, d. h. entsprechend dem Prin-
zip der Besteuerung nach der Leistungsfä-
higkeit, unbesteuert bleiben muß (vgl. dazu 
auch Oberhauser 1989, S. 37). Daß Steuer-
freibeträge, die nicht über dem Existenzmini-
mumaufwand liegen, keinen Familienlasten-
ausgleich darstellen, wird insbesondere auch 
daran erkennbar, daß solche Freibeträge nur 
dann einkommenswirksam werden können, 
wenn das Einkommen einer Familie minde-
stens der Summe der Existenzminima aller 
Familienmitglieder entspricht. 

3. Soweit das Erwerbs- und Vermögensein-
kommen einer Familie nicht mindestens der 
Summe der Existenzminima der Familien-
mitglieder entspricht, ist es geboten, die 
Lücke zwischen dem Existenzminimumein-
kommen und dem tatsächlichen Einkommen 
durch Sozialleistungen zu schließen. 

4. Von einem Ausgleich von Lasten zwischen 
Gesellschaftsmitgliedern mit Kindern und 
ohne Kinder kann sinnvoll erst dann gespro-
chen werden, wenn durch diese Transfers 
eine relative Besserstellung der Familien 
oberhalb des Familienexistenzminimums im 
Vergleich zu kinderlosen Gesellschaftsmit-
gliedern erfolgt. Eine solche Besserstellung 
der Familien gegenüber kinderlosen Steuer-
pflichtigen hat — entgegen offiziellen Ver-
lautbarungen der Bundesregierung — auch 
die Steuerreform der Jahre 1986 bis 1990 
nicht gebracht (vgl. dazu BMJFFG 1988; 
Schnabel 1989; Kasella/Spahn 1991). Trans-
fers an Familien, die der Sicherung des 
Existenzminimums dienen, sind daher kein 
Bestandteil eines Familienlastenausgleichs, 
sondern Sozialleistungen. So ist wohl auch 
der Hinweis des Präsidenten des Bundesver-
fassungsgerichts, Roman Herzog, zu verste-
hen, der in bezug auf die erwähnten Ver-
fassungsgerichtsurteile meinte: „Es gibt viele 
objektive Betrachter, die davon ausgehen, 
daß der Familienlastenausgleich schon seit 
Jahrzehnten seinen Funktionen nicht mehr 
gerecht wird. Ich habe das nicht zu beurtei-
len, füge aber hinzu, daß das Bundesverfas-
sungsgericht naturgemäß nur die untersten 
Grenzen des gerade noch Akzeptablen 
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durchsetzen kann. Die Tatsache, daß eine 
Regelung gerade noch verfassungsmäßig ist, 
bedeutet noch lange nicht, daß sie deshalb 
auch ausreichend oder gar richtig ist" 
(Herzog 1991, S. 17). 

4.4 Wie stark entlastet der 
Familienlastenausgleich die Familien? 

Ähnlich große Bedeutung wie die Antwort auf 
die Frage, welche Transfers als Familienlasten-
ausgleichsleistungen angesehen werden kön-
nen, hat für die Beurteilung der Familienpolitik 
auch die Antwort auf die Frage, wie stark die 
Familien durch die Familienlastenausgleichs-
leistungen entlastet werden. 

Probleme 
bei der 
Bestim

-

mung 
des Ent

-

lastungs

-

effekts 

Dazu liegen nur wenige Untersuchungen vor. 
Hauptgründe dafür dürften darin liegen, daß 
solche Untersuchungen außerordentlich kom-
pliziert und zeitaufwendig sind, weil die Fami-
lienlastenausgleichsleistungen nach Art und 
Höhe von der Größe und der Struktur der 
einzelnen Familie sowie von ihrer Einkommens- 
und Vermögenslage abhängen, sodaß die Rea-
lität in ihrer Vielfalt empirisch nicht exakt, 
sondern nur mit Hilfe von Modellen erfaßt 
werden kann; solche Modelle realitätsnah aus-
zugestalten und durchzurechnen verlangt auch 
deswegen sehr viel Ressourceneinsatz, weil sich 
auch die Höhe einzelner Familienlastenaus-
gleichsleistungen im Zeitverlauf immer wieder 
ändert. Methodisch „belastet" sind solche 
Modelle durch die Notwendigkeit, zahlreiche 
Annahmen zu setzen und Schätzungen durch-
zuführen. 

In einer makroökonomisch orientierten, jedoch 
mikroökonomisch fundierten Studie des Wis-
senschaftlichen Beirats für Familienfragen beim 
Bundesministerium für Familie, Jugend und 
Gesundheit aus dem Jahre 1979 wurden für das 
Jahr 1974 die von den privaten Haushalten, der 
öffentlichen Hand und den Trägern der freien 
Wohlfahrtspflege getätigten Aufwendungen für 
die nachwachsende Generation ermittelt. 
Wenngleich die zwischenzeitlich erfolgten Kin-
dergelderhöhungen der Jahre 1975 bis 1979, die 
Einführung des Erziehungsgeldes und die 
Anerkennung von drei Kindererziehungsjahren 
in der gesetzlichen Rentenversicherung sowie 
die Erhöhung der Steuerfreibeträge für Kinder 
seit 1982 den Beitrag der öffentlichen Hand zu 
den Aufwendungen für die nachwachsende 
Generation um einige Prozentpunkte angeho-
ben haben dürften, kommt den ermittelten 
Ergebnissen doch noch aktuelle Bedeutung zu, 
da den Erhöhungen der Leistungen der öffentli-
chen Hand ein starker Anstieg der Versor-
gungsaufwendungen der Familien und des 
Wertes des unentgeltlich erbrachten, aber mit 
geeigneten Stundenlöhnen zu bemessenden 
Betreuungsaufwandes der Familien gegen-
übersteht. 

Ergeb-
nisse von 
Modell

-

rechnun

-

gen 

In die Berechnungen wurden die Geldausgaben 
der Familien für die Kinder und der bewertete 
Zeitaufwand für ihre Betreuung sowie das 
Angebot von Gütern und Leistungen durch 
außerfamiliale Institutionen einbezogen. Zu 
diesem Angebot gehörten finanzielle Hilfen an 
Familien mit Kindern (insbesondere Kinder-
geld, Wohngeld, Ausbildungshilfen und Steuer-
freibeträge) sowie die Sach- und Dienstleistun-
gen in den Bereichen Bildung, Wohnungsver-
sorgung und Gesundheit. Der Gesamtaufwand 
wurde mit 320 Milliarden DM ermittelt. Davon 
entfielen 111 Milliarden DM auf individuelle 
monetäre Aufwendungen, 162 Milliarden DM 
auf den bewerteten Zeitaufwand für die Kinder-
betreuung und 47 Milliarden DM auf kollektive 
monetäre Aufwendungen. Die privaten Haus-
halte trugen 74 % des Gesamtaufwandes, die 
öffentlichen Hände 24 % und die Wohlfahrtsver-
bände 2 % (BMJFG 1979, S. 102). 

Eine umfangreiche mikroökonomische Studie 
über die Einkommenswirkungen des Familien-
lastenausgleichs in der Periode 1954 bis 1986 
haben Franz Ulrich Willeke und Ralph Onken 
vorgelegt. Allerdings sind nur die Steuerfreibe-
träge, das Kindergeld und die familienbezoge-
nen Leistungen im öffentlichen Dienst, also der 
Familienlastenausgleich im engeren Sinn, in die 
Analyse einbezogen. Überprüft wurde, wie sich 
für 144 Familientypen (Ehepaare, männliche 
und weibliche Alleinerziehende mit einem bis 
vier Kindern für 12 Berufsgruppen) das Kinder-
geld und die Steuerfreibeträge für Kinder auf 
das verfügbare Einkommen ausgewirkt haben. 
Aus den zahlreichen Ergebnissen sind für die 
hier zu behandelnde Fragestellung hervorhe-
benswert: 

Anteil der 
durch den 
Familien

-

lasten

-

ausgleich 
gedeckten 
„Mindest

-

kinder

-

kosten" 

1. Im Jahre 1986 deckten die Familienlasten-
ausgleichsleistungen folgende Prozentsätze 
der „Mindestkinderkosten" (definie rt  als die 
Grundbedarfssätze bei ständiger Aufnahme 
von Kindern in Pflegefamilien des Landes 
Baden-Württemberg = 7 500 DM jährlich) 
ab: 

a) bei Ehepaaren, deren Erwerber nicht im 
öffentlichen Dienst tätig war und die 1 bis 
2 Kinder hatten, zwischen 16 und 23 %; 

b) bei Ehepaaren, deren Erwerber im öffent-
lichen Dienst tätig war und die 1 bis 2 
Kinder hatten, zwischen 29 und 38 %; 

c) bei Ehepaaren, deren Erwerber nicht im 
öffentlichen Dienst tätig war und die 3 bis 
4 Kinder hatten, zwischen 28 und 34 %; 

d) bei Ehepaaren, deren Erwerber im öffent-
lichen Dienst tätig war und die 3 bis 4 
Kinder hatten, zwischen 41 und 51 %; 

e) bei alleinstehenden Frauen, die nicht im 
öffentlichen Dienst tätig waren und 1 bis 2 
Kinder hatten, zwischen 29 und 60 %; 

f) bei alleinstehenden Frauen, die im öffent-
lichen Dienst tätig waren und 1 bis 2 
Kinder hatten, zwischen 44 und 74 %. 
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2. Der Deckungsanteil des Familienlastenaus-
gleichs stieg mit steigender Kinderzahl, 
jedoch nicht mit sinkendem Einkommen. 

3. Für die Familien mit einem und zwei Kindern 
war 1986 der Einkommensabstand zu den 
Ehepaaren ohne Kinder bzw. zu Alleinste-
henden ohne Kinder gegenüber dem Ab-
stand im Jahre 1954 unverändert oder nur 
geringfügig verändert. Dagegen zeigten sich 
bei Familien mit 3 und 4 Kindern in den 
niedrigeren und mittleren Einkommensklas-
sen Verbesserungen. Dennoch war auch für 
diese Familien der Einkommensabstand 
1986 noch beträchtlich. 

In jüngster Zeit wurden Berechnungen der Auf-
wendungen für die Kinder einer Angestellten- 
und eine Arbeiterfamilie mit zwei Kindern und 
des Anteils staatlicher Leistungen an diesen 
Aufwendungen vorgelegt (vgl. zu Einzelheiten 
Lampert 1993). Zusätzlich zum Kindergeld und 
den Steuerfreibeträgen wurden die Erziehungs-
geldleistungen, der Wert der Erziehungsjahre in 
der gesetzlichen Rentenversicherung und der 
Wert der beitragsfreien gesetzlichen Kranken-
versicherung für die Zeit der Erwerbsunterbre-
chung der Mutter und für die beiden Kinder 
einbezogen. Diese Leistungen wurden auf den 
vom Statistischen Landesamt BadenWürttem-
berg ermittelten Wert des Versorgungsaufwan-
des für die beiden Kinder (nicht auf die Mindest-
kinderkosten!) und auf den Wert des Betreu-
ungsaufwandes bezogen (vgl. zu den Annah-
men der Modelle im einzelnen Erläuterung 2). 

Anteil des 
durch den 
Familien

-

lastenaus

-

gleich 
gedeckten 

Versor

-

gungs- 

 

und Be

-

treuungs

-

aufwands 

Als Ergebnis zeigte sich (vgl. Erläuterung 3): 

1. Der Wert des Versorgungsaufwandes und 
des Betreuungsaufwandes beläuft sich für 
die beiden Kinder auf rd. 890 000 DM, d. h. 
für ein Kind auf 445 000 DM (vgl. dazu 
Erläuterung 4) — wenn man die Betreuungs-
leistungen in Stunden mit dem Stundenlohn-
satz einer Kindergärtnerin bewertet. Bewer-
tet man die Betreuungsleistung mit dem 
Durchschnittsstundenlohn von Arbeiterin-
nen, dann ergibt sich ein Gesamtwert der 
Versorgungs- und Betreuungsleistung von 
rd. 790 000 DM für beide Kinder und von 
395 000 DM für ein Kind. 

2. Bezieht man das Kindergeld, die Steuerfrei-
beträge, das Erziehungsgeld und den Wert 
der Erziehungsjahre jeweils auf den Wert des 
Versorgungs- und Betreuungsaufwands für 
die Kinder, dann ergibt sich bei Bewertung 
der Betreuungsleistung mit dem Kindergärt-
nerinnenlohn für den Angestelltenhaushalt 
ein Anteil der staatlichen Leistungen von 
14,6 % und für den Arbeiterhaushalt von 
15,6 %. Bei Zugrundelegung des Arbeiterin-
nenlohnes ergeben sich Werte von 16,5 % 
und 17,6 %. 

3. Bezieht man den Beitragswert der beitrags-
freien Krankenversicherung für die Kinder 
und für die Mutter in der Zeit der Erwerbs-
unterbrechung in die Familienlastenaus

-

gleichsleistungen ein, dann erhöhen sich die 
Anteile des Familienlastenausgleichs an den 
unentgeltlich erbrachten Versorgungs- und 
mit dem Kindergärtnerinnenlohn bewerteten 
Betreuungsleistungen auf 20,5 % für die 
Angestellten- und auf 21,2 % für die Arbei-
terfamilie. Wenn man die Betreuungslei-
stung mit dem Arbeiterinnenlohn bewertet, 
lauten die entsprechenden Werte 23,0 % und 
23,7 %. 

Realitäts-
gehalt dei 
Ergeb-
nisse 

Der Realitätsgehalt der zitierten Ergebnisse 
könnte in Frage gestellt werden, weil in die 
erwähnten Untersuchungen nicht alle staatli-
chen Leistungen für Familien mit Kindern ein-
bezogen worden sind. In der Untersuchung des 
Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen 
fehlen die Begünstigungen der Familien im 
Rahmen des sozialen Wohnungsbaues. In die 
Modellanalyse von Lampert (1993) sind be-
stimmte Leistungen nicht einbezogen worden, 
wie z. B. die Zahlung von Wohngeld, Unter-
haltszahlungen im Rahmen der Ausbildungs-
förderung und die Aufwendungen der öffentli-
chen Hand für Bildungseinrichtungen. Dennoch 
sind keine Zweifel an der Feststellung ange-
bracht, daß der Anteil öffentlicher Leistungen 
an den durchschnittlichen Versorgungs- und 
Betreuungsaufwendungen für Kinder bei Ehe-
paaren mit bis zu zwei Kindern — selbst unter 
Einbeziehung der Leistungen der Krankenver-
sicherung für die Familien — maximal 25 % 
erreicht. Denn die Nicht-Berücksichtigung der 
genannten Leistungen verzerrt die Ergebnisse 
nicht. Die Kinderkomponente des Wohngeldes 
ist gering; wenn Ausbildungsförderungsleistun-
gen erbracht werden, erbringen in der Regel 
auch die Eltern höhere Betreuungsleistungen 
und Versorgungsleistungen über das 18. Le-
bensjahr hinaus; die Aufwendungen für das 
Bildungswesen schließlich liegen wegen der 
gesamtwirtschaftlichen Bedeutung eines quali-
fizierten Arbeitskräftepotentials als Maßnah-
men der Wirtschaftsgrundlagenpolitik so unmit-
telbar im Interesse von Gesellschaft und Wirt-
schaft wie die Ausgaben für die Verkehrsinfra-
struktur. Sie sind daher nicht primär als Element 
des Familienlastenausgleichs anzusehen. 

Lebensla

-

geunter

-

schiede 
zwischen 
Familien 
mit Kin-
dern und 
Kinder-
losen 

Die aufgezeigte Entlastung von Eltern durch die 
öffentliche Hand ist zu gering, um die erhebli-
chen Lebenslageunterschiede zwischen den 
Familien auf der einen und den Alleinlebenden 
und kinderlosen Doppelverdienerpaaren auf 
der anderen Seite auf ein nach Maßstäben der 
sozialen Gerechtigkeit akzeptables Maß zu 
reduzieren. Diese Lebenslageunterschiede sind 
außerordentlich groß und noch nicht in das 
öffentliche Bewußtsein gedrungen. Auch der 
Beitrag der Familien zur Humanvermögensbil-
dung, der durch die Versorgung, Erziehung und 
Betreuung der nachwachsenden Generation 
erbracht wird, ist nach seiner Bedeutung und 
seinem ökonomischen Wert weithin unbekannt 
und wird nicht ausreichend gewürdigt. Der 
Versorgungs- und Betreuungsaufwand eines 
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Ehepaares oder einer alleinerziehenden Person 
für ein Kind beläuft sich bei durchschnittlicher 
Versorgung und zeitlich nicht überzogen ange-
setztem Betreuungsaufwand bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahr beim gegenwärtigen Preis-
und Lohnniveau auf rund 450 000 DM, wenn 
man die Betreuungsleistung mit dem Lohn einer 
Kindergärtnerin bewertet, und auf fast 400 000 
DM bei einer Bewe rtung der Betreuungslei-
stung mit dem Durchschnittslohn der Arbeite-
rinnen. Noch nicht berücksichtigt sind dabei die 
Verluste an Erwerbseinkommen, die bei vor-
übergehendem oder dauerndem Verzicht auf 

Erwerbstätigkeit zugunsten der Versorgung 
und Betreuung von Kindern entstehen. Nach 
Untersuchungen von Galler (1991) können 
diese Verzichte bei nur 6jähriger Unterbre-
chung für eine Hauptschulabsolventin netto fast 
200 000 DM und für eine Hochschulabsolventin 
fast 350 000 DM betragen, bei 10jähriger Unter-
brechung für eine Hauptschulabsolventin 
300 000 DM und für eine Hochschulabsolventin 
540 000 DM. Überdies werden große Teile der 
Familienlastenausgleichsleistungen von den 
Familien selbst finanziert, wie im folgenden 
dargestellt werden wird. 

Erläuterung 1 
Zur Ermittlung der von den Familien im 
Jahr 1989 zuviel entrichteten Steuern 

Die ermittelte Summe der zu Unrecht entzoge-
nen Steuern im Umfang von rund 11 Milliarden 
DM ergibt sich wie folgt: 

a) Analog zu einem von der Bundesregierung 
bei der Beantwortung einer kleinen Anfrage 
angewandten Verfahren (vgl. Bundestags-
drucksache 11/7597) wird das tatsächliche 
Existenzminimum von Sozialhilfe empfan-
genden Haushalten ermittelt, indem man die 
Bedarfssätze um 15 % erhöht und die von den 
Sozialhilfe empfangenden Haushalten ge-
zahlten Durchschnittsmieten dazuaddiert. 

b) Davon wird das steuerfrei gehaltene Exi-
stenzminimum abgezogen. 

c) Der so ermittelte besteuerte Existenzmini-
mumbetrag (11 365 DM bei der Ein- und 
9 741 DM bei der Zwei-Kinder-Familie) wird 
mit einem unterstellten durchschnittlichen 
Steuersatz von 20 % multipliziert. 

d) Diese Beträge (für die Ein-Kind-Familie 
2 273 DM, für die Zwei-Kinder-Familie 1 948 
DM) werden mit der jeweiligen Zahl der 
Familien (3,014 Millionen Ein- und 2,252 
Millionen Zwei-Kinder-Familien) multipli-
ziert. 

Erläuterung 2 
Zu den Modellannahmen der Ermittlung 
der Familienlastenausgleichs-Anteile an 
den Aufwendungen eines Angestellten- 
und eines Arbeiterhaushalts für die 
Erziehung und Versorgung von zwei 
Kindern 

1. Ein Ehepaar versorgt und erzieht zwei in 
einem Abstand von zwei Jahren geborene 
Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. 
Die Mutter unterbrach die Erwerbstätigkeit 
mit der Geburt des ersten Kindes 1983 bis 
zum vollendeten 6. Lebensjahr des zweiten 
Kindes Ende 1990. 

2. Als Einkommen wurde das jeweils ge-
schlechtsspezifische Durchschnittseinkom-
men eines bzw. einer Angestellten und eines 
Arbeiters bzw. einer Arbeiterin angesetzt. 

3. Um die Entlastungswirkung der aktuellen 
Gesetzeslage zu erfassen, wurden schon ab 
1983 die seit 1992 geltenden Werte für das 
Kindergeld und die Steuerfreibeträge für die 
Kinder sowie die ab 1993 geltenden Werte für 
das Erziehungsgeld und die rentenrechtliche 
Anrechnung der Kindererziehungsjahre zu-
grunde gelegt. 

4. Für die Jahre ab 1991 wurden — um Progno-
seprobleme auszuschalten — das Arbeitsein-
kommen, die Aufwendungen für die Versor-
gung der Kinder und das Kindergeld sowie 
die Kindersteuerfreibeträge als konstant un-
terstellt. 

5. Der monetäre Aufwand für die Kinder wurde 
anhand von entsprechenden Erhebungen 
des Statistischen Landesamtes Baden-Würt-
temberg errechnet, der Betreuungsaufwand 
auf der Grundlage von Zeitbudgeterhebun-
gen desselben Amtes. Die Aufwandsstun-
denzahlen wurden alternativ für die Vari-
ante 2 mit dem Stundenlohn einer Kinder-
gärtnerin nach BAT VI b bzw. (ab 1991) V c 
bewertet, für die Va riante 1 zu Vergleichs-
zwecken mit dem Durchschnittslohn von 
Arbeiterinnen. 
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Erläuterung 3 

Monetärer Aufwand und Betreuungsaufwand für die Erziehung und Versorgung 
von zwei Kindern (Humanvermögensaufwendungen) 

Lebens

-

fahr Monetärer Betreu-  Haus Stundenlohn 4) Betreuung gesamt 
(in DM) 

Monetärer plus 
Betreuungsaufwand 

Aufwand ungsauf- halt 3) in DM 
1. 2. in DM 1 ) wand 2) 

Var. 1 Var. 2 Var. 1 Var. 2 Var. 1 Var. 2 Kind Kind 

1983 1 8616,00 1295,75 225,06 15,60 18,18 23724,95 27648,69 32340,95 36264,89 
1984 2 8835,00 1295,75 225,06 16,18 18,92 24607,03 28774,10 33442,03 37609,10 
1985 3 1 15752,88 1368,75 456,25 17,06 19,63 31134,50 35824,75 46887,38 51577,63 
1986 4 2 15784,32 1368,75 456,25 17,81 20,33 32503,25 37102,25 48267,57 52886,57 
1987 5 3 15878,88 1368,75 456,25 18,52 21,19 33799,00 38671,75 49677,88 54550,63 
1988 6 4 16036,44 857,75 462,23 19,11 21,89 25224,82 28894,36 41261,26 44930,80 
1989 7 5 16477,44 857,75 462,23 20,03 22,56 26439,20 29778,75 42916,64 46256,19 
1990 8 6 16965,84 857,75 462,23 21,50 23,38 28379,57 30861,13 45345,41 47826,97 

1991 9 7 16965,84 438,00 577,92 23,02 28,17 23386,48 28618,47 40352,32 45584,31 
1992 10 8 16965,84 438,00 577,92 23,02 29,34 23386,48 29807,09 40352,32 46772,93 
1993 11 9 16965,84 438,00 577,92 23,02 29,34 23386,48 29807,09 40352,32 46772,93 
1994 12 10 16965,84 438,00 577,92 23,02 29,34 23386,48 29807,09 40352,32 46772,93 
1995 13 11 16965,84 438,00 577,92 23,02 29,34 23386,48 29807,09 40352,32 46772,93 
1996 14 12 16965,84 438,00 577,92 23,02 29,34 23386,48 29807,09 40352,32 46772,93 
1997 15 13 16965,84 438,00 577,92 23,02 29,34 23386,48 29807,09 40352,32 46772,93 
1998 16 14 16965,84 438,00 577,92 23,02 29,34 23386,48 29807,09 40352,32 46772,93 
1999 17 15 16965,84 292,00 577,92 23,02 29,34 20025,56 25523,45 36991,40 42489,29 
2000 18 16 16965,84 292,00 577,92 23,02 29,34 20025,56 25523,45 36991,40 42489,29 
2001 17 9648,00 146,00 577,92 23,02 29,34 16664,64 21239,81 26312,64 30887,81 
2002 18 9648,00 146,00 577,92 23,02 29,34 16664,64 21239,81 26312,64 30887,81 

Summe 	 303301,20 486284,54 588350,43 789585,74 891 651,63 

1) Basisdaten für 1983 nach: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
1988. Die Hochrechnung für die folgenden Jahre bis 1990 basiert auf den Preisindizes für eine einfache 
Lebenshaltung eines Kindes (nach: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch, verschiedene Jahrgänge). 

2) Jährlicher Betreuungsaufwand in Stunden (dezimal). Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1988. 
Da die Erhebung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg die Betreuungszeiten für Kinder über 
14 Jahre nicht erfaßt, wurde angenommen, daß sich der Betreuungsaufwand für die Jahre 1999/2000 auf zwei 
Drittel des Betreuungsaufwandes des Jahres 1998 reduziert und daß er 2001/2002 nur noch die Hälfte des Jahres 
2000 beträgt. 

3) Jährliche kinderbedingte Haushaltstätigkeiten in Stunden (dezimal). Berechnet nach den Zahlen des Statistischen 
Landesamtes Baden-Württemberg, Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1988. Die Werte für 1983-1990 
wurden als Differenz der einschlägigen Haushaltstätigkeiten erwerbstätiger Frauen mit bzw. ohne Kind ermittelt, 
weil nicht erwerbstätige Frauen ohne Kind einen höheren Zeitbedarf aufweisen als nicht erwerbstätige Frauen mit 
einem Kind. Da die Erhebung des Statistischen Landesamtes den kinderbedingten Aufwand für Haushaltstätig-
keiten für Kinder über 14 Jahre nicht erfaßt, wurde angenommen, daß er konstant bleibt. 

4) Der Stundenlohn errechnet sich in Variante 1 aus dem durchschnittlichen Bruttojahresverdienst einer Arbeiterin 
(vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 16, Reihe 2.1) und der effektiven Jahresarbeitszeit (nach: Institut der 
deutschen Wirtschaft, Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland, verschiedene 
Jahrgänge). Variante 2 errechnet sich in gleicher Weise aus dem Bruttojahresverdienst einer Kindergärtnerin 
(nach BAT, Gehaltsstufe VI b bzw. ab 1991 Vc, 29. Lebensaltersstufe, ledig). 
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Erläuterung 4 

Ermittlung des Aufwandes von Eltern für die Erziehung und Versorgung 
von zwei Kindern (Humanvermögensaufwendungen) in DM 

Angestellten- Arbeiter- 
haushalt. haushalt 

(1) Monetärer Aufwand 
Betreuungsaufwand, Wert der kinderbezogenen Variante 1* 790 000 790 000 
HH-Tätigkeit Variante 2* 890 000 890 000 

(2) Finanzielle Entlastung durch staatliche Transfers 130 000 139 000 

(3) Beitragsfreie Krankenversicherung 67 500 63 000 

(4) Nettoeinkommensverlust 84 000 62 000 

(5) Anteil der staatlichen Leistungen (2) Variante 1 16,5 % 17,6% 
am Aufwand für die Kinder (1) Variante 2 14,6% 15,6% 

(6) Anteil der staatlichen Leistungen und der Variante 1 23,0 % 23,7 % 
Krankenversicherung am Aufwand für die Kinder Variante 2 20,5 % 21,2 % 

* Der Betreuungsaufwand fußt in Variante 1 auf dem durchschnittlichen Bruttojahresverdienst einer Arbeiterin, in 
Variante 2 auf dem Bruttojahresverdienst einer Kindergärtnerin. 

4.5 Inwieweit finanzieren die Familien den 
Familienlastenausgleich selbst? 

Die Leistungen des Familienlastenausgleichs 
werden aus zwei Quellen finanziert: die staatli-
chen Leistungen aus Steuern, die Leistungen 
der Sozialversicherungen aus Beiträgen. 

Die für den Familienlastenausgleich erforderli-
chen Steuermittel werden auch durch die Fami-
lien in wenigstens zweifacher Form aufge-
bracht: in Form der Einkommen- und Lohn-
steuer und in Form der Verbrauchssteuern (von 
anderen Steuerarten, die relativ wenig zum 
Gesamtsteueraufkommen beitragen, soll abge-
sehen werden). 

Einkom-
mensteuer 

Der Umfang, in dem Familien durch die Zah-
lung von Einkommensteuer zur Finanzierung 
empfangener staatlicher Leistungen beitragen, 
wird in der Steuerstatistik nicht ausgewiesen. Er 
läßt sich aber abschätzen. Geht man davon aus, 
daß (1990) von den 7 Millionen Familien mit 
Kindern unter 18 Jahren (einschließlich der 0,94 
Millionen Alleinerziehenden) jeweils der Mann 
oder die Frau einkommensteuer- bzw. lohnsteu-
erpflichtig war und daß überdies 2,945 Millio-
nen verheirateter Frauen einkommen- oder 
lohnsteuerpflichtig waren, dann errechnet sich 
ein Anteil kinderversorgender erwerbstätiger 
Einkommen- bzw. Lohnsteuerzahler von 39,6 
an allen 25,131 Millionen Einkommen- bzw. 
Lohnsteuerpflichtigen (Stat. Jahrbuch 1992, 
passim). Unter der weiteren Annahme einer im 
Durchschnitt gleichen  Pro-Kopf -Steuerbela-
stung  von erwerbstätigen Familienmitgliedern 
und erwerbstätigen Alleinlebenden sowie kin-
derlosen Ehegatten waren knapp zwei Fünftel 
der Familienlastenausgleichsleistungen durch 

die Familien selbst finanziert, soweit diese Lei-
stungen aus der Einkommen- und Lohnsteuer 
finanziert werden. Von dem Gesamtaufkom-
men an Einkommen- und Lohnsteuer in Höhe 
von (1990) 214,1 Milliarden DM brachten die 
Familien demnach rund 85 Milliarden auf. 

Umsatz-
steuer 

Den Anteil der wichtigsten Verbrauchssteuer, 
nämlich der Umsatzsteuer, der durch die Ver-
brauchsausgaben für Kinder verursacht wird, an 
der gesamten Umsatzsteuer läßt sich abschät-
zen, wenn man von der Annahme ausgeht, daß 
die unter 18 Jahre alte Bevölkerung (= 11,693 
Millionen Menschen im Jahre 1990) im Durch-
schnitt halb so viel pro Kopf verbraucht hat wie 
die Erwachsenen (= 50,032 Millionen). Dann 
ergibt sich ein Anteil von 10,1 % (= 7,88 Milliar-
den DM) am gesamten Umsatzsteueraufkom-
men von 78,0 Milliarden DM (Zahlen nach Stat. 
Jahrbuch 1990, passim). 

Selbst

-

finanzie

-

rungs

-

anteil der 
Familien 

Nimmt man an, daß die Familienlastenaus-
gleichsleistungen im wesentlichen aus der Ein-
kommen-, der Lohn- und der Umsatzsteuer 
finanziert werden, dann ergibt sich unter 
Berücksichtigung des gesamten Steueraufkom-
mens im alten Bundesgebiet 1990 insgesamt ein 
Selbstfinanzierungsanteil der Familien in Höhe 
von 32 %. Der Anteil der staatlichen Nettotrans-
fers (also der Transfers ohne die Krankenversi-
cherungsleistungen) an den oben ausgewiese-
nen Versorgungs- und Betreuungsaufwendun-
gen beläuft sich daher auf etwa 10 %. Übrigens 
hatte schon 1981 das Bundesverfassungsgericht 
festgestellt, daß die durch höhere Aufwendun-
gen für die Kinder bedingte stärkere indirekte 
Steuerbelastung durch das Kindergeld nicht 
aufgefangen wird (BVerfGE 81, S. 363 bis 
383). 
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Sozialver-
sicherung 

Auch den Leistungen, die Familien wegen des 
Tatbestandes „Kinder" aus der Sozialversiche-
rung zufließen (um 5 %-Punkte höheres Arbeits-
losengeld für Arbeitslose mit Unterhaltsver-
pflichtungen gegenüber Kindern, Waisenren-
ten, Erziehungsrenten, beitragsfreie Kranken-
versicherung für nicht erwerbstätige Familien-
mitglieder, Hinterbliebenenrenten) stehen Lei-
stungen der Familien an die Sozialversiche-
rungen gegenüber: da die Beitragssätze für 
Erwerbstätige mit Familie nicht niedriger sind 
als die für Alleinstehende und für Paare ohne 
Kinder, finanzieren erwerbstätige Väter und 
Mütter die Leistungen mit, die nicht erwerbs-
tätigen und kinderlosen Männern und Frauen 
ohne eigene Beitragsleistungen gewährt wer-
den (beitragsfreie Krankenversicherung sowie 
Witwer- und Witwenrenten). Durch diese „Pri-
vilegierung der kinderlosen Ehe zu Lasten der 
Familie" (Borchert 1992, S. 66f.) wird der Anteil 
des Staates und der Sozialversicherung an den 
Versorgungs- und Betreuungsaufwendungen 
für Kinder indirekt verringert. 

Die aufgezeigten Beeinträchtigungen des Fami-
lienlastenausgleichs durch hohe Selbstfinanzie-
rungsanteile werden noch verstärkt durch die 
fehlende Wirksamkeit bestimmter familienpoli-
tischer Maßnahmen wie z. B. der Wohnungs-
bauförderung für Familien (vgl. dazu Abschnitt 
3.2. dieses Kapitels) und die unzureichende 
Berücksichtigung von Mehrkinderfamilien im 
Rahmen des sozialen Wohnungsbaues (vgl. 
dazu Kaufmann 1990, S. 143). 

4.6 Zur institutionellen Verankerung des 
Familienlastenausgleichs 

Nutzung 
von Bei-

trägen an 
die Ren-
ten- und 

Arbeitslo

-

senversi

-

cherung 
für Lasten 

der Wie

-

derver

-

einigung 

In  der seit einigen Jahren geführten Diskussion 
um die Grenzen des Sozialstaates wird von stark 
marktwirtschaftlich geprägten Ökonomen eine 
Reform der Sozialversicherung in dem Sinn 
vorgeschlagen, daß die Beiträge der Versicher-
ten und ihrer nicht erwerbstätigen Familienmit-
glieder, die bisher beitragsfrei mitversichert 
sind, risikoadäquat festgesetzt werden. Die 
Befürworter dieses Vorschlags stellen vor allem 
auf die in der Bundesrepublik erreichte Höhe 
der aufgrund hoher Sozialversicherungsbei-
träge gestiegenen Lohnnebenkosten ab, die die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen beein-
trächtigen. Dabei wird übersehen, daß die 
Lohnnebenkosten etwa zur Hälfte auf tarifver-
traglich vereinbarten Sozialleistungen beruhen 
und daß sie überdies dadurch höher als eigent-
lich erforderlich sind, daß entgegen den Grund

-

sätzen ordnungsgemäßer Finanzierung der 
Staatsausgaben die Aufwendungen für den 
Aufbau und die Finanzierung des Rentenversi-
cherungssystems in den neuen Bundesländern 
und ein Großteil der Aufwendungen für die 
Arbeitsmarktpolitik in den neuen Bundeslän-
dern durch die Beiträge der Arbeitnehmer und 
der Arbeitgeber an die Renten- und die Arbeits

-

losenversicherung finanziert werden. Die ge-
nannten, durch die Wiedervereinigung ent-
standenen Lasten sollten jedoch als Ausgaben 
für die Lösung allgemeiner politischer Probleme 
aus Steuermitteln und nicht aus Versicherungs-
beiträgen finanziert werden. Diese Beiträge 
sind durch diese nicht ordnungskonforme Fi-
nanzierung politischer Lasten um 4 bis 5 Pro-
zentpunkte überhöht. 

Probleme 
einer Ex

-

ternalisie

-

rung von 
Familien

-

lastenaus

-

gleichslei

-

stungen 

Würde der Vorschlag einer „Auslagerung" von 
Familienlastenausgleichsleistungen aus dem 
System der sozialen Sicherung befolgt werden, 
dann wären z. B. in der gesetzlichen Kranken-
versicherung auch für nicht erwerbstätige, kin-
derversorgende Mütter und für die Kinder Bei-
träge zu entrichten. Familien, die durch die 
Zahlung der Beiträge entsprechend den in der 
Gesellschaft vorherrschenden Vorstellungen 
von sozialer Gerechtigkeit zu stark belastet 
werden, sollen steuerlich oder/und durch 
Zuschüsse aus dem Staatshaushalt entlastet 
werden. Die gravierendste, mit diesem Vor-
schlag verbundene Problematik liegt in der 
Gefahr, daß die mit der Entscheidung über die 
Entlastungen bzw. die Zuschüsse befaßten Ent-
scheidungsinstanzen nach aller Erfahrung ver-
sucht sein werden, in finanzpolitisch kritischen 
Zeiten die staatlichen Leistungen zu kürzen. 
Nach Meinung der Familienberichtskommis-
sion ist der seit vielen Jahrzehnten in die Sozial-
versicherung integrierte Familienlastenaus-
gleich einem externalisierten Familienlasten-
ausgleich auch deswegen eindeutig überlegen, 
weil beim integrierten Familienlastenausgleich 
der Wert der Leistungen bei allgemein steigen-
den Sozialleistungen und/oder bei steigenden 
Sozialversicherungsbeiträgen „automatisch" 
steigt, die Familienlastenausgleichsleistungen 
also gleichsam dynamisiert sind, im andern Fall 
jedoch, wie z. B. beim Kindergeld und beim 
Wohngeld, nur bei entsprechenden politischen 
Entscheidungen. 

4.7 Empfehlungen zur Reform des 
Familienlastenausgleichs 

Aus den dargestellten verteilungspolitischen 
Überlegungen lassen sich folgende Empfehlun-
gen ableiten. 

Direkte 
und indi-
rekte 
Transfers 

1. Ein weiterer konsequenter Ausbau der direk-
ten monetären Transfers (Kindergeld und 
Erziehungsgeld) sowie der indirekten Trans-
fers (steuerliche Berücksichtigung von Kin-
dern) sollte trotz der angespannten Lage der 
öffentlichen Haushalte wegen der gestiege-
nen Bedeutung der Familien und der Famili-
enpolitik für die qualitative und quantitative 
Entwicklung unserer Gesellschaft auf die 
politische Prioritätenliste gesetzt werden. 
Das Kindergeld, das Erziehungsgeld, die 
Steuerfreibeträge und die kinderbezogenen 
Wohngeldleistungen sollten dynamisiert 
werden. Denn nur dadurch kann vermieden 
werden, daß wie in der Vergangenheit — 
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die Leistungen des Familienlastenausgleich 
bei steigenden Erwerbseinkommen, Mieten 
und Verbrauchsgüterpreisen entwertet wer-
den (vgl. zu dieser Entwertung Kaufmann 
1990, S.114). Unter Umständen sollten diese 
Maßnahmen aufkommensneutral finanziert 
werden, d. h. vor allem durch eine Reform 
der Ehegattenbesteuerung. 

Beitrags

-

freie Lei

-

stungen 
der Kran

-

ken- und 
Renten

-

versiche

-

rung 

2. Die beitragsfreien Leistungen der Kranken- 
und der Rentenversicherung für nicht 
erwerbstätige Familienmitglieder Versicher-
ter werden kinderlosen nicht erwerbstätigen 
Familienmitgliedern ebenso gewährt wie 
einem kinderversorgenden und -erziehen-
den nicht erwerbstätigen Familienmitglied 
(Sachleistungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung und Witwen- sowie Witwerren-
ten). Sie sollten so reformiert werden, daß die 
Leistungen für Kinderlose weder direkt noch 
indirekt von erwerbstätigen Familienmitglie-
dern mitfinanziert werden müssen. Da der 
Anteil lebenslang kinderloser Ehefrauen vor-
aussichtlich steigen wird, müssen sozialversi-
cherte erwerbstätige Familienmitglieder in 
zunehmendem Umfang Hinterbliebenen-
renten an Kinderlose mitfinanzieren. 

Steuerfrei-
beträge 

3. Steuerfreibeträge sind ein wesentlicher Be-
standteil des Familienlastenausgleichs. Al-
lerdings sind Steuerfreibeträge keine zwin-
gende Konsequenz des Prinzips der Besteue-
rung nach der Leistungsfähigkeit, wie das in 
der politischen Diskussion immer wieder 
behauptet oder unterstellt wird. Denn dieses 
Prinzip besagt nur, daß die steuerliche Entla-
stung eines Steuerpflichtigen seiner Bela-
stung durch den Unterhalt von Familienan-
gehörigen entsprechen muß (vgl. dazu 
Albers 1959, S. 273). Die durch Steuerfreibe-
träge bewirkten Erhöhungen des verfügba-
ren Einkommens sind umso höher, je höher 
das steuerpflichtige Einkommen ist. Auch 
der monetäre Wert der Haushaltsfreibeträge 
für Alleinerziehende, der Ausbildungsfrei-
beträge, der Abschreibungen von Wohn-
eigentum nach § 10e EStG, des Baukinder-
geldes und der Kinderbetreuungsfreibeträge 
steigt mit steigendem Einkommen. Wenn-
gleich es nicht als vorrangiges Ziel des Fami-
lienlastenausgleichs betrachtet werden muß, 
einen Einkommensausgleich zwischen 
Familien unterschiedlicher Einkommens-
schichten herbeizuführen, sondern zwischen 
Familien und Kinderlosen, so ist es doch ein 
Problem der Verteilungsgerechtigkeit, daß 
eine ganze Reihe familienorientierter Lei-
stungen in ihrer Höhe so durch den Einkom-
mensteuertarif und die Höhe des steuer-
pflichtigen Einkommens bestimmt wird, daß 
die absolute Besserstellung durch den Tatbe-
stand „Kinder" umso größer ist, je höher das 
Einkommen der Steuerpflichtigen ist. Der 
starke Einfluß des Steuersystems auf den 
Familienlastenausgleich sollte daher durch 
eine Reform der Ehe- und Familienbesteue-
rung reduziert werden. Dies erscheint auch 

deswegen geboten, weil die vergleichsweise 
niedrigen Familieneinkommen in den neuen 
Bundesländern vergleichsweise geringe Fa-
milienlastenausgleichsleistungen bewirken. 

Bildung 
von 
Wohn-
eigentum 

4. Als reformbedürftig erscheint auch die För-
derung der Bildung von Wohneigentum für 
Familien, da das derzeitig angewandte För-
dersystem nicht die Eigentumsbildung für 
junge und einkommensschwache Familien 
erleichtert, sondern für einkommensstarke 
Familien (vgl. dazu auch Abschnitt 3.2 dieses 
Kapitels). Auch die ungenügende Berück-
sichtigung von Familien, insbesondere von 
Mehrkinderfamilien im Rahmen des sozialen 
Wohnungsbaus, sollte korrigiert werden. 

Verein-
barkeit 
von Aus-
bildung 
und 
Familien-
tätigkeit 

5. Angesichts des gestiegenen Anteils Studie-
render an den jüngeren Alterskohorten und 
der Länge der Ausbildungszeiten sollte dem 
Ziel der Vereinbarkeit von Ausbildung und 
Familientätigkeit erhöhte Aufmerksamkeit 
gewidmet werden (vgl. dazu Kapitel IX). Es 
erscheint geboten, über Möglichkeiten der 
Förderung kindererziehender und -versor-
gender, noch im Bildungsprozeß stehender 
jüngerer Menschen nachzudenken. 

4.8 Inanspruchnahme familienbezogener 
Transfers 

Erfahrun-
gen der 
Familien 
bei der 
Inan

-

spruch

-

nahme 
familien-
bezogener 
Transfers 

Die gestiegene Vielfalt der verschiedenen Lei-
stungsarten der verschiedenen sozialen Siche-
rungssysteme und die steigende Differenziert-
heit der Zielgruppen- sowie der Lebensphasen-
orientierung der Bedingungen, unter denen die 
Leistungen gewährt werden, geben Anlaß zu 
der Frage, ob die Leistungen die potentiellen 
Empfänger in der gewünschten Weise tatsäch-
lich erreichen. Zusätzliche Aktualität gewinnt 
diese Frage durch die Übertragung der west-
deutschen Sicherungssysteme auf die östlichen 
Bundesländer. Informationen über die Erfah-
rungen von Familien bei der Inanspruchnah-
me familienbezogener Transferleistungen für 
West- und Ostdeutschland wurden durch per-
sönliche Befragungen und eine Reihe von Fach-
gesprächen sowie eine schriftliche Experten-
befragung gewonnen (Institut für Entwick-
lungsplanung und Strukturforschung 1993). 

Obwohl der Informationsstand in bezug auf die 
Transferleistungen von den Befragten bei vier 
von acht Leistungsarten mehrheitlich als minde-
stens gut und bei den übrigen vier Leistungs-
arten als mindestens ausreichend angesehen 
wird, wünschen sich die Befragten mit jeweils 
über 40 % zusätzliche Informationen, vor allem 
bei Sozialhilfeleistungen, beim Kindergeldzu-
schlag und beim Wohngeld. Die Beratung und 
die Unterstützung der potentiellen Leistungs-
empfänger und -empfängerinnen durch die 
zuständigen Ämter werden für fast alle Lei-
stungsarten von rund zwei Drittel der befragten 
Familien als gut oder sehr gut bezeichnet. Ihnen 
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würde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Ämter zu ihrem Recht verholfen, bestä-
tigen bei sechs von acht Leistungsarten jeweils 
mehr als drei Viertel der Befragten. In bezug auf 
die Sozialhilfe fühlen sich allerdings mehr als 
ein Drittel der Befragten bei den zuständigen 
Ämtern nicht gut aufgehoben. 

Konflikte Ganz anders sehen die Erfahrungen von Fami-
lien bei der Inanspruchnahme familienbezo-
gener Transferleistungen aus, wenn man den 
Fokus auf die persönlichen Erfahrungen mit den 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern der 
Ämter legt. Offensichtlich führen Streßfaktoren 
unterschiedlichster Art auf beiden Seiten, aber 
auch überhöhtes Anspruchsdenken auf der 
einen und wenig flexible Gesetzes- und Verwal-
tungsregelungen sowie strukturelle Defizite bei 
den organisatorischen und den Arbeitsbedin-
gungen der Behörden auf der anderen Seite 
dazu, daß die Atmosphäre der Begegnung im 
menschlichen Bereich häufig zu wünschen 
übrig läßt. Nur knapp ein Viertel aller befragten 
Familien geben an, gute oder sehr gute Erfah-
rungen im Umgang mit Ämtern und Behörden 
bzw. deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
gemacht zu haben. Aber immerhin deutlich 
über die Hälfte der Befragten meinen, ihr Kon-
takt zu den Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beitern sei schlecht oder sehr schlecht. Das 
berichten junge Familien mit Kleinkindern 
ebenso wie Alleinerziehende, arbeitslose Fami-
lien oder Familien in der Altersphase. In ihren 
Urteilen stimmen die Familien in den westlichen 
und in den östlichen Bundesländern weitge-
hend überein. 

Geringe 
Unter

-

schiede 
zwischen 

Ost und 
West 

Überhaupt sind die Unterschiede zwischen 
westlichen und östlichen Bundesländern auch 
bezüglich des Informationsverhaltens und der 
Beurteilung der Beratung und Unterstützung 
wenig ausgeprägt. Dies weist einerseits auf eine 
große Konsistenz der Ergebnisse und andererer-
seits auf die strukturelle Bedingtheit der in Ost 
und West gemeinsam gemachten Erfahrungen 
hin. Die Befragungsergebnisse widersprechen 
auch dem öffentlich verbreiteten Meinungsbild 
über die Probleme, die mit der Einführung der 
Sozialordnung der Bundesrepublik in den östli-
chen Bundesländern verbunden sind. 

Aus den Erfahrungen der Familien und den 
Meinungen der Fachleute aus den Dienststellen 
lassen sich folgende Handlungsansätze ablei-
ten. 

Hand
-lungsan -

sätze aus 
der Per

-

spektive 
von 

Familien 

Aus der Perspektive von Familien ist es erfor-
derlich, daß schon in der Informations- und 
Beratungsphase unnötige Wege und unnötiger 
Verdruß vermieden werden und daß Informatio-
nen und Beratungsinhalte mehr auf die Lebens-
situation der Menschen zugeschnitten und 
weniger von der einzelnen Leistungsart be-
stimmt werden. Mehrere Handlungsansätze 
zeichnen sich — weitgehend im Einklang mit 
der Expertinnen- und Expertenbefragung — 
ab: 

— Familieninformationszentren, die in die be-
stehende Verwaltungsstruktur zu integrie-
ren sind, sollen durch sachgerechte Informa-
tionen sowie durch gezielte Weitervermitt-
lung sowohl zu einer Verminderung der 
Weg-Zeit-Kosten bei der Informationssuche 
als auch zu einer Vermeidung unnötigen 
Ärgers auf seiten der Bürgerinnen und Bür-
ger und einer unnötigen Arbeitsbelastung 
bei den Ämtern beitragen. Um mögliche 
Barrieren abzubauen, sollte es sich zudem 
um ein möglichst „ niederschwelliges " Ange-
bot handeln, das als eigenständige, räumlich 
abgegrenzte, unbürokratisch arbeitende 
Funktionseinheit konzipiert ist. 

— Die Kooperation und Kommunikation zwi-
schen Ämtern sollte z. B. durch den Ausbau 
eines Informationsnetzes, das — mit Einver-
ständnis der betroffenen Familien — auch 
den Austausch leistungsbegründender Da-
ten umfaßt, verbessert werden. 

— Um die Zugangsbarrieren zu den Beratungs-
leistungen abzubauen, weite Wege und „ Be-
ratungsstreß " auf beiden Seiten der Schreib-
tische zu vermindern und eine angemessene 
Berücksichtigung der Lebenssituation und 
lebensräumlichen Bedingungen von Fami-
lien bei der Beratung und Leistungsentschei-
dung zu ermöglichen, sollte eine Dezentrali-
sierung vor allem im Bereich der relevanten 
Dienststellen der Kommunalverwaltung 
möglichst in Verbindung mit der Arbeitsver-
waltung gefördert und wohnungsnahe Bera-
tungsangebote vermehrt geschaffen wer-
den. Die bislang in der Beratung vorherr-
schenden „Komm-Strukturen" werden so 
durch Strukturen, die dem „Bring-Prinzip" 
folgen, ergänzt. 

— Information und Beratung sollten sich nicht 
allein an den Transferleistungen, sondern 
auch an den Lebenssituationen der rat- und 
hilfesuchenden Familien orientieren. Es soll 
geprüft werden, auf welche Weise bessere 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden 
können, die Beratungsleistungen auch unte-
ren Sozialschichten leichter zugänglich zu 
machen. 

Hand

-

lungs

-

ansätze im 
Bereich 
von 
Dienststel-
len und 
bei Ver

-

waltungs

-

strukturen 

Bei Überlegungen zur Verbesserung der Situa-
tion im Bereich von Dienststellen und bei Ver-
waltungsregeln geht es nicht in erster Linie um 
eine Verbesserung der Beratungsinhalte, d. h. 
um eine verstärkte fachliche Schulung der 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, son-
dern um einen schrittweisen Abbau zumindest 
der objektiven Hindernisse, die einer Entla-
stung der emotional angespannten Beratungssi-
tuation entgegenstehen können. Objektive Hin-
dernisse, und damit Handlungsansätze, erge-
ben sich bereits bei der räumlichen Nutzung 
und Ausstattung der Ämter. Von den Expertin-
nen und Experten wurden dabei mehrheitlich 
Überlegungen favorisiert, die 
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— auf eine räumliche Verkleinerung der War-
tezonen durch eine Dezentralisierung der 
Wartebereiche in den Ämtern oder sogar 

— auf eine zeitliche Entzerrung der Besucher-
ströme mit der Folge kürzerer Wartezeiten 
und ebenfalls weniger überfüllter Wartezo-
nen hinauslaufen. Dazu könnte gehören, für 
Mütter und Väter mit Kleinkindern beson-
dere Sprechzeiten (nach Vereinbarung) an-
zubieten. 

— Weiterhin sind auch unter datenschutzrecht-
lichen Aspekten räumliche Voraussetzun-
gen für Einzelberatungsgespräche zu schaf-
fen, damit Publikumsverkehr in Büroräumen 
mit mehreren Arbeitsplätzen vermieden 
werden kann. 

Personal-
situation 

der Ämter 

Andere Handlungsansätze ergeben sich mit 
Blick auf die Personalsituation der Ämter. Dabei 
geht es nicht nur (aber auch) um die quantitative 
Seite der Kapazitäten, sondern ebenso um Fra-
gen der materiellen und immateriellen Lei-
stungsanerkennung, der Leistungsmotivation, 
der Verminderung der Fluktuation und der 
verstärkten Qualifikation. 

— Unter den Expertinnen und Experten gilt es 
als besonders dringend, das Image der mit 
Transferleistungen befaßten Ämter, hier vor 
allem der Sozialämter, zum Beispiel durch 
finanzielle Zulagen, eine höhere stellenmä-
ßige Bewertung sowie durch Aufstiegsmög-
lichkeiten zu verbessern. Damit würde 
zumindest ein größerer Teil der gegenwärti-
gen Personalfluktuation gestoppt werden 
können, die auf Dauer einen erhöhten fach-
lichen Qualifizierungsaufwand bzw. eine 
Verringerung der Arbeitsqualität bedeutet. 

— Ein erhöhter Qualifizierungsaufwand ergibt 
sich auch vor allem in psychologischer Hin-
sicht. Hier wird angeregt, sowohl die in den 
Ämtern tätigen Menschen regelmäßig wei-
terzubilden als auch den Verwaltungsnach-
wuchs praxisnäher auszubilden, d. h. stärker 
als bisher auf den psychologischen Umgang 
mit Antragstellerinnen und Antragstellern 
vorzubereiten und mögliche Konfliktsitua-
tionen bereits während der Ausbildung zu 
trainieren. 

— In bezug auf die Verwaltungsstrukturen ist 
schließlich die Verteilung von Verantwort-
lichkeiten weniger hierarchisch zu regeln. 
Das setzt einen entsprechenden, fachlich 
qualifizierten Mitarbeiterstamm und gerin-
gere Fluktuation voraus. 

Hand
-

lungsan

-
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Zusam-
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zen und 
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-
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-
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Insbesondere Gesetze müssen, wenn es um die 
Definition von Anspruchsberechtigten und Lei-
stungsvoraussetzungen geht, (ideal-)typische 
Situationen und Wirkungsannahmen zugrunde 
legen. Ein solcher Anspruch ist jedoch in der 
täglichen Praxis meist eine Fiktion. Eine Konse-
quenz aus der Diskrepanz zwischen Anspruch 
und Realität wäre, auch im Falle von Sozialhil-
feleistungen schon das Antragsprinzip einzu

-

führen. Dies würde erfordern, schon im Vorfeld 
einer möglichen Inanspruchnahme so umfas-
send zu informieren, daß bei Eintreten einer 
Notlage die Rechte auch tatsächlich erkannt 
und eingefordert werden können. 

Sollte allerdings die derzeitige Regelung beste-
hen bleiben, dann müssen die Voraussetzungen 
verbessert werden, z. B. indem über eine ver-
mehrte Dezentralisierung der Sozialhilfe und 
eine Verstärkung der „zugehenden Beratung" 
nachgedacht wird. 

— Die Diskussion um die Dezentralisierung der 
Sozialhilfedienststellen wird gegenwärtig 
weitgehend nur unter dem Aspekt der Wirt-
schaftlichkeit der Verwaltungsstruktur ge-
führt. Eine Dezentralisierung der Sozialhilfe 
würde jedoch wesentlich dazu beitragen, 
den Kontakt zu den betroffenen Familien 
und damit die Kenntnis der Lebenssituation 
und lebensräumlichen Eingebundenheit der 
Rat- und Hilfesuchenden nachhaltig zu ver-
bessern. Dezentrale Strukturen würden es 
erleichtern, Notlagen zu erkennen, zwischen 
berechtigten und unberechtigten Ansprü-
chen zu unterscheiden sowie dem präventi-
ven Auftrag des BSHG Rechnung zu tra-
gen. 

— Die Intensivierung „Zugehender Beratung" 
hat zum Ziel, Menschen, die nicht gelernt 
haben, sich zu artikulieren oder mit den 
Verwaltungsstrukturen umzugehen, aktiv 
anzusprechen und über ihre Rechte zu infor-
mieren. Zugehende Beratung soll potentiell 
Hilfebedürftige darauf vorbereiten, Hilfe 
überhaupt annehmen zu können. Der hohe 
Anteil „versteckter" oder „verschämter" (Al-
ters-)Armut zeigt, daß bei der Umsetzung des 
gesetzlichen Auftrags Lücken geschlossen 
werden müssen. 

Weitere Beispiele für Handlungsansätze sind: 

Verein

-

heitli

-

chung des 
Einkom

-

mens

-

begriffs 

— Die in unterschiedlichen Gesetzen oder Ver-
waltungsvorschriften aus Gründen der sozia-
len Gerechtigkeit unterschiedlich definier-
ten Einkommensbegriffe und/oder ihre 
Nachweismethoden sind ein Beispiel für 
„gute Absichten" auf der Ebene des Gesetz-
gebers, aber für „problematische Wirkun-
gen" auf der Ebene von Ämtern und Fami-
lien. Daher hat der Vorschlag, den Einkom-
mensbegriff zu vereinheitlichen, eine der 
höchsten Zustimmungen in der Befragung 
der Fachleute überhaupt gefunden. 

Datenaus-
tausch 
zwischen 
Ämtern 

— Beim Austausch leistungsbegründender Da-
ten zwischen Ämtern sehen einige Ämter 
selbst dann datenschutzrechtliche Probleme, 
wenn die betroffenen Familien ihr Einver-
ständnis geben würden. Es wäre daher zu 
überlegen, die Möglichkeiten des Datenaus-
tausches unter bestimmten Voraussetzun-
gen in die gesetzlichen Regelungen einzu-
beziehen und so die offensichtlich beste-
hende Rechtsunsicherheit zu beseitigen. 
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Ein auf zentraler Ebene zu behandelnder Vor-
schlag ist, bereits im Schulunterricht die Grund-
lagen und Leistungen des sozialen Sicherungs-
systems eingehender als derzeit zu behandeln. 
In diesem Zusammenhang sollte auch die Kom-
petenz zur privaten Akten- und Buchführung 
gefördert werden. 

Über diese Handlungsansätze hinaus empfiehlt 
die Familienberichtskommission die Erarbei-
tung eines „Handbuches der Sozialleistungsan-
sprüche", das aus der Perspektive des Rat- und 
Hilfesuchenden leicht verständliche Antworten 
auf grundlegende Fragen nach Anspruchsvor-
aussetzungen, Art und Höhe des möglichen 
Leistungsbezugs, Leistungsgrenzen, vor allem 
aber nach den für eine eingehendere Beratung 
auf örtlich-regionaler Ebene zuständigen Infor-
mations- und Beratungsstellen gibt. Das Hand-
buch sollte außerdem Muster und Erläuterun-
gen zu Antragsformularen und benötigten Bele-
gen enthalten. 

5. Familienpolitik auf örtlicher und 
regionaler Ebene 

Die Analysen und Anregungen dieses Berichts 
weisen an zahlreichen Stellen auf die Bedeu-
tung der lebensräumlichen Dimension des 
Familienlebens und der Familienpolitik hin. 
Dies verdeutlicht, daß der örtlichen und regio-
nalen Handlungsebene die gleiche Aufmerk-
samkeit zu widmen ist wie der staatlichen Ebene 
der Länder und des Bundes. Die Kommission 
will mit den folgenden Darlegungen die zahlrei-
chen Akteure auf der örtlich-regionalen Ebene 
zur Familienorientierung ihres Handelns ermu-
tigen, weil diese ein Schlüssel zur Zukunfts-
sicherung ist. 

5.1 Ausgangspunkte und Handlungsrahmen 
der lebensräumlich-orientierten 
Familienpolitik 

Familien

-

freund

-

liche und 
familien

-

feindliche 
Siedlungs

-

räume 

Der Wandel der regionalwirtschaftlichen Ar-
beitsteilung in der Bundesrepublik Deutschland 
hat zu einer Polarisierung zwischen wirtschaft-
lich wachsenden und stagnierenden/schrump-
fenden Regionen geführt. In ähnlicher Weise ist 
auch eine soziale Polarisierung zu beobachten. 
Sie kommt darin zum Ausdruck, daß es Sied-
lungsräume gibt, die Familien anziehen, und 
solche, aus denen Menschen mit dem Ziel der 
Verbesserung ihrer Wohn- und Wohnumfeldbe-
dingungen fortziehen. Diese segregative Ent-
wicklung ist ablesbar an den nach wie vor 
großen Unterschieden der Familien- und Haus-
haltsstrukturen, der Altersstrukturen sowie des 
Umfangs und der Dichte der Verwandschafts- 
und Hilfenetze. 
Großstädte verlieren durch Abwanderung viele 
Familien mit Kindern ans Umland. Zu- und 
Abwanderung vollziehen sich segregativ, so 
daß überdurchschnittlich viele sozial und wirt-
schaftlich schwächere Familien, alte Menschen 

und ausbildungs- und berufsorientierte junge 
Erwachsene das Bild der Stadtbevölkerung prä-
gen. Auch in den Landkreisen liegt die Kinder-
zahl der Familien heute unter der für eine stabile 
Bevölkerung nötigen Zahl. Dennoch ist die Zahl 
der Kinder je Familie dort im Durchschnitt höher 
als in den Großstädten. An diesen und anderen 
Strukturunterschieden wird deutlich, daß das 
Kennzeichnen „Familienregion" für manche 
Städte, Kreise und Gemeinden mehr und für 
andere weniger zutrifft. 

Die Lebensbedingungen für Familien gestalten 
sich in den Siedlungsräumen unterschiedlich 
(vgl. BMFuS 1992b, S. 53 ff.), je nachdem ob 
sie 
— in einem Kerngebiet der Verdichtungs-

räume, 
— im Ballungsrandgebiet, 
— in einer Kernstadt in ländlicher Umgebung 

oder in einer dörflichen Siedlung leben (vgl. 
Übersicht 1). 

Angesichts des erkennbaren Mangels an nach-
wachsenden jungen Menschen werden Fami-
lien und ihre Kinder in der Konkurrenz der 
Regionen als Standort- und Entwicklungspoten-
tial zunehmend wichtiger. Die Sicherung fami-
liengerechter Lebensbedingungen erhält da-
durch eine strukturpolitische Dimension für 
Städte, Kreise und Gemeinden. 

Bedeu-
tung der 
Familien 
für die 
Gemein-
wesen 

Familien tragen die Zukunft unserer Gemein-
wesen in Stadt und Land. Ob Familien mit 
Kindern an einem Ort oder in einer Region gern 
leben oder nicht, ist jedoch für die zukünftige 
Entwicklung jedes Gemeinwesens von großer 
Bedeutung. Die Leistungen der Familie in der 
- Betreuung und Erziehung von Kindern und 

Jugendlichen, 

— Sicherung der wirtschaftlichen Existenz 
ihrer Mitglieder, 

— Betreuung und Pflege behinderter, kranker 
und alter pflegebedürftig gewordener Men-
schen, 

— Gewährung persönlicher Entfaltungsspiel-
räume, 

— Erfüllung emotionaler Bedürfnisse werden 
von keinem anderen Leistungsträger über-
troffen. Sie haben zentrale Bedeutung für 
alle Bereiche des sozialen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Lebens in jeder Stadt, jedem 
Landkreis und in jeder Gemeinde: 

— Familien sorgen mit ihren Kindern dafür, daß 
durch Nachwuchs die lebensnotwendige 
Innovation in alle Bereiche der örtlichen 
Wirtschaft, Kultur und Politik hineingetra-
gen werden kann. 

— Familien ermöglichen durch ihren ständigen 
inneren und äußeren Wandel ein Training 
des Veränderungsdenkens, auf das örtliche 
und regionale Gemeinschaften angewiesen 
sind. 
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Übersicht 1 

Familienfreundliche und familienfeindliche Merkmale der Lebensbedingungen 
in den Siedlungsräumen 

Siedlungsräume Familienfreundliche Merkmale Familienfeindliche Merkmale 

Kerngebiete der — gute Erreichbarkeitsbedingungen — hoher Anteil kleiner Wohnungen 
Verdichtungs- auch mit öffentlichen Verkehrsmit- im Wohnungsbestand, 
räume teln, — teure Mieten und hohe Lebenshal- 

- großes Arbeitsplatzpotential, tungskosten, 
— hoher Ausstattungsgrad (quantitativ — hohe Grundstückspreise, die Eigen- 

wie qualitativ) an bildungsbezoge- tumsbildung vor allem für junge 
ner, kultureller und Freizeitinfra- Familien in der Regel ausschließen, 
struktur, — Baugrundstücke oft nur in periphe- 

- (u. U.) geringe soziale Kontrolle. ren Randlagen (damit zum Teil 
Aufhebung des Standortvorteils gu- 
ter Erreichbarkeitsbedingungen), 

— fehlende Bewegungs- und Frei- 
räume für Kinder und Jugendliche 
im Wohnungsumfeld, 

— fehlende verwandtschaftliche oder 
gewachsene nachbarschaftliche 
Netzwerkstrukturen 

Ballungsrand- — günstige Bedingungen für den Bau — oft kostenträchtiger und zeitrauben- 
gebiete von Eigenheimen, der täglicher Weg zum Arbeits- 

- in der Regel kinderfreundliches platz, 
Wohnumfeld von Mietwohnungen, — erschwerte Erreichbarkeit der Infra- 

- Mietwohnungsgebäude sind oft  struktur für den gehobenen Bedarf 
kleiner, überschaubarer, (Theater, Konzerte etc.) sowie von 

— soziale Beziehungen sind leichter Freizeitgelegenheiten für Kinder 
herzustellen und Jugendliche. 

— Mietpreise sind u. U. niedriger, so 
daß auch größere Wohnungen er- 
schwinglich sind. 

Durch die hohe Boden- und Wohnraumnachfrage besonders in den Randzonen 
der Verdichtungsräume sind allerdings diese Vorteile mancherorts annähernd 
zunichte gemacht worden oder geraten doch in die Gefahr, eine vergleichbare 
Entwicklung wie in den Kerngebieten der Verdichtungsräume zu nehmen. Eine 
weitere Verdrängung von Familien an den äußeren Rand der Verdichtungs- 
räume ist zwangsläufig die Folge. Familien in Siedlungsräumen mit hohem 
Attraktivitätsniveau und/oder großem Arbeitsplatzpotential, wie z. B. in den 
Großräumen von München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Berlin, Köln, Düssel- 
dorf, Bonn (um nur einige zu nennen), sind hiervon besonders betroffen. 

Dörfliche Sied- — sehr hoher Anteil an Wohnungs- — Wohngemeinschaft in Mehrgenera- 
lungen und eigentum, tionenfamilien unter einem Dach 
Kernstädte in — überwiegend freistehende Ein- oder in Nachbarschaft sind nicht 
ländlicher oder Zweifamilienhäuser mit aus- immer konfliktfrei (Generationen- 
Umgebung reichendem Bewegungsraum vor konflikte, soziale Kontrolle durch 

dem Haus und in Wohnungsnähe, große räumliche Nähe), 
— Komfortstandards der Wohnungen — vielfach ungünstige Erreichbarkeit 

sind weitgehend dem Standard mo- der familienrelevanten Infrastruk- 
derner städtischer Wohnungen an- turgelegenheiten und der Arbeits- 
gepaßt, plätze, 

— Boden-, Bau- und Mietpreise ver- — hoher Zeit- und Kostenaufwand für 
gleichsweise niedrig, Wege, 

— Möglichkeiten zur Erstellung fami- — meist zu geringes Angebot an 
liengerechten Wohnraumes mit Un- öffentlichen Verkehrsmitteln, 
terstützung durch Verwandte und — Mütter und Väter müssen für den 
Nachbarn, Transport ihrer Kinder und ggf. der 

— Vorhandensein und Verfügbarkeit alten Menschen sorgen, 
verwandtschaftlicher und nachbar- — Abhängigkeit alter Menschen in 
schaftlicher sozialer Netze. der Versorgung mit Gütern des täg- 

lichen Bedarfs von Familienmitglie- 
dern oder Nachbarn, 

— Mangel an wohnungsnahen Ar- 
beitsplätzen einerseits und oft un- 
zureichendes Angebot an Kinder- 
gärten und anderen institutionellen 
Betreuungsmöglichkeiten für Kin- 
der, 

— erschwerte Vereinbarkeit von 
Familienaufgaben und Erwerbs- 
tätigkeit der Eltern. 
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— Familien können der nachwachsenden Ge-
neration durch Erfahrung Befähigungen für 
solidarisches Leben in Gemeinschaft vermit-
teln, z. B. für Kompromißfähigkeit und Inter-
essenausgleich, für partnerschaftliches Le-
ben von Frauen und Männern, von Älteren 
und Jüngeren, von Gesunden und Kranken. 
Dies wirkt sich positiv aus nicht nur in den 
Familien selbst, sondern auch auf die Haus-
gemeinschaft und Nachbarschaft, in örtli-
chen Vereinen, am Arbeitsplatz, in der 
Schule usw. und prägt die örtliche Lebens-
qualität. 

— Familien unterstützen und erleichtern die 
Zukunftsorientierung des politischen Den-
kens und Handelns, da die Lebensperspek-
tive ihrer Kinder längerfristig angelegte Poli-
tik verlangt. Davon profitiert die Kommunal-
politik. 

— Familien mit Kindern sind Basis einer lei-
stungsfähigen örtlichen und regionalen So-
zialstruktur, in der die gegenseitigen Lei-
stungsanforderungen der verschiedenen 
Generationen in einem tragbaren Verhältnis 
zueinander stehen. 

— Familien bilden als soziale Netze der Ver-
wandtschaft, Freundschaft und Nachbar-
schaft das Grundgerüst für Hilfe, Gesellig-
keit, Teilhabe. 

Bedeu-
tung der 
Familien 

für das 
örtliche 

und regio

-

nale Hu

-

manver

-

mögen 

Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung 
der Familien für das örtliche und regionale 
Humanvermögen deutlich. Viele Lebensberei-
che verdanken ihre Entwicklungskräfte den 
Familien, zum Beispiel: 

— Regionen, in denen befähigte Frauen und 
Männer leben, die sowohl Familie als auch 
Beruf in ihrem Lebenskonzept verbinden, 
haben gute Zukunftschancen, weil deren 
Kinder zur Erneuerung des Humanvermö-
gens beitragen. 

— Städte und Gemeinden, in denen Familien 
gern wohnen, können mit zukunftsorientier-
ten Bürgerinnen und Bürgern bei der Gestal-
tung des Gemeinwesens und bei der Lösung 
der anstehenden Aufgaben rechnen. 

— Örtliche Vereine, zum Beispiel die des Sports 
und der Kulturpflege, finden in Familien 
Menschen, die sich für die Gemeinschaft 
einsetzen und Kinder und Jugendliche als 
Mitglieder-Nachwuchs. 

— Örtliche Gliederungen der Parteien, Ver-
bände der Wohlfahrtspflege und Selbsthilfe-
gruppen stärken durch die Lebenserfahrung 
und die Zukunftsorientierung von Eltern ihre 
Kompetenz und Kapazität für Problemlösun-
gen. 

— Unternehmen, mit deren Hilfe Mütter und 
Väter Beruf und Familie in Einklang bringen 
können, profitieren sowohl von der zukunfts-
bezogenen Lebenssicht, der Arbeitszufrie-
denheit und -produktivität sowie der sozia-

len Kompetenz dieser Beschäftigten als auch 
von der nachwachsenden Generation als 
mögliche zukünftige Betriebsangehörige. 

— Investoren, die in „Familienregionen" im 
Wohnungswesen oder in anderen bevölke-
rungsbezogenen Wirtschaftsbereichen inve-
stieren, können mit einem zahlenmäßig und 
strukturell günstigen Nachfragepotential 
rechnen. Zum Beispiel findet ein Wohnungs-
bestand mit einem geeigneten Gefüge über 
Generationen hinweg auch dann Nutzer, 
wenn langfristig die Bevölkerungszahl ab-
nimmt. 

— Öffentliche Infrastruktur, die jeder Genera-
tion aufgrund ihrer speziellen Bedürfnisaus-
prägung spezielle Leistungen anbieten muß 
(zum Beispiel: Kindertagesstätten und Alten-
tagesstätten, Grundschulen und Einrichtun-
gen der Erwachsenenbildung), wird bei aus-
gewogener Altersstruktur kontinuierlicher 
genutzt. 

— Kirchengemeinden, die sich mit ihren Mög-
lichkeiten nicht nur für Hilfsbedürftige, son-
dern generell für die Lebensbedingungen 
der Familien und der nachwachsenden 
Generation einsetzen, haben auch in Zu-
kunft Mitglieder aus diesen Familien, die 
sich in dieser Gemeinschaft und für diese 
einsetzen werden. 

Familienpolitik ist somit nicht allein Politik zum 
Ausgleich von Schwächen und Notlagen. Fami-
lienförderung ist im weiteren Sinne auch regio-
nale Wirtschaftsförderung und ein zentraler 
Bestandteil der Strukturpolitik auf der kommu-
nalen Ebene. Sie leistet Beiträge dafür, daß 
Familien für ihre langfristig zu treffenden bio-
graphischen Entscheidungen berechenbare 
Rahmenbedingungen vorfinden. 

Zusam

-

menwir

-

ken von 
Staat, 
Kommu-
nen und 
anderen 
Akteuren 

Menschen wollen ihre Lebensbedingungen 
auch innerhalb ihrer Familie und in ihrer gesell-
schaftlichen Umwelt möglichst nach ihren eige-
nen Vorstellungen gestalten. In der Regel ist es 
notwendig und möglich, sie zu verbessern. Des-
halb ist es Aufgabe demokratischer Familien-
politik 

— Handlungskompetenz und Eigenverant-
wortlichkeit von Familien zu stärken, 

— günstige Rahmenbedingungen für die Erfül

-

lung der Familienleistungen zu schaffen, 

— Hilfen bereitzuhalten, wenn Familien mit 
den oftmals nur schwer zu lösenden Pro-
blemen nicht aus eigener Kraft fertig wer-
den. 

Familienpolitik, die diese Aufgaben erfüllen 
will, braucht Instrumente auf allen politischen 
Handlungsebenen. Gesetzliche Regelungen auf 
Bundes- und Landesebene können vor allem ein 
Grundgerüst der Familienförderung sicherstel-
len und eine gewisse Chancengleichheit im 
Bundesgebiet gewährleisten. Wie Familien ihre 
alltäglichen Probleme lösen, ob aus eigener 
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Kompetenz oder mit Hilfe anderer, entscheidet 
sich stets unter den konkreten Alltagsbedin-
gungen in den Städten und Gemeinden. Hierzu 
gehören, neben der wirtschaftlichen Lage der 
Familien, ihre Wohn- und Arbeitsbedingungen, 
das räumliche und soziale Lebensumfeld, die 
technische und soziale Infrastruktur. Familien-
förderung muß deshalb stets auch an den Le-
bensbedingungen der Familien in ihrem alltäg-
lichen Lebensumfeld ansetzen und sich gerade 
dort  vollziehen, wo die Familien leben: in der 
Stadt, in der Gemeinde, in der Region. 

Rechtliche 
Basis für 

die Fami

-

lienpolitik 
der Kom

-

munen 

Bund, Länder und Kommunen wirken auch im 
Bereich der Familienpolitik auf unterschiedli-
che Weise zusammen (vgl. BMFuS 1992 b, 
S. 145 f.). Ausschließliche Bundeskompetenzen 
liegen bei familienpolitischen Regelungen nur 
selten vor. Nach dem Grundgesetz und der 
Rechtsprechung ergeben sich für Bund, Länder 
und Gemeinden folgende Kompetenzvorga-
ben: 
— Im Rahmen der konkurrierenden Gesetz-

gebung wurden familienrelevante bundes-
gesetzliche Regelungen gestaltet, insbeson-
dere durch das Ehe- und Familienrecht, 
BSHG, KJHG, BKGG, BErzGG, Steuerrecht, 
Baurecht; 

— Die Gesetzgebungskompetenz für familien-
wirksame Maßnahmen liegt bei den Bundes-
ländern, sofern die Kompetenz nicht dem 
Bund zukommt, bzw. nicht durch den Bund 
Rahmenvorschriften erlassen worden sind 
oder aber bei Gegenständen der konkurrie-
renden Gesetzgebung auf ein Tätigwerden 
verzichtet wurde; 

— Nach Artikel 28 Abs. 2 GG haben die 
Gemeinden und Gemeindeverbände im üb-
rigen das Recht, alle Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft — so auch die Fami-
lienpolitik — im Rahmen der Gesetze in 
eigener Verantwortung zu regeln. 

Im Hinblick auf das Zusammenspiel von staatli-
cher und kommunaler Ebene muß deshalb 
unterschieden werden zwischen Aufgaben, 

— die Kommunen aufgrund gesetzlicher Rege-
lungen wahrnehmen (sog. Pflichtaufgaben) 
und solchen, 

— die sie im Rahmen ihrer Allzuständigkeit 
freiwillig, d. h. besser: aus eigenem Antrieb, 
ergreifen. 

Familien
-förderung 

der Kom
-

munen im 
Rahmen 
der ge

-

setzlichen 
Regelun

-

gen 

Kommunen wirken mit Bund und Ländern bei 
der Durchführung von familienpolitischen Ge-
setzen zusammen. Dabei sind Bundes- und 
Landesgesetze häufig auch mit einer Beteili-
gung an den Kosten der gesetzlichen Leistun-
gen und am Verwaltungsaufwand verbunden. 
Am Beispiel der Neuregelung zum § 218 StGB, 
die eine Kindergartenplatz-Garantie ein-
schließt, verweisen die Kommunalen Spitzen-
verbände darauf, daß derartige Aufgaben von 
den Kommunen nur dann umgesetzt werden 
könnten, wenn Bund und Länder ihren Anteil 
übernehmen. Eine solche notwendige Beteili

-

gung sei zur Zeit weder vorhanden noch abseh-
bar. Vielmehr müsse gerade in letzter Zeit durch 
die Spar- und Konsolidierungsprogramme eine 
Tendenz zur Abwälzung von Bundes- und Lan-
desaufgaben auf die Kommunen festgestellt 
werden. Dies enge den Spielraum der Kommu-
nen für eigene politische Initiativen ein und 
wecke zugleich den Verdacht, daß die Forde-
rung nach kommunaler Familienpolitik als 
Schritt in Richtung einer weiteren Aufgabenver-
lagerung gedeutet werden müsse. 

Dieser Dissens zwischen staatlicher und kom-
munaler Ebene wird möglicherweise nicht so 
schnell zu lösen sein. Deshalb muß verhindert 
werden, daß dieser übergeordnete Dissens sich 
negativ auf die Bereitschaft der Kommunen zu 
eigenen familienpolitischen Initiativen aus-
wirkt. Vielmehr sind auch in Anbetracht der 
angespannten öffentlichen Haushalte viele 
Aktivitäten auf örtlicher und regionaler Ebene 
möglich, die nicht Geld sondern Initiative und 
intelligentes Management erfordern. 

Kommu-
nale Fa

-

milienpo

-

litik im 
eigenen 
Wirkungs-
bereich 

Bund und Länder schaffen Rahmenbedingun-
gen für Familien, ohne daß dabei näher auf die 
lebensräumlichen Bedingungen Bezug genom-
men werden kann. Dies ist besonders gut in den 
Städten, Gemeinden und Landkreisen möglich. 
Dort an ihrem Wohnort werden die Lebensbe-
dingungen der Familien durch zahlreiche Ent-
scheidungen über Infrastruktur, im Siedlungs-, 
Wohnungs- und Verkehrswesen sowie im Bil-
dungs-, Sozial- und Gesundheitswesen weitge-
hend mit ausgestaltet. Dennoch werden diese 
kommunalen Maßnahmen oft nicht unter fa-
milienpolitischen Gesichtspunkten vorbereitet 
und abgewogen. Geschieht dies, dann kann — 
wie zahlreiche Beispiele im Handbuch zur örtli-
chen und regionalen Familienpolitik 1 ) zeigen — 
in  den Feldern der Kommunalpolitik viel zur 
Förderung der Leistungsfähigkeit der Familien 
getan werden. Auch die freien Träger der Wohl-
fahrtspflege, Selbsthilfeinitiativen, Vermieter, 
Arbeitgeber und andere Akteure treffen ständig 
Entscheidungen in ihren jeweiligen Handlungs-
feldern, die auf die Lebensbedingungen der 
Familien einwirken. Dieses Potential sollte für 
die Förderung der Familien genutzt werden. 
Zusätzliche Kosten müssen dadurch nicht ent-
stehen, weil es sich um ohnehin beabsichtigte 
Maßnahmen handelt. 

Voraussetzung ist lediglich, daß die Quer-
schnittsaufgabe Familienpolitik auf der kom-
munalen Ebene wirksam erfüllt werden kann. 
Eine so ausgewiesene und akzentuierte fami-
lien- und generationenorientierte Kommunal-
politik bietet, über die engeren Felder der Hilfe 
in Notlagen, der Kinderbetreuung usw. hinaus, 
zahlreiche Möglichkeiten für eine Gestaltung 
der Familienpolitik als örtliche und regionale 
Strukturpolitik. Sie kann die Maßnahmen des 

1 ) Vgl. Handbuch zur örtlichen und regionalen Fami-
lienpolitik. Schriftenreihe des Bundesministeriums für 
Familie und Senioren Bd. 5.1, Stuttgart, Berlin, Köln, 
1992. 
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Bundes und des Landes auf eine sinnvolle, not-
wendige und eigenständige Weise ergänzen. 

Nach Artikel 6 Abs. 1 GG stehen Ehe und Fami-
lie unter dem besonderen Schutz der staatlichen 
Ordnung. Einige Länderverfassungen beinhal-
ten ähnliche Vorschriften. Der verfassungs-
rechtliche Auftrag zum Schutz und zur Förde-
rung der Familie als wertentscheidende Grund-
satznorm bindet so die öffentlichen Hände ins-
gesamt. Dabei ist nicht vorgeschrieben, wie dies 
im einzelnen zu geschehen hat. Öffentliche 
Familienförderung kann im materiellen wie 
immateriellen Bereich ansetzen. 

Die familienpolitische Kompetenz der Städte, 
Gemeinden und Landkreise ist insbesondere 
auch aufgrund der entsprechenden bundes- 
und/oder ländergesetzlichen Zuweisungen 
gegeben, z. B. für Öffentliche Jugendhilfe 
(KJHG), Bauleitplanung (BauGB), Schulträger-
schaft. Begründungen für familienfördernde 
Maßnahmen ergeben sich ferner aus dem in der 
Charta der Vereinten Nationen festgeschriebe-
nen Recht der Kinder auf Entwicklung und 
Entfaltung ihrer Persönlichkeit (Kindeswohl). 

Inwieweit und in welcher Form und Struktur 
eine Familienförderung festgeschrieben und 
durchgeführt wird, liegt im Ermessen der Kom-
mune. Dabei gelten auch hinsichtlich der kom-
munalen Familienförderung als Rahmenbedin-
gungen die Leistungsfähigkeit der Kommune, 
das Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlich-
keit, das Aquivalenzprinzip und das Subsidiari-
tätsprinzip. 

Die kommunalen Gebietskörperschaften betrei-
ben Familienförderung nach Maßgabe ihrer 
Haushaltspläne und im Rahmen der haushalts-
rechtlichen Grenzen auf der Grundlage von 
Satzungen und Richtlinien, die sie sich selbst 
geben. In der Wahl der Rechtsformen der Fami-
lienförderung sind die Kommunen weitgehend 
frei; sie können sich öffentlich-rechtlicher wie 
privatrechtlicher Förderungsmethoden bedie-
nen. 

Institutio-
nelle Sub-

sidiarität 
staatlicher 

Fürsorge 

Weil die vom Grundgesetz geschützte Institu-
tion Familie prinzipiell staatsfrei ist, darf sich die 
kommunale Familienförderung der Familie als 
„Förderobjekt" natürlich nicht schrankenlos 
bemächtigen. Artikel 6 Abs. 1 GG hat den Staat 
nur insoweit zum Tätigwerden ermächtigt, als 
die Familie dessen bedarf. Kommunale Famili-
enförderung muß daher darauf abzielen, diese 
Familienfreiheit zu sichern und zu stärken. Für 
die Kommunen gilt dabei der Grundsatz der 
institutionellen Subsidiarität staatlicher Für-
sorge: Kommunen haben der Selbsthilfe der 
Familien und den freien Trägern der Familien-
förderung Vorrang einzuräumen. Daraus ergibt 
sich das Erfordernis der Zusammenarbeit aller 
familienpolitisch wirkenden Kräfte auf örtlicher 
und regionaler Ebene. Die Aufgabe der Kom-
munen besteht darin, als Moderatoren anre-
gend, koordinierend und unterstützend zu wir-
ken. Dort, wo Handlungsdefizite bestehen, kön-

nen und müssen sie mit eigenen Maßnahmen 
tätig werden. 

Zusam-
menarbeit 
aller 
bedeut-
samen 
Akteure 

Kommunen, die Familienpolitik als strukturpoli-
tische Aufgabe sehen, müssen neben der Bereit-
stellung von Unterstützungen in Notlagen diese 
Moderatorenrolle aktiv ausfüllen. Dies setzt 
nicht nur eine ganzheitliche Sicht dieses Aufga-
benfeldes als Querschnittsaufgabe voraus. Er-
forderlich sind auch organisatorische Struktu-
ren — z. B. für die Koordination der öffentlichen 
und privaten Träger und Akteure auf der örtli-
chen und regionalen Ebene im Sinne dieser 
Moderatorenrolle — und ein eigenständiges 
aktives familienpolitisches Agieren der Kom-
munen, ein Familienförderkonzept. In den mei-
sten kommunalen Gebietskörperschaften gibt 
es jedoch bisher keine eigenständige familien-
politische Zuständigkeit, weder in der Verwal-
tungsgliederung noch in den politischen Gre-
mien . Sozialamt, Wohnungsamt, Jugendamt, 
Wirtschaftsförderung usw. nehmen die damit 
verbundenen Verwaltungs- und Planungsauf-
gaben dem. Geschäftsverteilungsplan folgend 
anteilig mit wahr. Dementsprechend werden 
familienpolitische Maßnahmen auch von Fall zu 
Fall in den jeweiligen Fachausschüssen des 
Rates/Kreistages behandelt. 

Kommunen müssen als Moderatoren darauf 
hinwirken, daß Formen für eine regelmäßige 
Zusammenarbeit aller für die örtliche Familien-
politik bedeutsamen Akteure aufgebaut wer-
den. Nur durch ein koordiniertes und kontinu-
ierliches Zusammenwirken kann Familienpoli-
tik auf örtlicher und regionaler Ebene eine 
eigenständige strukturpolitische Gestalt gewin-
nen und Wirksamkeit entfalten. Dazu müssen 
insbesondere auch die familienpolitisch wirksa-
men Akteure und Träger außerhalb von Kom-
munalpolitik und Verwaltung eingeladen wer-
den, darunter zum Beispiel Selbsthilfe-Initiati-
ven, Wohlfahrts- und Wirtschaftsverbände, 
Wohnungswirtschaft, Bildungseinrichtungen. 
Sonst planen und handeln die Fachämter der 
Kommunen und die anderen Träger und 
Akteure im allgemeinen nur in ihren jeweiligen 
Zuständigkeits-Inseln. 

Die Familienorientierung der örtlichen und 
regionalen Politik kann als eine soziale Innova-
tion bezeichnet werden, die im konkreten 
Lebenszusammenhang der Familien und in der 
örtlichen Gemeinschaft entwickelt und umge-
setzt wird. Dies gelingt nur dann in der 
gewünschten Weise, wenn sich Familienpolitik 
auch als generationen- und geschlechterorien-
tierte Politik versteht. Nur in diesem Wirkungs-
gefüge wird sie auch als soziale Strukturpolitik 
wirksam. 

Eine Politik, die darauf zielt, den Alltag von 
Familien zu erleichtern und ihre Handlungs-
fähigkeit zu stärken, muß stärker als bisher die 
lebensräumliche Einbettung der Familien in 
ihren sozialen und materiellen Kontext berück-
sichtigen. Neben eigenen Maßnahmen der 
Familienförderung gilt es, die familienpoliti- 
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schen Wirkungen der Fachpolitiken deutlich zu 
machen. So muß z. B. in den Bereichen des 
Wohnungs-, Siedlungs- und Verkehrswesens, 
der Bildungs-, Sozial- und Gesundheitspolitik 
oder des Arbeitsmarktes ein „familienpoliti-
sches Gewissen" in den Fachpolitiken entwik-
kelt werden. 

Über die sektorale Sicht der Zuständigkeiten 
hinausgreifend hat örtliche Familienpolitik den 
Charakter einer Querschnittspolitik, wenn sie 
von den jeweiligen lebensräumlichen Bedin-
gungen in den Städten, Kreisen und Gemeinden 
ausgehend ausgeformt wird. 

5.2 Handlungsfelder der örtlichen und 
regionalen Familienpolitik 

Die Kommission greift aus der Vielfalt der 
Handlungsfelder einige der besonders wichti-
gen heraus, um die Dringlichkeit und Konkret-
heit des Handelns auf der örtlichen und regio-
nalen Ebene zu verdeutlichen. Dabei liegt ein 
Schwergewicht auf jenen Feldern, die bereits in 
den übrigen Abschnitten dieses Berichts behan-
delt werden. Allerdings müssen die Aussagen in 
den einzelnen Handlungsfeldern auf wenige 
Hinweise beschränkt bleiben, da es an dieser 
Stelle nicht um eine umfassende Darstellung 
der Handlungsmöglichkeiten geht, sondern um 
eine beispielhafte Verdeutlichung der Notwen-
digkeit und der Chancen, durch örtlich-regio-
nale Familienpolitik die Lebensqualität bedürf-
nisorientiert und zukunftsbezogen zu erhö-
hen. 

Familien

-

gerechte 
Wohnun

-

gen 

Die Förderung familiengerechter Wohnungs- 
und Siedlungsbedingungen ist neben der Woh-
nungsbauförderung durch Bund und Länder 
(vgl. Abschnitt XI. 3) eine der vordringlichsten 
Aufgaben kommunaler Daseinsvorsorge. Sie 
wird deshalb auch im Rahmen der Abgrenzung 
von „Aufgaben, Beg riffen und Grundsätzen der 
Bauleitplanung" im Baugesetzbuch entspre-
chend hervorgehoben (§ 1, Abs. 5 Nr. 3 BauGB). 
Neben der ökonomischen Existenzsicherung 
gehört sie zu den erstrangigen Aufgaben einer 
lebensräumlichen Familienpolitik. In sozialen 
Notfällen wie Arbeitslosigkeit oder Krankheit 
ist die Wohnung oft der einzige bleibende 
räumliche und soziale Stützpunkt. Wohnungs- 
und Städtebau sowie die Wohnungswirtschaft 
müssen ihre Leitkriterien immer wieder neu von 
den Lebensbedürfnissen der Familien her ent-
wickeln. Dabei ist sowohl von der Vielgestaltig-
keit familialer Lebensformen nebeneinander 
und im Lebenszyklus als auch vom Netzwerk-
charakter familialer Haushaltsstrukturen auszu-
gehen. 

Wohnung soll Schutz vor Nässe, Kälte und Lärm 
bieten, also der Gesundheit dienen. Sie ist 
zugleich Zufluchtsraum und ungestörte Privat-
sphäre . Hieraus resultieren Grundanforderun-
gen an Wohnraum schlechthin: 

— das Vorhandensein einer Wohnung; es ist 
angesichts der wachsenden Zahl von Nicht

-

seßhaften und Asylsuchenden nicht mehr 
selbstverständlich; 

— gesunde Wohnbedingungen, d. h. Belich-
tung, Schalldämmung, technische Sicher-
heit, Abwehr von Gefährdungen im Wohn-
umfeld, Verkehrsberuhigung usw. gewähr-
leisten erst, daß die Wohnung Lebensgrund-
lage und nicht Belastung ist. 

Beides sind Vorbedingungen für die Entfaltung 
der Leistungsfähigkeit einer Familie, denen auf 
örtlicher Ebene entsprochen werden muß. Es ist 
eine wichtige Aufgabe der kommunalen Bau-
verwaltungen, Auftraggeber und Auftraggebe-
rinnen von Baumaßnahmen sowie die örtlich 
tätigen Architektinnen und Architekten für die 
Anforderungen an familiengerechte Häuser 
und Wohnungen zu sensibilisieren und im Hin-
blick auf Umsetzungsmöglichkeiten bei Neu-
bau oder Modernisierungsvorhaben zu beraten. 
Dabei sind folgende Aspekte von besonderer 
Bedeutung: 

Forderun-
gen an 
Neubau 
oder Mo

-

dernisie

-

rungsvor

-

haben 

— Wohnquartiere müssen viele Jahrzehnte 
ihren Zweck erfüllen. Folglich müssen 
Wohngebäude und Wohnungen in ihrer 
architektonischen Grundstruktur vielfälti-
gen Haushaltsstrukturen und Lebensstilen 
Raum und Entfaltungsmöglichkeiten bieten 
können. Ihre Gestaltung darf sich darum 
weder einseitig an einem Normhaushalt 
noch einseitig an Bedürfnissen einer be-
stimmten Familienphase ausrichten. Flä-
chenangebot und Ausstattung von Wohnung 
und Wohnumfeld müssen sich den verschie-
denen, im familialen Lebenszyklus wech-
selnden Anforderungen anpassen können. 
Die Zahl der Räume sollte um eins höher sein 
als die Zahl der Bewohner. 

— Wohnungen sollten für alle Familienmitglie-
der in jedem Lebensalter Kontaktmöglich-
keiten anbieten, ohne Zwangskontakte zu 
erzeugen (wie es z. B. bei sehr beengten 
Wohnverhältnissen, bei ungenügender 
Schallisolierung usw. der Fall ist). Dem ent-
spricht z. B. auch der Trend zum ,Allraum" 
oder zur „Wohn-Küche" für gemeinschaftli-
che Aktivitäten der Familienmitglieder, die 
im Wohnzimmer, als dem Rückzugsraum der 
Eltern, nicht angemessen Platz finden. 
Besonders im Mietwohnungsbestand sind 
die Wohnnebenflächen (Abstell- und Vor-
ratsräume, Stellflächen für Fahrräder und 
Kinderwagen) für Familien oft zu knapp 
bemessen. 

— Die große Wohnung oder das Einfamilien-
haus, die den Bedürfnissen der Familie mit 
Kindern entsprechen, sind im Alter häufig 
nur noch schwer zu bewirtschaften. Gute 
Lösungen, die in diesen Fällen nicht die 
Aufgabe der angestammten Wohnung be-
deuten, ermöglichen solche Wohnungen, 
die 
— nutzungsneutrale Räume haben, 
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— mit geringem Aufwand alten- und behin-
dertengerecht gemacht werden können, 

— zusammengelegt oder geteilt und teil-
weise abgegeben werden können. 

Hier bedarf es eines abgestimmten Vorge-
hens, das Sensibilität für familiengerechtes 
Bauen nicht nur bei der Erstellung des 
Bebauungsplans erfordert; z. B. kann schon 
die Festlegung zu schmaler Grundstücke 
(unter 9 m) bei Reihenhäusern einen teilba-
ren Grundriß ausschließen. Auch Bauträger, 
Architektinnen, Architekten und ihre Auf-
traggeberinnen und Auftraggeber müssen 
die sich bietenden Gestaltungsspielräume 
im Neubau und bei der Modernisierung zu 
familiengerechten Lösungen nutzen. Eine 
Wohnberatung, die Eigentümerinnen und 
Eigentümer sowie Mieterinnen und Mieter 
rechtzeitig auf die Veränderungen der 
Wohnbedürfnisse im Lebenszyklus auf-
merksam macht, könnte im Zusammenwir-
ken von örtlicher Bauverwaltung und ande-
ren Trägern, wie z. B. der Verbraucherbera-
tung, hier zu örtlichen Konzepten und Wohn-
quartieren mit besonderen Qualitäten füh-
ren. 

Bewohner von Wohnungen in niedriggeschossi-
gen Gebäuden, vor allem im Eigenheim mit 
Garten, sind im Vorteil gegenüber solchen, die 
in Geschoßwohnungen leben. Sie können in der 
Regel über wohnungsnahen Freiraum verfü-
gen. Besonders für Familien mit kleinen Kin

-

dern — aber natürlich nicht nur für diese — ist 
das Wohnen in der Niedrigbauweise, in der 
jeder Wohnung ein Freisitz, Balkon oder ein 
kleiner Garten zugeordnet werden könnte, die 
beste Wohnform. Da die zulässige Zahl der 
Geschosse im Bebauungsplan festgesetzt wird, 
liegt der Schlüssel auch für diesen Aspekt fami-
liengerechten Bauens im Planungsamt der 
jeweiligen Stadt oder Gemeinde. 

Sicherung 
preiswer

-

ten Wohn

-

raumes 

Eine zentrale Aufgabe der kommunalen Woh-
nungsämter ist besonders in den Großstädten 
die Sicherung preiswerten Wohnraumes für kin-
derreiche und weniger zahlungskräftige Fami-
lien im Mietwohnungsbestand. Familien mit 
mehreren Kindern und Alleinerziehende sind 
auf den Wohnungsmärkten besonders benach-
teiligt. Es fehlt an großen und/oder bezahlbaren 
Wohnungen. Häufig lehnt aber auch das soziale 
Umfeld Familien als Nachbarn ab. Die Bemü-
hungen der Wohnungsämter um diese Ziel-
gruppen müßten in der jeweiligen örtlichen 
Situation flankiert werden durch 

— gezielte Bereitstellung von großen Familien-
wohnungen (Mieteinfamilienhäuser für kin-
derreiche Familien, Belegungsrechte für 
wirtschaftlich schwache Haushalte, Woh-
nungstauschmodelle), 

— die Schaffung eines örtlichen Wohnungs-
pools für Fälle, in denen eine Kriseninter-
vention nötig ist (z. B. bei Gewalt in der 
Familie) und durch 

— Aktivitäten, die auf ein familienfreundliches 
soziales Klima hinwirken. 

Wohnungsämter können diese Aufgabe nur in 
enger Zusammenarbeit mit den örtlichen kom-
munalen Wohnungsgesellschaften, Genossen-
schaften und allen anderen Wohnungsanbie-
tern lösen. 

Wohn-
eigentum 
für junge 
Familien 

Eine frühzeitige Schaffung von Wohneigentum 
durch junge Familien ist wegen des meist recht 
begrenzten finanziellen Budgets selten. Wegen 
der zu langen Ausbildungszeiten kommen viele 
junge Familien zu spät zur Vermögensbildung 
und verfügen daher oft nicht über das erf order

-

liche Eigenkapital. Der Umzug ins Eigenheim 
findet dann meist erst in einer Phase der fami-
liären Entwicklung statt, in der die Kinder 
hieraus nur noch vergleichsweise kurze Zeit 
einen Nutzen ziehen können. Auf kommunaler 
Ebene kommt es insbesondere darauf an, den 
Genossenschaftsgedanken wieder zu beleben. 
Die Anwendung der bekannten Möglichkeiten 
des kosten- und flächensparenden Bauens (z. B. 
Erbpacht, kommunales Bauland für Familien, 
sparsame Erschließung, Förderung von Selbst-
und Nachbarschaftshilfe) müssen in der jeweili-
gen Stadt oder Gemeinde systematisch in 
Zusammenarbeit aller örtlich Beteiligten zu-
gunsten junger oder kinderreicher Familien 
nutzbar gemacht werden. 

Verfüg-
barkeit 
von 
Wohnbau-
land 

In den jungen wie auch in den alten Bundeslän-
dern stellt die Verfügbarkeit von Wohnbauland 
eine wichtige Voraussetzung für die weitere 
Entwicklung des Wohnungsangebotes dar. In 
den jungen Bundesländern ist wegen der wirt-
schaftlichen Situation gegenwärtig noch keine 
große Nachfrage nach Familienhausgrundstük-
ken zu verzeichnen. Zu einer ausgewogenen 
Wohnungsmarktstruktur gehört jedoch ein 
Wohnungsmix unterschiedlicher Bau- und Ei-
gentumsformen. Die bisherige Praxis, daß 
wegen der erwarteten schnelleren Amortisie-
rung der Erschließungsinvestitionen von den 
Kommunen weit überwiegend Gewerbeflächen 
und nur wenig Wohnbauland ausgewiesen 
wurde, wird sich verändern müssen. Den  Kom-
munen kommt die Aufgabe zu, einen funktio-
nierenden Wohnbaulandmarkt zu entwickeln. 

Der Umfang der Wohnbaulandreserven in den 
alten Bundesländern steht in deutlichem Ge-
gensatz zum beobachteten Baulandmangel. Die 
Ursache liegt darin, daß ein sehr großer Teil der 
bebaubaren Grundstücke aus unterschiedli-
chen Gründen nicht dem Markt zugeführt wird. 
Das knappe Bauland ist deshalb insbesondere in 
den Verdichtungsregionen für den Familien-
wohnungsbau oft zu teuer. Bestrebungen, die 
eine weitere Ausdehnung der besiedelten Flä-
chen zugunsten des Natur- und Landschafts-
schutzes verhindern, erschweren zunehmend 
die Neuausweisung von Bauland. Die Schaf-
fung neuer Baurechte und die Regulierung des 
Bodenmarktes durch Kommunale Baulandpoli-
tik sine deshalb in den jungen wie auch in den 
alten Bundesländern erforderlich. 
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Gestal

-

tung kom

-

munaler 
Bebau

-

ungspläne 

Über den kommunalen Bebauungsplan werden 
Art und Maß der baulichen Nutzung geregelt. 
Gestaltungssatzungen und vertragliche Verein-
barungen, wie man sie z. B. mit einem Bauträger 
auch über die Mischung der Wohnungsgrößen 
schließen könnte, sind weitere Instrumente für 
eine Umsetzung einer familienfreundlichen 
Quartiersplanung. Eine kleinräumige Mi-
schung unterschiedlich großer Wohnungen ist 
nämlich eine zentrale Voraussetzung dafür, daß 
in einem Quartier ein Leben im Generationen-
verbund möglich ist, d. h. daß junge und ältere 
Haushalte in nachbarschaftlicher Teilhabe und 
Solidarität miteinander leben können. Durch 
Berücksichtigung familialer und nachbarschaft-
licher Netze bei der Wohnungsvergabe können 
Vermieterinnen und Vermieter (insbesondere 
solche mit einem größeren Wohnungsbestand 
wie Wohnungsgesellschaften) die Tragfähig-
keit familialer und nachbarschaftlicher Kom-
munikations- und Hilfenetze unterstützen 
(Wohnungsvermietung als Sozialmanagement). 
Auch bei der Vergabe von Belegrecht-Wohnun-
gen durch die Wohnungsämter können fami-
liale und Hilfenetze — wie z. B. in Berlin — 
berücksichtigt werden. 

Hilfreiche Voraussetzung wäre dabei eine 
kleinräumige Mischung von Förderungsformen 
im Gebäude oder im Baublock; denn sie ermög-
licht häufig erst das kleinräumige Miteinander 
von unterschiedlich förderungsberechtigten 
Haushalten. Positiver Nebeneffekt wäre zu-
gleich, daß es nicht zu einer Stigmatisierung 
eines Wohngebietes als „sozial schwach" kom-
men müßte. Wohnungen unterschiedlicher 
Größe im Gebäude bzw. in unmittelbarer Nach-
barschaft erleichtern zudem auch einen Umzug 
in eine kleinere Wohnung, wenn im Alter die 
große Wohnung nicht mehr nötig oder zur Last 
geworden ist, ohne daß das vertraute Quartier 
verlassen werden müßte. 

Umwelt-
qualität 

Familien bewerten ihren Wohn- und Lebens-
raum zunehmend mehr auch unter dem 
Gesichtspunkt der ökologischen Umweltquali-
tät, d. h. ob der Zustand von Luft und Wasser 
ihre Kinder und sie selbst gesundheitlich be-
oder entlasten. Die Menschen sind im Hinblick 
auf Umweltbelastungen aufmerksamer und 
weniger duldsam geworden. Zur Sicherung 
einer gesunden Umwelt sind bei Planungs-
verfahren Umweltverträglichkeitsprüfungen 
durchzuführen. Verkehrsberuhigungs- und 
Lärmschutzmaßnahmen kommen besonders 
auch Familien zugute. 

Kommunen halten im Rahmen der Flächennut-
zungs- und Standortplanung den Schlüssel zu 
einer verbesserten familienbezogenen Zuord-
nung der Siedlungselemente wie Wohnen, 
Erwerbsarbeit, Infrastruktur in ihrer eigenen 
Hand. Im zweiten Drittel unseres Jahrhunderts 
hatte die Trennung von Wohnen und Erwerbs-
arbeit (prononciert in der Charta von Athen 
gefordert), als Leitbild der Stadtplanung große 
Bedeutung. Die räumliche Trennung dieser 

Grundfunktionen sollte gesünderes Wohnen 
ermöglichen. Den Bedürfnissen von Eltern, 
Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit mitein-
ander in Einklang zu bringen, wird eine Sied-
lung jedoch besser gerecht, wenn Wohnen und 
Erwerbsarbeit in räumlicher Nähe möglich sind. 
Die Festsetzung „Reines Wohngebiet" in Bau-
leitplänen ist unter diesem Blickwinkel nicht 
familienfreundlich. „Allgemeine Wohngebie-
te" ermöglichen die nötige Zuordnung von 
sozialen Diensten und Angeboten im kleinräu-
migen Maßstab. Eine Nachbarschaft von um-
weltfreundlichen Arbeitsplätzen und Wohnun-
gen in Mischgebieten neuen Typs ist anzu-
streben. Außerdem sollten auch die Wohnun-
gen selbst wieder mehr als Orte der Arbeit 
gesehen werden. Man denke dabei nicht nur an 
häusliche Erwerbsarbeit, sondern in erster Linie 
auch an die hauswirtschaftlichen Arbeiten und 
an die immer mehr in die Familien verlagerten 
handwerklichen Leistungen (Do-it-yourself-
Bewegung). 

Woh

-

nungs

-

nahe 
Grundver-
sorgung 

In jeder Gemeinde bzw. jedem Gemeindeteil 
und in jedem städtischen Wohnquartier sollte im 
Interesse der weniger mobilen Bewohner, wie 
Älteren, jungen Familien sowie Kindern und 
Jugendlichen, eine Grundversorgung mit 

— Geschäften für den täglichen Bedarf, 

— Arzt, Apotheke, häuslicher Krankenpflege, 
Kurzzeitpflegestation 

— hauswirtschaftlicher Familienhilfe, 

— Kinderbetreuungsangebot und schulischer 
Grundversorgung sowie 

— eine Poststelle 

gewährleistet sein. Dieses Erfordernis stößt oft 
an Grenzen der Wirtschaftlichkeit. Es dürfen 
jedoch nicht die ökonomischen Betriebsgrößen 
zur Richtschnur genommen werden. Die zumut-
baren Entfernungen sind ein mindestens ebenso 
wichtiges Planungskriterium. Dort, wo die Trag-
fähigkeit nicht für die Sicherung der Grundver-
sorgung ausreicht, müssen mobile Angebote 
entwickelt oder Lösungen auf der Basis nach-
barschaftlicher Selbsthilfe gefunden werden. 

Das Leben spielt sich auch in unseren Breiten zu 
einem großen Teil im Freien ab. Die Nutzung 
der Freiräume am Haus als Mietergärten und für 
gemeinschaftliches Spiel und nachbarschaftli-
che Kommunikation hat eine wichtige soziale 
Funktion. Es gibt viele gute Beispiele dafür, daß 
Mietergärten und Gemeinschaftsflächen mit 
geringem Aufwand und in Eigenhilfe herge-
richtet werden können. Im Winter und bei 
schlechter Witterung fehlen in der Regel über-
dachte Spiel- und Kommunikationsräume. Hier 
fehlen bisher Lösungen im öffentlich finanzier-
ten Wohnungsbau, weil die Förderrichtlinien 
nur Wohnungen und keine Räume für den 
Gemeinbedarf einschließen. 

Sicherheit 
und Ver-
kehr 

Sicherheit und Vertrautheit im Wohnumfeld — 
d. h. auf Straßen und Plätzen, in öffentlichen 
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Verkehrsmitteln und in den Eingangsbereichen 
der Häuser — bestimmen in hohem Maße die 
Lebensqualität in den Siedlungen mit. Ein 
besonderes Sicherheitsbedürfnis außerhalb von 
Wohnungen haben insbesondere Kinder, 
Frauen und Ältere. 
— Die Fähigkeit eines Kindes, seine Umwelt zu 

erkunden, nimmt mit dem Alter zu. Seine 
Streifräume wachsen. Den Erlebnisberei-
chen in den verschiedenen Altersstufen müs-
sen räumlich begreifbare Bewegungszonen 
entsprechen, die von Gefahren abgeschirmt 
sind und bei kleineren Kindern die zwang-
lose Beaufsichtigung durch die Eltern 
ermöglichen (Sichtbeziehungen zum Ar-
beitsbereich der Eltern). Sichere Wege zu 
den Schulen und zu den sonstigen öffentli-
chen Einrichtungen (z. B. auch zu den Sport-
stätten), verkehrsberuhigte Spielstraßen und 
ein Angebot an wohnungsnahen Spielplät-
zen und bespielbaren Grünflächen sind ein 
Kennzeichen familiengerechter Siedlungen. 
Sie müssen im Rahmen von Quartierskon-
zepten im Zusammenwirken von Stadtpla-
nung und Sozialplanung systematisch aus-
gestaltet werden. 

— Zur Vermeidung von Angst-Räumen für 
Frauen und ältere Menschen muß in der 
Quartiersgestaltung erreicht werden, daß es 
keine öffentlichen Straßen, Wege und Plätze 
gibt, die nicht der sozialen Kontrolle unter-
liegen, d. h. schlecht einsehbar und unzurei-
chend beleuchtet sind. Auch bei der Gestal-
tung der Grundstückserschließungen und 
Hauseingänge ist auf Beleuchtung, Über-
sichtlichkeit und Kontrollierbarkeit zu ach-
ten. Größere Parkplätze, Fußgänger-Unter-
führungen, Parks und gewerblich geprägte 
Bereiche mit geringem Wohnungsanteil 
erfordern seitens der Stadtplanung erhöhte 
Aufmerksamkeit. 

Jene Einrichtungen und Angebote, die nicht in 
jedem Wohnquartier vorgehalten werden kön-
nen, erfordern in der Regel Wege, die mit 
Verkehrsmitteln zurückgelegt werden müssen. 
Besonders für Kinder, Jugendliche und ältere 
Menschen ist deshalb die Anbindung an das 
Netz des Öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) von großer Bedeutung. Ohne diese 
können sie sonst häufig nur mit Hilfe von 
Angehörigen oder Nachbarn an Bildungs- oder 
Freizeitangeboten teilnehmen, Einkäufe oder 
Behördengänge erledigen. 

In vielen Wohngebieten stellt der ruhende Ver-
kehr ein Problem dar. Parkende Autos haben in 
den meisten Straßen das Spielen der Kinder 
verdrängt und die Kontaktmöglichkeiten der 
Nachbarn eingeschränkt. Bereiche, in denen 
Kinder gefahrlos spielen können, müssen häufig 
wie Biotope gesichert, geschützt und vernetzt 
werden. Die Entlastung der Wohnquartiere vom 
PKW-Verkehr erfordert Erschließungskon-
zepte, die in den Siedlungsbereichen eine 
weitgehende Unabhängigkeit von der Nutzung 
des Autos ermöglichen. Hierzu gehören 

— Lösungen für den ruhenden Verkehr, die 
eine Nutzung des wohnungsnahen Frei-
raumes für Spiel und Kommunikation erlau-
ben, 

— Lösungen für die innere Erschließung, die 
zur Verringerung von Lärm und Abgasen 
sowie Gefahren durch PKW führen (Tempo 
30-Zonen), eine vorrangig auf die Bedürf-
nisse der Fußgänger und Radfahrer ausge-
richtete Grundstruktur der Verkehrser-
schließung im Stadtteil entwickeln, und eine 
ausreichende Anzahl von sicheren Fahrrad-
parkplätzen an allen Wohnungen, Arbeits-
stätten, öffentlichen Gebäuden und an den 
ÖPNV-Haltestellen vorhalten, 

— eine attraktive Anbindung an den Öffentli-
chen Personennahverkehr. 

Arbeits-

welt 
Wirtschaftliche Dynamik, soziale Tragfähigkeit 
und kulturelles Potential einer Stadt, einer 
Gemeinde, eines Kreises oder einer Region 
hängen zunehmend davon ab, ob es gelingt, 
jene jungen Frauen und Männer zu binden, die 
sowohl eine hohe Berufsorientierung als auch 
Kinder haben und deshalb die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf suchen. Heute Kinder zu 
bekommen, hat aber für die meisten jungen 
Eltern den Zusammenprall mit den starren 
Strukturen der Arbeitswelt zur Folge (vgl. 
Abschnitt XI. 2.2). So ergeht es auch denjenigen 
Frauen und Männern, die Pflegeleistungen 
übernommen haben. Die Arbeitswelt ist durch 
Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Familien-
leben geprägt. Dies gilt übrigens auch für die 
öffentlichen und freigemeinnützigen Arbeitge-
ber. Zum Beispiel sind Krankenhäuser in extre-
mem Maße familienfeindliche Arbeitsstätten, 
mit vielen jungen Frauen. 

Besonders aus der Sicht der Mütter wird die 
Qualität des regionalen Arbeitsmarktes stark 
von folgenden Faktoren bestimmt: 

— Möglichkeiten des Wechsels zwischen Fami-
lien- und Erwerbstätigkeit, 

— Anpassung der Arbeitszeitorganisation ein-
schließlich Teilzeitarbeit an den Lebens-
rhythmus der Familien, 

— günstige Erreichbarkeit der Arbeitsstätten. 

Manche Branchen, Großunternehmen und Re-
gionen haben die Zeichen der Zeit bereits 
erkannt und beginnen, qualifizierte junge Leute 
durch Familien-, Frauen- und Elternprogramme 
zu binden. Betriebliche Kindergärten ergänzen 
gelegentlich diese familienfreundlichen Ar-
beitsplatzangebote. Auch schließen sich kleine 
und mittlere Unternehmen zusammen, um als 
Verbund den Angeboten von Großunterneh-
men etwas Konkurrenzfähiges entgegenzuset-
zen. In Niedersachsen entstehen zur Zeit in 
mehreren Regionen derartige Unternehmens-
verbünde in der Rechtsform des Eingetragenen 
Vereins. 
Zu den Arbeitszeitproblemen von Eltern und 
pflegenden Angehörigen gehören auch die 
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Wegezeiten. Die Konzentration der Arbeits-
plätze an Standorten fern von den Wohnplätzen 
der Familien mit Kindern erschwert Müttern 
und Vätern die Vereinbarkeit von Familien- und 
Erwerbstätigkeit. Insbesondere unter Müttern 
mit mehreren kleinen Kindern ist der Anteil 
derjenigen überraschend hoch, die in Woh-
nungsnähe erwerbstätig sind. Nachgewiesen 
ist, daß die Nähe des Arbeitsplatzes häufig 
größeres Gewicht als Arbeitsplatzsicherheit 
oder qualifikationsgerechte Tätigkeit und Ent-
lohnung hat. Kommunen könnten auch als 
Arbeitgeber Schrittmacher der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sein. 

Familien

-

ergän

-

zende Be

-
treuung 

und Erzie -
hung 

Auch die Infrastruktur der familienergänzenden 
Betreuung der Kinder erfordert eindeutig einen 
örtlichen Ansatz, da auf die jeweilige Lebens-
lage der Familien reagiert werden muß, zum 
Beispiel variablere Angebote durch Verände-
rung der Strukturen: 
— Halbtagskindergärten werden zu Ganztags-

kindergärten, 
— Schulen bieten gemeinsame Mahlzeiten und 

Hausaufgabenbetreuung an. 

Die Kommunen sind nach dem Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (KJHG) zur Planung und 
Ausgestaltung dieses Aufgabenbereiches ver-
pflichtet. Städten, Gemeinden und Kreisen 
kommt ferner bei der Bereitstellung eines 
bedarfsgerechten Angebots an familienergän-
zender Betreuung, Erziehung und Bildung eine 
besondere Verantwortung zu, denn sie sind es, 
die zusammen mit den freien Trägern vor Ort für 
die Tagesbetreuung Sorge tragen (vgl. Ab-
schnitt VIII. 3). 

Die veränderten gesellschaftlichen Bedingun-
gen, unter denen Kinder heute aufwachsen und 
familienergänzende Betreuung und Erziehung 
gestaltet werden muß, erfordern auch neue 
Organisations- und Gestaltungsformen. Hierzu 
gehört auch die Notwendigkeit einer stärkeren 
Koordinierung und Vernetzung der Angebote. 
Dies ist nicht nur unter Kostengesichtspunkten, 
sondern auch inhaltlich zu begründen. Die 
nötige und gewünschte Vielfalt und Vielgestal-
tigkeit von Angeboten darf nicht zum unüber-
sichtlichen Überangebot werden. Arbeits- und 
Aufgabenteilung ist auch im Bereich der fami-
lienergänzenden Betreuung, Erziehung und 
Bildung erforderlich. Die Angebote aus diesem 
Bereich müssen sich aufeinander beziehen und 
sinnvoll ergänzen. 

Familien

-

bildung 
und Bera

-

tung 

,Patentrezepte' für Bildungs- und Beratungsan-
gebote in den Gemeinden und Landkreisen, 
oder so etwas wie eine „Grundausstattung" 
kann es nicht geben. Zum größten Teil liegt das 
daran, daß jeder Ort und jede Region Besonder-
heiten in den Familienstrukturen und in den 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Le-
bensbedingungen hat, die es zu berücksichti-
gen gilt. 
Deshalb müssen die nach § 16 Abs. 2 des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) vor

-

zusehenden Leistungen zur Förderung der 
Erziehung in der Familie durch 

— Angebote der Familienbildung, die auf 
Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfah-
rungen von Familien in unterschiedlichen 
Lebenslagen und Erziehungssituationen 
eingehen, die Familie zur Mitarbeit in Er-
ziehungseinrichtungen und in Formen der 
Selbst- und Nachbarschaftshilfe besser befä-
higen sowie junge Menschen auf Ehe, Part-
nerschaft und das Zusammenleben mit Kin-
dern vorbereiten, 

— Angebote der Beratung in allgemeinen Fra-
gen der Erziehung und Entwicklung junger 
Menschen, 

— Angebote der Familienfreizeit und der Fami-
lienerholung, insbesondere in belastenden 
Familiensituationen, die bei Bedarf die erzie-
herische Betreuung der Kinder einschlies-
sen, 

auf der Grundlage einer örtlichen Untersu-
chung der Handlungsbedarfe und Angebots-
situation ausgestaltet werden. Dabei sind auch 
Möglichkeiten nach dem Bundessozialhilfe-
gesetz (BSHG) einzubeziehen. 

Familienpolitik muß aber auch dem Erhalt und 
der Stützung der vielen unauffälligen „norma-
len", „intakten" Familien dienen, die die Mehr-
heit darstellen. Zum Beispiel ist die Einrichtung 
von Familienzentren eine zeitgemäße Antwort. 
Dort können sich Familien treffen, dort finden 
sie Bildungsangebote und Informationen für 
ihre Lebenssituation vor. Indem sie ihre Situa-
tion besser in die eigenen Hände nehmen kön-
nen, befähigt das Familienzentrum zu Selbst-
hilf e. 

Gesund

-

heitswe

-

sen und 
soziale 
Dienste 

Familien sind in ihrem Lebensraum angewiesen 
auf ein leistungsfähiges Angebot an ambulan-
ten Diensten, teilstationären und stationären 
Einrichtungen, die die betroffenen alten Men-
schen sowie die sie Pflegenden in ihrer Lebens-
situation unterstützen. Nur dann sind sie in der 
Lage, ihre Leistungen im Bereich der Kranken-
betreuung und in der Gesundheitsvorsorge zu 
erbringen (vgl. Abschnitt VIII. 2 und Kapitel X). 
Die Familie trägt in besonderer Weise Verant-
wortung für die Gesundheit ihrer Mitglieder. In 
der Familie werden Lebensweisen (mit)geprägt, 
Gesundheitsverhalten erlernt, Gesundheitsbe-
wußtsein ausgebildet. Sie ist Ort der Prävention. 
Diese Aufgaben können — wie auch andere — 
nur im Zusammenwirken vieler Akteure erfüllt 
werden. Mitwirken müssen das öffentliche 
Gesundheitswesen, private Träger — wie die 
örtlichen Krankenkassen — und die Familien 
selbst. Eine örtliche und trägerübergreifende 
Organisation der Weiterbildung für die Gesund-
heits- und Sozialpflege könnte u. a. helfen, die 
Voraussetzungen für eine engere Zusammen-
arbeit und Abstimmung der Träger in der tägli-
chen Arbeit vor Ort zu verbessern. 

In der Familie wird auch Hilfe bei der Krank

-

heitsbewältigung erfahren. Bei Hilfebedarf we- 
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gen gesundheitlicher/körperlicher Beschwer-
den kamen drei Viertel aller Helfer und Helfe-
rinnen aus dem Kreis der Kinder und Schwie-
gerkinder (43 %), der Ehepartner und Ehepart-
nerinnen (20 %) und der professionellen Hilfs-
kräfte (11 %); nur ein Viertel (26 %) der Helfen-
den kam aus anderen Gruppen (Schubert/Sau-
ermann 1992, S. 30). Diese werden bei höherem 
Alter allerdings bedeutender, zum Beispiel hel-
fen dann Nachbarn anstelle von entfernt woh-
nenden Kindern. Es sind überwiegend Frauen, 
die diese Hilfe im Verborgenen alltäglich 
erbringen. Der intensive Hilfeeinsatz und die 
fehlende Vorbereitung auf den Umgang mit 
Alten belastet sie körperlich und seelisch stark. 
Durch den Aufbau von Sozialstationen und von 
Hospizen sowie durch ein Beratungsangebot für 
pflegende Angehörige kann ein entsprechen-
des Unterstützungssystem geschaffen werden. 
Mit seiner Hilfe kann Familienpolitik auf akute 
„Härtefälle" eingehen, auf Benachteiligte, 
Hilfs- und Pflegebedürftige, Ratlose, Überfor-
derte. Auf diese Weise kann auch rechtzeitig auf 
den wachsenden Bedarf an Hilfen für pflegende 
Angehörige und an Sterbebegleitung einge-
gangen werden, die in einer alternden Gesell-
schaft immer größere Bedeutung erlangen wer-
den. Die Beratung und Unterstützung der Laien-
hilfe und der Rückhalt, der ihnen durch Sozial-
stationen, Hospize und andere professionelle 
Helfer und Helferinnen gewährt wird, ermögli-
chen häufig erst das Engagement der Angehö-
rigen. Sie sind insoweit auch Hilfe zur Selbst-
hilfe. 

Bildungs-
wesen 

Die Kommunen sind sächliche Schulträger. Des-
halb haben sie Verantwortung für die Aus-
gestaltung eines lebensräumlich orientierten 
allgemeinbildenden Schulangebotes (vgl. Ab-
schnitt IX. 4). 

Jedes Schuljahr beginnt mit weniger. Schulen. 
Die Steigerung der pädagogischen Leistungs-
fähigkeit kann aber nicht mehr an Schulgrößen 
orientiert werden. Weder die Wohnsitzferne 
noch die Tendenz zu großen Schulen sind, von 
den menschlichen Bedürfnissen her gesehen, zu 
vertreten. Sie bringen weder Zuwachs der indi-
viduellen Lebenschancen noch Zuwachs der 
lebensweltlichen Identifikationschancen. Sie 
sind auch von der pädagogischen Organisation 
her nicht zu fordern, für keinen Schultyp. 

Es kommt bei den Schulen auf die prinzipielle 
Tendenz zu kleineren Systemen an. Eine Politik 
der prinzipiell größeren Schulen und größeren 
Einzugsbereiche ist eine Politik gegen Kinder, 
gegen Eltern, gegen Familien. Aus den Forde-
rungen nach wohnungsnahen Schulen und 
nach der gleichwertigen Erreichbarkeit aller 
mittleren Abschlüsse folgt zweierlei: die Vielfalt 
der Schulorganisation und die Zusammenarbeit 
der unterschiedlichen Schulformen, zum Bei-
spiel Hauptschulen und Realschulen. 

Das Bildungssystem in der Bundesrepublik 
Deutschland bildet sorgfältig, aber einseitig für 
die Erwerbsarbeit aus. Erwerbstätigkeit umfaßt 

aber einen immer kleiner werdenden Teil der 
Lebenszeit. Dagegen fehlen Partnerschafts- und 
Familienkompetenzen, Fähigkeiten des Zusam-
menwohnens, -wirtschaftens und -lebens, Kom-
petenzen der Erziehung, der Pflege und der 
gesunden Lebensführung sowie Kompetenzen 
zur Integration Fremder. Derartige Daseins-
kompetenzen gehören nicht zu den bisherigen 
Zielen und Inhalten des Bildungssystems. 

Familien brauchen ein örtliches Bildungssy-
stem, das dies alles leistet. Sie brauchen auch 
Lehrerinnen und Lehrer mit familienwissen-
schaftlicher Qualifikation, denn nur so kann 
eine gelingende Zusammenarbeit von Lehr-
kräften und Eltern bei der Erziehung der Kinder 
grundgelegt werden. 

Verwal

-

tungs

-
handeln 

Wenn Familien in den verschiedenen Lebens-
phasen und Lebenslagen mit Verwaltungen in 
Kontakt kommen, dann häufig im Zusammen-
hang mit Umzügen, Geburt, Heirat oder Todes-
fall sowie mit der Inanspruchnahme von Trans-
ferleistungen, Tätigwerden des Jugendamtes, 
Wohnungsvermittlung, Arbeitsvermittlung u. ä. 
Die Rahmenbedingungen, unter denen Fami-
lien Verwaltungsleistungen in Anspruch neh-
men können, sind durchaus unterschiedlich. So 
ist die Erreichbarkeit der Ämter je nach Größe 
des Wohnortes und Verwaltungsorganisation 
verschieden. Sozialämter z. B. organisieren ihre 
Arbeit häufig dezentral und in zugehender 
Form, während Jugendämter auf Kreisebene 
angesiedelt sind und nur größere Gemeinden 
eigene Jugendämter haben. 

Wenn Familien Anspruch auf Transferleistun-
gen haben, sind sie häufig in einer schwierigen 
und belastenden Situation (vgl. Abschnitt 
XI. 4.8). Viele scheuen sich, ein Amt aufzusu-
chen und um Hilfe zu bitten. Rat und Hilfe erhält 
in der Regel aber nur, wer sich selbst darum 
bemüht. Viele Transferleistungen werden nur 
auf Antrag gewährt. Deshalb hängt viel für die 
Familien davon ab, daß sie über diese Leistun-
gen Bescheid wissen, und die erforderlichen 
Ansprechstellen bzw. Antragswege kennen. 
Nicht selten sind mehrere Besuche nötig, bis ein 
Antragsteller die für sein Anliegen zuständige 
Stelle gefunden hat und sein Antrag mit allen 
nötigen Belegen bearbeitungsreif ist. Verwir-
rend ist für viele Bürger auch, daß sie — wenn 
mehrere verschiedene Ansprüche bestehen — 
bei den verschiedenen Dienststellen oft ähnli-
che, aber eben doch andere Unterlagen und 
Belege benötigen. Ämter handeln und beraten 
üblicherweise nur in ihren jeweiligen Zustän-
digkeiten. 
In der Beratungssituation wirken sich beengte 
Dienstzimmer, große Wartebereiche, fehlende 
Spielmöglichkeiten für mitgebrachte Kinder  — 
um  einige Aspekte anzudeuten — für Bedien-
stete und antragstellende Eltern oft belastend 
aus. Familien

-

freundli

-

ches Ver

-

waltungs

-

handeln 

Kommunen und Staat haben unmittelbaren Ein

-

fluß auf die Handhabung der Verwaltungspra

-

xis in ihren Ämtern. Das Verwaltungshandeln 
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ist somit ein Handlungsfeld der örtlichen und 
regionalen Familienpolitik, auf dem Kommunen 
und Staat Familienförderung unmittelbar ge-
meinsam umsetzen können. An dieser Stelle soll 
nur kurz angedeutet werden, daß es in den 
Städten, Kreisen und Gemeinden eine Reihe 
von Möglichkeiten für ein familienfreundliches 
Verwaltungshandeln gibt, durch 

— Kommunikation und Kooperation zwischen 
den Ämtern auf örtlicher und regionaler 
Ebene; 

Jene Dienststellen, die üblicherweise erst-
malige Anlaufpunkte von Anspruchsberech-
tigten sind, sollten nicht nur über die in ihrem 
eigenen Handlungsbereich gewährten Lei-
stungen informieren, sondern darüber hin-
aus auch Hinweise auf andere Hilfen und 
Leistungen und Ansprechstellen in den 
jeweiligen Ämtern anbieten. Voraussetzung 
ist ein regelmäßiger Informationsaustausch 
zwischen Ämtern, z. B. auf der Ebene der 
Sachbearbeiter von Sozial-, Wohnungs-, 
Arbeits- und Versorgungsämtern, und ge-
meinsame Weiterbildung. 

Interessante niedrigschwellige Lösungen 
zeigen z. B. die als zentrale Anlaufstellen 
organisierten Familieninformationszentren 
in Dortmund und Würzburg. 

— Verwaltungsinterne 	Organisation und 
Handhabung, wie z. B. 

— Qualifikation und Schulung der Bedien-
steten für den Umgang mit Antragstel-
lern, 

— familiengerechte Öffnungszeiten, 

— Kinderspielecken, die Eltern ein kon-
zentriertes Beratungsgespräch ermögli-
chen, 

- Kleinteilige Wartezonen, zeitliche Ent-
zerrung des Besucherstroms, 

— dezentrale Dienststellen (Zweigstellen), 

— zugehende Informationsvermittlung, z. B. 
Behördenwegweiser für Familien, Haus-
besuche. 

5.3 Förderung der örtlichen und regionalen 
Familienpolitik 

Familien

-

orientie

-

rung der 
Fach

-

politiken 
auf allen 

Ebenen 

Familienpolitik wird gegenwärtig überwiegend 
als Ressortpolitik des Bundes und — gegebe-
nenfalls — der Länder betrachtet und gehand-
habt. Sie gibt einen allgemeinen, weitgehend 
lebensraumunabhängigen Rahmen (z. B. Fa-
milienlastenausgleich, Erziehungsgeld, Wohn-
geld) für das Leben von Familien. Familienpoli-
tik erfordert darüber hinaus jedoch eine Zusam-
menarbeit der Fachressorts auf allen staatlichen 
Ebenen, z. B. in Fragen der Wohnungsbauför-
derung, der Gesundheitsversorgung, der Kin-
derbetreuung, des Schulwesens. Zwischen den 
Ebenen besteht ein Wirkungszusammenhang. 

So beeinflussen etwa Leistungen und Rahmen-
setzungen des Bundes und der Länder den 
örtlichen Alltag der Familien in ganz erhebli-
chem Maße. 

Gerade auf der örtlichen und regionalen Ebene 
fehlt es vielerorts an einem eigenständigen 
Profil der örtlichen bzw. regionalen Familien-
politik. Sie vollzieht sich — oft ohne als solche 
ins Bewußtsein zu rücken durch das öffentli-
che und private Handeln im Siedlungs-, Woh-
nungs- und Verkehrswesen ebenso wie im Bil-
dungs-, Sozial- und Gesundheitswesen oder auf 
dem Arbeitsmarkt. 

Eine ausgewiesene und akzentuierte familien- 
und generationenorientierte Kommunalpolitik 
bietet, über die engeren Felder der Hilfe in 
Notlagen, der Kinderbetreuung usw. hinaus, 
zahlreiche Möglichkeiten für eine Gestaltung 
der Familienpolitik als örtliche und regionale 
Strukturpolitik. Sie kann die Maßnahmen des 
Bundes und des Landes auf eine sinnvolle, 
notwendige und eigenständige Weise ergänzen 
(vgl. BMFuS 1992a). 

Einbin-
dung aller 
an der 
örtlichen 
Familien-
politik Be-
teiligten 

Kommunen, die Familienpolitik als strukturpoli-
tische Aufgabe sehen und sich nicht auf die 
Bereitstellung von Unterstützungen in Notlagen 
beschränken, müssen ihre Moderatorenrolle zur 
Einbindung der familienpolitischen Akteure 
aktiv ausfüllen. Kommunale Familienpolitik 
kann ihre Wirksamkeit noch erhöhen, wenn sie 
nicht allein Politik der Kommune bleibt, sondern 
alle Beteiligten als partnerschaftlich Einfluß-
nehmende und Mitgestaltende einbindet. Als 
Voraussetzung für die regelmäßige Zusammen-
arbeit der Kommunen und aller anderen örtli-
chen und regionalen Akteure im Felde der 
Familienförderung muß ein organisatorischer 
Rahmen gefunden und ein entsprechender Auf-
gabenzuschnitt gewählt werden. Dabei sind 
drei Ebenen zu unterscheiden: 

— der gesellschaftliche Raum, 

— die politische Willensbildung und Satzungs-
gebung, 

— die Kommunalverwaltung. 

Die Ausgangssituation für die Gestaltung der 
Zusammenarbeit ist in jeder Kommune anders. 
Sie hängt zum Beispiel ab von 

— der Größe der Kommune, 

— den bereits bestehenden Arbeitsstrukturen, 

— den politischen Gewichten und 

— den familienpolitischen Bedarfslagen. 

Die Organisationshoheit der Kommunen gibt 
ihnen die Freiheit, diejenige Kombination orga-
nisatorischer Strukturen zu wählen, die für eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit angesichts 
der örtlichen Gegebenheiten wirkungsvoll er-
scheint. Eine Stärkung der örtlichen und reqio- 
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nalen Familienpolitik versprechen insbeson-
dere: 2 ). 

Mafinah-
men  zur 

Stärkung 
der örtli-
chen und 
regiona-

len Fami-
lienpolitik 

— die Benennung einer Zuständigkeit für 
Familienpolitik in der Kommunalverwal-
tung, z. B. Zusammenfassung der Familien-
zuständigkeit in einem Dezernat; 

— die familien- und generationenbezogene 
Abwägung der kommunalen Maßnahmen in 
allen Politikfeldern im Hinblick auf eine 
Stärkung der Handlungskompetenz und Lei-
stungsfähigkeit der Familien. 

— die Schaffung von geeigneten Arbeitsfor-
men für das Zusammenwirken von Kom-
mune, Freien Trägern, Arbeitgebern, Woh-
nungsvermietern, Familieninitiativen usw., 
wie z. B. Familienforum, Familienbeirat; 

— die Einbindung der verschiedenen Träger 
und Akteure in ein gemeinsames Konzept 
der örtlichen bzw. regionalen Familienförde-
rung einschließlich der Anregung von 
Selbsthilfeformen und der Beteiligung an 
örtlichen Fördermaßnahmen für Familien, 
die staatliche Familienpolitik sinnvoll ergän-
zen (z. B. Kommunales Familienprogramm, 
Familienpaß). 

Unter

-

schiedli

-

che Ver

-

bindlich

-

keit der 
Zusam-

menarbeit 

Es gibt Formen unterschiedlicher Verbindlich-
keit der Zusammenarbeit und der Umsetzung. 
Manche sind zeitlich begrenzt, andere als stän-
dige Einrichtung angelegt. Am Anfang steht die 
Aufgabe, Menschen mit Einfluß auf die Lebens-
bedingungen der Familien auf der örtlichen 
bzw. regionalen Ebene zusammenzuführen und 
zu partnerschaftlichem koordiniertem Handeln 
zu motivieren. Das Denken in Zuständigkeits-
Inseln muß überwunden werden. Dazu bedarf 
es eines organisatorischen Rahmens, der je nach 
Konstellation in der Stadt, der Gemeinde oder 
des Kreises gefunden werden muß. So könnte 
der Leiter der Kommunalverwaltung z. B. einen 
Familienbeirat berufen. Die Kommunalverwal-
tung oder ein Sponsor könnte aber auch den 
organisatorischen Rahmen für ein „Stadt-/ 
Kreis-Forum der Familienpolitik" bieten, in dem 
alle Beteiligten eine Gesprächsplattform finden 
und in dem konkrete Projekte und partner-
schaftliches Zusammenwirken vereinbart wer-
den. 

Menschen, die sich als Akteure für die Stärkung 
der örtlichen Familienpolitik einsetzen, findet 
man in Schulelternvertretungen, in Familien-
verbänden, in Kirchen, Wohlfahrtsverbänden 
oder Eltern-Initiativen ebenso wie unter Kom-
munalpolitikerinnen und -politikern, in der 
Kommunalverwaltung oder bei Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgebern in der Wi rtschaft. In die 
Zusammenarbeit zur Förderung der Familien 
müssen insbesondere jene Akteure und Träger 
einbezogen werden, die wichtige Rahmenbe-
dingungen für das Leben der Familien setzen, 
ihre Aufgabe aber (bisher) nicht unter familien-
politischem Blickwinkel sehen. 

2 ) Vgl. Handbuch zur örtlichen und regionalen Fami-
lienpolitik, a. a. O. 

Familien-
politische 
Instru-
mente der 
Kom-
munen 

Wichtiges familienpolitisches Werkzeug auf ört-
licher und regionaler Ebene ist die regelmäßige 
und systematische Bestandsaufnahme des fami-
lienpolitischen Handlungsbedarfes. Sie ist Vor-
aussetzung für eine Koordination der bestehen-
den Familienförderung und auch für deren 
planvolle Weiterentwicklung. Denn ein ge-
meinsam zu formulierendes und umzusetzen-
des familienpolitisches Entwicklungskonzept 
aller auf örtlicher bzw. regionaler Ebene Betei-
ligten erfordert Kenntnis über die gemeinsame 
Ausgangsbasis. Dies bet rifft: 

— Struktur und Lebenslage der Familien in 
Wohngebiet, in Gemeinde, Stadt und  Re

-

gion, 

— Familienstrukturen und soziale Schich-
tung, 

— Umfang und Art  der Erwerbsbeteiligung 
von Eltern, Erwerbseinkommen und 
empfangene Transferleistungen der  Fa

-

milienhaushalte, 

— Wohnungs- und Wohnumfeldsituation 
der Familienhaushalte, Kinderfreund-
lichkeit der Wohnverhältnisse, 

— Häufigkeit besonderer Problemlagen wie 
Arbeitslosigkeit, Wohnproblemen, Be-
hinderung, häuslicher Pflege, Scheidung, 
Suchtprobleme, 

— Angebote und Kapazität familienorientierter 
Dienste und Leistungen, 

— Bestandsaufnahme familienbezogener 
Hilfen und Angebote nach Art, Kapazität, 
Standort (Erreichbarkeit) und Träger, 

— Bestehende Kooperationen und Vernet-
zungen der Angebote, 

— Bewertung der Angebote nach Hand-
lungsfeldern, Art und Umfang, 

— Familienpolitische Defizite und Handlungs-
bedarf, 

— Defizite und Handlungsbedarf nach 
Handlungsfeldern, Art und Umfang. 

Die Inhalte der Bestandsaufnahme sind im ein-
zelnen von der spezifischen örtlichen/regiona-
len Situation abhängig, deshalb kann hier keine 
generelle Empfehlung gegeben werden. Die 
Ergebnisse der Analyseabschnitte werden in 
einem Familienbericht zusammengefaßt. Eine 
Mustergliederung für einen solchen Bericht bie-
tet das Handbuch zur örtlichen und regionalen 
Familienpolitik (S. 23 ff) an, das 1992 vom Bun-
desministerium für Familie und Senioren her-
ausgegeben wurde. Sie kann Anregungen für 
die Konzeption eines kommunalen Familien-
berichts geben. 

Die Erstellung des Familienberichtes und des 
darauf aufbauenden Förderplans sollte unter 
breiter Mitwirkung aller an der Familienpolitik 
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Beteiligten oder zu Beteiligenden in den Städ-
ten, Gemeinden und Kreisen erfolgen. Auch die 
Familien selbst sollten angemessen gehört und 
beteiligt werden. 

Die Bearbeitung kann durch die Kommunalver-
waltung selbst übernommen werden; sie kann 
sich aber auch der fachlichen Hilfe und perso-
nellen Kapazität eines Beraters/Instituts mit 
sozialwissenschaftlicher Erfahrung und analyti-
scher Neutralität bedienen oder, wenn dafür die 
Voraussetzungen vorliegen, auch beispiels-
weise eine „Geschäftsstelle Familienförde-
rung" in privater Trägerschaft beauftragen. 

Bestandteil eines Familienförderplans könnte 
zum Beispiel der bereits vielerorts bekannte 
Familienpaß sein, mit dem Familien mit Kindern 
oder zu pflegenden Angehörigen bei Nutzung 
kommunaler Einrichtungen und Leistungen 
finanziell entlastet werden. 

Als Mittel zur Information der Familien über 
Angebote und Hilfen hat sich ferner eine schrift-
liche Zusammenstellung aller familienrelevan-
ten Leistungen mit Hinweis auf die entspre-
chenden Dienststellen in Form eines Behörden

-

Wegweisers erwiesen. Die Informationsvermitt-
lung kann aber auch in Familien- und Mütter-
zentren gezielt an Interessierte erfolgen. 

Vernet

-

zung ver

-

schiede

-

ner Pla

-

nungsan

-

sätze in 
der Kom

-

mune: 
KJHG 

Nachdem das Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG) stärker auf die Bedingungen des Lebens 
in der Familie Bezug nimmt, gibt es für einen 
Teil der Familienförderung auch auf kommuna-
ler Ebene eine gesetzliche Grundlage. Ver-
gleicht man die im KJHG geregelten Aufgaben 
mit dem Spektrum der Handlungsfelder der 
örtlichen und regionalen Familienpolitik, so 
wird klar, daß durch das KJHG nur ein bestimm-
ter Ausschnitt der Familienförderungsaufgaben 
erfaßt wird, nämlich 

— Förderung der Kinder in Tageseinrichtun-
gen und Tagespflege, 

— Erziehungsberatung, 

— Beratung in Fragen der Partnerschaft, Tren-
nung und Scheidung, 

— Hilfen zur Erziehung, 

— Pflegschaft und Vormundschaft, Adoption, 

— Familienbildung, 

— Familienfreizeit und -erholung, 

— Unterhaltsvorschuß. 

Frauenför

-

derpro

-

gramme 

In den meisten Städten, Gemeinden und Krei-
sen gibt es Frauenförderprogramme oder/und 
Gleichstellungsbeauftragte. Untersucht man 
deren Ziele und Maßnahmen, wird deutlich, daß 
es in Teilen Übereinstimmungen mit Zielen und 
Maßnahmen der Familienförderung gibt. Diese 
sind besonders deutlich in den Bereichen 
— berufliche Wiedereingliederung, 

— berufliche Gleichstellung, 
— partnerschaftlicher Lebensstil, 

Weitere 
Hand

-

lungs

-

felder  

— Anrechnung von Pflege- und Erziehungszei-
ten im Rentenrecht. 

Frauenförderung und -gleichstellung und Kin-
der- und Jugendhilfe sind jeweils Politikansätze 
mit eigener Legitimation, so wie auch die Fami-
lienpolitik auf kommunaler Ebene ein eigen-
ständiges Interesse verfolgt. Handlungsfelder, 
die nicht im Rahmen von Frauenförderung und 
-gleichstellung und nicht im KJHG bearbeitet 
werden, sind insbesondere: 

— Entlastung bei Pflege von Angehörigen, 

— Wohnung und Wohnumfeld, 

— Wohnungsnahe Infrastruktur, 

— Berücksichtigung der Lebenslage von Müt-
tern und Vätern im Bet rieb, 

— Spiel und Sport  im Wohnquartier, 

— Ehe-, Sexual- und Lebensberatung, 

— Förderung der Familienselbsthilfe, 

— Gesundheitsförderung, 

— finanzielle Hilfen für Familien. 

Wegen der beschriebenen Überschneidungen 
und der teilweise auch bestehenden Überein-
stimmungen in der politischen Zielrichtung liegt 
es nahe, einen Familienbericht und Familien

-

förderplan in einer Kommune möglichst im 
Zusammenhang mit der nach § 79 ff KJHG 
verbindlich vorgeschriebenen Planung der Kin-
der- und Jugendhilfe zu bearbeiten. Auch eine 
arbeitstechnische Verknüpfung von Familien- 
und Frauenförderplanung könnte den Erhe-
bungsaufwand verringern. Es würden aber 
nicht nur Rationalisierungseffekte erreicht. 
Auch die Synchronisierung der Planinhalte und 
Prioritätensetzungen würde erleichtert. 

Ein solches verbundenes Vorgehen wäre ein 
integrierender Beitrag zur sozialen Struktur-
politik in den Städten, Kreisen und Gemein-
den. 

6. Familienorientierung der Bildungspolitik 

Die im Kapitel „Familie und Bildung" dieses 
Berichts dargelegten Analysen belegen, daß 

— die Familienorientierung des Bildungssy-
stems — aus der Lebenslage und -perspek-
tive von Eltern und Kindern heraus gesehen 
— eine dringliche ressortübergreifende poli-
tische Aufgabe ist und daß 

— das Herstellen einer besseren Vereinbarkeit 
von Ausbildung und Elternschaft sowie Wei-
terbildung und Familie als Handlungsansatz 
— neben der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie — einen hohen bildungs- und fami-
lienpolitischen Rang hat. 

Vor diesem Hintergrund benennt die Kommis

-

sion aus familienpolitischer Sicht bildungspoliti

-

sche Aufgaben, deren Erfüllung zur Familien- 
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orientierung des Bildungssystems wirksam bei-
tragen können. Die Kommission beschränkt sich 
auf ausgewählte Anregungen. Sie zeigen, daß 
nur beharrliche Arbeit an vielen Einzelheiten 
zum Ziel der Familienorientierung des Bil-
dungssystems führen kann. 

6.1. Übergreifende Handlungsansätze 

Eine unübersehbare andauernde Dynamik 
kennzeichnet die Bildungsentscheidungen der 
Eltern und Kinder. Die Kommission betont 
daher, daß die Rahmenbedingungen sämtlicher 
Stufen und Zweige des Bildungssystems so 
gestaltbar sein müssen, daß im Wandel der 
Lebenslagen und Bildungsbedürfnisse der Fa-
milien Chancengerechtigkeit entstehen kann. 
Vielfalt und Wandel der Lebenslagen und Bil-
dungsbedürfnisse erfordern 

— die Differenzierung von Bildungszielen, Bil-
dungswegen und Bildungsinhalten, 

— die Regionalisierung der Bildungsangebote 
und die Erreichbarkeit der Ganzheit des 
Bildungssystems vom Familienwohnsitz 
aus. 

Das Erfüllen dieser Anforderungen ist ein 
wesentlicher Beitrag zur 

— bestmöglichen Förderung von Begabten und 
Benachteiligten, 

— Generationen- und Geschlechterorientie-
rung im Lebens- und Familienzyklus, 

— Unterstützung und Entlastung von Familien 
unabhängig von Status und Wohnort. 

Erreich-
barkeit 

der Ge-
samtheit 
des Bil

-

dungs

-

systems 

Die Zugänglichkeit der verschiedenen Bil-
dungswege für die Kinder und die Vereinbar-
keit von Ausbildung und Elternschaft sowie von 
Weiterbildung und Familie erfordern ein Bil-
dungssystem, das innerhalb der sozialräumli-
chen Lebenswelt den Kindern und Eltern die 
Gesamtheit der Stufen und Zweige des Bil-
dungssystems erreichbar macht. Wichtige 
Gründe sind zum Beispiel die Rücksichtnahme 
auf das Leistungsvermögen der Kinder und die 
Rücksichtnahme auf die durch Pa rtnerschaft 
und Elternschaft sowie Bildung und Arbeit ver-
knüpften Biographien von Mutter und Vater. 
Dazu ist es erforderlich, die horizontale und 
vertikale Durchlässigkeit des Bildungssystems 
zu fördern und die Verschränkung von Ausbil-
dung, Weiterbildung, Erwerbsarbeit und Eltern-
schaft mittels einer günstigen wechselseitigen 
Erreichbarkeit von Familienwohnung, Bil-
dungsstätten und Arbeitsplätzen sowohl für die 
Kinder als auch für Mütter und Väter zu erleich-
tern. 

Die Regionalisierung des Bildungssystems mit 
den allgemeinbildenden Schulen, den Lern-
orten der Berufsausbildung, zu denen auch die 
Hochschulen gehören, sowie den Lernorten der 
Weiterbildung, zu denen auch die Familienbil

-

dungsstätten gehören, ist konsequent durchzu-
setzen und zu sichern. Dazu gehört auch die 
familienbezogene Zuordnung der allgemeinbil-
denden und berufsbildenden Bildungswege 
zueinander. 

Die regionalen Unterschiede des Ausbaus der 
schulischen Bildungsinfrastruktur sind eine 
Herausforderung der kommunalen Schulträger. 
Die Kommission empfiehlt, aus strukturpoliti-
schen Gründen die lebensräumliche Attraktivi-
tät der Gemeinwesen im Interesse der Bindung 
und Bildung des Humanvermögens durch eine 
Familienorientierung des Bildungssystems zu 
sichern. Die schulrechtlichen Kompetenzen der 
Länder erfordern ein gleichge richtetes Zusam-
menwirken von Kommunen und Ländern. Dies 
kann vor allem durch das Gewähren von eigen-
verantwortlichen sachlichen und finanziellen 
Handlungsspielräumen auf örtlich-regionaler 
Ebene geschehen. 

Die regionalen Unterschiede des Ausbaus des 
Hochschulsystems sind eine Herausforderung 
der Länder und des Bundes. Die familienpoliti-
sche Relevanz kennzeichnet der hohe Anteil der 
Söhne und Töchter, die ihre Berufsausbildung 
an Hochschulen absolvieren (rund 30 %). 

Flexibili-
sierung 
des Bil

-

dungsan

-

gebots 

Kernstück der Familienorientierung des Bil-
dungsangebots ist seine inhaltliche und zeitli-
che Flexibilisierung. Dazu gehören Konzepte 
einer Teilzeitausbildung, einer Verbindung von 
Präsenz- und Fernstudien, von Teilzeit- und 
Vollzeitstudien, von berufspraktischer Ausbil-
dung und Studium sowie einer baukastenarti-
gen Staffelung der Bildungswege nach Inhalten 
und Abschlußzielen. Merkmal eines familien-
orientierten Bildungsangebots sind studienbe-
gleitende Prüfungs- und Zertifizierungssysteme 
sowie die Erleichterung der Unterbrechung und 
die Förderung der Rückkehr durch Pflege der 
bereits erreichten Kompetenzen. 

Die Kommission empfiehlt nachdrücklich, in 
den relevanten Bildungsbereichen durch fle-
xible Angebotsstrukturen 

— die Koordinierung der Schulbildung der Kin-
der mit der Berufsarbeit der Eltern, 

— die Verschränkung von Ausbildung, Fami-
lienentwicklung und Erwerbsarbeit von 
Müttern und Vätern, 

— die Koordinierung von Weiterbildung, Fami-
lie und Erwerbsarbeit der Eltern 

zu erleichtern und dadurch einen besonders 
wichtigen Beitrag zur Familienorientierung des 
Bildungssystems zu leisten. 

Die Bildungsbereiche müssen den familialen 
und den institutionellen Bedingungen des Aus-
bildungsabbruchs eine größere Aufmerksam-
keit widmen, um die Zahl der Ausbildungs- und 
Studienabbrüche zu verringern und statt Ab-
bruch einen geregelten Übergang ins Berufs-
leben oder die Rückkehr in das Bildungssystem 
zu ermöglichen. 
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Zum Beispiel sind durch die Länder im Interesse 
studierender Eltern zu regeln: die Berücksichti-
gung von Schwangerschaft und Elternschaft in 
den Studien- und Prüfungsordnungen, so die 
Verlängerung der Regelstudienzeiten, die Mög-
lichkeit der Beurlaubung zur Betreuung eines 
Kindes ohne Anrechnung auf Höchstfristen, die 
Verlängerung der Bearbeitung von Abschlußar-
beiten. Angesichts der Studienrealität kann die 
Fiktion des Vollzeitstudenten bereits jetzt nicht 
mehr der Hochschulplanung und Studienorga-
nisation zugrunde gelegt werden. 

Ein anderes Beispiel ist die Berücksichtigung 
von Teilzeitarbeit bei der Organisation von 
Bildungsurlaubsmaßnahmen. Da sich vor allem 
Mütter um der Erfüllung von Familienaufgaben 
willen in Teilzeitarbeitsverhältnissen befinden, 
ist ihnen die Inanspruchnahme von Bildungsur-
laub sehr erschwert, wenn diese in Ganztags-
form angeboten werden. Daher ist es unum-
gänglich, auch den Bildungsurlaub in Teilzeit-
form anzubieten und dafür auch die rechtlichen 
Voraussetzungen zu schaffen. 

Eine bessere zeitliche Organisation der Weiter-
bildung und die Gewährleistung der Kinder-
betreuung in der Weiterbildungszeit sind wich-
tige Elemente der Rücksichtnahme auf Eltern 
mit Kindern. 

Schließlich ist auch eine verläßliche zeitliche 
Organisation der Schule (Halbtagsschule, 
Ganztagsschule) anstelle (täglich) flukturieren-
der Zeitanteile ein bedeutender Beitrag zur 
Familienorientierung der Schulwelt. 

Dauer der 
Ausbil

-

dung 

Da eine durchgreifende Familienorientierung 
des Bildungssystems nur mit langem Atem 
erreichbar ist, betont die Kommission, daß die 
möglichen Maßnahmen zur Verkürzung der 
Ausbildungszeiten ergriffen werden müssen, 
um ein „Altwerden" in der Erstausbildung zu 
vermeiden. Maßnahmen zur Verkürzung der 
Zeiten der Erstausbildung sollten auch gegen 
den Widerstand berufsständischer Interessen-
gruppen (zum Beispiel Lehrpersonen oder 
Berufsgruppen, die sich gegen konkurrieren-
den Nachwuchs möglichst lange abschotten 
wollen) durchgesetzt werden. Es reicht nicht, 
nur die zeitliche Ausdehnung der Bildungs-
wege nicht fortzusetzen oder diese Aufgabe nur 
einem der Bildungsbereiche, etwa der Schule 
oder der Hochschule oder der beruflichen Bil-
dung zuzuschieben. Auch das Schulsystem im 
Westen hat hier einen Ansatzpunkt zur Fami-
lienorientierung, die in den östlichen Bundes-
ländern durch die zwölfjährige Schulzeit bereits 
Realität ist. 

Es kommt also einerseits darauf an, jungen 
Menschen so früh wie möglich das Herstellen 
„geordneter Verhältnisse" zu ermöglichen. 
Dazu gehört als zentraler Punkt die Einordnung 
der Ausbildung in den Lebenslauf. Da eine 
bestimmte Norm immer weniger den ver-
schiedenen Lebensperspektiven gerecht wer-
den kann, muß es außerdem verstärkt möglich 

sein, neben dem Nacheinander von Ausbil-
dung, Berufsstart und Familiengründung auch 
den Weg der Gleichzeitigkeit von Ausbildung 
und Elternschaft zu wählen. 

Ein Beispiel für kürzere Ausbildungszeiten in 
der Wirtschaft sind Programme, die berufliche 
Erstausbildung und weiterbildende Qualifika-
tion integrieren, die stufenartig innerhalb von 
dreieinhalb Jahren zwei Abschlüsse ermögli-
chen. Derartige zunächst um der Nachwuchssi-
cherung willen konzipierten Ausbildungsange -
bote können unter Gesichtspunkten der Gleich-
zeitigkeit von Ausbildung und Familiengrün-
dung weiterentwickelt werden. 

Im Hochschulbereich sind Studienkonzepte zu 
entwickeln, die berufspraktische Ausbildung 
und Studium so miteinander verzahnen, daß der 
häufig herausgeschobene Zeitpunkt des Berufs-
eintritts vorgezogen wird. Die Fachhochschulen 
haben solche Studienmodelle bereits erfolg-
reich erprobt. Durch einen massiven Ausbau der 
Fachhochschulen sollte ein sehr viel größerer 
Anteil der Studienanfänger und -anfängerinnen 
für ein Fachhochschulstudium gewonnen wer-
den. 

Die Verkürzung der Ausbildung darf nicht mit 
einer inhaltlichen und zeitlichen Überforderung 
verbunden sein. Vielmehr kommt es darauf an, 
schon bei der Konzeption der Erstausbildung 
mit der späteren Weiterbildung zu rechnen. 
Deshalb sind Erstausbildung und Weiterbil-
dung konsequent aufeinander abzustimmen. 

Fach- und 
Daseins

-

kompe

-

tenzen 

Die große Bedeutung, die die Bildung für ein 
gelingendes Leben der Individuen und für das 
Zusammenleben in der Gesellschaft hat, geht 
aus den Fakten zur Bildungsbeteiligung der 
Kinder, zur Bedeutung der Bildung für Partner-
wahl und Familienentwicklung, zur Bildungs-
beteiligung der Eltern und zu den damit in 
Wechselbeziehung stehenden Aspekten der 
Berufsbildung, Berufswahl und Berufsposition 
unbestreitbar hervor. Ebenso unbestreitbar ist 
jedoch auch, daß das Bildungswesen durch 
seine Bildungsinhalte einseitig jene fachlichen 
Qualifikationen betont, die in der Erwerbsarbeit 
einsetzbar sind. Daher weist die Kommission 
nachdrücklich darauf hin, daß Zielsetzung und 
Sinngebung der Bildung auf die Ganzheit des 
menschlichen Lebens bezogen sein müssen, um 
ihrer Bedeutung gerecht werden zu können. Sie 
empfiehlt, der Entwicklung jener Kompetenzen 
angemessenen Raum zu verschaffen, die zur 
Bewältigung des (mit-)menschlichen Daseins in 
Familie und Gesellschaft unerläßlich sind, und 
Fach- und Daseinskompetenzen stärker zu ver-
zahnen. 

Familien benötigen auch eine Kompetenz, die 
sie zum Umgang mit dem Bildungssystem befä-
higt. An den Bildungsleistungen der Familie, an 
den in der Familie zu treffenden Bildungsent-
scheidungen und an den Beanspruchungen, 
denen die Familie durch das Bildungssystem 
sowohl hinsichtlich der Kinder als auch der 
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Eltern ausgesetzt ist, wird deutlich, daß Eltern 
und deren jugendliche oder erwachsene Kinder 
einschlägige Kompetenzen brauchen. Im Rah-
men und im Verbund mit Familienbildung soll-
ten diese Kompetenzen durch Information und 
Beratung, durch Bildungsmaßnahmen und 
Selbsthilfeinitiativen entwickelt und gefördert 
werden können. 

Qualifika-
tion durch 
Familien -

tätigkeit 

Die Kommission unterstreicht die Notwendig-
keit und die Möglichkeit, durch Familientätig-
keit zusätzlich erworbene Qualifikationen aus-
zuformen, anzuerkennen und in Anspruch zu 
nehmen. Es sind Fach- und Schlüsselqualifika-
tionen. Die durch Familienarbeit gewonnenen 
Kompetenzen sind in der Aus- und Weiterbil-
dung sowie in der Erwerbsarbeit verwertbar. Da 
sowohl verschiedene Modellprojekte und For-
schungsarbeiten als auch die Berufspraxis dies 
bestätigen, sollten sowohl das Ausbildungs- als 
auch das Arbeitssystem beachten, daß es mög-
lich ist, Kompetenzen durch und aus Familien-
tätigkeit im Rahmen von Aus- und Fortbildung 
zu berücksichtigen. Die Kommission empfiehlt, 
Konzepte für die konkrete berufsspezifische 
Bewertung der durch Familientätigkeit erlang-
ten Qualifikationen zu erarbeiten und die dafür 
erforderlichen Untersuchungen und Modellvor-
haben einzuleiten. Ohne diesen Schritt besteht 
die Gefahr, daß Chancen nicht ergriffen werden 
(können). 

Familien

-

bezogene 
Berufe 

Die Kommission empfiehlt nachdrücklich, den 
Erwerb familienbezogener Kompetenzen der 
Berufe mit Familien- und Haushaltsbezug durch 
eine Neuordnung der entsprechenden Aus- und 
Weiterbildungsordnungen zu ermöglichen und 
zu sichern. Es handelt sich um zahlreiche 
Dienstleistungsberufe, für die betrieblich und 
schulisch oder auf Fach- und Hochschulen aus-
gebildet wird. Die Kommission hebt insbeson-
dere hervor, daß die Sicherung des Nachwuch-
ses und der Ausbildungsqualität der gesund-
heits- und sozialpflegerischen Berufe sowie der 
Berufe der Therapie und Geburtshilfe eine 
wichtige bildungspolitische Aufgabe mit erheb-
licher Relevanz für die Erfüllung der Leistungen 
der Familien ist und daß die Zusammenarbeit 
von Familie und Schule eine Familienbezogen-
heit der Lehreraus- und -weiterbildung ver-
langt. 

Die Kommission empfiehlt daher nachdrück-
lich, auch trotz des möglicherweise zunächst 
noch weiter bestehenden Widerstandes seitens 
eines oder mehrerer Länder, die Diskussion um 
ein Bundesgesetz zur Altenpflegeausbildung 
unverzüglich wieder aufzunehmen und das 
Gesetz so schnell wie möglich in einer Fassung 
zu beschließen, die Bildungsqualifikationen 
und Erfahrungsqualifikationen gleichrangig 
behandelt. 

Bildungs-
förderung 

Die Kommission empfiehlt die Revision einseiti-
ger, normativ an einem bestimmten Ausbil-
dungs- und Berufsverlauf orientierter Richtli-
nien der Ausbildungs- und Arbeitsförderung, 
die an der familienbedingten Vielfalt der Zuord

-

nung von Ausbildungs-, Erwerbsarbeits- und 
Familienarbeitszeiten vorbeigehen. Eltern 
brauchen Stetigkeit der und Klarheit über die 
Rahmenbedingungen, um biographisch langfri-
stig bindende Entscheidungen treffen zu kön-
nen. Kontraproduktiv ist die Erschwernis der 
mittelfristig anzulegenden individuellen Bil-
dungs-, Familien- und Erwerbsarbeitsplanung 
durch haushaltstechnisch und konjunkturell 
begründete Änderungen des AFG und anderer 
Rechtsgrundlagen, die in kurzen Zeitabständen 
die Eltern überraschen. 

Die inzwischen für studierende Eltern getroffe-
nen Regelungen des BAföG belegen, daß eine 
zielgerichtete Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Ausbildung und Elternschaft möglich ist. 
Sie deuten zudem die Richtung an, die auch in 
anderen Bildungszweigen einzuschlagen ist: 
Die Leistungen nach dem BAföG werden vor 
und nach der Geburt, allerdings nicht während 
einer Beurlaubung, fortgezahlt; die Förderungs-
dauer wird in der Regel um ein Semester ver-
längert, wenn die Förderungshöchstdauer we-
gen Schwangerschaft überschritten wurde. Eine 
weitere Verlängerung der Förderungshöchst-
dauer um bis zu drei Semester ist bei Pflege und 
Erziehung eines Kindes unter fünf Jahren mög-
lich. Dazu treten finanzielle Entlastungen durch 
besondere Freibeträge bei der Einkommensan-
rechnung sowie die Möglichkeit des kinderbe-
zogenen Teilerlasses des Darlehens. Aber auch 
diese begrüßenswerten Regelungen sind (nur) 
erste Schritte auf einem längeren Weg hin zur 
Familienorientierung des Bildungswesens. 

Ein sehr sinnvoller Schritt wäre die verstärkte 
Förderung von Bildungsmaßnahmen, bei denen 
die Familienbezogenheit deutlich im Vorder-
grund steht. Neben der Kinderbetreuung in 
Zeiten des Lernens der Eltern käme dies vor 
allem bei Bildungsangeboten in Betracht, die 
generations- und geschlechtsübergreifend die 
ganze Familie einbeziehen. Bildungsmaßnah-
men dieser Art sind mit höherem Aufwand 
verbunden (zum Beispiel durch pädagogische 
Differenzierung nach Alters- und Wissensstu-
fen). Die Kommission empfiehlt, die A rt  und das 
Ausmaß der Familienbezogenheit von Bil-
dungsmaßnahmen als Kriterium bei der Festset-
zung der Förderung (institutionell sowie maß-
nahmen- und teilnehmerbezogen) mit förde-
rungssteigernder Wirkung zu berücksichtigen. 

6.2 Handlungsansätze für die Teilbereiche 
des Bildungssystems 

Die Familienorientierung des Bildungssystems 
muß in den einzelnen Bildungsbereichen der 
Schulbildung, betrieblichen Erstausbildung, 
Hochschulbildung und Weiterbildung die je-
weils speziellen Bedingungen und Handlungs-
ansätze beachten und ergreifen. Die Kommis-
sion betont, daß einerseits die Gesamtheit des 
Bildungswesens als Handlungsfeld der Fami-
lienorientierung gilt, daß andererseits die ein- 
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zelnen Bereiche durch die Familien in unter-
schiedlicher Weise (zum Beispiel Eltern oder 
Kinder) herausgefordert sowie durch unter-
schiedliche Rechtsrahmen und handelnde Ak-
teure bestimmt sind; ihnen muß daher durch 
eigenständige Programmelemente entsprochen 
werden. 

Schul-
bildung 

Die Familienbezogenheit des Schulsystems 
wird bestimmt durch 

— Vielfalt des Bildungsangebots, die der 
Unterschiedlichkeit der Neigungen und 
Begabungen gerecht wird, 

— Übersichtlichkeit des Schulsystems und 
Durchschaubarkeit seitens der Eltern, die die 
Entscheidungen über die Schullaufbahn 
ihrer Kinder zu treffen haben, 

— Durchlässigkeit der Bildungswege, um Ver-
änderungen der Bildungs- und Berufsent-
scheidungen seitens der Kinder ohne bio-
graphische Brüche zu ermöglichen, 

— Anpassungsfähigkeit der Organisations-
und Zeitmuster der Bildungsangebote, um 
unterschiedlichen familiären Lebenslagen 
und auch deren Wandel Rechnung tragen zu 
können, 

— Wohnungsnähe des Schulangebots, um die 
mittleren Abschlüsse unter kindgerechten 
Bedingungen unabhängig von der Gliede-
rung des weiterführenden Schulsystems 
erreichbar zu machen, 

— Teilhabe der Eltern an Entscheidungen und 
Alltagshandeln der Schulwelt, um der Ent-
fremdung zwischen Schule und Familie ent-
gegenzuwirken. 

Die Kommission weist auf die Bedeutung von 
zwei aktuellen, die Familienorientierung des 
Schulsystems nachhaltig beeinflussenden 
Handlungsansätzen hin: 

— Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, 
die öffentlichen Haushalte zu konsolidieren, 
und den Versuchen, auch den Aufwand für 
das Schulwesen einzuschränken, empfiehlt 
die Kommission, die vorstehend genannten 
Prinzipien nicht anzutasten, statt dessen die 
Standards der Ressourcen und ihrer Nutzung 
mit dem Ziel von Einsparung und Effizienz-
steigerung zu überprüfen. 

— Vor dem Hintergrund des hohen und weiter 
steigenden durchschnittlichen Alters der 
Lehrerschaft und der Bedeutung dieser Ent-
wicklung für die Erziehung der Kinder und 
die Zusammenarbeit mit den erheblich jün-
geren Eltern empfiehlt die Kommission, 
durch Intensivierung der Weiterbildung den 
Beitrag auch der älterwerdenden Lehrer-
schaft zur pädagogischen Erneuerung der 
Schulen zu fördern und durch Berücksichti-
gung der Altersstruktur der Kollegien bei der 
Zuordnung neu eingestellter jüngerer Leh-
rer für einen möglichst ähnlichen Altersmix 
der Lehrerkollegien Sorge zu tragen. 

Betrieb-
liche Erst

-

ausbil

-

dung 

Da die betriebliche Erstausbildung eine freiwil-
lige Aufgabe der Unternehmen ist, wird ihre 
Bereitschaft zu einer zusätzlichen Familien-
orientierung der Ausbildung in dem Maß wach-
sen, in dem sie darin ein (unverzichtbares) 
Mittel der Nachwuchssicherung erkennen. 
Wichtige Träger der Erneuerung des betriebli-
chen Arbeits- und Innovationspotentials sind 
junge Frauen und Männer (im Alter der Famili-
engründer und -gründerinnen). Die Kommis-
sion weist daher auf das erhebliche Eigeninter-
esse der Wirtschaftsunternehmen, der Selbstän-
digen und der Verwaltungen, die zusammen 
Träger der betrieblichen Ausbildung sind, 
nachdrücklich hin. 

Obwohl verallgemeinerungsfähige Kenntnisse 
über die hinderlichen oder förderlichen Bedin-
gungen der betrieblichen Ausbildung bei 
Schwangerschaft und Elternschaft noch nicht 
vorliegen, deuten die bisher gewonnenen 
Erkenntnisse bereits die Richtung des Handelns 
an. Zu unterstreichen sind die Forderungen 
junger Mütter, die eine Ausbildung abgebro-
chen oder gar keine begonnen haben und von 
deren Erfüllung sie eine bessere berufliche 
Zukunft erhoffen: 

— lebenslagengerechte Information, Beratung 
und Unterstützung bei der Aufnahme von 
Ausbildung, 

— Möglichkeiten zum Auffrischen von früher 
erworbenen (Schul-)Kenntnissen, 

— der Lebenssituation angemessene und un-
bürokratische Hilfe bei der Finanzierung der 
Ausbildung bzw. Umschulung, 

— Möglichkeiten der Kinderbetreuung in der 
Nähe der Wohnung und/oder des Ausbil-
dungsplatzes. 

Hoch

-

schulaus

-

bildung 

Hinsichtlich der Hochschulausbildung verweist 
die Kommission auf die differenzierten Maß-
nahmenkataloge, die — unter dem Aspekt der 
Frauenförderung an Hochschulen aufgestellt 
und (vom Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft) dokumentiert — auch der Verein-
barkeit von Studium und Mutterschaft dienen. 
Unter dem Aspekt der zunehmenden Ver-
schränkung von Studium, Erwerbsarbeit und 
Familiengründung und angesichts der Tatsa-
che, daß ein weiter steigender Anteil des Nach-
wuchses seine berufliche Erstausbildung in den 
Hochschulen erhält, sind die Hochschulen ein 
wichtiges Handlungsfeld der Familienorientie-
rung der Bildung. Die Kommission weist jedoch 
ausdrücklich darauf hin, daß auch für die ande-
ren betroffenen Zweige und Stufen des Bil-
dungssystems vergleichbare Grundlagen ge-
schaffen werden müssen. Aber auch der Hoch-
schulbereich steht erst am Anfang dieses 
Weges. So müßte zum Beispiel stärker in den 
Vordergrund gerückt werden, daß es auch um 
die Lebensbedingungen studierender Väter 
geht. 
Wichtige Handlungsansätze zur Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Studium und Elternschaft 
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sind die Studienorganisation und die soziale 
Infrastruktur der Hochschulen. Flankierender 
Ausbau sozialer Infrastruktur muß neben die 
Familienorientierung des Studiums treten, um 
den studierenden Eltern studien- und familien-
gerechte Lebensweisen zu ermöglichen. Neben 
der Sicherung des Lebensunterhalts sind die 
Wohnungsversorgung und die Unterstützung 
bei der Kinderbetreuung die wichtigsten Maß-
nahmen. 

Weiter -
bildung 

Im Hinblick auf die Weiterbildung von Müttern 
und Vätern ist zu beachten, daß 

— die gravierenden Unterschiede der Weiter-
bildungsbeteiligung in ihrer offensichtlichen 
Abhängigkeit von der familiären Lebenslage 
durch gezielte Angebote und Unterstützung 
gemildert werden, 

— die beruflichen und allgemeinen Weiterbil-
dungsinhalte stärker ineinander integriert 
werden zugunsten sowohl der Berufs- als 
auch der Familientätigkeit, 

— das äußerst vielfältige Weiterbildungsange-
bot transparent gemacht wird, zum Beispiel 
durch Beratung und Datenbanken (die auch 
Informationen zur Familienorientierung ent-
halten sollten) sowie durch Qualitätsprüfun-
gen, die einen ausreichender Verbraucher-
schutz gewährleisten, 

— die Anbieter trotz Wettbewerb so kooperie-
ren, daß den Eltern überall ein ausreichend 
differenziertes und kostengünstiges Ange-
bot in einer familiengerechten Zeitstruktur 
zugänglich ist, 

— die Familie auch zusammen an Bildungs-
maßnahmen teilnehmen kann. 

Die Kommission betont nachdrücklich, daß die 
Anbieter von Weiterbildung durch die Ausge-
staltung ihrer Maßnahmen und daß die Bil-
dungspolitik durch die rechtlichen Rahmen-
bedingungen den Eltern die Beteiligung sowohl 
erleichtern als auch erschweren können. Sie 
empfiehlt daher, auf eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Weiterbildung bei allen inhalt-
lichen und organisatorischen, rechtlichen und 
finanziellen Entscheidungen hinzuwirken. An-
gebote der Familienbildung sollten Schrittma-
cher der Familienorientierung der Weiterbil-
dung sein. 

6.3 Innovation und Transfer 
im Bildungssystem 

Die Familienorientierung des Bildungssystems 
wird um so eher gelingen, je besser innovative 
Schritte an konkreten Lebenslagen und/oder 
Rahmenbedingungen ansetzen können. Die 
Kommission empfiehlt, durch Intensivierung 
von Forschung und kontinuierlicher Bericht-
erstattung für die Bereitstellung der erforderli-
chen Grunddaten Sorge zu tragen und positive 

Erfahrungen möglichst schnell und weitrei-
chend bekannt zu machen. 

Forschung Die Kommission regt an, durch gezielte und 
verstärkte Förderung des Forschungsfeldes 
„Familie und Bildung" den Kenntnisstand so zu 
erweitern und zu vertiefen, daß innovatives 
Handeln zugunsten der Familienorientierung 
des Bildungssystems die notwendigen Anstöße 
erhält. Dringliche Förderungsansätze sind zum 
Beispiel: 
— Gravierende Kenntnislücken bestehen über 

die Lebenslage von Eltern, die sich in einer 
Ausbildung befinden oder eine Ausbildung 
wegen der Elternschaft abgebrochen haben. 
Ohne ausreichende Kenntnisse, wie sie 
ansatzweise für den Hochschulbereich be-
reits vorliegen, ist eine zielgerichtete Politik 
zugunsten der Vereinbarkeit von Ausbil-
dung und Familiengründung nicht mög-
lich. 

— Kenntnislücken über die Weiterbildungsbe-
teiligung der Eltern können durch eine kon-
sequente familienorientierte Differenzie-
rung der Erhebungsmerkmale und Auswer-
tungsfragen der Weiterbildungs- und der 
Zeitbudgetberichtssysteme geschlossen 
werden. Durch Ausschöpfen der Möglich-
keiten können wichtige Grundlagen für 
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Weiterbildung gewonnen wer-
den. 

— Es fehlen Kenntnisse über die familienbezo-
genen Bildungsleistungen des Weiterbil-
dungssystems. Insbesondere fehlen umfas-
sende Funktions-, Angebots- und Teilneh-
meranalysen der Familienbildungsstätten. 
Nur auf der Grundlage aktueller und diffe-
renzierter Kenntnisse ist es möglich, die 
Leistungen der Familienbildungsstätten zu 
bewerten, tragfähige Zukunftsperspektiven 
zu entwickeln, ihren Standort im Weiterbil-
dungssystem zu bestimmen sowie Förde-
rungssicherheit zu erreichen. 

Modell

-

pro

-

gramme 

Um die Möglichkeiten der Familienorientierung 
der Bildungsinstitutionen ausschöpfen zu kön-
nen und um die Bedingungen der Inanspruch-
nahme derartiger Bildungsangebote zu über-
prüfen, schlägt die Kommission Modellver-
suchsprogramme „Familie und Bildung" vor, 
die im Rahmen der Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung und Forschungsförderung, 
aber auch im Rahmen der Möglichkeiten und 
Zuständigkeiten anderer Resso rts (Arbeit und 
Sozialordnung, Wirtschaft, Gesundheit, Frauen 
und Jugend, Familie und Senioren) organisiert, 
finanziert und wissenschaftlich begleitet wer-
den sollten. Derartige Programme müßten den 
verschiedenartigen Bildungsinstitutionen, auf 
deren Familienorientierung Kinder sowie Müt-
ter und Väter angewiesen sind, offenstehen. 

Programmelemente können sein: 

— Betriebliche Ausbildung und Elternschaft im 
Großunternehmen und im örtlich-regionalen 
Verbund von Mittel- und Kleinbetrieben, 
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— (Fach-)Schulbesuch und Elternschaft, 

— Studium und Elternschaft an der Universität 
und an der Fachhochschule, 

— Teilzeitausbildung, 

— Generationsübergreifende Familienbildung, 

— Berücksichtigung von Familienqualifikatio-
nen in der Aus- und Weiterbildung, 

— Familienorientierung der beruflichen Wei-
terbildung, 

— Aus- und Weiterbildung familienbezogener 
Dienstleistungsberufe, 

— Zusammenarbeit von Eltern/Familie und 
Lehrerschaft/Schule, 

— Abstimmung von Erstausbildung und Wei-
terbildung, 

— Integration von Fach- und Daseinskompe-
tenzen. 

Ein besonderer Schwerpunkt der Programme 
sollte bei Maßnahmen liegen, die auf die Ver-
einbarkeit von Elternschaft und Aus-/Weiterbil-
dung gerichtet sind. 

Transfer Da sich Innovationen am ehesten durch das 
Bekanntmachen und Anerkennung von Schritt-
macherleistungen und gelungenen Beispielen 
ausbreiten, schlägt die Kommission das Aus-
loben von Wettbewerben, zum Beispiel „Eltern 
in der Aus- und Weiterbildung", auf der Länder-
und Bundesebene vor. Erfahrungsgemäß ist es 
einer auf Breitenwirkung angelegten Maß-
nahme sehr dienlich, wenn sie auf detaillierten 
Fallstudien aufbauen kann. Diese würden durch 
ein Modellversuchsprogramm erleichtert. 

Eltern, die sich in einer Ausbildung befinden 
oder eine Ausbildung (wieder) aufnehmen wol-
len oder die sich durch Weiterbildung qualifizie-
ren müssen, sowie Bildungseinrichtungen, die 
sich die Familienorientierung zum Ziel gesetzt 

haben, stehen vor zahlreichen Hürden. Über die 
zum Überwinden dieser Hürden einsetzbaren 
Hilfen gibt es keinen auf die spezielle Lebens-
situation und das Handlungsfeld zugeschnitte-
nen Überblick. Die Kommission schlägt daher 
vor, ein Handbuch zur Familienorientierung des 
Bildungswesens zu erstellen. 

Wettbewerbe, die Erarbeitung und Fortschrei-
bung des Handbuchs und die tatsächlichen 
Schritte zur Familienorientierung des Bildungs-
systems können wechselseitig durch ein dauer-
haftes institutionalisiertes Netzwerk wirkungs-
voll unterstützt werden. Die Kommission emp-
fiehlt den Aufbau eines bundesweiten Netzwer-
kes „Familie und Bildung" . 

Koopera-
tion 

Innovation und Transfer im Bildungswesen sind 
in extremer Weise auf das Zusammenwirken 
zahlreicher Akteure auf den Ebenen von Bund, 
Ländern und Gemeinden, in den Bildungsein-
richtungen und bei deren Trägern sowie der 
Mütter und Väter und deren Lobby angewiesen. 
Die Kommission betont, daß die Familienorien-
tierung des Bildungssystems verstärkt öffentlich 
diskutiert werden muß, um die Motivation zum 
kooperativen Handeln zu stärken. Vor dem 
Hintergrund der Dynamik der Bildungsent-
scheidungen und des Wandels des Bildungs-
systems empfiehlt die Kommission, im familien-
orientierten Einwirken auf die bildungspoliti-
sche Diskussion keine Pause zuzulassen. 

Sowohl in der Erstausbildung als auch in der 
Weiterbildung muß das Bildungswesen bei 
Organisation, Ziel, Inhalt und finanzieller För-
derung beachten, daß unter den „Schülern und 
Schülerinnen" nicht nur Kinder und Erwach-
sene, sondern auch Mütter und Väter sind. Die 
vielfältigen Möglichkeiten, zur Familienorien-
tierung des Bildungswesens beizutragen und 
Ausbildung, Erwerbstätigkeit und Familienar-
beit einander zuzuordnen, verlangen eine 
erhebliche Handlungsfreiheit der kooperieren-
den Akteure vor Ort. 
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XII. Schutz und Förderung der Familie als politischer Auftrag 

Der vorliegende Bericht hat unter anderem drei 
Einsichten erbracht, die nach Meinung der 
Kommission für die Beurteilung der Lage der 
Familien im vereinten Deutschland und für die 
Ausgestaltung der Familienpolitik grundle-
gende Bedeutung haben: 

Große An

-

forderun

-

gen an 
Familien 

1. Die Anforderungen an die Familien als 
Lebens- und Solidargemeinschaften und die 
ökonomischen Belastungen der Familien 
waren in unserem Kulturkreis zu keiner Zeit 
so groß wie heute. Die Erwartungen an die 
Pflege-, Förder- und Erziehungsleistungen 
der Familien sind höher als früher. Gleich-
zeitig sind die Aufwendungen, die mit 
der Erbringung dieser Leistungen verbun-
den sind, gestiegen. Personen, die Familien-
tätigkeit übernehmen, werden im Ver-
gleich zu denjenigen, die das nicht tun, ge-
sellschaftlich und wirtschaftlich zuneh-
mend benachteiligt. Die Kinderkosten sind 
privatisiert, die Erträge, die die nachwach-
senden Generationen erwirtschaften, sind 
sozialisiert. 

Gestie-
gene Be-
deutung 

der Fami

-

lien für 
die Ge-

sellschaft 

2. Gleichzeitig ist die Bedeutung der Familien 
in der Gegenwart gestiegen, weil die Funk-
tionen der Familien für die Gesellschaft wich-
tiger geworden sind. Dies gilt insbesondere 
für den Beitrag der Familien zur Sicherung 
und Bildung von Humanvermögen und für 
ihre Funktion, das für soziale Gruppen jeder 
Größe unverzichtbare Solidaritätspotential 
zu entwickeln und zu sichern. Da moderne 
Gesellschaften ihre Leistungsfähigkeit einer-
seits großräumigen, hochorganisierten und 
damit tendenziell anonymen Austauschbe-
ziehungen verdanken, sind die unter ihren 
Bedingungen lebenden Menschen für ihr 
eigenes Wohlergehen und für die Entwick-
lung der erforderlichen Daseinskompeten-
zen andererseits auf komplementäre ge-
meinschaftliche Sozialbeziehungen ange-
wiesen, als deren verbreitetste und alltäg-
lichste Form Familien gelten können. 

Familiales 
Engage-

ment nicht 
selbstver-
ständlich 

3. Junge Menschen, die vor der biographischen 
Entscheidung stehen, ob sie eine Familie 
gründen wollen oder nicht, denken selbst-
verständlich nicht in den hier skizzierten 
größeren Zusammenhängen, aber sie erfah-
ren — insbesondere durch die Beobachtung 
in ihrem Familien-, Freundes- und Bekann-
tenkreis —, ob und inwieweit Familie lebbar 
ist oder nicht. Häufig steht die Entscheidung 
für Kinder in Konkurrenz zu anderen biogra-
phischen Entscheidungen, insbesondere hin-
sichtlich des Berufes, aber auch hinsichtlich 

der Konsum- und Freizeitmöglichkeiten. 
Massenmedien und Werbung suggerieren 
andere Prioritäten als die der Familie. Fami-
liales Engagement muß sozusagen gegen 
den Strom der öffentlichen Meinung und der 
dominierenden „ Selbstverwirklichungsan-
gebote " entwickelt und behauptet werden. 

Familien-
politik als 
zentrales 
Feld der 
Gesell

-

schafts

-

politik 

Familienpolitik wird unter diesen Bedingungen 
zu einem zentralen Feld der Gesellschaftspoli-
tik, denn die Bedingungen, unter denen Fami-
lien sich entwickeln können, sind von politi-
schen Vorgaben in erheblichem Maße mit 
abhängig. Aber auch Familienpolitik muß sozu-
sagen gegen den Strom erkämpft werden. Trotz 
aller Bemühungen zahlreicher familienpolitisch 
engagierter Persönlichkeiten in Politik und Ver-
waltung rangiert Familienpolitik in den hinte-
ren Rängen der politischen Prioritätenskala. 
Während die Anforderungen an die Familien 
steigen und die ökonomischen Belastungen 
relativ größer werden, sinkt der Anteil der 
Aufwendungen für die Familien am Volksein-
kommen. Das ist im wesentlichen darauf 
zurückzuführen, daß die meisten Leistungen für 
Familien im Gegensatz zu den übrigen Sozial-
leistungen nicht mit der Lohnentwicklung ver-
koppelt sind, sondern ihre Erhöhung stets 
erneut politisch erkämpft werden muß. Fami-
lienpolitik ist — wie der Bericht erkennbar 
gemacht hat — Stückwerk geblieben und wurde 
den in Kapitel XI. 1 formulierten Anforderungen 
an eine zielorientierte Familienpolitik nicht 
gerecht. Ihr fehlt ein annähernd vollständiges, 
der Interdependenz der Politikbereiche Rech-
nung tragendes und konsequent verfolgtes 
Konzept. Darüber hinaus sind die bisher einge-
setzten Mittel zum Teil ineffizient, so vor allem 
die steuerlichen Entlastungen, die die Besserge-
stellten noch besser stellen; zum Teil sind sie 
unzulänglich, wie etwa die Zahl und die 
Betriebszeiten der Kinderbetreuungseinrich-
tungen. 

Ein wesentliches Fazit dieses Berichts lautet 
daher: Der in Artikel 6 Grundgesetz formu-
lierte politische Auftrag, die Familie zu schützen 
und zu fördern, ist bisher nicht hinreichend er-
füllt. 

Der Familienpolitik sollte in unserer wirtschaft-
lich entwickelten, sozialstaatlich orientierten 
Gesellschaften höchste Priorität eingeräumt 
werden. Denn diese Gesellschaft ist dadurch 
gekennzeichnet, daß sie ihren Bürgerinnen und 
Bürgern vielfältige Chancen und wachsende 
Handlungsspielräume zur persönlich bestimm-
ten Lebensgestaltung gewähren möchte. Dieses 
Ziel kann nur erreicht werden, wenn durch die 
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Gestaltung der Rahmenbedingungen, inner-
halb deren die persönlichen Entscheidungen 
und Handlungen erfolgen, Familie in ihren von 
den Menschen erlebten und gewünschten For-
men ohne Benachteiligungen für die einen und 
ohne unverdiente Nutzen für die anderen in 
persönlicher Verantwortung sowie in Ge-
schlechter- und Generationensolidarität gelebt 
und gestaltet werden kann. 

Für eine solche Gestaltung sind die folgenden 
Aspekte maßgebend: 

Erstens: 

Die dringend notwendige Verstärkung der 
Familienorientierung in allen Bereichen der 
Gesellschaftspolitik und auf allen Ebenen poli-
tischen Handelns erfordert weit mehr politische 
Phantasie, Gestaltungswillen und Gestaltungs-
kräfte, als bisher für Familien aufgebracht 
wurde. 

Die Bildung von Humanvermögen gehört zu 
den unverzichtbaren Aufgaben jeden Ge-
meinwesens. Sie ist ohne die Bereitschaft sei-
ner Mitglieder, Familien in ausreichender 
Zahl zu gründen und Kinder in einem Klima 
elterlicher Zuwendung aufzuziehen, nicht zu 
erfüllen. 

Diese Bereitschaft ist infolge des bestehenden 
Wirtschaftssystems, aber auch zahlreicher wei-
terer institutioneller Gegebenheiten und der 
aus ihnen resultierenden Benachteiligungen 
von Menschen, die Erziehungsverantwortung 
zu übernehmen bereit sind, heute starken Bela-
stungen ausgesetzt. Auch diejenigen, welche 
ihre familialen Pflichten gegenüber der älteren 
Generation ernst nehmen und oft unter erhebli-
chen Opfern der Allgemeinheit große Kosten für 
die Betreuung behinderter und pflegebedürfti-
ger Menschen abnehmen, erhalten hierfür 
kaum öffentliche Anerkennung. 

Indiffe

-

renz der 
Gesell

-

schaft 
gegen

-

über der 
Erfüllung 
familialer 
Aufgaben 

Das Kernproblem moderner Gesellschaften mit 
Bezug auf die Familie besteht in dem Umstand, 
daß die meisten Gesellschaftsbereiche sich 
gegenüber der Tatsache gleichgültig verhalten, 
ob Menschen die familialen Aufgaben wahr-
nehmen oder nicht. Die Erfüllung familialer 
Aufgaben genießt weder politische noch son-
stige gesellschaftliche Anerkennung. Damit 
werden sie in einem falschen Sinne zur „Privat-
sache" erklärt und trotz ihrer allgemeinen 
Bedeutsamkeit allein von moralischen Motiven 
und privat verfügbaren Ressourcen abhängig 
gemacht. Den Leistungen der Familien ver-
dankt die Gesellschaft ihre Zukunft. Die familia-
len „Investitionen in den Menschen" entschei-
den nicht nur über die Wirtschaftspotentiale von 
morgen, sondern zugleich über die Kultur des 
menschlichen Zusammenlebens. Alle Benach-
teiligungen, die das Leben in Familien belasten, 
zehren an der Freude und Bereitwilligkeit jun-
ger Menschen, ja zu sagen zu den zahllosen 
Anforderungen, die das Leben mit Kindern 

bedingt. Sie leiden unter den Gedankenlosig-
keiten und Egoismen, die ihnen tagtäglich 
begegnen, wenn sie für sich lediglich Chancen-
gleichheit mit Kinderlosen im Bereich ihrer 
Ausbildung, ihrer Erwerbschancen, ihrer Le-
benshaltung reklamieren. Vieles von dem, was 
sie irritiert, verunsichert und ärgerlich macht, 
mag ungewollt sein. Aber alles spiegelt Menta-
litäten der strukturellen Rücksichtslosigkeit 
gegenüber Familie, die sich in staatlichen, öko-
nomischen und gesellschaftlichen Einrichtun-
gen aufgebaut haben. Besonders befremdlich 
ist das Ausmaß an mangelnder Einsicht in die 
Bedeutung der familialen Situation für das Lei-
stungspotential der Menschen am Arbeitsplatz. 
Hier müssen Wirtschaftsideologien hinterfragt 
werden. Allerdings gibt es auch ökonomische 
Kosten von Elternschaft, die nicht die Wi rt

-schaft, sondern die Allgemeinheit zu finanzie-
ren hat — etwa die des Arbeitsausfalls bei 
Schwangerschaft. 

Zum Ab-
bau der 
strukturel-
len Rück

-

sichts

-

losigkeit 
gegen-
über 
Familien 

Der strukturellen Rücksichtslosigkeit der staat-
lichen, ökonomischen und gesellschaftlichen 
Einrichtungen gegenüber der Familie entge-
genzuwirken, um den nach wie vor verbreiteten 
Wunsch der überwältigenden Mehrheit nach 
Kindern und einem gelingenden Familienleben 
durch die Verbesserung der Lebensbedingun-
gen für Familien zu unterstützen, kann selbst-
verständlich nicht allein Aufgabe des Staates 
sein. Die Tarifpartner, die Massenmedien, die 
Träger sozialer Dienste und alle, die mit Eltern, 
Kindern oder pflegenden Haushalten in Kontakt 
kommen, haben die Möglichkeit, hieran etwas 
zu ändern. Aber angesichts des gesellschafts-
strukturellen Charakters der Benachteiligung 
von Familien bleibt doch staatliche Politik in 
erster Linie gefordert. Familienpolitik ist somit 
mehr als Familienlastenausgleich; sie ist Teil 
einer gesellschaftlichen Strukturpolitik, welche 
alle politischen Ebenen mit einschließt. Dies 
bedeutet allerdings nicht die Forderung nach 
staatlichem Dirigismus in allen gesellschaftli-
chen Lebensbereichen; auch Familienpolitik 
bedarf einer ordnungspolitischen Grundlage 
und prozeßpolitischer Rationalität. Sie kann 
nicht allein Aufgabe des Staates sein. Vielmehr 
ist eine Bewußtseinsänderung in allen gesell-
schaftlichen Lebensbereichen notwendig, um 
die öffentliche Anerkennung der Familientätig-
keit und ihre Vereinbarkeit mit der Teilhabe an 
den übrigen Sphären des gesellschaftlichen 
Lebens zu sichern. 

Maßnahmen zu Veränderungen des gesell-
schaftlichen Bewußtseins im Hinblick auf die 
Leistungen und Belastungen durch Familientä-
tigkeit verlangen Aufklärung, Überzeugungs- 
und Bildungsalternativen, welche glaubwürdig 
sichtbar machen, daß die Erfahrungen und 
Kompetenzen, welche in den verschiedenen 
familialen Tätigkeitsbereichen erworben wer-
den, für alle gesellschaftlichen Lebensbereiche 
ihre unbestreitbare Relevanz haben. 
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Es geht in den entsprechenden Empfehlungen 
der Familienberichtskommission um Maßnah-
men zur Anerkennung von Erfahrungen und 
Qualifikationen aus Familientätigkeit in den 
verschiedenen Erwerbsberufen, um neue Initia-
tiven zum Erwerb von Daseinskompetenz für 
das Alltagsleben für beide Geschlechter in den 
Bildungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungs-
institutionen und um mögliche Angebote, sich 
praktische Erfahrungen und Qualifikationen in 
sozialen Diensten zu erwerben. 

Es geht darüber hinaus um ein gesellschaftli-
ches Anerkennungs- und Belohnungssystem für 
gesellschaftlich relevante Familientätigkeit für 
Kinder, Kranke und Behinderte und um eine 
Überprüfung der Maßnahmen in allen Politik-
bereichen auf ihre Folgen für familiales Alltags-
leben. Dabei ist allerdings deutlich zu machen, 
daß es nicht ein Einheitsmuster familialer All-
tagsgestaltung gibt, sondern daß es den Fami-
lien selbst überlassen werden sollte, ihre Dispo-
sitionen zu treffen. Handlungs- und Entschei-
dungsspielräume setzen aber wieder Daseins-
kompetenz voraus, mit diesen Freiheitsspielräu-
men in persönlicher Verantwortung familienge-
recht umzugehen, eine Kompetenz, die es auch 
zu erlernen und einzuüben gilt. 

Zweitens: 

Notwen

-

dige Un

-
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-
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-
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-
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-
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-
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Die Forderung der Kommission, die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen in der Bun-
desrepublik Deutschland familiengerechter zu 
gestalten, geht von der Annahme aus, daß es ein 
nicht unerhebliches Gestaltungspotential gibt. 
Deshalb hat sie alle Phasen des Familienlebens 
daraufhin geprüft, ob und wie vermeidbare 
familiale Belastungen abgewendet werden 
können. Ihre Ergebnisse zeigen, daß junge 
Eltern sehr viel stärker als bisher in ihren Erzie-
hungsaufgaben zu unterstützen sind. Es bedarf 
eines deutlich höheren Maßes 

— an Vorbereitung auf die Elternpflichten, 

— an sozialer Sicherung für diejenigen, die in 
den Familien die Erziehungs-, Pflege- und 
Betreuungsaufgaben übernehmen, 

— an Kinder und Schulkinder betreuenden 
Institutionen, 

— an Nutzung der Qualifikationen aus Fami-
lientätigkeit, 

— an Vereinbarkeit von Familientätigkeit und 
Bildung bzw. Ausbildung, 

— an Vereinbarkeit von Familientätigkeit und 
Erwerbstätigkeit, 

— an Vernetzung von Leben im Alter und 
Familien, 

— an Diensten und Beratungseinrichtungen zur 
Bewältigung von Lebenskrisen. 

Junge Familien dürfen von den Städten und 
Gemeinden kindergerechte Infrastrukturen 
verlangen: die Nähe von Spielplätzen und 
Sportstätten, Einkaufsmöglichkeiten und den 
Zugang zu kulturellen Angeboten, die Förde-
rung von Selbsthilfeaktivitäten. 

Für Mütter und Väter sollten echte Wahlmög-
lichkeiten bezüglich ihrer Entscheidung über 
die Verwendung eigener Zeit für Familie, Beruf 
und Einkommenserwerb geschaffen werden. 
Dazu bedarf es eines Leistungsverbundes zwi-
schen Kommunen, Unternehmen und Gewerk-
schaften sowie einer die Gleichberechtigung 
von Frau und Mann stützenden Gesetzge-
bung. 

Ältere Menschen müssen des Schutzes der 
Gesellschaft und ihrer Familien sicher sein kön-
nen. Ihnen gebührt die gleiche Solidarität, die 
auch Kindern und Eltern geschuldet wird. 

Solidarität und Subsidiarität sind Baugesetze 
der Gesellschaft (Nell-Breuning). Deren Miß-
achtung zerstört entscheidende Grundlagen 
menschlichen Zusammenlebens. Familien ge-
sellschaftliche Unterstützung angedeihen zu 
lassen, stärkt deren Kraft zur Entwicklung eige-
ner Initiative und zur Lösung eigener Probleme. 
Jegliches Vertrauen auf die Fähigkeit von Fami-
lien, Turbulenzen der Geschichte zu bewältigen 
und konkrete Zukunft zu gestalten, setzt voraus, 
daß sie als Träger der innerfamilialen Solidarität 
in ein umfassendes System der Solidarität der 
Gesellschaft mit ihren Familien gebettet sind. 

Drittens: 

Ausgleich 
finanziel-
ler Be

-

nachteili

-

gungen 

Wie in vielfältiger Weise im Bericht dokumen-
tiert sowie durch die Urteile des Bundesverfas-
sungsgerichts unterstrichen wird, gibt es erheb-
liche finanzielle Benachteiligungen der Familie. 
Um hier einen Ausgleich zu schaffen zwischen 
denjenigen, die gesellschaftlich bedeutsame 
familiale Leistungen erbringen und jenen, wel-
che dies weniger oder gar nicht tun, wird von 
der Kommission empfohlen, den Familienla-
stenausgleich zu einem Familienleistungsaus-
gleich umzubauen. 

Im Zusammenhang mit den ökonomischen 
Rahmenbedingungen erscheint es geboten (vgl. 
Abschnitt XI. 3 und XI. 4), 

— das Kindergeld, das Erziehungsgeld und die 
steuerliche Berücksichtigung der Versor-
gungsleistungen für Kinder auszubauen und 
diese Leistungen zu dynamisieren; 

— das Gewicht und die Art der steuerlichen 
Entlastung der Familien durch eine Reform 
der Ehe- und Familienbesteuerung so zu 
ändern, daß Familien stärker als die lebens-
lang Kinderlosen und die einkommens-
schwachen Familien stärker als die einkom-
mensstarken Familien entlastet werden; 
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— die ungenügende Förderung von jungen, 
einkommensschwachen Familien und von 
Mehrkinderfamilien im Wohnungsbau durch 
eine Reform der Eigentumsbildung im Woh-
nungsbau zu korrigieren; 

— eine stärkere Familienorientierung der Ver-
mögenspolitik herzustellen. 

Viertens: 

Die Familienberichtskommission hatte sich im 
Fünften Familienbericht erstmalig der Aufgabe 
anzunehmen, das geltende Familienrecht der 
alten Bundesländer auf seine Eignung zum 
Schutze und zur Förderung der Familie in den 
neuen Bundesländern zu überprüfen. Das 
geschah vor dem Hintergrund der Tatsache, daß 
die Familien in den neuen Bundesländern unter 
der Rechtsordnung der DDR begründet und 
gelebt wurden und sich nunmehr mit einer für 
sie wesentlich veränderten Rechtslage ausein-
andersetzen müssen (vgl. Kap. V). 

Entwick

-

lung des 
Familien

-

rechts 

Die Kommission empfiehlt, die geschlossene 
Kodifikation des Familienrechts zu prüfen. Die 
Kodifikation sollte das Familienrecht bewußt in 
den Dienst der Familienförderung stellen, von 
den Bedürfnissen der Familien und ihrer 
Lebensformen ausgehen und eine moderne wie 
bürgernahe Regelung anstreben. 

Familienpolitisch hervorzuheben wären nach 
Ansicht der Kommission insbesondere folgende 
Orientierungen: 

— Inhalt und Umfang der aus der Ehe und der 
Abstammung folgenden Rechte und Pflich-
ten sollten so bestimmt sein, daß Ehe und 
Elternschaft für Männer und Frauen weiter-
hin erstrebenswert und annehmbar blei-
ben. 

— Das Kindschaftsrecht (einschließlich das 
Recht des Kindesunterhalts) sollte vom Kinde 
her, nicht ausgehend von den rechtlichen 
Beziehungen zwischen den Eltern, konzi-
piert sein. Es sollte die Rechtsposition des 
Kindes und die Eigenverantwortung der 
Eltern stärken. 

Das Familienrecht sollte unter dem Aspekt 
der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau und der Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerbstätigkeit weiterentwickelt wer-
den. 

— Für den Konfliktfall sollten Regelungen zur 
Verfügung gestellt werden, die jede Zuspit-
zung der Probleme zu vermeiden suchen, 
ihre eigenständige Lösung durch die Ehegat-
ten und Eltern begünstigen und die Erhal-
tung der Beziehungen zwischen Eltern und 
Kindern über Trennung und Scheidung hin-
aus zum Ziel haben. 

Fünftens: 

Räumliche 
Dimension 
des Fami-
lienlebens 

Familienpolitik ist nicht nur eine Aufgabe des 
Bundes, sondern auch der Länder und Kommu-
nen. Familien leben an einem bestimmten Ort, 
in einer bestimmten Umgebung, und die Quali-
tät des Familienlebens ist von diesen ökologi-
schen Bedingungen in erheblichem Maße 
abhängig. Diese räumliche Dimension des 
Familienlebens wird in erster Linie durch Ent-
scheidungen auf der kommunalen Ebene 
geprägt, teilweise aber auch durch Vorgaben 
der Raumordnungs- und Regionalpolitik. Des-
halb hat die Familienberichtskommission ein 
besonderes Gewicht auf die Darstellung der 
Rahmenbedingungen und Handlungsmöglich-
keiten einer kommunalen Familienpolitik ge-
legt (vgl. XI. 5). Der Handlungsspielraum der 
Kommunen ist allerdings auch von den politi-
schen Vorgaben der jeweiligen Landespolitik 
und der Handhabung der Kommunalaufsicht 
mit abhängig. Damit ist die familienpolitische 
Verantwortung der Bundesländer angespro-
chen. Es gehört zu den Vorzügen eines föderali-
stischen Systems, daß auf Landesebene neue 
Wege erprobt und Erfahrungen gesammelt wer-
den können. Verschiedene Bundesländer sind 
hier auf unterschiedlichen Wegen bereits aktiv 
geworden. Allerdings scheint es der Familien-
berichtskommission, daß der Erfahrungsaus-
tausch und die Anregungen über die Landes-
grenzen hinweg noch wenig entwickelt sind. 

Forschung 
und Auf-
klärung 

Die Familienpolitik des Bundes hat durch die 
Förderung der Familienwissenschaften, durch 
Ressortforschung und Modellprojekte, durch 
Initiativen in der amtlichen Statistik sowie durch 
Aufklärung und Information vielfältige Mög-
lichkeiten, für eine familienfreundlichere Ge-
sellschaft Sorge zu tragen. Allerdings sollten die 
Adressaten für diese Maßnahmen nicht immer 
nur die Familien oder gar nur die Mütter und 
Frauen sein. An Familienorientierung mangelt 
es in den Parteien, Regierungen und Verwaltun-
gen, in allen Bildungs- und Forschungsinstitu-
tionen, im Recht, im Gesundheitswesen und 
besonders deutlich in der Wirtschaft und den 
Wirtschaftswissenschaften, also in den Lebens-
bereichen, in denen vor allem Männer die 
verantwortlichen Leitungs- und Machtpositio-
nen besetzen. 

Die Familienberichtskommission ist der Auffas-
sung, daß wirtschaftliche Rezessionen, Schul-
denberge und Finanzierungsprobleme nicht der 
Grund sein können, die erforderliche gesell-
schaftliche Umorientierung, die in den Empfeh-
lungen zum Schutze und zur Förderung der 
familialen Leistungen enthalten sind, als reali-
tätsferne Utopien abzutun. Die Familie ist eine 
unverzichtbare Grundlage für die Wirtschafts-
entwicklung und die materielle Wohlfahrt und 
fördert zugleich die alltägliche Lebensqualität 
und Lebenskultur der Menschen unseres Lan-
des. 
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